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Unterrichtung 
durch die Bundesregierung 

Viertes Hauptgutachten der Monopolkommission 1980/1981 

Vorwort 

Nach Abschluß des vierten Berichtszeitraums der Monopol-
kommission haben sich keine Veränderungen in der Zusam-
mensetzung der Kommission ergeben. Die Kommissionsmit-
glieder Kantzenbach und Murawski, deren Amtsperiode am 
30. Juni 1982 abgelaufen war, wurden vom Bundespräsidenten 
für eine weitere Amtsperiode bis zum 30. Juni 1986 berufen. 

Die Monopolkommission war bei der Vorbereitung dieses vier-
ten Zweijahresgutachtens auf Mitarbeit und Rat angewiesen. 
Der von ihr erbetenen Mitwirkung ist überwiegend bereitwillig 
entsprochen worden. Die Monopolkommission dankt den im 
Gutachten genannten Sachverständigen, Behörden, Unterneh-
men und Verbänden für ihre Hilfe. 

Der Präsident des Bundeskartellamtes, Herr Kartte, und der 
Vizepräsident, Herr Niederleithinger, sowie die zuständigen 
Beamten, insbesondere die Vorsitzenden der schwerpunktmä-
ßig für die Fusionskontrolle zuständigen Beschlußabteilungen, 
die Herren Held, Markert und Klaue, haben der Monopolkom-
mission in mehreren Sitzungen und zahlreichen Einzelgesprä-
chen Gelegenheit gegeben, sich ein Urteil über die von ihr zu 
begutachtenden Fragen des Rechts der Wettbewerbsbeschrän-
kungen zu bilden. 

Die Verantwortung für die Vorschläge der Monopolkommis-
sion trägt selbstverständlich sie allein. 

Das Statistische Bundesamt hat durch Sonderaufbereitungen 
der amtlichen Statistik in erheblichem Umfang Vorarbeiten zu 
den Gutachtenabschnitten geleistet, die Stand und Entwick-
lung der Unternehmenskonzentration beschreiben. Der Präsi- 

Zugeleitet mit Schreiben des Bundeskanzlers —14 (42) — 610 10 — Mo 2/82 — gemäß § 24 b Abs. 5 des Geset-
zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen. 
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dent des Statistischen Bundesamtes, Herr Kroppenstedt, und 
der Abteilungspräsident, Herr Sobotschinski (bzw. in der 
Schlußphase Frau Jäger), sowie die zuständigen Beamten, die 
Herren Spies, Glaab, Laux und Taubert, haben die Arbeit der 
Monopolkommission unterstützt und wertvolle Hinweise zur 
Konzentrationsmessung und -darstellung gegeben. 

Als wissenschaftliche Mitarbeiter der Monopolkommission 
waren während der Vorbereitung dieses Gutachtens tätig Herr 
Greiffenberg als Generalsekretär sowie Frau Schmidt, Frau 
von Wallenberg und die Herren Autenrieth, Neu und Otremba. 
Die Monopolkommission dankt ihren Mitarbeitern für die kol-
legiale und verantwortungsvolle Zusammenarbeit, die vor al-
lem in den letzten Monaten über die Erfüllung ihrer Dienst-
pflichten weit hinausgegangen ist. 

Das Bundesverwaltungsamt hat die Arbeit der Monopolkom-
mission sachlich und personell unterstützt. Der Dank der Kom-
mission gilt darüber hinaus den Mitarbeitern in der Geschäfts-
stelle Frau Linden, Frau Möller, Frau Schmitz, Frau Wientgen 
und Herrn Abram, auf deren Hilfe und Nachsicht sie stets rech-
nen konnte. 

Köln, den 30. Juni 1982 

E. Kantzenbach  D. Fertsch-Röver  A.-R. Iber-Schade  U. Immenga  J. Murawski 
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Einführung 

A. Der Auftrag und seine Durchführung 

1. Der Auftrag der Monopolkommission 

1. Die Monopolkommission soll gemäß § 24 b Abs. 3 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB) „in ihren Gutachten den jeweiligen Stand der 
Unternehmenskonzentration sowie deren abseh

-

bare Entwicklung unter wirtschafts-, insbesondere 
wettbewerbspolitischen Gesichtspunkten beurteilen 
und die Anwendung der §§ 22 bis 24 a würdigen. Sie 
soll auch nach ihrer Auffassung notwendige Ände-
rungen der einschlägigen Bestimmungen dieses Ge-
setzes aufzeigen." 1)  

2. In diesem Gutachten schreibt die Monopolkom-
mission ihre Untersuchungen aus den ersten drei 
Hauptgutachten 2 ) fort: 
— Stand und Entwicklung der Unternehmenskon-

zentration in den Wirtschaftszweigen des produ-
zierenden Gewerbes, 

— Stand und Entwicklung der Konzentration von 
Großunternehmen (aggregierte Konzentration), 

— Konzentrationsentwicklung in der Pressewirt-
schaft, 

— Die Anwendung der Vorschriften der Miß-
brauchsaufsicht über marktbeherrschende Un-
ternehmen und der Fusionskontrolle. 

In diesem Gutachten neu begonnen wird die — auch 
für die Zukunft fortschreibungsfähige — Untersu-
chung 
— Stand und Entwicklung der Angebotskonzentra-

tion in den Warenklassen des Produzierenden 
Gewerbes. 

Daneben behandelt die Kommission die Themen 
— Ursachen der Konzentration, 
— Gewerkschaften und Konzentration, 
— Vertikale Integration in der Mineralöl- und Che-

mischen Industrie. 

1) Ein Auszug aus dem Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen (in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 24. September 1980 — BGBl. I, S. 1761) ist im An-
hang dieses Gutachtens abgedruckt. 

2) Vgl. Monopolkommission, Mehr Wettbewerb ist möglich, 
Hauptgutachten 1973/1975, Baden-Baden 1976, Monopol-
kommission, Fortschreitende Konzentration bei Groß-
unternehmen, Hauptgutachten 1976/1977, Baden-Baden 
1978 und Monopolkommission, Fusionskontrolle bleibt 
vorrangig, Hauptgutachten 1978/1979, Baden-Baden 
1980. 

3. Mit Kapitel I beginnt die Monopolkommission 
mit einer neuen Form der Berichterstattung über 
die horizontale Konzentration. Die Analyse der An-
gebotskonzentration basiert auf den amtlichen Da-
ten der Produktionsstatistik, die eine Abgrenzung 
der Produkte nach Warenklassen vornimmt. Damit 
kann der sachlich relevante Markt genauer erfaßt 
werden als über die Wirtschaftszweige. Zum Be-
richtskreis gehören alle Anbieter der Erzeugnisse, 
die in einer Warenklasse zusammengefaßt werden. 
Dieses Kapitel soll in den folgenden Hauptgutach-
ten fortgeschrieben werden. 

4. In Kapitel II werden die Konzentrationsuntersu-
chungen der vorangegangenen Hauptgutachten 
fortgeschrieben. Die Analyse der Unternehmens-
konzentration basiert auf den amtlichen Daten der 
Statistik im Produzierenden Gewerbe. Da die Ab-
grenzung der Wirtschaftszweige in erster Linie nach 
der Art der eingesetzten Produktionsverfahren er-
folgt, erlaubt es die Konzentrationsstatistik, diejeni-
gen Wirtschaftszweige zusammenzufassen, deren 
Produktion auf der gleichen technologischen Basis 
liegt. Zur Messung der vertikalen Konzentration lie-
gen erstmals Werte für eine Wertschöpfungsgröße 
(Census Value Added) vor. Als weitere zusätzliche 
Merkmale für die Unternehmen stehen die Investi-
tionen und die Zahl der Betriebe zur Verfügung. 
Erstmals werden auch Daten zur Betriebskonzen-
tration ausgewiesen. 

Eine Messung der konglomeraten Unternehmens-
konzentration ist nach wie vor nicht möglich, da 
fachliche Unternehmensteile in der amtlichen Stati-
stik noch nicht verfügbar waren. 

5. In Kapitel III führt die Monopolkommission ihre 
Analyse der größten Unternehmen in einer gegen-
über den vorangegangenen Hauptgutachten erwei-
terten Form fort. Dargestellt werden die jeweils 
größten Unternehmen in Industrie, Handel, Kredit-
gewerbe, Versicherungsgewerbe sowie Dienstlei-
stungs- und Verkehrsgewerbe nach dem für sie übli-
chen Merkmal des Geschäftsvolumens (Umsatz, Bi-
lanzsumme, Prämieneinnahmen). Außerdem wer-
den die hundert größten Unternehmen aus allen Be-
reichen entsprechend der Höhe ihrer Wertschöp-
fung ausgewiesen. Eine vergleichende Analyse er-
folgt mit Daten der beiden Jahre 1978 und 1980 mit 
Schwerpunkt auf den nach Wertschöpfung „100 
Größten". Dabei wird die gesamtwirtschaftliche Be-
deutung dieser Unternehmen sowohl nach Wert-
schöpfung wie auch nach Anzahl der Beschäftigten, 
Sachanlagevermögen und Cash-flow ermittelt. Wei-
tere Kennziffern sind der Anteilsbesitz an diesen 
Unternehmen, die zwischen ihnen bestehenden per-
sonellen Verflechtungen und ihre Beteiligung an 
den dem Bundeskartellamt nach § 23 GWB ange-
zeigten Unternehmenszusammenschlüssen. 
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6. Mit Kapitel IV schreibt die Monopolkommission 
ihre Untersuchungen zur Pressekonzentration aus 
dem Zweiten und Dritten Hauptgutachten fort. 
Grundlage ist ein Gutachtenersuchen der Bundesre-
gierung nach § 24 b Abs. 5 Satz 5 GWB, das durch den 
Bundesminister für Wirtschaft mit Schreiben vom 
21. Januar 1977 übermittelt wurde. Der Auftrag be-
zog sich auf die Untersuchung von „Stand und Ent-
wicklung der Unternehmenskonzentration in der 
Presse unter besonderer Berücksichtigung der Be-
teiligungsverhältnisse bei Presseunternehmen" und 
sollte in den jeweiligen Hauptgutachten fortge-
schrieben werden. Infolge einer unzureichenden Be-
teiligung der befragten Presseverlage hatte der Gut-
achtenauftrag seinerzeit nicht vollständig erfüllt 
werden können. Der fortschreibungsfähige Teil be-
schreibt Stand und Entwicklung der Konzentration 
von Umsatz und Auflage in der Presse. 

7. In Kapitel V würdigt die Monopolkommission 
entsprechend ihrem gesetzlichen Auftrag (§ 24 b 
Abs. 3 Satz 1 GWB) die Anwendung der §§ 22 bis 24 a 
GWB. Sie beschränkt sich dabei darauf, kritische 
Entwicklungen in der Praxis des Bundeskartellam-
tes und der Gerichte systematisch im Überblick auf-
zuzeigen. Eine umfassende Darstellung der Ent-
scheidungspraxis ist nach Ansicht der Kommission 
nicht erforderlich, weil in den allgemein zugängli-
chen Quellen eine detaillierte Information über die 
wesentlichsten Fälle vorliegt. 

8. Die Monopolkommission ist von verschiedenen 
Seiten zuletzt vom Bundesrat dazu aufgefordert 
worden, neben den Untersuchungen über den Stand 
und die Entwicklung der Konzentration in der Wirt-
schaft auch auf die Konzentrationsursachen näher 
einzugehen. In Kapitel VI beginnt sie deshalb mit 
der Analyse der Konzentrationswirkung der Steu-
ern und der Subventionen mit der Ursachenfor-
schung. Diesen Untersuchungen ist ein Untersu-
chungsprogramm vorangestellt und eine empirische 
Studie über die Komponenten der Konzentrations-
veränderung (wie z. B. Fusionen) in einzelnen Bran-
chen zusammengefaßt wiedergegeben. 

9. Den Gewerkschaften wird häufig unterstellt, 
daß sie zum Beispiel über die Mitbestimmung in den 
Aufsichtsräten von Unternehmen oder über den Be-
sitz eigener Unternehmen zur Konzentration in der 
Wirtschaft beitrügen. Die Monopolkommission un-
tersucht in Kapitel VII, ob und ggf. in welchem Um-
fang die DGB-Gewerkschaften auf die Unterneh-
menskonzentration eingewirkt haben. 

10. In Kapitel VIII dieses Gutachtens untersucht 
die Monopolkommission die vertikale Integration in 
der Mineralöl- und Chemischen Industrie. Sie hatte 
bereits im vorigen Hauptgutachten angekündigt, 
daß sie sich mit den wettbewerbstheoretischen und 
-rechtlichen Aspekten der vertikalen Unterneh-
menskonzentration auseinandersetzen würde und 
daß sie beabsichtigt, das Ausmaß der vertikalen In-
tegration in einzelnen Wirtschaftsbereichen mit 
Hilfe von Fallstudien empirisch zu untersuchen. Mit 
der Analyse der Integrationsbeziehungen innerhalb 
der Mineralöl- und Chemischen Industrie wird ein  

erster Schritt zur Offenlegung der vertikalen Struk-
turen in der Wirtschaft vollzogen. 

11. Die Monopolkommission hat im November 
1981 aus Anlaß des Urteils des Bundesverfassungs-
gerichts vom 16. Juni 1981 (sog. Drittes Fernsehur-
teil) ein Gutachten über „Wettbewerbsprobleme bei 
der Einführung von privatem Hörfunk und Fernse-
hen" (Sondergutachten 11) erstellt. Wegen seiner 
grundsätzlichen Bedeutung wird dieses Gutachten 
im Anhang erneut abgedruckt. 

2. Die Durchführung des Auftrages 

12. Die Monopolkommission hat bisher zur Vorbe-
reitung ihrer Stellungnahmen Gutachten an zahlrei-
che Wissenschaftler vergeben. Den beauftragten 
Gutachtern wird regelmäßig nach Auswertung ihrer 
Ergebnisse durch die Monopolkommission eine 
selbständige Veröffentlichung freigestellt. Die bis-
her veröffentlichten Gutachten sind im Anhang auf-
geführt. 

13. Das Statistische Bundesamt hat der Monopol-
kommission in mehreren konzentrationsstatiti-
schen Sonderauswertungen Daten zur Verfügung 
gestellt. Eine Aufbereitung enthält Daten für die Wa-
renklassen der Produktion. Diese wurden in ver-
kürzter Form dargestellt und ausgewertet. 

Das übrige statistische Material bezieht sich auf die 
Unternehmen der Wirtschaftszweige des Bergbaus 
und Verarbeitenden Gewerbes sowie des Baugewer-
bes. Die Daten wurden von der Monopolkommission 
nach verschiedenen für die Konzentrationsmessung 
wesentlichen Aspekten ausgewertet. 

14. Die Statistiken der größten Unternehmen beru-
hen primär auf der Auswertung von Geschäftsbe-
richten und anderen allgemein zugänglichen Quel-
len. Die Erweiterung des Untersuchungsprogramms 
zur Erhebung der „100 Größten" nach Wertschöp-
fung machte darüber hinaus eine im Vergleich zu 
den vorangegangenen Berichtsjahren weiterge-
hende Befragung der Unternehmen erforderlich. Im 
Zusammenhang mit der gruppenspezifischen Ana-
lyse der personellen Verflechtungen zwischen den 
Unternehmen hat die Monopolkommission vom 
Deutschen Gewerkschaftsbund eine Aufstellung 
über die Gewerkschaftsvertreter in den Auf sichtsrä-
ten  der „100 Größten" für 1978 und 1980 erhalten. 

15. Das Statistische Bundesamt nahm auf Ersu-
chen der Monopolkommission eine Sonderauswer-
tung der Daten der Pressestatistik vor. Für die Be-
richterstattung zur Pressekonzentration wurden 
nach den Merkmalen „Umsatz" und „Auflage" Kon-
zentrationsraten zur Beschreibung von Stand und 
Entwicklung der größten Verlage bzw. der größten 
Presseobjekte errechnet. 

16. Die Kommission hat sich bisher anhand der 
Verfahrensakten des Bundeskartellamtes über des-
sen Verwaltungspraxis im Berichtszeitraum infor- 
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miert. Darüber hinaus hat sie sich in zahlreichen 
Einzelgesprächen im Bundeskartellamt über prakti-
sche Schwierigkeiten bei der Handhabung der Fu-
sionsvorschriften unterrichtet. Zusätzlich hat die 
Kommission sich im Berichtzeitraum in einem In-
formationsgespräch beim Kartellsenat des Kam-
mergerichts über die bestehenden Probleme bei der 
Anwendung der §§ 22 bis 24 a GWB aus der Sicht des 
Beschwerdegerichts informiert. 

17. Fragen der Mißbrauchsaufsicht und Fusions-
kontrolle wurden auch bei einem Gespräch mit Ver-
tretern der Commission de la Concurrence und des 
französischen Wirtschaftsministeriums in Paris am 
29. September 1981 diskutiert. Im Mittelpunkt stand 
ein Vergleich des Wettbewerbsrechts beider Länder 
sowie die Einbindung der Wettbewerbspolitik in die 
allgemeine Wirtschaftspolitik. 

18. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung 
führte im Auftrag der Monopolkommission eine em-
pirische Untersuchung über die Komponenten der 
Konzentrationsveränderung in ausgewählten Bran-
chen durch. Das Gutachten „Analyse der Konzen-
trationsentwicklung" wurde von Anke Meyer und 
Dr. Jürgen Müller unter Mitarbeit von Christa Re-
vermann und Bernhard Schrader erstellt. Daneben 
äußerte sich Prof. Dr. Dieter Pohmer unter Mitarbeit 
von Peter Saile in einem Gutachten zu den „Wirkun-
gen des Steuerrechts auf die Unternehmenskonzen-
tration". Die Untersuchungen der Monopolkommis-
sion über die Konzentrationswirkung von Subven-
tionen wurde von den folgenden Stellen durch Da-
tenlieferungen ermöglicht: 
— Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 

(Sonderauswertung der F + E-Statistik) 
— Bundesministerium für Forschung und Techno-

logie 
— Bundesministerium für Wirtschaft 
— Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft 
— Kreditanstalt für Wiederaufbau 
— Lastenausgleichsbank 

Außerdem wurden publizierte Fachserien des Stati-
stischen Bundesamtes herangezogen. 

19. Zum Thema „Gewerkschaften und Konzentra-
tion" fand am 28. Mai 1982 in Köln eine Anhörung 
von Vertretern der Beteiligungsgesellschaft für Ge-
meinwirtschaft (BGAG) und Vertretern des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes (DGB) statt. 

Teilnehmer der Anhörung waren 
— Herr Walter Hesselbach (BGAG) 
— Herr Dr. Rolf-J. Freyberg (BGAG) 
— Herr Heinz Oskar Vetter (DGB) 
— Herr Wilhelm Kaltenborn (DGB) 
— Herr Nikolaus Hüwe (DGB) 
— Herr Dr. Heinz Gester (DGB) 

Zur Vorbereitung der Anhörung versandte die Mo

-

nopolkommission einen Fragebogen, zu dem von 

Herrn Hesselbach eine schriftliche Stellungnahme 
vorgelegt wurde. 

20. Als Grundlage zur Beurteilung der vertikalen 
Integration in der Mineralöl- und Chemischen Indu-
strie hat die Monopolkommission beim Internatio-
nalen Institut für Management und Verwaltung 
(Berlin) ein Gutachten in Auftrag gegeben. Das von 
Dr. Manfred J. Dirrheimer unter Mitarbeit von Ka-
rin Wagner und Thomas Hübner erstellte Gutachten 
ist bereits veröffentlicht worden. 

B. Laufende Projekte 

21. Die Monopolkommission hat zu zwei Untersu-
chungsgebieten, über die sie im Zweiten Hauptgut-
achten bereits kurz berichtet hatte, weitere Gutach-
ten vergeben, deren Ergebnisse ggf. in einem späte-
ren Hauptgutachten behandelt werden. Es handelt 
sich dabei um die Problembereiche  • 
— Konzentration und Wirksamkeit der konjunktur-

politischen Instrumente, 
— Patente und Konzentration. 

Daneben setzt sie die Untersuchung der vertikalen 
und konglomeraten Unternehmenskonzentration 
fort. 

1. Konzentration und Wirksamkeit der stabilitätspoliti-
schen Instrumente 

22. Die Monopolkommission hat sich bereits in ih-
rem Zweiten Hauptgutachten damit beschäftigt, den 
Einfluß der Konzentration auf den Konjunkturver-
lauf zu untersuchen, ohne jedoch zu einer abschlie-
ßenden Würdigung über eventuell bestehende Zu-
sammenhänge zu gelangen 1 ). Wegen der überragen-
den Stellung, die die Konjunkturpolitik in der gegen-
wärtigen Wirtschaftspolitik einnimmt, ist es nach 
Auffassung der Monopolkommission weiterhin von 
großem Interesse, mögliche Zusammenhänge zwi-
schen Unternehmenskonzentration und konjunktu-
reller Entwicklung zu untersuchen. Die Monopol-
kommission hat deshalb beschlossen, dieses Thema 
weiterzuverfolgen. 

23. Zur Vorbereitung des Projekts hat die Mono-
polkommission folgendes Gutachten als Pilotstudie 
in Auftrag gegeben: 

— Internationales Institut für Management und 
Verwaltung, Berlin, Marktstruktur und Preisver-
halten im Konjunkturverlauf (Pilotstudie). 

24. Ferner hat sie am 20. November 1981 ein Collo

-

quium veranstaltet, zu dem sie Wissenschaftler, die 

1 ) Monopolkommission, Fortschreitende Konzentration 
bei Großunternehmen, Hauptgutachten 1976/1977, Ba-
den-Baden 1978, Kapitel V und Anhang C. 



Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode  Drucksache 9/1892 

sich mit diesen Fragen beschäftigt haben, eingela-
den hat. Teilnehmer des Colloquiums waren: 

— Prof. Dr. Rolf Krengel, DIW Berlin 
— Dr. Jürgen Müller, DIW Berlin 
— Dr. Rainer Pischner, DIW Berlin 
— Dr. Eirik Svindland, DIW Berlin 
— Prof. Dr. Bernhard Gahlen, IIMV, Berlin/Univ. 

Augsburg 
— Dr. Andrew Buck, IIMV, Berlin 
— Dr. Manfred Dirrheimer, IIMV, Berlin 
— Dr. Fritz Rahmeyer, Univ. Augsburg 
— Henning Klodt, Institut für Weltwirtschaft, Kiel 
— Dr. Reinhard Jordan, WSI, Düsseldorf 
— Dr. Thomas Vajna, Institut der Deutschen Wirt-

schaft 
— Dr. Luitpold Uhlmann, Ifo-Institut, München 
— Prof. Dr. C. C. v. Weizsäcker, Univ. Bonn 
— Dr. Thomas von Ungern-Sternberg, Univ. Bonn 
— Prof. Dr. Manfred Neumann, Univ. Erlangen

-

Nürnberg 
— Dr. Ingo Böbel, Univ. Erlangen-Nürnberg 
— Prof. Dr. Udo Müller, Techn. Univ. Hannover 
— Dr. Peter Stahlecker, Techn. Univ. Hannover 
— Dr. Hermann H. Kalif aß, Univ. Hamburg 
— Prof. Dr. Herbert Schui, Hochschule f. Wirtschaft 

und Politik, Hamburg 
— Dr. Peter Saß, Hochschule f. Wirtschaft und Poli-

tik, Hamburg 
— Dr. Werner Fassing, Univ. Frankfurt 

25. Auf dem Colloquium sind besonders die For-
schungsansätze, die zur Beantwortung der Frage-
stellung herangezogen werden können, diskutiert 
worden. Entsprechend den aus der Pilotstudie und 
dem Colloquium gezogenen Erkenntnissen hat die 
Monopolkommission an das Internationale Institut 
für Management und Verwaltung ein Gutachten mit 
gleichlautendem Titel wie die Pilotstudie in Auftrag 
gegeben. Dieser Auftrag gilt vorläufig bis zum 
31. Dezember 1982. Nach Vorlage eines Zwischenbe-
richts über den ersten Untersuchungsabschnitt wird 
die Monopolkommission über die weitere Bearbei-
tung entscheiden. 

2. Patente und Konzentration 

26. Im Berichtszeitraum 1980/81 hat die Monopol-
kommission zu diesem Thema zwei Gutachten ver-
geben, die den Untersuchungsgegenstand von zwei 
Blickwinkeln aus betrachten. 

27. Zu den wettbewerblichen Wirkungen des Pa-
tentwesens haben Prof. Dr. W. Zohinhöfer und Dr. 
G. Dahmann eine Pilotstudie erstellt, mit dem Titel 
„Der unternehmensstrategische Einsatz von Paten-

ten, Gebrauchsmustern und von Patent-, Gebrauchs-
muster- und Know-how-Lizenzen in der elektrotech-
nischen Industrie". Sie zielt darauf ab, am Beispiel 
der Elektroindustrie diejenigen Faktoren und Wir-
kungszusammenhänge zu identifizieren, die (ver-
mutlich) dafür maßgebend sind, ob überhaupt, in 
welchem Umfang und auf welche Art und Weise Pa-
tente und andere gewerbliche Schutzrechte als Ak-
tionsparameter unternehmerischen Handelns zur 
Beeinflussung des Marktgeschehens im Interesse 
einer Realisierung von Unternehmenszielen (des 
Patentinhabers) eingesetzt werden. 

28. Um einen Vergleich mit den USA zu haben, 
wurde von Prof. Dr. F.-K. Beier und R. Pietzke eine 
Untersuchung über „Patentschutz, Wettbewerbs-
beschränkungen und Konzentration im Recht der 
Vereinigten Staaten von Amerika" durchgeführt. 
Die Arbeit befaßt sich mit der kartellrechtlichen Be-
urteilung des Erwerbs und des Einsatzes von Pa-
tenten zur Erlangung und Verstärkung einer Mono-
polstellung sowie der Zusammenarbeit von Patent-
inhabern durch Patentgemeinschaften und Lizenz-
austausch. Insbesondere wird die Rechtsfolge der 
Zwangslizensierung von Patenten und ihre Wirk-
samkeit behandelt. Die Untersuchung verzichtet auf 
eine eigene wettbewerbspolitische und verglei-
chende Wertung der gefundenen Ergebnisse. 

29. Für eine abschließende Beurteilung der Kon-
zentrationswirkung von Patenten und Lizenzen 
reicht nach Auffassung der Monopolkommission 
das vorliegende Material nicht aus. Aussagekräftige 
Ergebnisse, aus denen sich wettbewerbspolitische 
Vorschläge ableiten lassen, könnten nur aus einer 
umfassenden, empirischen Untersuchung erwartet 
werden. Die Monopolkommission wird die wissen-
schaftliche Diskussion zu diesem Thema weiter ver-
folgen. 

3. Vertikale und konglomerate Unternehmenskonzen-
tration 

30. Die Monopolkommission beabsichtigt, in einer 
Untersuchung besonders solchen Zusammenschlüs-
sen stärkere Beachtung zu schenken, deren wettbe-
werbspolitische Problematik nicht in einer Addition 
von Marktanteilen sichtbar wird. Dabei handelt es 
sich um Fälle der vertikalen und konglomeraten Un-
ternehmensintegration, bei denen die Marktbeherr-
schungskriterien des § 22 Abs. 1 Nr. 2 GWB (Finanz-
kraft, Zugang zu Beschaffungs- und Absatzmärkten, 
Verflechtungen, Marktzutrittsschranken) vorran-
gige Bedeutung haben. 

31. Nach Auffassung der Monopolkommission 
wird das externe vertikale oder konglomerate Un-
ternehmenswachstum sehr stark vom unternehme-
rischen Diversifikationsmotiv geleitet. Ziel der Un-
tersuchung ist es, die wettbewerbspolitische Proble-
matik dieser diversifizierenden Zusammenschlüsse 
aufzuzeigen und Schlußfolgerungen für die Anwen-
dung des geltenden Rechts gegen Wettbewerbs-
beschränkungen zu ziehen. Dabei können die Erfah- 
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rungen des amerikanischen Antitrustrechts sowie 
die wettbewerbspolitischen Leitlinien der Antitrust-
behörden bei der Behandlung derartiger Zusam-
menschlüsse nützliche Hinweise für die deutsche 
Kartellrechtspraxis liefern. 

32. Zur Vorbereitung des Projekts hat die Mono-
polkommission mehrere wissenschaftliche Gutach-
ten eingeholt: 
— Prof. Dr. H. Albach, Finanzkraft als Merkmal der 

Marktbeherrschung in Fusionsfällen 

— Prof. Dr. O. Sandrock, Die Anwendung des US-
amerikanischen Antitrustrechts auf die vertikale 
Konzentration 

— Prof. Dr. W. Möschel, Konglomerate Zusammen-
schlüsse im US-amerikanischen Antitrustrecht. 

Die Monopolkommission wird die in diesen Untersu-
chungen vorgetragenen Ergebnisse bei ihrer Mei-
nungsbildung berücksichtigen. 

C. Zusammenfassung der Ergebnisse 

1. Stand und Entwicklung der Angebotskonzentration 
in den Warenklassen des Produzierenden Gewer-
bes 

33. Die Monopolkommission beginnt in dem vorlie-
genden Vierten Hauptgutachten mit einer neuen 
Form der Berichterstattung über die Konzentration 
im Produzierenden Gewerbe. Da Konzentrationsta-
bellen für fachliche Unternehmensteile vom Statisti-
schen Bundesamt nicht zur Verfügung gestellt wer-
den konnten, hat sich die Monopolkommission ent-
schlossen, eine Konzentrationsstatistik nach Waren-
klassen (Produktionsstatistik) zur Grundlage ihrer 
Analysen der horizontalen Angebotskonzentration 
zu machen (Kapitel I). Es werden für die drei, sechs 
und zehn größten Anbieter von Erzeugnissen einer 
Warenklasse ihr Anteil am Wert der Absatzproduk-
tion angegeben. Da die Anbieter nur mit ihrem tat-
sächlichen Anteil an der Produktion erfaßt werden, 
werden Verzerrungen vermieden, wie sie in der In-
dustriestatistik bei Zuordnung der Unternehmen 
nach dem Schwerpunktprinzip entstehen. Die Mes-
sung der horizontalen Konzentration wird darüber 
hinaus durch die größere Disaggregation und damit 
eine bessere Annäherung an den relevanten Markt 
verfeinert. (Tz. 173, 180, 181) 

34. Die Statistik der Unternehmenskonzentration 
in den einzelnen Wirtschaftszweigen (Industriestati-
stik) ist demgegenüber eine Fortführung der frühe-
ren Hauptgutachten (Kapitel II).  Die Wirtschafts-
zweige werden vorwiegend nach der technischen 
Verwandtschaft der Produktionsprozesse abge-
grenzt. Innerhalb des Wirtschaftszweiges stehen die 
Unternehmen infolge einer gewissen Produktions-
flexibilität, die ihnen erlaubt, in andere Märkte der-
selben Branche zu diversifizieren, in potentiellem 
Wettbewerb, auch wenn sie nicht die gleichen Waren 
anbieten. Für die Analyse dieser, den Einzelmarkt  

übergreifenden Wettbewerbsbeziehungen bietet die 
Konzentrationsstatistik der relativ weiten zweistel-
ligen Wirtschaftszweige eine brauchbare Grundlage. 
(Tz. 174 bis 178) 

35. Die Monopolkommission setzt ihre bisherige 
Berichterstattung über die aggregierte Konzentra-
tion in erweiterter Form fort (Kapitel III). An die 
Stelle des Umsatzes tritt die Wertschöpfung als 
durchgängiges Ordnungskriterium. Die aggregierte 
Konzentration ist vor allem geeignet, Anhaltspunkte 
über die gesellschaftspolitische Dimension der Un-
ternehmenskonzentration zu geben. (Tz. 179) 

36. In Kapitel I wird zunächst Stand und Entwick-
lung der Angebotskonzentration untersucht. Die 
Konzentrationstabellen der Produktion liegen für 
vierstellige Warenklassen vor. Um den Umfang der 
Darstellung zu begrenzen, beschränkt die Monopol-
kommission ihre Aussagen auf quantitativ wichtige 
Produktionsbereiche. Von den 798 Warenklassen, 
für die Angaben zum Produktionswert vorlagen, 
wurden die nach dem Produktionswert größten Wa-
renklassen ausgewählt, so daß 90 % der gesamten 
numerisch ausgewiesenen Produktion erfaßt wur-
den. Damit werden 298 Warenklassen untersucht. 
Neben den Werten für die Konzentrationskoeffizien-
ten der drei, sechs und zehn größten Anbieter wer-
den für das Berichtsjahr 1979 auch Werte für den 
Herfindahl- und Linda-Index ausgewiesen. (Tz. 186 
bis 191) 

37. Der Anteil, den die drei größten Anbieter einer 
Warenklasse am Produktionswert haben, beträgt 
1980 im Durchschnitt 38,6 %. In fünf Warenklassen 
liegt der Konzentrationskoeffizient der drei größten 
Anbieter über 90 %, in 90 Warenklassen über 50 % 
(Tz. 196 bis 198) 

38. Für die Betrachtung der Entwicklung der An-
gebotskonzentration in den Warenklassen steht nur 
der Vergleichszeitraum 1978 bis 1980 zur Verfügung. 
Der durchschnittliche Konzentrationskoeffizient 
der drei größten Anbieter ist von 1978 bis 1980 leicht 
gestiegen. Der ungewogene Durchschnitt beträgt 
1980 38,6 % gegenüber 38,3 % 1978. 

Die Entwicklung der Angebotskonzentration ist in 
den einzelnen Warenklassen sehr unterschiedlich 
verlaufen. Der Konzentrationskoeffizient der drei 
größten Anbieter einer Warenklasse ist in 147 Wa-
renklassen gestiegen, in 140 gesunken und in acht 
Warenklassen konstant geblieben. Die Veränderun-
gen der Konzentrationskoeffizienten bei den Waren-
klassen sind stärker als bei den Wirtschaftszweigen. 
Der Anteil der drei größten Anbieter am Produk-
tionswert liegt in 28 Warenklassen 1980 um minde-
stens vier Prozentpunkte höher als 1978. Anteilsver-
ringerungen in diesem Ausmaß sind bei 22 Waren-
klassen zu verzeichnen. (Tz. 208 bis 212) 

39. Durch den Konzentrationskoeffizienten der 
zehn größten Anbieterwird die Entwicklung der An-
gebotskonzentration in 151 Warenklassen als stei-
gend, in 116 als fallend und in zwölf Warenklassen 
als konstant ausgewiesen. Der Anstieg der Konzen- 
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trationskoeffizienten bei den zehn größten ist im all-
gemeinen etwas geringer. (Tz. 213 bis 215) 

40. Sowohl der Stand der Wettbewerbsverhältnisse 
als auch deren Veränderungen, die auf Märkten viel-
fältiger und ausgeprägter als in Wirtschaftszweigen 
sind, konnte durch die Angebotskonzentration auf 
der Basis von Warenklassen detaillierter ausgewie-
sen werden. (Tz. 217) 

2. Stand und Entwicklung der Unternehmenskonzen-
tration in den Wirtschaftszweigen des Produzieren-
den Gewerbes 

41. Im letzten Hauptgutachten hat die Monopol-
kommission ihr neues konzentrationsstatistisches 
Programm vorgestellt, das durch die Neuordnung 
der Statistik im Produzierenden Gewerbe reali-
stisch erschien. Die Kommission mußte jedoch auf 
große Teile des geplanten Programms verzichten, 
insbesondere deshalb, weil eine Konzentrationssta-
tistik für fachliche Unternehmensteile vom Statisti-
schen Bundesamt nicht zur Verfügung gestellt wer-
den konnte. Trotzdem konnte die Konzentrations-
statistik erheblich verbessert und erweitert werden. 
(Tz.218 bis 224) 

42. Die Monopolkommission verwendet die Indu-
striestatistik nicht mehr zur Betrachtung der hori-
zontalen Konzentration. Für diesen Zweck steht 
jetzt die Produktionsstatistik zur Verfügung. Die 
Konzentration in den einzelnen Wirtschaftszweigen 
läßt jedoch Aussagen über das Ausmaß der poten-
tiellen Konkurrenz zu, denn erfahrungsgemäß ist 
die Fähigkeit der Unternehmen, innerhalb verwand-
ter Technologien eines Wirtschaftszweiges zu diver-
sifizieren, besonders groß. Außerdem bietet die Sta-
tistik Ansätze zur Messung der vertikalen Konzen-
tration. 

Für diese Zwecke eignet sich die Konzentrationssta-
tistik in den relativ weiten zweistelligen Wirt-
schaftszweigen am besten. Auf eine verbale Inter-
pretation der engen vierstelligen Wirtschaftszweige 
wird deshalb in der Regel verzichtet. (Tz. 225 bis 227, 
265) 

43. Die Konzentrationsstatistik konnte bezüglich 
des Berichtskreises und der Merkmale erweitert 
werden. Zusätzlich zu den Unternehmen des Berg-
baus und Verarbeitenden Gewerbes können jetzt die 
des Baùgewerbes mit in die Untersuchung einbezo-
gen werden. Neben dem Umsatz und der Beschäftig-
tenzahl werden jetzt für die umsatzgrößten Unter-
nehmen auch die Investitionen, der Census Value 
Added und die durchschnittliche Anzahl der Be-
triebe ausgewiesen. Darüber hinaus wird zum er-
stenmal die Betriebskonzentration dargestellt. Für 
die Konzentrationsstatistik der Wirtschaftszweige 
wird erstmals der Herfindahl-Index und der Linda-
Index berechnet. (Tz. 228 bis 231) 

44. Der Umsatzanteil der jeweils drei größten Un-
ternehmen eines Wirtschaftszweiges beträgt im 

Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe durch-
schnittlich 27,9 % (ungewogen). Für das Baugewerbe 
ergibt sich ein ungewogener Durchschnittswert von 
11,5%. 

Der Umsatzanteil der jeweils drei umsatzgrößten 
Unternehmen eines Wirtschaftszweiges ist höchst 
unterschiedlich. Er reicht von 82,6 % (Herstellung 
und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen) bis 
3,2 % (Holzverarbeitung). 

Von den untersuchten 41 zweistelligen Wirtschafts-
zweigen entfallen 17 auf Branchen mit hoher und 
sehr hoher Unternehmenskonzentration (d. h. der 
Konzentrationskoeffizient der drei größten Unter-
nehmen ist mindestens 25 %). Im Bergbau und Ver-
arbeitenden Gewerbe erbringen die 16 Wirtschafts-
zweige mit sehr hoher und hoher Konzentration 
51,8 % des Gesamtumsatzes des Wirtschaftsbereichs. 
(Tz. 251 bis 258) 

45. In Wirtschaftszweigen, in denen der Konzen-
trationsgrad hoch ist, ist die durchschnittliche Größe 
aller Unternehmen im Wirtschaftszweig deutlich hö-
her und die durchschnittliche Unternehmensanzahl 
wesentlich geringer. Außerdem ist der Konzentra-
tionsgrad am größten in den industriellen Haupt-
gruppen, die am Anfang des volkswirtschaftlichen 
Produktionsprozesses stehen. (Tz. 263, 264) 

46. In den meisten Wirtschaftszweigen ist der Um-
satzanteil der drei größten Unternehmen höher als 
der Beschäftigtenanteil. Nur in fünf Branchen ist 
das Verhältnis umgekehrt. D. h. in der Regel ist das 
Verhältnis von Umsatz zu Beschäftigten bei den je-
weils größten Unternehmen höher als im Durch-
schnitt. (Tz. 283 bis 286) 

47. In zehn von 37 Wirtschaftszweigen, für die die 
entsprechenden Werte vorlagen, überwiegt bei den 

 drei größten Unternehmen der Investitionsanteil 
den Umsatzanteil. Es handelt sich vorwiegend um 
solche Wirtschaftszweige, bei denen der Konzentra-
tionskoeffizient der drei größten Unternehmen im 
mittleren Bereich liegt. Die Konzentrationskoeffi-
zienten für die folgenden Jahre werden darüber 
Auskunft geben, ob in den Wirtschaftszweigen, in 
denen die drei größten Unternehmen eine weitaus 
höhere Investitionstätigkeit gezeigt haben als die 
kleineren Unternehmen, ein Ansteigen der Konzen-
tration zu verzeichnen ist. (Tz. 290 bis 292, 295) 

48. . Als weiteres Merkmal für die Unternehmen 
weist die amtliche Statistik die Wertschöpfungs-
größe Census Value Added aus. Dabei handelt es I 

 sich allerdings um Schätzungen. Aus dem Verhält-
nis von Census Value Added zu Umsatz (vertikaler 
Integrationsgrad) lassen sich Aussagen über das 
Ausmaß der vertikalen Integration innerhalb einzel-
ner Wirtschaftszweige machen. Das Verhältnis von 
Census Value Added zum Umsatz erhöht sich, wenn 
ein Unternehmen in eine vorgelagerte oder nachge-
lagerte Produktionsstufe diversifiziert. 

In fünf Wirtschaftszweigen deuten die Daten darauf 
hin, daß die jeweils größten Unternehmen einen hö

-

heren Grad vertikaler Integration haben als der 
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Durchschnitt der Unternehmen. Durch die Be-
schränkung der Meßmöglichkeiten werden die Aus-
sagen über einen Zusammenhang zwischen Unter-
nehmensgröße und vertikaler Integration jedoch 
stark begrenzt. (Tz. 296 bis 304, 307) 

49. Bei der Untersuchung der Anzahl der Betriebe 
pro Unternehmen in den einzelnen Wirtschaftszwei-
gen ist festzustellen, daß die Mehrbetrieblichkeit in 
einem engen Zusammenhang mit der Größe der Un-
ternehmen steht. Besonders im Grundstoff- und Pro-
duktionsgütergewerbe verfügen die Großunterneh-
men über eine große Anzahl von Betrieben. (Tz. 308 
bis 310) 

50. Die Beschäftigtenkonzentration der Betriebe 
ist erwartungsgemäß wesentlich niedriger als die 
Umsatzkonzentration der Unternehmen. Für den 
Konzentrationskoeffizienten der drei größten Be-
triebe eines zweistelligen Wirtschaftszweiges ergibt 
sich ein ungewogener Durchschnitt von 14,1 %. In 
sechs Wirtschaftszweigen ist die Betriebskonzentra-
tion hoch bzw. sehr hoch (d. h. der Konzentrations-
koeffizient der drei größten Betriebe ist mindestens 
25%). (Tz. 313) 

51. Für die Beurteilung der Entwicklung der Un-
ternehmenskonzentration eignen sich nur die Be-
richtsjahre 1977 und 1979, denn die Daten früherer 
Jahre sind wegen der Neuordnung der Statistik im 
Produzierenden Gewerbe nicht mehr mit diesen 
kompatibel. 

Der Umsatz aller Unternehmen des Bergbaus und 
Verarbeitenden Gewerbes hat sich zwischen 1977 
und 1979 um 15,7 % von 970,4 Mrd. DM auf 1 123,1 
Mrd. DM erhöht. Dies entspricht einer jährlichen 
Wachstumsrate von rd. 7,6 %. Die Zahl der berichts-
pflichtigen Unternehmen ist im Berichtszeitraum 
ungefähr konstant geblieben. Die Zahl der Beschäf-
tigten der Unternehmen des Bergbaus und Verar-
beitenden Gewerbes ist von 1977 bis 1979 um 1,4 % 
von 7 592 865 auf 7 702 704 gestiegen. (Tz. 317 bis 
321) 

52. Die Entwicklung der Konzentrationskoeffi-
zienten in den einzelnen Wirtschaftszweigen von 
1977 bis 1979 ist sehr unterschiedlich. 

Von 29 Wirtschaftszweigen, für die die Umsatzan-
teile der drei größten Unternehmen vorlagen, wiesen 
13 steigende, 13 fallende und drei konstante Konzen-
trationskoeffizienten auf. 

Von 24 Wirtschaftszweigen, für die die Umsatzan-
teile der zehn größten Unternehmen vorlagen, hat-
ten jeweils die Hälfte fallende und steigende Kon-
zentrationskoeffizienten. 

In den einzelnen Wirtschaftszweigen weisen die 
Entwicklungen der Konzentrationskoeffizienten für 
die drei und zehn umsatzgrößten Unternehmen 
nicht immer in dieselbe Richtung. 

Aufgrund der Konzentrationskoeffizienten der drei 
und zehn größten Unternehmen, dem Herfindahl-In-
dex und in Zweifelsfällen zusätzlich dem Konzentra-
tionskoeffizienten der sechs größten Unternehmen 
werden die Wirtschaftszweige bezüglich ihrer Kon-
zentrationsentwicklung klassifiziert. Danach ist die 
Entwicklung der Unternehmenskonzentration in 
— 15 Wirtschaftszweigen steigend, 
— 14 Wirtschaftszweigen fallend, 
— 5 Wirtschaftszweigen uneinheitlich bzw. kon-

stant. 

Gewichtet man die drei Gruppen von Wirtschafts-
zweigen mit dem Umsatz, den sie 1979 erzielt haben, 
so entfällt auf Wirtschaftszweige mit steigender 
Konzentration ein Umsatz von 496,9 Mrd. DM, auf 
solche mit sinkender Tendenz 421,0 Mrd. DM und 
solche mit konstanter bzw. uneinheitlicher Entwick-
lung von 185,5 Mrd. DM. (Tz. 325 bis 337) 

53. Die Monopolkommission schenkt diesen Er-
gebnissen größte Aufmerksamkeit. Zum ersten Mal 
stößt sie bei ihrer umfassenden konzentrationsstati-
stischen Analyse auf ein Ergebnis, das nicht mehr 
eindeutig als eine Fortsetzung der zwar schwachen, 
aber stetigen langfristigen Konzentrationsentwick-
lung zu interpretieren ist. Allerdings ist zu berück-
sichtigen, daß dieses Ergebnis nur für die Unterneh-
menskonzentration auf der Basis von Umsatzantei-
len in Wirtschaftszweigen gilt. Zudem reichen für 
eine wettbewerbspolitische Interpretation die nur 
zwei Jahre umfassenden statistischen Daten nicht 
aus. (Tz. 339) 

54. Von den 29 bezüglich der Beschäftigtenanteile 
vergleichbaren Wirtschaftszweigen weisen — ge-
messen am Konzentrationskoeffizienten der drei 
größten Unternehmen — 16 auf eine steigende und 
zwölf auf eine sinkende Beschäftigungskonzentra-
tion. In einem Wirtschaftszweig ist der Anteil kon-
stant geblieben. Die Beschäftigtenanteile der zehn 
größten Unternehmen von 24 vergleichbaren Wirt-
schaftszweigen haben sich in zwölf Wirtschaftszwei-
gen ausgeweitet, in zehn reduziert und sind in zwei 
Wirtschaftszweigen konstant geblieben. (Tz. 340) 

55. Betrachtet man die langfristige Entwicklung 
der Unternehmenskonzentration anhand des unge-
wogenen Durchschnittswertes der Anteile der zehn 
größten Unternehmen in den einzelnen Wirtschafts-
zweigen, so nimmt die Konzentration bis 1978 konti-
nuierlich zu. 1979 ist dieser Durchschnittswert leicht 
gesunken. Berücksichtigt man allerdings, daß es im 
Wirtschaftszweig Stahl- und Leichtmetallbau, Schie-
nenfahrzeugbau vermutlich zu Schwerpunktverla-
gerungen gekommen ist, und nimmt diesen Wirt-
schaftszweig aus der Betrachtung heraus, so sind die 
Mittelwerte von 1977 bis 1979 konstant geblieben. 
(43,9%) 

Bei der langfristigen Betrachtung muß man beach-
ten, daß in den Daten Strukturbrüche enthalten 
sind. (Tz. 344) 
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3. Stand und Entwicklung der Konzentration von Groß-
unternehmen (aggregierte Konzentration) 

56. Die Monopolkommission berichtet über die 
größten Unternehmen in der deutschen Wirtschaft 
in einer veränderten Form. Einmal werden anstelle 
einer einzigen Rangfolge der hundert umsatzstärk-
sten Unternehmen (in der Industrieunternehmen 
gemeinsam mit Handels-, Verkehrs- und Dienstlei- 
stungsunternehmen berücksichtigt sind) nunmehr 
fünf getrennte Rangfolgen für die jeweils nach dem 
üblichen Geschäftsvolumenmerkmal größten Unter-
nehmen in Industrie, Handel, Kreditgewerbe, Versi-
cherungsgewerbe sowie Verkehrs- und Dienstlei-
stungsgewerbe erstellt. Zum anderen — und das ist 
die wesentlichere Änderung — ist eine Rangfolge 
der 100 größten Unternehmen nach der über Sekto-
ren hinweg vergleichbaren Wertschöpfung ermittelt 
worden. Diese 100 Unternehmen werden in der 
Folge als die „100 Größten" bezeichnet. Die Analyse 
erfolgt mit Daten der beiden Jahre 1978 und 1980, 
wobei der Schwerpunkt dieser Analyse auf den nach 
Wertschöpfung „100 Größten" liegt. Die den Rangfol-
gen zugrundegelegten Daten betreffen grundsätz-
lich unter einer einheitlichen Leitung stehende wirt-
schaftliche Einheiten, die ihre Tätigkeit in der Bun-
desrepublik ausüben, d. h. in der Regel die im Jah-
resabschluß konsolidierten inländischen Gesell-
schaften eines Konzerns. Während in den Kapiteln I 
und II das Unternehmen als rechtliche Einheit den 
Untersuchungsgegenstand bildet, ist dies in diesem 
Kapitel das Unternehmen als wirtschaftliche Ein-
heit (Tz. 345 bis 358). 

57. Die 100 größten Industrieunternehmen erziel-
ten 1978 Umsätze von rd. 494 Mrd. DM und 1980 von 
rd. 627 Mrd. DM. Damit trugen sie 1978 36,62 % und 
1980 37,26 % 1 ) zum Gesamtumsatz des Produzieren-
den Gewerbes bei. (Tz. 364, 366) 

58. Die 20 größten Handelsunternehmen erzielten 
1978 Umsätze von rd. 101 Mrd. DM und 1980 von rd. 
115 Mrd. DM. Damit trugen sie 1978 11,08 % und 1980 
10,72 % 2 ) zum Gesamtumsatz des Handels bei. 
(Tz. 368 bis 370) 

59. In der Liste der 20 größten Handelsunterneh-
men sind einige große Firmengruppen nicht aufge-
führt, da es für diese keine durchgegliederten Kon-
zerne gibt und keine konsolidierten Jahresab-
schlüsse veröffentlicht werden. Die Monopolkom-
mission weist darauf hin, daß sonst vorliegende In-
formationen jedoch den Schluß zulassen, daß diese 
Firmengruppen einheitlich geführt werden und daß 
durch ihre Nicht- bzw. nur teilweise Berücksichti-
gung die Konzentration im Handel unterschätzt 
wird. (Tz. 372) 

1) Die für die Errechnung des Anteils für 1980 benötigte ge-
samtwirtschaftliche Bezugsgröße stand zum Zeitpunkt 
der Übergabe dieses Gutachtens an die Bundesregie-
rung noch nicht zur Verfügung. Bis zur Drucklegung la-
gen die Zahlen jedoch vor und konnten in das Gutachten 
eingearbeitet werden. 

2) Vgl. Fn. zu Tz. 57. 

60. Einkaufszusammenschlüsse sind neben den un-
ter einer einheitlichen Leitung stehenden Großun-
ternehmen eine weitere Form der Konzentrations-
erscheinungen im Handel. Einige dieser Einkaufs-
zusammenschlüsse weisen für die Zeit von 1978 bis 
1980 erheblich höhere Wachstumsraten auf als 
Großunternehmen, die in derselben Branche tätig 
sind und zu den 20 größten im Handel gehören. 
(Tz. 373, 374) 

61. Die zehn größten Kreditinstitute wiewn am Bi-
lanzstichtag 1978 eine Bilanzsumme von rd. 755 Mrd. 
DM und 1980 von rd. 883 Mrd. DM auf. Dies ent-
spricht einem Anteil an der Bilanzsumme aller Kre-
ditinstitute in 1978 von 37,28 % und in 1980 von 
36,93 %. (Tz. 375, 376) 

62. Die von den zehn größten Versicherungsunter-
nehmen aus selbst abgeschlossenem Geschäft ein-
genommenen Beiträge betrugen 1978 rd. 24 Mrd. DM 
und 1980 rd. 30 Mrd. DM. Daraus ergibt sich ein An-
teil an den von allen Versicherungsunternehmen er-
zielten Beiträgen aus selbst abgeschlossenem Ge-
schäft in 1978 von 37,50 % und in 1980 von 38,54 %. 

Die von den Rückversicherungsgesellschaften der 
zehn größten Versicherungskonzerne erwirtschafte-
ten Beitragseinnahmen betrugen 1977/78 rd. 8 Mrd. 
DM und 1979/80 rd. 10 Mrd. DM. Dies entspricht ei-
nem Anteil an den von allen Rückversicherern in 
1977/78 erzielten Beitragseinnahmen von 62,45% 
und in 1979/80 von 60,96 %. (Tz. 378 bis 381) 

63. Die zehn größten Unternehmen im Verkehrs-
und im Dienstleistungsgewerbe erzielten 1978 Um-
sätze von rd. 20 Mrd. DM und 1980 von rd. 25 Mrd. 
DM. Damit trugen sie 1978 6,94 % und 1980 6,92 % 1 ) 
zum Gesamtumsatz der im Verkehrs- und im Dienst-
leistungsgewerbe tätigen Unternehmen bei. (Tz. 384, 
385) 

64. Für die weitaus größte Zahl der Unternehmen, 
die für die Liste der „100 Größten" in Betracht gezo-
gen wurden, ist die Wertschöpfung nach aus der 
Fachliteratur bekannten Grundsätzen erhoben wor-
den. Für je neun der in der Rangfolge 1978 und 1980 
vertretenen Unternehmen konnte die Wertschöp-
fung jedoch nicht oder nicht vollständig entspre-
chend diesen Grundsätzen bestimmt werden, so daß 
sie in diesen Fällen geschätzt werden mußte. (Tz. 387 
bis 392) 

65. Eine Analyse der zwischen 1978 und 1980 einge-
tretenen Veränderungen in der Zusammensetzung" 
der „100 Größten" — sowohl der durch Austritt bzw. 
Neueintritt als auch der aufgrund von Positionsän-
derungen — wurde durchgeführt. Es zeigte sich, daß 
die größte Zahl dieser Veränderungen entweder auf 
unterschiedliches reales Branchenwachstum oder 
auf Preisentwicklungen in den verschiedenen Bran-
chen, die die Wertschöpfung mitbeeinflussen, zu-
rückzuführen ist. (Tz. 395 bis 402) 

1 ) Vgl. Fn. zu Tz. 57. 
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66. Die „100 Größten" erwirtschafteten 1978 eine 
Wertschöpfung von rd. 172 Mrd. DM und 1980 von rd. 
198 Mrd. DM. Damit trugen sie 19,51 % bzw. 19,63 % 
zur Gesamtwertschöpfung aller Unternehmen bei. 
(Tz. 403, 404) 

67. Für 1970 konnten die zehn größten Unterneh-
men nach Wertschöpfung ebenfalls ermittelt wer-
den. Der Anteil der zehn größten Unternehmen 
an der Gesamtwertschöpfung betrug 1970 6,54 %, 
1978 7,07 % und 1980 7,45%. (Tz. 406, 407) 

68. Eine Betrachtung der „100 Größten" nach Zeh-
ner-Ranggruppen zeigt ein großes Gefälle innerhalb 
der Rangfolge auf. Ferner ist festzustellen, daß die 
zehn größten Unternehmen zwischen 1978 und 1980 
ihren Anteil wesentlich vergrößert haben, während 
die nächsten zehn größten Unternehmen eine fast 
genau entsprechende Verringerung ihres Anteils 
verzeichnen. (Tz. 405) 

69. Für 89 Unternehmen aus dem Kreis der „100 
Größten" konnte die Zahl der Beschäftigten in 1978 
und in 1980 festgestellt und ein diese beiden Jahre 
betreffender Vergleich durchgeführt werden. Die be-
trachteten 89 Unternehmen beschäftigten 1978 rd. 
3,25 Mio. und 1980 rd. 3,29 Mio. Arbeitnehmer. 

Daraus ergibt sich ein Anteil an der Gesamtzahl der 
Beschäftigten aller Unternehmen von 16,93 % bzw. 
16,67 %. Der Anteil dieser Unternehmen am Gesamt-
betrag der Wertschöpfung ist 1978 18,69 % und 
1980 18,78 %. (Tz. 408 bis 411) 

70. Für 76 Unternehmen — die aus einem Teilbe-
reich der Wirtschaft (ohne z. B. Kreditinstitute, Ver-
sicherungen und Dienstleistungsunternehmen) 
stammen — konnte das Sachanlagevermögen für 
1978 und 1980 erhoben und ein die beiden Jahre be-
treffender Vergleich durchgeführt werden. Die be-
trachteten Unternehmen hatten 1978 rd. 133 Mrd. 
DM und 1980 rd. 143 Mrd. DM an Sachanlagevermö-
gen. Bezogen auf die zur Verfügung stehende, für 
den Teilbereich der Wirtschaft geltende Bezugs-
größe ergibt sich daraus ein Anteil von 26,06% für 
1978 und 26,14 % für 1980. Der entsprechende Anteil 
an der Gesamtwertschöpfung ist 1978 25,03%. Dieser 
Anteil konnte für 1980 wegen des Fehlens der benö-
tigten Bezugsgröße nicht ermittelt werden. (Tz. 412 
bis 416) 

71. Für 75 Unternehmen aus dem Kreis der „100 
Größten" konnte der  Cash-flow  in 1978 und 1980 er-
hoben und ein die beiden Jahre betreffender Ver-
gleich durchgeführt werden. Die betrachteten Unter-
nehmen hatten 1978 einen Cash-flow von rd. 35 Mrd. 
DM und 1980 von rd. 41 Mrd. DM. Für den Cash-flow 
kann kein Anteil an einer gesamtwirtschaftlichen 
Bezugsgröße ermittelt werden, da eine solche Be-
zugsgröße nicht existiert. (Tz. 417 bis 420) 

72. Die „100 Größten" werden überwiegend (87 Un-
ternehmen sowohl in 1978 wie in 1980) als Kapitalge-
sellschaft geführt. In der Gruppe der Kapitalgesell-

schaften dominiert mit 67 bzw. 66 Fällen die Aktien-
gesellschaft. (Tz. 421, 422) 

73. In einer Weltrangliste nach Umsatz sind die In-
dustrieunternehmen der „100 Größten" auf den Rän-
gen 18 bis 800 einzuordnen. Verglichen mit dem je-
weils größten Unternehmen der Weltliste erreichte 
das größte Unternehmen der Liste der Monopolkom-
mission 1978 22,8 % und 1980 22,5 % vom Umsatz die-
ses Unternehmens. Das Wachstum der deutschen 
Großunternehmen ist von 1962 bis 1980 im Durch-
schnitt höher gewesen als das der ausländischen 
Großunternehmen. Bei der Interpretation dieser Er-
gebnisse ist jedoch die Wechselkursentwicklung zu 
berücksichtigen. (Tz. 423 bis 428) 

74. Die Anteilseigner der „100 Größten" sind ent-
sprechend den am häufigsten auftretenden Gruppie-
rungen aufgeschlüsselt worden. Eine Analyse der 
Kapitalverflechtungen zwischen den „100 Größten" 
zeigt, daß es 1978 73 Fälle und 1980 75 Fälle von Be-
teiligungen aus dem Kreis der „100 Größten" an an-
deren Unternehmen aus diesem Kreis gab. Die häu-
figsten Anteilseigner sind drei Großbanken und ein 
Versicherungskonzern. Die durch Kapitalverflech-
tungen bestehende Interdependenz zwischen den 
„100 Größten" hat sich von 1978 auf 1980 verstärkt. 
(Tz. 434 bis 437) 

75. Zwischen 1978 und 1980 sind für den größten 
Teil der Unternehmen aus dem Kreis der „100 Grö-
ßten" die Beteiligungsverhältnisse im wesentlichen 
stabil geblieben. Es gibt drei ungefähr gleich große 
Gruppen mit 18 bis 23 Unternehmen, bei denen die 
Kapitalmehrheit bei ausländischen Anteilseignern, 
bei Einzelpersonen, Familien und Familienstiftun-
gen und im Streubesitz lag. Bei einigen kleineren 
Gruppen von Unternehmen waren jeweils die öffent-
liche Hand, der Deutsche Gewerkschaftsbund und 
seine Einzelgewerkschaften sowie sonstige Institu-
tionen mehrheitlich beteiligt. Die zahlreichste 
Gruppe mit 25 bzw. 24 Mitgliedern besteht jedoch 
aus Unternehmen, an denen mehrere wesentliche 
Minderheitsbeteiligungen, jedoch keine Mehrheits-
beteiligung bestanden. (Tz. 438, 439) 

76. Von besonderem Interesse ist der Anteil der 
ausländisch kontrollierten Unternehmen aus dem 
Kreis der „100 Größten" an der Gesamtwertschöp-
fung aller Unternehmen in der Bundesrepublik. Er 
betrug 1978 3,17 % und 1980 3,02 %. (Tz. 442) 

77. Personelle Verflechtungen bestehen zwischen 
Unternehmen aus dem Kreis der „100 Größten", 
wenn Mitglieder geschäftsführender oder kontrol-
lierender Organe eines Unternehmens gleichzeitig 
in den Organen anderer Unternehmen aus dem 
Kreis der „100 Größten" tätig sind. Sowohl 1978 wie 
1980 sandten insgesamt 43 Unternehmen aus dem 
Kreis der „100 Größten" Mitglieder ihrer Geschäfts-
führung in die Kontrollorgane anderer Unterneh-
men aus diesem Kreis. Demgegenüber waren 1978 in 
74 und 1980 in 76 Kontrollorganen der zu den „100 
Größten" gehörenden Unternehmen Mitglieder der 
Geschäftsführung anderer Unternehmen aus die- 
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sem Kreis vertreten. Ferner waren von 92 Unterneh-
men in 1978 und 93 in 1980, deren Kontrollorgane für 
diese Untersuchung erfaßt wurden, 85 bzw. 89 über 
Mandatsträger in diesen Kontrollorganen mit ande-
ren Unternehmen aus dem Kreis der „100 Größten" 
verbunden. Der Grad der Verflechtungen zwischen 
Unternehmen über Mandatsträger in den Kontroll-
organen ist von 1978 auf 1980 um elf Prozent gestie-
gen. (Tz. 446 bis 451) 

78. Der Grad der personellen Verflechtungen über 
Mandatsträger in den Kontrollorganen ist für die 
zehn größten Unternehmen für 1970, 1978 und 1980 
erhoben worden. Er ist um ein Vierfaches höher als 
der Verflechtungsgrad zwischen den „100 Größten" 
und ist zwischen 1970 und 1980 um mehr als 20 % ge-
stiegen. (Tz. 452) 

79. An fast jedem zweiten dem Bundeskartellamt 
1980/81 angezeigten Unternehmenszusammen-
schluß, nämlich in 42,1 % der Fälle, waren Unterneh-
men beteiligt, die 1980 zum Kreis der „100 Größten" 
gehörten. Die Unternehmen am Anfang der Rangli-
ste der „100 Größten" haben sich erheblich häufiger 
mit anderen Unternehmen zusammengeschlossen 
als diejenigen am Ende der Rangliste. Die 25 größten 
Unternehmen waren an den Zusammenschlüssen 
mehr als dreimal so oft beteiligt wie die letzten 25 
Unternehmen in der Rangfolge. Die Deutsche 
BP AG und die VEBA AG waren mit 69 bzw. 66 Fäl-
len am häufigsten vertreten. (Tz. 456 bis 459) 

4. Konzentrationsentwicklung in der Pressewirtschaft 

80. Die Monopolkommission setzt auch in diesem 
Gutachten ihre Untersuchung über die Pressekon-
zentration in der Bundesrepublik fort. Wie in den 
vorherigen Gutachten ist sie dabei ausschließlich 
auf die Angaben und Sonderauswertungen der amt-
lichen Pressestatistik angewiesen. (Tz. 460) 

81. Am 31. Dezember 1979 gab es in der Bundesre-
publik einschließlich West-Berlin 307 Zeitungs- und 
1 279 Zeitschriftenunternehmen. Während die Zahl 
der Zeitungsunternehmen in den letzten Jahren fast 
konstant blieb, hat sich die Zahl der Zeitschriftenun-
ternehmen ständig vergrößert. 

Insgesamt wurden 370 Hauptausgaben von Tages-
zeitungen mit zusammen 847 Nebenausgaben ge-
zählt, sowie 6 042 Zeitschriften. Unter den Zeitschrif-
ten waren die Publikumszeitschriften mit 1 020 Ti-
teln vertreten. 

Durch den Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften 
wurden 1979 etwa 15,6 Mrd. DM Umsatzerlöse er-
zielt. Davon entfielen rd. 8 Mrd. DM auf Zeitungen 
und 7,5 Mrd. DM auf Zeitschriften. (Tz. 461 bis 464) 

82. Die Entwicklung der Umsatzkonzentration bei 
Presseunternehmen insgesamt stagnierte im Zeit-
raum 1975 bis 1979. Bei den Zeitungsunternehmen 
nahm sie auch weiterhin leicht zu, während sie bei 
den Zeitschriftenunternehmen weiter sank. 

Am 31. Dezember 1979 lag der Umsatzanteil der drei 
größten Zeitschriftenunternehmen bei 36,5 %, der 
der drei größten Zeitungsunternehmen bei 23,8 %. In 
bezug auf die Zeitungen lassen die Konzentrations-
raten keine Schlüsse über die Marktmacht der be-
treffenden Unternehmen zu, da sie sich auf das ge-
samte Bundesgebiet beziehen, die meisten Zeitun-
gen und viele Zeitschriften aber nur ein örtlich be-
grenztes Verbreitungsgebiet haben. (Tz. 468 bis 
473) 

83. Bei weiterhin leicht rückläufiger Zahl der Zei-
tungen insgesamt hat die Auflage von Abonne-
mentszeitungen im letzten Jahre mit 4,3 % mehr zu-
genommen als die von Straßenverkaufszeitungen 
(2,2 %). Dies bedeutet eine Umkehr des zwischen 
1975 und 1977 vorherrschenden Trends mit den hö-
heren Zuwachsraten bei Straßenverkaufszeitungen. 
Die Konzentration war bei Straßenverkaufszeitun-
gen tendenziell rückläufig und bei Abonnementszei-
tungen zunehmend. Die Konzentrationsraten der 
drei größten Straßenverkaufszeitungen lagen 1979 
mit 80,3 % weit über den entsprechenden Raten von 
7,5 % für die Abonnementszeitungen. Die Anzahl der 
Abonnementszeitungen ist aber fast 20mal so hoch 
wie die der Straßenverkaufszeitungen. (Tz. 474 bis 
478) 

Die Auflagenkonzentration der drei größten Zeit-
schriften beträgt 13,1 % der Verkaufsauflage und 
7,6 % der verbreiteten Auflage. Die Durchschnitts-
auflage der drei größten Zeitschriften ist bei der ver-
breiteten Auflage über 165mal so hoch und bei der 
Verkaufsauflage sogar über 300mal so hoch wie der 
Durchschnitt aller übrigen Zeitschriften. 

In diesen Zahlen kommt die hohe Auflage bei eini-
gen Publikumszeitschriften und die große Zahl der 
Fachzeitschriften mit unterdurchschnittlicher Auf-
lage zum Ausdruck. Die unterschiedlichen Werte für 
die Verkaufs- und die verbreitete Auflage lassen sich 
durch die große Zahl der kostenlos abgegebenen 
Zeitschriften interpretieren. (Tz. 479 bis 484) 

5. Die Anwendung der Vorschriften zur Mißbrauchsauf-
sicht über marktbeherrschende Unternehmen und 
der Fusionskontrolle 

84. Im Berichtszeitraum 1980/81 wurden vom Bun-
deskartellamt 48 Mißbrauchsverfahren eingeleitet. 
Die Zahl entspricht etwa der des Berichtszeitraums 
1978/79 mit 46 Verfahren. Im Vordergrund standen 
wiederum Behinderungsfälle. (Tz. 485) 

85. Bei der Aktendurchsicht gewann die Monopol-
kommission den Eindruck, daß das Bundeskartell-
amt bei der Anwendung des § 22 Abs. 4 GWB Zurück-
haltung übt. Da sich in zahlreichen Fällen Schwie-
rigkeiten beim Nachweis der Marktbeherrschung 
ergeben können, greift es auf das erweiterte Diskri-
minierungsverbot des § 26 Abs. 2 Satz 2 GWB zu-
rück. Die Monopolkommission befaßt sich daher 
auch mit Behinderungsfällen, die nach § 26 Abs. 2 
Satz 2 GWB beurteilt wurden, soweit eine Subsum- 
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tion unter § 22 GWB nicht ausgeschlossen erscheint. 
(Tz. 486 bis 488) 

86. In den Berichtszeitraum 1980/81 fällt die Ent-
scheidung des Bundesgerichtshofes „Original-VW

-Ersatzteile II",  die zu § 26 Abs. 2 Satz 2 GWB ergan-
gen ist. Nach Auffassung des Bundesgerichtshofes 
sind die Interessen der Kraftfahrzeugproduzenten 
an der Beibehaltung der Bezugsbindungen höher 
einzuschätzen als die der Identteilehersteller, da das 
Ersatzteilgeschäft der Kraftfahrzeughersteller in ei-
nem engen wirtschaftlichen und technisch-funktio-
nellen Zusammenhang zur Produktion und zum Ver-
trieb von Neuwagen stehe. Auf die Frage, ob VW eine 
marktbeherrschende Stellung hat, wurde nicht ein-
gegangen. Hierin sieht die Monopolkommission eine 
Verengung der rechtlichen Beurteilungsmöglichkei-
ten. Sie gibt auch zu bedenken, daß in dieser Ent-
scheidung das öffentliche Interesse an einem freien 
Ersatzteilmarkt möglicherweise nicht hinreichend 
berücksichtigt wurde. (Tz. 489 bis 491) 

87. Verfahren wegen mißbräuchlicher Rabattge-
staltung marktbeherrschender Unternehmen spiel-
ten im Berichtszeitraum 1980/81 eine bedeutende 
Rolle, nachdem das Kammergericht im Effern-Fall 
zu § 22 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 GWB eine rechtskräftige 
Entscheidung getroffen hatte. Es stellte für die Beur-
teilung des Behinderungsmißbrauchs im Gegensatz 
zum Bundeskartellamt nicht auf die Interessenab-
wägung der Beteiligten ab, sondern hielt an dem 
Kriterium des Nichtleistungswettbewerbs fest. Das 
Jahresbonussystem sei wirtschaftlich einem auf 
eine lange Referenzperiode bezogenen Treuerabatt 
vergleichbar und daher leistungsfremd. 

Umsatzrabattsysteme bezogen auf eine kurze Refe-
renzperiode sind nach Meinung des Kammerge-
richts wie auch des Bundeskartellamtes nicht gene-
rell verboten. Nach Auffassung des Bundeskartell-
amtes bestehen gegen drei Formen der Rabattge-
währung durch marktbeherrschende Unternehmen 
Bedenken: 
— Treuerabatte, zu denen Umsatzsteigerungsra-

batte (bezogen auf das Vorjahr) zählen, 
— Gesamtumsatzrabatte (bezogen auf mehrere 

Produkte eines Anbieters), 
— produktbezogene Jahresumsatzrabatte. 
(Tz. 492 bis 496) 

88. Gegengeschäfte, zu denen sich Auftragnehmer 
nach Erteilung eines Auftrags veranlaßt sehen, sind 
nach Auffassung der Monopolkommission grund-
sätzlich nicht als Ausbeutungsmißbrauch zu bean-
standen, soweit dieses Verhalten auf einem freien 
Entschluß beruht. Dies gilt nicht, wenn ein marktbe-
herrschendes Unternehmen die Vergabe eines Auf-
trags von Gegengeschäften des den Auftrag erhal-
tenden Unternehmens abhängig macht. Die Berück-
sichtigung des sogenannten Kundenwerts durch die 
Deutsche Bundesbahn bei der Vergabe von Aufträ-
gen hält die Monopolkommission unter diesem Ge-
sichtspunkt für bedenklich. Soweit die Deutsche 
Bundesbahn marktbeherrschend ist, sollte sie Ein- 

kauf und Verkauf unabhängig gestalten. (Tz. 497 bis 
501) 

89. Zu § 22 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GWB lief im Berichts-
zeitraum beim Bundeskartellamt ein Verfahren ge-
gen die Deutsche Bundesbahn. Diese hatte gegen-
über kleineren und mittleren Gleisbauunterneh-
men, die sich in den Jahren 1972 bis 1977 an Preisab-
sprachen zu Lasten der Deutschen Bundesbahn be-
teiligt hatten, Vertragsstrafen geltend gemacht, zu 
denen sich die Unternehmen im Falle der Verwir-
kung durch Abgabe des Angebots verpflichtet hat-
ten. Das Bundeskartellamt hatte wegen dieser Preis-
absprachen gegen die Unternehmen Geldbußen ver-
hängt, deren Höhe es jedoch wegen der schlechten 
wirtschaftlichen Situation gesenkt hatte. Die Deut-
sche Bundesbahn wollte mit der Vertragsstrafe den 
ihr entstandenen Schaden pauschaliert verlangen. 
Das Bundeskartellamt hat derartige zusätzliche 
Maßnahmen der bauvergebenden Stelle begrüßt, da 
kartellbehördliche Maßnahmen nicht ausreichten, 
Submissionsabsprachen in der Bauwirtschaft zu un-
terbinden. 
Die Monopolkommission sieht in der Geltendma-
chung eines pauschalierten Schadensersatzes durch 
ein marktbeherrschendes Unternehmen einen Fall 
des Ausbeutungsmißbrauchs im Sinne des § 22 
Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GWB. Diese Wertung ergibt sich 
aus einem Vergleich mit dem Gesetz zur Regelung 
des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen. 
Bei Verstoß gegen § 1 GWB durch Submissionskar

-

telle steht der Deutschen Bundesbahn ein Schadens

-

ersatzanspruch nach § 35 GWB zu. (Tz. 502 bis 507) 

90. Die Situation auf dem Mineralölmarkt veran-
laßte das Kammergericht, in einem Auskunftsbe-
schluß zur mißbräuchlichen Ausnutzung einer 
marktbeherrschenden Stellung durch Preisspaltung 
Stellung zu nehmen. Mißbräuchliches Verhalten 
liege nicht vor, wenn keines der verlangten unter-
schiedlichen Entgelte zur Kostendeckung führe. 
Nach Auffassung der Monopolkommission ist miß-
bräuchliches Verhalten eines marktbeherrschenden 
Unternehmens nicht an die Voraussetzung unter-
nehmerischer Gewinne gebunden. Derartige grund-
sätzliche Fragen sollten nicht pauschal und ab-
schließend in einem Auskunftsverfahren erörtert 
werden. (Tz. 508 bis 510) 

91. Im Berichtszeitraum 1980/81 sind 1 254 Zusam-
menschlüsse beim Bundeskartellamt angezeigt und 
21 Zusammenschlüsse bzw. Zusammenschlußvorha-
ben untersagt worden. 191 der angezeigten Zusam-
menschlüsse sind im Ausland vollzogen worden. Seit 
Mitte 1980 läßt sich in der Anzeigenstatistik eine 
leicht abflachende Tendenz der Zusammenschlu ß-
aktivitäten feststellen. Aufgrund der neuesten Zah-
len hat die Monopolkommission jedoch Zweifel, ob 
die Abnahme von Dauer sein wird. (Tz. 512 bis 
514) 

92. In zahlreichen Fällen wurde von den am Zu-
sammenschluß beteiligten Unternehmen eine 
Marktabgrenzung vorgenommen, die über den Gel- 
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tungsbereich des GWB hinausging. Das Bundeskar-
tellamt ist in der Regel dieser Vorgehensweise ent-
gegengetreten. In einigen Fällen läßt sich jedoch 
eine Tendenz zur Abgrenzung eines größeren räum-
lich relevanten Marktes als das Gebiet der Bundes-
republik Deutschland einschließlich West-Berlin er-
kennen. Es hat sich dabei nicht nur von rechtlichen 
Begrenzungen, sondern auch von ökonomischen Ge-
gebenheiten leiten lassen. (Tz. 515 bis 527) 

93. Die Wirksamkeit der Fusionskontrolle ist in er-
ster Linie davon abhängig, ob mit den Zusammen-
schlußtatbeständen des § 23 Abs. 2 GWB alle Sach-
verhalte erfaßt werden können, die dazu führen, daß 
ein Unternehmen in dem Maße Einfluß auf ein ande-
res Unternehmen gewinnt, daß es dessen wettbe-
werbliche Stellung entscheidend beeinflussen kann. 
Dies hängt davon ab, wie die einzelnen Zusammen-
schlußtatbestände interpretiert werden. 

Die Monopolkommission teilt die Ansicht des Bun-
deskartellamtes, daß die Voraussetzungen des Um-
gehungstatbestandes des § 23 Abs. 2 Nr. 2 Satz 4 
GWB bei Nicht-Aktiengesellschaften dann erfüllt 
sind, wenn dem Erwerber die wesentlichen Sperrpo-
sitionen zustehen, die ein Minderheitsaktionär bei 
einer Aktiengesellschaft mit 25 % innehat. Dazu zäh-
len zumindest Änderungen des Gesellschaftsvertra-
ges sowie der Kapitalstruktur. (Tz. 528 bis 537) 

94. Die Monopolkommission begrüßt die Ausle-
gung des Auffangtatbestandes des § 23 Abs. 2 Nr. 5 
GWB durch den Bundesgerichtshof, wonach eine ge-
meinsame Beherrschung dann gegeben ist, wenn 
über die für Personalgesellschaften typische, ge-
meinsame Interessenlage und Leitungsmacht der 
Gesellschafter hinaus weitere Umstände vorliegen, 
die eine gesicherte einheitliche Einflußnahme einer 
Gruppe von beteiligten Unternehmen oder der Ge-
samtheit derselben auf der Grundlage einer auf 
Dauer angelegten Interessengleichheit erwarten 
lassen. 
In der Praxis sind gegenwärtig Fallkonstellationen 
erkennbar, die dadurch gekennzeichnet sind, daß 
ein Unternehmen weniger als 25 % der Anteile eines 
anderen Unternehmens und gleichzeitig eine mit 
ihm in ständiger Geschäftsverbindung stehende 
Bank weitere Anteile an diesem Unternehmen er-
wirbt. Die Monopolkommission ist der Ansicht, daß 
in dem Fall Metro/Kaufhof die vom Bundeskartell-
amt festgestellten Tatsachen die Annahme rechtfer-
tigen, daß das ursprünglich geplante treuhandähn-
liche Verhältnis zwischen der Metro und der Schwei-
zerischen Bankgesellschaft faktisch fortgeführt 
wird und deshalb die Voraussetzungen des § 23 
Abs. 2 Nr. 5 GWB erfüllt sind. (Tz. 538 bis 555) 

95. Im Berichtszeitraum sind zahlreiche Zusam

-

menschlüsse getätigt worden, um das steuerrechtli-
che Schachtelprivileg zu erlangen. Die Monopol-
kommission sieht dadurch ihre Forderung nach ei-
ner Abschaffung der Vermögensteuerpflicht für Ka-
pitalgesellschaften bestätigt. Dagegen hält sie eine 
Änderung des Zusammenschlußtatbestandes gemäß 
§ 23 Abs. 2 Nr. 2 lit. a GWB (Absenkung des Beteili-

gungswertes unter oder Erhöhung über 25 %) nicht 
für zweckmäßig. Eine Absenkung würde auch künf-
tig Umgehungsmöglichkeiten eröffnen und eine Er-
höhung die Gemeinschaftsunternehmen mit vier 
gleichmäßig beteiligten Mutterunternehmen der Fu-
sionskontrolle entziehen. (Tz. 556 bis 565) 

96. Die Monopolkommission berichtigt und präzi-
siert ihre frühere Aussage zum Verhältnis der Zu

-

sammenschlußtatbestände gemäß § 23 Abs. 2 GWB 
zu den Zusammenschlußwirkungen gemäß § 24 
Abs. 1 GWB. Die hiermit aufgeworfene Frage der 
Ressourcenzurechnung und des Ressourceneinsat-
zes ist im Rahmen der Prüfung des § 24 Abs. 1 GWB 
zu berücksichtigen. Eine unwiderlegliche Vermu-
tung besteht insoweit nicht. Bei Minderheitsbeteili-
gungen und Gemeinschaftsunternehmen ist im Ein-
zelfall zu prüfen, ob einem beteiligten Unternehmen 
die Ressourcen des anderen Unternehmens zuge-
rechnet werden können. Dies ändert nichts an der 
Einschätzung der Monopolkommission, daß auch 
Minderheitsbeteiligungen in der Regel gravierende 
wettbewerbsbeschränkende Wirkung entfalten. (Tz. 
566 bis 575) 

97. Die Entscheidung Klöckner/Becorit des Bun-
desgerichtshofes bestätigt, daß den einfachen 
Marktbeherrschungsvermutungen nicht nur eine 
Aufgreiffunktion zukommt. Die Ressourcenvermu-
tungen des § 23 a Abs. 1 GWB beziehen sich auf die 
Erwartung, daß durch einen Zusammenschluß eine 
marktbeherrschende Stellung entsteht oder ver-
stärkt wird. Dagegen führt die qualifizierte Oligopol-
vermutung zu einer echten Beweislastumkehr. Sie 
erstreckt sich jedoch nur auf die Entstehungserwar-
tung. (Tz. 577 bis 583) 

98. Auch nach Inkrafttreten der Vierten GWB-No

-

velle schreitet das Vordringen von Großunterneh-
men auf klein- und mittelständisch strukturierten 
Märkten fort. Die Monopolkommission setzt sich in-
soweit für eine konsequente Anwendung des beste

-

henden Eingriffsinstrumentariums, insbesondere 
der Eindringungsvermutung des § 23 a Abs. 1 Nr. 1 
lit. a GWB ein. 

Die Kombinationsvermutung des § 23 a Abs. 1 Nr. 1 
lit. b GWB hat im Berichtszeitraum faktisch keine 
Bedeutung erlangt. Diese Norm erfaßt entgegen ih-
rem Wortlaut nur die bereits beherrschten Märkte, 
die durch einen Zuwachs an Finanzkraft verstärkt 
werden können. 

Die Größenvermutung des § 23 a Abs. 1 Nr. 2 GWB 
war im Berichtszeitraum nur auf sehr wenige Fall-
konstellationen anwendbar. Es handelte sich dabei 
in erster Linie um im Ausland vollzogene Zusam-
menschlüsse. Das Bundeskartellamt geht trotz die-
ser neuen Vorschrift weiterhin — wie z. B. der Fall 
Hoechst/Union Rheinische Braunkohlen Kraftstoff 
AG (Neuordnung der Beteiligungsverhältnisse an 
der Ruhrchemie) zeigt von einer isolierten Be-
trachtung von Einzelmärkten aus. 

Die qualifizierte Oligopolvermutung des § 23 a 
Abs. 2 GWB hat mit ihrer Beweislastumkehr zu ei

-

ner Erleichterung des Nachweises der Untersa- 
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gungsvoraussetzungen durch das Bundeskartell-
amt, gleichzeitig aber auch für die am Zusammen-
schluß beteiligten Unternehmen zu erheblichen Be-
weisschwierigkeiten geführt. (Tz. 588 bis 611, 623 bis 
625) 

99. Das Bundeskartellamt ging im Berichtszeit-
raum in den Untersagungsverfahren Texaco/Zers-
sen und Mobil Oil/.Mertl von einem marktbeherr-
schenden 16er Oligopol, später von einem 7er Oligo-
pol aus. Nach Auffassung der Monopolkommission 
ist die Feststellung eines marktbeherrschenden Oli-
gopols von mehr als fünf Mitgliedern mit § 22 Abs. 2 
GWB vereinbar. Bei einer Anzahl von 16 Unterneh-
men wird jedoch eine gemeinsame Marktbeherr-
schung im Oligopol aller Erfahrung nach nicht ein-
treten, weil mit zunehmender Anzahl der Unterneh-
men die verabredete Koordinierung oder die still-
schweigende Übereinkunft des Unternehmensver-
haltens immer schwieriger wird. (Tz. 612 bis 618) 

100. Die Monopolkommission teilt die vom Bun-
desgerichtshof aufgestellte Forderung nach einer 
Gesamtbetrachtung aller maßgeblichen Wettbe-
werbsfaktoren zur Ermittlung des wesentlichen Bin-
nenwettbewerbs im Oligopol, soweit es sich um ho-
mogene Güter handelt, die zu einem einheitlichen 
Marktpreis tendieren. Bei heterogenen Gütern ist 
dagegen ein aktiver Preiswettbewerb das ausschlag-
gebende Kriterium für das Vorhandensein wesentli-
chen Wettbewerbs. (Tz. 619 bis 622) 

101. Die Monopolkommission wendet sich gegen 
eine isolierte Berücksichtigung von Marktverhal-
tenskriterien durch das Bundeskartellamt, um nach-
zuweisen, daß künftig mit wesentlichem Wettbe-
werb zu rechnen ist. Eine solche Vorgehensweise wi-
derspricht einer an strukturellen Faktoren ausge-
richteten Fusionskontrolle. 

Außerdem tritt sie einer Berücksichtigung des Ge-
sichtspunktes der Aufholfusion zur Widerlegung der 
Oligopolvermutung entgegen. Wettbewerbspolitisch 
unbedenklich sind allenfalls Aufholfusionen gegen- 
über einem Einzelmarktbeherrscher, dessen Stel-
lung durch einen Zusammenschluß angegriffen wer-
den kann. Ist dagegen ein marktbeherrschendes Oli-
gopol gegeben, so führt in der Regel ein Zusammen-
schluß innerhalb des Oligopols oder mit einem Au-
ßenseiter zu einer Verstärkung der marktbeherr-
schenden Unternehmensgesamtheit. (Tz. 626 bis 
632) 

102, Die Monopolkommission wendet sich erneut 
gegen die Berücksichtigung von Zusagen in Fu-
sionskontrollentscheidungen. Das Bundeskartell-
amt hat bei Nichterfüllung der von den Unterneh-
men gegebenen Zusagen rechtlich nur unzurei-
chende Möglichkeiten, auf deren Durchsetzung zu 
dringen. Von Unternehmen der Papierindustrie hat 
das Bundeskartellamt Zusagen entgegengenom-
men, welche sich auf das künftige Marktverhalten 
der beteiligten Unternehmen beziehen. Eine derar-
tige Verhaltenskontrolle ist nach dem Zweck des Ge-
setzes und den Aufgaben der Fusionskontrolle unzu-
lässig. (Tz. 633 bis 642) 

In mehreren Fällen hat das Bundeskartellamt Öff-
nungsklauseln zugelassen, mit denen die beteiligten 
Unternehmen die Aufnahme von Wettbewerbern in 
ein Gemeinschaftsunternehmen zusagten, um nach-
teilige wettbewerbliche Auswirkungen des Zusam-
menschlusses zu vermindern. Fördert das Bundes-
kartellamt die Aufnahme potentieller oder aktueller 
Wettbewerber der am Zusammenschluß beteiligten 
Unternehmen in das Gemeinschaftsunternehmen, 
so ist damit zu rechnen, daß ein Gruppeneffekt auf-
tritt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt muß davon aus-
gegangen werden, daß die mit den Öffnungsklauseln 
gegebenen Möglichkeiten von den Wettbewerbern 
nicht wahrgenommen werden. (Tz. 643 bis 648) 

Gegenüber Entflechtungs-/Trennungszusagen hat 
die Monopolkommission Bedenken, ob solche Zusa-
gen immer durchsetzbar sind. Dies gilt insbesondere 
für den Fall, in dem das die Zusage abgebende Un-
ternehmen lediglich einen indirekten Einfluß auf die 
Veräußerung einer Beteiligung nehmen kann. Häu- 
fig bereitet es nach Auffassung der Monopolkom-
mission aber auch Schwierigkeiten, Käufer für die 
zu entflechtenden Unternehmensteile zu finden. (Tz. 
649 bis 653) 

In einigen Fällen hat das Bundeskartellamt unver-
öffentlichte Zusagen entgegengenommen, ohne ihre 
Durchsetzung durch eine spätere Untersagungs-
möglichkeit oder entsprechende vertragliche Rege-
lungen zu sichern. (Tz. 654 bis 660) 

103. Die Kartellamtspraxis zeigt, daß zahlreiche 
Probleme im Zusammenhang mit der Auflösung von 
Zusammenschlüssen bestehen. Sie beruhen insbe-
sondere auf der langen Zeitspanne zwischen der 
Verwirklichung eines Zusammenschlußtatbestan-
des und einer durchsetzbaren Auflösungsanord-
nung. Die Wiederherstellung des ursprünglichen Zu-
standes als primäres Ziel der Auflösung wird regel-
mäßig problematisch sein. 

Zur Beschleunigung des Auflösungsverfahrens und 
um eine Wiederherstellung des früheren Zustandes 
eher zu ermöglichen, empfiehlt die Monopolkom-
mission dem Gesetzgeber, die Voraussetzungen da-
für zu schaffen, daß eine Untersagungsverfügung 
gleichzeitig mit der Auflösungsanordnung ergehen 
kann. Die Bestandskraft der Untersagungsverfü-
gung als Grundlage für eine Auflösungsanordnung 
muß dann entfallen. Außerdem muß für den Fall ei-
nes Antrages auf Ministererlaubnis die Unanfecht-
barkeit der Ablehnung des Antrages als Vorausset-
zung der Auflösungsanordnung beseitigt werden. 
Der Gesetzgeber sollte dieser Empfehlung durch 
eine ersatzlose Streichung des § 24 Abs. 6 Satz 2 
Nr. 1 und 2 GWB Rechnung tragen. (Tz. 661 bis 
678) 

104. Im Berichtszeitraum sind die Schwierigkei-
ten, die bei der Beurteilung im Ausland vollzogener 
Zusammenschlüsse bestehen, immer stärker in den 
Vordergrund gerückt. Die Monopolkommission teilt 
die auch vom Bundesgerichtshof herangezogene 
Schutzzwecktheorie, um die Abwendbarkeit der 
§§ 22 bis 24a GWB auf grenzüberschreitende Sach-
verhalte zu begrenzen. Diese Theorie unterscheidet 
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entsprechend der Schwere des Eingriffs zwischen 
der Anzeige- und Anmeldepflicht sowie dem Unter-
sagungsverfahren. 

Dagegen wendet sich die Monopolkommission ge-
gen die Berücksichtigung einer Schwergewichtsbe-
trachtung, wie sie vom Kammergericht in dem Ver-
fahren Bayer France/Firestone France angedeutet 
wurde. Diese aus dem international-privatrechtli-
chen Bereich stammende Argumentationsweise 
kann zu einer Aufweichung des Auswirkungsprin-
zips und zu einer Zurückdrängung einer wirtschaft-
lichen Betrachtungsweise im Fusionskontrollrecht 
führen. (Tz. 679 bis 690) 

105. Zunehmend an Bedeutung gewinnen Verfah-
rensfragen in der kartellrechtlichen Auseinander-
setzung. Die Monopolkommission wendet sich ge-
gen eine extensive Handhabung der notwendigen 
Verfahrensbeteiligung und der Beiladung zu einem 
Untersagungsverfahren, weil dann die Gefahr be-
steht, daß das Verfahren wegen vieler Beteiligter un-
übersichtlich wird und Einzelinteressen von Verf ah-
rensbeteiligten mit Geheimhaltungsinteressen kolli-
dieren können. 

Bedenken bestehen auch gegen die vom Bundeskar-
tellamt zugelassene Praxis des heimlichen Anteils-
erwerbes. Dabei handelt es sich um ein informelles 
Verfahren, in welchem ein Zusammenschlußvorha-
ben geprüft wird, ohne das Unternehmen am Ver-
fahren zu beteiligen, an dem Anteile erworben wer-
den sollen. Bei Anerkennung einer solchen Verwal-
tungspraxis besteht nach Auffassung der Monopol-
kommission die Gefahr, daß nicht alle für ein Unter-
sagungsverfahren relevanten Gesichtspunkte dem 
Amt zugänglich werden und deshalb ein Zusammen-
schlußvorhaben möglicherweise unzureichend ge-
würdigt wird. (Tz. 691 bis 697) 

106. Die Monopolkommission hat Bedenken gegen 
einzelfallbezogene Informationsgespräche des Bun-
deskartellamtes mit Unternehmensvertretern und 
ihren Anwälten, sofern dabei einseitig mündliche 
oder schriftliche Zusicherungen vom Bundeskartell-
amt abgegeben werden. Es besteht dann ein fakti-
scher, teilweise wegen der Vorschrift des § 38 Ver-
waltungsverfahrensgesetz sogar ein rechtlich bin-
dender Zwang zur Einstellung des Verfahrens. (Tz. 
698 bis 700) 

107. Das Kammergericht hat bisher keine allzu 
strengen Anforderungen an einen Anfangsverdacht 
zur Begründung eines Auskunftsersuchens gestellt. 
Anfang 1982 hat es jedoch in den die Untersuchung 
der Preisspaltung der Mineralölindustrie betreffen-
den Verfahren mehrere Auskunftsbeschlüsse unter 
endgültiger Klärung materiell-rechtlicher Fragen 
(Mißbräuchlichkeit regionaler Preisdifferenzierung 
von Marktbeherrschern, Oligopolsituation auf dem 
Markt für Vergaserkraftstoffe) aufgehoben. 

Die Monopolkommission würde es begrüßen, wenn 
das Kammergericht sich künftig nicht der Gefahr 
aussetzen würde, materiell-rechtliche Fragen im 
Vorfeld zu präjudizieren. (Tz. 701 bis 704) 

6. Ursachen der Konzentration 

108. Konzentrationsursachen können an verschie-
denen Gliedern der Kausalkette untersucht werden. 
Formal ist jede Konzentrationsveränderung auf die 
Ereignisse Marktzutritt, Marktaustritt, Fusion und 
internes Wachstum zurückführbar. Diese Kompo-
nenten einer Konzentrationsveränderung werden 
im folgenden als sekundäre Konzentrationsursa-
chen bezeichnet. Für die Wettbewerbspolitik von 
entscheidender Bedeutung sind jedoch die orginä-
ren Konzentrationsursachen wie Größenvorteile bei 
der Herstellung und Verteilung von Gütern, die Un-
vollständigkeit des Kapitalmarktes, staatliche Rah-
menbedingungen, wettbewerbsbeschränkende Ver-
haltensweisen, Patente, Forschung und Entwicklung 
oder Werbung. Bei diesen müssen möglichst die 
Maßnahmen zur Konzentrationsbekämpfung anset-
zen. Dies folgt aus der Tatsache, daß die originären 
Konzentrationsursachen über verschiedene der ge-
nannten Konzentrationskomponenten ihren Einfluß 
auf die Zahl der Marktteilnehmer bzw. die Vertei-
lung der Marktanteile ausüben. Mit Instrumenten 
der Wettbewerbspolitik, die auf diese Komponenten 
ausgerichtet sind, können daher häufig nur kurzfri-
stige Wirkungen erzielt werden. (Tz. 706, 707) 

109. Eine gründliche und empirisch fundierte Of-
fenlegung aller Ursachen der in der Bundesrepublik 
Deutschland zu beobachtenden zunehmenden Un-
ternehmenskonzentration ist in dem begrenzten 
Zeitraum, der für die Anfertigung eines Hauptgut-
achtens zur Verfügung steht, nicht durchzuführen. 
Insbesondere empirische Studien, ohne die Aussa-
gen über die Gründe der Konzentration nicht mög-
lich sind, benötigen lange Vorbereitungs-, Durchfüh-
rungs- und Auswertungszeiten. Deshalb legt die Mo-
nopolkommission im vorliegenden Gutachten zu-
nächst eine empirische Untersuchung über die 
quantitative Bedeutung der Komponenten der Kon-
zentrationsentwicklung in ausgewählten Branchen 
vor. Anschließend befaßt sie sich mit dem Einfluß 
von Steuern und Subventionen auf die Unterneh-
menskonzentration. (Tz. 715) 

110. Die empirische Komponentenzerlegung der 
Konzentrationsentwicklung in 17 ausgewählten 
Branchen wird für CR3-Konzentrationskoeffizien-
ten durchgeführt. Neben der Anschaulichkeit 
spricht auch die relativ einfache formale Handha-
bung für diese Form der Konzentrationsmessung. 
Nach einer von L. W. Weiss 1965 vorgestellten Me-
thode wird die innerhalb der letzten 20 Jahre auftre-
tende Konzentrationsveränderung in den erfaßten 
Branchen auf die Komponenten Fusionen, internes 
Wachstum, Marktzutritt, Marktaustritt und Ver-
drängungseffekt (einem eher technischen Korrek-
turfaktor, der speziell bei der Zerlegung von CR-
Werten zu berücksichtigen ist) zurückgeführt. (Tz. 
717 bis 725) 

111. Im Durchschnitt nahm die Konzentration im 
Bereich der Stichprobe bis 1975 zu und verringerte 
sich dann bis 1980 wieder. Die Veränderungen ent-
sprachen sich in etwa in ihrer Größenordnung, so 



Drucksache 9/1892  Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 

daß die Konzentration 1980 nicht wesentlich höher 
war als 1965. Nur in drei der 17 untersuchten Bran-
chen ist dieses grundsätzliche Entwicklungsmuster 
nicht zu erkennen. 

Die dominierenden Komponenten der Konzentra-
tionsveränderung sind eindeutig die Fusionen, das 
interne Wachstum sowie der Verdrängungseffekt. 
Marktzugänge und Marktabgänge von Unterneh-
men spielen dagegen nur in einigen Branchen eine 
relevante Rolle. Letzteres ist allerdings zum Teil auf 
methodische und praktische Probleme des 
Weiss'schen Ansatzes zurückführbar. (Tz. 728, 729) 

112. Von den drei Faktoren, die eine Konzentra-
tionszunahme hervorrufen können, üben die Fusio-
nen offensichtlich den stärksten Einfluß aus. Im 
Durchschnitt der zwölf in vergleichbarer Weise un-
tersuchten Branchen waren von 1965 bis 1980 zehn 
Prozentpunkte der Konzentrationsveränderung 
dem Fusionseffekt zuzurechnen. Auf das interne 
Wachstum entfielen nur vier, auf Marktabgänge 0,6 
Prozentpunkte. (Tz. 730) 

113. Der relativ geringe durchschnittliche Wert des 
internen Wachstumseffektes läßt nicht erkennen, 
daß diese Komponente zum Teil erheblichen Einfluß 
auf die Konzentration in den Branchen genommen 
hat. Allerdings war hier die Wirkungsrichtung so-
wohl zwischen den Branchen als auch im Zeitablauf 
uneinheitlich, so daß sich Konzentrationszunahme 
(durch überdurchschnittliches Wachstum der füh-
renden Unternehmen) und Konzentrationsabnahme 
(bei überdurchschnittlichem Wachstum der übrigen 
Anbieter) im wesentlichen kompensierten. (Tz. 
731) 

114. Ein erwähnenswerter Einfluß des Marktab-
gangseffektes auf die Konzentration läßt sich ledig-
lich bei den LKW's unterschiedlicher Tonnage und 
bei den Kühl- und Gefrierschränken feststellen. Ver-
gleichbar unerheblich wirkten sich in den Untersu-
chungsperioden auch die erfaßten Marktzutritte aus. 
Ausnahmen bilden hier die Prozeßrechner und die 
LKW über 4 Tonnen. (Tz. 733) 

115. Im Zeitablauf blieb der Einfluß der einzelnen 
Komponenten auf die Konzentration keineswegs 
konstant. Am deutlichsten und interessantesten ist 
die rückläufige Tendenz beim Fusionseffekt. Die 
Durchschnittswerte für das interne Wachstum wei-
sen daraufhin, daß diese Komponente in den Jahren 
1965 bis 1975 eher zur Konzentrationszunahme, seit-
dem jedoch zum Rückgang der Konzentration beige-
tragen hat. Allerdings ist die Entwicklung in den ein-
zelnen Branchen sehr uneinheitlich. Typische zeitli-
che Entwicklungslinien bei den Marktzugängen und 
-abgängen sind deshalb nicht erkennbar, weil diese 
Komponenten nur in wenigen Bereichen eine nen-
nenswerte Rolle spielen. (Tz. 734 bis 736) 

116. Als primäre Konzentrationsursachen werden 
in diesem Gutachten die Steuern und Subventionen 
als Bestandteile des staatlichen Rahmens der wirt-
schaftlichen Entwicklung untersucht. Dabei handelt 
es sich ausschließlich um Analysen der direkten 

Konzentrationswirkung. Allgemeine Betrachtungen 
über die Verträglichkeit bestimmter realer Steuer- 
und Subventionssysteme mit der marktwirtschaftli-
chen Ordnung werden nicht angestellt. (Tz. 739) 

117. Jede Steuer, die an wirtschaftlichen Größen 
anknüpft, verändert potentiell das Verhalten der 
Entscheidungsträger, die Wettbewerbsbedingungen 
und die Unternehmenskonzentrtion. Steuern sind 
insbesondere dann konzentrationswirksam, wenn 
sie den Zusammenschluß von Unternehmen prämie-
ren oder finanziell bestrafen und wenn sie Unter-
nehmen verschiedener Größe unterschiedlich bela-
sten und dadurch das größenspezifische interne Un-
ternehmenswachstum beeinflussen. 

Die Monopolkommission ist der Auffassung, daß seit 
Bestehen der Bundesrepublik Deutschland vier 
steuerliche Regelungen eine durchschlagende, posi-
tive Wirkungen auf die Unternehmenskonzentra-
tion ausübten bzw. ausüben. Es handelt sich hierbei 
um die bis 1968 geltende Brutto-Allphasen-Umsatz-
steuer, das Schachtelprivileg nach dem alten (bis 
1977 gültigen) Körperschaftsteuerrecht und schließ-
lich die noch heute bestehenden Schachtelprivile-
gien im Bewertungsgesetz („vermögensteuerliches 
Schachtelprivileg") sowie im Gewerbesteuergesetz. 
(Tz. 740 bis 744) 

118. Schachtelprivilegien sind deshalb konzentra-
tionsfördernd, weil die Freistellung von Gewinnen 
aus Beteiligungen an Kapitalgesellschaften bei der 
Ertragsbesteuerung von Unternehmen (bzw. von 
Anteilen an Kapitalgesellschaften im Fall der Sub-
stanzbesteuerung) davon abhängig gemacht wird, 
daß mindestens 25% der Anteile gehalten werden. 
Dadurch entsteht ein Anreiz, Schachtelbeteiligun-
gen zu erwerben, die wiederum, zumindest soweit 
sie mehr als 25 % ausmachen, zur Einflußnahme auf 
das Verhalten des Beteiligungsunternehmens ge-
nutzt werden können. (Tz. 751) 

119. Der Monopolkommission ist auch eine große 
Anzahl von Zusammenschlußfällen bekannt gewor-
den, in denen von den Beteiligten der Erwerb einer 
Schachtelbeteiligung allein mit der steuerlichen 
Vorteilhaftigkeit begründet wurde. Die Kommission 
hält deshalb eine Änderung des Abgabenrechts für 
geboten, die die Beseitigung des steuerlichen Anrei-
zes zum Erwerb einer Schachtelbeteiligung zum Ge-
genstand hat. (Tz. 753) 

120. Die vom bewertungsrechtlichen Schachtelpri-
vileg ausgehende konzentrationsfördernde Wirkung 
kann grundsätzlich durch vier verschiedene Steuer-
rechtsänderungen, und zwar durch 
— die Abschaffung des Schachtelprivilegs, 
— die Erweiterung des Schachtelprivilegs, 
— die Steuerbefreiung der Anteilsrechte an juristi-

schen Personen, 
— die Abschaffung der Vermögensteuerpflicht für 

juristische Personen 

beseitigt werden. (Tz. 753) 
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121. Die Monopolkommission kommt zu dem Er-
gebnis, daß die Abschaffung der Vermögensteuer-
pflicht für juristische Personen am vorteilhaftesten 
ist. 
Die Abschaffung des Schachtelprivilegs erweitert 
den Kreis der von der mehrfachen Vermögensbe-
steuerung betroffenen Kapitalgesellschaften und 
verschärft insofern die vermögensteuerliche Diskri-
minierung dieser Rechtsform. Außerdem führt sie 
evtl. zu einer Zunahme der Verschmelzung rechtlich 
Selbständiger Tochtergesellschaften mit den Ober-
gesellschaften, was zu einer unerwünschten Ze-
mentierung bestehender Beteiligungsverhältnisse 
führt. 

Die Erweiterung des Schachtelprivilegs auf Beteili-
gungen unter 25 % (evtl. auf alle Beteiligungen an 
Kapitalgesellschaften) reduziert zwar die Anzahl 
der von der mehr als zweifachen Vermögensbe-
steuerung betroffenen Betriebsvermögensteile. Sie 
läßt aber die, unter dem Postulat der Rechtsform-
neutralität unerwünschte, zweifache Vermögensbe-
steuerung der Betriebsvermögen von Kapitalgesell-
schaften auf der Gesellschafts- und Gesellschafter-
ebene fortbestehen. 

Die Steuerbefreiung der Anteilsrechte an juristi-
schen Personen ist schließlich unzweckmäßig, da 
hier die Freibeträge des Vermögensteuergesetzes 
ausgeschaltet werden. 

Die genannten nachteiligen Wirkungen treten bei 
der Abschaffung der Vermögensteuerpflicht für juri-
stische Personen nicht auf. Vielmehr handelt es sich 
hierbei um eine Maßnahme, die nicht nur einen steu-
erlichen Konzentrationsanreiz beseitigt, sondern 
unter bestimmten wirtschaftlichen Bedingungen 
gleichzeitig zur Rechtsformneutralität des Steuer-
rechts beiträgt. (Tz. 754 bis 762) 

122. Auch im Fall der Gewerbesteuer vertritt die 
Monopolkommission die Auffassung, daß die Kon-
zentrationswirkung der hier existierenden Schach-
telprivilegien (§ 9 Nr. 2a für die Steuer nach dem Ge-
werbeertrag und § 12 Abs. 3 Nr. 2a für diejenigen 
nach dem Gewerbekapital) durch die generelle Ab-
schaffung von Doppelbelastungen und nicht durch 
eine solche der Privilegien beseitigt werden sollte. 
Das bedeutet, daß die gewerbesteuerlichen Kür-
zungsvorschriften der §§ 9 Nr. 2a und 12 Abs. 3 Nr. 2a 
auf alle Gewinne aus Beteiligungen an Kapitalge-
sellschaften bzw. Anteile an Kapitalgesellschaften 
auszudehnen sind. (Tz. 767 bis 774) 

123. Subventionen können die Unternehmenskon-
zentration auf dreierlei Weise beeinflussen. Einmal 
besteht die Möglichkeit, daß die Zusammenschlüsse 
von Unternehmen staatlich prämiert und damit für 
diese unter Umständen erst attraktiv werden. 

Ein anderer Fall ist gegeben, wenn die Sanierung 
größerer Unternehmen durch Subventionen und 
Bürgschaften zur Regel und damit für die begünstig

-

ten Anbieter zum Bestandteil der Entscheidungs-
grundlagen wird. 

Schließlich verändern Subventionen die Konzentra

-

tion in der Wirtschaft auch dann, wenn die Mittel un

-

gleichmäßig auf die Unternehmen verschiedener 
Größen verteilt werden. Die vorliegende Untersu-
chung beschränkt sich auf diesen letzten Aspekt der 
Konzentrationswirkung von Subventionen. (Tz. 775 
bis 777) 

124. Für die empirische Untersuchung der Konzen-
trationswirkung der Subventionen müßte eigentlich 
die Distribution der Summe aller Transfers an Un-
ternehmen überprüft werden. Hierfür fehlt es je-
doch an einer ausreichenden Datenbasis. Aus die-
sem Grund kann die Monopolkommission nur 
bruchstückhafte und zum Teil mit Ungenauigkeiten 
behaftete Informationen über die unternehmensgrö-
ßenspezifische Verteilung einzelner Subventionen 
und zum Teil auch nur für einzelne Wirtschaftsbe-
reiche vorlegen, die nur in ihrer Gesamtheit eine 
Antwort auf die hier relevante Frage geben können. 
(Tz. 779) 

125. Die unternehmensgrößenspezifische Distribu-
tion von Subventionen wird durch sogenannte Ver-
teilungskoeffizienten gemessen. Für jede Unterneh-
mensgrößenklasse wird jeweils der Anteil an der 
Gesamtförderung durch eine bestimmte Maßnahme 
in einer Periode durch den entsprechenden Anteil 
an einem Größenmerkmal, wie Umsatz, Beschäf-
tigte oder Wertschöpfung dividiert. (Tz. 780) 

126. Im Rahmen seiner Stichprobenerhebung über 
die Kostenstruktur im Bergbau und im Verarbeiten-
den Gewerbe erfaßt das Statistische Bundesamt die 
von Unternehmen empfangenen Subventionen nach 
Beschäftigtengrößenklassen. Allerdings erfolgt hier 
eine Beschränkung auf bestimmte Subventionsar-
ten. Die Untersuchungen der Monopolkommission 
zeigen, daß diese Subventionen zum Teil vorrangig 
an größere Unternehmen ausgezahlt werden. Diese 
Verteilung ist aber wettbewerbspolitisch unbedenk-
lich, da die nach ihrer Größe unterschiedlich geför-
derten Anbieter kaum den gleichen Branchen ange-
hören. (Tz. 783 bis 785) 

127. Die erhebliche und zunehmende wirtschaftli-
che Relevanz der Forschungs- und Entwicklungs

-

(F + E)Förderung sowie ihre spezifische Nähe zum 
Unternehmenswachstum und damit letztlich zur 
Entwicklung der Konzentration, veranlaßt die Mo-
nopolkommission dazu, sich eingehender mit dieser 
Form der Transfers an Unternehmen zu beschäfti-
gen. (Tz. 786, 787) 

128. Statistiken des Stifterverbandes lassen ver-
muten, daß in allen Untersuchungsjahren (1971 bis 
1979) die kleinen und mittleren Unternehmen bis 
100 Mio. DM relativ zu ihrer Größe erheblich weni-
ger Forschungsmittel erhielten als die großen Unter-
nehmen mit über 250 Mio. DM Umsatz. Die von der 
Bundesregierung im wesentlichen noch als mittlere 
Unternehmen angesehenen Einheiten zwischen 100 
und 250 Mio. DM Umsatz wurden in etwa proportio-
nal zu ihrer Größe subventioniert. Die Ungleichver-
teilung ist auch nicht allein darauf zurückzuführen, 
daß die kleinen Unternehmen weniger forschten als 
die größeren. Weitere Berechnungen zeigen viel-
mehr, daß die ersteren auch in Relation zu ihren ei- 
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genen Forschungs- und Entwicklungsausgaben un-
terproportional gefördert wurden. (Tz. 788 bis 793) 

129. Angaben des BMFT über die F+ E-Projektför-
derung zeigen, daß hier die eigentlichen Bevorzug-
ten bei der Verteilung der Subventionen die gerade 
noch als mittelgroß zu bezeichnenden Unternehmen 
mit Umsätzen zwischen 100 und 250 Mio. DM und die 
Unternehmen mit 10 bis 50 Mio. DM Umsatz im Jahr 
sind, während die übrigen Einheiten bestenfalls pro-
portional zu ihren Umsätzen gefördert wurden. (Tz. 
794 bis 797) 

130. Die F+ E-Personalkostenzuschüsse des BMWi, 
deren Vergabe auf kleine und mittlere Unterneh-
men beschränkt ist, erweisen sich in der statisti-
schen Untersuchung als Förderungsinstrument, das 
in erster Linie an mittlere Unternehmen adressiert 
ist. Kleine Unternehmen werden zwar auch erreicht, 
doch ist bei ihnen die Inanspruchnahme (in Relation 
zum Umsatz) deutlich geringer. (Tz. 798 bis 800) 

131. Auf der Basis der Statistik des BMFT über die 
F+ E-Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen 
ist nur eine Zweiteilung der wirtschaftlichen Einhei-
ten in solche mit mehr und solche mit weniger als 
200 Mio. DM Jahresumsatz möglich. Es zeigt sich, 
daß in allen untersuchten Jahren die Unternehmen 
mit bis zu 200 Mio. DM Jahresumsatz relativ zu ih-
rem Umsatz erheblich weniger Unterstützung er-
hielten als die größeren Einheiten. Allerdings wurde 
diese Benachteiligung im Zeitablauf reduziert. (Tz. 
801 bis 806) 

132. Insgesamt lassen die der Monopolkommission 
vorliegenden F + E-Statistiken trotz gewisser Un-
terschiede in den Ergebnissen den Schluß zu, daß die 
F + E-Transfers im letzten Jahrzehnt ihren Einfluß 
in Richtung auf eine Konzentrationsförderung aus-
geübt haben. (Tz. 807, 808) 

133. Als weitere Subvention untersuchte die Mono-
polkommission die finanzielle Unterstützung von In-
vestitionen der Unternehmen im Rahmen der Ge-
meinschaftsaufgabe (GA) „Verbesserung der regio-
nalen Wirtschaftsstruktur". Bevorzugte Empfänger 
der GA-Mittel sind insbesondere die sehr kleinen 
Betriebe (bis 19 Beschäftigte) aber auch die kleinen 
bis mittelgroßen Einheiten mit bis zu 200 Beschäftig-
ten. Die größeren Betriebe mit mehr als 200 Beschäf-
tigten (in ihnen arbeiten ca. 70 % der Beschäftigten 
im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe) wer-
den dagegen deutlich unterproportional zu ihrem 
wirtschaftlichen Gewicht gefördert. (Tz. 809, 810) 

134. Schließlich wurde noch die Vergabe zinsver-
billigter Kredite durch die Kreditanstalt für Wieder-
aufbau und die Lastenausgleichsbank auf ihre Kon-
zentrationswirkung hin analysiert. Die berücksich-
tigten Kreditprogramme wirken, wie beabsichtigt, 
konzentrationshemmend. Die Verteilungsquotien-
ten nehmen in allen Jahren von der kleinen Umsatz-
größenklasse (bis 50 Mio. DM Jahresumsatz) bis zur 
größten (über 250 Mio. DM Jahresumsatz) konti-
nuierlich ab. (Tz. 811 bis 816) 

135. Betrachtet man die untersuchten Subventio-
nen in ihrer Gesamtheit, so kann festgehalten wer-
den, daß der Gesetzgeber im Ergebnis eine Förde-
rungspolitik betrieben hat, die nicht eindeutig eine 
Größenklasse der Unternehmen bevorzugt. Zwar be-
günstigen die einzelnen Maßnahmen zum Teil be-
stimmte Unternehmensgrößenklassen. Eine einheit-
liche Tendenz ist jedoch nicht zu beobachten. (Tz. 
817) 

7. Gewerkschaften und Konzentration 

136. Gewerkschaften können die Unternehmens-
konzentration als Tarifpartner, durch politischen 
Einfluß und schließlich über die (Mit-)Kontrolle 
wirtschaftlicher Einheiten durch Anteilsbesitz und 
Mitbestimmung verändern. Von diesen drei Einwir-
kungsmöglichkeiten soll grundsätzlich nur die letzte 
näher untersucht werden. Der politische Einfluß 
wird nur insoweit berücksichtigt, als er mit der Kon-
trolle wirtschaftlicher Einheiten in direktem Zusam-
menhang steht. (Tz. 820 bis 822) 

137. Die Entscheidungsbefugnis der Gewerkschaf-
ten bzw. ihrer Funktionsträger in wirtschaftlichen 
Einheiten kann einmal vom Anteilsbesitz herrüh-
ren. Die Vermögensverwaltungsgesellschaften des 
DGB und der 17 Einzelgewerkschaften sowie die ge-
meinsame Holding-Gesellschaft der DGB-Gewerk-
schaften, die Beteiligungsgesellschaft für Gemein-
wirtschaft AG (BLAG), besitzen Mehrheitsanteile 
an den folgenden Unternehmen: Bank für Gemein-
wirtschaft AG, Volksfürsorge Lebensversicherung 
AG, NEUE HEIMAT Gemeinnützige Wohnungs- und 
Siedlungsgesellschaft mbH, NEUE HEIMAT Städte-
bau GmbH, Bund-Verlag, Büchergilde Gutenberg 
GmbH, acon Gesellschaft für Werbung und Kommu-
nikation mbH, Gemeinwirtschaftliche Datenverar-
beitungsgesellschaft mbH und Union Druckerei- 
und Verlagsanstalt GmbH. Daneben üben sie mit 
großer Wahrscheinlichkeit noch die faktische Kon-
trolle über die co op AG und die Boswau + Knauer 
AG aus und sind außerdem Mitbeherrscherder Deut-
schen Druck- und Verlagsgesellschaft mbH & Co KG 
sowie des Beamten-Heimstättenwerks. (Tz. 826 bis 
830) 

138. Eine im Einfluß begrenzte, aber von der An-
zahl der betroffenen Unternehmen her gesehen be-
deutendere Kontrollmöglichkeit wurde den Gewerk-
schaften des weiteren durch das Montan-Mitbestim-
mungsgesetz von 1951, durch das Betriebsverfas-
sungsgesetz von 1952 sowie durch das Mitbestim-
mungsgesetz von 1976 eingeräumt. Diese Normen 
verschaffen den Arbeitnehmern Zugang zu den Auf-
sichtsräten der Kapitalgesellschaften und damit den 
Gewerkschaften über die direkte Entsendung ihrer 
Vertreter bzw. über die Wahl von Gewerkschaftsmit-
gliedern die Möglichkeit der Mitsprache bei der Be-
stellung von Vorständen und bei der Verabschie-
dung grundsätzlicher unternehmenspolitischer Ent-
scheidungen. (Tz. 831) 
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139. Nach Auffassung der Monopolkommission 
reichen diese Mitwirkungsmöglichkeiten jedoch 
nicht zur zentralen Steuerung des Marktverhaltens 
von Unternehmen aus. Insofern wird die Unterneh-
menskonzentration durch diese Normen nicht geför-
dert. Entscheidend für diese Beurteilung sind die 
(mit Ausnahme des Montan-Mitbestimmungsgeset-
zes) unterparitätische Vertretung der Arbeitneh-
merseite in den Aufsichtsräten und die fehlende Ho-
mogenität der Gruppe der Arbeitnehmervertreter. 
Allerdings kann, wie bei allen personellen Verflech-
tungen, dann eine Verringerung der Intensität des 
Wettbewerbs eintreten, wenn durch die Mehrfach-
entsendung einzelner Gewerkschaftsvertreter der 
Informationsfluß zwischen den Unternehmen ver-
bessert wird. (Tz. 832 bis 836) 

140. Schließlich kann es im Einzelfall zu einer Ku-
mulation von Einflußmöglichkeiten kommen, wenn 
Gewerkschaften Anteile an Gesellschaften besitzen, 
die einem der genannten Mitbestimmungsgesetze 
unterliegen. Diese Konstellation ist insbesondere 
dann von Interesse, wenn eine Minderheitsposition 
der Gewerkschaften auf der Kapitalseite durch den 
Einzug von Gewerkschaftsvertretern auf der Arbeit-
nehmerseite zu einer Mehrheitsposition im Kon-
trollorgan der Gesellschaft wird. In der Praxis ist 
eine solche Kumulation von Einflußmöglichkeiten 
nach Feststellung der Monopolkommission jedoch 
ohne Relevanz. (Tz. 837 bis 842) 

141. Die von den Gewerkschaften tatsächlich kon-
trollierten Unternehmen, also diejenigen, an denen 
(in der Regel die Mehrheit der) Anteile gehalten 
werden, könnten insbesondere dann zur Unterneh-
menskonzentration beitragen, wenn ihnen im Wett-
bewerb gewerkschaftsspezifische Vorteile zugute kä-
men. Zunächst einmal könnte ein spezifischer Vor-
teil der Gewerkschaftsunternehmen in der Körper-
schaftsteuer-, Vermögensteuer-, Kapitalverkehr

-

steuer- und Gewerbesteuerfreiheit der Unterneh-
menseigentümer, also der Gewerkschaften bzw. ih-
rer Vermögensverwaltungsgesellschaften gesehen 
werden. Die Körperschaftsteuerbefreiung ermög-
licht es den Gewerkschaften, insbesondere bei Fi-
nanzierung der Unternehmen durch Gesellschafter-
darlehen, einen größeren Teil der an sie ausgeschüt-
teten Gewinne zu reinvestieren, als es einem priva- 
ten Anteilseigner möglich wäre. Auch die Vermö-
gensteuerbefreiung ist für die Gewerkschaften und 
damit implizit für deren Unternehmen von erhebli-
chem finanziellem Vorteil. Im Gegensatz zu Kapital-
gesellschaften im Besitz von vermögensteuerpflich-
tigen Personen entfällt die Doppelbelastung auf der 
Gesellschafts- und der Gesellschafterebene. Dage-
gen sind die Befreiungsvorschriften des Kapitalver-
kehr- und Gewerbesteuergesetzes ohne wirtschaftli-
che Bedeutung. Insgesamt betrugen die Steuerer-
sparnisse der DGB-Gewerkschaften 1980 über 
30 Mio. DM. (Tz. 843 bis 853) 

142. Absatz- und Werbevorteile können bei den Ge-
werkschaftsunternehmen nur in geringem Umfang 
festgestellt werden. Zu nennen sind allenfalls die 
Möglichkeit der (auch redaktionellen) Werbung für 
Gewerkschaftsunternehmen in Verbandszeitschrif-

ten und die Bevorzugung dieser Unternehmen bei 
der Vergabe von gewerkschaftlichen Baumaßnah-
men (NEUE HEIMAT) bzw. beim Abschluß von 
Gruppenversicherungen (Volksfürsorge) durch die 
Gewerkschaften. (Tz. 854 bis 857) 

143. Finanzkraftvorteile der Gewerkschaftsunter-
nehmen könnten durch die Beiträge der Gewerk-
schaftsmitglieder sowie durch das sonstige, nicht in 
Wirtschaftsunternehmen gebundene Vermögen der 
Gewerkschaften begründet sein. Die Ermittlungen 
der Monopolkommission lassen jedoch den Schluß 
zu, daß die Möglichkeiten der Eigenkapitalzufüh-
rung bei den DGB-Gewerkschaften durch ihre pri-
märe Aufgabe als Tarifpartner eng begrenzt sind. 
Davon unberührt bleibt die Tatsache, daß die Ge-
werkschaftszugehörigkeit für die hier betrachteten 
Unternehmen eine Art Risikoversicherung darstellt, 
die ihren wettbewerblichen Verhaltensspielraum er-
höht. (Tz. 858 bis 862) 

144. Ein weiterer Wettbewerbsvorteil der Gewerk-
schaftsunternehmen gegenüber ihren privatwirt-
schaftlichen Konkurrenten kann unter Umständen 
dadurch entstehen, daß ihre Eigentümer, die Ge-
werkschaften, über personelle Verflechtungen di-
rekten Zugang zu den politischen Gremien haben, 
die über die öffentliche Auftragsvergabe zu ent-
scheiden haben. Als eventueller Vorteilsempfänger 
kommt hier in erster Linie die Bauträgergruppe 
NEUE HEIMAT in Frage. Nach Feststellung der Mo-
nopolkommission lag in der Vergangenheit der 
Schwerpunkt der unternehmerischen Aktivitäten 
der NEUEN HEIMAT in SPD-dominierten Regio-
nen. Für den Auftragsbestand des Jahres 1981 gibt 
die BGAG allerdings eine stärkere Beteiligung in 
CDU-regierten Gebietskörperschaften an. Nach Auf-
fassung der Monopolkommission ist aufgrund der 
engen Verbindungen der NEUEN HEIMAT zu den 
politischen Entscheidungsträgern mit einer Vor-
zugsstellung dieser Gesellschaft im Wettbewerb zu 
rechnen. Allerdings ist diese nur schwer nachzuwei-
sen. (Tz. 863 bis 870) 

145. Die festgestellten Wettbewerbsvorteile der 
Gewerkschaftsunternehmen könnten ihnen in ein-
zelnen Branchen zu einer dominierenden Position 
verholfen und damit in diesen Bereichen die Kon-
zentration gefördert haben. In der Mehrzahl der 
Branchen spielen die Gewerkschaftsunternehmen 
nur eine untergeordnete Rolle. Relevante Marktan-
teile von Gewerkschaftsunternehmen sind im Le-
bensversicherungsbereich (Volksfürsorge ca. 7 %), 
bei den Bausparkassen (Beamten-Heimstättenwerk 
ca. 20 %), im Sanierungs- und Stadtentwicklungsbe-
reich (NEUE HEIMAT ca. 7 %) und im Lebensmittel-
einzelhandel (co op AG ca. 7 %) zu finden. Die bedeu-
tenden Marktstellungen dieser Unternehmen kön-
nen vermutlich auch zum Teil auf die Ausnutzung 
gewerkschaftsspezifischer Vorteile zurückgeführt 
werden. Eine Marktbeherrschung konnte jedoch in 
keinem Fall erreicht werden. (Tz. 871 bis 886) 

146. Der Beitrag der DGB-Gewerkschaften zur ag-
gregierten Konzentration ist darin zu sehen, daß sie 
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den weitaus größten Teil ihrer Unternehmen in der 
Beteiligungsgesellschaft für Gemeinwirtschaft 
(BGAG) unter einheitlicher Leitung zusammenfaß-
ten. Neben den BGAG-Gesellschaften können noch 
die NEUE HEIMAT Gemeinnützige, die NEUE HEI-
MAT Städtebau, die Union Druckerei und der Bund

-Verlag zur DGB-Unternehmensgruppe gerechnet 
werden. Diese Unternehmen wurden aus steuer-
rechtlichen und organisatorischen Gründen nicht 
der BGAG unterstellt, doch spricht nichts dagegen, 
daß auch sie eng mit den BGAG-Gesellschaften ko-
operieren. 

Mit einer Wertschöpfung von ca. 4 Mrd. DM wäre die 
DGB-Gruppe das 14. Unternehmen der nach diesem 
Kriterium aufgestellten Rangfolge der Unterneh-
men der Bundesrepublik Deutschland. Seine Bedeu-
tung entspricht etwa derjenigen der Krupp GmbH, 
der Mannesmann AG, der Bosch GmbH oder der 
Deutschen IBM. Insgesamt beschäftigen die Ge-
werkschaftsunternehmen ca. 64 000 Personen und 
gehören damit zu den 20 größten gewerblichen Ar-
beitgebern. Ihre Eigenmittel belaufen sich auf ca. 
2,5 Mrd. DM. (Tz. 887 bis 891) 

147. Die DGB-Gruppe ist jedoch nicht nur ein ge-
samtwirtschaftlich bedeutendes, sondern auch ein 
stark expandierendes Unternehmen. Von 1976 bis 
1980 stieg die Zahl der Beschäftigten, um nur dieses 
Kriterium zu nennen, von ca. 46 000 auf heute 64 000 
um ca. 18 000 (oder mit einer jährlichen Durch-
schnittsrate von 9 %), während in der gesamten ge-
werblichen Wirtschaft die Zahl der sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigten nur schwach um ca. 
1 % jährlich zunahm. Es kann also mit einiger Be-
rechtigung von einem aktiven und wesentlichen Bei-
trag der Gewerkschaften zur konglomeraten Unter-
nehmenskonzentration  gesprochen  werden. 
(Tz. 892) 

148. Aufgrund der hier durchgeführten Untersu-
chungen kommt die Monopolkommission zu dem Er-
gebnis, daß die Gewerkschaften die Unternehmens-
konzentration weder besonders vorangetrieben, 
noch ihr, was ihre wirtschaftliche Aktivitäten an-
geht, entgegengewirkt haben. Ihr Verhalten ist viel-
mehr mit dem privater Kapitaleigner vergleichbar, 
d. h. sie haben, im großen und ganzen erfolgreich, 
versucht, durch internes und externes Wachstum 
konkurrenzfähig zu bleiben. (Tz. 898) 

8. Vertikale Integration in der Mineralöl- und Chemi-
schen Industrie 

149. Die für die Untersuchung erforderlichen Da-
ten wurden bei den Unternehmen der Mineralöl- 
und Chemischen Industrie und den sie vertretenden 
Verbänden erfragt bzw. öffentlich zugänglichen Pu-
blikationen entnommen. Aus dem Chemiebereich 
haben sich die Unternehmen BASF, Bayer, Hoechst 
sowie VEBA (Chemie), aus dem Mineralölbereich 
die Unternehmen Agip, BP, Chevron, Elf, Esso, Fina, 
Mobil Oil, Shell, Texaco und VEBA (Öl) an der Erhe-
bung beteiligt. 

Es wurden grundsätzlich nur inländische Aktivitä-
ten der inländischen Unternehmen und deren Toch-
tergesellschaften im Zeitraum von 1960 bis 1978 in 
die Untersuchung einbezogen. Dieses Vorgehen ist 
zwar wenig befriedigend, weil die Mehrzahl der un-
tersuchten Gesellschaften internationale Konzerne 
sind und die untersuchten Branchen starke außen-
wirtschaftliche Verflechtungen aufweisen. Es ist je-
doch durch die Datenverfügbarkeit vorgegeben. 
(Tz. 901, 902) 

150. Der Untersuchungsbereich Mineralöl- und 
Chemische Industrie umfaßt eine Vielzahl von Pro-
dukten und Dienstleistungen. Die gesamte Produk-
tionslinie wird in einzelne Aktivitätsstufen unter-
teilt. Die Aktivitätsstufen im Mineralölbereich 
sind: 
— die Exploration von Erdölvorkommen (I), 
— die Rohölförderung (II), 
— der Rohöltransport (III) — hier nur durch Pipe-

lines —, 
— die Rohölverarbeitung in Raffinerien (IV), 
— der binnenländische Transport von Rohölpro-

dukten (V) und 
— die Vermarktung von Mineralölprodukten (VI). 

Weitere drei Aktivitätsstufen sind dem petrochemi-
schen Bereich zuzurechnen. 

Aus dem bei der Raffinierung von Rohöl anfallenden 
Naphtha werden zunächst 
— chemische Grundstoffe (VII), dann 
— Derivate (VIII) und schließlich 
— „Endprodukte" (IX) 
hergestellt, die allerdings zum Teil einer weiteren 
Verarbeitung unterliegen. (Tz. 905 bis 911) 

151. Die Struktur der Mineralölindustrie wird 
durch den hohen Importanteil an der Versorgung 
des Marktes mit Rohöl geprägt. Außerdem stammen 
noch ca. 30 % des Inlandsabsatzes an Mineralölpro-
dukten aus dem Ausland. Die Abhängigkeit von 
Rohölimporten führt zu einem hohen Anteil inter-
nationaler Konzerne an der Versorgung des deut-
schen Marktes und zu einer internationalen Aus-
richtung der deutschen Mineralölunternehmen in 
der Rohölbeschaffung. 

Die in der Bundesrepublik Deutschland tätigen 
Mineralölunternehmen wurden im Hauptgutach-
ten I der Monopolkommission in vier Gruppen un-
terteilt: 
— Die Tochtergesellschaften der großen internatio-

nal tätigen Mineralölkonzerne BP, Shell, ESSO, 
Mobil Oil und Texaco, 

— die Tochtergesellschaften kleinerer U.  S.-Gesell-
schaften wie Chevron, Conoco, Occidental, Gulf 
und diejenigen staatlicher europäischer Unter-
nehmen wie CFP (Total), Elf, Eni (Agip) und 
Petrofina (Deutsche Fina), 

— die deutschen Gesellschaften VEBA, Gelsenberg 
(seit 1974: VEBA, seit 1979: BP), Deutsche Erd- 
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öl AG (DEA) (seit 1966: Texaco), Wintershall (seit 
1968: BASF) und Union Kraftstoff (UK)-Wesse-
ling, die vorrangig auf den inländischen Märkten 
aktiv sind, 

— die unabhängigen Importeure und Händler, die 
nur auf der Aktivitätsstufe Vermarktung von 
Mineralölprodukten engagiert sind. Hier handelt 
es sich im wesentlichen um mittelständische Un-
ternehmen. (Tz. 912) 

152. In die Untersuchung der vertikalen Integra-
tion wurden neben den Mineralölunternehmen die 
Chemieunternehmen BASF AG, Bayer AG, Hoechst 
AG und VEBA AG (Chemie) einbezogen. Die petro-
chemische Industrie gewann in den letzten 30 Jah-
ren weltweit an Bedeutung. Wurden noch 1950 orga-
nische Chemikalien zu 44 % aus dem Rohstoff Erdöl 
produziert, so waren dies 1970 schon 90 %. (Tz. 916, 
917) 

153. Die vertikale Integration der 13 untersuchten 
Unternehmen der Mineralöl- und Chemischen Indu-
strie wird in dreifacher Form dargestellt: 
— durch die Direktengagements sowie die Zahl der 

Beteiligungsgesellschaften auf den Aktivitäts-
stufen, 

— durch die Aktivitätsstufenanteile, d. h. durch die 
Anteile eines Unternehmens an der Produktion, 
der Transportleistung oder dem Handelsum-
schlag auf einer Aktivitätsstufe und 

— durch die vertikalen Integrationsraten, die als 
Mittelwert der prozentualen Anteile der vom ei-
genen und von verbundenen Unternehmen bezo-
genen Inputs bzw. der an eigene und verbundene 
Unternehmen gelieferten Outputs an den jeweili-
gen gesamten Inputs bzw. Outputs der Aktivi-
tätsstufe definiert sind. (Tz. 919 bis 923) 

154. Die untersuchten, vertikal integrierten Unter-
nehmen der Mineralöl- und Chemischen Industrie 
halten im Durchschnitt über alle Aktivitätsstufen ca. 
zwei Drittel der Produktions- oder Dienstleistungs-
anteile. Berücksichtigt man, daß einige der nicht in 
die Erhebung einbezogenen Anbieter, etwa Conoco, 
Marathon Petroleum, Total oder Mabanaft ebenfalls 
zumindest teilweise vertikal ausgedehnte Unterneh-
men sind, so kann davon ausgegangen werden, daß 
derartig strukturierte Unternehmen drei Viertel al-
ler hier erfaßten Produkte und Dienstleistungen be-
reitstellen. Insgesamt wird also das Erscheinungs-
bild der Mineralölindustrie und der Petrochemie 
durch vertikale Unternehmensverbindungen ge-
prägt. (Tz. 950) 

155. Auf den einzelnen Aktivitätsstufen fällt der 
Anteil der erfaßten Produktionen und Dienstleistun-
gen an den jeweiligen Gesamtheiten allerdings sehr 
unterschiedlich aus. Die inländische Exploration 
und die Förderung sind zu 75 bis 80 % in den Händen 
der großen Mineralölgesellschaften Esso, Shell, Mo-
bil Oil, Texaco und Wintershall (BASF). Hier erfolgt 
auch die Mehrzahl der Lieferungen und Leistungen 
für das eigene Unternehmen. (Tz. 951) 

156. Ein Markt für Rohöltransporte über Pipelines 
existiert praktisch nicht. Die Leistungen werden 
hier fast ausschließlich von Gemeinschaftsunter-
nehmen ausgeführt, die sich im Besitz der Mineral-
ölunternehmen befinden. Auch die Mineralölverar-
beitung wird im Untersuchungszeitraum im zuneh-
menden Maße von den berücksichtigten vertikal in-
tegrierten Unternehmen (1978 zu ca. 90%) be-
herrscht. Allerdings ist auf dieser Stufe ein etwas 
umfangreicherer Austausch von Rohstoffen und Er-
zeugnissen mit konzernfremden Unternehmen fest-
zustellen. (Tz. 952, 953) 

157. Im Unterschied zu allen übrigen Aktivitätsstu-
fen der Mineralölindustrie haben die Unternehmen 
weitgehend darauf verzichtet, den Transport von 
Mineralölprodukten selbst durchzuführen. 

Allerdings ist eine große Anzahl der hier täti-
gen Spediteure durch langfristige Verträge an 
bestimmte Mineralölunternehmen gebunden. 
(Tz. 954) 

158. Die vertikale Integration reicht bei allen 
Mineralölgesellschaften in die Produktvermarktung 
hinein. Beim Absatz von Vergaser- und Dieselkraft-
stoff sowie von Heizöl halten zwar unabhängige 
Händler noch Marktanteile zwischen 20 und 30 %. 
Wie die Fusionsfälle Texaco/Zerssen und Mobil Oil/ 
Mertl zeigen, sind die Mineralölunternehmen jedoch 
bemüht, auch in diese Märkte weiter einzudringen. 
(Tz. 955) 

159. Die erfaßten Unternehmen sind praktisch die 
einzigen Hersteller petrochemischer Grundstoffe, 
wobei die Anbieter aus dem Bereich der Mineralöl-
wirtschaft Aktivitätsstufenanteile von ca. 60 % 
(1978), diejenigen mit dem Schwerpunkt Chemie 
(1978 ca. 20%) deutlich in den Schatten stellen. Die 
Lieferbeziehungen sind auf dieser Stufe zu einem 
geringeren Teil unternehmensintern als es auf den 
Stufen der Mineralölindustrie der Fall ist. Dies ist 
darauf zurückzuführen, daß die Erzeugung von 
petrochemischen Grundstoffen neben der Vermark-
tung von Mineralölprodukten einen Endpunkt in der 
Produktionskette der Mineralölfirmen bildet. 
(Tz. 956) 

160. Da die Stufe der Derivate die andere Seite der 
Schnittstelle zwischen Mineralölwirtschaft und 
Petrochemie bildet, sind die Anteile der Bezüge vom 
eigenen und verbundenen Unternehmen an dem 
gesamten Vorprodukteneinsatz relativ gering. 
(Tz. 957) 

161. Die zwischen 70 % und 75% liegenden aufsum-
mierten Anteile der vertikal strukturierten Kon-
zerne auf der Endproduktstufe zeigen an, daß hier 
das eigentliche Interessengebiet der Chemieunter-
nehmen Bayer, BASF und Hoechst (auf die allein ca. 
50 % entfallen) beginnt. Ca. drei Viertel der Rohstoffe 
für die Erzeugung von Endprodukten kommen aus 
der eigenen Produktion, während das restliche Vier-
tel von denjenigen Mineralölverarbeitern übernom-
men wird, die auch petrochemische Derivate anbie-
ten können (BP, Shell, Texaco). (Tz. 958) 
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162. Auf die fünf Tochtergesellschaften der multi-
nationalen Ölkonzerne BP, ESSO, Shell, Mobil Oil 
und Texaco entfällt über die Hälfte der durchschnitt-
lichen Aktivitätsstufenanteile aller 13 Unternehmen 
und ca. 40 % der Aktivitätsstufenanteile insgesamt. 
Diese Dominanz hat für alle Stufen der Mineralölin-
dustrie sowie für die petrochemischen Grundstoffe 
Gültigkeit. Allerdings ist die Bedeutung dieser Ge-
sellschaften von 1974 bis 1978 insgesamt geringer 
geworden. (Tz. 962 bis 964) 

163. Die Tochtergesellschaften der europäischen 
Konzerne Eni (Agip), Elf Aquitaine (Elf), Petrofina 
(Fina), sowie die im amerikanischen Besitz befindli-
che Chevron wurden zum Teil erst nach 1960 gegrün-
det und beschränkten sich zunächst in erster Linie 
auf die Vermarktung der von den Muttergesellschaf-
ten übernommenen Mineralölprodukte. Erst allmäh-
lich begannen sie sich durch Direktengagements 
und Beteiligungserwerb in die vorgelagerten Aktivi-
tätsstufen hinein auszudehnen. Die Stufen Explora-
tion und Förderung blieben ihnen wegen der prak-
tisch unüberwindlichen Marktzugangsschranken 
verschlossen und auf ein Eindringen in die Petro-
chemie verzichteten sie mit Ausnahme von Chevron. 
(Tz. 965 bis 967) 

164. Die VEBA als einziger berücksichtigter deut-
scher Mineralölkonzern war schon 1960 (d. h. im er-
sten Jahr, für das die Unternehmensengagements 
erfaßt wurden) auf allen Stufen, mit Ausnahme der 
Exploration und der Förderung, vertreten. Ihre hori-
zontale Expansion setzte sich im Zeitraum der quan-
titativen Analyse (1970 bis 1978) unvermindert fort. 
Von 1970 bis 1978 stieg der durchschnittliche Aktivi-
tätsstufenanteil von 4,9 % auf 9,3%. 

Damit gehört die VEBA neben den vorher genann-
ten Anbietern zu den Wachstumsunternehmen des 
Untersuchungskreises. In ihrer inländischen Bedeu-
tung konnte die VEBA Anschluß an die Branchen-
führer ESSO, Shell, Texaco und BASF gewinnen. 
(Tz. 968) 

165. Die großen Chemieunternehmen der Bundes-
republik Deutschland BASF, Bayer und Hoechst do

-

minieren in der Herstellung von petrochemischen 
Derivaten und Endprodukten, während die Aus-
gangsstoffe für diese Güter weitgehend von den 
Mineralölverarbeitern angeboten werden. Von den 
Weiterverarbeitungsstufen VIII und IX aus inte-
grierten BASF und Hoechst durch den Erwerb von 
Beteiligungen rückwärts in den Bereich der Rohöl-
gewinnung und -verarbeitung hinein. Diese Engage-
ments erfolgen offensichtlich aus dem Motiv der 
langfristigen Sicherung der Rohstoffversorgung 
heraus. (Tz. 969, 970) 

166. Vertikale Integration kann die Ursache der 
horizontalen Konzentration der Produktions- oder 
Marktanteile in einem Wirtschaftszweig sein. Von 
1970 bis 1978 bzw. 1974 bis 1978 (Vergleichszeitraum 
für die Petrochemie, da für 1970 wichtige Werte feh-
len) hat auf fünf Stufen die Konzentration der Akti-
vitätsstufenanteile auf die drei größten Unterneh-
men abgenommen und auf vier Stufen zugenom-

men. Von Bedeutung sind in erster Linie die Ab-
nahme der relativen Konzentration bei der Rohöl

-

verarbeitung und der Vermarktung von Mineralöl-
produkten. Auf diesen Stufen hat das Wachstum der 
kleinen Anbieter Agip, Chevron, Elf und Fina sowie 
die Expansion der VEBA zu einer gleichmäßigeren 
Verteilung der Produktions- bzw. Handelsanteile 
beigetragen. Im übrigen sind erhebliche und im Zeit-
ablauf gleichgerichtete Veränderungen bei der Kon-
zentration der Aktivitätsstufenanteile der drei größ-
ten Unternehmen auf einzelnen Aktivitätsstufen so-
wie bei den Durchschnittswerten nicht feststellbar. 
Die Vermutung, daß stark ausgeprägte vertikale Un-
ternehmensverbindungen die horizontale Konzen-
tration beeinflussen, ist daher durch die Verände-
rungen der Konzentrationsraten im Untersuchungs-
zeitraum nicht belegbar. (Tz. 971, 972) 

167. Die vorliegenden Daten können auch keine 
Hinweise dafür liefern, daß durch vertikale Integra-
tion erzielte Effizienzvorteile (insbesondere Trans-
aktionskostenersparnisse) zu einer führenden 
Marktstellung derjenigen Unternehmen führen, die 
einen besonders hohen Anteil aller Lieferungen und 
Leistungen unternehmensintern bzw. mit Beteili-
gungsunternehmen abwickeln. Die diesen Anteil er-
fassenden vertikalen Integrationsraten bei den je-
weils größten Unternehmen der Aktivitätsstufen un-
terscheiden sich nicht wesentlich und systematisch 
von Durchschnittswerten aller 13 untersuchten Ein-
heiten. (Tz. 973) 

168. Trotz dieser wenig eindeutigen empirischen 
Befunde ist erkennbar, daß in den Bereichen 
Mineralölindustrie und Petrochemie aufgrund der 
bereits verbreiteten Integration nur diejenigen Un-
ternehmen eine bedeutende Stellung halten können, 
die vollständig integriert sind und damit die Rohöl- 
und Mineralölproduktenversorgung sichergestellt 
haben. Die drei jeweils führenden Unternehmen auf 
den Aktivitätsstufen I bis IX erfüllen fast alle diese 
Bedingungen. (Tz. 974) 

169. Die verbreitete vertikale Integration der Un-
ternehmen der Mineralöl- und Chemischen Indu-
strie erschwert den Zugang zu den einzelnen Aktivi-
tätsstufen erheblich. Auch der Zugang eines neu auf-
gebauten, vertikal integrierten Mineralölkonzerns 
ist in Zukunft nicht zu erwarten. Die Zutrittsschran-
ken auf den Aktivitätsstufen Exploration und Förde-
rung, denen wettbewerbsstrategisch eine zentrale 
Bedeutung zukommt, sind sowohl im Inland als auch 
im Ausland durch die weitgehende Vertei-
lung der Konzessionen praktisch unüberwindbar. 
(Tz. 978) 

170. Hohe Marktzutrittsschranken führen erfah-
rungsgemäß längerfristig zu hoher Unternehmens-
konzentration und friedlichem Oligopolverhalten. 
Beide Phänomene sind in der Mineralöl- und Chemi-
schen Industrie zu beobachten. Zwar konnten die 
empirischen Untersuchungen nicht schlüssig nach-
weisen, daß die vertikale Integration die horizontale 
Aktivitätsstufenkonzentration maßgeblich beein-
flußt hat, doch deuten die bereits zu Beginn der 
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quantitativen Untersuchung (1970) sehr hohen Kon-
zentrationsraten auf der Mehrzahl der Stufen dar-
auf hin, daß die negativen Folgen der vertikalen 
Konzentration bereits vor diesem Zeitpunkt einge-
treten waren. Die Erstarrung der Marktstrukturen 
hat vermutlich auch zur Ausbreitung der offenen 
und stillschweigenden Kooperation zwischen den 
Konkurrenten geführt. Die offene Kooperation zeigt 
sich in einer Vielzahl von Gemeinschaftsunterneh-
men und in den langfristigen Tauschmengenabkom-
men. Indizien für stillschweigende Kooperation sind 
z. B. die von den Unternehmen abwechselnd über-
nommene barometrische Preisführerschaft sowie 
der in letzter Zeit zu beobachtende reibungslose Ab-
bau überflüssiger Raffineriekapazitäten. (Tz. 979) 

171. Insgesamt ergibt sich der Eindruck, daß in den 
stark durch vertikale Strukturen geprägten Berei

-

chen der Mineralöl- und Chemischen Industrie 

kaum aktives Wettbewerbsverhalten anzutreffen ist. 
Die relativ kleinen Bereiche der mittelständischen 
Aktivitäten, wie etwa die Vermarktung von leichtem 
Heizöl oder im geringeren Umfang von Vergaser-
kraftstoffen, verdanken ihre Existenz maßgeblich 
dem Produktenimport, der jedoch bei erneuten in-
ternationalen Rohölkrisen schnell zum Erliegen 
kommen kann. (Tz. 980) 

172. Da die Zugangsschranken auf den einzelnen 
Aktivitätsstufen letztlich auch von den praktisch un-
überwindbaren Barrieren auf der Förderstufe her-
rühren, ist an den derzeitigen Wettbewerbsverhält-
nissen in der Mineralölwirtschaft und der Petroche-
mie ohne Eingriffe in die Marktstruktur kaum etwas 
zu ändern. Damit stellt sich der Wettbewerbspolitik 
im Falle der Mineralöl- und Petrochemischen Indu-
strie vor allem die Aufgabe, den Restwettbewerb zu 
sichern. (Tz. 981) 
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KAPITEL I 

Stand und Entwicklung der Angebotskonzentration in den Warenklassen 
des Produzierenden Gewerbes 

1. Vorbemerkungen zum konzentrationsstatisti

-

schen Programm der Monopolkommission 

173. Die Monopolkommission beginnt in dem vor-
liegenden Vierten Hauptgutachten mit einer neuen 
Form der Berichterstattung über die Konzentration 
im Produzierenden Gewerbe. Diese basiert auf der 
vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Pro-
duktionsstatistik und stellt die Konzentration des 
Angebots der einzelnen Warenklassen dar. Die neue 
Berichterstattung tritt in einem eigenständigen Ka-
pitel (Kapitel I) neben diejenige über die Unterneh-
menskonzentration in einzelnen Wirtschaftszwei-
gen (Kapitel II) und diejenige über die größten Un-
ternehmen in der Wirtschaft insgesamt (Kapitel III), 
die beide fortgeführt werden. 

174. Allerdings übernimmt die neue Berichterstat-
tung über die Konzentration in den Warenklassen 
teilweise die Aufgaben der bisherigen Berichterstat-
tung über die Konzentration in den Wirtschaftszwei-
gen, so daß bei jener Einschränkungen vorgenom-
men werden konnten. Diese betreffen, wie in Kapitel 
II, Abschnitt 3.3 im einzelnen dargestellt wird, die 
Berichterstattung nach tief untergliederten vierstel-
ligen Wirtschaftszweigen. Die Monopolkommission 
hatte diese weitestmögliche Untergliederung der In-
dustriestatistik ursprünglich gewählt, um einer Be-
trachtung von sachlich relevanten Märkten, die für 
die Wettbewerbspolitik vorrangige Bedeutung hat, 
möglichst nahe zu kommen. Da die in diesem Gut-
achten erstmals veröffentlichte und interpretierte 
Konzentrationsstatistik nach Warenklassen diese 
Aufgabe weit besser erfüllt, wird auf eine verbale In-
terpretation der Konzentration in vierstelligen 
Wirtschaftszweigen in Zukunft weitgehend verzich-
tet. 

175. Bei der Aufstellung des Programms für die 
Konzentrationsberichterstattung  zum  Ersten 
Hauptgutachten war es der Monopolkommission 
nicht möglich, gleichzeitig Konzentrationsstatisti-
ken auf der Basis der amtlichen Produktionsstati-
stik nach Warenklassen und auf der Basis der amtli-
chen Industriestatistik nach Wirtschaftszweigen zu 
entwickeln. Sie entschied sich damals für die Indu-
striestatistik, da nur diese neben dem Umsatz auch 
die Beschäftigung auswies und die Veröffentlichung 
der Investitionen und der Wertschöpfung geplant 
war. Damit eröffneten sich Möglichkeiten für wei-
tergehende Analysen. 

Die mit dieser Wahl verbundenen Nachteile, eine 
weniger tiefgebende Untergliederung und vor allem 

die Zuordnung der Unternehmen auf die Wirt-
schaftszweige nach dem Schwerpunkt ihrer wirt-
schaftlichen Tätigkeit' ), nahm die Kommission da-
mals in Kauf. Sie tat dies auch in der Hoffnung, daß 
mit der damals erwarteten und inzwischen erfolgten 
Umstellung der Industriestatistik auch eine Zuord-
nung der Unternehmen nach fachlichen Unterneh-
mensteilen erfolgen würde 2  ). Dies hätte einerseits 
die Aussagefähigkeit der Statistik über die horizon-
tale Konzentration erheblich verbessert und gleich-
zeitig Ansatzpunkte zur Analyse der vertikalen und 
konglomeraten Konzentration eröffnet. 

176. Bedauerlicherweise sieht sich das Statistische 
Bundesamt nicht in der Lage, die für das von der Mo-
nopolkommission entwickelte konzentrationsstati-
stische Programm notwendigen Daten in vollem 
Umfang zu liefern 3 ). Insbesondere die Zuordnung 
der Unternehmen zu den Wirtschaftszweigen auf 
der Grundlage der fachlichen Unternehmensteile 
läßt sich trotz des gesetzlichen Auftrags auf abseh-
bare Zeit nicht verwirklichen. Angesichts dieser 
Voraussetzungen hat sich die Monopolkommission 
entschlossen, zusätzlich eine Konzentrationsstati-
stik nach Warenklassen zu veröffentlichen und diese 
zur Grundlage ihrer Analysen der horizontalen An-
gebotskonzentration zu machen. 

177. Daraus ergibt sich ein dreistufiger Aufbau der 
Konzentrationsstatistik der Monopolkommission: 

Auf der untersten, d. h. am weitesten disaggregier-
ten Ebene, steht die Statistik über die Angebotskon-
zentration nach Warenklassen. Sie stellt die derzeit 
bestmögliche Annäherung an das wettbewerbspoli-
tische Kriterium der horizontalen Konzentration 
(auf dem relevanten Markt) dar. Ausgewiesen wird 
nur der Wert der Absatzproduktion, eine Annähe-
rung an die für die horizontale Konzentration rele-
vante Umsatzgröße 4 ). Da jedoch nur die Produktion 
in der betreffenden Warenklasse ausgewiesen wird, 
tritt eine Verzerrung, wie diejenige in der Industrie-
statistik bei Zuordnung nach dem Schwerpunkt, 
hier nicht auf. Die Messung der horizontalen Kon-
zentration wird also gegenüber der bisherigen Art 
auf zweifache Weise verbessert, nämlich 

1) Vgl. Monopolkommission, Mehr Wettbewerb ist möglich, 
Hauptgutachten 1973/1975, Baden-Baden 1976, Tz. 145. 

2) Vgl. Monopolkommission, Fusionskontrolle bleibt vor-
rangig, Hauptgutachten 1978/1979, Baden-Baden 1980, 
Tz. 153 ff. 

3) Vgl. Kapitel II, Abschnitt 1. 
4) Vgl. Abschnitt 2.1 und 2.2 dieses Kapitels. 
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— durch Beseitigung der genannten Verzerrungen 
und 

— durch größere Disaggregation und damit Annä-
herung an relevante Marktabgrenzung. 

178. Auf der mittleren Ebene wird die Statistik der 
Unternehmenskonzentration in den einzelnen Wirt-
schaftszweigen fortgeführt. Grundlage der interpre-
tierenden Analyse bildet vor allem die Aufgliede-
rung nach zweistelligen Wirtschaftszweigen, dieje-
nige nach vierstelligen Wirtschaftszweigen wird im 
statistischen Anhang im vollen Umfang fortge-
schrieben und bei der Interpretation der zweistelli-
gen Wirtschaftszweige mit herangezogen. 

Im Gegensatz zu den Warenklassen, die vorwiegend 
nach dem Grad der Homogenität aus der Sicht der 
Nachfrager abgegrenzt sind, sind die Wirtschafts-
zweige vorwiegend nach der technischen Verwandt-
schaft der Produktionsprozesse, also aus der Sicht 
der Anbieter abgegrenzt. Sie zeichnen sich durch 
eine gleichartige „technologische Basis" aus. Den 
Unternehmen fällt es deshalb leichter, innerhalb 
desselben Wirtschaftszweiges in andere Märkte zu 
diversifizieren als über die Grenzen des Wirtschafts-
zweiges hinweg. Unternehmen des gleichen Wirt-
schaftszweiges stehen infolge dieser Produktionsfle-
xibilität in potentiellem Wettbewerb, auch wenn sie 
nicht die gleichen Waren anbieten. 

Für die Analyse dieser, den Einzelmarkt übergrei-
fenden Wettbewerbsbeziehungen bietet die Konzen-
trationsstatistik der relativ weiten zweistelligen 
Wirtschaftszweige eine brauchbare Grundlage. Ne-
ben dem Umsatz weist sie die Anzahl der Betriebe, 
die Wertschöpfung, die Beschäftigung und die Inve-
stitionen aus und ermöglicht dadurch Aussagen 
über die den Unternehmen zur Verfügung stehen-
den Ressourcen und den Grad ihrer vertikalen Inte-
gration. Die Zuordnung der Unternehmen zu den 
Wirtschaftszweigen nach dem Schwerpunkt ihrer 
wirtschaftlichen Tätigkeit ist für die Ressourcenbe-
trachtung eher von Vorteil. Eine gravierende Unter-
schätzung der Konzentration ergibt sich aber aus 
der Begrenzung auf rechtliche Unternehmensein-
heiten. 

179. Auf der obersten Ebene, der aggregierten Kon-
zentration, setzt die Monopolkommission ihre bishe-
rige Berichterstattung in erweiterter Form fort. An 
die Stelle des Umsatzes tritt die Wertschöpfung als 
durchgängiges Ordnungskriterium. Sie gibt die wirt-
schaftliche Bedeutung der Unternehmen unter-
schiedlicher Wirtschaftszweige besser wieder 1 ). 

Die aggregierte Konzentration ist vor allem geeig-
net, Anhaltspunkte über die gesellschaftspolitische 
Dimension der Unternehmenskonzentration zu ge-
ben. Sie gibt aber auch Hinweise auf die Konzentra-
tion finanzieller Ressourcen, die unter bestimmten 
Umständen auf einzelnen Märkten wettbewerbsre-
levant werden können. Für diese Betrachtungen ist 
eine wirtschaftliche Abgrenzung der Unternehmen, 
also unter Einschluß abhängiger Tochterunterneh-
men, und eine Berücksichtigung von Kapitalver- 

1 ) Vgl. dazu Kapitel III, Abschnitt 1.1.  

flechtungen unabdingbar. Die Monopolkommission 
beschafft die dafür notwendigen Daten durch Aus-
wertung der Geschäftsberichte und durch Befra-
gung der Unternehmen. 

2. Die neue Konzentrationsstatistik auf der 
Grundlage der Produktionsstatistik 

2.1 Die Messung der Angebotskonzentration nach 
Warenklassen 

180. Den Konzentrationstabellen der Produktion 
liegt ein anderes Meßkonzept zugrunde als den Ta-
bellen für die Wirtschaftszweige. Ausgangspunkt ist 
hier nicht die institutionelle Einheit, sondern die 
Produktion eines bestimmten Erzeugnisses. 

Für die Warenklassen der Produktion im Produzie-
renden Gewerbe wird zum einen die Anzahl der An-
bieter ausgewiesen. Anbieter sind die Unternehmen, 
die Erzeugnisse dieser Klasse herstellen. Zum ande-
ren werden der Wert der Absatzproduktion und die 
Anteile der drei, sechs und zehn größten Anbieter 
daran angegeben. 

Die Konzentrationstabellen auf der Basis der Wa-
renklassen bieten die bestmögliche Annäherung an 
die für die Wettbewerbsbetrachtung relevanten 
Märkte. Allerdings wird auch mit einer Warenklasse 
der Markt nicht unbedingt voll erfaßt. Eine Waren-
klasse kann weiter oder enger als der relevante 
Markt sein. Im ersten Fall sind in der Warenklasse 
Güter enthalten, die nicht in einer Konkurrenzbezie-
hung zueinander stehen (z. B. in der Warenklasse 
Verbrennungsmotoren sind solche für Personen-
kraftwagen und solche für Lastkraftwagen enthal-
ten). Der zweite — bei Warenklassen sicherlich sel-
tenere Fall — tritt ein, wenn Erzeugnisse anderer 
Klassen in einer Substitutionsbeziehung zu denen 
dieser Klasse stehen (z. B. gehören Säcke aus Kunst-
stoff zu einer anderen Warenklasse als Säcke aus 
Jutegewebe). Eine ungenaue Marktabgrenzung 
schränkt die Aussagefähigkeit der Konzentrations-
statistik ein. 

181. Ein Vorteil der Produktionsstatistik, auf den 
in Abschnitt 1 dieses Kapitels schon hingewiesen 
wurde, liegt darin, daß alle Anbieter, die dieses Er-
zeugnis herstellen, erfaßt werden, d. h. auch diejeni-
gen, die das Produkt nicht schwerpunktmäßig pro-
duzieren. Das Schwerpunktprinzip, das bei der Stati-
stik der Wirtschaftszweige (Industriestatistik) für 
die Zuordnung der Unternehmen zu einem Wirt-
schaftszweig nach dem Schwerpunkt ihrer wirt-
schaftlichen Tätigkeit sorgt (vgl. Kapitel II), führt 
dazu, daß nur ein Teil der Unternehmen, die Güter 
einer Branche herstellen, erfaßt werden. Produzen-
ten, die ihren Schwerpunkt in einem Wirtschafts-
zweig haben, können trotzdem erhebliche Umsatz-
anteile in anderen Wirtschaftszweigen haben. Diese 
Verzerrungen werden bei den Konzentrationstabel-
len der Warenklassen vermieden, da alle Anbieter 
der Waren dieser Klasse als Merkmalsträger er-
scheinen. Bei der Berechnung von Konzentrations-
koeffizienten gehen die branchenfremden Erzeug- 
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pisse nicht in die Anteilsberechnung ein, wie es beim 
Schwerpunktprinzip unvermeidbar ist. Es werden 
die Unternehtnen nur mit dem Anteil erfaßt, den sie 
an der Produktion dieser Warenklasse haben. Bei 
der Industriestatistik dagegen werden die gesamten 
Umsätze des Unternehmens der Branche zugerech-
net, in dem das Unternehmen seinen Schwerpunkt 
hat, auch wenn sie durch branchenfremde Erzeug-
nisse erwirtschaftet wurden. 

182. Die Nachteile des neuen Meßkonzeptes liegen 
vor allem darin, daß als Konzentrationsmerkmal nur 
der Wert der zum Absatz bestimmten Produktion er-
hoben wird und nicht der Umsatz, die eigentliche re-
levante Größe des Marktergebnisses (zu den Diver-
genzen zwischen beiden Größen vgl. Abschnitt 2.2 
dieses Kapitels). Darüber hinaus können keine wei-
teren Merkmale wie die Beschäftigtenzahl oder 
Wertschöpfungsgrößen erfaßt werden. Zu bedenken 
ist auch, daß bei dieser Art der Messung ein Unter-
nehmen immer nur partiell erfaßt wird, nämlich nur 
seine Produktion eines Erzeugnisses (bzw. die einer 
Warenklasse). Damit wird nicht die Gesamtgröße 
der Unternehmen erkennbar. 

In den Konzentrationstabellen der Produktionsstati-
stik werden — wie bei der Industriestatistik — als 
Merkmalsträger rechtliche Einheiten erfaßt. Nach 
wie vor können also Konzernverflechtungen nicht 
berücksichtigt werden. Auch die Außenhandelsver-
flechtungen sind nicht erkennbar. 

183. Die Monopolkommission benutzt für ihre 
Konzentrationsuntersuchungen — wie bisher bei 
den Wirtschaftszweigen — hauptsächlich Konzen-
trationskoeffizienten, weil in diesem Maß ohne gro-
ßen Rechenaufwand und ohne Verletzung von Ge-
heimhaltungsvorschriften wesentliche Aspekte der 
Konzentration anschaulich zum Ausdruck gebracht 
werden können. Die Monopolkommission sieht al-
lerdings durch die Berechnung weiterer Maße die 
Möglichkeit, ihre Aussagen auf eine breitere Basis 
zu stellen und ergänzende Informationen zu erhal-
ten. Deshalb hat das Statistische Bundesamt auf An-
regung der Monopolkommission weitere Konzentra-
tionsmaße sowohl für die Produktionsstatistik als 
auch für die Industriestatistik berechnet. Es handelt 
sich zum einen um ein weiteres diskretes Maß, den 
Linda-Index, und um ein summarisches Maß, den 
Herfindahl-Index. Eine Berechnung darüber hin-
ausgehender Maße war nicht möglich, da bei der 
Veröffentlichung einer Vielzahl von Maßen die Ge-
heimhaltungspflicht von Einzelangaben zu einer Lö-
schung so vieler Werte führen würde, daß die Aussa-
gefähigkeit zu stark eingeschränkt würde. 

184. Beim Herfindahl-Index handelt es sich um ein 
Maß zur Messung der absoluten Konzentration. Ab-
solute Konzentration liegt vor, wenn ein großer Teil 
der Merkmalssumme auf eine geringe Anzahl von 
Merkmalsträgern fällt. Bei der Messung der relati-
ven Konzentration bezieht man sich auf den Anteil 
der Merkmalsträger. Zur Erfassung der Wettbe-
werbswirkungen der Angebots- bzw. Unterneh-
menskonzentration eignen sich Maße der absoluten 
Konzentration, wie der Herfindahl-Index, besser als 

Maße zur relativen Konzentration, wie der Ginikoef-
fizient. Der Herfindahl-Index mißt den größeren Un-
ternehmen ein stärkeres Gewicht zu als den kleine-
ren. Er gilt als Maß, das für eine wettbewerbspoliti-
sche Betrachtung geeignet ist, da in einem Markt 
mit wenigen großen Unternehmen und vielen klei-
nen Unternehmen Form und Intensität des Wettbe-
werbs in erster Linie von den großen Unternehmen 
bestimmt wird. Da bei der Berechnung des Herfin-
dahl-Index die Marktanteile aller Anbieter bzw. Un-
ternehmen miteinbezogen werden, gehört er zur 
Gruppe der summarischen Konzentrationsmaße. 

Maße, bei denen nur die Anteile einer Gruppe von 
Unternehmen einbezogen werden (z. B. Konzentra-
tionskoeffizienten), werden dagegen diskrete Kon-
zentrationsmaße genannt. Zu diesen gehört der Lin-
da-Index, der auch — neben den Konzentrations-
koeffizienten — von der Kommission der EG bei ih-
ren Konzentrationsstudien verwendet und in den 
jährlichen Berichten über die Wettbewerbspolitik 
dargestellt wird. Beim Linda-Index handelt es sich 
eigentlich um ein System von Indizes. Diese vermit-
teln in erster Linie Informationen über die Stellung 
der größten Wirtschaftseinheiten im Markt bzw. der 
Branche (zu Einzelheiten der Berechnung vgl. Ab-
schnitt 2.2 dieses Kapitels). Eine besondere Bedeu-
tung kommt dem Linda-Index insofern zu, als er in 
der Lage ist, oligopolistische Strukturen sichtbar zu 
machen und den Oligopolkern (die Anzahl der Un-
ternehmen, bei denen aufgrund ihrer Größe eine do-
minierende Stellung im Markt zu erwarten ist) her-
auszukristallisieren. Die Kommission bezeichnet 
das Vorliegen solcher Marktstrukturen im folgen-
den als „Linda-Oligopol". Damit ist jedoch noch 
nichts darüber ausgesagt, ob es auch zur Herausbil-
dung der für oligopolistische Strukturen typischen 
gleichgerichteten Verhaltensweisen kommt. 

185. Abschließend ist darauf hinzuweisen, daß die 
Konzentrationstabellen für den Wert der Absatzpro-
duktion nach Warenklassen und die für den Umsatz 
nach Wirtschaftszweigen prinzipiell nicht kompati-
bel sind, weil 
— die Produktionsprogramme der einzelnen Wirt-

schaftszweige nur durch die sechsstelligen Wa-
renarten (und nicht die vierstelligen Warenklas-
sen) erschöpfend dargestellt werden können, 

— die Meßgrößen Umsatz und Wert der Absatzpro-
duktion divergieren, 
- die Unternehmen, die nach dem Schwerpunkt-
prinzip dem Wirtschaftszweig zugeordnet sind, 
auch zu branchenfremden Warenklassen mel-
den, 

— zu den Warenklassen auch Unternehmen mel-
den, die dieses Produkt nicht schwerpunktmäßig 
herstellen und damit nicht dem Wirtschaftszweig 
zugeordnet werden. 

2.2 Definitionen und Abgrenzungen im Bereich der Pro-
duktionsstatistik 

186. Die Konzentrationstabellen der Produktion 
basieren auf der vierteljährlichen Produktionserhe-
bung 1977 bis 1980. Die Erzeugnisgliederung ent-
spricht dem „Systematischen Warenverzeichnis für 



Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode  Drucksache 9/1892 

die Industriestatistik, Ausgabe 1975". Die Gliede-
rung besteht aus 

36 zweistelligen Warengruppen, 
245 dreistelligen Warenzweigen, 

1 153 vierstelligen Warenklassen, 
5 901 sechsstelligen Warenarten. 

Die Konzentrationstabellen liegen für die Disaggre-
gationsstufe der vierstelligen Warenklassen vor. 

Die Erstellung dieser Tabellen wurde durch die mit 
der Neuordnung der Statistik im Produzierenden 
Gewerbe erstellten Unternehmenskartei möglich. 

Der Berichtskreis umfaßt Betriebe des Bergbaus 
und des Verarbeitenden Gewerbes. Hiervon werden 
zum einen solche Betriebe erfaßt, die zu Unterneh-
men des Produzierenden Gewerbes 1) mit im allge-
meinen 20 Beschäftigten und mehr gehören. Zum 
anderen gehören dazu Betriebe mit im allgemeinen 
20 Beschäftigten und mehr von Unternehmen der 
übrigen Wirtschaftsbereiche. Für Unternehmen ei-
niger Wirtschaftszweige (vorwiegend aus dem Er-
nährungsgewerbe) gilt eine Abschneidegrenze von 
zehn Beschäftigten und mehr. Die Betriebsdaten 
werden zu Unternehmensergebnissen zusammen-
geführt. Als Unternehmen gelten die kleinsten Ein-
heiten, die aus handels- und/oder steuerrechtlichen 
Gründen Bücher führen und bilanzieren. 

Ab 1978 sind auch die Ergebnisse des Produzieren-
den Handwerks eingeschlossen. Um in den veröf-
fentlichten Daten keinen Bruch durch die Umstel-
lung der Statistik zu erhalten, werden die Ergeb-
nisse in den Tabellen der Monopolkommission erst 
ab 1978 aufgeführt. 

Aus Gründen der Geheimhaltung 2 ) hat das Statisti-
sche Bundesamt Daten für solche Erzeugnisse, die 
in weniger als drei Unternehmen produziert wurden, 
nicht bekanntgegeben. Außerdem wurden innerhalb 
einer Warenklasse die Daten gesperrt, aus denen 
durch Differenzbildung Einzelangaben ermittelt 
werden könnten. 

187. Konzentrationsmerkmal ist der Wert der zum 
Absatz bestimmten Produktion der jeweiligen Wa-
renklasse. Dabei handelt es sich um den verkaufsfä-
higen, für den Markt vorgesehenen Produktionsaus-
stoß, der mit dem im Berichtszeitraum erzielten Ver-
kaufspreis ab Werk einschließlich Verpackung, je-
doch ohne Umsatzsteuer und abzüglich gewährter 
Rabatte sowie ohne Verbrauchsteuer bewertet 
wird. 

Für die Warenklassen der Warengruppe 27 „Eisen 
und Stahl" ist nicht der Wert der zum Absatz be-
stimmten Produktion, sondern die Gesamtmenge 
der produzierten Waren (Absatzproduktion und 
Menge der zur Weiterverarbeitung in gleichen Un-
ternehmen bestimmten Produktion) angegeben. 

1) Das Produzierende Gewerbe wird in der amtlichen Sta-
tistik in drei Bereiche unterteilt: 1. Elektrizitäts-, Gas-, 
Fernwärme- und Wasserversorgung, 2. Bergbau und 
Verarbeitendes Gewerbe und 3. Baugewerbe. 

2) Vgl. § 10 des Gesetzes über die Statistik im Produzieren-
den Gewerbe vom 30. Mai 1980, BGBl. I S. 646. 

Die Unterschiede zwischen dem Wert der zum Ab-
satz bestimmten Produktion und dem Umsatz, der 
den Umsatz auf Eigenerzeugnisse und Leistungen 
einschließlich des Umsatzes aus Handelsware und 
Erlösen aus Nebengeschäften ohne Mehrwertsteuer 
erfaßt, sind bedingt durch 
— Lagerbestandsveränderungen, 
— Dienstleistungen, die beim Umsatz mitenthalten 

sind, 
— uneinheitliche Bewertung der Produktion, 
— Verbrauchsteuern, die im Umsatz enthalten 

sind. 

188. Bei Durchsicht der Daten erkennt man, daß 
für einige Warenklassen alle Angaben aus Geheim-
haltungsgründen wegfallen. Außerdem sind viele 
Warenklassen nur durch geringe Produktionswerte 
gekennzeichnet. Die Aufbereitung des Statistischen 
Bundesamtes enthält für 1980 Angaben für 798 Wa-
renklassen. Um den Arbeitsaufwand und den Um-
fang der Darstellung zu begrenzen, hat sich die Mo-
nopolkommission entschlossen, ihre Aussagen auf 
quantitativ wichtige Produktionsbereiche zu be-
schränken. Dazu werden die nach dem Produktions-
wert (Wert der zum Absatz bestimmten Produktion) 
größten Warenklassen ausgewählt, so daß 90 % der 
gesamten numerisch ausgewiesenen Produktion er-
faßt werden. Für die Warenklassen, für die nur Men-
genangaben vorlagen, wurde hilfsweise die Gesamt-
produktion bewertet, damit auch diese Warenklas-
sen mit dem Auswahlkriterium zu erfassen waren. 
Durch dieses Auswahlverfahren werden 298 von ins- 
gesamt 1 153 Warenklassen untersucht. Jede ein-
zelne dieser Warenklassen hatte 1980 einen Produk-
tionswert von über 617 Mio. DM. 

189. Für jede vierstellige Warenklasse werden an-
gegeben: 
— der Produktionswert in Mio. DM bzw. die Produk-

tionsmenge in 1 000 t, 
— die Anzahl der zu dieser Warenklasse meldenden 

Anbieter, 
— die Anteile der drei, sechs und zehn größten An-

bieter am Produktionswert dieser Warenklasse 
(Konzentrationskoeffizienten). 

Mit „Anzahl der Anbieter" sind solche erfaßt, die 
ihre Produktion zu dieser Warenklasse melden. Die 
Konzentrationskoeffizienten erfassen dementspre-
chend jeweils die summierten Anteile der drei, sechs 
und zehn größten Produzenten dieser Waren. Diese 
brauchen nicht die jeweils größten Unternehmen ge-
messen an deren Gesamtumsatz zu sein. Im Gegen-
satz dazu beziehen sich die Konzentrationskoeffi-
zienten in den Wirtschaftszweigen — bedingt durch 
die Zuordnung nach dem Schwerpunktprinzip — auf 
die größten Unternehmen nach ihrem Gesamtum-
satz. Ein Unternehmen wird in der Regel zu mehre-
ren Warenklassen melden, und somit ist die Anzahl 
der Anbieter nicht sinnvoll aufaddierbar. 

190. Neben den Werten für die Konzentrations

-

koeffizienten werden für das Berichtsjahr 1979 



Drucksache 9/1892  Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 

Werte für den Herfindahl- und Linda-Index 1 ) ausge-
wiesen. Den Angaben liegen folgende Berechnun-
gen zugrunde: Der Herfindahl-Index berechnet sich 
als arithmetisches Mittel der mit sich selbst gewoge-
nen Marktanteile 2 ), d. h. die Marktanteile aller An-
bieter werden quadriert und summiert: 

pi  – Marktanteil des Anbieters i 
n – Anzahl der Anbieter, die zu der Waren-

klasse melden. 

Da der Herfindahl-Index in der Regel kleine Werte an- 
nimmt und nur die Relationen wichtig sind, wird er 
mit 1000 multipliziert angegeben, also Ĥ  = 1000 • H, 
1000/n < Ĥ < 1000. Da das Statistische Bundesamt die  
Anteile aus Einzelwerten berechnen kann, entstehen 
keine Aggregationsprobleme. Es ist leicht zuerkennen, 
daß die Marktanteile der größeren Anbieter stärker ge-
wichtet werden als die der kleineren. Maximale Kon-
zentration liegt vor, wenn ein Anbieter die gesamte 
Merkmalssumme auf sich vereinigt, also den Anteil eins 
hat. In diesem Fall nimmt H den Wert 1000 an. Haben 
alle n Anbieter den gleichen Marktanteil, gilt: 

191. Das System der Linda -Indizes 3) ergibt sich aus 
folgender Vorgehensweise: 
Von den n (n > 2) Anbietern auf dem Markt werden die 
k (1 < k < n) größten Unternehmen ausgewählt und 
für diese das Verhältnis 

berechnet, wobei CR i  der Marktanteil der i größten An-
bieter ist. EOi ist somit das Verhältnis des durch-
schnittlichen Marktanteils der i größten zu dem der k–i 
restlichen Anbieter. Linda nennt EO i  (i= 1, ... , k– 1) das 
oligopolistische Gleichgewicht. Man erhält (k-1) 
Werte dieser Art. 
Sie werden durch k geteilt und daraus ein arithmeti-
sches Mittel gebildet: 

Hat jeder der k betrachteten Anbieter den gleichen 

Marktanteil, ist Lk = 1/k. Nach oben ist Lk nicht be

-

schränkt, d.h. 1/k < Lk < oo. 

Man erhält für jedes k, k= 2, ... , n einen Linda-Index Lk. 
Haben alle n Anbieter denselben Marktanteil, wird 

Lk = 1/k mit wachsendem k immer kleiner. Bei einem 

oligopolistisch strukturierten Markt dagegen gibt es 
mindestens ein k (k n), bei dem Lk minimal wird. Mit 
nm* wird die Anzahl der größten Anbieter bezeichnet, 

1) Zu den formalen Eigenschaften der Konzentrations-
maße vgl. Piesch, Walter, Statistische Konzentrations-
maße, Tübingen 1975. 

2) Hier: Anteil an dem Wert der Absatzproduktion. 
3) Vgl. Linda, Remo, Methodology of Concentration Analysis 

Applied to the Study of Industries and Markets, Commission 
of the European Communities, Brüssel 1976, S. 18 ff. 

für die der Linda-Index zum ersten Mal minimal wird. 
Dann gilt 

L._1  > Ln .m  < Ln*m  +1. 

Die nm größten Anbieter bilden den von Linda so be-
zeichneten Oligopolkern. Dieses Minimum der Linda

-
Indizes entsteht durch den Größensprung, der zwi-
schen dem kleinsten Oligopolmitglied und dem nächst-
größten Anbieter besteht. 

Lnm spiegelt das Ungleichgewicht bzw. Gleichgewicht 
im Linda-Oligopol wider. Haben alle Oligopolmit- 

glieder denselben Anteil, so nimmt L nm* den Wert 1/nm* 

an. Mit zunehmender Disparität unter den nm* größten 
Anbietern wächst L nm*. 
Das Statistische Bundesamt hat für jede Warenklasse 
bis maximal für k = 30 die Linda-Indizes berechnet. 
Zeigte sich innerhalb dieses Bereichs kein oder kein 
deutlich ausgeprägtes Minimum, sind nm* und der zu-
gehörige Index-Wert mit einem Kreuz (x) gekenn-
zeichnet worden. Falls ein Minimum existiert, sind in 
der Tabelle nm* und der Wert des Linda-Index an dieser 
Stelle angegeben. Bei allen Warenklassen, bei denen 

nm* < 6 war, konnte L nm* aus Geheimhaltungsgründen 
nicht ausgewiesen werden. 

3. Stand der Angebotskonzentration in den Waren- 
klassen des Produzierenden Gewerbes 1980 

3.1 Die Struktur der Warenklassen 1980 

192. Die Statistik der Produktion in den Waren-
klassen unterscheidet sich strukturell von der Stati-
stik der Wirtschaftszweige. Die Aufbereitungen der 
Unternehmens- und Investitionserhebung für die 
Statistik der Wirtschaftszweige liegen für verschie-
dene Aggregationsebenen vor, nämlich für den 
Bergbau und das Verarbeitende Gewerbe, für zwei-
stellige Wirtschaftszweige und vierstellige Wirt-
schaftszweige. In der Produktionsstatistik dagegen 
findet sich zwar auch eine hierarchische Systema-
tik, die Daten liegen jedoch nur für die unteren Dis-
aggregationsstufen vor und zwar in der Konzentra-
tionsstatistik für vierstellige Warenklassen und in 
der vierteljährlichen Produktionsstatistik für sechs-
stellige Warenarten, die die eigentlichen Meldeposi-
tionen darstellen. Warengruppen (Zweisteller) oder 
Warenzweige 1 ) (Dreisteller) treten nicht als eigene 
statistische Darstellungseinheiten auf, sondern die-
nen nur der verbalen Zusammenfassung der Einhei-
ten der unteren Disaggregationsebene. Aus den 
Konzentrationstabellen für die Warenklassen kön-
nen keine entsprechenden Tabellen für Warengrup-
pen abgeleitet werden. Selbst die Globaldaten, wie 
z. B. der Produktionswert, sind für Warengruppen 
nicht vollständig darstellbar, weil aus Geheimhal-
tungsgründen nicht für alle Warenklassen Daten 
vorliegen. 

Aus diesem Grund fehlen auch in der Berichterstat-
tung der Monopolkommission Angaben zu Bezugs-
größen auf höherer Ebene (wie z. B. der Produk- 

1 ) Warenzweige werden nicht in allen Warengruppen un- 
terschieden. 
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tionswert des gesamten Bergbaus und Verarbeiten-
den Gewerbes) oder auch nur für Warengruppen. 

193. Wie bereits im vorigen Abschnitt erläutert 
wurde, mußte sich die Monopolkommission auf eine 
Auswahl der Warenklassen beschränken, um eine 
übersichtliche Darstellung und Auswertung zu er -

möglichen. Um einen Überblick über die Struktur 
und Größenordnungen der ausgewählten Waren-
klassen und ihre Zuordnung zu Warengruppen zu 
geben, werden in Tabelle 1 zu jeder Warengruppe 
die Anzahl der erfaßten Warenklassen und ihre auf-
addierten Produktionswerte angegeben. Aus den 
oben genannten Gründen dürfen diese jedoch nicht 

Tabelle 1 

Nr. der 
Waren

-

gruppe 
Warengruppe 

Anzahl der 
ausge

-

wählten 
Waren

-

klassen 
(insgesamt 

298) 

Summe der 
Produktions

-

werte dieser 
Warenklassen 

(Mio. DM) 

21 Bergbauliche Erzeugnisse   5 25 057,5 
22 Mineralölerzeugnisse   8 41426,1 
25 Steine und Erden, Asbestwaren, Schleifmittel   11 19 283,5 
27 Eisen und Stahl   6 — 1 ) 

28 NE-Metalle und NE-Metallhalbzeug   2 11 589,0 
29 Gießereierzeugnisse   2 4 354,4 
30 Erzeugnisse der Ziehereien und Kaltwalzwerke und der Stahlver- 

formung   8 21 150,3 
31 Stahlbauerzeugnisse und Schienenfahrzeuge   8 15 599,5 
32 Maschinenbauerzeugnisse (einschl. Ackerschlepper)   40 99 487,0 
33 Straßenfahrzeuge (ohne Ackerschlepper)   15 99 630,6 
36 Elektrotechnische Erzeugnisse   32 81 770,6 
37 Feinmechanische und optische Erzeugnisse; Uhren   5 6 923,4 
38 Eisen-, Blech- und Metallwaren   18 27 797,7 
39 Musikinstrumente, Spielwaren, Sportgeräte, Schmuck, belichtete 

Filme, Füllhalter u. ä.   4 3 366,9 
40 Chemische Erzeugnisse   40 78 704,0 
50 Büromaschinen; Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen   3 7 737,6 
51 Feinkeramische Erzeugnisse   2 2 022,5 
52 Glas und Glaswaren   4 7 259,4 
53 Schnittholz, Sperrholz und sonstiges bearbeitetes Holz   3 6 498,1 
54 Holzwaren   6 22 754,9 
55 Holzschliff, Zellstoff, Papier und Pappe   6 8 250,3 
56 Papier- und Pappewaren   9 12 047,1 
57 Druckereierzeugnisse, Lichtpaus- und verwandte Waren   5 18 263,6 
58 Kunststofferzeugnisse   10 18 090,9 
59 Gummiwaren   3 6 908,2 
62 Lederwaren und Schuhe   2 3 444,4 
63 Textilien   16 22167,2 
64 Bekleidung   5 12 412,3 
68 Erzeugnisse des Ernährungsgewerbes   17 94 002,1 
69 Tabakwaren   1 4 324,7 
70 Fertigteilbauten im Hochbau   2 3 079,2 

1 ) Es ist nur die Gesamtmenge der produzierten Waren bekannt. 
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als Produktionswert der Warengruppe verstanden 
werden. 

Insgesamt sind 298 Warenklassen von insgesamt 
1 153 für die Konzentrationsuntersuchung ausge-
wählt worden, die zusammen 90 % des gesamten Pro-
duktionswertes erfassen, der 1980 für 798 Waren-
klassen numerisch ausgewiesen wurde. Aus allen 
Warengruppen ist zumindest eine Warenklasse er-
faßt worden, mit Ausnahme der Warengruppe Leder, 
deren Warenklassen zu geringe Produktionswerte 
aufwiesen, und der Warengruppen Spalt- und  Brut

-

stoffe, Wasserfahrzeuge und Luft- und Raumfahr-
zeuge, für die keine Angaben vorlagen. 

Tabelle 1 macht deutlich, daß die Warenklassen be-
züglich des Produktionswertes sehr unterschiedli-
che Größen aufweisen. Auch die Anzahl der Anbie-
ter schwankt in den Warenklassen erheblich. Die 
Verteilung der Warenklassen bezüglich der Anbie-
terzahl und dem Produktionswert wird in der Tabel-
le 2 wiedergegeben. Dabei werden die Warenklassen 
jetzt in ihrer Gesamtheit (d. h. nicht in ihrer Zuord-
nung zu Warengruppen) betrachtet. 

Tabelle 2 

Anzahl der Warenklassen mit ... Anbietern 
Produktionswert der Warenklasse 25 bis 50 bis 100 bis 150 bis 200 bis 300 bis 500 bis 1000 (Mio. DM) unter 

25 unter unter unter unter unter unter unter und insge

-

samt 50 100 150 200 300 500 1000 mehr 

unter  800   6 9 9 4 5 1 0 0 0 34 
800 bis unter 1 000   7 6 13 6 4 1 1 0 0 38 

1 000 bis unter 1 500   14 7 9 14 4 4 1 0 0 53 
1 500 bis unter 2 000   8 7 5 3 5 5 8 2 0 43 
2 000 bis unter 3 000   3 5 9 5 7 6 5 5 0 45 
3 000 bis unter 5 000   4 5 4 6 3 6 10 6 3 47 
5 000 und mehr   6 1 8 1 0 6 3 4 3 32 
ohne Wertangabe 1)   0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 

insgesamt   48 46 57 39 28 29 28 17 6 298 

1 ) Warenklassen aus dem Eisen - und Stahlbereich. 

Der Zusammenhang zwischen dem Produktions-
wert einer Warenklasse und der Zahl der Anbieter 
von Erzeugnissèn dieser Warenklasse ist gering. 
Diese Einschätzung wird unterstützt durch den Wert 
des Korrelationskoeffizienten in Höhe von 0,20. 

1 ) Der Korrelation-  skoeffizient mißt die Stärke des linea-
ren Zusammenhangs zwischen den beiden Merkmalen. 
Er kann Werte zwischen —1 und 1 annehmen, wobei 
Werte nahe 0 darauf hindeuten, daß kein oder nur ein 
sehr geringer linearer Zusammenhang zwischen den 

Tabelle 3  

Nur bei Warenklassen mit kleinem Produktionswert 
ist eine Tendenz zu niedrigen Anbieterzahlen zu ver-
zeichnen. 

194. Die bedeutendsten Warenklassen, d. h. die mit 
einem Produktionswert von mehr als 10 Mrd. DM, 
sind in Tabelle 3 aufgeführt. 

Merkmalen besteht. Werte nahe + 1 ( — 1) deuten auf ei-
nen linearen positiven (negativen) Zusammenhang. Die-
ser muß jedoch nicht kausal begründet sein. 

Nr. der 
Waren

-

klasse 
Warenklasse Produktions

-

wert (Mrd. DM) 
Zahl der 
Anbieter 

3311 Personenkraftwagen (auch dreirädrig und Kleinomnibusse) 41,8 8 
2217 Heizöle aller Art   18,1 24 

6851 Fleisch und Fleischerzeugnisse   15,3 841 

2213 Kraftstoffe   15,3 24 
5422 Zimmer- und Küchenmöbel aus Holz, auch Polstermöbel   14,6 1 155 

6831 Milch, Butter und Käse   14,4 322 

3313 Liefer- und Lastkraftwagen (auch dreirädrig)   12,2 7 
4747 Human-pharmazeutische Spezialitäten   11,8 241 
2112 Steinkohle, Steinkohlenbriketts, Grubengas   11,2 8 
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Drei dieser Warenklassen sind durch besonders 
niedrige Anbieterzahlen gekennzeichnet. Die Anbie-
ter von Personenkraftwagen und die der Liefer- und 
Lastkraftwagen werden sogar teilweise identisch 
sein. Das gilt ebenfalls für die Anbieter von Kraft-
stoffen und Heizölen aller Art. 

3.2 Die Angebotskonzentration in den Warenklassen 
1980 

195. Der Stand der Angebotskonzentration, gemes-
sen an den Anteilen am Produktionswert der größ-
ten Anbieter in den Warenklassen, kann derzeit als 
die bestmögliche Annäherung an den Stand der ho-
rizontalen Konzentration auf den relevanten Märk-
ten mit Hilfe von amtlichen Daten angesehen wer-
den. Er wird anhand der Daten 1980 untersucht. 

In der Tabelle I im Anhang sind die Warenklassen, 
die nach dem in Abschnitt 2.2 dieses Kapitels ange-
gebenen Kriterium ausgewählt wurden, mit ihrem 
Produktionswert, der Zahl der Anbieter und den 
Konzentrationskoeffizienten für die drei, sechs und 
zehn größten Anbieter ausgewiesen, und zwar je-
weils für die Jahre 1978, 1979 und 1980. Daneben ent-
hält die Tabelle I für 1979 die Werte für den Herfin-
dahl-Index und Angaben zum Linda-Index (vgl. Ab-
schnitt 2.1 und 2.2 dieses Kapitels). 

196. Der Anteil, den die drei größten Anbieter einer 
Warenklasse am Produktionswert haben, beträgt im 
Durchschnitt 38,6 %. Gewichtet man die Anteile mit 
dem Produktionswert der Warenklasse, liegt der ge-
wogene Mittelwert für die Anteile am Produktions-
wert der drei größten Anbieter bei 37,9%. Der Unter-
schied zwischen gewogenem und ungewogenem 
Mittelwert ist nicht allzu größ, d. h. daß tendenziell 
die Warenklassen mit größerem Produktionswert 
leicht niedriger konzentriert sind als die mit kleine-
rem Produktionswert. Genauere Aufschlüsse liefert 
Tabelle 5. Zunächst sollen jedoch die Verteilungen 
der Konzentrationskoeffizienten und besonders die 
Warenklassen mit den höchsten Werten herausge-
stellt werden. 

197. Die Anteilswerte der drei größten Anbieter am 
Produktionswert streuen bei den 298 Warenklassen 
sehr weit. In fünf Warenklassen liegt der Konzentra-
tionskoeffizient der drei größten Anbieter über 90%, 
in elf Warenklassen zwischen 80 und 90 %. Zu den 
zehn am höchsten konzentrierten Warenklassen ge-
hören mit einem Konzentrationskoeffizienten der 
drei größten Anbieter von 

97,0 % Braunkohle, Braunkohlenbriketts, 
95,9 % Zugmaschinen, 
91,9% Schreibmaschinen ohne Rechenwerk, 
91,8% Erdgas, 
90,3 % Liefer- und Lastkraftwagen, 
89,5% Verbindungen mit Aminofunktionen, 
87,8 % Steinkohle, Steinkohlenbriketts, Gruben-

gas, 
86,6 % Hydraulische Grubenstempel, 
86,3 % Fotochemische Erzeugnisse, nicht belich-

tet, 
84,8 % Stärke und Stärkeerzeugnisse.  

Bei den am höchsten konzentrierten Warenklassen 
handelt es sich vorwiegend um solche aus den Wa-
rengruppen 
— Bergbauliche Erzeugnisse, 
— Straßenfahrzeuge, 
— Chemische Erzeugnisse und 
— Büromaschinen; Datenverarbeitungsgeräte und 

-einrichtungen. 

In zwei Warenklassen liegt der Konzentrationskoef-
fizient der drei größten Anbieter unter 5 %, und zwar 
beim 
— Schnittholz (1,9 %) und bei den 
— Erzeugnissen der Orthopädiemechanik (4,0 %). 

198. Einen Überblick über die Verteilung der Kon-
zentrationskoeffizienten gibt Tabelle 4. Aus ihr kann 
man die Anzahl der Warenklassen entnehmen, de-
ren Konzentrationskoeffizient der drei größten An-
bieter in eine bestimmte Klasse fällt. Es wurde zu-
nächst eine Klassenbreite von 10% gewählt. 

In 90 Warenklassen, d. h. in 30,2 % aller Fälle, ist die 
Angebotskonzentration bei den drei größten Anbie-
tern höher als 50 %. Nur in 20 Warenklassen liegt der 
Konzentrationskoeffizient unter 10 %. Nicht nur der 
Mittelwert, sondern auch die Verteilung der Kon-
zentrationskoeffizienten zeigt, daß die Angebots-
konzentration in den Warenklassen wesentlich hö-
her ist als die Unternehmenskonzentration in den 
Wirtschaftszweigen. 

199. Wie die Monopolkommission bereits in ihren 
früheren Hauptgutachten vermutet hat 1 ), steigt der 
Konzentrationsgrad, wenn die Abgrenzung der Dar-
stellungseinheiten einen stärkeren Marktbezug 
hat. 
Aufgrund der Konzentrationsstatistik der Wirt-
schaftszweige wurde durch die Branchenabgren-
zung die horizontale Konzentration bisher unter-
schätzt. Auf der anderen Seite konnte das Schwer-
punktprinzip zu einer Überschätzung der Konzen-
tration führen, wenn die größten Unternehmen 
branchenfremde Erzeugnisse herstellen und die 
kleineren nicht. Die vorliegenden Ergebnisse der 
Warenklassen deuten darauf hin, daß durch die 
Branchenabgrenzung die Konzentration wesentlich 
stärker unterschätzt als durch das Schwerpunkt-
prinzip überschätzt wurde. 

200. In den vorangegangenen Hauptgutachten hat 
die Monopolkommission die Wirtschaftszweige nach 
der Höhe der Konzentration für die drei umsatz-
größten Unternehmen klassifiziert. Die gleiche Ein-
teilung kann man bei den Warenklassen zugrunde 
legen, um die Daten zu komprimieren. Danach gel-
ten Warenklassen mit Produktionswertanteilen für 
die drei größten Anbieter in Höhe von 

50 und mehr %  als sehr hoch konzentriert, 
25 bis unter 50%  als hoch konzentriert, 
10 bis unter 25%  als mäßig konzentriert, 
unter 10%  als gering konzentriert. 

1 ) Vgl. Monopolkommission, Fusionskontrolle bleibt vor

-

rangig, Hauptgutachten 1978/1979, Baden-Baden 1980, 
Tz. 219. 
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Die weiteren Zusammenhänge sollen anhand dieser 
Einteilung beurteilt werden. 

201. Zunächst werden die Warenklassen nach der 
Höhe der Produktionswerte und dem Konzentra-
tionsgrad in Tabelle 5 dargestellt. 

Ein deutlicher Zusammenhang zwischen Produk
-

tionswert und Konzentrationskoeffizient ist nicht 

erkennbar. Der Korrelationskoeffizient liegt bei 
– 0,02, d. h. ein linearer Zusammenhang ist prak-
tisch nicht vorhanden. 

202. Für die Warenklassen liegen außer den Kon-
zentrationskoeffizienten für die drei größten Anbie-
ter auch solche für die sechs und zehn größten vor. 
Diese stehen untereinander in einer engen Verbin-
dung. Diese Verbindung ist jedoch nicht so eng, daß 

Tabelle 4 

Konzentrationskoeffizient der drei größten Anbieter Anzahl der Warenklassen 
in der Warenklasse (%) absolut relativ (%) 

unter 10   20 6,7 
10 bis unter 20   65 21,8 
20 bis unter 30   43 14,4 
30 bis unter 40   41 13,8 
40 bis unter 50   38 12,8 
50 bis unter 60   24 8,0 
60 bis unter 70   25 8,4 
70 bis unter 80   25 8,4 
80 bis unter 90   11 3,7 
90 und mehr   5 1,7 
ohne Angabe 1)   1 0,3 

insgesamt   298 100,0 

1 ) Keine Angabe der Konzentrationskoeffizienten bei Kombinationskraftwagen 

Tabelle 5 1 ) 

Anzahl der Warenklassen mit 
Produktionswert der Warenklasse 

(Mio. DM) insgesamt sehr hoher hoher mäßiger geringer 

Angebotskonzentration 

unter  800   10 14 9 1 34 

800 bis unter  1 000   14 15 9 0 38 

1 000 bis unter  1 500   19 16 16 2 53 

1 500 bis unter  2 000   18 8 12 5 43 

2 000 bis unter  3 000   7 17 19 2 45 

3 000 bis unter  5 000   11 15 13 7 46 

5 000 bis unter 10 000   5 9 8 1 23 

10 000 und mehr   4 1 2 2 9 

ohne Wertangabe 2)   2 4 0 0 6 

insgesamt   90 99 88 20 297 

1) Ohne die Warenklasse Kombinationskraftwagen. 
2) Warenklassen aus dem Eisen- und Stahlbereich. 
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sich den Konzentrationskoeffizienten der drei größ-
ten Anbieter ohne weiteres solche für die sechs oder 
zehn größten zuordnen ließen, wie dies bei der Kon-
zentration in den Wirtschaftszweigen möglich ist 
(vgl. Kapitel II, Abschnitt 3.2). 

Für die sehr hoch konzentrierten Warenklassen, d. h. 
bei denen der Konzentrationskoeffizient der drei 
größten Anbieter mindestens 50 % ist, ist die Vertei-
lung der übrigen Konzentrationskoeffizienten der 
Tabelle 6 zu entnehmen. 

Tabelle 6 

Anzahl der sehr hoch konzentrierten 
Warenklassen mit den Kontrations- 

Konzentrationskoeffizienten der 6 bzw. 10 größten Anbieter koeffizienten der 
in der Warenklasse 

6 10 (%) 

größten Anbieter 

50 bis unter 60   2 0 
60 bis unter 70   6 3 
70 bis unter 80   19 6 
80 bis unter 90   32 14 
90 und mehr   24 52 
ohne Angabe 1)   7 15 

insgesamt   90 90 

1) Es lagen entweder aus Geheimhaltungsgründen keine Angaben vor oder in der Warenklasse waren weniger als sechs 
bzw. zehn Anbieter. 

Aus der Tabelle 6 ist ersichtlich, daß in mindestens 
66 Warenklassen die zehn größten Anbieter mehr 
als 80 % der wertmäßigen Produktion liefern. Von 
den 15 Warenklassen, für die kein Konzentrations-
koeffizient der zehn größten vorliegt, haben neun je-
weils weniger als zehn Anbieter, vier Klassen haben 
elf Anbieter und zwei Warenklassen haben zwölf 
Anbieter. Die Zahl der Warenklassen mit einem Pro-
duktionswertanteil der zehn größten Anbieter von 
über 80 % beträgt 81. 

203. Diese Ergebnisse führen zum Zusammenhang 
zwischen den Konzentrationskoeffizienten und der 
Zahl der Anbieter in der Warenklasse. Da die Ver-
bindung zwischen den Konzentrationskoeffizienten 
der drei, sechs und zehn größten Anbieter hinrei-
chend eng ist, reicht es aus, nur den der drei größten 
zu betrachten. In Tabelle 7 werden die Warenklas-
sen nach dem Konzentrationsgrad und der Anzahl 
der Anbieter dargestellt. 

Tabelle 7 1 ) 

Anzahl. der Warenklassen mit 

Zahl der Anbieter in der Warenklasse sehr hoher hoher mäßiger geringer insgesamt 

Angebotskonzentration 

unter  25   44 3 0 0 47 
25 bis unter  50   24 21 1 0 46 
50 bis unter  100   17 33 7 0 57 

100 bis unter  150   4 18 17 0 39 
150 bis unter  200   0 9 19 0 28 
200 bis unter  300   0 10 16 3 29 
300 bis unter  500   1 4 15 8 28 
500 bis unter 1 000   0 1 11 5 17 

1 000 und mehr   0 0 2 4 6 

insgesamt   90 99 88 20 297 

1 ) Ohne die Warenklasse Kombinationskraftwagen. 
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Tabelle 8 

Warenklassen mit 
Nr. der 

sehr hoher hoher mäßiger geringer Waren- Warengruppe insgesamt 
gruppe 

Angebotskonzentration 

21 Bergbauliche Erzeugnisse   5 0 0 0 5 
22 Mineralölerzeugnisse   5 3 0 0 8 
25 Steine und Erden, Asbestwaren, 

Schleifmittel   2 2 2 5 11 
27 Eisen und Stahl   2 4 0 0 6 
28 NE-Metalle und -Metallhalbzeug   0 2 0 0 2 
29 Gießereierzeugnisse   0 1 0 1 2 
30 Erzeugnisse der Ziehereien und Kalt- 

walzwerke und der Stahlverfor- 
mung   0 2 4 2 8 

31 Stahlbauerzeugnisse und Schienen- 
fahrzeuge   3 2 2 1 8 

32 Maschinenbauerzeugnisse - 
(einschl. Ackerschlepper)   7 15 17 1 40 

33 Straßenfahrzeuge 1 ) 
(ohne Ackerschlepper)   7 4 3 0 14 

36 Elektrotechnische Erzeugnisse   14 14 4 0 32 
37 Feinmechanische und optische 

Erzeugnisse; Uhren   1 2 1 1 5 
38 Eisen-, Blech- und Metallwaren   3 5 8 2 18 
39 Musikinstrumente, Spielwaren, 

Sportgeräte, Schmuck, belichtete 
Filme, Füllhalter u. ä.   0 3 1 0 4 

40 Chemische Erzeugnisse   26 11 3 0 40 
50 Büromaschinen; Datenverarbei- 

tungsgeräte und -einrichtungen   3 0 0 •  0 3 
51 Feinkeramische Erzeugnisse   1 1 0 0 2 
52 Glas und Glaswaren   2 2 0 0 4 
53 Schnittholz, Sperrholz und sonstiges 

bearbeitetes Holz   0 0 2 1 3 
54 Holzwaren   0 0 4 2 6 
55 Holzschliff,  Zellstoff,  Papier  und 

Pappe   2 3 1 0 6 
56 Papier- und Pappewaren   0 7 2 0 9 
57 Druckereierzeugnisse, Lichtpaus- 

und verwandte Waren   0 1 3 1 5 
58 Kunststofferzeugnisse   0 3 7 0 10 
59 Gummiwaren   2 1 0 0 3 
62 Lederwaren und Schuhe   0 0 2 0 2 
63 Textilien   1 3 12 , 0 16 
64 Bekleidung   0 0 3 2 5 
68 Erzeugnisse des Ernährungsgewer- 

bes   3 6 7 1 17 
69 Tabakwaren   1 0 0 0 1 
70 Fertigteilbauten im Hochbau   0 2 0 0 2 

insgesamt   90 99 88 20 297 

1 ) Ohne die Warenklasse Kombinationskraftwagen. 
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Mit niedrigen Anbieterzahlen sind hohe Konzentra-
tionskoeffizienten verbunden und umgekehrt. Ein 
Korrelationskoeffizient von – 0,54 weist jedoch dar-
auf hin, daß der lineare Zusammenhang nicht sehr 
stark ausgeprägt ist. Nur in einer Warenklasse ist 
ein sehr hoher Konzentrationsgrad bei großer An-
bieterzahl zu verzeichnen. 

In zehn Warenklassen (einschl. Kombinationskraft-
wagen) ist die Zahl der Anbieter kleiner als zehn. Bei 
allen sehr hoch konzentrierten Warenklassen sind 
— bis auf eine Ausnahme — immer weniger als 150 
Anbieter am Markt. Bei fast einem Viertel der Wa-
renklassen (22,8 %) findet man eine sehr hohe Ange-
botskonzentration verbunden mit einer Anbieter-
zahl, die kleiner als 50 ist, vor. Zu diesen gehören alle 
Warenklassen für Bergbauliche Erzeugnisse, fast 
alle Mineralölerzeugnisse, zwei Warenklassen aus 
dem Eisen- und Stahlbereich, wichtige Bereiche aus 
der Produktion von Straßenfahrzeugen, viele Che-
mische Erzeugnisse und zwei Warenklassen der Wa-
rengruppe Büromaschinen; Datenverarbeitungsge-
räte und -einrichtungen. Von den neun Warenklas-
sen mit dem größten Produktionswert, die in Tz. 194 
aufgeführt sind, gehören vier zur Gruppe der sehr 
hoch konzentrierten Warenklassen mit geringer An-
bieterzahl. In Warenklassen mit geringem Konzen-
trationsgrad gibt es immer mindestens 212 Unter-
nehmen, die die Erzeugnisse der Warenklasse her-
stellen. 

204. Um einen Überblick über die Angebotskon-
zentration in den verschiedenen Bereichen der Pro-
duktion zu geben, werden .die Warenklassen den 
zweistelligen Warengruppen zugeordnet und jeweils 
die Anzahl derjenigen Warenklassen angegeben, die 
den jeweiligen Konzentrationsgrad aufweisen. 

Ähnlich wie bei den Wirtschaftszweigen sind die 
Grundstoff- und Produktionsgüterbereiche stärker 
konzentriert als die Märkte für Verbrauchsgüter. 
Auch beim Angebot von Investitionsgütern ist die 
Konzentration generell recht hoch. Auffallend ist die 
Angebotskonzentration bei den Chemischen Er-
zeugnissen. Von 40 erfaßten Warenklassen sind 26 
sehr hoch und elf hoch konzentriert. Auch die 
Märkte für Elektrotechnische Erzeugnisse sind fast 
durchweg hoch konzentriert. 

205. Da der Stand der Angebotskonzentration an-
hand der Daten von 1980 beurteilt wird, sollen die in 
Tabelle I im Anhang ausgewiesenen Werte für den 
Herfindahl- und Linda-Index nicht in diese Betrach-
tung einfließen. Sie dienen in erster Linie dazu, 
durch die Fortschreibung in späteren Jahren die 
Entwicklung der Angebotskonzentration deutlich zu 
machen. 

Die ausgewiesenen Werte des Herfindahl-Index zeigen 
eine starke Korrelation zu den Konzentrationskoeffi-
zienten. Der Linda-Index gibt an, in welchen Märkten 
Oligopole zu vermuten sind. Der Wert des Index L nm* 

 an der Stelle des Minimum n, gibt das Ungleich- 
gewicht im Oligopol wieder. Je höher der Wert aus-
gewiesen ist, desto unterschiedlicher sind die Markt-
anteile der Oligopolmitglieder. 

4. Die Entwicklung der Angebotskonzentration 
in den Warenklassen des Produzierenden Ge-
werbes von 1978 bis 1980 

4.1 Entwicklung der Produktionswerte und Anbieter

-
zahlen in den Warenklassen von 1978 bis 1980 

206. Die Hersteller der Erzeugnisse der 291 Waren-
klassen 1 ) produzierten 1980 zum Absatz bestimmte 
Waren, deren Wert 776,4 Mrd. DM betrug. Die Pro-
duktionswerte derselben Warenklassen machten 
1978 652,7 Mrd. DM aus. Sie sind also insgesamt in 
den zwei Jahren um 20,3 % gestiegen, was eine 
durchschnittliche Wachstumsrate von 9,7 % bedeu-
tet. 

In den Warenklassen entwickelten sich die Produk-
tionswerte sehr unterschiedlich. Bei den Kraftstof-
fen und beim Flüssiggas hat er sich von 1978 bis 1980 
fast verdoppelt. Das gilt ebenfalls für Hydraulische 
Grubenstempel. Bei den Heizölen aller Art ist der 
Wert der Absatzproduktion 1980 um 91,2 % höher als 
1978. Insgesamt lag in 13 Warenklassen die Wachs-
tumsrate des Produktionswertes von 1978 bis 1980 
über 60 %. 

In 15 Warenklassen ist die wertmäßige Produktion 
zurückgegangen. Am stärksten ist dieser Rückgang 
in der Warenklasse Elektronen- und Spezialröhren, 
Kristalle und Halbleiter. In diesem Bereich sind je-
doch in den betrachteten Jahren starke Preisrück-
gänge zu verzeichnen gewesen, die den geringeren 
Produktionswert bedingen. 

207. Auch die Entwicklung der Anbieterzahlen 2 ) in 
den Warenklassen ist höchst unterschiedlich. Sie ist 
in 
— 198 Warenklassen gesunken, 
— 27 Warenklassen konstant geblieben, 
— 72 Warenklassen gestiegen. 

In 63 Klassen ist die Zahl der Anbieter sogar um 
mehr als zehn gesunken. Nur in acht Klassen dage-
gen sind mehr als zehn zusätzliche Hersteller am 
Markt. Starke Rückgänge in der Anbieterzahl fin-
den sich zum einen bei Warenklassen, unter die die 
Reparaturunternehmen subsumiert sind. Darüber 
hinaus finden sich starke Rückgänge bei einigen 
Warenklassen der Stahlbauerzeugnisse, der Maschi-
nenbauerzeugnisse, der Druckereierzeugnisse, der 
Bekleidung und der Erzeugnisse des Ernährungsge-
werbes. Ein.  Teil der Rückgänge ist vermutlich durch 
die Berichtskreisabgrenzung von 20 Beschäftigten 
und mehr bedingt, d. h. ein Teil der Unternehmen ist 
nicht aus dem Markt ausgeschieden, aber ihre Be-
schäftigtenzahl sank unter 20. 

Stark zugenommen hat die Zahl der Anbieter bei 
den Kunststofferzeugnissen. Auch die Statistik dey 
Wirtschaftszweige zeigt einen starken Anstieg der 
Unternehmenszahl in dieser Branche. 

1) Ohne die sechs Warenklassen aus dem Eisen- u. Stahl-
bereich und ohne die Warenklasse Bier, da für diese 1978 
kein Produktionswert vorlag. 

2) Ohne die Warenklasse Bier. 
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Insgesamt ist festzuhalten, daß bei relativ konstan-
ter Unternehmenszahl die Zahl der Anbieter in den 
Warenklassen vielfach eine rückläufige Tendenz 
aufweist. Dies deutet auf eine Spezialisierung der 
Unternehmen im Produzierenden Gewerbe hin und 
kann dazu führen, daß die Wahlmöglichkeiten für 
die Nachfrager reduziert werden. 

4.2 Entwicklung der Angebotskonzentration in den 
Warenklassen von 1978 bis 1980 

208. Der durchschnittliche Konzentrationskoeffi-
zient der drei größten Anbieter ist von 1978 bis 1980 
leicht gestiegen. Der ungewogene Durchschnitt be-
trägt 1980 38,6 % (1978: 38,3 %), und der mit den Pro-
duktionswerten der Warenklassen gewogene Durch-
schnitt hat einen Wert von 37,9 % (1978: 37,6 %) er-
reicht. 

209. Die Entwicklung der Angebotskonzentration 
wird zum einen an den Konzentrationskoeffizienten 
der drei größten Anbieter und zum anderen an dem 
der zehn größten beurteilt werden. 

Der Vergleich der Anteilswerte von 1978 und 1980 
zeigt, daß die Entwicklung der Angebotskonzentra-
tion in den einzelnen Warenklassen unterschiedlich 
verlaufen ist. Der Konzentrationskoeffizient der 
drei größten Anbieter einer Warenklasse ist in 
— 147 Warenklassen steigend, 
— 8 Warenklassen konstant, 
— 140 Warenklassen sinkend, 
— 3 Warenklassen nicht vergleichbar. 

210. Es fällt auf, daß die Veränderungen der Kon-
zentrationskoeffizienten bei den Warenklassen stär-
ker sind als bei den Wirtschaftszweigen. Um dies 
deutlich zu machen, werden die Warenklassen, bei 
denen der Konzentrationskoeffizient steigende Ten-
denz aufweist, nach der Größe der Veränderung ein-
geteilt: 

Der Unterschied zwischen den Konzentrationskoef-
fizienten von 1978 und 1980 beträgt bei 
— 6 Warenklassen mehr als 10 Prozentpunkte, 
— 15 Warenklassen 5 bis unter 10 Prozentpunkte, 
— 20 Warenklassen 3 bis unter 5 Prozentpunkte, 
— 23 Warenklassen 2 bis unter 3 Prozentpunkte, 
— 40 Warenklassen 1 bis unter 2 Prozentpunkte, 
— 43 Warenklassen weniger als 1 Prozentpunkt. 
Teilt man die 140 Warenklassen mit sinkender Ten-
denz genauso ein, so beträgt der Unterschied zwi-
schen dem Konzentrationskoeffizienten von 1978 
und dem von 1980 bei 
— 3 Warenklassen mehr als 10 Prozentpunkte, 
— 14 Warenklassen 5 bis unter 10 Prozentpunkte, 
— 17 Warenklassen 3 bis unter 5 Prozentpunkte, 
— 16 Warenklassen 2 bis unter 3 Prozentpunkte, 
— 40 Warenklassen 1 bis unter 2 Prozentpunkte, 
— 50 Warenklassen weniger als 1 Prozentpunkt. 
Der Vergleich dieser Aufstellungen zeigt, daß der 
Anstieg der Konzentration im allgemeinen stärker 
ist als die Dekonzentration. Der Anteil der drei größ-
ten Anbieter am Produktionswert liegt in 28 Waren-
klassen 1980 um mindestens vier Prozentpunkte hö-
her als 1978. Anteilsverringerungen in diesem Aus-
maß sind dagegen nur bei 22 Warenklassen zu ver-
zeichnen. 

211. Die Ergebnisse weisen darauf hin, daß die 
Wettbewerbsverhältnisse und -strukturen auf den 
Warenmärkten stärkeren Veränderungen unterlie-
gen als die Branchenstrukturen. Innerhalb der 
Branche gleichen sich die Aktivitäten der Unterneh-
men auf den einzelnen Märkten stärker aus. Auch 
aus diesem Grunde eignen sich die Statistiken über 
die Unternehmenskonzentration in den Wirtschafts-
zweigen wenig zur Beurteilung der horizontalen 
Konzentration. 

212. Die sechs Warenklassen, bei denen der Kon-
zentrationskoeffizient der drei größten Anbieter am 
stärksten gestiegen ist, werden in der Tabelle 9 auf-
geführt. 

Tabelle 9 

Nr. der 
Waren

-

klasse 
Warenklasse 

Konzentrations

-

koeffizient 
der 3 größten 
Anbieter (%) 

Zahl der Anbieter 
Entwick

-

lung des 
Produk

-

tionswertes 
1978 = 100 1978 1980 1978 1980 

2211 Rohbenzin   56,3 73,0 21 19 165,6 
4263 Mehrbasische Säuren und deren De- 

rivate   70,6 84,5 19 18 140,1 
3853 Möbel- und Zierbeschläge   20,5 33,2 99 93 135,1 
3883 Büro- und Schreibgeräte und sonstige 

Metallwaren  für  gewerbliche 
Zwecke   44,3 55,9 91 84 159,8 

4231 Acyclische Alkohole   34,7 45,4 35 36 149,2 
3255 Krane und Hebezeuge   34,4 44,7 180 157 101,9 
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In fünf dieser Warenklassen ist der starke Anstieg 
der Konzentrationskoeffizienten mit einer Verringe-
rung der Anbieterzahl verbunden. Außerdem weisen 
bis auf eine Ausnahme alle Warenklassen über-
durchschnittliche Produktionswertanstiege auf. 

213. Bezüglich des Konzentrationskoeffizienten 
der zehn größten Anbieter sind 19 Warenklassen 
nicht vergleichbar, weil entweder die Anbieterzahl 
kleiner als zehn ist oder aus Geheimhaltungsgrün-
den keine Angaben vorliegen. Durch den Konzentra-
tionskoeffizienten der zehn größten wird die Ent-
wicklung der Angebotskonzentration in 
— 151 Warenklassen als steigend, 
— 116 Warenklassen als fallend und in 
— 12 Warenklassen als konstant ausgewiesen. 

Teilt man auch hier wiederum die Warenklassen 
nach der Stärke der Veränderung auf, so ergibt sich 
für die Warenklassen mit steigender Angebotskon-
zentration folgendes Bild: 

Der Unterschied zwischen den Konzentrationskoef-
fizienten der zehn größten Anbieter zwischen 1978 
und 1980 beträgt bei 
— 2 Warenklassen mehr als 10 Prozentpunkte, 
— 10 Warenklassen 5 bis unter 10 Prozentpunkte, 
— 17 Warenklassen 3 bis unter 5 Prozentpunkte, 
— 24 Warenklassen 2 bis unter 3 Prozentpunkte, 
— 48 Warenklassen 1 bis unter 2 Prozentpunkte, 
— 50 Warenklassen weniger als 1 Prozentpunkt. 

Bei den Warenklassen mit fallender Entwicklung 
betragen die Unterschiede bei 
— 1 Warenklasse mehr als 10 Prozentpunkte, 
— 4 Warenklassen 5 bis unter 10 Prozentpunkte, 
— 17 Warenklassen 3 bis unter 5 Prozentpunkte, 
— 12 Warenklassen 2 bis unter 3 Prozentpunkte, 
— 29 Warenklassen 1 bis unter 2 Prozentpunkte, 
— 53 Warenklassen weniger als 1 Prozentpunkt. 

214. Die Konzentrationskoeffizienten der zehn 
größten Anbieter weisen mehr Warenklassen (151) 

mit steigender Tendenz aus als die der drei größten 
(147). Der Anstieg der Konzentrationskoeffizienten 
ist bei den zehn größten im allgemeinen etwas gerin-
ger. Dafür kommen folgende Gründe in Betracht: 
— Die drei größten Anbieter konnten ihre Markt-

macht besser ausbauen als die übrigen Anbie-
ter.  • 

— Positionsänderungen in der Rangfolge der An-
bieter wirken sich bei den drei größten stärker 
aus als bei den zehn größten Anbietern. 

— Anteilsverschiebungen gleichen sich innerhalb 
der zehn größten Anbieter leichter aus als inner-
halb der Gruppe der drei größten. 

Tabelle 10 gibt die fünf Wárenklassen an, bei denen 
der Konzentrationskoeffizient der zehn größten An-
bieter am stärksten gestiegen ist. 

215. Betrachtet man die Anteilsverschiebungen 
der drei und zehn größten Anbieter im Zusammen-
hang, so weisen von den 151 Warenklassen mit stei-
gendem Konzentrationskoeffizienten der zehn größ-
ten Anbieter 35 eine fallende Tendenz für den Kon-
zentrationskoeffizienten der drei größten aus. In den 
meisten dieser Fälle haben die viert- bis zehntgröß-
ten ihre Marktausweitung sowohl zuungunsten der 
drei größten als auch der übrigen Anbieter durchset-
zen können, d. h. ihr Anteilszuwachs ist höher als die 
Anteilsverringerung bei den drei größten. 

216. Ein Zusammenhang zwischen dem Konzen-
trationsgrad und der Entwicklung der Angebotskon-
zentration ist für den vorliegenden Zeitraum bei den 
Warenklassen nicht erkennbar. 

Betrachtet man die Warenklassen mit steigender 
bzw. fallender Tendenz der Angebotskonzentration 
innerhalb der Warengruppen, ergeben sich keine 
Bereiche, in denen auffallend viele Warenklassen 
dieselbe Tendenz aufweisen. 

217. Abschließend kann festgehalten werden, daß 
die Konzentrationsstatistik der Produktion in den 
Warenklassen wesentlich besser geeignet ist, den 
Stand und die Entwicklung der horizontalen Kon- 

Tabelle 10 

Nr. der 
Waren

-

klasse 
Warenklasse 

Konzentrations

-

koeffizient 
der 10 größten 
Anbieter (%) 

Zahl der Anbieter 
Entwick

-

lung des 
Produk

-

tionswertes 
1978 = 100 1978 1980 1978 1980 

2843 Halbzeug aus Kupfer und Kupfer- 
legierungen   62,0 75,9 58 57 145,7 

2235 Andere Raffineriegase   83,6 94,6 21 22 136,6 
3853 Möbel- und Zierbeschläge   46,3 55,5 99 93 135,1 
2217 Heizöle aller Art   82,5 91,2 25 24 191,2 
2743 Geschmiedete Stäbe   71,0 78,3 36 32 — 1 ) 

1 ) Die Konzentrationskoeffizienten beziehen sich auf die gesamte Produktionsmenge. 
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zentration zu messen als die Konzentrationsstati-
stik der Wirtschaftszweige. 

Insbesondere hat sich gezeigt, daß durch die verbes

-

serte Marktabgrenzung die Angebotskonzentration 
differenzierter und ohne die Verzerrung durch das 

Schwerpunktprinzip dargestellt werden kann. Auch 
die Veränderung der Wettbewerbsverhältnisse, die 
auf Märkten vielfältiger und ausgeprägter als in 
Wirtschaftszweigen ist, konnte detaillierter ausge-
wiesen werden. 
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KAPITEL II 

Stand und Entwicklung der Unternehmenskonzentration ih den Wirtschaftszweigen 
des Produzierenden Gewerbes 

1. Revision des konzentrationstatistischen Pro-
gramms aus Hauptgutachten 1978/1979 der 
Monopolkommission 

218. Im letzten Hauptgutachten hat die Monopol-
kommission ihr neues konzentrationsstatistisches 
Programm vorgestellt, das durch die Neuordnung 
der Statistik im Produzierenden Gewerbe reali-
stisch erschien' ). Die Monopolkommission ver-
sprach sich von dem neuen Berichtssystem eine Ver-
besserung der Beurteilungsgrundlagen für die Wett-
bewerbspolitik. Insbesondere war geplant, einzelne 
Konzentrationsarten getrennt zu erfassen, d. h. es 
sollte zwischen der Messung von horizontaler, verti-
kaler und konglomerater Konzentration unterschie-
den werden. 

219. Zur Messung der horizontalen Konzentration 
sollten fachliche Unternehmensteile als Merkmals-
träger herangezogen werden. Dadurch würden die 
systematischen Verzerrungen in der Konzentra-
tionsmessung vermieden werden, die durch das 
Schwerpunktprinzip entstehen. Beim Schwerpunkt-
prinzip wird das gesamte Unternehmen und damit 
auch sein gesamter Umsatz dem Wirtschaftszweig 
zugeordnet, in dem der Schwerpunkt seiner Wert-
schöpfung liegt. Fachliche Unternehmensteile erf as-
sen dagegen nur denjenigen Umsatzanteil eines Un-
ternehmens, der in diesem Wirtschaftszweig erzielt 
wird. 

Entgegen seiner ursprünglichen Planung sieht sich 
das Statistische Bundesamt jedoch zur Zeit nicht in 
der Lage, Daten für fachliche Unternehmensteile 
durch orginäre Erhebungen oder Schätzungen be-
reitzustellen. Dies veranlaßte die Monopolkommis-
sion, zur Messung der horizontalen Konzentration 
auf die Produktionsstatistik auszuweichen, nach-
dem sich das Statistische Bundesamt bereit erklärt 
hatte, eine entsprechende Sonderaufbereitung 
durchzuführen (vgl. Kapitel I). 

220. Im Zusammenhang mit der damaligen Kon-
zeption war auch geplant, zusätzlich zu den Konzen-
trationskoeffizienten für fachliche Unternehmens-
teile ebenfalls solche für fachliche Betriebsteile für 
das Merkmal Umsatz darzustellen und die Diver-
genz von Betriebs- und Unternehmenskonzentra-
tion zu analysieren. Damit sollten Rückschlüsse auf 
das technisch bedingte Mindestmaß der Unterneh- 

1 ) Monopolkommission, Fusionskontrolle bleibt vorran-
gig, Hauptgutachten 1978/1979, Baden-Baden 1980, 
Tz. 153 ff. 

menskonzentration gezogen werden. Es sind jedoch 
auch für fachliche Betriebsteile keine Daten zu er-
halten. Begrenzte Hinweise über mögliche techni-
sche Ursachen der Konzentration lassen sich des-
halb nur aus einer Unternehmensstatistik, in der für 
die größten Unternehmen die Anzahl der Betriebe 
angegeben wird, und aus einer Konzentrationsstati-
stik der Betriebe für das Merkmal Beschäftigte ab-
leiten. 

221. Die vertikale Unternehmenskonzentration in 
den Wirtschaftszweigen sollte anhand der Höhe und 
der Verteilung der vertikalen Integrationsgrade ge-
messen werden. Der vertikale Integrationsgrad ei-
nes Unternehmens läßt sich als das Verhältnis von 
Nettoproduktionswert zu Umsatz definieren. Dieser 
Teil des Programms wird im vorliegenden Haupt-
gutachten realisiert, jedoch muß statt des Nettopro-
duktionswertes der Census Value Added, eine ver-
gleichbare Wertschöpfungsgröße, verwendet werden 
(vgl. Tz. 226). 

222. Die Messung der konglomeraten Konzentra-
tion mußte fallengelassen werden. Vorgesehen wa-
ren wirtschaftszweigübergreifende Verflechtungs-
tabellen, die für die schwerpunktmäßig zugeordne-
ten Unternehmen eines Wirtschaftszweiges die Zahl 
der Tätigkeiten in anderen Wirtschaftszweigen und 
die betreffenden Umsätze angeben sollten. Dadurch 
wäre deutlich geworden, in welchem Ausmaß Unter-
nehmen eines Wirtschaftszweiges in andere Wirt-
schaftszweige diversifizieren. Das Statistische Bun-
desamt hätte eine solche Aufteilung nur anhand von 
fachlichen Unternehmensteilen durchführen kön-
nen, die jedoch nicht zur Verfügung stehen. Zwar 
veröffentlicht das Statistische Bundesamt erstmals 
seit dem Berichtsjahr 1977 Daten über die Produk-
tion im Produzierenden Gewerbe nach Wirtschafts-
zweigen und Erzeugnisgruppen, wobei für jeden 
Wirtschaftszweig die Produktion in branchentypi-
sche und branchenfremde aufgeteilt wird und für 
jede Warenklasse die Herkunft der Erzeugnisse aus 
den Wirtschaftszweigen angegeben wird. Da diese 
Angaben jedoch nicht den Unternehmen zugeordnet 
werden, sind sie für die vorgesehenen Untersuchun-
gen der konglomeraten Konzentration unbrauch-
bar. 

223. Die Monopolkommission hatte erwartet, daß 
durch die Unternehmenskartei sämtliche Daten, die 
für eine statistische Einheit (z. B. Betriebe) vorlie-
gen, auch auf andere statistische Einheiten (z. B. das 
dazugehörende Unternehmen) übertragbar seien. 
Damit wäre es möglich, die Aufteilung von Aus- 
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lands- und Inlandsumsatz, die für Betriebe monat-
lich ausgewiesen wird, auch für Unternehmen vor-
zunehmen. per Ausweis des Inlandsumsatzes für 
Unternehmen ist jedoch nach Auskunft des Statisti-
schen Bundesamtes nur mit erheblichem Aufwand 
möglich, den das Amt nicht erbringen kann. Damit 
bleiben nach wie vor die Teile des Umsatzes, die im 
Ausland erzielt werden, nicht erkennbar. 

224. Aus den vorhergehenden Darlegungen ist 
deutlich geworden, daß die Monopolkommission auf 
die Durchführung großer Teile des geplanten kon-
zentrationsstatistischen Programms verzichten 
mußte, insbesondere dadurch, daß fachliche Unter-
nehmensteile als Merkmalsträger nicht zur Verfü-
gung standen. Trotzdem konnte die Konzentrations-
statistik erheblich verbessert und erweitert wer-
den. 

Die Monopolkommission hält es nach wie vor für 
wichtig, daß vom Statistischen Bundesamt eine Kon-
zentrationsstatistik für fachliche Unternehmens-
teile aufgebaut wird. Das ist besonders im Hinblick 
auf die Messung der konglomeraten Konzentration 
wünschenswert. 

2. Die neue Konzeption der Konzentrationssta-
tistik im Bereich der Wirtschaftszweige des 
Produzierenden Gewerbes 

2.1 Methodische Vorbemerkungen 

225. Durch eine Untersuchung der Angebotskon

-

zentration, wie sie auf der Grundlage der Produk-
tionsstatistik im Kapitel I durchgeführt wurde, kann 
nur eine Erscheinungsform und zwar die horizon-
tale Konzentration erfaßt werden. Eine Betrachtung 
der Unternehmenskonzentration auf der Basis der 
Industriestatistik zeigt eine weitere Facette der 
Konzentration' ). Die Abgrenzung der Wirtschafts-
zweige erfolgt in erster Linie nach der Art der einge-
setzten Produktionsmittel, der Verwandtschaft der 
Produktionsverfahren und der damit produzierten 
Warenarten. Sie umfassen damit den Bereich einer 
gemeinsamen Produktionstechnologie, innerhalb 
derer sich die einzelnen Unternehmen relativ flexi-
bel umstellen und anpassen können. Diversifika-
tionsprozesse finden deshalb vor allem innerhalb 
der gleichen Wirtschaftszweige statt, und die Unter-
nehmen desselben Wirtschaftszweiges stehen unter-
einander in potentiellem Wettbewerb. 

226. Auch die Darstellung der vertikalen Konzen-
tration soll anhand der Industriestatistik vorgenom-
men werden. Ein vertikal integrierendes Unterneh-
men gliedert vor- oder nachgelagerte Produktions-
oder Handelsstufen seiner ursprünglichen Produk-
tion an. Zur Beurteilung eines vertikal integrierten 
Unternehmens müßte deshalb zunächst die Zahl der 
Produktionsstufen, die zur Herstellung eines Pro-
duktes durchlaufen werden müssen, definiert und 

1 ) Einen Überblick über das gesamte neue konzentrations-
statistische Programm der Monopolkommission gibt 
Abschnitt 1 des I. Kapitels. 

empirisch erfaßt werden. Das vorhandene Datenma-
terial gibt darüber aber keine Auskunft. 

Begrenzte Aussagen über den Grad der vertikalen 
Integration eines Unternehmens erlaubt jedoch das 
Verhältnis von Wertschöpfung zu Umsatz 1 ). Diversi-
fiziert ein Unternehmen in eine vorgelagerte Pro-
duktionsstufe, so fällt der Bezug des entsprechenden 
Vorprodukts weg, und damit erhöht sich das Ver-
hältnis von Wertschöpfung zu Umsatz. 

Der so gemessene Integrationsgrad ist jedoch von 
den speziellen Bedingungen im Wirtschaftszweig 
abhängig. Er ist naturgemäß in den Branchen höher, 
die nur wenige Produktionsstufen haben (z. B. in der 
Grundstoffproduktion), als in Bereichen mit vielen 
Produktionsstufen (z. B. Maschinenbau). Aus die-
sem Grunde läßt das gewählte Maß nur Aussagen 
über den Grad der vertikalen Integration zu, die sich 
auf die gleichen Wirtschaftszweige beziehen. Dies 
sind vor allem Aussagen über die zeitliche Entwick-
lung der vertikalen Integration in einer Industrie so-
wie über das Ausmaß vertikaler Integration bei un-
terschiedlichen Unternehmensgrößen einer Indu-
strie. Nicht möglich sind wettbewerbspolitisch aus-
sagefähige Vergleiche über das Ausmaß . der vertika-
len Integration unterschiedlicher Wirtschaftszwei-
ge.  
Die Relation von Wertschöpfung zu Umsatz kann je-
doch auch die Entwicklung der vertikalen Integra-
tion nicht vollständig erfassen, da noch andere Ein-
flußgrößen für Änderungen dieser Relation ursäch-
lich sein können. Beispielsweise wirken sich Preis-
änderungen bei den Vorleistungen auf den Wert des 
Maßes aus. Trotz dieser Einschränkungen ist die 
Monopolkommission der Meinung, daß dieses Maß 
ein brauchbarer Indikator für die vertikale Integra-
tion ist. 

227. Im vorliegenden Gutachten wird zunächst nur 
das Ausmaß der vertikalen Integration bei unter-
schiedlicher Unternehmensgröße untersucht. Dazu 
werden die mittleren Integrationsgrade der 3, 6, 10, 
25 und 50 umsatzgrößten Unternehmen mit den ent-
sprechenden Werten für die übrigen Unternehmen 
des Wirtschaftszweiges verglichen. Ist das Verhält-
nis von Wertschöpfung zu Umsatz bei den umsatz-
größten Unternehmen größer als bei den kleineren, 
so ist dies ein Indiz für eine zusätzliche Überlegen-
heit der größeren Unternehmen im Wettbewerb. 

Da für das Berichtsjahr 1979 Daten für die Nettopro-
duktionswerte noch nicht vorlagen, wurden die Be-
rechnungen der Wertschöpfung mit dem Census Va-
lue Added durchgeführt (vgl. dazu Abschnitt 2.2). 

228. Durch die Neuordnung der Statistik im Produ-
zierenden Gewerbe konnte die Konzentrationstati-
stik der Wirtschaftszweige bezüglich des Berichts-
kreises und der Merkmale erweitert werden. Zusätz-
lich zu den Unternehmen des Bergbaus und des Ver-
arbeitenden Gewerbes können jetzt die des Bauge-
werbes mit in die Untersuchung einbezogen werden. 
Als weitere Merkmale werden für die umsatzgröß- 

1 ) Der bessere Vergleichsmaßstab wäre der Bruttoproduk-
tionswert, der aber nicht vorliegt. 



Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode  Drucksache 9/1892 

ten Unternehmen die Investitionen und die durch-
schnittliche Anzahl der Betriebe ausgewiesen. 
Durch Konzentrationskoeffizienten für die Investi-
tionen sind Tendenzen für die zukünftige Entwick

-

lung der Konzentration zu erkennen. 

229. Nach der Reform der Industriestatistik sind 
die Betriebe (örtliche Einheiten) den Unternehmen 
(rechtliche Einheiten) zurechenbar. Der Ausweis der 
durchschnittlichen Zahl der Betriebe für die 3, 6, 10, 
25 und 50 umsatzgrößten Unternehmen eines Wirt-
schaftszweiges soll Aufschluß über das technisch be-
dingte Mindestmaß der Unternehmenskonzentra-
tion geben, wobei davon ausgegangen wird, daß es 
sich bei dem Betrieb nicht nur um eine örtliche, son-
dern auch eine technische Einheit handelt. Die 
Mehrbetrieblichkeit eines Unternehmens könnte 
darauf hindeuten, daß die Größe des Unternehmens 
über die mindestoptimale technische Betriebsgröße 
hinausgeht. Allerdings kann daraus nicht geschlos-
sen werden, daß Unternehmen bei Mehrbetrieblich-
keit ihre mindestoptimale Größe bereits überschrit-
ten haben, da Größenvorteile und damit Kostenein-
sparungen auch z. B. im Vertrieb oder beim Manage-
ment erreicht werden können. 

230. Zusätzlich wird zum ersten Mal die Betriebs-
konzentration ausgewiesen. Für die 3, 6, 10, 25 und 50 
der Beschäftigtenzahl nach größten Betriebe wird 
das Merkmal Beschäftigtenzahl erfaßt. Das Konzen-
trationsmerkmal Umsatz war für die Betriebe nicht 
verfügbar. Auch bei dieser Konzentrationstatistik 
steht der technische Aspekt im Vordergrund. Durch 
eine längerfristige Beobachtung ist möglicherweise 
zu erkennen, welche Mindestgröße ein Betrieb ha-
ben muß, um langfristig bestehen zu können. Aller-
dings sind für das Wachstum von Betrieben nicht 
nur technische Gründe ausschlaggebend, sondern 
auch z. B. organisatorische und absatzwirtschaftli-
che. 

Von einer Untersuchung der Unterschiede zwischen 
Unternehmens- und Betriebskonzentration (Diver-
genzanalyse) sieht die Monopolkommission aus me-
thodischen Gründen ab. 

231. Für die Konzentrationsstatistik der Wirt-
schaftszweige werden erstmals der Herfindahl-In-
dex und der Linda-Index berechnet. Die Definitio-
nen und methodischen Erläuterungen zu diesen Ma-
ßen finden sich in Kapitel I, Abschnitt 2.2. Sie gelten 
für die Berechnungen auf der Basis von Wirtschafts-
zweigen analog. 

232. Die Konzentrationsstatistik für die zweistelli-
gen Wirtschaftszweige ermöglicht, die langfristige 
Entwicklung der jeweils zehn größten Unternehmen 
der Wirtschaftszweige seit 1954 fortzuschreiben. Da-
bei ist allerdings zu berücksichtigen, daß diese Ta-
belle Brüche durch die unterschiedliche Abgrenzung 
der Unternehmen, des Berichtskreises und der An-
derung der Systematik enthält, die ihre Aussagefä-
higkeit erheblich einschränken. 

223. Die Monopolkommission hat bereits in ihren 
früheren Hauptgutachten auf die Grenzen der Indu

-

striestatistik im Hinblick auf ihre Aussagefähigkeit 

für die Unternehmenskonzentration hingewiesen 1 ). 

Die Aussagekraft der Konzentrationsstatistik wird 
dadurch beeinträchtigt, daß die zugrundeliegenden 
Basisdaten zu anderen als konzentrationsstatisti-
schen Zwecken erhoben wurden. Somit erfolgen die 
Abgrenzungen und Zuordnungen nicht in einer für 
die Konzentrationsstatistik wünschenswerten 
Form. 

— Merkmalsträger sind die Unternehmen als recht-
liche Einheiten, Konzernverflechtungen finden 
keine Berücksichtigung. Dadurch wird das Aus-
maß der wettbewerbspolitisch relevanten Unter-
nehmenskonzentration systematisch unter-
schätzt, da eine einheitliche Leitung über recht-
lich selbständige Unternehmen nicht erkannt 
werden kann. 

— Durch die Zuordnung der Unternehmen zu dem 
Wirtschaftszweig, in dem der Schwerpünkt ihrer 
Wertschöpfung liegt, kommt es zu Fehlzuweisun-
gen von Umsätzen, Beschäftigten, etc. Da zur 
Messung der horizontalen Konzentration jetzt 
die Produktionsstatistik herangezogen wird, 
kommt diesem Punkt nicht mehr so große Bedeu

-

tung zu wie früher. Die Fehlzuweisungen beein-
trächtigen vor allem dann die Beurteilung der 
Unternehmenskonzentration, wenn ein Unter-
nehmen in andere Wirtschaftszweige diversifi-
ziert. 

— Die Vernachlässigung der Außenhandelsver-
flechtungen ist nicht mehr so bedeutsam wie frü-
her, da in diesem Kapitel die Marktabgrenzung 
im Hintergrund steht. 

234. Dafür treten bei der jetzigen Betrachtung der 
Industriekonzentration als Untersuchung der Kon-
zentration von Unternehmen, die über verwandte 
Produktionsmittel und Produktionsverfahren verfü-
gen, neue Grenzen der Analyse auf. In einem Wirt-
schaftszweig werden nicht immer ähnliche Techno-
logien angewandt, insbesondere nicht auf der Ebene 
der zweistelligen Wirtschaftszweige. So gehören 
z. B. zum zweistelligen Wirtschaftszweig Bergbau 
sowohl der Steinkohlenbergbau als auch die Torfge-
winnung. In einigen Wirtschaftszweigen sind neben 
den Produktionsunternehmen auch Reparatur- oder 
Montageunternehmen mit erfaßt. Beispielsweise ge-
hören der Straßenfahrzeugbau und die Reparatur 
von Kraftfahrzeugen zu einem Wirtschaftszweig. 
Demgegenüber sind viele Wirtschaftszweige bezüg-
lich der Herstellungsverfahren als relativ homogen 
anzusehen, z. B. der Wirtschaftszweig Herstellung 
und Verarbeitung von Glas. 

235. Untersuchungsziel der Unternehmenskonzen-
tration in den Wirtschaftszweigen ist eine Aussage 
über die strukturellen Wettbewerbsbedingungen in 
den einzelnen Wirtschaftszweigen, gemessen an den 
Verteilungen von Umsatz, Beschäftigung, Census 
Value Added und Investitionen im Zusammenhang 
mit dem jeweiligen Produktionsbereich der Wirt-
schaft. Die Statistik der Industriekonzentration gibt 

j) Vgl. z. B. Monopolkommission, Fusionskontrolle bleibt 
vorrangig, Hauptgutachten 1978/1979, Baden-Baden 
1980, Tz. 190 bis 194. 
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Hinweise auf bestehende Verhaltensspielräume bei 
den jeweils größten Unternehmen und ihre Möglich-
keiten, in mehreren Märkten tätig zu sein, die durch 
ähnliche Technologien gekennzeichnet sind. 

2.2 Definitionen und Abgrenzungen der Datenbasis 

236. Die statistischen Aufbereitungen der Mono-
polkommission basieren auf Unternehmensdaten 
(Betriebsdaten), die aus der Unternehmens- und In-
vestitionserhebung 1979 im Bergbau und Verarbei-
tenden Gewerbe und dem Baugewerbe stammen 
und die vom Statistischen Bundesamt der Monopol-
kommission in Form von Konzentrationstabellen 
zur Verfügung gestellt wurden. Die Wirtschafts-
zweiggliederung erfolgt nach der „Systematik der 
Wirtschaftszweige (WZ) rev., Fassung für die Stati-
stik im Produzierenden Gewerbe — SYPRO —, 
Stand 1976". Die Gliederung besteht aus 
41 zweistelligen Wirtschaftszweigen, 

249 vierstelligen Wirtschaftszweigen. 

Die Konzentrationstabellen liegen sowohl für zwei-
stellige als auch für vierstellige Wirtschaftszweige 
vor. 

Der Berichtskreis umfaßt Unternehmen (rechtliche 
Einheiten) und Betriebe (örtliche Einheiten) von Un-
ternehmen mit 20 Beschäftigten und mehr des Berg-
baus und des Verarbeitenden Gewerbes und des 
Baugewerbes (nur Unternehmen). 

237. Die Konzentrationsmerkmale werden wie 
folgt abgegrenzt: 
— Der Umsatz umfaßt den Umsatz aus eigenen Er-

zeugnissen und Leistungen einschließlich des 
Umsatzes aus Handelsware und der Erlöse aus 
Nebengeschäften, jedoch ohne Erlöse aus dem 
Verkauf von Anlagegütern und ohne betriebs-
fremde Erträge. Die Mehrwertsteuer ist darin 
nicht enthalten. 

— Zu den Beschäftigten zählen alle im Unterneh-
men tätigen Personen, einschließlich der Be-
schäftigten in nicht produzierenden Teilen des 
Unternehmens. 

— Bei den Investitionen handelt es sich um die 
Bruttozugänge an Sachanlagen (einschließlich 
der Ersatzinvestitionen, der aktivierbaren Groß-
reparaturen und der geringwertigen Wirtschafts-
güter, soweit aktiviert). Dazu gehören nicht die 
Zugänge durch den Kauf ganzer Unternehmen 
oder Betriebe, der Erwerb von Beteiligungen so-
wie der Erwerb von Patenten etc. 

— Als Wertschöpfungsgrößen sind prinzipiell der 
Nettoproduktionswert und der Census Value Ad-
ded verfügbar. Diese Wertschöpfungsgrößen lei-
ten sich folgendermaßen ab: Der Umsatz zusam-
men mit den selbsterstellten Anlagen unter Be-
rücksichtigung der Bestandsveränderungen an 
unfertigen und fertigen Erzeugnissen aus eige-
ner Produktion ergibt den Bruttoproduktions-
wert. Zieht .man von diesem den Materialver-
brauch und den Einsatz an Handelsware sowie 
die Kosten für durch andere Unternehmen 

durchgeführte Lohnarbeiten (auswärtige Bear-
beitung) ab, erhält man den Nettoproduktions-
wert. Zum Census Value Added der internationa-
len Industriestatistik kommt man, wenn man 
vom Nettoproduktionswert noch die Kosten für 
sonstige industrielle/handwerkliche Fremdlei-
stungen (z. B. Reparaturen) abzieht. 
Wertschöpfungsgrößen werden in der Regel nur 
in der Kostenstrukturstatistik erhoben. Diese be-
ruht auf einer Stichprobenerhebung, deren Er-
gebnisse auf die Grundgesamtheit hochgerech-
net werden. Nur bei einer Zensuserhebung, die 
alle vier bis sechs Jahre durchgeführt wird, wird 
für alle Unternehmen mit 20 Beschäftigten und 
mehr der Nettoproduktionswert erhoben. Für 
dieses Gutachten lagen die Zensusergebnisse 
von 1979 noch nicht vor, so daß auf den Nettopro-
duktionswert als Wertschöpfungsgröße verzich-
tet werden mußte. 
Für den Census Value Added, der bei der jährli-
chen Kostenstrukturerhebung erfaßt wird, lagen 
beim Statistischen Bundesamt Schätzungen für 
die Gesamtheit der berichtspflichtigen Unter-
nehmen vor. Ausgehend von diesem Material hat 
das Statistische Bundesamt Schätzungen für die 
konzentrationsstatistische Darstellung vorge-
nommen. Erschienen die geschätzten Census Va-
lue Added-Werte unplausibel, wurden diese vom 
Amt nicht angegeben. Einige Werte fielen aus 
Geheimhaltungsgründen weg. Für die in den 
Konzentrationstabellen verbliebenen Census Va-
lue Added-Daten können keine Fehlerspannen 
angegeben werden. 

— Bei den für die Unternehmen anzahlmäßig aus-
gewiesenen Betrieben handelt es sich um die 
bergbaulichen und verarbeitenden Betriebe der 
in der Konzentrationstabelle dargestellten Un-
ternehmen. Für das Baugewerbe liegt die Anzahl 
der Betriebe nicht vor. 

238. Merkmalsträger für die Betriebskonzentra-
tion sind örtliche Einheiten des Bergbaus und des 
Verarbeitenden Gewerbes, einschließlich Verwal-
tungs-, Reparatur-, Montage- und Hilfsbetriebe, die 
mit dem meldenden Betrieb örtlich verbunden sind 
oder in dessen Nähe liegen. Sie werden nach ihrem 
wirtschaftlichen Schwerpunkt und nicht nach dem 
des zugehörigen Unternehmens den Wirtschafts-
zweigen zugeordnet. Örtlich getrennte Hauptver-
waltungen von Unternehmen gelten ebenfalls als ei-
genständige Betriebe. 

239. Als Konzentrationsmaß werden hauptsächlich 
Konzentrationskoeffizienten herangezogen, die für 
die jeweils 3, 6, 10, 25 und 50 größten Unternehmen 
(gemessen am Umsatz) und Betriebe (gemessen an 
der Beschäftigtenzahl) eines Wirtschaftszweiges 
den auf diese entfallenden Anteil am gesamten 
Merkmalsbetrag angeben. Zusätzlich werden auch 
für die Konzentrationsstatistik der Wirtschafts-
zweige die Werte des Herfindahl-Index und des Lin-
da-Index aufgeführt (vgl. dazu Kapitel I, Abschnitt 
2.2). 
Häufig können keine konzentrationsstatistischen 
Angaben gemacht werden, weil Rücksicht auf die für 
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die amtliche Statistik geltenden Bestimmungen zur 
Geheimhaltung von Einzelangaben genommen wer-
den mußte. 

2.3 Fortschreibung auf das Jahr 1979 

240. In diesem Gutachten führt die Monopolkom-
mission ihre Berichterstattung über Stand und Ent-
wicklung der Unternehmenskonzentration in der In-
dustrie bis zum Jahr 1979 fort. Dargestellt werden im 
einzelnen 
- der im Jahr 1979 erreichte Stand der Unterneh

-

menskonzentration, 
— die kurzfristige Entwicklung der Unternehmens-

konzentration zwischen 1977 und 1979, 
— im begrenzten Umfang die langfristige Entwick-

lung der Unternehmenskonzentration seit 1954. 

241. Im Hauptgutachten 1978/1979 wurden die Pro-
bleme ausführlich erörtert, die durch die Neuord-
nung der Statistik im Produzierenden Gewerbe ent-
standen sind 1 ). 

Die Daten seit dem Berichtsjahr 1977 sind nicht 
mehr mit denen früherer Jahre vergleichbar, da  

— die Systematik der Wirtschaftszweige umgestellt 
wurde, 

— der Berichtskreis von Unternehmen mit zehn Be-
schäftigten und mehr auf solche mit 20 Beschäf-
tigten und mehr eingeengt wurde, 

— Unternehmen des Produzierenden Handwerks in 
den Kreis der berichtspflichtigen Unternehmen 
einbezogen wurden. 

Außerdem wurden im Rahmen der Neuordnung die 
wirtschaftlichen Schwerpunkte bei allen berichts-
pflichtigen Unternehmen neu bestimmt. 

242. Durch diese gravierenden Änderungen in den 
Ausgangsdaten war im Hauptgutachten 1978/1979 
die Fortschreibung der Konzentrationsstatistik in 
Frage gestellt. Da die Monopolkommission auf diese 
nicht verzichten wollte, hat das Statistische Bundes-
amt Unterlagen geliefert, die es möglich machten, 
Umrechnungsfaktoren zu erstellen. Damit konnten 
die Daten des Berichtsjahres 1977 auf den für 1975 
geltenden Berichtskreis umgerechnet werden. Die 
Vergleichbarkeit mit früheren Jahren war dadurch 
zumindest näherungsweise wiederhergestellt. An-
hand dieser geschätzten Werte wurde der überwie-
gende Teil der Analyse vorgenommen. Da es sich um 
Schätzungen handelte, mußten Ungenauigkeiten 
hingenommen werden. 

243. Da der Monopolkommission jetzt für zwei Be-
richtsjahre (1977 und 1979) die Daten nach der Um-
stellung (d. h. mit den neuen Erhebungs- und Be-
richtskreisabgrenzungen) zur Verfügung stehen 
und diese voll vergleichbar sind, wird sie nicht eine 

1 ) Vgl. Monopolkommission, Fusionskontrolle bleibt vor- 
rangig, Hauptgutachten 1978/1979, Baden-Baden 1980, 
Tz. 182 bis 186.  

erneute Umrechnung auf den alten Berichtskreis 
vornehmen. Die kurzfristige Fortschreibung der Un-
ternehmenskonzentration basiert — beginnend mit 
diesem Hauptgutachten — auf dem Berichtsjahr 
1977. Damit liegen der Untersuchung in diesem 
Hauptgutachten aber nur zwei Vergleichsjahre zu-
grunde. 

Fortgeführt wird jedoch die Berichterstattung über 
die langfristige Entwicklung der Unternehmenskon-
zentration seit 1954. Die Kommission schreibt dabei 
im begrenzten Umfang konzentrationsstatistische 
Daten aus der Konzentrationsenquête 1 ), die sich auf 
die Jahre 1954 und 1960 beziehen, bis zum Jahre 1979 
fort. Sie ist sich bewußt, daß diese Zeitreihen Struk-
turbrüche enthalten und damit Interpretationen nur 
bedingt möglich sind. Sie wollte jedoch auf eine lang-
fristige Betrachtung nicht verzichten, da gerade 
diese von vorrangigem wettbewerbspolitischen In-
teresse ist. 

3. Stand der Unternehmenskonzentration in den 
Wirtschaftszweigen des Produzierenden Ge-
werbes 1979 

3.1 Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Wi rt
-schaftszweige im Jahre 1979 

244. Das Produzierende Gewerbe wird in der amtli-
chen Statistik in die Bereiche 
— Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme- und Wasserver-

sorgung, 
— Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe, 
— Baugewerbe 
unterteilt. 

Die Konzentrationstabellen liegen für die Wirt-
schaftszweige des zweiten und dritten Bereichs vor 
und sind somit Gegenstand der Untersuchung 2 ). 

245. Im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe wa-
ren 1979 36 873 Unternehmen mit 20 Beschäftigten 
und mehr tätig. Diese beschäftigten 7 702 704 Perso-
nen und erzielten einen Umsatz von 1 123,1 Mrd. DM 
bei einer Wertschöpfung von 526,7 Mrd. DM (gemes-
sen am Census Value Added). 

1977 zählten 36 945 Unternehmen mit 7 592 865 Be-
schäftigten zum Berichtskreis, die einen Umsatz von 
970,4 Mrd. DM erwirtschafteten. Damit ist die Unter-
nehmensanzahl um 75 (0,2 %) gesunken. Die Zahl 
der Beschäftigten erhöhte sich um 109 839 (1,4 %). 
Der Umsatz ist um 152,7 Mrd. DM (15,7 %) gestiegen. 
Das warenproduzierende Gewerbe erstellte 48,4 % 
des Bruttoinlandsprodukts. 

Im Baugewerbe, das erstmals zum Berichtskreis der 
Konzentrationsstatistik gehört, waren 1979 18 547 

1) Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft, Bericht über 
das Ergebnis einer Untersuchung der Konzentration in 
der Wirtschaft, BT-Drs. IV/2320. 

2) Im folgenden werden mit dem Begriff „Produzierendes 
Gewerbe" diese beiden Bereiche umschrieben. 
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Unternehmen mit 20 Beschäftigten und mehr 
schwerpunktmäßig tätig. Sie beschäftigten 1 188 653 
Personen und erzielten einen Umsatz von 104,4 Mrd. 
DM. 

246. In der Konzentrationsstatistik werden im 
Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe 35 Wirt-
schaftszweige erfaßt, die in der amtlichen Statistik 
durch zweistellige. Ziffern (SYPRO-Zweisteller) ge-
kennzeichnet sind. Diese sind wiederum unterteilt 
in 249 vierstellige Wirtschaftszweige. Das Bauge-
werbe wird durch sechs zweistellige und 36 vierstel-
lige Wirtschaftszweige dargestellt. 

Die 41 Wirtschaftszweige sind industriellen Haupt-
gruppen zugeordnet, die mit Ausnahme der beiden 
des Baugewerbes in ihrer Rangfolge den volkswirt-
schaftlichen Produktionsprozeß widerspiegeln. Das 
Verarbeitende Gewerbe wird in der amtlichen Stati-
stik in vier industrielle Hauptgruppen unterteilt. Da-
bei wird im allgemeinen der Wirtschaftszweig „Zie-
hereien, Kaltwalzwerke, Stahlverformung, Mecha-
nik, a. n.  g."  aufgeteilt auf das Grundstoff- und Pro-
duktionsgütergewerbe und das Investitionsgüter 
produzierende Gewerbe. Die vorhandene Datenlage 
erlaubt es allerdings nicht, diese Aufteilung nachzu-
vollziehen. Deshalb wurde der gesamte Wirtschafts-
zweig dem Investitionsgüter produzierenden Ge-
werbe zugeordnet. 

Einen Überblick über die Größenordnungen der in-
dustriellen Hauptgruppen im Jahre 1979 gibt Ta-
belle 1. 

Der größte Sektor im Produzierenden Gewerbe ist 
das Investitionsgüter produzierende Gewerbe, das 
37,2 % des Umsatzes der beiden betrachteten Wirt-
schaftsbereiche 1)  erwirtschaftet. An den Investitio-
nen partizipiert es zu 38,9 %. Das Grundstoff- und 
Produktionsgütergewerbe liefert 28,1 % des Gesamt-
umsatzes und hat einen Investitionsanteil von 
25, 7%. 

1) Der Begriff „Wirtschaftsbereich" bezieht sich zum einen 
auf den Bergbau und das Verarbeitende Gewerbe und 
zum anderen auf das Baugewerbe. 

Die Unternehmen des Bergbaus und Verarbeiten-
den Gewerbes haben 1979 zusammen einen Census 
Value Added von 526,7 Mrd. DM erreicht. Für die in-
dustriellen Hauptgruppen können die Census Value 
Added-Werte nicht angegeben werden, da für einige 
Wirtschaftszweige dazu keine Angaben vorliegen. 
Für das gesamte Baugewerbe ist der Census Value 
Added nicht verfügbar. 

247. Die Globaldaten 1979 für die zweistelligen 
Wirtschaftszweige sind in den Tabellen II.1 1 ) und 
II.2 zu entnehmen. 

Die Wirtschaftszweige des Produzierenden Gewer-
bes sind von sehr unterschiedlicher Größe. Der Um-
satz der einzelnen schwankt zwischen 12,5 Mio. DM 
(Reparatur von Gebrauchsgütern) und 132,8 Mrd. 
DM (Chemische Industrie). Die wenigsten Unter-
nehmen sind im Wirtschaftszweig Herstellung und 
Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen (sechs Un-
ternehmen) tätig und die meisten im Hoch- und Tief-
bau (11 365). Die wenigsten Beschäftigten finden 
'sich im Wirtschaftszweig Reparatur von Gebrauchs-
gütern mit 253 Personen und die meisten im Maschi-
nenbau mit 1 030 838 Personen. 

248. Die Abgrenzung der Wirtschaftszweige richtet 
sich im wesentlichen nach der Ähnlichkeit des Pro-
duktionsprogramms. Dabei werden zum Teil weite 
Bereiche wie z. B. die Chemische Industrie oder sehr 
enge wie z. B. die Tabakverarbeitung zusammenge-
faßt. 

Tabelle 2 gibt eine Übersicht über die Größenstruk-
turen der Wirtschaftszweige. 

249. Den höchsten Umsatz erbringen 1979 mit 
132,8 Mrd. DM die 1 195 Unternehmen der Chemi-
schen Industrie. Ihr Anteil am Gesamtumsatz des 
Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes beträgt 
11,8 %, am Census Value Added 11,6 % und an den In-
vestitionen 12,0 %. 

1 ) Tabellen, die mit einer römischen Zahl beginnen, befin-
den sich im Anhang. 

Tabelle 1 

Industrielle Hauptgruppe Unternehmen Beschäftigte Umsatz 
(Mio. DM) 

Invetionen 
(Mio

sti 
 DM) 

Bergbau   81 235 675 27 857,5 2 067,1 
Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe . . 4 823 1 534 486 344 427,7 13 534,9 

Investitionsgüter produzierendes Gewerbe . . 15 296 3 845 881 456 334,6 20 491,6 

Verbrauchsgüter produzierendes Gewerbe   12 771 1 557 089 156 183,3 6 791,8 
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe   3 902 529 573 138 317,3 4 636,5 

Bauhauptgewerbe   12 859 949 044 86 399,7 4 725,6 

Ausbaugewerbe   5 688 239 609 17 967,6 413,6 

insgesamt   55 420 8 891 357 1 227 487,7 52 661,1 
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Tabelle 2 

Umsatz des Wirtschaftszweiges 
(Mrd. DM) 

Industrielle Hauptgruppe insgesamt 
unter 5 5 bis 

unter 10 
10 bis 

unter 20 
20 bis 

unter 50 
50 bis 

unter 100 
100 und 
mehr 

Bergbau   0 0 0 1 0 0 1 
Grundstoff- und Pro- 

duktionsgüterge- 
werbe   1 1 4 2 1 1 10 

Investitionsgüter 
produzierendes 
Gewerbe   2 0 3 2 0 3 10 

Verbrauchsgüter 
produzierendes 
Gewerbe   3 3 2 4 0 0 12 

Nahrungs- und Genuß- 
mittelgewerbe   0 0 1 0 0 1 2 

Bauhauptgewerbe   3 0 0 0 1 0 4 
Ausbaugewerbe   0 1 1 0 0 0 2 

insgesamt   9 5 11 9 2 5 41 

Der nächste Platz wird vom Straßenfahrzeugbau 
mit einem Umsatz von 123,8 Mrd. DM, der von 2 015 
Unternehmen erbracht wird, eingenommen. Es folgt 
das Ernährungsgewerbe mit einem Umsatz von 
123,0 Mrd. DM und 3 855 Unternehmen. Des weite-
ren haben einen Umsatz von mehr als 100 Mrd. DM 
der Maschinenbau (119,3 Mrd. DM) und der Wirt-
schaftszweig Elektrotechnik (105,2 Mrd. DM). Am 
Ende der Umsatzskala aller 41 Wirtschaftszweige 
steht die Reparatur von Gebrauchsgütern mit 
12,5 Mio. DM. 

250. Betrachtet man die Wertschöpfung, so wird 
der höchste Census Value Added mit 63,6 Mrd. DM 
vom Maschinenbau erbracht, in dem auch die mei-
sten Beschäftigten tätig sind. 

Die höchsten Investitionen entfallen 1979 mit 
6,6 Mrd. DM auf den Straßenfahrzeugbau, womit ein 
Anteil von 13,8 % an den Investitionen des Bergbaus 
und Verarbeitenden Gewerbes erreicht. wird. 

Im Baugewerbe ist der wichtigste Wirtschaftszweig 
der Hoch- und Tiefbau, der mit 79,7 Mrd. DM 76,4 % 
des Umsatzes dieses Wirtschaftsbereichs erwirt-
schaftet hat. Zu diesem Wirtschaftszweig gehören 
11 365 Unternehmen mit 874 550 Beschäftigten. 

 
3.2 Die Unternehmenskonzentration im Vergleich der 

Wirtschaftszweige 1979 

251. Der Umsatzanteil der jeweils drei größten Un-
ternehmen eines Wirtschaftszweiges beträgt im 
Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe durch-

schnittlich 27,9 % 1 ) (ungewogen). Für das Bauge-
werbe ergibt sich ein ungewogener Durchschnitts-
wert von 11,5 %. 

Gewichtet man die Umsatzanteile der drei größten 
Unternehmen mit dem Umsatz des Wirtschaftszwei-
ges, um sie in ihrer Bedeutung innerhalb des Wirt-
schaftsbereichs zu relativieren, beträgt der Durch-
schnitt 25,8 % im Bergbau und Verarbeitenden Ge-
werbe und 6,8 % im Baugewerbe. 

252. Die Abweichungen zwischen den gewogenen 
und den ungewogenen Konzentrationskoeffizienten 
zeigen, daß die Konzentrationskoeffizienten in den 
umsatzstärkeren Wirtschaftszweigen tendenziell 
niedriger sind als in den umsatzschwächeren. 

Die höheren Konzentrationskoeffizienten in um-
satzschwächeren Wirtschaftszweigen lassen sich 
zum Teil durch die teilweise sehr enge Abgrenzung 
der Wirtschaftszweige erklären, denn dadurch wer-
den nur wenige Unternehmen dem Wirtschafts-
zweig zugerechnet. Aus diesem Grund soll bei der 
Beurteilung der Unternehmenskonzentration in den 
Wirtschaftszweigen die absolute Größe der Unter-
nehmen und die Anzahl der Unternehmen, d. h. auch 
die Abgrenzung des Wirtschaftszweiges, berücksich-
tigt werden. 

1 ) Nicht in die Mittelwertbildung einbezogen wurde der 
Luft- und Raumfahrzeugbau und die Ledererzeugung, 
weil hier die entsprechenden Werte aus Geheimhal-
tungsgründen fehlen. 
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253. Der Umsatzanteil der jeweils drei umsatz-
größten Unternehmen eines Wirtschaftszweiges ist 
höchst unterschiedlich 1 ). 

In sieben Wirtschaftszweigen tragen die drei um-
satzstärksten Unternehmen zu mehr als 60 % zum 
Gesamtumsatz des jeweiligen Wirtschaftszweiges 
bei. Diese Konzentrationskoeffizienten betragen 
1979 
_2)  Luft- und Raumfahrzeugbau, 
82,6 % Herstellung und Verarbeitung von Spalt- 

und Brutstoffen, 
73,8 % Herstellung von Büromaschinen, Datenver-

arbeitungsgeräten und -einrichtungen, 
66,9 % Bergbau, 
64,9 % Tabakverarbeitung, 
63,7 % Reparatur von Gebrauchsgütern, 
60,4 % Mineralölverarbeitung. 

Diese Wirtschaftszweige sind von sehr unterschied-
licher Größe. So beträgt der Umsatz der drei größten 
Unternehmen beispielsweise im Bergbau 18,6 Mrd. 
DM und bei der Reparatur von Gebrauchsgütern 
7,9 Mio. DM. 

Die niedrigsten Konzentrationskoeffizienten sind in 
den folgenden Wirtschaftszweigen zu finden: 
5,2 % im Ernährungsgewerbe, 
4,6 % im Bekleidungsgewerbe, 
3,8 % im Textilgewerbe, 
3,6 % im Ausbaugewerbe, 
3,2 % in der Holzverarbeitung. 

254. Betrachtet man die absolute Umsatzhöhe der 
drei größten Unternehmen, so stehen an der Spitze 
mit 
58,8 Mrd. DM der Straßenfahrzeugbau, Reparatur 

von Kraftfahrzeugen usw., 
45,7 Mrd. DM die Mineralölverarbeitung, 
34,5 Mrd. DM die Chemische Industrie, 
33,8 Mrd. DM die Elektrotechnik, Reparatur von 

elektrischen Haushaltsgeräten. 

255. Die Monopolkommission klassifiziert die 
Wirtschaftszweige nach der Höhe der Konzentra- 

1) Vgl. dazu Tabelle II.3 im Anhang. 
2) Keine Angabe für 1979 und die vergangenen Jahre. Der 

Konzentrationskoeffizient ist aber mit Sicherheit höher 
als 80 %. 

tionskoeffizienten und bezeichnet Wirtschafts-
zweige mit Umsatzanteilen für die drei größten Un-
ternehmen in Höhe von 
50 und mehr %  als sehr hoch konzentriert, 
25 bis unter 50 %  als hoch konzentriert, 
10 bis unter 25 %  als mäßig konzentriert, 
unter 10 %  als gering konzentriert. 

256. Ordnet man die Wirtschaftszweige nach den 
übrigen Konzentrationskoeffizienten, d. h. nach dem 
Umsatzanteil der 6, 10, 25 und 50 größten Unterneh-
men, so ergeben sich in der Rangfolge nur wenige 
Änderungen (vgl. auch Tabelle II.3 im Anhang). 
Dementsprechend beschränkt sich die Analyse des 
Standes der Unternehmenskonzentration haupt-
sächlich auf die Betrachtung der Umsatzanteile der 
drei größten Unternehmen. 

Wenn man bei den Wirtschaftszweigen, die mit Hilfe 
von Konzentrationskoeffizienten der drei größten 
Unternehmen in Kategorien von Konzentrations-
graden eingeteilt wurden, die korrespondierenden 
Werte für die sechs und die zehn größten Unterneh-
men zuordnet, ergeben sich die in Tabelle 3 aufge-
führten Abgrenzungen für die Umsatzanteile. 

In einigen Wirtschaftszweigen ist diese Zuordnung 
nicht eindeutig. Zum Beispiel ist der Konzentra-
tionskoeffizient der zehn größten Unternehmen von 
NE-Metallerzeugung, NE-Metallhalbzeugwerke 
50,3 %, obwohl dieser Wirtschaftszweig zu den mäßig 
konzentrierten gehört. 

Es fällt auf, daß insbesondere bei den Konzentra-
tionskoeffizienten der sechs größten Unternehmen 
die Grenzwerte im Vergleich zu 1977 gestiegen sind. 
Das könnte ein Hinweis dafür sein, daß die Konzen-
trationsprozesse in einigen Branchen nicht von den 
Branchenführern, sondern von den nachfolgenden 
Unternehmen ausgehen. 

257. Ordnet man die Wirtschaftszweige gemäß den 
Konzentrationskoeffizienten der drei größten Un-
ternehmen den oben definierten Kategorien zu und 
stellt gleichzeitig den Zusammenhang mit der abso-
luten Umsatzgröße der drei größten Unternehmen 
dar, ergibt sich das in Tabelle 4 dargestellte Bild. 

In Wirtschaftszweigen, in denen die drei größten Un

-

ternehmen einen absolut hohen Umsatz haben, lie- 

Tabelle 3 

Gemessen am Umsatz der  

Wirtschaftszweig mit 3 6 10 

größten Unternehmen (%) 

sehr hoher Unternehmenskonzentration   50 und mehr 80 und mehr 90 und mehr 
hoher Unternehmenskonzentration   25 bis unter 50 40 bis unter 80 48 bis unter 90 
mäßiger Unternehmenskonzentration   10 bis unter 25 18 bis unter 40 22 bis unter 48 
geringer Unternehmenskonzentration   unter 10 unter 18 unter 22 
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Tabelle 41) 

Anzahl der Wirtschaftszweige mit 
Umsatz der drei größten 

sehr hoher hoher mäßiger geringer Unternehmen im Wirtschaftszweig insgesamt 
(Mrd. DM) 

Unternehmenskonzentration 2 ) 

unter  1   2 0 2 8 12 

1 bis unter  2   0 2 1 5 8 

2 bis unter  3   0 2 2 1 5 

3 bis unter  5   0 2 2 1 5 

5 bis unter 10   2 0 0 1 3 

10 bis unter 30   1 1 0 1 3 

30 bis unter 50   1 2 0 0 3 

50 und mehr   0 1 0 0 1 

insgesamt   6 10 7 17 40 

1) Der Luft- und Raumfahrzeugbau konnte in dieser Tabelle nicht berücksichtigt werden. 
2) Zuordnung erfolgt nach dem Konzentrationskoeffizienten der drei umsatzgrößten Unternehmen. 

gen auch eher hohe Konzentrationskoeffizienten 
vor. Dies relativiert die Aussage, daß hohe Konzen-
trationskoeffizienten durch enge Abgrenzungen des 
Wirtschaftszweiges entstehen. 

Durch diese Darstellung der Zusammenhänge he-
ben sich acht Wirtschaftszweige deutlich ab, bei de-
nen sowohl die Konzentrationskoeffizienten hoch 
als auch die absolute Größe beträchtlich ist (Umsatz 
der drei größten Unternehmen 1979 größer als 
8 Mrd. DM). Es handelt sich um die folgenden Wirt-
schaftszweige mit sehr hohen Konzentrationskoeffi-
zienten: 
— Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbei-

tungsgeräten und -einrichtungen, 
— Tabakverarbeitung, 
— Bergbau, 
— Mineralölverarbeitung 

und um die folgenden mit hoher Konzentration: 
— Eisenschaffende Industrie, 
— Elektrotechnik, Reparatur von elektrischen 

Haushaltsgeräten, 
— Chemische Industrie, 
— Straßenfahrzeugbau, Reparatur von Kraftfahr-

zeugen usw. 

Damit kommt diesen Wirtschaftszweigen eine be-
sondere Bedeutung in bezug auf die Unternehmens-
konzentration zu. Sie sollen deshalb in den folgen-
den Abschnitten besonders gewürdigt werden. - 

258. Betrachtet man die Verteilung der Wirt-
schaftszweige nach der Höhe der Unternehmens-
konzentration und ihre Bedeutung innerhalb des 
Produzierenden Gewerbes, ergibt sich der aus Ta-
belle 5 ersichtliche Zusammenhang. 

Von den 41 Wirtschaftszweigen entfallen 17 auf 
Branchen mit hoher und sehr hoher Unternehmens-
konzentration. Betrachtet man die beiden Wirt-
schaftsbereiche getrennt, so zeigt sich, daß im Berg-
bau und Verarbeitenden Gewerbe die 16 Wirt-
schaftszweige mit sehr hoher und hoher Unterneh-
menskonzentration 51,8 % des Gesamtumsatzes er-
bringen. Für das Baugewerbe ist ein niedriger Stand 
der Unternehmenskonzentration charakteristisch. 

259. Erstmals hat das Statistische Bundesamt für 
die Monopolkommission Herfindahl- und Linda-In-
dizes für die Wirtschaftszweige des Bergbaus und 
Verarbeitenden Gewerbes berechnet (vgl. Tabelle 
II.13 im Anhang). Diese sollen in erster Linie zur Be-
urteilung der Entwicklung der Konzentration heran-
gezogen werden (vgl. Abschnitt 5. dieses Kapitels). 
Doch dient der Herfindahl-Index auch dazu, eine 
Rangordnung der Wirtschaftszweige im Hinblick 
auf den Konzentrationsgrad herzustellen, während 
der Linda-Index Hinweise auf Oligopole (Linda-Oli-
gopol) und das Ungleichgewicht in diesen liefert. 

260. Die folgende Liste enthält die zehn Wirt-
schaftszweige, die nach dem Herfindahl-Index die 
höchste Umsatzkonzentration aufweisen. Die Rang-
ordnung erfolgt nach den Werten des Herfindahl-In-
dex, während dahinter in Klammern die Rangziffer 
nach den Konzentrationskoeffizienten für die drei 
größten Unternehmen angegeben ist: 

1. Herstellung von Büromaschinen, Datenverar-
beitungsgeräten und -einrichtungen (3) 

2. Luft- und Raumfahrzeugbau (1) 
3. Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und 

Brutstoffen (2) 
4. Bergbau (4) 
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Tabelle 5 1 ) 

Wirtschaftszweige mit 

Anzahl der Wirtschaftszweige aus dem sehr hoher hoher mäßiger geringer insgesamt 

Unternehmenskonzentration 

Bergbau   1 0 0 0 1 
Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe   2 4 2 2 10 
Investitionsgüter produzierendes Gewerbe   2 3 2 3 10 
Verbrauchsgüter produzierendes Gewerbe   1 2 3 6 12 
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe   1 0 0 1 2 
Bauhauptgewerbe   0 1 0 3 4 
Ausbaugewerbe   0 0 0 2 2 

insgesamt   7 10 7 17 41 

Anteil am Umsatz (%) des 

100,0 0 0 0 100,0 Bergbaus   
Grundstoff- und Produktionsgütergewerbes   22,1 59,0 8,7 10,2 100,0 
Investitionsgüter produzierenden Gewerbes . 3,5 51,2 7,3 38,0 100,0 
Verbrauchsgüter produzierenden Gewerbes . 0,0 7,5 13,1 79,4 100,0 
Nahrungs- und Genußmittelgewerbes   11,1 0 0 88,9 100,0 
Bauhauptgewerbes   0 , 3,4 0 96,6 100,0 
Ausbaugewerbes   0 0 0 100,0 100,0 

1 ) Einbezogen wurden alle Wirtschaftszweige. 

5. Reparatur von Gebrauchsgütern (6) 
6. Tabakverarbeitung (5) 
7. Mineralölverarbeitung (7) 

8. Straßenfahrzeugbau, Reparatur von Kraftfahr-
zeugen usw. (8) 

9. Schiffbau (9) 
10. Eisenschaffende Industrie (10). 

Die Rangfolgen sind also sehr ähnlich. Unterschiede 
ergeben sich dadurch, daß der Herfindahl-Index 
auch die einzelnen Anteile der kleineren Unterneh-
men berücksichtigt. Die Tatsache, daß gemessen am 
Herfindahl-Index der Wirtschaftszweig Herstellung 
von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten 
und -einrichtungen an die erste Stelle rückt, ist 
wahrscheinlich dadurch zu begründen, daß das Un-
gleichgewicht der Anzahl der Unternehmen in die- 

sem Wirtschaftszweig größer ist als in den Wirt-
schaftszweigen Luft- und Raumfahrzeugbau und 
Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und Brut-
stoffen, bei denen es sich wohl ausschließlich um 
Großunternehmen handelt, während im Wirt-
schaftszweig Herstellung von Büromaschinen, Da-
tenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen auch 
kleinere Unternehmen tätig sind. Der Herfindahl-
Index mißt nämlich sowohl das Ausmaß des Un-
gleichgewichts der Anteile der Unternehmen im 
Wirtschaftszweig als auch die Anzahl der Unterneh-
men. 

261. Für die acht im vorigen Abschnitt herausge-
stellten Wirtschaftszweige sollen die unterschiedli-
chen Rangfolgen für verschiedene Konzentrations-
koeffizienten (CR) und den Herfindahl-Index her-
ausgestellt werden (vgl. Tabelle 6). 
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Tabelle 6') 

SYPRO- 
Kenn- Wirtschaftszweig 

Rangziffer des Wirtschaftszweiges nach 

Ziffer CR3 CR6 CR10 Herfindahl

-

Index 

50 Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbei- 
tungsgeräten und -einrichtungen   3 5 5 2 ) 1 

21 Bergbau   4 6 6 4 
69 Tabakverarbeitung   5 3 3 2 ) 6 
22 Mineralölverarbeitung   7 7 7 7 
33 Straßenfahrzeugbau, Reparatur von Kraftfahr- 

zeugen usw   8 8 9 8 
27 Eisenschaffende Industrie   10 10 8 10 
36 Elektrotechnik,  Reparatur  von  elektrischen 

Haushaltsgeräten   13 15 16 14 
40 Chemische Industrie   16 16 17 18 

1) Rangordnung ohne Berücksichtigung des Baugewerbes. 
2) Einordnung geschätzt. 

Die Verschiebungen in den oberen Rängen kommen 
hauptsächlich dadurch zustande, daß Wirtschafts-
zweige wie z. B. Herstellung und Verarbeitung von 
Spalt- und Brutstoffen nur wenige Unternehmen ha-
ben und damit die Konzentrationskoeffizienten für 
die sechs und zehn größten Unternehmen fast 100 % 
betragen. 

262. Der Linda-Index zeigt in vielen Fällen kein 
deutlich ausgeprägtes Minimum. Für die acht Wirt-
schaftszweige, die besonders beachtenswert sind, 
hat sich jedoch jeweils ein solcher „Größensprung" 
ergeben. In der Tabelle 7 sind die acht Wirtschafts-
zweige mit dem Linda-Oligopol und dem Grad des 
Ungleichgewichts in diesem aufgeführt. Das Linda-
Oligopol bilden die größten Unternehmen, bei denen 

der Linda-Index ein Minimum aufweist. Der Grad 
des Ungleichgewichts im Linda-Oligopol ist der Wert 
des Index beim Minimum (vgl. dazu Kapitel I. Ab-
schnitt 2.2). 

Ob es sich bei den Linda-Oligopolen immer um ein 
Oligopol im Sinne der Wettbewerbstheorie handelt, 
kann ohne genauere Analyse der Wettbewerbssitu-
ation nicht beurteilt werden. Feststellbar ist nur, ob 
eine Lücke in der Größenordnung in den von oben 
nach unten geordneten Unternehmen besteht. Eine 
solche Lücke kann jedoch auch entstehen, wenn die 
großen Unternehmen unter anderen Produktionsbe-
dingungen arbeiten als die kleinen und somit der 
Größensprung durch die unterschiedliche mindest-
optimale Unternehmensgröße hervorgerufen wird. 

Tabelle 7 

SYPRO

-

Kenn

-

iffer 
Wirtschaftszweig Linda

-

Oligopol 

Grad des 
Ungleichgewichts 

im 
Linda-Oligopol 

50 Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgerä- 
ten und -einrichtungen   6 -1) 

21 Bergbau   7 0,618 
69 Tabakverarbeitung   6 —1 ) 
22 Mineralölverarbeitung   3 —1 ) 
33 Straßenfahrzeugbau, Reparatur von Kraftfahrzeugen usw.   7 0,431 
27 Eisenschaffende Industrie   10 0,231 
36 Elektrotechnik, Reparatur von elektrischen Haushaltsgerä- 

ten   8 0,438 
40 Chemische Industrie   4 - 1) 

1 ) Aus Geheimhaltungsgründen keine Angabe möglich. 
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Beispielsweise könnten die Großunternehmen in 
der kapitalintensiven Produktion mit Großtechnolo-
gie tätig sein und die kleineren Unternehmen als Zu-
lieferer. Diese Zusammenhänge bestehen z. B. im 
Straßenfahrzeugbau. 

Der Grad des Ungleichgewichts im Linda-Oligopol 
ist gerade in den Fällen aus Geheimhaltungsgrün-
den unbekannt, in denen er von besonderem Inter-
esse ist, nämlich dann, wenn wenige Unternehmen 
zum Oligopol gehören. Dadurch ist der Aussagewert 
des Linda-Index stark eingeschränkt. 

263. In Abhängigkeit von der Technologie und der 
Abgrenzung zeichnen sich die Wirtschaftszweige 
durch große Unterschiede der durchschnittlichen 
Größe der Unternehmen und sehr verschiedene Un-
ternehmensanzahlen aus. Es besteht ein deutlicher 
Zusammenhang zwischen 
— dem Konzentrationsgrad, 
— der durchschnittlichen Größe der Unternehmen 

im Wirtschaftszweig, 

— der Zahl der Unternehmen im Wirtschafts-
zweig. 

Einen Überblick über diese Zusammenhänge gibt 
Tabelle 8. 
In Wirtschaftszweigen, in denen der Konzentra-
tionsgrad hoch ist, ist die durchschnittliche Größe al-
ler Unternehmen im Wirtschaftszweig deutlich hö-
her und die durchschnittliche Unternehmensanzahl 
wesentlich geringer. 

264. Bildet man jeweils gewogene Mittelwerte der 
Konzentrationskoeffizienten der drei und sechs 
größten Unternehmen für industrielle Hauptgrup-
pen, so ergibt sich das in Tabelle 9 dargestellte Bild. 

Es zeigt sich, daß der Konzentrationsgrad am größ-
ten in den Hauptgruppen ist, die am Anfang des 
volkswirtschaftlichen Produktionsprozesses stehen. 
Mit wachsender Nähe zum Konsumgüterbereich 
sinkt der Konzentrationsgrad, mit Ausnahme der 
Tabakverarbeitung. Am niedrigsten konzentriert ist 
das Baugewerbe. 

Tabelle 8 

Durchschnittlicher Durchschnittliche 
Wirtschaftszweige mit 

Umsatz der 
Unternehmen dieser Unternehmensanzahl 

dieser Wirtschaftszweige Wirtschaftszweige (Mio. DM) 

sehr hoher Unternehmenskonzentration   443,6 44 
hoher Unternehmenskonzentration   66,5 679 
mäßiger Unternehmenskonzentration   18,1 660 
geringer Unternehmenskonzentration   12,8 2 571 

Tabelle 9 1 ) 

Industrielle Hauptgruppe 
Gewogener durchschnittlicher 

Konzentrationsgrad 

CR3  (%) CR6  (%) 

Bergbau   66,9 84,2 

Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe   33,6 49,7 

Investitionsgüter produzierendes Gewerbe   27,7 37,0 

Verbrauchsgüter produzierendes Gewerbe   7,9 12,3 

Nahrungs- und Genußmittelgewerbe   11,8 2 ) 17,5 2  ) 

Bauhauptgewerbe   7,1 10,5 

Ausbaugewerbe   5,3 7,6 

1) Ohne Berücksichtigung des Luft- und Raumfahrzeugbaus, der Ledererzeugung und des Wirtschaftszweiges Reparatur 
von Gebrauchsgütern, da für diese Wirtschaftszweige keine Daten vorlagen. 

2) Ohne Tabakverarbeitung d. h. nur für das Ernährungsgewerbe lauten die entsprechenden Koeffizienten CR 3  = 5,2 und 
CR6  = 8,1. 
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3.3 BeurteIlung der Unternehmenskonzentration in den 
zweistelligen Wirtschaftszweigen mit Hilfe der vier-
stelligen Wirtschaftszweige 

265. Abweichend von den bisherigen Hauptgutach-
ten, soll in dem vorliegenden Gutachten grundsätz-
lich von einer verbalen Interpretation der Konzen-
trationsstatistiken auf der Basis vierstelliger Wirt-
schaftszweige abgesehen werden. Wie in Kapitel I 
ausgeführt, ist in diesem Gutachten die Darstellung 
der Angebotskonzentration nach Warenklassen an 
ihre Stelle getreten. 

Ausnahmen sollen jedoch dort gemacht werden, wo 
die Berücksichtigung der Viersteller bei der Inter-
pretation der Konzentration innerhalb der zweistel-
ligen Wirtschaftszweige sinnvoll erscheint. Dabei ist 
jedoch zu berücksichtigen, daß die Verzerrungen der 
Ergebnisse durch die Zuordnung der Unternehmen 
nach dem Schwerpunktprinzip um so größer wird, je 
enger die zugrundeliegenden Wirtschaftszweige ab-
gegrenzt sind. Außerdem macht sich die Geheimhal-
tungspflicht des Statistischen Bundesamtes um so 
stärker bemerkbar. 

266. Im folgenden sollen ausgewählte Wirtschafts-
zweige mit Hilfe der vierstelligen Wirtschaftszweige 
näher untersucht werden (vgl. Tabelle II.4 im An-
hang). Ausgewählt werden diejenigen, bei denen 
— die Konzentration hoch und der Umsatz erheb-

lich ist (die acht hervorgehobenen Wirtschafts-
zweige des letzten Abschnitts, vgl. Tabelle 6) 
und 

— solche, bei denen sich durch die Viersteller be-
merkenswerte zusätzliche Aspekte zur Konzen-
tration im Zweisteller ergeben. 

267. _Dem Wirtschaftszweig Herstellung von Büro-
maschinen, Datenverarbeitungsgeräten und —ein-
richtungen werden 1979 74 Unternehmen schwer-
punktmäßig zugeordnet. Das sind nur 0,2 % der Un-
ternehmensanzahl im Bergbau und Verarbeitenden 
Gewerbe. Sie erwirtschaften jedoch ein Prozent des 
Umsatzes dieses Wirtschaftsbereichs. 

Die drei größten Unternehmen haben 1979 einen 
Umsatz von 8 248,1 Mio. DM (73,8 % des Wirtschafts-
zweiges) erzielt. Die viert- bis sechstgrößten haben 
dagegen nur 1 195,5 Mio DM (10,7 %). Der durch-
schnittliche Umsatz im Wirtschaftszweig ist mit 
150,9 Mio. DM relativ groß. 

Zu dem Wirtschaftszweig gehören zwei Viersteller. 
42 Unternehmen produzieren schwerpunktmäßig 
Büromaschinen und 32 Unternehmen Geräte und 
Einrichtungen für die automatische Datenverarbei-
tung. Diese 32 Unternehmen erwirtschaften 75,7 % 
des Umsatzes des zweistelligen Wirtschaftszweiges 
und haben einen durchschnittlichen Umsatz von 
264,4 Mio. DM, während die Unternehmen, die Büro-
maschinen herstellen, einen Durchschnittsumsatz 
von 64,5 Mio. DM haben. Die 20 größten Unterneh-
men 1 ), die schwerpunktmäßig Geräte und Einrich- 

1 ) Vom Statistischen Bundesamt werden nicht nur die 
Konzentrationskoeffizienten gemeldet, die in Tabelle 

tungen für die automatische Datenverarbeitung her-
stellen, erzielen einen Umsatz von 8 408,1 Mio. DM. 
Der Herfindahl-Index 1)  zeigt in diesem Viersteller 
den höchsten Wert aller Wirtschaftszweige über-
haupt, nämlich 620,48 (Maximalwert 1 000). Für den 
Linda-Index liegen keine Werte vor. 
Bei der Herstellung von Büromaschinen bilden vier 
Unternehmen ein Linda-Oligopol (vgl. Tabelle II.13 
im Anhang). In diesem Viersteller ist jedoch die 
Konzentration nicht so hoch wie in dem für die Her-
stellung von Geräten und Einrichtungen für die 
automatische Datenverarbeitung. Der Herfindahl-
Index hat den Wert 146,22. 
Die sehr hohe Konzentration im zweistelligen Wirt-
schaftszweig wird maßgeblich durch den Viersteller 
Herstellung von Geräten und Einrichtung für die 
automatische Datenverarbeitung verursacht. We-
nige große Computerhersteller bestimmen die 
Struktur des zweistelligen Wirtschaftszweiges, wo-
bei sechs Unternehmen ein Linda-Oligopol bilden. 
Zu berücksichtigen ist jedoch, daß Siemens nicht mit 
zu den Herstellern von Datenverarbeitungsgeräten 
gerechnet wird, da dieses Unternehmen schwer-
punktmäßig einem anderen Wirtschaftszweig zuge-
ordnet wird. 

268. Von den 81 Unternehmen im Bergbau stam-
men 49 aus dem Bereich der Torfgewinnung und — 
veredelung. Betrachtet man die vom Umsatz her we-
sentlichen Bereiche, so ist das in erster Linie der 
Wirtschaftszweig  Steinkohlenbergbau  und 
—brikettherstellung, Kokerei, der einen Anteil von 
80,4 % am Umsatz des gesamten Bergbaus hat. In 
diesem Wirtschaftszweig und im Braunkohlenberg-
bau und —brikettherstellung und der Gewinnung 
von Erdöl, Erdgas sind nur 20 Unternehmen tätig, 
die zusammen einen Umsatz von 25,9 Mrd. DM er-
zielen. Die drei größten Unternehmen im Steinkoh-
lenbergbau haben einen Konzentrationskoeffizien-
ten von 82,6 % und einen Umsatz von 18,5 Mrd. 
DM. 
Der Wert des durchschnittlichen Umsatzes im Berg

-

bau hat durch die heterogene Struktur des Wirt-
schaftszweiges keine Aussagekraft. 
Die Torfgewinnung steuert nur 0,9 % zum Umsatz 
des Bergbaus bei, obwohl hier 60,5 % der Unterneh-
men tätig sind. 
Die sehr hohe Konzentration im Bergbau wird zum 
Teil auf die technische Notwendigkeit großer Ein-
heiten zurückzuführen sein. Darüber hinaus ist sie 
von der wirtschaftspolitisch begründeten Zusam-
menfassung der Ruhrzechen zur Ruhrkohle AG 
maßgeblich beeinflußt. 

269. Die Tabakverarbeitung wird geprägt durch die 
elf Zigarettenhersteller, die 95,7 % des Umsatzes der 
Tabakverarbeitung leisten. Die übrigen 36 Unter-
nehmen sind nur durch geringe Größe gekennzeich-
net. Die sechs größten Unternehmen des Wirt- 

II.4 ausgewiesen werden. Der Umsatz und der Konzen-
trationskoeffizient der 20 größten Unternehmen sind die 
einzigen Angaben, die außer den Globaldaten für diesen 
Viersteller zur Verfügung stehen. 

1 ) Vgl. Tabelle II.13 im Anhang. 
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schaftszweiges Herstellung von Zigaretten sind 
gleichzeitig die sechs größten der Tabakverarbei-
tung. Auf die drei umsatzgrößten Unternehmen ent-
fällt 1979 ein Umsatz von 9 931,6 Mio. DM und auf die 
viert- bis sechstumsatzgrößten 4 358,1 Mio. DM. Al-
lerdings ist anzumerken, daß in den Umsatzzahlen 
die Tabaksteuer enthalten ist. Bei der Herstellung 
von Zigaretten und damit auch der Tabakverarbei-
tung bilden sechs Unternehmen ein Linda-Oligo-
pol. 

270. Die 54 Unternehmen der Mineralölverarbei-
tung erwirtschaften 6,7 % des Umsatzes im Bergbau 
und Verárbeitenden Gewerbe. Der durchschnittliche 
Umsatz im Wirtschaftszweig von 1402,8 Mio. DM ist 
bei weitem der größte Durchschnittswert bei allen 
Wirtschaftszweigen. Allerdings ist auch hier der 
hohe Verbrauchsteueranteil am Umsatz zu beach-
ten. Die Größenunterschiede im Wirtschaftszweig 
sind erheblich. Die zehn größten Unternehmen ha-
ben einen durchschnittlichen Umsatz von 
7 087,8 Mio. DM und die 44 restlichen von 110,7 Mio. 
DM. Durch einen Umsatz von 45,7 Mrd. DM errei-
chen die drei größten Unternehmen der Mineralöl-
verarbeitung eine beachtliche wirtschaftliche 
Machtstellung. 
Eine Untergliederung in Viersteller erfolgt für die-
sen Wirtschaftszweig nicht. 

271. Der Wirtschaftszweig Straßenfahrzeugbau, 
Reparatur von Kraftfahrzeugen usw. ist einer der 
wichtigsten innerhalb des Bergbaus und Verarbei-
tenden Gewerbes. Er erzielt 11,0 % des Umsatzes die-
ses Wirtschaftsbereiches. Der Wirtschaftszweig, in 
dem 2 015 Unternehmen tätig sind, ist sehr weit ab-
gegrenzt. Die Untersuchung der Viersteller ist geeig-
net, die Heterogenität des Zweistellers aufzuschlüs-
seln und die Konzentration der Branche zu relativie-
ren. 
Eindeutig dominierender Viersteller ist der Wirt-
schaftszweig Herstellung von Kraftwagen und 
Kraftwagenmotoren, dessen 23 Unternehmen 71,8 % 
des Umsatzes des zweistelligen Wirtschaftszweiges 
liefern. Die sechs größten Hersteller von Kraftwa-
gen und Kraftwagenmotoren sind auch die sechs 
größten Unternehmen des zweistelligen Wirt-
schaftszweiges Straßenfahrzeugbau. Sie stellen mit 
einem Umsatz von 78,4 Mrd. DM bedeutende Groß-
unternehmen dar. So haben vergleichsweise die 
sechs größten Unternehmen im gesamten Bergbau 
und Verarbeitenden Gewerbe einen Umsatz von 
111,6 Mrd. DM. 

Berechnet man die Umsatzanteile dieser Unterneh-
men am Umsatz des Vierstellers, so ergeben sich we-
sentlich höhere Konzentrationskoeffizienten als für 
den Zweisteller. Der Konzentrationskoeffizient be-
trägt für die drei größten 66,2 % und für die sechs 
größten 88,3 %. Bei Betrachtung der Linda-Indizes 
sieht man, daß sogar die größten sieben des Straßen-
fahrzeugbaus aus dem vierstelligen Wirtschafts-
zweig Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagen-
motoren stammen. Diese sieben Unternehmen bil-
den ein Linda-Oligopol und zwar sowohl in der Ab-
grenzung des Zweistellers als auch in der des Vier-
stellers. 

Die anderen Viersteller sind mit Ausnahme zweier 
relativ unbedeutender Branchen alle wesentlich ge-
ringer konzentriert. So weisen die beiden Wirt-
schaftszweige Herstellung von Teilen von Kraftwa-
gen und Kraftwagenmotoren und Herstellung von 
Karosserien, Aufbauten, Anhängern für Kraftwagen 
nur einen Konzentrationskoeffizienten für die drei 
größten Unternehmen von 19,1 % und 24,0 % auf. Die 
491 Unternehmen dieser beiden Wirtschaftszweige 
haben einen durchschnittlichen Umsatz von 
46,8 Mio, während die 23 Hersteller von Kraftwagen 
und Kraftwagenmotoren einen Durchschnittswert 
von 3 862,8 Mio. DM erreichen. 

Bei der Beurteilung der Konzentration im Straßen-
fahrzeugbau, Reparatur von Kraftfahrzeugen usw. 
muß man unterscheiden zwischen dem sehr hoch 
konzentrierten Wirtschaftszweig Herstellung von 
Kraftwagen und Kraftwagenmotoren, in dem we-
nige Großunternehmen dominieren, und den eher 
mittelständisch geprägten übrigen Wirtschaftszwei-
gen mit eher mäßiger Konzentration. 

272. Die zum Grundstoff- und Produktionsgüterge-
werbe gehörende Eisenschaffende Industrie ist auch 
in den vier Vierstellern durchweg hoch oder sehr 
hoch konzentriert. Geprägt wird der zweistellige 
Wirtschaftszweig durch den Viersteller Hochofen-, 
Stahl- und Warmwalzwerke, in dem ca. die Hälfte 
der 105 Unternehmen der Eisenschaffenden Indu-
strie schwerpunktmäßig tätig sind, der jedoch 83,7 % 
des Umsatzes liefert. Die drei größten Unternehmen 
dieses Bereichs stellen mit einem Umsatz von 
18,1 Mrd. DM auch die drei größten Unternehmen in 
der Eisenschaffenden Industrie dar. 

Der durchschnittliche Umsatz in der Eisenschaffen-
den Industrie ist mit 454,6 Mio. DM gemessen an an-
deren Wirtschaftszweigen relativ hoch. Diese hohe 
durchschnittliche Unternehmensgröße und die Art 
des Herstellungsprozesses insbesondere bei den 
Hochofen-, Stahl- und Warmwalzwerken lassen ver-
muten, daß die Technologie maßgeblich die Konzen-
tration verursacht. 

273. 9,4 % des Umsatzes des Bergbaus und des Ver-
arbeitenden Gewerbes stammen aus der Branche 
Elektrotechnik, Reparatur von elektrischen Haus-
haltsgeräten, zu der 2 248 Unternehmen gehören. 
Von den acht Vierstellern ist keiner ausgesprochen 
dominierend. Den größten Umsatzanteil am Zwei-
steller hat der Wirtschaftszweig Herstellung von Ge-
räten der Elektrizitätserzeugung, -verteilung u. ä. 
Die drei größten Unternehmen der Elektrotechnik, 
die mit einem Umsatz von 33,8 Mrd. DM eine be-
trächtliche Größe erreicht haben, haben ihren 
Schwerpunkt nicht alle in dem gleichen Viersteller. 
Große Unternehmen finden sich bei der Herstellung 
von Geräten der Elektrizitätserzeugung, -verteilung 
u. ä., wo die drei größten Unternehmen einen Um-
satz von 19,0 Mrd. DM und einen Umsatzanteil von 
46,4 % haben, und bei der Herstellung von Zählern, 
Fernmelde-, Meß- und Regelgeräten usw., bei der die 
sechs größten Unternehmen mit einem Umsatz von 
22,9 Mrd. DM einen Anteil von 68,8 % am Umsatz des 
Wirtschaftszweiges erzielen. 
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Die übrigen vierstelligen Wirtschaftszweige sind 
deutlich von kleineren Einheiten geprägt. Die Kon-
zentrationskoeffizienten der drei größten Unterneh-
men reichen von 30,8 % (Herstellung von elektri-
schen Leuchten und Lampen) bis 59,5 % (Montage 
von elektrotechnischen Erzeugnissen). Die Struktur 
des Wirtschaftszweiges Elektrotechnik, Reparatur 
von elektrischen Haushaltsgeräten ist relativ hete-
rogen und durchweg hoch konzentriert, ohne daß 
sich hier direkt Hinweise auf technische Notwendig-
keiten für große Unternehmenseinheiten ergeben, 
insbesondere da die Unternehmensgrößen inner-
halb der Viersteller sehr unterschiedlich sind. 

274. Zur Chemischen Industrie gehören 1 195 Un-
ternehmen, die 11,8 % des Umsatzes des Bergbaus 
und Verarbeitenden Gewerbes erwirtschaften. Die 
sechs größten Unternehmen kommen aus dem vier-
stelligen Wirtschaftszweig Herstellung von Chemi-
schen Grundstoffen (auch mit anschließender Wei-
terverarbeitung) und haben mit einem Umsatz von 
54,8 Mrd. DM einen Anteil von 41,2 % am Umsatz der 
Chemischen Industrie und von 66,1 % am Umsatz 
der Chemischen Grundstoffindustrie. 

Die vier größten Unternehmen bilden ein Linda-Oli-
gopol. Der durchschnittliche Umsatz in der Chemi-
schen Industrie spiegelt die Größenverhältnisse im 
Wirtschaftszweig nur unvollkommen wider. Wäh-
rend von den 176 Unternehmen, die chemische 
Grundstoffe herstellen und weiterverarbeiten, ein 
durchschnittlicher Umsatz von 470,8 Mio. DM erzielt 
wird, sind es bei der Herstellung von chemischen Er-
zeugnissen für Gewerbe und Landwirtschaft 
31,2 Mio. DM bei 493 Unternehmen. 

62,4 % des Umsatzes der Chemischen Industrie wer-
den bei der Herstellung von chemischen Grundstof-
fen mit anschließender Weiterverarbeitung erzielt. 
Von den restlichen sechs Vierstellern sind die Wirt-
schaftszweige Herstellung von chemischen Erzeug-
nissen für Gewerbe, Landwirtschaft und Herstel-
lung von pharmazeutischen Erzeugnissen nur mä-
ßig konzentriert. Dabei muß man berücksichtigen, 
daß die sechs größten Unternehmen der Chemi-
schen Industrie, die sicher auch Produkte dieser 
vierstelligen Wirtschaftszweige herstellen, nicht 
miterfaßt werden, weil sie schwerpunktmäßig zum 
Viersteller Herstellung von chemischen Grundstof-
fen mit anschließender Weiterverarbeitung gehören. 
Der Wirtschaftszweig Herstellung von photochemi-
schen Erzeugnissen ist mit einem Konzentrations-
koeffizienten von 95,8 % sehr hoch konzentriert. In 
diesem Bereich sind allerdings nur 14 Unternehmen 
tätig, bei einem Gesamtumsatz von 3 676,1 Mio. 
DM. 

Prägend für die Konzentration in der Chemischen 
Industrie sind die sechs Großunternehmen, die che-
mische Grundstoffe herstellen und weiterverarbei-
ten, wobei vier Unternehmen bezüglich ihrer Größe 
herausragen. 

275. Abschließend soll noch auf diejenigen Wirt-
schaftszweige eingegangen werden, für die sich 
durch die Betrachtung der vierstelligen Wirtschafts-
zweige zusätzliche Aspekte ergeben. 

276. Innerhalb des Wirtschaftszweiges NE-Metall-
erzeugung, NE-Metallhalbzeugwerke besteht eine 
größere Konzentration als der Konzentrationskoef-
fizient von 24,7 % vermuten läßt. So finden sich bei 
den zwei Wirtschaftszweigen NE-Leicht- und NE-
Schwermetallhütten Konzentrationskoeffizienten 
für die drei größten Unternehmen von 82,6 % und 
79,9 %. Bei den NE-Metallhalbzeugwerken, die ca. die 
Hälfte des Umsatzes des zweistelligen Wirtschafts-
zweiges liefern, haben die drei größten Unterneh-
men einen Anteil von 30,7 % am Umsatz des Vierstel-
lers. 

277. Die beiden den Wirtschaftszweig Stahl- und 
Leichtmetallbau, Schienenfahrzeugbau bestimmen

-

den Viersteller Herstellung von Stahl- und Leicht-
metallkonstruktionen sowie Kessel- und Behälter-
bau haben Konzentrationskoeffizienten von 25,3 % 
bzw. 33,0 %, während der Zweisteller selbst nur einen 
Konzentrationskoeffizienten von 19,2 % aufweist. 

278. Im Maschinenbau sind 4 540 Unternehmen tä-
tig, das sind 12,3 % aller berichtspflichtigen Unter-
nehmen aus dem Bergbau und Verarbeitenden Ge-
werbe. Sie erzielen einen Umsatzanteil von 10,6 % 
am Umsatz des Wirtschaftsbereichs. Der durch-
schnittliche Umsatz im Wirtschaftszweig ist mit 
26,3 Mio. DM' recht niedrig. Auf die drei größten Un-
ternehmen im Maschinenbau entfällt ein Umsatz 
von 11,6 Mrd. DM. 

Der Wirtschaftszweig Maschinenbau ist sehr hetero-
gen und kann auch durch die Viersteller nur unvoll-
kommen wiedergegeben werden, denn den größten 
Anteil am Zweisteller hat mit 32,5 % der Wirtschafts-
zweig Sonstiger Maschinenbau. Die Konzentrations-
koeffizienten in den Vierstellern reichen von 6,0 
bei der Herstellung von Metallbearbeitungsmaschi-
nen, Maschinen- und Präzisionswerkzeugen bis 
43,3 % bei der Herstellung von Hütten- und Walz-
werkseinrichtungen usw. In dem zuletzt genannten 
Wirtschaftszweig finden sich relativ große Unter-
nehmen (Umsatz der drei größten: 8 001,1 Mio. DM) 
und ebenfalls im Sonstigen Maschinenbau (Umsatz 
der drei größten: 7 968,4 Mio. DM). In den übrigen 
Vierstellern des Maschinenbaus ist der Umsatz der 
drei größten fast immer unter 3 Mrd. DM. 

279. Der Wirtschaftszweig Herstellung von Eisen-, 
Blech- und Metallwaren ist eher mittelständisch 
strukturiert. Bei den zwölf Vierstellern, von denen 
keiner dominierend ist, schwanken die Konzentra-
tionskoeffizienten der drei größten Unternehmen 
zwischen 5,9 % und 74,1 % (Herstellung von Feinst-
blechpackungen). Aber selbst in diesem sehr hoch 
konzentrierten Wirtschaftszweig erreichen die drei 
größten Unternehmen nur einen Umsatz von 
1 463,5 Mio. DM. 

280. Der Wirtschaftszweig Gewinnung und Verar-
beitung von Steinen und Erden ist in 22 Viersteller 
unterteilt, die jeder für sich nur relativ geringe Um

-

satzvolumina haben. Die beiden größten sind die 
Wirtschaftszweige Herstellung von Zement mit ei-
nem Konzentrationskoeffizienten von 49,8 % (Um-
satz der drei größten: 1 589,0 Mio. DM) und Herstel- 
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lung von Betonerzeugnissen mit einem Konzentra-
tionskoeffizienten von 18,2 % (Umsatz der drei größ-
ten: 986,6 Mio. DM). Es ist zu vermuten, daß bei die-
sem Wirtschaftszweig viele Unternehmen nicht be-
richtspflichtig sind, denn bereits die durchschnittli-
che Beschäftigtenzahl der 1 487 kleinsten von 1 987 
erfaßten Unternehmen liegt bei 42. 

281. Im Ernährungsgewerbe sind 3 855 Unterneh-
men tätig, das sind 10,5 % aller Unternehmen des 
Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes. Sie errei-
chen einen Umsatzanteil von 11,0 % an diesem Wirt-
schaftsbereich. Das Umsatzvolumen liegt mit 
123,0 Mrd. DM nur unwesentlich unter dem des Stra-
ßenfahrzeugbaus. Die drei größten Unternehmen er-
reichen einen Umsatz von 6 451,4 Mio. DM, womit sie 
zu 5,2 % am Umsatz des Wirtschaftszweiges beteiligt 
sind. 
Das Ernährungsgewerbe ist sehr heterogen struktu-
riert und hat mit 28 die meisten Viersteller, von de-
nen keiner besonders dominierend ist. Der größte 
Viersteller ist der Wirtschaftszweig Molkerei, Käse-
rei mit einem Umsatz von 17,1 Mrd. DM. Die Kon-
zentrationskoeffizienten der drei größten Unterneh-
men schwanken zwischen 10,8 % bei den Brauereien 
und 72,0 % bei der Herstellung von Stärke, Stärkeer-
zeugnissen. Der Herfindahl-Index weist einen ho-
hen Wert bei der Herstellung von Margarine und 
ähnlichen Nahrungsfetten auf, für die keine Kon-
zentrationskoeffizienten für die drei und sechs größ-
ten Unternehmen vorliegen. 

Größere Unternehmenseinheiten finden sich in den 
drei folgenden Wirtschaftszweigen 
— Herstellung von Nährmitteln (ohne Teigwaren) 

(Umsatz der drei größten: 2 219,7 Mio. DM, 
Konzentrationskoeffizient: 55,8 %), 

— Schlachthäuser (ohne kommunale Schlachthöfe) 
(Umsatz der drei größten: 2 572,8 Mio. DM, 
Konzentrationskoeffizient: 39,7 %), 

— Verarbeitung von Kaffee, Tee, Herstellung von 
Kaffeemitteln (Umsatz der drei größten: 
3 835,5 Mio. DM, 
Konzentrationskoeffizient: 43,8 %). 

Im Ernährungsgewerbe gibt es also durchaus Berei-
che, in denen die Konzentration erheblich ist. 

282. Die zweistelligen Wirtschaftszweige sind 
durch sehr ungleiche Umsatzvolumina und unter-
schiedliche Homogenitätsgrade gekennzeichnet. 
Zur sachgerechten Beurteilung wurden deshalb zum 
einen die absoluten Umsatzgrößen der Unterneh-
men und Wirtschaftszweige sowie die Unterneh-
mensanzahl und die entsprechenden Daten der Vier-
steller miteinbezogen. 

Gerade bei den hoch konzentrierten Branchen ergab 
sich, daß die Konzentration im wesentlichen durch 
bestimmte Viersteller hervorgerufen wird, die für 
den Zweisteller dominierend sind. Durch die Be-
trachtung dieser Viersteller kann der konzentrierte 
Bereich besser lokalisiert werden. 

Auch dieser Abschnitt hat gezeigt, daß die Konzen

-

tration in Wirtschaftszweigen,  die  am Anfang des 

Produktionsprozesses stehen, tendenziell größer ist 
als in solchen, die aus dem Verbrauchsgüter produ-
zierenden Gewerbe stammen. Insbesondere die ab-
solute Größe ist im zuletzt genannten Bereich in der 
Regel wesentlich geringer. Hierin drückt sich die 
Tatsache aus, daß ein Teil der Konzentration durch 
technische Bedingungen begründet ist. 

Die Untersuchung der absoluten Umsatzzahlen 
zeigt, daß auch in Bereichen mit nicht so hohen Kon-
zentrationskoeffizienten wie in der Chemischen In-
dustrie mit 26,0 % die Konzentration bedenklich sein 
kann, da hier Unternehmen erhebliche Umsatzvolu-
mina erreichen und damit eine wirtschaftliche 
Machtstellung erlangen können, die Unternehmen 
in anderen Wirtschaftszweigen selbst mit hohen 
Konzentrationskoeffizienten nicht erreichen kön-
nen. Die hohe Finanzkraft dieser Unternehmen er-
öffnet ihnen stärker als anderen die Möglichkeit, in 
ähnliche oder fremde Technologien zu diversifizie-
ren. 

In Wirtschaftszweigen mit geringer oder mäßiger 
Konzentration zeigen meist auch die Viersteller 
nicht besonders herausragende Konzentrations-
koeffizienten, es sei denn, diese entstehen durch 
sehr enge Abgrenzung. Es handelt sich dabei vorwie-
gend um kleine Branchen mit geringer Produktpa-
lette oder sehr speziellen Erzeugnissen mit begrenz-
ter Nachfrage, z. B. beim Waggonbau. Ein Teil der 
hohen Konzentrationskoeffizienten von Vierstellern 
erklärt sich auch aus der Berichtskreisabgrenzung, 
durch die nur Unternehmen mit 20 Beschäftigten 
und mehr erfaßt werden. Das betrifft vor allem die 
Unternehmen des Baugewerbes. 

Bei der Strukturbetrachtung ergeben sich Hinweise 
darauf, daß Teilbereiche gering konzentrierter zwei-
stelliger Wirtschaftszweige durchaus bemerkens-
werte Konzentration aufweisen können, wie das z. B. 
im Ernährungsgewerbe der Fall ist. 

3.4 Die Konzentration der umsatzgrößten Unterneh-
men in den Wirtschaftszweigen in bezug auf die Be-
schäftigtenzahlen 

283. In diesem Abschnitt sollen die Anteile, die die 
umsatzgrößten Unternehmen zweistelliger Wirt-
schaftszweige an der Summe der Beschäftigtenzahl 
im Wirtschaftszweig haben, untersucht werden. 
Dazu sind in der Tabelle II.5 im Anhang u. a. die An-
teile der umsatzgrößten Unternehmen am Umsatz 
und an der Beschäftigtenzahl 1979 angegeben. In Ta-
belle II.6 im Anhang findet sich die für diesen Ab-
schnitt wichtige Kennzahl Umsatz je Beschäftigten 
für Schichten umsatzstarker Unternehmen. 

284. In den meisten Wirtschaftszweigen ist der 
Umsatzanteil der drei größten Unternehmen höher 
als der Beschäftigtenanteil. Nur in fünf Branchen ist 
das Verhältnis umgekehrt. Der Grund dafür kann 
darin liegen, daß die umsatzgrößten Unternehmen 
über kapitalintensivere Produktionsverfahren ver-
fügen oder Größenvorteile realisieren. Möglicher-
weise stellen sie auch Produkte mit höherer Wertig-
keit oder Qualität her. Die Divergenz zwischen der 
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Tabelle 10 

SYPRO- 
Kenn- 

 ziffer 
Wirtschaftszweig 

Umsatzanteil Beschäft igten- 

der jeweils drei größten 
Unternehmen (%) 

50 Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgerä- 
ten und -einrichtungen   73,8 63,0 

69 Tabakverarbeitung   64,9 50,6 
65 Reparatur von Gebrauchsgütern   63,7 51,8 
22 Mineralölverarbeitung   60,4 36,7 
33 Straßenfahrzeugbau, Reparatur von Kraftfahrzeugen usw. . 47,5 39,7 

Umsatz- und Beschäftigtenkonzentration kann auch 
darauf beruhen, daß große Unternehmen am Markt 
höhere Preise durchsetzen können als die übrigen 
kleineren Unternehmen. Dies könnte man auf die 
Ausnutzung einer marktmächtigen Stellung oder 
auf ein besonders hohes akquisitorisches Potential 
bei den Großunternehmen zurückführen. 

Schließlich kann die Divergenz auch rein statisti-
sche Ursachen haben. Es ist wahrscheinlich, daß die 
großen Unternehmen tendenziell stärker diversifi-
ziert sind als die kleineren. Werden dabei branchen-
fremde Produkte mit höherer Umsatz/Beschäftig-
ten-Relation hergestellt, so führt die Anwendung des 
Schwerpunktprinzips dazu, daß der umsatzbezogene 
Konzentrationskoeffizient über dem entsprechen-
den beschäftigungsbezogenen Konzentrationskoef-
fizienten liegt. 

Welcher Einfluß in den einzelnen Branchen maßge-
bend ist, kann aus dem vorliegenden Material nicht 
gefolgert werden. 

285. In der Tabelle 10 sind diejenigen Wirtschafts-
zweige aufgeführt, bei denen der Umsatzanteil der 
drei größten Unternehmen den Beschäftigtenanteil 
bei weitem überwiegt, und zwar um mehr als fünf 
Prozentpunkte. 

286. Von den fünf Wirtschaftszweigen, in denen der 
Beschäftigtenanteil der drei größten Unternehmen 
größer als der Umsatzanteil ist, sind die größten Un-
ternehmen vorwiegend in den ersten Stufen des Pro-
duktionsprozesses tätig. Es handelt sich um den 
Bergbau, die Eisenschaffende Industrie und die Che-
mische Industrie. Es ist zu vermuten, daß bei den 
großen Unternehmen der beiden zuletzt genannten 
Wirtschaftszweige im Umsatz weniger Vorleistungs-
anteile enthalten sind und somit das Umsatz/Be-
schäftigten-Verhältnis geringer als bei den anderen 
Unternehmen ist (vgl. auch Tabelle II.6 im Anhang). 
Ein weiterer Grund könnte darin liegen, daß diese 
Unternehmen stärker vertikal integriert sind, da 
dann derselbe Effekt eintritt (vgl. auch Abschnitt 3.6 
dieses Kapitels). 

287. Die Unterschiede beim Umsatz je Beschäftig-
ten bei den größten und übrigen Unternehmen der 

Wirtschaftszweige lassen sich besonders gut aus Ta-
belle II.6 im Anhang entnehmen, da hier die Unter-
nehmen jeweils in Größenschichten betrachtet wer-
den. 

Das Verhältnis von Umsatz zu Beschäftigten ist von 
den Stufen des Produktionsprozesses, in dem die 
Unternehmen tätig sind, abhängig. In Tabelle 11 
werden die Relationen für die industriellen Haupt-
gruppen dargestellt. 

Tabelle 11 

Industrielle Gruppe 
Umsatz 

pro Beschäftigtem 
(TDM) 

Bergbau   118,2 
Grundstoff- und Produktionsgü- 224,5 tergewerbe   
Investitionsgüter  produzieren- 118,7 des Gewerbe   
Verbrauchsgüter  produzieren- 100,3 des Gewerbe   
Nahrungs- und Genußmittelge- 261,2 werbe   
Bauhauptgewerbe   91,0 
Ausbaugewerbe   75,0 

insgesamt   138,0 

Die Umsatz/Beschäftigten-Relation weist innerhalb 
der industriellen Hauptgruppen starke Schwankun-
gen auf, die abhängig sind von den Produktionsbe-
dingungen, den Produkten und den Preisen. 

288. Innerhalb der Wirtschaftszweige zeigen sich 
ebenfalls große Unterschiede für die verschiedenen 
Schichten. Das Verhältnis von Umsatz zu Beschäf-
tigten ist nicht durchweg bei den größeren Unter-
nehmen höher als bei den kleineren. Inwieweit die 
Umsatz/Beschäftigten-Verhältnisse der Schichten 
über bzw. unter dem Durchschnitt des Wirtschafts-
zweiges liegen zeigt Tabelle 12. 
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Tabelle 12 1 ) 

Anzahl der Wirtschaftszweige, 
bei denen das Umsatz/ 

Schichten Beschäftigten-Verhältnis 
der ... der jeweiligen Schicht 

umsatzstärksten 
Unternehmen höher niedriger 

als im Durchschnitt 
des Wirtschaftszweiges ist 

1 bis  3   33 6 
4 bis  6   29 9 
7 bis 10   29 4 

11 bis 25   26 5 
26 bis 50   20 9 
restliche 

Unternehmen   1 31 

1 ) Die unterschiedlichen Anzahlen der Wirtschaftszweige 
entstehen durch die Geheimhaltung. 

Erst bei den Unternehmen, die kleiner als die 50 
größten sind, ist das Verhältnis von Umsatz zu Be-
schäftigten deutlich geringer als im Durchschnitt 
des Wirtschaftszweiges. Nur bei drei Wirtschafts-
zweigen vermindert sich der Umsatz je Beschäftig-
ten kontinuierlich mit der Unternehmensgröße, es 
sind dies die Wirtschaftszweige 
— Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbei-

tungsgeräten und -einrichtungen 1 ), 
— Feinkeramik, 
— Herstellung von Kunststoffwaren. 

In manchen Wirtschaftszweigen ist die Umsatz/Be-
schäftigten-Relation bei kleineren Größenschichten 
höher als bei z. B. den drei größten. 

1 ) Aus den Ursprungsdaten konnten mehr schichtenspezi-
fische Verhältniszahlen berechnet werden, als in Tabel-
le II.6 im Anhang angegeben sind. Diese bestätigen die 
Aussage. 

289. Die Angaben in Tabelle 10 lassen die Vermu-
tung aufkommen, daß besonders in hoch konzen-
trierten Wirtschaftszweigen die drei größten Unter-
nehmen einen wesentlich höheren Umsatz- als Be-
schäftigtenanteil aufweisen. Betrachtet man jedoch 
die acht ausgewählten Wirtschaftszweige 1 ), so zei-
gen sich keine einheitlichen Tendenzen. Zwar über-
wiegt in vier dieser Wirtschaftszweige der Umsatz-
anteil der drei größten Unternehmen den Beschäf-
tigtenanteil erheblich 2 ) (vgl. Tabelle 10), doch in drei 
Wirtschaftszweigen sind die Verhältnisse genau um-
gekehrt, und in einem sind beide Anteile gleich. 

Es hat den Anschein, daß in erster Linie unterneh-
mens- und branchenspezifische Gegebenheiten für 
die Umsatz/Beschäftigten-Relation bestimmend 
sind. 

3.5 Die Konzentration der umsatzgrößten Unterneh-
men in den Wirtschaftszweigen in bezug auf die In-
vestitionen 

290. Erstmals liegen für das vorliegende Hauptgut-
achten auch Daten für die Investitionen für die je-
weils umsatzgrößten Unternehmen vor. 

Tabelle II.5 im Anhang gibt, die Anteile der umsatz-
größten Unternehmen an den Investitionen im Jahr 
1979 wieder. Der Tabelle II.6 im Anhang kann man 
die Kennzahl Investitionen pro Beschäftigtem für 
Schichten umsatzstarker Unternehmen entneh-
men. 

291. In zehn Wirtschaftszweigen überwiegt bei den 
drei größten Unternehmen der Investitionsanteil 
den Umsatzanteil. Zu diesen gehört kein Wirt-
schaftszweig mit sehr hoher Konzentration. Die 
Wirtschaftszweige, bei denen der Investitionsanteil 
um mehr als fünf Prozentpunkte über dem Umsatz-
anteil liegt, sind in Tabelle 13 aufgeführt. 

1) Vgl. Tabelle 6. 
2) In der Tabakverarbeitung ist aber das Umsatz/Beschäf-

tigten-Verhältnis für die viert- bis sechsgrößten Unter-
nehmen höher als für die drei größten. 

Tabelle 13 

SYPRO 
Kenn

-

ziffer 
Wirtschaftszweig 

Umsatz

-

anteil 
Investitions

-

anteil 

der jeweils drei größten 
Unternehmen (%) 

33 Straßenfahrzeugbau, Reparatur von Kraftfahrzeugen usw.   47,5 54,1 

27 Eisenschaffende Industrie   37,9 47,4 

59 Gummiverarbeitung   37,0 42,7 

55 Zellstoff-, Holzschliff-, Papier- und Pappeerzeugung   29,6 41,3 

40 Chemische Industrie   26,0 37,4 
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In diesen Wirtschaftszweigen investieren die drei 
größten Unternehmen wesentlich stärker als die üb-
rigen Unternehmen der jeweiligen Wirtschaftszwei-
ge. Es ist damit zu rechnen, daß diese Unternehmen 
durch Kapitalintensivierung oder Kapazitätserwei-
terungen und damit verbundene Kostenersparnisse 
ihre Wettbewerbssituation weiter verbessern wer-
den und daß die Konzentration in diesen Wirt-
schaftszweigen zunehmen wird. 

292. Bemerkenswert ist, daß zu den Wirtschafts-
zweigen, deren Konzentrationskoeffizient (bezogen 
auf den Umsatz) zwischen 38 % und 15 % liegen, be-
sonders viele (nämlich 8 von 13) gehören, bei denen 
die drei größten Unternehmen einen höheren Inve-
stitions- als Umsatzanteil haben. Es hat den An-
schein, daß diese Wirtschaftszweige Konzentra

-

tionstendenzen nachvollziehen, die die hoch konzen-
trierten Wirtschaftsbereiche bereits hinter sich ha-
ben. 

Man muß dabei allerdings bedenken, daß Beteili-
gungs- und Unternehmenserwerb keine Investition 
im Sinne dieser Statistik ist. Wenn Großunterneh-
men im stärkeren Maße externes Wachstum präfe-
rieren, ist naturgemäß ihr Investitionsanteil gerin-
ger als bei internem Wachstum. Diese Überlegung 
bietet eventuell eine Erklärung für den geringen In-
vestitionsanteil der drei größten Unternehmen der 
Mineralölverarbeitung, die bei einem Umsatzanteil 
von 60,4 % nur zu 43,3 % an den Investititionen des 
Wirtschaftszweiges partizipieren. 

293. Betrachtet man die Investitionen pro Beschäf-
tigtem für Schichten umsatzstarker Unternehmen 
und die Wirtschaftszweige insgesamt (vgl. dazu Ta-
belle II.6 im Anhang), fallen vier Wirtschaftszweige 
auf, in denen mehr als 10 TDM pro Beschäftigtem in-
vestiert werden. Es sind dies die Wirtschafts-
zweige 
- Mineralölverarbeitung mit durchschnittlich 

27,8 TDM pro Beschäftigtem, 
- Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbei-

tungsgeräten und -einrichtungen mit durch-
schnittlich 20,2 TDM pro Beschäftigtem, 

- Zellstoff-, Holzschliff-, Papier- und Pappeerzeu-
gung mit durchschnittlich 13,9 TDM pro Beschäf-
tigtem und 

- Tabakverarbeitung  mit  durchschnittlich 
12,1 TDM pro Beschäftigtem. 

Besonders gering ist die Investitionstätigkeit (höch-
stens 2 TDM pro Beschäftigtem) in den Wirtschafts-
zweigen 
- Lederverarbeitung, 
- Bekleidungsgewerbe, 
- Reparatur von Gebrauchsgütern, 
- Stukkateurgewerbe, Gipserei, Verputzerei, 
- Bauinstallation. 

294. Im folgenden werden zehn Wirtschaftszweige 
etwas detaillierter untersucht, und zwar die acht 
ausgewählten Wirtschaftszweige mit hoher Konzen

-

tration und hohen Umsätzen (vgl. Tabelle 6) und 
zwei zusätzliche Wirtschaftszweige mit vergleichs-
weise hohen .Investitionsanteilen. 

- Für den Wirtschaftszweig Herstellung von Bü-
romaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und 
-einrichtungen stehen für die 20 größten Unter-
nehmen Angaben für die Investitionen zur Verfü-
gung. Sie haben einen Investitionsanteil von 
98,1 % bei einem Umsatzanteil von 94,7 %, d. h. es 
werden durchschnittlich 21,7 TDM pro Beschäf-
tigtem investiert. Bei den 24 kleinsten Unterneh-
men dieses Wirtschaftszweiges werden pro Be-
schäftigtem nur 3,9 TDM investiert. 

- Die höchste Relation von Investitionen zu Be-
schäftigten im Bergbau findet sich bei den siebt- 
bis zehntgrößten (22,3 TDM pro Beschäftigtem). 
Diese Gruppe hat bei einem Umsatzanteil von 
10,1 % einen Anteil an den Investitionen des Wirt-
schaftszweiges von 22,4 %. 

- Bei der Tabakverarbeitung investieren die viert-
bis sechstgrößten Unternehmen fast doppelt so 
viel pro Beschäftigtem wie die drei größten, näm-
lich 24,6 TDM. Diese Gruppe hat einen Investi-
tionsanteil von 37,8 % bei einem Umsatzanteil von 
28,5 %. 

- Auch in der Mineralölverarbeitung sind nicht die 
größten drei am investitionsfreudigsten (auf die 
Beschäftigtenzahl bezogen), sondern die siebt-
bis zehntgrößten Unternehmen. Ihr Investitions-
anteil ist mit 20,3% fast doppelt so groß wie ihr 
Umsatzanteil von 10,7 %. In dieser Gruppe wer-
den 44,8 TDM pro Beschäftigtem investiert. 

- Im Straßenfahrzeugbau investieren die drei größ-
ten Unternehmen stärker als die übrigen Grö-
ßenschichten. Bei einem Investitionsanteil von 
54,1 % (Umsatzanteil 47,5 %) tätigen sie Investitio-
nen in Höhe von 11,0 TDM pro Beschäftigtem. 

- In der Eisenschaffenden Industrie sind neben 
den drei größten Unternehmen (Umsatzanteil 
37,9 %, Investitionsanteil 47,4 %) auch die siebt-
bis zehntgrößten überproportional an den Inve-
stitionen beteiligt. Bei einem Umsatzanteil von 
17,3 % partizipieren sie zu 22,4 % an den Investitio-
nen. Betrachtet man das Verhältnis von Investi-
tionen zu Beschäftigten in der Eisenschaffenden 
Industrie, fällt der hohe Wert bei den 55 kleinsten 
Unternehmen auf (20,3 TDM pro Beschäftigtem). 
Aus den Ursprungsdaten kann man entnehmen, 
daß die 35 kleinsten Unternehmen bei einem Um-
satzanteil von 0,9 % einen Investitionsanteil von 
5,9 % haben, das sind Investitionen in Höhe von 
119,6 TDM. Es ist zu vermuten, daß hier eine 
Großinvestition bei einem kleineren Unterneh-
men durchschlägt. 

- Im Wirtschaftszweig Elektrotechnik, Reparatur 
von elektrischen Haushaltsgeräten wird relativ 
gleichmäßig über alle Größengruppen investiert. 
Allerdings liegt auch hier bei den drei größten 
Unternehmen der Investitionsanteil mit 35,2 % 
über dem Umsatzanteil von 32,1 %. Ihr Investi-
tions/Beschäftigten-Verhältnis von 4,6 TDM je 
Beschäftigten wird von der Gruppe der 26. bis 50. 
größten mit 4,7 TDM leicht überschritten. 



Drucksache 9/1892  Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 

— In der Chemischen Industrie ist neben den drei 
größten Unternehmen die Gruppe der 11. bis 25. 
größten durch stärkere Investitionstätigkeit ge-
kennzeichnet. Bei einem Durchschnittswert für 
das Investitions/Beschäftigten-Verhältnis von 
9,4 TDM investieren die größten drei 12,0 TDM je 
Beschäftigten (Umsatzanteil 26,0 %, Investitions-
anteil 37,4%) und die 11. bis 25. größten 12,3 TDM 
(Umsatzanteil 13,5 %, Investitionsanteil 16,1 %). 
Die siebt- bis zehntgrößten investieren dagegen 
weit unterdurchschnittlich (5,8 TDM je Beschäf-
tigten). 

— In der Gummiverarbeitung liegt der Investitions-
anteil der drei größten mit 42,7 % erheblich über 
dem Umsatzanteil von 37,0 %. Auch bei den viert-
bis sechstgrößten Unternehmen übersteigt der 
Investitionsanteil (19,2 %) den Umsatzanteil 
(13,5 %). Die Investitions/Beschäftigten-Verhält-
nisse im Wirtschaftszweig weichen allerdings 
nicht allzu stark voneinander ab. Bei den drei 
größten liegt der Wert bei 5,7 TDM und bei den 
kleinsten Unternehmen bei 3,5 TDM. 

— Bei der Zellstoff-, Holzschliff-, Papier- und Pap-
peerzeugung sind dagegen die Relationen im 
Wirtschaftszweig sehr unterschiedlich. 41,3% der 
Investitionen fallen auf die drei größten Unter-
nehmen (Umsatzanteil 29,6%), d. h. es werden pro 
Beschäftigtem für 21,4 TDM Investitionen getä-
tigt. Auch die viert- bis sechstgrößten liegen mit 
einer Investitions/Beschäftigten-Relation von 
19,3 TDM weit höher als der Durchschnitt im 
Wirtschaftszweig mit 13,9 TDM. Die 86 kleinsten 
Unternehmen im Wirtschaftszweig erreichen mit 
Investitionen in Höhe von 6,1 TDM pro Beschäf-
tigtem nur einen weit unter dem Durchschnitt 
liegenden Wert. 

295. Die Konzentrationskoeffizienten für die fol-
genden Jahre werden darüber Auskunft geben, ob in 
denjenigen Wirtschaftszweigen, in denen die drei 
größten Unternehmen eine weitaus höhere Investi-
tionstätigkeit gezeigt haben als die kleineren Unter-
nehmen, tatsächlich ein Ansteigen der Konzentra-
tion zu verzeichnen ist. Weiterhin sollte beobachtet 
werden, ob die Unternehmen der Größenschichten, 
die weit überproportional investiert haben, ihren 
Umsatzanteil ausweiten konnten. Sollte hier ein en-
ger Zusammenhang zwischen der Investitionstätig-
keit bestimmter Größengruppen und den entspre-
chenden Konzentrationskoeffizienten späterer 
Jahre bestehen, so können die Investitionen als Indi-
kator für zukünftige Konzentrationsentwicklungen 
dienen. 

3.6 Die Konzentration der umsatzgrößten Unterneh-
men in den Wi rtschaftszweigen in bezug auf den 
Census Value Added und ihren vertikalen Integra-
tionsgrad 

296. Erstmals liegen für die Wirtschaftszweige und 
die 3, 6, 10, 25 und 50 umsatzgrößten Unternehmen 
des Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes Werte 
für eine Wertschöpfungsgröße vor. Es handelt sich 
dabei um den Census Value Added. Es wurde bereits  

darauf hingewiesen (vgl. Abschnitt 2.2 dieses Kapi-
tels), daß es sich hierbei um Schätzungen handelt 
und die Daten unvollständig und unter Umständen 
mit Fehlern behaftet sind. Das gilt insbesondere für 
die einzelnen Größengruppen. Gerade für diese wer-
den die Census Value Added-Werte jedoch nur rela-
tiv betrachtet, und zwar einmal in Relation zum Cen-
sus Value Added des Wirtschaftszweiges insgesamt, 
d. h. also die Anteile, und zum anderen im Verhältnis 
zum Umsatz und zu den Beschäftigten. Es ist zu ver-
muten, daß Tendenzaussagen anhand der Verhält-
niszahlen durch Schätzfehler nicht allzu sehr tan-
giert werden. 

297. Ziel der Untersuchung in diesem Abschnitt ist 
es, Aussagen über das Ausmaß der vertikalen Kon-
zentration in den Wirtschaftszweigen zu machen. 
Dabei ist sich die Monopolkommission bewußt, daß 
mit dem vorliegenden Datenmaterial nur Anhalts-
punkte für den Grad der vertikalen Integration bei 
umsatzstarken Unternehmen zu erhalten sind (vgl. 
Abschnitt 2.1 dieses Kapitels). 

Das Verhältnis von Census Value Added zum Um-
satz erhöht sich, wenn ein Unternehmen z. B. in eine 
vorgelagerte Produktionsstufe diversifiziert, da das 
Vorprodukt nicht mehr als Vorleistung bezogen 
wird, sondern selbst hergestellt wird und damit die 
Wertschöpfung erhöht. Ein Indiz für vertikale Inte-
gration einer Größengruppe ist zum einen, wenn der 
Census Value Added-Anteil am entsprechenden 
Wert des Wirtschaftszweiges insgesamt größer ist 
als der Umsatzanteil, und zum anderen, wenn das 
Verhältnis von Census Value Added zum Umsatz 
größer als im Durchschnitt des Wirtschaftszweiges 
ist. 
Der durch die Relation von Census Value Added zu 
Umsatz gemessene vertikale Integrationsgrad ist 
abhängig von den Produktionsbedingungen im je-
weiligen Wirtschaftszweig. Es lassen sich deshalb 
nur die vertikalen Integrationsgrade unterschiedli-
cher Unternehmensgruppen innerhalb des gleichen 
Wirtschaftszweiges vergleichen. Eine Gegenüber-
stellung unterschiedlicher Wirtschaftszweige ist 
nicht aussagekräftig. 

298. Zunächst zeigt Tabelle II.5 im Anhang bei den-
jenigen Wirtschaftszweigen, für die Census Value 
Added-Werte vorliegen, inwieweit der Umsatzanteil 
der größten Unternehmen von ihrem Anteil am Cen-
sus Value Added abweicht. 

Der Census Value Added für die drei größten Unter-
nehmen ist nur von 20 zweistelligen Wirtschafts-
zweigen bekannt. Gerade für die am höchsten kon-
zentrierten Wirtschaftszweige fehlen die entspre-
chenden, Werte in vielen Fällen. 

Aufschlüsse über den Census Value Added je Be-
schäftigten bzw. das Verhältnis von Census Value 
Added zum Umsatz für Schichten umsatzstarker 
Unternehmen zweistelliger Wirtschaftszweige sind 
der Tabelle II.6 im Anhang zu entnehmen. Tabelle 
II.7 enthält für zwei- und vierstellige Wirtschafts-
zweige den Census Value Added sowie die vertikalen 
Integrationsgrade für die Wirtschaftszweige und die 
3, 6, 10, 25 und 50 größten Unternehmen. Es sind nur 
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diejenigen vierstelligen Wirtschaftszweige aufge-
führt, für die zumindest der Census Value Added für 
den Wirtschaftszweig insgesamt bekannt ist. 

Durch die Unvollständigkeit des Datenmaterials ist 
eine zusammenfassende Darstellung wenig sinnvoll. 
Deshalb sollen im folgenden nur diejenigen Wirt-
schaftszweige detaillierter betrachtet werden, bei 
denen die Daten hinreichend vollständig vorliegen. 

299. Aus den Tabellen II.5 bis II.7 im Anhang geht 
hervor, daß in den folgenden Wirtschaftszweigen die 
jeweils größten Unternehmen einen höheren Grad 
vertikaler Integration haben als der Durchschnitt 
der Unternehmen: 
— Chemische Industrie, 
— Elektrotechnik, Reparatur von elektrischen 

Haushaltsgeräten, 
— Tabakverarbeitung, 
— Zellstoff-, Holzschliff-, Papier- und Pappeerzeu-

gung, 
— Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbei-

tungsgeräten und -einrichtungen. 

300. In der Chemischen Industrie liegt der Anteil 
der drei größten Unternehmen am Census Calue Ad-
ded mit 30,2 % um mehr als vier Prozentpunkte über 
ihrem Anteil am Umsatz (26,0 %). Die viert- bis 
sechstgrößten dagegen partizipieren am Census Va-
lue Added zu 10,2 % und am Umsatz zu 15,2 %. Ent-
sprechend unterschiedlich sind die Census Value 
Added/Umsatz-Relationen. Bei den drei größten be-
trägt diese 53,5 %, bei den viert- bis sechstgrößten da-
gegen 30,4 %. Im Durchschnitt der Chemischen Indu-
strie liegt der Quotient bei 45,9 %. D. h. der vertikale 
Integrationsgrad ist bei den drei größten Unterneh-
men dieser Industrie erheblich über dem Durch-
schnitt, bei den viert- bis sechstgrößten dagegen er-
heblich unter dem Durchschnitt. 

Die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen von 
Unternehmen lassen sich durch die Hinzuziehung 
weiterer Daten aus Tabelle II.6 im Anhang noch ver-
deutlichen. Die viert- bis sechstgrößten Unterneh-
men erreichen einen Census Value Added von 
167,5 TDM je Beschäftigten, die drei größten dage-
gen nur von 103,8 TDM. Auch der Umsatz je  Beschäf-
tigten mit 550,5 TDM ist bei den viert- bis sechst-
größten wesentlich höher als bei der Gruppe der drei 
größten (194,0 TDM je Beschäftigten). D. h. die verti-
kal weniger integrierte Gruppe der viert- bis sechst-
größten Unternehmen arbeitet mit höherer Arbeits-
produktivität, ist also vermutlich kapitalintensiver. 

301. Auch im Wirtschaftszweig Elektrotechnik, Re-
paratur von elektrischen Haushaltsgeräten ist der 
Anteil der drei größten Unternehmen am Census Va-
lue Added mit 34,3 % wesentlich höher als ihr Anteil 
am Umsatz (32,1 %). Die viert- bis sechstgrößten Un-
ternehmen partizipieren zu 9,3 % am Census Value 
Added des Wirtschaftszweiges bei einem Umsatzan-
teil von 9,5 %. 

Die durchschnittlichen vertikalen Integrationsgrade 
der 3, 6, 10, 25 und 50 größten Unternehmen gehen 

mit sinkender Größe der Unternehmen zurück. Wäh-
rend die drei größten ein Verhältnis von Census Va-
lue Added zum Umsatz von 59,4 % haben, ist der ent-
sprechende Wert bei den 26. bis 50. größten 50,0 %. 
Der Durchschnitt im Wirtschaftszweig liegt bei 
55,6 %. 

302. - In der Tabakverarbeitung liegt das durch-
schnittliche Verhältnis von Census Value Added zu 
Umsatz im Wirtschaftszweig mit 85,9 % extrem hoch. 
Dafür ist mit Sicherheit auch die Tabaksteuer ver-
antwortlich, die sowohl im Umsatz als auch im Cen-
sus Value Added enthalten ist. Das erkennt man 
auch, wenn man die vertikalen Integrationsgrade 
der Viersteller vergleicht, die bei der Herstellung 
von Zigaretten 87,1 % und bei der übrigen Tabakver-
arbeitung 58,7 % betragen. 

303. Auch im Wirtschaftszweig Zellstoff-, Holz-
schliff-, Papier- und Pappeerzeugung übersteigt der 
Wertschöpfungsanteil den Umsatzanteil der drei 
größten Unternehmen (32,1 % zu 29,6 %). Ihr vertika-
ler Integrationsgrad beträgt 46,6 % gegenüber einem 
Durchschnitt des Wirtschaftszweiges von 42,8 %. In 
diesem Wirtschaftszweig fallen die vertikalen Inte-
grationsgrade mit sinkender Unternehmensgröße 
bis zur Gruppe der sechst- bis zehntgrößten. Von 
dort an steigt der vertikale Integrationsgrad wieder 
an. Die drei größten Unternehmen weisen mit 
99,4 TDM das höchste Census Value Added/Beschäf-
tigten-Verhältnis im Vergleich zu den übrigen 
Schichten des Wirtschaftszweiges aus. 

304. Für den Wirtschaftszweig Herstellung von Bü-
romaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -ein-
richtungen sind die Daten sehr unvollständig. Der 
Census Value Added-Anteil der sechs größten Unter-
nehmen beträgt 87,0 %, ihr Anteil am Umsatz 84,6 %. 
Diese Größengruppe weist einen vertikalen Integra-
tionsgrad von 71,3 % auf. Für die 21. bis 35. größten 
liegt er dagegen bei 59,0 %. Für den Viersteller Her

-

stellung von Geräten und Einrichtungen für die 
automatische Datenverarbeitung, der als maßgeb-
lich für die vertikale Konzentration im zweistelligen 
Wirtschaftszweig zu sehen ist, liegen keine Werte 
für den Census Value Added vor. 

305. Neben den oben angeführten zweistelligen 
Wirtschaftszweigen, in denen Anhaltspunkte für 
eine vertikale Integration der umsatzgrößten Unter-
nehmen vorliegen, gibt es eine Reihe von vierstelli-
gen Wirtschaftszweigen, in denen ebenfalls der verti-
kale Integrationsgrad der größten Unternehmen 
über dem des Wirtschaftszweiges liegt. Sie können 
der Tabelle 1I.7 im Anhang entnommen werden. 

306. In folgenden Wirtschaftszweigen weisen die 
viert- bis sechstgrößten Unternehmen eine höhere 
Census Value Added/Umsatz-Relation aus als alle 
anderen Größengruppen: 
— Feinmechanik, Optik, Herstellung von Uhren, 
- Feinkeramik, 
— Holzverarbeitung, 
— Papier- und Pappeverarbeitung, 
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— Druckerei, Vervielfältigung, 
— Textilgewerbe, 
— Ernährungsgewerbe. 

In einigen Wirtschaftszweigen ist eine Abhängigkeit 
der Census Value Added/Umsatz-Relation von der 
Größenschicht der Unternehmen nicht erkennbar. 
In anderen Wirtschaftszweigen treten auch stei-
gende vertikale Integrationsgrade mit fallender 
Größenordnung auf (z. B. Maschinenbau). 

307. Zusammenfassend ist festzuhalten, daß mit 
den gegebenen Meßmöglichkeiten nur bei wenigen 
Branchen deutliche Hinweise auf einen Zusammen-
hang zwischen der Unternehmensgröße (gemessen 
am Umsatz) und dem Grad vertikaler Integration zu 
erhalten sind. Durch das unvollkommene Datenma-
terial konnten besonders die hoch konzentrierten 
Bereiche nur unzureichend bewertet werden. Bei ei-
ner Reihe von Wirtschaftszweigen schwanken die 
vertikalen Integrationsgrade bei den verschiedenen 
Schichten ohne erkennbare Tendenz. Dafür sind 
verschiedene Ursachen denkbar: 
— Die Unterschiede im Census Value Added/Um-

satz-Verhältnis ergeben sich aus den Unterschie-
den in den Produktionsbedingungen und den 
Faktorproduktivitäten. 

— Andere Faktoren beeinflussen die Census Value 
Added/Umsatz-Relation so stark, daß evtl. vor-
handene größenspezifische Unterschiede in der 
vertikalen Integration überdeckt werden und die 
MeBmethoden zu grob sind, um dann noch diese 
Unterschiede feststellen zu können. 

— Die Schätzungen der Census Value Added-Werte 
sind zu ungenau. 

Vermutlich werden nur erhebliche Unterschiede in 
der vertikalen Integration durch den Quotienten von 
Census Value Added und Umsatz aufgedeckt, wie 
z. B. in der Chemischen Industrie. Möglicherweise 
ließen sich jedoch die Aussagen durch eine exaktere 
und vollständigere Datenbasis verbessern. 

3.7 Die Konzentration der umsatzgrößten Unterneh-
men in den Wirtschaftszweigen in bezug auf die 
Zahl der Betriebe 

308. Überdurchschnittliche Unternehmensgröße 
kann sowohl auf einer überdurchschnittlichen 
Größe der Betriebe beruhen als auch darauf, daß 
überdurchschnittlich viele Betriebe zu einzelnen 
Unternehmen zusammengefaßt sind. Welche dieser 
beiden Möglichkeiten in der Realität vorliegt, ist für 
die wettbewerbspolitische Beurteilung der Unter-
nehmenskonzentration von erheblicher Bedeutung. 
Im zweiten Fall kann das Ausmaß der bestehenden 
Unternehmenskonzentration nicht in erster Linie 
auf produktionstechnische Ursachen zurückgeführt 
werden. 

Die Monopolkommission untersucht aus diesem 
Grunde auch die Zahl der Betriebe pro Unterneh-
men in den einzelnen Wirtschaftszweigen in Abhän-
gigkeit von der Unternehmensgröße. Die entspre-
chenden Angaben für zwei- und vierstellige Wirt-
schaftszweige finden sich in Tabelle II.4 im Anhang. 
Darin ist die durchschnittliche Zahl der Betriebe im 
Wirtschaftszweig und für die 3, 6, 10, 25 und 50 größ-
ten Unternehmen ausgewiesen. Für die Schichten 
umsatzstarker Unternehmen zweistelliger Wirt-
schaftszweige finden sich die entsprechenden Anga-
ben in Tabelle II.6 im Anhang. 

Die Zahl der Betriebe ist nur für Unternehmen des 
Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes und nicht 
für die des Baugewerbes bekannt. 

309. Zu den 36 873 Unternehmen des Bergbaus und 
Verarbeitenden Gewerbes gehören 45 668 Betriebe, 
das sind im Durchschnitt 1,2 Betriebe pro Unterneh-
men. Es handelt sich dabei um alle bergbaulichen 
und verarbeitenden Betriebe dieser Unternehmen, 
und zwar auch um diejenigen mit weniger als 20 Be-
schäftigten, jedoch nur solche von Unternehmen mit 
20 Beschäftigten und mehr. 

Die durchschnittliche Zahl der Betriebe pro Unter-
nehmen ist im Vergleich der zweistelligen Wirt-
schaftszweige nicht allzu unterschiedlich. Die höch-
ste durchschnittliche Anzahl der Betriebe findet 
sich im Bergbau mit 3,7. In den übrigen Wirtschafts-
zweigen erreicht die durchschnittliche Zahl der Be-
triebe pro Unternehmen maximal den Wert zwei. In-
nerhalb der Wirtschaftszweige schwanken diese 
Zahlen jedoch erheblich. Es besteht ein deutlicher 
Zusammenhang zwischen der Größe der Unterneh-
men und der Zahl der Betriebe. Große Unternehmen 
haben sicherlich mehr Möglichkeiten zur Mehrbe-
trieblichkeit als kleine, die zunächst vor allem die 
mindestoptimale Größe für ihren Betrieb anstreben 
werden. Es ist anzunehmen, daß bei Unternehmen 
mit mehreren Betrieben diese die mindestoptimale 
technische Betriebsgröße bereits näherungsweise 
erreicht haben. 

Die Gründe für eine Mehrbetrieblichkeit sind sehr 
unterschiedlich, sie können z. B. darin liegen, daß 
— Transportkosten verringert werden können, 
— die Standortnähe zu Nachfragern oder Lieferan-

ten gesucht wird, 
— die Verfügbarkeit über Ressourcen und 
— staatliche Förderung und Auflagen für die Mehr-

betrieblichkeit sprechen. 

Dabei handelt es sich bei einem Teil der Betriebe 
nicht um Produktions- sondern Reparaturbetriebe. 
Handelsbetriebe sind in der ausgewiesenen Anzahl 
der Betriebe nicht enthalten. 

310. In der Tabelle 14 sind diejenigen Wirtschafts-
zweige aufgeführt, bei denen zumindest in einer 
Größenschicht zehn oder mehr Betriebe pro Unter-
nehmen zu verzeichnen sind. 
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Tabelle 14 

Durchschnittliche Anzahl der Betriebe 

SYPRO 
Kenn

-
ziffer 

Wirtschaftszweig im Wirt

-s
chafts- 

der 

1 bis 3 4 bis 6 7 bis 10 
zweig 

umsatzgrößten Unternehmen 

21 Bergbau   3,7 34,3 19,3 6,5 

22 Mineralölverarbeitung   1,9 4,7 10,0 -1 ) 

25 Gewinnung und Verarbeitung von Steinen und 
Erden   1,6 15,7 14,7 2,8 

27 Eisenschaffende Industrie   1,9 13,7 9,7 4,0 

40 Chemische Industrie   1,3 8,3 11,0 7,3 

32 Maschinenbau   1,2 12,7 20A3 6,5 

36 Elektrotechnik,  Reparatur  von  elektrischen 
Haushaltsgeräten   1,5 86,3 34,3 13,5 

38 Herstellung von Eisen-, Blech-, und Metall- 
waren   1,2 11,3 -1) -1) 

64 Bekleidungsgewerbe   1,3 14,7 5,3 3,3 

1 ) Keine Angaben aus Gründen der Geheimhaltung. 

- Auffällig ist die hohe Anzahl der Betriebe bei den 
umsatzgrößten Unternehmen der Elektrotech-
nik. Dabei ist die Mehrbetrieblichkeit stark grö-
ßenabhängig, so haben von den 2 248 Unterneh-
men des Wirtschaftszweiges die 2 198 kleinsten 
nur 2 646 Betriebe, also im Schnitt nur 1,2 Be-
triebe pro Unternehmen. Auch in den Vierstel-
lern ist die Mehrbetrieblichkeit bei den größten 
Unternehmen stark ausgeprägt. Die drei größten 
Hersteller von Geräten der Elektrizitätserzeu-
gung, -verteilung u. ä. haben durchschnittlich 63,3 
Betriebe, die viert- bis sechstgrößten dagegen 7,7. 
Sowohl im Wirtschaftszweig Herstellung von 
Rundfunk-, Fernseh-, phonotechnischen Geräten 
als auch bei der Montage von elektrotechnischen 
Erzeugnissen fallen auf die drei größten Unter-
nehmen durchschnittlich 20 Betriebe. Es ist zu 
vermuten, daß es sich bei einem Teil der Betriebe 
um Reparaturwerkstätten handelt. 

- Von hoher Mehrbetrieblichkeit ist auch der 
Bergbau und hier insbesondere der Steinkohlen-
bergbau und -brikettherstellung, Kokerei ge-
kennzeichnet. In diesem Viersteller gehören 
durchschnittlich 36,3 Betriebe zu den drei größ-
ten Unternehmen. In der Torfgewinnung und 
-veredelung sind dagegen größtenteils Einbe-
triebsunternehmen tätig. 

- Bei der Gewinnung von Steinen und Erden zeigt 
sich die Mehrbetrieblichkeit hauptsächlich bei 
den Vierstellern Gewinnung von Natursteinen, 
a. n. g., Herstellung von Zement und bei der Her-
stellung von Transportbeton. In diesen Branchen 
ist die hohe Zahl der Betriebe pro Unternehmen 
sicherlich in erster Linie durch die räumliche 
Streuung der Gewinnungsstätten und durch die 

Notwendigkeit möglichst kurzer Transportwege, 
z. B. beim Transportbeton, bedingt. 

- Eine große Anzahl von Betrieben pro Unterneh-
men findet man bei der Eisenschaffenden Indu-
strie nur bei den umsatzgrößten Unternehmen. 
Selbst im vierstelligen Wirtschaftszweig Hoch-
ofen, Stahl- und Warmwalzwerke, aus dem die 
drei größten Unternehmen der Eisenschaffenden 
Industrie stammen, gehören zu den zehn umsatz-
größten Unternehmen 72 Betriebe, aber zu den 43 
kleinsten Unternehmen nur 57 Betriebe, d. h. sie 
sind zu einem großen Teil Einbetriebsunterneh-
men. 

- Innerhalb des Maschinenbaus gehören beson-
ders viele Betriebe zu den drei größten Unterneh-
men des Sonstigen Maschinenbaus, nämlich 20,3, 
und zu den viert- bis sechstgrößten 8,7 Betriebe 
pro Unternehmen. Überdurchschnittlich viele 
Betriebe haben auch die drei größten Hersteller 
von Hütten- und Walzwerkseinrichtungen usw. 
mit durchschnittlich 12,3. 

- In der Chemischen Industrie gehören zu den drei 
größten Unternehmen durchschnittlich 8,3 Be-
triebe und zu den viert- bis sechstgrößten 11,0. 

- Im Straßenfahrzeugbau verfügen die sechs größ-
ten Unternehmen über durchschnittlich 17 Be-
triebe. Die Mehrbetrieblichkeit bei den größten 
Unternehmen wird durch die Hersteller von 
Kraftwagen und Kraftwagenmotoren hervorge-
rufen. In dem Viersteller gehören zu den siebt- 
bis zehntgrößten Unternehmen sogar durch-
schnittlich 42,3 Betriebe. Diese hohe Mehrbe-
trieblichkeit ist darauf zurückzuführen, daß die 
Werkstätten teilweise als rechtlich unselbstän- 



Drucksache 9/1892  Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 

dige Einheiten geführt werden. Sofern in diesen 
die Reparaturen die Verkaufstätigkeit überwie-
gen, gelten sie als produzierende Betriebe. 

— Die Wirtschaftszweige Herstellung von Büroma-
schinen, Datenverarbeitungsgeräten und -ein-
richtungen und die Tabakverarbeitung sind nicht 
durch herausragende Mehrbetrieblichkeit ge-
kennzeichnet. 

Abschließend kann festgestellt werden, daß die 
Mehrbetrieblichkeit in einem engen Zusammen-
hang mit der Größe der Unternehmen steht. Beson-
ders im Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe 
verfügen die Großunternehmen über eine große An-
zahl von Betrieben. 

4. Die Betriebskonzentration im Vergleich der Wirt-
schaftszweige 1979 

311. Die Betriebskonzentration für die Beschäftig-
ten wird erstmals im vorliegenden Hauptgutachten 
dargestellt und untersucht. Die Betriebe der Wirt-
schaftszweige des Bergbaus und Verarbeitenden 
Gewerbes wurden nach der Beschäftigtenzahl ge-
ordnet und Konzentrationskoeffizienten für die 3, 6, 
10, 25 und 50 nach der Beschäftigtenzahl größten Be-
triebe berechnet. Die Ergebnisse sind der Tabelle 
II.8 im Anhang zu entnehmen. 

Im vorigen Abschnitt war für die in der Konzentra-
tionstabelle aufgeführten Unternehmen eines Wirt-
schaftszweiges die Anzahl der Betriebe angegeben. 
In diesem Abschnitt werden die Betriebe als eigen-
ständige Merkmalsträger behandelt, und ihre Zu-
ordnung zum Wirtschaftszweig erfolgt nach ihrem 
Schwerpunkt und nicht nach dem des Unterneh-
mens. Darüber hinaus gehören zum Berichtskreis 
der Betriebskonzentration nicht nur Betriebe von 
produzierenden Unternehmen mit 20 Beschäftigten 
und mehr, sondern auch solche bergbauliche und 
verarbeitende Betriebe, die zu Unternehmen außer-
halb des Produzierenden Gewerbes gehören und 20 
und mehr Beschäftigte haben. Außerdem wird für 
die Betriebe die Beschäftigten- und nicht die Um-
satzkonzentration ausgewiesen. 

312. Zum Berichtskreis gehören 46 714 Betriebe 
mit 7 692 288 Beschäftigten. In der Unternehmens-
statistik werden 45 668 Betriebe erfaßt. 

Die meisten Betriebe sind im Maschinenbau tätig, 
nämlich 5 361. In diesen Betrieben sind 1 023 501 
Personen beschäftigt. 

Betrachtet man die durchschnittliche Beschäftigten-
zahl pro Betrieb, setzt sich mit 1 645 Beschäftigten je 
Betrieb die Eisenschaffende Industrie deutlich von 
den anderen Wirtschaftszweigen ab. Im Luft- und 
Raumfahrzeugbau sind durchschnittlich 936 Be-
schäftigte in einem Betrieb tätig und im Bergbau 
721. Dagegen sind die Betriebe der Reparatur von 
Gebrauchsgütern mit durchschnittlich 35 Beschäf-
tigten pro Betrieb und bei der Gewinnung und Ver-
arbeitung von Steinen und Erden mit einer Durch-
schnittszahl von 55 besonders klein. 

313. Für den Konzentrationskoeffizienten der drei 
größten Betriebe eines zweistelligen Wirtschafts-
zweiges ergibt sich ein ungewogener Durchschnitt 1) 
von 14,1 % und ein gewogener von 8,9 %. 

Die Beschäftigtenkonzentration der Betriebe ist we-
sentlich niedriger als die Umsatzkonzentration der 
Unternehmen. Legt man die gleichen Kriterien zu-
grunde wie bei der Beurteilung der Unternehmens-
konzentration (vgl. Abschnitt 3.2 dieses Kapitels), so 
finden sich jedoch auch Wirtschaftszweige mit ho-
her und sehr hoher Betriebskonzentration. Die Kon-
zentrationskoeffizienten der drei größten Betriebe 
betragen in diesen Wirtschaftszweigen 
78,9 % bei der Herstellung und Verarbeitung von 

Spalt- und Brutstoffen, 
48,1 % bei der Reparatur von Gebrauchsgütern, 
30,4 % in der Tabakverarbeitung, 
25,5 % bei der Herstellung von Büromaschinen, 

Datenverarbeitungsgeräten und einrich-
tungen. 

Zu den hoch konzentrierten Wirtschaftszweigen ge- 
hören auch der Luft- und Raumfahrzeugbau mit ei- 

1 ) Durchschnittsbildung jeweils ohne die Wirtschafts-
zweige Schiffbau, Luft- und Raumfahrzeugbau, Elektro-
technik ;  Feinkeramik, Papier- und Pappeverarbeitung. 

Tabelle 15 1 ) 

Durch- Durch- 
Anzahl der schnittliche schnittliche 

Anzahl der Wirtschaftszweig mit Wirtschafts- Beschäftigten- Betriebe in  weige zweige zahl diesen Wirt- pro Betrieb schaftszweigen 

sehr hoher Betriebskonzentration   1 287 8 
hoher Betriebskonzentration   5 497 84 
mäßiger Betriebskonzentration   10 339 610 
geringer Betriebskonzentration   19 135 2 115 

1 ) Für den Schiffbau, den Luft- und Raumfahrzeugbau, die Elektrotechnik, die Feinkeramik und die Papier- und Pappe-
verarbeitung wurde der Konzentrationsgrad geschätzt. 
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nem Konzentrationskoeffizienten der sechs größten 
Betriebe von 56,6 % und der Schiffbau mit einem ent-
sprechenden Wert von 51,2 %. Für diese beiden Wirt-
schaftszweige ist der Konzentrationskoeffizient der 
drei größten Betriebe nicht bekannt. 

Wie Tabelle 15 zeigt, besteht ein deutlicher Zusam-
menhang zwischen dem Konzentrationsgrad, der 
durchschnittlichen Betriebsgröße und der durch-
schnittlichen Anzahl der Betriebe im Wirtschafts-
zweig. 

Deutlich ist zu erkennen, daß ein hoher Konzentra-
tionsgrad mit größeren betrieblichen Einheiten kor-
reliert ist. Entsprechend nimmt die durchschnittli-
che Anzahl der Betriebe mit sinkendem Konzentra-
tionsgrad zu. Mehr als die Hälfte der Wirtschafts-
zweige weisen nur eine geringe Betriebskonzentra-
tion auf. Nur sechs von 35 Wirtschaftszweigen sind 
hoch bzw. sehr hoch konzentriert. 

314. Nimmt man eine Größeneinteilung der drei 
größten Betriebe und eine Zuordnung nach Konzen-
trationsgraden vor, so ergibt sich Tabelle 16. 

Von den sechs hoch bzw. sehr hoch konzentrierten 
Wirtschaftszweigen ist für vier die Beschäftigten-
zahl der drei größten Betriebe bekannt. Von diesen 
weist der Wirtschaftszweig Herstellung von Büro-
maschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -ein-
richtungen mit 17 516 Beschäftigten der drei größten 
Betriebe die größten Einheiten auf. Nahe an der 
Grenze zur hohen Konzentration liegt die Eisen-
schaffende Industrie mit einer Beschäftigtenzahl 
von 71 676 Beschäftigten und einem Konzentrations-
koeffizienten von 24,6 % für die drei größten Betrie-
be. Sehr große Einheiten bei mäßiger Betriebskon-
zentration bestehen in der Chemischen Industrie 

und im Straßenfahrzeugbau mit 114 118 bzw. 134 861 
Beschäftigten für die drei größten Betriebe. 

315. Obwohl der Vergleich mit der Unternehmens-
konzentration aus den oben dargelegten Gründen 
nicht statthaft ist, fällt doch auf, daß auch bei der Be-
triebskonzentration hauptsächlich die Wirtschafts-
zweige an der Spitze der Konzentration stehen, bei 
denen auch die Unternehmenskonzentration hoch 
ist. 

Ebenfalls wie bei der Unternehmenskonzentration 
stehen die Konzentrationskoeffizienten der 3, 6, 10, 
25 und 50 größten Betriebe in enger Beziehung zu-
einander. Die Rangordnung der Wirtschaftszweige 
nach den Konzentrationskoeffizienten unterschei-
det sich bei einer Ordnung nach den Konzentra-
tionskoeffizienten der sechs bzw. zehn größten nur 
wenig von der nach den drei größten. In der Tabel-
le 17 werden die Rangordnungen für die Konzentra-
tionskoeffizienten für zehn Wirtschaftszweige mit 
der höchsten Betriebskonzentration und die ent-
sprechenden Rangziffern bei der Unternehmens-
konzentration nach den Konzentrationskoeffizien-
ten für die drei größten Unternehmen angegeben. 

316. Wettbewerbspolitisch besonders interessant 
ist, ob die Entwicklungen in der Unternehmenskon-
zentration und in der Betriebskonzentration parallel 
verlaufen. Möglicherweise ergeben sich auch Auf-
schlüsse darüber, inwieweit sich in einzelnen Wirt-
schaftszweigen bestimmte Betriebsgrößen durchge-
setzt haben und ob kleinere Betriebe sich langfristig 
behaupten konnten oder ob sie geschlossen wurden, 
weil sie nicht die optimale Betriebsgröße erreichten. 
Eine solche Untersuchung setzt jedoch statistische 
Daten für einen größeren Zeitraum voraus und ist 
deshalb erst in späteren Jahren möglich. 

Tabelle 16 1 .) 

Anzahl der Wirtschaftszweige mit 
Beschäftigtenzahl 

der 3 größten Betriebe insgesamt sehr hoher hoher mäßiger geringer 

Betriebskonzentration 

unter  5 000   1 1 1 4 7 
5 000 bis unter  10 000   0 1 2 6 9 

10 000 bis unter  15 000   0 0 2 5 7 
15 000 bis unter 100 000   0 1 2 2 5 

100 000 und mehr   0 0 2 0 2 

insgesamt   1 3 9 17 30 

1 ) Ohne Berücksichtigung der Wirtschaftszweige Schiffbau, Luft- und Raumfahrzeugbau, Elektrotechnik, Feinkeramik 
und Papier- und Pappeverarbeitung. 
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Tabelle 17 

SYPRO 
Kenn

-
ziffer 

Wirtschaftszweig 
Rangziffer nach der 

Betriebskonzentration 

Unterneh

-

mens

-

konzentra

-

tion 

CR3  CR6  CR10  CR3  

24 Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und 
Brutstoffen   1 1 1 ) 1 1 ) 2 

65 Reparatur von Gebrauchsgütern   2 2 2 1 ) 6 

35 Luft- und Raumfahrzeugbau   3 1) 3 3 1 ) 1 1 ) 

34 Schiffbau   4 1 ) 4 4 9 

69 Tabakverarbeitung   5 5 6 5 
50 Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbei- 

tungsgeräten und -einrichtungen   6 6 5 3 
27 Eisenschaffende Industrie   7 7 1) 7 10 
61 Ledererzeugung   8 9 9 19 1 ) 
40 Chemische Industrie   9 10 12 17 
22 Mineralölverarbeitung   10 8 8 7 

1 ) Einordnung geschätzt. 

5. Die Entwicklung der Unternehmenskonzen-
tration in den Wirtschaftszweigen des Produ-
zierenden Gewerbes von 1977 bis 1979 

5.1 Die kurzfristige Entwicklung von Umsatz, Beschäf-
tigtenzahl und Zahl der Unternehmen 

317. Für die Beurteilung der Entwicklung der Un-
ternehmenskonzentration eignen sich nur die Be-
richtsjahre 1977 und 1979, denn die Daten früherer 
Jahre sind wegen der Neuordnung der Statistik im 
Produzierenden Gewerbe nicht mehr mit diesen 
kompatibel. Außerdem stehen zum Vergleich nur die 
Daten des Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes 
und nur die Merkmale Umsatz und Beschäftigten-
zahl zur Verfügung. Die erweiterte Datenbasis wird 
erst von dem Berichtsjahr 1979 an erhoben. 

318. Der Umsatz aller Unternehmen des Bergbaus 
und Verarbeitenden Gewerbes hat sich zwischen 
1977 und 1979 um 15,7 % von 970,4 Mrd. DM auf 
1123,1 Mrd. DM erhöht. Dies entspricht einer jährli-
chen Wachstumsrate von rd. 7,6 %. 1978 betrug der 
Gesamtumsatz 1016,1 Mrd. DM, d. h. die Umsatzstei-
gerung von 1978 zu 1979 war mit 10,5 % wesentlich 
stärker als von 1977 zu 1978 mit 4,7 %. 

In diesen Werten kommt der Aufschwung, der Mitte 
1978 einsetzte und auch im Jahre 1979 anhielt, zum 
Ausdruck. Das Produktionspotential ist zwar — 
nach Schätzungen des Sachverständigenrates — so-
wohl 1978 als auch 1979 nur um etwa 2 % gestiegen, 
jedoch ist der Auslastungsgrad deutlich höher. Die 
Schätzungen betragen für 1978 etwas unter 95 % und 
für 1979 ca. 96,5 %I).  

1 ) Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung, Jahresgutachten 1979/80, 
BT-Drs. 8/3420, Tz. 53 und 113. 

319. Bei den folgenden Wirtschaftszweigen ist der 
nominale Umsatz von 1977 bis 1979 um mehr als 30 % 
gestiegen. Die Wachstumsraten betrugen 
39,7 % in der Mineralölverarbeitung, 
39,5 % beim Luft- und Raumfahrzeugbau, 
34,6 % bei der Herstellung und Verarbeitung von 

Spalt- und Brutstoffen, 
33,8 % beim Bergbau, 
33,4 % bei der Herstellung von Kunstoffwaren, 
30,2 % bei der Gewinnung und Verarbeitung von 

Steinen und Erden. 
Es haben fast alle Wirtschaftszweige zum Umsatz-
wachstum des gesamten Bergbaus und Verarbeiten-
den Gewerbes zwischen 1977 und 1979 beigetragen. 
Die Preisentwicklung war dabei jedoch in den ein-
zelnen Wirtschaftszweigen recht unterschiedlich. 
Schätzt man die mengenmäßige Komponente des 
Umsatzes mit Hilfe des Index der Nettoproduktion, 
so liegt die Wachstumsrate der Produktion in fünf 
Wirtschaftszweigen über 14 %. Im einzelnen beträgt 
die mengenmäßige Wachstumsrate von 1977 bis 
1979 
26,1 % bei der Herstellung von Büromaschinen, 

Datenverarbeitungsgeräten und 
-einrichtungen, 

18,5 % bei der Herstellung von Kunststoffwaren, 
16,5 % bei der Eisenschaffenden Industrie, 
14,3 % bei der Gewinnung und Verarbeitung von 

Steinen und Erden, 
14,2 % bei der Mineralölverarbeitung. 
Die Produktion ging merklich zurück in den Wirt-
schaftszweigen 
— Schiffbau  um 18,0 
— Stahl- und Leichtmetallbau, 

Schienenfahrzeugbau  um 4,1 % 1) 

1 ) Die Verringerung der Produktion beruht wahrschein-
lich auf Änderungen der Zuordnung von Unternehmen 
zum Wirtschaftzweig (Schwerpunktverlagerung). 
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— Feinkeramik  um 3,9 % 
— Bekleidungsgewerbe  um 3,7 % 
— Lederverarbeitung  um 3,6 %. 

Leichte Rückgänge im Produktionsvolumen sind in 
den Wirtschaftszweigen Ledererzeugung, Herstel-
lung von Musikinstrumenten, Spielwaren, Füllhal-
tern usw. und bei der Holzverarbeitung zu verzeich-
nen. Für die Wirtschaftszweige Luft- und Raumfahr-
zeugbau und die Herstellung und Verarbeitung von 
Spalt- und Brutstoffen lagen keine Werte für den In-
dex der industriellen Nettoproduktion vor. 

320. Die Zahl der Unternehmen im Bergbau und 
Verarbeitenden Gewerbe mit 20 Beschäftigten und 
mehr ist von 1977 bis 1979 um 0,2 % von 36 945 auf 
36 873 gesunken. 1978 gehörten 36 593 Unternehmen 
zum Berichtskreis. Dabei sollte man jedoch beden-
ken, daß ein Wechsel der Unternehmenszahl zum ei-
nen durch Neugründungen bzw. Schließungen, zum 
anderen aber auch durch Über- bzw. Unterschreiten 
der Abschneidegrenzen für den Berichtskreis ent-
stehen. Insgesamt gesehen ist die Zahl der berichts-
pflichtigen Unternehmen im Berichtszeitraum un-
gefähr konstant geblieben. 

In den einzelnen Wirtschaftszweigen ist die Ent-
wicklung jedoch uneinheitlich. Die Unternehmens-
anzahl ist in 
— 11 Wirtschaftszweigen um insgesamt 369 Unter-

nehmen gestiegen, 
— 21 Wirtschaftszweigen um insgesamt 441 Unter-

nehmen gesunken und in 
— 3 Wirtschaftszweigen konstant geblieben. 

Ein Zusammenhang zwischen den Zu- und Abgän-
gen von Unternehmen und dem Umsatzwachstum in 
der Branche ist nicht sehr deutlich. Bei Wirtschafts-
zweigen, die überproportionales Umsatzwachstum 
aufweisen, halten sich diejenigen mit sinkender Un-
ternehmensanzahl und solche mit steigender An-
zahl die Waage. Bei 14 Wirtschaftszweigen hat sich 
bei im Vergleich zum Durchschnitt unterproportio-
nalem Umsatzwachstum die Anzahl der Unterneh-

men verringert. Diese Ergebnisse bestätigen die Er-
wartungen augrund theoretischer Überlegungen 
nur zum Teil. Es war zu vermuten, daß in den über-
durchschnittlich expandierenden Wirtschaftszwei-
gen die Zutrittsmöglichkeiten für neue Anbieter be-
sonders günstig sind. In Wirtschaftszweigen, die nur 
unterdurchschnittlich expandieren oder sogar 
schrumpfen, ist dagegen mit höheren Austrittsraten 
aufgrund eines verschärften Ausleseprozesses zu 
rechnen. 

In der Tabelle 18 werden die fünf Wirtschaftszweige 
aufgeführt, bei denen die Unternehmensanzahl ab-
solut am stärksten gestiegen ist. 

In der Herstellung von Kunststoffwaren hat sich die 
Entwicklung zur Erhöhung der Unternehmensan-
zahlen weiter fortgesetzt. Dieser Wirtschaftszweig 
wies schon zwischen 1968 und 1977 die stärkste Zu-
nahme der Anzahl der rechtlichen Einheiten auf. 

In der Tabelle 19 sind diejenigen Wirtschaftszweige 
aufgeführt, bei denen die Anzahl der Unternehmen 
am stärksten gesunken ist. 

Insgesamt kann festgestellt werden, daß die Vermin-
derung der Unternehmensanzahl in einzelnen Wirt-
schaftszweigen bei weitem nicht mehr die Ausmaße 
hat wie in früheren Jahren. 

321. Die Zahl der Beschäftigten der Unternehmen 
des Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes ist von 
1977 bis 1979 um 1,4 % von 7 592 865 auf 7 702 704 ge-
stiegen. Die Entwicklung in den Wirtschaftszweigen 
war wiederum recht unterschiedlich. In 
— 19 Wirtschaftszweigen ist die Zahl der Beschäf

-

tigten um insgesamt 176 125 gestiegen und in 
— 16 Wirtschaftszweigen um insgesamt 66 286 ge-

sunken. 
Am stärksten ist die Beschäftigtenzahl im Straßen-
fahrzeugbau, Reparatur von Kraftfahrzeugen usw. 
gestiegen. Hier sind 1979 77 318 Personen mehr be-
schäftigt als 1977. Weiterhin stark angestiegen ist 
die Zahl der Beschäftigten mit 23 269 Personen im 
Wirtschaftszweig Herstellung von Kunststoffwaren. 

Tabelle 18 

SYPRO 
Kenn

-

ziffer 
Wirtschaftszweig 

Zunahme der Unternehmens- 
anzahl zwischen 1977 und 1979 

Umsatz

-

wachstum des 
Wirtschafts

-

zweiges (%) 1 ) Anzahl (%) 

58 Herstellung von Kunststoffwaren   + 114 7,5 + 33,4 
36 Elektrotechnik, Reparatur von elektrischen Haus- 

haltsgeräten   + 47 2,1 + 9,3 
33 Straßenfahrzeugbau, Reparatur von Kraftfahrzeu- 

gen usw.   + 39 2,0 + 20,1 
25 Gewinnung und Verarbeitung von Steinen und 

Erden   + 38 1,9 + 30,2 
37 Feinmechanik, Optik, Herstellung von Uhren   + 33 2,6 + 13,7 

1 ) Durchschnittswert aller Unternehmen des Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes: +15,7 %. 
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Tabelle 19 

SYPRO 
Kenn

-

ziffer 
Wirtschaftszweig 

Abnahme der Unternehmens- 
ánzahl zwischen 1977 und 1979 

Umsatz

-

wachstum des 
Wirtschafts

-

zweiges (%) 1 ) Anzahl (%) 

63 Textilgewerbe   - 84 4,8 + 5,6 
64 Bekleidungsgewerbe   -53 2,1 + 10,8 
30 Ziehereien, Kaltwalzwerke, Stahlverformung, 

Mechanik, a.n.g.   - 49 3,1 + 14,4 
38 Herstellung von Eisen-, Blech- und Metallwaren   - 46 2,0 + 11,1 
62 Lederverarbeitung   - 34 5,3 + 11,5 

1 ) Durchschnittswert aller Unternehmen des Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes: + 15,7 %. 

Den stärksten Rückgang der Beschäftigung gab es 
beim Textilgewerbe, wo die Beschäftigtenzahl von 
1977 bis 1979 um 15168 Personen reduziert wurde. 

322. Die nominale Umsatzentwicklung in den Wirt-
schaftszweigen setzt sich aus den Preis- und Men-
genänderungen zusammen. Berücksichtigt man bei 
der Mengenentwicklung, die durch den Index der in-
dustriellen Nettoproduktion gemessen werden 
kann, die Enwicklung der Unternehmensanzahl, so 
kann man die durchschnittliche Entwicklung der 
Nettoproduktion pro Unternehmen schätzen. Dies 
kann als Maß für die durchschnittliche Unterneh-
mensgrößenänderung im Wirtschaftszweig angese-
hen werden 1 ). 

Für 32 Wirtschaftszweige waren die Werte für den 
Index der industriellen Nettoproduktion vorhanden. 
In 27 Wirtschaftszweigen ist die durchschnittliche 
Unternehmensgröße gestiegen, besonders in den 
Wirtschaftszweigen: 
- Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbei

-

tungsgeräten und -einrichtungen um 32,9 %, 
- Tabakverarbeitung um 24,0 %, 
- Eisenschaffende Industrie um 22,0 %, 
- NE-Metallerzeugung, NE-Metallhalbzeugwerke 

um 17,2 %. 

1 ) Vgl. Tabelle II. 10 im Anhang. 
Die Entwicklung der Nettoproduktion pro Unternehmen 
kann geschätzt werden, wenn man den Index der indu-
striellen Nettoproduktion durch die Meßzahl für die Un-
ternehmensentwicklung teilt. 

Die durchschnittliche Unternehmensgröße ist ge-
sunken im Wirtschaftszweig: 
- Schiffbau um 10,1 %, 
- Stahl- und Leichtmetallbau, Schienenfahrzeug-

bau um 6,5 %, 
- Feinkeramik um 3,3 %, 
- Holzverarbeitung um 1,9 %, 
- Bekleidungsgewerbe um 1,7 %. 

323. Die Preisentwicklung in den Wirtschaftszwei-
gen ergibt sich aus dem Quotienten aus Umsatzmeß-
zahl zu Index der industriellen Nettoproduktion. Er 
ist nicht mit dem Index der Erzeugerpreise ver-
gleichbar, da es sich um einen anderen Indextyp 
handelt. 
Die höchste Preissteigerung von 1977 bis 1979 er-
folgte im Bergbau mit 30,5 %. Über 20 % war die 
Preissteigerung auch bei der Ledererzeugung 
(29,5 %) und der Mineralölverarbeitung (22,3 %). 
Preissenkungen gab es im Schiffbau (um 23,5 %) und 
bei der Herstellung von Büromaschinen, Datenver-
arbeitungsgeräten und -einrichtungen (um 17,4 %). 

5.2 Die Entwicklung der Anteile am Umsatz und der Be-
schäftigtenzahl der umsatzgrößten Unternehmen 
im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe und in 
den Wirtschaftszweigen von 1977 bis 1979 

324. Betrachtet man zunächst die Unternehmen 
des Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes in ih-
rer Gesamtheit, so hatten die umsatzgrößten von ih-
nen in den beiden Jahren 1977 und 1979 die in Tabel-
le 20 aufgeführten Umsätze und Anteile am Umsatz 
des gesamten Wirtschaftsbereiches. 

Tabelle 20 

Anzahl 
der größten 

Umsatz (Mio. DM) Anteil am Umsatz des Bergbaus 
und Verarbeitenden Gewerbes (%) 

Unternehmen 1977 1979 1977 1979 

3 56 219,6 65 860,7 5,8 5,9 
6 88 870,1 111 589,6 9,2 9,9 

10 127 674,4 159 460,1 13,2 14,2 
25 216 163,1 263 958,8 22,3 23,5 
50 283 102,2 343 756,4 29,2 30,6 
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Die Konzentrationskoeffizienten für die größten Un-
ternehmen im Wirtschaftsbereich Bergbau und Ver-
arbeitendes Gewerbe sind demnach 1979 deutlich 
höher als 1977. Die Entwicklung der Konzentrations-
koeffizienten in den einzelnen Wirtschaftzweigen ist 
jedoch sehr unterschiedlich. Sie soll im folgenden 
detailliert untersucht werden. 

325. Die Tabellen II.11 und II.12 im Anhang gegen 
die Entwicklung der Umsatzanteile und der Be-
schäftigtenanteile für die drei bzw. zehn umsatz-
größten Unternehmen von 1977 bis 1979 wieder. Im 
Zusammenhang mit Tabelle II.13, die zusätzlich die 
Entwicklungen der Konzentration gemessen am 
Herfindahl-Index und dem Linda-Index wiedergibt, 
soll versucht werden, die Wirtschaftszweige in sol-
che mit steigender, fallender oder konstanter Kon-
zentration einzuteilen. Besonders stark ist die Kon-
zentration im Wirtschaftszweig Stahl- und Leicht-
metallbau, Schienenfahrzeugbau gesunken. Der 
Konzentrationskoeffizient der drei größten Unter-
nehmen sank von 33,5 % auf 19,2 %. Im Berichtszeit-
raum 1975 bis 1977 ist in diesem Wirtschaftszweig 
die Konzentration besonders stark gestiegen. Es hat 
den Anschein, daß diese starken Schwankungen 
durch Schwerpunktverlagerungen entstehen. Damit 
ist dieser Wirtschaftszweig bezüglich der Konzen-
trationsentwicklung nicht zu beurteilen und wird im 
folgenden aus der Betrachtung herausgelassen. 

326. 29 Wirtschaftszweige sind bezüglich der Um-
satzanteile der drei größten Unternehmen vergleich-
bar. Von diesen weisen 
— 13 Wirtschaftszweige steigende Konzentrations-

koeffizienten, 
— 13 Wirtschaftszweige sinkende Konzentrations-

koeffizienten und 
— 3 Wirtschaftszweige konstante Konzentrations-

koeffizienten aus. 
Auffällig hohe Zunahmen der Konzentrationskoeffi-
zienten finden sich in den in Tabelle 21 aufgeführten 
Wirtschaftszweigen. 
Zu den Wirtschaftszweigen mit stark wachsender 
Konzentration gehören also sowohl solche mit sehr 
hohem, hohem, mäßigem und niedrigem Konzentra-
tionsgrad. 
Die Wirtschaftszweige mit den stärksten Abnahmen 
der Konzentrationskoeffizienten sind in Tabelle 22 
dargestellt. 
Der teilweise sehr starke Rückgang der Konzentra-
tionskoeffizienten ist vermutlich auch dadurch ent-
standen, daß rechtlich unselbständige Betriebe in 
rechtlich selbständige Unternehmen umgewandelt 
wurden. 

327. Von den acht in den vorigen Abschnitten de

-

tailliert betrachteten Wirtschaftszweigen mit hohen 

Tabelle 21 

SYPRO 
Kenn- 
ziffer 

Wirtschaftszweig 
Konzentrationskoeffizienten der drei 

umsatzgrößten Unternehmen (%) 

1977 1979 

22 Mineralölverarbeitung   58,1 60,4 
27 Eisenschaffende Industrie   35,2 37,9 
52 Herstellung und Verarbeitung von Glas   25,6 26,7 
32 Maschinenbau   8,2 9,7 
30 Ziehereien, Kaltwalzwerke, Stahlverformung, 

Mechanik, a. n. g.   6,5 9,1 

Tabelle 22 

SYPRO 
Kenn

-

ziffer 
Wirtschaftszweig 

Konzentrationskoeffizienten der drei 
umsatzgrößten Unternehmen (%) 

1977 1979 

69 Tabakverarbeitung   69,7 64,9 
65 Reparatur von Gebrauchsgütern   70,6 63,7 
59 Gummiverarbeitung   38,3 37,0 
55 Zellstoff-, Holzschliff-, Papier- und Pappeerzeugung   38,2 29,6 
25 Gewinnung und Verarbeitung von Steinen und 

Erden   7,9 6,9 
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Konzentrationsgraden und großen Umsätzen zeigen 
fünf steigende und drei sinkende Konzentrations-
koeffizienten der drei umsatzgrößten Unternehmen. 
Genauere Angaben zu diesen Wirtschaftszweigen 
erfolgen in Tz. 343. 

328. Für 24 Wirtschaftszweige liegen vergleichbare 
Werte für den Konzentrationskoeffizienten der zehn 
größten Unternehmen vor. 

Darunter befinden sich 
— 12 Wirtschaftszweige mit wachsendem Konzen-

trationskoeffizienten und 
— 12 Wirtschaftszweige mit sinkendem Konzentra-

tionskoeffizienten der 
zehn größten Unternehmen. 

Eine besonders große Zunahme der Konzentrations-
koeffizienten liegt bei den in Tabelle 23 aufgeführ-
ten Wirtschaftszweigen vor. 

Die stärksten Abnahmen der Konzentrationskoeffi-
zienten finden sich bei den Wirtschaftszweigen der 
Tabelle 24. 
Für sechs der acht ausgewählten Wirtschaftszweige 
liegen Konzentrationskoeffizienten für die zehn 
größten Unternehmen vor. Davon zeigen vier stei-
gende und zwei sinkende Tendenz. 

329. Vergleicht man die Tendenzen der Konzentra-
tionskoeffizienten bei den Wirtschaftszweigen, bei 
denen sowohl für die drei als auch die zehn größten  

die Daten vollständig sind, so wird in vier Wirt-
schaftszweigen die Entwicklung der Konzentration 
unterschiedlich angezeigt. 

Beim Bergbau, bei der Feinmechanik, Optik, Her-
stellung von Uhren und beim Schiffbau zeigen die 
Konzentrationskoeffizienten der drei größten Un-
ternehmen eine steigende Entwicklung und die der 
zehn größten eine fallende Entwicklung an. In der 
Chemischen Industrie ist der Konzentrationskoeffi-
zient der drei größten gesunken und der zehn größ-
ten gestiegen. 

330. Um zu einer eindeutigen Aussage für die Kon-
zentrationsentwicklung möglichst vieler Wirt-
schaftszweige zu kommen, werden die Werte des 
Herfindahl-Index hinzugezogen, die für zwei- und 
vierstellige Wirtschaftszweige vorliegen (vgl. Tabel-
le II.13). Das Konzentrationsmaß gewichtet die Um-
satzanteile der Unternehmen mit sich selbst und 
mittelt sie. Die Änderungen seiner Werte zeigt die 
durchschnittliche Entwicklung der Umsatzanteile 
insbesondere der größten Unternehmen. Außerdem 
reagiert der Index auf Veränderungen der Anzahl 
der Unternehmen im Wirtschaftszweig; so führt eine 
Verringerung der Anzahl tendenziell zu einem An-
stieg des Konzentrationsmaßes. 

Werte für den Herfindahl-Index liegen für alle zwei-
stelligen Wirtschaftszweige vor, jedoch soll wieder 
der Wirtschaftszweig Stahl- und Leichtmetallbau, 
Schienenfahrzeugbau aus den oben dargelegten 
Gründen ausgenommen werden. Die Werte des Her- 

Tabelle 23 

ziffer 
Kenn  W irtschaftszweig 

Konzentrationskoeffizient der zehn 
umsatzgrößten Unternehmen (%) 

1977 1979 

22 Mineralölverarbeitung   91,6 93,6 

27 Eisenschaffende Industrie   69,9 75,1 

52 Herstellung und Verarbeitung von Glas   50,1 51,8 

61 Lederverarbeitung   45,3 47,7 

32 Maschinenbau   17,2 18,7 

Tabelle 24 

ziffer 
Kenn  W irtschaftszweig 

Konzentrationskoeffizient der zehn 
umsatzgrößten Unternehmen (%) 

1977 1979 

34 Schiffbau   76,1 71,0 

59 Gummiverarbeitung   65,2 63,3 

55 Zellstoff-, Holzschliff-, Papier- und Pappeerzeugung   59,2 52,8 

29 Gießerei   42,2 40,5 

25 Gewinnung und Verarbeitung von Steinen und Erden 18,2 16,1 
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findahl-Index weisen bei genau der Hälfte der Wirt-
schaftszweige eine steigende und bei der anderen 
Hälfte eine fallende Tendenz auf. Bei einigen Wirt-
schaftszweigen sind die Änderungen allerdings mi-
nimal. 

331. Mit den Kriterien Konzentrationskoeffizien-
ten der drei und zehn größten Unternehmen, dem 
Herfindahl-Index und in Zweifelsfällen mit dem 
Konzentrationskoeffizienten der sechs größten sol-
len die Wirtschaftszweige bezüglich ihrer Konzen-
trationsentwicklung klassifiziert werden. Anschlie-
ßend werden die Entwicklungstendenzen für die 
acht ausgewählten Wirtschaftszweige nochmals ge-
sondert dargestellt. 

Nach den dargestellten Beurteilungskriterien zeigt 
sich in den folgenden Wirtschaftszweigen eindeutig 
eine steigende Tendenz: 
— Eisenschaffende Industrie, 
— Ziehereien, Kaltwalzwerke, Stahlverformung, 

Mechanik, a. n. g., 
— Mineralölverarbeitung, 
— Maschinenbau, 
— Druckerei, Vervielfältigung, 
— Herstellung von Kunststoffwaren, 
— Elektrotechnik, Reparatur von elektrischen 

Haushaltsgeräten, 
— Lederverarbeitung, 
— Textilgewerbe, 1 ) 
— Ledererzeugung, 
— Luft- und Raumfahrzeugbau, 
— Feinkeramik. 

Die beiden letzten Wirtschaftszweige wurden aus-
schließlich nach dem Herfindahl-Index beurteilt. 

332. Eine eindeutige Abnahme der Unternehmens-
konzentration von 1977 bis 1979 ist in den nachfol-
genden Wirtschaftszweigen zu konstatieren: 
— Zellstoff-, Holzschliff-, Papier- und Pappeerzeu-

gung, 
— Reparatur von Gebrauchsgütern, 
— Gummiverarbeitung, 
— Gewinnung und Verarbeitung von Steinen und 

Erden, 
— Gießerei, 2  ) 
— Holzbearbeitung, 
— Ernährungsgewerbe, 
— Papier- und Pappeverarbeitung, 
— Straßenfahrzeugbau, Reparatur von Kraftfahr-

zeugen usw., 
— Holzverarbeitung, 
— Herstellung von Eisen-, Blech- und Metallwa-

ren, 

1) Nur geringer Anstieg der Konzentration. 
2) Der Herfindahl-Index ist nahezu konstant geblieben.  

— Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und 
Brutstoffen 1 ). 

333. Bei den übrigen Wirtschaftszweigen ist die 
Tendenz nicht ganz so eindeutig. Die Zuordnung die-
ser Wirtschaftszweige zu solchen mit steigender 
bzw. sinkender Konzentrationsentwicklung soll des-
halb kurz begründet werden. 
Zu den Wirtschaftszweigen mit steigender Konzen-
trationsentwicklung werden 
— Herstellung und Verarbeitung von Glas, 
— Feinmechanik, Optik, Herstellung von Uhren, 
— NE-Metallerzeugung, NE-Metallhalbzeugwerke, 
gezählt. 
— Bei der Herstellung und Verarbeitung von Glas 

zeigen alle Konzentrationskoeffizienten 1979 
deutlich höhere Werte als 1977. Nur der Herfin-
dahl-Index ist leicht gesunken. Das ist vermut-
lich auf eine gleichmäßigere Verteilung der Un-
ternehmensgrößen im Wirtschaftszweig zurück

-

zuführen. Der Konzentrationskoeffizient der 
sechs größten Unternehmen ist sogar von 40,4 % 
auf 44,8% gestiegen. Damit zählt dieser Wirt-
schaftszweig eindeutig zu denjenigen mit stei-
gender Konzentration. 

— Im Wirtschaftszweig Feinmechanik, Optik, Her-
stellung von Uhren weist nur der Konzentra-
tionskoeffizient der zehn größten Unternehmen 
in seiner Tendenz leicht nach unten (1977: 29,4 %; 
1979: 29,0 %). Da sowohl der Konzentrationskoef-
fizient der drei größten und der sechs größten 
Unternehmen sowie der Herfindahl-Index gestie-
gen sind, gehört auch er zu Wirtschaftszweigen 
mit steigender Tendenz. 

— Auch der Wirtschaftszweig NE-Metallerzeugung, 
NE-Metallhalbzeugwerke wird dieser Gruppe zu-
geordnet, da der Konzentrationskoeffizient der 
zehn größten Unternehmen und der Herfindahl-
Index gestiegen sind, bei Konstanz des Konzen-
trationskoeffizienten der drei größten und gerin-
ger Abnahme des Anteils der sechs größten Un-
ternehmen. 

334. Der Klasse der Wirtschaftszweige mit sinken-
der Konzentration werden zugerechnet: 
— Schiffbau, 
— Bergbau. 
— Im Schiffbau ist nur der Anteil der drei größten 

Unternehmen gering gestiegen. Alle anderen 
Maße zeigen 1979 eine deutlich geringere Kon-
zentration als 1977. 

— Ähnlich ist es beim Bergbau, in dem auch die drei 
größten Unternehmen ihren Anteil leicht auswei-
ten konnten, alle anderen Koeffizienten und der 
Herfindahl-Index jedoch sinkende Tendenzen 
anzeigen. 

335. Bei drei Wirtschaftszweigen ist eine Zuord-
nung nicht möglich. Es handelt sich hierbei um 
— Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbei-

tungsgeräten und -einrichtungen, 

1 ) Beurteilung allein aufgrund des Herfindahl-Index. 
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— Tabakverarbeitung, 
— Chemische Industrie. 

— Im Wirtschaftszweig Herstellung von Büroma-
schinen, Datenverarbeitungsgeräten und -ein-
richtungen sind die Konzentrationskoeffizienten 
der sechs und zehn größten Unternehmen nicht 
bekannt, der der drei größten leicht gestiegen 
und der Herfindahl-Index leicht gesunken. 

— In der Tabakverarbeitung weisen die Konzentra-
tionskoeffizienten der drei und sechs größten Un-
ternehmen in unterschiedliche Richtung, der 
Konzentrationskoeffizient der zehn größten ist 
nicht bekannt und der Herfindahl-Index leicht 
gesunken. 

— In der Chemischen Industrie sind der Umsatzan-
teil der drei größten Unternehmen und der Her-
findahl-Index leicht gesunken.. Der Konzentra-
tionskoeffizient der sechs größten und der der 
zehn größten Unternehmen sind gestiegen. 

Diese drei Wirtschaftszweige werden der Gruppe 
mit konstanter Konzentration, die im Bekleidungs-
gewerbe und in dem Wirtschaftszweig Herstellung 
von Musikinstrumenten, Spielwaren, Füllhaltern 
usw. festzustellen ist, zugerechnet. 

336. Damit sind die 34 vergleichbaren Wirtschafts-
zweige bezüglich ihrer Entwicklung ihrer Unterneh-
menskonzentration in drei Klassen eingeteilt. Diese 
Zuordnung erleichtert die Beurteilung, ist jedoch 
sehr schematisch, da die Änderungen in der Kon-
zentration von unterschiedlicher Stärke sind. So ist 
z. B. der Konzentrationskoeffizient der zehn größten 
Unternehmen im Textilgewerbe von 9,7 % auf 10,0 % 
und in der Eisenschaffenden Industrie von 69,9 % auf 
75,1 % gestiegen. 

337. Gewichtet man die drei Gruppen von Wirt-
schaftszweigen mit dem Umsatz, den sie 1979 erzielt 
haben, so entfällt auf Wirtschaftszweige mit steigen-
der Konzentration ein Umsatz von 496,9 Mrd. DM, 
auf solche mit sinkender Tendenz 421,0 Mrd. DM 
und solche mit konstanter bzw. uneinheitlicher Ent-
wicklung von 185,5 Mrd. DM. Den Wirtschaftszwei-
gen mit steigender Unternehmenskonzentration 
kommt also umsatzmäßig eine höhere Bedeutung zu 
als denen mit sinkender Konzentration. 

338. Die Tabelle 25 stellt den Zusammenhang zwi-
schen dem Konzentrationsgrad der Wirtschafts-
zweige 1979 und der Tendenz in der Unternehmens-
konzentration dar. 

Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Tendenz 
und Konzentrationsgrad kann nach den Ergebnis-
sen dieser Tabelle nicht festgestellt werden. 

339. Die Monopolkommission schenkt diesen Er-
gebnissen größte Aufmerksamkeit. Zum ersten 
Male stößt sie bei ihrer umfassenden konzentra-
tionsstatistischen Analyse auf ein Ergebnis, das 
nicht mehr eindeutig als eine Fortsetzung der zwar 
schwachen aber stetigen langfristigen Konzentra-
tionsentwicklung zu interpretieren ist. Möglicher-
weise deutet sich hiermit erstmals für die Jahre 1977 
bis 1979 ein Bruch in dieser Entwicklung an. Für 
eine weitergehende wettbewerbspolitische Interpre-
tation reichen jedoch die nur zwei Jahre umfassen-
den statistischen Daten nicht aus. 

Zu berücksichtigen ist ferner, daß dieses Ergebnis 
nur für die Unternehmenskonzentration auf der Ba-
sis von Umsatzanteilen in Wirtschaftszweigen gilt. 
Sowohl die Angebotskonzentration bei den einzel-
nen Warenklassen als auch die Unternehmenskon-
zentration auf der Basis von Beschäftigtenanteilen 
in den Wirtschaftszweigen indizieren eher eine Fort-
setzung der bisherigen Konzentrationsentwick-
lung. 

340. In den Tabellen II.11 und II.12 im Anhang sind 
auch die Beschäftigtenanteile der drei bzw. zehn 
umsatzgrößten Unternehmen angegeben. Von den 29 
bezüglich der Beschäftigtenanteile der drei größten 
Unternehmen vergleichbaren Wirtschaftszweigen 
weisen 16 auf eine steigende und 12 auf eine sin-
kende Beschäftigtenkonzentration. In einem Wirt-
schaftszweig ist der Anteil konstant geblieben. Die 
Beschäftigtenanteile der zehn größten Unterneh-
men von 24 vergleichbaren Wirtschaftszweigen ha-
ben sich in zwölf Wirtschaftszweigen ausgeweitet, in 
zehn reduziert und sind in zwei Wirtschaftszweigen 
konstant geblieben. 

341. Die Tendenzen der Beschäftigtenkonzentra-
tion weisen nicht in allen Fällen in die gleiche Rich-
tung. Bemerkenswerte Diskrepanzen gibt es in den 
folgenden Branchen: 

Tabelle 25 

Entwicklung der Unternehmenskonzentration 
Wirtschaftszweig mit 

steigend fallend konstant bzw. 
uneinheitlich insgesamt 

sehr hoher Unternehmenskonzentration .... 2 3 2 7 
hoher Unternehmenskonzentration   4 4 1 9 
mäßiger Unternehmenskonzentration   4 2 0 6 
geringer Unternehmenskonzentration   5 5 2 12 

insgesamt   15 14 5 34 
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- In der Mineralölverarbeitung und der Herstel-
lung von Kunststoffwaren ist bei eindeutig stei-
gender Tendenz der Umsatzkonzentration die 
Beschäftigtenkonzentration gesunken. Das ist 
vermutlich auf eine Kapitalintensivierung bei 
den Großunternehmen zurückzuführen. 

- Beim Straßenfahrzeugbau ist es genau umge-
kehrt, d. h. die Anteile der drei bzw. zehn größten 
Unternehmen an der Beschäftigtenzahl sind ge-
stiegen und die Umsatzanteile gesunken. 

342. Für die drei Klassen, denen die Wirtschafts-
zweige nach der Entwicklung der Unternehmens-
konzentration (gemessen am Umsatz) zugeordnet 
wurden, ist zu untersuchen, ob die Umsatzentwick-
lung unterschiedlich verlief. Berechnet man für die 
Klassen die Umsatzvolumina 1977 und setzt sie zu 
den oben angegebenen Werten von 1979 in Bezie-
hung, so ergeben sich folgende Wachstumsraten für 
die drei Klassen: 
17,6 % für Wirtschaftszweige mit steigender Un-

ternehmenskonzentration, 
14,7 % für solche mit sinkender Konzentration 

und 
15,7 % für diejenigen mit konstanter Konzentra-

tion. 

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, daß in Wirt

-

schaftszweigen mit wachsender Konzentration der 

Umsatz stärker gestiegen ist als in den übrigen. 
Ohne weitere Untersuchungen ist jedoch nicht fest-
zustellen, ob ein eindeutiger Zusammenhang zwi-
schen Konzentrationszunahme und Umsatzwachs-
tum besteht. 

343. Für die acht ausgewählten Wirtschaftszweige 
mit hoher und sehr hoher Unternehmenskonzentra-
tion 1 ) werden die für die Beurteilung wesentlichen 
Werte in Tabelle 26 zusammenfassend dargestellt. 

Drei dieser Wirtschaftszweige sind durch zuneh-
mende Unternehmenskonzentration gekennzeich-
net. Zwei sind den Wirtschaftszweigen mit sinken-
der Konzentration zuzurechnen, und bei den drei üb-
rigen Wirtschaftszweigen zeigt sich keine einheitli-
che Konzentrationsentwicklung. Das Umsatzwachs-
tum ist sehr unterschiedlich und insbesondere bei 
der Herstellung von Büromaschinen, Datenverar-
beitungsgeräten und -einrichtungen auffällig nied-
rig. Hier muß man jedoch berücksichtigen, daß die 
geringe Umsatzsteigerung durch die erheblichen 
Preissenkungen in dieser Branche hervorgerufen 
wird. Gleichzeitig handelt es sich um den Wirt-
schaftszweig mit der höchsten Produktionssteige-
rung. Über dem Durchschnitt des Bergbaus und Ver-
arbeitenden Gewerbes liegen die nominalen Wachs- 

1) Vgl. Tabelle 6. 

Tabelle 26 

- Umsatzanteile der 

SYPRO- 
Kenn- 
ziffer 

Wirtschaftszweig 
Umsatz im 

Wirtschafts

-

zweig 1979 
(Mio. DM) 

Umsatz

-

wachstum 
1977 = 100 

3 6 10 

umsatzgrößten Unternehmen (%) 

1977 1979 1977 1979 1977 1979 

50 Herstellung von Bü- 
romaschinen, Da-  
tenverarbeitungs-  
geräten und 
-einrichtungen   73,2 73,8 - 1 ) 84,6 - 1 ) - 1 ) 11169,3 104,1 

21 Bergbau   66,2 66,9 84,9 84,2 94,4 94,3 27 857,5 133,8 

69 Tabakverarbeitung 69,7 64,9 92,5 93,4 - 1 ) - 1 ) 15 294,3 108,9 

22 Mineralölverarbei- 
tung   58,1 60,4 81,0 82,9 91,6 93,6 75 750,7 139,7 

33 Straßenfahrzeug- 
bau, Reparatur 
von Kraftfahrzeu- 
gen usw.   48,0 47,5 63,6 63,4 72,1 71,3 123 794,8 120,1 

27 Eisenschaffende 
Industrie   35,2 37,9 53,7 57,8 69,9 75,1 47 731,2 111,0 

36 Elektrotechnik, Re- 
paratur von elek- 
trischen  Haus- 
haltsgeräten   31,7 32,1 41,4 41,6 47,8 48,4 105 210,7 109,3 

40 Chemische Indu- 
strie   26,3 26,0 40,5 41,2 47,6 48,4 132 774,1 118,5 

1 ) Keine Angaben aus Gründen der Geheimhaltung. 
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tumsraten des Umsatzes beim Bergbau, der 
Mineralölverarbeitung, dem Straßenfahrzeugbau 
und der Chemischen Industrie. 

5.3 Die langfristige Entwicklung der Unternehmens-
konzentration seit 1954 

344. Betrachtet man die langfristige Entwicklung 
der Unternehmenskonzentration anhand des unge-
wogenen Durchschnittswertes der Anteile der zehn 
größten Unternehmen in den einzelnen Wirtschafts-
zweigen, so nimmt die Konzentration bis 1978 konti-
nuierlich zu. 1979 ist dieser Durchschnittswert leicht 
gesunken. Der Konzentrationskoeffizient der zehn 
größten Unternehmen ist von 1978 bis 1979 im Stahl-
und Leichtmetallbau, Schienenfahrzeugbau von 
45,9 % auf 33,7 % gesunken. Dies ist — wie bereits er-
wähnt — vermutlich auf Schwerpunktverlagerun-
gen zurückzuführen. Berücksichtigt man diesen 
Wirtschaftszweig bei der Mittelwertbildung nicht, so 
ergeben sich für 
— 1977 43,9 % 
— 1978 43,9 % 
— 1979 43,9 %. 

Die Durchschnittswerte betrugen: 

— 1954 31,1 % 
— 1960 33,5% 
— 1968 38,5 % 
— 1970 40,9% 
— 1973 41,8 % 
— 1975 42,3% 
— 1977 43,9 % 
— 1978 44,0 % (unkorrigiert) 
— 1979 43,6 % (unkorrigiert). 

Aus methodischen Gründen lassen sich jedoch die 
Daten der Jahre 1954 und 1960 nicht direkt mit den 
Daten der Jahre 1968 bis 1975 und diese wiederum 
nicht mit denen von 1977 bis 1979 vergleichen. Au-
ßerdem eignet sich der Durchschnittswert nur sehr 
unzulänglich zur Beurteilung der Konzentrations-
entwicklung. Wie eine Betrachtung der einzelnen 
Wirtschaftszweige zeigt, ist die Konzentrations- bzw. 
die Dekonzentrationsentwicklung in den Wirt-
schaftszweigen sehr unterschiedlich. Selbst inner-
halb der einzelnen Wirtschaftszweige sind die Ten-
denzen nicht monoton. 
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KAPITEL III 

Stand und Entwicklung der Konzentration von Großunternehmen 
(aggregierte Konzentration) 

1. Die Messung der aggregierten Unterneh-
menskonzentration 

1.1 Geänderte Form der Berichterstattung und da-
durch verursachte Probleme der Datenbeschaf-
fung 

345. Für die Beurteilung von Stand und Entwick-
lung der Konzentration in der Wirtschaft reicht die 
Betrachtung der Angebotskonzentration in den Wa-
renklassen und der Unternehmenskonzentration in 
den Wirtschaftszweigen nicht aus. Die Monopolkom-
mission hat aus diesem Grund in ihren bisherigen 
drei Hauptgutachten mit ihrer Berichterstattung 
über die 100 größten Unternehmen auch Stand und 
Entwicklung der aggregierten Konzentration begut-
achtet. Diese Untersuchung wird hier in einer erwei-
terten Form fortgeführt 1 ). 

Bisher erstreckte sich die Untersuchung auf die 
nach Umsatz größten Unternehmen. Beginnend mit 
dem vorliegenden Hauptgutachten ist die Monopol-
kommission dazu übergegangen, zum einen für fünf 
große Bereiche, nämlich Industrie, Handel, Kredit-
gewerbe, Versicherungsgewerbe sowie Verkehr und 
Dienstleistungen, die jeweils größten Unternehmen 
nach dem im entsprechenden Sektor üblichen Grö-
ßenmerkmal (Umsatz, Bilanzsumme, Beitragsein-
nahmen) zusammenzustellen. Zum anderen — und 
das ist die wesentlichere Änderung — ermittelt sie 
für alle diese Bereiche die 100 größten Unternehmen 
nach dem über Sektorengrenzen hinweg vergleich-
baren Größenmerkmal Wertschöpfung. Diese 100 
Unternehmen werden im folgenden kurz als die „100 
Größten" bezeichnet. 

Die vergleichende Analyse erfolgt mit Daten der bei-
den Jahre 1978 und 1980, wobei der Schwerpunkt 
dieser Analyse auf den „100 Größten" liegt. Eine wei-
ter in die Vergangenheit reichende Rückerhebung 
der Daten und entsprechende Analyse der Entwick-
lung über einen längeren Zeitraum hinweg wäre 
wünschenswert gewesen. Die Rückerhebung der Da-
ten konnte jedoch wegen des damit verbundenen Ar-
beitsaufwands in der zur Verfügung stehenden Zeit 
nicht durchgeführt werden. Ferner ist es auch nicht 
sicher, ob die benötigten Daten für einen wesentlich 
weiter zurückliegenden Zeitpunkt mit einer ausrei-
chenden Präzision hätten festgestellt werden kön-
nen. 

1 ) Einen Überblick über das gesamte neue konzentrations-
statistische Programm der Monopolkommission gibt 
Abschnitt 1 des I. Kapitels. 

346. Eine Fortschreibung der Statistik der 100 
größten Unternehmen nach den Kriterien, die der 
Berichterstattung in den Hauptgutachten I bis III 
zugrundelagen und die zuletzt im Hauptgutach-
ten III 1 ) detailliert erläutert wurden, erfolgt eben-
falls. Die entsprechende Rangfolge erscheint im An-
hang als Tabelle III. 

347. In ihrem ersten Hauptgutachten 2 ) hat die Mo-
nopolkommission bereits darauf hingewiesen, daß 
in der Konzentrationsforschung die im Unterneh-
men entstandene Wertschöpfung als ein dem Um-
satz überlegenes Größenmerkmal betrachtet wird 3 ). 
Nach sorgfältiger Abwägung einerseits des konzep-
tionellen Nachteils des Umsatzmerkmals als Grö-
ßenmaß, aber andererseits der Schwierigkeiten, die 
sich bei der statistischen Erhebung der Wertschöp-
fung ergeben, hat sie seinerzeit dem Umsatzmerk-
mal den Vorzug gegeben. Dieses Merkmal kann so-
lange als akzeptables Größenmaß verwendet wer-
den, solange die Preisentwicklung in den verschie-
denen Branchen verhältnismäßig einheitlich ver-
läuft und somit die Relationen zwischen Unterneh-
men solcher verschiedener Branchen über die Zeit 
hinweg nicht künstlich verzerrt werden. Dies ist je-
doch in der letzten Zeit nicht mehr gewährleistet. 
Die verzerrende Wirkung der Preisentwicklung bei 
einer Auswahl der Unternehmer nach Umsatz wird 
von der Monopolkommission nun als sehr viel gra-
vierender eingeschätzt als die Ungenauigkeiten, die 
sich bei der statistischen Erhebung von Wertschöp-
fungsdaten und einer Ermittlung der 100 größten 
Unternehmen nach diesem Größenmerkmal erge-
ben. 

348. Die Ermittlung der 100 größten Unternehmen 
nach Wertschöpfung hat den offensichtlichen zu-
sätzlichen Vorteil, daß Unternehmen des Kredit-
und des Versicherungsgewerbes in die Untersu-
chung miteinbezogen werden können, was nach ei-
ner Auswahl nach Umsatz nicht möglich ist, weil der 
Umsatzbegriff in diesen Sektoren nicht üblich ist. 

1) Monopolkommission, Fusionskontrolle bleibt vorran-
gig, Hauptgutachten 1978/1979, Baden-Baden 1980, Tz. 
270 bis 286. 

2) Monopolkommission, Mehr Wettbewerb ist möglich, 
Hauptgutachten 1973/1975, Baden-Baden 1976, Tz. 210. 

3) Wertschöpfung besteht im wesentlichen aus Zahlungen 
an Personen und Institutionen, die dem Unternehmen 
Ressourcen zur Verfügung stellen, und ist somit, da 
diese Zahlungen im Idealfall den von den Ressourcen 
erbrachten Leistungen entsprechen, ein besser geeigne-
tes Merkmal als der Umsatz, das gesamte Ausmaß der 
wirtschaftlichen Tätigkeit des Unternehmens zu erfas-
sen. 
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Ein weiterer Vorteil ergibt sich deshalb, weil anders 
als beim Umsatz für die Wertschöpfung eine direkt 
mit ihr vergleichbare — auch genauso benannte — 
gesamtwirtschaftliche Bezugsgröße existiert. 

349. Die Wertschöpfung der für die Liste der „100 
Größten" in Frage kommenden Unternehmen ist im 
allgemeinen gemäß Grundsätzen, die aus der ein-
schlägigen Fachliteratur bekannt sind, erhoben wor-
den. Das genaue den Berechnungen zugrunde ge-
legte Schema ist in Abschnitt 3.1 wiedergegeben. 

350. Die Schwierigkeiten einer Erhebung nach 
Wertschöpfung rühren insbesondere daher, daß eine 
Anzahl von Unternehmen, die für die aggregierte 
Konzentrationsstatistik in Betracht kommen, ihre 
Jahresabschlußdaten nicht in vollem Umfang veröf-
fentlichen. Es handelt sich hierbei einerseits um 
Personenhandelsgesellschaften, die nach § 5 Abs. 2 
Nr. 4 Publizitätsgesetz aus der Gewinn- und Verlust-
rechnung lediglich Angaben über Umsatzerlöse, Er-
träge aus Beteiligungen sowie Personalkosten zu 
machen brauchen, und andererseits Konzerne aller 
Rechtsformen, die von der durch § 333 Aktiengesetz 
gewährten Option Gebrauch machen, ihre Gewinn- 
und Verlustrechnung in einer vereinfachten Form 
zu veröffentlichen. Weiterhin ist eine genaue Erhe-
bung der Wertschöpfung aus zur Verfügung stehen-
den Daten bei solchen Konzernen erschwert, die 
zwar vollständige Gewinn- und Verlustrechnungen 
bekanntgeben, aber in ihre Jahresabschlüsse die Er-
gebnisse ihrer ausländischen Tochtergesellschaften 
einbeziehen. Für das Untersuchungsziel der Mono-
polkommission, insbesondere für Vergleiche mit re-
levanten gesamtwirtschaftlichen Größen, sind je-
doch nur Angaben in der Abgrenzung auf den inlän-
dischen Konzernbereich verwendbar. 

351. In den Fällen, bei denen aus oben geschilder-
ten Gründen eine unmittelbare Errechnung der 
Wertschöpfung auf der Basis von veröffentlichten 
Daten nicht möglich ist, hat die Kommission die be-
treffenden Unternehmen befragt und, von zehn Aus-
nahmen abgesehen, die erbetenen Informationen er-
halten. Es handelt sich bei den Ausnahmen um Un-
ternehmen, die, unter Hinweis auf bereits genügte 
gesetzliche Publizitätspflicht, teilweise aus Geheim-
haltungsgründen, teilweise wegen des damit ver-
bundenen zusätzlichen Aufwands die Informationen 
nicht zur Verfügung gestellt haben. In diesen Fällen 
hat die Kommission das vorliegende unvollständige 
Datenmaterial genutzt, um die Wertschöpfung zu 
schätzen und hat diese Schätzungen zur Bestim-
mung der Positionen dieser Unternehmen in der 
Rangfolge der „100 Größten" nach Wertschöpfung 
verwandt. In Abschnitt 3.1 wird die in den einzelnen 
Fällen eingeschlagene Vorgehensweise erläutert. Es 
wurde dabei besonders sorgfältig darauf geachtet, 
daß aufgrund der Schätzungen die Entwicklung der 
Statistik der „100 Größten" zwischen 1978 und 1980 
nicht verzerrt dargestellt werde. Im übrigen kann 
anhand von statistischen Überlegungen gezeigt wer-
den, daß eine Rangfolge der „100 Größten" nach 
Wertschöpfung, bei der für einen Teil der Unterneh-
men die Zahlen geschätzt werden mußten, immer 
noch ein wesentlich höheres Maß an Übereinstim-

mung mit einer nur auf 100 % korrekten Wertschöp-
fungsdaten beruhenden Rangfolge aufweist, als eine 
Rangfolge, die auf der Basis von Umsatzdaten zu-
sammengestellt worden ist. Der Grund hierfür ist 
darin zu suchen, daß die Umsatz/Wertschöpfungs-
Relationen von Unternehmen zu Unternehmen sehr 
unterschiedlich sind und diese Unterschiede für eine 
sehr viel größere Verzerrung sorgen als die durch 
Erhebungslücken verursachten Ungenauigkeiten 
bei einigen Wertschöpfungsdaten. 

352. Neben einer Berichterstattung über die nach 
Wertschöpfung 100 größten Unternehmen in der Ge-
samtwirtschaft ist auch eine Betrachtung der größ-
ten Unternehmen in einzelnen Sektoren nützlich, 
um die Entwicklung der Konzentration in diesen 
Teilbereichen deutlich zu machen. Die Kommission 
hat deshalb für die Jahre 1978 und 1980 die 100 größ-
ten Unternehmen der Industrie, die 20 größten Un-
ternehmen des Handels, jeweils die zehn größten 
Banken und Versicherungskonzerne sowie die zehn 
größten Unternehmen aus den beiden zu diesem 
Zweck zusammengefaßten Sektoren Verkehr und 
Dienstleistungen zusammengestellt und ihre Ent-
wicklung analysiert. Im Zusammenhang mit den 
Handelsunternehmen werden gleichzeitig die fünf 
größten Einkaufszusammenschlüsse begutachtet. 

Als Größenmaße werden in diesen Statistiken die 
üblichen Geschäftsvolumenmerkmale verwandt, 
einmal, weil innerhalb dieser Sektoren die Relation 
zwischen dem entsprechenden Merkmal und Wert-
schöpfung nicht so stark schwankt, zum anderen, 
weil dadurch die Vergleichbarkeit mit den Statisti-
ken anderer Länder hergestellt wird. Für die Unter-
nehmen der Industrie, des Handels und der Ver-
kehrs- und Dienstleistungssektoren ist dieses Merk-
mal der Umsatz, für die Banken die Bilanzsumme 
und für die Versicherungen die Beitragseinnah-
men. 

Vergleichbare sektorale Konzentrationsstatistiken 
für die beiden verbleibenden Sektoren des privat-
wirtschaftlichen Bereichs, nämlich Land- und Forst-
wirtschaft sowie Organisationen ohne Erwerbscha-
rakter, erweisen sich wegen des Fehlens von Unter-
nehmen entsprechender Größenordnungen als ge-
genstandslos. 

353. Auch die Daten für die sektorale Konzentra-
tionsstatistik liegen nicht alle in der erforderlichen 
Abgrenzung in veröffentlichter Form vor und muß-
ten zum Teil von der Kommission direkt bei den Un-
ternehmen erfragt werden. Für diese Statistiken 
wurden der Kommission bis auf eine Ausnahme alle 
benötigten Daten zur Verfügung gestellt. 

354. Zur Ergänzung der Berichterstattung über die 
100 größten Unternehmen nach Wertschöpfung 
macht die Kommission für diese Unternehmen An-
gaben über Beschäftigte, Anlagevermögen und 
Cash-flow.  Wie bereits in den vorangegangenen 
Hauptgutachten ausgeführt, werden durch diese An-
gaben zusätzliche Maßstäbe zur Beurteilung der Un-
ternehmenskonzentration gewonnen. Die Erhebung 
dieser Daten in der erforderlichen Abgrenzung ist 
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lückenhaft geblieben, da sich einige Unternehmen 
nicht in der Lage sahen, die entsprechenden Zahlen 
der Kommission zur Verfügung zu stellen. Die 
Gründe hierfür entsprechen denen, die oben bezüg-
lich der Schwierigkeiten bei der Datenbeschaffung 
für die Wertschöpfung geschildert wurden. Bei die-
sen Angaben ist nicht versucht worden,  die Lücken 
durch Schätzungen zu füllen, weil hier die Analyse 
auch bei der Außerachtlassung einiger Unterneh-
men aussagekräftig bleibt. 

355. Die Ermittlung der „100 Größten" nach Wert-
schöpfung machte eine weitgehende Befragung der 
Großunternehmen erforderlich. Die Monopolkom-
mission hat sich bemüht, den Befragungsaufwand 
für die Unternehmen in einem vertretbaren Rah-
men zu halten. 

Zu einer möglichst vollständigen Erfassung der Da-
ten für die Jahre 1978 und 1980 mußten 68 Unterneh-
men befragt werden. 

1.2 Zum Begriff des Unternehmens in der aggregierten 
Unternehmensstatistik 

356. In den beiden vorangegangenen Kapiteln 
wurde bei der Untersuchung der Konzentration von 
rechtlich selbständigen Unternehmen ausgegangen. 
Demgegenüber steht bei der Darstellung der aggre-
gierten Konzentration im vorliegenden Kapitel das 
Unternehmen als wirtschaftliche Einheit im Mittel-
punkt. Als Unternehmen werden hier alle unter ein-
heitlicher Leitung stehenden inländischen rechtli-
chen Einheiten verstanden. Die Abgrenzung der be-
trachteten Großunternehmen entspricht damit in 
der Regel dem Konsolidierungskreis im Sinne der 
Vorschriften des Aktiengesetzes über die Rech-
nungslegung der Konzerne. 

357. Eine umfassende Erhebung aller unter einer 
einheitlichen Leitung stehenden Unternehmen nach 
dem Kriterium der Konsolidierung kann jedoch 
nicht durchgeführt werden, da für einige solcher Un-
ternehmen nur eine beschränkte bzw. gar keine 
Konsolidierungspflicht besteht oder die Konsolidie-
rung nicht in der Form geschieht, wie sie für die 
Zwecke der Monopolkommission benötigt wird. 

Bei geringer Bedeutung der abhängigen Gesell-
schaften für den Konzern kann nach § 329 Abs. 2 
AktG von einer Konsolidierung abgesehen werden. 
Dies muß geschehen, wenn die Einbeziehung den 
Aussagewert des Konzernabschlusses beeinträchti-
gen würde. Wenn die aus diesem Grunde unberück-
sichtigt gelassenen Unternehmensteile von be-
trächtlicher Bedeutung sind, wie das zum Beispiel 
bei einigen Versicherungskonzernen der Fall ist, hat 
die Monopolkommission die konsolidierten Daten 
bei den Unternehmen erhoben. 

Andererseits läßt § 329 Abs. 2 AktG die Einbezie-
hung weiterer Konzernunternehmen zu. Die Unter-
nehmen nutzen diese Möglichkeit zum Teil, um aus-
ländische Beteiligungen zu berücksichtigen. In die

-

sen Fällen sind die nur für den inländischen Kon-
zern benötigten Daten ebenfalls bei den Unterneh-
men direkt erhoben worden. 

Eine gesetzliche Ausnahme von der Verpflichtung 
zur Erstellung eines Konzernabschlusses ergibt sich 
bei einigen inländischen Tochtergesellschaften aus-
ländischer Konzernmuttergesellschaften. Zwar ist 
nach § 330 Abs. 2 AktG das der Konzernleitung am 
nächsten stehende Unternehmen verpflichtet, einen 
Teilkonzernabschluß für die Bundesrepublik zu er-
stellen. Diese Verpflichtung entfällt jedoch, wenn für 
die ausländische Obergesellschaft ein Konzernab-
schluß nach deutschen Vorschriften im Bundesan-
zeiger veröffentlicht wird. Aus diesem Grunde fas-
sen nicht alle ausländischen Muttergesellschaften 
die Angaben für ihre inländischen Unternehmen in 
einem Teilkonzernabschluß zusammen. Die in eini-
gen Fällen unumgängliche getrennte Berücksichti-
gung mehrerer von ausländischen Müttern abhängi-
gen Gesellschaften führt zu einer Unterbewertung 
der Größe dieser unter einheitlicher ausländischer 
Leitung stehenden wirtschaftlichen Einheiten und 
zu einer Unterschätzung der Konzentration im Be-
reich der „100 Größten". 

358. Nach § 11 Abs. 5 Satz 2 Publizitätsgesetz brau-
chen Personenhandelsgesellschaften und Einzel-
kaufleute keinen Konzernabschluß zu erstellen, 
wenn sich ihr Gewerbebetrieb auf die Vermögens-
verwaltung beschränkt und sie nicht Aufgaben der 
Konzernleitung wahrnehmen. Da nach Definition 
durch das Gesetz in diesen Fällen keine einheitliche 
Leitung über mehrheitlich im Besitz befindliche Un-
ternehmen ausgeübt wird, ist eine Einbeziehung sol-
cher Unternehmensgruppen in die Konzentrations-
statistik entsprechend dem gewählten Auswahl-
kriterium nicht gerechtfertigt. Eine Unterschät-
zung der aggregierten Unternehmenskonzentration 
würde sich allerdings dann ergeben, wenn aufgrund 
der engen Kapitalverflechtungen die betreffenden 
Unternehmen sich auch ohne eine von den Anteils-
eignern ausgeübte Leitung wie eine wirtschaftliche 
Einheit verhielten. 

Bei einigen solcher kapitalmäßig eng verflochtenen 
Unternehmen kann trotz der nicht durchgeführten 
Konsolidierung vermutet werden, daß sie einheitlich 
geführt werden. Die Kommission hat in diesen Fäl-
len nicht versucht, von den Spitzen dieser Unterneh-
men Daten in der benötigten Genauigkeit zu erhe-
ben und die daraus folgende Unterschätzung der ag-
gregierten Konzentration in Kauf genommen. Selbst 
wenn für die Berichterstattung in diesem Hauptgut-
achten die Daten zur Verfügung gestellt worden wä-
ren, ist bei diesen Unternehmen keinerlei Gewähr 
dafür gegeben, daß entsprechende Auskunft in der 
Zukunft weiterhin erteilt wird, so daß eine spätere 
Fortschreibung der Statistiken in Frage gestellt 
worden wäre. 

In Abschnitt 2.2 über die 20 größten Handelsunter-
nehmen erfolgt ein Hinweis darauf, in welchem 
Maße die Konzentration im Handel durch die unvoll-
ständige Berücksichtigung bzw. das vollkommene 
Außerachtlassen einiger Unternehmen verzerrt dar-
gestellt wird. 



Drucksache 9/1892  Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 

1.3 Verflechtungen und Zusammenschlußaktivitäten 
der „100 Größten" 

359. Anknüpfend an gleichgerichtete Untersu-
chungen in den vorangegangenen Hauptgutachten 
hat die Monopolkommission die zwischen den „100 
Größten" existierenden Verflechtungen begutachtet. 
Kapitalmäßige Verflechtungen bestehen über Betei-
ligungen und Gemeinschaftsunternehmen und per-
sonelle Verflechtungen über Mandatsträger in den 
Kontrollorganen. Die Darstellung dieser Verflech-
tungen ermöglicht eine weitergehende Beurteilung 
der aggregierten Konzentration. Wegen der Mehrar-
beiten, die mit der in Abschnitt 1.1 beschriebenen 
Umstellung der Berichterstattung verbunden waren, 
konnten jedoch die für eine Analyse der Koopera-
tion im Rahmen von Gemeinschaftsunternehmen 
erforderlichen Erhebungen nicht durchgeführt wer-
den. Eine Behandlung dieses Themas fehlt deshalb 
im vorliegenden Gutachten. Sie wird jedoch im 
nächsten Gutachten wieder aufgenommen werden. 

360. Zur Bestimmung der Verflechtungen zwi-
schen den „100 Größten" wurde auf folgende Daten-
quellen zurückgegriffen: 
— Commerzbank, „Wer gehört zu wem", 13. Auflage 

1979 und 14. Auflage 1982, 
— Hoppenstedt-Verlag, Darmstadt, 

— „Konzerne in Schaubildern" einschließlich 
„Konzerne aktuell" (Loseblattsammlung), 

— „Handbuch der Aktiengesellschaften", ver-
schiedene Jahrgänge, 

— „Handbuch der Großunternehmen", verschie-
dene Jahrgänge, 

— „Leitende Männer und Frauen der Wirt-
schaft", Ausgaben 1979 und 1981, 

- Luchterhand-Verlag, „Die großen 500" (Loseblatt-
sammlung). 

361. Wegen der aus wettbewerbspolitischer Sicht 
besonderen Bedeutung von Zusammenschlüssen für 
die Entwicklung der aggregierten Konzentration hat 
die Monopolkommission die Beteiligung der im 
Jahre 1980 zu den „100 Größten" gehörenden Unter-
nehmen an den 1980/1981 dem Bundeskartellamt 
angezeigten  Unternehmenszusammenschlüssen 
nach § 23 GWB untersucht. Sie stützt sich dabei auf 
die der Monopolkommission vom Bundeskartellamt 
übermittelten monatlichen „Bekanntmachungen 
über Zusammenschlüsse nach § 23 GWB". 

2. Die nach dem üblichen Geschäftsvolumen

-

merkmal größten Unternehmen 1978 und 1980 
in den verschiedenen Bereichen 

362. Aufgrund der unter 1.1 und 1.2 im einzelnen 
dargelegten Kriterien wurden für 1978 und 1980 die 
100 größten Industrieunternehmen, die 20 größten 
Handelsunternehmen und jeweils die zehn größten 
Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften sowie 
Verkehrs- und Dienstleistungsunternehmen ermit-

telt. Sie sind in den nachfolgenden Tabellen 1, 2 und 
4 bis 6, nach der Höhe des Geschäftsvolumenmerk-
mals 1980 geordnet, zusammengestellt. 

363. Als gesamtwirtschaftliche Bezugsgröße der In-
dustrie-, Handels sowie Verkehrs- und Dienstlei-
stungsunternehmen werden Umsätze der Umsatz-
steuerstatistik verwandt. Aufgrund von Schwierig-
keiten, die sich als Folge der Änderungen in der Sy-
stematik der Wirtschaftszweige ergeben haben, hat 
das Statistische Bundesamt jedoch bis zur Übergabe 
dieses Gutachtens an die Bundesregierung das ent-
sprechende Zahlenwerk für 1980 nicht erstellen kön-
nen 1 ). Bei der Erstellung der zukünftigen Gutachten 
werden diese Bezugsgrößen jedoch aller Voraus-
sicht nach wieder rechtzeitig zur Verfügung ste-
hen. 

Im Fall von Industrie und Handel eignen sich als al-
ternative Bezugsgröße Umsatzzahlen aller rechtli-
chen Einheiten in diesen Bereichen 2 ), aus denen zu 
Vergleichszwecken Wachstumsraten für die Be-
richtsperiode ermittelt werden können. Es muß da-
bei in Kauf genommen werden, daß die Erhebungs-
einheiten (rechtlich selbständige Unternehmen) von 
denen in dieser Untersuchung (wirtschaftliche Ein-
heiten) abweichen. 

2.1 Industrie 

364. Die 1978 und 1980 jeweils 100 größten Indu-
strieunternehmen haben zusammen Umsätze von 
1978 494 322 Mio. DM und 
1980 627 240 Mio. DM 

erzielt. Dies entspricht einem Wachstum von 26,9 %. 
Im Vergleich dazu verzeichnen alle Unternehmen 
im Produzierenden Gewerbe eine Wachstumsrate 
von 21,5% 3 ), woraus folgt, daß die Hundert ein unge-
fähr um 5 Prozentpunkte größeres Wachstum wäh-
rend des Berichtszeitraums aufweisen als die Ge-
samtheit der Unternehmen ihres Bereichs. 

1) Bis zur endgültigen Drucklegung dieses Gutachtens la-
gen vorläufige Zahlen vom Statistischen Bundesamt 
vor, so daß Anteile der größten Unternehmen am Ge-
samtumsatz des jeweiligen Bereichs noch ausgerechnet 
und an den entsprechenden Stellen eingesetzt werden 
konnten. 

2) Vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Statistisches Jahr-
buch 1981 für die Bundesrepublik Deutschland, Stutt-
gart und Mainz 1981, Tabellen 9.10 (Bergbau und Verar-
beitendes Gewerbe), 9.24 (Baugewerbe), 11.2 (Großhan-
del) und 11.4 (Einzelhandel). Ein gewichtiger Durch-
schnitt der Wachstumsraten der Bereiche Bergbau, Ver-
arbeitendes Gewerbe und Baugewerbe kann als relativ 
gute Annäherung für die Wachstumsrate des Produzie-
renden Gewerbes, dem die Unternehmen der Industrie 
zuzuordnen sind, angesehen werden. Das Wachstum des 
Energie- und Wasserversorgungssektors ist darin nicht 
erfaßt. Nach überschlägigen Berechnungen würde sich 
der Näherungswert für die Wachstumsrate des Produ-
zierenden Gewerbes bei Einbeziehung dieses Sektors 
um weniger als ein Zehntel Prozentpunkte verändern. 

3) Vgl. Tz. 363 und zweite Fn. zu dieser Tz. 
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Tabelle 1 

Die hundert größten Industrieunternehmen 1978 und 1980 1) 

Quelle: Eigene Erhebungen 

Rang 
Firma Wirtschafts

-

zweig2) 
Umsatz 3 ) in Mio. DM Erläute

-

rungen4) 
1978 1980 1978 1980 

( 1) 1 VEBA AG   101, 205, 40/41 28 839 41 954 

( 4) 2 Daimler-Benz AG   244 20 624 26 486 

( 3) 3 Volkswagenwerk AG   244 22 161 25 930 

( 2) 4 Siemens AG   250 23 462 24 986 9 

( 5) 5 Thyssen AG   230-232 19 212 23 154 9 

(18) 6 Deutsche BP AG   205 9 528 22 271 E, KI 5  ) 

( 6) 7 BASF AG   200 17 000 21 737 

( 8) 8 Rheinisch-Westfälisches Elektrizi- 
tätswerk AG   101 12 778 18 262 6 

(11) 9 ESSO AG   205 12 076 17 695 TK 

(13) 10 Deutsche Shell AG   205 11 305 17 104 E 

(9) 11 Ruhrkohle AG   110 12 488 16 422 

(10) 12 Bayer AG   200 12 100 15 881 

(7) 13 Hoechst AG   200 13 076 14 813 

(14) 14 Fried. Krupp GmbH   230-232 10 986 12 795 

(19) 15 Gutehoffnungshütte Aktienverein 242, 244 9 479 12 367 

(12) 16 Allgemeine  Elektricitäts-Gesell- 
schaft AEG-Telefunken   250 12 024 12 263 

(16) 17 Mannesmann AG   230-232, 242, 
40/41 10 641 10 433 

(15) 18 Adam Opel AG   244 10 642 9 224 E 

(30) 19 Ruhrgas AG   103 5 493 9 122 

(23) 20 Metallgesellschaft AG   233, 40/41 7 117 9 047 

(21) 21 Robert Bosch GmbH   250 7 594 8 974 

(31) 22 Mobil Oil AG   205 5 174 8 763 E 

(17) 23 Ford-Werke AG   244 10 475 8 692 E 

(24) 24 Salzgitter AG   230-232, 40/41, 
246 6 724 8 578 9 

(20) 25 Friedrich  Flick  Industrieverwal- 
tung KGaA   200, 242, 264 7 624 8 427 

(28) 26 Deutsche Texaco AG   205 5 547 8 300 TK 

(22) 27 Deutsche Unilever GmbH   28/29 7 307 8 096 TK 

(25) 28 Estel Hoesch Werke AG 6 )   230-232 6 538 7 992 TK 

(32) 29 Degussa AG   200 4 496 7 917 

(26) 30 IBM Deutschland GmbH   243 6 318 7 380 E 

(27) 31 Bayerische Motoren Werke AG   244 6 184 7 261 

(35) 32 Saarbergwerke AG   110 3 821 5 512 

(29) 33 Reemtsma Cigarettenfabriken 
GmbH   299 5 507 5 511 
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noch Tabelle 1 

Rang 
Firma Wirtschafts

-

zweig 2) 
Umsatz 3 ) in Mio. DM Erläute

-

rungen4 ) 1978 1980 1978 1980 

(37) 34 Klöckner-Werke AG   230-232 3 654 4 952 9 
(38) 35 Vereinigte Industrie- 

Unternehmungen AG   101, 233 3 398 4 887 KW1) 

(73) 36 Hochtief AG   30 1 560 4 565 
(33) 37 Allgemeine Deutsche Philips 

Industrie GmbH   250 4 213 4 368 4, TK 
(34) 38 BAT Cigaretten-Fabriken GmbH 299 4 012 4 128 E 
(40) 39 Klöckner-Humboldt-Deutz AG   242 3 370 4 035 
(42) 40 Vereinigte Elektrizitätswerke 

Westfalen AG   101 3 143 4 030 
(36) 41 Brown, Boveri & Cie AG   250 3 772 3 990 TK 
(41) 42 Deutsche Babcock AG   242 3 194 3 979 9 
(39) 43 Henkel KGaA   200 3 392 3 938 
(46) 44 Preussag AG   233 2 684 3 535 
(44) 45 Standard Elektrik Lorenz AG   250 2 797 3 351 TK 
(55) 46 Elf Mineraloel GmbH   205 2 029 3 306 TK 
(52) 47 Messerschmitt-Bölkow-Blohm 

GmbH   248 2 117 3 304 E 
(43) 48 Saint-Gobain-Pont-à-Mousson 

(Deutschland)   227, 234 2 850 3 290 GD 
(49) 49 Philipp Holzmann AG  ... 30 2 525 3 206 
(48) 50 Stahlwerke Röchling-Burbach 

GmbH   230-232 2 556 2 980 
(50) 51 Oetker-Gruppe   28/29 2 471 2 955 
(47) 52 Nestlé-Gruppe Deutschland 

GmbH   28/29 2 648 2 942 TK 
(—) 53 Panavia Aircraft GmbH   248 — 2 843 E 
(45) 54 Martin Brinkmann AG   299 2 756 2 764 3, E 
(72) 55 Norddeutsche Affinerie AG   233 1 565 2 506 9, E 
(54) 56 Bosch-Siemens Hausgeräte 

GmbH   250 2 084 2 437 E 
(53) 57 Bayernwerk AG   101 2 085 2 410 9 
(57) 58 Continental Gummi-Werke AG   213 1 915 2 319 
(71) 59 Rütgerswerke AG   200 1 567 2 314 
(56) 60 Magirus-Deutz AG   244 1 927 2 283 E 
(51) 61 Grundig AG   250 2 464 2 266 3, E 
(96) 62 W. C. Heraeus GmbH   200 1 175 2 192 
(91) 63 Strabag Bau-AG   30 1 202 2 186 
(60) 64 Linde AG   242 1 825 2 175 
(63) 65 Schering AG   200 1 727 2 174 
(61) 66 Zahnradfabrik Friedrichshafen 

AG   244 1 767 2 164 
(86) 67 Philip Morris GmbH   299 1 307 2 164 E 
(68) 68 Rheinische Olefinwerke GmbH   200 1 606 2 163 E 
(84) 69 Chevron Erdoel Deutschland 

GmbH   205 1 343 2 133 E 
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noch Tabelle 1 

Rang 
Firma Wirtschafts

-

zweig 2) 
Umsatz 3 ) in Mio. DM Erläute

-

rungen4) 
1978 1980 1978 1980 

(62) 70 AGIP AG   205 1 736 2 099 TK 

(78) 71 Erdölchemie GmbH   205 1 434 2 095 3, E 

(58) 72 Enka AG   200 1 870 2 052 TK 

(75) 73 FAG Kugelfischer 
Georg Schäfer & Co.   242, 244 1 518 1 951 

(66) 74 Carl-Zeiss-Stiftung   252 1 638 1935 9 

(67) 75 Eschweiler Bergwerks-Verein AG 110 1 626 1 919 

(69) 76 Michelin Reifenwerke KGaA   213 1 574 1 917 E 

(64) 77 ITT Gesellschaft für Beteiligungen 
GmbH   244, 40/41 1 719 1 915 TK 

(65) 78 Aktiengesellschaft der Dillinger 
Hüttenwerke   230-232 1 664 1 894 E 

(76) 79 Energie-Versorgung Schwaben 
AG   101 1 474 1 815 

(70) 80 Hamburgische Electricitäts-Werke 
AG   101 1 573 1 802 

(81) 81 Wacker Chemie GmbH   200 1 357 1 802 

(85) 82 Du Pont de Nemours 
(Deutschland) GmbH   200 1 323 1 760 E 

(89) 83 Deutsche Marathon Petroleum 
GmbH   205 1 253 1 725 E 

(87) 84 PWA Papierwerke Waldhof - 
Aschaffenburg AG   264 1 289 1 711 

(80) 85 Stadtwerke München   101, 103 1 421 1 694 E 

(82) 86 Badenwerk AG   101 1 355 1 675 E 

(77) 87 Tchibo Frisch-Röst-Kaffee AG .   296 1 445 1 673 E 

(74) 88 Joh. Jacobs & Co. GmbH   296 1 522 1 612 E 

(79) 89 Freudenberg & Co.   210 1 426 1 610 

(—) 90 MTU Motoren- und Turbinen - 
Union München GmbH   242, 248 — 1 551 

(92) 91 Liebherr-Holding GmbH   242 1 199 1 547 

(83) 92 Sachs AG   244 1 349 1 536 

(—) 93 R. J. Reynolds Tobacco GmbH .   299 — 1 472 E 

(—) 94 Bilfinger + Berger Bau AG   30 — 1 467 

(100) 95 Diehl GmbH & Co.   233, 254, 256 1 139 1 431 

(94) 96 Rasselstein AG   238 1 183 1 422 9, E 

(98) 97 SKF Kugellagerfabriken GmbH . 242 1 169 1 417 TK 

(88) 98 Berliner Kraft- und Licht (Bewag) 
-AG   101 1 269 1 411 6, E 

(99) 99 Telefonbau und Normalzeit 
Lehner & Co.   250 1 152 1 385 

(—) 100 Leonard Monheim AG   287 — 1 362 

(59) — Agfa-Gevaert AG   200 1 829 — E 

(90) — Deutsche Industrieanlagen 
GmbH   242 1 232 — 

(93) — Schmalbach-Lubeca GmbH   256, 210, 265 1 196 — TK 



Drucksache 9/1892  Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 

noch Tabelle 1 

Rang 
Firma Wirtschafts- 

zweig2) 
Umsatz 3 ) in Mio. DM Erläute

-

rungen 4 ) 1978 1980 1978 1980 

(95) — Orenstein & Koppel AG   242 1 177 — 
(97) —  Süddeutsche Zucker AG   285 1 171 — 2, E 

1) In den Fällen, in denen anstelle einer Zahlenangabe ein Strich erscheint, befand sich das betreffende Unternehmen in 
dem Jahr nicht unter den hundert größten Industrieunternehmen. 

2) Nummern der amtlichen Systematik der Wirtschaftszweige von 1979. 
3) Wenn nicht anders vermerkt, konsolidierter Umsatz der inländischen Konzerngesellschaften. 
4) Falls das Geschäftsjahr nicht mit dem Kalenderjahr übereinstimmt, wird der Bilanzierungsmonat durch eine ent-

sprechende Zahl angezeigt. 
Bedeutung der sonst verwendeten Abkürzungen: 
E  = Einzelabschluß 
GD = Umsätze der deutschen Gruppe 
KI = Konsolidierte Umsätze des inländischen Konzerns 
KW = Konsolidierte Umsätze der in- und ausländischen Konzerngesellschaften 
TK = Konsolidierte Umsätze des inländischen Teilkonzerns. 
Wenn zwei der o. a. Symbole vermerkt sind, gilt das erste für 1978, das zweite für 1980. 

5) Die Deutsche BP AG erstellte 1979 erstmals einen Konzernabschluß. 
6) Bis April 1980 firmierte das Unternehmen als Hoesch Werke AG. 
7) Nach Angabe der Unternehmensleitung weicht der Weltkonzern-Abschluß nur unwesentlich von einem konsolidierten 

Inlandsabschluß ab. 

365. Schlüsselt man die Umsätze, die die 100 Unter-
nehmen in 1978 und 1980 erzielt haben, nach ver-
schiedenen Ranggruppen auf, so ergibt sich für die 
Wachstumsraten folgendes Bild: 
Rang 1 bis 10 31,8 % 

11 bis 20 16,8 % 
21 bis 50 27,4 % 
51 bis 100 28,1 %. 

Der bemerkenswerte Unterschied zwischen den 
Wachstumsraten der ersten beiden Ranggruppen 
muß im Zusammenhang damit gesehen werden, daß 
drei Mineralölgesellschaften, die 1978 die Ränge 11, 
13 und 18 innehatten, durch überdurchschnittliches 
Wachstum von zwischen 46 und 101% 1 ) in die 
Gruppe der zehn Größten hineinwuchsen und zu-
sammen mit der VEBA, die bereits 1978 zu den zehn 
Größten gehörte und eine Wachstumsrate von 45 % 
aufweist, den Gesamtumsatz dieser Gruppe nach, 
oben zog. Demgegenüber verblieben in der Rang-
gruppe 11 bis 20 zwei Unternehmen, die Umsatz-
rückgänge zu verzeichnen hatten und damit wesent-
lich dazu beitrugen, daß die Wachstumsrate dieser 
Gruppe insgesamt relativ niedrig ausfiel. Eins dieser 
beiden Unternehmen ist in der Eisenschaffenden 
und -bearbeitenden Industrie, das zweite im Fahr-
zeugbau tätig. 

1 ) Die Deutsche BP erstellt ab 1979 einen Konzernab-
schluß. Die darauf zurückzuführende Steigerung des 
Umsatzes ist aus den 101 %, die für dieses Unternehmen 
gelten, herausgerechnet worden. Auch die Obergesell-
schaft wäre 1980 mit 19 161 Mio. DM unter die größten 
zehn Unternehmen gekommen. 

366. Der Gesamtumsatz des Produzierenden Ge-
werbes, in dem der Umsatz der Industrieunterneh-
men enthalten ist, betrug 
1978 1 349 736 Mio. DM und 
1980 1 683 491 Mio. DM. 1 ) 

Daraus ergibt sich ein Anteil der Hundert von 
1978 36,62 % und 
1980  37,26 % 2 ). 

367.

 

In der Zusammensetzung der 100 größten In-
dustrieunternehmen haben sich von 1978 bis 1980 
folgende Änderungen ergeben. 

Ausgeschieden sind (Rang 1978 in Klammern): 
1. Agfa-Gevaert AG (59) 
2. Deutsche Industrieanlagen GmbH (90) 
3. Schmalbach Lubeca GmbH (93) 
4. Orenstein & Koppel AG (95) 
5. Süddeutsche Zucker AG (97). 

Der erste Fall ist fusionsbedingt. Agfa-Gevaert wird 
seit 1980 von Bayer konsolidiert und ist somit in 
Bayers konsolidiertem Umsatz für 1980 enthalten. 
Die übrigen vier Unternehmen sind aufgrund ihrer 
Umsatzentwicklung ausgeschieden. Sie weisen für 
den zweijährigen Zeitraum Umsatzveränderungsra-
ten von – 45% bis + 13% gegenüber einer Steige-
rungsrate von 26,9 % für die Hundert auf. 

1 ) Vgl. Tz. 363 und erste Fn. zu dieser Tz. 
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In den Kreis der 100 größten Industrieunternehmen 
sind 1980 neu eingetreten (Rang in Klammern): 
1. Panavia Aircraft GmbH (53) 
2. MTU Motoren- und Turbinen-Union München 

GmbH (90) 
3. R. J. Reynolds Tobacco GmbH (93) 
4. Bilfinger + Berger Bauaktiengesellschaft (94) 
5. Leonard Monheim AG (100). 

Die Panavia Aircraft GmbH ist ein Gemeinschafts-
unternehmen von British Aerospace, Airitalia und 
Messerschmitt-Bölkow-Blohm. Sie hat im Zuge der 
Beschaffung des Tornado-Kampfflugzeuges durch 
einige NATO-Länder von 1978 auf 1980 eine mehr als 
130%ige Umsatzsteigerung erfahren. Die übrigen 
vier Unternehmen sind ebenfalls durch überdurch-
schnittliche Umsatzzuwachsraten von zwischen 36 
bis 43% in den Kreis der Hundert hineingewach-
sen. 

2.2 Handel 

368. Tabelle 2 enthält ausschließlich Handelsun-
ternehmen, die eigenständige Konzerne darstellen; 
in ihr sind keine Handelsunternehmen aufgeführt, 
die mehrheitliche Tochtergesellschaften größerer 
Industriekonzerne sind und von diesen konsolidiert 
werden (z. B. Stinnes, ein Tochterunternehmen der 
VEBA). Ein derartiges Vorgehen würde die Verwen-
dung der Umsätze aus der Umsatzsteuerstatistik als 
gesamtwirtschaftliche Bezugsgröße grundsätzlich 
in Frage stellen, da diese Statistik ebenfalls auf wirt-
schaftliche Einheiten abstellt und die Handelsum-
sätze konsolidierter Industriekonzerne in ihr nicht 
berücksichtigt werden. 

369. Die 1978 und 1980 jeweils 20 größten Handels-
unternehmen haben zusammen Umsätze in Höhe 
von 
1978 100 502 Mio. DM 
1980 114 518 Mio. DM 
erzielt. Dies entspricht einem Wachstum von 
13,9%. 

Die für einen Vergleich verfügbaren Wachstumsra-
ten des gesamten Einzelhandels bzw. des gesamten 
Großhandels sind 12,2 und 17,7 % 1 ). Schlüsselt man 
die oben angegebene Wachstumsrate der Zwanzig 
ebenfalls entsprechend auf, ergibt sich folgendes 
Bild: 
Einzelhandel  14,0 % 
Großhandel  13,5 % 
Groß- und Einzelhandel  15,5%. 

In diesen Raten drücken sich jedoch die unter Um-
ständen nur formal wirksamen Dekonzentrations-
maßnahmen von Toepfer und Quelle aus sowie die 
Tatsache, daß für Stumm-Mabanaft 1980 nur noch 
der Umsatz eines Teilbereichs ermittelt werden 
konnte 2 ). 

1) Vgl. Tz. 363 und zweite Fn. zu dieser Tz. 
2) Vgl. Fn. 5, 7 und 8 zu Tabelle 2.  

Ohne diese Verzerrungen stellen sich die Raten wie 
folgt: 
Einzelhandel  15,8% 
Großhandel  20,6 % 
Groß- und Einzelhandel  15,5%. 
Sieht man von den Unternehmen, die gleichzeitig im 
Groß- und Einzelhandel tätig sind und deren Wachs-
tumsrate deshalb nicht richtig verglichen werden 
kann, ab, zeigt sich, daß die Wachstumsraten der Un-
ternehmen aus dem Kreis der Zwanzig über denen 
ihrer jeweiligen Bereiche liegen. Die Rate für die 
Einzelhandelsunternehmen verdeckt dabei die rela-
tive Stagnation der Kaufhäuser auf der einen und 
die mit 56 % Wachstum bemerkenswert dynamische 
Entwicklung der REWE Handelsgesellschaft Leib-
brand auf der anderen Seite. 

370. Der Gesamtumsatz des Handels betrug 
1978  907 164 Mio. DM und 
1980 1 067 930 Mio. DM 1 ). 

Daraus ergibt sich ein Anteil der Zwanzig von 
1978 11,08 % und 
1980  10,72 % 1 ). 

371. In der Zusammensetzung der 20 größten Han-
delsunternehmen haben sich von 1978 bis 1980 fol-
gende Änderungen ergeben. 
Ausgeschieden sind (Rang 1978 in Klammern): 
1. Alfred C. Toepfer Verwaltungs-Gesellschaft mbH 

(3) 
2. Tengelmann Warenhandelsgesellschaft (18) 
3. E. Kampffmeyer (20). 
Der erste Fall ist auf die Neuordnung der Toepfer-
Gruppe zurückzuführen. Die A. C. Toepfer Interna-
tional hat ab 1979 den gesamten Handelsbereich von 
der A. C. Toepfer Verwaltungs-Gesellschaft über-
nommen und ist anstelle dieser in der Gruppe der 
Zwanzig aufgenommen worden. Die beiden anderen 
Unternehmen sind aufgrund unterdurchschnittli-
chen Wachstums von 5,2 und 9,9 % ausgeschieden. 
In den Kreis der 20 größten Handelsunternehmen 
sind neu eingetreten (Rang in Klammern): 
1. Alfred C. Toepfer International GmbH (5) 
2. AVIA Mineralöl-AG (17) 
3. Conoco Mineraloel GmbH (19). 

Während wie erwähnt das erste Unternehmen auf-
grund der Neuordnung der Toepfer-Gruppe hinzuge-
kommen ist, sind die beiden anderen Unternehmen 
durch Umsatzsteigerungen von 328 und 66%, die 
zum Teil auf die außerordentliche Preisentwicklung 
im Mineralölbereich zurückzuführen sind, in die 
Größenordnung für die Zwanzig hineingewachsen. 

372. Die mit Tabelle 2 aufgestellte Liste der 20 
größten Handelsunternehmen muß als unvollstän-
dig gelten, wenn man alle zu den Firmengruppen 
— Aldi 
— Metro 
— Tengelmann 

1 ) Vgl. Tz. 363 und erste Fn. zu dieser Tz. 
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Tabelle 2 
Die zwanzig größten Handelsunternehmen 1978 und 1980 1) 

Quelle: Eigene Erhebungen 

Rang 
Firma Wirtschafts

-
zweig 2) 

Umsatz 3 ) in Mio. DM Erläute

-
rungen 4 ) 1978 1980 1978 1980 

( 2) 1 Aral AG   43 9 444 12 585 E 
(1) 2 Karstadt AG   43 10 723 11 409 
( 4) 3 Klöckner & Co   40/41 7 798 9 544 
( 5) 4 Kaufhof AG   43 6 723 7 792 
(—) 5 Alfred C. Toepfer International 40/41 — 5 ) 7 544 11 

GmbH   
( 8) 6 co op  AG8)   43 5 338 5 860 
( 7) 7 Hertie Waren- und Kaufhaus 43 5 696 5 802 

GmbH   
( 6) 8 Gustav Schickedanz KG 43 5 889 5 725 1, KI, 

— Großversandhaus Quelle —   E  7 ) 

(13) 9 REWE Handelsgesellschaft 43 3 489 5 446 
Leibbrand oHG   

( 9) 10 BayWa AG   40/41, 43 4 638 5 388 
(11) 11 C & A Brenninkmeyer   43 4 445 5 224 E 
(10) 12 Mabanaft GmbH   40/41 4 463 5 121 KI, E 8) 
(12) 13 EDEKA Zentrale AG   40/41 4 001 4 768 
(17) 14 Franz Haniel & Cie GmbH   40/41 2 820 3 585 
(15) 15 Otto Wolff AG   40/41 3 185 3 411 
(16) 16 Otto Versand GmbH & Co   43 2 839 3 262 2 
(—) 17 AVIA Mineralöl-AG   40/41 — 3 074 E 
(19) 18 Wilh. Werhahn   43, 40/41 2 641 3 018 
(—) 19 Conoco Mineralöl GmbH   43 — 2 992 
(14) 20 Horten AG   43 3 278 2 968 E 
( 3) — Alfred C. Toepfer Verwaltungs- 40/41 7 974 — 5 ) 7 

Gesellschaft mbH   
(18) — Tengelmann Warenhandels- 43 2 707 — 6 

gesellschaft   
(20) — E. Kampffmeyer   40/41 2 411 -- 

1) In den Fällen, in denen anstelle einer Zahlenangabe ein Strich erscheint, befand sich das betreffende Unternehmen in 
dem Jahr nicht unter den zwanzig größten Handelsunternehmen. 

2) Nummern der amtlichen Systematik der Wirtschaftszweige von 1979. 
3) Wenn nicht anders vermerkt, konsolidierter Umsatz der inländischen Konzerngesellschaften. 
4) Falls das Geschäftsjahr mit dem Kalenderjahr nicht übereinstimmt, wird der Bilanzierungsmonat durch eine entspre-

chende Zahl angezeigt. 
Bedeutung der sonst verwendeten Abkürzungen: 
E  = Einzelabschluß 
KI = Konsolidierte Umsätze des inländischen Konzerns. 
Bei Abgabe von beiden der o. a. Symbole gilt das erste für 1978, das zweite für 1980. 

5) Die Alfred C. Toepfer International GmbH wurde 1979 als Gemeinschaftsunternehmen der Toepfer-Gruppe und ameri-
kanischer und europäischer Genossenschaften gegründet und übernahm den gesamten Handelsbereich der Alfred C. 
Toepfer Verwaltungs-Gesellschaft mbH. Dies hat zur Folge, daß gegenüber 1978 die Verwaltungs-Gesellschaft aus dem 
Kreis der Zwanzig ausschied und die International GmbH aufgenommen wurde, jedoch mit einem geringeren Um-
satz. 

6) Bis August 1980 co op Zentrale AG. 
7) Die Firma Gustav Schickedanz KG — Großversandhaus Quelle — erstellt seit 1979 keinen konsolidierten Inlandsab-

schluß mehr. 
8) Der Umsatz für 1978 ist der inländische Umsatz der Stumm GmbH-Mabanaft-Gruppe, der jedoch für 1980 von dem Un-

ternehmen selbst nicht ermittelt werden konnte. 
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gehörenden Unternehmen als unter einer einheitli-
chen Leitung befindlich betrachtet. Für diese Grup-
pen gibt es keine durchgegliederten Konzerne und 
es werden keine konsolidierten Jahresabschlüsse 
veröffentlicht 1 ). Aus diesem Grunde hat sie die Mo-
nopolkommission gemäß den in 1.2 formulierten 
Kriterien unberücksichtigt gelassen oder in dem 
Maße aufgenommen, wie konsolidierte Teilbereiche 
zu den 20 größten Handelsunternehmen gehören. 
Sonst vorliegende Informationen lasse jedoch ver-
muten, daß alle drei Gruppen einheitlich geführt 
werden. Aus Verlautbarungen der Unternehmens-
spitzen ist bekannt, daß 1980 
— die Aldi-Gruppe  10 Mrd. DM, 
— die Metro-Gruppe  7 Mrd. DM und 
— die Tengelmann-Gruppe 7 Mrd. DM 

1 ) Tengelmann veröffentlicht einen konsolidierten Ab-
schluß für einen sogenannten Unternehmensbereich, 
der jedoch umsatzmäßig weniger als die Hälfte der ge-
samten Gruppe ausmacht. 

an Umsatz erzielten. Würden diese Zahlen in die Be-
trachtung einbezogen, würde sich die Konzentration 
im Handel um mehr als einen Prozentpunkt höher 
als in Tz. 370 aufgezeigt darstellen. 

373. Einkaufszusammenschlüsse sind neben den 
unter einer einheitlichen Leitung stehenden Groß-
unternehmen eine weitere Form der Konzentra-
tionserscheinungen im Handel. Um einen Vergleich 
mit der Entwicklung entsprechender Großunterneh-
men zu ermöglichen, werden in Tabelle 3 die nach 
dem Beschaffungsvolumen der Zentrale fünf bedeu-
tendsten Einkaufszusammenschlüsse, die alle 
hauptsächlich im Lebensmittelhandel tätig sind, für 
die Jahre 1978 und 1980 dargestellt. Festzuhalten ist 
zunächst, daß in einigen Zahlen von Tabelle 3 die 
Umsätze von in Tabelle 2 aufgeführten Unterneh-
men mitenthalten sind, so zu einem großen Teil der 
Konzernumsatz der EDEKA Zentrale AG im gesam-
ten  Beschaffungsvolumen der EDEKA Zentrale und 
der Konzernumsatz der REWE Handelsgesellschaft 

Tabelle 3 

Die nach dem Beschaffungsvolumen der Zentralen fünf größten Einkaufszusammenschlüsse 
1978 und 1980 

Quelle: Geschäftsberichte und Presseverlautbarungen 

Name Jahr 

Außenumsatz der 
gesamten Gruppe im 

Einzel- und Großhandel 
und dessen 

Wachstumsrate 

Großhandelsumsatz 
und dessen 

Wachstumsrate 

Beschaffungsvolumen 
der Zentrale 1) 

und dessen 
Wachstumsrate 

EDEKA   1978 16,6 Mrd. DM 10,9 Mrd. DM 7,2 Mrd. DM 
1980 18,9 Mrd. DM 13,2 Mrd. DM 8,8 Mrd. DM 

14% 21% 22% 

REWE   1978 12,2 Mrd. DM 4,3 Mrd. DM 2) 5,7 Mrd. DM 
1980 15,2 Mrd. DM 5,3 Mrd. DM 2 ) 7,5 Mrd. DM 

25% 23% 32% 

Gedelfi   1978 3 ) 3 ) 4,5 Mrd. DM 
1980 3 ) 3 ) 5,5 Mrd. DM 

22 

Deutsche Spar   1978 8,0 Mrd. DM 4,4 Mrd. DM 3,1 Mrd. DM 
1980 8,5 Mrd: DM 5,0 Mrd. DM 2,6 Mrd. DM 

6% 14% -16% 

Selex/A & O   1978 8,7 Mrd. DM 2,8 Mrd. DM 1,7 Mrd. DM 
1980 15,3 Mrd. DM 4,8 Mrd. DM 2,6 Mrd. DM 

76% 71% 53% 

1) Der hier verwandte Begriff „Beschaffungsvolumen" bezeichnet vergleichbare Sachverhalte, die in den Berichten der 
Zentralen wie folgt benannt werden: 
EDEKA: Umsatz der Zentrale einschließlich Tochtergesellschaften 
REWE: zentralregulierter Umsatz 
Gedelfi: Vertragsumsatz plus Eigengeschäft der Zentrale 
Deutsche Spar: Gesamteinkaufsvolumen der Großhandelszentren 
Selex/A & O: zentrales Vertragsgeschäft. 

2) Der Großhandelsumsatz ist geringer als der zentralregulierte Umsatz, da die REWE Handelsgesellschaft Leibbrand 
teilweise direkt von den Herstellern bezieht und über die Zentrale abrechnet. 

3) Umsätze der Großhandels- und Einzelhandelsstufe sind nicht bekannt. Sie werden von Vertragspartnern erzielt, die 
zum überwiegenden Teil unter eigenem Namen operieren. 
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Leibbrand im Einzelhandelsumsatz der REWE-Or-
ganisation. 

374. Am auffälligsten ist das starke Wachstum der 
Selex/A & O-Handelskette, welche auf den drei Ebe-
nen von Zentrale, Großhandel und Einzelhandel für 
den zweijährigen Zeitraum Zuwachsraten von 53 bis 
76 % aufweist. Dieser Umsatzzuwachs ist zu einem 
großen Teil durch neu aufgenommene Gesellschaf-
ter ermöglicht worden. Bei der REWE-Organisation 
sind die angezeigten Wachstumsraten von 23 bis 
32 % wesentlich auf den angeschlossenen Filialisten 
Leibbrand zurückzuführen, dessen Umsatz auf der 
Einzelhandelsstufe in dieser Zeit um über 56 Vo 
wuchs, und der die Zahl seiner Verkaufsstellen von 
744 in 1978 auf 1 191 in 1980 erhöhte. Der Umsatz der 
klassischen REWE-Einzelhändler wuchs jedoch von 
1978 auf 1980 ebenfalls noch mit einer Rate von 19 %, 
die damit höher liegt als die der Einzelhandelsstufe 
der EDEKA-Organisation von 14 % und der neben 
REWE Leibbrand in der Liste der 20 größten Han-
delsunternehmen aufgeführten beiden Lebensmit-
teleinzelhändler co op und Tengelmann von 9,8 und 
5,2 %. Die Gedelfi, für die lediglich das Volumen der 
Zentrale bekannt ist, weist mit 22 % eine Wachs-
tumsrate vergleichbar mit der der Edeka-Zentrale 
auf. Die Deutsche Spar hat mit 6 % auf der Einzel

-

handelsstufe ein relativ geringes Wachstum er-
zielt. 

2.3 Kreditgewerbe 

375. Die 1978 und 1980 jeweils zehn größten Kredit-
institute wiesen am Bilanzstichtag zusammen eine 
Bilanzsumme von 
1978 754,8 Mrd. DM und 
1980 883,2 Mrd. DM 
auf. Dies entspricht einer Steigerung von 17 %. 

376. Als gesamtwirtschaftliche Bezugsgröße kann 
die Bilanzsumme aller Kreditinstitute am jeweili-
gen Jahresende, die von der Deutschen Bundesbank 
ermittelt wird, herangezogen werden. Diese betrug 
1978 2 024,7 Mrd. DM und 
1980 2 391,6 Mrd. DM. 

Daraus ergibt sich ein Anteil der Zehn von 
1978 37,28 % und 
1980 36,93 %. 

Von 1978 auf 1980 hat sich dieser Anteil somit leicht 
nach unten verändert. 

Tabelle 4 

Die zehn größten Kreditinstitute 1978 und 1980 1) 
Quelle: Eigene Erhebungen 

Rang 
Firma 

Bilanzsumme 2 ) 
in Mrd. DM 

1978 1980 1978 1980 

( 1) 1 Deutsche Bank AG   135,4 155,9 
( 2) 2 Dresdner Bank AG   111,0 123,5 
( 3) 3 Westdeutsche Landesbank Girozentrale   86,2 102,2 
( 5) 4 Bayerische Vereinsbank   72,3 87,1 
( 4) 5 Commerzbank AG   77,6 85,6 
( 6) 6 Bayerische Landesbank Girozentrale 3 )   66,2 83,3 
( 7) 7 Bayerische Hypotheken- und Wechselbank AG   64,3 77,3 
( 8) 8 DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank   50,8 59,3 
( 9) 9 Hessische Landesbank Girozentrale   47,5 55,3 
(—) 10 Kreditanstalt für Wiederaufbau 3 )   — 53,7 
(10) — Bank für Gemeinwirtschaft AG 4 )   43,5 — 

1) In den Fällen, in denen anstelle einer Zahlenangabe ein Strich erscheint, befand sich das betreffende Unternehmen in 
dem Jahr nicht unter den zehn größten Banken. 

2) Wenn nicht anders vermerkt, Bilanzsumme der inländischen Konzerngesellschaften. 
3) Die Angaben stammen aus einem Einzel- und nicht aus einem Konzernabschluß. 
4) Die Bank für Gemeinwirtschaft (BfG) ist eine Konzerngesellschaft der Beteiligungsgesellschaft für Gemeinwirtschaft 

(BGAG). Diese konsolidiert jedoch gleichfalls Gesellschaften anderer Wirtschaftsbereiche, insbesondere die Versiche-
rungen der Volksfürsorge-Gruppe, die von der Wertschöpfung her fast dasselbe Gewicht haben wie die BfG und deren 
Teil an der Bilanzsumme der BGAG nicht mit dem der BfG vergleichbar ist. An dieser Stelle wird deshalb lediglich die 
Bilanzsumme der BfG angeführt. Vgl. auch die die Versicherungsgesellschaften der BGAG betreffende Eintragung in 
Tabelle 5. In Tabelle 7 über die 100 größten Unternehmen nach Wertschöpfung ist die BGAG in ihrer Gesamtheit er-
faßt. 
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377. In der Zusammensetzung der zehn größten 
Kreditinstitute hat es von 1978 bis 1980 nur eine Ver-
änderung gegeben. Aufgrund eines Wachstums der 
Bilanzsumme von 24 % nimmt die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau 1980 den zehnten Rang ein, während 
die Bank für Gemeinwirtschaft, die 1978 auf diesem 
Platz war, trotz einer überdurchschnittlichen 
Wachstumsrate der Bilanzsumme von 19 % auf 
51,7 Mrd. DM ausschied. 

2.4 Versicherungsgewerbe 

378. Die 1978 und 1980 jeweils zehn größten Versi-
cherungskonzerne haben zusammen ein Beitragsvo-
lumen von 
1978 32 513 Mio. DM und 
1980 40 823 Mio. DM 
erzielt. Dies entspricht einer Wachstumsrate von 
25,6 %. 

379. Für die konsolidierten Beiträge der Versiche-
rungskonzerne gibt es keine unmittelbare gesamt-
wirtschaftliche Bezugsgröße. Vom Bundesaufsichts-
amt für das Versicherungswesen werden vielmehr 
Gesamtbeiträge getrennt für selbst abgeschlossenes 
und in Rückversicherung übernommenes Geschäft 
ermittelt. Die Monopolkommission hat deshalb für 
die Zehn die entsprechenden Größen ebenfalls fest-
gestellt und sie gemeinsam mit den konsolidierten 
Beiträgen in Tabelle 5 ausgewiesen. 
Bezüglich der Beiträge aus dem Rückversicherungs-
geschäft müssen zwei Besonderheiten berücksich-
tigt werden. Sie enthalten als einen Teil Beiträge aus 
von anderen Konzerngesellschaften übernomme-
nem Geschäft und stellen deshalb nicht-konsoli-
dierte Größen dar: sie werden allerdings auch in die-
ser Form für den Vergleich mit der zur Verfügung 
stehenden gesamtwirtschaftlichen Zahl benötigt. 
Ferner bilanzieren die betreffenden Rückversiche-
rungsgesellschaften bis auf zwei der kleineren zum 
30. Juni, so daß die für sie ausgewiesenen Beträge 
für den Zeitraum Juli bis Juni gelten, während die 
Obergesellschaften immer zum 31. Dezember bilan-
zieren und somit die angegebenen konsolidierten 
Beiträge in dem entsprechenden Kalenderjahr ein-
genommen wurden. Die in den konsolidierten Bei-
trägen enthaltenen Anteile aus dem Rückversiche-
rungsgeschäft entsprechen deshalb nicht genau de-
nen, die getrennt für die Rückversicherer angegeben 
werden. 

380. Die von den zehn größten Versicherungen aus 
selbst abgeschlossenem Geschäft eingenommenen 
Beiträge betrugen 
1978 24 259 Mio. DM und 
1980 30 416 Mio. DM. 

Die Gesamtheit der Versicherungsunternehmen er-
zielte Beiträge aus selbst abgeschlossenem Ge-
schäft 1 ) in Höhe von 

1 ) Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Statistisches Jahrbuch 
1981 für die Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart und 
Mainz 1981, Tabelle 14.13. Die Zahlen für 1980 wurden 
vom Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen 
direkt übermittelt. 

1978 64 696 Mio. DM und 
1980 78 929 Mio. DM. 

Daraus ergibt sich ein Anteil der Zehn von 
1978 37,50 % und 
1980  .38,54 %. 

Der erhöhte Anteil in 1980 ergibt sich zum Teil dar-
aus, daß in den Beiträgen der Volksfürsorge-Gruppe 
950 Mio. DM an Beträgen enthalten sind, die als ein-
maliger Sonderfaktor aus der Umstellung des Über-
schußsystems der Lebensversicherungsgesellschaft 
der Gruppe entstanden. Ohne diesen Effekt ergäbe 
sich für 1980 ein Anteil von 37,79 %. 

381. Die von den Rückversicherungsgesellschaften 
der zehn größten Versicherungskonzerne erzielten 
Beitragseinnahmen betrugen 
1977/78  8 344 Mio. DM und 
1979/80 10 243 Mio. DM. 

Die in diesem Fall als gesamtwirtschaftliche Größe 
zur Verfügung stehende Zahl wird vom Bundesauf-
sichtsamt für das Versicherungswesen in einer Ab-
grenzung zusammengestellt, die die vom Kalender

-

jahr abweichenden Geschäftsjahre anderen Be-
richtszeiträumen zuordnet als in diesem Gutachten. 
Beträge für 1979/80 werden z. B. zusammen mit de-
nen für 1979 erfaßt und nicht wie hier zusammen mit 
denen für 1980. In den Beträgen von 8 344 und 10 243 
Mio. DM sind allerdings nur zwei relativ unbedeu-
tende Rückversicherer vertreten, deren Geschäfts-
j ahre mit dem Kalenderjahr übereinstimmen. Er-
setzt man deren Beiträge für 1978 und 1980 mit de-
nen für 1977 und 1979, so erhält man anstelle der 
oben genannten Beträge 
1977/78  8 291 Mio. DM und 
1979/80 10 173 Mio. DM. 

Die von allen Rückversicherern erzielten Beitrags-
einnahmen betragen 
1977/78 13 276 Mio. DM und 
1979/80 16 688 Mio. DM, 

so daß sich für die Rückversicherungsgesellschaften 
der Zehn ein Anteil von 
1977/78 62,45 % und 
1979/80 60,96 % 

ergibt. Die Verringerung des Anteils ist vollständig 
auf die Münchener Rückversicherungsgesellschaft 
— die einzige Gesellschaft unter den Zehn, die nur 
Rückversicherungsgeschäft betreibt — zurückzu-
führen: ihr Anteil sank von 43,27 % in 1977/78 auf 
41,67 % in 1979/80. 

382. In der Zusammensetzung der zehn größten 
Versicherungskonzerne hat es von 1978 auf 1980 
keine Veränderung gegeben. Lediglich die Volksfür-
sorge-Gruppe schob sich aufgrund des einmaligen 
Effekts von 950. Mio. DM im Geschäftsjahr 1980 von 
Rang 4 in 1978 auf Rang 3 in 1980; für den Gerling

-

Konzern ergab sich ein Wechsel in umgekehrter 
Richtung. 
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Tabelle 5 

Die zehn größten Versicherungsunternehmen 1978 und 1980 
Quelle: Eigene Erhebungen 

Rang Jahr Firma 

Konsolidierte 
Beiträge, 

einschließlich in 
Rückdeckung 

übernommenes 
Geschäft 

Beiträge 
aus selbst 

abgeschlossenem 
Geschäft 

Beiträge der 
zum Konzern 
gehörenden 

Rückversiche
-

rungsgesell

-

schaften 1) 

Erläu
-

terun
-g en2

) 

in Mio. DM 

(1) 1978 Allianz Versicherungs- 
AG (einschließlich 
Allianz  Lebensversi- 
cherungs-AG)   8 744 8 324 

1 1980 10 697 10 086 
(2) 1978 Münchener  Rückversi- 

cherungs-Gesellschaft . 5 745 5 745 E 
2 1980 6 954 6 954 

(4) 1978 Von der Beteiligungsge- 
sellschaft für Gemein- 
wirtschaft AG konsoli- 
dierte Versicherungsge- 
sellschaften:  Volksfür- 
sorge  Versicherungen 
und Hamburger  Inter- 
nationale  Rückversi- 
cherung AG 3)   2 555 2 235 503 

3 1980 4 159 4) 3 727 631 
(3) 1978 Gerling-Konzern  Versi- 

cherungs-Beteiligungs- 
AG   3 059 2 080 5) 1 368 

4 1980 3 820 2 429 5) 1 703 
(5) 1978 SR-Beteiligungen AG   2 524 2 364 165 TK 
5 1980 3 018 2 841 169 

(6) 1978 Victoria Lebens-Versiche- 
rungs-AG   2 330 2 176 193 

6 1980 2 838 2 604 285 
(7) 1978 Aachener und Münchener 

Beteiligungs-Aktienge- 
sellschaft   2 110 1 971 

7 1980 2 530 2 361 
(8) 1978 Colonia Versicherung AG 2 095 1 931 
8 1980 2 504 2 271 

(9) 1978 R + V  Versicherungsun- 
ternehmensgruppe   1 789 1 625 370 

9 1980 2 334 2 138 501 
(10) 1978 Hamburg-Mannheimer 

Versicherungs-AG   1 562 1 553 E 
10 1980 1 969 1 959 

1) Die Rückversicherer der verschiedenen Konzerne sind: 
Hamburger Internationale Rückversicherung AG (Volksfürsorge), 
Gerling-Konzern Globale Rückversicherungs-AG, 
Gerling-Konzern Standard Versicherungs-AG, 
Magdeburger Rückversicherungs-AG (SR-Beteiligungen), 
Victoria Rückversicherungs-AG, 
Rhein-Main Rückversicherungs-Gesellschaft AG (R+V). 
Bis auf die Victoria Rückversicherungs-AG und die Gerling-Konzern Standard Versicherungs-AG bilanzieren alle 
erfaßten Rückversicherer zum 30. Juni, während die Konzerne alle zum 31. Dezember abschließen. Die in den 
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2.5 Verkehr und Dienstleistungen 

383. In Tabelle 6 sind neben den privatwirtschaft-
lich organisierten Unternehmen nachrichtlich eben-
falls die Deutsche Bundespost und die Deutsche 
Bundesbahn aufgeführt. Ihre Geschäftsvolumina 
sind von 1978 auf 1980 um 11,1 bzw. 9,9 % gestie-
gen. 

384. Die 1978 und 1980 jeweils zehn größten Unter-
nehmen im Verkehrs- bzw. Dienstleistungsgewerbe 
haben zusammen Umsätze von 
1978 19 841 Mio. DM und 
1980 24 528 Mio. DM 

erzielt. Dies entspricht einem Wachstum von 
23,6 %. 
Das Verlags- und das Verkehrsgewerbe sind in der 
Tabelle mit vier bzw. drei') Unternehmen am stärk-
sten vertreten. Es ist zweckmäßig, die Wachstums-
rate für jede dieser beiden Gruppen getrennt zu be-
trachten. Sie ist 14,0 % für die Verlags- und 32,3 % für 
die Verkehrsunternehmen. Die hohe Wachstums-
rate der Verkehrsunternehmen hebt sich auffällig 
von der der Bundesbahn ab. Sie dürfte zu einem gro-
ßen Teil auf Preiserhöhungen zurückzuführen sein, 
die wiederum wesentlich von Kostensteigerungen 

') Ein weiteres, viertes Verkehrsunternehmen ist lediglich 
für 1978 in der Liste. 

Tabelle 6 

Die zehn größten Unternehmen im Verkehrs- und im Dienstleistungsgewerbe 1978 und 1980 1) 
Quelle: Eigene Erhebungen 

Rang 
Firma Wirtschafts

-

zweig2) 
Umsatz 3 ) in Mio. DM 

1978 1980 1978 1980 

Deutsche Bundespost   51 33 766 37 504 
Deutsche Bundesbahn   51 26 664 29 317 

(1) 1 Deutsche Lufthansa AG   51 4 992 6 612 
( 2) 2 NEUE HEIMAT Gemeinnützige 

Wohnungs- und Siedlungsgesell- 
schaft (einschl. NEUE HEIMAT 
Städtebau GmbH)   794 2 989 3 516 

( 4) 3 Hapag-Lloyd AG   51 2 453 3 427 
( 3) 4 Bertelsmann AG   76 2 489 2 750 
( 6) 5 Touristik Union International 

GmbH & Co. KG   55 1 685 2 125 
( 5) 6 Axel Springer Verlag AG   76 1 727 2 055 
( 7) 7 Kühne und Nage1 4 )   51 1 333 1 572 
( 8) 8 Heinrich Bauer Verlag   76 1 183 1 335 
( 9) 9 Burda GmbH   76 668 779 
(—) 10 DER Deutsches Reisebüro GmbH 55 — 357 
(10) — Schenker & Co. GmbH   51 322 — 

1) In den Fällen, in denen anstelle einer Zahlenangabe ein Strich erscheint, befand sich das betreffende Unternehmen in 
dem Jahr nicht unter den zehn größten Unternehmen des Verkehrs- und des Dienstleistungsgewerbes. 

2) Nummern der amtlichen Systematik der Wirtschaftszweige von 1979. 
3) Wenn nicht anders vermerkt, Konzernumsatz der inländischen Konzerngesellschaften. 
4) Die Angaben gelten für die Gruppe Deutschland. 

noch Fußnoten zu Tabelle 5 
konsolidierten Beiträgen enthaltenen Anteile aus dem Rückversicherungsgeschäft entsprechen also nur annähernd 
denen, die hier für die Rückversicherer angegeben werden. 

2) Bedeutung der verwendeten Abkürzungen: 
E = Einzelabschluß 
TK = konsolidierte Beiträge des inländischen Konzerns. 

3) In Tabelle 4 wird das Bankgeschäft der Beteiligungsgesellschaft für Gemeinwirtschaft (BGAG) durch die die Bank für 
Gemeinwirtschaft betreffende Eintragung dargestellt. In Tabelle 7 über die 100 größten Unternehmen nach Wert-
schöpfung ist die BGAG in ihrer Gesamtheit erfaßt. 

4) Dieser Betrag enthält einen aus der Umstellung des Überschußsystems der Volksfürsorge Lebensversicherung 
entstandenen einmaligen Effekt von 950 Mio. DM. 

5) Diese Beträge enthalten geringfügige Beiträge (weniger als 1 %) aus in Rückversicherung übernommenem 
Geschäft. 
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(bei der Lufthansa stiegen die Aufwendungen für 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe im Berichtszeitraum 
um 94 %, bei der Hapag-Lloyd um 54 %) bestimmt 
wurden. 

385. Der Gesamtumsatz der im Verkehrs- und im 
Dienstleistungsgewerbe tätigen Unternehmen be-
trug 
1978 285 742 Mio. DM und 
1980 354 211 Mio. DM 1 ). 

Daraus errechnet sich ein Anteil der Zehn von 
1978 6,94 % und 
1980  6,92 %. 1 ) 

386. In der Zusammensetzung der zehn größten 
Unternehmen des Verkehrs- und des Dienstlei-
stungsgewerbes hat es von 1978 auf 1980 nur eine 
Veränderung gegeben. Das Reiseunternehmen DER 
hat die Spedition Schenker & Co dank einer Umsatz-
steigerung von 40 % auf dem zehnten Platz abgelöst. 
Beide Unternehmen sind nicht-konsolidierte Toch-
tergesellschaften der Deutschen Bundesbahn. 

3. Die nach Wertschöpfung 100 größten Unter-
nehmen 1978 und 1980 

3.1 Methodische Vorbemerkungen 

387. Für die weitaus größte Zahl der Unternehmen 
ist die Wertschöpfung mit Daten aus der Gewinn- 
und Verlustrechnung, wie sie nach § 157 Abs. 1 AktG 
erstellt wird, erhoben worden. Sie berechnet sich ge-
mäß der „direkten Wertschöpfungsstaffel" aus fol-
genden Positionen: 2  ) 
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 
+ aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Ge-

winnabführungs- und eines Teilgewinnabfüh-
rungsvertrags abgeführte Gewinne 

+ Aufwendungen aus Verlustübernahme 
+ Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagean-

teil 
– Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab

-

führungs- und Teilgewinnabführungsverträgen 
– Erträge aus Verlustübernahme 
– Erträge aus Beteiligungen 
– Erträge aus den anderen Finanzanlagen 
– sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit 

Rücklageanteil 

1) Vgl. Tz. 363 und erste Fn. zu dieser Tz. 
2) Die „indirekte Wertschöpfungsstaffel" geht von der Ge-

samtleistung des Unternehmens aus; im wesentlichen 
werden dann sonstige Erträge addiert und Aufwendun-
gen für Vorleistungen, Abschreibungen auf Sachanla-
gen, sonstige Aufwendungen und sonstige Steuern sub-
trahiert. Diese Vorgehensweise führt zum selben Ergeb-
nis wie die nach der „direkten Wertschöpfungsstaffel". 
Vgl. auch Kroenlein, Günther, die Wertschöpfung der 
Aktiengesellschaft und des Konzerns, Berlin 1975. 

+ Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Fi-
nanzanlagen 

+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
+ Löhne und Gehälter 
+ soziale Abgaben 
+ Aufwendungen für Altersversorgung und Unter-

stützung 
+ Steuern vom Einkommen, vom Ertrag und vom 

Vermögen 

= Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 

Besonders zu beachten ist in diesem Schema, daß 
die Nettoerträge aus Beteiligungen und anderen Fi-
nanzanlagen sowie sonstige Zinsen und ähnliche Er-
träge abgezogen werden, da sie nicht als Teil der von 
dem Unternehmen erwirtschafteten Wertschöpfung 
gelten. 

388. Ausnahmen von dieser Vorgehensweise bil-
den die Wertschöpfungserhebungen für die Banken 
und die Versicherungen. Für Banken trifft es nicht 
zu, daß Zinsen und Erträge aus sonstigen Finanzan-
lagen keinen Teil der Wertschöpfung darstellen, sie 
sind im Gegenteil Erträge aus dem eigentlichen Ge-
schäft der Banken, so daß hier ein Abzug wie bei den 
Industrieunternehmen nicht statthaft ist. Außerdem 
müssen bei Banken alle Zinsaufwendungen als Auf-
wendungen für Vorleistungen angesehen werden, so 
daß keine Zahlungen an Fremdkapitalgeber, die als 
Komponente der Wertschöpfung anzusehen wären, 
zu berücksichtigen sind. Es wird deshalb in der 
Wertschöpfungsberechnung für Banken kein Betrag 
für Zinsaufwendungen hinzuaddiert 1 ). 

Bei den Versicherungen muß grundsätzlich wie bei 
Industriegesellschaften verfahren werden. Aller-
dings besteht hier ein Datenermittlungsproblem, 
das sich aus der Art des Versicherungsgeschäfts er-
gibt. Ein großer Teil der Passiva einer jeden Versi-
cherung — bei Lebensversicherungen bis zu 95 % — 
besteht aus versicherungstechnischen Rückstellun-
gen, die zur Abdeckung erwarteter Schadensfälle er-
stellt werden, sich aber auch entsprechend den Spar-
anteilen der Versicherten in den Beiträgen akkumu-
lieren. Diese Rückstellungen gehören zumindestens 
teilweise den Versicherten und müssen diesen ge-
genüber verzinst werden; der entsprechende Zins-
betrag ist dann bei der direkten Wertschöpfungser-
mittlung zu addieren. Die Verzinsung ist jedoch in 
der Gewinn- und Verlustrechnung der Versicherun-
gen nicht derart ausgewiesen, daß sie direkt erhoben 
werden könnte. Als eine Näherungslösung wird hier 
eine Verzinsung unterstellt, die sich aus den Net-
toerträgen aus Kapitalanlagen und dem Anteil der 
versicherungstechnischen Rückstellungen an der 
Summe der Passiva ergibt 2 ). Da es sich um eine Nä-
herungslösung handelt, existiert in dieser Bezie-
hung ein Unsicherheitsfaktor in der Ermittlung der 
Wertschöpfung von Versicherungsunternehmen. 

1) Vgl. Göckeler, Werner, Die Wertschöpfung der Kreditin-
stitute, Berlin 1975. 

2) Vgl. Weinstock, Helmut, Die Wertschöpfung der Versi-
cherungsunternehmen, Dissertationsentwurf, Universi-
tät Tübingen, 1982. 
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389. Für je neun der in der Rangfolge 1978 und 1980 
vertretenen Unternehmen konnte die Wertschöp-
fung nicht oder nicht vollständig auf der Basis von 
Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung ermit-
telt werden, weil die Unternehmen aus Geheimhal-
tungsgründen eine umfassende Auskunft nicht er-
teilten oder die Daten den Unternehmen selber in 
der benötigten Abgrenzung auf den inländischen 
Konzern nicht zur Verfügung stehen. In diesen Fäl-
len wurde anhand der vorhandenen Informationen 
eine Schätzung vorgenommen: 
— 3 Unternehmen (C & A Brenninkmeyer, Otto-

Versand, Quelle) teilten die Steuern vom Ein-
kommen, vom Ertrag und vom Vermögen nicht 
mit. Bei der überwiegenden Mehrzahl der ande-
ren Unternehmen (d. h. denen, die ein positives 
Ergebnis haben) sind diese Steuern höher als der 
Jahresüberschuß. Es wurde deshalb für die drei 
Unternehmen angenommen, daß ihre EEV-Steu-
ern mindestens so hoch wie der Jahresüberschuß 
sind, und ein entsprechender Betrag eingesetzt. 
Sehr wahrscheinlich übersteigen die wirklich ge-
zahlten Steuern diesen Betrag, so daß durch die 
hier benutzte Annäherung die Wertschöpfung 
unterschätzt wird, was jedoch innerhalb einer 
Konzentrationsbetrachtung einer Überschät-
zung vorzuziehen ist. 

— Für einen Konzern (Continental) konnte die 
Wertschöpfung der Obergesellschaft und für die 
deutsche Gruppe eines ausländischen Konzerns 
(Saint-Gobain-Pont-à-Mousson) die der wichtig-
sten Unternehmen dieser Gruppe ermittelt wer-
den, für die Gesamtheit der inländischen Kon-
zerngesellschaften jedoch jeweils lediglich die 
Höhe des Außenumsatzes. Zur Schätzung der 
Wertschöpfungszahlen wurde der Betrag dieses 
Außenumsatzes mit der bekannten Wertschöp-
fung/Umsatz-Relation der Obergesellschaft des 
ersten Unternehmens bzw. dem entsprechenden 
Durchschnitt der Gruppenmitglieder des zweiten 
Unternehmens multipliziert. Es wird die An-
nahme gemacht, daß die Wertschöpfung/Umsatz-
Relation für den gesamten inländischen Konzern 
nicht wesentlich anders ist als die für einen Teil 
desselben. 

— Dasselbe Verfahren wurde bei einem Unterneh-
men (Boehringer, Ingelheim) angewandt, das im 
Geschäftsbericht die von ihm selbst errechnete 
Wertschöpfung der gesamten Gruppe einschließ-
lich ausländischer Gesellschaften angibt. (Dabei 
entspricht die Berechnung wahrscheinlich nicht 
in allen Punkten dem in Tz. 387 dargestellten 
Schema.) Jedoch macht das Unternehmen keine 
Angaben, die die Ermittlung der Wertschöpfung 
der inländischen Gesellschaften ermöglichen 
würden. In diesem Fall kann davon ausgegangen 
werden, daß die Multiplikation des Außenumsat-
zes des inländischen Konzerns mit der Wert-
schöpfung/Umsatz-Relation für die gesamte 
Gruppe, also einschließlich der ausländischen 
Tochtergesellschaften, zu einer Unterschätzung 
der gesuchten inländischen Wertschöpfung 
führt, da die benutzte Relation wegen des oft 
niedrigeren Lohnniveaus im Ausland erfah-
rungsgemäß geringer ist als die, die wirklich für 
die inländischen Gesellschaften gilt. 

— Ein Unternehmen (Oetker) hat die Angaben zur 
Ermittlung der Wertschöpfung für das Jahr 1980 
gemacht, jedoch nicht die für 1978. In diesem Fall 
wurde die 1980 geltende Wertschöpfung/Umsatz-
Relation auf den Umsatz für 1978 angewandt, um 
einen Schätzwert für die gesuchte Wertschöp-
fung zu erhalten. 

— Bei zwei Unternehmen (Diehl und REWE Leib-
brand [nur 1980 vertreten]) konnten lediglich die 
Personalkosten festgestellt bzw. gemäß Anga-
ben, die auf Anfrage mitgeteilt wurden, geschätzt 
werden. Um nun eine Schätzung des Wertschöp-
fungsbetrages zu ermöglichen, wurde angenom-
men, daß eine mehr oder weniger stabile Rela-
tion zwischen Wertschöpfung und Personalko-
sten besteht. Es wurde deshalb zunächst für alle 
in die Untersuchung einbezogenen Unterneh-
men, für die sowohl die Wertschöpfung wie die 
Personalkosten ermittelt werden konnten, diese 
Relation — getrennt für 1978 und 1980 — errech-
net und ein Durchschnitt gebildet 1 ). Der Wert für 
1978 ist 1,192 und für 1980 1,135. Das Ergebnis der 
Multiplikation der Personalkosten mit dieser für 
die Gesamtheit der betrachteten Unternehmen 
geltenden Durchschnittsrelation wurde als 
Schätzwert für die Wertschöpfung der zwei Un-
ternehmen angesetzt. 

— Bei einem Unternehmen (Bertelsmann) konnten 
ebenfalls lediglich die Personalkosten für den in-
ländischen Konzern aufgrund von Angaben im 
Geschäftsbericht festgestellt werden. In diesem 
Fall wurde der entsprechende Betrag mit der 
Wertschöpfung/Personalkosten-Relation für den 
Welt-Konzern (1978: 1,238, 1980: 1,163) multipli-
ziert, um eine Schätzung für die Wertschöpfung 
zu erhalten. 

390. Gegen den hier eingeschlagenen Weg zur Er-
mittlung der „100 Größten" könnten zwei Einwände 
erhoben werden. Ein grundsätzlicher wäre der ge-
gen die Benutzung von Daten aus der Gewinn- und 
Verlustrechnung, die wegen der Bewertungsspiel-
räume, die Unternehmen bei der Erstellung von Jah-
resabschlüssen nutzen können, nicht dazu geeignet 
seien, mit ihnen die Wertschöpfung eines Unterneh-
mens zu berechnen. Der andere könnte speziell ge-
gen die Verwendung von geschätzten Werten gerich-
tet sein, weil durch diese die Zusammensetzung der 
„100 Größten" verfälscht werden könne. 

391. In bezug auf den ersten dieser beiden mögli-
chen Einwände sei vermerkt, daß, obwohl Bewer-
tungsspielräume die Wertschöpfungsermittlung be-
einträchtigen können, die daraus folgenden Verzer-
rungen keinesfalls so gravierend sind, wie die, die 
dadurch entstehen, wenn man als Alternative die 
Zusammenstellung nach Umsatz wählte — voraus-
gesetzt, die wirkliche Wertschöpfung eines Unter-
nehmens wird als die prinzipiell zu bevorzugende 

1) Die Unternehmen des Mineralöl- und des Energiebe-
reichs wurden nicht miteinbezogen, da deren Wert-
schöpfung/Personalkosten-Relationen als atypisch 
hoch angesehen werden müssen, so daß ihre Berück-
sichtigung die Schätzung tendenziell nach oben verzer-
ren würde. 
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Maßgröße angesehen. Dies läßt sich anhand eines 
Zahlenbeispiels, in dem die Umsatz/Wertschöp-
fungs-Relationen der Firmen Siemens und VEBA 
der Jahre 1978 und 1980 miteinander verglichen wer-
den, verdeutlichen: 

Verhältnis der 
VEBA Siemens VEBA-Relation zu 

der Siemens-Relation 

1978 6,13 2,37 2,59 
1980 6,49 2,13 3,05 

Bei einer Auswahl nach Umsatz würde demnach 
VEBA gegenüber Siemens mit einem zweieinhalb- 
bis dreifach größeren Gewicht in die Rangfolge ein-
gehen, als nach der Wertschöpfungsberechnung ge-
rechtfertigt wäre. Hätten echte, durch Bewertungs-
spielräume unverzerrte Wertschöpfungsdaten zur 
Verfügung gestanden und wären diese zu den ermit-
telten Wertschöpfungszahlen ins Verhältnis gesetzt 
worden, hätten sich auf keinen Fall solche Gewichts-
verschiebungen ergeben. 

392. Der zweite Einwand hätte eine Berechtigung, 
wenn man als Alternative zuzulassen bereit wäre, 
Unternehmen, die nach allen vorliegenden Informa-
tionen in den Kreis der „100 Größten" hineingehö-
ren, volkommen unberücksichtigt zu lassen. Die Mo-
nopolkommission ist jedoch der Auffassung, daß die 
durch Schätzung einiger Wertschöpfungszahlen ver-
ursachte Verzerrung geringer zu bewerten ist, als 
die, die bei der Außerachtlassung wichtiger Unter-
nehmen entstehen würde. Im übrigen betrachtet die 
Monopolkommission die von ihr in den einzelnen 
Fällen verwandten Schätzmethoden nicht unbe-
dingt als die jedesmal am besten geeigneten. Vor-
schläge, die der zukünftig besseren Bestimmung der 
Wertschöpfungszahlen in den Problemflällen die-
nen, werden von ihr gerne entgegengenommen. 

393. Als gesamtwirtschaftliche Bezugsgröße für 
die Wertschöpfung der „100 Größten" wird die vom 
Statistischen Bundesamt ermittelte Nettowert-
schöpfung aller Unternehmen zusammen ver-
wandt 1 ). Diese Größe wird dem Konzept nach in ver-
gleichbarer Weise berechnet wie die Wertschöpfung 
der Unternehmen dieser Untersuchung. Allerdings 
bestehen Unterschiede in der Berücksichtigung der 
Abschreibungen, die die Zahlen nicht vollends kom-
patibel machen. Die Monopolkommission geht je-
doch davon aus, daß dadurch keine gravierenden sy-
stematischen Verzerrungen in der Darstellung der 
Anteile der „100 Größten" am Gesamtbetrag der 
Wertschöpfung aller Unternehmen entstehen. 

3.2 Im Beobachtungszeitraum eingetretene Verände-
rungen 

394. Aufgrund der in 1.1, 1.2 und 3.1 im einzelnen 
dargelegten Kriterien wurden für 1978 und 1980 die 

1 ) Vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Statistisches Jahr-
buch 1981 für die Bundesrepublik Deutschland, Stutt-
gart und Mainz 1981, Tabelle 23.4. Einige der benutzten 
Zahlen wurden vom Statistischen Bundesamt direkt 
übermittelt. 

nach Wertschöpfung 100 größten Unternehmen er-
mittelt. Sie sind in der nachfolgenden Tabelle 7, nach 
Höhe der Wertschöpfung 1980 geordnet, zusammen-
gestellt. 

395. In der Zusammensetzung des Kreises der „100 
Größten" haben sich von 1978 bis 1980 folgende An-
derungen ergeben. 

Ausgeschieden sind (Rang 1978 in Klammern): 
1. Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH (71) 
2. Agfa-Gevaert AG (75) 
3. Stadtwerke München (82) 
4. Magirus-Deutz AG (85) 
5. Energie-Versorgung Schwaben AG (88) 
6. Bewag AG (93) 
7. BayWa AG (97) 
8. Boehringer Mannheim GmbH (98) 
9. Bergmann-Elektricitäts-Werke AG (99). 

Der Fall Agfa-Gevaert ist fusionsbedingt. Das Unter-
nehmen wird seit 1980 von Bayer konsolidiert und 
ist somit in Bayers konsolidiertem Abschluß für 1980 
enthalten. Die übrigen acht Unternehmen sind auf-
grund ihrer Geschäftsentwicklung ausgeschieden. 

396. Die aufgrund ihrer Geschäftsentwicklung aus-
geschiedenen Unternehmen haben ihre Tätigkeits-
schwerpunkte in folgenden Wirtschaftszweigen: 

— Tabakverarbeitung  1 Unternehmen 
— Elektrizitätsversorgung  3 Unternehmen 
— Fahrzeugbau  1 Unternehmen 
— Groß- und Einzelhandel  1 Unternehmen 
— Chemie  1 Unternehmen 
— Elektrotechnik  1 Unternehmen. 

Besonders bemerkenswert ist, daß drei dieser Unter-
nehmen in der Elektrizitätsversorgung tätig sind. 
Für diese Unternehmen gilt nicht nur, daß ihre Um-
satzentwicklung von 1978 auf 1980 mit Wachstums-
raten zwischen 11 und 23 %, gemessen am Wachs-
tum der 100 größten Industrieunternehmen von 
26,9 % (vgl. Tz. 364) unterdurchschnittlich ausgefal-
len ist, sondern auch, daß der Aufwand für Vorlei-
stungen überproportional mit Raten zwischen 35 
und 54 % anstieg, was hauptsächlich über Minderun-
gen des Ergebnisses zu verhältnismäßig geringen 
Steigerungen, in einem Fall sogar zu einer Verringe-
rung der Wertschöpfung führte. 

Die Gründe des Ausscheidens der übrigen Unter-
nehmen sind zum Teil ebenfalls in der relativ schwa-
chen Umsatzentwicklung (Raten von 0 bis 20 %) bzw. 
im starken Wachstum der Aufwendungen für Vorlei-
stungen (Raten von 15 bis 32 %) zu suchen. Darüber 
hinaus spielt bei zwei Untenehmen eine offensicht-
lich nicht durch übermäßige Steigerungen der Auf-
wendungen für Vorleistungen verursachte beson-
ders schlechte Ertragslage eine Rolle. 
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Tabelle 7 

Die nach Wertschöpfung 100 größten Unternehmen 1978 und 1980 1) 
Quelle: Eigene Erhebungen 

Rang Jahr Firma Wirtschafts- 
zweig2 ) 

Wert
- schöpfung s) Beschäftigte  Sach

- anlagen 
Cash

- flow4) 
Erläute

- rungen3) 

(1) 1978 Siemens AG   250 9 882 223 000 3 251 1 812 9 
1 1980 11 708 235 000 3 728 1 958 

(2) 1978 Daimler-Benz AG   244 8 177 135 275 2 482 1 556 
2 1980 10 705 146 323 3 338 3 410 

(3) 1978 Volkswagenwerk AG   244 8 170 6 ) 138 692 3 639 1 992 
3 1980 9 471 158 870 4 986 2 407 

(4) 1978 Ruhrkohle AG   110 6 231 136 503 5 128 498 
4 1980 7 439 136 816 5 280 865 

(5) 1978 Thyssen AG   230-232 5 437 131 437 4 548 973 
5 1980 6 489 127 700 4 697 1 260 

(7) 1978 Bayer AG   200 4 900 102 796 3 951 1 326 
6 6 443 101 423 4 512 1 976 

(10) 1978 VEBA AG   101, 205, 
40/41 4 690 75 840 10 129 2 457 

7 1980 5 942 77 332 9 322 2 502 

(6) 1978 BASF AG   200 5 178 87 229 4 728 1 629 
8 1980 5 842 87 373 4 833 1 953 

(11) 1978 Rheinisch-Westfälisches 
Elektrizitätswerk AG   101 4 341 58 295 13 172 2 416 6 

9 1980 5 641 68 007 13 015 3 204 

(8) 1978 Hoechst AG   200 4 890 84 659 4 178 1 195 
10 1980 5 489 84 393 3 913 1 356 

(9) 1978 Allgemeine Elektricitäts- 
Gesellschaft 
AEG-Telefunken   250 4 827 131 500 1 551 137 

11 1980 4 923 108 400 1 347 121 

(17) 1978 Fried. Krupp GmbH   230-232 3 256 75 983 2 685 333 
12 1980 4 169 76 747 2 987 775 

(14) 1978 Mannesmann AG   230-232, 
242, 40/41 3 797 78 189 2 567 647 

13 1980 4 038 74 731 2 523 693 

(15) 1978 Robert Bosch GmbH   250 3 500 75 620 900 620 
14 1980 3 794 74 773 1 099 674 

(16) 1978 IBM Deutschland GmbH   243 3 257 26 025 1 829 1 511 E 
15 1980 3 613 26 362 2 285 1 649 

(18) 1978 Gutehoffnungshütte Aktien- 
verein   242, 244 2 928 83 582 1 360 472 6 

16 1980 3 291 86 106 1 389 428 

(19) 1978 Deutsche Bank AG   60 2 899 42 441 1 998 — 
17 1980 3 276 44 024 2 037 — 

(21) 1978 Salzgitter AG   230-232, 
40/41, 246 2 153 50 125 2 611 259 9 

18 1980 2 849 56 574 2 532 437 

(13) 1978 Adam Opel AG   244 3 804 64 844 1 928 1 138 E 
19 1980 2 506 59 876 2 930 381 
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noch Tabelle 7 

Rang Jahr Firma Wirtschafts

-

zweig2) 
Wert

-s

chöpfung s ) Beschäftigte Sach

-

anlagen 
Cash

-

flow4) 
Erläute

-

rungen 5 ) 

(20) 1978 Karstadt AG   43 2 212 87 162 2 268 415 
20 1980 2 408 84 150 2 143 422 

(12) 1978 Ford-Werke AG   244 3 925 58 247 945 981 E 

21 1980 2 393 49 767 1 441 –11 

(23) 1978 Bayerische Motoren Werke 
AG   244 2 074 37 500 1 264 494 

22 1980 2 344 39 935 2 134 675 

(22) 1978 Friedrich Flick Industrie- 200, 242, 
verwaltung KGaA   264 2 110 45 939 1 388 278 

23 1980 2 296 46 891 11869 422 

(25) 1978 Estel Hoesch Werke AG 7 ) . 230-232 1 876 47 400 2 471 344 TK 
24 1980 2 233 44 578 2 226 455 

(26) 1978 Deutsche Lufthansa AG   51 1 873 33 616 1 846 632 

25 1980 2 114 35 000 2 079 460 
(24) 1978 Deutsche Unilever GmbH   28/29 1 876 34 790 992 449 TK 
26 1980 2 019 35 334 1 075 542 

(27) 1978 Dresdner Bank AG   60 1 871 29 970 1 659 — 
27 1980 - 1 912 31 402 2 090 — 

(28) 1978 Kaufhof AG   43 1 662 57 694 1 365 209 
28 1980 1 895 57 310 1 383 225 

(30) 1978 Brown, Boveri & Cie AG   250 1 521 34 738 637 215 TK 
29 1980 1 731 36 165 676 218 

(46) 1978 Vereinigte Industrie-Unter- 
nehmungen AG   101, 233 1 057 20 836 1 840 337 KW e  ) 

30 1980 1 712 23 379 2 599 606 
(31) 1978 Standard Elektrik Lorenz 

AG   250 1 415 33 151 476 140 TK 
31 1980 1 702 32 980 438 160 

(32) 1978 Saarbergwerke AG   110 1 383 29 306 1 398 260 
32 1980 1 699 32 584 1 628 205 

(29) 1978 Allianz Versicherungs-AG 
(einschl. Allianz  Lebens- 
versicherungs-AG)   61 1 556 21 615 2 940 — 

33 1980 1 669 21 868 3 521 — 

(67) 1978 ESSO AG   205 777 4 463 1 142 584 TK 
34 1980 1 609 4 567 1 094 1 161 

(40) 1978 Klöckner-Werke AG   230-232 1 173 28 149 1 875 237 9 
35 1980 1 583 30 068 1 975 202 

(38) 1978 Saint-Gobain-Pont-à-Mous- 
son (Deutschland)   227, 234 1 240 26 838 GD 

36 1980 1 560 26 385 
(43) 1978 Messerschmitt-Bölkow- 

Blohm GmbH   248 1 101 22 290 445 120 E 
37 1980 1 543 26 287 669 174 
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noch Tabelle 7 

Rang Jahr Firma Wirtschafts- 
zweig 2 ) 

Wert

-

schöpfung 3) Beschäftigte  Sach

-

anlagen 
Cash

-

flow4) 
Erläute

-

rungen5) 

(37) 1978 NEUE HEIMAT Gemeinnüt- 
zige Wohnungs- und Sied- 
lungsgesellschaft  mbH 
(einschl. NEUE HEIMAT 
Städtebau GmbH)   79 1 264 5 253 13 251 325 

38 1980 1 465 5 721 15 014 278 
(35) 1978 Klöckner-Humboldt-Deutz 

AG   242 1 313 27 893 494 191 

39 1980 1441 26 397 525 203 
(39) 1978 Metallgesellschaft AG   233, 40/41 1 234 27 342 790 206 9 
40 1980 1434 27 220 713 301 

(33) 1978 Hertie Waren- und Kaufhaus 
GmbH   43 1 374 1 327 194 

41 1980 1 387 1 243 157 
(64) 1978 Hochtief AG   30 810 14 238 468 174 
42 1980 1326 16 664 615 305 

(50) 1978 Philipp Holzmann AG   30 902 13 700 295 118 
43 1980 1 289 14 800 349 177 

(36) 1978 Commerzbank AG   60 1 270 19 901 852 — 
44 1980 1 234 21 428 995 — 

(34) 1978 Allgemeine Deutsche Philips 
Industrie GmbH   250 1 342 29 000 600 203 4, TK 

45 1980 1 226 23 800 602 94 
(42) 1978 Stahlwerke Röchling- 

Burbach GmbH   230-232 1 105 25 283 1 084 110 TK 

46 1980 1 190 25 977 1 393 31 
(51) 1978 FAG Kugelfischer 

Georg Schäfer & Co.   242, 244 898 23 009 434 128 
47 1980 1 169 25 069 530 224 

(44) 1978 Henkel KGaA   200 1 083 19 129 434 270 
48 1980 1 149 18 532 437 308 

(54) 1978 Preussag AG   233 866 17 295 857 244 
49 1980 1 148 17 024 809 391 

(41) 1978 Gustav Schickedanz KG 
— Großversandhaus Quel- 
le —   43 1 170 29 882 328 217 i , KI, E 9  ) 

50 1980 1 139 24 318 261 222 

(45) 1978 Beteiligungsgesellschaft für 
Gemeinwirtschaft AG   60, 61 1 067 14 602 2 611 — 

51 1980 1 128 14 942 2 762 — 

(48) 1978 Carl-Zeiss-Stiftung   252 953 24 053 443 151 9 
52 1980 1 111 25 178 478 180 

(60) 1978 Deutsche Shell AG   205 834 4 776 1 542 561 E 

53 1980 1 108 4 878 1 520 830 

(53) 1978 Continental Gummi-Werke 
AG   213 885 21 586 

54 1980 1 090 23 835 
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noch Tabelle 7 

Rang Jahr Firma Wirtschafts- 
zweig 2 ) 

Wert

-

schöpfung 3) Beschäftigte  Sach

-

anlagen 
Cash

-

flow 4 ) 
Erläute

-

rungen 5 )  

(49) 1978 Bertelsmann AG   7 915 16 143 6 
55 1980 1 085 18 062  

(47) 1978 Deutsche Babcock AG   242 1 057 23 737 310 106 9 
56 1980 1 065 21 121 358 108  

(—) 1978 Mobil Oil AG   205 — — — — E 
57 1980 1 062 2 415 879 690  

(55) 1978 Degussa AG   200 857 15 295 439 241 9 
58 1980 1 051 15 415 468 203  

(56) 1978 Zahnradfabrik 
Friedrichshafen AG   244 851 18 216 419 182 

59 1980 1 030 19 799 645 221  
(59) 1978 Eschweiler Bergwerks - 

Verein AG   110 836 18 149 527 23 TK 
60 1980 1 000 17 927 572 96  

(58) 1978 C & A Brenninkmeyer   43 838 227 256 E 
61 1980 951 245 273  

(66) 1978 Bayerische Vereinsbank   60 794 11 520 673 — 
62 1980 909 12 292 713  — 

(52) 1978 Vereinigte Elektrizitäts- 
werke Westfalen AG   101 885 7 389 7 150 602 

63 1980 908 7 461 8 620 568  
(69) 1978 Linde AG   242 767 15 338 377 149 
64 1980 879 15 765 445 178  

(70) 1978 Schering AG   200 765 11 680 483 274 
65 1980 878 12 647 470 280  

(100) 1978 Beamtenheimstättenwerk 
Gemeinnützige  Bauspar- 
kasse für den öffentlichen 
Dienst GmbH   60 442 4 550 334 — E 

66 1980 874 4 707 370  — 

(68) 1978 Telefonbau und Normalzeit 
Lehner & Co.   250 770 17 909 702 218 

67 1980 861 17 461 811 250  
(—) 1978 Deutsche BP AG   205 — — — E, KI 10)  

68 1980 860 9 841 941 425  
(62) 1978 Horten AG   43 814 27 538 730 97 E  
69 1980 829 23 838 760 117  

(63) 1978 Bayerische Hypotheken-  

und Wechselbank AG   60 811 11 695 880  — 

70 1980 814 12 101 951  — 

(76) 1978 Ruhrgas AG   103 652 4 101 2 741 331  
71 1980 802 4 463 2 948 491  

(72) 1978 Bayernwerk AG   101 719 7 504 7 535 479 9  
72 1980 789 7 138 8 083 511  

(95) 1978 Deutsche Texaco AG   205 490 5 312 285 196 TK  
73 1980 778 4 824 351 322  
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noch Tabelle 7 

Rang Jahr Firma Wirtschafts- 
zweig2 ) 

Wert

-

schöpfung3) Beschäftigte Sach

-

anlagen 
Cash

-

flow 4 ) 
Erläute

-

rungen 5 ) 

(74) 1978 co op AG 11 )   43 685 26 472 308 67 

74 1980 758 28 160 200 83 

(78) 1978 Axel Springer Verlag AG   7 639 11 965 299 54 

75 1980 750 11 840 360 88 

(—) 1978 Bausparkasse Schwäbisch 
Hall AG 
Bausparkasse der Volks- 
banken  und  Raiffeisen- 
banken   60 — — — — E 

76 1980 748 3 330 142 — 

(81) 1978 Freudenberg & Co.   210 628 14 498 378 

77 1980 731 14 985 418 

(77) 1978 Sachs AG   244 651 16 135 312 113 

78 1980 724 16 325 304 107 

(73) 1978 ITT Gesellschaft für 
Beteiligungen mbH   244, 40/41 705 14 571 306 147 TK 

79 1980 722 14 321 301 124 

(83) 1978 Oetker-Gruppe   28/29 595 11 759 800 

80 1980 713 11 769 714 

(57) 1978 Westdeutsche Landesbank 
Girozentrale   60 845 8 243 555 — 

81 1980 694 8 717 666 — 

(65) 1978 Enka AG   200 809 17 494 355 128 TK 

82 1980 685 17 180 319 108 

(86) 1978 C. H. Boehringer Sohn, 
Ingelheim   200 570 8 155 266 

83 1980 666 8 433 267 

(92) 1978 Rütgerswerke AG   200 517 10 520 275 113 

84 1980 666 11 955 361 159 

(—) 1978 REWE Handelsgesellschaft 
Leibbrand oHG   43 — — — — 

85 1980 665 21 138 224 

(61) 1978 Grundig AG   250 832 24 245 364 110 3, E 

86 1980 660 19 107 352 92 

(90) 1978 MTU Motoren- und 
Turbinen-Union München 
GmbH   242, 248 524 11 945 206 61 

87 1980 660 12 696 271 69 

(—) 1978 Flachglas AG   220 — — — — 
88 1980 658 9 533 356 316 

(94) 1978 SKF Kugellagerfabriken 
GmbH   242 49,2 11 601 380 72 TK 

89 1980 652 11 081 288 186 

(87) 1978 Bosch-Siemens Hausgeräte 
GmbH  - 250 563 14 500 158 82 E 

90 1980 642 13 410 157 88 
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noch Trabelle 7 

Rang Jahr Firma Wirtschafts- 
zweig 2 ) 
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-

schöpfung 3) Beschäftigte Sach

-

anlagen 
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-

flow 4 ) 
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-

rungen 5 ) 

(91) 1978 Otto Versand GmbH & Co. . 43 522 10 740 164 123 2 
91 1980 618 10 822 132 165 

(79) 1978 Hamburgische Electricitäts- 
Werke AG   101 637 5 617 4 828 421 

92 1980 614 5 825 5 075 375 
(84) 1978 Nestlé-Gruppe Deutschland 

GmbH   28/29 587 13 031 297 119 TK 
93 1980 604 12 723 340 133 

(80) 1978 Hapag-Lloyd AG .   51 629 10 911 1 061 223 
94 1980 595 11 917 1 069 98 

(89) 1978 Michelin Reifenwerke 
KGaA   213 533 9 632 377 130 E 

95 1980 584 10 372 416 127 
(—) 1978 Strabag Bau-AG   30 — — — — 
96 1980 582 10 026 196 128 

(—) 1978 Zentralgesellschaft VFW 
mbH   248 — — — — 

97 1980 581 12 185 217 38 
(—) 1978 Wacker Chemie GmbH   200 — — — — 
98 1980 563 9 691 274 139 

(—) 1978 Dornier GmbH   248 — — — — 

99 1980 560 8 454 126 77 
(96) 1978 Diehl GmbH & Co.   233, 254, 

256 475 12 028 
100 1980 560 13 213 

(71) 1978 Reemtsma Cigaretten- 
fabriken GmbH   299 747 10 980 724 297 

— 1980 — — — — 
(75) 1978 Agfa-Gevaert AG   200 673 14 012 367 112 E 
— 1980 — — — — 

(82) 1978 Stadtwerke München   101, 103 609 9 383 2 119 270 E 
— 1980 — — — — 

(85) 1978 Magirus-Deutz AG   244 577 12 525 402 7 E 
— 1980 — — — — 

(88) 1978 Energie-Versorgung 
Schwaben AG   101 557 5 022 3 402 232 

— 1980 — — — — 
(93) 1978 Berliner Kraft- und Licht 

(Bewag)-AG   101 509 6 037 4 280 441 6, E 
— 1980 — — — — 

(97) 1978 BayWa AG   40/41, 43 445 14 768 580 75 
— 1980 — — — — 
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noch Tabelle 7 
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-
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(98) 1978 Boehringer Mannheim 
GmbH   200 445 6 509 306 142 

— 1980 — — — — 
(99) 1978 Bergmann-Elektricitäts- 

Werke AG   250 443 11 345 161 81 

— 1980 — — — — 

1) In den Fällen, in denen anstelle einer Zahlenangabe ein Strich erscheint, befand sich entweder das betreffende 
Unternehmen in dem Jahr nicht unter den „100 Größten", oder es handelt sich um ein Kreditinstitut bzw. eine 
Versicherung, für die Cash-flow-Angaben nicht gemacht werden. Bleibt ein Feld vollkommen frei, konnte die betref-
fende Information nicht ermittelt werden. 

2) Nummern der amtlichen Systematik der Wirtschaftszweige von 1979. 
3) Wenn nicht anders vermerkt, Wertschöpfung der konsolidierten inländischen Konzerngesellschaften. Wegen einer im 

wesentlichen in einem Punkt geänderten Erhebungsmethode weichen die in dieser Tabelle für 1978 ausgewiesenen 
Wertschöpfungszahlen von denen ab, die für einen Teil der Unternehmen in Tabelle 6 des Kapitels II des vorange-
gangenen Hauptgutachtens angegeben sind. Vgl. Monopolkommission, Fusionskontrolle bleibt vorrangig, Hauptgut-
achten 1978/1979, Baden-Baden 1980. 

4) Es erfolgt keine Cash flow Angabe für Kreditinstitute und Versicherungen: Vgl. Fn. 1 zu dieser Tabelle. 
5) Falls das Geschäftsjahr nicht mit dem Kalenderjahr übereinstimmt, wird der Bilanzierungsmonat durch eine ent-

sprechende Zahl angezeigt. Bedeutung der sonst verwendeten Abkürzungen: 
E = Einzelabschluß 
GD = Wertschöpfung der deutschen Gruppe 
KI = Wertschöpfung des konsolidierten inländischen Konzerns 
KW = Wertschöpfung der konsolidierten in- und ausländischen Konzerngesellschaften 
TK = Wertschöpfung des konsolidierten inländischen Teilkonzerns. 
Wenn zwei der o. a. Symbole vermerkt sind, gilt das erste für 1978, das zweite für 1980. 

6) Summe der Wertschöpfungsbeträge der den Volkswagenwerk-Konzern Inland konstituierenden Gesellschaften 
Volkswagenwerk AG (Obergesellschaft) und Audi NSU Auto Union AG. 

7) Bis April 1980 firmierte das Unternehmen als Hoesch Werke AG. 
8) Nach Angabe des Unternehmens weicht der Weltkonzern-Abschluß nur unwesentlich von einem konsolidierten 

Inlandsabschluß ab. 
9) Die Firma Gustav Schickedanz KG — Großversandhaus Quelle — erstellt seit 1979 keinen konsolidierten Inlands

-

abschluß mehr. 
10) Die Deutsche BP AG erstellte 1979 erstmals einen Konzernabschluß. 
11) Bis August 1980 co op Zentrale AG. 

397. In den Kreis der „100 Größten" sind 1980 neu 
eingetreten (Rang in Klammern): 
1. Mobil Oil AG Deutschland (57) 
2. Deutsche BP AG (67) 
3. Bausparkasse Schwäbisch Hall AG (76) 
4. REWE Handelsgesellschaft Leibbrand oHG (85) 
5. Flachglas AG (88) 
6. Strabag Bau-AG (96) 
7. Zentralgesellschaft VFW mbH (97) 
B. Wacker Chemie GmbH (98) 
9. Dornier GmbH (99). 

Von diesen Unternehmen haben die Deutsche BP 
AG und die Flachglas AG 1979 bzw. 1980 zum ersten 
Mal einen konsolidierten Konzernabschluß veröf-
fentlicht. Es kann nicht festgestellt werden, ob diese 
Gesellschaften auch 1978 zum Kreis der „100 Größ-
ten" gehört hätten, wäre von ihnen für dieses Jahr 
bereits ein Konzernabschluß aufgestellt und veröf-
fentlicht worden. 

398. Die allein aufgrund ihrer Geschäftsentwick-
lung neu aufgenommenen Unternehmen hatten 
1980 ihren Umsatzschwerpunkt in folgenden Wirt-
schaftszweigen: 
— Mineralölverarbeitung  1 Unternehmen, 

— Kreditgewerbe  1 Unternehmen, 

— Einzelhandel  1 Unternehmen, 

— Baugewerbe  1 Unternehmen, 

— Flugzeugbau  2 Unternehmen, 

— Chemische Industrie  1 Unternehmen. 

Für das Unternehmen in der Mineralölverarbeitung 
hat sich die Preisentwicklung im Energiesektor of-
fensichtlich besonders positiv auf die Wertschöp-
fung ausgewirkt, indem der Jahresüberschuß sich 
annähernd verdoppelte (von 169 auf 294 Mio. DM) 
und die Steuern vom Einkommen, vom Ertrag und 
vom Vermögen sich sogar mehr als verdoppelten 
(von 165 auf 403 Mio. DM), während die Personalko-
sten lediglich um 14,3 % stiegen. Auch bei dem Unter-
nehmen des Kreditgewerbes hat eine außergewöhn- 
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liche Ertragsentwicklung (Jahresüberschuß 1978: 26 
Mio. DM, 1980: 385 Mio. DM) für eine mehr als Ver-
dopplung der Wertschöpfung und Aufnahme unter 
die „100 Größten" gesorgt 1 ). Von den verbleibenden 
Unternehmen hat die Einzelhandelsgesellschaft 
dank eines dynamischen Ausbaus ihrer Position die 
(geschätzte) Wertschöpfung um ca. 80 % erhöht, wäh-
rend die übrigen Unternehmen im Sog der beson-
ders 1979 noch wachsenden Nachfrage ihre Ge-
schäftsvolumina und mit diesen trotz zum Teil stär-
ker steigender Kosten ihre Wertschöpfungsbeträge 
vergrößern konnten. 

Im Fall der REWE Handelsgesellschaft Leibbrand ist 
die hohe Wachstumsrate von 80 % nicht nur auf in-
ternes, sondern auch auf externes Wachstum zu-
rückzuführen. Von den 447 Verkaufsstellen, um die 
das Netz dieses Einzelhändlers zwischen 1978 und 
1980 vergrößert wurde, sind mindestens 74 durch 
Ankauf bereits bestehender Läden hinzugekom-
men. 

399. Positionsänderungen einzelner Unternehmen 
in der Rangfolge der „100 Größten" können dadurch 
verursacht werden, daß Änderungen im Konsolidie-
rungskreis vorgenommen worden sind oder das Ge-
schäft sich zu Lasten der Konkurrenz ausdehnte (in-
ternes oder externes Wachstum) oder umgekehrt 
unter dem Druck der Konkurrenz stagnierte oder 
schrumpfte. Sie können ebenfalls aufgrund von wirt-
schaftszweigspezifischen Nachfrageentwicklungen 
erfolgen. Anhand der Angaben in Tabelle 8 soll un-
tersucht werden, ob ein derartiger konjunktureller 
Einfluß in einzelnen Wirtschaftszweigen feststellbar 
ist. 

400. Die Tabelle enthält nach Wirtschaftszweigen 
aufgegliedert die Anzahl der Rangveränderungen 
sowie die durchschnittliche Zahl der Stellen, um die 
sich die Unternehmen des betreffenden Wirtschafts-
zweiges nach oben oder unten in den Rängen verän-
dert haben. Gleichzeitig wird in der letzten Spalte 
die reale Wachstumsrate des Wirtschaftszweiges 
von 1978 auf 1980 angegeben. 

In dieser Aufgliederung sind alle Unternehmen — 
einschließlich der 1980 neu aufgenommenen bzw. 
ausgeschiedenen - berücksichtigt worden, mit Aus-
nahme allerdings derjenigen, von denen von vorn-
herein bekannt ist, daß ihre Rangveränderungen in 
erster Linie auf andere Faktoren als die reale 
Wachstumsrate des Wirtschaftszweiges zurückzu-
führen sind. Zu diesen gehören Unternehmen, deren 
Konsolidierungskreis sich stark geändert hat bzw. 
die 1980 von einem anderen Unternehmen konsoli-
diert worden sind (Quelle, Deutsche BP, Flachglas, 
Agfa-Gevaert), ferner Unternehmen, für die es be-
sonders problematisch ist, einen Tätigkeitsschwer-
punkt festzulegen (Flick, VIAG, ITT, Saint-Gobain, 
BGAG), sowie drei Unternehmen (BHW, Schwäbisch 

1 ) Das Unternehmen des Bausparkassengewerbes, das Be-
amtenheimstättenwerk, welches bereits 1978 zu den 
„100 Größten" gehörte, hat eine vergleichbare Ertrags-
entwicklung von 56 Mio. DM in 1978 auf 446 Mio. DM 
Jahresüberschuß in 1980 zu verzeichnen, was demge-
genüber für die drittgrößte private Bausparkasse, Wü-
stenrot, nicht zutrifft. 

Hall, REWE Leibbrand), deren außerordentliche in-
dividuelle Entwicklung von 1978 auf 1980 von der 
Branchenentwicklung losgelöst zu sein scheint. Für 
ein 1980 neu aufgenommenes Unternehmen wird 
zwecks Bestimmung der Anzahl der Stellen, um die 
es sich zwischen 1978 und 1980 verändert hat, ange-
nommen, daß es sich 1978 auf Rang 101 befand, und 
umgekehrt für ein ausgeschiedenes Unternehmen, 
daß es 1980 diesen Rang innehatte. Da die wirkli-
chen Rangziffern in der Regel höher sind, führen 
diese Annahmen zu einer Unterschätzung der 
durchschnittlichen Rangveränderungen in den be-
troffenen Wirtschaftszweigen. 

401. Bei der Auswertung von Tabelle 8 muß beach-
tet werden, daß nur dann eine Aussage überhaupt 
versucht werden sollte, wenn mehrere Unterneh-
men dem Wirtschaftszweig zugeordnet worden sind, 
da bei einem einzelnen Unternehmen die Wahr-
scheinlichkeit besonders groß ist, daß eine Rangver-
änderung, die vom Wachstum des Wirtschaftszwei-
ges beeinflußt zu sein scheint, in Wirklichkeit jedoch 
von anderen Faktoren bestimmt worden ist. Es wer-
den deshalb nur Wirtschaftszweige mit mindestens 
fünf Unternehmen betrachtet. 

402. Das Wachstum des Bruttosozialprodukts zwi-
schen 1978 und 1980 belief sich auf 6,4 %. Die Hypo-
these lautet, daß Unternehmen in Wirtschaftszwei-
gen mit einem über 6,4 % liegenden Wachstum im 
Durchschnitt positive Rangveränderungen und in 
Wirtschaftszweigen mit einem darunter liegenden 
Wachstum im Durchschnitt negative Rangverände-
rungen aufweisen. Für Wirtschaftszweige mit einem 
überdurchschnittlichen Wachstum, die gleichzeitig 
das Kriterium der Mindestzahl von fünf Unterneh-
men erfüllen, ergibt sich bezüglich der durchschnitt-
lichen Positionsveränderungen folgendes Bild: 
— Mineralölverarbeitung  + 21,8 
— Eisenschaffende Industrie  + 1,7 
— Maschinenbau  + 0,9. 

Für Wirtschaftszweige mit einem unterdurch-
schnittlichen Wachstum ist die Zusammenstellung 
wie folgt: 
— Elektrizitätsversorgung  – 8,6 
— Chemische Industrie  –1,0 
— Fahrzeugbau  – 4,0 
— Elektrotechnik  – 4,0 
— Einzelhandel  – 2,6 
— Kreditinstitute  – 5,5. 

Die Hypothese wird somit von den Ergebnissen ge-
stützt. Diese müssen jedoch in einzelnen Fällen im 
Zusammenhang mit anderen Faktoren gesehen wer-
den. In der Mineralölverarbeitung ist die außerge-
wöhnlich hohe durchschnittliche Positionsverbesse-
rung der Unternehmen eher auf die Preisentwick-
lung dieses Wirtschaftszweiges mit ihrer positiven 
Wirkung auf Erträge und Wertschöpfung zurückzu-
führen als auf die überdurchschnittliche Wachs-
tumsrate, die mit 6,6 % nur knapp über der des Brut-
tosozialproduktes liegt. Umgekehrt ist für die relativ 
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Tabelle 8 

Positionsveränderungen zwischen 1978 und 1980 in der Rangfolge der „100 Größten" 
nach Wirtschaftszweigen zusammen mit Wachstumsraten in diesen Wirtschaftszweigen 

Quelle: Eigene Erhebungen 

Zahl der Unternehmen 

Wirtschaftszweig 

ohne 
Posi

-

tions

-

verände

-

rung 
in der 
Rang- 
folge 

mit Positions

-

veränderung in 
der Rangfolge 

Durchschnittliche 
Positionsverände

-

rung in der 
Rangfolge 

nach oben ( + ) 
nach unten ( - ) 

Reale 
Wachstumsrate 
des Wirtschafts

-

zweiges 1) 

in nach 
oben 

nach 
unten 

101 Elektrizitätsversorgung   1 1 5 - 8,6 5,0 
103 Gasversorgung   1 + 5,0 13,3 
110 Bergbau   2 1 - 0,3 4,1 
200 Chemische Industrie   5 6 -  1,0 1,3 
205 Mineralölverarbeitung   5 +21,8 6,9 
210 Herstellung von Kunststoffwaren 1 + 4,0 8,2 
213 Herstellung von Gummiwaren   2 - 2,5 4,1 

230-232 Eisenschaffende Industrie   1 5 1 +  1,7 6,7 
233 NE-Metallerzeugung,  NE-Metall- 

halbzeugwerke   1 2 0 6,3 
242 Maschinenbau   5 2 + 0,9 8,3 
243 Herstellung von Büromaschinen, 

Datenverarbeitungsgeräten und 
-einrichtungen   1 +  1,0 28,1 

244 Herstellung von Kraftfahrzeugen 
und deren Teilen   3 5 - 4,0 1,1 

248 Luft- und Raumfahrzeugbau   3 + 4,0 
250 Elektrotechnik   3 2 5 - 4,0 5,8 
252 Feinmechanik, Optik   1 - 4,0 12,5 

28/29 Ernährungsgewerbe   1 2 - 2,0 4,2 
299 Tabakverarbeitung   1 - 30,0 5,0 

30 Bauhauptgewerbe   3 + 11,3 3,8 
40/41 

und 43 Groß- und Einzelhandel 2 )   1 - 4,0 3) 

43 Einzelhandel   3 4 - 2,6 2,9 
51 Verkehr,  Nachrichtenübermitt- 

lung (ohne Spedition, Lagerei, 
Verkehrsvermittlung)   1 1 - 6,5 3) 

60 Kreditinstitute   1 2 3 - 5,5 3,8 
61 Versicherungsgewerbe   1 - 4,0 9,0 
76 Verlagsgewerbe   1 1 -  1,5 3 ) 
79 Sonstige Dienstleistungen   1 -  1,0 3 ) 

1 ) Ermittelt wie folgt: 
- Produzierendes Gewerbe (Wirtschaftszweig 101 bis 30): aus entsprechender Statistik über Indizes der Produk-

tion 
- Einzelhandel: um Einzelhandelspreissteigerungen bereinigte Umsatzwachstumsrate aller rechtlich selbständigen 

Einzelhändler = Kreditinstitute: Wachstumsrate der Bilanzsumme aller Kreditinstitute, die - unter der Annahme, daß Kredite in 
erster Linie für Investitionen verwandt werden - um die Steigerung des impliziten Preisdeflators für Investitio-
nen bereinigt wurde 

- Versicherungsgewerbe: Wachstumsrate der gesamten Versicherungsbeiträge, bereinigt um Steigerungen des 
Preisindexes für die Lebenshaltung und des impliziten Preisdeflators für Investitionen entsprechend den unge-
fähren Anteilen der Lebens- und Krankenversicherungen und der Sachversicherungen. 

2) Es handelt sich um ein einzelnes Unternehmen, das sowohl im Großhandel als auch im Einzelhandel tätig ist. 
3) Konnte nicht ermittelt werden. 
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große durchschnittliche Positionsverschlechterung 
der Unternehmen in der Elektrizitätsversorgung 
wohl in erster Linie die Steigerung der Kosten für 
Vorleistungen mit ihrem negativen Einfluß auf Er-
gebnis und Wertschöpfung verantwortlich zu ma-
chen und weniger die mit 4,8 % nicht sehr stark ab-
weichende Wachstumsrate. Beim Fahrzeugbau 
(Opel: - 6, Ford: - 9), der Elektrotechnik (Grundig: 
- 25) und den Kreditinstituten (WestLB: - 24) sind 
die Durchschnittswerte von Einzelergebnissen mit

-

geprägt, bei denen bekannterweise nicht allein die 
relativ schwache Konjunktur, sondern auch andere 
Fehlentwicklungen eine Rolle gespielt haben. 

3.3 Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der „100 
Größten" 

3.3.1 Wertschöpfung 

403. Die 1978 und 1980 jeweils 100 größten Unter-
nehmen haben zusammen eine Wertschöpfung von 
1978 172 095 Mio. DM und 
1980 198 164 Mio. DM 

erwirtschaftet. Das entspricht einem Wachstum von 
15,1 %. Im Vergleich dazu ist die Nettowertschöpfung 
aller Unternehmen im Zeitraum 1978 bis 1980 um 
14,4 % gestiegen. 

404. Die Nettowertschöpfung aller Unternehmen 
zusammen betrug 
1978  882 250 Mio. DM und 
1980 1 009 390 Mio. DM 1 ). 

Dementsprechend ergibt sich als Anteil der „100 
Größten" 
1978 19,51 % und 
1980  19,63 %. 

Er hat sich somit in dem zweijährigen Zeitraum 
leicht nach oben verändert. 

405. Ein differenzierteres Bild über die Entwick-
lung der „100 Größten" von 1978 auf 1980 ergibt sich, 
wenn man die Anteile aller Zehner-Ranggruppen 
(d. h. der Unternehmen auf den Rängen 1 bis 10, 11 
bis 20, 21 bis 30 usw.) an der Nettowertschöpfung al-
ler Unternehmen sowohl für 1978 wie für 1980 be-
trachtet. 

1 ) Vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Statistisches Jahr-
buch 1981 für die Bundesrepublik Deutschland, Stutt-
gart und Mainz 1981, Tabelle 23.4. Die Zahlen für 1980 er-
scheinen in der Ausgabe 1982. Zu beachten ist, daß der 
im Text jeweils genannte Gesamtwertschöpfungsbetrag 
sich aus den in Tabelle 23.4 für die einzelnen Bereiche 
aufgeführten Zahlen errechnet (außer Organisationen 
ohne Erwerbscharakter und Staat). Der in dieser Ta-
belle für die Unternehmen zusammen ausgewiesene Be-
trag (1978: 840 490 Mio. DM) ist um die unterstellten 
Wertschöpfungsbeträge für Bankdienstleistungen be-
reinigt worden, was mit denen in dieser Untersuchung 
ermittelten Zahlen nicht geschehen ist, so daß er sich für 
den Vergleich weniger gut eignet. 

Rang 
Anteil in % 

1978 1980 

1 bis 10   7,07 7,45 
11 bis 20   3,84 3,45 
21 bis 30   2,11 2,05 
31 bis 40   1,47 1,56 
41 bis 50   1,18 1,21 
51 bis 60   0,97 1,06 
61 bis 70   0,90 0,87 
71 bis 80   0,76 0,74 
81 bis 90   0,65 0,66 
91 bis 100   0,54 0,58 

Bemerkenswert ist das große Gefälle innerhalb der 
Ranggruppen. Die ersten zehn Unternehmen haben 
im Duchschnitt einen Anteil ungefähr gleich groß 
wie die nächsten dreißig und die ersten zwanzig ei-
nen Anteil größer als die restlichen achtzig Unter-
nehmen zusammen. Besonders bedeutsam ist je-
doch die von 1978 bis 1980 erfolgte Gewichtsver-
schiebung zwischen den ersten beiden Zehner-Grup-
pen, die das Gefälle im oberen Teil der Tabelle noch 
verstärkt. Während die ersten zehn Unternehmen 
ihren Anteil an der Gesamtwertschöpfung um 0,38 
Prozentpunkte erhöhten, verloren die nächsten zehn 
0,39 Prozentpunkte. Das Bild entspricht in etwa dem 
der ersten 20 Unternehmen in der Rangfolge der 
nach Umsatz 100 größten Industrieunternehmen 
(vgl. Tabelle 1). Dort zeigten die Unternehmen der 
ersten Zehner-Gruppe ein überproportionales, wäh-
rend die Unternehmen der zweiten Zehner-Gruppe 
ein stark unterproportionales Wachstum aufwiesen. 
Allerdings spielten in diesem Ergebnis drei Mineral-
ölgesellschaften eine hervorragende Rolle, die in der 
Rangfolge nach Wertschöpfung nicht zu den ersten 
20 Unternehmen gehören. 

Betrachtet man im einzelnen die Wachstumsraten 
der in den beiden ersten Zehner-Ranggruppen ver-
tretenen Unternehmen, so fällt auf, daß sich in der 
ersten Gruppe acht Unternehmen befinden, die 
überdurchschnittliche Wachstumsraten aufweisen, 
obwohl vier von ihnen in Wirtschaftszweigen mit 
zwischen 1978 und 1980 relativ schwacher Konjunk-
tur tätig sind (Elektrotechnik, Fahrzeugbau, Che-
mie), während in der zweiten Gruppe acht Unterneh-
men  mit unterdurchschnittlichen Wachstumsraten 
enthalten sind, von denen zwei durch die schlechte 
Lage in ihren Wirtschaftszweigen (Elektrotechnik, 
Fahrzeugbau) besonders hart betroffen wurden und 
durch ihre niedrigen Raten das Ergebnis für diese 
Gruppe entscheidend mitbestimmten. Es bleibt ab-
zuwarten, ob sich die daraus resultierende starke 
Gewichtsverschiebung zugunsten der ersten Zehn 
in der Zukunft wieder aufheben wird. In den folgen-
den beiden Tz. wird gezeigt, daß die ersten Zehn 
auch in der Zeit von 1970 bis 1978 ihren Anteil ver-
größert haben, allerdings nicht mit einer Rate, die 
mit der zwischen 1978 und 1980 vergleichbar wäre. 



Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode  Drucksache 9/1892 

406. Es wurde bereits in Abschnitt 1.1 darauf hin-
gewiesen, daß eine Rückerhebung der 100 größten 
Unternehmen über 1978 hinaus wünschenswert ge-
wesen wäre, aber in der zur Verfügung stehenden 
Zeit und wegen der Datenerhebungsschwierigkeiten 
nicht durchgeführt werden konnte. Die Monopol-
kommission hat jedoch die zehn größten Unterneh-
men nach Wertschöpfung für 1970 feststellen kön-
nen. Sie sind zusammen mit ihren Werten für die 
Jahre 1978 und 1980 in Tabelle 9 aufgeführt. 

Die Wertschöpfung der zehn größten Unternehmen 
1970 betrug zusammen 31 415 Mio. DM, was bei einer 
Nettowertschöpfung aller Unternehmen in 1970 von 
480 210 Mio. DM einen Anteil von 6,54 % ausmacht. 

407. Ein Vergleich des Wertschöpfungsanteils, den 
die jeweils zehn größten Unternehmen in 1970, 1978 
und 1980 innehatten, ergibt folgendes Bild: 
1970 6,54 % 
1978  7,07 % 
1980  7,45%. 

In dem zehnjährigen Zeitraum hat sich dieser Anteil 
um 13,9 % erhöht, wobei 5,8 Prozentpunkte allein 
dem Zeitraum von 1978 bis 1980 zuzuschreiben 
sind. 

3.3.2 Beschäftigte 

408. Für 98 der Unternehmen aus dem Kreis der 
„100 Größten" konnte die Zahl der Beschäftigten 
festgestellt werden. Würden die Unternehmen nach 
Anzahl der Beschäftigten geordnet, ergäben sich in 
der Rangfolge einige branchenspezifische Unter-
schiede. insgesamt würde iedoch eine hohe Überein

-

Stimmung mit der Reihenfolge nach Wertschöpfung 
erzielt. Hierfür spricht u. a. Tabelle 10, in der die 1980 
nach Beschäftigten zehn größten Unternehmen auf-
gezeigt werden. Acht von ihnen gehören zu den zehn 
größten Unternehmen nach Wertschöpfung. 

409. Um die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der 
Unternehmen entsprechend ihrer Beschäftigtenzahl 
darzustellen, ist es zweckmäßig, lediglich die Unter-
nehmen, die sowohl 1978 wie 1980 in der Rangfolge 
vertreten sind, zu betrachten. Bei Berücksichtigung 
aller Unternehmen könnte aufgrund unterschiedli-
cher Produktionsstruktur und daraus resultierender 
Unterschiede in der Arbeitsintensität zwischen den 
ausgeschiedenen und den neu aufgenommenen Un-
ternehmen der Vergleich beeinträchtigt werden. 

410. Die 89 Unternehmen, die in den Rangfolgen 
beider Jahre vertreten sind und für die die Zahlen 
vorliegen, beschäftigten jeweils am Bilanzstichtag 

1978 3 252 819 und 
1980 3 285 135 Arbeitnehmer. 

Das entspricht einer Steigerung von 1 % 1 ). 

Im Vergleich dazu ist die Anzahl der Beschäftigten 
aller Unternehmen im Berichtszeitraum um 2,8 % 
angestiegen. 

1 ) Bei einigen Unternehmen stimmt das Geschäftsjahr 
nicht mit dem Kalenderjahr überein, so daß für diese die 
Zahl der Beschäftigten für einen anderen Zeitpunkt, 
meistens dem 30. Juni oder 30. September, erfaßt wur-
den. Bei einigen weiteren Unternehmen stellen die be-
richteten Zahlen Jahresdurchschnittswerte dar. 

Tabelle 9 

Die nach Wertschöpfung zehn größten Unternehmen 1970, 1978 und 1980 
Quelle: Eigene Erhebungen 

Rang 
Firma 

Wertschöpfung in Mio. DM 

1970 1978 1980 1970 1978 1980 

1 4 4 Ruhrkohle AG   4 514 6 231 7 439 

2 1 1 Siemens AG   4 409 9 882 11 708 

3 3 3 .  Volkswagen AG   3 609 8 170 9 471 

4 2 2 Daimler-Benz AG   3 236 8 177 10 705 

5 9 11 AEG-Telefunken   3 008 4 827 4 923 

6 8 10 Hoechst AG   2 803 4 890 5 489 

7 5 5 Thyssen AG   2 746 5 437 6 489 

8 6 8 BASF AG   2 663 5 178 5 842 

9 7 6 Bayer AG   2 424 4 900 6 443 

10 11 9 Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk 2 003 4 341 5 641 
AG   
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Tabelle 10 

Die nach Beschäftigten zehn größten Unternehmen 1980 
Quelle: Eigene Erhebungen 

Rang 
nach 

Beschäf
-

tigten 

Rang 
nach 
Wert

-schöpfung 
Firma Wirtschaftszweig Beschäftigte 

1 1 Siemens AG   250 235 000 
2 3 Volkswagenwerk AG   244 158 870 
3 2 Daimler-Benz AG   244 146 323 
4 4 Ruhrkohle AG   110 136 816 
5 5 Thyssen AG   230-232 127 700 
6 11 Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft 

AEG-Telefunken   250 108 400 
7 6 Bayer AG   200 101 423 
8 8 BASF AG   200 87 373 
9 16 Gutehoffnungshütte Aktienverein   242, 244 86 106 

10 10 Hoechst AG   200 84 393 

411. Die Anzahl der Beschäftigten aller Unterneh-
men jeweils am 31. Dezember betrug 
1978 19 209 000 und 
1980  19 703 400 1 ), 

Daraus ergibt sich ein Anteil der betrachteten 89 Un-
ternehmen von 
1978 16,93 % und 
1980  16,67 %. 

Der Anteil dieser Unternehmen am Gesamtbetrag 
der Wertschöpfung liegt mit 
1978 18,69 % und 
1980  18,78 % 

um ungefähr 2 Prozentpunkte höher, was darauf 
hindeutet, daß unter diesen Großunternehmen sol-
che relativ häufig vertreten sind, deren Produktions-
techniken eine geringere Arbeitsintensität aufwei-
sen als die aller Unternehmen zusammen. Es zeigt 
sich darüber hinaus, daß, während der Anteil der 89 
Unternehmen an der Gesamtwertschöpfung im Be-
richtszeitraum leicht anstieg, der entsprechende An-
teil an der Gesamtzahl der Beschäftigten leicht zu-
rückgegangen ist. 

1 ) Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitneh-
mer aller Wirtschaftszweige, außer Organisationen 
ohne Erwerbscharakter und Gebietskörperschaften und 
Sozialversicherung plus beamtete Arbeitnehmer der 
Deutschen Bundespost und der Deutschen Bundesbahn. 
Diese Abgrenzung entspricht der, für die die Nettowert-
schöpfung aller Unternehmen vom Statistischen Bun-
desamt zusammengestellt wird. Quelle der Zahlen sind 
das Statistische Bundesamt und die Geschäftsberichte 
der Deutschen Bundespost und Deutschen Bundes-
bahn. 

3.3.3 Sachanlagen 

412. Sachanlagevermögenswerte sind für 96 Unter-
nehmen erhoben worden. Eine Rangfolge der Unter-
nehmen nach dieser Größe würde eine weniger hohe 
Übereinstimmung mit der Reihenfolge nach Wert-
schöpfung als bei den Beschäftigten erbringen, da 
eine Anzahl von Unternehmen, besonders in den 
Wirtschaftszweigen Wohnungsvermietung und 
Elektrizitätsversorgung, eine verhältnismäßig sehr 
hohe Relation von Sachanlagen zur Wertschöpfung 
aufweisen. Dies wird in Tabelle 11 deutlich, in der 
die 1980 nach Sachanlagen zehn größten Unterneh-
men ausgewiesen werden. Unter diesen befinden 
sich vier Unternehmen aus den beiden oben genann-
ten Wirtschaftszweigen, die in der Rangfolge nach 
Wertschöpfung die Plätze 38, 63, 72 und 92 einneh-
men. 

413. Wie bereits bei den Beschäftigten ist es bei der 
Darstellung der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung 
der Unternehmen entsprechend dem Sachanlage-
vermögen ebenfalls zweckmäßig, die Analyse auf 
diejenigen Unternehmen zu beschränken, die in bei-
den Jahren, 1978 und 1980, unter den „100 Größten" 
vertreten sind. Auch hier könnte durch unterschied-
liche Produktionsstruktur und daher unterschiedli-
che Kapitalintensität der ausscheidenden bzw. neu 
eintretenden Unternehmen der Vergleich der Zah-
len gestört werden. 

Ferner ist eine weitere Eingrenzung der Zahl der zu 
betrachtenden Unternehmen geboten, da die zur 
Verfügung stehende gesamtwirtschaftliche Bezugs-
größe nur für einen Teil der Wirtschaftszweige gilt. 
Diese Bezugsgröße wird der von der Deutschen Bun-
desbank erstellten Statistik über Jahresabschlüsse 
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der Unternehmen entnommen. Der Kreis der Unter-
nehmen, deren Abschlüsse in die Bilanzanlyse der 
Deutschen Bundesbank einbezogen werden, wird 
wesentlich dadurch bestimmt, daß die Bilanzvorlage 
primär der der Bundesbank gesetzlich vorgeschrie-
benen Prüfung der Bonität von Wechselverpflichte-
ten dient. Die so ermittelbaren Jahresabschlüsse 
werden nach Maßgabe globaler Umsatzangaben auf 
Gesamtergebnisse für die erfaßten Wirtschaftsbe-
reiche, nämlich das Verarbeitende Gewerbe, die 
Energiewirtschaft und Wasserversorgung, den Berg-
bau, das Baugewerbe, den Groß- und Einzelhandel 
sowie das Verkehrsgewerbe ohne Bundesbahn 
hochgerechnet. Kreditinstitute, Versicherungs- so-
wie Dienstleistungsunternehmen sind in ihr nicht 
repräsentiert und müssen deshalb in der vorliegen-
den Untersuchung unberücksichtigt bleiben. 

414. Die nach Berücksichtigung der obigen Überle-
gungen verbleibenden 76 Unternehmen haben je-
weils zum Bilanzstichtag 
1978 132 845 Mio. DM und 
1980 143 380 Mio. DM 
an Sachanlagevermögen. Die sich daraus ergebende 
Wachstumsrate ist 7,9 %, die damit gegenüber der 
entsprechenden Rate für die gesamtwirtschaftliche 
Bezugsgröße von 7,6 % ein wenig höher liegt. 

Diese Bezugsgröße, das Sachanlagevermögen der in 
der Bundesbank-Statistik erfaßten Bereiche, wies 
1978 509 700 Mio. DM und 
1980 548 500 Mio. DM 
auf. Der Anteil der 76 Unternehmen ist somit 
1978 26,06 % und 
1980  26,14 %. 

415. In den Ausführungen über die Beschäftigten 
wurde festgestellt, daß der Anteil der in die Betrach-
tung einbezogenen Großunternehmen an der Ge-
samtzahl der abhängig Beschäftigten in ihren Berei-
chen geringer ist als der Anteil an der entsprechen-
den Gesamtwertschöpfung. Daraus wurde eine Aus-
sage über tendenziell geringere Arbeitsintensität 
der Großunternehmen gegenüber der Gesamtheit 
aller Unternehmen abgeleitet. Das Pendant dazu ist 
die Hypothese, daß die Großunternehmen einen hö-
heren Anteil am Sachanlagevermögen als an der 
Wertschöpfung aller Unternehmen aufweisen, d. h. 
tendenziell mit einer höheren Kapitalintensität ope-
rieren als der Durchschnitt aller Unternehmen. 

416. Um hierüber einen Hinweis zu erhalten, ist es 
erforderlich, den Anteil der 76 Unternehmen an der 
Wertschöpfung aller Unternehmen der in die Be-
trachtung einbezogenen Wirtschaftszweige zu er-
mitteln. Die für diese Ermittlung erforderliche Be-
zugsgröße verlangt eine Zusammenstellung der 
Wertschöpfungszahlen der oben genannten Wirt-
schaftszweige, die vom Statistischen Bundesamt bis 
zum Redaktionsschluß für dieses Gutachten ledig-
lich für 1978 durchgeführt werden konnte. Es ergibt 
sich danach ein Wertschöpfungsanteil der 76 Unter-
nehmen von 

1978  25,03 %. 

Dieser Anteil liegt um einen Prozentpunkt niedriger 
als der Anteil dieser Unternehmen am gesamten 
Sachanlagevermögen in ihren Wirtschaftszweigen. 
Dies stützt die anfangs formulierte Hypothese, daß 
Großunternehmen tendenziell kapitalintensivere 
Produktionstechniken benutzen als der Durch-
schnitt aller Unternehmen. Das Ergebnis muß je- 

Tabelle 11 

Die nach Sachanlagen zehn größten Unternehmen 1980 
Quelle: Eigene Erhebungen 

Rang 
nach 
Sach- 

anlagen 

Rang 
nach 
Wert- 

schöpfung 
Firma Wirtschaftszweig Sachanlagen 

in Mio. DM 

1 38 NEUE HEIMAT   79 15 014 
2 9 Rheinisch-Westfälisches 

Elektrizitätswerk AG   101 13 015 
3 7 VEBA AG   101, 205, 

40/41 9 322 
4 63 Vereinigte Elektrizitätswerke 

Westfalen AG   101 8 620 
5 72 Bayernwerk AG   101 8 083 
6 4 Ruhrkohle AG   110 5 280 
7 92 Hamburgische Electricitäts-Werke AG   101 5 075 
8 3 Volkswagenwerk AG   244 4 986 
9 8 BASF AG   200 4 833 

10 5 Thyssen AG   230-232 4 697 



Drucksache 9/1892  Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 

doch mit einer gewissen Vorsicht betrachtet werden, 
da bei der Berechnung des Anteils am Sachanlage-
vermögen eine Bezugsgröße benutzt worden ist, die 
wie erwähnt von der Deutschen Bundesbank aus der 
Hochrechnung von Teilmengen gewonnen wurde 
und deshalb einen unbekannten Schätzfehler ent-
hält. 

3.3.4 Cash -flow 

417. Der Cash-flow, der die Finanzkraft eines Un-
ternehmens widerspiegelt, setzt sich aus folgenden 
Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung zu-
sammen: 
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 
+ Abschreibungen 
+ Veränderung der Sonderposten mit Rücklagen-

anteil gegenüber dem Vorjahr 
+ Veränderung der Pensionsrückstellungen gegen-

über dem Vorjahr. 
Diese Größe wurde ausschließlich für Industrie-, 
Handels-, Verkehrs- und Dienstleistungsunterneh-
men erhoben, da sie bezüglich Kreditinstituten und 
Versicherungen keine sinnvolle Information vermit-
telt. Außerdem konnte der Wert des Cash-flow für 
sieben Unternehmen nicht ermittelt werden, weil 
mindestens eine für die Berechnung dieser Größe 
notwendige Komponente von den betreffenden Un-
ternehmen nicht zur Verfügung gestellt wurde. Es 
liegen somit für 84 Unternehmen in 1978 und für 
82 Unternehmen in 1980 Daten über den Cash-flow 
vor. 

Eine Rangfolge der Unternehmen nach Cash-flow 
würde wie die nach Sachanlagen eine geringere 
Übereinstimmung mit der Reihenfolge nach Wert

-

schöpfung — vor allem auf den unteren Rängen — 
aufzeigen als die nach Beschäftigten. Dies ist darauf 
zurückzuführen, daß der Cash-flow stark mit dem 
Ergebnis schwankt und die Unternehmen 1980 sehr 
unterschiedliche Ergebnisse hatten. Tabelle 12 ent-
hält die 1980 nach Cash-flow zehn größten Unterneh-
men. Von diesen gehörten aber neun gleichzeitig zu 
den zehn größten Unternehmen nach Wertschöp-
fung. 

418. Für die weitere Betrachtung ist es zweckmä-
ßig, nur Unternehmen, die sowohl 1978 wie 1980 in 
der Rangfolge der „100 Größten" vertreten sind, in 
die Betrachtung einzubeziehen. Das Niveau des 
Cash-flow hängt nämlich stark von der Höhe der Ab-
schreibungen ab, und diese werden von der Ausstat-
tung des Unternehmens mit Anlagevermögen be-
stimmt. Da die relative Ausstattung der Unterneh-
men mit Anlagevermögen aufgrund unterschiedli-
cher Produktionsstrukturen sehr verschieden ist, 
und da davon ausgegangen werden muß, daß dies 
auch für die 1980 ausscheidenden bzw. neu eintre-
tenden Unternehmen zutrifft, würde die Einbezie-
hung dieser Unternehmen den Vergleich der Zahlen 
beeinträchtigen. 

419. Die 75 Unternehmen, die unter Berücksichti-
gung aller Einschränkungen für die Betrachtung in 
Frage kommen, hatten einen Cash-flow von 
1978 34 875 Mio. DM und 
1980 41 286 Mio. DM. 

Dies entspricht einer Steigerungsrate von 18,4 %. 
Die von den 75 Unternehmen erwirtschaftete Wert-
schöpfung betrug 
1978 150 195 Mio. DM und 
1980 172 891 Mio. DM, 

Tabelle 12 

Die nach Cash-flow zehn größten Unternehmen 1980 
Quelle: Eigene Erhebungen 

Rang 
nach 
Cash- 
flow 

Rang 
nach 
Wert- 

schöpfung 
Firma Wirtschaftszweig Cash-flow 

in Mio. DM 

1 2 Daimler-Benz AG   244 3 410 
2 9 Rheinisch-Westfälisches 

Elektrizitätswerk AG   101 3 204 
3 7 VEBA AG   101, 205 2 502 

40/41 
4 3 Volkswagenwerk AG   244 2 407 
5 6 Bayer AG   200 1 976 

6 1 Siemens AG   250 1 958 

7 8 BASF AG   200 1 953 

8 15 IBM GmbH   243 1 649 

9 10 Hoechst AG   200 1 356 
10 5 Thyssen AG   230-232 1 260 
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woraus sich eine Steigerungsrate von 15,1 % ergibt. 
Der Cash-flow ist somit während des Berichtszeit-
raums stärker gestiegen als die Wertschöpfung. 

420. Für den Cash-flow existiert keine direkt ver-
gleichbare gesamtwirtschaftliche Bezugsgröße, so 
daß der Anteil, den die 75 Unternehmen am Cash-
flow aller Unternehmen innehaben, leider nicht zu 
ermitteln ist. 

3.4 Rechtsformen der „100 Größten" 

421. Die nachstehende Tabelle 13 informiert über 
die Rechtsformen der jeweils zum Kreis der „100 
Größten" gehörenden Unternehmen. Bei Konzernen 
wurde die konsolidierende Obergesellschaft für die 
Auswertung herangezogen. 

Tabelle 13 

Rechtsformen der „100 Größten" 1978 und 1980 
Quelle: Eigene Erhebungen 

Zahl der Unternehmen 
Rechtsform 

1978 1980 

Einzelunternehmen   1 — 

AG   67 66 

KGaA   3 3 

GmbH   17 18 

oHG   — 1 
KG   6 7 
GmbH & Co. KG   2 2 

Sonstige  (Stiftung,  An- 
stalt  des  öffentlichen 
Rechts, Zuordnung nicht 
möglich)   4 3 

100 100 

422. Die Aktiengesellschaft stellt durchgängig die 
häufigste Gesellschaftsform der Großunternehmen 
dar. Faßt man alle Kapitalgesellschaften (AG, KGaA 
und GmbH) zusammen, so wird deren dominierende 
Stellung mit 87 Fällen sowohl in 1978 wie in 1980 
deutlich. Die neun bzw. zehn Unternehmen, die in 
der Form der Personenhandelsgesellschaft oder als 
Einzelunternehmen geführt werden, stammen fast 
alle aus der unteren Hälfte der jeweiligen Rangliste. 
Dieses Ergebnis zusammen mit dem, das für die 100 
größten Unternehmen nach dem alten Auswahlkri-
terium in den vorangegangenen Hauptgutachten er-
zielt wurde 1 ), zeigt, daß die Feststellung, wonach die 
Konzernspitzen der Großunternehmen in der Regel 
als Kapitalgesellschaft organisiert sind, längerfri-
stig gültig ist. 

1 ) Vgl. im besonderen Monopolkommission, Fusionskon-
trolle bleibt vorrangig, Hauptgutachten 1978/1979, Ba-
den-Baden 1980, Tz. 324 und 325. 

3.5 Die „100 Größten" im internationalen Vergleich 

423. Zur Einschätzung der Entwicklung der „100 
Größten" ist es zweckmäßig, die nationale Sicht-
weite durch einen internationalen Vergleich zu er-
gänzen. Dies geschieht in Tabelle 14. Die Darstel-
lung in dieser Tabelle beruht auf den FORTUNE-Li-
sten: 
— The FORTUNE Directory of the 500 Largest U. S. 

Industrial Corporations, verschiedene Jahrgän-
ge, sowie 

— The FORTUNE Directory of the 500 Largest In-
dustrial Corporations Outside the U. S., verschie-
dener Jahrgänge. 

Zur Bestimmung der Positionen der deutschen Un-
ternehmen wurden diese beiden Listen zu einer 
„Weltliste" integriert. Diese Vorgehensweise führt 
nicht zu einer homogenen Weltliste, weil in der USA-
Liste die Töchter nichtamerikanischer Konzerne 
enthalten sind. Sofern die jeweilige Muttergesell-
schaft eine Konsolidierung vornimmt, ergeben sich 
bei der Integration beider Listen Doppelzählungen. 
Zum Zweck der Abschätzung der Größenordnung 
deutscher Unternehmen im Weltmaßstab kann 
diese Ungenauigkeit jedoch hingenommen werden. 

424. Die nachfolgende Tabelle 14 enthält den Welt-
rang einiger ausgewählter Unternehmen der Rang-
listen 1978 und 1980 der Monopolkommission. Um ei-
nen absoluten Größenvergleich zu ermöglichen, sind 
die Umsätze der Unternehmen in US-Dollar angege-
ben und die Unternehmen an der Spitze der Weltli-
ste mitaufgeführt. 

425. Da in den FORTUNE-Listen lediglich Indu-
strieunternehmen mit ihren Weltumsätzen vertre-
ten sind, kann der Vergleich auch nur für solche Un-
ternehmen auf der Basis von Umsätzen vorgenom-
men werden. Zudem weichen die Umsätze der in die-
ser Statistik erfaßten deutschen Unternehmen in 
vielen Fällen von denen in Tabelle 1 aufgeführten 
Werten ab. Während die Monopolkommission in ih-
ren Aufstellungen einheitlich den Außenumsatz der 
inländischen Konzerne zugrundelegt, werden in den 
internationalen Ranglisten — je nach Datenlage — 
Welt-,  Gruppen-, Konzern- oder Einzelumsätze ver-
wendet. 

Die VEBA AG wird nach der Abgrenzung der FOR-
TUNE-Liste den Versorgungsunternehmen zugeord-
net und somit dort nicht berücksichtigt. Zum Zweck 
des internationalen Vergleichs wurde deshalb der in 
US-Dollar umgerechnete VEBA-Weltumsatz in die 
Liste integriert. 

426. VEBA liegt in der Weltrangliste beider Jahre 
an 18. Stelle. Demgegenüber sind beim Volkswagen-
werk, bei Siemens und bei Daimler-Benz in bezug 
auf den Weltrang 1978 Rangveränderungen nach un-
ten um zwei bis acht Plätze zu verzeichnen. Bei der 
Interpretation dieser Ergebnisse ist die Wechsel-
kursentwicklung zu berücksichtigen. Der Durch-
schnitt des Wechselkurses des US-Dollars änderte 
sich von DM 2,0084 in 1978 auf DM 1,8158 in 1980. 
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Tabelle 14 
Die „100 Größten" 1978 und 1980 im internationalen Vergleich 

Quelle: FORTUNE, Mai 1979, S. 268 ff., August 1979, S. 193 ff., Mai 1981, S. 322 ff., August 1981, S. 206 ff. 

Unternehmen (Sitz) 
(Reihenfolge nach Rang 1980 der Weltliste) 

Umsatz im Mio. US-$ 1 ) Weltrang 

1978 1980 1978 1980 

Exxon (USA)   60 335 103 143 2 1 
Royal Dutch/Shell (GB/NL)   44 045 77 114 3 2 
Mobil (USA)   34 736 59 510 5 3 
General Motors (USA)   63 221 57 729 1 4 
Texaco (USA)   28 608 51 196 6 5 

VEBA 2 ) (D)   14 394 23 158 18 18 

Volkswagenwerk (D)   13 332 18 339 20 25 

Siemens (D)   13 865 17 950 19 27 
Daimler-Benz (D)   12 091 17 108 26 28 

Hoechst (D)   12 068 16 481 27 30 
Bayer (D)   11 392 15 881 28 31 
BASF (D)   10 732 15 277 32 32 
Thyssen (D)   9 182 15 236 41 33 

Mannesmann (D)   6 321 7 222 64 96 

AEG-Telefunken (D)   5 998 6 756 72 105 

Messerschmitt-Bölkow-Blohm (D)   1 056 1 820 556 453 

Schering (D)   1 110 1 774 538 465 

Continental Gummi-Werke (D)   1 017 1 741 578 479 

Grundig (D)   1 236 1 531 477 533 

Diehl (D)   860 819 

1) Umsatzangaben den FORTUNE-Listen entnommen. Diese Umsatzangaben stimmen wegen abweichender Unterneh-
mensabgrenzung nicht mit den Umsatzangaben in Tabelle 1 überein. 

2) Die VEBA wird in der FORTUNE-Liste nicht geführt. 
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427. Verglichen mit dem jeweils größten Unterneh-
men der Weltliste erreichte das größte deutsche Un-
ternehmen der Listen der Monopolkommission 
(VEBA) 
1978 22,8 % und 
1980 22,5 % 
des Umsatzes dieses Unternehmens. 

428. Eine langfristige Anhebung der Positionen ei-
niger deutscher Unternehmen im internationalen 
Vergleich zeigt die in Tabelle 15 vorgenommene 
Fortschreibung einer Aufstellung der Konzentra-
tionsenquête 1 ). Die Größenunterschiede zwischen 
den aufgeführten deutschen und amerikanischen 
Unternehmen haben sich von 1972 bis 1980 erheblich 
verringert. Dies gilt durchgängig für den Umsatz 
und — mit Ausnahme der Unternehmen der Elektro-
technischen Industrie — auch für die Beschäftigten. 
Dieses Ergebnis deutet auf ein relativ stärkeres 
Wachstum der größten deutschen Unternehmen von 
1962 bis 1980 hin. Bei dem Vergleich und der Inter-
pretation der Umsatzentwicklung deutscher Unter-
nehmen im internationalen Vergleich sind die zu-
grundegelegten Wechselkurse und unterschiedli-
chen Preisentwicklungen zu beachten. 

1) Vgl. Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft, Bericht 
über das Ergebnis einer Untersuchung der Konzentra-
tion in der Wirtschaft, BT-Drs. IV/2320, S. 27. 

4. Verflechtungen der „100 Größten" 

429. Verflechtungen zwischen den Großunterneh-
men bestehen im wesentlichen in drei Formen, näm-
lich als 
— Kapitalbeteiligungen, 
— Kooperation im Rahmen von Gemeinschaftsun-

ternehmen und 
— personelle Verflechtungen, wenn Mitglieder ge-

schäftsführender oder kontrollierender Organe 
eines Unternehmens gleichzeitig in den Organen 
anderer Unternehmen aus dem Kreis der „100 
Größten" tätig sind. 

430. In den folgenden beiden Abschnitten werden 
die an erster und dritter Stelle genannten Formen 
der Verflechtungen behandelt. Wegen der Mehrar-
beiten, die mit der Umstellung von den hundert größ-
ten Unternehmen nach Umsatz auf die hundert 
größten nach Wertschöpfung verbunden waren, 
konnte die für eine Analyse der Kooperation im 
Rahmen von Gemeinschaftsunternehmen erforder-
lichen umfangreichen Erhebungen nicht durchge-
führt werden, so daß eine Behandlung dieses The-
mas im vorliegenden Gutachten fehlt. Sie wird je-
doch im nächsten Gutachten wieder aufgenommen 
werden. 

Tabelle 15 

Großunternehmen ausgewählter Wirtschaftszweige im internationalen Vergleich 
Quelle: Konzentrationsenquête; FORTUNE, Mai 1981, S. 322 ff., August 1981, S. 206 ff. 

Unternehmen 
Umsatz in Mrd. US-$ Beschäftigte Veränderung in % 

Beschäf- 1962 1 ) 1980 2) 1962 1980 Umsatz tigte 

Kraftfahrzeugindustrie 
General Motors   14,7 57,7 605 000 746 000 +  293 + 23 
Volkswagenwerk   1,4 18,3 90 000 257 930 + 1 207 + 187 
Daimler-Benz   1,2 17,1 100 144 183 392 + 1 325 + 83 

Elektrotechnische Industrie 
General Electric   4,8 25,0 258 000 402 000 +  421 + 56 
Siemens   1,4 18,0 240 000 344 000 + 1 186 + 43 

Chemische Industrie 
Du Pont   2,4 13,7 93 000 135 900 +  471 + 46 
Bayer   1,0 15,9 76 000 181 639 + 1 490 + 139 
Hoechst   0,9 16,5 — 3 ) 186 850 + 1 733 — 

1) Umrechnungskurs 1 Dollar = 4,00 DM. 
2) In den FORTUNE-Listen 1980 sind keine Umrechnungskurse angegeben. Der Durchschnitt des amtlichen Wechsel-

kurses des US-Dollar war 1980 DM 1,8158. 
3) Zahl für 1962 nicht verfügbar. 
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4.1 Anteilsbesitz an den „100 Größten" 

4.1.1 Methodische Vorbemerkungen 

431. Die Untersuchung des Anteilbesitzes an Groß-
unternehmen besteht aus zwei Teilen. Zunächst er-
folgt eine Analyse der Beteiligungen aus dem Kreis 
der „100 Größten" im einzelnen. Anschließend wer-
den diese im Zusammenhang mit den Beteiligungen 
anderer Gruppierungen betrachtet. 

432. Die Anteilseigner der einzelnen Unternehmen 
können mit Hilfe der verwendeten Quellen nicht 
vollständig ermittelt werden. Bei der Interpretation 
der Ergebnisse der Analyse ist deshalb zu beachten, 
daß die Tabellen vermutlich in einigen Bereichen zu 
niedrige Zahlen ausweisen. Dies dürfte besonders 
für den Streubesitz gelten, der in der Regel nur ver-
merkt wird, wenn er gegenüber den übrigen Anteils-
eignern von nennenswerter Bedeutung ist. Der An-
teilsbesitz institutioneller Anleger (wie Investment-
fonds usw.) ist ganz unberücksichtigt geblieben, weil 
hierzu keine ausreichenden Informationen verfüg-
bar sind. Außerdem ist es schwierig festzustellen, zu 
welchem Zeitpunkt genau Änderungen in Kraft ge-
treten sind, so daß die angegebenen Beteiligungsver-
hältnisse in manchen Fällen nur annähernd als für 
Ende 1978 bzw. Ende 1980 geltend angesehen wer-
den können. 
In die Untersuchungen werden auch indirekte Betei-
ligungen einbezogen. Dabei werden die Anteile ent-
sprechend den Anteilen an den zwischengeschalte-
ten Beteiligungsgesellschaften gewichtet. 

433. Die in Tabelle 16 vorgenommene Aufschlüsse-
lung der Anteilseigner der „100 Größten" entspricht 
den Gruppierungen, die am häufigsten auftreten. In 
der Spalte „Sonstige" sind neben einigen weniger 
häufig auftretenden Gruppierungen wie Genossen-
schaften, staatliche Stiftungen und Unternehmen, 
die nicht zu den „100 Größten" gehören, auch solche 
Beteiligungen aufgeführt, die nicht identifiziert wer-
den konnten. 

4.1.2 Beteiligungen aus dem Kreis der „100 Größten" 

434. In Tabelle 17 werden die Kapitalverflechtun-
gen zwischen den „100 Größten" detailliert darge-
stellt. Aus der Tabelle geht hervor, daß es 1978 73 
Fälle und 1980 75 Fälle von Beteiligungen aus dem 
Kreis der „100 Größten" gab. Es wurden 1978 von 34 
Unternehmen Beteiligungen an 31 Unternehmen 
und 1980 von 35 Unternehmen an 29 Unternehmen 
gehalten. Die häufigsten Anteilseigner sind drei 
Großbanken und die größte Versicherungsgesell-
schaft unter den „100 Größten": 

Anzahl der Fälle 

1978 1980 

Allianz Versicherungs-AG   8 10 
Deutsche Bank AG   9 8 
Commerzbank AG   6 7 
Dresdner Bank AG   4 4 

Zwei weitere Großbanken, die Westdeutsche Lan-
desbank und die Bayerische Vereinsbank, halten 
mit drei bzw. zwei Beteiligungen in 1978 und drei 
bzw. einer in 1980 eine relativ geringe Anzahl. 
Sowohl Beteiligungsgesellschaften wie Anteilseig-
ner kommen aus allen Bereichen der Rangfolge der 
„100 Größten", jedoch sind die Anteilseigner im 
Durchschnitt größer als die Gesellschaften, an de-
nen sie beteiligt sind. Dies wird unter anderem da-
durch deutlich, daß die Anteilseigner 1980 einen 
durchschnittlichen Rang von 29, die Beteiligungsge-
sellschaften einen von 57 hatten. 

435. Änderungen in den kapitalmäßigen Verflech-
tungen zwischen 1978 und 1980 ergaben sich zum ei-
nen durch Änderungen in der Zusammensetzung 
der „100 Größten". Vier Unternehmen, an denen Be-
teiligungen bestehen, 
— Agfa-Gevaert AG, 
— Magirus-Deutz AG, 
— Berliner Kraft- und Licht (Bewag)-AG und 
— Bergmann-Elektricitäts-Werke AG, 

schieden aus, und zwei Unternehmen, 
— Zentralgesellschaft VFW mbH 1 ) und 
— Wacker Chemie GmbH, 

traten neu ein. Ferner wurden zwei Gesellschaf-
ten, 
— Mobil Oil AG Deutschland und 
— Deutsche BP AG, 
die Anteilseigner sind, ebenfalls 1980 neu in den 
Kreis der „100 Größten" aufgenommen. 

Zum anderen gab es Änderungen durch Erwerb und 
Veräußerung von Anteilen, wobei die Unternehmen 
auf beiden Seiten der Transaktionen während 1978 
und 1980 im Kreis der „100 Größten" vertreten wa-
ren. Die Beteiligungsgesellschaften, für die dies zu-
trifft, sind 
— Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH,. 
— Metallgesellschaft AG, 
— Hochtief AG, 
— Linde AG, 
— MTU Motoren- und Turbinen-Union München 

GmbH und 
— Hapag-Lloyd AG. 
Es fällt auf, daß in den zwölf Fällen von erworbenen, 
erhöhten oder verringerten Anteilen an diesen Ge-
sellschaften in vier Fällen die Allianz Versiche-
rungs-AG und in vier weiteren Fällen drei Großban-
ken als Beteiligte auftreten. 

1 ) VFW, an der die Fried. Krupp GmbH in 1980 vorüberge-
hend eine Mehrheit von 61,4 % hielt, wurde 1981 von der 
Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH erworben und 
wird seitdem von dieser Gesellschaft konsolidiert. 
VFW's Auftreten im Kreis der „100 Größten" war somit 
lediglich eine transitorische Erscheinung. Der Mehr-
heitsbesitz von Krupp an VFW in 1980 bedarf wegen der 
in 1981 erfolgenden Übernahme der Gesellschaft durch 
MBB keiner besonderen Behandlung. 
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Tabelle 16 

Die Anteilseigner der „100 Größten" 1978 und 1980 1) nach Gruppen 

Quelle: Eigene Erhebungen 

Rang Jahr Firma 

Kapitalanteil in % 
(I: wenigstens zum Teil indirekt, M: Mehrheit in einer Hand) 

Unter

-

nehmen 
aus dem 
Kreis der 
„100 Größ

-

ten" 

Auslän

-

discher 
Einzel

-

besitz 

Öffent

-

liche 
Hand 

Einzel

-

Personen, 
Familien 

und  
Familien

-

stiftungen 

Streu

-

besitz 

DGB 
und 

Einzel-gewerk

-

schaften 

Sonstige 

(1) 1978 Siemens AG   ca. 11 ca. 89 
1 1980 ca. 11 ca. 89 

(2) 1978 Daimler-Benz AG   38,5 ca. 14 47,5 
2 1980 38,5 ca. 14 47,5 

(3) 1978 Volkwagenwerk AG 40 60 
3 1980 40 60 

(4) 1978 Ruhrkohle AG   83,8 11,6 I 4,6 
4 1980 83,8 11,6 I 4,6 

(5) 1978 Thyssen AG   4,8 I 29,4 65,8 
5 1980 4,8 I  29,4 65,8 

(7) 1978 Bayer AG   100 
6 1980 100 

(19) 1978 VEBA AG   43,75 56,25 
7 1980 43,75 56,25 

(6) 1978 BASF AG   100 
8 1980 100 

(11) 1978 Rheinisch-Westfäli- 
sches Elektrizi- 
tätswerk AG   31,4 2 ) 68,6 

9 1980 31,4 2 ) 68,6 

(8) 1978 Hoechst AG   100 
10 1980 100 

(9) 1978 Allgemeine Elektrici- 
täts-Gesellschaft 
AEG-Telefunken. . 100 

11 1980 100 

(17) 1978 Fried. Krupp GmbH 25,01 74,99 M 
12 1980 25,01 74,99 M 

(14) 1978 Mannesmann AG ... 100 
13 1980 100 

(15) 1978 Robert Bosch GmbH 100  M 
14 1980  100  M 

(16) 1978 IBM Deutschland 
GmbH   100  M 

15 1980 100  M 

(18) 1978 Gutehoffnungshütte 
Aktienverein   19,3 I ca. 25 ca. 45 10,7 

16 1980 19,3 I ca. 25 ca. 25 10,7 

(19) 1978 Deutsche Bank AG . 100 
17 1980 100 
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noch Tabelle 16 

Kapitalanteil in % 
(I: wenigstens zum Teil) indirekt, M: Mehrheit in einer Hand) 

Unter- Einzel- DGB Rang Jahr Firma nehmen Auslän- Öffent-  Personen, und aus dem discher liche Familien Streu-  Einzel- Einzel- Sonstige Kreis der Einzel- Hand und  besitz 
„100 Graß- besitz Familien- schäften ten" stiftungen 

(21) 1978 Salzgitter AG   100 
18 1980 100 

(13) 1978 Adam Opel AG   100  M 
19 1980 100  M 

(20) 1978 Karstadt AG   über 50 unter 50 
20 1980 über 50 unter 50 

(12) 1978 Ford-Werke AG   99,8 M 0,2 
21 1980 99,8 M 0,2 

(23) 1978 Bayerische Motoren 
Werke AF   ca. 60 ca. 40 

22 1980 ca. 60 ca. 40 
(22) 1978 Friedrich Flick Indu- 

strieverwaltung 
KGaA   100  M 

23 1980 100  M 
(25) 1978 Estel Hoesch Werke 

AG   ca. 57 I,M ca. 43 I 
24 1980 ca. 57 I,M ca. 43 I 

(26) 1978 Deutsche Lufthansa 
AG   81,2 17,8 

25 1980 81,2 17,8 
(24) 1978 Deutsche Unilever 

GmbH   100  M 
26 1980 100  M 

(27) 1978 Dresdner Bank AG   100 
27 1980 100 

(28) 1978 Kaufhof AG   über 50 unter 25 ca. 25 
28 1980 über 50 unter 25 ca. 25 

(30) 1978 Brown, Boveri & Cie 
AG   ca. 56 M ca. 44 

29 1980 ca. 56 M ca. 44 
(46) 1978 Vereinigte Industrie- 

Unternehmungen 
AG   100 

30 1980 100 
(31) 1978 Standard Elektrik 

Lorenz AG   85,9 M 14,1 
31 1980 85,9 M 14,1 

(32) 1978 Saarbergwerke AG . 100 
32 1980 100 

(29) 1978 Allianz- 
Versicherungs-AG 5,3 74,7 2,0 

33 1980 5,3 74,7 2,0 
(67) 1978 ESSO AG   100  M 
34 1980 100  M 
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noch Tabelle 16 

Kapitalanteil in % 
(I: wenigstens zum Teil) indirekt, M: Mehrheit in einer Hand) 

Unter- Einzel- DGB 
Rang Jahr Firma nehmen Auslän- Öffent-  Personen, und aus dem discher liche Familien Streu- Einzel- Sonstige Kreis der Einzel- Hand und besitz gewerk- „100 GröB- besitz Familien- schaften ten" stiftungen 

(40) 1978 Klöckner-Werke AG über 35 10 unter 55 10 
35 1980 über 35 10 unter 55 10 

(38) 1978 Saint-Gobain-Pont-à- 
Mousson 
(Deutschland)   über 60 M unter 40 

36 1980 über 60M unter 40 

(43) 1978 Messerschmitt-Böl- 
kow-Blohm GmbH 22,0 I 12,8 I 47 I 18,2 

37 1980 29,0 I 10,7 I 46 I 9 5,7 

(37) 1978 NEUE HEIMAT 
Gemeinnützige 
Wohnungs-Sied- 
lungsgesellschaft über 
mbH   unter 50 50 M 

38 1980 unter 50 über 
50 M 

(35) 1978 Klöckner-Humboldt- 
Deutz AG   ca. 40 ca. 60 

39 1980 ca. 40 ca. 60 

(39) 1978 Metallgesellschaft 
AG   41,6I  ca. 16,5 41,9 

40 1980 56,3 I ca. 20,0 23,7 

(33) 1978 Hertie Waren- und 
Kaufhaus GmbH . ca. 100 M 

41 1980 ca. 100 M 
(64) 1978 Hochtief AG   über 58,9 unter 16,1 über 25 
42 1980 über 60,9 unter 14,1 über 25 

(50) 1978 Philipp Holzmann 
AG   über 50 unter 50 

43 1980 über 50 unter 50 

(36) 1978 Commerzbank AG   100 
44 1980 100 

(34) 1978 Allgemeine Deutsche 
Philips Industrie 
GmbH   100  M 

45 1980 100  M 
(42) 1978 Stahlwerke Röch- 

ling-Burbach 
GmbH   97,9 M 2,1 

46 1980 97,9 M 2,1 

(51) 1978 FAG Kugelfisch Ge- 
org Schäfer & Co   100  M 

47 1980 100  M 

(44) 1978 Henkel KGaA   100  M 
48 1980 100  M 

(54) 1978 Preussag AG   38,2 61,8 
49 1980 38,2 61,8 
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noch Tabelle 16 

Kapitalanteil in % 
(I: wenigstens zum Teil) indirekt, M: Mehrheit in einer Hand) 

Unter- Einzel- DGB Rang Jahr Firma nehmen Auslän-  personen, 
aus dem discher Öffent-l iche Familien Streu- Einzel- Sonstige Kreis der Einzel- Hand und besitz gewerk- „100 GröB - besitz Familien- schaften ten" stiftungen 

(41) 1978 Gustav Schickedanz 
KG — Groß- 
versandhaus  
Quelle —   100  M 

50 1980 100  M  
(45) 1978 Beteiligungsgesell- 

schaft für Ge- 
meinwirtschaft 
AG   100 M 

51 1980 - 100 M  
(48) 1978 Carl Zeiss-Stiftung   100 3 ) 
52 1980  100g)  

(60) 1978 Deutsche Shell AG . 100  M 
53 1980 100  M  

(53) 1978 Continental Gummi- 
Werke AG   22,5 I 70 7,5 

54 1980 22,5 I 70 7,5  
(49) 1978 Bertelsmann AG   100  M 
55 1980 100  M  

(47) 1978 Deutsche Babcock 
AG   über 25 unter 65 ca. 10 

56 1980 über 25 unter 65 ca. 10 
(—) 1978 Mobil Oil AG   — 
57 1980 100  

(55) 1978 Degussa AG   29,5 I 63 7,5 
58 1980 29,5 I 63 7,5  

(56) 1978 Zahnradfabrik 
Friedrichshafen 
AG   4 96  M 

59 1980 4 96  M  
(59) 1978 Eschweiler Berg- 

werks-Verein AG . 95,8 M 4,2 
60 1980 96,5 M 3,5  

(58) 1978 C & A Brennink- 
meyer   100  M 

61 1980 100  M  
(66) 1978 Bayerische Vereins- 

bank AG   84,6 15,4 
62 1980 85,2 14,8  

(52) 1978 Vereinigte Elektrizi- 
tätswerke West- 
falen AG   ca. 32 I ca. 42 ca.  22 ca. 4 

63 1980 ca. 32 I ca. 42 ca.  22 ca. 4 
(69) 1978 Linde AG   ca. 10 ca.  90 
64 1980 ca. 22 ca.  78 

(70) 1978 Schering AG   100 
65 1980 100  
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noch Tabelle 16 

Kapitalanteil in % 
(I: wenigstens zum Teil) indirekt, M: Mehrheit in einer Hand) 

Unter- Einzel- DGB Rang Jahr Firma nehmen Auslän- Öffent- 
Personen, und aus dem discher liche Familien Streu- Einzel- Sonstige Kreis der Einzel- Hand und besitz g ewerk- „100 Gröll- besitz Familien- schaften ten" stiftungen 

(100) 1978 Beamtenheimstät- 
tenwerk Gemein- 
nützige Bauspar- 
kasse für den 
öffentlichen 
Dienst GmbH   50 50 4 ) 

66 1980 50 50 4  ) 
(68) 1978 Telefonbau und Nor- 

malzeit Lehner 
& Co.   38,8 58,2 3 

67 1980 38,8 58,2 3 
(—) 1978 Deutsche BP AG   — 
68 1980 100  M 

(62) 1978 Horten AG   25 I über 25 unter 50 
69 1980 25 I über 25 unter 50 

(63) 1978 Bayerische . 
Hypotheken- und 
Wechselbank AG   100 

70 1980 100 
(76) 1978 Ruhrgas AG   90,7 I 9,3 
71 1980 98,6I 1,4 

(72) 1978 Bayerwerk AG   40 60 
72 1980 40 60 

(95) 1978 Deutsche Texaco AG 99,15 M 0,85 
73 1980 99,15 M 0,85 

(74) 1978 co op AG   38,3 22,4 39,3 
74 1980 38,3 3,0 58,7 

(78) 1978 Axel Springer Verlag 
AG   100  M 

75 1980 100  M 
(—) 1978 Bausparkasse 

Schwäbisch Hall 
AG 
Bausparkasse der 
Volksbanken und 
Raiffeisenbanken. 

76 1980 100 M 5 ) 
(81) 1978 Freudenberg & Co.    100  M 
77 1980 100  M 

(77) 1978 Sachs AG   ca. 50 I 12,5 37,5 . 
78 1980 50 I 12,5 37,5 

(73) 1978 ITT  Gesellschaft für 
Beteiligungen 
mbH   100  M 

79 1980 100  M 
(83) 1978 Oetker-Gruppe   100  M 
80 1980 100  M 
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noch Tabelle 16 

Kapitalanteil in % 
(I: wenigstens zum Teil) indirekt, M: Mehrheit in einer Hand) 

Unter- Einzel- DGB 
Rang Jahr Firma nehmen Auslän- Öffent- Personen, und aus dem discher liche Familien Streu-  Einzel- Einzel- Sonstige Kreis der Einzel- Hand und  besitz 

„100 Größ- besitz Familien- schaften ten" stiftungen 

(57) 1978 Westdeutsche Lan- 
desbank Girozen- 
trale   66,7 33,3 6 ) 

81 1980 66,7 33,3 6  ) 
(65) 1978 Enka AG   97,2 M 2,8 
82 1980 97,2 M 2,8 

(86) 1978 C. H. Boehringer 
Sohn, Ingelheim   100  M 

83 1980 100  M 
(92) 1978 Rütgerswerke AG   über 55 I unter 45 
84 1980 über 55 I unter 45 

(—) 1978 REWE Handels- 
gesellschaft 
Leibbrand oHG   — — 

85 1980 50 50 
(61) 1978 Grundig AG   100  M 
86 1980 18,7 81,3 M 

(90) 1978 MTU Motoren- und 
Turbinen-Union 
München GmbH   88,5 I 11,5 

87 1980 87,6 I 12,4 
(—) 1978 Flachglas AG   — — 
88 1980 61,7 I,M 28,3 

(94) 1978 SKF Kugellager- 
fabriken GmbH   99,6 M 

89 1980 99,6 M 
(87) 1978 Bosch-Siemens 

Hausgeräte GmbH 100 
90 1980 100 

(91) 1978 Otto Versand GmbH unter 
& Co   unter 2,5I unter 15I über 50M 32,5 

91 1980 unter 2,5I unter 15I über 50M unter 
32,5 

(79) 1978 Hamburgische 
Electricitäts-Werke 
AG   71,4 28,6 

92 1980 71,4 28,6 
(84) 1978 Nestlé-Gruppe 

Deutschland 
GmbH   100  M 

93 1980 100  M 
(80) 1978 Hapag-Lloyd AG.... über 64 I unter 36 
94 1980 über 66 I unter 34 

(89) 1978 Michelin Reifen- 
werke KGaA   96,3 M 3,7 

95 1980 96,3 M 3,7 
(—) 1978 Strabag Bau-AG   — — 
96 1980 über 25 unter 75 
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noch Tabelle 16 

Kapitalanteil in % 
(I: wenigstens zum Teil) indirekt, M: Mehrheit in einer Hand) 

Unter- Einzel- DGB 
Rang Jahr Firma nehmen Auslän- Öffent-  Personen, und aus dem discher liche Familien Streu- 

besitz 
 Einzel- Einzel- Sonstige 

Kreis der Einzel- Hand und 
„100 Größ- besitz Familien- schaften ten" stiftungen 

(—) 1978 Zentralgesellschaft 
VFW GmbH   — — 

97 1980 61,6 I,M 38,4 

(—) 1978 Wacker Chemie 
GmbH   — — 

98 1980 50 50 

(—) 1978 Dornier GmbH   — 
99 1980 100  M 

(96) 1978 Diehl GmbH & Co   100  M  
100 1980 100  M 

(71) 1978 Reemstma Cigaret- 
tenfabriken 
GmbH   65 35 

— 1980 — — 

(75) 1978 Agfa-Gevaert AG   50 50 
— 1980 — — 

(82) 1978 Stadtwerke 
München   100 

— 1980 — 

(85) 1978 Magirus-Deutz AG   19,6 I 78,4 I,M 2 
— 1980 — — 

(88) 1978 Energie-Versorgung 
Schwaben AG   100 

— 1980 — 

(93) 1978 Berliner Kraft- und 
Licht (Bewag)-AG 17,2 I 58,9 23,9 

— 1980 — — — 

(97) 1978 BayWa AG   ca. 
10 90M 7 ) 

— 1980 — — 

(98) 1978 Boehringer Mann- 
heim GmbH   100  M 

— 1980 — 
(99) 1978 Bergmann-Elektrici- unter 

täts-Werke AG   über 87,1 12,9 
— 1980 — — 

1) In den Fällen, in denen anstelle einer Zahlenangabe ein Strich erscheint, befand sich das betreffende Unternehmen in 
dem Jahr nicht unter den „100 Größten". 

2) Zusammen mit Stammaktien halten die öffentlichen Gebietskörperschaften die Stimmehrheit. 
3) Die Carl-Zeiss-Stiftung ist eine staatlich verwaltete Stiftung. 
4) Deutscher Beamtenwirtschaftsbund. 
5) Mehrheit bei genossenschaftlichen Banken. 
6) Sparkassen- und Giroverbände des Landes Nordrhein-Westfalen. 
7) Bayerische Raiffeisen-Zentralbank und Ländliche Genossenschaften. 
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Tabelle 17 

Kapitalverflechtungen zwischen Unternehmen aus dem Kreis der „100 Größten" 1978 und 1980 
Quelle: Eigene Erhebungen 

Beteiligungsunternehmen Anteilseigner 

Rang 
Firma Rang 

Firma 
Kapitalanteil in % 
(I: wenigstens zum 

Teil indirekt) 
1978 1980 1978 1980 1978 1980 

2 2 Daimler-Benz AG 19 17 Deutsche Bank AG 28,5 28,5 
22 23 Friedrich Flick 

Industrieverwaltung 
KGaA 10 10 

38,5 38,5 
4 4 Ruhrkohle AG 5 5 Thyssen AG 13,8 13,8 

10 7 VEBA AG 29,5 29,5 
17 12 Fried. Krupp GmbH 6,7 6,7 
14 13 Mannesmann AG 8,0 8,0 
21 18 Salzgitter AG 11,8 11,8 
25 24 Estel Hoesch Werke AG 8,6 8,6 
40 30 Klöckner-Werke AG 5,1 5,1 
52 63 Vereinigte  Elektrizitäts

-

werke Westfalen AG 0,2 0,2 
83,8 1) 83,8 1 ) 

5 5 Thyssen AG 29 33 Allianz Versicherungs- 
AG 4,8 I 4,8 I 

18 16 Gutehoffnungshütte 29 33 Allianz Versicherungs- 
Aktienverein AG 11,8 I 11,8 I 

36 44 Commerzbank AG 7,5 I 7,5I 
19,3 19,3 

20 20 Karstadt AG 19 17 Deutsche Bank AG über 25 über 25 
36 44 Commerzbank AG über 25 über 25 

über 50 über 50 
28 28 Kaufhof AG 27 27 Dresdner Bank AG über 25 über 25 

36 44 Commerzbank AG über 25 über 25 
über 50 über 50 

43 37 Messerschmitt-Bölkow- 1 1 Siemens AG 11 I 7,5I 
Blohm GmbH 

5 5 Thyssen AG 11 I 7,5I 
17 12 Fried. Krupp GmbH 6,2I 
15 14 Robert Bosch GmbH 3,9I 
29 33 Allianz Versicherungs- 

AG 3,9 I 
22 29,0 

37 38 NEUE HEIMAT Gemein- 
nützige Wohnungs- und 
Siedlungsgesellschaft 
mbH 

45 51 Beteiligungsgesellschaft 
für  Gemeinwirtschaft 
AG unter 50 unter 50 

39 40 Metallgesellschaft AG 19 17 Deutsche Bank AG über 8,3 I über 13,1 I 
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noch Tabelle 17 

Beteiligungsunternehmen Anteilseigner 

Rang 
Firma 

Rang 
Firma 

Kapitalanteil in % 
(I: wenigstens zum 

Teil indirekt) 

1978 1980 1978 1980 1978 1980 

27 27 Dresdner Bank AG 25 30 
29 33 Allianz-Versicherungs-AG über  8,3 I über 13,1 I 

über 41,6 über 56,3 1 ) 
64 42 Hochtief AG 11 9 Rheinisch-Westfälisches 

Elektrizitätswerk AG über 33,9 I über 43,9 I 
29 33 Allianz Versicherungs-AG 4,5I 
36 44 Commerzbank AG 25 12,5 I 

über 58,9 über 60,9 
50 43 Philipp Holzmann AG 19 17 Deutsche Bank AG über 25 über 25 

57 81 Westdeutsche Landesbank 
Girozentrale über 25 über 25 

über 50 über 50 
54 49 Preussag AG 57 81 Westdeutsche Landesbank 

Girozentrale 38,2 38,2 
53 54 Continental Gummi- 7 6 Bayer AG 

Werke AG 10 10 
19 17 Deutsche Bank AG 10 10 
29 33 Allianz-Versicherungs-AG 2,5 I 2,5I 

22,5 22,5 
55 58 Degussa AG 19 17 Deutsche Bank AG 10 I 10 I 

29 33 Allianz Versicherungs-AG 2,5 I 2,5I 
51 47 Henkel KGaA 17 I 17 I 

29,5 29,5 
52 63 Vereinigte  Elektrizitäts- 4 4 Ruhrkohle AG 

werke Westfalen AG  1,9 I 1,9I 
11 9 Rheinisch-Westfälisches 

Elektrizitätswerk AG  7,6 I 7,6I 
19 17 Deutsche Bank AG  6,3 I 6,3I 
29 33 Allianz Versicherungs-AG 5,7 I 5,7 I 
57 81 Westdeutsche Landesbank 

Girozentrale 10,4 I 10,4 I 

31,9 31,9 
69 64 Linde AG 29 33 Allianz Versicherungs-AG ca. 10 ca. 12 

36 44 Commerzbank AG ca. 10 

ca. 10 ca. 22 
68 67 Telefonbau und Normal- 9 11 Allgemeine  Elektricitäts- 

zeit Lehner & Co. Gesellschaft AEG-Tele- 
funken 38,8 38,8 

62 69 Horten AG 19 17 Deutsche Bank AG 18,75I 18,75I 
36 44 Commerzbank AG 7,25I 7,25I 

25 25 
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noch Tabelle 17 

Beteiligungsunternehmen Anteilseigner 

Kapitalanteil in % 
Rang 

Firma 
Rang 

Firma 
(I: wenigstens zum 

Teil indirekt) 

1978 1980 1978 1980 1978 1980 

76 71 Ruhrgas AG 4 4 Ruhrkohle AG 
10 7 VEBA AG 
14 13 Mannesmann AG  59,82 I 59,82I 

25 24 Estel Hoesch Werke AG 
73 95 Deutsche Texaco AG 

6 8 BASF AG 0,15I 0,15I 

67 34 ESSO AG 14,74I 14,74I 

54 49 Preussag AG 1,29I 1,29I 

60 53 Deutsche Shell AG 14,74 I 14,74I 

— 57 Mobil Oil AG — 7,39I 

— 68 Deutsche BP AG — 0,47I 

90,74 98,6 

72 72 Bayernwerk AG 46 30 Vereinigte Industrie-Un- 
ternehmungen AG 40 40 

74 74 co op AG 45 51 Beteiligungsgesellschaft 
für Gemeinwirtschaft 
AG 38,3 38,3 

77 78  Sachs AG 21 18 Salzgitter AG 25I 25I 

36 44 Commerzbank AG 25 25 

50 50 

92 84 Rütgerswerke AG 4 4 Ruhrkohle AG ca. 42,5 I ca. 42,5I 

72 72 Bayernwerk AG über  12,5 I über 12,5I 

über 55 über 55 

90 87 MTU Motoren- und Tur- 2 2 Daimler-Benz AG 
binen-Union München 
GmbH 50 50 

18 16 Gutehoffnungshütte 
Aktienverein 38,5I 37,6 1 

88,5 87,6 

87 90 Bosch-Siemens Haus- 1 1 Siemens AG 
geräte GmbH 50 50 

15 14 Robert Bosch GmbH 50 50 

100 100 

91 91 Otto Versand GmbH & 66 62 Bayerische Vereinsbank 
Co. AG 2,5I 2,5 I 

80 94 Hapag-Lloyd AG 19 17 Deutsche Bank AG über 25 über 25 

27 27 Dresdner Bank AG über 25 über 25 

29 33 Allianz Versicherungs-AG ca. 14 I ca. 16  I 

über 64 über 66 

— 97 Zentralgesellschaft VFW 17 12 Fried. Krupp GmbH 
mbH — 61,6 2  ) 

— 98 Wacker Chemie GmbH 8 10 Hoechst AG — 50 

75 — Agfa-Gevaert AG 7 6 Bayer AG 50 —3) 
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noch Tabelle 17 

Beteiligungsunternehmen Anteilseigner 

Kapitalanteil in % 
Rang Rang (I: wenigstens zum 

Firma Firma Teil indirekt) 

1978 1980 1978 1980 1978 1980 

85 — Magirus-Deutz AG 35 39 Klöckner-Humboldt-Deutz 
AG  19,61 — 

93 Berliner Kraft- und Licht 10 7 VEBA AG  
(Bewag)-AG 8,6 I  — 

46 30 Vereinigte Industrie- 
Unternehmungen AG  8,6 I  — 

17,2 
99 — Bergmann-Elektricitäts- 1 1 Siemens AG 37,1 — 

Werke AG 
19 17 Deutsche Bank AG über 25 — 
66 62 Bayerische Vereinsbank über 25 — 

über 87,1 — 

1) Wegen Rundungen stimmt Summe nicht genau mit dieser Zahl überein. 
2) Nur vorübergehende Mehrheitsbeteiligung, vgl. Fn. zu Tz. 435 im Text. 
3) Die Agfa-Gevaert AG wird nach Mehrheitserwerb ab 1980 von der Bayer AG konsolidiert. 

436. Bei einem sowohl der 31 Unternehmen in 1978 
wie der 29 in 1980, an denen andere Unternehmen 
aus dem Kreis der „100 Größten" beteiligt sind, stellt 
eine einzige Beteiligung die Mehrheit dar 1 ). Bei elf 
Unternehmen in 1978 wie in 1980 summieren sich 
die Anteile mehrerer Unternehmen aus dem Kreis 
der „100 Größten" zu über 50 %, diese sind 1978 und 
1980: 
— Ruhrkohle AG 
— Karstadt AG 
— Kaufhof AG 
— Hochtief AG 
— Philipp Holzmann AG 
— Ruhrgas AG 
— Rütgerswerke AG 
— MTU Motoren- und Turbinen-Union München 

GmbH 
— Bosch-Siemens Haushaltsgeräte GmbH 
— Hapag-Lloyd AG 

1980: 
— Metallgesellschaft AG 

1978: 
— Bergmann-Elektricitäts-Werke AG. 

Bei der Ruhrkohle AG sind die Anteilseigner alle 
Unternehmen aus der Eisenschaffenden Industrie 
und der Elektrizitätserzeugung, also Großverbrau- 

1 ) Es handelt sich um die Mehrheit von Krupp an der Zen-
tralgesellschaft VFW. Vgl. Fn. zu Tz. 435. 

cher von Kohle. Im Fall von Ruhrgas sind es neben 
der Ruhrkohle AG — diesmal auf der Anteilseigner-
seite — ebenfalls Unternehmen aus der Eisenschaf-
fenden Industrie sowie mineralölverarbeitende Ge-
sellschaften. Großbanken stellen Mehrheiten bei 
den Kaufhäusern sowie bei der Philipp Holzmann 
AG und der Hapag-Lloyd AG, während bei der Me-
tallgesellschaft AG neben Banken die Allianz Versi-
cherungs-AG, bei der Hochtief AG neben dieser und 
der Commerzbank AG das Rheinisch-Westfälische 
Elektrizitätswerk und bei der Bergmann-Elektrici-
täts-Werke AG neben Banken die Siemens AG enga-
giert sind. Bei den verbleibenden Unternehmen sind 
jeweils größere Unternehmen aus demselben Indu-
striezweig die Anteilseigner. 

437. Als Maß für die durch Kapitalverflechtungen 
entstandene Interdependenz kann der Anteil an der 
Gesamtwertschöpfung der „100 Größten" der mit 
den entsprechenden Kapitalanteilen gewichteten 
Wertschöpfungsbeträge der Beteiligungsgesell-
schaften angesehen werden. Den höchsten Wert von 
100 % könnte dieser Anteil im theoretisch denkbaren 
(aber vollkommen unrealistischen) Fall der vollstän-
digen Interdependenz, in dem die Kapitalanteile je-
des Unternehmens unter den „100 Größten" zu 100 % 
anderen Unternehmen aus diesem Kreis gehörten, 
erreichen. Dieser Anteil war 
1978 11,16 % und 
1980  11,76 %. 
Die Erhöhung des Anteils um 0,60 Prozentpunkte ist 
überwiegend auf Umsatzsteigerungen der betroffe-
nen Beteiligungsgesellschaften und nicht auf Ände-
rungen in den Beteiligungsverhältnissen zurückzu-
führen. 
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4.1.3 Zusammenfassende Betrachtung aller Anteilseigner an 
den „100 Größten" 

438. Eine Durchsicht von Tabelle 16 zeigt, daß für 
den größten Teil der Unternehmen, die in beiden 
Jahren zum Kreis der „100 Größten" gehörten, die 
Beteiligungsverhältnisse zwischen 1978 und 1980 im 
wesentlichen stabil geblieben sind. An den meisten 
Veränderungen, die  stattfanden, waren Unterneh-
men aus dem Kreis der „100 Größten" als Anteilseig-
ner beteiligt, und diese Fälle wurden bereits im vor-
angegangenen Abschnitt kommentiert. Es bleiben 
als sonstige nennenswerte Veränderungen 

— der Erwerb von 12,7 % Anteilen an der co op AG 
durch die co op Gesellschaft für Handelsbeteili-
gungen, die genossenschaftlichen Organisatio-
nen gehört, und von 9 % durch die Norddeutsche 
Landesbank, sowie 

— der Erwerb von 18,7 % Anteilen an der Grundig 
AG durch Philips Eindhoven. 

439. Tabelle 18 faßt die in Tabelle 16 im einzelnen 
aufgeführten Angaben über Beteiligungen an den 
„100 Größten" zusammen. Danach gibt es drei unge-
fähr gleichgroße Gruppen mit jeweils 18 bis 23 Un-
ternehmen, die sich 1978 und 1980 in mehrheitli-
chem Besitz von 
— ausländischen Anteilseignern, 
— Einzelpersonen, Familien und Familienstiftun-

gen und in 
— mehrheitlichem Streubesitz  

befanden sowie einige kleinere Gruppen von Unter-
nehmen, an denen 
— die öffentliche Hand, 
— der Deutsche Gewerkschaftsbund und seine Ein-

zelgewerkschaften und 
— sonstige Institutionen 
mehrheitlich beteiligt waren. Die zahlreichste 
Gruppe mit 25 bzw. 24 Mitgliedern besteht jedoch 
aus Unternehmen, an denen mehrere wesentliche 
Minderheitsbeteiligungen, aber keine Mehrheitsbe-
teiligung bestanden. Bemerkenswert ist hier, daß 21 
bzw. 20 von diesen Unternehmen zu jenen gehören, 
an denen andere Unternehmen aus dem Kreis der 
„100 Größten" beteiligt waren und daß sich in jeweils 
elf dieser Fälle, wie bereits im vorangegangenen Ab-
schnitt vermerkt, Beteiligungen von mehreren Un-
ternehmen auf über 50 % summierten. 

-440. Nach Tabelle 18 haben Unternehmen, deren 
Aktienmehrheit sich in Streubesitz befindet, die 
durchschnittlich größte Wertschöpfung. Unterneh-
men mit der zweitgrößten durchschnittlichen Wert-
schöpfung waren 1978 solche ohne eine Mehrheits-
beteiligung und 1980 solche im Mehrheitsbesitz der 
öffentlichen Hand. Diese Veränderung ist auf die 
Preisentwicklung im Energiesektor, in dem die grö-
ßere Anzahl der Unternehmen mit Mehrheitsantei-
len im Besitz der öffentlichen Hand tätig sind, zu-
rückzuführen. 
Interessant ist die Veränderung bei den Unterneh

-

men in ausländischem Mehrheitsbesitz. Ihr durch- 

Tabelle 18 

Aufschlüsselung der „100 Größten" 1978 und 1980 nach Arten der Beteiligungsverhältnisse 
Quelle: Eigene Erhebungen 

Anzahl der Anteil an der Durchschnittliche 

Art der Beteiligungsverhältnisse Unternehmen Wertschöpfung der 
 „100 Größten" in % Wertschöpfung 

1978 1980 1978 1980 1978 1980 

Mehrheit in ausländischem Be- 
sitz   20 22 16,3 15,5 1 400 1 386 

Mehrheit im Besitz der öffentli- 
chen Hand   11 8 8,5 8,1 1 335 2 014 

Mehrheit im Besitz von Einzelper- 
sonen, Familien oder Familien- 
stiftungen   18 18 12,0 11,8 1 150 1 302 

Mehrheitlicher Streubesitz   22 23 39,2 39,5 3 067 3 404 

Mehrheit im Besitz des DGB und 
seiner Einzelgewerkschaften   2 2 1,4 1,3 1 166 1 297 

Sonstiger Mehrheitsbesitz 1 )   2 3 0,8 1,2 699 816 

Keine Mehrheit   25 24 21,8 22,6 1 500 1 867 

zusammen   100 100 100,0 100,0 

1 ) Enthält 1980 die Mehrheitsbeteiligung der Fried. Krupp GmbH an der Zentralgesellschaft VFW mbH, die wegen ihres 
vorübergehenden Charakters nicht besonders herausgehoben wird. Vgl. Fn. zu Tz. 435. 
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schnittlicher Wertschöpfungsbetrag sank von 1978 
auf 1980, und zwar einmal dadurch, daß zwei solcher 
Unternehmen, Mobil Oil und Deutsche BP, mit einer 
unterdurchschnittlichen Wertschöpfung 1980 neu in 
den Kreis der „100 Größten" aufgenommen wurden, 
und ferner, weil zwei der größten Unternehmen in 
ausländischem Besitz, Opel und Ford, 1980 hohe Ver-
luste erwirtschafteten. 

441. In zwei Fällen halten ausländische Mutterge-
sellschaften direkte oder indirekte Mehrheitsbeteili-
gungen an jeweils zwei Unternehmen, die sowohl 
1978 wie 1980 zu den „100 Größten" gehörten. Diese 
sind 
— ITT  International Telephone & Telegraph Corpo-

ration, New York, mit Mehrheitsbeteiligungen 
an 
— Standard Elektrik Lorenz AG und 
— ITT Gesellschaft für Beteiligungen GmbH, 

sowie 
— ARBED S. A., Luxemburg, mit Mehrheitsbeteili-

gungen an 
— Stahlwerke Röchling-Burbach GmbH und 
— Eschweiler Bergwerks-Verein AG. 

Vorausgesetzt, daß die ausländischen Muttergesell-
schaften eine einheitliche Leitung über jeweils 
beide in der Bundesrepublik tätigen Unternehmen 
ausüben, wird durch die Nichtkonsolidierung der zu-
sammengehörenden Unternehmen die aggregierte 
Konzentration unterschätzt. 

442. Für eine Beurteilung der Bedeutung auslän-
disch kontrollierter Großunternehmen ist ihr Anteil 
an der Wertschöpfung aller Unternehmen in der 
Bundesrepublik von besonderem Interesse. Er be-
trägt 
1978 3,17 % und 
1980  3,02 %. 

In der Verringerung des Anteils von 1978 auf 1980 
spiegelt sich das bereits erwähnte negative Ergebnis 
von Opel und Ford wider, das durch den Eintritt von 
Mobil Oil und Deutsche BP in den Kreis der „100 
Größten" nicht kompensiert wurde. 

Werden zu den Wertschöpfungsbeträgen auslän-
disch kontrollierter Unternehmen anteilsmäßig sol-
che hinzugezogen, an denen ausländische Minder-
heitsbeteiligungen bestehen, so ergeben sich 
1978 3,70 % und 
1980  3,55 %. 

4.2 Personelle Verflechtungen 

4.2.1 Methodische Vorbemerkungen 

443. Die Erhebung der personellen Verflechtungen 
beruht in erster Linie auf den Geschäftsberichten 
der Großunternehmen. 91 Unternehmen der „100 
Größten" in 1978 und 92 in 1980 unterscheiden in ih-
ren Geschäftsberichten zwischen Geschäftsführung 
und einem Kontrollorgan (Aufsichtsrat, Verwal-

tungsrat, Gesellschafterausschuß, Vermittlungsaus-
schuß, Unternehmensrat etc.) und geben die perso-
nelle Besetzung dieser geschäftsführenden und kon-
trollierenden Gremien an. Für die deutsche Saint-
Gobain-Pont-à-Mousson-Gruppe wurde zwar nicht 
die Zusammensetzung des gesamten Verwaltungs-
rates der französischen Obergesellschaft erhoben, 
jedoch die Verflechtung durch das deutsche Mitglied 
in diesem Verwaltungsrat mitberücksichtigt. Die 
Monopolkommission verkennt nicht, daß die Befug-
nisse der Kontrollorgane vor allem nach den Rechts-
formen der Unternehmen inhaltlich unterschiedlich 
zu bestimmen sind. Nach der Intention dieser Erhe-
bung kommt es jedoch nicht primär auf die Befug-
nisse dieser Organe im einzelnen an, sondern dar-
auf, daß über sie Kontaktmöglichkeiten auf hoher 
Ebene der Unternehmenshierarchie geschaffen 
werden können. 

444. Für eine gruppenspezifische Aufschlüsselung 
der Mitglieder der Kontrollorgane wurde bei der Er-
hebung insbesondere danach unterschieden, ob der 
Mandatsträger 
— Geschäftsführungsmitglied eines anderen Unter

-

nehmens aus dem Kreis der „100 Größten", 
— Repräsentant einer Bank bzw. einer Versiche-

rung oder 
— Gewerkschaftsvertreter 
ist. Als Repräsentanten von Banken bzw. Versiche-
rungen werden Mitglieder der Geschäftsleitung, 
ehemalige Mitglieder der Geschäftsleitung, sofern 
sie noch Mitglied des Aufsichtsrats sind, sowie Mit-
arbeiter von Banken bzw. Versicherungen gewertet. 
Gewerkschaftsvertreter sind in dieser Untersu-
chung hauptamtliche Organisationsvertreter, die 
aufgrund der Mitbestimmungsgesetzgebung auf Ar-
beitnehmerseite neben Arbeitnehmern der betref-
fenden Unternehmen Mandate in Kontrollorganen . 

innehaben. 

445. In den Fällen, in denen eine Gruppenzuord-
nung von Kontrollorganmitgliedern nach Banken- 
und Versicherungsrepräsentanten aufgrund der Ge-
schäftsberichte nicht möglich war, wurde ergänzend 
auf das Handbuch „Leitende Männer und Frauen 
der Wirtschaft" Ausgaben 1979 und 1981 des Hop-
penstèdt-Verlags zurückgegriffen. Die Gewerk-
schaftsvertreter wurden aufgrund einer Befragung 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes ermittelt. 

Die Unvollständigkeit der Geschäftsberichte vieler 
Großunternehmen in bezug auf die Herkunft der 
Mitglieder ihrer Kontrollorgane machte eine weiter-
gehende gruppenspezifische Auswertung der perso-
nellen Verflechtungen (z. B. Ermittlung der Vertre-
ter staatlicher Institutionen) unmöglich. 

4.2.2 Darstellung der personellen Verflechtungen zwischen 
den „100 Größten" 1978 und 1980 

446. Die Darstellung der personellen Verflechtun-
gen in Tabelle 19 unterscheidet danach, ob sie 
durch 
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— Mitglieder der Geschäftsführung eines Unter-
nehmens, die Kontrollorganmandate in anderen 
Unternehmen aus dem Kreis der „100 Größten" 
wahrnehmen, oder 

— Mandatsträger, die gleichzeitig in mehreren 
Kontrollorganen tätig sind, ohne dabei Ge-
schäftsführungsmitglied eines verflochtenen Un-
ternehmens zu sein, 

entstanden sind. 
Aus systematischen Gründen muß dabei der Kon-
takt zwischen zwei Unternehmen jeweils als zwei 
Verflechtungen gezählt werden. Diese Zählweise ist 
deshalb sinnvoll, weil jeder Kontakt zwei Richtun-
gen des Informationsflusses ausdrückt. 

447. Tabelle 19 zeigt, daß sowohl 1978 wie 1980 ins-
gesamt 43 Unternehmen aus dem Kreis der „100 
Größten" Mitglieder ihrer Geschäftsführung in die 
Kontrollorgane anderer Unternehmen aus diesem 
Kreis entsandten. Demgegenüber waren 1978 in 74 
und 1980 in 76 Kontrollorganen der zu den „100 Größ-
ten" gehörenden Unternehmen Mitglieder der Ge-
schäftsführung anderer solcher Unternehmen ver-
treten. Es zeigt sich, daß die Unternehmen, die Ge-
schäftsführungsmitglieder in Kontrollorgane ent-
senden, eine geringere Zahl ausmachen als die Un-
ternehmen, in deren Kontrollorgane Geschäftsfüh-
rungsmitglieder anderer Unternehmen entsandt 
werden. Dies ist darauf zurückzuführen, daß Mitglie-
der der Geschäftsführung der zu den „100 Größten" 
gehörenden Banken und der sich an der Spitze der 
Rangfolge befindlichen Konzerne vielfach mehrere 
Kontrollorganmandate gleichzeitig wahrnehmen. 
Als herausragendes Beispiel ist hier die Deutsche 
Bank zu nennen, die Mitglieder ihres Vorstandes 
1978 in 36 Kontrollorgane der „100 Größten" und 
1980 in 39 entsandte, während in beiden Jahren je-
weils nur zwei Unternehmen über ihre Geschäfts-
führung im Aufsichtsrat der Deutschen Bank vertre-
ten waren. Ferner entsandten die zehn Unterneh-
men an der Spitze der Rangfolge 1978 und 1980 im 
Durchschnitt fünf bzw. sieben Mitglieder des Vor-
standes in Kontrollorgane anderer Unternehmen, 
während im Durchschnitt nur vier bzw. drei Unter-
nehmen über Geschäftsführungsmitglieder in den 
Aufsichtsräten dieser zehn größten Unternehmen 
vertreten waren. Demgegenüber gilt für die letzten 
Zehn der Rangfolge, daß jeweils insgesamt nur eins 
dieser Unternehmen Geschäftsführungsmitglieder 
in Kontrollorgane anderer Unternehmen entsandte, 
während in ihren Kontrollorganen in beiden Jahren 
im Durchschnitt zwei Unternehmen mit Geschäfts-
führungsmitgliedern repräsentiert waren. 

448. Die Gesamtzahl der Verflechtungen über Ge-
schäftsführungsmitglieder in den Kontrollorganen 
war 
1978 242 und 
1980  248. 

Davon wurden von den acht unter den „100 Größten" 
befindlichen Banken und Versicherungskonzernen 
1978 97 und 
1980 99 
wahrgenommen. 

449. Unter wettbewerbspolitischen Gesichtspunk-
ten ist die Frage von besonderem Interesse, ob durch 
personelle Verflechtungen zwischen Geschäftsfüh-
rung und Kontrollorganen Unternehmen gleicher 
Wirtschaftszweige miteinander verbunden werden. 

Es konnten in 1978 14 Fälle und in 1980 zehn Fälle 
dieser Art festgestellt werden. In der Mehrzahl der 
Fälle (1978: 10, 1980: 6) galt jedoch, daß das Unterneh-
men, welches Geschäftsführungsmitglieder in das 
Kontrollorgan des anderen Unternehmens entsand-
te, gleichzeitig einen wesentlichen Kapitalanteil an 
diesem Unternehmen hielt. Die verbleibenden vier 
Fälle von Verflechtungen dieser Art — alle vier so-
wohl in 1978 wie auch in 1980 — kamen in der Che-
mischen Industrie und im Maschinenbau vor, und 
zwar zwischen 1 ) 
— Bayer und Degussa, 
— Flick und Henkel, 
— Mannesmann und Deutsche Babcock und 
— Deutsche Babcock und Klöckner-Humboldt-

Deutz. 

Nach den vorliegenden Informationen bestanden 
zwischen diesen Unternehmen keine Kapitalver-
flechtungen. 

450. Aus der letzten Spalte von Tabelle 19 geht her-
vor, daß von den 92 Unternehmen in 1978 und 93 in 
1980, deren Kontrollorgane für diese Untersuchung 
erfaßt wurden, 85 bzw. 89 über Mandatsträger in die-
sen Kontrollorganen mit anderen Unternehmen aus 
dem Kreis der „100 Größten" verbunden waren. Das 
Unternehmen mit der größten Anzahl von Verflech-
tungen dieser Art ist die Allianz Versicherungs-AG 
mit 40 in 1978 und 38 in 1980. 

Die folgende Übersicht zeigt an, für wie viele Unter-
nehmen jeweils Verflechtungen über Mandatsträ-
ger in den Kontrollorganen mit 1 bis 5, 6 bis 10, 11 bis 
15 usw. anderen Unternehmen bestanden: 

1978 1980 

1 bis  5   20 18 
6 bis 10   21 18 

11 bis 15   16 23 
16 bis 20   12 10 
21 bis 25   11 12 
über 25   5 8 

insgesamt   85 89 

Von 1978 auf 1980 verringerte sich die Zahl der Un-
ternehmen mit weniger als zehn Kontakten von 41 
auf 36, während sich die mit mehr als zehn Kontak-
ten von 44 auf 53 erhöhte. 

1 ) Das Unternehmen, welches das Geschäftsführungsmit-
glied in das Kontrollorgan des anderen Unternehmens 
entsandte, wird zuerst genannt. 



Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode  Drucksache 9/1892  

Tabelle 19 

Die personellen Verflechtungen zwischen den „100 Größten" 1978 und 1980 1) 

Quelle: Eigene Erhebungen 

Anzahl der Unternehmen, ... 

... in deren . . die Mitglieder ... mit denen das 
ihrer hrer Geschäfts- genannte Unter- 

Rang Jahr Firma das genannte führung in das nehmen über 
Unternehmen Kontrollorgan des Mandatsträger 
Mitglieder der genannten Unter- in den Kontroll- 

Geschäftsführung nehmens entsandt organen personell 
entsandt hat haben 2 ) verflochten ist 

( 1) 1978 Siemens AG   9 6 (4) 24 
1 1980 10 5 (3) 23 

(2) 1978 Daimler-Benz AG   4 6 (3) 24 
2 1980 8 6 (3) 28 

(3) 1978 Volkswagenwerk AG   6 4 (1) 20 
3 1980 7 3 (1) 19 

(4) 1978 Ruhrkohle AG   6 6 27 
4 1980 8 5 30 

(5) 1978 Thyssen AG   3 3 (2) 27 
5 1980 5 3 (2) 25 

(7) 1978 Bayer AG   8 3 (2) 21 
6 1980 7 3 (2) 22 

(10) 1978 VEBA AG   7 3 (2) 26 
7 1980 7 3 (3) 25 

(6) 1978 BASF AG   1 2 (1) 16 
8 1980 2 2 (1) 14 

(11) 1978 Rheinisch-Westfälisches 
Elektrizitätswerk AG   7 2 (2) 19 

9 1980 6 3 (3) 21 

(8) 1978 Hoechst AG   7 1 21 
10 1980 8 1 19 

(9) 1978 Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft 
AEG-Telefunken   4 5 (4) 14 

11 1980 3 5 (4) 22 

(17) 1978 Fried. Krupp GmbH   — 5 (1) 23 
12 1980 — 5 (1) 29 

(14) 1978 Mannesmann AG   11 2 (2) 26 
13 1980 9 3 (2) 29 

(15) 1978 Robert Bosch GmbH   10 2 9 
14 1980 10 1 10 

(16) 1978 IBM Deutschland GmbH   1 
15 1980 1 

(18) 1978 Gutehoffnungshütte Aktienverein   4 3 (1) 19 
16 1980 5 3 (1) 20 

(19) 1978 Deutsche Bank AG   36 2 24 
17 1980 39 2 22 

(21) 1978 Salzgitter AG   3 5 (2) 21 
18 1980 3 5 (2) 22 

(13) 1978 Adam Opel AG   2 
19 1980 2 
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noch Tabelle 19 

Anzahl der Unternehmen, ... 

... in deren ... die Mitglieder ... mit denen das 
Kontrollorgane ihrer Geschäfts- genannte Unter- 

Rang Jahr Firma das genannte führung in das nehmen über 
Unternehmen Kontrollorgan des Mandatsträger 
Mitglieder der genannten Unter- in den Kontroll- 

Geschäftsführung nehmens entsandt organen personell 
entsandt hat haben 2 ) verflochten ist 

(20) 1978 Karstadt AG   1 7 (4) 18 
20 1980 1 7 (3) 19 

(12) 1978 Ford-Werke AG   1 (1) 2 
21 1980 1 (1) 3 

(23) 1978 Bayerische Motoren Werke AG   1 1 1 
22 1980 2 2 8 

(22) 1978 Friedrich Flick 
Industrieverwaltung KGaA   6 7 

23 1980 11 9 
(25) 1978 Estel Hoesch Werke AG   6 4 (1) 6 
24 1980 3 4 (1) 8 

(26) 1978 Deutsche Lufthansa AG   2 (2) 16 
25 1980 2 (2) 16 

(24) 1978 Deutsche Unilever GmbH   2 4 
26 1980 1 6 

(27) 1978 Dresdner Bank AG   18 2 21 
27 1980 18 2 27 

(28) 1978 Kaufhof AG  1 6 (3) 18 
28 1980 6 (3) 19 

(30) 1978 Brown, Boveri & Cie AG   1 5 (2) 18 
29 1980 5 (2) 21 

(46) 1978 Vereinigte Industrie-Unternehmungen 
AG   3 4 (3) 24 

30 1980 2 5 (3) 26 
(31) 1978 Standard Elektrik Lorenz AG   5 (2) 13 
31 1980 3 (1) 14 

(32) 1978 Saarbergwerke AG   1 6 
32 1980 2 (1) 14 

(29) 1978 Allianz Versicherungs-AG   14 6 (3) 40 
33 1980 12 6 (3) 38 

(67) 1978 ESSO AG   2 2 (1) 12 
34 1980 2 1 13 

(40) 1978 Klöckner-Werke AG   1 1 (1) 11 
35 1980 2 (1) 11 

(38) 1978 Saint-Gobain-Pont-à-Mousson 
(Deutschland)   1 (1) 6 

36 1980 1 (1) 7 
(43) 1978 Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH   1 1 4 
37 1980 1 2 4 

(37) 1978 NEUE HEIMAT Gemeinnützige Woh- 
nungs-  und  Siedlungsgesellschaft 
mbH   14 

38 1980 15 
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noch Tabelle 19 

Anzahl der Unternehmen, ... 

... in deren ... die Mitglieder ... mit denen das 
Kontrollorgane ihrer Geschäfts- genannte Unter- 

Rang Jahr Firma das genannte führung in das nehmen über 
Unternehmen Kontrollorgan des Mandatsträger 
Mitglieder der genannten Unter- in den Kontroll- 

Geschäftsführung nehmens entsandt organen personell 
entsandt hat haben 2 ) verflochten ist 

(35) 1978 Klöckner-Humboldt-Deutz AG   2 4 (1) 20 
39 1980 2 3 (1) 22 

(39) 1978 Metallgesellschaft AG   3 5 (3) 21 
40 1980 2 5 (3) 24 

(33) 1978 Hertie Waren- und Kaufhaus GmbH   1 3 
41 1980 1 4 

(64) 1978. Hochtief AG   2 (1) 9 
42 1980 S  2 12 

(50) 1978 Philipp Holzmann AG   5 (2) 15 
43 1980 5 (2) 14 

,(36) 1978 Commerzbank AG   14 6 (1) 17 
44 1980 14 6 (1) 17 

(34) 1978 Allgemeine Deutsche Philips Industrie 
GmbH   4 

45 1980 3 
(42) 1978 Stahlwerke Röchling-Burbach GmbH   4 (2) 11 
46 1980 2 3 (2) 12 

(51) 1978 FAG Kugelfischer 
Georg Schäfer & Co. 3  )   

47 1980 
(44) 1978 Henkel KGaA   2 3 (2) 15 
48 - 1980 1 3 (2) 17 

(54) 1978 Preussag AG   1 5 (3) 15 
49 1980 1 4 (2) 14 

(41) 1978 Gustav Schickedanz KG 
— Großversandhaus Quelle — 3 )   

50 1980 
(45) 1978 Beteiligungsgesellschaft  für  Gemein- 

wirtschaft AG   2 13 
51 1980 2 14 

(48) 1978 Carl-Zeiss-Stiftung 4 )   
52 1980 S  5 (2) 12 

(60) 1978 Deutsche Shell AG   1 3 (1) 8 
53 ' 1980 1 3 (1) 6 

(53) 1978 Continental Gummi-Werke AG   1 2 (1) 15 
54 1980 4 (1) 15 

(49) 1978 Bertelsmann AG   5 (2) 10 
55 1980 5 (2) 12 

(47) 1978 Deutsche Babcock AG   1 5 22 
56 1980 5 22 
— 1978 Mobil Oil AG   — — — 
57 1980 1 4 (1) 9 

(55) 1978 Degussa AG   3 (1) 10 
58 1980 2 (1) 12 
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noch Tabelle 19 

Anzahl der Unternehmen, ... 

... in deren ... die Mitglieder ... mit denen das 
Kontrollorgane ihrer Geschäfts- genannte Unter- 

Rang Jahr Firma das genannte führung in das nehmen über 
Unternehmen Kontrollorgan des Mandatsträger 
Mitglieder der genannten Unter- in den Kontroll- 

Geschäftsführung nehmens entsandt organen personell 
entsandt hat haben 2 ) verflochten ist 

(56) 1978 Zahnradfabrik Friedrichshafen AG   1 1 
59 1980 1 2 

(59) 1978 Eschweiler Bergwerks-Verein AG   1 6 
60 1980 2 5 

(58) 1978 C &A  Brenninkmeyer 3 )   
61 1980 

(66) 1978 Bayerische Vereinsbank   4 1 8 
62 1980 4 2 8 

(52) 1978 Vereinigte Elektrizitätswerke 
Westfalen AG   3 (2) 10 

63 1980 3 (2) 11 
(69) 1978 Linde AG   4 (3) 8 
64 1980 2 5 (3) 15 

(70) 1978 Schering AG   3 (3) 12 
65 1980 4 (3) 12 

(100) 1978 Beamtenheimstättenwerk 
Gemeinnützige Bausparkasse für 
den öffentlichen Dienst GmbH   1 

66 1980 1 

(68) 1978 Telefonbau und Normalzeit 
Lehner & Co.   1 3 

67 1980 1 4 

(—) 1978 Deutsche BP AG   — - — 
68 1980 1 3 (1) 13 

(62) 1978 Horten AG   3 (2) 5 
69 1980 3 (2) 6 

(63) 1978 Bayerische Hypotheken- und 
Wechselbank AG   2 (1) 8 

70 1980 3 (1) 4 
(76) 1978 Ruhrgas AG   2 6 14 
71 1980  2 8 16 

(72) 1978 Bayernwerk AG   3 (1 .) 7 
72 1980 1 2 (1) 8 

(95) 1978 Deutsche Texaco AG   3 (2) 10 
73 1980 2 (2) 8 

(74) 1978 co op AG   10 
74 1980 11 

(78) 1978 Axel Springer Verlag AG   
75 1980 

(—) 1978 Bausparkasse Schwäbisch Ha ll  AG 
Bausparkasse der Volksbanken 
und Raiffeisenbanken   — — — 

76 1980 2 



Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode  Drucksache 9/1892 

noch Tabelle 19 

Anzahl der Unternehmen, ... 

... in deren ... die Mitglieder ... mit denen das 
Kontrollorgane ihrer Geschäfts- genannte Unter- 

Rang Jahr Firma das genannte führung in das nehmen über 
Unternehmen Kontrollorgan des Mandatsträger 
Mitglieder der genannten Unter- in den Kontroll- 

Geschäftsführung nehmens entsandt organen personell 
entsandt hat haben 2 ) verflochten ist 

(81) 1978 Freudenberg & Co.3)   r 
77 1980 

(77) 1978 Sachs AG   5 
78 1980 2 (1) 12 

(73) 1978 ITT Gesellschaft für Beteiligungen 3 )   
79 1980 

(83) 1978 Oetker-Gruppe 3 )   3 
80 1980 3 

(57) 1978 Westdeutsche Landesbank Girozentrale 9 4 
81 1980 10 3 

(65) 1978 Enka EG   2 (1) 13 
82 1980 1 (1) 7 

(86) 1978 C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim   2 
83 1980 2 

(92) 1978 Rütgerswerke AG   4 (3) 9 
84 1980 5 (3) 13 

(—) 1978 REWE Handelsgesellschaft 
Leibbrand oHG 3 )  . — — — 

85 1980 
(61) 1978 Grundig AG   7 
86 1980 7 

(90) 1978 MTU Motoren- und Turbinen-Union 
München GmbH   1 4 

87 1980 1 13 
(—) 1978 Flachglas AG   — — — 
88 1980 1 (1) 1 

(94) 1978 SKF Kugellagerfabriken GmbH   2 5 
89 1980 2 7 

(87) 1978 Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH   2 12 
90 1980 2 10 

(91) 1978 Otto Versand GmbH & Co   1 
91 1980 

(79) 1978 Hamburgische Electricitäts-Werke AG . 3 (1) 7 
92 1980 3 (1) 5 

(84) 1978 Nestlé-Gruppe Deutschland GmbH   2 
93 1980 2 

(80) 1978 Hapag-Lloyd AG   5 (3) 19 
94 1980 2 5 (3) 28 

(89) 1978 Michelin Reifenwerke KGaA   1 
95 1980 1 

(—) 1978 Strabag Bau-AG   — — — 
96 1980 3 (2) 17 
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noch Tabelle 19 

 Anzahl der Unternehmen, ... 

... in deren . . die Mitglieder ... mit denen das 
ihrer hrer Geschäfts- genannte Unter- 

Rang Jahr Firma das genannte führung in das nehmen über 
Unternehmen Kontrollorgan des Mandatsträger 
Mitglieder der genannten Unter- in den Kontroll- 

Geschäftsführung nehmens entsandt organen personell 
entsandt hat haben 2 ) verflochten ist 

(—) 1978 Zentralgesellschaft VFW mbH   — — — 
97 1980 2 2 

(—) 1978 Wacker Chemie GmbH   — — — 
98 1980 2 (1) 7 

(—) 1978 Dornier GmbH   — — — 
99 1980 2 

(96) 1978 Diehl GmbH & Co.   5 
100 1980 1 6 
(71) 1978 Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH . 2 (1) 15 
— 1980 — — — 

(75) 1978 Agfa-Gevaert AG   1 1 
— 1980 — — — 

(82) 1978 Stadtwerke München 3 )   
— 1980 — — — 

(85) 1978 Magirus-Deutz AG   1 2 
— 1980 — — — 

(88) 1978 Energie-Versorgung Schwaben AG    
— 1980 — — — 

(93) 1978 Berliner Kraft- und Licht (Bewag)-AG . 3 8 
— 1980 — — — 

(97) 1978 BayWa AG   
— 1980 — — —  

(98)  1978 Boehringer Mannheim GmbH   1 
— 1980 — — — 

(99) 1978 Bergmann-Elektricitäts-Werke AG   5 (3) 19 
— 1980 — — — 

1) In den Fällen, in denen anstelle einer Zahlenangabe ein Strich erscheint, befand sich das betre ffende Unternehmen in 
dem Jahr nicht unter den „100 Größten". 

2) Die Zahl in Klammern gibt die Anzahl der Banken an, die sowohl den „100 Größten" angehören als auch Mitglieder 
ihrer Geschäftsführung in das Kontrollorgan des betre ffenden Unternehmens entsenden. 

3) Für diese Unternehmen konnte kein Kontrollorgan festgestellt werden. 
4) Für die beiden die Carl-Zeiss-Stiftung tragenden Unternehmen wurden erst 1979 Unternehmensräte konstituiert. 

451. Die Gesamtzahl der Verflechtungen zwischen 
Unternehmen Tiber Mandatsträger in den Kontroll-
organen war 
1978 1 054 und 
1980  1 170. 

Berücksichtigt man, daß die theoretisch höchstmög-
liche Zahl der Verflechtungen zwischen den „100 
Größten" 9 900 ist (jedes der 100 Unternehmen wäre 
mit allen anderen 99 Unternehmen verflochten), 

dann stellt der Anteil der wahrgenommenen Kon-
takte an dieser möglichen Gesamtzahl ein Maß für 
den Grad der Verflechtungen dar. 

Dieser Anteil war 
1978 10,65 % und 
1980  11,82 %. 

Der Grad der Verflechtungen ist somit von 1978 auf 
1980 um 11,0 % gestiegen. 
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452. In Tabelle 20 werden die über Kontrollorgan-
mitglieder zustande gekommenen Verflechtungen 
zwischen den zehn größten Unternehmen in 1970, 
1978 und 1980 dargestellt. Es zeigt sich, daß der Grad 
der Verflechtungen (bei einer höchstmöglichen Zahl 
der Kontakte von 90) 
1970 40,0 % 
1978 51,1 % und 
1980 48,9 % 
war. Er ist demnach um mehr als ein Vierfaches hö-
her als der Verflechtungsgrad zwischen den „100 
Größten". Während er zwischen 1970 und 1978 um 
27,8 % stieg, verringerte er sich von 1978 auf 1980 um 
4,3 %. 

453. Wie in Tz. 444 und 445 vermerkt, sind die Kon-
trollorgane von 91 bzw. 92 Unternehmen aus dem 
Kreis der „100 Größten" 1978 und 1980 erhoben und, 
soweit dies möglich war, entsprechend der Gruppen-
zugehörigkeit der Mandatsträger aufgeschlüsselt 
worden. 

Die Gesamtzahl der Kontrollorganmandate war 
1978 1 592 und 
1980  1620. 

Die Erhöhung zwischen 1978 und 1980 ist darauf zu-
rückzuführen, daß einige Unternehmen (BMW, Con-
tinental, Schering) erst nach 1978 eine Neuwahl des 
Aufsichtsrates gemäß dem Mitbestimmungsgesetz 
von 1976 durchführten, wodurch die Zahl der Man-
date um zwischen sieben bis elf Sitze erhöht wurde, 
und die die Carl-Zeiss-Stiftung tragenden Unterneh- men zum ersten Mal 1979 Unternehmensräte konsti-
tuierten. 

454. Das Ergebnis der Aufschlüsselung der Man-
datsträger entsprechend der Zugehörigkeit zu ver-
schiedenen Gruppen erscheint in Tabelle 21. Hervor-
hebenswerte Änderungen zwischen 1978 und 1980 
sind die Verringerung des Anteils der Vertreter von 
Banken und Versicherungen, die nicht gleichzeitig 
Geschäftsführungsmitglied eines Unternehmens 
aus dem Kreis der „100 Größten" sind, von 3,6 auf 
3,0 % und die Erhöhung des Anteils von Mitgliedern 
der Geschäftsführung von Unternehmen aus dem 
Kreis der „100 Größten" von 15,7 auf 16,6 %. 

455. Das Ausmaß, in dem Vertreter der verschiede

-

nen, in Tabelle 21 vertretenen Gruppen Mandate in 
Kontrollorganen mehrerer Unternehmen der „100 

Tabelle 20  

Die personellen Verflechtungen zwischen den zehn größten Unternehmen 
1970, 1978 und 1980 über Kontrollorgane 

Quelle: Eigene Erhebungen 

Rang Firma 
Wirt

-

schafts

-

zweige 

Anzahl der Unternehmen, 
mit denen das 

genannte Unternehmen 
über Mandatsträger 

in den Kontrollorganen 
personell verflochten ist 

1970 1978 1980 1970 1978 1980 

2 1 1 Siemens AG   250 6 6 5 
4 2 2 Daimler-Benz AG   244 5 5 5 
3 3 3 Volkswagenwerk AG   244 3 4 4 
1 4 4 Ruhrkohle AG   110 6 7 7 
7 5 5 Thyssen AG   230-232 3 5 6 
9 7 6 Bayer AG   200 3 4 4 

— 10 7 VEBA AG   101, 205, — 7 4 
40/41 

8 6 8 BASF AG   200 1 3 2 
10 — 9 Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG . 101 4 — 4 

6 8 10 Hoechst AG   200 4 3 3 
5 9 — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft AEG-Tele- 

funken   250 1 2 — 

insgesamt   36 46 44 
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Tabelle 21 

Aufschlüsselung der Mandatsträger 
in den Kontrollorganen der „100 Größten" 
1978 und 1980 nach Gruppenzugehörigkeit 

Quelle: Eigene Erhebungen 

Anteil an der 
Gesamtzahl der 
Mandate in % 

 1978 1980 

Mitglieder der Geschäfts- 
führung von Unterneh- 
men aus dem Kreis der 
„100 Größten"   15,7 16,6 
davon Vertreter 

von Banken   5,5 5,9 
von Versicherungen 0,9 0,7 

Vertreter 
von Banken,   3,1 2,5  
von Versicherungen, 0,5 0,5 

die nicht gleichzeitig in 
der  Geschäftsführung 
eines  Unternehmens 
der  „100  Größten" 
sind 1 ) 

Gewerkschaftsvertreter . 15,2 15,3 
Angestellte des Unterneh- 

mens (Betriebsrat, lei- 
tende Angestellte)   33,0 33,0 

Nicht zuzuordnen   26,1 25,5 

insgesamt   100,0 100,0 

1 ) — Vertreter von Banken oder Versicherungen, die nicht 
zu den „100 Größten" gehören 

— ehemalige Geschäftsführungsmitglieder von Ban-
ken oder Versicherungen aus dem Kreis der „100 
Größten", sofern sie noch Mitglieder des Aufsichtsra-
tes sind 

— nicht zur Geschäftsführung gehörende Mitarbeiter 
von Banken oder Versicherungen aus dem Kreis der 
„100 Größten". 

Größten" gleichzeitig wahrnehmen, ist unterschied-
lich. Die durchschnittliche Anzahl der wahrgenom-
menen Mandate beträgt für: 

1978 1980 
Geschäftsführungsmitglieder von 

Unternehmen aus dem Kreis der 
„100 Größten" (ohne Banken und 
Versicherungen) 2,12 2,16 

Vertreter von Banken (einschl. 
derjenigen aus dem Kreis der 
„100 Größten")  2,16 2,32 

Vertreter von Versicherungen 
(einschl. derjenigen aus dem 
Kreis der „100 Größten")  2,75 3,16 

Gewerkschaftsvertreter  1,22 1,23. 

Die höchste Zahl an Mandaten, die ein Vertreter der 
jeweiligen Gruppe innehatte, war bei den 

1978 1980 
Geschäftsführungsmitgliedern 

(außer denen von Banken und 
Versicherungen)  8  8 

Vertretern von Banken  9  8 
Vertretern von Versicherungen  6  7 
Gewerkschaftsvertretern  5  5. 

Während 1978 noch insgesamt neun und 1980 noch 
13 weitere Mitglieder der ersten drei Gruppen je-
weils mehr als fünf Mandate innehatten, hielt von 
den Gewerkschaftsvertretern kein weiterer mehr 
als drei Mandate. 

5. Die Beteiligung der „100 Größten" an den dem 
Bundeskartellamt angezeigten Unternehmens-
zusammenschlüssen 

456. Die Monopolkommission weist mit der Unter-
suchung über die unmittelbare oder mittelbare Be-
teiligung der (im Jahre 1980) „100 Größten" an den 
dem Bundeskartellamt nach § 23 GWB angezeigten 
Unternehmenszusammenschlüssen auf die wettbe-
werbspolitische Bedeutung des externen Wachs-
tums der „100 Größten" hin. Hierin liegt eine beson-
dere Erscheinungsform der Unternehmenskonzen-
tration. 

457. Im Berichtszeitraum 1980/81 sind dem Bun-
deskartellamt 1254 Zusammenschlüsse angezeigt 
worden. An 528 dieser Fälle, d. h. 42,1 %, waren Unter-
nehmen beteiligt, die 1980 zum Kreis der „100 Größ-
ten" gehörten. Ein genauer Überblick über die Häu-
figkeit, mit der die einzelnen Großunternehmen an 
den angezeigten Zusammenschlüssen beteiligt wa-
ren, kann aus Tabelle 22 gewonnen werden. 

Auf der Erwerberseite waren 78 Unternehmen aus 
dem Kreis der „100 Größten" an den Unternehmens-
zusammenschlüssen unmittelbar oder mittelbar be-
teiligt. In der Gruppe der 25 größten Unternehmen 
haben sich lediglich die Unternehmen IBM Deutsch-
land GmbH, Ford-Werke AG und Bayerische Moto-
ren Werke AG nicht mit anderen Unternehmen zu-
sammengeschlossen. Die beiden erstgenannten Un-
ternehmen waren auch schon im Berichtszeitraum 
1978/79 nicht an Zusammenschlüssen beteiligt. 

458. Wie aus Tabelle 23 hervorgeht, nahm unter 
den Unternehmen aus dem Kreis der „100 Größten", 
die sich am häufigsten an den Zusammenschlüssen 
beteiligt haben, die Deutsche BP AG mit 69 Beteili-
gungen die erste Stelle ein, gefolgt von der VEBA AG 
mit 66 Beteiligungen, die in früheren Berichtszeit-
räumen an erster Stelle stand. Hervorhebenswert ist 
ebenfalls, daß die REWE Handelsgesellschaft Leib-
brand oHG, ein Handelsunternehmen aus dem unte-
ren Bereich der Rangfolge, mit 19 Beteiligungen auf 
dem sechsten Platz liegt. 
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Tabelle 22 

Die Beteiligung der „100 Größten" 1980 an den dem 
Bundeskartellamt 1980/81 angezeigten Unterneh

-

menszusammenschlüssen 
Quelle: Eigene Berechnungen nach Unterlagen des 

Bundeskartellamtes 

Rang 
1980 Unternehmen 

Zahl der 
Zusammen- 

schlüsse 

absolut 

davon 
An

-

schluß

-

fälle 
(§ 24 

Abs. 8 
Nr. 2 

GWB) 

1 Siemens AG   25 8 
2 Daimler-Benz AG   3 
3 Volkswagenwerk AG   3 
4 Ruhrkohle AG   26 16 
5 Thyssen AG   21 11 
6 Bayer AG   3 
7 VEBA AG   66 35 
8 BASF AG   13 9 
9 Rheinisch-Westfälisches 

Elektrizitätswerk AG   13 7 
10 Hoechst AG   14 8 
11 Allgemeine Elektricitäts- 

Gesellschaft AEG-Tele- 
funken   6 

12 Fried. Krupp GmbH   11 3 
13 Mannesmann AG   10 7 
14 Robert Bosch GmbH   5 
15 IBM Deutschland GmbH 
16 Gutehoffnungshütte 

Aktienverein   14 2 
17 Deutsche Bank AG   3 
18 Salzgitter AG   13 9 
19 Adam Opel AG   1 
20 Karstadt AG   1 1 
21 Ford-Werke AG   
22 Bayerische Motoren 

Werke AG   
23 Friedrich Flick Industrie- 

verwaltung KGaA   6 
24 Estel Hoesch Werke AG 5 3 
25 Deutsche Lufthansa AG   3 
26 Deutsche Unilever 

GmbH   7 5 
27 Dresdner Bank AG   7 
28 Kaufhof AG   2 1 

noch Tabelle 22 

Rang  Unternehmen 

Zahl der 
Zusammen

-

schlüsse 

absolut 

davon 

schluß
-

fälle 
(§ 24 

Abs. 8 
Nr. 2 

GWB) 

29 Brown, Boveri & Cie AG 3 1 
30 Vereinigte  Industrie-Un- 

ternehmungen AG   7 
31 Standard Elektrik Lorenz 

AG   
32 Saarbergwerke AG   9 5 
33 Allianz Versicherungs- 

AG   6 
34 ESSO AG   4 3 
35 Klöckner-Werke AG   12 
36 Saint-Gobain-Pont-à- 

Mousson   10 3 
37 Messerschmitt-Bölkow- 

Blohm GmbH   4 
38 NEUE HEIMAT Gemein- 

nützige Wohnungs- und 
Siedlungsgesellschaft 
mbH   

39 Klöckner-Humboldt- 
Deutz AG   1 

40 Metallgesellschaft AG   5 3 
41 Hertie Waren- und Kauf- 

haus GmbH   
42 Hochtief AG   5 
43 Philipp Holzmann AG   3 1 
44 Commerzbank AG   2 
45 Allgemeine Deutsche Phi- 

lips Industrie GmbH   
46 Stahlwerke  Röchling- 

Burbach GmbH   1 1 
47 FAG Kugelfischer 

Georg Schäfer & Co.    2 
48 Henkel KGaA   6 1 
49 Preussag AG   2 1 
50 Gustav Schickedanz KG 

— Großversandhaus 
Quelle —   4 

51 Beteiligungsgesellschaft 
für  Gemeinwirtschaft 
AG   4 

52 Carl-Zeiss-Stiftung   3 2 
53 Deutsche Shell AG   12 8 
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noch Tabelle 22 

Rang 

1980 Unternehmen 

Zahl der 
Zusammen

-

schlüsse 

absolut 

davon 

An
-

shluß
-

fälle 
(§ 24 

Abs. 8 
Nr. 2 

GWB) 

54 Continental Gummi- 
Werke AG   1 1 

55 Bertelsmann AG   9 2 
56 Deutsche Babcock AG   1 
57 Mobil Oil AG   14 13 
58 Degussa AG   6 
59 Zahnradfabrik Fried- 

richshafen AG ....... . 
60 Eschweiler Bergwerks - 

Verein AG   1 
61 C & A Brenninkmeyer   
62 Bayerische Vereinsbank 

AG   2 
63 Vereinigte  Elektrizitäts- 

werke Westfalen AG   4 
64 Linde AG   1 
65 Schering AG   4 1 
66 Beamtenheimstätten - 

werk Gemeinnützige 
Bausparkasse für den 
öffentlichen Dienst 
GmbH   

67 Telefonbau und Normal- 
zeit Lehner & Co.   

68 Deutsche BP AG   69 62 
69 Horten AG   4 
70 Bayerische Hypotheken - 

und Wechselbank AG . 3 1 
71 Ruhrgas AG   3 
72 Bayernwerk AG   2 
73 Deutsche Texaco AG   5 1 
74 co op AG   10 1 
75 Axel Springer Verlag AG 4 1 
76 Bausparkasse Schwä- 

bisch Hall AG Bauspar- 
kasse der Volksbanken 
und Raiffeisenbanken 

77 Freudenberg & Co.   

noch Tabelle 22 

Zahl der 
Zusammen

-

schlüsse 

Rang  Unternehmen 

absolut 

davon 

An
-

schluß
-

fälle 
(§24 

Abs. 8 
Nr. 2 

GWB) 

78 Sachs AG   2 1 
79 ITT Gesellschaft für _ 

Beteiligungen mbH   
80 Oetker-Gruppe   12 7 

81 Westdeutsche Landes- 
bank Girozentrale   7 1 

82 Enka AG   
83 C. H. Boehringer Sohn, 

Ingelheim   1 1 
84 Rütgerswerke AG   10 3 
85 REWE Handelsgesell- 

schaft Leibbrand oHG 19 11 
86 Grundig AG   2 
87 MTU Motoren- und Turbi- 

nen-Union GmbH   
88 Flachglas AG   1 1 
89 SKF Kugellagerfabriken 

GmbH   
90 Bosch-Siemens  Hausge- 

räte GmbH   
91 Otto Versand 

GmbH & Co.   3 
92 Hamburgische  Electrici- 

täts-Werke AG   2 
93 Nestlé-Gruppe Deutsch- 

land GmbH   2 
94 Hapag-Lloyd AG   3 
95 Michelin Reifenwerke 

KGaA   
96 Strabag Bau-AG   5 
97 Zentralgesellschaft VFW 

mbH   
98 Wacker Chemie GmbH   
99 Dornier GmbH   

100 Diehl GmbH & Co. KG   6 

insgesamt   604 1 ) 262 

1) Die Summe stimmt deswegen nicht mit der absoluten Zahl der Zusammenschlüsse von 528, an denen Unternehmen 
aus dem Kreis der „100 Größten" beteiligt waren, überein, weil bei einem Zusammenschluß, an dem mehrere Unter-
nehmen aus dem Kreis der „100 Größten" beteiligt waren, dieser jedem der beteiligten Unternehmen zugerechnet 
wurde. 
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Tabelle 23 

Die Unternehmen aus dem Kreis der „100 Größten" 1980, die im Berichtszeitraum 1980/81 
an mehr als zehn Unternehmenszusammenschlüssen beteiligt waren 

Quelle: Eigene Erhebungen 

Lfd. Nr. 

Rang 
nach 
Wert

-

schöpfung 
1980 

Unternehmen 

Zahl der 
Beteili

-

gungen im 
Berichts

-

zeitraum 

davon  An 
schlußfäll 8 

 (§ 24 Abs. 8 
Nr. 2 a. F) 

1 68 Deutsche BP AG   69 62 
2 7 VEBA AG   66 35 
3 4 Ruhrkohle AG   26 16 
4 1 Siemens AG  - 25 8 
5 5 Thyssen AG   21 11 
6 85 REWE Handelsgesellschaft 

Leibbrand oHG   19 11 
7 10 Hoechst AG   14 8 
8 16 Gutehoffnungshütte Aktienverein   14 2 
9 57 Mobil Oil AG   14 13 

10 8 BASF AG   13 9 
11 9 Rheinisch-Westfälisches 

Elektrizitätswerk AG   13 7 
12 18 Salzgitter AG   13 9 
13 35 Klöckner-Werke AG   12 
14 53 Deutsche Shell AG   12 8 
15 80 Oetker-Gruppe   12 7 
16 12 Fried. Krupp GmbH   11 3 

459. Tabelle 24 zeigt die Häufigkeit der Beteiligung 
der Unternehmen der verschiedenen 25er — Rang-
gruppen der Rangfolge der „100 Größten" an den Zu-
sammenschlußfällen an. Der verhältnismäßig hohe 
Anteil der Ranggruppe 51-75 ist auf die hohe Zahl 
der Zusammenschlüsse, an denen die Deutsche BP 
AG (Rang 68) beteiligt war, zurückzuführen. 

Tabelle 24 

Häufigkeit der Beteiligungen der Unternehmen 
aus dem Kreis der „100 Größten" 1980 

an Unternehmenszusammenschlüssen 1980/81 
nach Ranggruppen 

Quelle: Eigene Erhebungen 

Die auf Platz ... 
bis ... stehenden 

Unternehmen 

waren ... mal an 
Zusammen

-

schlüssen 
beteiligt 

Das entspricht 
einem 

Anteil von ... % 
an der Gesamt

-

zahl 

1 bis  25 .... 265 43,9 
26 bis  50 .... 102 16,9 
51 bis  75 .... 162 26,8 
76 bis 100 .... 75 12,4 

insgesamt ... 604 1 ) 100,0 

1 ) Diese Zahl stimmt nicht mit der Gesamtzahl der Zu-
sammenschlüsse, an denen Unternehmen aus dem 
Kreis der „100 Größten" beteiligt waren, überein. 
Vgl. Fn. 1 zu Tabelle 22. 
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KAPITEL IV 

Konzentrationsentwicklung in der Pressewirtschaft 

1. Die wi rtschaftliche Bedeutung des Pressebe-
reichs 

460. Die Pressestatistik des Statistischen Bundes-
amtes umfaßt mittlerweile fünf Berichtsjahre (1975 
bis 1979). Die amtliche Erhebung von Strukturdaten 
über Presseunternehmen und über die von ihnen 
verlegten Objekte bildet die Grundlage für die Fort-
schreibung der Untersuchungen zur Pressekonzen-
tration aus den beiden vorangegangenen Hauptgut-
achten 1 ). Auf der Basis einer Sonderauswertung 
durch das Statistische Bundesamt werden die Kon-
zentrationsraten der jeweils größten Presseunter-
nehmen bzw. Presseobjekte dargestellt. Erfaßt wer-
den alle Unternehmen, die Zeitungen oder Zeit-
schriften verlegen, unabhängig davon, ob dies der 
Schwerpunkt ihrer Tätigkeit darstellt (Abweichung 
von dem in der Statistik der Wirtschaftszweige übli-
chen Schwerpunktprinzip in Kapitel II). Dabei gilt 
als Unternehmen die kleinste rechtliche Einheit, die 
aus handels- bzw. steuerrechtlichen Gründen Bü-
cher führt. Damit entfällt die Betrachtung von Un-
ternehmensverflechtungen wirtschaftlicher Art, auf 
deren Untersuchung sich der ursprüngliche Auftrag 
der Monopolkommission insbesondere richtete und 
wie sie ausschließlich bei der Untersuchung der ag-
gregierten Konzentrationen der größten Unterneh-
men angewendet werden konnte (Kapitel III). 

461. Die Pressestatistik 1979 (Stichtag: 31. Dezem-
ber) weist 307 Zeitungsverlage 2 ) aus, die mit 329 
Zeitungen beinahe 90 % der insgesamt 370 Haupt-
ausgaben herausgeben. In den letzten Jahren hat 

1) Vgl. Monopolkommission, Fortschreitende Konzentra-
tion bei Großunternehmen, Hauptgutachten 1976/1977, 
Baden-Baden 1978 und Monopolkommission, Fusions-
kontrolle bleibt vorrangig, Hauptgutachten 1978/1979, 
Baden-Baden 1980. 

2) Zur Zuordnung der Unternehmen innerhalb der Presse-
statistik vgl. Fn. 1 zu Tz. 468. 

sich bei diesen Zahlen eine geringe, aber stetige 
Schrumpfung ergeben (zum Vergleich: 1975 gab es 
312 Zeitungsverlage mit 333 Zeitungen, 375 Haupt-
ausgaben). 

Bei den Zeitschriften und den Zeitschriftenunter-
nehmen sind dagegen weiterhin Zunahmen zu ver-
zeichnen. Die Anzahl der Objekte stieg auf 6 042, da-
von 3 793 bei den 1 279 Zeitschriftenverlagen. Mit 
der Zunahme der Anzahl stieg auch die Auflage auf 
237,4 Mio. Exemplare je Erscheinungstag, wovon al-
lein auf die 1 020 Publikumszeitschriften ein Anteil 
von 82,5 Mio. Exemplaren entfiel. 

462. 307 Zeitungsunternehmen erzielten 1979 mit 
9,7 Mrd. DM einen höheren Umsatz als die mehr als 
vierfache Anzahl von Zeitschriftenunternehmen 
(7,7 Mrd. DM Umsatz). In den Klassen oberhalb der 
Größenordnung von 25 Mio. DM Jahresumsatz wa-
ren wie auch in früheren Jahren Zeitungsverlage 
stärker vertreten als Zeitschriftenverlage. 

463. Bei den Beschäftigtenzahlen sind die Abwei-
chungen zwischen Zeitungen und Zeitschriften noch 
krasser als beim Umsatz. Die mehr als viermal so 
hohe Zahl der Zeitschriftenverlage hat mit über 
45 000 Beschäftigten nur gut ein Drittel der Beschäf-
tigtenzahl der Zeitungsverlage (123 000 Beschäftig-
te). Neben der unterschiedlichen Größenverteilung 
der Unternehmen aus beiden Pressebereichen spielt 
der im Vergleich zu Zeitschriften relativ hohe Anteil 
der eigenen Druckleistung bei den Zeitungen sowie 
die personalintensivere Zustellung eine wesentliche 
Rolle für den höheren Beschäftigungsgrad bei Zei-
tungsunternehmen. 

464. In Tabelle 1 sind einige der wesentlichsten un-
ternehmens- und objektbezogenen Kennziffern der 
Pressestatistik im Vergleich rückwirkend bis 1975 
zusammengefaßt. 
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• 

Tabelle 1 

Ausgewählte Strukturdaten der Pressewirtschaft für 1975 bis 1979 

Quelle: Pressestatistik 

1. Unternehmen, die Zeitungen oder Zeitschriften verlegen 

Anzahl1) Umsatz (Mio. DM) 

1975 1976 1977 1978 1979 1975 1976 1977 1978 1979 

Unternehmen insgesamt   1 881 2 111 2 265 2 321 2 386 16 374 18 610 20 346 21 290 23 452 
davon: Verlagsunternehmen   1 538 1 703 1 828 1 879 1 943 13 604 15 344 17 153 18 465 20 261 
— davon: Zeitungsverlage   312 309 311 308 307 6 590 7 326 8 277 8 802 9 688 
— davon: Zeitschriftenverlage 955 1 074 1 181 1 228 1 279 4 861 5 723 6 350 6 946 7 704 

Beschäftigte 1 ) 

1975 1976 1977 1978 1979 

Unternehmen insgesamt   202 043 202 210 209 647 212 273 219 684 
davon: Verlagsunternehmen   173 088 169 244 177 840 179 254 187 077 
— davon: Zeitungsverlage   119 741 116 043 119 670 117 754 122 967 
— davon: Zeitschriftenverlage 35 245 35 398 40 340 42 667 45 356 

2. Verlegte Zeitungen und Zeitschriften 

Anzahl 1 ) verkaufte Auflage 2) (1000 Stück) 

1975 1976 1977 1978 1979 1975 1976 1977 1978 1979 

Hauptausgaben von 
Tageszeitungen 3)   375 374 372 371 370 22 702 23 464 23 983 24 176 25 016 

(zugeordnete Nebenausgaben) (811) (813) (830) (827) (847) 
davon: 
— Abonnementszeitungen   356 356 354 353 352 14 235 14. 509 14 573 14 707 15 339 
— Straßenverkaufszeitungen   19 18 18 18 18 8 467 8 955 9 409 9 470 9 677 

Zeitschriften insgesamt   3 838 4 704 5 087 5 268 6 042 118 690 206 372 207 561 223 553 237 425 
davon: 

Publikumszeitschriften   590 807 850 966 1 020 65 224 77 043 79 055 80 862 82 513 
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noch Tabelle 1 

redaktionelle Einheiten 1 ) 4) objektbezogener Umsatz (Mio. DM) 

1975 1976 1977 1978 1979 1975 1976 1977 1978 1979 

Hauptausgaben von 
Tageszeitungen 3)   120 127 121 124 126 5 393 6 036 6 714 7 270 8 034 

(zugeordnete Nebenausgaben) 
davon: 
— Abonnementszeitungen   107 114 109 111 114 4 676 5 248 5 782 6 300 6 961 

— Straßenverkaufszeitungen   13 13 12 13 12 717 787 933 970 1 073 

Zeitschriften insgesamt   • 3 548 2 034 3 301 3 295 3 686 4 766 5 630 6 312 6 894 7 535 

davon: 
Publikumszeitschriften   513 669 681 752 814 2 790 3 372 3 742 4 025 4 340 

1) Angaben für den 31. Dezember. 
2) Durchschnittliche Auflage je Erscheinungstag im vierten Quartal (bei Zeitschriften einschließlich der unentgeltlich 

abgegebenen Auflage). 
3) Angaben für die Gesamtausgabe. 
4) Bei Zeitungen: Herstellung des Zeitungsmantels vollständig in eigener Redaktion. 

Bei Zeitschriften: Verlagseigene Redaktion. 

2. Stand und Entwicklung der Konzentration 
von Umsatz und Auflage im Pressebereich 

2.1 Methodische Vorbemerkungen 

465. Die Sonderaufbereitung der Konzentrations-
raten für den Pressebereich ist in ihrer Aussage-
kraft von den Einschränkungen betroffen, die für die 
amtliche Pressestatistik generell gelten. Dies be-
trifft einmal die Abgrenzungsprobleme bei den ein-
zelnen Presseobjekten und hier insbesondere die 
sehr heterogen zusammengesetzte Kategorie der 
Zeitschriften, die sowohl politische Wochenblätter, 
Publikums- und Fachzeitschriften wie auch Kun-
denzeitschriften, Amts- und Anzeigenblätter ent-
hält. Dazu gehören auch Zuordnungsprobleme, die 
durch eine den Verlagen überlassene Selbsteinstu-
fung innerhalb des Pressestatistikfragebogens ver-
stärkt werden. 

466. Neben diesen Problemen der Statistik beste-
hen Grenzen der Aussagefähigkeit durch die Ver-
wendung von Konzentrationsraten. Hierzu kann auf 
die methodische Vorbemerkungen im Zusammen-
hang mit Sonderaufbereitungen der Industriestati-
stik in den Hauptgutachten I bis IV verwiesen wer-
den. Für den Pressebereich besonders hervorzuhe-
ben sind: 
— Die räumliche Abgrenzung wird vielfach — ins-

besondere bei der Mehrzahl der eher lokal ver-
breiteten Tageszeitungen — zu weit vorgenom-
men; in einer Grundgesamtheit sind somit häufig 
mehrere gegeneinander abgrenzbare publizisti- 

sche oder wirtschaftliche Teilmärkte enthal- 
ten 1 ). 

— Die Zuordnung der Merkmalsträger in der Pres-
sestatistik läßt wesentliche Formen der wirt-
schaftlichen bzw. publizistischen Konzentration 
unberücksichtigt; insbesondere solche Konzen-
trationsphänomene und wirtschaftliche Vorgän-
ge, die sich nicht als Veränderung bei den rechtli-
chen Einheiten auswirken, lassen sich aus der 
Statistik nicht erkennen. Damit lassen sich auch 
nicht die intermediale und die konglomerate 
Konzentration der Presseunternehmen stati-
stisch ausweisen. 

467. Dem stehen die Vorteile der Darstellung in 
Form von Konzentrationsraten im Vergleich zur 
Einteilung nach Größenklassen. gegenüber. Eine hö-
here Aussagekraft der Konzentrationsraten läßt 
sich vor allem mit folgenden Hinweisen begrün-
den: 
— Die willkürliche Einteilung der Ranggrößenklas-

sen und daneben die unterschiedlichen Klassen-
breiten ermöglichen Zufälligkeiten in der Beset-
zung der Klassen und ihrer Dichte. Bei den Kon- 

1 ) Vgl. hierzu die Statistik der Ein-Zeitungs-Kreise in den 
Medienberichten der Bundesregierung 1974 (BT-Drs. 
7/2104 vom 15. Mai 1974) und 1978 (BT-Drs. 8/2264 vom 
9. November 1978) sowie die Fortschreibungen durch 
W. J. Schütz. Eine tabellarische Übersicht ist abgedruckt 
im Sondergutachten 11 der Monopolkommission (Wett-
bewerbsprobleme bei der Einführung von privatem Hör-
funk und Fernsehen), Baden-Baden 1981, S. 13f. (Tabel-
le 2). 
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zentrationsraten wird dagegen durch die Abstu-
fung der Besetzungsdichte vorgegeben, und da-
durch ergibt sich die Klassenbreite der verschie-
denen Schichten, die den Konzentrationsstand 
beschreibt. 

— Die offene obere Rangklasse der Pressestatistik 
ist vielfach zu dicht besetzt, so daß die Konzen-
tration gerade der größten Einheiten nicht genau 
genug wiedergegeben werden kann. Zudem kann 
kein die Gleichverteilung charakterisierender 
Mittelwert berechnet werden. 

— Die Konzentrationsraten weisen die Merkmale 
prozentual zur Gesamtgröße aus. Insofern wer-
den die für monetäre Angaben (z. B. Umsatzerlö-
se) problematischen inflationsbedingten Aufblä-
hungen vermieden, die im Falle der festen Klas-
seneinteilung auch bei konstanten Realgrößen 
scheinbare Veränderungen in der Größenvertei-
lung anzeigen. 

— Die Abstufung der Konzentrationsraten führt 
zur Vorgabe von gleichbleibenden Klassenbrei-
ten, wodurch immer die gleiche Anzahl rangmä-
ßig geordneter Merkmalsträger im zeitlichen 
Vergleich gegenübergestellt wird. 

2.2 Die Umsatzkonzentration in der Presse 

468. In Tabelle 2 sind die Umsatzanteile der jeweils 
größten nach verschiedenen Tätigkeitsschwerpunk-
ten rangmäßig gegliederten Unternehmensgruppen 
in der Entwicklung von 1975 bis 1979 und in Tabelle 3 
die entsprechenden weiter aufgeschlüsselten Anga-
ben für 1979 zusammengestellt 1 ). 

1 ) Innerhalb der Pressestatistik und der darauf aufbauen-
den Sonderauswertung werden Unternehmen aufgrund 
ihrer Umsatzstruktur klassifiziert und bestimmten Un-
ternehmenstypen zugeordnet, deren Differenzierung 
(5 Gruppen) sich im einzelnen aus der Tabelle ergibt. Zu-
nächst werden alle Unternehmen erfaßt, die als selb-
ständige rechtliche Einheiten Zeitungen oder Zeitschrif-
ten herausgeben (1). Ein großer Teil dieser Unterneh-
men ist dem Verlagsgewerbe zuzuordnen (2); es handelt 
sich dabei um eine Zuordnung nach dem Schwerpunkt-
prinzip, wonach Unternehmen, die mindestens die 
Hälfte ihres gesamten Umsatzes aus dem Verlag von 
Presseerzeugnissen (Bücher, Zeitungen, Zeitschriften) 
erzielen, als Verlagsunternehmen eingestuft werden. 
Von dieser Kategorie werden als Zeitungs- und Zeit-
schriftenunternehmen (3) solche Verlage bezeichnet, bei 
denen innerhalb des Umsatzschwerpunktes ,,Verlagstä-
tigkeit" der Zeitungs- und/oder Zeitschriftenumsatz 
überwiegt, aber nicht notwendigerweise innerhalb des 
gesamten Unternehmens. Diese Unternehmen lassen 
sich aufspalten in solche mit überwiegendem Umsatz im 
Zeitungsbereich (4) und solche mit vergleichsweise hö-
herem Umsatz im Zeitschriftenbereich (5). Bedingt 
durch diese Zuordnung nach dem Schwerpunktprinzip 
könnten sich scheinbare strukturelle Änderungen unter 
Umständen schon dann ergeben, wenn — bei unter-
schiedlicher Entwicklung der Tätigkeitsbereiche von 
Unternehmen — der Unternehmensschwerpunkt (ggf. 
nur kurzfristig) wechselt, wie dies insbesondere bei Un-
ternehmen mit mehreren Tätigkeitsbereichen von glei-
cher Größenordnung wahrscheinlich ist. In solchen Fäl-
len würde bei Gleichbleiben der übrigen Bedingungen 
ein Unternehmen beispielsweise einmal zu den 
Verlagsunternehmen und ein anderes Mal zu den Druk-
kereien gezählt. 

469. Bei Anzahl und Umsatz der Presseunterneh-
men ist der Trend von 1975 bis 1979 weiterhin ein-
deutig. Bei der Gesamtheit der Unternehmen, die 
Presseerzeugnisse verlegen, sind die Zuwachsraten 
der Anzahl weiterhin positiv, wenn auch mit stark 
abnehmender Tendenz (12,2% von 1975 zu 1976 ge-
genüber 2,8% von 1978 zu 1979). Das gleiche gilt auch 
für die Unternehmen des Verlagsgewerbes bzw. die 
Kategorie der Zeitungs- und Zeitschriftenverlage so-
wie daneben für die (reinen) Zeitschriftenverlage, 
welche die höchsten Wachstumsraten aufweisen 
(zwischen 4,0 % und 12,5 %). Die Zeitungsunterneh-
men bilden hier eine Ausnahme; ihre Zahl stagniert 
bei einer leichten Tendenz zur Abnahme. 

Bei den Umsätzen gab es für alle in der Pressestati-
stik erfaßten Unternehmenskategorien ausschließ-
lich Zuwächse in jedem Jahr des Berichtszeitraums. 
Dabei hatten Zeitschriftenunternehmen mit Zu-
wächsen zwischen 9,4 und 17,7 % jährlich die höch-
sten Wachstumsraten. Die annähernd konstante An-
zahl der Zeitungsunternehmen verzeichnet Zu-
wachsraten von 6,3 bis 13,0 %. Die Umsatzkonzentra-
tion der 3, 6 und 10 größten Zeitungsunternehmen 
hat in den Jahren zwischen 1975 und 1979 ständig zu-
genommen 1 ). Dagegen machte sich bei den übrigen 
Unternehmenskategorien die Zunahme der Unter-
nehmensanzahl auch — mit wenigen Ausnahmen — 
in  einer Abnahme der Konzentrationsraten des Um-
satzes bemerkbar. 

470. Mit geringfügigen Schwankungen gibt es bei 
allen Konzentrationsraten einen ausgeprägten 
Trend zur Stagnation oder sogar zu einem Rückgang 
der Konzentration (wie etwa bei den Zeitschriften-
unternehmen durchgängig seit 1976). Dies gilt je-
doch nicht für die Zeitungsunternehmen, die bei den 
größten drei und den größten sechs Unternehmen in 
allen Jahren stetige Anteilszunahme aufweisen. Ge-
genüber 1975 haben ebenfalls die für 1979 ausgewie-
senen Konzentrationsraten der 10, 25 und 50 größten 
Unternehmen zugenommen, die in ihrer Entwick-
lung kurzzeitig auch einen Rückgang der Konzen-
tration auswiesen. 

471. Wie auch in den früheren Berichtsjahren lag 
— mit Ausnahme der höher konzentrierten Zeit-
schriftenverlage — die Umsatzkonzentration der 
drei größten Unternehmen relativ nahe zusammen. 
Mit Konzentrationsraten zwischen 16,6 und 23,8 % 
würde man diese Unternehmen entsprechend der in 
Kapitel I und II aufgestellten Einstufung als mäßig 
konzentriert, die Umsatzanteile der drei größten 
Zeitschriftenunternehmen mit 36,5 % als hochkon-
zentriert bezeichnen. Für Zeitungsverlage ist diese 
Bezeichnung jedoch irreführend. Sie ist allenfalls 
für die wenigen Unternehmen mit überregionalen 
Zeitungen aussagefähig. Für die Zeitungen mit loka-
ler Berichterstattung und lokalem Verbreitungsge-
biet sind lokale Monopole oder Dyopole die überwie-
gende Marktstruktur. 

Zeitschriften sind zu über 60 % (Publikumszeitschrif

-

ten sogar zu etwa 85 %) überregional verbreitet. Inso- 

1 ) Eine Ausnahme liegt bei den zehn größten Zeitungsun-
ternehmen vor, wo von 1976 auf 1977 ein Rückgang um 
0,2 Prozentpunkte auftrat. 
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Tabelle 2 

Unternehmen, die Zeitungen und Zeitschriften verlegen (Stand 31. Dezember) 
nach Umsatzarten von 1975 bis 1979 im Vergleich 

(Anteil der größten Unternehmen am Gesamtumsatz) 

Quelle: Statistisches Bundesamt 

Gesamt- 
Anteil der 

Anzahl 
3 6 10 25 50 Berichtsjahr umsatz der Unter- 

(Mio. DM) nehmen 
größten Unternehmen (%) 

- 

1. Alle Unternehmen 

1975 16 374 16,0 22,9  26,9 39,0 51,0 1 881 
1976 18 610 16,5 23,6  27,5 39,2 50,8 2 111 
1977 20 346 16,6 23,2  26,9 38,6 50,2 2 265 
1978 21 290 16,8 22,0  25,8 37,3 48,6 2 321 
1979 23 452 16,6 21,9  25,7 36,9 48,3 2 386 

2. Unternehmen des Verlagsgewerbes 

1975 13 604 19,3 25,1  29,6 42,0 .54,4 1 538 
1976 15 344 20,0 25,9  30,3 42,6 54,6 1 703 
1977 17 153 19,7 25,6  29,9 42,3 54,4 1 828 
1978 18 465 19,4 25,4  29,8 42,2 53,8 1 879 
1979 20 261 19,2 25,3  29,7 42,0 53,6 1 943 

3. Zeitungs- und Zeitschriftenunternehmen 

1975 11451 22,9 29,9  35,2 48,6 61,0 1267 
1976 13 049 23,5 30,4  35,6 48,9 60,9 1 383 
1977 14 627 23,2 30,1  35,1 48,4 60,3 1 492 
1978 15 748 22,7 29,8  34,8 48,0 60,0 1 536 
1979 17 392 22,4 29,5  34,6 47,7 59,7 1 586 

4. Zeitungsunternehmen 

1975 6 590 22,8 29,7  37,7 55,5 72,2 312 
1976 7 326 23,2 30,0  37,9 55,4 71,9 309 
1977 8 277 23,4 30,0  37,7 55,3 71,7 311 
1978 8 802 23,4 30,0  38,0 55,3 71,8 308 
1979 9 688 23,8 30,5  38,8 56,0 72,6 307 

5. Zeitschriftenunternehmen 

1975 4 861 39,5 47,2  52,6 63,8 72,0 955 
1976 5 723 39,7 47,6  53,1 63,1 70,7 1 074 
1977 6 350 38,7 46,8  52,1 61,7 69,2 1 181 
1978 6 946 37,7 45,6  51,1 61,3 69,0 1 228 
1979 7 704 36,5 44,0  49,6 60,3 68,3 1 279 
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Tabelle 3 

Unternehmen, die Zeitungen oder Zeitschriften verlegen (Stand 31. Dezember 1969) 
nach Umsatzarten 

(Anteil der größten Unternehmen am Gesamtumsatz und an einzelnen Umsatzarten) 

Quelle: Statistisches Bundesamt 

Umsatzart 
Umsatz 

(Mio. 
DM) 

Anteil der Anzahl 
der 

Unter

-

nehmen 
3  6 10 25 50 

größten Unternehmen (%) 

1   Alle Unternehmen 

Gesamtumsatz   
darunter: Umsatz aus 

23 452 16,6  21,9 25,7 36,9 48,3 2 386 

- Vertrieb und Anzeigen von/in 
Zeitungen   8 032 - 1 )  - 1 ) 26,0 36,3 54,0 
Zeitschriften   7 536 29,1  38,5 - 1 ) 44,7 50,7 
Zeitungen und Zeitschriften 
zusammen   

- sonstigen eigenen Verlagserzeugnissen 
15 568 
2 784 

20,8  26,6 
-

1)  - 1) 
32,1 
-1) 

40,4 
21,1 

52,4 
30,8 

2. Unternehmen des Verlagsgewerbes 

Gesamtumsatz   
darunter: Umsatz aus 

20 261 19,2  25,3 29,7 42,0 53,6 1 943 

- Vertrieb und Anzeigen von/in 
Zeitungen   7 718 - 1 )  - 1 ) 27,0 42,3 59,0 
Zeitschriften   7 271 30,2  39,9 - 1 ) 45,7 53,1 
Zeitungen und Zeitschriften 
zusammen   

- sonstigen eigenen Verlagserzeugnissen 
14 989 
2 686 

21,6  27,7 
-

1)  - 1) 
33,3 
-1) 

44,0 
21,6 

56,1 
34,3 

3. Zeitungs- und Zeitschriftenunternehmen 

Gesamtumsatz   
darunter: Umsatz aus 

17 392 22,4  29,5 34,6 47,7 59,7 1 586 

- Vertrieb und Anzeigen von/in 
Zeitungen   7 713 - 1 )  - 1 ) 27,1 46,6 63,4 
Zeitschriften   6 817 32,2  42,5 42,6 48,5 56,6 
Zeitungen und Zeitschriften 
zusammen   

- sonstigen eigenen Verlagserzeugnissen 
14 530 

658 
22,2  28,5 
-

1)  -1) 

34,3 
-1) 

4Z5 
21,0 

60,2 
35,1 

4. Zeitungsunternehmen 
Gesamtumsatz   
darunter: Umsatz aus 

9 688 23,8  30,5 38,8 56,0 72,6 307 

- Vertrieb und Anzeigen von/in 
Zeitungen   7 712 19,2  27,1 35,2 54,3 724 
Zeitschriften   612 - 1 )  81,8 82,8 85,0 93,5 
Zeitungen und Zeitschriften 
zusammen   8 324 23,8  31,1 38,7 56,6 72,9 

- sonstigen eigenen Verlagserzeugnissen 116 - 1 )  - 1 ) 60,8 61,0 68,1 

5. Zeitschriftenunternehmen 
Gesamtumsatz   
darunter: Umsatz aus 

7 704 36,5  44,0 49,6 60,3 68,3 1 279 

- Vertrieb und Anzeigen von/in 
Zeitungen   
Zeitschriften   

- 
6 205 

-  - 

34,7  43,5 
- 

49,2 
- 

59,5 
- 

67,2 
Zeitungen und Zeitschriften 
zusammen   6 205 34,7  43,5 49,2 59,5 67,2 

- sonstigen eigenen Verlagserzeugnissen 542 - 1 )  Z2 18,9 45,6 60,7 

1 ) Keine Veröffentlichung wegen der für die amtliche Statistik geltenden Geheimhaltungsbestimmungen. 
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fern ist für die Umsatzkonzentration (und mehr 
noch die Auflagenkonzentration) bei Zeitschriften-
unternehmen eine größere Annäherung an den rele-
vanten Markt zu vermuten als bei den Zeitungsun-
ternehmen (bzw. den Zeitungen). 

472. Bei Betrachtung der Umsatzaufgliederung in 
Tabelle 3 fällt auf, daß - mit Ausnahme der Zeit-
schriftenverlage - bei allen Unternehmenskatego-
rien der Zeitschriftenumsatz höher konzentriert ist 
als die übrigen Umsätze. Das gilt für die Konzentra-
tionsraten der jeweils 3, 6, 10 und 25 Unternehmen 
ohne Ausnahme, dagegen nicht für die jeweils 50 
größten Unternehmen, wo nur noch bei den Zei-
tungsverlagen die Konzentrationsraten des Zeit-
schriftenumsatzes führend sind. 

Bei den Zeitschriftenunternehmen dominieren die 
Konzentrationsraten des Gesamtumsatzes alle übri-
gen auf einzelne Umsatzarten bezogenen Konzen-
trationsraten. Hierin drückt sich das bei den großen 
Verlagen überproportionale Vorliegen von sonstigen 
Umsätzen (z. B. aus Druckerei) aus. 

473. Bei der relativen Umsatzkonzentration zeigen 
sich die auch in früheren Berichtsjahren festzustel-
lenden Unterschiede zwischen Zeitungs- und Zeit-
schriftenunternehmen, wenn man die durchschnitt-

lichen Umsätze der drei größten Unternehmen mit 
denjenigen der übrigen Unternehmen vergleicht: 
Die drei größten Unternehmen der Zeitungsverlage 
(Zeitschriftenverlage) vereinigen mit je durch-
schnittlich 7,9% (12,2%) knapp das 3,6fache (5fache) 
des Umsatzes der drei nächstgrößeren auf sich. Dies 
bedeutet eine gegenüber 1975 bzw. 1977 weitere ge-
ringfügige Zunahme bei Zeitungs- bzw. Abnahme 
bei Zeitschriftenunternehmen. Die drei umsatz-
stärksten Zeitungsunternehmen erzielten im Ver-
gleich zu den restlichen Unternehmen im Durch-
schnitt fast 32fach höhere Umsätze. Diese Relation 
beträgt bei den Zeitschriftenunternehmen sogar das 
244fache. Damit ergibt sich bei den Zeitungsverla-
gen eine weitere Zunahme der relativen Konzentra-
tion, bei den Zeitschriftenunternehmen dagegen 
eine leicht Abnahme. 

2.3 Die Auflagenkonzentration in der Presse 

474. Die Zeitungen werden als Abonnements- oder 
als Straßenverkaufszeitungen eingestuft, je nach-
dem, welcher der beiden Vertriebswege im Absatz 
überwiegt. In den Tabellen 4 und 5 sind Stand und 
Entwicklung der Konzentrationsraten dieser Zei-
tungstypen dargestellt. 

Tabelle 4 

Konzentrationsraten der Zeitungen (Hauptausgaben) nach der Verkaufsauflage 1) im 4. Quartal 
von 1975 bis 1979 im Vergleich 

Quelle: Statistisches Bundesamt 

Berichtsjahr 
Verkaufs

-

auflage 
(1000 Stück) 

Anteil der 
Anzahl der 
Zeitungen 3 6  10  25 50 

größten Unternehmen (%) 

1. Alle Zeitungen 
1975 22 702 30,1 34,6  39,8 54,8 71,3 375 
1976 23 464 30,8 35,1  40,2 54,5 70,9 374 
1977 23 983 31,8 36,1  41,2 55,5 71,6 372 
1978 24 176 31,9 36,1  41,3 55,3 71,4 371 
1979 25 016 31,4 35,7  40,8 55,0 70,9 370 

2. Abonnementszeitungen 

1975 14 235 7,6 13,7  20,8 41,2 63,2 356 
1976 14 509 7,1 13,2  19,8 39,7 61,8 356 
1977 14 573 7,1 13,2  19,9 39,9 61,9 354 
1978 14 707 7,1 13,1  19,8 39,6 61,7 353 
1979 15 339 7,5 13,7  20,4 40,1 61,9 352 

3. Straßenverkaufszeitungen 
1975 8 467 80,0 89,6  96,9 - - 19 
1976 8 955 80,4 90,0  97,3 - - 18 
1977 9 409 81,1 90,5  97,6 - - 18 
1978 9 470 81,2 90,7  97,6 - - 18 
1979 9 677 80,3 89,6  96,6 - - 18 

1 ) Durchschnittliche Auflage je Erscheinungen bei Hauptausgaben mit zugeordneten Nebenausgaben. 
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Tabelle 5 

Konzentrationsraten der Zeitungen (Hauptausgaben) nach der Verkaufsauflage 1) im 4. Quartal 1979 

Quelle: Statistisches Bundesamt 

Gegenstand der Nachweisung 

Ver-
kaufs 
auflage 
(1 000 
Stück) 

Anteil der Anzahl 
der Zei

-

tungen 
3  6 10 25 50 

größten Zeitungen (%) 

1. Alle Zeitungen 
Abonnentenexemplare   14 129 - 2)  8,6 - 2) 30,5 53,1 
Einzelverkauf   10 887 68,4  70,8 79,8 86,8 94,1 

Verkaufsauflage   
darunter: 

25 016 31,4  35,7 40,8 55,0 70,9 370 

von Zeitungen mit einer Erscheinungs-
weise von 5 x wöchentlich und mehr 
- zusammen   20 769 - 2)  26,8 31,5 48,5 67,1 

- Abonnentenexemplare   13 018 -  4,5 6,5 27,9 51,4 

2. Abonnementszeitungen 
Abonnentenexemplare   13 942 6,6  12,4 18,9 38,2 60,5 

Einzelverkauf   1 397 15,8  27,0 35,2 59,1 76,0 

Verkaufsauflage   
darunter: 

15 339 7,5  13,7 20,4 40,1 61,9 352 

von Zeitungen mit einer Erscheinungs-
weise von 5 x wöchentlich und mehr 
- zusammen   14 081 - 2)  9,3 16,6 38,1 60,0 

- Abonnentenexemplare   12 897 - 2)  8,6 15,7 36,5 58,8 

3. Straßenverkaufszeitungen 
Abonnentenexemplare   187 -2)  -2)  93,1 - - 
Einzelverkauf   9 490 81,3  90,2 96,6 - - 
Verkaufsauflage   
darunter: 

9 677 80,3  89,6 96,6 - - 18 

von Zeitungen mit einer Erscheinungs-
weise von 5 x wöchentlich und mehr 
- zusammen   6 688 - 2)  86,6 96,6 - - 

- Abonnentenexemplare   121 -  - 2) 95,0 - - 

1) Durchschnittliche Auflage je Erscheinungstag bei Hauptausgaben mit zugeordneter Nebenausgabe. 
2) Keine Veröffentlichung wegen der für die amtliche Statistik geltenden Geheimhaltungsbestimmungen. 

475. Seit 1975 ist die Zahl der Tageszeitungen 
(Hauptausgaben) geringfügig, aber kontinuierlich 
zurückgegangen (Tabelle 4 und 5). Der Rückgang be-
traf beinahe ausschließlich die Abonnementszeitun-
gen; die Straßenverkaufszeitungen sind auf dem 
Stand von 1976 stehengeblieben. In der Auflagen-
höhe haben beide Zeitungstypen in allen Jahren ste-

tige Zuwächse erzielt: Das insgesamt gesehen hö-
here Auflagenwachstum bei den Straßenverkaufs-
zeitungen (Zunahme von 14,3 % zwischen 1975 und 
1979 gegenüber 7,8% bei den Abonnementszeitun-
gen im gleichen Zeitraum) ist schwerpunktmäßig 
dem Zeitabschnitt von 1975 bis 1977 zuzurechnen. In 
den beiden folgenden Jahren sanken die Auflagen- 
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zunahmen unter die Schwelle der Zuwachsraten der 
Abonnementszeitungen, die im letzten Berichtsjahr 
mit 4,3 % ihren bisher höchsten Wert erreichten. 

Bei den Konzentrationsraten der 3, 6 und 10 größten 
Zeitungen zeigt sich für Abonnements- und für Stra-
ßenverkaufszeitungen ein gegenläufiges Bild. Bei 
den Straßenverkaufszeitungen ergibt sich von 1975 
bis 1978 eine stetige Zunahme und im Jahre 1979 ein 
Absinken auf das Anfangsniveau. Gerade umge-
kehrt zeigt sich bei den Abonnementszeitungen von 
1975 auf 1976 eine Abnahme, bis 1978 in etwa ein 
Gleichbleiben und im Jahre 1979 eine spürbare Zu-
nahme bei den Konzentrationsraten der größten Ob-
jekte. In Verbindung mit der Zunahme der Auflage 
von Abonnementszeitungen insgesamt im Jahre 
1979 ist somit eine ungleichgewichtige Verteilung 
der Auflagenzuwächse festzustellen, welche die gro-
ßen Zeitungen heraushebt. Das Umgekehrte gilt für 
Straßenverkaufszeitungen, wo die größten 3, 6 und 
10 Objekte absolut zwar noch zugenommen haben, 
ihr Auflagenwachstum im Verhältnis zu den restli-
chen Zeitungen aber unterdurchschnittlich war. 

476. Eine sehr hohe Konzentration liegt nach wie 
vor bei den Straßenverkaufszeitungen vor. Auf die 
drei größten Objekte entfallen 80,3 % (im Einzelver-
kauf sogar 81,3 %) und damit fast 7,8 Mio. Exemplare 
der Verkaufsauflage. Dagegen liegt bei den drei 
größten Abonnementszeitungen mit einem Anteil 
von 7,5 % und einer Auflage von mehr als 1,1 Mio. 
Exemplaren in der Terminologie des Kapitels I ein 
niedriger Konzentrationsgrad vor. Dabei ist jedoch 
wiederum das erheblich größere Verbreitungsgebiet 
jedenfalls der größeren Straßenverkaufszeitungen 
zu berücksichtigen, wogegen für die Abonnements-
zeitungen im wesentlichen der räumliche Marktbe-
zug der Konzentrationsraten sehr gering ist. 

477. Die nach Vertriebsarten getrennten Konzen-
trationsraten in Tabelle 5 weisen allesamt eine hö-
here Konzentration bei. den Einzelverkauf sexempla-
ren gegenüber den Abonnentenexemplaren und der 
gesamten Verkaufsauflage aus. Die drei größten 
Abonnementszeitungen setzen 15,8 % des Einzelver-
kaufs (1977: 19,4 %) ihrer Gruppe ab. Damit liegt ein 
2,5fach höherer Konzentrationsgrad gegenüber ih-
rem — allerdings vom Umfang her erheblich bedeut-
sameren — primären Vertriebsweg vor. Bei den 
Straßenverkaufszeitungen dürfte diese Relation er-
heblich höher liegen (1977: 164mal höhere Konzen-
tration des Einzelverkaufs gegenüber den Abonnen-
tenexemplaren); aus Geheimhaltungsgründen kön-
nen genaue Zahlen jedoch nicht ausgewiesen wer-
den. 

478. Die relative Konzentration der Verkaufsauf-
lage innerhalb der größten sechs Objekte ist bei den 
Abonnementszeitungen wesentlich ausgeglichener 
als bei den Straßenverkaufszeitungen, wo die drei 
größten durchschnittlich fast 9mal so groß sind, wie 
die drei nächstgrößeren (bei Abonnementszeitun-
gen ist die entsprechende Verhältniszahl 1,2). Ge-
genüber den restlichen 15 haben die drei größen 
Straßenverkaufszeitungen durchschnittlich eine 
über 20mal so hohe Auflage, während die drei größ-

ten Abonnementszeitungen die mehr als 9fache Auf-
lage der übrigen 349 aufweisen. 

479. Bei den Zeitschriften 1 ) wurde als Merkmals-
größe nicht nur die verkaufte Auflage, sondern auch 
die verbreitete Auflage angegeben (durchschnittlich 
verkaufte und/oder unentgeltlich abgegebene Aufla-
gen je Erscheinungstag). Insbesondere bei den 
Fachzeitschriften findet sich innerhalb der unent-
geltlich abgegebenen Auflage eine Vielzahl von Zeit-
schriftenexemplaren, die nur für Mitglieder einer 
Organisation erhältlich sind und für die ein mittel-
bares Entgelt durch den Mitgliedsbeitrag entrichtet 
wird. Die unentgeltlich abgegebene Auflage von 
Zeitschriften kann deshalb mit den vermutlich über-
wiegend zu Werbezwecken verteilten Freiexempla-
ren der Zeitungen nicht verglichen werden. Bei den 
Publikumszeitschriften ist die unentgeltlich abgege-
bene Auflage von unbedeutendem Umfang und wird 
daher nicht gesondert ausgewiesen. 
In den Tabellen 6 und 7 wird die Auf lagenkonzentra-
tion der Zeitschriften insgesamt und einzelner Ar-
ten von Publikumszeitschriften, untergliedert nach 
der Erscheinungshäufigkeit, ausgewiesen. Die Zu-
ordnung der Rangfolge der drei, sechs usw. aufla-
genstärksten Zeitschriften (in Tabelle 7) erfolgt 
nach dem Kriterium der verbreiteten Auflage aller 
einer Gruppe (d. h. dem entsprechenden Tabellenab-
schnitt) zugehörigen Zeitschriften. Diese Rangfolge 
nach der verbreiteten Auflage wird in die Unterkate-
gorien der verkauften Auflage sowie der Publikums-
zeitschriften insgesamt bzw. einzelner Arten aufge-
schlüsselt. Dabei ist es möglich und — wie aus den 
Zahlenangaben ersichtlich — auch tatsächlich gege-
ben, daß Anteilswerte bei einzelnen Unterkatego-
rien nicht oder nicht in der dem Anteilswert entspre-
chenden Anzahl besetzt sind. So sind z. B. bei den 
vierteljährlich erscheinenden Zeitschriften in Ta-
belle 7 unter den drei, sechs und zehn größten keine 
Publikumszeitschriften enthalten. 

480. Die Zahl der Zeitschriften insgesamt ist seit 
1975 mit 57,4 % erheblich gestiegen. Auch bei den 
nach Erscheinungsweise unterteilten Zeitschriften-
kategorien liegt durchgängig eine Zunahme der An

-

zahl vor, jedoch sind wegen des durch die geänderte 
Fassung seit 1978 2 ) bedingten kurzen Vergleichs-
zeitraums gesicherte Aussagen nicht möglich. 
Auch die Auflage der Zeitschriften insgesamt sowie 
für 1978 und 1979 — mit Ausnahme der 14täglich/ 
halbmonatlich erscheinenden Zeitschriften — auch 
die an der nach Erscheinungsweise aufgegliederten 
Zeitschriften ist seit 1975 kontinuierlich gestiegen. 
Zwischen der Auflagenzunahme und dem Zuwachs 
der Anzahl der Zeitschriften läßt sich jedoch keine 
Korrelation feststellen. 

1) Die Zeitschriften bilden in der Pressestatistik eine sehr 
heterogene Gruppe, die alle periodischen Druckwerke 
mit kontinuierlicher Stoffdarbietung erfaßt, welche 
nicht zu den Zeitungen gerechnet werden. Dazu gehören 
Politische Wochenblätter, konfessionelle, Publikums-, 
Fach-, Kunden- und Verbandszeitschriften sowie Anzei-
gen-, Amts- und sonstige (überregionale, regionale oder 
lokale) Blätter, auch wenn sie die Bezeichnung „Zei-
tung" führen. 

2) Vgl. Fn. 2 zu Tabelle 6. 
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481. Die Konzentration der drei größten Zeitschrif-
ten insgesamt ist seit 1975 in jedem Jahr weiter an-
gestiegen. Dagegen hat die Konzentration der 6, 10, 
25 und 50 größten Unternehmen ebenso kontinuier-
lich abgenommen (mit Ausnahme des Anteils der 
sechs größten Zeitschriften im Jahre 1979). 

Bei den nach Erscheinungsweise aufgegliederten 
Zeitschriften schwankt die Auflagenkonzentration 
der drei größten Objekte im Jahre 1979 zwischen 
10,4 % und 44,9 %. Ebenso läßt sich kein systemati-
sches Bild der Konzentrationsentwicklung darlegen. 

Maßgeblich dafür sind der kurze Berichtszeitraum, 
aber auch sehr unterschiedliche Entwicklungen der 
Konzentrationsraten beider Berichtsjahre. Bei der 
Konzentrationsentwicklung finden sich sowohl eine 
durchgängige Zunahme der Konzentration bei allen 
ausgewiesenen Gruppen der drei, sechs usw. größ-
ten Zeitschriften (6- bis 8mal jährlich erscheinende 
Zeitschriften), ebenso eine durchgängige Abnahme 
(14täglich/halbmonatlich und wöchentlich erschei-
nende Zeitschriften) sowie bei allen übrigen Zeit-
schriftenarten ein uneinheitliches Bild der Verände-
rung der einzelnen Konzentrationsraten. 

Tabelle 6 

Konzentrationsraten der Zeitschriften nach der Erscheinungsweise und der Auflage 1) 
im 4. Quartal 1975 bis 1979 im Vergleich 

Quelle: Statistisches Bundesamt 

Anteil der 

Berichtsjahr Auflage 
(1000 Stück) 

Anzahl der 
Zeitschriften 3 6 10 25 50 

größten Zeitschriften (%) 

1. Vierteljährlich erscheinende Zeitschriften 2 ) 

1978 23 602 31,9  45,5  57,0  75,1 85,1 713 
1979 23 888 32,4  45,9  56,8  73,1 83,5 785 

2. 6- bis 8mal jährlich erscheinende Zeitschriften 2 ) 

1978 24 255 44,8  54,6  62,6  72,9 81,3 720 
1979 28 087 44,9  56,2  62,7  74,1 82,2 764 

3. Monatlich erscheinende Zeitschriften 2 ) 

1978 72 496 14,5  20,0  25,1  37,5 49,7 2 047 
1979 76 289 14,2  20,6  26,0  38,5 50,5 2 109 

4. 14täglich/halbmonatlich erscheinende Zeitschriften 2)   

1978 20 455 20,3  34,9  46,4  64,1 76,5 470 
1979 20 426 18,1  33,1  44,9  60,5 72,7 518 

5. Wöchentlich erscheinende Zeitschriften 2  ) 

1978 82 010 11,2  18,7  26,9  48,3 62,7 1 255 
1979 87 995 10,4  17,6  25,4  45,9 - 60,0 1 790 

6. 2mal wöchentlich und mehr erscheinende Zeitschriften 2 ) 

1978 734 40,4  52,7  64,0  85,3 97,5 63 
1979 740 41,5  52,3  63,3  84,1 95,6 76 

7. Zeitschriften insgesamt 

1975 194 352 6,5  12,2  17,7  31,1 44,0 3 838 
1976 206 372 6,6  11,7  17,0  29,3 41,8 4 704 
1977 207 561 7,0  11,4  16,1  28,0 40,7 5 087 
1978 223 553 7,2  11,3  15,8  26,7 38,9 5 268 
1979 237 425 7,6  11,5  15,8  26,6 38,5 6 042 

1) Durchschnittlich verkaufte und/oder unentgeltlich abgegebene Auflage je Erscheinungstag. 
2) Ab 1978 geänderte Erfassung der Erscheinungsweise, daher sind die Angaben mit den Ergebnissen von 1975 bis 1977 

nicht vergleichbar. Die frühere Erscheinungsweise entspricht der Untergliederung in den entsprechenden Tabellen im 
zweiten und dritten Hauptgutachten. 
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Tabelle 7 

Konzentrationsraten der Zeitschriften nach der Erscheinungsweise und der Auflage 1) 
im 4. Quartal 1979 

Quelle: Statistisches Bundesamt 

Auflage 
Anteil der 

Anzahl 
Gegenstand der Nachweisung (1 000 3 6 10 25 50 der Zeit- 

Stück) schriften 
größten Zeitschriften (%) 

1. Vierteljährlich erscheinende Zeitschriften 
Alle Zeitschriften 
- verbreitete Auflage   23 888 32,4 45,9 56,8 73,1 83,5 785 
- verkaufte Auflage   6 360 - - 18,2 39,1 55,7 
Publikumszeitschriften zusammen   3 302 - - - 44,3 70,6 
darunter: 

- Illustrierte, Magazine u. ä.   364 - - - - - 
- Motor, Reise u. ä.   525 - - - - 1 ) 73,7 
- Frauen, Familie u. ä   1 062 - - - 73,7 87,4 

2. 6-8mal jährlich erscheinende Zeitschriften 
Alle Zeitschriften 
- verbreitete Auflage   28 087 44,9 56,2 62,7 74,1 82,2 764 
- verkaufte Auflage   18 037 - 1 ) .58,1 66,3 72,8 81,8 

Publikumszeitschriften zusammen   3 145 - - 1 ) 26,9 61,3 
darunter: 

- Illustrierte, Magazine u. ä.   234 - - - - - 
- Motor, Reise u. ä.   971 - - - 33,0 53,5 
- Frauen, Familie u. ä   389 - - - - 86,9 

3. Monatlich erscheinende Zeitschriften 
Alle Zeitschriften 
- verbreitete Auflage   76 289 14,2 20,6 26,0 38,5 50,5 2 109 
- verkaufte Auflage   52 019 20,9 20,9 25,1 37,0 47,8 
Publikumszeitschriften zusammen   28 625 16,3 16,3 20,9 32,9 49,2 

darunter: 
- Illustrierte, Magazine u. ä.   5 245 - - - 1 ) - 1 ) 39,7 
- Motor, Reise u. ä.   4 672 - - - - - 
- Frauen, Familie u. ä   12 171 38,3 38,3 38,3 66,4 87,3 

4. 14täglich/halbmonatlich erscheinende Zeitschriften 
Alle Zeitschriften 
- verbreitete Auflage   20 426 18,1 33,1 44,9 60,5 72,7 518 
- verkaufte Auflage   10 869 21,9 21,9 37,4 60,7 69,0 

Publikumszeitschriften zusammen   7 149 33,6 33,6 50,9 74,0 79,4 

darunter: 
- Illustrierte, Magazine u. ä.   820 - - - 68,1 68,1 

- Motor, Reise u. ä.   1 417 - - - 1 ) 81,8 81,8 
- Frauen, Familie u. ä   3 631 66,2 66,2 86,9 92,9 98,4 
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noch Tabelle 7 

Auflage 
Anteil der 

-  Anzahl 
Gegenstand der Nachweisung (1 000 3 6 10 25 50 der Zeit- 

Stück) schriften 
größten Zeitschriften (%) 

5. Wöchentlich erscheinende Zeitschriften 
Alle Zeitschriften 
- verbreitete Auflage   87 995 10,4 17,6 25,4 45,9 60,0 1 790 
- verkaufte Auflage   50 021 18,2 26,7 33,3 56,7 70,4 
Publikumszeitschriften zusammen   40 245 22,7 33,3 41,6 68,5 84,7 
darunter: 

- Illustrierte, Magazine u. ä.   27 732 33,0 48,3 54,5 80,3 97,9 
- Motor, Reise u. ä.   159 - - - - - 

- Frauen, Familie u. ä   5 079 - - - 1 ) 76,6 89, 7 

6. 2mal wöchentlich und mehr erscheinende Zeitschriften 
Alle Zeitschriften 
- verbreitete Auflage   740 41,5 52,3 63,3 84,1 95,6 76 
- verkaufte Auflage   370 - 1 ) 19,4 36,7 69,4 91,3 
Publikumszeitschriften zusammen   47 - - 1 ) - 1 ) 77,8 100,0 
darunter: 

- Illustrierte, Magazine u. ä.   - - - - - - 
- Motor, Reise u. ä.   - - - - - - 
- Frauen, Familie u. ä   - - - - - - 

7. Zeitschriften insgesamt 
Alle Zeitschriften 
- verbreitete Auflage   237 425 7,6 11,5 15,8 26,6 38,5 6 042 
- verkaufte Auflage   137 675 13,1 13,1 20,5 29,1 38,2 
Publikumszeitschriften zusammen   82 513 - 1 ) - 1 ) 1 .7,2 29,3 43,6 
darunter: 

- Illustrierte, Magazine u. ä.   34 395 -1) - 1 ) 33,2 48,0 68,6 
- Motor, Reise u. ä.   7 744 - - - - - 

- Frauen, Familie u. ä   22 333 - - - 1 ) 28,1 49,0 

1 ) Keine Veröffentlichung wegen der für die amtliche Statistik geltenden Geheimhaltungsbestimmungen. 

482. Die Konzentrationsraten der nach Erschei-
nungsweise aufgegliederten Zeitschriften weisen ei-
nen stark unterschiedlichen Verlauf aus. Das gilt 
einmal im Verhältnis von verbreiteter und verkauf-
ter Auflage. Beispielsweise ist die Verkaufsauflage 
im Falle der wöchentlich erscheinenden Zeitschrif-
ten durchgängig höher konzentriert als die verbrei-
tete Auflage der gleichen Objekte. Das Umgekehrte 
gilt für die zweimal wöchentlich und mehr sowie die 
vierteljährlich erscheinenden Zeitschriften, wo die 
Konzentrationsraten der Verkaufsauflage sämtlich 
niedriger sind als die der verbreiteten Auflage. Bei 
den übrigen Kategorien lassen sich in dieser Hin-
sicht keine klaren Aussagen treffen. 

483. Die verbreitete Auflage der drei größten Zeit-
schriften insgesamt ist im Durchschnitt knapp dop-
pelt so groß wie die der drei nächstfolgenden 1 ). Im 
Verhältnis zu allen übrigen sind die drei größten 
Zeitschriften durchschnittlich bei der verbreiteten 
Auflage über 165mal und bei der verkauften Auflage 
sogar über 300mal so auflagenstark. Auch darin 
zeigt sich gegenüber dem Stand von 1977 die erhebli-
che Zunahme der relativen Konzentration bei der 
Zeitschriftenauflage. 
1 ) Bei der Verkaufsauflage sind die Konzentrationsraten 

der drei und sechs größten Zeitschriften identisch. Dar-
aus kann man schließen, daß die Zeitschriften der Rang-
folge 4 bis 6 kostenlos abgegeben werden. 
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484. Insgesamt gesehen bestehen zwischen den 
Zeitungen und den Zeitschriften erhebliche Unter-
schiede in Stand und Entwicklung der Konzentra-
tion. Dies gilt sowohl im Hinblick auf die Unterneh-
men wie auch die Höhe der Auflage. Die Zahl der 
Zeitungsverlage und der Zeitungen hat sich seit der 
ersten Erhebung im Jahre 1975 auf einem hohen 
Konzentrationsniveau stabilisiert. Die Zahl der Zeit-
schriftenverlage und ihrer Objekte hat dagegen 
ständig und teilweise erheblich zugenommen. Es be-
steht jedoch die Vermutung, daß die Ursache für 
diese Zunahme nicht nur in tatsächlichen Marktzu-
gängen liegt, sondern auch erhebungstechnisch be-
dingt ist (z. B. durch verbesserte statistische Erfas-
sung sowie durch eine Konkretisierung des Zeit-
schriftenbegriffs im Zuge mehrmaliger Erhebun-
gen). 

Innerhalb der Gruppe der Zeitschriften werden sehr 
heterogene Einheiten zusammengefaßt. Einmal lie-
gen unterschiedliche Verbreitungsgebiete vor. Blät-
ter mit sehr enger (z. B. Stadtteilzeitungen, kommu-
nale Mitteilungsblätter) und solche mit bundeswei-
ter Verbreitung (Illustrierte, Magazine) werden ge-
meinsam ausgewiesen. Zum anderen werden inner-
halb des Spektrums von politischen Wochenblättern, 
Romanen und Anzeigenblättern sachlich sehr ver-
schiedenartige Objekte erfaßt. Daneben gibt es viele 
Publikationen mit außerordentlich speziellen Märk-
ten, wie dies zum Beispiel für die meisten Fachzeit-
schriften gilt. Diese Gegebenheiten müssen beim 
Ausweis der an sich geringen Konzentration der Ge-
samtheit der Zeitschriften in Rechnung gestellt wer-
den. 



Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode  Drucksache 9/1892  

KAPITEL V 

Die Anwendung der Vorschriften der Mißbrauchsaufsicht über marktbeherrschende 
Unternehmen und der Fusionskontrolle 

1. Die Anwendung der Vorschriften zur Miß-
brauchsaufsicht über marktbeherrschende Un-
ternehmen im Berichtszeitraum 1980/81 

485. Im Berichtszeitraum 1980/81 wurden vom 
Bundeskartellamt 48 Verfahren wegen Verdachts ei-
nes Mißbrauchs nach § 22 GWB eingeleitet. Die Zahl 
entspricht etwa der des Berichtszeitraumes 1978/79, 
in dem in 46 Fällen vom Bundeskartellamt nach § 22 
GWB ermittelt wurde. Im Berichtszeitraum 1973/75 
wurden noch 341 Verfahren eingeleitet, während die 
Anzahl vom Berichtszeitraum 1976/77 an erheblich 
sank (68 Verfahren). 

1.1 Behinderungsmißbräuche 

1.1.1 Die maßgeblichen Rechtsgrundlagen 

486. Wie schon im Berichtszeitraum 1978/79 hat 
das Bundeskartellamt im Berichtszeitraum 1980/81 
im Bereich der Mißbrauchskontrolle schwerpunkt-
mäßig Behinderungspraktiken verfolgt. 

Bei der Aktendurchsicht wie auch im Gespräch mit 
Vertretern des Bundeskartellamtes hat die Mono-
polkommission eine Zurückhaltung des Amtes fest-
gestellt, bei Behinderungsmißbräuchen ausschließ-
lich nach § 22 Abs. 4 GWB vorzugehen. Hierfür sind 
insbesondere die bei Ermittlung der Marktbeherr-
schung auftretenden Schwierigkeiten verantwort-
lich. Die Kartellbehörde hat daher in zahlreichen 
Fällen ihr Vorgehen auf § 26 Abs. 2 Satz 2 GWB ge-
stützt. Der Vorwurf der Behinderung durch Diskri-
minierung setzt nach dieser Vorschrift nicht ein 
marktbeherrschendes Unternehmen als Adressaten 
voraus, sondern die Abhängigkeit von einem ande-
ren, in der Regel marktstarken Unternehmen. Aus 
diesem Herabsenken der Marktmachtschwelle fol-
gen unter Umständen erhebliche Beweiserleichte-
rungen für das Bundeskartellamt. Diese Tendenz 
zur Auswechslung der Rechtsgrundlagen bei der 
Verfolgung von Behinderungsmißbräuchen wird 
auch im Tätigkeitsbericht des Bundeskartellamtes 
von 1979/80 deutlich 1 ). 

487. Die Monopolkommission ist der Auffassung, 
daß sie in der Beurteilung derartiger Fälle nicht da-
durch gehindert wird, daß ihr Auftrag nach § 24 b 
GWB auf die Anwendungspraxis zu §§ 22 bis 24 a 
GWB beschränkt ist. Die Zielrichtung des § 26 Abs. 2 
GWB erfaßt einen Ausschnitt mißbräuchlichen Ver- 

1 ) BT-Drucksache 9/565 S. 29. 

haltens marktbeherrschender Unternehmen. Dis-
kriminierendes Verhalten marktbeherrschender 
Unternehmen im Sinne des § 26 Abs. 2 Satz 1 GWB 
kann daher regelmäßig auch nach § 22 Abs. 4 GWB 
beurteilt werden. Im übrigen hat der Bundesge-
richtshof auch zu § 26 Abs. 2 Satz 2 GWB betont, daß 
mit dieser Vorschrift Störungen des freien Wettbe-
werbs durch andere marktstarke Unternehmen ver-
hindert werden sollen, soweit die Störungen durch 
einen Mißbrauch der wirtschaftlichen Macht her-
vorgerufen werden 1 ). Die Monopolkommission be-
faßt sich daher mit Behinderungsfällen auch dann, 
wenn sie nach § 26 Abs. 2 Satz 2 GWB bzw. nach 
§ 37 a Abs. 3 GWB beurteilt werden, soweit eine Sub-
sumtion unter § 22 GWB möglich wäre. 

488. Im Zusammenhang mit dieser Amtspraxis 
weist die Monopolkommission darauf hin, daß den 
Beweiserleichterungen Anwendungsschwierigkei-
ten gegenüberstehen können, wenn auf Normen zu-
rückgegriffen wird, die eine niedrigere Marktmach

-

schwelle voraussetzen. Soweit einerseits Behinde-
rungsfälle über eine Abhängigkeit im Vertikalver-
hältnis aufgegriffen werden (§ 26 Abs. 2 Satz 2 
GWB), ist zu beachten, daß nur Behinderungen er-
faßt werden, die im Zusammenhang mit dem Abhän-
gigkeitsverhältnis stehen 2 ). Wenn andererseits mit 
§ 37 a Abs. 3 GWB eine Norm angewandt wird, die 
unmittelbar für horizontale Behinderungen eine le-
diglich relative Marktmacht voraussetzt, so ist zu be-
rücksichtigen, daß der Bereich der nach dieser Norm 
erfaßbaren unternehmerischen Verhaltensweisen 
im Vergleich zu § 22 Abs. 4 GWB geringer sein kann. 
Hierauf hat bereits der Wirtschaftspolitische Aus-
schuß hingewiesen 3 ): 

„Beim Behinderungsmißbrauch ( ...) geht der Aus-
schuß davon aus, daß die Anforderungen an die in 
§ 22 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 umschriebenen mißbräuchli-
chen Verhaltensweisen, durch die die Wettbewerbs-
möglichkeiten anderer Unternehmen in einer für 
den Wettbewerb auf dem Markt erheblichen Weise 
ohne sachlich gerechtfertigten Grund beeinträchtigt 
werden, geringer sind, als dies für den Begriff der 
,unbilligen Behinderung' in dem neuen § 37 a Abs. 3 
der Fall ist; denn im Rahmen der Mißbrauchsauf-
sicht des § 22 geht es um die Kontrolle von Fällen der 
,absoluten` Marktbeherrschung. Bei einem so hohen 
Grad der Marktmacht, wie er in § 22 vorausgesetzt 
wird, kann die Gefahr einer weiteren Verschlechte- 

1) WuW/E BGH 1391 (1392) „Rossignol".  
2) KG, WuW/E OLG 2247 (2249) „Parallellieferteile". 
3) BT-Drucksache 8/3690 S. 25. 



Drucksache 9/1892  Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 

rung der wettbewerblichen Marktstrukturen auch 
durch Verhaltensweisen begründet werden, die bei 
Wettbewerbsmärkten unbedenklich ... sind." 

Im Ergebnis wird somit im Einzelfall zu prüfen sein, 
ob die Beweiserleichterung bei einem Verzicht auf 
die Anwendung des § 22 Abs. 4 GWB im Verhältnis 
zu den Anwendungsmöglichkeiten der anderen Nor-
men tatsächlich Vorteile bringt. 

1.1.2 Ausschließlichkeitsverträge 

489. In den Berichtszeitraum fällt die Entschei-
dung des Bundesgerichtshofes „Original-VW-Er-
satzteile II" 1 ). Das Bundeskartellamt hatte VW un-
tersagt, die VAG-Betriebe zu veranlassen, zu Repa-
raturzwecken für VW-Personenkraftwagen nur Ori-
ginalersatzteile des VW-Konzerns zu verwenden, so-
weit sie dadurch an der Verwendung von Teilen glei-
cher Qualität und Fertigung (Identteilen) gehindert 
werden und es sich nicht um Gewährleistungs- und 
Kulanzarbeiten für den VW-Konzern handelt. Aus-
gangspunkt der Entscheidung des Kartellamtes war 
die Annahme einer marktbeherrschenden Stellung 
von VW sowohl als Anbieter auf dem Markt für die 
Lieferung von VW-Ersatzteilen an PKW-Einzel-
händler und -Reparaturunternehmen wie auch als 
Anbieter von Nutzfahrzeugen der PKW-Mittel-
klasse. 

Das Kammergericht hatte die Frage, ob VW ein 
marktbeherrschendes Unternehmen sei, dahinge-
stellt sein lassen, da es auf jeden Fall marktstark sei 
und bereits deshalb dem Behinderungsverbot des 
§ 26 Abs. 2 Satz 2 GWB unterliege 2 ). Im übrigen ist 
das Gericht im wesentlichen den Wertungen des 
Bundeskartellamtes zur Beurteilung einer unbilli-
gen Behinderung gefolgt. 

Demgegenüber verneinte der Bundesgerichtshof im 
Ergebnis eine Unbilligkeit der Bezugsbindungen. Im 
wesentlichen wurde darauf abgestellt, daß das Er-
satzteilgeschäft eines Kraftfahrzeugherstellers in 
einem engen wirtschaftlichen und technisch-funk-
tionellen Zusammenhang zur Produktion und zum 
Vertrieb von Neuwagen stehe. Ein Kraftfahrzeug-
hersteller sei nicht nur am Verkauf von Neuwagen 
interessiert, sondern er müsse auch berücksichti-
gen, daß die Kraftwagen während der langen Dauer 
ständiger Abnutzung unterlägen, verschieden anfäl-
lig seien und daher der Reparatur bedürften. Er sei 
an einem funktionierenden Kundendienstnetz inter-
essiert, zu dem auch Einzelheiten der Organisation 
und der angebotenen Leistungen gehörten. Der 
Kundendienst fördere und sichere auch das Neuwa-
gengeschäft. Das Interesse der Hersteller sei im Er-
gebnis höher als das der Ersatzteilhersteller zu be-
werten, denen das bedeutende zusätzliche Interesse 
des Kraftfahrzeugproduzenten, durch die Kontrolle 
des Ersatzteilgeschäftes zugleich seine berechtigten 
Belange als Hersteller des Gesamterzeugnisses zu 
wahren, fehle. Auch das Interesse der betroffenen 
Kraftfahrer sei nicht beeinträchtigt, insbesondere 

1) WuW/E BGH 1829. 
2) WuW/E OLG 2247 (2249). 

da ihnen auf diese Weise ein optimaler Kunden- und 
Ersatzteildienst angeboten werde. Zudem könne das 
von VW erstrebte Ziel nicht durch ein milderes, den 
Wettbewerb weniger beeinträchtigendes Mittel er-
reicht werden. Insbesondere komme eine Verwen-
dungsbeschränkung nicht in Betracht. 

490. Der Bundesgerichtshof ist nicht darauf einge-
gangen, ob das VW-Werk eine marktbeherrschende 
Stellung hat, da das Kammergericht im Unterschied 
zum Bundeskartellamt diese Frage offengelassen 
hatte. Die Monopolkommission sieht hierin eine 
Verengung der rechtlichen Beurteilungsmöglichkei-
ten. Denn mit steigendem Grad der Marktmacht läßt 
sich eher ein Marktverhalten — auch in Form von 
Bezugsbindungen — als mißbräuchlich beurteilen 1 ). 

Die Monopolkommission hält es für möglich, daß die 
Interessenabwägung im Rahmen des § 22 Abs. 4 
Satz 2 Nr. 1 GWB bei der Beurteilung des sachlich 
gerechtfertigten Grundes anders ausgefallen wäre. 

491. Zu den berührten Interessen der Beteiligten 
nimmt die Monopolkommission im einzelnen hier 
nicht Stellung. Sie hat jedoch in anderem Zusam-
menhang bereits darauf hingewiesen, daß bei den 
hier beurteilten Sachverhalten auch das öffentliche 
Interesse an einem freien Ersatzteilmarkt hinrei-
chend berücksichtigt werden müsse. Unter diesem 
Gesichtspunkt begegnet die Entscheidung des Bun-
desgerichtshofs Bedenken. Insbesondere hätte ge-
prüft werden können, ob die Einhaltung von Sicher-
heitsstandards auch bei einer generellen Trennung 
der technischen Sicherheitsprüfung für Kraftfahr-
zeugteile von ihrer kommerziellen Verwertung ge-
währleistet werden kann. Hierzu könnte an die Ein-
führung von Bauartgenehmigungen gedacht wer-
den  2 ). 

1.1.3 Rabattgestaltung 

492. Bei der Akteneinsicht stellte die Monopolkom-
mission fest, daß das Bundeskartellamt beim Behin-
derungsmißbrauch in erster Linie Verfahren wegen 
mißbräuchlicher Rabattgestaltung marktbeherr-
schender Unternehmen einleitete. Nachdem das 
Kammergericht im Effern-Fall 3 ) eine Entscheidung 
getroffen hatte, konnte es sich dieser Frage ver-
stärkt widmen. Der Beschluß des Kammergerichts 
ist inzwischen rechtskräftig geworden, nachdem Ef-
fet die gegen die Entscheidung eingelegte Rechts-
beschwerde zum Bundesgerichtshof zurückgenom-
men hat. Diese Gerichtsentscheidung verdient inso-
fern Beachtung, als sie die erste rechtskräftige zu 
§ 22 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 GWB seit Inkrafttreten der 
Vierten GWB-Novelle ist, durch die der Behinde-
rungsmißbrauch zu einem Gefährdungstatbestand 
ausgestaltet wurde. 

1) Vgl. Abschnitt 1.1.1 in diesem Kapitel. 
2) Vgl. Monopolkommission, Mißbräuche der Nachfrage-

macht und Möglichkeiten zu ihrer Kontrolle im Rahmen 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Son-
dergutachten 7, Baden-Baden 1977, Tz. 168, 170. 

3) WuW/E OLG 2403. 
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493. Das Kammergericht hat die Entscheidung des 
Bundeskartellamtes im Ergebnis bestätigt, wenn-
gleich in der Begründung Unterschiede bestehen. 
Im Gegensatz zum Bundeskartellamt hat es in sei-
nem Beschluß nur auf § 22 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 GWB 
abgestellt und ist auf § 26 Abs. 2 Satz 1 GWB nicht 
eingegangen. Das Kammergericht hält für die Beur-
teilung des Behinderungsmißbrauchs an dem Krite-
rium des Nichtleistungswettbewerbs fest 1 ). Miß-
bräuchlich sind demnach leistungswidrige Prakti-
ken marktbeherrschender Unternehmen, zu denen 
nicht nur wettbewerbsrechtlich unzulässige Verhal-
tensweisen, sondern auch die in ihrem Vorfeld ein-
zuordnenden Maßnahmen des Nichtleistungswett-
bewerbs zählen. Das Kammergericht wendet sich 
ausdrücklich gegen die Auffassung, auch Maßnah-
men leistungsgerechten Wettbewerbs von marktbe-
herrschenden Unternehmen als mißbräuchlich an-
zusehen und meint, daß der Bericht des Bundestags-
ausschusses für Wirtschaft 2) in diesem Punkt un-
klar sei. Marktbeherrschenden Unternehmen seien 
grundsätzlich solche Verhaltensweisen erlaubt, die 
den Zielsetzungen des GWB entsprächen und zur 
Leistungssteigerung und zur besseren Versorgung 
der Verbraucher führten. Das von der Beschwerde-
führerin praktizierte Jahresbonussystem sei wirt-
schaftlich, da es sich um einen Umsatzrabatt für 
eine lange Referenzperiode handele, einem Treuera-
batt vergleichbar und stelle insofern ein leistungs-
fremdes Verhalten dar. Mit dieser Begründung wen-
det sich das Gericht ausdrücklich gegen die Rechts-
auffassung des Bundeskartellamtes, das unter Be-
rücksichtigung der Gesetzesmaterialien auf eine In-
teressenabwägung ähnlich wie in § 26 Abs. 2 GWB 
abgestellt hatte 3 ). 

494. Das Kammergericht läßt unter Umständen 
Umsatzrabattsysteme zu, die lediglich an kurze Re-
ferenzperioden von wenigen Wochen oder Monaten 
anknüpfen, da in diesem Fall die Sogwirkung des 
marktbeherrschenden Unternehmens wesentlich 
geringer sei. Das Bundeskartellamt hat inzwischen 
Effem gegenüber erklärt, ein Umsatzrabattsystem 
bezogen auf ein Quartal nicht zu beanstanden. 

Im Gespräch mit Vertretern des Bundeskartell-
amtes wurde der Monopolkommission mitgeteilt, 
daß das Bundeskartellamt im Anschluß an die Ef-
fem-Entscheidung beabsichtigt, Umsatzrabatte be-
zogen auf eine kürzere Referenzperiode (z. B. drei 
Monate) nicht zu beanstanden, dies jedoch von den 
Umständen des Einzelfalles abhängig zu machen. 

495. Das Kammergericht hat der Umgestaltung 
des § 22 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 GWB zum Gefährdungs-
tatbestand insoweit Rechnung getragen, als es auf 
die Feststellung erheblicher negativer Auswirkun-
gen auf die Wettbewerbsstruktur des betreffenden 
Marktes verzichtet und statt dessen nur die „objek-
tive Eignung des wettbewerblichen Aktionsparame- 

1) So schon: WuW/E OLG 1767 „Kombinationstarif"; 
WuW/E OLG 1983 „Rama-Mädchen". 

2) BT-Drucksache 8/3690 S. 24. 
3) WuW/E BKartA 1817 (1824); vgl. auch Monopolkommis-

sion, Fusionskontrolle bleibt vorrangig, Hauptgutachten 
1978/79, Baden-Baden 1980, Tz. 456. 

ters zur Beeinträchtigung der Marktverhältnisse" 
genügen läßt. 

496. Von Vertretern des Bundeskartellamtes er-
fuhr die Monopolkommission, daß beim Amt gegen 
drei Formen der Rabattgewährung durch marktbe-
herrschende Unternehmen Bedenken bestehen: 
— Treuerabatte, zu denen Umsatzsteigerungsra-

batte (bezogen auf das Vorjahr) zählen, 
— Gesamtumsatzrabatte (bezogen auf mehrere 

Produkte eines Anbieters) und 
— produktbezogene Jahresumsatzrabatte. 

1.1.4 Gegengeschäfte 

497. Zu Behinderungsmißbräuchen i. S. des § 22 
Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 GWB zählen nach ständiger 
Rechtsprechung auch Koppelungsgeschäfte markt-
beherrschender Unternehmen. Nach Auffassung der 
Monopolkommission gehen auch von Gegengeschäf-
ten marktbeherrschender Unternehmen vergleich-
bare Wirkungen aus. Es ist zwar üblich, daß Unter-
nehmen bei Erteilung eines Auftrages dem Auftrag-
nehmer Gegengeschäfte anbieten. Soweit die Ge-
gengeschäfte freiwillig und nicht auf Druck des Auf-
traggebers zurückzuführen sind, können sie unter 
wettbewerbspolitischem Gesichtspunkt nach Mei-
nung der Monopolkommission nicht beanstandet 
werden. Dies gilt auch, wenn es sich bei den Auftrag-
gebern um marktbeherrschende Unternehmen han-
delt. Anders ist der Fall jedoch zu beurteilen, wenn 
ein marktbeherrschendes Unternehmen die Ver-
gabe eines Auftrags von Gegengeschäften abhängig 
macht. 

498. Anlaß, zu diesem Komplex Stellung zu neh-
men, gibt der Monopolkommission die Berücksichti-
gung des sog. Kundenwertes und das Hinwirken auf 
Zusagen für die Benutzung der bahneigenen Trans-
portmittel bei der Auftragsvergabe durch die Deut-
sche Bundesbahn. Seit den 70er Jahren berücksich-
tigt die Deutsche Bundesbahn bei der Entscheidung 
über den Zuschlag eines Auftrags auch den Kunden-
wert, d. h. das Volumen des Fracht- und Personen-
aufkommens des Bewerbers bei der Deutschen Bun-
desbahn. Um dem Verkaufsdienst die Möglichkeit 
einer Verbesserung der Absatzchancen der eigenen 
Transportleistungen zu geben, soll dieser von der 
Vergabestelle über die beabsichtigte Vergabe infor-
miert werden und ein Verkaufsgespräch mit dem be-
treffenden Unternehmen führen. 

Dem Bundeskartellamt sind verschiedene Richtli-
nienentwürfe über die Zusammenarbeit Vergabe-
stellen/Verkauf vorgelegt worden, zu denen es noch 
nicht abschließend Stellung genommen hat. 

499. In früheren Richtlinien wurden für die Ermitt-
lung des Kundenwertes folgende Bewertungskrite-
rien aufgestellt: 
1. Stelle: Wirtschaftlichkeit, gegenseitige Geschäfts-

beziehungen 
2. Stelle: Größenordnung des Frachtaufkommens in 

DM/Jahr 
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3. Stelle: Anteil der DB am Transportbedarf der Fir-
ma. 

Dieses System hatte wegen der fehlenden Relativie-
rung des Kundenwertes in der 1. Stelle in vielen Fäl-
len zu einer Privilegierung der Großunternehmen 
geführt. Bei Aufträgen von einem bestimmten Wert 
an sollte der Verkaufsdienst zudem vor der Auf-
tragsvergabe von der Vergabestelle unterrichtet 
werden. 

500. In neueren Richtlinienentwürfen hält die 
Deutsche Bundesbahn an der Berücksichtigung des 
Kundenwertes bei der Zuschlagserteilung fest. Die 
Reihenfolge der zu beachtenden Bewertungskrite-
rien wurde dahin gehend geändert, daß nunmehr 
der Anteil der Deutschen Bundesbahn am Trans-
portbedarf des Unternehmens an erster Stelle steht. 
Der Kundenwert soll allerdings dann unberücksich-
tigt bleiben, wenn Bieter kleine und mittlere Unter-
nehmen im Sinne der Mittelstandsrichtlinie des 
Bundes sind und die Deutsche Bundesbahn als 
Nachfrager marktstark ist bzw. kleine und mittlere 
Unternehmen im Sinne der Mittelstandsrichtlinie 
von der Deutschen Bundesbahn abhängig sind. 

501. Die Monopolkommission hat grundsätzlich 
gegen derartige Gegengeschäfte marktbeherrschen-
der Unternehmen Bedenken. Sie ist der Auffassung, 
daß es mißbräuchlich ist, wenn ein marktbeherr-
schendes Unternehmen die Vergabe des Auftrages 
von Gegengeschäften abhängig macht. Dies gilt 
nicht nur gegenüber kleinen und mittleren Unter-
nehmen im Sinne der Mittelstandsrichtlinie des 
Bundes. Obwohl die Pflege wechselseitiger Lieferbe-
ziehungen im Wettbewerb durchaus üblich und 
nicht zu beanstanden ist, sind nach Auffassung der 
Monopolkommission an marktbeherrschende Un-
ternehmen höhere Verhaltensanforderungen zu 
stellen. Die Deutsche Bundesbahn sollte Einkauf 
und Verkauf grundsätzlich unabhängig gestalten. 

1.2 Ausbeutungsmißbräuche 

502. Im Berichtszeitraum 1980/81 lief beim Bun-
deskartellamt ein Verfahren, in dem es um das miß-
bräuchliche Verhalten eines auf der Nachfrageseite 
marktbeherrschenden Unternehmens der öffentli-
chen Hand ging. Die Deutsche Bundesbahn hatte 
Vertragsstrafen gegenüber mehrheitlich kleineren 
und mittleren Gleisbauunternehmen, die sich in den 
Jahren 1972 bis 1977 an Preisabsprachen zu Lasten 
der Deutschen Bundesbahn beteiligt hatten, geltend 
gemacht. Nach Ziffer 9 der Bewerbungsbedingun-
gen der Deutschen Bundesbahn für die Vergabe von 
Bauleistungen waren die Gleisbauunternehmen 
„verpflichtet, sich nicht an Preisabsprachen aus An-
laß dieser Vergabe zu beteiligen. Die Abgabe eines 
Angebots gilt als Erklärung des Bieters, daß er die-
ser Verpflichtung nicht zuwider gehandelt hat. Für 
den Fall, daß diese Erklärung unwahr ist oder daß er 
nach Abgabe der Erklärung sich an einer Preisab-
rede aus Anlaß dieser Vergabe beteiligt, verspricht 
der Bieter, an die Bundesbahn eine Strafe in Höhe 
von 3 % seiner Angebotsendsumme zu zahlen, auch 
wenn er den Auftrag nicht erhält; die Abgabe eines 

Angebots gilt als ein solches Versprechen. Die An-
nahme des Versprechens braucht dem Bieter nicht 
erklärt zu werden." 

503. Nachdem das Bundeskartellamt Ende 1978/ 
Anfang 1979 gegen 33 überwiegend kleine und mitt-
lere Gleisbauunternehmen wegen Preisabsprachen 
in den den Jahren 1972 bis 1977 Geldbußen verhängt 
hatte, wurde nach Rechtskraft der Bußgeldbe-
scheide der Deutschen Bundesbahn vom Bundes-
kartellamt Akteneinsicht gewährt. Während das 
Bundeskartellamt die Bußgelder auf maximal 2 %  
des Jahresumsatzes des betreffenden Unterneh-
mens begrenzte und in zahlreichen Fällen wegen 
der schlechten — auch konjunkturbedingten — wirt-
schaftlichen Situation das an sich verwirkte Buß-
geld noch gesenkt hatte, verlangte die Deutsche 
Bundesbahn die in Ziffer 9 der Bewerberbedingun-
gen genannte 3 %-Vertragsstrafe der Angebotsend-
summe, ohne auf die zum Zeitpunkt der Geltendma-
chung bestehende wirtschaftliche Lage der Unter-
nehmen Rücksicht zu nehmen. Die verhängten Ver-
tragsstrafen überstiegen der Höhe nach häufig die 
vom Bundeskartellamt verhängten Bußgelder und 
brachten viele Unternehmen in Existenzschwierig-
keiten. Der pauschale Schadensersatz wurde auch 
von den an Absprachen beteiligten Unternehmen 
gefordert, denen nicht der Zuschlag erteilt worden 
war. Hatten Unternehmen als Arbeitsgemeinschaft 
ein abgesprochenes Angebot abgegeben, so ver-
langte die Deutsche Bundesbahn von jedem Teilneh-
mer an der Arbeitsgemeinschaft die Vertragsstrafe 
in Höhe von 3 %. 

Ihre Ansprüche aus der Vertragsstrafe machte die 
Deutsche Bundesbahn im Wege der Aufrechnung 
gegen Forderungen geltend, die den beteiligten Un-
ternehmen aus anderen Verträgen gegen die Deut-
sche Bundesbahn zustanden. In dem Anspruchs-
schreiben der Deutschen Bundesbahn an die betei-
ligten Unternehmen wurde darauf hingewiesen, daß 
die Vertragsstrafe nicht die Funktion einer hoheitli-
chen kartellrechtlichen Ordnungsmaßnahme habe, 
sondern nur den der Deutschen Bundesbahn durch 
die wettbewerbswidrige Preisabsprache entstande-
nen Schaden pauschaliert ausgleichen solle. Da die 
Unternehmen größtenteils von Aufträgen der Deut-
schen Bundesbahn abhängig waren, wagten sie 
nicht zu klagen, aus Sorge, in Zukunft bei Ausschrei-
bungen nicht mehr bedacht zu werden. Die Praxis 
der Geltendmachung der Vertragsstrafen hat zu 
Forderungen der Deutschen Bundesbahn geführt, 
die zum Teil bei 50 % des günstigsten Angebots la-
gen. 

504. Zwischen der Deutschen Bundesbahn und 
dem Bundeskartellamt wurde dann die folgende Lö-
sung für die 33 betroffenen Firmen erarbeitet: 
1. Die DB verzichtet bei allen 33 betroffenen Fir-

men auf 1  /3 der Vertragsstrafe. 
2. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird lediglich 1  /3 

der Vertragsstrafe von den Firmen im Wege der 
Aufrechnung gefordert. 

3. Nur wenn den betroffenen Firmen künftig eine 
weitere Preisabsprache nachgewiesen wird, for- 
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dert die DB neben der dann erneut verwirkten 
Vertragsstrafe zusätzlich das zweite Drittel der 
jetzt schon angefallenen Vertragsstrafe. 

4. Bei Arbeitsgemeinschaften wird nur der auf die 
einzelne Firma entfallende Anteil der Vertrags-
strafe eingefordert. 

5. Von Firmen, denen eine Preisabsprache nachge-
wiesen wurde und die deshalb ein Bußgeld ent-
richten mußten, die aber kein Angebot abgege-
ben haben, wird die Vertragsstrafe nicht erho-
ben. 

Für die Zukunft wurde vereinbart, Ziffer 9 der Be-
werbungsbedingungen dahin gehend zu ändern, daß 
der Bieter verspricht, „an die Bundesbahn eine 
Strafe bis zu 3 % der Angebotsendsumme zu zah-
len". 

505. Das Bundeskartellamt hat in Aktenvermer-
ken wie auch im Gespräch mit der Monopolkommis-
sion die Vertragsstrafenregelung, wie sie von der 
Deutschen Bundesbahn praktiziert wird, als ge-
rechtfertigt angesehen. Mit Hinweis darauf, daß kar-
tellbehördliche Maßnahmen nicht ausreichen, Sub-
missionsabsprachen in der Bauwirtschaft zu unter-
binden, begrüßt das Bundeskartellamt zusätzliche 
Maßnahmen der bauvergebenden Stellen. Diese Ar-
gumentation erscheint der Monopolkommission 
nicht schlüssig, da es im Ermessen des Bundeskar-
tellamtes liegt, ein höheres Bußgeld festzusetzen. 

506. Die Monopolkommission hat gegen die von 
der Deutschen Bundesbahn praktizierte Vertrags-
strafenregelung unter mehreren Gesichtspunkten 
Bedenken. Die Geltendmachung eines pauschalier-
ten Schadensersatzes durch ein marktbeherrschen-
des Unternehmen, wie es die Deutsche Bundesbahn 
als Auftraggeberin gegenüber den Gleisbauunter-
nehmen ist, stellt nach Auffassung der Monopol-
kommission einen Fall des Ausbeutungsmißbrauchs 
i. S. des § 22 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GWB dar. Die hier 
maßgeblichen Wertungen ergeben sich aus dem Ge-
setz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen (AGBG). Nach § 11 Nr. 5 des Ge-
setzes sind Schadensersatzpauschalierungen un-
wirksam, wenn die Pauschale nach dem gewöhnli-
chen Lauf der Dinge den zu erwartenden Schaden 
übersteigt oder dem Vertragspartner der Nachweis 
abgeschnitten wird, daß ein Schaden nicht oder we-
sentlich niedriger als die Pauschale entstanden 
sei. 

Die Vertragsstrafenregelung der Deutschen Bun-
desbahn ist in den den Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen vergleichbaren Vergabebedingungen ent-
halten. Das AGBG ist mit seinen Klauselverboten 
gegenüber den Gleisbauunternehmen als Kaufleu-
ten i. S. des § 24 AGBG nicht unmittelbar anwend-
bar. Das Gesetz bewertet jedoch ein bestimmtes Ver-
halten in der Regel wirtschaftlich starker Unterneh-
men gegenüber schwächeren Verbrauchern. Diese 
Wertung gilt auch für marktbeherrschende Unter-
nehmen gegenüber wirtschaftlich abhängigen Liefe-
ranten und ist als Konditionenmißbrauch im Sinne 
des § 22 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GWB zu beurteilen. 

Der Deutschen Bundesbahn steht der Weg offen, 
Schadensersatzansprüche nach § 35 GWB geltend zu 
machen, da ein Verstoß gegen § 1 GWB durch Sub-
missionskartelle zu Ansprüchen gegen die betroffe-
nen Unternehmen führt. Schadensersatzansprüche 
nach § 35 GWB bedürfen allerdings des konkreten 
Schadensnachweises bezüglich Grund und Höhe. 
Die Monopolkommission verkennt nicht, daß es der 
Deutschen Bundesbahn nur unter Schwierigkeiten 
möglich sein würde, den ihr durch die Preisabspra-
che entstandenen Schaden zu ermitteln. Doch kann 
ihr aus diesem Grund nicht zugestanden werden, auf 
einen konkreten Schadensnachweis zu verzichten. 

508. Im Berichtszeitraum 1980/81 hatte die Situa-
tion auf dem Mineralölmarkt wie schon in den ver-
gangenen Jahren eine große Bedeutung in der Ar-
beit des Bundeskartellamtes. Dabei war dieser 
Markt zum erstenmal seit Jahren durch Preissen-
kungen gekennzeichnet. Waren die Benzinpreise bis 
Anfang September 1981 regelmäßig von allen 
Mineralölgesellschaften erhöht worden, wobei ein 
Unternehmen in der Regel die Preisführerschaft 
übernahm, so sanken die Tankstellenabgabenpreise 
ab Mitte September 1981. Die örtlich und regional er-
heblich stärker als zuvor von den Mineralölgesell-
schaften vorgenommenen Differenzierungen der 
Abgabenpreise an den Tankstellen ließ das Bundes-
kartellamt die Erfüllung des Tatbestandes der Preis-
spaltung L S. des § 22 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 GWB vermu-
ten. 

509. Das Kammergericht 1 ) hat im Zusammenhang 
mit der Aufhebung eines Auskunftsbeschlusses zu 
dieser Frage Stellung genommen. Danach stellt eine 
Preisspaltung keine mißbräuchliche Ausnutzung ei-
ner marktbeherrschenden Stellung dar und ist sach-
lich gerechtfertigt, wenn keines .der verlangten un-
terschiedlichen Entgelte zur Kostendeckung führt. 
Wenn in einzelnen Gebieten höhere Preise verlangt 
würden, so sei dies nur der Versuch, den Verlust ins-
gesamt geringer zu halten. Diese Möglichkeit müsse 
auch einem marktbeherrschenden Unternehmen 
gegeben sein, selbst wenn es hierzu nur aufgrund 
seiner Marktstellung imstande sei. 

510. Die Monopolkommission hat gegen eine der-
artige pauschale Auffassung erhebliche Bedenken. 
Mißbräuchliches Verhalten eines marktbeherr-
schenden Unternehmens ist nicht an die Vorausset-
zung unternehmerischer Gewinne geknüpft. Maß-
geblich bleibt für die Ausübung der Mißbrauchsauf-
sicht, ob bestimmte Preise unabhängig von ihrem 
Beitrag zur Kostendeckung des Unternehmens, im 
Wettbewerb durchsetzbar wären. Anderenfalls wür-
den Abnehmer durch unternehmerische Preisset-
zungen veranlaßt, u. U. Verluste auch aus geschäftli-
chen Fehleinschätzungen mitzutragen. Es bleibt al-
lerdings fraglich, ob dieses Prinzip in letzter Konse-
quenz verwirklicht werden könnte. Im übrigen ist 
die Monopolkommission der Auffassung, daß derar-
tige grundsätzliche Fragen in einem Auskunftsver-
fahren nicht pauschal und abschließend zu erörtern 
sind 2

). 

1) Beschluß vom 12. März 1982, Kart 6/82. 
2) Vgl. unten Abschnitt 2.10 in diesem Kapitel. 
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2. Die Anwendung der Fusionskontroll-
vorschriften 

511. Die Monopolkommission hat sich im Berichts-
zeitraum anhand der Verfahrensakten des Bundes-
kartellamtes über dessen Verwaltungspraxis unter-
richtet. Darüber hinaus hat sie sich in Gesprächen 
mit Mitarbeitern des Bundeskartellamtes und den 
Mitgliedern des Kartellsenats beim Kammergericht 
über praktische Schwierigkeiten bei der Handha-
bung der Fusionskontrollvorschriften informiert. 
Die folgenden Ausführungen geben einen Überblick 
über die wichtigsten Probleme der Fusionskontrolle. 
Die Darstellung bezweckt dabei weniger eine kriti-
sche Würdigung von Einzelfällen, sondern vielmehr 
die generelle Beurteilung der Anwendung der §§ 22 
bis 24a GWB. 

2.1 Angezeigte Zusammenschlüsse und 
Untersagungen 

512. Im Berichtszeitraum 1980/1981 sind 1 254 Zu-
sammenschlüsse beim Bundeskartellamt angezeigt 
worden. Damit hat sich die Zahl der angezeigten Zu-
sammenschlüsse nochmals leicht erhöht. Rund 15% 
der angezeigten Zusammenschlüsse sind im Aus-
land vollzogen worden. Insgesamt läßt sich von 
Mitte 1980 bis Ende 1981 eine abflachende Tendenz 
der Zusammenschlußaktivitäten feststellen. Die Mo-
nopolkommission hat jedoch aufgrund der neuesten 
Zahlen Zweifel, ob die Zahl der Zusammenschlüsse 
auf Dauer rückläufig sein wird. Entscheidend wird 
dies davon abhängen, inwieweit die mit der Vierten 
GWB-Novelle verbesserte Fusionskontrolle auch im 
Vorfeld greift, was besonders von der Handhabung 
der Vermutungen des § 23 a GWB durch das Bundes-
kartellamt mitbestimmt wird. Maßgeblich wird auch 
sein, inwieweit Zusammenschlüsse mit Inlandsaus-
wirkung im Ausland vollzogen werden. 

513. Im Berichtszeitraum wurden vom Bundeskar-
tellamt 21 Zusammenschlüsse bzw. Zusammen-
schlußvorhaben untersagt. Es handelt sich hierbei 
um folgende Fälle: 
— Bayer/Röhm 

(nach Einlegung der Beschwerde ist das Verfah-
ren wegen Nichtveräußerung der Anteile gegen-
standslos geworden) 
Beschluß vom 28. Januar 1981, B 8 — 117/79, 
AG 1980, S. 196 bis 199 

— Deutsche Uhrglasfabrik/Eurotech Mirrors 
(rechtskräftig) 
Beschluß vom 27. Mai 1980, B 7 — 163/79, WuW/E 
BKartA 1875 bis 1876 

— Braun/Almo 
(vom Kammergericht aufgehoben, nicht rechts-
kräftig) 
Beschluß vom 24. Juni 1980, B 8 — 45/79, WuW/E 
BKartA 1853 bis 1857 

— VEBA/Stadtwerke Wolfenbüttel 
(vom Kammergericht aufgehoben, rechtskräf-
tig) 
Beschluß vom 29. Juli 1980, B 8 —132/79, WuW/E 
BKartA 1857 bis 1862 

— Bayer France/Firestone France 
(vom Kammergericht aufgehoben, rechtskräf-
tig) 
Beschluß vom 23. September 1980, B 8 — 45/80, 
WuW/E BKartA 1837 bis 1839 

— Springer/Haupt & Koska 
(vom Kammergericht bestätigt, nicht rechtskräf-
tig) 
Beschluß vom 23. Oktober 1980, B 6 — 125/79, 
AG 1981, S. 260 bis 264 

— Texaco/Zerssen 
(nicht rechtskräftig) 
Beschluß vom 28. Oktober 1980, B 8 — 50/80, 
WuW/E BKartA 1840 bis 1852 

— Süddeutsche Zucker/Kleinwanzlebener Saat-
zucht 
(rechtskräftig) 
Beschluß vom 6. November 1980, B 6 — 116/79, 
AG 1981, S. 288 bis 290 

— VEW/Gelsenwasser 
(nicht rechtkräftig) 
Beschluß vom 5. Dezember 1980, B 8 — 136/80, 
AG 1981, S. 314 bis 317 

— Mobil Oil/Mertl 
(nicht rechtskräftig) 
Beschluß vom 8. Dezember 1980, B 8 — 128/80, 
AG 1981, S. 290 bis 291 

— Gruner + Jahr/Zeitverlag 
(nicht rechtskräftig) 
Beschluß vom 9. Januar 1981, B 6 — 95/80, 
WuW/E BKartA 1863 bis 1866 

— REWE/Florimex 
(nicht rechtskräftig) 
Beschluß vom 30. Januar 1981, B 6 — 44/80, 
WuW/E BKartA 1876 bis 1881 

— Rheinmetall/WMF 
(nicht rechtskräftig) 
Beschluß vom 4. März 1981, B 7 — 35/80 WuW/E 
BKartA 1867 bis 1870 

— Krupp/Total 
(nicht rechtskräftig) 
Beschluß vom 31. März 1981, B 7 — 92/80, WuW/E 
BKartA 1882 bis 1888 

— Hussel/Mara 
(nicht rechtskräftig) 
Beschluß vom 29. Juni 1981, B 8 —159/80, WuW/E 
BKartA 1897 bis 1907 

— IBH/Wibau 
(durch Ministererlaubnis genehmigt) 
Beschluß vom 3. Juli 1981, B 7 — 44/80, WuW/E 
BKartA 1892 bis 1896 

— Lufthansa/F.I.R.S.T. 
(nicht rechtskräftig) 
Beschluß vom 14. August 1981, B 6 — 162/80, 
WuW/E BKartA 1908 bis 1914 

— Total/Speier 
(vom Bundeskartellamt zurückgenommen) 
Beschluß vom 17. August 1981, B 8 — 66/81 (un-
veröffentlicht) 
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— Nordwest-Zeitung/Ammerland Echo 
(nicht rechtskräftig) 
Beschluß vom 1. September 1981, B 6 — 8/81, 
WuW/E BKartA 1931 bis 1935 

— Holtzbrinck/Rowohlt 
(nicht rechtskräftig) 
Beschluß vom 19. Oktober 1981, B 6 — 76/81, 
AG 1981, S.79 bis 81 

— Burda/Springer 
(nicht rechtskräftig) 
Beschluß vom 23. Oktober 1981, B 6 — 47/81, 
WuW/E BKartA 1921 bis 1930 

514. Bei den insgesamt 46 Untersagungen 1 ) des 
Bundeskartellamtes seit Beginn der Fusionskon-
trolle (Anfang 1974) bis zum Ende des Berichtszeit-
raums (1981) wurde folgender Verfahrensstand in-
zwischen erreicht: 
— 12 Untersagungen sind rechtskräftig geworden, 
— 6 Beschlüsse wurden vom Bundeskartellamt zu-

rückgenommen oder auf sonstige Weise gegen-
standslos 2 ), 

— 6 Verfügungen wurden rechtskräftig aufgeho-
ben, 

— 5 Untersagungsfälle wurden vom Bundesmini-
ster für Wirtschaft vollständig oder unter Aufla-
gen genehmigt 3  ) 

— 4 Verfahren sind beim Bundesgerichtshof anhän-
gig und gegen 

— 13 Untersagungsverfügungen läuft ein Be-
schwerdeverfahren beim Kammergericht. 

Seit Einführung der Fusionskontrolle sind nach An-
gaben des Bundeskartellamtes 81 Zusammenschluß-
vorhaben von den Beteiligten aufgegeben und eine 
nicht näher bekannte Zahl nach Abmahnung so voll-
zogen worden, daß keine kartellrechtlichen Beden-
ken mehr bestanden. Diese vorbeugende Wirkung 
der Fusionskontrolle ist im Rahmen der Beurteilung 
ihrer Handhabung zu beachten. 

2.2 Die räumliche Marktabgrenzung 

515. In zahlreichen Fallgestaltungen kam es im Be-
richtszeitraum entscheidend auf die räumliche Ab-
grenzung des Marktes an. In vielen Fällen wurde da-
bei von den am Zusammenschluß beteiligten Unter-
nehmen eine über den Geltungsbereich des GWB 
hinausgehende Marktabgrenzung mit der Begrün-
dung vertreten, das betroffene Gut werde weltweit 
einheitlich nachgefragt und die Transportkosten 
seien unbedeutend. So wurde in dem Fall Hambur-
ger Hafen- und Lagerhaus AG/UNIKAI die Frage 

1) Die Zahl stimmt mit der Übersicht des Bundeskartell-
amtes überein. Nicht erfaßt wurde das Verfahren „Sonn-
tag aktuell". 

2) Erfaßt wurden auch die in der Hauptsache für erledigt 
erklärten Verfahren „Erdgas Schwaben" und „Bayer/ 
Röhm". 

3) Einbezogen wurde auch die Teilerlaubnis im Verfahren 
„Thyssen/Hüller-Hille". 

relevant, wie der räumlich relevante Markt für Con-
tainerumschlag abzugrenzen sei. Eine sehr großzü-
gige Definition wurde von den Beteiligten vertreten. 
Sie schloß Hamburg, Le Havre, Range sowie die Mit-
telmeerhäfen ein und hätte einen Marktanteil von 
weniger als 5% für die am Zusammenschluß beteilig-
ten Unternehmen ergeben. Stellte man dagegen aus-
schließlich auf eine regionale Betrachtung des Ham-
burger Hafens ab, so ergab sich durch den Zusam-
menschluß eine Marktanteilserhöhung um 7,6 auf 
64,6 %. Da auch die übrigen strukturellen Merkmale 
des § 22 Abs. 1 Nr. 2 GWB bei den am Zusammen-
schluß beteiligten Unternehmen gegenüber ihren 
Wettbewerbern überragend waren, kam eine Unter-
sagung des Zusammenschlusses in Betracht. 

516. Die Unternehmen begründeten ihre Marktab-
grenzung mit den international durchgeführten Ak-
quisitionsmaßnahmen. Für eine regionale Abgren-
zung des Hamburger Hafens sprach dagegen nach 
den Ermittlungen des Bundeskartellamtes die „Su-
prastruktur" der Häfen, welche durch 
— die geographische Lage, 
— die Hinterlandverbindung, 
— das Preis-/Leistungsverhältnis der Verkehrsträ-

ger, 
— die Art und den Umfang spezieller Fazilitäten 

und 
— die Stellung der seewärtigen Anbindungen (z. B. 

Konferenztarif) 
bestimmt werde. 

Insoweit ergaben sich Besonderheiten hinsichtlich 
des Hamburger Hafens, der sich insbesondere in 
den Umschlagskonditionen von den Mittelmeerhä-
fen, im Ladungsaufkommen von den Rheinmün

-

dungshäfen und in den Produkten und Relationen 
von Bremen unterschied (z. B. wurde festgestellt, 
daß Bremen 72 % des Amerikageschäftes, Hamburg 
dagegen 77 % des Asien-, 65% des Afrika- und 63 % 
des Australiengeschäftes tätigte). Da jedoch nicht 
mit hinreichender Sicherheit der Markt auf Ham-
burg beschränkt werden konnte, wurde von einer 
Untersagung abgesehen. 

517. Die Monopolkommission teilt nicht die Beden-
ken des Bundeskartellamtes gegen eine ausschließ-
lich auf den Hafen Hamburgs beschränkte räumli-
che Marktabgrenzung. Diese erfolgt wie die sachli-
che Marktabgrenzung aus der Sicht der Abnehmer-
disponenten nach dem Kriterium der Austauschbar-
keit. Für den Container-Umschlagsmarkt stellt sich 
somit die Frage, ob ein Umschlagsunternehmen 
Reedereien als Nachfrager nach Umschlagsleistun-
gen hinzugewinnt, wenn es seine Konditionen ge-
genüber Wettbewerbern in anderen Häfen verbes-
sert oder diese ihre Konditionen verschlechtern. 
Dies ist zu verneinen, weil — wie das Bundeskartell-
amt festgestellt hat — auf dem hier betroffenen 
sachlich relevanten Markt die Wettbewerbsbedin-
gungen in erster Linie von den Konkurrenzbezie-
hungen in einem Hafen und dessen besonderen Ge-
gebenheiten („Suprastruktur") geprägt werden. We-
gen der Notwendigkeit der weltweiten Repräsen- 
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tanz ist es unwahrscheinlich, daß eine Reederei we-
gen besserer Konditionen einer Umschlagsgesell-
schaft in einem Hafen einen anderen Hafen nicht 
bedient. Auch der umgekehrte Fall, daß eine Reede-
rei wegen verschlechterter Konditionen auf einen 
Hafen ganz verzichtet, ist wenig wahrscheinlich. Der 
Zusammenschluß hätte daher, insbesondere auch 
im Hinblick auf die kleinen und mittleren Konkur-
renten, untersagt werden müssen. 

518. Das Vorbringen der am Zusammenschlußver-
fahren beteiligten Unternehmen zur Abgrenzung ei-
nes über die Staatsgrenzen hinausgehenden 
Marktes steht nicht in Einklang mit der ständigen 
Amtspraxis. Vom Bundeskartellamt wurde bisher 
die Auffassung vertreten, es sei bei der räumlichen 
Marktabgrenzung auf den Geltungsbereich des 
GWB (Bundesrepublik Deutschland einschließlich 
West-Berlin) beschränkt. Auch die Monopolkommis-
sion ging in ihrem letzten Hauptgutachten von die-
sem Standpunkt aus 1 ). Diese räumliche Beschrän-
kung schließt es nicht aus, zu erwartendem Wettbe-
werb aus dem Ausland im Rahmen der Fusionskon-
trolle Rechnung zu tragen. Er wird dann — zwar 
nicht den ökonomischen Realitäten entsprechend, 
jedoch den rechtlichen Vorgaben folgend — als po-
tentieller Auslandswettbewerb berücksichtigt. Nach 
Auffassung der Monopolkommission besteht zwi-
schen der Zugrundelegung eines über die nationalen 
Grenzen hinausreichenden räumlich relevanten 
Marktes und der Berücksichtigung des potentiellen 
Auslandswettbewerbs im Rahmen einer nationalen 
Marktabgrenzung im Ergebnis kein Unterschied. 
Das Bundeskartellamt hat im Berichtszeitraum 
beide Wege gewählt. Es hat sich dabei nicht nur von 
rechtlichen Begrenzungen, sondern auch von ökono-
mischen Gegebenheiten leiten lassen. 

519. So hat das Bundeskartellamt in dem Zu-
sammenschlußverfahren Messerschmitt-Bölkow-
Blohm/Vereinigte Flugtechnische Werke Fokker 
(MBB/VFW) die Ansicht vertreten, auf dem Markt 
für Zivil- bzw. Militärflugzeugbau seien MBB und 
VFW nicht in der Lage, allein aufzutreten. Das er-
gebe sich bereits aus der Enge des nationalen 
Marktes. Flugzeuge ließen sich nur bei bestimmten 
Mindestlosgrößen zu vertretbaren Gestehungsko-
sten produzieren. Die Fragestellung eines Nachfra-
gers sei daher nicht MBB oder VFW, sondern Aus-
landskauf, Lizenzfertigung oder europäische Ge-
meinschaftsentwicklung. Durch den Zusammen-
schluß entstehe daher keine marktbeherrschende 
Stellung. 

Auch auf dem Raumfahrtsektor führe das Zusam-
menschlußvorhaben nicht zur Marktbeherrschung. 
Denn für die Beurteilung der Marktstellung eines 
inländischen Unternehmens sei auch das ausländi-
sche Angebot oder die ausländische Nachfrage rele-
vant, soweit sie auf dem inländischen Markt in Er-
scheinung trete. Es bleibe zumindest eine sehr 
starke potentielle Konkurrenz durch die US-ameri-
kanischen Unternehmen bestehen. 

1 ) Monopolkommission, Fusionskontrolle bleibt vorrangig, 
Hauptgutachten 1978/1979, Baden-Baden 1980, Tz. 601, 
619 bis 627. 

Ergänzend führte das Bundeskartellamt aus, durch 
den Zusammenschluß würden auch Verbesserungen 
der Wettbewerbsbedingungen eintreten. Der Zusam-
menschluß MBB/VFW führe insgesamt zu einer we-
sentlichen Strukturverbesserung der deutschen 
Luft- und Raumfahrtindustrie durch Schaffung ei-
nes neuen Unternehmens, das sich sowohl im inter-
nationalen Wettbewerb selbst als auch innerhalb eu-
ropäischer Programme gegenüber der dominieren-
den Stellung US-amerikanischer Hersteller im Zivil- 
und Militärflugzeugbau sowie in der Raumfahrt-
technik werde besser am Markt durchsetzen kön-
nen. Auch habe nach einem Zusammenschluß das 
neu entstandene Unternehmen wesentlich gerin-
gere Ressourcen als die weltweit führenden Unter-
nehmen. 

520. Unklar bleibt in diesem Verfahren die vom 
Amt vorgenommene Marktabgrenzung. Das Bun-
deskartellamt hätte unter Zugrundelegung einer 
ökonomischen Betrachtungsweise von einem welt-
weiten aktuellen Wettbewerbsverhältnis und des-
halb einem über den Geltungsbereich des GWB hin-
ausgehenden Markt ausgehen müssen oder, wenn es 
den rechtlichen Vorgaben gefolgt wäre und einen 
nationalen Markt zugrunde gelegt hätte, den Wett-
bewerb aus dem Ausland bei der Beurteilung der 
Wettbewerbsintensität als potentielle Konkurrenz-
beziehung berücksichtigen müssen. 

Problematisch sind nach Ansicht der Monopolkom-
mission auch die Ausführungen des Bundeskartell-
amtes zur Abwägungsklausel. Bei den dazu vorge-
tragenen Gründen handelt es sich um Gesichtspunk-
te, die ausschließlich die Wettbewerbsfähigkeit auf 
ausländischen Märkten betreffen und deshalb nur 
im Rahmen der Ministererlaubnis gemäß § 24 Abs. 3 
GWB hätten Bedeutung erlangen dürfen. 

521. In einem anderen Fall erwarb ein bedeuten-
des inländisches, überwiegend auf dem Markt für 
schwere Dieselmotoren tätiges Unternehmen ein 
kleineres ausländisches Unternehmen, das auf dem-
selben sachlich relevanten Markt tätig war. Das 
Bundeskartellamt verneinte das Entstehen oder 
Verstärken einer marktbeherrschenden Stellung, 
obwohl formal die Oligopolvermutung des § 23 a 
Abs. 2 GWB erfüllt war, u. a. mit folgender Begrün-
dung. Es sei zu beachten, daß es sich bei dem Markt 
für schwere Dieselmotoren im Grunde um einen in-
ternationalen Markt handele. Die Abgrenzung eines 
Inlandsmarktes sei problematisch. Die enge Ver-
flochtenheit der nationalen Märkte finde ihren Aus-
druck in der hohen Exportquote von 60 %. Da den 
Abnehmern und Herstellern der Zutritt zum deut-
schen Markt offenstünde, spreche vieles dafür, daß 
die Wettbewerbsbedingungen im Inland nicht we-
sentlich von denen des internationalen, insbeson-
dere des europäischen Marktes abweichen würden. 
Der Konzentrationsgrad sei nicht in erster Linie von 
den Wettbewerbsverhältnissen auf dem deutschen 
Markt, sondern von der Konkurrenzsituation am 
Weltmarkt geprägt. 

522. In einem weiteren Zusammenschlußverfah-
ren sah das Bundeskartellamt auf dem Markt für 
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Walzwerkanlagen die Stellung dieser Unternehmen 
gegenüber ihren Wettbewerbern als relativiert an. 
Denn wegen der überragenden Bedeutung des Aus-
landsgeschäfts (Exportanteil über 80 %) und der en-
gen Verknüpfung des deutschen Marktes mit dem 
Weltmarkt könne ausgeschlossen werden, daß die 
am Zusammenschluß beteiligten Unternehmen eine 
überragende Marktstellung bei Walzwerkanlagen 
erlangen würden. Außerdem sei zu berücksichtigen, 
daß die Wettbewerbsbedingungen auf dem Gebiet 
der Walzwerktechnik ganz entscheidend vom Welt-
markt geprägt würden, auf dem ein wesentlicher 
Wettbewerb herrsche. Auch nach dem Zusammen-
schluß bleibe ein anderes Unternehmen mit einem 
Weltmarktanteil von über 20 % der führende deut-
sche Hersteller. 

523. In einem weiteren Fall erwarb ein inländi-
sches Unternehmen ein im Anlagenbau für die 
mineralölverarbeitende Industrie tätiges Unterneh-
men. Der Erwerber selbst war auf diesem Markt 
nicht tätig. Das Bundeskartellamt verneinte ein po-
tentielles Wettbewerbsverhältnis zwischen diesen 
beiden Unternehmen. Außerdem berücksichtigte es, 
daß gebietsfremde Anbieter, die entsprechende An-
lagen bereits im Ausland errichtet hätten, einen 
leichteren Zugang zum deutschen Markt als der Er-
werber besäßen, weil sie vor allem durch die welt-
weite Tätigkeit der Besteller begünstigt würden. 
Maßgebend hierfür sei nicht zuletzt die enge Ver-
zahnung des deutschen Marktes mit dem Welt-
markt, auf dem die technischen und wirtschaftlichen 
Standards auch für das Angebot im Inland gesetzt 
würden. 

524. In dem Zusammenschlußfall Pan Am/Natio-
nal Airlines ging das Bundeskartellamt von Inlands-
auswirkungen aus, weil beide Gesellschaften Nie-
derlassungen im Inland hätten und sie auf der Nord-
atlantik-Flugroute zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und den Vereinigten Staaten von Ame-
rika Flugdienste ausüben würden. Bei der Berech-
nung der Marktanteile stellte es auf den Nordatlan-
tik-Flugpassagenmarkt ab, weil als Abflughäfen 
sämtliche über deutsche Zubringer erreichbaren eu-
ropäischen Abflughäfen und Fluglinien in Betracht 
zu ziehen seien. Hier sei ein besonders gelagerter 
Fall gegeben, bei dem trotz Vorliegens von Inlands-
auswirkungen ein nationaler Markt nicht abgeleitet 
werden könne. 

525. Auch bei einem Zusammenschluß, der den 
Markt für Seeschiffe betraf, ging das Bundeskartell-
amt nicht allein von einer Betrachtung des nationa-
len Marktes aus. Für die Berechnung der Marktan-
teile sei entscheidend, daß die wettbewerblichen Im-
pulse von der internationalen Dimension des 
Marktes geprägt würden, so daß eine räumliche Ab-
grenzung durch den Geltungsbereich des GWB nicht 
in Betracht komme. Ausgehend von dieser weiten 
Marktabgrenzung, erübrige sich eine ins Detail ge-
hende Marktuntersuchung, da relativ grobe Kenn-
zahlen verdeutlichen würden, daß die betroffenen 
Unternehmen keine wesentlichen Marktanteile hal-
ten würden. Das Bundeskartellamt hat deshalb auf 
der Nachfrageseite die Marktanteile aller westeuro

-

päischen Staaten auf dem Weltmarkt, den Anteil der 
Bundesrepublik Deutschland am Weltmarkt und auf 
der Angebotsseite den Marktanteil der betroffenen 
Unternehmen am inländischen Markt, jeweils bezo-
gen auf den Markt für Seeschiffe, untersucht. 

526. Die Monopolkommission begrüßt grundsätz-
lich die Berücksichtigung des Einflusses der Wettbe-
werbsverhältnisse aus dem Ausland im Rahmen ei-
ner umfassenden Analyse eines Fusionskontrollver-
fahrens. Sie sieht sich jedoch aufgrund der Begrün-
dungen veranlaßt, auf folgende Probleme aufmerk-
sam zu machen. Die Abgrenzung eines nationalen 
Marktes von einem Weltmarkt wird durch zahlrei-
che Faktoren bestimmt. So kann infolge tarifärer 
und nichttarifärer Handelshemmnisse bei unwe-
sentlichen Austauschbeziehungen über die Grenze 
die-  räumliche Beschränkung auf einen nationalen 
Markt durchaus sinnvoll sein. Entgegen den Ausfüh-
rungen des Bundeskartellamtes sagt die Export-
quote einer Branche oder eines Unternehmens für 
eine exakte räumliche Marktabgrenzung nichts aus. 
Sie kann jedoch als Indiz für die Stellung eines Un-
ternehmens auf den Auslandsmärkten, also zur Be-
urteilung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit 
im Rahmen der Ministererlaubnis Bedeutung erlan-
gen 1 ). 

527. Nach Auffassung der Monopolkommission 
verliert in der Amtspraxis eine rein nationale 
Marktabgrenzung für die Beurteilung international 
geprägter Wettbewerbsverhältnisse zunehmend an 
Bedeutung. Zwar zieht das Amt in der Regel nicht 
ausdrücklich die Weltmarktanteile eines Unterneh-
mens zur Beurteilung der überragenden Marktstel-
lung heran, jedoch beginnt sich derzeit auf folgen-
den Märkten eine Tendenz zur Abgrenzung eines 
über den Geltungsbereich des GWB hinausgehen-
den Marktes abzuzeichnen: 
— Im Großanlagenbau, 
— im Schiff- und Flugzeugbau, 
— für gewisse Reiserouten und 
— für bestimmte neuartige Techniken. 

Die Monopolkommission begrüßt grundsätzlich 
diese Entwicklung, weil sie am ehesten der weltwirt-
schaftlichen Verflechtung und damit den internatio-
nalen Konkurrenzbeziehungen Rechnung trägt. 
Gleichzeitig warnt sie jedoch vor einer zu weitge-
henden Aufweichung der räumlichen Marktabgren-
zung. Sie ist der Ansicht, daß auch im Rahmen einer 
Weltmarktbetrachtung bei Marktanteilen, die bei 
nationaler Betrachtung unterhalb der Vermutungs-
grenze des §'22 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB lägen, eine 
Untersagung in Betracht kommt. 

2.3 Der Zusammenschlußtatbestand 

528. Die Wirksamkeit der Fusionskontrolle ist in 
erster Linie davon abhängig, ob mit den Zusammen

-

schlußtatbeständen des § 23 Abs. 2 GWB alle Sach- 

1 ) Vgl. Monopolkommission, Zusammenschluß der IBH 
Holding AG mit der Wibau AG, Sondergutachten 10, Ba-
den-Baden, 1982, Tz. 61 f. 
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verhalte erfaßt werden können, die einen Einfluß 
auf ein anderes Unternehmen vermitteln, der des-
sen wettbewerbliches Verhalten entscheidend be-
einflussen kann. Dies wiederum hängt davon ab, wie 
die einzelnen Zusammenschlußtatbestände vom 
Bundeskartellamt und den Gerichten interpretiert 
werden und welche Rolle ihnen im Untersagungs-
verfahren zukommt. Die Monopolkommission geht 
jedenfalls aufgrund des § 24 Abs. 1 GWB davon aus, 
daß über einen Zusammenschlußtatbestand hinaus 
in einem Untersagungsverfahren nur noch geprüft 
werden muß, ob durch ihn eine marktbeherrschende 
Stellung entsteht oder verstärkt wird und ob Verbes-
serungen der Wettbewerbsbedingungen eintreten. 

2.3.1 Der Umgehungstatbestand des § 23 Abs. 2 Nr. 2 Satz 4 
GWB 

529. Die Norm des § 23 Abs. 2 GWB umfaßt fünf un-
terschiedliche Zusammenschlußformen, wobei in 
der Praxis dem Anteilserwerb nach Nr. 2 dieser Vor-
schrift die größte Bedeutung zukommt. Zum Anteils-
erwerb sind seit der Vierten GWB-Novelle vier selb-
ständige Zusammenschlußtatbestände zu rechnen: 
Der Erwerb von Anteilen 
— in Höhe von 25 % des stimmberechtigten Kapitals 

(§ 23 Abs. 2 Nr. 2 lit. a GWB), 
— soweit die Rechtsstellung des Erwerbers dem In-

haber einer Sperrminorität (mehr als 25 %) ent-
spricht (§ 23 Abs. 2 Nr. 2 Satz 4 GWB), 

— in Höhe von 50 % des stimmberechtigten Kapitals 
(§ 23 Abs. 2 Nr. 2 lit. b GWB) und 

— der zu einer Mehrheitsbeteiligung (mehr als 
50 %) führt (§ 23 Abs. 2 Nr. 2 lit. c GWB). 

530. Die drei Zusammenschlußformen des § 23 
Abs. 2 Nr. 2 lit. a bis c GWB lassen sich, weil durch 
quantitative Größen bestimmt, einfach ermitteln. 
Dagegen sind die Voraussetzungen des § 23 Abs. 2 
Nr. 2 Satz 4 GWB relativ schwer festzustellen, weil 
durch einen Vergleich mit der Stellung, die ein Ak-
tionär bei einer Aktiengesellschaft mit mehr als 25% 
innehat, zu untersuchen ist, ob das erwerbende Un-
ternehmen durch Vertrag, Satzung, Gesellschafts-
vertrag oder Beschluß einen entsprechenden Ein-
fluß erlangt. Die Monopolkommission hat bereits in 
ihrem letzten Hauptgutachten darauf hingewiesen, 
welche Rechte ihrer Auffassung nach die Stellung 
eines Sperrminoritäteninhabers entscheidend prä

-

gen 1 ). 

531. Besondere Schwierigkeiten sind in der Ver-
waltungspraxis bei der Beurteilung des Anteilser-
werbs an Nichtaktiengesellschaften aufgetreten. Die 
Aktendurchsicht und Gespräche mit dem Bundes-
kartellamt haben ergeben, daß es derzeit zahlreiche 
Auslegungsprobleme bei ,der Anwendung des § 23 
Abs. 2 Nr. 2 Satz 4 GWB auf Nichtaktiengesellschaf-
ten gibt. Vom Bundeskartellamt wird die Auffassung 
vertreten, diese Norm sei auch auf Nichtaktienge-
sellschaften anzuwenden. Unbeachtlich sei, daß es 

') Monopolkommission, Fusionskontrolle bleibt vorrangig, 
Hauptgutachten 1978/1979, Baden-Baden 1980, Tz. 473. 

im Aktienrecht eine Reihe von Sperrmöglichkeiten 
gebe, die bei den übrigen Gesellschaftsformen über-
haupt keine Rolle spielen würden. Besitze ein Ge-
sellschafter einer Nichtaktiengesellschaft eine sol-
che Sperrposition nicht, so schließe dies die Anwen-
dung des Umgehungstatbestandes nicht aus. Außer-
dem sei es nicht erforderlich, daß ein Gesellschafter 
nach Wegfall dieser ausschließlich für Aktionäre 
geltenden Sperrmöglichkeiten alle übrigbleibenden 
Sperrechte innehabe. Es reiche aus, wenn er im 
Kern die Position einnehme, die ein Aktionär mit 
mehr als 25 % besitze. Wesentlich sei die Möglich-
keit, Satzungsänderungen verhindern und die Kapi-
talausstattung einer Gesellschaft beeinflussen zu 
können. 
Weiter sei im Rahmen des § 23 Abs. 2 Nr. 2 Satz 4 
GWB zu berücksichtigen, ob ein Gesellschafter über 
die Rechte eines Minderheitsaktionärs hinaus Mit-
wirkungsbefugnisse bei der Geschäftsführung besit-
ze. So sei z. B. als Sperrposition relevant, wenn er ein 
Mitglied in einen Beirat entsenden könne und somit 
Informationen über alle Einzelheiten der Gesell-
schaft erlange, auch wenn er im Beirat überstimmt 
werden könne. Schließlich sei unbeachtlich, ob die 
Position, die ein Aktionär mit mehr als 25 % inneha-
be, einem Gesellschafter bereits aufgrund der dispo-
sitiven gesetzlichen Regelung zustehe. Bedürfe z. B. 
die Änderung eines Gesellschaftsvertrages einer 
OHG der Zustimmung aller Gesellschafter (§ 119 
Abs. 1 HGB), so sei gleichgültig, ob dies ausdrücklich 
im Gesellschaftsvertrag stehe, im Gesellschaftsver-
trag auf die gesetzliche Regelung verwiesen werde 
oder der Gesellschaftsvertrag schweige und inso-
weit die dispositive Norm kraft Gesetzes zur Anwen-
dung komme. 

532. Die Monopolkommission teilt die Ansicht des 
Bundeskartellamtes, daß es auf eine Stellung, die al-
lein ein Aktionär innehaben kann, wie z. B. die 
Sperrmöglichkeit des § 111 Abs. 4 Satz 4 AktG, für 
die Annahme eines Zusammenschlußtatbestandes 
gemäß § 23 Abs. 2 Nr. 2 Satz 4 GWB bei Nichtaktien-
gesellschaften nicht ankommen darf. Denn sonst 
wäre dieser Umgehungstatbestand auf solche Ge-
sellschaften praktisch nicht anwendbar. Auch reicht 
es nach Auffassung der Monopolkommission aus, 
daß nicht sämtliche übrigbleibenden Sperrpositio-
nen einem Gesellschafter einer Nichtaktiengesell-
schaft eingeräumt sein müssen. Andernfalls würde 
durch das Nichterfassen auch nur einer aktienrecht-
lichen Sperrposition die Anwendung des § 23 Abs. 2 
Nr. 2 Satz 4 GWB entfallen. In Übereinstimmung mit 
dem Bundeskartellamt kommt es vielmehr darauf 
an, daß die wesentlichen Sperrechte dem Erwerber 
zustehen. Dazu zählen zumindest Änderungen des 
Gesellschaftsvertrages sowie der Kapitalstruktur. 
Ausreichend ist es aber auch, wenn dem Erwerber 
zusätzliche, nicht im Aktiengesetz genannte Rechts-
positionen eingeräumt sind, die ihm einen Einblick 
in die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft 
vermitteln. Das kann beispielsweise durch eine Prä-
senz im Beirat der Fall sein. Unerheblich ist schließ-
lich, ob Rechtspositionen ausdrücklich auf Vertrag 
oder auf dispositiven gesetzlichen Regelungen beru-
hen. Denn eine andere Auslegung würde zu einer 
Privilegierung der Nichtaktiengesellschaften und ei- 
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nem allgemeinen Vorrang des gesellschaftsrecht-
lich Zulässigen führen 1 ).  

533. In der Verwaltungspraxis sind einige Fallge-
staltungen aufgetreten, die diesen Problemkreis 
zum Gegenstand hatten. Die Monopolkommission 
beschränkt sich in ihrer Darstellung exemplarisch 
auf zwei Fälle aus der Verwaltungspraxis, welche 
die bestehenden Probleme und ihre unterschiedli-
che Behandlung aufzeigen sollen 2 ). 

In einem den Touristikbereich betreffenden Zu-
sammschlußverfahren beabsichtigte ein Unterneh-
men, einen Anteil in Höhe von 24 % an einem ande-
ren Unternehmen zu erwerben. Der Gesellschafts-
vertrag des Unternehmens, an dem Anteile erwor-
ben werden sollten, sah vor, daß die Geschäftsführer 
bei zahlreichen Rechtsgeschäften der Zustimmung 
eines paritätisch von dem Erwerber und dem weite-
ren Gesellschafter zu besetzenden Beirats bedurft 
hätten. Nach einer weiteren Vereinbarung war der 
Erwerber berechtigt, einen zusätzlichen Geschäfts-
führer und den Vorsitzenden des Beirats zu stellen, 
dessen Stimme bei Stimmengleichheit im Beirat 
den Ausschlag gegeben hätte. Der Erwerber sollte 
im übrigen abweichend von den sonstigen Beteili-
gungsverhältnissen 74 % der Stimmen in der Gesell-
schafterversammlung bei der Beschlußfassung über 
die Verwendung des Unternehmensergebnisses be-
sitzen. 

534. Diese Vereinbarungen wurden vom Bundes-
kartellamt beanstandet, weil die Stellung des Erwer-
bers weit über die Rechte eines Minderheitsaktio-
närs mit mehr als 25 % des stimmberechtigten Kapi-
tals hinausgehe. Dieser sei im wesentlichen auf ein 
Vetorecht bei der Abberufung von Aufsichtsratsmit-
gliedern nach § 103 Abs. 1 AktG sowie auf Mitwir-
kungsbefugnisse bei Kapitalherauf- (§ 182 Abs. 1 
AktG) oder -herabsetzungen (§ 222 Abs. 1 AktG) und 
der Auflösung einer Gesellschaft (§ 262 Abs. 1 Nr. 2 
AktG) begrenzt. Die Unternehmen haben daraufhin 
nach entsprechender Beratung durch das Bundes-
kartellamt den Vertrag so geändert, daß gegen ihn 
keine zusammenschlußrechtlichen Bedenken mehr 
bestanden. Die Monopolkommission teilt die An-
sicht des Kartellamtes, daß die zunächst vereinbarte 
Stellung der Position eines Minderheitsaktionärs 
zumindest gleichkam. 

535. In einem anderen Fall wollte ein Großunter-
nehmen mehr als 25 % der Anteile einer kleinen, auf 
dem Markt für Lohnabfüller tätigen Gesellschaft er-
werben. Der Gesellschaftsvertrag sah unter ande-
rem vor, daß Änderungen des Unternehmensgegen-
standes, der Firma und des Sitzes der Gesellschaft, 
Kapitalerhöhungen und -herabsetzungen, die Auflö-
sung der Gesellschaft sowie Änderungen des Gesell- 

1) Vgl. auch BGH, WuW/E BGH 1901 (1904) „Transportbe-
tonvertrieb II."  

2 ) Drei weitere Fälle sind mit ähnlichen Problemen derzeit 
vor den Gerichten anhängig, und zwar die Rechtsbe-
schwerde gegen KG, WuW/E OLG 2527 „Springer/AZ 
Anzeigenblatt" und die Beschwerden gegen BKartA, 
WuW/E BKartA 1888 „Springer/Elbe Wochenblatt" und 
WuW/E BKartA 1863 „Gruner + Jahr/Zeit". 

schaftsvertrages, durch die schwerwiegend in die 
Rechtsstellung der einzelnen Gesellschafter einge-
griffen werde, der Zustimmung des Großunterneh-
mens bedurften. Für die Abtretung oder Verpfän-
dung von Geschäftsanteilen oder Teilen von solchen 
war die Einwilligung aller Gesellschafter erforder-
lich. Nach den Ermittlungen des Bundeskartellam-
tes war die Eindringungsvermutzung des § 23 a 
Abs. 1 Nr. 1 lit. a GWB erfüllt. Es wirkte deshalb dar-
auf hin, die Beteiligungsquote unter 25 % zu senken. 
Daraufhin teilte das Großunternehmen mit, es 
würde eine Beteiligung unter 25 % erwerben. Dieser 
Vorgang werde keinerlei Ergänzungen oder Verän-
derungen der vorliegenden Verträge sowie anderer 
im Rahmen des Beteiligungserwerbs relevanter 
Verträge auslösen. 

536. Bedenken gegen die Vorgehensweise des Am-
tes bestehen dann, wenn es wie in dem zuletzt ge-
nannten Fall auf eine Absenkung der Beteiligung 
unter die Schwelle des § 23 Abs. 2 Nr. 2 lit. a GWB 
hinwirkt, dabei aber die Vorschrift des § 23 Abs. 2 
Nr. 2 Satz 4 GWB nicht berücksichtigt. Die dem 
Großunternehmen eingeräumte Stellung kommt zu-
mindest der Position eines Sperrminoritäteninha-
bers bei einer Aktiengesellschaft gleich und erfüllt 
daher, auch wenn weniger als 25 % der Anteile des 
anderen Unternehmens erworben werden, den Zu-
sammenschlußtatbestand des § 23 Abs. 2 Nr. 2 Satz 4 
GWB. 

537. Das Bundeskartellamt 1 ) und die Rechtspre-
chung 2)  haben in mehreren Fällen klargestellt, daß 
eine Umgehungsmöglichkeit der Zusammenschluß-
tatbestände auch nicht dadurch besteht, daß die Un-
ternehmen auf die den Anteilen entsprechenden 
Stimmrechte verzichten. Etwas anderes gilt allen-
falls dann, wenn stimmrechtslose Aktien erworben 
werden, weil diese auch nicht von der neuen Vor-
schrift des § 23 Abs. 2 Nr. 2 Satz 5 GWB erfaßt wer-
den. 

2.3.2 Der Auffangtatbestand des § 23 Abs. 2 Nr. 5 GWB 

538. Die Norm des § 23 Abs. 2 Nr. 5 GWB bezweckt, 
alle Unternehmensverbindungen als Zusammen-
schluß zu erfassen, durch die ein beherrschender 
Einfluß auf ein anderes Unternehmen ermöglicht 
wird. Sie ist als Auffangtatbestand ausgestaltet und 
gilt daher subsidiär für alle Fallgestaltungen, bei de-
nen ein beherrschender Einfluß erzielt werden 
kann, sofern nicht die Voraussetzungen der Nrn. 1 
bis 4 des § 23 Abs. 2 GWB vorliegen. 

539. Die Vorschrift des § 23 Abs. 2 Nr. 5 GWB ist in 
dem Sinne zu interpretieren, daß das durch eine Un-
ternehmensverbindung entstehende Wettbewerbs-
potential erfaßt werden kann. Maßgeblich ist daher 
die Möglichkeit, wettbewerbserhebliche Tätigkeiten 

1) BKartA, AG 1981, S. 260 „Springer/Haupt & Koska"; AG 
1981, S. 290 „VEW/Gelsenwasser". 

2) KG, WuW/E OLG 2527 (2531) „Springer/AZ Anzeigen-
blatt"; Beschluß vom 14. April 1982, Kart 23/80 „VEW/ 
Gelsenwasser". 
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und damit die hierauf bezogene Geschäftspolitik zu 
beeinflussen. Die tatbestandlichen Voraussetzungen 
sind daher unter Berücksichtigung des hier verfolg-
ten  Gesetzeszwecks geringer als die der aktienrecht-
lichen Beherrschung. Im Ausnahmefall könnte des-
halb für einen beherrschenden Einfluß eines Unter-
nehmens auch eine Beteiligung von unter 25 % aus-
reichen, sofern durch sie eine beständige und gesi-
cherte Bestimmung der Unternehmensplanung der 
so abhängigen Gesellschaft möglich ist. 

540. In dem Fall „Transportbeton Sauerland" 1 ) 
nahm der Bundesgerichtshof zum erstenmal zu der 
Auslegung des § 23 Abs. 2 Nr. 5 GWB Stellung. Da-
nach sei eine gemeinsame Beherrschung im Sinne 
dieser Vorschrift dann gegeben, wenn über die für 
Personalgesellschaften typische, gemeinsame Inter-
essenlage und Leitungsmacht der Gesellschafter 
hinaus weitere Umstände vorlägen, die eine gesi-
cherte einheitliche Einflußnahme einer Gruppe von 
beteiligten Unternehmen oder der Gesamtheit der-
selben auf der Grundlage einer auf Dauer angeleg-
ten Interessengleichheit erwarten ließen. Die Mono-
polkommission teilt diese weite Auslegung des Auf-
fangtatbestandes, da sie zwischen der Gemeinsam-
keit der Beherrschung und der bloßen Ausübung 
von Gesellschafterrechten unterscheidet. 

541. Die Monopolkommission ist der Auffassung, 
daß unter anderem dann, wenn folgende Umstände 
erfüllt sind, eine gemeinsame Beherrschung anzu-
nehmen ist: 
— Es besteht eine gleichgerichtete Interessenlage 

der Gesellschafter, die alle schwerpunktmäßig 
auf demselben Markt tätig sind, 

— die Gesellschafter übertragen eine bisher selbst 
betriebene Geschäftssparte auf die gemeinsame 
Gesellschaft und verpflichten sich, für die Errei-
chung des Gesellschaftszwecks einen aktiven 
Beitrag zu leisten und 

— sie sind an die fortgesetzte Erbringung dieser 
Leistungen gebunden. 

542. Die Monopolkommission ist jedoch der An-
sicht, daß einerseits nicht jeder dieser Umstände für 
sich genommen eine gemeinsame Beherrschung be-
gründen kann, daß sie andererseits aber in ihrer Ge-
samtheit — sofern sie tatsächlich vorliegen — die 
Voraussetzungen des § 23 Abs. 2 Nr. 5 GWB erfül-
len 2 ). Zunächst geht die Monopolkommission davon 
aus, daß eine enge Verknüpfung einer Gesellschaft 
mit den unternehmerischen Interessen ihrer Gesell-
schafter kein zwingendes Argument für eine ge-
meinsame Beherrschung einer Gesellschaft durch 
ihre Gesellschafter ist. Denn abgesehen von reinen 
Finanzbeteiligungen gehört es gerade zu der typi-
schen Interessenlage von Gesellschaftern, sich aus 
Gründen gemeinsamer unternehmerischer Zwecke 
zusammenzuschließen. Eine solche Zweckbindung 
bringt daher nur das zum Ausdruck, was gerade mit 
der Beteiligung an einer Gesellschaft angestrebt 

1) WuW/E BGH 1810. 
2) Ebenso offensichtlich KG, Beschluß vom 12. März 1982, 

Kart 33/81 „Transportbeton Sauerland". 

wird, nämlich eine bestimmte einheitliche Zielerrei-
chung durch diese Gesellschaft. Insoweit ist dann 
der unternehmerische Zweck mit dem Gesell-
schaftszweck identisch. 

543. Etwas anderes gilt allenfalls, wenn über den 
eigentlichen Gesellschaftszweck hinaus besondere 
gemeinsame Interessen der Gesellschaft vorliegen, 
die das normale Interesse der Beteiligung an einer 
Gesellschaft übersteigen. Eine solche Konstellation 
ist nach Auffassung der Monopolkommission zu-
mindest dann gegeben, wenn die Gesellschafter auf 
denselben Märkten tätig waren und sie in die neue 
Gesellschaft wesentliche unternehmerische Teilbe-
reiche ihres früheren unternehmerischen Engage-
ments einbringen. Denn dann übertragen sie auf die 
neue Gesellschaft ursprünglich bei jedem der Ge-
sellschafter selbst vorhandene Bereiche und verge-
meinschaften somit bedeutende unternehmerische 
Funktionen, ohne die im Endeffekt das eigene Un-
ternehmen langfristig nicht allein lebensfähig ist. In 
dieser Koordination der Interessen ist die den ei-
gentlichen Gesellschaftszweck überschießende Bin-
dung der Gesellschafter zu sehen, die eine Anwen-
dung des § 23 Abs. 2 Nr. 5 GWB rechtfertigt. 

2.3.3 Die begrenzte Reichweite der Zusammenschluß

-

vorschriften 

544. Die detaillierte Regelung des § 23 Abs. 2 GWB 
zeigt, daß es sich insoweit um eine abschließende 
Aufzählung der Zusammenschlußtatbestände han-
delt. Der Praxis der Fusionskontrolle ist jedoch zu 
entnehmen, daß immer wieder versucht wird, eine 
Unternehmensverbindung zu verwirklichen, die kei-
nen Zusammenschlußtatbestand darstellt, aber hin-
reichenden Einfluß auf die Wettbewerbshandlungen 
des so abhängigen Unternehmens vermittelt. Da 
diese Fallgestaltungen häufig wirtschaftlich den in 
§ 23 Abs. 2 GWB genannten Formen gleichstehen, 
stellt sich die Frage, unter welchen Voraussetzun-
gen sie wie Unternehmenszusammenschlüsse be-
handelt werden können. Das läßt sich entweder 
durch eine weite Auslegung des Auffangtatbestan-
des oder eine Qualifizierung als Gesetzesumgehung 
erreichen. 

545. Als mögliche Form der Gesetzesumgehung 
sind in der Praxis gegenwärtig Fallkonstellationen 
erkennbar, die dadurch gekennzeichnet sind, daß 
ein Unternehmen weniger als 25 % der Anteile eines 
anderen Unternehmens und gleichzeitig eine mit 
ihm in Geschäftsverbindung stehende Bank weitere 
Anteile an diesem Unternehmen erwirbt, ohne daß 
diese das wirtschaftliche Risiko des Anteilserwer-
bes trägt. Dieses Risiko kann dabei ausdrücklich auf 
das eine erwerbende Unternehmen übertragen oder 
von diesem konkludent übernommen sein. Die Bank 
könnte dann den Anteil für Rechnung des anderen 
Unternehmens (§ 23 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 GWB) hal-
ten. 
Schwierigkeiten bereitet in diesen Fällen der Nach-
weis, daß die Bank das wirtschaftliche Risiko nicht 
selbst trägt. Jedenfalls dann, wenn über den bloßen 
Anteilserwerb hinaus weitere Fakten für eine Ab- 
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stimmung zwischen der Bank einerseits und dem 
anderen Erwerber andererseits sprechen, ist ein Zu-
sammenschlußtatbestand erfüllt. 

546. Als besonders gewichtiger Fall ist in diesem 
Zusammenhang der Anteilserwerb der Metro Ver-
mögensverwaltung GmbH & Co. KG und der 
Schweizerischen Bankgesellschaft (SBG) an der 
Kaufhof AG zu nennen. Dieser Vorgang stellt sich in 
seiner zeitlichen Perspektive wie folgt dar: Am 5. De-
zember 1980 unterrichteten Vertreter der SBG (po-
tentieller Erwerber) und der Commerzbank (Veräu-
ßerer) das Bundeskartellamt über einen geplanten 
Anteilserwerb von je 24% der Metro-Tochter Groß-
part und der SBG, der Hausbank der Metro, an der 
Kaufhof AG. Der SBG sollte gleichzeitig eine 
2,5 %ige Option eingeräumt werden. Die entspre-
chende Vereinbarung enthielt u. a. folgende Klau-
seln: 
„6. Muß die Option von SBG oder von dem von SBG 
zu bezeichnenden Dritten ausgeübt werden, werden 
SBG und Großpart eine Vereinbarung über folgende 
Punkte treffen: 
(a) Renditegarantie auf dem von SBG eingesetzten 
Kapital in SFr. in der Größenordnung des Zinssatzes 
für sechsmonatige feste Vorschüsse für Lombard-
kredite unter Berücksichtigung der eingegangenen 
Nettodividenden. 
(b) Schadloshaltung für Mindererlöse bei Weiter-
veräußerung aller durch SBG erworbenen Aktien 
unter dem Einstandspreis in SFr. Um diese Schad-
loshaltung möglichst geringzuhalten, wird SBG nur 
im Einverständnis von Großpart Aktien Kaufhof 
weiter veräußern. 
(c) Sicherstellung der Verpflichtungen aus a) und b) 
durch eine durch Großpart bei der SBG zu tätigende 
Festgeldanlage in der Höhe von 50 % des von SBG 
aufzuwendenden Bruttoerwerbspreises in DM, wel-
che verpfändet werden soll. Diese Festgeldanlage 
wird bereits per 31. Dezember 1980 getätigt. 
7. Diese Absprache bedeutet nicht, daß Großpart 
oder SBG bei der Ausübung ihrer Stimmrechte ir-
gendwelchen Rücksichten oder Beschränkungen 
unterliegen. 
8. Die Laufzeit der Vereinbarung wird auf drei 
Jahre beschränkt. Eine Verlängerung ist im gegen-
seitigen Einverständnis möglich. Wird keine Verlän-
gerung vereinbart, ist SBG berechtigt, die Aktien 
Kaufhof frei zu veräußern. Die Verpflichtungen von 
Großpart bezüglich Ertragsgarantie und Schadlos-
haltung erlöschen erst mit dem vollständigen Ver-
kauf der Aktien durch SBG und Befriedigung aller 
Ansprüche von SBG." 

547. In einer auf Wunsch der Beteiligten kurzfri-
stig anberaumten Beratung der zuständigen Be-
schlußabteilung gelangte das Bundeskartellamt zu 
der Auffassung, daß bei der vorgesehenen Regelung 
ein Zusammenschlußtatbestand gegeben sei. Auf 
Befragen wurde den Vertretern der Banken bestä-
tigt, daß die Bedenken entfielen, wenn die Punkte 6. 
und 8. der vorgesehenen Vereinbarung gestrichen 
würden. 

Unter Zugrundelegung der vom Bundeskartellamt 
geprüften Vereinbarung, jedoch ohne die Punkte 6. 
und 8., erwarben Mitte Dezember 1980 die Metro 
Vermögensverwaltungs GmbH und die SBG einen 
Anteil von je 24 % an der Kaufhof AG. Am 19. Dezem-
ber 1980 ordnete das Bundeskartellamt die Akten-
einsicht bei Unternehmen der Metro-Gruppe an und 
führte bei ihnen in den darauffolgenden Tagen 
Durchsuchungen durch. Die gegen die Anordnung 
der Akteneinsicht eingelegte Beschwerde wurde 
vom Kammergericht am 4. Februar 1981 zurückge-
wiesen 1). 

Daraufhin erließ das Bundeskartellamt am 13. Fe-
bruar 1981 einen Auskunftsbeschluß, der an zahlrei-
che Metrounternehmen gerichtet war. Außerdem 
führte es von März bis Mai Anhörungen leitender 
Angestellter von Unternehmen der Metro-Gruppe, 
der SBG sowie des Veräußerers durch. In dieser Zeit 
teilten die Unternehmen mit, daß die dem Bundes-
kartellamt am 5. Dezember 1980 vorgelegte Verein-
barung vollständig aufgehoben worden sei. Auch 
habe die SBG von ihrem Optionsrecht Gebrauch ge-
macht. 

548. Anfang Juni 1981 übersandte das Bundeskar-
tellamt den am Zusammenschluß beteiligten Unter-
nehmen ein Abmahnschreiben, in dem es die 
Gründe für die geplante Untersagung des Anteilser-
werbes der Metro an Kaufhof darlegte. Am 12. Juni 
1981 wurde der Auskunftsbeschluß des Bundeskar-
tellamtes durch das Kammergericht aufgehoben 2 ). 
Daraufhin stellte das Bundeskartellamt am 19. Au-
gust 1981 das Verfahren mit der Begründung ein, die 
Ermittlungen hätten nicht den Nachweis erbracht, 
daß die Schweizerische Bankgesellschaft ihre Betei-
ligung an der Kaufhof AG treuhänderisch für die 
Metro halte  3 ). 

549. Die Monopolkommission nimmt dieses um-
fangreiche und unbefriedigend verlaufende Verfah-
ren zum Anlaß, auf die Grenzen der derzeitigen Zu-
sammenschlußkontrolle aufmerksam zu machen. 
Auszugehen ist zunächst von einer Untersuchung 
der dem Bundeskartellamt zuerst unterbreiteten 
Vereinbarung. Diese stellt — wie das Bundeskar-
tellamt zunächst zu Recht festgestellt hat — einen 
Zusammenschlußtatbestand zwischen Großpart 
(Metro) und Kaufhof gemäß § 23 Abs. 2 Nr. 2 lit. a 
GWB dar, weil SBG wirtschaftlich lediglich als Treu-
händer für Metro fungiert. 

Die oben abgedruckten Klauseln zeigen nämlich, 
daß das wirtschaftliche Risiko des Anteilseigners 
der SBG ausschließlich bei Metro liegt. Die Verein-
barung einer Renditegarantie, die Schadloshaltung 
bei Weiterveräußerung der Aktien, das dazu notwen-
dige Einverständnis von Metro sowie die finanzielle 
Absicherung und die , vorgesehene Laufzeit dieser 
Vereinbarung bewirken, daß faktisch allein Metro 
für den wirtschaftlichen Erfolg bei Kaufhof gegen-
über SBG einzustehen hat. Im Ergebnis hält daher 

1) WuW/E OLG 2433. 
2) WuW/E OLG 2517. 
3) Presseberichten zufolge hat die SBG inzwischen ihren 

Anteil am Kaufhof auf unter 25% reduziert. 
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SBG die erworbenen Anteile für Rechnung der 
Metro (§ 23 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 GWB), so daß dieser 
auch die von SBG gehaltenen Anteile zuzurechnen 
sind. 

Dem steht nicht entgegen, daß SBG bei der Aus-
übung der Verwaltungs- und Stimmrechte in der 
Kaufhof AG unbeschränkt ist. Diese Vereinbarung 
betrifft das Innenverhältnis zwischen Metro und 
SBG und unterliegt der freien Ausgestaltung durch 
die Beteiligten. Würde man diesen Gesichtspunkt 
als ausschlaggebend für einen Zusammenschlußtat-
bestand ansehen, so stünde in letzter Konsequenz 
die Fusionskontrolle zur Disposition der Beteiligten. 
Hinzu kommt noch, daß die SBG als Hausbank der 
Metro auch ohne ausdrückliche Vereinbarung von 
Weisungsrechten eine treuhänderähnliche Stellung 
schon aufgrund ihrer sonstigen wirtschaftlichen Be-
ziehungen zur Metro besitzt und damit faktisch de-
ren Weisungen — was Geschäfte in deren Interesse 
betrifft — unterliegt. Nach alledem hat das Bundes-
kartellamt zu Recht einen Zusammenschlußtatbe-
stand zwischen Metro und Kaufhof in der ursprüng-
lich vorgelegten Form der Vereinbarung angenom-
men. Diese Ansicht ist indirekt vom Kammergericht 
im Beschwerdeverfahren gegen den ersten Aus-
kunftsbeschluß bestätigt worden 1 ), das ebenfalls in 
dieser Vereinbarung einen Zusammenschlußtatbe-
stand sah. 

550. Darüber hinaus ist zu untersuchen, ob auch 
ohne die oben erwähnte Vereinbarung ein Zusam-
menschlußtatbestand durch den Anteilserwerb der 
Metro an der Kaufhof AG in Höhe von 24 % im Zu-
sammenhang mit dem Anteilserwerb der SBG in 
gleicher Höhe (vor Ausübung der Option) gegeben 
ist. Das Bundeskartellamt hat in seinem Abmahn-
schreiben an die Metro diese Ansicht vertreten und 
damit begründet, die Metro habe durch diesen Er-
werb einen beherrschenden Einfluß (§ 23 Abs. 2 Nr. 5 
GWB) auf die Kaufhof AG erlangt, was sich aus der 
Kapitalbeteiligung, den Umständen des parallelen 
Erwerbs durch Metro und SBG, der Marktnähe der 
Metro-Gruppe als Handelsunternehmen im Ver-
gleich zu den anderen Gesellschaftern und der Ver-
teilung des restlichen Aktienbesitzes an der Kaufhof 
AG ergebe. 

551. Aus den zahlreichen Aussagen leitender An-
gestellter der am Zusammenschluß beteiligten Un-
ternehmen leitet das Bundeskartellamt ab, daß auch 
ohne die Vereinbarung die Beteiligten davon ausge-
gangen seien, die Dispositionsmöglichkeit der SBG 
über den. von ihr zu übernehmenden Anteil zum 
Nachteil der Metro-Gruppe auszuschließen. Für ein 
Unternehmen wie die SBG, das weder im Geschäfts-
bereich des Kaufhofs noch in einem benachbarten 
Geschäftsbereich tätig sei, darüber hinaus auch 
über Beteiligungen keine besonderen Beziehungen 
zu den Verhältnissen in der Bundesrepublik 
Deutschland habe, sei esschwierig, die aufgrund ih-
res eigenen Stimmengewichts gegebenen Einfluß-
möglichkeiten im Sinne eines eigenen unternehme-
rischen Einflusses bei Kaufhof zu nutzen. Deshalb 
könne auch unter_ Verzicht auf die Risikoabsiche- 

1 ) WuW/E OLG 2433 (2436). 

rung davon ausgegangen werden, daß die SBG Ihren 
Stimmeneinfluß im Sinne der unternehmerischen 
Entscheidungen des Mitgesellschafters Metro ein-
setzen werde. Dies begründe für die Metro einen be-
herrschenden Einfluß im Sinne des § 23 Abs. 2 Nr. 5 
GWB. Es handele sich insoweit um eine gesicherte 
Einflußmöglichkeit, weil auch bei einer Beteiligung 
in Höhe von knapp 49 % bei einer Hauptversamm-
lungspräsenz von nicht einmal 83 % in den letzten 
fünf Jahren die Stimmenmehrheit in der Hauptver-
sammlung gesichert sei. 

552. Darüber hinaus sei allein durch die 24 %ige 
Beteiligung der Metro an der Kaufhof AG ein Zu-
sammenschlußtatbestand verwirklicht. Dies ergebe 
sich aus einer analogen Anwendung des § 23 Abs. 2 
Nr. 2 lit. a GWB. Zwar stelle diese Regelung auf die 
25 %-Grenze ab; jedoch sei davon auszugehen, daß 
bei der Anteilshöhe von 25 % das Gewicht einer ge-
sellschaftsrechtlichen Position beschreiben werden 
solle. Deshalb müßten auch über die formale 25 %-
Grenze hinaus materielle Gesichtspunkte in die An-
wendung des § 23 Abs. 2 Nr. 2 lit. a GWB einfließen. 
Diese Vorschrift setze bei der Beschreibung der Ein-
flußgröße beim steuerrechtlichen Schachtelprivileg 
an. Dabei spiele der Gesichtspunkt der Sperrminori-
tät eine Rolle. Bei einer Hauptversammlungsrepräs- 
entanz unter 83 % sei die Sperrminorität auch bei ei-
nem Anteil unter 25 % gesichert. Hinzu komme, daß 
die besondere Marktnähe des Erwerbers sowie die 
Verteilung des restlichen Anteilsbesitzes dem Er-
werber ein Einflußgewicht verleihen würde, welches 
die Differenz zwischen 25 % und der tatsächlichen 
Beteiligungshöhe kompensiere. Dabei sei auch zu 
berücksichtigen, daß Metro als Handelsunterneh

-

men mit einem zum Kaufhof vergleichbaren Sorti-
mentsbereich der einzige Aktionär sei, der mit sei-
ner Beteiligung unternehmerische Interessen ver

-

folge. 

553. Demgegenüber vertrat das Kammergericht in 
dem Beschwerdeverfahren gegen den zweiten Aus-
kunftsbeschluß 1 ) die Auffassung, es könne weder 
von einem Zusammenschluß im Sinne des § 23 Abs. 2 
Nr. 5 GWB noch analog § 23 Abs. 2 Nr. 2 lit. a GWB 
ausgegangen werden. Für den Auffangtatbestand 
des § 23 Abs. 2 Nr. 5 GWB sei erforderlich, daß Um-
stände vorlägen, die geeignet seien, dem Erwerber 
die Beherrschung zu ermöglichen. Solche Umstände 
seien jedoch nicht ersichtlich. Insbesondere sei da-
für eine parallele Interessenlage von Metro und 
SBG nicht ausreichend. Vielmehr bedürfe es in Fäl-
len, in denen wie hier die Alleinherrschaft eines Un-
ternehmens von der Unterstützung eines Dritten ab-
hänge, einer vertraglichen Verpflichtung des Unter-
stützers. 

Auch eine analoge Anwendung des § 23 Abs. 2 Nr. 2 
lit. a GWB könne nicht bejaht werden. Es fehle inso-
weit an einer Lücke in der gesetzlichen Regelung, 
zumal der Gesetzgeber mit der Vierten GWB-No-
velle klargestellt habe, daß ein Anteilserwerb unter-
halb der 25 %-Schwelle — vom Fall der Beherr-
schung abgesehen — nur dann als Zusammenschluß 
zu werten sei, wenn dem Erwerber eine darüber hin- 

1 ) WuW/E OLG 2517 (2519f.). 
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ausgehende Rechtsstellung verschafft worden sei. 
Einflußmöglichkeiten lediglich aufgrund faktischer 
Gegebenheiten würden insoweit nicht ausreichen. 

554. Die Monopolkommission teilt die Auslegung 
des § 23 Abs. 2 Nr. 2 lit. a GWB durch das Kammerge-
richt. Der Gesetzgeber hat mit dieser Vorschrift eine 
gesetzliche Wertung dahingehend getroffen, daß 
erst vom Schwellenwert von 25 % des stimmberech-
tigten Kapitals eines Unternehmens an ein Zusam-
menschlußtatbestand erfüllt ist. Unterhalb dieser 
Schwelle liegt grundsätzlich kein Zusammenschluß 
vor. Etwas anderes gilt — wie die Vorschriften des 
§ 23 Abs. 2 Nr. 2 Satz 4 GWB und § 23 Abs. 2 Nr. 5 
GWB zeigen — allenfalls dann, wenn 
— die erlangte Rechtsstellung der eines Sperrmino-

ritäteninhabers entspricht oder 
— ein beherrschender Einfluß auf ein anderes Un-

ternehmen erlangt wird. 

555. Da offensichtlich in dem Zusammenschluß

-

verfahren Metro/Kaufhof der Tatbestand des § 23 
Abs. 2 Nr. 2 Satz 4 GWB nicht erfüllt war, hat das 
Bundeskartellamt darüber hinaus die Vorschrift des 
§ 23 Abs. 2 Nr. 5 GWB geprüft und zunächst bejaht. 
Die Monopolkommission teilt die dagegen vom 
Kammergericht vorgebrachten Argumente nicht. 
Insbesondere dann, wenn wie im vorliegenden Falle 
kein eigenes unternehmerisches Interesse einer 
Bank an einer anderen Gesellschaft besteht, die 
Bank gleichzeitig mit dem anderen Unternehmen 
Anteile erwirbt und es sich insoweit um die Haus-
bank des tatsächlichen Erwerbers handelt, liegt es 
nahe, daß der Erwerb zum Zwecke der Umgehung 
der Zusammenschlußtatbestände erfolgt. Auf eine 
rechtliche Absicherung einer Unterstützung kommt 
es insoweit nicht an. Dies würde ähnlich der frühe-
ren Problematik zu § 1 GWB darauf hinauslaufen, 
daß die Norm des § 23 Abs. 2 Nr. 5 GWB beliebig um-
gangen werden könnte. Ebenso wie § 25 Abs. 1 GWB 
auch nichtvertragliche Vereinbarungen erfaßt, müs-
sen im Rahmen des § 23 Abs. 2 Nr. 5 GWB — wie 
kurz nach der Entscheidung des Kammergerichts in 
einem anderen Fall der Bundesgerichtshof entschie-
den hat 1 ) — tatsächliche Verhaltensweisen ausrei-
chen. Nach Ansicht der Monopolkommission recht-
fertigen die vom Bundeskartellamt festgestellten 
Tatsachen die Annahme, daß das ursprüglich ge-
plante treuhandähnliche Verhältnis zwischen der 
Metro und SBG faktisch fortgeführt wird und des-
halb die Voraussetzungen des § 23 Abs. 2 Nr. 5 GWB 
erfüllt sind. 

2.3.4 Der Zusammenschlußtatbestand unter Zwischenschal-
tung von Beteiligungsgesellschaften 

556. Im Berichtszeitraum sind zahlreiche Zusam-
menschlüsse getätigt worden, um das steuerrechtli-
che Schachtelprivileg zu erlangen. Die Monopol-
kommission hat in einem anderen Kapitel dieses 
Gutachtens 2)  auf die von diesen Sachverhalten aus-
gehenden konzentrativen Wirkungen aufmerksam 

1) WuW/E BGH 1810 „Transportbeton Sauerland". 
2) Vgl. Kapitel VI, Abschnitt 3.2.  

gemacht und Empfehlungen zu einer Änderung des 
Steuerrechts gegeben. In diesem Abschnitt will die 
Monopolkommission anhand von zwei ausgewähl-
ten Fällen die fusionskontrollrechtliche Problematik 
bei der Beurteilung von Zusammenschlüssen aufzei-
gen, deren Zweck nach Angaben der beteiligten Un-
ternehmen ausschließlich bei der Erlangung des 
Schachtelprivilegs liegt. 

557. In dem Zusammenschlußverfahren Allianz/ 
MBB ging es um die Neuordnung der Beteiligungs-
verhältnisse an MBB über eine neu zu gründende 
Holding-Gesellschaft. Danach wollten die Allianz 
AG und die Robert Bosch GmbH, die über ABM ei-
nen Anteil von zusammen 13,56 % an MBB halten, 
die VFW Verwaltungs-GmbH in die ABM aufneh-
men. ABM, die dann eine Beteiligung in Höhe von 
23,56% an MBB hält, soll dann zusammen mit Fides, 
die bereits jetzt 25,7 % der Anteile von MBB besitzt, 
in eine neu zu gründende Gesellschaft eingebracht 
werden. Die Beteiligungskonstruktion ergibt sich 
aus folgendem Schaubild 1. 

558. Die geplanten Maßnahmen dienen dem Ziel, 
für alle beteiligten Gesellschaften das steuerrechtli-
che Schachtelprivileg zu erlangen. Einziger Gesell-
schaftszweck der neu zu gründenden Gesellschaft 
ist daher die Verwaltung der gemeinsamen MBB-
Beteiligungen. In den Holding-Gesellschaften sind 
keine Stimmrechts- und Führungsabsprachen vor-
gesehen. Die Anteile an den Holding-Gesellschaften 
sollen so aufgeteilt werden, daß die Geschäftsführer 
von ABM und Fides in der Gesellschafterversamm-
lung der neu zu gründenden Gesellschaft und die 
Geschäftsführung dieser Gesellschaft innerhalb der 
Gesellschafterversammlung MBB für einzelne Ge-
schäftsanteile getrennt nach Weisungen der Gesell-
schafter dieser Holding-Gesellschaften abstimmen 
können. Das Bundeskartellamt hat den Zusammen-
schlußtatbestand nicht weiter geprüft. Die vorgese-
henen Zusammenschlüsse hätten keine Auswirkun-
gen auf die Marktstellung von MBB, weil sich an den 
gegenwärtigen Einflußrechten der Gesellschafter 
nichts ändere. 

559. In dem Zusammenschlußverfahren AEG-Tele-
funken-Nachrichtentechnik GmbH (ATN) wurde fol-
gende Beteiligungskonstruktion gewählt 1 ). Bosch 
und Allianz beteiligten sich an der ARB-Beteili-
gungs-GmbH und diese wiederum gründete zusam-
men mit Mannesmann die ANT-Beteiligungs-
GmbH. Die Beteiligungsverhältnisse ergeben sich 
aus folgendem Schaubild 2. 

560. Nach Ansicht des Rechtsvertreters der betei-
ligten Unternehmen können diese Formen der indi-
rekten Beteiligung an ATN durch Bosch, Mannes-
mann und Allianz, die aus vermögensteuerrechtli-
chen Gründen gewählt worden sei, kartellrechtlich 
nicht anders beurteilt werden als eine direkte Betei-
ligung dieser Unternehmen an ATN mit 20 %, 20% 
bzw. 9 %, bei der überhaupt kein Zusammenschluß- 

1 ) Das Kommissionsmitglied Murawski hat wegen seiner 
Zugehörigkeit zu einem der beteiligten Unternehmen 
an der Beratung in diesem Fall nicht teilgenommen. 
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Schaubild 1 

Endgültige Zusammenfassung der von den Industriegesellschaften gehaltenen MBB -Anteile 
Quelle: Zusammenstellung aus den Akten des Bundeskartellamtes 

tatbestand gegeben sei. Zu beachten sei nämlich, 
daß bei einer direkten Beteiligung dieser Unterneh-
men an ATN für eine qualifizierte Mehrheit neben 
den Stirnen von AEG-Telefunken stets die Stimmen 
zweier weiterer Gesellschafter erforderlich seien. 
Die gewählte Form der indirekten Beteiligung än-
dere daran nichts. Denn der Gesellschaftsvertrag 
der ARB-Beteiligungs-GmbH sehe keine Poolung 
der Beteiligungsrechte an der ANT-Beteiligungs

-

GmbH vor. Vielmehr seien aufgrund dieses Gesell-
schaftsvertrages die beiden Gesellschafter berech-
tigt, die Geschäftsführung der ARB-Beteiligungs-
GmbH anzuweisen, die Beteiligungsrechte an der 
ANT-Beteiligungs-GmbH entsprechend ihren Ge-
schäftsanteilen auszuüben. Dadurch bedürfe es für 
Gesellschafterbeschlüsse bei der ANT-Beteiligungs-
GmbH, die nach diesem Gesellschaftsvertrag mit 
einfacher Mehrheit zustande kämen, ebenfalls der 
Stimmen von mindestens zwei der drei neuen Ge-
sellschafter. Daher sei bei ATN eine qualifizierte 
Mehrheit — neben den Stimmen von AEG-Telefun-
ken — nur mit den Stimmen von zwei weiteren der 
drei neuen Gesellschafter zu erzielen. Das Bundes-
kartellamt hat in seinem Abschlußvermerk offenge-
lassen, ob es die Ansicht der beteiligten Unterneh-
men teilt. Eine Untersagung des Zusammenschluß-
vorhabens scheide jedenfalls aus anderen Gründen 
aus. 

561. Die Monopolkommission teilt nicht die An-
sicht des Rechtsvertreters der beteiligten Unterneh-
men, daß in diesem Fall kein Zusammenschlußtat-
bestand vorliege. Nach § 23 Abs. 2 Nr. 2 lit. a GWB, 
der rein formal an den Erwerb von Anteilen von 25% 
des stimmberechtigten Kapitals oder mehr an-
knüpft, sind hier mehrere Zusammenschlußtatbe-
stände erfüllt. Außerdem ist zu berücksichtigen, daß 
die gesellschaftsrechtliche Konstruktion jederzeit 
im Innenverhältnis beliebig geändert werden kann, 
ohne daß dadurch ein neuer Zusammenschlußtatbe-
stand verwirklicht wird. 

562. Die Monopolkommission ist der Auffassung, 
daß in Fallgestaltungen, in denen wie hier allein 
steuerrechtliche Gründe für einen Zusammenschluß 
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geltend gemacht werden, immer untersucht werden 
muß, welche wettbewerblichen Auswirkungen auf-
grund der gewählten Beteiligungskonstruktion mög-
lich sind. Es reicht nicht aus, einfach festzustellen, 
daß in erster Linie die Zusammenschlüsse der Er-
langung des steuerrechtlichen Schachtelprivilegs 
dienen würden. Dies gilt auch dann, wenn es — wie 
bei der Neuordnung der Beteiligungsverhältnisse an 
MBB — im Einzelfall relativ einfach sein mag, die 
wettbewerblichen Auswirkungen zu beurteilen. Ins-
besondere aber dann, wenn wie im Falle ATN die 
Wirkungen gesellschaftsrechtlicher Konstruktionen 
schwer vorhersehbar sind, ist eine detaillierte Un-
tersuchung der Wettbewerbsverhältnisse, wie sie 
das Bundeskartellamt in diesem Falle vorgenom-
men hat, unentbehrlich. 

563. Darüber hinaus sieht die Monopolkommission 
aufgrund der dargestellten und zahlreicher weiterer 
Fälle ihre Forderung nach einer Abschaffung der 
Vermögensteuerpflicht für Kapitalgesellschaften 
bestätigt. Jedenfalls unterstützt das gegenwärtige 
Steuerrecht gesellschaftsrechtliche Konstruktionen 
oder die Erhöhung eines Anteils auf die kartellrecht-
lich relevante Schwelle von 25 %, die nicht von vorn-
herein als wirtschaftlich unbedeutend angesehen 
werden können. 

564. Die Monopolkommission hat darüber hinaus 
erwogen, dem Gesetzgeber eine Änderung des § 23 
Abs. 2 Nr. 2 lit. a GWB (Absenkung oder Erhöhung 
des Beteiligungswertes) vorzuschlagen. Für eine Ab-
senkung des Beteiligungswertes könnte sprechen, 
daß in zahlreichen Fällen Unternehmen Anteile an 
Gesellschaften erwerben, die zwar keinen Zusam-
menschlußtatbestand erfüllen, ihm aber wirtschaft-
lich gleichkommen. Diesen Gedanken hat die Mono-
polkommission jedoch verworfen, weil ein Grenz-
wert auch unterhalb der Schwelle von 25 % (etwa bei 
20 %) Umgehungsmöglichkeiten eröffnet und eine 
plausible Anteilsschwelle nicht exakt festgelegt wer-
den kann. 

565. Für eine Erhöhung des Beteiligungswertes 
über 25 % könnten der Umgehungstatbestand des 
§ 23 Abs. 2 Nr. 2 Satz 4 GWB, der auf die Stellung ei-
nes Sperrminoritäteninhabers abhebt, und das steu-
errechtliche Schachtelprivileg sprechen. Bei konse-
quenter Handhabung müßte dann auch der Schwel-
lenwert von 50 % gestrichen werden. Diesen Überle-
gungen steht jedoch entgegen, daß dann Gemein-
schaftsunternehmen mit vier (bzw. zwei) gleichmä-
ßig beteiligten Mutterunternehmen nicht mehr von 
dieser Norm erfaßt würden. Die Monopolkommis-
sion konnte sich deshalb zu einer solchen Empfeh-
lung nicht entschließen. Sie ist vielmehr der Auffas-
sung, daß die bestehenden Schwellen von 25 und 
50 % eine konkrete Gefährdungslage umschreiben, 
die oft faktisch einer Sperrminorität bzw. der Mehr-
heit gleichkommen. Ein Überschreiten dieser Werte 
schreibt darüber hinaus die mögliche Position zu ei-
ner tatsächlichen Stellung fest. Insoweit ist es ge-
rechtfertigt, jeden dieser Schwellenwerte als eigen-
ständigen Zusammenschlußtatbestand mit jeweils 
besonderen wettbewerblichen Auswirkungen anzu-
sehen. 

2.4 Das Verhältnis der Zusammenschlußtatbestände 
zu den Zusammenschlußwirkungen 

566. Der Bundesgerichtshof nahm in der Entschei-
dung „Erdgas Schwaben" 1)  zu der Frage des Zusam-
menhangs zwischen dem Zusammenschlußtatbe-
stand des § 23 Abs. 2 Nr. 2 Satz 3 GWB und dessen 
Auswirkungen im Hinblick auf § 24 Abs. 1 GWB Stel-
lung. In dieser Entscheidung führte er dazu aus: 
„Allerdings kann dem Bundeskartellamt nicht ohne 
weiteres gefolgt werden, schon aufgrund der gesetz-
lichen Regelung (§ 23 Abs. 2 Nr. 2 GWB) seien die an 
einem Gemeinschaftsunternehmen beteiligten Un-
ternehmen in jedem Fall nicht als Wettbewerber auf 
dem Markt des Gemeinschaftsunternehmens, son-
dern insoweit als wettbewerbliche Einheit anzuse-
hen ... Es ist vielmehr, ähnlich den Voraussetzun-
gen, unter denen bei einem Zusammenschluß einem 
beteiligten Unternehmen die Ressourcen des ande-
ren Unternehmens zugerechnet werden können, je-
denfalls bei der Untersuchung, ob die marktbeherr-
schende Stellung einer der Mütter des Gemein-
schaftsunternehmens verstärkt wird, zu prüfen, in 
welcher Art und in welchem Ausmaß diesem Unter-
nehmen Leitungsmacht im Gemeinschaftsunter-
nehmen in Richtung eines den Wettbewerb unter 
den gegebenen Verhältnissen hemmenden Einflus-
ses zukommt." 

567. Dieser Zusammenhang zwischen der Zusam-
menschlußfiktion des § 23 Abs. 2 Nr. 2 Satz 3 GWB ei-
nerseits und den wettbewerblich erheblichen Ein-
flußmöglichkeiten als Voraussetzungen des Entste-
hens oder Verstärkens einer marktbeherrschenden 
Stellung gemäß § 24 Abs. 1 GWB andererseits wurde 
trotz Bedenken des Bundeskartellamtes 2 ) von der 
Rechtsprechung in neueren Entscheidungen für Ge-
meinschaftsunternehmen bestätigt 3 ). 

568. In dem kürzlich ergangenen Beschluß „Verei-
nigte Elektrizitätswerke Westfalen/Gelsenwas-
ser" 4 ) hat das Kammergericht auch für einen Zu-
sammenschluß, bei dem es sich um eine Minder-
heitsbeteiligung von 25 % handelte, dem Zusammen

-

schlußtatbestand als solchem keinen unternehmeri-
schen Einfluß entnommen, sondern diesen ausführ-
lich gesondert geprüft. Allerdings wurde betont, daß 
schon eine Beteiligung von 25 % eine Einflußmög-
lichkeit vermitteln könne. Ausdrücklich wird die 
Auffassung abgelehnt, daß die Erfüllung des Zusam-
menschlußtatbestandes wettbewerblich erheblichen 
Einfluß im anderen Unternehmen fingiere oder indi-
ziere. 

569. Das Bundeskartellamt vertrat gegenüber der 
Monopolkommission die Auffassung, es sei zu unter-
scheiden, ob es sich um einen horizontalen, vertika-
len oder konglomeraten Zusammenschluß handele. 

1) WuW/E BGH 1533 (1538). 
2) Zuletzt Tätigkeitsbericht 1979/1980, BT-Drs. 9/565, 

S.25. 
3) KG, WuW/E OLG 2093 (2095) „bituminöses Mischgut"; 

BGH, WuW/E BGH 1763 (1766) „bituminöses Mischgut"; 
KG, WuW/E OLG 2539 (2548) „Braun/Almo". 

4) Beschluß vom 14. April 1982, Kart 23/80. 
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Jedenfalls bei einer Minderheitsbeteiligung an ei-
nem Konkurrenzunternehmen (horizontaler Zu-
sammenschluß) sei davon auszugehen, daß die so zu-
sammengeschlossenen Unternehmen im Wettbe-
werb nicht mehr gegeneinander auftreten würden. 
Ein Unternehmen beteilige sich an einem Konkur-
renten nicht allein zum Zwecke der Finanzanlage, 
sondern um die bestehende Konkurrenzsituation 
auszuschalten. 

Gleiches gelte auch für Gemeinschaftsunterneh-
men. Hier sei allein aufgrund der Fiktion des § 23 
Abs. 2 Nr. 2 Satz 3 GWB zu erwarten, daß die an ei-
nem Gemeinschaftsunternehmen beteiligten Unter-
nehmen auf dem Markt, auf dem das Gemein-
schaftsunternehmen tätig sei, nicht miteinander in 
Wettbewerb stünden. 

Etwas anderes gelte für vertikale und konglomerate 
Zusammenschlüsse. Bei diesen folge nicht zwangs-
läufig aus § 23 Abs. 2 GWB, daß die Ressourcen der 
beiden Unternehmen verbunden seien und deshalb 
zusammengerechnet werden könnten. Die Ressour-
cenzurechnung und ihr Einsatz sei vielmehr im Ein-
zelfall zu ermitteln. 

570. Die von der Rechtsprechung entschiedenen 
Sachverhalte haben erkennen lassen, daß die Markt-
wirkungen eines Zusammenschlusses dann weniger 
eindeutig zu beurteilen sind, wenn zwischen den be-
teiligten Unternehmen kein aktueller oder potentiel-
ler Wettbewerb besteht. Die Monopolkommission 
sieht sich daher veranlaßt, ihre früheren Aussagen 
zu berichtigen und zu präzisieren 1 ). 

Die Diskussion zum Verhältnis von Zusammen-
schlußtatbestand und Zusammenschlußwirkungen 
wird im wesentlichen anhand des Begriffs der wett-
bewerblichen oder auch der wirtschaftlichen Einheit 
geführt. Mit dem Hinweis auf die wettbewerbliche 
Einheit wird jedoch eher die Verbundklausel des 
§ 23 Abs. 1 Satz 2 GWB angesprochen, während mit 
der wirtschaftlichen Einheit auf konzernrechtliche 
Kriterien verwiesen wird, die hier nicht maßgeblich 
sein können. Auf beide Begriffe sollte daher in dem 
hier dargestellten systematischen Zusammenhang 
verzichtet werden. 

571. Maßgeblich ist vielmehr, inwieweit der Zu-
sammenschluß einen wettbewerblich erheblichen 
Einfluß vermittelt. Damit geht es im Ergebnis um 
Probleme der Ressourcenzurechnung und des Res-
sourceneinsatzes. Diese Prüfung ist Bestandteil der 
Untersuchung, ob eine marktbeherrschende Stel-
lung i. S. des § 24 Abs. 1 GWB entsteht oder verstärkt 
wird. 

Die Zurechnung von Ressourcen oder deren gemein-
samer Einsatz ist immer zu bejahen, wenn durch 
den Zusammenschluß Leitungsmacht vermittelt 
wird. Im übrigen kommt es auf die wettbewerbliche 
Situation der beteiligten Unternehmen im einzelnen 
an. Bei Beteiligung an Konkurrenzunternehmen 
kann davon ausgegangen werden, daß die Ressour- 

1 ) Monopolkommission, Mehr Wettbewerb ist möglich, 
Hauptgutachten 1973/1975, Baden-Baden 1976, Tz. 877. 

cen jeweils unter Beachtung des Konkurrenzver-
hältnisses eingesetzt werden. In anderen Fällen 
kommt es darauf an, inwieweit der Zusammen-
schluß die Annahme zuläßt, daß die gesamten Res-
sourcen den beteiligten Unternehmen zur- Verfü-
gung stehen. Insoweit ist für Minderheitsbeteiligun-
gen insbesondere zu prüfen, ob es sich um reine Fi-
nanzanlagen oder sonstige wettbewerbspolitisch un-
bedeutende Beteiligungen handelt. Bei Gemein-
schaftsunternehmen ist zu beachten, daß die Zusam-
menschlußfiktion des § 23 Abs. 2 Nr. 2 Satz 3 GWB 
sich nur auf bestimmte Märkte und Beteiligte und 
damit auf horizontale Aspekte bezieht. Mit der 
Rechtsprechung sind darüber hinausgehende Wir-
kungen gesondert zu ermitteln. Die Monopolkom-
mission vertritt daher nicht mehr die Auffassung, 
ein Zusammenschluß begründe die unwiderlegliche 
Vermutung, daß durch ihn eine neue Einheit entste-
he, welche über die Gesamtheit der Ressourcen dis-
ponieren könne. 

572. Dies ändert nichts an ihrer Einschätzung, daß 
auch Minderheitsbeteiligungen in der Regel erhebli-
che Wettbewerbswirkungen entfalten. Gemäß der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes sind diese 
jedoch im einzelnen bei der Feststellung der Entste-
hung oder Verstärkung einer marktbeherrschenden 
Stellung gemäß § 24 Abs. 1 GWB zu berücksichti-
gen. 

573. Die Monopolkommission ist der, Auffassung, 
daß eine Kapitalverflechtung von mehr als 25 % in 
horizontaler Richtung, -  also zwischen Unternehmen, 
die gleichartige Produkte anbieten oder nachfragen, 
meistens zu einer Ausschaltung des Wettbewerbs 
führt. Eine Beteiligung von beispielsweise 33 1 /3 % 
hat zur Folge, daß die Muttergesellschaft automa-
tisch zu einem Drittel am wirtschaftlichen Erfolg 
und Mißerfolg der Tochtergesellschaft beteiligt ist. 
Es ist schwer vorstellbar, daß sie unter diesen Um-
ständen durch aggressive Wettbewerbshandlungen 
die Gewinne der Tochter beeinträchtigt. Das Bun-
deskartellamt ist sogar der Auffassung, daß hier ein 
Zusammenhang zwischen horizontalem Zusammen-
schluß und Marktbeherrschung immer als gegeben 
zu unterstellen ist. 

574. Bei Kapitalverflechtungen von mehr als 25 % 
in vertikaler Richtung, also zwischen Anbietern und 
Nachfragern eines Produkts, ist nach Auffassung 
der Monopolkommission damit zu rechnen, daß die 
Interessen des Zusammenschlußpartners bei der 
Gestaltung der Geschäftsbeziehungen besonders be-
rücksichtigt werden. Handelt es sich um unvollkom-
mene Märkte, auf denen der Wettbewerb nicht für 
gleiche Bezugs- und Absatzbedingungen sorgt, so 
verschafft eine vertikale Kapitalverflechtung dem 
betreffenden Unternehmen in der Regel einen be-
vorzugten Zugang zu den Absatz- bzw. Beschaf-
fungsmärkten. Sind die Unternehmen einer Indu-
strie überwiegend mit ihren Zulieferern und Abneh-
mern vertikal verflochten, so wird der Zugang zu 
den einzelnen Märkten für einstufige Unternehmen 
erschwert. Diese, nach Auffassung der Monopol-
kommission schon bei Minderheitsbeteiligungen 
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auftretenden Wettbewerbsverfälschungen sind bei 
der Feststellung der überragenden Marktstellung zu 
berücksichtigen. 

575. Auch Kapitalverflechtungen zwischen Unter-
nehmen, die weder als Wettbewerber noch als Zulie-
ferer und Abnehmer miteinander in Beziehung ste-
hen, können den Wettbewerb beeinflussen. Bei die-
ser konglomeraten Form der Verflechtung besteht, 
ebenso wie bei den beiden zuerst genannten For-
men, die Möglichkeit, Ressourcen von einem Zusam-
menschlußpartner zum anderen zu übertragen. Bei 
Minderheitsbeteiligungen kann sicherlich nicht 
ohne weiteres davon ausgegangen werden, daß die 
Ressourcen jedes Zusammenschlußpartners ohne 
Begrenzung allen anderen zur Verfügung stehen. 

Es ist jedoch nicht auszuschließen, daß eine Mutter-
gesellschaft auch eine Tochter, an der sie nur mit 
weniger als 50 % beteiligt ist, finanzielle und andere 
Ressourcen zur Verfügung stellt, um deren Wettbe-
werbsfähigkeit zu stärken. Von den Wettbewerbern 
der Tochtergesellschaft wird diese Möglichkeit im 
Marktverhalten berücksichtigt werden. Die Mono-
polkommission ist deshalb der Auffassung, daß bei 
der Feststellung des Entstehens oder Verstärkens 
einer marktbeherrschenden Stellung eines Unter-
nehmens die Finanzkraft anderer Unternehmen, 
mit denen es durch Minderheitsbeteiigungen ver-
flochten ist, mitzuberücksichtigen ist. 

2.5 Die Marktbeherrschungsvermutungen 

576. Ist ein Zusammenschlußtatbestand gegeben, 
so ist weiter zu untersuchen, ob durch ihn eine 
marktbeherrschende Stellung entsteht oder ver-
stärkt wird. Die größte Bedeutung kommt dabei dem 
Nachweis einer Einzelmarktbeherrschung oder ei-
ner marktbeherrschenden Unternehmensgesamt-
heit (Oligopol) zu. Das GWB enthält dafür drei un-
terschiedliche Marktbeherrschungsvermutungen: 
— die einfachen Marktbeherrschungsvermutungen 

des § 22 Abs. 3 GWB, 
— die Ressourcenvermutungen des § 23 a Abs. 1 

GWB und 
— die qualifizierte Oligopolvermutung des § 23 a 

Abs. 2 GWB. 

2.5.1 Die Bedeutung und Reichweite der Vermutungen 

577. Der Bundesgerichtshof hat in dem Verfahren 
„Klöckner/Becorit" 1 ) zuletzt ausführlich zu der 
Reichweite der einfachen Marktbeherrschungsver-
mutung des § 22 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB Stellung ge-
nommen. Danach findet diese Vermutung nur An-
wendung, wenn aufgrund einer umfassenden Prü-
fung aller relevanten Faktoren das Bestehen einer 
marktbeherrschenden Stellung weder auszuschlie-
ßen noch zu bejahen ist. Dies bedeutet, daß § 22 
Abs. 3 GWB nur im Falle eines non liquet zur An-
wendung kommen kann. 

1 ) WuW/E BGH 1749. 

578. Diese Entscheidung bestätigt, daß den einfa-
chen Marktbeherrschungsvermutungen nicht nur 
eine Aufgreiffunktion zukommt. Darüber hinaus be-
wirkt die Entscheidung, daß die Anwendbarkeit der 
Vermutungen auf wenige Fälle beschränkt sein wird 
und diese somit in ihrer wettbewerbspolitischen 
Wirkung begrenzt sind. Es bleibt abzuwarten, ob die 
herrschende Interpretation im Ergebnis das mate-
rielle Untersagungsverfahren dergestalt erschwe-
ren wird, daß infolge einer umfassenden Ermitt-
lungspflicht der Kartellbehörde ein Rückgriff auf 
die Vermutungen faktisch ausgeschlossen ist. Dies 
wird davon abhängen, welche Anforderungen an die 
Feststellung und Würdigung der zu untersuchenden 
Faktoren gestellt werden. 

579. Im Endeffekt kommt somit den Vermutungen 
allenfalls eine indizielle Wirkung zu. Sind die in ih-
nen enthaltenen tatbestandlichen Voraussetzungen 
erfüllt, so bedarf es eingehender Prüfung, ob durch 
einen Zusammenschluß eine marktbeherrschende 
Stellung entsteht oder verstärkt wird. Dies bedeutet 
zwar nicht, daß ein Verfahren erst dann aufgegriffen 
werden kann, sobald die in den Vermutungen ge-
nannten quantitativen Kriterien erreicht sind. Viel-
mehr können auch niedrigere Werte eine marktbe-
herrschende Stellung begründen oder verstärken. 
Die in den Vermutungen genannten Schwellen zei-
gen jedoch, ab welcher Größenordnung durch einen 
Zusammenschluß in der Regel mit einer Gefahr für 
den Wettbewerb zu rechnen ist. 

580. Für die Ressourcenvermutungen des § 23 a 
Abs. 1 GWB ist hervorzuheben, daß diese sich bereits 
dem Wortlaut nach auf die Erwartung beziehen, daß 
eine marktbeherrschende Stellung entsteht oder 
verstärkt wird. Die Beurteilung der Strukturent-
wicklungen ist damit in die Vermutungen einbezo-
gen. 

581. Von einer anderen rechtlichen Qualität ist die 
ausschließlich für die Zusammenschlußkontrolle 
geltende Oligopolvermutung des § 23 a Abs. 2 GWB 
Sie bringt auch mit der Formulierung zum Aus-
druck, daß sie zu einer echten Beweislastumkehr 
führt und damit tatsächliche Beweiserleichterungen 
bringen kann. Inwieweit dies in der Amtspraxis 
auch tatsächlich zutrifft, läßt sich noch nicht ab-
schließend beurteilen 1). 

582. Die Beweislastumkehr gilt nach dem Wortlaut 
der Vorschrift für das Bestehen künftigen Binnen-
wettbewerbs wie auch für die überragende Markt-
stellung des Oligopols gegenüber Außenseitern. Die 
Vermutung kann sich immer nur auf das Oligopol 
selbst beziehen, da auf Marktanteile abgestellt wird. 
Das schließt nicht aus, daß sie auch für vertikale und 
konglomerate Zusammenschlüsse einzelner Oligo-
polmitglieder gilt. Die Vermutung entscheidet dann 
darüber, ob das Oligopolmitglied einem Oligopol mit 
überragender Marktstellung angehört. In diesen 
Fällen kann die Verstärkungserwartung nicht von 

1 ) Vgl. jedoch BKartA, WuW/E BKartA 1921 „Burda/Sprin-
ger" und WuW/E BKartA 1943 „Philip Morris/Roth-
mans". 
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der Vermutung abgedeckt sein, da sie allein von be-
stimmten Marktanteilen ausgeht. Außerdem kann 
die Vermutung nicht weiter reichen als deren Wider-
legungsmöglichkeiten. Das gilt erst recht für die 
Entstehungserwartung. 

583. Bei horizontalen Zusammenschlüssen inner-
halb des Oligopols oder unter Beteiligung von Unter-
nehmen des Oligopols erstreckt sich die Vermutung 
auch auf die Entstehungserwartung, soweit die Kri-
terien erreicht werden. Für diese Auslegung spricht 
bereits, daß die Vermutung nach dem Wortlaut aus-
drücklich für die Zusammenschlußkontrolle gilt. Für 
eine Verstärkungserwartung eines bereits aufgrund 
der Vermutung bestehenden marktbeherrschenden 
Oligopols kann § 23 a Abs. 2 GWB jedoch nicht gel-
ten. Die Vermutung stellt allein auf bestimmte 
Schwellenwerte ab. Sind diese bereits vor dem Zu-
sammenschluß überschritten worden, so gibt es 
keine weiteren Kriterien, an die die Vermutung ge-
knüpft werden könnte. Unabhängig von der Vermu-
tung wird die Erhöhung von Marktanteilen eines 
marktbeherrschenden Oligopols jedoch ebenso wie 
die Verengung eines Oligopols regelmäßig als Ver-
stärkung anzusehen sein 1 ). 

2.5.2 Das Verhältnis der Vermutungen zueinander 

584. Das Kammergericht hat in seinem Beschluß 
„Blei- und Silberhütte Braubach" 2 ) die Ansicht ver-
treten, sobald in einem Fall die tatbestandlichen 
Voraussetzungen sowohl der Monopol- (§ 22 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 1 GWB) als auch einer der Oligopolvermu-
tungen des § 22 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GWB erfüllt seien, 
würden sich diese Vermutungen gegenseitig aufhe-
ben und ihre Anwendbarkeit entfallen. Auf einem 
bestimmten Markt könne denkgesetzlich nur ein 
marktbeherrschendes Unternehmen oder ein Oligo-
pol bestehen. Unter diesen Umständen sei es nicht 
zulässig, der Oligopolvermutung mehr Gewicht bei-
zumessen als der Monopolvermutung oder umge-
kehrt. Deshalb müsse in Fällen, in denen wie hier 
jede Vermutung von vornherein gegen die andere 
spreche, eine unabhängige Feststellung getroffen 
werden, ob eine marktbeherrschende Stellung eines 
Oligopols oder eines Einzelunternehmens vorhan-
den sei oder entstehe. Der Bundesgerichtshof hat in 
seiner den Beschluß des Kammergerichts im Ergeb-
nis bestätigenden Entscheidung diesen Problembe-
reich ausdrücklich offengelassen 3 ). Die Monopol-
kommission ist bei der Aktendurchsicht der nicht 
untersagten Fusionskontrollfälle auf Fallgestaltun-
gen gestoßen, in denen diese Frage eine Rolle ge-
spielt hat. In der Regel ging dabei das Bundeskar-
tellamt von der Indizwirkung einer der beiden Ver-
mutungen aus. 

585. Die Monopolkommission teilt die Ansicht des 
Kammergerichts, daß eine Monopol- und Oligopol

-

situation nicht gleichzeitig bestehen können. Dies 
bedeutet jedoch nicht, daß in Fallgestaltungen, in de- 

1) Vgl. unten Abschnitt 2.6.4 in diesem Kapitel. 
2) WuW/E OLG 2234 (2235). 
3) WuW/E BGH 1824. 

nen wie im Fall „Blei- und Silberhütte Braubach" so-
wohl die tatbestandlichen Voraussetzungen der Mo-
nopol- als auch der Oligopolvermutung erfüllt sind, 
beide Vorschriften zwangsläufig unanwendbar 
seien. Die Ansicht des Kammergerichts würde dazu 
führen, daß je höher der Marktanteil des führenden 
Unternehmens ist, desto häufiger eine Situation ent-
steht, in der die Voraussetzungen für beide Vermu-
tungen an sich erfüllt sind und deshalb im Ergebnis 
nicht zur Anwendung kämen. Ferner würde bei ei-
ner geringfügigen Veränderung der Marktanteile im 
Zeitablauf, sofern die Anteile eines Unternehmens 
um die Schwellenwerte der Marktbeherrschungs-
vermutungen schwanken, die Anwendbarkeit beider 
Vermutungen zeitweise entfallen, sobald ihre Vor-
aussetzungen gleichzeitig vorliegen, oder wieder 
neu entstehen, wenn nur die Tatbestandsmerkmale 
einer Vermutung erfüllt sind. Beide Vermutungen 
können daher nach Auffassung der Monopolkom-
mission nebeneinander bestehen. 

Entscheidend ist vielmehr, ob im Falle eines non li-
quet die Marktstruktur eher für die Einzelmarktbe-
herrschung oder das Bestehen einer marktbeherr-
schenden Unternehmensgesamtheit spricht. Aus-
schlaggebend dafür sind die Tatsachen, welche das 
Bundeskartellamt aufgrund einer Gesamtbetrach-
tung aller relevanter Faktoren (Marktanteil, Markt-
zutrittsschranken, Zugang zum Absatz- oder Be-
schaffungsmarkt, Verflechtung, Finanzkraft) ermit-
telt hat. 

586. Auch die Vorschriften des § 23 a Abs. 1 und 
§ 22 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB sind nebeneinander an-
wendbar. Dies gilt ebenso für die einzelnen Vermu-
tungen des § 23 a Abs. 1 GWB untereinander. Diese 
Normen gehen alle von der überragenden Stellung 
eines Unternehmens aus. Es handelt sich bei den 
einzelnen Vermutungen um spezielle Ausschnitte 
aus einer einheitlichen Betrachtungsweise, welche 
die schädlichsten Fallgruppen für den Wettbewerb 
anhand einfach festzustellender Daten erfassen will. 
Die in den jeweiligen Vermutungen genannten 
Strukturkriterien bilden insoweit einen ersten An-
haltspunkt für wettbewerbliche Gefährdungslagen. 

587. Dagegen ist § 23a Abs. 2 GWB für Oligopole 
nach Auffassung der Monopolkommission als Son-
derregelung gegenüber § 22 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GWB 
anzusehen. Dreier- und Fünferoligopole, welche die 
Marktanteile von 50 % bzw. zwei Drittel erreichen 
und nicht unter die Ausschlußklausel des § 23 a 
Abs. 2 Satz 2 GWB fallen, sind daher ausschließlich 
nach dieser Vorschrift zu beurteilen. Denn der Ge-
setzgeber hat mit dieser qualifizierten Oligopolver-
mutung eine bestimmte Wertung getroffen, welche 
insgesamt „für die Zusammenschlußkontrolle gilt". 

2.5.3 Die Anwendung der Eindringungsvermutung des § 23a 
Abs. 1 Nr. 1 lit. a GWB 

588. Die Monopolkommission beobachtet mit Be-
denken das kontinuierliche Vordringen von Großun-
ternehmen auf klein- und mittelständisch struktu-
rierten Märkten auch nach Inkrafttreten der Vier-
ten GWB-Novelle. Zu nennen wären hier insbeson- 
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dere auf horizontaler Ebene die Bauwirtschaft und 
der Brauereisektor sowie auf vertikaler Ebene die 
Mineralöl-, Zement- und Reifenindustrie. 

Die Monopolkommission würde es begrüßen, wenn 
das Bundeskartellamt dieser Entwicklung verstärkt 
entgegentreten würde. Sie setzt sich für eine konse-
quente Anwendung des bestehenden Eingriffsin-
strumentariums, insbesondere der Eindringungsver-
mutung des § 23 a Abs. 1 Nr. 1 lit. a GWB ein. Die Mo-
nopolkommission ist aufgrund der beim Bundeskar-
tellamt durchgeführten Aktendurchsicht zur Auffas-
sung gelangt, daß die Eindringungsvermutung bis-
her eher zurückhaltend angewandt worden ist. 

589. Im Rahmen der bestehenden Gesetzeslage 
wird bei Vorliegen der tatbestandlichen Vorausset-
zungen der Eindringungsvermutung das Entstehen 
oder Verstärken einer marktbeherrschenden Stel-
lung indiziert. Das Bundeskartellamt muß dabei im 
Rahmen der verwaltungsrechtlichen Offizialma-
xime jedem ihr bekannten Umstand, der für oder ge-
gen das Entstehen oder Verstärken einer marktbe-
herrschenden Stellung spricht, Rechnung tragen. 
Läßt sich das innerhalb eines Untersagungsverfah-
rens aufgrund einer Würdigung aller vorgetragenen 
und auf sonstige Weise bekannt gewordene Um-
stände weder mit hinreichender Sicherheit bejahen 
noch ausschließen, dann findet § 23 a Abs. 1 Nr. 1 
lit. a GWB Anwendung. 

590. In zahlreichen Fallgestaltungen hat das Bun-
deskartellamt zwar diese Vorschrift geprüft, jedoch 
von ihrer Anwendung abgesehen. Dabei sind einige 
Probleme und Unklarheiten in der Handhabung die-
ser Vorschrift aufgetreten, die wohl darauf beruhen, 
daß es beim Bundeskartellamt noch kein Koordinie-
rungsergebnis zur Auslegung dieser Vorschrift gibt. 
Die Monopolkommission beschränkt sich auf eine 
Darstellung der unterschiedlichen Auslegungspra-
xis dieser Vorschrift in Einzelfällen, um auf Gefah-
ren aufmerksam zu machen, die aufgrund der unsi-
cheren Rechtslage bestehen. 

591. In einem Fall erwarb ein diversifizierter, welt-
weit verzweigter Konzern, der auf dem betroffenen 
Markt Anteile von knapp 5 % hielt, ein kleines Unter-
nehmen, das auf demselben Markt knapp 0,6 % der 
Anteile innehatte. Die Auffassung des Großunter-
nehmens, die Vermutung des § 23 a Abs. 1 Nr. 1 lit. a 
GWB finde keine Anwendung, weil ein Fall der hori-
zontalen Konzentration vorliege und man deshalb 
von keinem „Eindringen" in einen klein- oder mittel-
ständisch strukturierten Markt sprechen könne, 
wurde vom Bundeskartellamt zurückgewiesen. 

Als Begründung führte das Bundeskartellamt aus, 
daß in diesem Fall zwar nicht von einem Eindringen 
gesprochen werden könne, wenn ein Unternehmen 
bereits einen Marktanteil von annähernd 5 % habe. 
Durch diese Norm solle jedoch ein „Aufrollen des 
Marktes" vermieden werden. Der Aufkauf kleiner 
Unternehmen könne dieselben wettbewerblichen 
Veränderungen erzeugen, wie der einmalige Erwerb 
von Unternehmen mit Marktanteilen von 5 %. Je

-

doch könne bei einem minimalen Zuwachs von 
knapp 0,6 % keine Gefährdung der Wettbewerbs-
struktur angenommen werden. 

592. Die Monopolkommission teilt die Auffassung 
des Bundeskartellamtes, daß die Norm des § 23 a 
Abs. 1 Nr. 1 lit. a GWB auch alle die Fallgestaltungen 
erfaßt, bei denen ein Großunternehmen bereits auf 
einem klein- oder mittelständisch strukturierten 
Markt tätig ist. Dies folgt aus dem Wortlaut, der Ge-
setzesgeschichte und dem Zweck der Norm. Sie ver-
langt ihrem Wortlaut nach nicht, daß ein Großunter-
nehmen zum ersten Mal auf einem Markt in Er-
scheinung tritt. In der Regierungsbegründung zur 
Vierten GWB-Novelle 1)  wird zu Recht darauf hinge-
wiesen, daß nicht nur der erste, sondern auch wei-
tere Zusammenschlüsse die Wettbewerbsstruktur 
zu Lasten kleiner und mittlerer Konkurrenten nach-
haltig verschlechtern können. Die Vermutung findet 
deshalb auch dann Anwendung, wenn bereits ein-
zelne Großunternehmen auf dem betroffenen Markt 
tätig sind. Wirtschaftlich gesehen spielt es dabei 
keine Rolle, ob es sich insoweit um das am Zusam-
menschluß beteiligte Unternehmen handelt oder 
nicht. 

593. Die Monopolkommission ist jedoch entgegen 
dem Bundeskartellamt der Ansicht, daß auch bei ei-
nem Minimalzuwachs von knapp 0,6 % Marktanteil 
die tatbestandlichen Voraussetzungen der Eindrin-
gungsvermutung erfüllt sind. Entscheidend ist der 
von den Großunternehmen ausgehende Abschrek-
kungs- oder Entmutigungseffekt für kleinere Wett-
bewerber, der auch bei einem sehr geringen Markt-
anteil und überlegenen Ressourcen gegeben sein 
kann. Die Vorschrift könnte sonst durch einen suk-
zessiven Aufkauf kleiner Unternehmen mit geringen 
Marktanteilen umgangen werden. Die Unanwend-
barkeit der Vermutung kann sich jedoch in diesen 
Fällen aufgrund einer umfassenden Würdigung al-
ler strukturellen Faktoren ergeben, die zu einer Wi-
derlegung der Vermutung führen kann. 

594. In einem anderen Fall sah das Bundeskartell-
amt die Vorschrift des § 23 a Abs. 1 Nr. 1 lit. a GWB 
unter anderem deshalb als widerlegt an, weil ange-
sichts einer geringen Marktanteilsaddition bei ei-
nem klein- oder mittelständischen Unternehmen 
von 10 % auf 11 % offensichtlich keine marktbeherr-
schende Stellung entstehe oder verstärkt werde. 
Auch eine solche Argumentation wird nach Auffas-
sung der Monopolkommission der Bedeutung der 
Eindringungsvermutung nicht gerecht. Entschei-
dend ist hier nicht die in der Marktanteilsaddition 
von ein Prozent zum Ausdruck kommende Verstär-
kungserwartung, sondern die durch das Vordringen 
von Großunternehmen mit erheblicher Finanzkraft 
bestehende Gefahr zu Folgefusionen und damit zur 
Verdrängung kleiner und mittlerer Unternehmen. 
Das Bundeskartellamt hätte deshalb zur Widerle-
gung der Eindringungsvermutung auf die geringe 
Höhe der Marktanteilsaddition nicht zurückgreifen 
dürfen. 

1 ) BT-Drucksache 8/2136, S. 20 (r. Sp.). 
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595. In einigen Fällen stellt das Bundeskartellamt 
fest, daß bereits über längere Zeit hinweg Großun-
ternehmen mit Marktanteilen um etwa 5 % auf ei-
nem überwiegend klein- und mittelständisch struk-
turierten Markt tätig gewesen seien. Daraus zog es 
dann die Schlußfolgerung, daß bei einer solchen 
Marktstruktur auch dann, wenn ein weiteres Groß-
unternehmen durch Aufkauf eines kleinen Unter-
nehmens mit knapp 10 % Marktanteil in diesen 
Markt eindringe oder seinen Anteil an diesem 
Markt auf diese Größenordnung ausdehne, die Ver-
mutung des § 23 a Abs. 1 Nr. 1 lit. a GWB widerlegt 
sei. Diese Ansicht kann in Einzelfällen zutreffen, sie 
gilt jedoch nicht in der vom Bundeskartellamt fest-
gestellten Allgemeinheit. Das Amt übersieht dabei, 
daß eine solche Argumentationsweise in der Regel 
nur dann möglich ist, wenn „das oder die auf dem re-
levanten Markt bereits tätigen Unternehmen ver-
gleichbarer Größe schon einen deutlich höheren 
Marktanteil als das hinzutretende Großunterneh-
men errungen haben"1). 

596. In einem weiteren Fall erwarb ein ausländi-
sches, international tätiges Pharma- und Chemieun-
ternehmen einen mittelständischen Hersteller von 
Pharmaspezialitäten, der mit knapp einem Viertel 
seines Umsatzes bei einem speziellen Arzneimittel-
produkt einen Marktanteil von etwa 10 % hielt. Auf 
diesem Markt waren nach den Feststellungen des 
Bundeskartellamtes überwiegend kleine und mitt

-

lere Unternehmen tätig. Lediglich zwei Großunter-
nehmen besaßen knapp sieben bzw. vier Prozent 
Marktanteil. 

Das Bundeskartellamt stellte zwar fest, daß das Arz-
neimittelprodukt der größte Umsatzträger des be-
troffenen Unternehmens sei. Doch sei bei der Nähe 
der einzelnen pharmazeutischen Produkte und bei 
der gegebenen Möglichkeit für alle pharmazeuti-
schen Hersteller, mit Produkten auch in Untergrup-
pen, in denen sie bisher nicht vertreten seien, auf 
den Markt zu kommen, nicht ohne weiteres anzu-
nehmen, daß die Eindringungsvermutung für jeden 
Unterbereich separat gelte. Ohne nähere Prüfung, in 
welchem Umfang der Zusammenschluß diese Unter-
gruppe berühre und insbesondere, in welchem Um-
fang die betroffene Untergruppe das maßgebliche 
Umsatzgebiet für die dort vertretenen mittelständi-
schen Unternehmen sei, könne nicht von einer An-
wendung des § 23 a Abs. 1 Nr. 1 lit. a GWB ausgegan-
gen werden. Es stelle sich deshalb die Frage, ob die 
Eindringungsvermutung soweit gehe, mittelständi-
sche Unternehmen in jedem Teilbereich ihres 
Marktes zu schützen. 

597. Die Monopolkommission teilt nicht die in die-
sem Fall geäußerten Zweifel des Bundeskartellam-
tes an der Reichweite der Eindringungsvermutung 
für Märkte, die nur einen Ausschnitt des Tätigkeits-
gebietes eines Unternehmens bilden. Die Vorschrift 
des § 23 a Abs. 1 Nr. 1 lit. a GWB verlangt nicht, daß 
die kleinen oder mittelständischen Unternehmen 
„überwiegend" auf dem vom Zusammenschluß betei-
ligten Markt tätig sind. Allein das Eindringen eines 

1 ) Regierungsbegründung zur Vierten GWB-Novelle, BT-
Drucksache 8/2136, S. 20 (r. Sp.). 

Großunternehmens durch externes Wachstum in ei-
nen solchen Markt, auch wenn die Unternehmen auf 
diesem nur mit geringen Teilen ihres Umsatzes tätig 
sind, begründet die Gefahr, daß die kleinen Unter-
nehmen auf diesem Markt langfristig ihre Wettbe-
werbsfähigkeit verlieren und deshalb in andere 
Märkte ausweichen müssen. Dem Bundeskartellamt 
ist zwar zuzugeben, daß die Eindringungsvermutung 
nicht einzelne Unternehmen, sondern die Markt-
struktur erhalten soll. Dabei ist zu beachten, daß bei 
klein- und mittelständisch strukturierten Märkten 
der Verdrängungseffekt eng mit der Existenzgefähr-
dung eines Unternehmens verknüpft ist. 

598. In einem Zusammenschlußvorhaben wurde 
die Eindringungsvermutung für den Markt für 
Druckluft-Kleinkompresssoren sehr ausführlich er-
örtert. Nach den Ermittlungen des Bundeskartell-
amtes wird sich auf diesem Markt der Anteil der am 
Zusammenschluß beteiligten Unternehmen von 
etwa ein Prozent auf etwa zehn Prozent erhöhen. 
Fraglich sei jedoch, ob die auf diesem Markt anbie-
tenden „kleinen und mittleren Unternehmen" insge-
samt einen Marktanteil von mindestens zwei Drittel 
erreichen würden. Diese Voraussetzung sei nur er-
füllt, wenn Unternehmensgruppen mit einem Um-
satz von etwa je 700 Mio. DM und einer breiten Pro-
grammstruktur im Vergleich zu dem Erwerber mit 
einem Umsatz von ca. 2,2 Mrd. DM noch als mittlere 
Unternehmen gelten könnten. Auch wenn man dies 
bejahe, was das Bundeskartellamt ausdrücklich of-
fen ließ, greife jedoch § 23 a Abs. 1 Nr. 1 lit. a GWB 
nicht ein, weil die Wettbewerber, darunter auch ein 
anderer Umsatzmilliardär, deutlich höhere Markt-
anteile hätten und der Marktzugang nicht besonders 
schwierig sei, wie die führende Stellung kleiner Un-
ternehmen mit Umsätzen von etwa 50 Mio. DM 
zeige. 

Die Monopolkommission ist der Auffassung, daß auf 
bestimmten Märkten auch Unternehmen mit einem 
Umsatz von 700 Mio. DM als mittlere Unternehmen 
anzusehen sind. In der Regel wird es sich dabei je-
doch um seltene Ausnahmefälle handeln. Entschei-
dend kommt es für die Bejahung dieses Merkmals 
auf die Umsatzrelationen zwischen dem am Zusam-
menschluß beteiligten Großunternehmen und den 
übrigen auf dem Markt tätigen Unternehmen an 1). 
Jedenfalls dann, wenn wie im vorliegenden Fall eine 
Umsatzrelation der fraglichen klein- oder mittel-
ständischen Unternehmen zum Großunternehmen 
von eins zu drei besteht, wird man diese Unterneh-
men nicht mehr als klein- oder mittelständische Un-
ternehmen bezeichnen können. In diesem Fall lag 
daher die Eindringungsvermutung bereits tatbe-
standlich nicht vor. 

2.5.4 Die Handhabung der Kombinationsvermutung des § 23a 
Abs. 1 Nr. 1 lit. b GWB 

599. Die Kombinationsvermutung hat im Berichts-
zeitraum faktisch keine Bedeutung erlangt. Auf-
grund des § 23 a Abs. 1 Nr. 1 lit. b GWB ist kein Zu- 

1 ) Regierungsbegründung zur Vierten GWB-Novelle, BT-
Drucksache 8/2136, S. 21 (1. Sp.). 
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sammenschluß untersagt, abgemahnt oder bereits 
im Frühstadium der Ermittlungen aufgegeben wor-
den. Diese Vorschrift, die im Anschluß an die Kam-
mergerichtsentscheidung „GKN/Sachs" 1)  in die No-
vellierungsbestrebungen zum GWB aufgenommen 
wurde, bringt zum Ausdruck, daß überragende Fi-
nanzkraft das Potential wettbewerbswidriger Wir-
kungen verstärken kann. Sie geht über das vom 
Bundesgerichtshof aufgestellte Kriterium der 
Marktnähe 2 ) hinaus und gilt in folgender Hin-
sicht. 

600. Für ein marktbeherrschendes Unternehmen 
wird vermutet, daß durch einen Zusammenschluß 
mit einem finanzkräftigen Unternehmen seine Stel-
lung weiter verstärkt werden kann. Bei einem Mehr-
produktunternehmen wird nach Auffassung der Mo-
nopolkommission ungeachtet des Wortlauts dieser 
Vorschrift auf den vor dem Zusammenschluß noch 
nicht beherrschten Märkten nicht vermutet, daß 
durch den Zuwachs von Finanzkraft eine marktbe-
herrschende Stellung entsteht. Von der Vorschrift 
des § 23 a Abs. 1 Nr. 1 lit. b GWB werden also die bis-
her nicht beherrschten Märkte der am Zusammen-
schluß beteiligten Unternehmen nicht erfaßt. Dies 
folgt aus der Gesetzesgeschichte, wonach aufgrund 
der höheren Ressourcen eines Unternehmens auf 
eine Verstärkung der bestehenden marktbeherr-
schenden Stellungen geschlossen werden kann 3 ). 
Die Norm des § 23 a Abs. 1 Nr. 1 lit. b GWB beruht — 
wie die Monopolkommission bereits früher ausge-
führt hat 4 ) — auf der Erkenntnis, daß sich die Wir-
kungen von Zusammenschlüssen auf den Wettbe-
werb nicht allein anhand einer statischen, die Ver-
hältnisse auf Einzelmärkten isolierenden Betrach-
tungsweise beurteilen lassen. 

601. Besondere Bedeutung kommt dem Umsatz 
des Großunternehmens nach dem Gesetz als maß-
geblichem Indikator für die Finanzkraft zu. Der 
Wahl dieses Kriteriums liegt die Überlegung zu-
grunde, daß „bereits die disproportionale, nach au

-ßen sichtbar werdende Unternehmensgröße an sich 
zu Risiken für den Wettbewerb führt, die im Zusam-
menschlußfall die Vermutungswirkung rechtferti-
gen; denn die übrigen aktuellen und potentiellen 
Wettbewerber setzen diese Größe und nicht etwa be-
triebswirtschaftliche Kriterien über die interne Fi-
nanzkraft, die ihnen in der Regel unbekannt sein 
werden, subjektiv mit Stärke gleich" 5 ). Daraus folgt 
nach Auffassung der Monopolkommission, daß der 
Umsatz als Vermutungskriterium für Finanzkraft 
anzusehen ist, das anhand der objektiv vorhandenen 
Finanzkraft, wie z. B. des Netto-cash-flow, widerlegt 
werden kann. 

602. Das Bundeskartellamt hatte einen Fall zu be

-

urteilen, in dem ein ausländisches Unternehmen, 
dessen weltweiter Umsatz 6,5 Mrd. DM betrug und 

1) WuW/E OLG 1745. 
2) WuW/E BGH 1501 „Kfz-Kupplungen". 
3) Regierungsbegründung zur Vierten GWB-Novelle, BT-

Drucksache 8/2136, S. 21 (1. Sp.). 
4) Monopolkommission, Mehr Wettbewerb ist möglich, 

Hauptgutachten 1973/75, Baden-Baden 1976, Tz. 951. 
5) Regierungsbegründung zur Vierten GWB-Novelle, BT-

Drucksache 8/2136, S. 20 (1. Sp.). 

das eine inländische Tochtergesellschaft besaß, die 
Mehrheit der Anteile eines anderen ausländischen 
Unternehmens erwarb. Dieses Unternehmen er-
zielte, weltweit 2 Mrd. DM Umsatz und besaß eben-
falls eine inländische Tochtergesellschaft, die mit ei-
nem Umsatz von 132 Mio. DM auf einem Markt ei-
nen Anteil von 30 bis 50 % innehatte. Die beiden aus-
ländischen Unternehmen waren untereinander 
nicht im wettbewerblichen Umfeld tätig. Nach Auf-
fassung des Bundeskartellamtes waren in diesem 
Fall zwar die Voraussetzungen des § 23 a Abs. 1 Nr. 1 
lit. b GWB erfüllt, jedoch wurde die Vermutung als 
widerlegt angesehen, da das marktbeherrschende 
Unternehmen schon bisher eine im Verhältnis zu 
seinen Wettbewerbern disproportionale Unterneh-
mensgröße gehabt habe. Der wichtigste Wettbewer-
ber erzielte den Ermittlungen zufolge lediglich einen 
Umsatz von rd. 170 Mio. DM. Weiterhin wurde be-
rücksichtigt, daß es sich um einen Zusammenschluß 
handelte, dessen wirtschaftliche Bedeutung in er-
ster Linie im Ausland lag. 
Diese Begründung wird dem Sinn und Zweck dieser 
Vorschrift nicht gerecht, die gerade Marktbeherr-
schung in Verbindung mit Unternehmensgröße er-
fassen will. Entsprechend einer früheren kritischen 
Stellungnahme der Monopolkommission 1 ), führt 
eine solche Betrachtungsweise durch das Bundes-
kartellamt dazu, daß gerade auf große marktbeherr-
schende Unternehmen § 23 a Abs. 1 Nr. 1 lit. b GWB 
nicht anwendbar wäre. Eine Widerlegung dieser 
Vorschrift kommt nach Auffassung der Monopol-
kommission demgegenüber u. a. dann in Betracht, 
wenn sich nach eingehender Prüfung das Umsatz-
kriterium als nicht geeignetes Maß für die Finanz-
kraft herausstellt. Auf die Marktnähe des Großun-
ternehmens kommt es dagegen nicht entscheidend 
an. 

2.5.5 Die Prüfung der Größenvermutung des § 23a Abs. 1 Nr. 2 
GWB 

603. Im Berichtszeitraum gab es nur sehr wenige 
Fallgestaltungen, bei denen den Umsatzkriterien 
nach eine Anwendung der Größenvermutung des 
§ 23 a Abs. 1 Nr. 2 GWB in Betracht zu ziehen war. Es 
handelte sich dabei in erster Linie um im Ausland 
vollzogene Zusammenschlüsse zwischen ausländi-
schen Unternehmen, die allenfalls über Tochterge-
sellschaften mit Vertriebstätigkeiten im Inland Aus-
wirkungen im Geltungsbereich des GWB entfalte-
ten. Die wettbewerbliche Bedeutung des § 23 a Abs. 1 
Nr. 2 GWB war daher bisher auf Vorfeldwirkungen 
beschränkt. 
Diese Vorschrift bezweckt, generell Zusammen-
schlüsse zwischen Großunternehmen, deren Wir-
kungen sich nicht auf Einzelmärkte beziehen, zu er-
fassen. Denn bei Zusammenschlüssen dieser Grö-
ßenordnung kann in der Regel davon ausgegangen 
werden, daß sie als solche kaum ohne Auswirkungen 
auf die Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs blei

-

ben 2  ). 

1) Monopolkommission, Mehr Wettbewerb ist möglich, 
Hauptgutachten 1973/1975, Baden-Baden 1976, Tz. 916. 

2) Monopolkommission, Mehr Wettbewerb ist möglich, 
Hauptgutachten 1973/1975, Baden-Baden 1976, Tz. 954. 
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604. Die Vorschrift des § 23 a Abs. 1 Nr. 2 GWB gibt 
die reine Einzelmarktbetrachtung auf, will jedoch 
nicht den Wettbewerbsbezug der Fusionskontrolle 
beseitigen. Als erster Anhaltspunkt für die Beurtei-
lung der Konkurrenzbeziehungen dient dabei die in 
dem Umsatzkriterium zum Ausdruck kommende 
Unternehmensgröße. Durch die Zusammenführung 
von erheblichem wettbewerblichem Potential, das 
hier von den unternehmerischen Ressourcen ent-
scheidend geprägt wird, können überragende Ver-
haltensspielräume entstehen oder verstärkt wer-
den. 

605. Nur in sehr wenigen Fällen wurde die Größen-
vermutung ausdrücklich geprüft. In einem Fall 
schlossen sich zwei ausländische Unternehmen 
durch Verschmelzung zusammen. Die eine Gesell-
schaft, deren weltweiter Konzernumsatz über 
11 Mrd. DM betrug, besaß eine inländische Tochter-
gesellschaft mit über 1 Mrd. DM Umsatz und führen-
den Marktstellungen auf einigen Märkten im In-
land. Das andere Unternehmen, das weltweit über 
4 Mrd. DM Umsatz erzielte, besaß mehrere inländi-
sche Tochtergesellschaften, die zusammen etwas 
über 100 Mio. DM Inlandsumsatz erzielten. Das Bun-
deskartellamt sah die Vermutung des § 23 a Abs. 1 
Nr. 2 GWB als widerlegt an, weil weder die Zunahme 
des Weltumsatzes von 11 auf 15 Mrd. DM noch der 
Zuwachs des inländischen Umsatzes eine Größen-
ordnung erreichen würde, die  eine abschreckende 
Wirkung auf Wettbewerber im Inland erwarten las-
se. Da zudem beide Unternehmen den Schwerpunkt 
ihrer Tätigkeit im Ausland besäßen und im Inland 
keine Addition von Marktanteilen stattfände, führe 
der Zusammenschluß nicht zum Entstehen oder 
Verstärken einer marktbeherrschenden Stellung. 

606. Eine solche Auslegung führt nach Auffassung 
der Monopolkommission letztlich zur Wirkungslo-
sigkeit der Ressourcenvermutung. Sie verkennt den 
Sinn des § 23 a Abs. 1 Nr. 2 GWB, der — anders als 
bei der Eindringungsvermutung — weniger darin 
besteht, die Abschreckungs- und Entmutigungswir-
kung gegenüber kleineren Unternehmen zu erfas-
sen. Die Norm berücksichtigt vielmehr, daß ab einer 
gewissen-Größenordnung wettbewerbliche Risikola-
gen bestehen. Außerdem könnte die argumentative 
Bezugnahme des Bundeskartellamtes auf eine 
Marktanteilsaddition dazu verleiten, diese Vor-
schrift letztlich entgegen ihrem erklärten Zweck nur 
bei horizontalen Zusammenschlüssen anzuwenden. 

607. Ein typischer Anwendungsfall für die Größen-
vermutung bildet das Zusammenschlußverfahren 
„Hoechst AG/Union Rheinische Braunkohlen Kraft-
stoff AG (UKW)", in dem es um die Neuordnung der 
Beteiligungsverhältnisse an der Ruhrchemie ging. 
Die Ruhrchemie AG, deren Umsatz über 1 Mrd. DM 
beträgt, ist ein Unternehmen der Chemischen Indu-
strie, dessen Geschäftsbetrieb auf die Erzeugung 
von Düngemitteln, Kunststoffen, organischen Che-
mikalien und Katalysatoren gerichtet ist. Vor dem 
Zusammenschluß waren an ihr die Hoechst AG, die 
Thyssen AG und die Mannesmann AG mit je 33 1 /3% 
beteiligt. Die Hoechst AG beabsichtigte, ihre Beteili

-g

ung auf zwei Drittel aufzustocken; das verblei-
bende Drittel wollte die UKW erwerben. Hoechst ist 
eines der größten deutschen Chemieunternehmen, 
mit einem Umsatz von knapp 30 Mrd. DM. Der Un-
ternehmensgegenstand von UKW, an der Hoechst 
seinerseits einen Anteil von 25 % hält, besteht in der 
Herstellung und Verarbeitung von chemischen Pro-
dukten und Mineralölerzeugnissen sowie dem Ver-
trieb dieser Erzeugnisse. 

608. Das Bundeskartellamt untersuchte in diesem 
Fall eine Reihe von Einzelmärkten. Es verneinte in 
der Regel das Entstehen oder Verstärken einer 
marktbeherrschenden Stellung der am Zusammen-
schluß beteiligten Unternehmen, weil die Marktan-
teile entweder unbedeutend seien oder auf Märkten 
mit hohen Anteilen der beteiligten Unternehmen 
keine Marktanteilsaddition stattfinde. 

Diese Argumentationsweise des Bundeskartellam-
tes berücksichtigt zu wenig die übrigen in § 22 Abs. 1 
Nr. 2 GWB genannten strukturellen Merkmale. Sie 
beruht auf einer statischen Erfassung von Einzel-
märkten und trägt nicht der Interdependenz der 
Märkte Rechnung, auf denen diversifizierte Großun-
ternehmen wie Hoechst und Ruhrchemie tätig sind. 
Gerade einen Zusammenschluß dieser Art will § 23 a 
Abs. 1 Nr. 2 GWB erfassen. 

Für die Monopolkommission handelt es sich daher 
bei diesem Zusammenschluß um einen typischen 
Anwendungsfall der Größenvermutung, für die we-
niger eine Betrachtung von Einzelmärkten aus-
schlaggebend ist. Das Bundeskartellamt hätte daher 
in diesem Fall die ratio legis des § 23 a Abs. 1 Nr. 2 
GWB und das Gewicht des Zusammenschlusses im 
Bereich der chemischen Industrie insgesamt be-
rücksichtigen müssen. 

609. Zusammenfassend kommt die Monopolkom-
mission zu dem Ergebnis, daß die neuen Vermutun-
gen des § 23a Abs. 1 GWB in der Praxis bisher sehr 
zurückhaltend angewandt worden sind. Es gibt we-
nige Fälle, in denen die neuen Ressourcenvermutun-
gen ausdrücklich geprüft wurden. Das gesetzliche 
Eingriffsinstrumentarium sollte nach Auffassung 
der Monopolkommission voll ausgeschöpft werden, 
damit es nicht im Laufe der Zeit seine Vorfeldwir-
kung verliert. 

2.6 Das marktbeherrschende Oligopol 

610. Die Monopolkommission hat in ihrem Haupt-
gutachten 1976/1977 1 ) auf die Schwierigkeiten hin-
gewiesen, die im Rahmen der Beurteilung horizon-
taler Zusammenschlüsse auf oligopolitisch struktu-
rierten Märkten bestanden. Die qualifizierte Oligo-
polvermutung des § 23 a Abs. 2 GWB hat mit ihrer 
Beweislastumkehr insoweit zu einer Erleichterung 
des Nachweises der Untersagungsvoraussetzungen 
durch das Bundeskartellamt, gleichzeitig aber auch 
für die am Zusammenschluß beteiligten Unterneh- 

1 ) Monopolkommission, Fortschreitende Konzentration 
bei Großunternehmen, Hauptgutachten 1976/1977, Ba-
den-Baden 1978, Tz. 419 ff. 
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men zu erheblichen Beweisschwierigkeiten geführt. 
Ausschlaggebend dafür ist, daß die Vorschrift des 
§ 23 a Abs. 2 GWB in der bisherigen Verwaltungspra-
xis uneinheitlich konkretisiert worden ist. Neben 
strukturellen Faktoren wurden vom Bundeskartell-
amt gelegentlich auch Verhaltenskriterien herange-
zogen, um die Oligopolvermutung zu widerlegen. 
Insgesamt ist die Amtspraxis bei der Beurteilung 
der Frage, ob durch einen Zusammenschluß ein 
marktbeherrschendes Oligopol entsteht oder ver-
stärkt wird, von einer großen Rechtsunsicherheit ge-
kennzeichnet. 

611. Probleme bestehen nach Auffassung der Mo-
nopolkommission insbesondere bei Fallgestaltun-
gen, in denen vor dem Zusammenschluß die Markt-
anteile des § 23 a Abs. 2 GWB erfüllt waren, sowie bei 
der Beurteilung vertikaler und konglomerater Zu-
sammenschlüsse von Oligopolmitgliedern mit Au-
ßenseitern. Derartige Zusammenschlüsse werden 
von der neuen Vorschrift des § 23 a Abs. 2 GWB, die 
ausschließlich auf die Marktanteile der Oligopol-
mitglieder abstellt, grundsätzlich auch erfaßt 1 ). 
Schwierigkeiten bereitet dabei vor allem der Nach-
weis der Verstärkung einer marktbeherrschenden 
Stellung. Die Monopolkommission nimmt die ent-
schiedenen Fallgestaltungen zum Anlaß, nicht nur 
auf die Unzulänglichkeiten der Fusionskontrolle in 
diesem Bereich aufmerksam zu machen, sondern 
insbesondere auch auf die Entwicklungstendenzen 
hinzuweisen, die ihrer Ansicht nach das geltende 
Recht überdehnen. 

2.6.1 Das 16er-Oligopol 

612. Das Bundeskartellamt ging in den Verfahren 
Texaco/Zerssen 2 ), Mobil Oil/Mertl 3 ) und Total/ 
Speier 4 ) zunächst von einem 16er-Oligopol aus, das 
durch den Aufkauf eines mittelständischen Mineral-
ölhandelsunternehmens verstärkt würde. Nach Auf-
fassung des Amtes waren dem Oligopol auf dem 
Markt für leichtes Heizöl (HEL) folgende Unterneh-
men zuzurechnen: 

— Chevron Erdoel Deutsch

-

land GmbH, Frankfurt 
— Conoco Mineralöl GmbH, 

Hamburg 
— Deutsche BP AG, Hamburg Tochtergesell- 
- Deutsche Marathon Petro-  schaften über- 

leum GmbH, München  wiegend welt- 
- Deutsche Shell AG, Ham-  weit tätiger Un- 

burg  ternehmen 
— Esso AG, Hamburg 
— Mobil Oil AG, Hamburg 
— Deutsche Texaco AG, Ham-

burg 

1) Vgl. Abschnitt 2.5.1 in diesem Kapitel. 
2) WuW/E BKartA 1840. 
3) AG 1981, S. 290. 
4) Beschluß vom 17.8. 1981, B 8-66/81.  

— Agip AG, München 
- Deutsche Fina GmbH,  Tochtergesell- 

Frankfurt  schaften von in 
— Deutsche Total GmbH,  Westeuropa täti- 

Düsseldorf  gen Unterneh- 
— ELF Mineralöl GmbH,  men 

Düsseldorf 

— Saarbergwerke AG, Saar- 
brücken 

— Union Rheinische Braun-  deutsche Unter- 
kohlen Kraftstoff AG, Wes-  nehmen, teil- 
seling  weise im Besitz 

der öffentlichen 
— Veba Oel AG, Gelsenkir-  Hand 

chen-Buer 
— Wintershall AG, Kassel 

In seiner Entscheidung Texaco/Zerssen rechnete 
das Bundeskartellamt den Mitgliedern dieses Oligo-
pols für 1979 einen Marktanteil am „verbrauchs-
wirksamen inländischen HEL-Gesamtabsatz" von 
82,7 % zu. 

613. Im September 1981 ging das Bundeskartell-
amt aufgrund der Marktentwicklung 1980/81 von ei-
ner anderen Lage aus. Im Beschwerdeverfahren Te-
xaco/Zerssen wollte das Amt grundsätzlich an sei-
ner These des marktbeherrschenden 16er-Oligopols 
festhalten, führte aber hilfsweise die These eines 
Oligopols der sieben größten Mineralölgesellschaf-
ten an. Es sollte grundsätzlich der Nachweis als er-
bracht angesehen werden, daß durch einen Zusam-
menschluß mittelständischer Mineralölhändler mit 
einem der kleineren Oligopolmitglieder (Agip, Chev-
ron, Conoco, Elf, Fina, Marathon, Saarberg, Total, 
UK Wesseling) Verbesserungen der Wettbewerbsbe-
dingungen einträten. Durch derartige Zusammen-
schlüsse würde möglicherweise das Kräfteverhält-
nis innerhalb des Oligopols ausgeglichener, ohne 
daß sich das Oligopol selbst wesentlich verenge. Zu-
grunde lag die Einschätzung, daß die „mittelständi-
sche Substanz auf dem Markt für HEL ausgedünnt" 
würde und daß — wenn überhaupt — wettbewerbli-
che Impulse nur noch von den kleineren Raffinerie

-

gesellschaften erwartet werden könnten. Gestützt 
auf diese Erwägung hat das Bundeskartellamt zahl-
reiche Fusionsfälle zwischen kleineren Raffinerie

-

gesellschaften und mittelständischen Mineralöl-
händlern nicht untersagt und die Untersagung im 
Falle Total/Speier zurückgenommen. 

614. Die Monopolkommission nimmt zu den ange-
sprochenen Fällen nicht im einzelnen Stellung, da in 
den Verfahren Texaco/Zerssen und Mobil Oil/Mertl 
Beschwerde eingelegt wurde, über die das Kammer-
gericht noch nicht entschieden hat. Insbesondere 
geht die Kommission nicht auf die Marktabgren-
zung und die Feststellung der Marktbeherrschung 
auf dem Markt für leichtes Heizöl ein. Es werden le-
diglich Schlußfolgerungen aus der in mehreren Ver-
fahren sichtbar gewordenen Amtspraxis gezogen, 
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die den kartellrechtlichen Tatbestand des marktbe-
herrschenden Oligopols generell betreffen. 

615. Nach Auffassung der Monopolkommission ist 
die Feststellung eines marktbeherrschenden Oligo-
pols von mehr als fünf Mitgliedern mit § 22 Abs. 2 
GWB vereinbar, auch wenn ein solcher Fall durch 
die Vermutungskriterien des § 22 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
GWB nicht abgedeckt wird. Bei Vorliegen besonde-
rer marktstruktureller Bedingungen kann die ein 
Oligopol charakterisierende Reaktionsverbunden-
heit auch für eine größere Anzahl von Unternehmen 
bestehen. Insbesondere gehört eine hohe Markt-
transparenz verbunden mit einer starken Homoge-
nität des Angebots zu den Bedingungen, die Interde-
pendenzbeziehungen zwischen den Oligopolunter-
nehmen nicht nur auf solche mit hohem Marktanteil 
beschränkt. 

Aufgrund der Tatsache, daß die Oligopolvermutun-
gen diese Fallkategorie nicht erfassen, werden an 
den Nachweis solcher Oligopole höhere Anforderun-
gen gestellt, da hier sowohl die formelle als auch die 
materielle Beweislast beim Bundeskartellamt liegt. 

616. Bei einer Anzahl von 16 Unternehmen ist je-
doch zweifelhaft, ob in ihrer Gesamtheit die markt-
strukturellen Bedingungen erfüllt sind, aufgrund de-
rer man eine gemeinsame Marktbeherrschung an-
nehmen kann. Zumindest scheint dies nach aller Er-
fahrung nicht der Regelfall zu sein. Man kann davon 
ausgehen, daß mit zunehmender Anzahl der Unter-
nehmen sowohl die verabredete Koordinierung wie 
auch das nicht abgesprochene Parallelverhalten in-
nerhalb des Oligopols immer unwahrscheinlicher 
wird. Im übrigen weist auch der durchschnittliche 
Marktanteil von etwa 5 % eher auf die Annahme ei-
nes „weiten Oligopols" aus der Wettbewerbstheorie 
hin, in dem zwar eine Reaktionsverbundenheit zwi-
schen den Oligopolisten besteht, deren Ausmaß je-
doch mit funktionsfähigem Wettbewerb vereinbar 
ist. 

617. Die inzwischen veränderte Annahme eines 
Oligopols mit sieben Mitgliedern durch das Bundes-
kartellamt ist von den wirtschaftlichen Vorausset-
zungen solcher marktstrukturellen Bedingungen 
eher verständlich. Ob ein derartiges Oligopol bezo-
gen auf die Mineralölfälle tatsächlich vorliegt, ist 
von der Monopolkommission nicht zu beurteilen. 
Die Kommission weist aber darauf hin, daß bei der 
„konkurrierenden Anwendung" von Oligopolen mit 
16 bzw. 7 Unternehmen teilweise gegensätzliche Er-
gebnisse eine zwangsläufige Folge sind. Im 16er Oli-
gopol kann eine Verstärkung der marktbeherr-
schenden Stellung als Folge eines Zusammenschlus-
ses eines Dritten mit jedem der Oligopolmitglieder 
auftreten. Dagegen kann beim Vorliegen des 7er-Oli-
gopols ein Zusammenschluß der nächstfolgenden 
Unternehmen (von Rang 8 bis 16) eher als Aufholfu-
sion gegenüber den sieben größten Unternehmen 
gewertet werden. Aus diesem Grunde ist die An-
nahme eines 16er-Oligopols mit der Hilfsbegrün-
dung des 7er-Oligopols unvereinbar, da sich beide 
Thesen im Ergebnis (jedenfalls was die Anerken-
nung von Aufholfusionen angeht) ausschließen. 

618. Das Bundeskartellamt hat durch seine Be-
rücksichtigung von Zusammenschlüssen mit den 
kleineren Mitgliedern des 16er-Oligopols als Aufhol-
fusion faktisch einen Rückzug von seinem ursprüng-
lichen Beurteilungskonzept gemacht. Nach Auffas-
sung der Monopolkommission kann es grundsätz-
lich keine Aufholfusion geben, an der Mitglieder des 
Oligopols beteiligt sind 1 ). Die Wertung von Zusam-
menschlüssen kleinerer Mitglieder der 16er-Gruppe 
als Aufholfusion ist deshalb nur mit der These des 
7er-Oligopols vereinbar. 

2.6.2 Die Kriterien für wesentlichen Binnenwettbewerb im Oli-
gopol 

619. Im Berichtszeitraum hat zum erstenmal die 
Rechtsprechung das Vorliegen eines marktbeherr-
schenden Oligopols im Rahmen der Fusionskon-
trolle geprüft. Es handelte sich dabei um die Be-
schwerde und Rechtsbeschwerde gegen die Untersa-
gungsverfügung des Bundeskartellamts in Sachen 
„Blei- und Silberhütte Braubach" 2). In diesem Ver-
fahren hatte das Amt einen Anteilserwerb in Höhe 
von 50 % durch die Tonolli International an der Blei-
und Silberhütte Braubach, einer 100 %igen Tochter-
gesellschaft der Metallgesellschaft, mit der Begrün-
dung untersagt, es sei zu erwarten, daß sich durch 
den Zusammenschluß auf dem Bleimarkt die markt-
beherrschende Stellung eines aus PREUSSAG 
(Marktanteil 1977 von 30,7 %) und Metallgesellschaft 
(Marktanteil 1977 von 23,3 %) gebildeten Dyopols 
verstärke. 

620. Demgegenüber hat das Kammergericht darge-
legt 3 ), zwischen PREUSSAG und Metallgesellschaft 
bestehe keine ein Oligopol kennzeichnende beson-
dere Reaktionsverbundenheit, die sie von den ande-
ren Konkurrenten abhebe. Das gleichförmige Ver-
halten hinsichtlich der Preisbildung sei kein Nach-
weis eines aus ihnen gebildeten Dyopols. Vielmehr 
finde zwischen den beiden Unternehmen tatsächlich 
wesentlicher Wettbewerb statt, der allerdings durch 
die Besonderheiten des Marktes begrenzt werde, so 
daß nicht alle Wettbewerbsparameter voll zum Ein-
satz kämen. Es komme dabei darauf an, ob der Preis-
wettbewerb durch willkürliches Verhalten der Un-
ternehmen eingeschränkt worden sei. Blei sei als ho-
mogenes Massengut einem Produktwettbewerb ent-
zogen; ein Qualitätswettbewerb scheide wegen der 
aufgrund von DIN-Normen von vornherein festge-
legten Zusammensetzung des Metalls aus. Der über 
die Prämien erfolgende Preiswettbewerb müsse bei 
dieser Sachlage mit dem festgestellten Einsatz an-
derer Wettbewerbsparameter, wie Service, Ver-
kaufskonditionen und -beratungen, als wesentlicher 
Wettbewerb angesehen werden. Ein Gruppenbe-
wußtsein, aus dem heraus aggressive Preiswettbe-
werbshandlungen unterlassen würden, bestehe 
nicht. 

621. In seiner das Ergebnis des Kammergerichts 
bestätigenden Entscheidung hat der Bundesge- 

1) Vgl. Abschnitt 2.6.4 in diesem Kapitel. 
2) WuW/E BKartA 1799. 
3) WuW/E OLG 2234. 
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richtshof zunächst dargelegt 1 ), daß es auf den Nach-
weis eines Gruppenbewußtseins der Oligopolmit-
glieder nicht ankomme. Das Beschwerdegericht 
habe jedoch zu Recht wesentlichen Wettbewerb fest-
gestellt. Denn dieser fehle nicht schon deshalb, weil 
auf dem Markt einzelne der zahlreich denkbaren 
Wettbewerbsfaktoren nicht eingesetzt würden. Dar-
aus folge aber nicht, daß bei der Prüfung, ob wesent-
licher Wettbewerb stattfinde, auch solche Wettbe-
werbsfaktoren außer Betracht zu bleiben hätten, de-
ren Einsatz nach den Gegebenheiten des Marktes 
objektiv unmöglich oder wirtschaftlich unzweckmä-
ßig sei. Vielmehr sei auch insofern eine Gesamtbe-
trachtung der auf dem Markt herrschenden Wettbe-
werbsverhältnisse anzustellen. Diese Gesamtbe-
trachtung könne ergeben, daß auch die Summierung 
untergeordneter Wettbewerbsfaktoren die Feststel-
lung wesentlichen Wettbewerbs erlaube. 

622. Die Monopolkommission teilt zunächst die 
Aussage des Bundesgerichtshofs, wonach es auf ei-
nen Nachweis des bewußten Verzichts zum Einsatz 
der Wettbewerbsmittel nicht ankommen darf. Ein 
solches subjektives Moment würde den Nachweis ei-
nes marktbeherrschenden Oligopols faktisch un-
möglich machen. Motive des Unternehmensverhal-
tens entziehen sich naturgemäß einer Ermittlung. 
Maßgeblich allein ist das aufgrund der Marktstruk-
tur zu erwartende Verhalten der . Unternehmen. Die 
Monopolkommission wendet sich jedoch gegen eine 
Verallgemeinerung der vom Bundesgerichtshof auf-
gestellten Forderung einer Gesamtbetrachtung aller 
maßgeblichen Umstände zur Beurteilung der Frage, 
ob wesentlicher Wettbewerb innerhalb eines Oligo-
pols besteht. Anders als im Rahmen der Beurteilung 
einer überragenden Marktstellung, für die in der Re-
gel eine Gesamtschau aller relevanten Strukturfak-
toren erforderlich ist, setzt die Prüfung, ob nach dem 
Zusammenschluß wesentlicher Wettbewerb besteht, 
häufig keine mosaikartige Untersuchung 2) des der-
zeitigen Wettbewerbsverhaltens voraus. 

Etwas anderes gilt allenfalls dann, wenn es sich wie 
hier um ein homogenes Massengut handelt, weil in 
diesen Fällen der einheitliche Preis nicht allein das 
Ergebnis koordinierter Wettbewerbshandlungen 
sein muß, sondern auf der Besonderheit des Pro-
dukts und den davon ausgehenden speziellen Markt-
verhältnissen beruhen kann. Es ist deshalb bei ho-
mogenen Massengütern zu untersuchen, inwieweit 
die Gleichpreisigkeit eine Folge ausgeschlossener 
Wettbewerbshandlungen oder die Konsequenz aus 
den Besonderheiten des Marktes ist. Eine Feststel-
lung darüber wird man in der Regel jedoch nur tref-
fen können, wenn man umfassend sämtliche rele-
vanten Wettbewerbsfaktoren untersucht und prüft, 
inwieweit trotz eines einheitlichen Preises wesentli-
cher Wettbewerb besteht. 

Sofern heterogene Güter betroffen sind, ist eine Un

-

tersuchung sämtlicher Wettbewerbsparameter je- 

1) WuW/E BGH 1827. 
2) Vgl. dazu bereits Monopolkommission, Anwendung und 

Möglichkeiten der Mißbrauchsaufsicht über marktbe-
herrschende Unternehmen seit Inkrafttreten der Kar-
tellgesetznovelle, Sondergutachten 1, Baden-Baden 
1975, Tz. 29. 

doch nicht erforderlich. Dazu hat sich der Bundesge-
richtshof in der erwähnten Entscheidung nicht ge-
äußert. Hier genügt vielmehr nach Auffassung der 
Kommission die Untersuchung des Preisverhaltens, 
da bei heterogenen Gütern eine gleichgerichtete 
Preispolitik der Unternehmen vom Wettbewerb 
nicht erzwungen wird und daher nur als Ergebnis 
fehlenden Binnenwettbewerbs interpretiert werden 
kann. 

2.6.3 Der Nachweis einer marktbeherrschenden 
Unternehmensgesamtheit 

623. Von den in der Vierten GWB-Novelle einge-
führten Vermutungen hat im Berichtszeitraum 
§ 23 a Abs. 2 GWB die größte Bedeutung erlangt. 
Diese Vorschrift trennt ebenso wie § 22 Abs. 2 GWB 
zwischen dem Innen- und dem Außenverhältnis ei-
nes Oligopols. Die Fusionskontrollpraxis hat jedoch 
gezeigt, daß eine solche Trennung faktisch kaum 
durchführbar ist. Sie widerspricht auch der wirt-
schaftswissenschaftlichen Erkenntnis. Danach be-
ruht eine marktbeherrschende Unternehmensge-
samtheit auf der Berechenbarkeit des Verhaltens 
der Oligopolmitglieder untereinander. Besteht zwi-
schen den einer Unternehmensgesamtheit angehö-
renden Unternehmen wesentlicher Wettbewerb, so 
wird in der Regel eine kollektive Marktbeherr-
schung durch Parallelverhalten im Sinne einer oli-
gopolistischen Reaktionsverbundenheit gegenüber 
außenstehenden Unternehmen entfallen. Denn 
diese sind praktisch von den Wettbewerbshandlun-
gen der zum marktbeherrschenden Oligopol gehö-
renden Unternehmen abhängig. Insofern bedingen 
sich Innen- und Außenverhältnis gegenseitig. Sie 
sind deshalb im Rahmen der Fusionskontrolle unter 
Beachtung ihrer wechselseitigen Einflüsse zu beur-
teilen. 

624. Das Bundeskartellamt geht bei der Untersu-
chung der Frage, ob ein marktbeherrschendes Oligo-
pol durch einen Zusammenschluß entsteht oder ver-
stärkt wird, stufenweise vor. Zunächst ermittelt es, 
ob die Marktanteilskriterien des § 23 a Abs. 2 GWB 
vorliegen. Sind diese erfüllt, dann prüft es anhand 
des Vortrages der beteiligten Unternehmen und der 
bereits vorliegenden Daten, ob auf dem betreffenden 
Markt vor dem Zusammenschluß wesentlicher Wett-
bewerb geherrscht hat. Wird dies bejaht, so wird wei-
terhin untersucht, inwieweit der Zusammenschluß 
die wettbewerblichen Strukturen dergestalt verän-
dert, daß künftig mit keinem wesentlichen Wettbe-
werb zu rechnen ist und somit durch den Zusam-
menschluß ein marktbeherrschendes Oligopol ent-
steht. Bestand bereits vor dem Zusammenschluß 
kein wesentlicher Wettbewerb, dann untersucht das 
Amt, auf welche Art und Weise der Zusammen-
schluß die Stellung der marktbeherrschenden Un-
ternehmensgesamtheit verstärkt. 

625. Die Monopolkommission hält eine stufen-
weise Untersuchung für einen praktikablen Weg, um 
nachzuweisen, daß durch einen Zusammenschluß 
ein marktbeherrschendes Oligopol entsteht oder 
verstärkt wird. Sie wendet sich jedoch gegen Argu- 
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mente, die in einigen Fallgestaltungen herangezo-
gen wurden, um die einzelnen Prüfschritte zu bele-
gen. Dies gilt in erster Linie für den Nachweis eines  
zu erwartenden wesentlichen Wettbewerbs in der  

Zukunft und die Verstärkung eines marktbeherr-
schenden Oligopols.  

626. Das zu erwartende Eintreten bzw. das Fortbe-
stehen wesentlichen Wettbewerbs wurde vom Bun-
deskartellamt in der Regel mit strukturellen Krite-
rien begründet. So ging es zum Beispiel von künftig  
zu erwartendem wesentlichen Wettbewerb aus auf-
grund bestehender niedriger sachlicher Marktzu-
trittsschranken auf dem Markt für Schrauben, einer  

zu erwartenden zunehmenden Importtätigkeit auf  

dem Markt für Farbfernsehgeräte, einer mittelfri-
stig bevorstehenden Markteinführung neuer Wett-
bewerbsprodukte auf dem Markt für Turbolader so-
wie eines über einen längeren Zeitraum hinweg fest-
stellbaren Abschmelzungsprozesses der Marktan-
teile eines der führenden Unternehmen auf dem  
Markt für Blasformmaschinen.  

627. In einigen Fällen schloß das Bundeskartell-
amt aus bestehendem Preiswettbewerb, obwohl die  
marktanteilsmäßigen Voraussetzungen der qualifi-
zierten Oligopolvermutung erfüllt waren, daß trotz  

einer Änderung der Marktstruktur auch künftig mit  

wesentlichem Wettbewerb zu rechnen sei. Sofern  

dies mit strukturellen Kriterien (z. B., daß sich inner-
halb der Oligopolgruppe Unternehmen mit unter-
schiedlichen Handlungsspielräumen befänden) be-
gründet wurde, bestehen dagegen keine Bedenken.  

Die Monopolkommission wendet sich jedoch gegen  

die isolierte Berücksichtigung von Marktverhaltens

-

kriterien, soweit diesen mehr als eine einfache In-
dizwirkung für die Prognose über das Bestehen von  

wesentlichem Wettbewerb in der Zukunft zuerkannt  

wird. Denn werden durch einen Zusammenschluß  
die strukturellen Voraussetzungen auf einem Markt  

dergestalt verändert, daß eine Verengung der beste-
henden Marktstruktur eintritt, so wird ein augen-
blickliches Verhalten langfristig kaum aufrechtzu-
erhalten sein. Allenfalls dann, wenn sich eine Bezie-
hung zwischen dem festgestellten Marktverhalten  

und der bestehenden Marktstruktur sowie ihre  

Übertragung auf die künftigen Entwicklungen fest-
stellen läßt, kann ein zu erwartender wesentlicher  

Wettbewerb mit Marktverhaltensgesichtspunkten  
begründet werden. Dies wird jedoch in der Regel  

schwer zu ermitteln und von den Unternehmen  
kaum nachzuweisen sein.  

628. Besondere Schwierigkeiten traten in der  

Amtspraxis auf, wenn die Frage zu beantworten war,  

unter welchen Voraussetzungen ein marktbeherr-
schendes Oligopol verstärkt wird. Die Verneinung  
der Verstärkungserwartung wurde dabei ganz un-
terschiedlich begründet. In den meisten Fällen han-
delte es sich um vertikale oder konglomerate Zu-
sammenschlüsse. Hierbei wurde häufig damit argu-
mentiert, daß sich der gesamte Marktanteil des Oli-
gopols nicht ändere, weil keine Erhöhung der An-
teile des betroffenen Oligopolisten auf dem Markt  
eintrete. Der Zuwachs an Finanzkraft und die damit  

verbundene Erweiterung des Verhaltensspielraums  

wurde in einer Reihe von Fällen als unbedeutend an-
gesehen. Teilweise wurde sogar die Erhöhung des  
Marktanteils eines Oligopolmitgliedes und damit  
des Oligopols insgesamt für zu gering gehalten.  

629. Die Monopolkommission ist der Auffassung,  
daß nur ein tatsächlich vorhandenes Oligopol ver-
stärkt werden kann. Liegt ein marktbeherrschendes  

Oligopol vor, so wird dies nach Auffassung der Korn-
mission in der Regel durch jeden Zusammenschluß  

verstärkt. Es darf dabei nicht darauf ankommen, ob  

es sich um horizontale, vertikale oder konglomerate  
Zusammenschlüsse handelt. Denn jeder dieser Zu-
sammenschlüsse kann den Verhaltensspielraum  
des beteiligten Oligopolisten erweitern und damit zu  

einer Verstärkung des Oligopols insgesamt führen.  

Diesen Zusammenhang hat der Bundesgerichtshof  1) 

im Gegensatz zum Kammergericht 2 ) bestätigt.  

2.6.4 Die Aufholfusion und die Ausschlußklausel des §23a 
Abs. 2 Satz 2 GWB  

630. Der Gesichtspunkt der Aufholfusion hat im 
Berichtszeitraum bei drei unterschiedlichen Tatbe-
standsmerkmalen eine Rolle gespielt. Einmal ist mit 
ihm die qualifizierte Oligopolvermutung widerlegt 
worden. Dann ist dieses Argument dafür herangezo-
gen worden, die Verstärkungserwartung eines 
marktbeherrschenden Oligopols durch Zusammen-
schluß zu verneinen, und es wurde in einigen Fällen 
als eine Verbesserung der Wettbewerbsbedingun-
gen angesehen. Die unterschiedliche Anwendung 
dieses Gesichtspunktes zeigt, daß seine dogmatische  
Zuordnung noch nicht abschließend geklärt ist. Die 
Monopolkommission beschränkt sich hier auf eine 
Darstellung der Zusammenhänge zwischen dem Ge-
sichtspunkt der Aufholfusion und der Widerlegung 
der qualifizierten Oligopolvermutung. Im Hinblick 
auf die Verneinung der Verstärkungserwartung ver-
weist sie auf ihre obigen Ausführungen 3 ), im übri-
gen auf die Darstellungen in einem früheren Haupt-
gutachten 4 ). 

631. Das Bundeskartellamt beruft sich für eine Be-
rücksichtigung des Gesichtspunktes der Aufholfu-
sion im Rahmen der Widerlegung des § 23 a Abs. 2 
GWB auf eine Stellungnahme im Bericht des Wirt-
schaftsausschusses 5 ). Die Monopolkommission ist 
der Auffassung, daß insoweit der Gesetzgeber die 
Problematik der Aufholfusion unzureichend gewür-
digt und deshalb unzutreffende Schlußfolgerungen 
daraus gezogen hat. Eine zulässige Aufholfusion im  

festgestellten marktbeherrschenden Oligopol ist be-
reits denkgesetzlich ausgeschlossen. Denn entweder 

1) WuW/E BGH 1763 (1765) „bituminöses Mischgut". 
2) WuW/E OLG 2234 (2238) „Blei- und Silberhütte Brau-

bach".  
3) Vgl. Abschnitt 2.6.3 in diesem Kapitel. 
4) Monopolkommission, Fortschreitende Konzentration 

bei Großunternehmen, Hauptgutachten 1976/1977, Ba-
den-Baden 1978, Tz. 428 ff. 

5) BT-Drucksache 8/3690, S. 27 (r. Sp.) 
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liegt vor dem Zusammenschluß ein marktbeherr-
schendes Oligopol vor, das durch jeden weiteren Zu-
sammenschluß automatisch verstärkt wird, oder es 
ist eine marktbeherrschende Stellung eines Einzel-
unternehmens gegeben, die durch eine Aufholfusion 
eines Konkurrenten angegriffen werden kann. Für 
eine weitere Berücksichtigung des Gesichtspunktes 
Aufholfusion bleibt nach Ansicht der Monopolkom-
mission kein Raum. Sie würde dazu führen, daß fak-
tisch nur symmetrische Oligopole untersagt werden 
könnten. Anhand der strukturellen Bedingungen ist 
vielmehr zu untersuchen, ob eher eine Marktbeherr-
schung eines Einzelunternehmens oder eine solche 
einer Unternehmensgesamtheit vorliegt. 

632. In zahlreichen Fällen hat darüber hinaus die 
Frage eine Rolle gespielt, wie die Ausschlußklausel 
des § 23 a Abs. 2 Satz 2 GWB, soweit es sich um Un-
ternehmen handelt, die im letzten abgeschlossenen 
Geschäftsjahr Umsatzerlöse von weniger als 150 
Mio. DM hatten, auszulegen ist. Der Wortlaut dieser 
Vorschrift gibt darauf keine Antwort. Das Bundes-
kartellamt vertritt insoweit generell die Ansicht, daß 
es auf die zusammengefaßten Umsatzerlöse aller am 
Zusammenschluß beteiligten Unternehmen ankom-
me, sofern diese nach dem Zusammenschluß als ver-
bundene Unternehmen im Sinne des § 23 Abs. 1 
Satz 2 GWB anzusehen seien. Sei dies nicht der Fall, 
so sei entscheidend, ob das dem Oligopol zuzurech-
nende Unternehmen, das an dem Zusammenschluß 
beteiligt sei, Umsatzerlöse von mindestens 150 Mio. 
DM habe. Die Monopolkommission teilt diese weite 
Auslegung der Ausschlußklausel. Denn sie trägt ei-
nerseits der gesetzgeberischen Zielsetzung, daß 
kleine und mittlere Unternehmen nicht unter die 
Vermutung fallen sollen 1 ), und andererseits dem 
praktischen Bedürfnis nach einer möglichst umfas-
senden Anwendung der Oligopolvermutung Rech-
nung. 

2.7 Die Zusagenpraxis 

633. Die Monopolkommission hat sich in ihren frü-
heren Hauptgutachten gegen die Berücksichtigung 
von Zusagen in Fusionskontrollverfahren ausge-
sprochen. An dieser Auffassung hält sie fest. Statt 
dessen hat sie eine Auflagenkompetenz des Bundes-
kartellamtes vorgeschlagen 2 ). Das Bundeskartell-
amt hat auch im Berichtszeitraum 1980/81 Zusagen 
von Zusammenschlußpartnern entgegengenommen 
und gestützt auf sie von einer Untersagung abgese-
hen. Die Monopolkommission hat durch die Akten-
einsicht beim Bundeskartellamt den Eindruck ge-
wonnen, daß Zusagen nunmehr ihren festen Platz in 
der Praxis des Bundeskartellamtes haben. 

1) Bericht des Wirtschaftsausschusses, BT-Drucksache 
8/3690, S. 27 (r. Sp.). 

2) Monopolkommission, Mehr Wettbewerb ist möglich, 
Hauptgutachten  1973/1975,  Baden-Baden  1976, 
Tz. 936 ff. 
Diess., Fortschreitende Konzentration bei Großunter-
nehmen, Hauptgutachten 1976/1977, Baden-Baden 1978, 
Tz. 439 ff. 

634. In den Berichtszeitraum 1980/81 fallen vier 
Zusagenverträge, die im Bundesanzeiger veröffent-
licht wurden: 
— Feldmühle AG/Kopparfors AB 

(Gemeinschaftsunternehmen:  Norrsundet 
Bruks, Schweden) 

— PWA Graphische Papiere AG u. Co./Svenska Cel-
lulosa AB (SCA) 
(Gemeinschaftsunternehmen: Wiftstavarf AB 
Schweden) 

— Mannesmann AG/Kienzle Apparate Bau GmbH 
— Saarbergwerke AG/Gelsenberg AG 

(Gründung der GfK-Gesellschaft für Kohlever-
flüssigung mbH) 

Nicht veröffentlicht wurde bisher eine Entflech-
tungszusage, die am 22. Dezember 1981 zwischen ei-
nem Unternehmen und dem Bundeskartellamt ab-
geschlossen wurde. Nach einer Weisung des Bundes-
ministers für Wirtschaft ist das Bundeskartellamt 
verpflichtet, Zusagen, die es im Fusionskontrollver-
fahren von beteiligten Unternehmen entgegen-
nimmt, zusammen mit den Gründen, aus denen das 
Bundeskartellamt den Zusammenschluß im Hin-
blick auf die Zusage nicht untersagt hat, im Bundes-
anzeiger sowie in seinem nächsten Tätigkeitsbe-
richt zu veröffentlichen 1 ). Zweck dieser Weisung ist, 
das Verfahren und die Zusage für die Öffentlichkeit 
transparent zu machen. Wenn die Veröffentlichung 
einer Zusage verzögert wird, so ist das häufig im 
Falle der Entflechtung für das beteiligte Unterneh-
men vorteilhaft, da es bei der Vereinbarung des Ver-
kaufspreises nicht unter Druck steht. Die Verzöge-
rung der Veröffentlichung des Zusagenvertrages 
durch das Bundeskartellamt kann nicht dadurch ge-
rechtfertigt werden, daß die Entflechtung eines Un-
ternehmensteiles des an der Zusage beteiligten Un-
ternehmens damit erleichtert würde. 

2.7.1 Untersagungsfristen 

635. Die Monopolkommission hat insofern Beden-
ken, als das Bundeskartellamt bei Nichterfüllung 
der von den Unternehmen gegebenen Zusagen 
rechtlich nur unzureichende Möglichkeiten hat, auf 
deren Durchsetzung zu dringen. In einigen Fällen 
hat es mit den Unternehmen vereinbart, bei Nichter-
füllung der Zusagen keine Ansprüche auf Erfüllung 
geltend zu machen, sondern in das Untersagungs-
verfahren einzutreten bzw. es wiederaufzunehmen. 
Die Monopolkommission steht derartigen Vereinba-
rungen kritisch gegenüber. Sie haben zur Folge, daß 
das Bundeskartellamt, wenn sich herausstellt, daß 
die Zusagen von den Unternehmen nicht erfüllt wer-
den, erneut die Untersagungsvoraussetzungen zu 
prüfen hat. Der Zeitpunkt eines Untersagungsver-
fahrens kann dadurch von den Unternehmen hin-
ausgezögert werden. 

636. Die Monopolkommission ist der Auffassung, 
daß abschließend auf die festgestellten Marktver-
hältnisse zum Zeitpunkt der Abgabe der Zusage ab- 

1 ) Bundesanzeiger Nr. 66 vom 3. April 1976. 
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zustellen ist. Läßt die Zusage der beteiligten Unter-
nehmen die Untersagungsvoraussetzungen entfal-
len, so ist die Untersagung auszusprechen. Würde 
bei Prüfung der Marktverhältnisse der Zeitpunkt 
der Nichterfüllung der Zusage herangezogen, ver-
längerte sich die Untersagungsfrist über den vom 
Gesetz aufgestellten Rahmen hinaus. Zwischen Ab-
gabe der Zusage und Feststellung ihrer Nichterfül-
lung könnten sich die Marktverhältnisse so geän-
dert haben, daß die Untersagungsvoraussetzungen 
nicht mehr vorliegen. Den beteiligten Unternehmen 
könnten aus der späteren Prüfung der Marktver-
hältnisse durch das Bundeskartellamt Vorteile er-
wachsen. 

637. In einem Fall hat das Bundeskartellamt ver-
einbart, daß es bei Nichterfüllung der Zusage, statt 
Ansprüche auf Erfüllung des Vertrages geltend zu 
machen, die Auflösung des angemeldeten Zusam-
menschlußvorhabens ohne erneute Prüfung nach 
§ 24 Abs. 1 GWB unmittelbar mit den Zwangsmitteln 
des § 24 Abs. 7 GWB betreiben kann. Die Beteiligten 
hätten die gegen Verfügungen nach § 24 Abs. 7 GWB 
bestehenden Rechtsmittel. In dem Auflösungsver-
fahren könne auch geprüft werden, ob gegen die Zu-
sage verstoßen worden sei. 

638. Läßt man die grundsätzliche Ablehnung der 
Zusagenpraxis durch die Monopolkommission au-
ßer acht, dann ist derartigen Vereinbarungen gegen-
über einer erneuten Überprüfung der Untersagungs-
voraussetzungen nach § 24 Abs. 1 GWB der Vorzug 
zu geben. So entfällt die aufwendige erneute Über-
prüfung der Marktverhältnisse. Außerdem ist eine 
solche Vereinbarung systemkonform. Die Untersa-
gungsfrist wird nicht über die im Gesetz vorgese-
hene Frist hinaus verlängert. Da nach Feststellung 
der Nichterfüllung der Zusage sofort die Auflösung 
betrieben werden könnte, wäre auch gewährleistet, 
daß der Zusammenschluß baldmöglichst wieder 
rückgängig gemacht würde. 

2.7.2 Verhaltenskontrolle 

639. Die Kommission hat bereits in ihrem ersten 
Hauptgutachten 1)  klargestellt, daß Zusagen, welche 
sich auf das künftige Marktverhalten der beteiligten 
Unternehmen beziehen, nach dem Zweck des Geset-
zes und den Aufgaben der Fusionskontrolle grund-
sätzlich unzulässig sind. Wenn schon eine laufende 
Verhaltenskontrolle dem Bundeswirtschaftsmini-
ster nach § 24 Abs. 3 Satz 4 GWB im Erlaubnisver-
fahren verboten ist, so muß dies erst recht für das 
Bundeskartellamt im Untersagungsverfahren gel-
ten. Die Monopolkommission sieht in den beiden Zu-
sagen, die die Papierindustrie betreffen, einen Ver-
stoß gegen dieses Verbot. 

640. In dem Fall Feldmühle/Kopparfors wollten 
beide Unternehmen das Gemeinschaftsunterneh-
men Norrsundet Bruks in Schweden gründen. 40 

1 ) Monopolkommission, Mehr Wettbewerb ist möglich, 
Hauptgutachten 1973/1975, Baden-Baden 1976, Tz. 946. 

des Zellstoffbedarfs konnte die Feldmühle vor dem 
Zusammenschluß aus eigener Fertigung und gesi-
cherten Bezügen von Beteiligungsunternehmen 
decken. Nach dem Zusammenschluß würde die Feld-
mühle über eine zusätzliche beteiligungsrechtlich 
abgesicherte Bezugsmenge von 120 000 jato (Tonne/ 
Jahr) verfügen. Damit würde der Gesamtbedarf der 
Feldmühle zu 80 % gesichert. Ziel der von Feldmühle 
gemachten Zusage ist, auch kleineren Papierherstel-
lern den gesellschaftsrechtlich abgesicherten Bezug 
von jährlich 40 000 t Sulfatzellstoff zu garantieren 
und damit langfristig deren Zellstoffbedarf zu si-
chern. Mit der Zusage verpflichtet sich die Feld-
mühle gegenüber dem Bundeskartellamt: 

a) „allen Papierherstellern in der Bundesrepublik 
aus ihrer insgesamt abzunehmenden Tonnage 
von 120 000 jato in Lieferverträgen von 1 000 bis 
5 000 jato für Lieferung ab Beginn der Fertigstel-
lung des Ausbaus in Norrsundet 40 000 jato Sul-
fatzellstoff anzubieten, sofern die Abnehmer be-
reit sind, sich auch gesellschaftsrechtlich an dem 
Projekt zu beteiligen. Feldmühle wird dieses An-
gebot innerhalb eines Monats ab Beginn der Zu-
sammenarbeit mit Kopparfors abgeben und für 
zwölf Monate aufrechterhalten und zu diesem 
Zweck ihre 50 %ige Beteiligung an Norrsundet 
auf eine Tochtergesellschaft übertragen, an der 
die Abnehmer maximal insgesamt 33 1 /3% erwer-
ben können entsprechend ihren Zellstoffbezugs-
anteilen an der Feldmühle-Tonnage von 120 000 
jato. Den Minderheitsgesellschaftern wird der 
übliche Schutz eingeräumt. 

b) die Mengen an Zellstoff, die in der unter a) ge-
nannten Frist nicht abgenommen worden sind, 
und die entsprechenden anteiligen Beteiligungen 
Papierherstellern in der Bundesrepublik mit ei-
nem Konzernumsatz 1980 bis 400 Mio. DM bis 
zum 31. Dezember 1985 anzubieten. Dies erfolgt 
jedoch nur in dem Rahmen, als die von Norrsun-
det bezogene Tonnage durch die Feldmühle noch 
nicht disponiert ist, d. h. noch nicht für die eige-
nen Fabriken eingeteilt oder an Dritte über den 
31. Dezember 1985 hinaus vertraglich gebunden 
ist. Feldmühle verpflichtet sich jedoch, bei ent-
sprechender Nachfrage bis zum 31. Dezember 
1985 jedes Jahr mindestens 5 000 jato für Liefe-
rungen im jeweils folgenden Jahr zu verkaufen 
und die anteiligen Beteiligungen zu übertragen. 
Die sich an dem Projekt beteiligenden deutschen 
Papierhersteller zahlen für die zu erwerbenden 
Anteile an Feldmühle den gleichen Preis, den 
Feldmühle für den Erwerb der Beteiligung an 
Norrsundet inklusiv etwaiger Nachschüsse be-
zahlt zuzüglich Zinsen für den Zeitraum, der zwi-
schen dem Beginn der Zusammenarbeit mit Kop-
parfors und der Übernahme der Anteile durch 
dritte Unternehmen liegt. Feldmühle wird die 
hier erwähnten Zellstoffmengen zu den gleichen 
Preisen liefern (d. h. durchschnittliche skandina-
vische Exportlistenpreise), zu denen sie diese 
Mengen gemäß Liefervertrag mit Norrsundet be-
zieht." 

Die unter b) genannten Verpflichtungen bedürfen 
zumindest bis 1985 einer ständigen Verhaltenskon- 
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trolle, da von der Feldmühle ein bestimmtes unter-
nehmerisches Verhalten verlangt wird. 

641. In dem Fall PWA/SCA beabsichtigte PWA 
Graphische Papiere AG, mit der Svenska Cellulosa 
AB ein Gemeinschaftsunternehmen namens Wifsta-
varf AB zu gründen. Die Beteiligten haben zugesagt, 
deutschen Papierherstellern den langfristig durch 
Gesellschaftsanteile gesicherten Bezug von 50 000 
jato Papierzellstoff anzubieten. Nach § 2 des Zusa-
genvertrags ist der zu liefernde Zellstoff an die Pa-
pierhersteller zu marktüblichen, wettbewerbsfähi-
gen Preisen zu liefern. § 3 sieht vor, daß die Beteilig-
ten dafür Sorge tragen, daß die satzungsmäßig fest-
zuschreibenden Versorgungspflichten der Wifsta-
varf AB und der Zellstoffversorgungsgesellschaft er-
füllt werden. Außerdem würden sie die dafür erfor-
derlichen Zellstoffmengen liefern und keinen Sat-
zungsänderungen zustimmen, die mit den Versor-
gungs- und Lieferverpflichtungen nicht in Einklang 
ständen. 

Diese Verpflichtungen schreiben den Unternehmen 
ihr künftiges Marktverhalten vor. Sie begründen 
nach Auffassung der Monopolkommission eine lau-
fende Verhaltenskontrolle, die entsprechend § 24 
Abs. 3 Satz 4 GWB ausdrücklich verboten ist. 

642. Die Monopolkommission spricht sich dagegen 
aus, auch in Zukunft eine derartige Praxis weiterzu-
verfolgen. Das widerspricht nicht nur dem Gesetz 
und den Zielen der Fusionskontrolle, sondern bürdet 
dem Bundeskartellamt die Nachprüfung unterneh-
merischer Entscheidungen auf, wofür keine gesetzli-
che Grundlage besteht. 

2.7.3 Öffnungsklauseln 

643. Das Bundeskartellamt hat im Berichtszeit-
raum 1980/1981 in mehreren Fällen aufgrund von 
Zusagen der beteiligten Unternehmen, in denen die 
Aufnahme von Wettbewerbern in ein auf der vorge-
lagerten Wirtschaftsstufe tätiges Gemeinschaftsun-
ternehmen sichergestellt werden sollte, von einer 
Untersagung abgesehen. Zweck dieser sog. Öff-
nungsklauseln ist, nachteilige wettbewerbliche Aus-
wirkungen eines Zusammenschlusses durch Einbe-
ziehung anderer Marktteilnehmer in das Gemein-
schaftsunternehmen zu vermindern. Sie dienen der 
Beseitigung einer marktbeherrschenden Stellung 
eines an der Zusage beteiligten Unternehmens oder 
des Gemeinschaftsunternehmens. 

644. Die Monopolkommission steht diesen Öff-
nungsklauseln aus mehreren Gründen zurückhal-
tend gegenüber. Insbesondere unter wettbewerbspo-
litischem Aspekt erscheinen sie bedenklich. Fördert 
das Bundeskartellamt die Aufnahme potentieller 
oder aktueller Wettbewerber der am Zusammen-
schluß beteiligten Unternehmen in das Gemein-
schaftsunternehmen, so muß damit gerechnet wer-
den, daß mehrere Unternehmen durch den dadurch 
auftretenden Gruppeneffekt in ihrem Wettbewerbs-
verhalten beeinflußt werden. Auf die negativen Wir

-

kungen des Gruppeneffekts hat die Monopolkom-
mission bereits früher kritisch hingewiesen 1  ). Der 
Gruppeneffekt, der bei Beteiligung konkurrierender 
Unternehmen an einem Gemeinschaftsunterneh-
men eintritt, ist im Gesetz durch § 23 Abs. 2 Nr. 2 
Satz 3 GWB berücksichtigt worden. Die Verringe-
rung der Intensität des Wettbewerbs durch Öff-
nungsklauseln darf nach Auffassung der Monopol-
kommission nicht unterschätzt werden. 

645. Mit Aufnahme der Öffnungsklausel in die Zu-
sagenvereinbarung werden die am Zusammen-
schluß beteiligten Unternehmen aufgefordert, sich 
durch Beteiligung an dem Gemeinschaftsunterneh-
men den für sie zu erwartenden Verschlechterungen 
der Wettbewerbsbedingungen zu entziehen. Wohl 
scheint es auf den ersten Blick für die kleineren und 
mittleren Unternehmen vorteilhaft, durch Auf-
nahme in das Gemeinschaftsunternehmen die Mög-
lichkeit zur vertikalen Integration zu erlangen. Da-
bei ist aber auch zu berücksichtigen, daß diese meist 
kleineren und mittelständischen Unternehmen ge-
rade durch Einführung der Öffnungsklausel leicht in 
den Sog der am Gemeinschaftsunternehmen zuerst 
beteiligten Großunternehmen geraten. Ferner ist zu 
bedenken, daß bei Aufnahme kleinerer und mittle-
rer Unternehmen in ein auf vorgelagerter Wirt-
schaftsstufe tätiges Gemeinschaftsunternehmen für 
andere potentielle Wettbewerber Marktzutritts-
schranken aufgebaut werden. Die Wettbewerbsbe-
dingungen auf dem Markt werden dann durch verti-
kale Konzentration weiter verschlechtert. 

646. Öffnungsklauseln enthalten u. a. die beiden 
die Papierindustrie betreffenden Zusagenverträge. 
Ihr Ziel ist, auch kleineren und mittleren Unterneh-
men durch Zugang zu den Beschaffungsmärkten 
den Bezug von Rohstoffen zu sichern. Zwischen dem 
ausländischen Rohstofflieferanten und einem inlän-
dischen marktbeherrschenden Unternehmen wurde 
ein Gemeinschaftsunternehmen gebildet. Durch die 
Beteiligung kleinerer Unternehmen sollte die Ver-
stärkung der Marktstellung des inländischen Markt-
beherrschers verringert werden. Das Bundeskartell-
amt prüft diesen Aspekt allerdings unter dem Ge-
sichtspunkt der Abwägungsklausel. 

647. Die beteiligten deutschen Unternehmen ver-
folgen den Zusammenschluß mit dem ausländischen 
Lieferanten in Form eines Gemeinschaftsunterneh-
mens insbesondere unter dem Gesichtspunkt der 
Erhaltung ihrer internationalen Wettbewerbsfähig-
keit durch die Rohstoffsicherung. Dieses Kriterium 
könnte aber nur im Rahmen einer Ministererlaub-
nis nach § 24 Abs. 3 GWB, nicht dagegen im Kartell

-

amtsverfahren berücksichtigt werden. 

648. Die Monopolkommission bezweifelt aber auch 
die Realisierbarkeit der von den Unternehmen gege-
benen Zusagen auf Öffnung des Gemeinschaftsun-
ternehmens für Wettbewerber. Zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt ist davon auszugehen, daß die Angebote 

1 ) Monopolkommission, Fusionskontrolle bleibt vorrangig, 
Hauptgutachten 1978/79, Baden-Baden 1980 Tz. 531. 
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zur Beteiligung an dem Gemeinschaftsunterneh-
men nicht von kleineren und mittleren Unterneh-
men wahrgenommen werden. Lediglich in dem Zu-
sammenschlußfall PWA wurde bisher ein Anteil in 
Höhe von 1 000 DM von einem nicht am Zusagenver-
trag beteiligten Unternehmen erworben. 

2.7.4 Entflechtungs -/Trennungszusagen 

649. Im Berichtszeitraum 1980/81 wurden mehrere 
Entflechtungs- bzw. Trennungszusagen von Unter-
nehmen dem Bundeskartellamt gegenüber abgege-
ben. Die Monopolkommission hat sich bereits im 
dritten Hauptgutachten 1 ) kritisch zu derartigen Zu-
sagen geäußert. Sie hat Bedenken, ob solche Zusa-
gen durchsetzbar sind. Insbesondere gilt dies in ei-
nem nicht veröffentlichten Fall, in dem die Zusage 
von einem Unternehmen abgegeben wurde, das le-
diglich einen indirekten Einfluß auf die Veräuße-
rung einer Beteiligung nehmen konnte. Hier ver-
pflichtete sich das erwerbende Unternehmen, im 
Rahmen der aktienrechtlichen Vorschriften dafür 
Sorge zu tragen, daß sich das erworbene Unterneh-
men von seiner Beteiligung an einem dritten Unter-
nehmen bis zum 31. Dezember 1982 trennt. Die Tren-
nungszusage wurde vom Erwerber abgegeben, der 
nach dem Zusammenschluß an dem erworbenen Un-
ternehmen eine Mehrheitsbeteiligung hält. Nach 
Auffassung der Monopolkommission hätte das er-
worbene Unternehmen in den Zusagenvertrag mit 
einbezogen werden müssen, um die Durchsetzbar-
keit der Zusage zu gewährleisten. 

650. In dem Zusagenfall Mannesmann AG/Kienzle 
GmbH 2 ) beabsichtigte die Mannesmann AG, 50 % 
des Stammkapitals der Kienzle Apparate GmbH zu 
übernehmen. Kienzle ist auf dem Industriemarkt 
(Lieferungen an Automobilhersteller) für mechani-
sche Fahrtschreiber faktisch einziger Anbieter mit 
einem Marktanteil von 99,9 %. Neben den mechani-
schen Fahrtschreibern liefert Kienzle als einziger 
inländischer Anbieter elektronisch gesteuerte me-
chanische Fahrtschreiber (Hybridtyp). Für mecha-
nische Fahrtschreiber gibt es nur noch einen inlän-
dischen Anbieter mit geringem Marktanteil. Nach 
Ermittlungen des Bundeskartellamtes wird ab ca. 
1990 der mechanische bzw. teilelektronische Fahrt-
schreiber durch eine auch die Funktionen des Fahrt-
schreibers (Betriebs- und Fahrdatenregistrierung) 
übernehmende komplexe elektronische Kfz-Meßin-
strumentierung ersetzt. Dann werden neue Wettbe-
werber am Markt auftreten, u. a. große Elektrokon-
zerne. Kienzle wird dadurch eine völlig andere 
Marktstruktur antreffen. 
Das Bundeskartellamt hat festgestellt, daß der Zu-
sammenschluß bei Berücksichtigung der gegebenen 
Strukturzusagen nicht die Untersagungsvorausset-
zungen des § 24 Abs. 1 GWB erfüllt. Die Monopolstel-
lung Kienzles sei von der Einkaufspraxis der Lkw-
Hersteller abhängig. 87 % der Inlandsnachfrage 

1) Monopolkommission, Fusionskontrolle bleibt vorrangig, 
Hauptgutachten 1978/79, Baden-Baden 1980, Tz. 544. 

2) Das Kommissionsmitglied Murawski hat wegen seiner 
Zugehörigkeit zu einem der beteiligten Unternehmen 
an der Beratung dieses Falles nicht teilgenommen. 

werde von einem Unternehmen getätigt. Diese aty-
pische strukturelle Stärke nur eines Unternehmens 
der Marktgegenseite sei neben der von Kienzle ge-
machten Zusage bei der Bewertung der von Mannes-
mann zugeführten Finanzkraft zu berücksichtigen. 
Kienzle sagte zu: 
a) seine 40 %ige Beteiligung an der Argo (Gemein-

schaftsunternehmen mit VDO zur Belieferung 
von USA-Automobilfabriken, wie VW of America, 
mit Fahrzeuginstrumenten) zu veräußern und 
den mit der Argo bestehenden Lizenzvertrag zu 
kündigen, 

b) den derzeitigen inländischen Fahrtschreiberher-
stellern Lizenzen über Schutzrechte und Kon-
struktions-Know-how bezüglich der teilelektro-
nischen Hybrid-Fahrtschreiber einzuräumen. 

651. Mit Abgabe der Zusage a) verpflichtete sich 
Kienzle, das Gemeinschaftsunternehmen VDO/ 
Argo Instruments, USA, zu entflechten, dessen 
Gründung vom Bundeskartellamt nicht untersagt 
worden war. Das Bundeskartellamt hat sich diese 
Zusagen geben lassen, um bezüglich des Zukunfts-
marktes sicherzustellen, daß eine Beschränkung des 
Wettbewerbs durch Gruppeneffekte zwischen 
Kienzle und VDO und damit möglicherweise die 
Entstehung eines marktbeherrschenden Oligopols 
dieser Unternehmen nicht eintritt. Die Monopol-
kommission begrüßt diese Trennung, nachdem sie 
den Zusammenschluß im dritten Hauptgutachten 1 ) 
kritisiert hat. 

652. Die Zusage b) ist aufgrund der vom Bundes-
kartellamt ermittelten Marktverhältnisse nicht 
ganz verständlich. Wie das Bundeskartellamt fest-
stellte, gibt es auf dem Industriemarkt derzeit neben 
Kienzle nur einen inländischen Hersteller für me-
chanische Fahrtschreiber, der zudem sehr geringe 
Marktanteile (0,1 %) hat. In Anbetracht der dem-
nächst zu erwartenden technischen Neuerungen 
dürfte das Interesse dieses Wettbewerbers an 
Schutzrechten und Konstruktions-Knwo-how be-
züglich teilelektronischer Hybridfahrtschreiber nur 
sehr gering sein. Auch ist nicht zu erwarten, daß 
Kienzle demnächst auf dem Markt für teilelektroni-
sche Fahrtschreiber ein ernsthafter Konkurrent 
aufgrund dieser Zusage erwächst. Die Monopolkom-
mission bezweifelt daher die Effizienz einer derarti-
gen Zusage. 

653. Auf dem Handelsmarkt für mechanische 
Fahrtschreiber hat Kienzle einen Marktanteil von 
90,4 %, während der Marktanteil seines Mitbewer-
bers lediglich 9,6 % beträgt. der Handelsmarkt für 
Fahrtschreiber ist nach Ablauf der Nachrüstungs-
frist aller Lkw's von 3,5 t bis 10 t zulässiges Gesamt-
gewicht innerhalb der EG zum Jahresende 1980 
stark rückläufig. In Zukunft wird nur noch Ersatzbe-
darf auf dem Handelsmarkt für Fahrtschreiber ab-
setzbar sein. Dieser kann wegen der spezifischen 
Einbaumaße der einzelnen Fahrtschreibertypen 
ohne Umbauten am Armaturenbrett nur durch den 

1 ) Monopolkommission, Fusionskontrolle bleibt vorrangig, 
Hauptgutachten 1978/79, Baden-Baden 1980, Tz. 535 ff. 
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dem bisher eingebauten Fahrtschreiber entspre-
chenden Typ des bisherigen Fabrikats ersetzt wer-
den. Zwischen Erstausrüstung auf dem Industrie-
markt und Ersatzbedarf auf dem Handelsmarkt 
wird daher in Zukunft eine enge technische Ver-
knüpfung bestehen. Um ein Zurückgehen der 
Marktanteile des Mitbewerbers von Kienzle auf 
dem Handelsmarkt zu verhindern, erklärte sich 
Kienzle bereit, seinem Wettbewerber Lizenzen für 
teilelektronische Hybridfahrtschreiber anzubeiten, 
damit dieser bei inländischen Automobilherstellern 
Serienlieferant werden kann. Auch insoweit ist die 
Zusage nach Auffassung der Monopolkommission 
nicht überzeugend. 

2.7.5 Nichtveröffentlichte Zusagen 

654. Zusagen bedürfen keiner Veröffentlichung, 
wenn sie von den an einem Zusammenschluß betei-
ligten Unternehmen während des Verfahrens abge-
geben werden und noch vor Ablauf der Untersa-
gungsfrist die Voraussetzungen einer Untersagung 
nach § 24 Abs. 1 GWB entfallen. In diesen Fällen ist 
auch ein öffentlich-rechtlicher Vertrag nicht erfor-
derlich, da das Bundeskartellamt nicht gehindert ist, 
bei Nichterfüllung der zugesagten Maßnahme den 
Zusammenschluß noch zu untersagen. Es handelt 
sich hier um sog. Vof ristzusagen. An diese ist aller

-

dings das Bundeskartellamt seinerseits gebunden, 
soweit es eine Zusicherung abgegeben hat, bei Erfül-
lung der Zusagen nicht einzuschreiten (§ 38 Verwal-
tungsverfahrensgesetz). Soll das zugesagte Verhal-
ten in der Zeit nach Ablauf der Untersagungsfrist er-
folgen, so handelt es sich um Nachfristzusagen. Auf 
diese bezieht sich die Veröffentlichungspflicht. Sie 
werden vertraglich abgesichert. Hier handelt es sich 
um die problematischen fusionsrechtlichen Zusagen 
im engeren Sinne. 

655. In einem Fall hatte ein Unternehmen den Er-
werb von 97,5 % der Anteile an einem anderen Unter-
nehmen angezeigt. Das Bundeskartellamt hat fest-
gestellt, daß durch den Zusammenschluß das erwer-
bende Unternehmen eine überragende Marktstel-
lung erlange. Diese war unter Berücksichtigung der 
Marktanteile, der Finanzkraft und der strukturellen 
Absicherung der Marktstellung durch Patente er-
mittelt worden. Das Bundeskartellamt sah sich vor 
die Alternative gestellt, den Zusammenschluß zu un-
tersagen und nach langwierigem Instanzenweg die 
Unternehmen zu entflechten oder aber das erwer-
bende Unternehmen zur Abgabe der Zusage zu ver-
pflichten, die für die Herstellung der Produkte not-
wendigen Produktionsmittel, Rechte (Lizenzen) und 
Know-how zu veräußern, und damit einen weiteren 
„vollwertigen" Anbieter für diese Produkte zu schaf-
fen. 

Vor dem Zusammenschluß waren nur die beiden am 
Zusammenschluß beteiligten Unternehmen „voll-
wertige" Anbieter. Die anderen Anbieter produzie-
ren nur ähnliche Produkte. 

656. In dem öffentlich-rechtlichen Vertrag hat das 
Bundeskartellamt mit dem erwerbenden Unterneh

-

men vereinbart, bis zum 31. Dezember 1981 einem 
beliebigen Dritten Gegenstände., Unterlagen und 
Leistungen gemäß einer Anlage anzubieten und zu 
verkaufen. Sollte sich bis zum 31. Dezember 1981 
kein Käufer finden, reduzieren sich die Verpflich-
tungen auf das Angebot, einem beliebigen Dritten 
bis zum 31. Dezember 1982 technische Unterstüt-
zung gemäß einer zweiten Anlage zu gewähren. Auf 
jeden Fall wird vertragsgemäß die Untersagungs-
möglichkeit des Bundeskartellamtes am 31. Dezem-
ber 1982 enden. 

657. Der Vertrag ist nicht veröffentlicht worden. 
Nach Auffassung der Monopolkommission könnte 
das nicht damit begründet werden, daß es sich um 
eine Vorfristzusage handelt. Das Bundeskartellamt 
kann nach Ablauf der für die durchzuführende Maß-
nahme gesetzten Frist den Zusammenschluß nicht 
mehr untersagen. Darüber hinaus hat es sich auch 
nicht die Möglichkeit vorbehalten, nach Ablauf der 
Untersagungsfrist die Zusage vertraglich durchzu-
setzen. Das Bundeskartellamt hat damit im Ergeb-
nis auf rechtliche Befugnisse verzichtet. 

658. Die Monopolkommission hat darüber hinaus 
inhaltliche Bedenken gegenüber dem Vertrag. Die 
Aussichten auf Erfüllung der Zusage müssen von 
Anfang an als schlecht beurteilt werden. Dies gilt ge-
rade deshalb, weil bisher außer den am Zusammen-
schluß beteiligten Unternehmen kein anderer „voll-
wertiger" Anbieter am Markt ist. Der Aufbau eines 
solchen Anbieters ist aber nicht kurzfristig mög-
lich. 

Die Monopolkommission gibt auch zu bedenken, daß 
derartige Zusagen die Unternehmen verleiten kön-
nen, nach außen das Bestreben zu zeigen, sich ernst-
haft um Käufer zu bemühen. Auch ist nicht ausge-
schlossen, daß Dritte von dem die Zusage gebenden 
Unternehmen gebeten werden, sich dem Bundeskar-
tellamt gegenüber als am Kauf interessiert zu zei-
gen. Da laut der Vereinbarung das Bundeskartell-
amt bei Scheitern der Verkaufs-Unterstützungsbe-
mühungen an Dritte keine Untersagung mehr aus-
sprechen kann, kann es durchaus im Interesse der 
beteiligten Unternehmen liegen, sich nicht um die 
Einhaltung der Zusage zu bemühen. 

659. In einem anderen Fall hat das Bundeskartell-
amt die bloße Erklärung, ein Vorkaufsrecht einzu-
räumen, als hinreichend angesehen, um auf eine Un-
tersagung zu verzichten. Die Brenntag AG & Co., 
eine Tochtergesellschaft der Stinnes AG, erhöhte 
ihre Beteiligung an der Rex-Handelsgesellschaft 
Schulte-Frohlinde GmbH & Co. KG und Schulte-
Frohlinde Geschäftsführungs-GmbH. Stinnes, eine 
Tochtergesellschaft der VEBA, hatte gegenüber dem 
Bundeskartellamt erklärt, Rex-Anteile, die der der-
zeitige Mitgesellschafter zukünftig an VEBA veräu-
ßern werde, Unternehmen des mittelständischen 
Mineralölhandels zum Erwerb anzubieten. Nach Ab-
gabe dieser Erklärung sah das Bundeskartellamt 
von einer Untersagung ab. 

660. Auch hier liegt nach Auffassung der Monopol-
kommission eine zu veröffentlichende Nachfristzu- 
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sage vor. Die erklärte Einräumung eines Vorkaufs-
rechts läßt nicht die Untersagungsvoraussetzungen 
entfallen. Da eine vertragliche Regelung fehlt, hat 
die Kartellbehörde nach Ablauf der Untersagungs-
frist keine rechtliche Möglichkeit zum Einschreiten. 
Im übrigen ist die Wirksamkeit der abgegebenen Er-
klärung davon abhängig, daß überhaupt Anteile zum 
Kauf angeboten werden. Die mit Abgabe der Erklä-
rung angenommene Verbesserung der Wettbe-
werbsbedingungen ist daher durch das Bundeskar

-

tellamt in keiner Weise herbeizuführen. 

2.8 Die Auflösung von Unternehmens-
zusammenschlüssen 

661. Das Bundeskartellamt hat im Berichtszeit-
raum zum erstenmal die Auflösung eines rechts-
kräftig untersagten Zusammenschlusses angeord-
net. Die Entflechtungsverfügung betrifft das Verfah-
ren „Springer/Elbe Wochenblatt". Sie ist noch nicht 
rechtskräftig. Das Verfahren ist derzeit beim Kam-
mergericht anhängig. 

Mit Beschluß vom 18. Januar 1978 hatte das Bundes-
kartellamt den Anteilserwerb vom 23. August 1976 
der Bergedorfer Buchdruckerei, einer Tochtergesell-
schaft der Axel Springer Gesellschaft für Publizi-
stik, in Höhe von 50 % an der Elbe Wochenblatt 
Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG untersagt 1). Die 
dagegen eingelegte Beschwerde 2 ) und Rechtsbe-
schwerde 3 ) blieben erfolglos. 

662. Durch Vertrag vom 14. Dezember 1979 haben 
die am Zusammenschluß beteiligten Unternehmen 
die Gesellschaftsverträge der Elbe Wochenblatt KG 
und ihrer Komplementärin dergestalt geändert, daß 
eine Kündigung der Gesellschaften frühestens zum 
Jahresende 1984 möglich war, die Kapitalbeteiligun-
gen in Höhe von 50 % jedoch beibehalten und ledig-
lich die Stimmrechte der zum Axel Springer Kon-
zern gehörenden Unternehmen auf 24,9 % reduziert 
wurden. Die Gesellschafterbeschlüsse sollten mit 
einfacher Mehrheit zustande kommen; die Gesell-
schafterversammlung sollte beschlußfähig sein, 
wenn 800 Stimmen vertreten sind. Änderungen des 
Gesellschaftsvertrages sowie bedeutende Be-
schlüsse (u. a. Erwerb anderer Unternehmen; Grün

-

dung, Auflösung oder Veräußerung von Tochterge-
sellschaften; Festsetzung oder Änderung der Anzei-
gen- und Vertriebspreise für das Verlagsprogramm) 
bedurften jedoch eines einstimmigen Beschlusses. 

663. Mitte 1980 setzte das Bundeskartellamt die 
Unternehmen davon in Kenntnis, daß die Vertrags-
änderungen keine Auflösung des Zusammenschlus-
ses bewirkt hätten. Die Unternehmen bekräftigten 
demgegenüber Ende 1980, daß mit der Reduzierung 
der Stimmrechte der Auflösungsverpflichtung ent-
sprochen worden sei. Daraufhin ordnete das Bun-
deskartellamt durch Beschluß vom .  9. Juni 1981 4 ) die 
Auflösung des Zusammenschlusses dergestalt an, 

1) WuW/E BKartA 1700. 
2) KG, WuW/E OLG 2109. 
3) BGH, WuW/E BGH 1685. 
4) WuW/E BKartA 1888.  

daß den Erwerbern aufgegeben wurde, die aufgrund 
des Zusammenschlusses entstandenen Gesellschaf-
ten zu kündigen und aus ihnen auszuscheiden. Die 
übrigen Gesellschafter wurden verpflichtet, diese 
Kündigung anzunehmen. Teile des Gesellschafts-
vertrages wurden für unwirksam erklärt. 

Die gegen diesen Beschluß eingelegte Beschwerde 
ist vom Kammergericht noch nicht entschieden wor-
den. Die am Zusammenschluß beteiligten Unterneh-
men haben inzwischen durch eine erneute Ände-
rung der Gesellschaftsverträge versucht, der Auflö-
sungsverpflichtung nachzukommen. 

In einem weiteren rechtskräftig abgeschlossenen 
Verfahren 1) steht die Auflösung des Zusammen-
schlusses noch aus. Das Bundeskartellamt hat der 
Monopolkommission gegenüber erklärt, es bestün-
den erhebliche Schwierigkeiten, diesen Unterneh-
menszusammenschluß rückgängig zu machen. 

Bereits früher hatte sich die Auflösung des Zusam-
menschlusses „Anzag/Holdermann" als wirtschaft-
lich unmöglich erwiesen 2 ). 

664. Auch die aufgrund der Entscheidung des Bun-
desministers für Wirtschaft notwendige Herabset-
zung der Anteile der Thyssen Industrie AG an der 
Hüller Hille GmbH auf 45 % wird sich voraussicht-
lich nach den der Monopolkommission vorliegenden 
Unterlagen als nicht einfach darstellen. 

Nachdem das Bundeskartellamt durch Beschluß 
vom 17. Dezember 1976 3 ) den 75 %igen Anteilser-
werb der Thyssen Industrie AG an der Hüller Hille 
GmbH vom 1. Oktober 1975 untersagt hatte und der 
Bundesminister für Wirtschaft durch Verfügung 
vom 1. August 1977 4 ) eine auf 45% beschränkte Er-
laubnis erteilt hatte, müßte nach Rechtskraft dieser 
Verfügungen 5 ) die Herabsetzung der Anteile inner-
halb des vom Bundesminister für Wirtschaft gesetz-
ten Zeitraums von fünf bis acht Jahren bevorstehen. 
Nach langwierigen Verhandlungen von Mitte 1978 
bis Mitte 1981 wurde zwischen dem Bundeskartell-
amt und der Thyssen Industrie AG im August 1981 
ein öffentlich-rechtlicher Vertrag geschlossen, der 
bisher im Bundesanzeiger noch nicht veröffentlicht 
wurde. In einem Begleitschreiben zu diesem Vertrag 
gab die Thyssen Industrie AG eine zusätzliche Er-
klärung ab. 

665. In dem öffentlich-rechtlichen Entflechtungs-
vertrag haben sich das Bundeskartellamt und die 
Thyssen Industrie AG dahin gehend geeinigt, daß 
eine Wiederherstellung des früheren Zustandes aus-
scheidet und der Vertrag an die Stelle einer Ent-
flechtungsanordnung des Bundeskartellamtes tritt. 
Die Thyssen-Industrie AG bemüht sich danach, bis 
zum 31. Dezember 1984 die 45% des stimmberechtig- 

1) „Zementmahlanlage", BKartA, WuW/E BKartA 1667; 
KG, WuW/E OLG 1989; BGH, WuW/E BGH 1655: 

2) Vgl. Monopolkommission, Fusionskontrolle bleibt vor-
rangig, Hauptgutachten 1978/1979, Baden-Baden 1980, 
Tz. 693 bis 695. 

3) WuW/E BKartA 1657. 
4) WuW/E BWM 159. 
5) KG, WuW/E OLG 1921 u. 1937. 
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ten Kapitals von Hüller übersteigenden Anteile an 
einen oder mehrere Dritte abzugeben. Ist bis dahin 
kein Käufer gefunden, so überträgt die Thyssen In

-

dustrie AG 55 % der Geschäftsanteile an Hüller auf 
einen Treuhänder, dem es dann obliegt, die Ge

-
schäftsanteile zu veräußern. Der Treuhänder ist an 
keine Weisungen gebunden. Er ist weiterhin ver -
pflichtet, mit Ausnahme des der Thyssen Industrie 
AG verbleibenden Gewinnbezugsrechts die wirt

-

schaftlichen Interessen der Thyssen Industrie AG 
zu wahren. 

Zusätzlich legte die Thyssen Industrie AG Wert auf 
folgende Feststellungen, die sie in einem gesonder-
ten Begleitschreiben festhielt. Der Entflechtungs-
vertrag lasse ihr Recht unberührt, 
— die Aufhebung dieses Vertrages und der Untersa-

gungsverfügung des Bundeskartellamtes zu ver-
langen, wenn sie nachweise, daß die für diese 
Verfügung maßgebenden Voraussetzungen nicht 
mehr bestünden, 

— Ansprüche auf Entschädigung oder Schadenser-
satz geltend zu machen, wenn die Veräußerung 
der Anteile zu einem Gegenwert erfolge, der ihr 
nicht als angemessen erscheine, 

— in einem Entflechtungsverfahren etwa erge-
hende Verfügungen des Bundeskartellamtes mit 
den gesetzlichen Rechtsmitteln anzufechten. 

Diese Erklärung sowie entsprechende Pressever-
lautbarungen der Thyssen Industrie AG zeigen, daß 
vorerst mit einer Auflösung des Zusammenschlus-
ses nicht zu rechnen ist. 

666. Das Bundeskartellamt hat im Berichtszeit-
raum in einigen Fällen unter anderem deshalb keine 
Untersagungsverfügung erlassen, weil eine Ent-
flechtung des Zusammenschlusses ohnehin nicht 
möglich sei. Nach Auffassung der Monopolkommis-
sion zeigt diese Vorgehensweise nicht nur ein Zu-
rückweichen vor den Schwierigkeiten der Auflösung 
von Zusammenschlüssen, sondern sie kann auch 
dazu führen, daß die Effizienz der nachträglichen 
Fusionskontrolle gefährdet wird. 

667. Einer der bedeutendsten Fälle, in denen auf 
diese Weise argumentiert wurde, bildet der im Jahre 
1977 erfolgte Aufkauf von acht Anzeigenblättern 
durch die Rheinische Anzeigenblatt Köln 
GmbH & Co., an der die Verlage des „Kölner Stadt

-

Anzeiger" und der „Kölnischen Rundschau" je zur 
Hälfte beteiligt sind. Teilweise wurde dabei entwe-
der die Übernahme sämtlicher Geschäftsanteile 
oder des gesamten Vermögens, in der Mehrzahl der 
Fälle jedoch die Einstellung des Blattes durch die 
Veräußerer, ein befristetes Wettbewerbsverbot und 
die Weiterverwendung des bisherigen Titels verein-
bart. Diese Zusammenschlüsse wurden nach ent-
sprechender Aufforderung durch das Bundeskartell-
amt erst Mitte des Jahres 1979 angezeigt. Das Bun-
deskartellamt hat aufgrund einer Anwendung der 
Abwägungsklausel die Zusammenschlüsse nicht un-
tersagt. Dazu nimmt die Monopolkommission nicht 
Stellung. Hier interessiert, daß außerdem darauf 
hingewiesen wurde, daß die Zusammenschlüsse (Li

-

quidation der Anzeigenblätter) nicht mehr rückgän-
gig zu machen seien, da die Entflechtung nur in der 
von der Kartellbehörde veranlaßten Neugründung 
eines Anzeigenblattes bestehen könnte. 

668. Bereits die bisherigen Erfahrungen belegen 
die außerordentlichen Schwierigkeiten, die mit der 
Auflösung bereits vollzogener Zusammenschlüsse 
verbunden sind. Sie beruhen insbesondere auf der 
regelmäßig langen Zeitspanne zwischen der Ver-
wirklichung eines Zusammenschlußtatbestandes 
und einer durchsetzbaren Auflösungsanordnung. 
Dieser Zeitablauf wird durch die verhältnismäßig 
lange Dauer des Untersagungsverfahrens bestimmt. 
Es wird darüber hinaus verlängert, wenn gegen die 
Untersagung und eine evtl. daraufhin ergehende 
Auflösungsanordnung sämtliche Rechtsmittel aus-
geschöpft werden. Diese mit einer Auflösung ver-
bundenen Probleme sind größtenteils durch das gel-
tende Auflösungsverfahren begründet. 

669. Zwar wurde durch die Vierte GWB-Novelle die 
präventive Fusionskontrolle ausgedehnt und somit 
das Erfordernis einer nachträglichen Entflechtung 
reduziert. Es bleiben jedoch auch künftig, insbeson-
dere im Pressebereich, zahlreiche Fallkonstellatio-
nen übrig, die nur der nachträglichen Fusionskon-
trolle unterliegen und deshalb erst durch Entflech-
tungsmaßnahmen die Wettbewerbsbeschränkung 
beseitigt werden kann. 

670. Nach der Untersagung eines Zusammen-
schlusses durch das Bundeskartellamt besteht ein 
Vollzugsverbot. Ein bereits vollzogener Zusammen-
schluß ist aufzulösen (§ 24 Abs. 2 Satz 4 und 5 GWB). 
Bereits aus diesem Zusammenhang ergibt sich, daß 
die Wiederherstellung des früheren Zustandes als 
Kehrseite des Zusammenschlusses primäres Ziel 
der Auflösung ist. Nur wenn das als angemessene 
Lösung nicht möglich ist, ordnet das Bundeskartell-
amt die erforderlichen Maßnahmen an, um die Wett-
bewerbsbeschränkungen auf andere Weise zu besei-
tigen. Dieser Gesetzeszweck ergibt sich auch aus der 
Regierungsbegründung zur Zweiten GWB-Novelle. 
Unter Hinweis auf die Auflösung heißt es: „Dabei 
soll es nicht unbedingt auf eine Wiederherstellung 
des alten Zustandes ankommen" 1). 

671. Neben Wortlaut, Gesetzeszweck und Gesetzes-
begründung sprechen systematische Zusammen-
hänge für diese Auslegung: 
— Die Schwierigkeiten einer Auflösung können 

nicht allein dem Bundeskartellamt aufgebürdet 
werden, da die Unternehmen mit einer Anmel-
dung des Zusammenschlußvorhabens nach § 24 a 
Abs. 1 Satz 1 GWB die Probleme einer Entflech-
tung hätten vermeiden können und damit hierfür 
das Risiko tragen. 

— Verzichtet man auf eine Wiederherstellung des 
ursprünglichen Zustandes als erstes Ziel der Auf-
lösung, so könnte damit eine sachlich nicht ge-
rechtfertigte Privilegierung gegenüber Zusam-
menschlüssen möglich werden, die unter die 

1 ) BT-Drucksache VI/2520,  S. 32 (1. Sp.). 



Drucksache  9/1892  Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 

zwingend präventive Kontrolle nach § 24 a Abs. 1 
Satz 1 GWB fallen. 

— Die Wiederherstellung des ursprünglichen Zu-
standes als Grundfall der Auflösung gewährt ei-
nen Maßstab für das Auflösungsverfahren durch 
das Bundeskartellamt. Es kann sich zunächst 
hierauf berufen und es den Unternehmen über-
lassen, Notwendigkeit und Inhalt einer anderen 
Lösung zu begründen. 

— Kommt in einem Verfahren der Zusammen-
schlußkontrolle eine Untersagung in Betracht, so 
hat es das Bundeskartellamt in Ausnahmefällen 
als zulässig angesehen, die Untersagung durch 
die Zusage anderer Maßnahmen zu vermeiden, 
die ebenfalls zur Beseitigung der entstehenden 
Wettbewerbsbeschränkung führen. Dieses Ver-
hältnis von Ausnahme und Regel muß auch für 
die Auflösung gelten. 

672. Es besteht ein Ermessen der Kartellbehörde, 
darüber zu entscheiden, ob eine Auflösung des Zu-
sammenschlusses durch Wiederherstellung des frü-
heren Zustandes noch in Betracht kommt. Eine der-
artige Entscheidung kann auf tatsächlichen oder 
rechtlichen Gründen beruhen. In diesem Zusam-
menhang ist auch der Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit einer Entflechtung zu berücksichtigen. Das 
Bundeskartellamt hat dann die erforderlichen Maß-
nahmen anzuordnen, um die durch den Zusammen-
schluß bewirkte Wettbewerbsbeschränkung auf an-
dere Weise zu beseitigen. Nur in diesem Rahmen 
sind Teilauflösungen oder andere Entflechtungsre-
gelungen möglich. 

673. Die Untersagung begründet für die beteiligten 
Unternehmen zunächst privatrechtlich die Ver-
pflichtung zur Rückabwicklung. Diese Pflicht ist al-
lerdings durch die Kartellbehörde noch nicht er-
zwingbar. Kommen die Unternehmen ihr nicht nach 
oder legen wegen einer Unangemessenheit der Re-
stitution keine andere Lösung zur Beseitigung der 
Wettbewerbsbeschränkung vor, so ordnet das Bun-
deskartellamt die erforderlichen Maßnahmen an, 
die nunmehr mit Zwangsmitteln durchsetzbar sind 
(§ 24 Abs. 7, insbesondere Nr. 1 GWB). 

674. In diesem Verfahren liegt ein erhebliches Ver-
zögerungspotential. Auf das einjährige Untersa-
gungsverfahren folgt in aller Regel eine gerichtliche 
Überprüfung der Untersagung in zwei Instanzen, 
welche durchschnittlich drei Jahre dauert. Auch 
nach rechtskräftiger Untersagung können die an 
Zusammenschlüssen beteiligten Unternehmen un-
tätig bleiben, bis das Bundeskartellamt die Auflö-
sung des Zusammenschlusses anordnet. Dann folgt 
möglicherweise erneut eine gerichtliche Überprü-
fung in zwei Instanzen — diesmal der Auflösungs-
anordnung —, welche sich ebenfalls über mehrere 
Jahre hinzieht. 

Ein vollzogener Zusammenschluß er scheint nach 
Durchlaufen dieser Stadien praktisch nicht mehr 
auflösbar. Die Wiederherstellung des ursprüngli-
chen Zustandes wird regelmäßig ausgeschlossen 
sein. Ersatzmaßnahmen müssen an deren Stelle tre

-

ten, soweit eine Auflösungsanordnung überhaupt 
noch berechtigt ist. Die nachträgliche Fusionskon

-

trolle verliert an rechtspolitischer Glaubwürdig-
keit. 

675. Zur Beschleunigung des Auflösungsverfah-
rens und um damit die Chance für eine Wiederher-
stellung des früheren Zustandes zu verbessern, 
empfiehlt die Monopolkommission dem Gesetzge-
ber, die Verbindung der Untersagungsverfügung mit 
der Auflösungsanordnung zu ermöglichen. Dann 
muß die Bestandskraft der Untersagungsverfügung 
als Voraussetzung der Auflösungsanordnung entfal-
len (§ 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 1 GWB). Außerdem muß für 
den Fall eines Antrags auf Ministererlaubnis auch 
hier die Unanfechtbarkeit der Ablehnung des An-
trags als Voraussetzung einer Auflösungsanord-
nung beseitigt werden (§ 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 GWB). 
Andernfalls könnte die erstrebte Beschleunigung 
des Verfahrens durch einen Antrag nach § 24 Abs. 3 
GWB umgangen werden. 

676. Der Rechtsschutz gegen die Entscheidungen 
des Bundeskartellamtes wird dadurch nicht ver-
kürzt, sondern nur beschleunigt. Verfassungsrechtli-
che Bedenken gegen ein derartiges Verfahren, das 
im übrigen gewisse Parallelen zum Bauaufsichts-
recht aufweist, bestehen nicht. Insbesondere liegt 
kein Verstoß gegen die Rechtsweggarantie des Arti-
kels 19 Abs. 4 GG vor, die nicht einmal ein Recht auf 
einen Instanzenzug gewährt. 

677. Jede der Verfügungen könnte auch isoliert an

-

gefochten werden. Praktisch wird das allenfalls für 
die Auflösungsanordnung in Betracht kommen. Än-
dern sich im Verfahren die von der Kartellbehörde 
angenommenen Voraussetzungen für die Auflö-
sungsanordnung, so kann das bis zum Zeitpunkt der 
letzten mündlichen Verhandlung beim Beschwerde-
gericht beachtet werden. 

Liegen offensichtliche Veränderungen der Untersa-
gungsvoraussetzungen vor, so ist das allenfalls unter 
dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit der 
Entflechtung zu berücksichtigen. Die Beweislast 
liegt insoweit bei den Unternehmen. 

678. Die hier empfohlene Regelung ist verfahrens-
rechtlich zu ergänzen. Der Beschwerde gegen die 
Auflösungsanordnung sollte durch eine entspre-
chende Änderung des § 63 Abs. 1 GWB aufschie-
bende Wirkung zugesprochen werden. Diese Wir-
kung kann zwar nach geltendem Recht (§ 63 a Abs. 3 
GWB) bereits über entsprechende Anordnungen des 
Bundeskartellamts oder des Beschwerdegerichts er-
zielt werden, bedarf aber bestimmter, im Einzelfall 
nachzuprüfender Voraussetzungen. 

2.9 Im Ausland vollzogene Zusammenschlüsse 

679. Von den im Berichtszeitraum angezeigten Zu-
sammenschlüssen sind 191 im Ausland vollzogen 
worden. Über die Hälfte davon waren reine Aus-
landszusammenschlüsse, die allenfalls über inländi- 
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sehe Tochtergesellschaften, Betriebsstätten oder 
Zweigniederlassungen bzw. durch Lieferungen ins 
Inland Beziehungen zur Wirtschaft der Bundesrepu-
blik Deutschland aufwiesen. Zum erstenmal wurde 
mit der Entscheidung des Bundeskartellamtes in Sa-
chen Bayer France/Firestone France 1 ), die vom 
Kammergericht aus formellen Gründen aufgehoben 
wurde 2 ), ein im Ausland vollzogener Zusammen-
schluß untersagt. Mit der Untersagung des Zusam-
menschlusses Philip Morris/Rothmans wurde diese 
Praxis fortgesetzt 3 ). Insgesamt gesehen sind die 
Schwierigkeiten, die bei der Beurteilung im Ausland 
vollzogener Zusammenschlüsse bestehen, im Be-
richtszeitraum immer stärker in den Vordergrund 
gerückt. 

680. Die Reichweite des GWB gegenüber grenz-
überschreitenden Zusammenschlüssen ist umstrit-
ten. Im folgenden macht die Monopolkommission 
auf einzelne Schwierigkeiten aufmerksam, die auf-
grund dieser unsicheren Rechtslage bestehen. An-
satzweise sollen auch Lösungsmöglichkeiten für die 
künftige Fallpraxis aufgezeigt werden. 

681. Bundeskartellamt und Bundesgerichtshof ge-
hen heute von der Schutzzwecktheorie 4 ) aus, die be-
sagt, daß das kollisionsrechtliche Auswirkungsprin-
zip des § 98 Abs. 2 Satz 1 GWB unter materiell-recht-
licher Inbezugnahme der speziellen Sachnormen zu 
begrenzen ist. Für die Anwendbarkeit der §§ 22 bis 
24 a GWB auf grenzüberschreitende Sachverhalte 
wird dabei entsprechend der Schwere des Eingriffs 
zwischen der Anzeige- und Anmeldepflicht sowie 
dem Untersagungsverfahren differenziert. Für die 
grenzüberschreitende Anzeigepflicht reichen gerin-
gere Inlandsauswirkungen aus als für die grenz-
überschreitende Anmeldepflicht, die mit einem Voll-
zugsverbot verbunden ist. An die Auswirkungen im 
Inland für diese sind wiederum niedrigere Anforde-
rungen zu stellen als für das Untersagungsverfah-
ren. 

682. Der Bundesminister für Wirtschaft erließ ent-
sprechend der Bitte des Ausschusses für Wirtschaft 
am 30. Mai 1980 eine allgemeine Weisung nach § 49 
GWB um sicherzustellen, „daß die praktische Hand-
habung der erweiterten Vorschriften zur präventi-
ven Fusionskontrolle nach § 24 a GWB die zügige 
Verwirklichung von Auslandszusammenschlüssen, 
deren Untersagung bereits bei der Anmeldung er-
kennbar nicht zu erwarten ist, nicht behindert" 5 ). 

Diese Weisung soll u. a. den Bedürfnissen der Wirt-
schaft nach schnellerer Entscheidung des Bundes-
kartellamtes bei Auslandsinvestitionen Rechnung 
tragen. 

683. Das Kammergericht hat sowohl bei seiner 
Aufhebung des Kartellamtsbeschlusses in Sachen 
Bayer France/Firestone France 6 ) als auch in seiner 

1) WuW/E BKartA 1837. 
2) WuW/E OLG 2411. 
3) WuW/E BKartA 1943. 
4) WuW/E BGH 1613 „Organische Pigmente". 
5) Bundesanzeiger vom 7. Juni 1980. 
6) WuW/E OLG 2411 (2417). 

Entscheidung zur einstweiligen Gestattung des Voll-
zuges dieses Zusammenschlusses 1) darauf abge-
stellt, daß das Schwergewicht dieses Zusammen-
schlusses im Ausland lag. Dabei bleibt unklar, was 
das Kammergericht im einzelnen mit der Hervorhe-
bung, daß das Schwergewicht des insgesamt unter-
sagten Zusammenschlußvorhabens im Ausland lag, 
zum Ausdruck bringen will. Auch in einigen Ab-
schlußvermerken des Bundeskartellamtes findet 
man diesen Gedanken wieder. 

684. So wurde z. B. der Anteilserwerb eines inländi-
schen Großunternehmens an einem anderen inlän-
dischen Unternehmen, das seinen Umsatz von etwa 
22 Mio. DM ausschließlich im Exportgeschäft erziel-
te, mit der Begründung nicht untersagt, der Zusam-
menschluß wirke sich ganz überwiegend im Ausland 
aus. 

Bei der Gründung eines Gemeinschaftsunterneh-
mens im Ausland zwischen einem in- und einem 
ausländischen Unternehmen kam es nicht auf die 
nähere Prüfung einer marktbeherrschenden Stel-
lung an, weil bei einem zusammengefaßten Inlands-
marktanteil von drei bis vier Prozent der Zusam-
menschluß sich schwerpunktmäßig in Europa und 
dort insbesondere in Frankreich auswirke. 

685. In weiteren Fällen wurde mit der Schwerge-
wichtsthese argumentiert 2 ). In einem Fall erwarb 
ein ausländisches Unternehmen über eine inländi-
sche Tochtergesellschaft, die auf einem bestimmten 
Markt mit einem Anteil von 33 % vom Bundeskar-
tellamt zusammen mit anderen Unternehmen als 
marktbeherrschend angesehen wurde, ein ausländi-
sches Unternehmen, das auf demselben Markt einen 
Marktanteil von 0,4 % innehatte. Das Bundeskartell-
amt verneinte dennoch die Verstärkung einer 
marktbeherrschenden Stellung, weil die Lieferun-
gen des erworbenen Unternehmens ins Inland nur 
zwei Mio. DM ausmachen würden und der Zusam-
menschluß sich ganz überwiegend im Ausland aus-
wirke. 

686. Die Monopolkommission sieht in einer sol-
chen aus dem international-privatrechtlichen Be-
reich stammenden Argumentationsweise die Gefahr 
einer Aufweichung des Auswirkungsprinzips und 
damit eine Zurückdrängung der wirtschaftlichen 
Betrachtungsweise  im Fusionskontrollrecht. Sie 
stimmt allerdings den vom Kammergericht und 
Bundeskartellamt entwickelten Ergebnissen zu, bei 
unbedeutenden Inlandsauswirkungen von einer Un-
tersagung eines Zusammenschlusses abzusehen. 

687. In den meisten Fallgestaltungen hat das Bun-
deskartellamt jedoch eine Nichtuntersagung damit 
begründet, daß keine spürbaren Wirkungen auf dem 
Inlandsmarkt zu erkennen seien. So hat es in einem 
Fall, in dem ein inländisches Unternehmen sämtli-
che Anteile eines ausländischen Unternehmens er-
werben wollte, ausgeführt, der Zusammenschluß sei 
nicht bedeutsam. Zwar würde das ausländische Un- 

1) WuW/E OLG 2419 (2420). 
2) Vgl. Abschnitte 2.5,4 und 2.5.5 in diesem Kapitel. 
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ternehmen von seinem Umsatz in Höhe von etwas 
über 30 Mio. DM knapp 7 Mio. DM in der Bundesre-
publik Deutschland erzielen. Es sei jedoch schon 
zweifelhaft, ob bei diesem Inlandsabsatz von ausrei-
chenden Wirkungen im Sinne von § 98 Abs. 2 Satz 1 
GWB gesprochen werden könne. 

688. Ähnlich wurde in einem vergleichbaren Fall 
argumentiert. Hier erwarb ein inländisches Unter-
nehmen über eine ausländische Tochtergesellschaft 
eine im Ausland gelegene Produktionsstätte, in der 
etwa 30 Mio. DM Umsatz erzielt wurden, davon etwa 
0,5 Mio. DM im Inland. Das Bundeskartellamt führte 
in diesem Fall aus, daß bei einem inländischen Ge-
samtmarktvolumen von 53 Mio. DM, zu dem das aus-
ländische Unternehmen mit etwa 0,5 Mio. DM bei-
trage, von keinen spürbaren Inlandsauswirkungen 
ausgegangen werden könne. 

689. In dem Zusammenschlußverfahren „Allianz/ 
Eagle Star" hat das Bundeskartellamt geprüft, inwie-
weit der Anteilserwerb der Allianz an der britischen 
Versicherungsgesellschaft Eagle Star zu einer un-
mittelbaren, tatsächlichen und spürbaren Verstär-
kung einer marktbeherrschenden Stellung im In-
land führe. Eine bloß mögliche Eignung reiche für 
§ 98 Abs. 2 Satz 1 GWB nicht aus. Da die Finanzkraft 
und die Verflechtungen in der Versicherungswirt-
schaft nicht in der gleichen Weise wie in anderen 
Branchen einsetzbar seien und in der Sparte „Trans-
portversicherung" der Allianz lediglich ein Marktan-
teil im Inland von 0,025 % zuwachse, liege keine 
spürbare Inlandsauswirkung vor. Es sei davon aus-
zugehen, daß die Allianz durch den Anteilserwerb 
auf dem britischen Markt stärker Fuß fassen werde, 
jedoch Rückwirkungen auf die einzelnen Versiche-
rungsmärkte im Inland wenig wahrscheinlich sei-
en. 

690. Die Monopolkommission begrüßt — wie sie 
bereits früher ausgeführt hat 1) — diesen unter ma-
teriell-rechtlicher Inbezugnahme der speziellen 
Sachnorm entwickelten Ansatz zur weiteren Kon-
kretisierung der Inlandsauswirkung. Sie ist der An-
sicht, daß auf diese Weise bereits im Untersagungs-
verfahren die Sachverhalte ausgeschieden werden 
können, die nur unbedeutende Wirkungen für die in-
ländischen Marktverhältnisse hervorrufen. Außer-
dem können mit diesem Kriterium alle die Fallge-
staltungen erfaßt werden, die für die inländischen 
Wettbewerbsverhältnisse schädlich sind. 

2.10. Verfahrensfragen 

691. Im Berichtszeitraum sind verstärkt Verfah-
rensfragen in den Vordergrund der kartellrechtli-
chen Auseinandersetzung gerückt. Die Monopol-
kommission sieht hierin eine erhebliche Gefahr für 
die Effizienz der Fusionskontrolle. Sie nimmt des-
halb die ihr bekanntgewordenen Fälle zum Anlaß, 
auf einzelne Kritikpunkte an der Entscheidungspra- 

1) Monopolkommission, Fusionskontrolle bleibt vorrangig, 
Hauptgutachten 1978/1979, Baden-Baden 1980, Tz. 547. 

xis des Kammergerichts, an der Verwaltungspraxis 
des Bundeskartellamtes und an der Vorgehensweise 
der am Zusammenschluß beteiligten Unternehmen 
aufmerksam zu machen. 

692. Zunehmend an Bedeutung gewonnen haben 
Fragen im Zusammenhang mit dem Beteiligtenbe-
griff des GWB. Zu unterscheiden ist insoweit zwi-
schen dem materiell-rechtlichen Begriff der beteilig-
ten Unternehmen, der jeweils gesondert für die zu-
grundeliegende materiell-rechtliche Norm, z. B. für 
die Zusammenschlußkontrolle, ermittelt werden 
muß, und dem verfahrensrechtlichen Beteiligten-
begriff des § 51 Abs. 2 GWB. Dieser wiederum läßt 
sich einteilen in den „geborenen" Beteiligten, d. h. 
den von Rechts wegen am Verfahren Beteiligten und 
den „gekorenen" Beteiligten, der von der Kartellbe-
hörde durch Beiladung zu dem Verfahren hingezo-
gen wird. 

693. In dem Verfahren „Bayer France/Firestone 
France" 1 ) wurde vom Bundeskartellamt nur der un-
mittelbare Veräußerer „Firestone France" als not-
wendiger Verfahrensbeteiligter angesehen. Demge-
genüber ging das Kammergericht 2 ) davon aus, daß 
auch der mittelbare Veräußerer Firestone USA als 
das den unmittelbaren Veräußerer beherrschende 
Unternehmen notwendig zu beteiligen gewesen sei. 
Dazu wies es auf dessen eigene wirtschaftliche In-
teressen am Zustandekommen des Zusammen-
schlusses hin, an dem es durch Vereinbarungen mit 
Bayer France selbst mitgewirkt hatte. Da Firestone 
USA nicht am Verfahren beteiligt und ihr die Unter-
sagungsverfügung nicht rechtzeitig zugestellt sowie 
ihr kein rechtliches Gehör gewährt worden war, 
wurde die Untersagungsverfügung des Bundeskar-
tellamtes aufgehoben. 

694. In der Beschwerdeentscheidung „Springer/AZ 
Anzeigenblatt" hat das Kammergericht diese Ausle-
gung bekräftigt, im übrigen aber auch eine Abgren-
zung gegenüber dem materiell-rechtlichen Beteilig-
tenbegriff vorgenommen. In diesem Beschluß heißt 
es: 

„Die fusionsrechtlichen Regelungen, wonach ein Un-
ternehmen, das ein anderes am Zusammenschluß 
unmittelbar beteiligtes Unternehmen beherrscht 
oder seinerseits eine derartige Stellung gegenüber 
einem solchen beherrschenden Unternehmen ein-
nimmt, als am Zusammenschluß beteiligt gilt (§ 23 
Abs. 3 Satz 3 GWB) und deswegen zur Anzeige eines 
Zusammenschlusses verpflichtet ist, zwingen nicht 
dazu, das beherrschende Unternehmen auch am 
Verwaltungsverfahren als notwendig beteiligt anzu-
sehen . .. Ein über das Beherrschungsverhältnis hin-
ausgehendes Interesse läßt sich dagegen dann an-
nehmen, wenn das beherrschende Unternehmen bei 
dem Zusammenschluß in irgendeiner Weise mitge-
wirkt und einen eigenen Beitrag erbracht hat. So hat 
der Senat eine notwendige Beteiligung eines den 
Veräußerer beherrschenden Unternehmens ange- 

1) WuW/E BKartA 1837. 
2) WuW/E OLG 2411 (2413). 
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nommen, wenn dieses Unternehmen durch Verein-
barungen mit dem Erwerber erst die Voraussetzun-
gen für die wirtschaftlich sinnvolle Durchführung 
des Zusammenschlusses geschaffen hatte." 1 ) 

695. Die Monopolkommission sieht in dieser Aus-
dehnung der notwendigen Verfahrensbeteiligung 
auch auf den mittelbaren Veräußerer eine Gefahr 
für die Rechtssicherheit im Untersagungsverfahren. 
Das Kammergericht sieht das eigene wirtschaftliche 
Interesse des mittelbaren Veräußerers sowie dessen 
Mitwirkung am Zusammenschluß als die notwen-
dige Beiladung begründende Merkmale an. Diese 
Kriterien sind schwer konkretisierbar. Eigene wirt-
schaftliche Interessen des herrschenden Unterneh-
mens sind in nahezu jedem Fall tangiert. Außerdem 
ist es nicht Aufgabe der Kartellbehörde zu ermitteln, 
inwieweit ein wirtschaftliches Interesse eines mit-
telbaren Veräußerers an einem Zusammenschluß 
besteht. Das herrschende Unternehmen kann inso-
weit seine Interessen über das beherrschte Unter-
nehmen wahrnehmen. Soweit dies als nicht hinrei-
chend erscheint, kann seinen Belangen durch An-
trag auf Beiladung gemäß § 51 Abs. 2 Nr. 4 GWB 
Rechnung getragen werden. 

696. Im Berichtszeitraum gab es vermehrt Fallge-
staltungen, in denen Konkurrenten die Beiladung zu 
einem Untersagungsverfahren beantragten. Das 
Bundeskartellamt 2 ) und der Bundesminister für 
Wirtschaft 3 ) gaben den Anträgen gemäß § 51 Abs. 2 
Nr. 4 GWB statt, wenn erhebliche wirtschaftliche In-
teressen der Antragsteller durch das Untersagungs-
bzw. Erlaubnisverfahren berührt waren. Das Kam-
mergericht 4 ) hat die in einem Fall dagegen einge-
legte Beschwerde abgelehnt. 

Die Monopolkommission teilt grundsätzlich diesen 
Ansatz. Gleichzeitig warnt sie jedoch vor einer zu 
weitgehenden Ausdehnung dieses Prinzips. Es be-
steht insoweit die Gefahr, daß dieses Instrumenta-
rium nicht allein der Sachaufklärung und damit der 
Wahrung gesamtwirtschaftlicher Belange dient, 
welche im übrigen häufig auch gemäß § 53 Abs. 2 
GWB ausreichend wahrgenommen werden könnten, 
sondern dazu mißbraucht wird, Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse in Erfahrung zu bringen, und so-
mit Einzelinteressen unterstützt. Nach Auffassung 
der Monopolkommission ist daher die Beiladungs-
vorschrift des § 51 Abs. 2 Nr. 4 GWB eng auszulegen. 
Dieser Tatbestand ist nicht schon dann erfüllt, wenn 
die Stellung eines Unternehmens auf einem be-
stimmten Markt durch einen Zusammenschluß 
deutlich geschwächt wird. Entscheidend ist viel-
mehr, inwieweit ein Unternehmen möglicherweise 
zur Sachaufklärung beitragen kann und von dem 
Verfahren selbst rechtserheblich betroffen ist. Dies 
kann beim mittelbaren Veräußerer der Fall sein 
bzw, wird man dann bejahen müssen, wenn ein Un- 

1) WuW/E OLG 2527 (2529). 
2) WuW/E BKartA 1915, „Philip Morris/Rothmans". 
3) Verfügung vom 14. Januar 1982, I B 6 — 220841/12, „Bur-

da/Springer". 
4) Beschluß vom 13. November 1981, Kart 41/81 „Philip 

Morris/Rothmans". 

ternehmen als Mitglied eines marktbeherrschenden 
Oligopols anzusehen ist 1 ). 

697. Das Bundeskartellamt hat in mehreren Fällen 
einen „heimlichen Anteilserwerb" zugelassen. Dabei 
handelt es sich um ein informelles Verfahren, in wel-
chem ein Zusammenschlußvorhaben geprüft wird, 
ohne das Unternehmen am Verfahren zu beteiligen, 
an dem Anteile erworben werden sollen. Besondere 
Bedeutung hat dieser Gesichtspunkt in dem Zusam-
menschlußverfahren „Allianz/Eagle Star" erlangt. 
Allianz hatte angemeldet, im Wege eines take over 
bid knapp 30 % der Anteile der Eagle Star erwerben 
zu wollen. Das Bundeskartellamt teilte nach Prü-
fung des Vorhabens ohne Beteiligung der Eagle Star 
der Allianz mit, eine Untersagung des Zusammen-
schlusses komme nicht in Betracht. Nach Bekannt-
werden des Anteilerwerbs wurde das Vorgehen des 
Amtes von Eagle Star heftig kritisiert und weiteres 
Material für eine eventuelle Untersagung zur Verfü-
gung gestellt. 

Die Monopolkommission sieht in einer solchen Vor-
gehensweise einen Verstoß gegen die zwingende Be-
teiligungsvorschrift des § 51 Abs. 2 Nr. 2 GWB. Sie ist 
ebenso wie das Kammergericht 2 ) der Ansicht, daß 
an jedem Verfahren der Zusammenschlußkontrolle 
nicht nur die Unternehmen zwingend zu beteiligen 
sind, die ein Vorhaben zu realisieren beabsichtigen 
(also der potentielle Erwerber und — soweit möglich 
— der Veräußerer nach § 51 Abs. 2 Nr. 5 GWB), son-
dern zumindest alle die Unternehmen, welche durch 
eine Untersagungsverfügung betroffen sein können, 
also auf jeden Fall auch das Unternehmen, an dem 
Anteile erworben werden sollen. Die Monopolkom-
mission sieht zwar das Interesse der potentiellen Er-
werber, ihre Beteiligungsabsichten möglichst lange 
geheimhalten zu wollen. Sie hält jedoch dieses Inter-
esse gegenüber den berechtigten Belangen des zu 
erwerbenden Unternehmens und der Allgemeinheit, 
eine umfassende Verfahrenstransparenz herzustel-
len, nicht für besonders schätzenswert. Bei Aner-
kennung einer solchen Verwaltungspraxis besteht 
nach Auffassung der Monopolkommission die Ge-
fahr, daß nicht alle für ein Untersagungsverfahren 
relevanten Gesichtspunkte dem Amt zugänglich 
werden und deshalb möglicherweise ein Zusammen-
schlußvorhaben unzureichend aufgeklärt und ge-
würdigt wird. 

698. Bedenken bestehen nach Ansicht der Mono-
polkommission gegenüber Zusicherungen des Bun-
deskartellamts, die in Vorgesprächen den Unterneh-
men gegeben werden. Die Kommission erkennt 
zwar das Bedürfnis der Unternehmen an, in klären-
den Gesprächen mit der Kartellbehörde rechtliche 
Probleme zu erörtern. Sie sieht jedoch bei konkreten 
Vorhaben die Gefahr, daß das Bundeskartellamt im 
Vorfeld einer Prüfung den Unternehmen die Unbe-
denklichkeit ihrer Zusammenschlußvorhaben be-
scheinigt. Insbesondere wenn den Unternehmen in 
solchen Vorgesprächen die Bedenken gegen ein Vor- 

1) So auch BKartA, Beschluß vom 22. April 1982, B 9 —
2002/82, Beiladung der REWE zum Verfahren „co op/ 
Holtschneider". 

2) WuW/E OLG 2202 „Stadtwerke Leverkusen". 
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haben mitgeteilt werden und ihnen dann auf Befra-
gen mündlich bestätigt wird, daß die Probleme ent-
fallen, wenn lediglich in der vorgesehenen Vereinba-
rung zwischen den sich zusammenschließenden Un-
ternehmen einige Punkte gestrichen werden, kann 
sich die Kartellbehörde aufgrund eines so geschaffe-
nen Vertrauenstatbestandes in Zugzwang setzen. Es 
entsteht dann möglicherweise ein faktischer, jedoch 
wegen der Vorschrift des § 38 Verwaltungsverfah-
rensgesetz kein rechtlich bindender Zwang zur Ein-
stellung des betreffenden Verfahrens. 

699. In zahlreichen Fällen hat das Bundeskartell-
amt von der ihm gemäß § 24 a Abs. 4 Satz 1 GWB zu-
stehenden Möglichkeit Gebrauch gemacht, demjeni-
gen, der die Anmeldung bewirkt hatte, vor Ablauf 
der in § 24 a Abs. 2 Satz 1 GWB genannten Fristen 
schriftlich mitzuteilen, daß das Zusammenschluß-
vorhaben die Untersagungsvoraussetzungen des 
§ 24 Abs. 1 GWB nicht erfüllt. In einem Fall wurde 
eine solche Mitteilung gemacht, obwohl die mate-
rielle Prüfung des Falles noch nicht abgeschlossen 
war. Es hieß im Hinblick auf die Erklärung der Un-
ternehmen, nach der diese die etwa vorliegenden 
Untersagungsvoraussetzungen beseitigen würden, 
daß die Beschlußabteilung keine Einwände dagegen 
erhebe, wenn die Erwerberin schon jetzt mit der 
Übernahme der Geschäftsführung bei den zu erwer-
benden Unternehmen beginne. 

700. Die Monopolkommission sieht in einer sol-
chen Vorgehensweise deutliche Gefahren. Das mit 
der Vierten GWB-Novelle in § 24 a Abs. 4 GWB aufge-
nommene Negativattest bezweckt, „das Vollzugsver-
bot umgehend außer Kraft zu setzen, wenn es sich 
um Bagatellfälle oder Zusammenschlüsse handelt, 
die schon bei der Anmeldung erkennbar die Unter-
sagungsvoraussetzungen des § 24 Abs. 1 GWB nicht 
erfüllen" 1 ). 

Bestehen jedoch nach Auffassung des Amtes wie im 
oben erwähnten Fall zunächst gravierende Ein-
wände gegen ein bestimmtes Zusammenschlußvor-
haben, dann darf das Amt nicht gegen den erkenn-
baren Zweck des § 24 a GWB durch eine schriftliche 
Erklärung die Durchführung eines Zusammen-
schlusses im Ergebnis einstweilen gestatten. Dies 
würde auf eine einseitige Bindung des Amtes hin-
auslaufen, die nicht mehr rückgängig gemacht wer-
den könnte. 

701. Das Bundeskartellamt hat im Berichtszeit-
raum — wie in den früheren Jahren — die Mehrzahl 
der erforderlichen Unternehmensdaten durch infor-
melle Auskunftsbegehren erlangt. Die meisten Un-
ternehmen waren bereit, die angeforderten Aus-
künfte ohne einen rechtsmittelfähigen Beschluß zu 
erteilen. In einigen größeren Fusionskontroll- und 
Mißbrauchsverfahren zeigte sich jedoch, daß eine 

1 ) Bericht des Wirtschaftsausschusses, BT-Drucksache 
8/3690, S. 27 (r. Sp.) 

umfassende Ermittlung der Markt- und Unterneh-
mensdaten nur aufgrund eines förmlichen Aus-
kunftsbeschlusses gemäß § 46- GWB möglich war. 
Von den betroffenen Unternehmen wurden in die-
sen Fallgestaltungen in relativ großem Umfang die 
Auskunftsbeschlüsse mit der Beschwerde angefoch-
ten. Das Kammergericht stellte in der Regel keine 
allzu strengen Anforderungen an einen Anfangsver-
dacht und legte außerdem dar, daß den Unterneh-
men eine ausreichende Beantwortungsfrist einge-
räumt werden müsse. Die Monopolkommission be-
grüßt diese Rechtsprechung, weil sie einerseits dem 
Bundeskartellamt umfassende Ermittlungsbefug-
nisse zugesteht, andererseits aber auch den Interes-
sen der Unternehmen ausreichend Rechnung 
trägt. 

702. Anfang 1982 hat jedoch das Kammergericht in 
den die Untersuchung der Preisspaltung der Mine-
ralölindustrie betreffenden Verfahren mehrere Aus-
kunftsbeschlüsse des Bundeskartellamtes aufgeho-
ben. Das Amt wollte durch Auskunftsersuchen ge-
mäß § 46 GWB feststellen, ob die fünf führenden An-
bieter von Vergaserkraftstoffen durch regionale 
Preisdifferenzierungen eine marktbeherrschende 
Stellung mißbräuchlich ausnutzen. Die von einigen 
Unternehmen dagegen eingelegte Beschwerde 
wurde vom Kammergericht für begründet gehalten, 
weil kein hinreichender Anfangsverdacht für eine 
mißbräuchliche Verhaltensweise bestehe. 

703. Ein erneuter Auskunftsbeschluß des Bundes-
kartellamtes, der sowohl auf ein mißbräuchliches 
Verhalten gemäß § 22 GWB als auch gemäß § 37 a 
Abs. 3 GWB gestützt war, wurde vom Kammerge-
richt mit der Begründung aufgehoben, § 46 GWB ge-
währe keine allgemeine Befugnis, von jedem Unter-
nehmen nach Ermessen Auskunft über wirtschaftli-
che Verhältnisse einzuholen. Ein allgemeines Ver-
folgungskonzept des Bundeskartellamtes sei in die-
sen Fällen nicht ersichtlich, und ein Anfangsver-
dacht für eine Oligopolsituation auf dem Markt für 
Vergaserkraftstoffe bestehe nicht. 

704. Falls das Kammergericht mit diesen Entschei-
dungen zum Ausdruck bringen will, daß es künftig 
höhere Anforderungen an einen Anfangsverdacht 
zu stellen beabsichtigt, so bestehen dagegen Beden-
ken. Materiell-rechtliche Fragen fließen dann in das 
Vorverfahren ein, für die erst durch das Auskunfts-
ersuchen die tatsächlichen Grundlagen geschaffen 
werden sollen. Es kann dann faktisch nicht mehr zu 
einem Hauptverfahren kommen. 

Die Monopolkommission würde es daher aus wett-
bewerbspolitischen Gründen begrüßen, wenn das 
Kammergericht künftig entsprechend seiner frühe-
ren Entscheidungspraxis keine allzu strengen An-
forderungen an einen Anfangsverdacht stellen wür-
de. Es würde sich dann auch nicht der Gefahr ausset-
zen, materiell-rechtliche Fragen im Vorfeld zu präju-
dizieren. 
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KAPITEL VI 

Ursachen der Konzentration 

1. Untersuchungsprogramm 

705. Die Monopolkommission ist von verschiede-
ner Seite, zuletzt wieder vom Bundesrat 1), dazu auf-
gefordert worden, neben den Untersuchungen über 
den Stand und die Entwicklung der Konzentration 
in der Wirtschaft auch auf deren Ursachen näher 
einzugehen. Auch in ihren vorherigen Gutachten hat 
die Monopolkommission Konzentrationsursachen, 
insbesondere auch in einzelnen Branchen, aufge-
deckt. In ihren ersten beiden Hauptgutachten analy-
sierte sie z. B. den Einfluß der Banken auf die Unter-
nehmenskonzentration, und im Hauptgutachten II 
waren die Patente Gegenstand der Untersuchung. 
Nunmehr wird die Monopolkommission jedoch eine 
systematische Konzentrationsursachenforschung 
beginnen. 

706. Konzentrationsursachen können an verschie-
denen Gliedern der Kausalkette untersucht werden. 
Formal ist jede Konzentrationsveränderung auf die 
Ereignisse Marktzutritt, Marktaustritt, Fusion und 
internes Wachstum zurückführbar. Die Gründung 
eines neuen Unternehmens bzw. die Aufnahme ei-
ner neuen Produktion durch eine bestehende wirt-
schaftliche Einheit führt, ceteris paribus, zu einer 
Zunahme der Zahl der Marktteilnehmer und damit 
zu einer Konzentrationsabnahme, während bei ei-
nem Marktaustritt der umgekehrte Effekt zu beob-
achten ist. Fusionen bringen ebenfalls eine Verrin-
gerung der Zahl der Konkurrenten mit sich und ha-
ben, soweit es zu einer Addition von Marktanteilen 
kommt, eine Veränderung im Verhältnis der Markt-
anteile der Anbieter zur Folge. Über oder unter dem 
Branchendurchschnitt liegende Veränderungen der 
Umsätze einzelner Unternehmen führen schließlich 
auch zu einer Verschiebung der Marktanteile und 
damit zu einer Veränderung der Konzentration. 
Kenntnisse über den Anteil der vier genannten Er-
eignisse an einer empirisch festgestellten Konzen-
trationsentwicklung sind jedoch von begrenztem 
Wert. Marktzutritt, Marktaustritt, Fusion und inter-
nes Wachstum sind offensichtlich ihrerseits nur Fol-
gen wirtschaftlicher und sonstiger Gegebenheiten, 
die sie vorteilhaft, notwendig oder möglich machen. 
Die Zahl der Marktzutritte hängt z. B. von der Höhe 
der Marktzutrittsbarrieren ab, zu denen die Größen-
vorteile, die Produktdifferenzierung u. ä. gerechnet 
werden, und die Attraktivität einer Fusion wird mög-
licherweise in erster Linie durch die Ausgestaltung 
des Gesellschafts- und Steuerrechts beeinflußt. In 
diesen Fällen sind als eigentliche Konzentrationsur-
sachen die Stückkostendegression, die Werbeinten- 

1 ) Vgl. BR-Drucksache 215/1/81. 

sität oder die fusionsfördernde Rechtsnorm anzuse-
hen. 

707. Für die Wettbewerbspolitik sind die originä-
ren Ursachen der Konzentration, im folgenden auch 
als Konzentrationsursachen der 1. Stufe bezeichnet, 
deshalb von entscheidender Bedeutung, weil mög-
lichst bei ihnen die Maßnahmen zur Konzentra-
tionsbekämpfung ansetzen sollten. Dies folgt aus 
der Tatsache, daß die originären Konzentrationsur-
sachen über verschiedene Kanäle ihren Einfluß auf 
die Zahl der Marktteilnehmer bzw. die Verteilung 
der Marktanteile ausüben und insofern mit Instru-
menten der Wettbewerbspolitik, die auf die sekundä-
ren Konzentrationsursachen (2. Stufe) ausgerichtet 
sind, häufig nur kurzfristige Wirkungen erzielt wer-
den können. Würde z. B. versucht, einen Trend zur 
höheren Konzentration in einer Branche, der primär 
auf die Existenz von Kostenvorteilen auf Grund von 
Größe zurückführbar ist, durch eine Verschärfung 
der Fusionskontrolle zum Stillstand zu bringen, so 
könnten die kleineren Anbieter allenfalls temporär 
als unabhängige Einheiten am Leben erhalten wer-
den. Längerfristig müßte bei wirksamem Wettbe-
werb die Zahl der Konkurse, Vergleiche und freiwil-
ligen Geschäftsaufgaben, also der Marktaustritte, 
zunehmen, weil sich die Unternehmen unrentabler 
Größe am Markt nicht behaupten würden. Dieser 
Tendenz könnte nur dadurch entgegengewirkt wer-
den, daß man das Ausmaß der Größenvorteile, etwa 
über die staatliche Förderung von Forschung und 
Entwicklung im Bereich der Produktionstechnik, 
verminderte. 

708. Der Zusammenhang zwischen den verschie-
denen Konzentrationsursachen wird in der Abbil-
dung 1 noch einmal verdeutlicht. Hier werden voll-
ständig die Konzentrationsurachen der 2. Stufe und, 
soweit erkennbar, diejenigen der 1. Stufe wiederge-
geben. In den vorliegenden Untersuchungen wird 
die Monopolkommission anhand dieses Schemas 
vorgehen.  

Der Einfluß der staatlichen Rahmenbedingungen 
auf die Konzentration wird im folgenden noch aus-
führlich diskutiert, so daß sich hier nähere Ausfüh-
rungen erübrigen. Die anderen in der Abbildung 1 
aufgeführten Konzentrationsursachen der .1. Stufe, 
die in diesem Gutachten keine Berücksichtigung fin-
den, sollen jedoch kurz in ihrer Wirkungsweise er-
läutert werden. 

709. Die Unvollständigkeit der Kapitalmärkte 
wird in erster Linie durch die Unvollständigkeit der 
Information der Marktteilnehmer, insbesondere der 
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Kapitalanbieter begründet. Investitionsprojekte 
sind grundsätzlich mit einem Rentabilitätsrisiko be-
haftet. Dieses Risiko versuchen die Kapitalgeber da-
durch zu reduzieren, daß sie sich Informationen 
über abgeschlossene Projekte des Kreditnehmers 
beschaffen und aus diesen auf die zu finanzierenden 
schließen. Andererseits sichern sie ihre Kredite  

durch das Haftungskapital des Investors. Die ge-
nannten Versuche der Risikominderung verschlech-
tern die Chance der kleinen Unternehmen sowie die-
jenigen von Neugründungen. Da bei den kleineren 
Unternehmen Investitionen eher stoßweise vorge-
nommen werden müssen, ist bei ihnen im Jahr der 
Erneuerung oder Erweiterung von Anlagen das Ver-
hältnis von Investitionsvolumen zum vorhandenen 
Kapital in der Regel ungünstiger als bei Großunter-
nehmen. Der im Verhältnis zum Investitionsvolu-
men relativ geringe Umfang des Haftungskapitals 
vermindert wiederum die Höhe der beschaffbaren 
Fremdmittel oder verteuert sie um einen Risiko-
zuschlag. Neugründungen werden in der Regel be-
sonders stark von der Unvollständigkeit der Kapital-
märkte betroffen, da sie weder über ein ausreichen-
des haftendes Eigenkapital verfügen, noch Erfolge 
bei Investitionen in der Vergangenheit nachweisen 
können. Die Fremdfinanzierungsschwierigkeiten 
der kleinen und neuen Unternehmen behindern de-
ren internes Wachstum, sie verstärken den Markt-
austritt, beschränken den Marktzutritt und können 
zur Fusion der kleineren mit größeren Einheiten 
beitragen. 

710. Die Konzentrationswirkung von Größenvor-
teilen (economies of scale), z. B. in der Produktion, 
im Vertrieb oder in der Verwaltung sind evident. So-
weit größere Unternehmen ihre Erzeugnisse zu ge-
ringeren totalen Stückkosten herstellen und abset-
zen können als kleinere, werden erstere entweder 
höhere Gewinne erzielen und damit schneller wach-
sen oder die kleineren Konkurrenten durch niedri-
gere Preise vom Markt verdrängen bzw. zum Ver-
kauf zwingen können. Der hierdurch hervorgeru-
fene Trend zu wenigen großen Einheiten in einer 

Branche wird auch kaum durch neue Anbieter ge-
bremst. Größenvorteile machen für einen erfolgver-
sprechenden Eintrittsversuch eine hohe Anfangska-
pazität erforderlich, die, bei der oben erwähnten Un-
vollkommenheit der Kapitalmärkte nur schwierig 
zu finanzieren ist. 

711. Auch wettbewerbsbeschränkende Verhaltens-
weisen können die Konzentrationsentwicklung be-
einflussen. Ob sie jedoch in erster Linie konzentra-
tionsfördernd oder konzentrationshemmend wir-
ken, ist umstritten. So treten zulässige Kartelle häu-
fig als Vorläufer von Unternehmenszusammen-
schlüssen auf. Andererseits wird ihnen auch die Wir-
kung zugeschrieben, die Konzentration durch wett-
bewerbliche Auslese und die Neigung zu Zusam-
menschlüssen abzuschwächen. 

712. Auf die Wettbewerbswirkungen des Patentsy-
stems ging die Monopolkommission in ihrem 
II. Hauptgutachten bereits kurz ein 1). Der Patent-
schutz begründet ein Exklusivrecht in der Nutzung 
einer Ressource, nämlich eines bestimmten Know-
how. Hierdurch werden die Möglichkeiten neuer, 
aber auch etablierter Anbieter, ein Produkt über-
haupt oder zu konkurrenzfähigen Kosten herzustel-
len, beschränkt. Der Marktzutritt wird reduziert, Un-
ternehmen bleiben im Wachstum zurück, schließen 
sich evtl. leistungsfähigeren an bzw. verlassen den 
Markt. Auf der anderen Seite eröffnen Patente unter 
Umständen neuen und kleinen Unternehmen die 
Möglichkeit zum überdruchschnittlichen Wachstum, 
was zur Konzentrationsabnahme führt. 

713. Im engen Zusammenhang mit der Konzentra-
tionswirkung der Patente steht diejenige von For-
schungs- und Entwicklungsanstrengungen (F + E). 
Auch ungeschützte, aber geheime Kenntnisse über 
bestimmte Fertigungsverfahren geben dem jeweili- 

1) Vgl. Monopolkommission, Fortschreitende Konzentra-
tion bei Großunternehmen, Hauptgutachten 1976/77, 
Baden-Baden 1978, Tz. 636 bis 672. 
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gen Unternehmen einen Wettbewerbsvorsprung. In 
der Regel werden große Anbieter eher als ihre klei-
neren Konkurrenten Vorteile aus der Durchführung 
von F + E-Maßnahmen erzielen können, da in die-
sem Bereich von erheblichen Größenvorteilen aus-
gegangen werden kann. Hinzu kommt, daß die Fi-
nanzierung von F + E, angesichts der erwähnten Un-
vollkommenheit des Kapitalmarktes, für kleinere 
Unternehmen oder solche, die sich noch im Grün-
dungsstadium befinden, wesentlich schwieriger ist 
als für ihre großen und etablierten Konkurrenten. 

714. Die konzentrationsfördernde Wirkung der 
Werbung ist ebenso wie diejenige der F + E-Ausga-
ben durch die hier anzutreffenden Größenvorteile 
und durch die Probleme bei der Finanzierung von 
Werbekampagnen begründet. Insbesondere die Wer-
bung in überregionalen Werbemedien, etwa in Zeit-
schriften oder im Fernsehen, kann nur von großen, 
auch überregional anbietenden Unternehmen öko-
nomisch genutzt werden. Sie ist für diese aber be-
sonders kostengünstig und erfolgreich 1). 

715. Eine gründliche, theoretisch und empirisch 
fundierte Offenlegung aller genannten Ursachen 
der in der Bundesrepublik Deutschland zu beobach-
tenden zunehmenden Unternehmenskonzentration 
ist in dem begrenzten Zeitraum, der für die Anferti-
gung eines Hauptgutachtens zur Verfügung steht, 
nicht zu bewerkstelligen. Insbesondere empirische 
Studien, ohne die Aussagen über die Gründe der 
Konzentration oft nicht möglich sind, benötigen 
lange Vorbereitungs-, Durchführungs- und Auswer-
tungszeiten. Deshalb legt die Monopolkommission 
im vorliegenden Gutachten zunächst ein Untersu-
chungsprogramm vor und stellt einige, theoretisch 
deduzierte und empirisch geprüfte Konzentrations-
urachen dar. 
Im 2. Abschnitt dieses Kapitels steht zunächst die 
empirische Bedeutung der Konzentrationsursachen 
der 2. Stufe im Mittelpunkt des Interesses. Hier wird 
für ausgewählte Branchen ermittelt, ob bestimmte 
Schwerpunkte im Vollzug der Konzentration zu be-
obachten sind. Erweist sich eine Form, etwa der Zu-
sammenschluß von Unternehmen, als besonders be-
deutend, so kann vermutet werden, daß insbesonde-
re diejenigen Konzentrationsursachen der 1. Stufe 
von Relevanz sind, die ihre Wirkung vornehmlich 
über diesen Strang entfalten. 
Der 3. Abschnitt hat schließlich eine nach Auffas-
sung der Monopolkommission wichtige auch in der 
öffentlichen Diskussion stark beachtete präsumtive 
Konzentrationsursache der 1. Stufe, die staatlichen 
Rahmenbedingungen wirtschaftlicher Aktivitäten, 
zum Gegenstand 2 ). Bei diesem Teilbereich des Kon-
zentrationsursachenkomplexes handelt es sich sei-
nerseits um ein derartig umfangreiches Thema, daß 
sich die Monopolkommission außerstande sieht, es 
in diesem Gutachten erschöpfend zu behandeln. Der 

1) Vgl. Monopolkommission, Wettbewerbsprobleme bei der 
Einführung von privatem Hörfunk und Fernsehen, Son-
dergutachten 11, Baden-Baden 1981, Tz. 32 bis 36. 

2) Vgl. Bundesverband der Deutschen Industrie, Die Kon-
zentrationsentwicklung in der Industrie, Köln 1978, 
S.29. 

Staat ist als ordnungspolitischer Gesetzgeber, als 
ablaufspolitische Steuerungsinstanz und als Anbie-
ter von Kollektivgütern so vielfältig präsent, daß ein 
Konzentrationsvorgang ohne seine zumindest indi-
rekte Mitwirkung kaum denkbar ist. Konzentra-
tionswirkungen üben eventuell die Budgets — Steu-
ern, Transfers und öffentliche Aufträge —, die Aus-
gestaltung und Durchführung des Wettbewerbs-
rechts sowie eine unübersehbare Anzahl weiterer 
Normen wie die des Gesellschaftsrechts, des Um-
weltschutzrechts, des Arbeitsschutzrechts etc. aus, 
soweit sie Unternehmenszusammenschlüsse beson-
ders begünstigen, oder wenn sie Unternehmen un-
terschiedlicher Größe ungleichmäßig mit Kosten be-
lasten. Die Monopolkommission untersucht in die-
sem Gutachten zunächst nur die Konzentrations-
wirkungen des Steuerrechts und der Vergabe von 
Subventionen. 

2. Erscheinungsformen der Konzentration 

2.1 Methodische Vorbemerkungen 

716. Wie im vorangehenden Abschnitt bereits er-
wähnt wurde, läßt sich jede Konzentrationsverände-
rung auf die Komponenten: Fusionen, internes 
Wachstum, Zutritt und Austritt zurückzuführen 1). 
Da die Methode der Komponentenzerlegung bei den 
unterschiedlichen Formen der Konzentrationsmes-
sung variiert, ist zunächst ein für diese Untersu-
chung geeignetes Konzentrationsmaß auszuwählen. 
Kriterien bei dieser Auswahl sind die kongruente 
und anschauliche Abbildung des hier relevanten 
Phänomens, die formalen Probleme bei der Aufspal-
tung des Konzentrationsmaßes sowie die Anforde-
rungen an die Qualität und die Quantität des empiri-
schen Materials. 

717. Auf die Fähigkeit der verschiedenen Konzen-
trationsmaße, das Phänomen der Unternehmens-
konzentration möglichst korrekt und anschaulich 
abzubilden, wurde in den Kapiteln I und II dieses 
Gutachtens schon eingegangen. Da jedem Maß spe-
zifische Vor- und Nachteile eigen sind, denen je nach 
der gerade relevanten konkreten Fragestellung un-
terschiedliches Gewicht beizumessen ist, kann bei-
der Wiedergabe der Konzentration kein Maß als 
ideal für die hier angestellten Untersuchungen be-
zeichnet werden. 

Die tatsächliche Auswahl des für die Komponenten-
zerlegung geeigneten Konzentrationsmaßes wird 
durch die formellen Probleme und durch den Daten-
bedarf vorgegeben. Diese beiden Kriterien lassen 
die Konzentrationskoeffizienten (CR-Werte) als das 
am besten geeignete Maß erscheinen. Einmal sind 
bei der Aufspaltung der CR-Werte die formalen An- 

1 ) Bei der Komponentenzerlegung bestimmter Konzentra-
tionsmaße kann es sich als notwendig erweisen, noch 
zusätzliche Faktoren zu berücksichtigen. Hierauf wird 
im folgenden noch eingegangen. Diese Faktoren haben 
eher technischen Charakter und sind für die wirtschaft-
liche Betrachtungsweise von nachgeordneter Bedeu-
tung. 



Drucksache 9/1892  Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 

forderungen und der Bedarf an Annahmen über die 
wirtschaftliche Realität relativ gering. Die gesamte 
Veränderung der Konzentration in einem Zeitraum 
läßt sich für die Konzentrationskoeffizienten als 
Summe der oben genannten Komponenten (sowie 
des noch zu erläuternden Verdrängungseffektes) 
und die Veränderung der Konzentration über meh-
rere Untersuchungsabschnitte als Summe der Peri-
odenveränderungen darstellen. Im Gegensatz 
hierzu ist die Aggregation der summarischen Kon-
zentrations- und Disparitätsmaße in sachlicher Hin-
sicht zum Teil nur unter erheblichen Schwierigkei-
ten bzw. unter Zugrundelegung spezieller Annah-
men möglich. 

Für die Berechnung der Konzentrationskoeffizien-
ten spricht aber auch, daß hier der geringste Daten-
bedarf auftritt. Neben den aggregierten Angaben für 
die gesamte relevante Branche sowie den Aktivitäts-
anteilen der Newcomer und der aufgebenden Unter-
nehmen werden nur Informationen über die Markt-
anteile sowie die Beteiligung an Fusionen der größ-
ten drei (sechs, . ..) Anbieter benötigt, während für 
die Berechnung der summarischen Maße bzw. der 
Komponenten ihrer Veränderung grundsätzlich An-
gaben von allen Marktteilnehmern vorliegen müs-
sen. 

718. Das Verfahren für die Komponentenzerlegung 
der Veränderung von Konzentrationskoeffizienten 
wurde erstmals von Weiss vorgestellt und bei einer 
Untersuchung der Konzentrationsentwicklung in 
den USA angewandt 1 ). Später griffen Müller/Hoch-
reiter für eine Analyse der entsprechenden Verhält-
nisse in der Bundesrepublik Deutschland auf den 
Weiss'schen Ansatz zurück 2 ). Die hier vorgelegten 
Ergebnisse können im wesentlichen als Fortschrei-
bung der Müller/Hochreiter-Studie angesehen wer-
den. 

Die Identitätsgleichung für die Konzentrationsverän-
derung lautet z. B. für die CR 3-Werte des Unter-
suchungszeitraums (19)75 bis (19)80: 

1) Vgl. Weiss, L. W., An Evaluation of Mergers in Six Indu-
stries, in: Review of Economics and Statistics, Vol. 47, 
1965, S. 172 bis 181. 

2) Vgl. Müller, J. und Hochreiter, R., Stand und Entwick-
lungstendenzen der Konzentration in der Bundesrepu-
blik Deutschland, Göttingen 1975. 

(P3  = Produktion [oder ein anderes Maß für ökonomische Ak-
tivität] der drei größten Unternehmen 

T = Gesamtproduktion der Branche 
F3 = Produktion, die von den drei größten Unternehmen 

durch Fusion übernommen wird 
A = Produktion der abgehenden Unternehmen 
Z = Produktion der neu hinzukommenden Unternehmen. 

Der hintere, hochgestellte Index bezeichnet jeweils das Jahr, in 
dem die Produktion gemessen wird. P und F tragen an erster 
Stelle zusätzlich einen Index, der den Zeitpunkt der Aufstel-
lung  der Rangfolge der Unternehmen enthält.) 

719. Der Fusionseffekt gibt an, welchen Marktan-
teil die am Ende der Untersuchungsperiode größten 
drei Unternehmen durch Fusionen übernommen ha-
ben. Dabei wird unterstellt, daß die Fusionen zu Be-
ginn der Periode stattfanden. Da der Marktabgangs-
effekt getrennt erfaßt werden soll, ist er hier von der 
Bezugsbasis, der Branchenproduktion, zu subtrahie-
ren. Als Fusion wird die Übernahme der wirtschaftli-
chen Kontrolle über ein anderes Unternehmen be-
trachtet. Bei Beteiligungen von mehr als 50 % wird 
das erworbene Unternehmen vollständig dem Er-
werber zugerechnet. Soweit sich die restlichen An-
teile im Streubesitz befinden, erfolgt diese Zurech-
nung schon bei Beteiligungen ab 25 %. Die Produk-
tion von Gemeinschaftsunternehmen wird anteilig 
bei den Obergesellschaften erfaßt. Der Fusionsef-
fekt wird in der Regel positive Wert annehmen. Al-
lerdings kann er, im Fall der (freiwilligen) Entflech-
tung auch das negative Vorzeichen aufweisen. 

720. Internes Wachstum wird als Restgröße defi-
niert, die sich als Differenz zwischen der, von Zu- 
und Abgangseffekten bereinigten Konzentrations-
veränderung und dem Fusionseffekt ergibt. Der in-
terne Wachstumseffekt nimmt einen positiven Wert 
an, wenn die führenden Unternehmen schneller 
wachsen als die übrigen Anbieter und vice versa. 

721. Der Verdrängungseffekt ist eine Komponente 
der Konzentrationsveränderung, die nur bei der Zer-
legung von CR-Werten in Erscheinung tritt. Seine 
Bedeutung liegt darin, daß er als Korrekturfaktor 
eine Unterschätzung des Fusionseffektes oder des 
internen Wachstumseffektes verhindert. Der Ver-
drängungseffekt tritt auf, wenn durch internes oder 
externes Wachstum eines nicht zum Kreis der CR-
Gruppe gehörenden Unternehmens, durch Marktab-
gang eines bisher führenden Anbieters oder durch 
Fusion zweier führender Unternehmen die Zusam-
mensetzung der CR-Gruppe verändert wird. Die Dif-
ferenz zwischen den Marktanteilen der ausschei-
denden Unternehmen und derjenigen der neu hinzu-
kommenden (jeweils zu Beginn der Untersuchungs-
periode gemessen) ist der Verdrängungseffekt. In 
Höhe seines Anteils wirken Fusionen oder internes 
Wachstum nicht konzentrationsfördernd. Daraus 
folgt, daß die fehlende Berücksichtigung des Ver-
drängungseffektes, der definitionsgemäß kleiner 
oder gleich Null ist, zu einer Unterschätzung dieser 
Komponenten führen würde. 

722. Der Marktzugangseffekt ist der Verlust an 
Marktanteilen bei den führenden Unternehmen, der 
entsteht, wenn der Anteilszuwachs eines New- 
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corners durch die den Ausgangspositionen propor-
tionale Minderungen bei den etablierten Unterneh-
men kompensiert wird. Es wird unterstellt, daß die 
Marktzugänge am Ende der Untersuchungsperiode 
stattgefunden haben. 

723. Der Marktabgangseffekt ist der Marktanteils-
gewinn der (hier drei) größten Anbieter, der sich bei 
einer den Ausgangswerten proportionalen Vertei-
lung des Anteils eines liquidierten Unternehmens 
auf die verbliebenen Einheiten ergibt. Von den 
Marktaustritten wird angenommen, daß sie sich zu 
Beginn der Untersuchungsperiode ereignet haben. 

724. Die beim Fusionseffekt, beim Marktzugangs-
effekt und beim Marktabgangseffekt getroffenen 
Annahmen über den Zeitpunkt der  Ereignisse (An-
fang oder Ende der Untersuchungsperiode) sind not-
wendig, weil die Konzentration bzw. die Marktan-
teile der Unternehmen nur zu bestimmten Terminen 
erfaßt werden. Entwicklungen von Marktanteilen 
zwischen den Stichdaten und eo ipso auch die An-
teile der übernommenen, zutretenden oder austre-
tenden Unternehmen zum Zeitpunkt der Aufnahme 
oder der Aufgabe der (selbständigen) Tätigkeit blei-
ben also unbekannt, soweit nicht der Stichtag und 
der Termin eines der genannten Ereignisse zufällig 
zusammenfallen. 

Die Annahme, daß die Fusionen zu Beginn der Un-
tersuchungsperiode stattgefunden haben, impliziert 
ein mit dem Branchendurchschnitt übereinstim-
mendes Wachstum des übernommenen Unterneh-
mens. Bleibt das sich an einen Partner anschlie-
ßende Unternehmen vom Beginn der Untersu-
chungsperiode bis zur Fusion hinter der Entwick-
lung seiner Konkurrenten zurück (dieser Fall ist 
z. B. bei Sanierungsfusionen wahrscheinlich), so 
wird der Fusionseffekt überschätzt und umge-
kehrt. 

Beim Marktzugang wird, wie erwähnt, unterstellt, 
daß er sich am Ende des Untersuchungszeitraums 
ereignet hat. Das interne Wachstum des Newcomers 
vom Zutrittszeitpunkt bis zum Periodenende wird 
also dem Marktzutrittseffekt zugeschlagen. Da-
durch erhält wiederum ein Marktzutritt, der kurz 
vor dem Ende der Periode erfolgte, in der Regel ein 
geringeres Gewicht als derjenige, der sich zu Beginn 
des Zeitabschnittes ereignete. 

Die Datierung der Marktaustritte auf den Perioden-
beginn beinhaltet die Annahme, daß das aufgebende 
Unternehmen seinen Marktanteil vom Beginn der 
Untersuchungsperiode bis zur Einstellung der Akti-
vitäten halten konnte. In den meisten Fällen, näm-
lich dann, wenn die Geschäftsaufgabe erfolgte, weil 
die Marktposition nicht zu verteidigen war, wird 
diese Annahme nicht mit der Realität übereinstim-
men. Der Marktaustrittseffekt wird dann über-
schätzt und der (hier positive) interne Wachstumsef-
fekt unterschätzt. 

725. Neben diese von den notwendigen Annahmen 
des Weiss-Ansatzes ausgehenden Verzerrungen bei 
der empirischen Ermittlung der Komponenten einer 
Konzentrationsveränderung treten alle Ungenauig

-

keiten, die generell bei der praktischen Messung der 
Unternehmenskonzentration bzw. speziell bei der 
Verwendung der Konzentrationskoeffizienten vor-
liegen. Zu nennen sind hier insbesondere die Stör-
einflüsse, die von einer nicht sachgerechten (aber 
hier auch nicht verbesserungsfähigen) Abgrenzung 
des relevanten Marktes ausgehen. Auf diese Pro-
bleme sollte an dieser Stelle jedoch nicht eingegan-
gen werden. 

2.2 Die empirische Analyse der Komponenten der Kon-
zentrationsentwicklung in 17 ausgewählten Bran-
chen 

726. Da der Weiss-Ansatz die Erfassung einer Viel-
zahl unternehmensindividueller Daten notwendig 
macht, verbietet sich für die Komponentenzerle-
gung der Konzentrationsveränderung schon von der 
Restriktion der verfügbaren Arbeitskapazität her 
ein Einbezug aller Branchen, z. B. in der Mindestdis

-

aggregation der vierstelligen Wirtschaftszweige. Die 
Zahl der einer näheren Analyse der Konzentrations-
entwicklung zugänglichen Wirtschaftsbereiche wird 
jedoch auch durch die Datenverfügbarkeit einge-
schränkt. Die Bereitschaft der Unternehmen, Pri-
märdaten zu liefern, hielt sich insgesamt in engen 
Grenzen. Für bestimmte Branchen konnte auf vor-
handene Statistiken zurückgegriffen werden, denen 
jedoch nicht immer eine korrekte Marktabgrenzung 
und/oder eine vollständige Erfassung der Unterneh-
mensverflechtungen zugrunde liegt. Teilweise wur-
den auch Daten aus Presseveröffentlichungen und 
Studien mit anderen Schwerpunkten verwandt, bei 
denen jedoch ähnliche Probleme auftreten. 

Außer bei den eher mittelständisch strukturierten 
Branchen bereitete das Auffinden von Unterneh-
mensverflechtungen infolge der Unterstützung 
durch das Bundeskartellamt, relativ wenig Schwie-
rigkeiten. Dagegen konnten die Marktzugänge und 
-abgänge nicht immer quantifiziert werden. Hier-
durch treten bei den übrigen Effekten Verzerrungen 
auf, denn der Umfang der Zu- und Abgänge findet 
auch bei deren Berechnung Berücksichtigung. 

727. Bei der Interpretation der Tabellen 1 und 2 
sind folgende Tatsachen zu beachten: 
— Die ausgewiesenen Marktanteile sind nur in ei-

nigen Fällen Umsatzanteile. Im übrigen mußte 
auf Produktionsanteile, Anteile an den Zulassun-
gen, Anteile an den installierten Anlagen etc. (je-
weils am Inlandsmarkt) zurückgegriffen wer-
den.  

— Die in dieser Untersuchung verwandten Bran-
chen- und Marktabgrenzungen stimmen weder 
mit denen bei den Warenklassen des Kapitels I 
noch mit denen bei den Wirtschaftszweigen des 
Kapitels II überein. Insofern sind Vergleiche zwi-
schen jeweiligen Konzentrationsraten mit ähnli-
chen oder identischen Bezeichnungen nicht sinn-
voll. 

— Als Konzentrationsmaß werden grundsätzlich 
die CR3-Konzentrationskoeffizienten zugrunde 
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gelegt. 1 ) In drei Branchen erlaubte die Zeitre

-

striktion nur eine Komponentenzerlegung der 
CR4-Werte, für die zum Teil Daten aus der bereits 

1) Die Monopolkommission ließ auch die Komponenten 
der Veränderung der CR6-Werte untersuchen. Da jedoch 
qualitative Unterschiede zwischen den Ergebnissen für 
die CR3-Werte und denjenigen für CR6-Werte kaum fest-
gestellt werden konnten, wurde auf ihren Abdruck ver-
zichtet. 

2) Vgl. Müller, J., Hochreiter, R., Stand und Entwicklungs-
tendenzen der Konzentration in der Bundesrepublik 
Deutschland, Göttingen 1975, S. 228 ff. 

erwähnten Studie von Müller/Hochreiter ver-
wandt werden konnten 2 ). 

728. Betrachtet man in Tabelle 1 zunächst die 
Durchschnittswerte für die zwölf Branchen, die für 
identische Perioden und CR-Werte untersucht wur-
den, so ist festzustellen, daß im Bereich dieser (aller-
dings nicht repräsentativen) Stichprobe eine Peri-
ode der überwiegenden Konzentrationszunahme 
(1965 bis 1975) durch einen Zeitraum des überwie-
genden Rückgangs der Unternehmenskonzentration 
abgelöst wurde. 

Tabelle 1 

Komponenten der Konzentrationsveränderung in ausgewählten Branchen 
(Konzentrationsmessung durch CR 3-Werte) 

Quelle: Berechnungen des DIW 

Veränderung der Konzentration 
Branche 

(Berechnungsbasis 
für die 

„Marktanteile") 
Periode 

Anfangs

-

konzen

-

trations

-

stand 

Endkon

-

zentra

-

tions

-

stand 
insge

-

samt 

Komponenten 

Fusionen 
internes 
Wachs

-

tum 
Verdrän

-

gung 
Abgang Zugang 

Mineralöl- 1965 bis 1970 45,0 1,4 12,2 - 5,0 - 5,8 0 0 46,4 
verarbeitung 
(inländische 
Verarbeitungs- 

1970 bis 1975 
1975 bis 1980 

46,4 
49,6 

3,2 
- 5,2 

11,1 
-  1,6 

0,5 
- 3,6 

- 8,4 
0 

0 
0 

0 
0 

49,6 
44,4 

kapazitäten) 

1965 bis 1980 45,0 - 0,6 21,7 - 8,1 -14,2 0 0 44,4 

Reifen 1960 bis 1965 66,8 - 4,2 0 - 4,2 0 0 0 62,6 
(Inlandsumsatz) 1965 bis 1970 62,6 2,3 6,9 1,8 - 6,4 0 0 64,9 

1970 bis 1975 64,9 3,6 0 3,6 0 0 0 68,5 
1975 bis 1980 68,5 - 0,4 7,6 - 8,0 0 0 0 68,1 

1960 bis 1980 66,8 1,3 14,5 - 6,8 - 6,4 0 0 68,1 

Fenster- und 1958 bis 1965 99,0 -10,1 0 -10,1 0 0 0 88,9 
Dickglas 
(Inlandsumsatz) 

1965 bis 1970 
1970 bis 1975 

88,9 
91,0 

2,1 
6,2 

3,0 
0 

11,4 
8,3 

-12,3 
- 2,1 

0 
0 

0 
0 

91,0 
97,2 

1975 bis 1980 97,2 - 4,0 2,8 5,7 -12,5 0 0 93,2 

1958 bis 1980 99,0 - 5,8 5,8 15,3 - 26,9 0 0 93,2 

Rohstahl 1965 bis 1970 41,2 10,0 13,3 - 2,5 - 0,8 0 0 51,2 
(Inlandsproduktion) 1970 bis 1975 51,2 2,3 1,7 0,8 - 0,2 0 0 53,5 

1975 bis 1980 53,5 - 1,2 0 - 1,1 - 0,1 0 0 52,3 

1965 bis 1980 41,2 11,1 15,0 - 2,8 - 1,1 0 0 52,3 

PKWs und Kombina- 1965 bis 1970 75,3 - 9,6 2,9 -12,5 0 0 0 65,7 
tionskraftwagen 
(Inlandszulassun-
gen) 

1970 bis 1975 
1975 bis 1980 

65,7 
59,6 

- 6,1 
- 2,5 

0 
0 

- 6,4 
1,8 

0 
- 4,3 

0,3 
0 

0 
0 

59,6 
57,1 

1965 bis 1980 75,3 -18,2 2,9 -17,1 - 4,3 0,3 0 57,1 
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noch Tabelle 1 

Veränderung der Konzentration 
Branche 

(Berechnungsbasis 
für die 

„Marktanteile") 
Periode 

Anfangs

-

konzen

-
trations

-stand 

Endkon

-

zentra

-
tions

- stand 
insge

-samt 
 

Komponenten 

Fusionen 
internes 
Wachs-tum 

 
Verdrän- gung Abgang Zugang 

Ackerschlepper 1958 bis 1965 36,8 8,2 2,0 8,3 - 2,1 0 0 45,0 
(Inlands

-

zulassungen) 1965 bis 1970 
1970 bis 1975 

45,0 
49,0 

4,0 
6,7 

9,0 
0,0 

- 5,0 
6,7 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

49,0 
55,7 

1975 bis  1980 55,7 - 2,9 0,0 - 2,9 0 0 0 52,8 

1958 bis 1980 36,8 16,0 11,0 7,1 - 2,1 0 0 52,8 

Schiffbau 1960 bis 1965 35,2 7,2 0 7,3 - 2,9 2,8 0 42,4 
(Inlandsumsatz) 1965 bis 1970 42,4 7,3 2,1 5,2 0 0 0 49,7 

1970 bis 1975 49,7 1,3 9,8 - 8,5 0 0 0 51,0 
1975 bis 1980 51,0 - 2,7 1,0 - 3,7 0 0 0 48,3 

1960 bis 1980 35,2 13,1 12,9 0,3 - 2,9 2,8 0 48,3 

Kühl- und 1958 bis 1965 53,4 10,2 0 12,3 0 0 - 2,1 63,6 
Gefrierschränke 
(Inlandsproduktion) 

1965 bis 1970 
1970 bis 1975 

63,6 
69,7 

6,1 
12,9 

16,2 
4,4 

-12,2 
5,8 

0 
0 

2,1 
2,7 

0 
0 

69,7 
82,6 

1975 bis 1980 82,6 1,1 0 1,1 0 0 0 83,7 

1958 bis 1980 53,4 30,3 20,6 7,0 0 4,8 - 2,1 83,7 

Standardcomputer 1965 bis 1970 80,6 4,7 9,7 6,9 -12,3 0,5 - 0,1 85,3 
(Installierter 
Bestand Inland) 1970 bis 1975 

1975 bis 1980 
85,3 
82,5 

- 2,8 
- 5,8 

0,7 
0,2 

- 0,9 
- 6,0 

0 
0 

0 
0,7 

- 2,6 
- 0,7 

82,5 
76,7 

1965 bis 1980 80,6 - 3,9 10,6 0,0 -12,3 1,2 - 3,4 76,7 

Prozeßrechner 1965 bis 1970 66,7 - 7,1 0 62,7 - 33,3 0 - 36,5 59,6 
(Installierter 
Bestand Inland) 1970 bis 1975 

1975 bis 1980 
59,6 
50,8 

- 8,8 
4,5 

0 
0 

10,3 
12,3 

- 6,7 
- 8,5 

0 
0,8 

-12,4 
- 0,1 

50,8 
55,3 

1965 bis 1980 66,7 -11,4 0 85,3 -48,5 0,8 -49,0 55,3 

Zigaretten 1960 bis 1965 85,9 6,5 8,4 - 1,9 0 0 0 92,4 
(Produktion Inland) 1965 bis 1970 92,4 - 2,2 0 - 2,2 0 0 0 90,2 

1970 bis 1975 90,2 - 3,2 0 - 3,2 0 0 0 87,0 
1975 bis 1980 87,0 -10,9 0 -10,9 0 0 0 76,1 

1960 bis 1980 85,9 - 9,8 8,4 -18,2 0 0 0 76,1 

Abonnements- 1965 bis 1970 12,6 - 0,1 0,6 - 0,9 0 0,2 - 0,0 12,5 
tageszeitungen 
(Auflage) 1970 bis 1975 12,5 5,2 5,5 - 0,5 0 0,2 0 17,7 

1975 bis 1980 17,7 - 1,3 0,1 - 1,3 0 0,0 - 0,1 16,4 

1965 bis 1980 12,6 3,8 6,2 - 2,7 0 0,4 - 0,1 16,4 
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noch Tabelle 1 

Branche 
(Berechnungsbasis 

für die 
„Marktanteile") 

Periode 
Anfangs

-

konzen

-
trations

-stand 

Veränderung der Konzentration 

insge
-samt 

Komponenten Endkon

-

zentra

-
tions

- stand Fusionen 
internes 
Wachs-

tum 
Verdrän- gungn Abgang Zugang 

Durchschnitt der 
Branchen, die für 
gleiche Perioden und 
gleiche CR-Werte 
untersucht wurden 

1965 bis 1970 
1970 bis 1975 
1975 bis 1980 

59,7 
61,3 
63,0 

1,6 
1,7 

- 2,6 

6,4 
2,5 
0,8 

4,0 
1,4 

- 1,4 

- 5,9 
- 1,5 
- 2,1 

0,2 
0,3 
0,1 

- 3,0 
- 1,3 
- 0,1 

61,3 
63,0 
60,4 

1965 bis 1980 59,7 0,7 10,0 4,0 - 9,5 0,6 - 4,4 60,4 

Bier (Anstoß der 
inländischen 
Brauereien) 

1958 bis 1965 
1965 bis 1971 
1971 bis 1974 
1974 bis 1979 

11,8 
12,8 
33,5 
37,7 

1,0 
20,7 
4,2 

- 3,6 

0,8 
19,8 
4,4 

- 0,0 

0,5 
5,5 

- 0,2 
- 3,6 

- 0,3 
- 4,6 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

12,8 
33,5 
37,7 
34,1 

1958 bis 1979 11,8 22,3 25,0 2,2 - 4,9 0 0 34,1 

Farbfernsehgeräte 
(Inlandsabsatz) 

1968 bis 1973 
1973 bis 1977 
1977 bis 1979 

41,1 
43,8 
43,5 

2,7 
- 0,3 

6,6 

0 
1,5 
8,1 

7,8 
0,2 
2,7 

- 5,1 
- 2,0 
- 4,2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

43,8 
43,5 
50,1 

1968 bis 1979 41,1 9,0 9,6 10,7 -11,3 0 0 50,1 

Die beiden Veränderungen entsprechen sich in etwa 
in der Größenordnung, d. h. die Konzentration war 
1980 nicht wesentlich höher als 1965. Diese Entwick-
lung der Durchschnittswerte ist auf eine nahezu ein-
heitliche Tendenz in den zwölf für ihre Berechnung 
herangezogenen Branchen zurückzuführen. In elf 
dieser Branchen ergab sich im Zeitraum 1975 bis 
1980 ein Konzentrationsrückgang oder zumindest 
eine Abschwächung der Konzentrationszunahme. 
Nur bei den Prozeßrechnern verlief die Entwicklung 
anders herum. Von den fünf nicht in die Durch-
schnittsbildung einbezogenen Branchen (vgl. Tabel-
len 1 und 2) weisen zwei (Farbfernsehgeräte und Be-
hälterglas) die atypische Entwicklung auf, während 
bei den übrigen in jüngster Vergangenheit ebenfalls 
eine Abschwächung der Konzentration festzustellen 
ist. 

729. Die dominierenden Komponenten der Kon-
zentrationsveränderungen sind eindeutig die Fusio-
nen, das interne Wachstum sowie der Verdrängungs-
effekt. Marktzugänge und Marktabgänge von Unter-
nehmen spielen_ dagegen nur in einigen Branchen 
eine relevante Rolle. Letzteres ist allerdings zum 
Teil auf methodische und praktische Probleme des 
Weiss'schen Ansatzes zurückführbar. Als Marktzu-
gänge bzw. -abgänge werden nur die Neuerrichtun-
gen von Unternehmen oder die Unternehmensliqui-
dationen berücksichtigt 1). Marktzutritte über soge- 

1) Bei der Berechnung der Marktanteile auf der Basis des 
Inlandsabsatzes kommen noch die Aufnahmen bzw. 
Einstellungen von Lieferungen durch ausländische Ex-
porteure hinzu. 

nannte „toehold-acquisitions" machen sich bei dem 
internen Wachstumseffekt und Marktaustritte mit 
Verkauf des Firmenmantels bei dem Fusionseffekt 
bemerkbar. Neben diese, in der Methodik des ver-
wendeten Untersuchungsansatzes angelegten Un-
terschätzungen von Marktzugangs- und Marktab-
gangseffekten treten die praktischen Probleme bei 
der Ermittlung der Newcomer und der aufgebenden 
Unternehmen. 

730. Von den drei Faktoren, die eine Konzentra-
tionszunahme hervorrufen können, üben die Fusio-
nen offensichtlich den stärksten Einfluß aus. Im 
Durchschnitt der zwölf in vergleichbarer Weise un-
tersuchten Branchen waren von 1965 bis 1980 zehn 
Prozentpunkte der Konzentrationsveränderungen 
dem Fusionseffekt zuzurechnen. Auf das interne 
Wachstum entfielen nur vier und auf Marktabgänge 
0,6 Prozentpunkte. Erhebliche Fusionstätigkeit bzw. 
umfangreiche Einzelzusammenschlüsse sind insbe-
sondere bei der Mineralölverarbeitung, beim Fen-
ster- und Dickglas, bei den Kühl- und Gefrierschrän-
ken, beim Bier sowie bei den LKW unterschiedlicher 
Tonnage erkennbar. Hohe Fusionseffekte wurden al-
lerdings in den meisten Branchen von ausgeprägten 
Verdrängungseffekten begleitet. Als Beispiele für 
dieses gemeinsame Auftreten können etwa die 
Mineralölverarbeitung, die Fenster- und Dickglas- 
oder die LKW-Produktion genannt werden. Die Fu-
sionen wurden hier zum erheblichen Teil von Unter-
nehmen durchgeführt, die ursprünglich nicht zu den 
drei größten Anbietern gehörten. In diesen Fällen 
führt der Zusammenschluß nur in dem Umfang zur 
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Tabelle 2 

Komponenten der Konzentrationsveränderung in ausgewählten Branchen 
(Konzentrationsmessung durch CR 4-Werte) 

Quelle: Berechnungen des DIW 

Veränderung der Konzentration 
Branche 

(Berechnungsbasis 
für die 

,,Marktanteile") 
Periode 

Anfangs

-

konzen

-

trations

-

stand 

Endkon

-

zentra

-

tions

-

stand 
insge

-

samt 

Komponenten 

Fusionen 
internes Wachs

-

tum  Verdrän

-

gung  
Abgang Zugang 

LKW bis 4 Tonnen 1958 bis 1965 72,0 20,3 10,0 7,5 - 4,7 7,5 0 92,3 
(Inlandszulassun

-

gen) 1965 bis 1970 
1970 bis 1975 

92,3 
93,9 

1,6 
- 1,8 

15,2 
0 

0,7 
- 1,8 

-14,3 
0 

0 
0 

0 
0 

93,9 
92,1 

1975 bis 1980 92,1 - 3,2 0 - 3,2 0 0 0 88,9 

1958 bis 1980 72,0 16,9 25,2 3,2 -19,0 7,5 0 88,9 

LKW über 4 Tonnen 1958 bis 1965 83,8 6,4 7,6 29,2 - 7,2 3,6 - 26,8 90,2 
(Inlandszulassun

-

gen) 1965 bis 1970 
1970 bis 1975 

90,2 
96,6 

6,4 
- 2,0 

31,7 
0 

0,8 
- 2,0 

- 28,1 
0 

2,7 
0 

- 0,7 
0 

96,6 
94,6 

1975 bis 1980 94,6 - 3,8 0 - 3,8 0 0 0 90,8 

1958 bis 1980 83,8 7,0 39,3 24,2 - 35,3 6,3 - 27,5 90,8 

Behälterglas 1958 bis 1965 66,4 8,3 0 • 8,3 0 0 0 74,7 
(Inlandsproduktion) 1965 bis 1971 74,7 - 5,2 5,7 - 7,5 - 3,4 0 0 69,5 

1971 bis 1975 69,5 3,0 0 3,0 0 0 0 72,5 
1975 bis 1980 72,5 2,5 0 1,0 0 1,5 0 75,0 

1958 bis 1980 66,4 8,6 5,7 4,8 - 3,4 1,5 0 75,0 

Erhöhung des CR-Wertes, indem die Summe der 
Marktanteile der fusionierenden Anbieter denjeni-
gen des kleinsten ursprünglichen CR3-Unterneh-
mens übertrifft. 

731. Der relativ geringe durchschnittliche Wert des 
internen Wachstumseffektes läßt nicht erkennen, 
daß diese Komponente zum Teil erheblichen Einfluß 
auf die Konzentration in den Branchen genommen 
hat. Der interne Wachstumseffekt bei den Prozeß-
rechnern machte z. B. für 1965 bis 1980 + 85,3 Pro-
zentpunkte aus. Trotzdem kam es hier insgesamt zu 
einer Konzentrationsabnahme, denn das interne 
Wachstum führte in erster Linie kleinere und neue 
Unternehmen in die Spitzengruppe der Branche. 
Entsprechend hoch fallen die Abnahmen durch den 
Verdrängungseffekt und den Marktzutrittseffekt 
aus und im Saldo ergibt sich die erwähnte Konzen-
trationsabnahme. Hohe negative Werte für den in-
ternen Wachstumseffekt und damit eine Förderung 
der Dekonzentration können etwa bei den PKW und 
Kombinationskraftwagen und in der Zigarettenin-
dustrie festgestellt werden. Insgesamt gesehen kann 
also nicht bestätigt werden, daß die führenden Un

-

ternehmen grundsätzlich ein schnelleres Wachstum 
realisieren können als die in der Größenrangskala 
nachfolgenden Konkurrenten. 

732. Der in den einzelnen Branchen häufig von 
Null verschiedene Verdrängungseffekt läßt darauf 
schließen, daß in zahlreichen Fällen ein Wechsel in 
der Zusammensetzung der Gruppe der führenden 
Unternehmen stattgefunden hat. Zum Teil ist diese 
scheinbare Flexibilität allerdings lediglich ein passi-
ves Aufrücken von Unternehmen im Anschluß an 
Fusionen innerhalb des Kreises der größten Anbie-
ter. Trotzdem ist nicht zu verkennen, daß es Unter-
nehmen der betrachteten Branchen im Untersu-
chungszeitraum immer wieder gelang, durch Fusio-
nen oder internes Wachstum führende Konkurren-
ten zu überflügeln und damit zumindest eine Erstar-
rung der Strukturen innerhalb der Gruppe der füh-
renden Unternehmen zu verhindern. 

733. Ein erwähnenswerter Einfluß des Marktab-
gangseffektes auf die Konzentration läßt sich ledig-
lich bei den LKW unterschiedlicher Tonnagen (vgl. 
Tabelle 2) und bei den Kühl- und Gefrierschränken 
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(vgl. Tabelle 1) feststellen. Vergleichbar unerheblich 
wirkten sich in den Untersuchungsperioden auch 
die erfaßten Marktzutritte aus. Eine Ausnahme bil-
den hier jedoch die Prozeßrechner und die LKW 
über 4 t. Bei den Prozeßrechnern handelt es sich um 
einen relativ jungen und dynamischen Markt, in 
dem zahlreiche Newcomer schnell wesentliche 
Marktanteile erobern konnten. Dagegen war der 
Marktzutritt von Rheinstahl-Hanomag in dem Be-
reich der LKW über 4 t (1958 bis 1965) ein einmaliges, 
für den Markt untypisches Ereignis. 

734. Im Zeitablauf blieb der Einfluß der einzelnen 
Komponenten auf die Konzentration keineswegs 
konstant. Am deutlichsten und interessantesten ist 
die rückläufige Tendenz beim Fusionseffekt. Wäh-
rend er bei den Branchen, für die sich Durch-
schnittswerte berechnen lassen (vgl. Tabelle 1), in 
der Periode 1965 bis 1970 im Mittel noch 6,4 Prozent-
punkte ausmachte, fiel er in den folgenden beiden 
Zeitabschnitten von 2,8 auf 0,8 Prozentpunkte. Diese 
Entwicklung ist im Prinzip auch bei der überwiegen-
den Zahl der 17 untersuchten Branchen feststellbar 
(vgl. Tabellen 1 und 2). Parallel zur Abnahme des Fu-
sionseffektes ist im allgemeinen eine Reduktion des 
Verdrängungseffektes zu erkennen. Augenschein-
lich betrifft die Abnahme der Fusionsaktivitäten 
also nicht nur die drei führenden Unternehmen son-
dern auch solche Anbieter, die durch eine Fusion ei-
nen Platz in der Spitzengruppe erreichen und damit 
andere Unternehmen verdrängen könnten. 

735. Die Durchschnittswerte für das interne 
Wachstum (vgl. Tabelle 1) weisen darauf hin, daß 
diese Komponente in den Jahren 1965 bis 1975 eher 
zur Konzentrationszunahme, seitdem jedoch zum 
Rückgang der Konzentration beigetragen hat. Aller-
dings ist die Entwicklung in den einzelnen Bran-
chen sehr uneinheitlich. In einigen Bereichen 
schlägt das höhere Wachstum der führenden Unter-
nehmen im Zeitablauf in ein Wachstumsdefizit um 
(Beispiele: Schiffbau, Standardcomputer, Bier, 
LKW), während in einem anderen (PKW und Kombi-
nationskraftwagen) die umgekehrte Entwicklung 
stattfand. Bei den Prozeßrechnern und den Farb-
fernsehgeräten wachsen die drei größten Unterneh-
men schneller als die nachfolgenden, bei den Ziga-
rettenherstellern und den Verlegern von Abonne-
mentzeitungen haben die kleinen Anbieter in allen 
Perioden einen Wachstumsvorsprung. Systemati-
sche Einflüsse bzw. systematische Änderungen der 
Einflüsse im Zeitablauf lassen sich hier kaum fest-
stellen. 

736. Typische zeitliche Entwicklungslinien bei den 
Marktzugängen und -abgängen sind schließlich des-
halb nicht erkennbar, weil diese Komponenten nur 
in wenigen Bereichen eine nennenswerte Rolle spie-
len. 

737. Insgesamt kann als Ergebnis dieser empiri-
schen Untersuchung der Konzentrationsentwick-
lung in 17 Branchen festgehalten werden, daß Fusio

-

nen einen erheblichen (allerdings vielfach durch den 
Verdrängungseffekt, der immer ein negatives Vor-
zeichen aufweist, wesentlich gemilderten) Beitrag 
zur Konzentration der Marktanteile auf die drei 
größten Anbieter geleistet haben. Damit war im Un-
tersuchungszeitraum zumindest die notwendige 
Voraussetzung für eine kurzfristig effektive Kon-
zentrationspolitik durch Fusionskontrolle erfüllt. 
Die Fusionstätigkeit in den ausgewählten, nicht für 
die gesamte Wirtschaft repräsentativen Branchen 
verringerte sich jedoch im Zeitablauf. Diese Ent-
wicklung und ein in den Branchen zum Teil vom po-
sitiven in den negativen Bereich umschlagender 
Einfluß des internen Wachstums auf die Unterneh-
menskonzentration führten dazu, daß im Untersu-
chungsbereich die Konzentration in der letzten Peri-
ode (1975 bis 1980) nach vorangehendem Anstieg in 
dem Zeitabschnitt 1965 bis 1975 fast wieder auf den 
Stand von 1965 absank. 

738. Ob der Rückgang der Fusionstätigkeit und da-
mit im Untersuchungsbereich auch der Konzentra-
tion auf staatliche Maßnahmen, z. B. die Einführung 
der Fusionskontrolle 1974, oder lediglich auf natürli-
che Grenzen des Wachstums bei den führenden Un-
ternehmen zurückzuführen ist, kann auf der Basis 
der vorliegenden Daten nicht geklärt werden. Für 
die erste These spricht die zeitliche Aufeinander-
folge der Novellierung des GWB und des Rückgangs 
der Fusionen, für die zweite die im letzten Untersu-
chungsabschnitt bereits sehr hohen CR3-Werte in 
der Mehrzahl der Branchen. 

3. Staatliche Rahmenbedingungen und 
Konzentration 

3.1 Vorbemerkungen 

739. Bei den folgenden Untersuchungen handelt es 
sich ausschließlich um Analysen der direkten Kon-
zentrationswirkungen von Steuern und Subventio-
nen. Allgemeine Betrachtungen über die Verträg-
lichkeit bestimmter realer Steuer- und Subventions-
systeme mit der marktwirtschaftlichen Ordnung 
werden nicht angestellt. 

Die Monopolkommission ist sich darüber im klaren, 
daß die Konzentrationsaspekte bei der Erhebung 
von Steuern oder der Vergabe von Subventionen ins-
besondere im Verhältnis zu anderen Zielen von 
nachrangiger Bedeutung sein können. Sie sieht es 
aber dennoch als ihre Aufgabe an, auf solche mögli-
chen Wettbewerbswirkungen hinzuweisen. In den 
Fällen, in denen eine Beseitigung der Konzentra-
tionseffekte ohne wesentliche Beeinträchtigungen 
bei den übrigen Zielen möglich ist, wird sie auch No-
vellierungsvorschläge für die entsprechenden Nor-
men vorlegen. Im übrigen dienen die Ausführungen 
der Verdeutlichung von Konflikten zwischen kon-
zentrationspolitischen Zielen auf der einen und fis-
kalischen Interessen, Wachstumszielen, etc. auf der 
anderen Seite. 
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3.2 Steuern und Konzentration 

3.2.1 Die Konzentrationswirkung der Steuern 

740. Jede Steuer, die an wirtschaftliche Größen an-
knüpft, verändert potentiell das Verhalten der Ent- 
scheidungsträger, die Wettbewerbsbedingungen 
und die Unternehmenskonzentration. Steuern sind 
insbesondere dann konzentrationswirksam, wenn 
sie den Zusammenschluß von Unternehmen prämie-
ren oder finanziell sanktionieren und wenn sie Un-
ternehmen verschiedener Größe unterschiedlich be-
lasten und dadurch das größenspezifische interne 
Unternehmenswachstum beeinflussen. 

741. Zusammenschlußwirksam sind Steuern, die 
den Zusammenschlußvorgang selbst berühren oder 
die die Steuerlast der zusammengeschlossenen Un-
ternehmen in Relation zur Summe der Steuerauf-
wendungen der wirtschaftlich selbständigen, aber 
kapitalmäßig verbundenen Einheiten verändern. 
Auf den Zusammenschlußvorgang wirken z. B. Ver-
kehrsteuern, die Transaktionen mit Anteilen von 
Kapital- oder auch Personengesellschaften betref-
fen. Auch die steuerrechtliche Behandlung stiller 
Reserven bei Unternehmenszusammenschlüssen 
und -entflechtungen ist für deren einzelwirtschaftli-
che Vorteilhaftigkeit oft von entscheidender Bedeu-
tung. 

742. Die unterschiedliche Besteuerung verschiede-
ner Formen von Unternehmensverbindungen be-
ruht darauf, daß im Steuerrecht die juristischen Per-
sonen und ihre Eigentümer jeweils grundsätzlich als 
selbständige Steuersubjekte angesehen werden. 
Dieses Prinzip wird im deutschen Steuerrecht in 
Fällen, in denen es offensichtlich zu übermäßigen 
Steuerbelastungen führen würde, durch die Insti-
tute „Organschaft" und „Schachtelprivileg" einge-
schränkt. Damit entsteht ein Anreiz für finanziell 
verflochtene Unternehmen, ihren Verbindungen 
den Rang der steuerrechtlich anerkannten Beteili-
gung zu verschaffen, die wiederum u. U. auch den 
wirtschaftlichen und/oder kartellrechtlichen Tatbe-
stand des Zusammenschlusses erfüllt. 

743. Neben dem externen wird das interne Unter-
nehmenswachstum potentiell durch verschiedene 
Ausgestaltungen des Steuerrechts berührt. Unzwei-
felhaft gehen z. B. von regressiven und progressiven 
Steuertarifen Konzentrationswirkungen aus. Cete-
ris paribus erfolgt das Wachstum eines Unterneh-
mens um so schneller, je größer der ihm verblei-
bende Anteil an dem Bruttogewinn ausfällt. Weniger 
offensichtlich sind die Konzentrationseffekte, die 
von einer nicht rechtsformneutralen Besteuerung 
und von den verschiedenen Möglichkeiten der steu-
erlich anerkannten Rücklagen- und Rückstellungs-
bildung ausgehen. Hier kommt es ganz wesentlich 
auf die tatsächlich dominierende Wahl der Rechts-
form in den unterschiedlichen Unternehmensgrö-
ßenklassen bzw. auf die tatsächliche Inanspruch-
nahme der Steuervergünstigungen durch Unterneh-
men differierender Größe an. 

3.2.2 Potentiell konzentrationswirksame Normen 
des deutschen Steuerrechts 

744. Die Monopolkommission ist der Auffassung, 
daß seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland 
vier steuerliche Regelungen eine durchschlagende, 
steigernde Wirkung auf die Unternehmenskonzen-
tration ausübten bzw. ausüben. Es handelt sich hier-
bei um 
— die bis 1968 geltende Brutto-Allphasen-Umsatz-

steuer, 
— das Schachtelprivileg nach dem alten (bis 1977 

gültigen) Körperschaftsteuerrecht und schließ-
lich 

— die noch heute bestehenden Schachtelprivilegien 
im Bewertungsgesetz sowie im Gewerbesteuer-
gesetz. 

Nur die beiden letztgenannten, konzentrationsför-
dernden Steuernormen sind von aktueller Relevanz 
und sollen im folgenden noch in einem besonderen 
Abschnitt ausführlich behandelt werden. Dagegen 
werden die zwei erwähnten historischen Steuerge-
setze sowie weitere, weniger offensichtlich konzen-
trativ wirkende Regelungen hier nur kurz vorge-
stellt. 

745. Im alten Umsatzsteuergesetz wurde jeder Um-
satz zwischen selbständigen Unternehmen der 
Steuer unterworfen. Das hatte zur Folge, daß verti-
kal strukturierte Unternehmen, die ihre Vorpro-
dukte aus eigener Herstellung und damit steuerfrei 
beziehen konnten, die Güter ihrer letzten Produk-
tions- oder Handelsstufe zu wesentlich günstigeren 
Preisen anbieten konnten als solche Konkurrenten, 
die ihre Ressourcen, verteuert um die Umsatzsteuer, 
von unabhängigen Vertragspartnern erhielten. Eine 
nicht abzuschätzende, aber vermutlich erhebliche 
Anzahl der vor 1968 durchgeführten, vertikalen Un-
ternehmenszusammenschlüsse dürfte vor allem mit 
dem Ziel durchgeführt worden sein, die mehrfache 
Umsatzsteuerbelastung zu vermeiden. Von diesen 
vertikalen Fusionen können wiederum horizontale, 
konzentrationssteigernde Effekte ausgegangen 
sein. Das Umsatzsteuergesetz 1968 („Mehrwertsteu-
ergesetz") vermeidet die Förderung der vertikalen 
Konzentration durch die Einrichtung des Vorsteu-
erabzugs, also durch die Rückerstattung der von den 
Unternehmen gezahlten Umsatzsteuer. 

746. Das Schachtelprivileg des § 9 Körperschaft-
steuergesetz (KStG) a. F. sah eine Ausnahme vom 
Prinzip der eigenständigen Erfassung jedes körper

-

schaftsteuerlichen Gewinns vor. Soweit eine unbe-
schränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaft (oder 
weitere enumerierte juristische Person) zu minde-
stens einem Viertel am Grund- oder Stammkapital 
einer anderen körperschaftsteuerpflichtigen Gesell-
schaft beteiligt war, blieb der an die Obergesell-
schaft abgeführte Gewinn steuerfrei, sofern er an 
die Aktionäre weitergegeben wurde. Diese Vor-
schrift, deren Ziel es war, eine mehrfache Belastung 
körperschaftsteuerlicher Gewinne auf der Unter-
nehmensebene zumindest für die wesentlichen Be-
teiligungsverhältnisse zu vermeiden, führte dazu, 
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daß auch solche Unternehmen versuchten, eine 
Schachtelbeteiligung zu erwerben, die ihren Aktien-
besitz eigentlich nur als Finanzanlage betrachteten. 
Mit dem Erwerb einer Schachtelbeteiligung wird 
aber kartellrechtlich ein Zusammenschlußtatbe-
stand verwirklicht, und auch aktienrechtlich erge-
ben sich zusätzliche Einflußmöglichkeiten, soweit 
nur eine weitere Aktie erworben wird. Das körper

-

schaftsteuerliche Schachtelprivileg wurde 1977 
durch die Einführung des Anrechnungsverfahrens 
bei der Körperschaftsteuer hinfällig. 

747. Neben den vier oben erwähnten, offensichtlich 
konzentrationsfördernden (historischen und aktuel-
len) Steuernormen, existieren weitere Regelungen, 
deren Auswirkungen auf das externe und interne 
Unternehmenswachstum weniger relevant oder we-
niger eindeutig sind. Zunächst einmal sind die in 
verschiedenen Steuergesetzen zu findenden pro-
gressiven Steuertarife zu nennen, die grundsätzlich 
dekonzentrativ wirken. Da die Progression jedoch in 
allen Gesetzen schon bei für den Unternehmensbe-
reich relativ niedrigen Einkommen in einen propor-
tionalen Tarif übergeht, dürfte die Bedeutung dieses 
Konzentrationseffekts als gering angesehen wer-
den. 

748. Die auch heute noch fehlende Rechtsform-
neutralität des Unternehmensteuerrechts kann, un-
ter der Voraussetzung, daß bestimmte Rechtsfor-
men vorrangig in bestimmten Unternehmensgrö-
ßenklassen anzutreffen sind, Ursache für unter-
nehmensgrößenspezifische Belastungsunterschiede 
sein. Z. B. sind Kapitalgesellschaften gegenüber den 
Personengesellschaften schlechter gestellt, weil sie 
einmal selbständig der Vermögensteuer unterliegen 
und außerdem noch eine (in der Literatur) sog. „Defi-
nitivkörperschaftsteuer" auf diese Vermögensteuer, 
die nicht als Betriebsausgabe abzugsfähig ist, zu ent-
richten haben. 

Auf der anderen Seite genießen Kapitalgesellschaf-
ten den Vorteil, daß sie bei der Gewinnfeststellung 
Gesellschafter-Geschäftsführergehälter, Zinsen an 
Gesellschafter und ähnliches als Betriebsausgaben 
abziehen können, während bei Personengesellschaf-
ten diese Beträge in die „einheitliche und gesonderte 
Gewinnfeststellung" einbezogen und dem jeweiligen 
persönlichen Steuersatz unterworfen werden. Ähn-
lich wirkt sich die Belastung durch die Kirchen-
steuer aus. Da diese als Zuschlag zur Einkommen-
steuer ausgestaltet ist, wird bei der Kapitalgesell-
schaft deren nicht ausgeschütteter Gewinn nicht be-
lastet, während bei der Personalgesellschaft deren 
Gesamtgewinn als Bemessungsgrundlage für die 
Einkommensteuer der Unternehmer herangezogen 
wird, also auch der im Unternehmen investiv ange-
legte Gewinnanteil. Durch diese unterschiedliche 
Behandlung der Gesellschaftsformen können sich 
unter bestimmten Voraussetzungen Steuerbela-
stungsunterschiede ergeben. 

749. Weiter ist zu erwähnen, daß einige der in die 
Steuergesetze eingebauten Steuererleichterungen 
und der Steuerstundungsmöglichkeiten aufgrund 
der spezifischen Anforderungen der Normen eher 

von großen als von kleinen Unternehmen genutzt 
werden können. Zu nennen wären hier die Pensions-
rückstellungen des § 6 a Einkommensteuergesetz 
(EStG), die Übertragung stiller Reserven beim Ver-
kauf bestimmter Wirtschaftsgüter (§ 6 b EStG), die 
Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträ-
gen (§ 7 Abs. 2 EStG) und die Absetzung von F & E-
und Werbeausgaben (die in der Regel Investitionen 
in immaterielle Wirtschaftsgüter sind) als Betriebs-
ausgaben, die verschiedenen Sonderabschreibungs-
möglichkeiten der Einkommensteuer-Durchfüh-
rungsverordnung, des Entwicklungsländer-Steuer-
gesetzes, des Berlinförderungsgesetzes, des Aus-
landsinvestitionsgesetzes sowie des Zonenrandför-
derungs-Gesetzes. 

750. Die zuletzt genannten Konzentrationswirkun-
gen der Steuergesetze beruhen allerdings alle auf 
speziellen Annahmen, so daß hier letztlich nur empi-
rische Untersuchungen Klarheit über die tatsächli-
chen Effekte herbeiführen können. Die Monopol-
kommission hat sich deshalb bemüht, empirische 
Steuerlastvergleiche für Unternehmen verschiede-
ner Größe durchzuführen. Sie ist dabei jedoch an der 
unzulänglichen Datenbasis gescheitert. Die Abga-
benlast einzelner Unternehmen ist nur von publizi-
tätspflichtigen Gesellschaften bekannt, die zudem 
noch in erster Linie der obersten Unternehmensgrö-
ßenklasse zuzurechnen sein dürften. Hinzu kommt, 
daß die Geschäftsberichte nicht die Steuerschulden 
für eine Rechnungsperiode, sondern vielmehr die 
tatsächlich bezahlten Abgaben ausweisen. Das Sta-
tistische Bundesamt veröffentlicht zwar Auswertun-
gen der Steuerveranlagungen, doch fehlt es hier so-
wohl an einem geeigneten Größenmaßstab (die rele-
vanten Daten werden für Unternehmen mit unter-
schiedlicher Gewinnhöhe ausgewiesen) als auch an 
einer geeigneten Einteilung der Größenklassen für 
das an sich schon ungeeignete Größenkriterium. Die 
Monopolkommission konzentriert sich deshalb im 
folgenden auf zwei analytisch zu behandelnde und 
ihrer Auffassung nach relevante konzentrations-
wirksame Steuernormen, die Schachtelprivilegien 
im Bewertungs- und Gewerbesteuergesetz. 

3.2.3 Schachtelprivilegien 

3.2.3.1 Das bewertungsrechtliche Schachtelprivileg 

751. Während das vermutlich stark konzentra-
tionsfördernde Schachtelprivileg im Körperschaft-
steuergesetz mit der Reform von 1977 durch die Ein-
führung des Anrechnungsverfahrens und der damit 
verbundenen generellen Freistellung der Gewinne 
von einer mehrfachen Steuerbelastung gegen-
standslos wurde, hat das bewertungsrechtliche 
Schachtelprivileg nach wie vor Gültigkeit. Gemäß 
§ 102 Abs. 1 Bewertungsgesetz (BewG) gilt, daß für 
die Bewertung des Betriebsvermögens, etwa zum 
Zweck der Vermögensbesteuerung oder der Gewer-
bekapitalbesteuerung, die Beteiligung einer inländi-
schen Kapitalgesellschaft oder einer anderen, enu-
merierten juristischen Person an einer inländischen 
Kapitalgesellschaft oder Kreditanstalt des öffentli-
chen Rechts dann nicht zum gewerblichen Betrieb 
gehört, wenn sie mindestens ein Viertel des Grund- 
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oder Stammkapitals ausmacht und seit mindestens 
einem Kalenderjahr besteht. Dies hat zur Folge, daß 
der Anteil des betrieblichen Vermögens von Kapital-
gesellschaften (u. a.), der sich in der Hand der Ge-
sellschaften dieser Rechtsform befindet, bei der Er-
füllung der genannten Voraussetzungen auf der Un-
ternehmensebene nur einmal und nicht, wie es sonst 
der Fall wäre, jeweils bei der Mutter-, der Tochter-, 
der Enkelgesellschaft, etc. von der Vermögensteuer 
erfaßt wird 1). 
Die Tatsache, daß die mehrfache Vermögensbe-
steuerung dann nicht eintritt, wenn eine 25 %ige Be-
teiligung gehalten wird, impliziert einen nicht zu 
vernachlässigenden Anreiz zur Aufstockung von 
Minderheitsbeteiligungen auf diese Grenze. Da eine 
Schachtelbeteiligung mit mehr als 25 % Anteilen 
zusätzliche aktienrechtliche Mitwirkungsrechte 
bringt, liegt es nahe, zumindest 25 % und eine Aktie 
zu erwerben. Im Gefolge eines aus steuerlichen 
Gründen vorgenommenen Schachtelerwerbs neh-
men dann auch die tatsächlichen Einwirkungsmög-
lichkeiten auf ein anderes Unternehmen und damit 
die Konzentration der Entscheidungen über den 
Einsatz wirtschaftlicher Ressourcen zu. 

752. Die wirtschaftliche Bedeutung des bewer-
tungsrechtlichen Schachtelprivilegs wird deutlich, 
wenn man beachtet, daß die Vermögensteuer bei ei-
nem Vermögensteuersatz für juristische Personen 

1) Für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbekapital ist 
das bewertungsrechtliche Schachtelprivileg trotz der 
Zugrundelegung des Einheitswertes bei der Berech-
nung des Gewerbekapitals (§ 12 Abs. 1 GewStG) prak-
tisch ohne Bedeutung, da bei Wegfall des § 102 Abs. 1 
BewG das gewerbekapitalsteuerliche Schachtelprivileg 
(§ 12 Abs. 3 Nr. 2 a GewStG) zum Zuge käme. Auf letzte-
res wird im nächsten Abschnitt eingegangen. 

von 0,7 % und einer Rendite vor Steuern (bezogen auf 
das bewertungsrechtliche Betriebsvermögen), von 
z. B. 10% schon 7 % des Bruttogewinns ausmacht. 
Ferner muß berücksichtigt werden, daß die Vermö-
gensteuer als bei der Feststellung des körperschaft-
steuerlichen Einkommens nichtabziehbare Aufwen-
dung (§ 10 Nr. 2 KStG) eine endgültige Körperschaft-
steuerbelastung von 127,3 % der Vermögensteuer

-

schuld nach sich zieht, also die Summe aus aus-
schüttungsfähigem Gewinn und Steuergutschriften 
um diesen weiteren Betrag verringert. Das macht 
unmittelbar einsichtig, daß bei Unternehmen mit 
Beteiligungsbesitz ein ausgeprägtes Interesse daran 
besteht, jeweils die Schachtelgrenze zu erreichen. 
Die genaue Belastung eines aus einer Beteiligung 
bestehenden Betriebsvermögens durch die Vermö-
gensteuer hängt von den individuellen Gegebenhei-
ten ab. Insbesondere die alternativen Verwendungs-
möglichkeiten des durch die Vermögensteuer aufge-
zehrten körperschaftsteuerlichen Gewinns (z. B. Tä-
tigung einer abzugsfähigen Betriebsausgabe, The-
saurierung, Ausschüttung) sowie der Belastung die-
ses Gewinns mit Körperschaftsteuer spielen hier 
eine Rolle. 
Deshalb sollen hier anhand eines konkreten Falles 
exemplarisch die finanziellen Auswirkungen der 
Existenz des bewertungsrechtlichen Schachtelprivi-
legs demonstriert werden. Die Mercedes-Automobil-
Holding AG (MAH) ist mit 25,23% an der Daimler 
Benz AG beteiligt. In dieser Schachtelbeteiligung ist 
praktisch ihr ganzes, bewertungsrechtliches Vermö-
gen in Höhe von ca. 1,8 Mrd. DM gebunden. Der fol-
genden Aufstellung ist zu entnehmen, welche Divi-
denden die MAH einmal bei Existenz des bewer-
tungsrechtlichen Schachtelprivilegs und zum ande-
ren bei Wegfall dieser Regelung maximal an ihre 
Aktionäre ausschütten könnte: 

Beispielsrechnung zur wirtschaftlichen Relevanz des bewertungsrechtlichen 
Schachtelprivilegs: Rendite der Aktien der Mercedes-Automobil-Holding AG 

1981 bei Existenz und fehlender Existenz des § 102 Abs. 1 BewG 1)  

Mit Schachtelprivileg Ohne Schachtelprivileg 

1. Erträge aus Beteiligungen (Div. + Steuergutschrif-
ten)   117,9 Mio. DM 117,9 Mio. DM 

2. Vermögensteuer 2 )   %  12,6 Mio. DM 
3. Endgültige KSt auf die Vermögensteuer 3 )   %  16,0 Mio. DM 
4. Ausschüttungskörperschaftsteuer 4 )   %  42,2 Mio. DM  %  32,1 Mio. DM 

5. Ausschüttungsfähiger Gewinn   75,5 Mio. DM 57,2 Mio. DM 
6. Steuergutschriften 5 )   42,2 Mio. DM 32,1 Mio. DM 
7. Max. Dividende (je 50 DM-Aktie) 6 )   11,— DM 8,34 DM 

8. Steuergutschrift (je 50 DM-Aktie) 7)   6,19 DM 4,68 DM 
9. Bruttorendite der MAH-Aktien beim Kurs 223 (31. De- 

zember 1980)   7,7 % 5,8 % 
(7.+ 8): 223 • 100 

1) Auf die Berücksichtigung der unwesentlichen weiteren Aktivitäten der MAH wurde verzichtet. 
2) 0,7 % VSt auf das bewertungsrechtliche Vermögen in Höhe von ca. 1,8 Mrd. DM. 
3) Die VSt wird aus dem mit 56 % KSt belasteten Gewinn entrichtet. Die KSt auf VSt beträgt also 56/44 der Vermögen-

steuerschuld. 
4) Die KSt beträgt 36 % des Bruttogewinnanteils, der für die Ausschüttung verwandt wird. 
5) = Ausschüttungskörperschaftsteuer. 
6) Ausschüttungsfähiger Gewinn dividiert durch 6 857 160 Stück 50 DM-Aktien. 
7) Steuergutschriften insgesamt dividiert durch 6 857 160 Stück 50 DM-Aktien. 
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Die Zeile 9. zeigt, daß die Rendite in diesem Fall ei-
ner reinen Holdinggesellschaft um ca. ein Viertel 
sinken würde, wenn die Vermögensteuer sowohl auf 
der Ebene der Beteiligungsgesellschaft als auch auf 
derjenigen der Muttergesellschaft, etwa aufgrund 
eines Absinkens der Beteiligung unter 25 % oder auf-
grund der Abschaffung des Schachtelprivilegs, erho-
ben würde. 

753. Obwohl die wirtschaftliche Bedeutung des 
Schachtelprivilegs für Unternehmen, die nicht allein 
die Verwaltung einer Beteiligung betreiben,  in der 
Regel weniger klar hervortritt, so zeigt das Beispiel 
doch, welche Ertragsminderungen von der mehrfa-
chen Vermögens- und Gewerbekapitalbesteuerung 
ausgehen können. Der Monopolkommission ist auch 
eine große Anzahl von Zusammenschlußfällen be-
kanntgeworden, in denen von den Beteiligten ein 
Anteilserwerb von 25 (Y0 oder knapp darüber allein 
mit der steuerlichen Vorteilhaftigkeit begründet 
wurde. Die Kommission hält deshalb eine Änderung 
des Abgabenrechts für geboten, die die Beseitigung 
des steuerlichen Anreizes zum Erwerb einer 
Schachtelbeteiligung zum Gegenstand hat. 

Die vom bewertungsrechtlichen Schachtelprivileg 
ausgehende konzentrationsfördernde Wirkung 
kann grundsätzlich durch vier verschiedene Steuer-
rechtsänderungen, und zwar durch 
— die Abschaffung des Schachtelprivilegs, 
— die Erweiterung des Schachtelprivilegs, 
— die Steuerbefreiung der Anteile an juristischen 

Personen, 
— die Abschaffung der Vermögensteuerpflicht für 

juristische Personen 
beseitigt werden. 

754. Zunächst einmal käme die Abschaffung des 
bewertungsrechtlichen Schachtelprivilegs (§ 102 
BewG) in Betracht. Die Folge wäre, daß das Vermö-
gen der juristischen Personen in vollem Umfang, bei 
mehreren Beteiligungsstufen also auch mehrfach, 
der Vermögensteuer unterliegen würde. Die Gewer-
bekapitalsteuerbelastung bliebe dagegen bei Vor-
liegen einer Schachtelbeteiligung unverändert auf 
die unterste Stufe einer Beteiligungskette be-
schränkt 1 ). 

755. Auf eine Abschaffung des bewertungsrechtli-
chen Schachtelprivilegs würden die Unternehmen, 
je nach Umfang der Beteiligung und deren wirt-
schaftlicher Bedeutung, unterschiedlich reagieren. 
Tochtergesellschaften, die zu 75% oder mehr im Be-
sitz eines Konzerns sind, können gemäß §§ 339 ff. 
AktG mit der Muttergesellschaft verschmolzen und 
damit ihrer steuerrechtlich nachteiligen, rechtlichen 
Selbständigkeit entkleidet werden. Im Fall einer er-
heblichen Relevanz der Tochtergesellschaft für den 
Konzern kann es auch sinnvoll sein, eine geringere 
als 75 %ige Beteiligung über den Zukauf von Antei-
len entsprechend aufzustocken und im Anschluß die 
Verschmelzung zu vollziehen. Bei den übrigen 

1 ) Vgl. Fn. 1 zu Tz. 751. 

Schachtelbeteiligungen kommt eine Veräußerung 
an solche Interessenten in Frage, die, wie die natürli-
chen Personen und die Personengesellschaften von 
der hier relevanten Steuerrechtsänderung nicht be-
rührt werden, oder deren starkes wirtschaftliches 
Interesse an dem Anteilserwerb die steuerlichen 
Nachteile überwiegt. 
Vom konzentrationspolitischen Standpunkt aus be-
trachtet, wären diese möglichen Reaktionen insge-
samt eher positiv - zu beurteilen. Zwar wird es ver-
stärkt zur Verschmelzung zwischen bisher rechtlich 
selbständigen Unternehmen und damit zu einer Ver-
festigung bestehender Unternehmensverbindungen 
kommen. Da hiervon jedoch mit einiger Wahr-
scheinlichkeit in erster Linie Gesellschaften betrof-
fen sind, die bereits vorher als wirtschaftlich zusam-
mengehörig anzusehen waren, dürfte die Konzen-
trationswirkung unerheblich sein. 

756. Der Besitzwechsel von Schachtelbeteiligun-
gen kann die Konzentration grundsätzlich positiv 
und negativ beeinflussen. Ist das erwerbende Unter-
nehmen größer als das verkaufende, oder übt erste-
res eine stärkere Kontrolle über seine Beteiligungs-
gesellschaften aus, so wird zumindest die aggre-
gierte Konzentration zunehmen, während bei der 
umgekehrten Konstellation eine Konzentrationsab-
nahme eintritt. Eher konzentrationsmindernd wird 
der von der Abschaffung des Schachtelprivilegs in-
duzierte Pakethandel zwischen Unternehmen mit 
eigener Rechtspersönlichkeit als Verkäufer und 
Personengesellschaften, Einzelunternehmern und 
Privatanleger als Käufer wirken. Die Käufer sind 
hier entweder in der Regel kleiner als die Verkäufer, 
oder sie gehören überhaupt nicht zu den unterneh-
merischen Entscheidungsträgern. 

Nachteilig könnte sich die Abschaffung des Schach-
telprivilegs evtl. insofern auf die Konzentration aus-
wirken, als das Interesse solcher anteilsbesitzender 
Gesellschaften an Schachtelbeteiligungen sinken 
würde, die ihre Aktien etc. lediglich als Finanzan-
lage ansehen. Diese würden dann nach der Reform 
als zusätzliche Anbieter von Anteilsrechten auftre-
ten. Für Käufer mit einem unternehmensstrategi-
schen Interesse an einer qualifizierten Beteiligung 
würde es also leichter, ihr Ziel zu erreichen. Aller-
dings ist es sehr ungewiß, ob diese Wirkung tatsäch-
lich eintritt. Mit der Attraktivität der Schachtelbetei-
ligung für die lediglich liquiditätsverwendenden 
Wertpapierhalter sinkt natürlich auch diejenige für 
Unternehmen mit strategischem Interesse an einer 
Schachtelbeteiligung. Ob nun tatsächlich im Gefolge 
der oben vorgeschlagenen Reform des Bewertungs-
gesetzes in größerem Umfang Transaktionen zwi-
schen Unternehmen mit strategischem Interesse 
und solchen ohne strategisches Interesse an Schach-
telbeteiligungen stattfinden werden, als es beim der-
zeitigen Rechtszustand der Fall ist, kann kaum vor-
hergesagt werden. 

757. Eindeutig positiv sind bei der Abschaffung des 
bewertungsrechtlichen Schachtelprivilegs die fiska-
lischen Wirkungen. Aus dem positiven fiskalischen 
Effekt folgt jedoch unmittelbar eine stärkere steuer-
liche Belastung der Kapitalgesellschaften, die ohne- 
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hin schon gegenüber den Personengesellschaften 
und den Einzelunternehmen durch ihre Vermögen-
steuerpflicht benachteiligt werden. Da die Monopol-
kommission grundsätzlich die Auffassung vertritt, 
daß eine substanzsteuerliche Ungleichbehandlung 
der Unternehmen abweichender Rechtsform wett-
bewerbsverzerrend und damit abzulehnen ist, 
kommt sie hier zu dem Ergebnis, daß die Abschaf-
fung des bewertungsrechtlichen Schachtelprivilegs 
als die am wenigsten wünschenswerte Form der Be-
seitigung der von ihm ausgehenden Konzentra-
tionswirkung angesehen werden muß. 

758. Eine zweite Möglichkeit, den von § 102 BewG 
ausgehenden Konzentrationsanreiz zu entschärfen 
oder zu beseitigen, würde die A bsenkung der Beteili-
gungshöhe von 25 % auf einen niedrigeren Wert bzw. 
die völlige Freistellung von Beteiligungen bei der 
Vermögensbesteuerung von Unternehmen bedeu-
ten. Hierdurch würde für die anteilsbesitzenden Un-
ternehmen der wirtschaftliche Zwang entfallen, le-
diglich als Finanzanlage gehaltene Aktienpakete 
oder Anteile an Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung von 25% oder mehr zu halten und damit 
kartell- und aktienrechtlich erhebliche Grenzen zu 
überschreiten. Im Unterschied zu der zuerst vorge-
schlagenen Maßnahme würde hier auch vermieden, 
daß Unternehmen, die 75% und mehr der Anteile ei-
ner anderen Gesellschaft besitzen, sich dazu veran-
laßt sähen, eine Verschmelzung mit den Tochterge-
sellschaften herbeizuführen und damit die Unter

-

nehmensverbindungen zu zementieren. 

Im übrigen gilt auch hier, wie schon bei der oben dis-
kutierten Reformalternative, daß durch die Novellie-
rung des § 102 Abs. 1 BewG induzierte Transaktio-
nen mit Schachtelbeteiligungen grundsätzlich so-
wohl konzentrationsfördernd als auch konzentra-
tionsmindernd wirken können. Allerdings ist jetzt 
eine durch den Handel mit Anteilsrechten hervorge-
rufene Konzentrationsabnahme weniger wahr-
scheinlich, da es insgesamt für Unternehmen mit ei-
gener Rechtspersönlichkeit attraktiver wird, Aktien, 
GmbH-Anteile, etc. zu halten. Damit wird ein Um-
schichten der Anteilsrechte von den in der Regel 
größeren Kapitalgesellschaften zu den kleineren 
Personengesellschaften und Einzelunternehmern 
bzw. zu den. Privatanlegern und eo ipso eine Ab-
nahme der relativen Konzentration verhindert. 

759. Vom fiskalischen Standpunkt aus gesehen ist 
eine Absenkung oder Beseitigung der Schachtel-
grenzen natürlich von Nachteil. Die Monopolkom-
mission hält diesen Gesichtspunkt jedoch für uner-
heblich, da hier gegebenenfalls durch eine relativ ge-
ringfügige Änderung der relevanten Steuersätze 
eine Kompensation erreicht werden könnte. 

760. Obwohl die oben diskutierte Möglichkeit, die 
Konzentrationswirkung des Schachtelprivilegs zu 
beseitigen, eine brauchbare Lösung darstellt, und in 
jedem Fall der vorher diskutierten Alternative vor-
zuziehen wäre, ist die Monopolkommission der Auf-
fassung, daß eine Novellierung des Bewertungs-
bzw. des Vermögensteuergesetzes hier nicht haltma-
chen sollte. Vielmehr schlägt sie vor, die Doppelbela-

stung der Betriebsvermögen von Kapitalgesellschaf-
ten auf der Gesellschafts- und der Gesellschafter-
ebene durch die Vermögensteuer auf dem Wege der 
Abschaffung der Vermögensteuerpflicht fürKapital-
gesellschaften (u. ä.) zu beseitigen. Damit wäre ne-
ben dem Konzentrationsanreiz auch die ungleich-
mäßige Besteuerung von Personen- und Kapitalge-
sellschaften eliminiert. Die dieses Ziel ebenfalls er-
reichende Steuerbefreiung der Anteilsrechte an juri-
stischen Personen hält die Monopolkommission von 
vornherein für unzweckmäßig, da hier, was den Be-
reich des Anteilsvermögens angeht, die Freibeträge 
des Vermögensteuergesetzes ausgeschaltet wür-
den. 

761. Die Konzentrationswirkungen der Abschaf-
fung der Vermögensteuerpflicht für Kapitalgesell-
schaften entsprechen, mit einer Ausnahme, denjeni-
gen bei Freistellung aller Beteiligungsvermögen der 
Kapitalgesellschaften von der Vermögensteuer 
(2. Reformalternative). Eine zusätzliche Konzentra-
tionsförderung ergibt sich hier evtl. deshalb, weil die 
Steuerbelastung der in der Regel größeren Unter-
nehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit in Rela-
tion zu den eher kleinen Personengesellschaften 
sinkt. Dadurch steigt die Investitionskraft der Erst-
genannten und tendenziell auch die Konzentration. 
Dieser Effekt ist jedoch unter dem Postulat der Kon-
zentrationsneutralität des Steuerrechts hinzuneh-
men, da lediglich ein vorher bestehendes Konzentra-
tionshemmnis abgebaut wird. Im übrigen kann ver-
mutet werden, daß die Abschaffung der vermögen

-

steuerlichen Doppelbelastung in großem Umfang 
auch kleinen, z. B. als GmbHs gegründeten Unter-
nehmen zugute kommt, so daß sich insgesamt die 
unternehmensgrößenspezifische Verteilung der 
Steuerschuld im Gefolge der vorgeschlagenen Re-
form nur wenig verändern wird. 

762. Die bei der Realisierung des Reformvor-
schlags der Monopolkommission auftretenden, die 
Länder betreffenden Steuerausfälle (1974 z. B. in 
Höhe von 1,2 Mrd. von 2,5 Mrd. DM Vermögensteu-
eraufkommen insgesamt) könnten durch eine Erhö-
hung der Steuersätze kompensiert werden, wobei et-
waige unerwünschte Umverteilungseffekte durch 
eine Anpassung der Freibeträge zu vermeiden wä-
ren. 

763. Dieser hier von der Monopolkommission un-
terbreitete Novellierungsvorschlag für die Vermö-
gensteuer wurde allerdings sowohl von der Steuer-
reformkommission als auch vom Wissenschaftlichen 
Beirat beim Bundesministerium der Finanzen 
schon Anfang der 70er bzw. Ende der 60er Jahre als 
unzweckmäßig abgelehnt 1 ). Diese Beratungsgre-
mien meinten, daß durch die Abschaffung der Ver-
mögensteuerpflicht von Kapitalgesellschaften diese 
einen Liquiditätsvorteil gegenüber den Personenge-
sellschaften und den Einzelunternehmern erhielten 
und daß einmal ausländisches Anteilseigentum und 

1 ) Vgl. Gutachten der Steuerreformkommission, Schriften-
reihe des BMF, Heft 17, Bonn 1971, S. 630 ff. und Wissen-
schaftlicher Beirat beim BMF, Gutachten zur Reform 
der direkten Steuern in der BRD, Bonn 1967, S. 65f. 
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zum anderen unter bestimmten Voraussetzungen 
auch die im Inland gehaltenen Anteilsrechte in Rela-
tion zu dem Betriebsvermögen bevorzugt würden. 

764. Ein Liquiditätsvorteil für die juristischen Per-
sonen bei Abschaffung ihrer Vermögensteuerpflicht 
gegenüber den Personengesellschaften und Einzel-
unternehmern könnte eventuell darin gesehen wer-
den, daß erstere von der Vermögensteuerzahllast be-
freit würden und die so gewonnene Liquidität nicht 
ausschütteten; Personengesellschaften und Einzel-
unternehmer hätten dagegen die Vermögensteuer

-schuld ihrer Eigentümer zu begleichen. Dieser Auf-
fassung, der eine Trennung zwischen Gesellschafts- 
und Gesellschafterebene zugrunde liegt, kann sich 
die Monopolkommission jedoch nicht anschließen. 
Sie ist vielmehr der Auffassung, daß auch bei Perso-
nengesellschaften die Vermögensteuer aus den zur 
persönlichen Verwendung durch die Mitunterneh-
mer bestimmten Gewinnanteilen gezahlt werden 
kann. Diese Zahlungen würden denjenigen entspre-
chen, die die Anteilseigner von Kapitalgesellschaf-
ten aus den erhöhten Gewinnausschüttungen be-
gleichen könnten, die im Fall der Vermögensteuer-
befreiung der Gesellschaften möglich wären. 

765. Das inländische Anteilseigentum der Auslän-
der unterliegt gemäß § 2 Abs. 2 VStG i. V. m. § 121 
Abs. 2 Nr. 4 BewG nur dann der Vermögensteuer, 
wenn die Beteiligung mindestens ein Viertel des 
Grund- oder des Stammkapitals ausmacht. Die Auf-
hebung der Vermögensteuerpflicht der Kapitalge-
sellschaften bedeutet also im wirtschaftlichen Er-
gebnis, daß inländisches Kapitalvermögen von Aus-
ländern, soweit es sich um eine Beteiligung von un-
ter 25% handelt, nicht mehr der inländischen Be-
steuerung unterliegt. Dieser Nachteil des Reform-
vorschlags der Monopolkommission dürfte aller-
dings leicht, nämlich durch eine Ausweitung des Be-
griffs „Inlandsvermögen der beschränkt Steuer-
pflichtigen" (§ 121 Abs. 2 BewG) auf alle Anteile an 
Kapitalgesellschaften mit Sitz oder Geschäftslei-
tung im Inland, zu beseitigen sein. 

766. Eine vermögensteuerliche Bevorzugung des 
Eigentums an Aktien (u. ä.) im Verhältnis zu demje-
nigen an Betriebsvermögen könnte sich dann im Ge-
folge der von der Monopolkommission vorgeschlage-
nen Reform ergeben, wenn die Bewertung der Ak-
tien mit dem amtlichen Kurs oder dem gemeinen 
Wert (§ 109 Abs. 3 i. V. m. §§ 11,112,113 BewG) niedri-
ger ausfällt als die Regelbewertung eines entspre-
chenden Betriebsvermögens mit dem Teilwert (§ 109 
Abs. 1 i. V. m. § 10 BewG). Bei dem Vergleich zwi-
schen Kurswert und Teilwert ist eine solch eindeu-
tige Beziehung allerdings kaum zu konstatieren. Ak-
tienkurse unterliegen vielfältigen, u. a. auch speku-
lativen Einflüssen. Deshalb wird der Wert einer Ak-
tie einmal über und einmal unter dem Wert des ent-
sprechenden Anteils an der Summe der Teilwerte ei-
nes Betriebsvermögens liegen. 

Auch die Bewertung nichtnotierter Aktien oder von 
GmbH-Anteilen mit dem gemeinen Wert bedeutet 
für deren Eigentümer nicht unbedingt, daß sie für 
gleiche Bruchteile eines Betriebsvermögens weni

-

ger Vermögensteuer zu zahlen hätten als die Mitun-
ternehmer einer Personengesellschaft. Vielmehr 
führen Teilwertansatz und die Bewertung mit dem 
gemeinen Wert (Stuttgarter Verfahren, Abschnitt 76 
bis 90 VStR) je nach der Struktur des Betriebsver-
mögens einmal zu einer Bevorzugung der Mitunter-
nehmer einer Personengesellschaft und in anderen 
Fällen zur Besserstellung der Anteilseigner einer 
Kapitalgesellschaft. Im übrigen ließe sich eine Un-
gleichbehandlung der Eigentümer von Unterneh-
men unterschiedlicher Rechtsform durch die gene-
relle Bewertung von Betriebsvermögen mit dem ge-
meinen Wert beseitigen. 

3.2.3.2 Die gewerbesteuerlichen Schachtelprivilegien 

767. Neben dem bewertungsrechtlichen Schachtel-
privileg üben auch die gewerbesteuerlichen Schach-
telprivilegien einen wesentlichen Konzentrations-
anreiz aus. Die Form der Konzentrationswirkung 
unterscheidet sich nicht von der oben dargestellten, 
so daß sich die Ausführungen hier auf eine Abschät-
zung der wirtschaftlichen Relevanz der Privilegien 
sowie auf einen Vorschlag zur Novellierung des Ge-
werbesteuergesetzes beschränken können. 

768. Das gewerbeertragsteuerliche Schachtelprivi-
leg nach § 9 Nr. 2 a Gewerbesteuergesetz (GewStG) 
gestattet den Abzug der Gewinne aus Anteilen an in-
ländischen Kapitalgesellschaften und Kreditanstal-
ten des öffentlichen Rechts vom Gewerbeertrag, so-
weit die Beteiligung mindestens ein Viertel des 
Grund- oder Stammkapitals ausmacht. Es unter-
scheidet sich vom bewertungsrechtlichen Schachtel-
privileg insofern, als es auch auf Beteiligungen von 
Personengesellschaften und Einzelunternehmen an 
Kapitalgesellschaften (und deshalb zahlreichere) 
Anwendung findet. 

769. Die wirtschaftliche Relevanz des Schachtel-
privilegs gemäß § 9 Nr. 2 a GewStG steht demjenigen 
des § 102 Abs. 1 BewG nicht entscheidend nach. Ge-
mäß § 11 Abs. 2 GewStG beträgt die Meßzahl für den 
Gewerbeertrag im Regelfall 5 %. Bei einem Hebesatz 
von z. B. 400 % (etwa in Frankfurt) und unter der Be-
rücksichtigung der Abzugsfähigkeit der Gewerbe-
steuer bei ihrer eigenen Bemessungsgrundlage er-
gibt sich ein faktischer Steuersatz von 16,7 %, der auf 
den, nach den Vorschriften des GewStG modifizier-
ten, einkommen- bzw. körperschaftsteuerlichen Ge-
winn anzuwenden ist. Die Bruttoschachtelerträge, 
also die Summe der Dividenden und der Steuergut-
schriften würden sich beim Fehlen der Vorschrift 
des § 9 Nr. 2 a GewStG entsprechend verringern. Die 
im vorangehenden Kapitel als Demonstrationsob-
j ekt herangezogene Mercedes-Automobil-Hol-
ding AG müßte etwa 1981 ohne gewerbeertragsteu-
erliches Schachtelprivileg (bei gleichzeitiger Exi-
stenz des bewertungsrechtlichen Schachtelprivi-
legs) ca. 19,6 Mio. DM Gewerbesteuer auf den Ge-
werbeertrag zahlen, wodurch die maximale Brutto-
rendite der MAH-Aktien von 7,7 % (vgl. Zeile 9 des 
Beispiels) auf 6,4 % fallen würde. 

770. Die konzentrationsfördernde Wirkung des ge-
werbeertragsteuerlichen Schachtelprivilegs kann, 
entsprechend den im vorangehenden Abschnitt dis- 
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kutierten Möglichkeiten, durch seine Abschaffung 
oder durch die Ausdehnung der Kürzungsmöglich-
keit des § 9 Nr. 2 a auf niedrigere oder alle Beteili-
gungen an Unternehmen mit eigener Rechtspersön-
lichkeit gemindert werden. Die Vor- und Nachteile 
der beiden Lösungsvorschläge sind hier nicht an-
ders als oben zu bewerten. Da die Monopolkommis-
sion oben schon die Ausweitung des Schachtelprivi-
legs der Abschaffung dieser Regelung vorzog, 
kommt sie zu dem Ergebnis, daß die doppelte Gewer-
besteuerbelastung der aus Beteiligungen stammen-
den betrieblichen Gewinne durch die generelle Ab-
zugsfähigkeit solcher Beträge bei der Berechnung 
des Gewerbeertrags verhindert werden sollte. Ge-
setzestechnisch wäre dies durch eine Erweiterung 
der Regelung des § 9 Nr. 2 Gewerbesteuergesetz 
(Freistellung der Gewinne aus Anteilen an Mitun-
ternehmergemeinschaften) auf alle Beteiligungser-
träge zu erreichen. 

771. Steuerausfälle wären bei der vorgeschlagenen 
Gewerbesteuernovellierung in wesentlich geringe-
rem Umfang als bei der oben empfohlenen Reform 
des Vermögensteuergesetzes zu erwarten. Im Ge-
gensatz zum vorangegangenen Abschnitt geht es 
nicht um die Beseitigung einer generellen Doppelbe-
lastung, sondern lediglich darum, eine partielle 
Zweifachbesteuerung (nämlich der Gewinne aus Be-
teiligungen von unter 25% an Unternehmen mit ei-
gener Rechtspersönlichkeit) zu eliminieren. Ver-
mutlich würde eine geringe Anhebung des Steuer-
meßbetrages bzw. der Hebesätze ausreichen, das 
Gewerbeertragsteueraufkommen auch nach der No-
vellierung auf dem alten Niveau zu halten. 

772. Die Mehrfachbelastung des unternehmeri-
schen Anteilsbesitzes an Kapitalgesellschaften und 
Kreditanstalten des öffentlichen Rechts durch die 
Gewerbesteuer nach dem Gewerbekapital wird 
durch § 12 Abs. 3 Nr. 2 a GewStG verhindert, soweit 
eine mindestens 25 %ige Beteiligung vorliegt. Diese 
Vorschrift hat nur für Obergesellschaften in der 
Form von Einzelunternehmern, KG's oder OHG's 
Bedeutung, denn die Gesellschaften mit eigener 
Rechtspersönlichkeit gehören schon über § 12 Abs. 1 
GewStG (Maßgeblichkeit des bewertungsrechtli-
chen Einheitswerts für die Feststellung des Gewer-
bekapitals) zum Adressatenkreis des § 102 Abs. 1 
BewG. 

773. Das gewerbekapitalsteuerliche entspricht in 
seiner wirtschaftlichen Bedeutung in etwa dem ge-
werbeertragsteuerlichen Schachtelprivileg. Gemäß 
§ 13 Abs. 2 GewStG beträgt die Meßzahl 0,2 %, d. h. 
bei einem Hebesatz von 400 % würde die Gewerbe-
steuer auf das Gewerbekapital 0,8 % des modifizier-
ten Einheitswertes ausmachen. Die als Beispiel ver-
wandte Mercedes-Automobil-Holding AG müßte 
1981, würde die Nr. 2 a des § 12 Abs. 3 GewStG fehlen 
und wäre die MAH eine Personengesellschaft, 
14,4 Mio. DM Gewerbekapitalsteuer zahlen, wo-
durch sich ihre maximale Bruttorendite (bei Exi-
stenz der übrigen Schachtelprivilegien) von 7,7 % auf 
6,7 % ermäßigen würde 1 ). 

1 ) Bei der Abschaffung der bewertungs- und gewerbesteu-
erlichen Schachtelprivilegien würde die MAH-Brutto-
rendite von 7,7 % auf 3,8 % halbiert. 

774. Die Beseitigung des gewerbekapitalsteuerli-
chen Schachtelprivilegs könnte analog zu derjeni-
gen des gewerbeertragsteuerlichen Schachtelprivi-
legs vorgenommen werden. Die relevante Norm ist 
hier § 12 Abs. 3 Nr. 2 (Kürzung des Gewerbekapitals 
um den Wert der Anteile an Mitunternehmerge-
meinschaften), die auf alle Anteile an Unternehmen 
erweitert werden sollte. 

3.3 Subventionen und Konzentration 

3.3.1 Die Konzentrationswirkung von Subventionen 

775. Subventionen können die Unternehmenskon-
zentration auf dreierlei Weise beeinflussen. Einmal 
besteht die Möglichkeit, daß Unternehmenszusam-
menschlüsse staatlich prämiert und damit für diese 
unter Umständen erst attraktiv werden. In der Ver-
gangenheit wurde die Vergabe von einmaligen Sa-
nierungssubventionen oder öffentlichen Bürgschaf-
ten mehrfach davon abhängig gemacht, daß sich die 
begünstigten Unternehmen mit anderen zusammen-
schließen. Hierdurch sollten die Erfolgsaussichten 
der Konsolidierungsbemühungen verbessert wer-
den. Zum Beispiel wurde in den 60er Jahren dem 
Automobilhersteller Glas ein öffentlicher Kredit in 
Höhe von 40 Mio. DM unter der Auflage zugesagt, 
daß er sich mit der Bayerischen Motorenwerke AG 
zusammenschließen müsse. Eine ähnliche Rolle 
spielten der Bund und das Land Bayern beim Zu-
sammenschluß Messerschmidt AG/Bölkow GmbH 
und auch bei der geplanten Vereinigung der Stahlbe-
reiche von Krupp und Hoesch in einer „Ruhr-
stahl AG" wird die Vergabe von Subventionen an die 
Stahlunternehmen von der Vorlage eines Sanie-
rungskonzepts abhängig gemacht, das die Zusam-
menlegung von Produktionen beinhalten soll. 

Insgesamt ist jedoch das Gewicht des Konzentra-
tionseinflusses von Subventionen dieser Art als rela-
tiv gering anzusehen. Zum einen handelt es sich le-
diglich um Einzelfälle und zum anderen wurde in 
der Regel die Aufgabe der wirtschaftlichen Selb-
ständigkeit von solchen Unternehmen gefordert, die 
ohne die Staatshilfe ohnedies aus dem Markt hätten 
ausscheiden müssen. Die Sanierungssubventionen 
berührten also in der Regel allenfalls, aber auch 
nicht immer, die Verteilung der Marktanteile, nicht 
jedoch die Zahl der Marktteilnehmer. 

776. Ein anderer Fall ist gegeben, wenn die Sanie-
rung größerer Unternehmen durch Subventionen 
und Bürgschaften zur Regel und damit für die be-
günstigten Anbieter zum Bestandteil der Entschei-
dungsgrundlage wird. Ein verringertes Konkursri-
siko kann zur Anwendung agressiverer Wettbe-
werbsstrategien und zu einem in bezug auf dasje-
nige der kleineren Konkurrenten, schnelleren 
Wachstum der förderungswürdigen, in der Regel 
großen unternehmerischen Arbeitgeber führen. 
Eine derartige Diskriminierung der kleineren Un-
ternehmen hält die Monopolkommission weder für 
beschäftigungspolitisch gerechtfertigt, noch für 
wettbewerbspolitisch vertretbar. Über das Gewicht 
dieser Diskriminierung der Subventionsvergabe 
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kann die Monopolkommission allerdings keine be-
gründeten Aussagen machen, da kaum Kenntnisse 
darüber vorliegen, bei welcher Unternehmensgröße 
mit welcher Gewißheit staatlich finanzierte Sanie-
rungen durchgeführt und wie diese bei den Unter-
nehmen berücksichtigt werden. 

777. Schließlich verändern Subventionen die Kon-
zentration in der Wirtschaft auch dann, wenn die 
Mittel ungleichmäßig (in bezug auf die Ausprägung 
eines Größenmerkmals) auf die Unternehmen ver-
schiedener Größe verteilt werden. Zusätzliche Er-
träge in der Form von Subventionen erhöhen z. B. 
die Investitionskraft der Empfänger oder eröffnen 
die Möglichkeit, die Angebotspreise zu senken. Wer-
den die Anbieter auf einem Markt relativ zu ihrer 
Größe mit unterschiedlichen Beträgen bedacht, so 
bleiben in der Regel die jeweiligen Wachstumsraten 
nicht unberührt. Vielmehr werden die bevorteilten 
Gruppen ceteris paribus zunehmende Marktanteile 
aufweisen, wodurch die Konzentration verändert 
wird. Die Gleichbehandlung der Anbieter eines 
Marktes bei gleichzeitiger Benachteiligung dieser 
Unternehmensgruppe in Relation zu den Unterneh-
men eines anderen Bereichs verändert die gesamt-
wirtschaftlichen Gewichte der Branchen, erhöht so-
mit die relative Bedeutung einer Marktkonzentra-
tion für die Branchen- oder aggregierte Konzentra-
tion und verändert dadurch schließlich diese Grö-
ßen. 

778. Die einzelnen Subventionen werden im Regel-
fall ungleichmäßig auf die Unternehmensgrößen 
verteilt und damit konzentrationsverändernd sein. 
Dies ist darauf zurückzuführen, daß ihre Vergabe an 
bestimmte Merkmale, wie z. B. Branchenzugehörig-
keit, Standort, Durchführung bestimmter Maßnah-
men etc. anknüpft, die ungleich verteilt sind. Die 
Subventionierung der Landwirtschaft etwa wirkt ge-
samtwirtschaftlich dekonzentrierend, weil dieser 
Wirtschaftsbereich durch relativ kleine Einheiten 
geprägt und somit zwangsläufig eine Bevorteilung 
dieser Größenklasse gegeben ist. Die umgekehrte 
Wirkung ist bei der Unterstützung des Steinkohle-
bergbaus oder des Flugzeugbaus anzutreffen. Die 
Regionalförderung ist z. B. dann dekonzentrierend, 
wenn das subventionierte Gebiet durch mittelstän-
dische Industrie geprägt wird. 

Die Verteilung der Subventionen auf die Unterneh-
mensgrößenklassen kann aber auch dann ungleich-
mäßig sein, wenn die unterschiedlich großen Einhei-
ten im (relativ) gleichen Umfang mit den subven-
tionserheblichen Merkmalen ausgestattet sind. Die 
Ursachen hierfür sind in den Präferenzen der Sub-
ventionsgeber für bestimmte Empfänger sowie in 
der unterschiedlichen Attraktivität der Subven-
tionsnachfrage für Unternehmen abweichender 
Größe zu suchen. Den Subventionsgebern wird oft 
unterstellt, daß sie große Einheiten bevorzugten, 
weil hier der Arbeitsaufwand durch die geringe Zahl 
der Fälle sowie durch die Zusammenarbeit mit ge-
schulten Verhandlungspartnern weniger umfang-
reich ausfällt als bei der Förderung kleiner Unter-
nehmen. Diese Tendenz zur vorrangigen Unterstüt

-

zung großer Anbieter wird durch die Scheu mittel-
ständischer Unternehmen vor den bürokratischen 
Anforderungen im Subventionsverfahren sowie 
durch ein ungünstigeres Verhältnis zwischen büro-
kratischem Aufwand und beantragter Förderung bei 
kleineren Subventionsbeträgen verstärkt. 

779. Eine grundsätzlich zu vermutende, ungleich-
mäßige Verteilung der einzelnen Subventionen auf 
die Unternehmensgrößenklassen ist vom konzentra-
tionspolitischen Standpunkt aus gesehen allerdings 
unbedenklich, soweit sich die Effekte, je nach der be-
trachteten Konzentrationsart, innerhalb eines 
Marktes, einer Branche oder der gesamten gewerbli-
chen Wirtschaft, ganz oder doch zumindest im we-
sentlichen ausgleichen. Für die empirische Untersu-
chung der Konzentrationswirkung der Subventio-
nen bedeutet dies, daß eigentlich die Distribution 
der Summe aller Transfers an Unternehmen über-
prüft werden müßte. Hierfür fehlt es jedoch an einer 
ausreichenden Datenbasis. 

Schon über den Umfang aller direkten Subventio-
nen liegen keine gesicherten Informationen vor. 
Während das Statistische Bundesamt in seiner 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung für 1979 auf 
einen Gesamtbetrag von 24,8 Mrd. DM 1 ) kommt, 
weist der Achte Subventionsbericht, allerdings nur 
für den Bereich des Bundes, eine Summe von 
7,2 Mrd. DM 2 ) aus. Die Differenz zwischen diesen 
Angaben dürfte kaum von den Ländern und Ge-
meinden aufgebracht werden. Vielmehr unterschei-
den sich die Vorstellungen darüber, was eigentlich 
als Subvention zu bezeichnen ist, erheblich 3 ). 

Zur Unkenntnis des Gesamtbetrages der Transfers 
an Unternehmen kommt diejenige über deren Ver-
teilung auf Unternehmensgrößenklassen. Nur bei ei-
nem geringen Teil der Maßnahmen wurden vom 
Subventionsgeber Unternehmensdaten erhoben, 
und es wurden auch Unternehmen bisher nicht für 
alle Subventionsarten nach den empfangenen Be-
trägen befragt. 

Aus den genannten Gründen kann die Monopolkom-
mission nur bruchstückhafte und zum Teil mit Un-
genauigkeiten behaftete Informationen über die un-
ternehmensgrößenspezifische Verteilung einzelner 
Subventionen und zum Teil auch nur für einzelne 
Wirtschaftsbereiche vorlegen, die nur in ihrer Ge-
samtheit eine Antwort auf die hier relevante Frage 
geben können. 

1) Vgl. Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 
1981 für die Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart/ 
Mainz 1981, S. 522. 

2) Vgl. Achter Subventionsbericht, BT-Drucksache 9/986, 
S. 27. 

3) In den Subventionsbericht werden z. B. die wesentlich-
sten F + E-Subventionen nicht aufgenommen. Die Mo-
nopolkommission hält es für dringend erforderlich, daß 
in den Statistiken des Statistischen Bundesamtes und 
der Bundesregierung in Zukunft ein einheitlicher und 
umfassender Subventionsbegriff zugrundegelegt wird. 
Dadurch würde sowohl die Transparenz der Subven-
tionsvergabe erhöht, als auch die Beurteilung der ord-
nungspolitischen Bedeutung der Transfers an Unter-
nehmen erleichtert. 
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3.3.2 Methodische Vorbemerkungen 

780. Die unternehmensgrößenspezifische Distribu

-

tion von Subventionen wird im folgenden durch so-
genannte Verteilungsquotienten gemessen. Für jede 
Unternehmensgrößenklasse wird jeweils der Anteil 
an der Gesamtförderung durch eine bestimmte Maß-
nahme in einer Periode durch den entsprechenden 
Anteil an einem Größenmerkmal, wie Umsatz, Be-
schäftigte oder Wertschöpfung dividiert. Nimmt der 
Verteilungsquotient für alle Unternehmensgrößen-
klassen den Wert von eins an, so bedeutet dies, daß 
die Subventionsmaßnahme größenneutral ist. Alle 
Unternehmen werden proportional zu ihrer Größe 
im gleichen Umfang gefördert 1 ). Eine überpropor-
tionale finanzielle Unterstützung einzelner Größen-
klassen wird durch Werte über eins, die Benachteili-
gung bestimmter Unternehmensgruppen durch 
Werte unter eins angezeigt. 

781. Die vorliegenden statistischen Unterlagen er-
lauben es nicht, den Verteilungsquotienten der ein-
zelnen Subventionen unter Zugrundelegung einheit-
licher Klasseneinteilungen, Erhebungseinheiten 
oder Größenmerkmale zu berechnen. Vielmehr 
mußten als Erhebungseinheiten jeweils rechtlich 
selbständige und wirtschaftlich selbständige Unter-
nehmen akzeptiert werden, wobei auch hier eine ge-
naue Trennung nicht immer möglich war. In einem 
Fall (regionale Strukturförderung) ist auch nur die 
Größenstruktur der geförderten Betriebe bekannt. 
Diese Abweichungen von der eigentlichen relevan-
ten Untersuchungseinheit, dem wirtschaftlich seib

-

ständigen Unternehmen, können natürlich zur Ver-
zerrung der Ergebnisse führen. Insofern sollten im 
folgenden nur wesentliche Abweichungen von dem 
Verteilungsquotienten mit dem Betrag eins (der eine 
proportional zum Größenmerkmal empfangene Sub-
vention anzeigt) als konzentrationsbeeinflussend 
angesehen werden. Auch in diesen Fällen ist aller-
dings weiterhin eine gewisse Skepsis gegenüber den 
Verteilungskennziffern angebracht. 

782. Als Größenmerkmale werden alternativ Be-
schäftigte, Wertschöpfung und Umsatz verwandt. Da 
die Ausprägung der Größenmerkmale (als Bezugs-
größe für die Förderung) in den meisten Fällen nicht 
den Aufstellungen der subventionierenden Stellen 
entnommen werden kann, ergeben sich gewisse Ab-
weichungen zwischen den Definitionen der Erhe-
bungseinheiten und der untersuchten Wirtschafts-
bereiche bei den Unterlagen über die Förderung ei-
nerseits und denjenigen über die Bezugsgrößen an-
dererseits. Auch stimmen nicht in jedem Fall die Er-
hebungsperioden überein. Bei der Kommentierung 
der einzelnen Verteilungstabellen werden die vorge-
nommenen Hilfskonstruktionen jeweils erwähnt. 

1 ) Voraussetzung für die Richtigkeit dieser Aussage ist na-
türlich, daß das jeweils zugrundeliegende Größenmerk-
mal die Unternehmensgröße konzentrationsstatistisch 
richtig wiedergibt. Vgl. zu dieser Problematik Kapitel III 
dieses Gutachtens. 

3.3.3 Unternehmensgrößenspezifische Verteilung von Sub-
ventionen im Bergbau und im Verarbeitenden Ge-
werbe 

783. Im Rahmen seiner Stichprobenerhebung über 
die Kostenstruktur im Bergbau und im Verarbeiten-
den Gewerbe erfaßt das Statistische Bundesamt die 
von Unternehmen (rechtliche Einheiten) empfange-
nen Subventionen nach Beschäftigtengrößenklas-
sen. Unter Subventionen versteht es dabei alle Zu-
wendungen von Gebietskörperschaften an Unter-
nehmen für laufende Produktionszwecke, z. B. Zins

-

zuschösse, Frachthilfen, Lohnkostenzuschüsse u. ä., 
nicht jedoch Forschungs- und Entwicklungssubven-
tionen, Investitionszuschüsse oder Ersatzleistungen 
für außerordentliche Verluste. In der gegebenen Ab-
grenzung des Wirtschaftsbereichs und des Subven-
tionsbegriffs kommt das Statistische Bundesamt für 
1979 lediglich auf eine Gesamtförderungssumme 
von ca. 2,9 Mrd. DM 1 ), ein Wert, der erheblich unter 
dem tatsächlichen Betrag aller Transfers an Unter-
nehmen liegen dürfte. Insofern handelt es sich bei 
den folgenden Angaben lediglich um einen Aus-
schnitt aus der Verteilung aller Subventionen an den 
Bergbau und das Verarbeitende Gewerbe. 

Bezugsbasis für die Verteilung der Subventionen 
auf die Unternehmensgrößenklassen ist hier die 
Verteilung der Nettowertschöpfung zu Faktorko-
sten. Da dieses Größenmerkmal ebenfalls im Rah-
men der Kostenstrukturerhebung erfaßt wird, erge-
ben sich keine Probleme hinsichtlich der Identität 
des Wirtschaftsbereiches, der Erhebungseinheit 
oder der Untersuchungsperiode. 

784. Der Tabelle 3 kann entnommen werden, daß 
die Beschäftigtengrößenklassen der Unternehmen 
im Jahre 1977 zunächst relativ gleichmäßig mit Sub-
ventionen bedacht wurden, sich die Situation der 
kleinen Unternehmen mit bis zu 1 000 Beschäftigten 
in Relation zu den größeren in den folgenden Jahren 
aber zunehmend verschlechterte. Insofern wurde 
zumindest 1979 die aggregierte Konzentration geför-
dert. Nähere Untersuchungen zeigen jedoch, daß in 
diesem Fall die globale Betrachtung der Subven

-

tionsverteilung nicht sehr hilfreich ist. 1979 entfielen 
auf den Bergbau (60,1 %) und die Milchverarbeitung 
(21,5%) mehr als vier Fünftel der Fördermittel, wäh-
rend diese Wirtschaftsbereiche nur 4,1 % der Wert-
schöpfung im Bergbau und Verarbeitenden Ge-
werbe auf sich vereinigen konnten. Die Verteilungs-
quotienten für den untersuchten Sektor wurden des-
halb weitgehend durch die Subventionsvergabe in 
den beiden besonders intensiv geförderten Bran-
chen dominiert. Die Unterstützung der im Bergbau 
vorherrschenden sehr großen wirtschaftlichen Ein-
heiten läßt (in Tabelle 3) den Eindruck entstehen, 
daß zumindest 1978 und 1979 eine Bevorzugung von 
Großunternehmen festgestellt werden kann. Tat-
sächlich werden, wie der folgenden Tabelle 4 zu ent-
nehmen ist, in der Milchverarbeitung, dem zweiten 
Förderungsschwerpunkt, in erster Linie mittelgroße 

1 ) Vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 4, Reihe 4.3.1, 
1979, Stuttgart/Mainz 1982, S. 18. Zur Kritik der unzu-
länglichen Erfassung der Subventionen vgl. Fn. 3 zu 
Tz. 779. 
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Tabelle 3 

Subventionen laut Kostenstrukturstatistik: Vertei

-

lungsquotienten 1 ) 1977 bis 1979 
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 4, Rei-

he 4.3.1, 1977 bis 1979, Stuttgart/Mainz 1980 
bis 1982 

Jahr 
Be

-

schäftig

-

tenklasse 
1977 1978 1979 

20 bis  49 0,97 0,81 0,70 
50 bis  99 1,32 0,83 0,74 

100 bis 199 0,82 0,48 0,41 
200 bis 499 1,15 0,93 0,84 
500 bis 999 1,12 0,58 0,47 

1 000 und mehr 0,93 1,22 1,28 

1 ) Verhältnis des Anteils einer Beschäftigtengrößenklasse 
der Unternehmen (rechtlich selbständige Einheiten) an 
der Gesamtheit der Fördermittel an den Bergbau und 
das Verarbeitende Gewerbe zum Anteil der Größen-
klasse an der Wertschöpfung zu Faktorkosten des glei-
chen Bereichs. Bei den Subventionen werden F + E- und 
Investitionshilfen sowie einzelfallbezogene Stützungs-
maßnahmen nicht berücksichtigt. 

Anbieter (200 bis 500 Beschäftigte) unterstützt. Ent-
sprechendes gilt - eventuell für einzelne Branchen 
wieder im unterschiedlichen Umfang - für die übri-
gen der untersuchten Wirtschaftsbereiche. 

785. Insgesamt kann also festgehalten werden, daß 
die vom Statistischen Bundesamt erfaßten Subven-
tionen an den Bergbau und das Verarbeitende Ge-
werbe kaum in einer wettbewerbspolitisch bedenk-
lichen Form konzentrationsfördernd gewirkt haben. 

Die allein auf die Unterstützung einer schrumpfen-
den Branche zurückzuführende Förderung der ag-
gregierten Konzentration kann jedenfalls nicht als 
wettbewerbspolitisch relevant eingestuft werden. 

3.3.4 Unternehmensgrößenspezifische Verteilung von For-
schungs- und Entwicklungssubventionen 

786. Neben der Unterstützung bestimmter Bran-
chen wie z. B. des Steinkohlebergbaus, der Land-
wirtschaft oder der Flugzeugbauindustrie, spielt die 
Förderung von Forschung und Entwicklung (F + E) 
in der Wirtschaft eine besondere Rolle. 1980 wurden 
im Rahmen diverser Programme allein vom Bund 
rd. 3 Mrd. DM F + E-Subventionen direkt oder indi-
rekt (etwa durch die Subventionierung der Gemein-
schaftsforschung in Fachinstituten) an Unterneh-
men ausgezahlt. Von 1972 bis 1980 nahm die F + E-
Förderung um ca. 185 (Y0 zu, d. h. sie wuchs mit einer 
jährlichen Durchschnittsrate von 14 %. Eine Über-
sicht über den Umfang der wichtigsten F + E-Pro-
gramme der Bundesregierung gibt die Tabelle 5. 

787. Die erhebliche und zunehmende wirtschaftli-
che Relevanz der F + E-Förderung sowie ihre spezi-
fische Nähe zum Unternehmenswachstum und da-
mit letztlich zur Entwicklung der Konzentration ver-
anlaßt die Monopolkommission dazu, sich etwas ein-
gehender mit dieser Form der Transfers an Unter-
nehmen zu beschäftigen. Die Kommission kann sich 
dabei auf drei Quellen stützen. Zunächst einmal 
führt der Stifterverband für die Deutsche Wissen-
schaft seit 1948 Erhebungen über Forschung und 
Entwicklung in der Wirtschaft durch, die u. a. die 
Herkunft der für F + E-Zwecke verwandten Mittel 
berücksichtigen. Des weiteren stellen der Bundes-
minister für Forschung und Technologie sowie der 
Bundesminister für Wirtschaft Daten über die un-
ternehmensgrößenspezifische Verteilung der beiden 
wichtigsten Fördermaßnahmen, der BMFT-Projekt-
förderung und der F + E-Personalkostenzuschüsse 

Tabelle 4 

Subventionen laut Kostenstrukturstatistik: Verteilungsquotienten 1)  1977 bis 1979 
(Gesonderte Bereiche des Bergbaus und des Verarbeitenden Gewerbes) 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 4, Reihe 4.3.1 und 4.3.3, 1977 bis 1979 
Stuttgart/Mainz 1980 bis 1982 

Wirtschaftsbereich 
Jahr 

Beschäftigten
-klasse 

Bergbau Milchverarbeitung Übrige Bereiche 

1977 1978 1979 1977 1978 1979 1977 1978 1979 

20 bis  49   0,03 0,00 0,00 1,35 1,25 
1,04 1,06 1,80 1,74 

50 bis  99   0,00 0,00 0,00 0,78 2,95 
100 bis 199   0,28 0,00 0,78 0,47 0,52 1,43 1,10 
200 bis 499   0,08 1, 46 1,58 1,81 
500 bis 999   0,00 

 
0,00 0,99 118 0,82 0,77 1,05 

0,83  
1 000 und mehr   1,04 1,03 1,03 0,72 0,60 0,83 0,78 

1 ) Zur Berechnung vgl. Fn. 1 zu Tabelle 3. 
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Tabelle 5 
F + E-Förderung der gewerblichen Wirtschaft durch die Bundesregierung 

1972 bis 1980 (nur zivile F + E) 1 ) 
Quelle: Bundesministerium für Forschung und Technologie; Bundesministerium für Wirtschaft, 4. bis 

7. Subventionsbericht, BT-Drucksachen 7/1144, 7/4203, 8/1195, 8/3097 

Jahr 
Maßnahme 

Förderung in Mio. DM 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

1. BMFT-Projektförde- 
rung   883 1 175 1 282 1 534 1 313 1486 1 703 2 108 2 160 

2. F + E-Personalkosten- 
zuschüsse (BMWi)   319 392 

3. Erstinnovationsförde- 
rung (BMWi)   4 7 6 7 10 12 16 18 19 

4. F + E-Förderung  Ber- 
lin (BMWi)   5 3 4 4 4 6 5 8 6 

5. Externe  Vertragsfor- 
schung (BMFT)   1 5 8 

6. Energiesparende 
Technologien (BMWi) 1 4 10 

7. Innovation im Stein- 
kohlebergbau (BMWi) 5 9 31 32 35 40 68 70 

8. Technologieberatung 
(BMFT)   1 3 4 9 

9. Vertragsforschungsra- 
batt (BMFT)   1 2 2 3 

10. Gemeinschaftsfor- 
schung (BMWi)   36 41 42 48 43 50 56 69 75 

11. Wagnisfinanzierung 
(BMFT)   1 2 4 13 

12. Forschungszulage  § 4 
InvZuLG (BMF)   74 58 66 70 50 52 54 83 95 

Summe der F + E- 
Förderung   1 002 1 289 1 409 1 694 1 483 1 644 1 883 2 692 2 860 

1 ) Es wurden nur die Maßnahmen vom BMFT, BMWi und BMF berücksichtigt. Diese Ministerien vergeben über 95 % 
aller Fördermittel des Bundes an Unternehmen. 

(BMWi) zur Verfügung. Schließlich wird beim BMFT 
eine Statistik über die F + E-Förderung sogenann-
ter kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) ge-
führt, die Informationen darüber liefert, welche Be-
träge Unternehmen mit bis zu 200 Mio. Jahresum-
satz zukommen. 

Die drei genannten Statistiken weisen unterschied-
liche Charakteristika und auch unterschiedliche 
Mängel auf. Die Monopolkommission hat sich des-
halb entschlossen, sie nebeneinander für ihre Unter-
suchung heranzuziehen. Auf diese Art und Weise 
können evtl. voreilige Schlüsse vermieden, aber 
auch besser fundierte Erkenntnisse gewonnen wer-
den. 

3.3.4.1 Die Erhebungen des Stifterverbandes 

788. Der Stifterverband erfaßt durch eine Primär

-

erhebung F+ E-Daten bei Unternehmen und Institu

-

tionen der Gemeinschaftsforschung. Gleichzeitig 

werden allgemeine Unternehmenskennziffern wie 
Beschäftigte, Umsatz und Investitionen erhoben. 
Die auf freiwilliger Basis durchgeführte Befragung 
berücksichtigt alle Unternehmen mit mehr als 50 
Beschäftigten, von denen angenommen werden 
kann, daß sie Forschung und Entwicklung betreiben. 
Erhebungseinheit ist im Prinzip das rechtlich selb-
ständige Unternehmen, doch werden zum Teil, so-
weit Mutter- und Tochtergesellschaften in einem 
Wirtschaftsbereich tätig sind, auch Konzernmeldun-
gen akzeptiert. 
Aus den angeführten Charakteristika . der F + E-Sta-
tistik des Stifterverbandes ergeben sich einige Pro-
bleme in bezug auf die Zuverlässigkeit der aus ihr 
gewonnenen Aussagen über die unternehmensgrö-
ßenspezifische Verteilung der F + E-Subventionen. 
Zunächst ist die Erhebung für die Untersuchungen 
der Monopolkommission in zweifacher Hinsicht un-
vollständig. Einmal werden nur solche Unterneh-
men befragt, bei denen vermutlich F+ E-Maßnah- 
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men durchgeführt werden. Damit fallen die vom Stif-
terverband miterhobenen Umsatz- und Beschäftig-
tenangaben als Bezugsgröße für die F + E-Förde-
rung aus, denn hier müßte natürlich die Gesamtzahl 
aller Unternehmen eines Wirtschaftsbereichs und 
einer Größenklasse zugrundegelegt werden. Ersatz-
weise wird die Verteilung der Umsätze auf die Un-
ternehmensgrößenklassen der amtlichen Umsatz-
steuerstatistik entnommen. Zwar berücksichtigt die 
Umsatzsteuerstatistik in erster Linie wirtschaftli-
che Einheiten, während der Stifterverband vorran-
gig auf rechtlich selbständige Unternehmen abstellt. 
Die Umsatzsteuerstatistik wird aber dennoch der  al-
ternativ in Frage kommenden amtlichen Statistik 
für das Produzierende Gewerbe (die rechtliche Ein-
heiten verwendet) vorgezogen, weil nur erstere eine 
ausreichende Gliederung der Unternehmensgrößen-
klassen aufweist. Im übrigen zeigen Vergleichsrech-
nungen, daß die Unternehmensgrößenverteilung, so-
weit ersichtlich, in beiden erwähnten Statistiken 
nicht wesentlich voneinander abweicht. 

Da der Stifterverband auf das Entgegenkommen der 
befragten Unternehmen angwiesen ist, kann auch 
nicht sichergestellt werden, daß die Erhebung über 
die F+ E-Subventionierung vollständig ist. 1977 
wurden z. B. nur 60 % der verschickten Fragebogen 
zurückgesandt. Insbesondere die kleineren Unter-
nehmen legten eine gewisse Zurückhaltung an den 
Tag, was zur Vermutung Anlaß gibt, daß diese in der 
Statistik unterrepräsentiert sind. Auf der anderen 
Seite zeigen Vergleiche zwischen Angaben des 
BMFT über die gesamte F + E-Förderung der Wirt-
schaft und den vom Stifterverband erhobenen Zah-
len über die staatlich finanzierte F + E in Unterneh-
men, daß der weit überwiegende Teil der F + E-Sub-
ventionen von der letztgenannten Statistik erfaßt 
wird 1). 

Schließlich führt auch die Abschneidegrenze für Un-
ternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten zu einer 
Verringerung des Informationsgehalts der Stifter-
verbandserhebung. Auf der Basis dieser Statistik 
kann die häufig vertretene These von der besonde-
ren Benachteiligung kleiner Unternehmen nicht 
vollständig überprüft werden. 

789. Die folgende Tabelle 6 gibt die Verteilungsquo-
tienten der F + E-Subventionen für 1971 bis 1979 wie-
der, die sich ergeben, wenn man die Fördermittelan-
teile der Unternehmensgrößenklassen lt. Stifterver-
bandsstatistik durch die entsprechenden Umsatzan-
teile im Produzierenden Gewerbe (auf diesen Wirt-
schaftsbereich entfielen ca. 95 % aller F + E-Subven-
tionen) lt. Umsatzsteuerstatistik dividiert. Die Anga-
ben der Umsatzsteuerstatistik sind jeweils ein Jahr 
älter als diejenigen der F + E-Statistik, doch vollzie-
hen sich die Veränderungen bei der unternehmens-
größenspezifischen Umsatzverteilung so langsam, 
daß aus dieser Periodenverschiebung kaum Verzer-
rungen der Ergebnisse resultieren. 

Den ersten fünf Jahresspalten liegen ausschließlich 
die eigenen Erhebungen des Stifterverbandes zu- 

1 ) Vgl. Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, For-
schung und Entwicklung in der Wirtschaft 1977, Essen 
1980, S. 22f. 

grunde, während in der sechsten Spalte für 1979 zu-
sätzliche Daten aus einer Untersuchung der Arbeits-
gemeinschaft Industrieller Forschungsvereinigun-
gen (AIF) integriert wurden. Diese fielen im Zusam-
menhang mit der Vergabe der für kleine und mitt-
lere Unternehmen reservierten F + E-Personalko-
stenzuschüsse des BMWi an und ermöglichen dem-
entsprechend eine umfangreichere Berücksichti-
gung dieser Unternehmensgruppe. 

790. Bei der Betrachtung der Tabelle 6 wird unmit-
telbar deutlich, daß in allen Untersuchungsjahren 
die kleinen und mittleren Unternehmen bis 100 Mio. 
DM relativ zu ihrer Größe erheblich weniger For-
schungsmittel erhielten als die großen Unternehmen 
mit über 250 Mio. DM Umsatz. Die von der Bundesre-
gierung im wesentlichen noch als mittlere Unter-
nehmen angesehenen Einheiten mit zwischen 100 
und 250 Mio. DM Umsatz wurden in etwa proportio-
nal zu ihrer Größe subventioniert 1 ). 

Im Zeitablauf änderte sich diese grundsätzliche 
Struktur nur wenig. Jedenfalls blieb in den meisten 
Perioden eine deutliche Dreiteilung der Unterneh-
men bis 100, von 100 bis 250 und über 250 Mio. DM 
Umsatz mit einer in dieser Reihenfolge zunehmen-
den relativen Förderung bestehen. 

Auch der Einbezug der AIF-Daten ändert nichts an 
dieser grundsätzlichen Aussage. Vielmehr deutet die 
sechste Spalte der Tabelle 6, deren Verteilungsquo-
tienten durch den Einbezug der Angaben aus den 
F + E-Personalkostenzuschüssen auf der Basis einer 
wesentlich repräsentativeren Datensammlung be-
rechnet werden konnten als diejenigen der Stifter-
verbandsstatistik alleine, darauf hin, daß die Bevor-
teilung der Großunternehmen tatsächlich noch um-
fangreicher ist, als es die vorangehenden Spalten an-
zeigen. 

791. Ad hoc könnte vermutet werden, daß die fest-
gestellte Ungleichverteilung in erster Linie auf soge-
nannten Struktureffekten beruht. Unter dem Struk-
tureffekt der Verteilung einer Subvention auf Unter-
nehmensgrößenklassen soll hier verstanden wer-
den, daß Einheiten bestimmter Größe deshalb im 
größeren Maße von staatlichen Transfers profitie-
ren als andere, weil Merkmale, an die die Förderung 
anknüpft (z. B. Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Branche, Standort in einer bestimmten Region, 
Durchführung von F + E-Maßnahmen), bei ihnen be-
sonders häufig oder in besonders umfangreicher 
Ausprägung auftreten. Bei den F + E-Subventionen 
wäre die Bevorzugung der Großunternehmen dann 
alleine auf einen solchen Struktureffekt zurückzu-
führen, wenn diese zwar relativ zum Umsatz, nicht 
jedoch zu den eigenen F + E-Ausgaben höhere Zu-
wendungen erhielten. In diesem Fall würden die 
F + E-Maßnahmen bei allen Unternehmen gleichmä-
ßig unterstützt, was jedoch bei einer intensiveren 
Forschungstätigkeit der Großunternehmen zwangs-
läufig zu einer Ungleichverteilung (in bezug auf den 

1 ) In der oben erwähnten KMU-Statistik des BMFT wer-
den als kleine und mittlere Unternehmen solche be-
zeichnet, die nicht mehr als 200 Mio. DM Jahresumsatz 
aufweisen. 
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Tabelle 6 

F + E-Förderung der Wirtschaft 1) nach der Erhebung des Stifterverbandes: Verteilungsquotienten 2) 
1971 bis 1979 

(Bezugsbasis: Umsatzverteilung im Produzierenden Gewerbe) 
Quelle: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft (SV), Forschung und Entwicklung in der Wirtschaft 

1971, 73, 75, 77, Essen 1974, 76, 78, 80 und derselbe, Unveröffentlichte Erhebungen für 1979, Essen 
1982; Statistisches Bundesamt, Fachserie L bzw. 14, Reihe 7 bzw. 8, Stuttgart/Mainz 1974, 76, 78, 
81 

Jahr 
Umsatz

-

klasse (Mio. DM) 

Nur eigene Erhebungen des SV SV + AIF 4 ) 

1979 1971 1973 1975 1977 1979 

bis  5   0,06 0,13 0,20 3 ) 3 ) 0,01 
5 bis  10   0,00 0,02 0,03 0,06 0,05 0,05 

10 bis  50   0,37 0,02 0,10 0,06 0,22 0,31 
50 bis 100   0,66 0,67 0,14 0,50 0,32 0,46 

100 bis 250   0,63 1,24 1,44 1,12 0,92 1,18 
250 und mehr   1,78 1,77 1,58 1,55 1,46 1,84 

1) Ohne Chemische Industrie und bei der Erhebung des Stifterverbandes ohne Unternehmen unter 50 Beschäftigte. 
2) Verhältnis des Anteils einer Umsatzgrößenklasse der Unternehmen (im wesentlichen rechtliche Einheiten) an der 

Gesamtheit der Fördermittel zum Anteil der Größenklasse am Umsatz des Produzierenden Gewerbes nach der 
Umsatzsteuerstatistik. 

3) Da die Klasse in der Umsatzsteuerstatistik nach der Berücksichtigung der Abschneidegrenze unbesetzt ist, kann ein 
Verteilungsquotient sinnvollerweise nicht berechnet werden. Die Abschneidegrenze für die Umsatzsteuerstatistik 
wurde durch Multiplikation von 50 (Beschäftigte = Abschneidegrenze der F + E-Statistik) mit dem in der jeweiligen 
Periode gültigen Verhältnis von Umsatz zu Beschäftigten im Produzierenden Gewerbe ermittelt. 

4) Um  Doppelzählungen bereinigte Zusammenfassung der Stifterverbandszahlen und der von der Arbeitsgemeinschaft 
Industrieller Forschungsvereinigungen im Zusammenhang mit den F + E-Personalkostenzuschüssen erhobenen 
Angaben. 

Umsatz) der Mittel auf die Unternehmensgrößen-
klasse führen müßte. 

Um hier nähere Einsichten zu erlangen, wurden in 
Tabelle 7 die Anteile der Unternehmensgrößenklas-
sen an den Subventionsbeträgen auf die Anteile an 
den F + E-Ausgaben bezogen. Betrachtet man zu-
nächst die ersten fünf Jahresspalten, deren Vertei-
lungsquotienten allein auf der Basis der Stifterver-
bandserhebung berechnet wurden, so kann man 
eine Bevorzugung der größeren gegenüber den klei-
neren und mittleren Unternehmen nicht feststellen. 
Zwar ist der staatlich finanzierte Anteil an den 
F + E-Investitionen bei den einzelnen Größenklas-
sen und auch in den einzelnen Jahren sehr unter-
schiedlich ausgeprägt, doch fehlt es offensichtlich an 
einer systematischen Beziehung zwischen Unter-
nehmensgröße und F + E-Förderung (bezogen auf 
die eigenen Forschungsaufwendungen). 

792. Wie oben bereits erwähnt wurde, sind jedoch 
in der Stifterverbandsstatistik die kleinen Unter-
nehmen wesentlich unterrepräsentiert. Durch die 
geringe Beteiligung der unteren Größenklassen an 
der Erhebung werden deren Verteilungsquotienten 
empfindlich gegen Zufallseinflüsse, was in den star-
ken Schwankungen der Werte in Tabelle 5 (z. B. von 
1,69 auf 0,13 in der Klasse 10-50 Mio. DM) zum Aus-
druck kommt. Eine erheblich vollständigere Erfas-
sung der F + E-Aufwendungen der Unternehmen 
wird durch die Integration der Zahlen des Stifterver-
bandes und derjenigen der Arbeitsgemeinschaft In-
dustrieller Forschungsvereinigungen (AIF) erreicht. 

Insbesondere werden hier Forschungsdaten von Un-
ternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten berücksich-
tigt. 

Der Einbezug der AIF-Daten verändert die Vertei-
lungsquotienten für 1979 erheblich (vgl. 6. Spalte der 
Tabelle 7). Die Unternehmen mit bis zu 100 Mio. DM 
Jahresumsatz, also die kleinen und ein Teil der mit-
telgroßen Unternehmen werden, bezogen auf ihre 
F+ E-Ausgaben erheblich gegenüber den Einheiten 
mit 100 bis 250 und immer noch wesentlich gegen-
über den Großunternehmen benachteiligt. Aller-
dings fällt die Benachteiligung, wie der Vergleich 
mit der entsprechenden Spalte der Tabelle 4 zeigt, 
nicht mehr ganz so kraß aus, wie es bei der Bezugs-
größe Umsatz der Fall war. 

793. Auf der Basis der hier verwandten Statistiken 
und mit den Einschränkungen, die sich aus den Un-
zulänglichkeiten der Datenbasis ergeben, kann also 
festgestellt werden, daß bei der F+ E-Förderung eine 
Bevorteilung der größeren Unternehmen gegenüber 
den kleineren gegeben ist. Diese beruht teilweise auf 
sogenannten Struktureffekten. Sie wird zum ande-
ren aber durch eine Subventionspraxis hervorgeru-
fen, die die F + E-Aufwendungen großer Unterneh-
men zu einem höheren Anteil finanziert als diejeni-
gen kleiner und mittlerer Einheiten. Daß diese Un

-

gleichverteilung aus verschiedenen Gründen (etwa 
weil die Großunternehmen eher volkswirtschaftlich 
relevante Projekte durchführen können) gewollt 
sein mag, kann im hier interessierenden Zusam- 
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Tabelle 7 

F + E-Förderung der Wirtschaft 1) nach der Erhebung des Stifterverbandes: Verteilungsquotienten 2) 
1971 bis 1979 

(Bezugsbasis: Eigene F + E-Ausgaben der Unternehmen) 
Quelle: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft; a. a. O. (1971 bis 1979) 

Jahr 
Umsatz

-

klasse (Mio. DM) 

Nur eigene Erhebungen des 
Stifterverbandes (SV) SV + AIF 3 ) 

1979 
1971 1973 1975 1977 1979 

bis  5   1,22 1,87 1,57 3,80 1,86 0,55 

5 bis  10   0,18 0,58 0,74 0,83 0,72 0,19 

10 bis  50   1,69 0,13 0,74 0,52 1,21 0,55 

50 bis 100   1,54 1,33 0,40 1,44 0,82 0,55 

100 bis 250   0,84 1,70 1,48 1,36 1,45 1,32 

250 und mehr   0,95 0,95 0,98 0,96 0,96 1,09 

1) Vgl. Fn. 1 zu Tabelle 6. 
2) Verhältnis des Anteils einer Umsatzgrößenklasse der Unternehmen (im wesentlichen rechtliche Einheiten) an der 

Gesamtheit der Fördermittel zum Anteil der Größenklasse an der Gesamtheit der F + E-Ausgaben der Unterneh-
men. 

3) Vgl. Fn. 4 zu Tabelle 6. 

menhang dahingestellt werden. In jedem Fall för-
dert sie die aggregierte und, soweit die festgestellte 
Verteilung im Prinzip auch für einzelne Branchen 
gilt (dies konnte auf der Basis der zur Verfügung ste-
henden Daten nicht geprüft werden), ebenso die An-
bieterkonzentration auf einzelnen Märkten. 

3.3.4.2 Dle unternehmensgrößenspezifische Verteilung der BMFT-Projektförde-
rung und der F+E-Personalkostenzuschüsse (BMWi) 

794. Das Bundesministerium für Forschung und 
Technologie (BMFT) und das Bundesministerium 
für Wirtschaft (BMWi) stellten der Monopolkommis-
sion Daten über die Verteilung der Förderbeträge ih-
rer beiden wichtigsten Maßnahmen, der BMFT-Pro-
jektförderung und der F + E-Personalkostenzu-
schüsse, auf Unternehmen unterschiedlicher Größe 
zur Verfügung. Durch die Berücksichtigung dieser 
beiden Subventionsformen werden z. B. 1980 fast 
90 % aller der in Tabelle 5 aufgeführten Fördermittel 
erfaßt, so daß die Analyse der Projektförderung und 
der Personalkostenzuschüsse schon wesentliche 
Schlüsse auf die Konzentrationswirkung aller F+ E-
Transfers des Bundes an Unternehmen zuläßt. Aller-
dings verbietet sich eine gemeinsame Untersuchung 
der beiden Maßnahmen, weil die statistischen Erfas-
sungsmethoden differieren. In den Tabellen 8 und 9 
werden deshalb die Verteilungsquotienten für jede 
der beiden F + E-Maßnahmen getrennt ausgewie-
sen. 

795. Auf die BMFT-Projektförderung entfielen 1980 
ca. 3 /4 aller der in Tabelle 5 berücksichtigten F + E-
Subventionen. Es handelt sich damit um die mit Ab-
stand bedeutendste Unterstützung der Forschung in 
Unternehmen. Unter der Projektförderung wird die 
Gesamtheit diverser Fachprogramme des BMFT 
wie z. B . Energieforschung und Energietechnologie, 
Informationsverarbeitung, Umweltforschung, Bau-  

und Wohnungswesen, Transport- und Verkehrssy-
steme etc. verstanden. Im Gegensatz zu den  An-
fangsj ahren der Forschungsförderung, in denen die 
Kernenergietechnik im Mittelpunkt des Interesses 
stand (Bundesministerium für Atomfragen), sind 
heute die Fachprogramme so weit gefächert, daß 
grundsätzlich Unternehmen jeder Größe mit Aus-
sicht auf Erfolg Förderanträge an das BMFT stellen 
können. 

796. Die Daten des BMFT über die unternehmens

-

größenspezifische Verteilung der Projektfördermit-
tel beziehen sich ausschließlich auf rechtlich selb-
ständige Einheiten. Dadurch wird eine Vielzahl aus-
gegliederter Forschungsabteilungen von Großunter-
nehmen bei den kleineren Einheiten erfaßt, was na-
türlich zu einer Verzerrung der Ergebnisse führen 
kann. Diese Problematik ist im Prinzip auch bei der 
Stifterverbandsstatistik gegeben. Dort dürften die 
Verfälschungen jedoch geringer sein, weil Konzern-
meldungen zumindest dann akzeptiert werden, 
wenn Mutter- und Tochtergesellschaften in der glei-
chen Wirtschaftsgruppe ( = Dreisteller der Systema-
tik der Wirtschaftszweige für das Produzierende Ge-
werbe, Stand 1976) tätig sind. Dies dürfte aber ge-
rade bei den rechtlich, aber nicht wirtschaftlich selb-
ständigen Forschungsgesellschaften der Fall sein. 

Eine weitere Qualitätseinbuße erfahren die Anga-
ben des BMFT dadurch, daß die Umsatzgruppenein-
teilung der Unternehmen nach den zuletzt gemelde-
ten Umsätzen und nicht nach den Umsätzen im Jahr 
der jeweiligen Förderung durchgeführt wird. Unter-
nehmen, die in den fünf untersuchten Jahren durch-
gehend gefördert wurden und z. B. ein hohes Um-
satzwachstum erzielten, werden auch für die frühe-
ren Jahre in die zuletzt erreichte Größenklasse ein-
geordnet. Insgesamt dürfte aber diese Unzulänglich-
keit der Statistik, insbesondere in Relation zu den 
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sonstigen Unzulänglichkeiten und angesichts der 
verhältnismäßig groben Klasseneinteilung, von un-
tergeordneter Bedeutung sein. 

Das BMFT sah sich auch nicht in der Lage, für alle 
geförderten Unternehmen Umsatzzahlen zu ermit-
teln. Insofern beziehen sich die Verteilungsquotien-
ten nur auf knapp 90 % der Projektförderungs-
mittel. 

Als Bezugsgröße für die Verteilung der Projektförde-
rung des BMFT wurden die Anteile der Unterneh-
mensgrößenklassen am Umsatz des Produzierenden 
Gewerbes 1978 lt. Umsatzsteuerstatistik gewählt. 
Die Umsatzverteilung 1978 wurde deshalb für alle 
Jahre zugrunde gelegt, weil genauere Auskünfte 
über das Alter der für die Einteilung der F + E-För-
derung maßgeblichen Umsatzangaben nicht vorla-
gen. Von dieser Ersatzlösung dürften allerdings 
keine allzu großen Störeinflüsse auf die Ergebnisse 
der Untersuchung ausgehen, weil sich die Umsatz-
verteilung auf die Unternehmensgrößenklassen im 
Zeitablauf nur sehr langsam verändert. Auf die Zu-
lässigkeit der Verwendung der Umsatzsteuerstati-
stik wurde im vorangehenden Abschnitt schon ein-
gegangen. 

797. Tabelle 8 zeigt, daß die eigentlichen Bevorzug-
ten bei der Verteilung der BMFT-Subventionen die 
gerade noch als mittelgroß zu bezeichnenden Unter-
nehmen mit Umsätzen zwischen 100 und 250 Mio. 
DM und die Unternehmen mit 10 bis 50 Mio. DM Um-
satz im Jahr sind, während die übrigen Einheiten be-
stenfalls proportional zu ihren Umsätzen gefördert 
wurden. 

Im Vergleich mit den auf die Erhebungen des Stif

-

terverbandes gestützten Verteilungskennziffern 
(vgl. Tabelle 6) fällt jedoch auf, daß hier im großen 

und ganzen die Unterschiede bei der Vergabe von 
F+ E-Subventionen an die Unternehmensgrößen-
klassen wesentlich geringer ausfallen. Die Ursache 
für diese Abweichung dürfte im wesentlichen darin 
zu suchen sein, daß der Stifterverband zum Teil wirt-
schaftlich zusammengehörige Unternehmen ge-
meinsam erfaßt, während das BMFT streng nach 
dem Prinzip der rechtlichen Selbständigkeit vor-
geht. Die Auswirkungen dieser unterschiedlichen 
Abgrenzung der Erhebungseinheit werden deutlich, 
wenn man die absoluten Zahlen der Förderung ein-
zelner Größenklassen aus den beiden Statistiken ge-
genüberstellt. 1979 weist z. B. die gemeinsame Erhe-
bung von Stifterverband und AIF, in der auch Zu-
wendungen anderer Ministerien sowie der Länder 
enthalten sind, für die Klasse mit bis 5 Mio. DM Jah-
resumsatz einen Betrag von 45 Mio. DM aus, wäh-
rend  das BMFT für die Projektförderung alleine 214 
Mio. DM angibt. Die entsprechenden Zahlenpaare 
lauten für die Klasse 5 bis 10 Mio. DM Umsatz: 11/43 
Mio. DM und für die Klasse 10 bis 50 Mio. DM Um-
satz: 154/300 Mio. DM. Trotz der erheblichen Unter-
schiede bei der Erhebungstechnik kann jedoch aus 
beiden Statistiken als am wenigsten weitgehende 
Aussage die abgeleitet werden, daß zumindest eine 
Bevorzugung der Unternehmen mit bis zu 100 Mio. 
DM Jahresumsatz bei der Vergabe von F + E-Subven-
tionen ausgeschlossen werden kann. 

798. Mit wesentlich weniger statistischen Unzu-
länglichkeiten als die Erhebung für die BMFT-Pro-
jektförderung sind die Angaben des BMWi über die 
F+ E-Personalkostenzuschüsse behaftet, die auch 
den AIF-Daten zugrunde liegen. Allerdings handelt 
es sich hier um eine Maßnahme von geringerem Ge-
wicht (Anteil an den in Tabelle 5 aufgeführten Sub-
ventionen 1980 ca. 14 %), die zudem noch ausschließ-
lich für kleine und mittlere Unternehmen (bis 1981: 

Tabelle 8 

Projektförderung des Bundesministeriums für Forschung und Technologie: 
Verteilungsquotienten 1) 1976 bis 1980 

Quelle: Bundesministerium für Forschung und Technologie; Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, 
Reihe 8, a. a. O. 

Jahr 
Umsatz

-

klasse 
(Mio. DM) 

1976 1977 1978 1979 1980 

bis  5   0,96 0,88 0,67 0,65 0,93 

5 bis  10   0,60 0,52 0,52 0,46 0,54 

10 bis  50   1,21 1,34 1,36 1,06 1,17 

50 bis 100   0,51 0,31 0,29 0,46 0,54 

100 bis 250   1,51 1,90 1,44 1,75 1,56 

250 und mehr   0,97 0,94 1,09 1,12 0,99 

1 ) Verhältnis des Anteils einer Umsatzgrößenklasse der Unternehmen (Umsatzeinteilung nach der letzten Umsatzmel-
dung) an der Gesamtheit der Fördermittel zum Anteil der Größenklassen am Umsatz der Unternehmen im Produzie-
renden Gewerbe nach der Umsatzsteuerstatistik 1978. Bei den Unternehmen handelt es sich um rechtlich selbständige 
Einheiten. Von der gesamten Projektförderung konnten ca. 90 % auf die Unternehmensgrößenklassen aufgeteilt wer-
den. 
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weniger als 1 000 Beschäftigte oder weniger als 150 
Mio. DM Jahresumsatz) reserviert und insofern in 
ihrer Wirkungseinrichtung auf die Konzentration 
schon teilweise festgelegt ist. 
Die Statistik über die F + E-Personalkostenzu-
schüsse erfaßt zum großen Teil wirtschaftliche Ein-
heiten, denn Unternehmen, die im Mehrheitsbesitz 
eines oder mehrerer Unternehmen mit mehr als 150 
Mio. DM Jahresumsatz stehen, sind nicht antragsbe-
rechtigt. Damit ist allerdings nicht ausgeschlossen, 
daß wirtschaftlich zusammengehörige Einheiten, 
die jeweils unterhalb der Förderungrenze liegen, als 
selbständige Unternehmen in die Erhebung einge-
hen. 
Unproblematisch ist bei den Personalkostenzu-
schüssen die Wahl der Bezugsbasis für die Anteile 
der Unternehmensgrößenklassen an der Förde-
rungssumme. Da die Subventionen an (im wesentli-
chen) wirtschaftliche Einheiten des Produzierenden 
Gewerbes gezahlt werden, bietet sich die schon oben 
verwandte Umsatzverteilung nach der Umsatzsteu-
erstatistik für denselben Wirtschaftsbereich an. 
Zwar beziehen sich die letzten verfügbaren Angaben 
der Umsatzsteuerstatistik auf das Jahr 1978, wäh-
rend die Personalkostenzuschüsse erst 1979 einge-
führt wurden. Die bereits erwähnte relative zeitliche 
Konstanz der Umsatzverteilung auf Unternehmens-
größenklassen verhindert jedoch, daß durch die un-
terschiedlichen Erhebungsjahre wesentliche Stör-
einflüsse auf die Verteilungsquotienten einwirken. 

799. Der Tabelle 9 ist zu entnehmen, daß fast alle 
Umsatzgrößenklassen bis 250 Mio. DM Jahresum-
satz von den F + E-Personalkostenzuschüssen über-
proportional (im Verhältnis zu ihrem Umsatz) profi-
tieren. Dies Ergebnis ist allerdings fast tautologisch, 
weil die Gruppe der Unternehmen mit mehr als 250 
Mio. DM Umsatz überhaupt nicht gefördert wird. 

Tabelle 9 

F + E-Personalkostenzuschüsse 
des Bundesministeriums für Wirtschaft: 

Verteilungsquotienten 1) 1979 bis 1980 
Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft; Statisti-

sches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 8, 
a. a. O. 

Jahr 
Umsatz

-

klasse (Mio. DM) 
1979 1980 

bis  5   0,72 0,81 
5 bis  10   1,92 2,17 

10 bis  50   2,83 2,88 
50 bis 100   3,43 2,85 

100 bis 250   1,27 1,28 
250 und mehr   0,00 0,00 

1 ) Verhältnis des Anteils einer Umsatzgrößenklasse der 
Unternehmen (im wesentlichen wirtschaftliche Einhei-
ten) an der Gesamtheit der Fördermittel zum Anteil der 
Größenklasse am Umsatz des Produzierenden Gewer-
bes nach der Umsatzsteuerstatistik 1978. 

Von Interesse ist deshalb in erster Linie, bei welchen 
Unternehmen innerhalb der Gruppe der kleinen und 
mittleren Anbieter die Subventionierung am um-
fangreichsten ausfällt. Dies ist vorrangig bei den 
Unternehmen mit Umsätzen zwischen 10 und 100 
Mio DM im Jahr und abgeschwächt bei den Mitglie-
dern der Klasse 5 bis 10 Mio. DM Jahresumsatz der 
Fall. Am wenigsten wird die Forschung bei sehr klei-
nen Unternehmen mit bis zu 5 Mio. DM Umsatz (ent-
spricht ca. 30 bis 40 Beschäftigten) gefördert, wäh-
rend der relativ geringe Wert der Klasse 100 bis 250 
Mio. DM Umsatz zum Teil darauf zurückzuführen 
sein dürfte, daß hier die größten Klassenmitglieder 
schon nicht mehr antragsberechtigt sind. 

800. Es kann also festgestellt werden, daß die F+ E-
Personalkostenzuschüsse in erster Linie ein an mitt-
lere Unternehmen adressiertes Förderungsinstru-
ment sind, das zwar auch die kleinen Unternehmen 
erreicht, von diesen aber, entweder weil sie weniger 
eigene Forschung betreiben, oder weil sie die Sub-
ventionen weniger beanspruchen, in geringerem 
Umfang genutzt wird. 1 ). 

3.3.4.3 Die BMFT-Erhebung über die F+E-Förderung kleiner und mittlerer Unter-
nehmen 

801. Wohl als Argumentationshilfe gegen die in der 
Öffentlichkeit zunehmende Kritik an der vermute-
ten Bevorzugung großer Unternehmen bei der F + E-
Förderung hat das Bundesministerium für For-
schung und Technologie alle Mittel aus denjenigen 
F + E-Programmen des BMFT und des BMWi zu-
sammengestellt, die ausschließlich oder nahezu aus-
schließlich sogenannten kleinen und mittleren Un-
ternehmen (KMU) mit bis zu 200 Mio. DM Jahres-
umsatz zugute kommen. Hierzu werden die Anteile 
der KMU an der BMFT-Projektförderung addiert 2 ). 
Setzt man die so gewonnene Förderungssumme an 
KMU in Relation zur Summe der Beträge derjeni-
gen F + E-Maßnahmen von BMFT und BMWi, die 
sich entweder auf KMU und Großunternehmen auf-
teilen oder einer der Größenklasse in ihrer Gesamt-
heit zuordnen lassen, so erhält man den Anteil der 
KMU an den erfaßten Subventionen und damit die 
Möglichkeit, Verteilungsquotienten für die Unter-
nehmen mit bis zu 200 Mio. DM Jahresumsatz einer-
seits und über 200 Mio. DM Jahresumsatz anderer-
seits zu berechnen. 

802. Bei den Erhebungseinheiten der KMU-Stati-
stik handelt es sich im wesentlichen um nach wirt-
schaftlichen Kriterien abgegrenzte Unternehmen. 
Die für die Statistik der Personalkostenzuschüsse 
gegebenen Erläuterungen gelten hier analog 3 ). Da-
mit dürften die Unterlagen über die Förderung der 
KMU durch F + E-Subventionen von den bisher dar-
gestellten Statistiken die aussagekräftigste sein: Sie 
umfaßt einerseits den überwiegenden Teil aller der 

1) Diese Aussage verliert ab 1982 im wesentlichen ihre 
Gültigkeit, da dann nur noch Unternehmen mit weniger 
als 50 Mio. DM Jahresumsatz oder weniger als 500 Be-
schäftigten gefördert werden. 

2) Vgl. z. B. BMFT-Mitteilungen, 7-8/1980, S. 2. 
3) Vgl. Tz. 794 ff. 
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in Tabelle 5 wiedergegebenen F + E-Transfers (1980 
z. B. 93 %) und berücksichtigt zum anderen die wirt-
schaftlichen Einheiten. Ihr Nachteil ist in erster Li-
nie in dem hohen Aggregationsniveau (nur zwei Un-
ternehmensgrößenklassen) zu sehen. 

803. An der KMU-Statistik des BMFT mußte die 
Monopolkommission zwei Korrekturen vornehmen. 
Das Ministerium rechnet die Erstinnovationsförde-
rung und die Zuschüsse zur Gemeinschaftsfor-
schung (vgl. Tabelle 5) vollständig den kleinen und 
mittleren Unternehmen zu, obwohl u. a. auch die 
Erstinnovation von Unternehmen wie AEG, Hoechst 
oder Linde Unterstützung findet und eine Auftei-
lung der Gemeinschaftsforschung völlig unmöglich 
ist, weil nicht einzelne Unternehmen, sondern For-
schungseinrichtungen mehrerer Unternehmen oder 
von Verbänden gefördert werden. Diese beiden Maß-
nahmen werden deshalb aus der KMU-Statistik eli-
miniert, was allerdings zu keinen wesentlichen Ver-
änderungen der Verteilungsquotienten führt. 

804. Bezugsbasis ist wieder die Umsatzverteilung 
im Produzierenden Gewerbe laut Umsatzsteuersta-
tistik 1 ). Da diese Erhebung nur zweijährig durchge-
führt wird, bleibt der Umsatzanteil jeweils für zwei, 
1978 bis 1980 für drei Perioden konstant. Auf die Zu-
lässigkeit dieser Vorgehensweise wurde in den vor-
angegangenen Abschnitten bereits hingewiesen. 

805. Tabelle 10 gibt ein sehr deutliches Bild von der 
Verteilung der F + E-Förderung auf KMU und Groß-
unternehmen. In allen untersuchten Jahren erhiel-
ten die Unternehmen mit bis zu 200 Mio. DM Jahres-
umsatz relativ zu ihrem Umsatz erheblich weniger 
Unterstützung als die größeren Einheiten. Aller-
dings wurde diese Benachteiligung im Zeitablauf re-
duziert. Während 1972 die KMU nur ein Zehntel des- 

1 ) Die in der Umsatzstatistik existierende Klasse „100 bis 
250 Mio. DM Umsatz" mußte hier geteilt werden. Dabei 
wurde Gleichverteilung innerhalb der Klasse unter-
stellt. 

sen erhielten, was ihnen bei einer umsatzproportio-
nalen Verteilung zugestanden hätte, war es 1980 
schon über die Hälfte. Verantwortlich für diesen 
Prozeß war nicht zuletzt die Einführung der F + E-
Personalkostenzuschüsse, die durch die Sprung-
stelle in der Entwicklung der Verteilungsquotienten 
1978/79 markiert wird. 

806. Diese sehr eindeutige und methodisch relativ 
wenig angreifbare Aussage der KMU-Statistik über 
die Verteilung der F + E-Subventionen wird abgesi-
chert durch die in Abschnitt 3.2.4.1 diskutierten Er-
gebnisse der Stifterverbands- bzw. der Stifterver-
bands- und AIF-Erhebungen, wenn eine der hier vor-
genommenen Klasseneinteilung der Unternehmen 
entsprechende Aufbereitung herangezogen wird. 
Tabelle 11 weist die Verteilungsquotienten 1971 bis 
1979 für KMU und Großunternehmen aus, die sich 
ergeben, wenn die sechs Unternehmensgrößenklas-
sen der Tabelle 6 auf zwei, durch die Grenze 200 Mio. 
DM Jahresumsatz getrennte Klassen reduziert wer-
den. In der Anzeige einer Bevor- bzw. Benachteili-
gung und im weiteren Sinne auch in der Größenord-
nung stimmen die Verteilungsquotienten der Tabel-
le 10 und der Tabelle 11 überein. Der wesentlichste 
Unterschied zwischen den beiden besteht darin, daß 
die KMU-Statistik auf einen deutlichen Abbau der 
Benachteiligung kleinerer Unternehmen schließen 
läßt, während den Stifterverbandszahlen lediglich 
von 1973 bis 1979 eine leichte Tendenz in Richtung 
auf eine umsatzproportionale Verteilung der Sub 
ventionen zu entnehmen ist. 

3.3.4.4 Zusammenfassende Beurteilung der Konzentratlonswirkung von F + E-Sub-
ventlonen 

807. Wie in der Einführung des Abschnitts 3.2.4 be-
reits erwähnt wurde, handelt es sich bei den F + E-
Subventionen um umfangreiche Transfers an Unter-
nehmen, so daß grundsätzlich von einem über der 
Spürbarkeitsschwelle liegenden Einfluß dieser Zah-
lungen auf die Unternehmenskonzentration ausge-
gangen werden kann. Die der Monopolkommission 

Tabelle 10 

Verschiedene F/E-Programme 1): Verteilungsquotienten 2) für kleine und mittlere Unternehmen 
(bis 200 Mio. DM Umsatz) und Großunternehmen (über 200 Mio. DM Umsatz) 1972 bis 1980 

Quelle: Bundesministerium für Forschung und Technologie; Statistisches Bundesamt, Fachserie L bzw. 14, 
Reihe 7 bzw. 8, a. a. O. 

Jahr 
Umsatz- 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
klasse (Mio. DM) S  

bis 200   0,10 0,09 0,11 0,14 0,22 0,22 0,25 0,48 0,54 
200 und mehr   2,28 2,30 2,00 1,96 1,83 1,82 1,77 1,54 1,47 

1) Alle Programme, die eindeutig einer Größenklasse zugeordnet oder deren Forschungsbeiträge auf Größenklassen auf-
geteilt werden konnten: BMFT-Projektförderung, F+E-Personalkostenzuschüsse (BMWi), F + E-Förderung Berlin 
(BMWi), Externe Vertragsforschung (BMFT), Innovation im Steinkohlebergbau (BMWi), Technologieberatung (BMFT) 
und Wagnisfinanzierungsgesellschaft (BMFT). 

2) Verhältnis des Anteils einer Umsatzgrößenklasse der Unternehmen (im wesentlichen wirtschaftliche Einheiten) an 
der Gesamtheit der Fördermittel zum Anteil der Größenklasse am Umsatz der Unternehmen des Produzierenden Ge-
werbes nach der Umsatzsteuerstatistik.  
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Tabelle 11 

F + E-Förderung der Wirtschaft 1) nach der Erhebung des Stifterverbandes: Verteilungsquotienten 2) für 
kleine und mittlere Unternehmen (bis 200 Mio. DM Umsatz) und Großunternehmen (über 200 Mio. DM 

Umsatz) 1971 bis 1979 
(Bezugsbasis: Umsatzverteilung im Produzierenden Gewerbe) 

Quelle: Stifterverband a. a. O.; Statistisches Bundesamt, Fachserie L bzw. 14, Reihe 7 bzw. 8, a. a. O. 

Jahr 
Umsatz

-

klasse (Mio. DM) 

Nur eigene Erhebungen des 
Stifterverbandes (SV) SV + AIF 3 ) 

1979 1971 1973 1975 1977 1979 

bis 200   0,36 0,30 0,30 0,32 0,37 0,31 
200 und mehr   1,70 1,73 1,57 1,51 1,43 1,81 

1) Ohne Chemische Industrie und bei der Erhebung des Stifterverbandes ohne Unternehmen unter 50 Beschäftigte. 
2) Verhältnis des Anteils einer Umsatzgrößenklasse der Unternehmen (im wesentlichen rechtliche Einheiten) an der 

Gesamtheit der Fördermittel zum Anteil der Größenklasse am Umsatz des Produzierenden Gewerbes nach der 
Umsatzsteuerstatistik. Die Klasse 100 bis 250 Mio. DM Jahresumsatz bzw. 150 bis 250 Mio. DM Jahresumsatz (1979) in 
der SV bzw. SV + AIF-Statistik mußte geteilt werden. Dabei wurde Gleichverteilung innerhalb der Klasse unter-
stellt. 

3) Um Doppelzählungen bereinigte Zusammenfassung der Stifterverbandszahlen und der von der Arbeitsgemeinschaft 
Industrieller Forschungsvereinigungen im Zusammenhang mit den F + E-Personalkostenzuschüssen erhobener Anga-
ben. 

vorliegenden Statistiken lassen den Schluß zu, daß 
dieser Einfluß im letzten Jahrzehnt in Richtung auf 
eine Konzentrationsförderung ausgeübt wurde. Kei-
ner der herangezogenen Statistiken über die Vertei-
lung von F + E-Subventionen kann entnommen wer-
den, daß die kleinen und mittleren Einheiten insge-
samt begünstigt wurden. Dagegen weisen zwei der 
drei Erhebungen (Stifterverband, KMU-Statistik) 
darauf hin, daß die KMU insgesamt relativ zu ihrem 
Umsatz unterproportionale Zahlungen erhalten. Nur 
die Unterlagen über einzelne F + E-Förderungsmaß-
nahmen (BMFT-Projektförderung, F + E-Personal-
kostenzuschüsse des BMWi) bestätigen dieses Er-
gebnis nicht. Zumindest scheint eine unverhältnis-
mäßig niedrige Subventionierung der kleinen Unter-
nehmen mit etwa 5 oder 10 Mio. DM Jahresumsatz 
festzustehen. Deren Verteilungsquotienten sind mit 
Ausnahme der F + E-Personalkostenzuschüsse, für 
die besondere Beurteilungskriterien gelten 1 ), durch-
gehend kleiner als eins. 

Soweit die gemeinsamen Erhebungen von Stifter

-

verband und AIF als repräsentativ und durch erhe-
bungstechnische Unzulänglichkeiten nicht wesent-
lich verzerrt angesehen werden können, ist die Be-
nachteiligung der kleinen wirtschaftlichen Einhei-
ten bei der F+ E-Förderung auch nicht allein darauf 
zurückzuführen, daß diese im geringeren Umfang 
als die Großunternehmen F+ E-Maßnahmen durch-
führen. Auch die, auf der Basis der eigenen F + E-
Ausgaben berechneten Verteilungsquotienten der 
Tabelle 7 zeigen eine Benachteiligung der Unterneh-
men mit unter 100 Mio. DM Jahresumsatz. 

808. Als Ursache für die vorrangige F+ E-Förde-
rung großer Unternehmen kommt, neben den für 
kleinere Unternehmen schwieriger zu überwinden-
den bürokratischen Barrieren bei der Mittelvergabe 

1 ) Vgl. Tz. 797. 

und einer, von der Monopolkommission nicht unter-
stellten bewußten Bevorzugung einflußreicher Kon-
zerne, die forcierte Unterstützung solcher Projekte 
in- Frage, die faktisch nur von Großunternehmen be-
wältigt werden können. Beispiele dafür wären etwa 
die Nukleartechnik oder der Flugzeugbau. 

Sollte die bewußte Förderung von Großtechnologien 
tatsächlich der eigentliche Grund für die Ungleich-
verteilung der F + E-Subventionen sein, und trägt sie 
zum Wachstum der Wirtschaft bei, so wäre eine 
durch sie induzierte Zunahme der Konzentration 
unter Umständen hinzunehmen. Dies gilt um so 
mehr, als die bevorzugte Förderung großindustriel-
ler Branchen insgesamt (Flugzeugbau, Reaktorbau, 
Steinkohlenbergbau etc.) in erster Linie die aggre-
gierte, nicht aber die Konzentration auf einzelnen 
Märkten fördert. 

Schließlich sollte die konzentrationsfördernde Wir-
kung der F + E-Subvention nicht isoliert beurteilt 
werden. Vielmehr ist zu berücksichtigen, daß auch 
andere Subventionen existieren, die ihr eventuell 
entgegenwirken. Dies wird in den beiden folgenden 
Abschnitten für zwei Subventionen bzw. subven-
tionsähnliche Maßnahme geprüft. 

3.3.5 Unternehmensgrößenspezifische Verteilung der Mittel 
aus der Bund/Länder-Gemeinschaftsaufgabe: 
Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur 

809. Bei der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur" handelt es sich 
u. a. um die finanzielle Unterstützung von Investi-
tionen in solchen Betrieben der gewerblichen Wirt-
schaft, deren Standort sich in sogenannten struktur-
schwachen Gebieten, z. B. dem Zonenrand, befindet. 
Errichtungs-, Erweiterungs-, Umstellungs- und Ra-
tionalisierungsinvestitionen werden durch direkte 
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Zuschüsse gefördert. Vorrangiges Ziel ist die Siche-
rung oder Neuschaffung von Arbeitsplätzen. Die 
Maßnahme wird vom Bund und den Ländern ge-
meinsam finanziert und vom Bundesamt für ge-
werbliche Wirtschaft durchgeführt. In den unter-
suchten Jahren (1976 bis 1980) schwankt das Volu-
men der Subventionen zwischen 326,8 Mio. DM 
(1977) und 535,1 Mio. DM (1978). Damit bleibt ihre 
Bedeutung zwar erheblich hinter derjenigen der 
F + E-Förderung zurück, doch kann sie immer noch 
als gesamtwirtschaftlich relevant angesehen wer-
den. 

810. Das Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft 
stellte der Monopolkommission Unterlagen zur Ver-
fügung, denen die Verteilung der bewilligten Mittel 
aus der Gemeinschaftsaufgabe (GA) auf Betriebe 
unterschiedlicher Beschäftigtengröße zu entneh-
men ist. Die Erhebungseinheit Betrieb ist im Prinzip 
für die Messung der Konzentrationswirkung von 
Subventionen ungeeignet. Wenn sie hier dennoch 
Verwendung findet, so bedeutet dies, daß entweder 
von einer weitgehenden Identität von Betrieben und 
Unternehmen oder von einer linearen Beziehung 
zwischen der Größe der Betriebe und der sie besit-
zenden Unternehmen ausgegangen wird. 

Als Bezugsbasis für die relative Verteilung der För-
dermittel auf die Betriebsgrößenklassen wurde die 
entsprechende relative Verteilung der Beschäftigten 
im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe ge-
wählt. Zwar werden die GA-Mittel grundsätzlich 
auch an andere Wirtschaftsbereiche vergeben, doch 
entfielen 1980 z. B. 86,5 % des geförderten Investi-
tionsvolumens auf diese beiden Sektoren, so daß die 
hier vorgefundene Verteilung der Beschäftigten als 
repräsentativ für die Gesamtheit der geförderten 
Betriebe angesehen werden kann. Für das Jahr 1976 
wurde die 1977er Verteilung der Beschäftigung auf 
die Betriebsgrößenklassen verwandt, da zwischen 

1976 und 1977 eine Umstellung der amtlichen Stati-
stik erfolgte, die die Vergleichbarkeit der zeitlich 
aufeinanderfolgenden Erhebungen vermindert. 

Bevorzugte Empfänger der GA-Mittel sind, wie Ta-
belle 12 zu entnehmen ist, insbesondere die sehn 
kleinen Betriebe (bis 19 Beschäftigte), aber auch die 
kleinen bis mittelgroßen Einheiten mit bis 200 Be-
schäftigten. Die größeren Betriebe mit mehr als 200 
Beschäftigten (in ihnen arbeiten ca. 70 % der Be-
schäftigten im Bergbau und im Verarbeitenden Ge-
werbe) werden dagegen deutlich unterproportional 
zu ihrem wirtschaftlichen Gewicht gefördert. 

Mit den Einschränkungen, die sich aus der Erhe-
bungseinheit Betrieb ergeben, kann also festgestellt 
werden, daß die Regionalförderung durch die Ge-
meinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur" eher den kleinen und mittleren 
Einheiten zugute kommt und somit tendenziell de-
konzentrierend wirkt. Aufgrund fehlender Daten ist 
allerdings nicht feststellbar, inwieweit diese Aus-
sage für einzelne Märkte und nicht nur für die ge-
werbliche Wirtschaft insgesamt gilt. 

3.3.6 Unternehmensgrößenspezifische Verteilung zinsverbil-
ligter Kredite 

811. Zur Förderung der Unternehmensgründung, 
des Unternehmenswachstums kleiner und mittlerer 
Unternehmen sowie bestimmter Investitionen (Um-
weltschutz, Energieeinsparung etc.) vergeben die 
Gebietskörperschaften zinsverbilligte und zum Teil 
nachrangig gesicherte Kredite an die gewerbliche 
Wirtschaft. Die Mittel für diese öffentlichen Kredite 
stammen zum Teil aus den ordentlichen Haushalten 
und zum Teil aus dem ERP-Sondervermögen. 
Schließlich werden von den Instituten, die die Maß-
nahmen durchführen, der Lastenausgleichsbank 

Tabelle 12 

„Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur": Verteilungsquotienten 1 ) 

1976 bis 1980 
Quelle: Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft; Statistisches Bundesamt, Fachserie 4, Reihe 4.1.2, 1977 bis 

1980, Stuttgart/Mainz 1979 bis 1981 

Jahr 
Be

-

schäf

-

tigten

-

größenklasse 

1976 1977 1978 1979 1980 

bis  19   16,11 20,22 14,22 19,56 23,89 
20 bis  49   1,88 1,98 1,23 2,41 2,36 
50 bis 199   1,77 2,29 1,33 1,56 2,22 

200 bis 499   1,18 0,61 0,79 0,55 0,57 
500 bis 999   0,67 0,23 0,54 1,52 0,15 

1 000 und mehr   0,07 0,09 0,72 0,02 0,04 

1 ) Verhältnis des Anteils einer Beschäftigtengrößenklasse der Betriebe an der Gesamtförderung zum Anteil der 
Größenklasse an den Beschäftigten im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt. 
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(LA) und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), 
auch erhebliche Beträge am Kapitalmarkt aufge-
nommen. 

812. 1980 vergaben der Bund und das ERP-Sonder-
vermögen über die LA und die KfW sowie diese In-
stitute aus eigenen Mitteln Kredite an die gewerbli-
che Wirtschaft in Höhe von ca. 4,4 Mrd. DM. Da es 
sich hier nicht um verlorene Zuschüsse handelt, ist 
der involvierte Subventionsbetrag natürlich wesent-
lich geringer. Er ergibt sich in der Regel aus dem Ka-
pitalwert der innerhalb der Laufzeit des Kredits ge-
zahlten Zinsverbilligungsbeträge. In vielen Fällen 
wird der Subventionsanteil an den verbilligten Kre-
diten jedoch überhaupt nicht festzustellen sein, da 
bei der Zuteilung öffentlicher Mittel auch solche Un-
ternehmen berücksichtigt werden, die von Kreditin-
stituten überhaupt nicht bedient würden und für die 
somit kein Vergleichsmarktzins existiert. In erster 
Annäherung an die Realität soll hier der Subven-
tionsbetrag bei einer Kreditvergabe (1980) von 4,4 
Mrd. DM unter Zugrundelegung einer Zinsverbilli-
gungsmarge von 1,5 Prozentpunkten, eines Kalkula-
tionszinsfußes von 10 % und einer Laufzeit von 
10 Jahren auf 450 Mio. DM, also rd. 10 % der Kredit-
summe geschätzt werden. Damit bewegt sich die 
Größenordnung der über die LA und die KfW verge-
benen Zinssubventionen in etwa im Rahmen der im 
vorangehenden Abschnitt dargestellten Regional-
förderung. 

813. Die Lastenausgleichsbank vergibt u. a. Kre-
dite zur Existenzgründung, für Investitionen in neu-
geplanten Wohn- und Gewerbegebieten sowie an 
Flüchtlinge und Spätaussiedler. Nach ihren Aus-
künften kommen die Maßnahmen nahezu aus-
schließlich Kleinunternehmen mit bis zu 50 Mio. DM 
Jahresumsatz zugute. Da eine Aufteilung der Kre-
ditbeträge auf die in den vorangehenden Abschnit-
ten verwandten, kleineren Umsatzgrößenklassen 
von der LA nicht vorgenommen wird, sollen diese 
für die Berechnung der Verteilungsquotienten der 
zinsverbilligten Kredite im folgenden zusammenge-
faßt werden. Damit weden alle von der LA (1980 z. B. 
im Umfang von 1,1 Mrd. DM) abgewickelten Ge-
schäfte mit Unternehmen der kleinsten Größen-
klasse zugeschlagen. 

814. Schwerpunkt der Kreditzusagen der KfW an 
gewerbliche Unternehmen sind die aus ERP- und 
KfW-Mitteln gespeisten Finanzierungsprogramme 
für kleine und mittlere Unternehmen. 1980 entfielen 
ca. 90 % der KfW-Kredite an die Wirtschaft in Höhe 
von 3,3 Mrd. DM auf diese Maßnahmen. Daneben 
sind noch die ERP-Umweltschutzprogramme, das 
ERP-Seehafenprogramm, das ERP-Programm Auf-
tragsfinanzierung Berlin und das Programm zur 
Förderung von Auslandsniederlassungen zu erwäh-
nen. Die letztgenannten Kredite können grundsätz-
lich von Unternehmen aller Größenklassen bean-
sprucht werden. 

815. Als Bezugsbasis für die Verteilung der Kredit-
zusagen auf Unternehmensgrößenklassen (nach 
Umsätzen) wurde die entsprechende Verteilung der 
Umsätze aller gewerblichen Unternehmen gewählt. 

Diese, von der in den vorangehenden Abschnitten 
abweichende Vorgehensweise ist dadurch begrün-
det, daß im Gegensatz zu F + E- und GA-Subventio-
nen die zinsverbilligten Kredite nicht vorwiegend 
oder sogar ausschließlich dem Produzierenden bzw. 
dem Verarbeitenden Gewerbe zur Verfügung ste-
hen. Vielmehr werden öffentliche Kredite im erheb-
lichen Umfang auch an den Dienstleistungssektor 
(z. B. den Handel, den Fremdenverkehr oder die 
Wohnungswirtschaft) vergeben. 

Die Umsatzverteilung stammt nur 1976 und 1978 aus 
demselben Jahr wie die Verteilung der Kredite, wäh-
rend in den übrigen Perioden jeweils die jüngsten 
Daten zurückliegender Zeitabschnitte herangezo-
gen werden mußten. Auf die Unbedenklichkeit die-
ser Vorgehensweise wurde bereits eingegangen. 

816. Tabelle 13 enthält die Verteilungsquotienten 
1976 bis 1980 für die von LA und KfW vergebenen 
Kredite. Offensichtlich wirken die berücksichtigten 
Maßnahmen, wie intendiert, konzentrationshem-
mend. Die Verteilungsquotienten nehmen in allen 
Jahren von der kleinsten Umsatzgrößenklasse (50 
Mio. DM Jahresumsatz) bis zur größten (über 250 
Mio. DM Jahresumsatz) kontinuierlich ab. Während 
die kleinen Einheiten fast das Doppelte der ihnen 
bei größenproportionaler Verteilung zustehenden 
Beträge erhalten, fällt die Kreditförderung der 
Großunternehmen kaum noch ins Gewicht. Dieses 
Ergebnis ist ungeachtet des im Mittelpunkt stehen-
den Zieles der Vergabe öffentlicher Kredite, der För-
derung kleiner und mittlerer Unternehmen, nicht 
selbstverständlich. Insbesondere die unterproportio-
nale Berücksichtigung mittlerer Unternehmen mit 
Umsätzen zwischen 50 und 250 Mio. DM Jahresum-
satz ergibt sich nicht zwangsläufig aus den Vergabe-
richtlinien für KMU-Kredite, die zum Teil (z. B. MI/ 
MII-Mittelstandsprogramme der KfW) Unterneh-
men mit bis zu 200 Mio. DM Jahresumsatz als an-
tragsberechtigt klassifizieren. 

3.3.7 Zusammenfassende Beurteilung der unternehmensgrö-
ßenspezifischen Verteilung von Subventionen 

817. Da nur einer gesicherten empirischen Unter-
suchung zugängliche Subventionen, und zudem auf 
der Basis von zum Teil unzulänglichen statistischen 
Unterlagen, auf ihre Konzentrationswirkung hin 
überprüft werden konnten, verbieten sich endgül-
tige Wertungen. Die vorliegenden Verteilungskenn-
ziffern lassen jedoch den Schluß zu, daß eine gene-
relle Bevorzugung bestimmter Unternehmensgrö-
ßenklassen durch verschiedene Subventionsleistun-
gen der Gebietskörperschaften (hier insbesondere 
des Bundes) nicht nachzuweisen ist. 

Subventionen für bestimmte Wirtschaftsbereiche 
(vgl. Abschnitt 3.2.3), die, soweit sie Branchen mit ty-
pischen Unternehmensgrößen betreffen, vorwie-
gend die aggregierte Konzentration beeinflussen, 
kommen sowohl Großunternehmen (Beispiel: Berg-
bau) als auch kleinen und mittleren Einheiten (Bei-
spiel: Milchverarbeitung) zugute. Von der Förderung 
der F+ E in der Wirtschaft (vgl. Abschnitt 3.2.4) profi-
tieren heute mit einiger Wahrscheinlichkeit (noch) 
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Tabelle 13 

Kreditzusagen der Kreditanstalt für Wiederaufbau und der Lastenausgleichsbank: 
Verteilungsquotienten 1)  1976 bis 1980 

Quelle: Kreditanstalt für Wiederaufbau; Geschäftsberichte der Lastenausgleichsbank 1976 bis 1980; Stati-
stisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 8, a. a. O. 

Jahr 
Umsatz

-

klasse 1976 1977 1978 1979 1980 
(Mio. DM) 

bis  50   1,87 1,84 1,79 1,87 1,88 
50 bis 100   0,86 0,99 1,23 0,91 0,71 

100 bis 250   0,30 0,41 0,47 0,31 0,33 
250 und mehr   0,03 0,02 0,04 0,02 0,06 

1 ) Verhältnis des Anteils einer Umsatzgrößenklasse der Unternehmen an der Gesamtheit der Kreditzusagen zum Anteil 
der Größenklasse am Umsatz aller Unternehmen nach der Umsatzsteuerstatistik. Bei den Unternehmen der Kredit-
statistik handelt es sich in der Regel um rechtlich selbständige Einheiten, jedoch erfaßt die Förderung kleiner und 
mittlerer Unternehmen nur solche Einheiten, die nicht überwiegend im Besitz von Großunternehmen stehen. Zwi-
schen fünf und zehn Prozent der Kreditzusage der KfW konnten nicht auf Unternehmensgrößenklassen aufgeteilt 
werden. Hier handelt es sich in erster Linie um die Förderung von Neugründungen. 

am stärksten die Großunternehmen. Dies ist teil-
weise auf deren relativ höhere Forschungsetats und 
zum anderen vermutlich auf eine Bevorzugung von 
Großtechnologien in der staatlichen Forschungsför-
derung zurückzuführen. Eine Tendenz zum Einbe-
zug der kleinen und mittleren Unternehmen in die 
öffentliche F + E-Subventionierung (Beispiel: F + E-
Personalkostenzuschüsse) ist jedoch unverkennbar 
und auch aus der zeitlichen Entwicklung der Vertei-
lungsquotienten ablesbar (vgl. Tabellen 10 und 11). 
Die untersuchten zinsverbilligten Kredite kommen 
ganz eindeutig den kleinen und im geringeren Um-
fang den mittleren Unternehmen zugute (vgl. Ab-
schnitt 3.2.6). Auch für die Regionalförderung im 
Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur" (vgl. Ab- 

schnitt 3.2.5) ist schließlich eine Bevorzugung der 
KMU feststellbar. Bei diesem letztgenannten Ergeb-
nis sind allerdings besondere methodische Vorbe-
halte angebracht. 

Betrachtet man die untersuchten Subventionen in 
ihrer Gesamtheit, so kann festgehalten werden, daß 
der Gesetzgeber im Ergebnis eine Förderungspolitik 
betrieben hat, die nicht eindeutig eine Größenklasse 
der Unternehmen bevorzugt 1 ). 

1) Diese Gesamtbeurteilung der untersuchten Subventio-
nen kann nicht auf eine Aggregation der Einzelergeb-
nisse gestützt werden. Die einzelnen Leistungen sind 
wegen der Unterschiede in der Form der Förderung und 
aufgrund der abweichenden Erhebungsmethoden nicht 
addierbar. 
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KAPITEL VII 

Gewerkschaften und Konzentration 

1. Grundsätzliche Einflußmöglichkeiten der Ge-
werkschaften auf die Unternehmenskonzentra -

tion 

818. Die Gewerkschaften zählen zu den größten 
und einflußreichsten Organisationen unserer Ge-
sellschaft. Im Jahre 1980 hatten allein die im Deut-
schen Gewerkschaftsbund (DGB) zusammenge-
schlossenen Gewerkschaften ca. 8 Mio. Mitglieder. 
Der Deutsche Beamtenbund, die Deutsche Ange

-

stellten Gewerkschaft (DAG) und der Christliche 
Gewerkschaftsbund Deutschlands (CGB) hatten ca. 
0,8 bzw. 0,5 bzw. 0,3 Mio. Mitglieder. Eine herausge-
hobene Stellung unter sonstigen Vereinigungen und 
Organisationen nehmen die Gewerkschaften ebenso 
wie die Arbeitgeberverbände durch den besonderen 
Schutz des Grundgesetzes (Art. 9 Abs. 3) ein. 

819. Gewerkschaften haben in erster Linie die Auf-
gabe, die Arbeitsbedingungen und die Lohnhöhe zu-
gunsten ihrer Mitglieder, der Arbeitnehmer, zu be-
einflussen. Wirtschaftstheoretisch stellen sie des-
halb Angebotskartelle auf den Arbeitsmärkten dar. 
Aufgrund dieser Stellung, die vom Grundgesetz aus-
drücklich gewollt, innerhalb eines marktwirtschaft-
lichen Modells aber systemwidriges Element ist, 
verfügen die Gewerkschaften über erhebliche 
Macht. Durch ihre Tarifpolitik können sie die Lohn-
höhe maßgeblich beeinflussen und dadurch indirekt 
auch die Preisentwicklung, das Beschäftigungsvolu-
men und das Wachstum der Volkswirtschaft. Diese 
Stellung bürdet den Gewerkschaften zusammen mit 
den Arbeitgeberverbänden große gesamtwirtschaft-
liche Verantwortung auf. 

Eine Untersuchung der Rolle, die die Gewerkschaf-
ten als Tarifpartei für die gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung spielen, gehört jedoch nicht zu den ge-
setzlichen Aufgaben der Monopolkommission. Sie 
bleibt deshalb von den folgenden Untersuchungen 
ausgeschlossen, obwohl sie für eine generelle Beur-
teilung der Gewerkschaften vorrangig ist. 

820. Gewerkschaften können jedoch neben der 
Konzentration des Angebots von Arbeitsleistungen 
auch die Unternehmenskonzentration in einer Wirt-
schaft beeinflussen. Auf diese Wirkungszusammen-
hänge beschränkt sich die folgende Untersuchung 
der Monopolkommission. Es ist zu prüfen, wie dieser 
Einfluß zustande kommt und welche Wirkungsrich-
tung er in der Regel aufweist. 

Die vorliegende Untersuchung ist vergleichbar mit 
dem Kapitel „Banken und Konzentration", in den 
Hauptgutachten I und II. Während dort untersucht 
wurde, welchen Einfluß die Banken als Kreditgeber 

und Vertreter von Eigentümerinteressen auf die Un-
ternehmenskonzentration ausüben, geht es hier um 
den Einfluß der Gewerkschaften als Vertreter der 
Arbeitnehmer. 

821. Gewerkschaften können die Unternehmens-
konzentration beeinflussen 
— als Tarifpartei auf den Arbeitsmärkten, 
— durch politischen Einfluß infolge ihrer hohen 

Mitgliederzahl und 
— über die (Mit-)Kontrolle von Unternehmen auf-

grund ihres Anteilsbesitzes und der verschiede-
nen Mitbestimmungsgesetze. 

Von diesen drei Einwirkungsmöglichkeiten soll nur 
die letzte näher untersucht werden. 
Zwar ist davon auszugehen, daß auch die Lohnpoli-
tik der Gewerkschaften Einfluß auf die Unterneh-
menskonzentration hat. Insbesondere führen bran-
cheneinheitliche Mindestlöhne zum schnelleren 
Ausscheiden von Grenzanbietern als firmenindivi-
duell vereinbarte Entlohnungen, die sich an der Lei-
stungsfähigkeit des einzelnen Unternehmens orien-
tieren. 
Die Monopolkommission hält es jedoch für wenig 
sinnvoll näher auf solche Zusammenhänge einzuge-
hen. Einmal ist der empirische Nachweis einer kon-
zentrationsfördernden gewerkschaftlichen Tarifpo-
litik kaum zu führen. Aber auch wenn konzentra-
tionsfördernde Wirkungen kollektiver Lohnverein-
barungen überzeugend zu belegen wären, könnte 
eine grundlegende Änderung der Struktur der Ar-
beitnehmerorganisation oder ihrer tarifpolitischen 
Grundsätze allein aus diesem Grunde wohl kaum 
empfohlen werden. 

822. Auch die indirekten Einflußmöglichkeiten der 
Gewerkschaften auf die Unternehmenskonzentra-
tion über ein Einwirken auf politische Entschei-
dungsträger entziehen sich weitgehend einer empi-
rischen Analyse. Grundsätzlich unterscheiden sich 
diese nicht von den Einflußmöglichkeiten, die auch 
anderen gesellschaftlichen Gruppen mit zahlreichen 
engagierten Mitgliedern und effizienter Organisa-
tion offenstehen. Der politische Einfluß der Gewerk-
schaften wird im folgenden nur insoweit berücksich-
tigt, als er mit der Kontrolle von Unternehmen in di-
rektem Zusammenhang steht 1 ). 

1 ) Die Kommissionsmitglieder Iber-Schade und Fertsch-
Röver halten es für notwendig, auf eine andere indirekte 
Einflußmöglichkeit hinzuweisen: 
Da die Eigentümer von Gewerkschaftsunternehmen 
auch im gesellschaftspolitischen Machtgefüge der Bun

-

desrepublik Deutschland eine besondere Stellung ein- 
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823. Einziger Untersuchungsgegenstand ist also 
die Möglichkeit der Konzentrationsbeeinflussung 
der Gewerkschaften, die auf die Kontrolle von Un-
ternehmen zurückzuführen ist. 

Die Entscheidungsbefugnis der Gewerkschaften 
bzw. ihrer Funktionsträger in wirtschaftlichen Ein-
heiten kann einmal vom Anteilsbesitz herrühren. 
Die deutschen Gewerkschaften begannen schon 
frühzeitig damit, Beitragsüberschüsse zur Grün-
dung bzw. zum Ankauf von Unternehmen zu ver-
wenden. Während es sich anfangs in erster Linie um 
Selbsthilfeorganisationen mit gesamtwirtschaftlich 
relativ geringer Bedeutung handelte, sind die Ge-
werkschaften heute im Besitz wichtiger Unterneh-
mensgruppen wie der NEUEN HEIMAT, der Bank 
für Gemeinwirtschaft und der Volksfürsorge, die 
sich von ihrem ursprünglichen Auftrag weitgehend 
gelöst haben. 

Eine im Einfluß begrenzte, aber von der Anzahl der 
betroffenen Unternehmen her gesehen bedeuten-
dere Kontrollmöglichkeit wurde den Gewerkschaf-
ten des weiteren durch das Montan-Mitbestim-
mungsgesetz von 1951, durch das Betriebsverfas-
sungsgesetz von 1952 sowie durch das Mitbestim

-

mungsgesetz von 1976 eingeräumt. Diese Normen 
verschafften den Arbeitnehmern Zugang zu den 
Aufsichtsräten der Kapitalgesellschaften und damit 
den Gewerkschaften über die direkte Entsendung 
ihrer Vertreter bzw. über die Wahl von Gewerk-
schaftsmitgliedern die Möglichkeit der Mitsprache 
bei der Bestellung von Vorständen und bei grund-
sätzlichen unternehmenspolitischen Entscheidun-
gen. 

Schließlich kann es im Einzelfall zu einer Kumula-
tion von Einflußmöglichkeiten kommen, wenn Ge-
werkschaften Anteile an Gesellschaften besitzen, 
die einem der genannten Mitbestimmungsgesetze 
unterliegen. Diese Konstellation ist insbesondere 
dann von Interesse, wenn eine Minderheitsposition 
der Gewerkschaften auf der Kapitalseite durch den 
Einzug von Gewerkschaftsvertretern auf der Arbeit-
nehmerseite zu einer Mehrheitsposition im Kon-
trollorgan der Gesellschaft wird. 

824. Es ist zu prüfen, ob die genannten Möglichkei-
ten des gewerkschaftlichen Einwirkens auf die Ent-
scheidungen in Unternehmen (Eigentumsrechte, 
Mitbestimmungsrechte, Kumulation von Eigen-
tums- und Mitbestimmungsrechten) dazu genutzt 
werden können, eine Koordination des Vorgehens 
verschiedener Gesellschaften herbeizuführen. In 
diesem Fall ist die Konzentrationswirkung gewerk-
schaftlicher Aktivitäten evident. 

Eine Konzentrationszunahme kann aber auch dann 
gewerkschaftlich bedingt sein, wenn gewerkschaft-
lich kontrollierte Unternehmen in den Genuß spezi-
fischer Wettbewerbsvorteile gelangten und auf-
grund solcher Vorteile ein überdurchschnittliches 
Wachstum realisierten. 

nehmen, können davon wettbewerbsrelevante Wirkun-
gen auf die Verhaltensweisen der mit ihnen konkurrie-
renden Unternehmen ausgehen, die ebenfalls nicht Un-
tersuchungsgegenstand dieses Kapitels sind. 

825. Im folgenden wird zunächst geprüft, welche 
Unternehmen überhaupt als gewerkschaftlich kon-
trolliert anzusehen sind und ob diese Unternehmen 
sich im Wettbewerb auf besondere Vorteile stützen 
können. Daran schließt sich eine Untersuchung der-
jenigen Branchen an, in denen Gewerkschaftsunter-
nehmen eine relevante Rolle spielen. Hier wird im 
einzelnen analysiert, ob die letztgenannten Unter-
nehmen über internes, durch spezifische Vergünsti-
gungen forciertes oder externes, von den Gewerk-
schaften herbeigeführtes Wachstum einen wesentli-
chen Beitrag zur Konzentration geleistet haben. 
Schließlich ist zu erörtern, ob alle Gewerkschaftsun-
ternehmen unter einheitlicher Leitung stehen und 
somit gegebenenfalls Teil der aggregierten Konzen-
tration sind. 

2. Gewerkschaftlich kontrollierte Unternehmen 

2.1 Unternehmenskontrolle durch Anteilsbesitz 

826. Die Deutschen Gewerkschaften gelangten im 
Laufe ihrer Geschichte in den Besitz einiger wichti-
ger Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunter-
nehmen. In diesem Abschnitt soll zunächst nur dar-
gestellt werden, welche Gesellschaften vom DGB 
und seinen 17 Einzelgewerkschaften gemeinsam 
aufgrund von finanziellen Beteiligungen kontrolliert 
werden. Eine nähere Beschreibung dieser Gesell-
schaften sowie des Gewerkschaftskonzerns insge-
samt bleibt den folgenden Abschnitten 4 und 5 vor-
behalten. Neben den DGB-Gewerkschaften verfügt 
nur noch der Deutsche Beamtenbund (in Form einer 
50 %igen Beteiligung am Beamten-Heimstätten-
werk) über nennenswerten Anteilsbesitz. Die übri-
gen Arbeitnehmerverbände, wie etwa die DAG oder 
der CGB sind dagegen kaum unternehmerisch tätig 
und werden deshalb im folgenden auch nicht in die 
Untersuchung einbezogen. 

827. Die DGB-Branchengewerkschaften und deren 
Dachorganisation werden im folgenden als Ent-
scheidungseinheit angesehen. Diese Perspektive 
beinhaltet insofern eine Vereinfachung der Realität, 
als bei den weitgehend autonomen Einzelgewerk-
schaften bzw. dem DGB durchaus divergierende In-
teressen bestehen können. Nach Aussagen der Ge-
werkschaften wird jedoch über die zuständigen ge-
sellschaftsrechtlichen Organe regelmäßig eine Ko-
ordination der Vorstellungen der verschiedenen ge-
werkschaftlichen Anteilseigner vorgenommen, so 
daß von einer gemeinsamen Steuerung der Gewerk-
schaftsunternehmen ausgegangen werden kann. 

828. Die Vermögensverwaltungsgesellschaften des 
DGB und der 17 Einzelgewerkschaften, sowie die ge-
meinsame Holdinggesellschaft der DGB-Gewerk-
schaften, die 1974 gegründete Beteiligungsgesell-
schaft für Gemeinwirtschaft AG (BGAG) besitzen 
Mehrheitsanteile der folgenden Unternehmen: 1 ) 

1 ) Alle folgenden Beteiligungs- und Unternehmensanga-
ben stützen sich auf Geschäftsberichte, die im Kapitel II 
genannten Unternehmensnachschlagewerke, eigene 
Angaben der Unternehmen, der Eigentümer sowie auf 
Zeitungsmeldungen. 
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— Bank für Gemeinwirtschaft AG (BfG) (99,5%), 
— Volksfürsorge Lebensversicherung AG (direkt 

und indirekt 100 %), 
— NEUE HEIMAT, Gemeinnützige Wohnungs- und 

Siedlungsgesellschaft mbH (100%), 
— NEUE HEIMAT Städtebau GmbH (100 %), 
— Bund-Verlag GmbH (100 %), 
— Büchergilde Gutenberg GmbH (100 %), 
— acon Gesellschaft für Werbung und Kommunika-

tion mbH (56,2 %), 
— Gemeinwirtschaftliche Datenverarbeitungsge-

sellschaft mbH (100%), 
— Union Druckerei und Verlagsanstalt GmbH 

(100%). 

Diese Gesellschaften kontrollieren wiederum zahl-
reiche Tochter- und Enkelunternehmen, die über-
wiegend denselben Wirtschaftszweigen wie die 
Obergesellschaften angehören oder zu diesen in ver-
tikaler Beziehung stehen. In der Regel handelt es 
sich bei den Tochtergesellschaften um eigene Grün-
dungen, die entweder bestimmte Geschäftssparten 
übernahmen (z. B. die BSV-Bank der BfG, die soge-
nannte Briefkredite vergibt), die bestimmte Regio-
nen bedienen (z. B. die Regionalgesellschaften der 
Unternehmensgruppe NEUE HEIMAT) oder die be-
stimmte Dienstleistungen für das eigene Unterneh-
men wie z. B. Datenverarbeitung oder Public Rela-
tions erbringen. 

829. Bei einigen, gewöhnlich in der Öffentlichkeit 
auch als Gewerkschaftsunternehmen bezeichneten 
Gesellschaften halten die oben aufgeführten Träger-
organisationen nur Minderheitsbeteiligungen. In 
diesen Fällen ist eine nähere Analyse der tatsächli-
chen Kontrollmöglichkeiten der Gewerkschaften er-
forderlich. 

' Die Bank für Gemeinwirtschaft hält nach eigenen 
Angaben einen Anteil von über 25% aber unter 50% 
an dem deutschen Baukonzern Boswau + Knauer 
AG. Dieses Unternehmen steht in der Nachfolge der 
Deutschen Bauhütten, die zu Beginn unseres Jahr-
hunderts auf Initiative der Gewerkschaften zur Be-
hebung der Wohnungsnot bei der arbeitenden Bevöl-
kerung gegründet wurden. 1966 fusionierten die 
Deutschen Bauhütten mit der in Schwierigkeit gera-
tenen Boswau + Knauer AG, an der die BfG damals 
einen Anteil von 70 % hielt. Später wurde die BfG-Be-
teiligung an dem neu geformten Konzern auf einen 
Wert von unter 50% reduziert. Es spricht jedoch eini-
ges dafür, daß dieses Bauunternehmen nach wie vor 
gewerkschaftlich kontrolliert wird. Einmal wird es 
auch von den Gewerkschaften nahestehenden Auto-
ren zum Kreis der Gewerkschaftsunternehmen ge-
rechnet 1 ). Zum anderen stammten bis Februar 1981 
vier der sechs Anteilseignervertreter im Aufsichts-
rat der Boswau + Knauer AG aus Gewerkschafts-
unternehmen. Seit Anfang 1981 stellen die Gewerk-
schaften immerhin noch drei Aufsichtsratsmitglie-
der, unter ihnen den mit besonderem Stimmrecht 

1 ) Vgl. z. B. Loesch, A., Die gemeinwirtschaftlichen Unter-
nehmen der Gewerkschaften, Köln 1979, S. 186. 

ausgestatteten Aufsichtsratsvorsitzenden. Im fol-
genden wird deshalb die Boswau + Knauer AG 
ebenso wie ihre Tochtergesellschaften Saar Bauin-
dustrie GmbH und Deutsche Bauhütten GmbH zum 
Kreis der gewerkschaftlich kontrollierten Unterneh-
men gerechnet. 

Zweifel bestehen auch hinsichtlich der Zurechnung 
der co op AG zum Kreis der Gewerkschaftsunter-
nehmen. Die Beteiligungsgesellschaft für Gemein-
wirtschaft hält lediglich einen Minderheitsanteil 
von 38,3 % an dieser Aktiengesellschaft. Weitere 
49,7 % hält die co op GmbH für Handelsbeteiligun-
gen, an der wiederum schweizerische Genossen-
schaftsorganisationen und der Bund Deutscher 
Konsumgenossenschaften beteiligt sind. Die restli-
chen 12 % sind im Besitz der Skandinavia Gesell-
schaft für Handelsbeteiligungen und der Norddeut-
schen Landesbank. Obwohl die BGAG nur eine 
Schachtelbeteiligung an der co op AG besitzt, soll je-
doch auch dieses Unternehmen zu den gewerk-
schaftlich kontrollierten gerechnet werden. Einmal 
werden die übrigen Anteile von den Organisationen 
gehalten, die dem gemeinwirtschaftlichen Gedan-
ken nahestehen. Von daher sind kaum Widerstände 
gegen eine gewerkschaftlich dominierende Unter-
nehmenspolitik zu erwarten. Zum zweiten wird die 
Hälfte der Aufsichtsratssitze der Anteilseigner von 
Gewerkschaftsfunktionären oder Angestellten von 
Gewerkschaftsunternehmen besetzt. Schließlich 
wird die co op AG von ihrem Vorstandsvorsitzenden 
Otto selbst als Gewerkschaftsunternehmen bezeich-
net 1 ). 

Der co op AG wird in dieser Untersuchung ein Un-
ternehmen zugerechnet, das nicht im Mehrheitsbe-
sitz dieser Gesellschaft steht. Die Pro Verbraucher 
AG (Hamburg) ist eine ehemalige Konsumgenos-
senschaft, die zu ca. 70 % im Besitz von Kleinaktionä-
ren ist. Die co op AG hält lediglich eine Minderheits-
beteiligung von ca. 30 %. Die Zurechnung der Pro 
Verbraucher AG zum co op Konzern gibt die wirt-
schaftliche Realität jedoch insofern richtig wieder, 
als die erstgenannte Gesellschaft 1981 ihre sämtli-
chen rd. 210 Geschäfte durch einen langfristigen 
Vertrag an die co op AG verpachtete und dadurch 
eine eigenständige Geschäftstätigkeit aufgab. 

Die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbH 
& Co. KG, eine Holding, die direkt und indirekt im 
Besitz von Anteilen an der Westfälischen Rund-
schau und der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung 
ist, gehört zu 50 % der BGAG, so daß hier von einer 
(Mit-)Beherrschung des Unternehmens durch die 
Gewerkschaften ausgegangen werden kann. Die üb-
rigen 50 % der Anteile an der KG befinden sich in 
den Händen der SPD-Funktionsträger Alfred Nau 
und Friedrich Halstenberg. 

Das Beamten-Heimstättenwerk (BHW) gehört nur 
zu 50 % den DGB-Gewerkschaften 2 ), die restlichen 
50% befinden sich im Besitz des Deutschen Beam-
tenbundes. Auch im Aufsichtsrat ist der DGB nur 

1) Vgl. Wirtschaftswoche, Nr. 32, vom 31. Juli 1981, S. 64. 
2) Die Anteile lagen bis 1982 bei der Vermögensverwal-

tungsgesellschaft des DGB und werden seitdem von der 
BGAG gehalten. 
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entsprechend seinem Anteilsbesitz vertreten. Da 
nicht grundsätzlich davon ausgegangen werden 
kann, daß zwischen DGB und Beamtenbund Interes-
senidentität gegeben ist, kann das BHW nur einge-
schränkt zu den durch Anteilsbesitz von den Ge-
werkschaften kontrollierten Unternehmen gezählt 
werden. Im folgenden wird deshalb besonders dar-
auf hingewiesen, wenn aggregierte Unternehmens-
kennziffern Angaben über das BHW enthalten. 

830. Einen ersten Überblick über die Unterneh-
mensbeteiligungen der Gewerkschaften soll die fol-
gende Abbildung 1 geben. Eine Auflistung aller Be-
teiligungsgesellschaften, mit Ausnahme der reinen 
Besitzgesellschaften, ohne eigene Geschäftstätig-
keit sowie derjenigen Einrichtungen, die ausschließ-
lich Dienstleistungen für Gewerkschaftsmitglieder 
erbringen (Erholungsheime, Fortbildungseinrich-
tungen, Automobilclubs u. a.) findet sich im An-
hang. 

2.2 Unternehmenskontrolle durch Mitbestimmung 

831. In der Diskussion um die Einführung der pari-
tätischen Mitbestimmung in den 60er und 70er Jah-
ren wurde insbesondere von seiten der Unterneh-
merschaft die Befürchtung geäußert, den Gewerk-
schaften würde über den Einzug in die Aufsichtsräte 
der Kapitalgesellschaften die Möglichkeit der zen-
tralen Wirtschaftslenkung eröffnet 1). Könnten der 
DGB und die Einzelgewerkschaften über die Un-
ternehmensmitbestimmung (Montan-Mitbestim-
mungsgesetz von 1951, Betriebsverfassungsgesetz 
von 1952, Mitbestimmungsgesetz von 1976) tatsäch-
lich einen wirksamen, zentralen Einfluß auf die be-
troffenen Kapitalgesellschaften ausüben, so würden 
sie einen gewaltigen horizontalen, vertikalen und 
konglomeraten Konzern kontrollieren, dem allein 
im Bereich des MitbestG 1976 484 Großunterneh-
men angehörten und der einen erheblichen Anteil 
der wirtschaftlichen Aktivitäten durchführen wür-
de. Wie dem Kapitel III dieses Gutachtens zu ent-
nehmen ist, beträgt schon der Anteil der 100' größten 
Unternehmen an der gesamten Wertschöpfung aller 
Unternehmen ca. 20 %. Berücksichtigt man, daß die 
Großunternehmen weit überwiegend Kapitalgesell-
schaften sind und daß ferner der Kreis der mitbe-
stimmungspflichtigen wesentlich höher als der von 
der Monopolkommission im Kapitel III untersuch-
ten Unternehmen ist, so kann vermutet werden, daß 
der überwiegende Teil der inländischen Wertschöp-
fung von Gesellschaften erbracht wird, in denen Ar-
beitnehmer mitspracheberechtigt sind. 

Die Monopolkommission kommt jedoch zu dem Er-
gebnis, daß die Mitbestimmungsgesetze allein zur 
zentralen Steuerung des Marktverhaltens von Un-
ternehmen nicht geeignet sind. Offensichtlich wurde 
von den Gewerkschaften auch kein Versuch zu einer 
solchen Wirtschaftslenkung unternommen. Diese 

1 ) Vgl. insbesondere Stenographisches Protokoll der öf-
fentlichen Informationssitzung des Ausschusses für Ar-
beit und Sozialordnung, 16. Oktober 1974, Deutscher 
Bundestag, 7. Wahlperiode, Protokoll Nr. 51, S. 4f. 

Feststellungen sollen durch einige Argumente  be-
gründet werden. 

832. Zunächst einmal sieht das Mitbestimmungs-
gesetz von 1976 faktisch nur eine unterparitätische 
Vertretung der Arbeitnehmerseite in den Aufsichts-
räten vor. Die Anteilseigner verfügen immer über 
die Position des Aufsichtsratsvorsitzenden, der in 
Pattsituationen die Entscheidung zugunsten der Ka-
pitalinteressen herbeiführen kann. In den dem Be-
triebsverfassungsgesetz von 1952 unterliegenden 
Unternehmen verfügt die Arbeitnehmerseite ohne-
hin nur über ein Drittel der Aufsichtsratsmandate, 
so daß hier nur von einem Mitspracherecht die Rede 
sein kann. Lediglich durch das Montan-Mitbestim-
mungsgesetz von 1951 ist eine Parität zwischen den 
Faktoren Arbeit und Kapital hergestellt worden. Al-
lerdings ist durch diese Möglichkeit der gleichbe-
rechtigten Mitsprache nicht automatisch die Gele-
genheit zur maßgeblichen Beeinflussung von Unter-
nehmen gegeben. Bei Pattsituationen entscheidet 
der sogenannte „neutrale Mann", der das Vertrauen 
der Anteilseigner- und der Arbeitnehmerseite genie-
ßen muß. Insofern ist eine dominierende Einfluß-
nahme der Arbeitnehmer auf die Aufsichtsratsent-
scheidungen nur beschränkt möglich. 

833. Die Entwicklungsmöglichkeiten der DGB-Ge-
werkschaften auf die grundsätzlichen Unterneh-
mensentscheidungen der Kapitalgesellschaften sind 
auch insofern begrenzt, als ihnen nicht alle Sitze der 
Arbeitnehmerseite zufallen. Nach dem Mitbestim-
mungsgesetz von 1976 muß ein Vertreter der Arbeit-
nehmer leitender Angestellter sein, der nicht ohne 
weiteres den Gewerkschaften zuzurechnen ist. Nur 
ein Viertel bis ein Drittel (je nach der Größe des Auf-
sichtsrates) der Arbeitnehmervertreter wird nach 
diesem Gesetz auf Vorschlag der Gewerkschaften 
gewählt. Die übrigen Mandatsträger müssen Unter-
nehmensangehörige sein. Nach dem Betriebsverfas-
sungsgesetz 1952 müssen, je nach Größe des Auf-
sichtsrates, mindestens ein oder zwei Arbeitnehmer-
vertreter Betriebsangehörige sein, und das Montan

-

Mitbestimmungsgesetz sieht zwei von fünf Auf-
sichtsratsplätzen für je einen Arbeiter und einen 
Angestellten des jeweiligen Unternehmens vor. 
Zwar ist es die Regel, daß auch die betriebszugehöri-
gen Arbeitnehmer-Aufsichtsratsmitglieder gewerk-
schaftlich organisiert sind, doch ist zu erwarten, daß 
diese von den Unternehmensmitarbeitern vorge-
schlagenen und damit letzteren enger verbundenen 
Vertreter gegenüber der jeweiligen Gewerkschafts-
zentrale eine relativ unabhängige Stellung behaup-
ten können und auch wollen. Eine Interessenkolli-
sion zwischen einer Gewerkschaftsspitze, deren Ziel 
die koordinierte Steuerung mehrerer Branchenun-
ternehmen ist und den unternehmensangehörigen 
Arbeitnehmervertretern hält die Monopolkommis-
sion deshalb für wahrscheinlich, weil abgestimmte 
Führung immer bedeutet, daß die Interessen des 
einzelnen Unternehmens hinter diejenigen einer 
Unternehmensgesamtheit zurücktreten müssen. 
Die Benachteiligung eines Unternehmens, die z. B. 
in dem Verzicht auf die völlige Ausnutzung der 
Marktmöglichkeiten bestehen kann, wird jedoch in 
der Regel den Widerstand der Arbeitnehmerreprä-
sentanten dieser Einheit provozieren. 
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834. Auch die langjährigen Erfahrungen mit dem 
Montan-Mitbestimmungsgesetz und dem Betriebs-
verfassungsgesetz 1952 sowie die kürzeren mit dem 
Mitbestimmungsgesetz von 1976 lassen vermuten, 
daß eine zentrale Lenkung der mitbestimmenden 
Unternehmen durch die Gewerkschaftszentralen 
weder möglich noch beabsichtigt ist. Zu diesem Er-
gebnis kommt z. B. die Mitbestimmungskommission 
(Biedenkopf-Kommission) in ihrem Bericht von 
1970,' der explizit zu dieser Problematik Stellung 
nimmt 1 ). Auch die von der Mitbestimmungskom-
mission angehörten Arbeitgebervertreter konnten 
keine Indizien vorbringen, die für die Tatsache einer 
zentralen gewerkschaftlichen Einflußnahme spre-
chen. 

835. Insgesamt ist die Monopolkommission der 
Meinung, daß die verschiedenen Normen, die die 
Mitbestimmung der Arbeitnehmer auf Unterneh-
mensebene regeln, eine zentrale Lenkung des 
Marktverhaltens der Kapitalgesellschaften durch 
die DGB-Gewerkschaften nicht ermöglichen. Damit 
ist allerdings auch ein hemmender Einfluß der Mit-
bestimmung auf die Unternehmenskonzentration 
ausgeschlossen. Ein solcher wird z. B. vom DGB in 
seinem Grundsatzprogramm postuliert 2 ). Danach 
würden die Gewerkschaftsvertreter in den Auf-
sichtsräten verhindern, daß es zu wettbewerbswidri-
gen Absprachen zwischen Unternehmen oder zu 
übergroßen Unternehmenszusammenschlüssen 
kommen würde. Tatsächlich konnte jedoch festge-
stellt werden, daß die Arbeitnehmervertreter in den 
Kontroll- und Exekutivorganen der Gesellschaften 
dann einer Kooperation oder Fusion aufgeschlossen 
gegenüberstehen, wenn das eigene Unternehmen 
und damit auch die Arbeitnehmer (etwa in der Form 
sicherer Arbeitsplätze oder höherer Löhne) voraus-
sichtlich von einer solchen Maßnahme profitie-
ren 3 ). 

836. Unabhängig von der Diskussion um die Mög-
lichkeiten der Gewerkschaften zur zentralen Wirt-
schaftslenkung durch Mitbestimmungsrechte in Un-
ternehmen, muß die wettbewerbliche Problematik 
der Mehrfachentsendung von Gewerkschaftsvertre-
tern in Aufsichtsräte gesehen werden. Schon in ih-
rem II. Hauptgutachten vertrat die Monopolkom-
mission für den Fall der Aufsichtsratsmandate 
der Kreditinstitute die Ansicht, daß die Berufung 
einzelner Personen in mehrere Aufsichtsräte kon-
kurrierender Unternehmen wettbewerbsmindernd 
wirkt 4  ). 

Durch die Personalunion mehrerer Aufsichtsrats-
sitze entstehen Informationskanäle, über die die Un-
ternehmen zum Beispiel Einblick in die Investitions-
pläne ihrer Konkurrenten erhalten können. Ohne 

1) Vgl. Deutscher Bundestag, 6. Wahlperiode, BT-Drucksa-
che VI/334, S. 81 f. 

2) Vgl. Grundsatzprogramm des DGB von 1981, Ab-
schnitt 7. 

3) Vgl. Deutscher Bundestag, 6. Wahlperiode, BT-Drucksa-
che VI/334, S. 45f. 

4) Vgl. Monopolkommission, Fortschreitende Konzentra-
tion bei Großunternehmen, Hauptgutachten 1976/1977, 
Baden-Baden 1978, Tz. 531. 

hier Mißbrauch zu unterstellen, kann davon ausge-
gangen werden, daß eine Verbesserung des Informa-
tionsstatus häufig zu einer Verminderung der Inten-
sität der Wettbewerbsbeziehungen führt. 

Die wettbewerbspolitische Relevanz der Mehrfach-
entsendung von Gewerkschaftsvertretern in Auf-
sichtsräte mitbestimmter Unternehmen ist aller-
dings geringer einzuschätzen als die Mandatshäu-
fung bei einzelnen Angehörigen von Kreditinstitu-
ten. Bankenvertreter (und alle übrigen Mitglieder 
der Aufsichtsräte von Unternehmen) können bis zu 
zehn Aufsichtsratssitze innehaben 1 ), während sich 
die Gewerkschaften in der Regel darauf beschrän-
ken, eine Person in höchstens zwei Aufsichtsräte als 
Arbeitnehmervertreter zu entsenden 2 ). Von dieser 
letzten Beschränkung ausgenommen sind Auf-
sichtsratsmandate in Unternehmen, an denen die 
Gewerkschaften Kapitalanteile halten. 

2.3 Kumulation von Anteilswerten und Mitbestim-
mungsrechten 

837. Im vorangehenden Abschnitt wurde festge-
stellt, daß eine zentrale Lenkung der großen Kapital-
gesellschaften durch Gewerkschaften über die Mit-
bestimmung in den Aufsichtsräten schon deshalb 
unwahrscheinlich ist, weil nur in einem kleinen Teil 
der Wirtschaft (Bergbau und Stahlerzeugung) Pari-
tät verwirklicht wurde, während im übrigen nur mit 
Einschränkungen oder überhaupt nicht von einer 
gleichgewichtigen Interessenvertretung der Kapi-
tal- und der Arbeitnehmerinteressen in den Auf-
sichtsräten gesprochen werden kann. Eine Minder-
heitsposition könnte jedoch die Beherrschung eines 
Unternehmens erleichtern, wenn die Gewerkschaf-
ten neben ihrer Funktion als Vertreter der Arbeit-
nehmer auch Eigentümer von Kapitalanteilen der 
Gesellschaften sind, bzw. wenn sie auf die Stimmab-
gabe von Anteilseignern maßgeblichen Einfluß neh-
men können. Der letzte Fall kann z. B. dann gegeben 
sein, wenn ein nennenswerter Teil der Aktien eines 
Unternehmens in den Händen von Arbeitnehmern 
ist, die ihrerseits gewerkschaftlich organisiert sind 
und ihre Interessenvertretung als Kapitaleigner den 
Gewerkschaften übertragen haben. 

838. Unter der Voraussetzung, daß die Arbeitneh-
mervertreter eine homogene, gewerkschaftlich kon-
trollierte Gruppe bilden, genügt es theoretisch, wenn 
in den Unternehmen, die dem Montan-Mitbestim-
mungsgesetz unterliegen, den Gewerkschaften eines 
der Mandate der Anteilseigner zufällt. Bei dieser 
Konstellation verfügen sie über die Mehrheit im 
Aufsichtsrat und können damit Beschlüsse auch ge-
gen die Stimme des „neutralen Mannes" fassen. Bei 
solchen Gesellschaften, auf die das Betriebsverfas-
sungsgesetz 1952 Anwendung findet, muß mehr als 
ein Viertel der Aufsichtsratssitze der Kapitaleigner 
von Gewerkschaftsfunktionären oder den Gewerk- 

1) Vgl. § 100 Abs. 2 Nr. 1 AktG. 
2) Für den Bereich des DGB wurde z. B. auf dem Stuttgar-

ter Bundeskongreß 1959 eine solche Regelung verab-
schiedet. 



Drucksache 9/1892  Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 

schaften nahestehenden Personen besetzt sein, da-
mit ein entscheidender Einfluß auf die Geschäftspo-
litik ausgeübt werden kann. Die Kontrolle eines der 
den Anteilseignern zustehenden Mandate genügt 
schließlich, um eine in den Geltungsbereich des Mit-
bestimmungsgesetzes von 1976 fallende Kapitalge-
sellschaft weitgehend zu beherrschen. Zwar kann 
bei einer solchen Verteilung der Aufsichtsratssitze 
der Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden nicht 
übernommen werden (vgl. § 27 Abs. 1 und 2 Mit-
bestG). Hierdurch wird ein weitgehender Einfluß 
der Gewerkschaften auf die Unternehmenspolitik 
jedoch nicht tangiert, denn für die übrigen Abstim-
mungen im Aufsichtsrat gilt das Prinzip der einfa-
chen Mehrheit. Dies gilt in letzter Konsequenz auch 
für die Bestellung des Vorstandes (vgl. § 29 Abs. 1 
i. V. m. § 31 Abs. 3 MitbestG). 

Da in den Hauptversammlungen von Aktiengesell-
schaften bzw. den Gesellschafterversammlungen 
von Gesellschaften mit beschränkter Haftung die 
Abstimmungen grundsätzlich nach dem Mehrheits-
prinzip durchzuführen sind (vgl. § 133 Abs. 1 AktG 
und § 47 Abs. 1 GmbHG), muß ein Anteilseigner 50% 
plus 1 Stück der stimmberechtigten Kapitalanteile 
besitzen, um sicher sein zu können, daß er einen Sitz 
im Aufsichtsrat nach seinem Willen besetzen kann. 
Tatsächlich werden jedoch die Aufsichtsräte der 
deutschen Kapitalgesellschaften häufig nach dem 
Proporzprinzip gewählt, so daß bei der folgenden 
Übersicht über die Voraussetzungen einer Unter-
nehmensbeherrschung durch Kumulation von An-
teilseigner- und Mitbestimmungsrechten vorbehalt-
lich einer näheren Überprüfung im Einzelfall zu-
nächst davon auszugehen ist, daß für die Besetzung 
eines Aufsichtsratspostens der Kapitalanteil genügt, 
der dem Anteil eines Sitzes an der Gesamtzahl der 
Aufsichtsratsplätze der Anteilseigner entspricht. 

Für die einzelnen Mitbestimmungsnormen ergeben 
sich somit die folgenden Voraussetzungen, die er-
füllt sein müssen, damit eine effektive Kontrolle 
über Kapitalgesellschaften durch Anteilsbesitz und 
Mitbestimmung erfolgen kann. Im Gegensatz zu den 
Ausführungen im vorangehenden Abschnitt wird 
hierbei zunächst angenommen, daß die Arbeitneh-
mervertreter jeweils eine homogene Gruppe bil-
den. 

839. Neben den im gewerkschaftlichen Mehrheits-
besitz stehenden mitbestimmungspflichtigen Unter-
nehmen (die eindeutig als gewerkschaftlich kontrol-
liert anzusehen sind) erfüllen die folgenden Gesell-
schaften die oben angegebenen Voraussetzungen: 

1. Boswau + Knauer AG (MitbestG 1976, 1980: 4 718 
Beschäftigte, BfG: 25-50 %), 

2. co op AG (MitbestG 1976, 1980: 28 160 Beschäftig-
te, BGAG: 38,2 %), 

3. Pro Verbraucher AG (MitbestG 1976, 1980: 4 767 
Beschäftigte, co op AG: 30 %). 

Diese Unternehmen wurden jedoch bereits aus an-
deren Gründen zum Kreis der Gewerkschaftsunter-
nehmen gerechnet, so daß hier die Kumulation von 
Mitbestimmung und Anteilswerten keine entschei-
dende Rolle spielt. 

4. Beamten-Heimstättenwerk GmbH (MitbestG 
1976, 1980: 4 707 Beschäftigte, BGAG: 50 %), 

5. Braunschweigisch-Hannoversche Hypotheken-
bank AG (BetrVG 1952, 1980: 174 Beschäftigte, 
30 % bei BHH Beteiligungsholding GmbH, die zu 
50 % im Besitz der BfG ist). 

840. Neben diesen Gesellschaften kommen grund-
sätzlich noch solche Unternehmen für eine Kumula-
tion von Anteilsbesitz- und Mitbestimmungsrechten 
in Frage, in denen Arbeitnehmer über die den in Ta-
belle 1 angegebenen Werten entsprechende Aktien-
anteile verfügen. Die Monopolkommission konnte 
jedoch solche Besitzkonstellation nicht feststellen. 
Somit kommen nur die Unternehmen 4. und 5. für 
eine Beherrschung durch die DGB-Gewerkschaften 
in Frage, die sich maßgeblich sowohl auf Anteilsbe-
sitz als auch auf Mitbestimmungsrechte stützt. Es 
kann jedoch festgestellt werden, daß in beiden Un-
ternehmen eine solche Beherrschung nicht stattfin-
det. 

841. Im Fall des BHW sind keine Tatsachen be-
kannt geworden, die dafür sprechen würden, daß der 
DGB hier stärkeren Einfluß ausüben würde als der 
Deutsche Beamtenbund. Vielmehr spricht für eine 
kooperative Lenkung dieses Unternehmens, daß der 
Aufsichtsratsvorsitzende, der unter der Annahme ei-
ner Koalition aus Arbeitnehmervertretern und 
DGB-Gewerkschaften zur Disposition dieser 
Gruppe stände, jährlich zwischen einem Vertreter 
des DGB und einem des Beamtenbundes wechselt. 

Der Zugriff auf die Braunschweigisch-Hannover-
sche Hypothekenbank (BHH) ist für das anteilsbe-
sitzende Gewerkschaftsunternehmen, die BfG, oh-
nehin dadurch behindert, daß sie nur gemeinsam 
mit der Norddeutschen Landesbank, der zweiten 
Muttergesellschaft der BHH-Beteiligungsholding 
GmbH über den 30 %-Anteil an der BHH verfügen 
kann. Im zwölfköpfigen Aufsichtsrat der BHH sind 
allerdings zwei der acht Vertreter der Kapitaleigner 
Gewerkschaftsdelegierte. Ein solches Zahlenver-
hältnis entspricht einer Überrepräsentation dieser 
Anteilseigner im Aufsichtsrat. Trotzdem erreicht 
eine unterstellte Koalition aus Gewerkschaftsver-
tretern bei den Anteilseignern und Arbeitnehmer-
vertretern keine Mehrheit im Aufsichtsrat. Viel-
mehr sprechen keine Tatsachen dagegen, daß die 
BHH in erster Linie der Kontrolle der Berliner Bank 
AG, dem Mehrheitsaktionär (der auch den Auf-
sichtsratsvorsitzenden stellt) untersteht. 

842. Insgesamt kann also festgestellt werden, daß 
eine gewerkschaftliche Unternehmenskontrolle, die 
sich einerseits auf eine Minderheitskapitalbeteili-
gung und andererseits auf die Mitbestimmung von 
Arbeitnehmern im Aufsichtsrat stützt, ohne prakti-
sche Relevanz ist. Insofern erübrigen sich auch wei-
tere Untersuchungen darüber, ob eine Zentralsteue-
rung der Arbeitnehmervertreter in den Unterneh-
menskontrollgremien möglich ist. Argumente, die 
gegen eine solche Lenkung sprechen, wurden be-
reits im vorangegangenen Abschnitt aufgeführt. 
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Tabelle 1 
Die notwendigen Voraussetzungen für eine gewerkschaftliche Unternehmenskontrolle 

durch Mitbestimmung und Anteilsbesitz 

Norm Rechtsform 
Mindestzahl 

der 
Beschäf

-

tigten 
Ausnahmen Mindestkapitalanteil der Gewerkschaften 

(bei Größe des Unternehmens 1 )) 

Montan- AG, GmbH, 1 000 — < 20 Mio. DM NK 20 % 
Mit- bergrechtl. Gew. 20-50 Mio. DM NK , 14 % 
bestG > 50 Mio. DM NK 10 % 
BetrVG AG, GmbH, KGaA, 500 2 ) „Tendenz- ca. 25 % 
1952 bergrechtl. Gew., unter- 

Erwerbs- und nehmen" 3
) 

Wirtschaftsgen., 
Versicherungsv. auf 
Gegenseitigk. 

Mit- AG, GmbH, KGaA, 2 000 „Tendenz- < 10 000 Besch. 16 % 
bestG bergrechtl. Gew., unter- 10 000-20 000 Besch. 12 % 
1976 Erwerbs- und nehmen" 3 ) > 20 000 Besch. 1 0 % 

Wirtschaftsgen. 

1) Je nach Größe des Unternehmens können größere als die „Standardaufsichtsräte" gebildet werden. Die geringeren 
Beteiligungserfordernisse müssen deshalb im Einzelfall überprüft werden. NK = Nennkapital, Besch. = Beschäftig-
te. 

2) Diese Untergrenze gilt nicht für Aktiengesellschaften (die keine Familiengesellschaften sind). 
3) Z. B. Presseunternehmen. 

3. Wettbewerbsvorteile gewerkschaftlich kon-
trollierter Unternehmen 

843. Wie in der Einführung bereits kurz erwähnt 
wurde, ist ein noch zu prüfender, auf überdurch-
schnittlichem internen Wachstum beruhender posi-
tiver Beitrag der gewerkschaftlich kontrollierten 
Gesellschaften zur Unternehmenskonzentration 
dann im Rahmen dieser Untersuchung ohne Bedeu-
tung, wenn er auf Umstände zurückzuführen ist, die 
nicht gewerkschaftsspezifisch sind. Sollte etwa die 
BfG aufgrund der überragenden Managementquali-
tät ihres Vorstands zur marktbeherrschenden deut-
schen Geschäftsbank aufsteigen, so wäre darin si-
cherlich kein gewerkschaftsbedingter Konzentra

-

tionsvorgang zu sehen. Nur wenn die Gewerk-
schaftsunternehmen deshalb Wettbewerbsvorteile 
genießen, weil sie den Gewerkschaften zuzurechnen 
sind, (und wenn die Ausnutzung dieser Wettbe-
werbsvorteile zu einer Zunahme der Unternehmens-
konzentration in den betroffenen Branchen führt) 
kann von einem positiven Einfluß der Gewerkschaf-
ten auf die Konzentration gesprochen werden. 

844. In der öffentlichen Diskussion über die wirt-
schaftliche Betätigung der Gewerkschaften werden 
deren Unternehmen insbesondere die folgenden 
Vorteile gegenüber ihren privatwirtschaftlichen 
Konkurrenten zugeschrieben: 
1. Geringe Steuerbelastung, 
2. günstigere Absatz- bzw. Werbemöglichkeiten, 
3. große Finanzkraft, 

4. Bevorzugung bei der Vergabe öffentlicher Auf-
träge. 

Die Existenz und die Relevanz dieser wettbewerbs-
beeinflussenden Faktoren ist im folgenden zu prü-
fen. 

3.1 Steuervorteile 

845. Steuervorteile könnten den Gewerkschaftsun-
ternehmen einmal durch die zum Teil gegebene Ge-
meinnützigkeit (insbesondere der NEUEN HEI-
MAT, Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsge-
sellschaft mbH) und zum anderen durch die Körper-
schaftsteuer-, Vermögensteuer-, Kapitalverkehr

-

steuer und Gewerbesteuerfreiheit der Unterneh-
menseigentümer, also der Gewerkschaften bzw. ih-
rer Vermögensverwaltungsgesellschaften erwach-
sen. 

846. Im ersten Fall ist eine tatsächliche Bevortei-
lung von Gewerkschaftsunternehmen nicht gege-
ben. Die in den verschiedenen Steuernormen vorge-
sehenen Steuerbefreiungen für gemeinnützige Un-
ternehmen werden allen Gesellschaften gewährt, die 
die gesetzlichen Voraussetzungen der §§ 52 ff. AO 
bzw. des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes er-
füllen. Die Bedingungen für die Anerkennung der 
Gemeinnützigkeit sind auch keineswegs so gestal-
tet, daß sie praktisch nur von Gewerkschaftsunter-
nehmen erfüllt werden können. Vielmehr weist z. B. 
die große Zahl gemeinnütziger Wohnungsbaugesell- 
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schaften darauf hin, daß Unternehmen unabhängig 
von ihrer Trägerschaft in der Lage sind, die entspre

-

chenden gesetzlichen Voraussetzungen zu erfüllen. 

847. Die Körperschaftsteuerbefreiung der Gewerk-
schaften und ihrer Vermögensverwaltungsgesell-
schaften ergibt sich aus § 5 Abs. 1 Nr. 5 und 6 Körper-
schaftsteuergesetz (KStG). Da diese Norm jedoch 
nur für die genannten Körperschaften und nicht für 
die (fast durchweg als Kapitalgesellschaften gegrün-
deten) Gewerkschaftsunternehmen Gültigkeit hat, 
kann sich ein wettbewerbsverzerrender Steuervor-
teil gegenüber anderen Gesellschaften nur durch 
eine geringere Steuerbelastung auf der Eigentümer-
seite ergeben, die wiederum unter dem Aspekt der 
Wettbewerbsneutralität von Steuergesetzen nur 
dann von Belang ist, wenn in den Unternehmen 
durch das sogenannte Schütt-aus-hol-zurück-Ver-
fahren Eigenkapital thesauriert werden soll. So-
lange die Gewinne der Gewerkschaftsunternehmen 
nicht ausgeschüttet werden, unterliegen sie, wie je-
des nicht steuerbefreite körperschaftsteuerliche 
Einkommen dem einheitlichen Steuersatz von 
56 %. 

Ein anderer Fall ergibt sich jedoch, wenn es darum 
geht, den Gewinn an die Aktionäre auszuschütten, 
um ihn, nach einer gegebenenfalls geringeren als 
der 56 %igen Belastung durch die Körperschaftsteu-
er, dem Unternehmen als Investitionsmittel wieder 
zuzuführen. Bei allen unbeschränkt steuerpflichti-
gen Kapitalgesellschaften ist hier zunächst die Aus-
schüttungsteuerbelastung von 36 % herzustellen, 
d. h. von 100 DM für die Ausschüttung vorgesehe-
nem Gewinn gehen zunächst 36 DM an das Finanz-
amt. Auf die übrigen 64 DM wird nochmals im Quel-
lenabzugsverfahren der Kapitalertragsteuersatz 
von 25 % angewandt, so daß den Aktionären grund-
sätzlich zunächst ein Betrag von 48 DM zufließt. 

Diese 48 DM unterliegen beim unbeschränkt steuer-
pflichtigen Anteilseigner der Einkommen- bzw. Kör-
perschaftsteuer. Auf die jeweilige Steuerschuld wird 
jedoch sowohl die Ausschüttungsteuer (36 DM) als 
auch die Kapitalertragsteuer (16 DM) angerechnet, 
so daß letztlich dem Unternehmen (ohne Berück-
sichtigung der Kapitalverkehrsteuer und der Kir-
chensteuer) je nach Grenzsteuersatz der Eigentü-
mer ein Betrag zwischen 100 DM (Grenzsteuersatz 
0 %) und 44 DM (Grenzsteuersatz 56 %) zugeführt 
werden kann. 

Bei einer Dividendenzahlung an die Treuhandge-
sellschaft einer Gewerkschaft ergibt sich dagegen 
ein etwas anderes Bild. Hier erstattet das Bundes-
amt für Finanzen zwar gemäß § 44 c Abs. 2 EStG 
50 % der Kapitalertragsteuer (also 8 DM), im übrigen 
sind diese Gesellschaften von der Anrechnung der 
Körperschaftsteuer aber ausgeschlossen (§ 51 
KStG). 

Damit können die Gewerkschaften von 100 DM Ge-
winn ihrer Unternehmen maximal 56 DM reinvestie-
ren. Die Gewerkschaftsunternehmen werden also 
durch die Körperschaftsteuerbefreiung ihrer Eigen-
tümer nicht grundsätzlich besser gestellt als ihre in 
Privatbesitz befindlichen Konkurrenten. 

848. Ein grundsätzlicher Steuervorteil ergibt sich 
jedoch bei der Schütt-aus-hol-zurück-Finanzierung 
von Gewerkschaftsunternehmen, wenn diesen von 
den Gewerkschaften finanzielle Mittel nicht in der 
Form von Eigenkapital, sondern als Gesellschafter-
darlehn zugeführt wird. Fremdkapitalzinsen sind in 
der Unternehmensphäre Aufwand und unterliegen 
somit nicht der Körperschaftsteuer. Für die Gesell-
schafter, also die Vermögensverwaltungsgesell-
schaften der Gewerkschaften, sind die Zinseinnah-
men Erträge, die gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 KStG steuer-
frei bleiben. Somit können von 100 DM, die ein Ge-
werkschaftsunternehmen in der Form der Zinszah-
lung an seine Eigentümer abführt (ohne KVSt), 100 
DM reinvestiert werden, während bei gleicher Kon-
struktion einer Firma in Privatbesitz, je nach dem 
individuellen Grenzsteuersatz der Einkommensteu-
er, zwischen 100 DM und 44 DM zufließen würden. 
Beschränkt ist die oben beschriebene Form der kör-
perschaftsteuersparenden Gewinnausschüttung le-
diglich durch die Höhe der marktüblichen Zinsen. 
Sobald das Gewerkschaftsunternehmen bei seiner 
Zinszahlung diese Grenze wesentlich überschreitet, 
wird der überschießende Betrag als verdeckte Ge-
winnausschüttung behandelt, die der 36 % „Anrech-
nungskörperschaftsteuer" sowie der Kapitalertrag-
steuer unterliegt. 

849. Betrachtet man beispielsweise die Bilanz der 
Beteiligungsgesellschaft für Gemeinwirtschaft 
(BLAG), so wird deutlich, daß Gewerkschaftsunter-
nehmen tatsächlich im großen Umfang von der dar-
gestellten Möglichkeit der Körperschaftsteuerein-
sparung Gebrauch machen. Diesem Unternehmen 
standen 1980 neben dem Eigenkapital in Höhe von 
386,25 Mio. DM (Grundkapital 450 Mio. DM + Offene 
Rücklagen: 142,5 Mio. DM .1. Ausstehende Einlagen 
auf das Grundkapital: 206,5 Mio. DM) Gesellschafter-
darlehn von 771,5 Mio. DM zur Verfügung. Auf die-
sen Betrag waren schätzungsweise 43 Mio. DM 
Schuldzinsen zu zahlen. Im selben Jahr wurden an 
die Vermögensverwaltungsgesellschaften nur 13,5 
Mio. DM Dividenden überwiesen. Wäre der gesamte 
Zinsbetrag in der Form von Beteiligungsgewinn aus-
geschüttet worden, so hätte sich eine Steuermehrbe-
lastung (und damit eine Verringerung der reinve-
stierbaren Mittel) in Höhe von ca. 19 Mio. DM (44 % 
von 43 Mio. DM) ergeben. In Relation zu einem dem 
Spitzensteuersatz der Einkommensteuer unterlie-
genden Privataktionär macht die Steuerersparnis 
sogar 24 Mio. DM (56 % von 43 Mio. DM) aus. 

850. Während die Körperschaftsteuerbefreiung 
der Treuhandgesellschaften der Gewerkschaften 
den Gewerkschaftsunternehmen durchaus erhebli-
che Vorteile bei der Finanzierung aus Gewinnen ver-
schafft, ist die Gewerbesteuerbefreiung des § 3 Nr. 10 
GewStG ohne wirtschaftliche Bedeutung. Der Ge-
werbeertrag bzw. das Gewerbekapital der Vermö-
gensverwaltungsgesellschaften könnte auch da-
durch auf Null reduziert werden, daß mehrere Ein-
zelgewerkschaften ihren Beteiligungsbesitz in ent-
sprechenden Finanzholdings zu Schachtelbeteili-
gungen vereinigten, die unter die Kürzungsvor-
schriften der §§ 9 Nr. 2 a und 12 Abs. 3 Nr. 2 a 
GewStG fielen. 
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851. Die Vermögensteuerbefreiung der Gewerk-
schaften durch § 3 Abs. 1 Nr. 8 und 9 VStG erspart 
diesen die Doppelbelastung, die im übrigen die Be-
triebsvermögen auf der Gesellschafter- und der Ge-
sellschaftsebene trifft. In der Form von Wirtschafts-
unternehmen gebundenes Gewerkschaftsvermögen 
unterliegt nur bei den Gesellschaften der Vermögen-
steuer. Durch diese Besserstellung gegenüber den 
Konkurrenten im Privatbesitz ist es den Gewerk-
schaften möglich, einen größeren Teil ihrer Gewinne 
zu reinvestieren als ein Aktionär, der aus seiner Di-
vidende die persönliche Vermögensteuerschuld be-
gleicht. Bei einem in Wirtschaftsunternehmen ge-
bundenen Vermögen der Treuhandgesellschaften in 
Höhe von ca. 2 Mrd. DM 1 ) beträgt die Steuererspar-
nis im Vergleich zu einem Privataktionär (ohne Be-
rücksichtigung von Freibeträgen) ca. 10 Mio. DM 
jährlich. 

852. Ohne wirtschaftliche Bedeutung ist schließ-
lich die Kapitalverkehrsteuerbefreiung von Kapital-
zuführungen bei den Vermögensverwaltungsgesell-
schaften, die sich aus § 7 Abs. 1 Nr. 3 KVStG ergibt. 
Die Gesellschaftsteuer trifft die Kapitalerhöhung 
bei den Wirtschaftsunternehmen der Gewerkschaf-
ten ebeno wie diejenige bei in Privatbesitz befindli-
chen Unternehmen. Lediglich die im Normalfall vor-
angehende Aufstockung der Eigenmittel bei den 
Treuhandgesellschaften wird von einer (weiteren) 
Steuerbelastung ausgenommen. 

853. Insgesamt kann festgehalten werden, daß die 
Gewerkschaftsunternehmen gegenüber ihren Kon-
kurrenten in Privatbesitz durch die Körperschaft-
steuer- und Vermögensteuerbefreiung ihrer Eigen-
tümer erheblich bevorteilt werden. Letzteren ist es 
möglich einen größeren Teil der an sie abgeführten 
Gewinne in ihren Unternehmen zu reinvestieren. 

3.2 Absatz- und Werbevorteile 

854. Die DGB-Gewerkschaften haben ca. acht Mio. 
Mitglieder, die, zusammen mit ihren Familienange-
hörigen, einen erheblichen Anteil der Endnachfrage 
nach Gütern repräsentieren. Würden die Gewerk-
schaften den Begriff der Solidarität dahin gehend 
ausdehnen, daß Gewerkschaftsmitglieder, soweit 
ein Angebot besteht, vornehmlich bei Gewerk-
schaftsunternehmen Waren oder Dienstleistungen 
nachfragen, wäre letzteren eine marktbeherr-
schende Stellung praktisch sicher. Ein solch hohes 
Maß an Loyalität ist jedoch nicht zu erwarten. Viel-
mehr spricht die Erfahrung dafür, daß Gewerk-
schaftmitglieder sich, wie andere Konsumenten, bei 
ihrer Konsumentscheidung nach Preis und Qualität 
sowie nach sachlichen und räumlichen Präferenzen 
entscheiden. 

1 ) Bei dieser Vermögensschätzung konnte nicht nach den 
Vorschriften des Bewertungsgesetzes vorgegangen wer-
den. Insofern handelt es sich bei der im folgenden ange-
gebenen Steuerersparnis nur um einen ungefähren 
Wert. Allerdings wurde die NEUE HEIMAT, Gemeinnüt-
zige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH, ent-
sprechend Abschnitt 82 Abs. 1 VStG 1980, nur mit ihrem 
Stammkapital berücksichtigt. 

855. Was bleibt, ist die Tatsache, daß die Gewerk-
schaftsunternehmen über besondere Werbemöglich-
keiten verfügen. Sie können die Gewerkschaftsmit-
glieder z. B. über die Verbandszeitschriften (auch in 
der Form redaktioneller Beiträge) erreichen und 
sich in ihren Prospekten auf die Empfehlungen pro-
minenter Gewerkschaftsführer berufen. Von diesen 
Möglichkeiten profitieren insbesondere die gewerk-
schaftseigenen Banken und Versicherungen. Die 
Bank für Sparanlagen und Vermögensbildung AG, 
eine Tochtergesellschaft der BfG, wurde z. B. aus-
drücklich mit dem Ziel gegründet, einen möglichst 
großen Teil des durch das Zweite Vermögensbil-
dungsgesetz von 1966 induzierten Sparaufkommens 
in gewerkschaftseigenen Bankunternehmen zu kon-
zentrieren. Lokale Gewerkschaftsfunktionäre wur-
den aufgefordert, im Rahmen ihrer Beratungstätig-
keit die Arbeitnehmer über die Anlagemöglichkei-
ten bei der BSV-Bank zu informieren. 

856. Ein unmittelbarer Absatzvorteil für die Volks-
fürsorge-Versicherungsgruppe ist darin zu sehen, 
daß die Gewerkschaften Gruppenversicherungen 
für ihre Mitglieder ausschließlich bei diesem Unter-
nehmen unterhält. Die BfG profitiert im gewissen 
Umfang davon, daß sie die Hausbank der Gewerk-
schaften ist und die NEUE HEIMAT tritt fast immer 
als Bauherr von Gewerkschaftseinrichtungen wie 
Heimvolkshochschulen, Gewerkschaftshäusern, 
Schulungsheimen etc. auf. 

857. Insgesamt können die Absatz- und Werbevor-
teile der Gewerkschaftsunternehmen jedoch nicht 
als sehr bedeutend angesehen werden. Einmal kann 
das Image der Gewerkschaftszugehörigkeit nicht 
nur Sympathie, sondern auch Antipathie wecken. 
Für die BfG war es z. B. in früheren Jahren schwie-
rig, mit industriellen Großkunden ins Geschäft zu 
kommen. Zum anderen ist der Einsatz des Gewerk-
schaftsapparates für die Absatzförderung nur in eng 
begrenzten Bereichen möglich. Wenn es auch noch 
plausibel sein mag, daß ein Gewerkschaftsmitglied 
auf Empfehlung eines Funktionärs seine durch das 
Vermögensbildungsgesetz geförderten Sparraten 
der BSV-Bank überweist, so ist es doch kaum vor-
stellbar, daß er sich ähnlich bei seinen Entscheidun-
gen über den täglichen Lebensmitteleinkauf, die 
Aufnahme von Hypotheken oder die Auswahl einer 
Baugesellschaft beeinflussen läßt. 

3.3 Finanzkraftvorteile 

858. Etwaige Finanzkraftvorteile von Gewerk-
schaftsunternehmen können einmal von einer steu-
erlichen Bevorzugung herrühren. Dieser Komplex 
wurde bereits im Abschnitt 3.1 behandelt. Eine wei-
tere Quelle der Finanzkraft kann der Verbund eines 
gewerkschaftlich kontrollierten Unternehmens mit 
anderen des gleichen Eigentümers sein. Hier han-
delt es sich um die typischen Vorteile eines konglo-
meraten Konzerns, die nicht als gewerkschaftsspe-
zifisch angesehen werden können. Schließlich kann 
Finanzkraft durch die Beiträge der Gewerkschafts-
mitglieder sowie durch das sonstige, nicht in Wirt-
schaftsunternehmen gebundene Vermögen der Ge- 
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werkschaften begründet sein. Auf diese letzten bei-
den Quellen einer hohen Finanzkraft ist im folgen-
den einzugehen. 

859. Die DGB-Gewerkschaften verfügten 1980 über 
ein Beitragsaufkommen von 1,4 Mrd. DM 1 ). Von die-
sem Betrag wurden grob geschätzt 5% 2 ), also 70 
Mio. DM, thesauriert, d. h. diese Summe blieb übrig, 
nachdem die laufenden Ausgaben für Personal- und 
Sachaufwendungen, Streikgelder, Mitgliederbetreu-
ung, Schulungen etc. gedeckt waren. Das in Unter-
nehmen gebundene Vermögen der DGB-Gewerk-
schaften in Höhe von ca. 3,1 Mrd. DM 3 ) konnte so-
mit 1980 aus Beitragseinnahmen um 2,3 % erhöht 
werden. Dieser Prozentsatz ist jedoch noch um ei-
nen unbekannten Betrag zu vermindern, da ein Teil 
der Einnahmeüberschüsse für den Streikfall in geld-
naher Form zu halten ist. Eine besonders hohe Ei-
genkapitalzufuhr durch die Gewerkschaften kann 
somit bei den Gewerkschaftsunternehmen nicht 
festgestellt werden. Vielmehr dürfte es jedem eini-
germaßen erfolgreichen Unternehmen möglich sein, 
einen jährlichen Eigenkapitalzuwachs von 2,3 % zu 
verwirklichen. 

860. Auch der Umfang des geldnahen Vermögens 
der Gewerkschaften, das 1980 vermutlich zwischen 
0,7 und 1,5 Mrd. DM ausmachte, bedeutet nicht, daß 
Gewerkschaftsunternehmen zu einer überdurch-
schnittlichen, auf einer Erhöhung der Eigenkapital-
basis gestützten Expansion in der Lage sind 4 ). Viel-
mehr können keine begründeten Zweifel daran be-
stehen, daß die Verfügbarkeit über einen solchen 
Betrag eine notwendige Voraussetzung für eine ef-
fektive Tarifpolitik darstellt. Die langfristige Bin-
dung dieser Mittel in Wirtschaftsunternehmen 
würde es den Gewerkschaften unmöglich machen, 
mit den Arbeitgeberverbänden aus gleich starker 
Position heraus zu verhandeln. 

861. Die oben angestellten Vermutungen über die 
begrenzten Möglichkeiten der Zuführung von Eigen-
mitteln aus Mitgliedsbeiträgen und Geldvermögen 
werden durch die tatsächliche Entwicklung der Ei-
genmittel bei den Gewerkschaftsunternehmen weit-
gehend bestätigt. Die Eigenmittel (Grundkapital + 

1) Angabe des DGB. 
2) Beim DGB selbst wurde 1974 bis 1976 dieser Satz im 

Durchschnitt erreicht. Die Beitragsüberschüsse fallen 
bei den einzelnen Gewerkschaften und in den verschie-
denen Jahren jedoch sehr unterschiedlich aus. Die ge-
nannten 5% des Aufkommens sind deshalb nur als 
Schätzung zu verstehen. 

3) Vgl. Tabelle 3. 
4) Der ehemalige Leiter der Hauptabteilung Wirtschafts-

politik beim DGB-Bundesvorstand und ehemalige Ver-
treter des DGB in Bonn, K. Hirche, gibt das liquide Ver-
mögen der Gewerkschaften für 1970 mit 750 Mio. DM an 
(vgl. Hirche, K., Die Finanzen der Gewerkschaften, 
Düsseldorf/Wien 1972, S. 376). Indexiert man diesen Be-
trag mit der Meßzahlreihe der Bruttoverdienste der Ar-
beiter in der Industrie, so kommt man auf den Betrag 
von 1,5 Mrd. DM für 1980. Die Gewerkschaften veröf-
fentlichen jedoch keine Informationen darüber, inwie-
weit ihr Geldvermögen evtl. stärker angestiegen ist oder 
gegebenenfalls durch Streiks im größeren Umfang ge-
mindert wurde. 

Offene Rücklagen + Gesellschafterdarlehen .1. aus-
stehende Einlagen auf das Grundkapital) der BGAG, 
des bedeutendsten Unternehmens im direkten Be-
sitz der Treuhandgesellschaften der Gewerkschaf-
ten, stiegen in vier Jahren von 772,6 Mio. DM (1976) 
auf 1 157,5 Mio. DM (1980). Ungefähr 166 Mio. DM 
der Zunahme von 384,9 Mio. DM entfielen auf die 
Übertragung von Beteiligungen, also auf eine un-
echte Kapitalzuführung. Andererseits wurden 1980 
direkte Zuschüsse in Höhe von 100 Mio. DM (bei der 
BGAG: Außerordentliche Erträge) an die BGAG 
überwiesen, so daß insgesamt für vier Jahre eine Ei-
genmittelerhöhung von ca. 318,9 Mio. DM festge-
stellt werden kann. Dies entspricht einer durch-
schnittlichen jährlichen Wachstumsrate dieser 
Größe von ca. 9 %. Da in diesem Prozentsatz auch 
Mittel aus der Verschuldung der Vermögens- und 
Treuhandgesellschaften sowie aus der Außenfinan-
zierung im Schütt-aus-hol-zurück-Verfahren enthal-
ten sind, letztere konnten z. B. 1980 bei der BGAG 
maximal im Umfang von ca 50 Mio. DM (Dividende 
J.  Steuern + Zinsen auf Gesellschafterdarlehn) 
durchgeführt werden, ist der jährliche Prozentsatz 
der von den Gewerkschaften selbstfinanzierten Ka-
pitalaufstockung wesentlich niedriger anzusetzen. 
Er dürfte jedenfalls kaum über der als approxima-
tive Vergleichsgröße heranzuziehenden jährlichen 
Zuwachsrate des Grundkapitals aller Aktiengesell-
schaften von ca. 3,8 % liegen. 

862. Es kann also festgestellt werden, daß die ge-
werkschaftlich kontrollierten Unternehmen nicht 
durch eine überdurchschnittlich hohe Kapitalzufuhr 
begünstigt wurden. Hohe Finanzkraft ist aber nicht 
nur dann gegeben, wenn einem Unternehmen Kapi-
tal im größeren Umfang tatsächlich zur Verfügung 
gestellt oder jedoch zumindest jederzeit ohne grö-
ßere Schwierigkeiten zur Verfügung gestellt werden 
kann. Vielmehr kann finanziellen Ressourcen auch 
dann eine Wettbewerbswirkung zugeschrieben wer-
den, wenn sie nur unter Inkaufnahme von Einbußen, 
seien es pekuniäre oder solche in der Form von Defi-
ziten bei der Verwirklichung anderer Ziele, mobili-
siert werden können. Finanzreserven der zuletzt be-
schriebenen Art werden zwar in der Regel nicht für 
eine Unternehmensexpansion zur Verfügung ge-
stellt, sie sind jedoch eine Art Konkursrisikoversi-
cherung für diejenigen Unternehmen, denen sie im 
Ernstfall zur Verfügung stehen. Sollte etwa die Bank 
für Gemeinwirtschaft in wirtschaftliche Schwierig-
keiten geraten, so ist es kaum vorstellbar, daß ihre 
Eigentümer sie fallen lassen würden. Vielmehr wür-
den die Gewerkschaften mit hoher Wahrscheinlich-
keit einen Teil ihrer liquiden Mittel einsetzen, um 
diesen zentralen Bestandteil ihrer wirtschaftlichen 
Betätigung zu erhalten. 
Eine Risikoversicherung der beschriebenen Art er-
höht den wettbewerblichen Verhaltensspielraum der 
begünstigten Unternehmen. Risikoreiche Markt-
strategien werden dann eher durchgeführt, wenn 
der Konkurs praktisch ausgeschlossen ist. Aller-
dings sollte dieser Finanzkrafteffekt bei den Ge-
werkschaftsunternehmen nicht zu hoch bewertet 
werden. Rettungsaktionen der Gewerkschaften ka-
men in der Vergangenheit eher denjenigen Unter-
nehmen zugute, die, wie etwa die Konsumgenossen- 
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schaften oder die Bauhütten, in ihrer Entwicklung 
hinter ihren Konkurrenten zurückgeblieben waren 
und nicht solchen, die durch zu schnelle Expansion 
in finanzielle Schwierigkeiten geraten waren. 

3.4 Vorteile bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 

863. Ein weiterer Wettbewerbsvorteil der Gewerk-
schaftsunternehmen gegenüber ihren privatwirt-
schaftlichen Konkurrenten kann unter Umständen 
darin gesehen werden, daß ihre Eigentümer, die Ge-
werkschaften, über personelle Verflechtungen di-
rekten Zugang zu den politischen Gremien haben, 
die über die öffentliche Auftragsvergabe zu ent-
scheiden haben. Als eventuelle Vorteilsempfänger 
kommen hier in erster Linie die Bauträgergruppe 
NEUE HEIMAT und der Baukonzern Boswau + 
Knauer in Frage. 

Der zweifelsfreie Nachweis der Bevorteilung von 
Gewerkschaftsunternehmen bei der Vergabe öffent-
licher Bauvorhaben ist kaum zu erbringen. Unbe-
stritten dürfte jedoch sein, daß diese Gesellschaften 
enge Beziehungen zu den politischen Entschei-
dungsträgern, insbesondere in den sozialdemokra-
tisch regierten Gebietskörperschaften unterhalten. 
Auch sieht sich die NEUE HEIMAT als Instrument 
der staatlichen Wohnungspolitik 1 ). Diese Selbstein-
schätzung läßt ebenfalls auf eine enge Verzahnung 
des Unternehmens mit den politischen Entschei-
dungszentren schließen. 

864. Tatsächlich wickelt die NEUE HEIMAT einen 
großen Teil ihrer Geschäfte mit den Gebietskörper-
schaften bzw. mit deren finanzieller Unterstützung 
ab. Im Bereich des gemeinnützigen Wohnungsbaus 
sind die öffentlichen Hände zwar durch § 26 Abs. 4 
des Zweiten Wohnungsbaugesetzes sowie § 25 Abs. 1 
des Ersten Wohnungsbaugesetzes dazu verpflichtet, 
alle in Frage kommenden Bauherrn bei der Vergabe 
von Finanzierungsmitteln gleichmäßig zu berück-
sichtigen. Ob hier die NEUE HEIMAT im größeren 
Umfang als vergleichbare Unternehmen bedacht 
wurde, kann von der Monopolkommission nicht be-
urteilt werden. 

865. Häufig wird auch behauptet, die NEUE HEI-
MAT Städtebau verdanke ihre Stellung in der Bau-
trägerschaft für öffentliche Auftraggeber, insbeson-
dere bei der Stadteilsanierung und bei der Planung 
von Trabantenstädten aber auch beim Bau von 
Schulen, Kliniken, Rathäusern u. ä. zum großen Teil 
der Förderung durch gewerkschaftsnahe Politiker. 
Inwieweit dies zutrifft kann von der Monopolkom-
mission nicht endgültig geklärt werden. Eine rele-
vante Marktposition in diesen Bereichen kann na-
türlich auch auf besondere Leistungsfähigkeit und 
das frühe Erkennen von Entwicklungen im Städte-
baubereich zurückzuführen sein. Es ist jedoch nicht 
auszuschließen, daß die NEUE HEIMAT dadurch be-
vorteilt wird, daß sie, wie sie selber feststellt, bereits 
frühzeitig in den Entscheidungsprozeß von Gebiets- 

1 ) Vgl. Materialien Gemeinwirtschaft, Hrsg.: Bank für Ge-
meinwirtschaft, Frankfurt a. M. 1974, S. 69. 

körperschaften einbezogen und damit in die Lage 
versetzt wird, vor ihren Konkurrenten Lösungskon-
zepte für kommunale Bauprojekte zu entwickeln. 

866. Ein Indiz für eine besondere Förderung der 
NEUEN HEIMAT durch gewerkschaftsnahe politi-
sche Entscheidungsträger ist die regionale Vertei-
lung der von dieser Gesellschaft gebauten, geplan

-

ten und betreuten Wohnungen, Stadtviertel und öf-
fentlichen Einrichtungen. In Tabelle 2 wird der An-
teil einiger Kennzahlen der Bautätigkeit in den von 
den beiden großen politischen Parteien dominierten 
Bundesländern an den jeweiligen Gesamtheiten für 
die Bundesrepublik Deutschland entsprechenden 
Anteilen an Kennziffern für die wirtschaftliche Akti-
vität der NEUEN HEIMAT gegenübergestellt. Es 
wird unmittelbar deutlich, daß die NEUE HEIMAT 
in den letzten Jahren in den von der SPD regierten 
Ländern relativ zur Kennziffer der jeweiligen Ge-
samtaktivität wesentlich mehr Projekte bearbeitete 
als in den CDU dominierenden Gebieten. Z. B. entfie-
len 53 % der von der NEUEN HEIMAT errichteten öf-
fentlichen und sozialen Einrichtungen auf die SPD-
Länder, in denen insgesamt nur 41,8 % der Umsätze 
im öffentlichen Hochbau der Bundesrepublik 
Deutschland getätigt wurden. Lediglich im Land 
Niedersachsen, wo sich CDU und SPD in der Regie-
rungsverantwortung ablösten, stimmen Gesamtak-
tivitätsanteil und Aktivitätsanteil der NEUEN HEI-
MAT in etwa überein. 

Die Gegenüberstellungen in Tabelle 2 beinhalten 
natürlich nur einen Indiz für eine Verzahnung von 
Politik und wirtschaftlicher Aktivität der NEUEN 
HEIMAT. Zunächst ist zu berücksichtigen, daß der 
Tabelle 2 nicht die Verträge mit den von bestimmten 
Parteien gestellten Regierungen oder Kommunal-
vertretungen zugrunde liegen. Vielmehr wurden die 
Aktivitäten der NEUEN HEIMAT lediglich danach 
aufgeteilt, welche Partei in dem jeweiligen Bundes-
land dominiert. Die Divergenz zwischen der Vertei-
lung der Baukennziffern und derjenigen der Pro-
jekte der NEUEN HEIMAT kann auch auf eine 
regionale Schwerpunktbildung im nordwestdeut-
schen Raum zurückzuführen sein, auf die etwa der 
Konzernsitz in Hamburg hindeutet. 

Denkbar wäre schließlich auch eine Benachteili-
gung des Gewerkschaftsunternehmens durch kon-
servative, politische Entscheidungsträger. Stati-
stisch läßt sich jedenfalls für den Untersuchungs-
zeitraum feststellen, daß die NEUE HEIMAT gemes-
sen am Gesamtvolumen ihrer Aktivitäten im öffent-
lichen Hochbau und im Wohnungsbau in SPD-regie-
rten Ländern überproportional vertreten ist. 

867. Demgegenüber weist die BGAG auf Anfrage 
der Monopolkommission darauf hin, daß die NEUE 
HEIMAT keineswegs häufiger mit SPD- als mit 
CDU-regierten Gebietskörperschaften kontrahiere. 
Sie führt dazu folgendes aus: Von 1975 bis 1981 ent-
fielen von 18 direkt von Länderregierungen erteilten 
Aufträgen 13 auf Länder mit CDU-Regierung und 
nur 5 auf solche mit SPD-Regierung. Die Vertrags-
summe im Geschäft mit Länderregierungen entfalle 
zu 93,1 % auf CDU- und zu 6,9 % auf SPD-Länder. Im 
Bereich der Sanierungs- und Entwicklungsmaßnah- 



Drucksache 9/1892  Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 

Tabelle 2 

Regionale Verteilung der Aktivitäten der NEUEN HEIMAT 
im öffentlichen Hochbau und im Wohnungsbau 

in Relation zur Verteilung der entsprechenden Gesamtaktivitäten 
in der Bundesrepublik Deutschland 

Quelle: Jahresberichte der Unternehmensgruppe NEUE HEIMAT Städtebau- und Wohnungsgesellschaften 
sowie Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland, verschiedene Jahrgänge 

CDU-Länder: 
Bayern, Ba-Wü., 

Rh-Pfalz, Saarland, 
Schlesw.-Holstein 

SPD-Länder: 
HH, HB, NRW, 
Hessen, Berlin 

Niedersachsen 
(CDU, SPD 

abwechselnd) 
insgesamt 

Von der NH fertiggestellte und im Bau 
befindliche öffentliche und soziale 
Einrichtungen   34,5% 53,0 % 12,5% 100 % 

Umsatz im öffentlichen Hochbau 1974 
bis 1980   48,3 % 41,8 % 9,9% 100 % 

Wohnungen in Wohnanlagen der NH 
(fertig, im Bau, Betreuung)   28,7 % 59,3 % 12,0 % 100% 

Wohnungsbestand 1979   43,8 % 44,8 % 11,4 % 100 % 

men wurden im selben Zeitraum 42 % der insgesamt 
33 Projekte mit CDU-Gemeinden und 58% mit SPD-
Gemeinden vereinbart. Für das Jahr 1981 gibt die 
BGAG an, daß im Neubaubereich zwei Drittel aller 
Baubeginne auf CDU-regierte Kommunen und ein 
Drittel auf SPD-regierte Kommunen entfielen. Im 
Städtebaubereich lagen per 31. Dezember 1981 für 
196 Projekte Aufträge an die NEUE HEIMAT Städ-
tebau vor. Von diesen Aufträgen entfielen 37 % auf 
SPD- und 63% auf CDU-regierte Länder. Die BGAG 
schließt daraus, daß bei der Verteilung ihres Bauvo-
lumens keine signifikanten Präferenzen nach par-
teipolitischen Mehrheitsverhältnissen in den Ge-
bietskörperschaften festzustellen sind. 

868. Die Divergenzen zwischen den Beurteilungen 
der Monopolkommission und der BGAG lassen sich 
auf jeweils unterschiedliche Untersuchungsansätze, 
Untersuchungsgegenstände und Untersuchungs-
zeiträume zurückführen. Insbesondere untersucht 
die Monopolkommission die regionale Verteilung 
der Aktivitäten der NEUEN HEIMAT in Relation 
zur Verteilung der entsprechenden Aktivitäten aller 
Unternehmen, während die BGAG lediglich die ab-
soluten Anteile ihrer Kontrakte mit den Gebietskör-
perschaften betrachtet. 

869. Insgesamt kommt die Monopolkommission 
zur Einschätzung, daß sowohl die von der NEUEN 
HEIMAT unbestrittenen Verbindungen zu politi-
schen Entscheidungsträgern als auch die regionale 
Verteilung ihrer Aktivitäten für eine Vorzugsstel-
lung dieser Bauträgergesellschaft im Wettbewerb 
sprechen. Allerdings ist dies nur schwer nachweis-
bar. 

870. Der Baukonzern Boswau + Knauer AG hat of-
fensichtlich nicht von den Kontakten zu öffentlichen 

Auftraggebern profitiert. Jedenfalls machte der öf-
fentliche Hoch- und Verkehrsbau 1980 nur 36,5 % des 
Umsatzes des Unternehmens aus, während insge-
samt 41 % aller Bauumsätze mit den Gebietskörper-
schaften abgewickelt wurden. 

4. Gewerkschaftsunternehmen und Branchen-
konzentration 

871. Die im vorangegangenen Abschnitt analysier-
ten, spezifischen Wettbewerbsvorteile der Gewerk-
schaftsunternehmen, insbesondere die Steuervortei-
le, mit Einschränkungen die Finanzkraftvorteile 
und die (allerdings nicht mit Sicherheit nachgewie-
senen) Vorteile bei der Vergabe öffentlicher Aufträ-
ge, könnten diesen Anbietern durchaus zu einem 
überdurchschnittlichen Wachstum verhelfen. So-
lange dieses Wachstum zur Verbesserung der Wett-
bewerbsposition eines unbedeutenden Unterneh-
mens beiträgt, ruft es eine Wettbewerbsbelebung 
hervor. Wenn das gewerkschaftlich kontrollierte Un-
ternehmen jedoch eine gewisse relative Größe über-
schreitet, kann weiteres überdurchschnittliches 
Wachstum zu einer Verschlechterung der Wettbe-
werbsbedingungen führen. Im folgenden ist daher 
zu prüfen, ob die Gewerkschaftsunternehmen über-
durchschnittliches Wachstum realisieren konnten 
und ob dieses gegebenenfalls zu einer Zunahme der 
Branchenkonzentration im oben angesprochenen 
Sinne beigetragen hat. 

Aber auch wenn beide Fragen zu bejahen sind, ist 
ein positiver Einfluß der Gewerkschaften auf die 
Konzentration noch nicht erwiesen. In diesem Fall 
ist vielmehr noch zu untersuchen, ob das überdurch-
schnittliche Wachstum des Gewerkschaftsunterneh-
mens auf gewerkschaftsspezifischen Vorteilen be- 
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ruht, oder ob es auf andere Umstände zurückzufüh-
ren ist. 
Gewerkschaftsunternehmen im Sinne der Abgren-
zung des Abschnittes 2 sind in den folgenden Bran-
chen vertreten: 
1. Banken  6. Einzelhandel 
2. Versicherungen  7. Verlagswesen 
3. Bausparkassen  8. Werbewirtschaft 
4. Bauträgerschaft  9. Druckerei 
5. Bauwirtschaft 
Allerdings kommt gewerkschaftlich kontrollierten 
Gesellschaften nur in den Bereichen 1. bis 6. eine Be-
deutung zu, die die Prüfung eines Konzentrations-
beitrages überhaupt lohnend erscheinen läßt. Die 
wirtschaftlichen Aktivitäten des DGB in den übri-
gen Branchen werden lediglich im Rahmen der Be-
handlung der aggregierten Konzentration (Ab-
schnitt 5) berücksichtigt. 

4.1 Banken 

872. Im Bereich der Banken sind die Gewerkschaf-
ten durch die Bank für Gemeinwirtschaft (BfG) so-
wie durch deren Tochtergesellschaften vertreten. 
1958 wurde die BfG als Zusammenschluß von sieben 
regionalen Gemeinwirtschaftsbanken gegründet. 
Diese Fusion stellte insofern einen Konzentrations-
vorgang dar, als durch sie der Einfluß kleinerer Ak-
tionäre, die nur an einzelnen Banken wesentliche 
Beteiligungen hielten (Konsumgenossenschaften, 
kleinere Branchengewerkschaften) zugunsten des 
DGB und der großen Einzelgewerkschaften zurück-
gedrängt wurde. Wirtschaftlich war dieser Konzen-
trationsvorgang jedoch ohne große Bedeutung, weil 
die Gemeinwirtschaftsbanken damals eine völlig un-
tergeordnete Rolle spielten und mit dem Zusam-
menschluß nur dem Vorbild der Wiedererrichtung 
der westdeutschen Großbanken folgten. 
Die BfG ist eine überregionale Universalbank und 
insofern am ehesten mit Instituten wie der Deut-
schen Bank, der Dresdner Bank oder der Commerz-
bank vergleichbar. Die Tochtergesellschaften sind 
überwiegend Spezialkreditinstitute etwa für das Hy-
pothekengeschäft (Allgemeine Hypothekenbank 
AG), für Spareinlagen (BSV-Bank AG), Leasing 
(WTB-Leasing GmbH) oder Investment (BfG-Invest-
ment-Fonds GmbH). Außerdem hat die BfG, wie 
oben aufgeführt wurde, vermutlich entscheidenden 
Einfluß auf die Geschäftspolitik des Baukonzerns 
Boswau + Knauer AG, an dem sie mit 25 bis 50 % be-
teiligt ist. Auf diese letztgenannte Gesellschaft wird 
im folgenden gesondert eingegangen. 

873. Mit einer Konzernbilanzsumme von 60 543 
Mio. DM (1980) ist die BfG die viertgrößte überregio-
nale Universalbank und das neuntgrößte aller Kre-
ditinstitute 1 ). Allerdings beträgt ihr Anteil am Ge-
schäftsvolumen aller von der Bundesbankstatistik 
erfaßten Banken nur ca. 2,6 % 2 ).  Seit 1976 stagniert 
1) Nach der Gesamtkonzernbilanzsumme. Der Inlands-

konzern allein erreicht Rang 11 der Inlandskonzerne. 
2) Dieser Wert ist insofern nicht ganz korrekt, als hier 

auch Auslandsaktivitäten berücksichtigt wurden. 

ihr Geschäftsvolumenanteil, während er in den vor-
angehenden Jahren stetig, von 1969 bis 1976 z. B. um 
0,6 Prozentpunkte (jährlich mit der Rate von 4 %) zu-
nahm. 

Eine dominierende Position der BfG ist auch auf 
Kreditteilmärkten nicht zu erkennen. Die BfG 
konnte z. B. 1980, einschließlich der auf das Sparge-
schäft spezialisierten BSV-Bank, nur 0,8 % aller 
Spareinlagen bei sich verbuchen und bei den Hypo-
thekenkrediten machte der Anteil im selben Jahr 
ebenfalls nur 0,8% aus. 

874. Insgesamt kann festgestellt werden, daß die 
BfG nicht, bzw. nicht erheblich zur Konzentration 
im Bankensektor beigetragen hat. Das überdurch-
schnittliche Wachstum in den Jahren seit ihrer 
Gründung (1958) bis 1975 hat vermutlich zu einer 
leichten Schwächung der Position der Großbanken 
und insoweit zu einer Abnahme der Konzentration 
beigetragen. 

4.2 Versicherungen 

875. Über die BGAG und BfG sind die Gewerk-
schaften im Mehrheitsbesitz der folgenden Versi-
cherungsunternehmen: 

1. Volksfürsorge Lebensversicherung AG, 
2. Volksfürsorge Deutsche Sachversicherung AG, 
3. Volksfürsorge Rechtsschutz Versicherung AG, 
4. Hamburger Internationale Rückversicherung 

AG 

Diese Gesellschaften beschäftigten 1980 zusammen 
ca. 7 400 Personen und nahmen Bruttobeiträge in 
Höhe von 4,2 Mrd. DM ein. Sie standen damit an 
dritter Stelle der Versicherungsgesellschaften der 
Bundesrepublik Deutschland 1 ). Ihr Anteil an den 
Bruttobeiträgen aller Versicherungsunternehmen 
belief sich 1979 auf ca. 3,5%. Wichtigste Geschäfts-
sparte ist die Lebensversicherung, wo sie im selben 
Jahr einen Marktanteil von ca. 7,2 % erreichten. Bei 
den übrigen Versicherungsarten liegen die entspre-
chenden Sätze zwischen 1,7 und 3,7 %. 

Ein Beitrag zu einer hohen Branchenkonzentration 
wird also allenfalls bei der Volksfürsorge Lebensver-
sicherung anzunehmen sein. Allerdings liegen im 
Bereich der Lebensversicherung relativ ausgegli-
chene Kräfteverhältnisse vor. Die Volksfürsorge ist 
nach der Allianz (Marktanteil 1979: ca. 13,5%) das 
zweitgrößte Unternehmen. Die folgenden Anbieter 
sind die Hamburg-Mannheimer (5,9 %), IDUNA 
(3,8 %) und R + V Allgemeine Versicherung (3,0%). 
Eine Oligopolisierung ist nicht erkennbar. Auch für 
die Zukunft ist kaum zu erwarten, daß die Volksfür-
sorge Lebensversicherung durch überdurchschnitt-
liche Wachstumsraten zur Konzentration in ihrem 
Tätigkeitsbereich beiträgt. Seit 1972 schwankt ihr 
Marktanteil zwischen 7,1 % und 7,4 %, während er 
vorher leicht zunahm. 

1 ) Vgl. Kapitel III, Tz. 379 dieses Gutachtens. 
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876. Die Eigenmittel der Volksfürsorge Lebensver-
sicherung stiegen von 1974 bis 1980 um 47,6 Mio. DM 
auf 107 Mio. DM. Das entspricht einer Steigerungs-
rate von jährlich 10,3%. Diese Zunahme kann als 
branchenüblich bezeichnet werden. Im gleichen 
Zeitraum wurden z. B. die Eigenmittel der Allianz 
Lebensversicherung um jährlich 13,9 % erhöht. 

4.3 Bausparkassen 

877. Die BGAG (bis 1982 die VTG des DGB) ist mit 
50 % am Beamten-Heimstättenwerk beteiligt. Außer-
dem sind die DGB-Gewerkschaften über die BGAG 
und die Volksfürsorge Lebensversicherung alleinige 
Eigentümer der Volksfürsorge Bausparkasse. Unter 
Konzentrationsaspekten können die Aktivitäten der 
Volksfürsorge Bausparkasse von vornherein unbe-
rücksichtigt bleiben. Ihr Anteil an allen Bausparein-
lagen belief sich 1980 auf 0,6 %. 

Von wesentlich größerer wirtschaftlicher Bedeutung 
ist das BHW. Das Unternehmen erreichte 1980 einen 
Einlagenanteil von 19,7 % und bildet gemeinsam mit 
den beiden anderen Marktführern Schwäbisch Hall 
(19,9 %) und Wüstenrot (14,4 %) ein (Teil-)Oligopol, 
dem erst mit erheblichem Abstand weitere Wettbe-
werber (insbesondere die Landesbausparkassen mit 
Anteilen von 10% abwärts) folgen. Im Bereich des öf-
fentlichen Dienstes, der allerdings keinen relevan-
ten Teilmarkt bildet, wäre das BHW sogar als Mono-
polist anzusehen. Sein Anteil an der Bausparsumme 
beläuft sich hier auf ca. 90 %. 

878. Das BHW verdankt seine starke Marktstel-
lung jedoch nur zum geringeren Peil der (einge-
schränkten) Gewerkschaftszugehörigkeit. In erster 
Linie ist die Alleinstellung im Bereich des öffentli-
chen Dienstes auf eine intensive staatliche Förde-
rung zurückzuführen. Als Instrument zur Durchfüh-
rung des Beamtenheimstättengesetzes von 1928 
wurde dem BHW als einziger Bausparkasse das Prä-
dikat der Gemeinnützigkeit verliehen und damit bis 
1976 ein Teil der Steuerbelastung genommen. Dieser 
Vorteil ermöglichte es dem BHW, sich mit einer 
Zinsmarge von 1,5 % zu begnügen, während die Kon-
kurrenten durch das Bundesaufsichtsamt für das 
Kreditwesen dazu verpflichtet wurden, eine Spanne 
von 2 1)/0 anzusetzen. Nachdem das BHW aufgrund 
seines Wettbewerbsvorsprungs erst einmal seine 
Position im öffentlichen Dienst gefestigt hatte, 
konnte es auch nach dem Wegfall der Steuervergün-
stigungen seine geringeren Sollzinsen (allerdings 
über den Umweg der Gewinnbeteiligung der Kredit-
nehmer) aufrechterhalten. 

879. Einen Beitrag der Gewerkschaften zum 
Wachstum des BHW könnte einmal in der Verschaf-
fung der steuerlichen Vorteile und zum anderen in 
der Unterstützung bei der Kundenwerbung gesehen 
werden. Die Vermutung, daß hier ein Gewerk-
schaftsunternehmen steuerlich bevorzugt wurde, ist 
jedoch unbegründet. Die indirekte Subventionie-
rung galt ganz offensichtlich den Beamten, Arbei-
tern und Angestellten im öffentlichen Dienst. Dieser 
Sachverhalt ergibt sich schon daraus, daß das BHW 

in seiner Tätigkeit auf die Staatsbediensteten be-
grenzt wurde und damit seinen Wettbewerbsvorteil 
nicht zur uneingeschränkten Konkurrenz mit den 
übrigen Bausparkassen nutzen konnte. 
Eine gewerkschaftliche Unterstützung bei der An-
sprache potentieller Kunden kann sicherlich nicht 
völlig ausgeschlossen werden. Gewerkschaftlich or-
ganisierte Betriebsräte u. ä. werden in ihren Gesprä-
chen mit den Beschäftigten sicherlich auch auf die 
Vorteile des BHW hinweisen. Auf der anderen Seite 
dürfte es jedoch für die ebenfalls im öffentlichen 
Dienst beschäftigten nebenberuflichen Mitarbeiter 
des BHW auch ohne solche Unterstützung nicht 
allzu schwierig sein, die objektiv gegebene Vorteil-
haftigkeit des BHW-Angebots zu verdeutlichen. 

4.4 Bauträgerschaft, Immobilienverwaltung 

880. Die Gewerkschaftsunternehmen NEUE HEI-
MAT, Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsge-
sellschaft mbH (NHG) (100 % DGB-Gewerkschaften) 
und NEUE HEIMAT Städtebau GmbH (NHS) (50,1% 
DGB-Gewerkschaften; 49,9 % BGAG) sind auf ver-
schiedenen Märkten und Teilmärkten tätig, die im 
folgenden daraufhin zu untersuchen sind, ob die ge-
nannten Gesellschaften jeweils einen erheblichen 
Beitrag zur Konzentration geleistet haben. Die NH-
Gruppe verkauft in eigener Bauträgerschaft er-
stellte Eigentumswohnungen sowie Ein- und Mehr-
familienhäuser (a), sie vermietet eigene und fremde 
Wohnungen (b), sie übernimmt die Bauträgerschaft 
für öffentliche und Wirtschaftsgebäude (c) und sie 
führt schließlich Stadtentwicklungs- und Sanie-
rungsmaßnahmen (d) durch. 
In den Bereichen (a) bis (c) ist die Marktstellung der 
NH sowohl auf dem Gesamt- als auch auf den Teil-
märkten für den Bereich der Bundesrepublik 
Deutschland insgesamt als unbedeutend zu bezeich-
nen, so daß eine evtl. hohe Konzentrationsrate durch 
ihre Aktivitäten nicht begründet sein kann. Beim 
Verkauf von Immobilien (a) kam die NH 1980 auf ei-
nen Marktanteil von 1,1 % (Eigentumswohnungen: 
2,3 %, Häuser: 0,9 %). Etwas höher lag der Satz mit 3 % 
bei der Wohnungsvermietung, während bei der 
Bauträgerschaft für öffentliche und Wirtschaftsge-
bäude (c) der Anteil an der Zahl der fertiggestellten 
Projekte zwischen 1 ‰ und 2 ‰ angesiedelt ist. 
Diese letzte Schätzung dürfte zwar erheblich höher 
ausfallen, wenn anstelle der Zahl der Gebäude der 
Umsatz (für den jedoch keine Angaben vorliegen) 
treten würde, denn die NEUE HEIMAT ist oder war 
Bauherr so großer Anlagen wie des Klinikums 
Aachen oder des Kongreßzentrums Berlin. Auch bei 
Zugrundelegung dieser Meßgröße würde sie jedoch 
die 1 %-Marktanteilsschwelle kaum überschreiten. 
Die genannten Marktanteile für den gesamten In-
landsmarkt schließen natürlich nicht aus, daß der 
NEUEN HEIMAT, z. B. in den Ballungszentren, ver-
einzelt eine größere Marktbedeutung und Markt-
macht zukommt. Hierüber liegen der Monopolkom-
mission jedoch keine genauen Angaben vor. 

881. Lediglich bei Sanierungs- und Stadtentwick-
lungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungs- 
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gesetz (d) erreicht die NH relevante Anteile an der 
Zahl der Projekte. Von 747 im ganzen Bundesgebiet 
von 1971 bis einschließlich 1981 in Auftrag gegebe-
nen Vorhaben bearbeitete (bzw. bearbeitet) sie 50, 
also 6,7 %. In Nordrhein-Westfalen beträgt ihr Anteil 
sogar 19,5 %, während sie in Rheinland-Pfalz (1,4 %), 
Baden-Württemberg (0,6 %) und Bayern (0,9 %) kaum 
mit Aufträgen bedacht wurde. Ihre hohen Marktan-
teile im Sanierungs- und Stadtentwicklungsbereich 
erreichte die NEUE HEIMAT sicherlich zum Teil 
durch ihre Fähigkeit, die gesamten Planungs- und 
Durchführungsarbeiten komplett anbieten zu kön-
nen. Wie oben schon ausgeführt, dürften sie jedoch 
auch auf die politischen Verbindungen des Gewerk-
schaftsunternehmens zurückzuführen sein. Hierfür 
spricht insbesondere, wie ebenfalls schon oben an-
gesprochen wurde, zum einen die Beteiligung der 
NEUEN HEIMAT bei der Erarbeitung des Städte-
bauförderungsgesetzes, die es ihr erlaubte, sich be-
reits frühzeitig auf die Ziele dieser Rechtsvorschrift 
einzustellen, und zum anderen die regionale Vertei-
lung der von der NH durchgeführten Maßnahmen 
mit einer Schwerpunktbildung in den von der SPD 
dominierten Bundesländern. 

882. Insgesamt kann festgestellt werden, daß der 
NEUEN HEIMAT vermutlich nur in einem Teilbe-
reich ihrer Aktivitäten, der Sanierung und der Stadt-
erneuerung wesentliche Vorteile aus ihrer Gewerk-
schaftsangehörigkeit erwachsen, während im übri-
gen der politische Einfluß jedenfalls nicht ausreich-
te, ihr eine dominierende Marktstellung zu verschaf-
fen. 

4.5 Bauwirtschaft 

883. Ein gewerkschaftlich kontrolliertes Unterneh-
men in der Bauwirtschaft ist die Boswau + Knauer 
AG. Dies Unternehmen steht in der Nachfolge der 
als Arbeiterselbsthilfeorganisationen gegründeten 
Bauhütten. 1965 fusionierte die Deutsche Bauhütten 
GmbH mit der notleidend gewordenen Boswau + 
Knauer AG. Dieser Zusammenschluß ist formal als 
Konzentrationsvorgang anzusehen. Er blieb wirt-
schaftlich wegen der schwachen Marktstellung der 
Beteiligten jedoch ohne Bedeutung. Allerdings ist er 
ein Beispiel dafür, daß die Gewerkschaften im Be-
darfsfall auch zum Einsatz ihrer Finanzkraft bereit 
sind. Die Deutschen Bauhütten waren Mitte der 60er 
Jahre in ihrer damaligen Größe längerfristig nicht 
rentabel zu führen. Als Zusammenschlußpartner bot 
sich offensichtlich nur das sanierungsbedürftige Un-
ternehnen Boswau + Knauer AG an, das jedoch 
auch nach der Verbindung mit der Bauhütten GmbH 
noch sechs Jahre lang Verluste auswies. Die Ge-
werkschaften bzw. ihre Bank, die BfG, mußten er-
hebliche Beträge in das Unternehmen investieren, 
bis es wieder konkurrenzfähig war. Von 1965 bis 
1972 wurden der Boswau + Knauer AG im Wege der 
Erhöhung des Grundkapitals zum Teil nach voran-
gegangener Kapitalherabsetzung 30 Mio. (bei einem 
Grundkapital von 10 Mio. DM 1965) zugeführt. 
Der Einsatz der Gewerkschaften reichte allerdings 
nicht aus, um aus der Boswau + Knauer AG ein 
marktbeeinflussendes Unternehmen zu machen. 

Seine Wirkung beschränkte sich vielmehr in erster 
Linie auf die Erhaltung des Status quo. Seit 1971, 
dem letzten Jahr der Verlustperiode, stiegen die Ei-
genmittel nur mit einer jährlichen Durchschnitts-
rate von 2 % um 4,8 Mio. DM auf 26,8 Mio. DM und der 
Umsatz nahm mit jährlich 5,9 % in geringerem Um-
fang zu als derjenige der gesamten Branche (6,5%). 
Mit einem Marktanteil von ca. 0,3 % (1980) spielt die 
Boswau + Knauer AG insgesamt eine relativ be-
scheidene Rolle im Hoch- und Tiefbau. Dieser Pro-
zentsatz wird auch in den einzelnen Teilmärkten 
Wohnungsbau (0,1 %), öffentlicher Hochbau (0,6 %), 
Bauten für die gewerbliche Wirtschaft (0,4 %) und 
Verkehrs- und Wasserbauten (0,2 %) kaum übertrof-
fen. Die Boswau + Knauer AG profitierte auch we-
der direkt noch indirekt durch Verträge mit der 
NEUEN HEIMAT von irgendwelchen politischen 
Verbindungen. Ihr Anteil am öffentlichen Bau 
(Hoch- und Verkehrsbau) liegt nicht über ihrem Ge-
samtmarktanteil und von der NEUEN HEIMAT er-
hielt sie 1980 nur Aufträge mit einem Volumen von 
22 Mio. DM, d. h. weniger als 7 % ihres inländischen 
Jahresumsatzes. 

4.6 Einzelhandel 

884. Die co op AG ist ein vertikal integriertes Un-
ternehmen, das Lebensmittel und sogenannte „non-
food-Waren" herstellt und importiert sowie die Groß-
verteilung und den Einzelhandel dieser Produkte (in 
den Plaza-Märkten auch der übrigen Kaufhausarti-
kel) betreibt. Die drei erstgenannten Unterneh-
mensbereiche, bis 1981 in erster Linie bei der co op 
Handels- und Produktions AG (HaPro) konzentriert, 
werden im folgenden jedoch nicht weiter berück-
sichtigt, da die HaPro hauptsächlich interne Trans-
aktionen mit ihren Gesellschaftern durchführt und 
insofern am Markt kaum in Erscheinung tritt. 

Mit knapp 38 000 Beschäftigten ist die co op AG (frü-
her co op Zentrale AG) einschließlich der HaPro und 
der Pro Verbraucher AG, zumindest was dieses Kri-
terium angeht, das größte gewerkschaftlich kontrol-
lierte Unternehmen. Seit 1975, dem ersten vollständi-
gen Geschäftsjahr, nahm der Umsatz im Durch-
schnitt jährlich um ca. 23 % zu. Das schnelle Wachs-
tum ist in erster Linie auf externe Ausdehnung zu-
rückzuführen. Die co op Zentrale AG wurde mit dem 
Ziel gegründet, die nur im lockeren Verbund, insbe-
sondere bei der Warenbeschaffung zusammenarbei-
tenden Konsumgenossenschaften unter einheitli-
cher Leitung zusammenzufassen. Während 1975 nur 
die co op Rhein-Main, die co op Rheinland, die co op 
Schwaben, die co op Emsland, die co op Handels- 
und Produktions AG sowie einige kleinere Dienstlei-
stungsunternehmen unter dem neuen Konzerndach 
vereinigt waren, wird heute ungefähr die Hälfte al-
ler Umsätze der (ehemaligen und noch bestehenden) 
Konsumgenossenschaften von durch Mehrheitsbe-
sitz oder Betriebsverpachtung (Pro Verbraucher AG, 
Hamburg) zum neuen Konzern gehörenden Gesell-
schaften getätigt. 

Der Einzelhandelsumsatz der co op AG, einschließ

-

lich der seit 1981 zum Konzern zu rechnenden Pro 
Verbraucher AG, belief sich 1980 auf ca. 6,7 Mrd. DM. 
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Damit war die co op AG eines der größten Einzel-
handelsfilialunternehmen (Schwerpunkt Lebens-
mittel) 1 ). Ihr Anteil am gesamten Lebensmittel- und 
„non-food"-Einzelhandel lag 1980 bei ca. 7 %. Dies ist 
ein für diese Branche hoher Wert, der mit großer 
Wahrscheinlichkeit die Möglichkeit zur Marktbeein-
flussung, zumindest in bestimmten Regionen oder 
Gemeinden, und insbesondere auch auf der Nachfra-
geseite einschließt 2 ). 

885. Ihre bedeutende und gefestigte Marktstellung 
hat die co op AG sicherlich zu einem wesentlichen 
Teil dem Einsatz der Gewerkschaften bzw. der BfG 
und später der BGAG zu verdanken. Ursprünglich 
war der direkte Einfluß auf die Konsumgenossen-
schaften allein durch eine 25 %-Beteiligung der BfG 
an der Großeinkaufs-Gesellschaft deutscher Kon-
sumgenossenschaften (GEG), später co op Handels- 
und Produktions AG, begründet. Dieses Beteili-
gungsunternehmen wurde zwischen 1975 und 1980 
durch Kapitalzuführungen in Höhe von mindestens 
185 Mio. DM (185% der Eigenmittel 1975), von denen 
alleine die BfG bzw. die BGAG ca. 130 Mio. DM auf-
brachten, zum heutigen umsatzstarken Filialunter-
nehmen ausgebaut. Neben dem im Verhältnis zur 
Beteiligungshöhe überproportionalen Engagement 
der BGAG bei der Finanzierung der co op AG (Zu-
schüsse gegen Besserungsscheine) sprechen auch 
die Organe der BGAG für eine führende Rolle der 
Gewerkschaften bei der Konzentration im Bereich 
der Konsumgenossenschaften. So wird z. B. in einer 
Informationsschrift ausgeführt, daß „mit Hilfe der 
BGAG ... die co op-Gruppe seit 1975 einen neuen 
Kurs eingeschlagen" hat. „Die co op-Zentrale erwirbt 
Schritt für Schritt die Mehrheit der zuvor in Aktien-
gesellschaften umgewandelten Konsumgenossen-
schaften" 3 ), und an anderer Stelle heißt es: „Inzwi-
schen hat die BGAG mit guten Ergebnissen den Um-
bau eines Teils der co op-Konsumgenossenschaften 
zu einem marktstarken Filialunternehmen des Ein-
zel- und Großhandels abgeschlossen" 4 ). 

886. Da mit einiger Berechtigung angenommen 
werden kann, daß die Gewerkschaften durch ihr En-
gagement im co op-Bereich einen nicht unerhebli-
chen Beitrag zur Konzentration im Einzelhandel ge-
leistet haben, ist weiter zu prüfen, ob hier gewerk-
schaftsspezifische Wettbewerbsvorteile eine we-
sentliche Rolle gespielt haben. Ein solcher Vorteil 
wäre evtl. in der Finanzkraft der Gewerkschaften 
bzw. der BGAG zu sehen, die sich, wie oben ausge-
führt wurde, einmal aus Steuervorteilen und zum 
anderen, mit den erwähnten Einschränkungen, aus 
dem Beitragsaufkommen des DGB und seiner Mit-
gliedsverbände ergeben könnte. Die BGAG hat der 

1) 1980 war die co op AG nach der Erhebung der Monopol-
kommission das sechstgrößte Handelsunternehmen. 
Vgl. Kapitel III, Tz. 369. Die Umsatzziffer stimmt des-
halb nicht mit derjenigen im Kapitel III überein, weil 
hier eine andere Konzernabgrenzung gewählt wurde. 

2) Vgl. auch BKartA, Beschluß vom 23. 3. 1982, B 9-2002/82, 
co op AG/Holtschneider. 

3) Vgl. BGAG, Beteiligungsgesellschaft für Gemeinwirt-
schaft, Hrsg. BGAG, Frankfurt 1978, S. 28. 

4) Vgl. Hörfunk-Fernsehen-Film, Sonderdruck April 1981, 
S. 22. 

co op AG in zwei Raten allein 85 Mio. DM gegen Bes-
serungsscheine zur Deckung von Verlusten zur Ver-
fügung gestellt. Eine solche Kapitalzufuhr wäre si-
cherlich bei einer Publikums-AG bzw. einem Fami-
lienunternehmen nicht erfolgt. Die Gewerkschaften 
handelten hier eher wie ein konglomerates Großun-
ternehmen oder wie Banken, die ein Konzernunter-
nehmen oder einen Gläubiger aus Gründen der lang-
fristigen Gewinnerzielung oder aus Prestigegrün-
den über mehrere, aufeinanderfolgende Verlust

-

jahre hinweg durch Subventionen am Leben erhal-
ten. Da die Mittel für die Subventionierung im Fall 
der co op AG sicherlich zum Teil gewerkschaftsspe-
zifisch, d. h. durch Steuerersparnisse und Beiträge 
(zum andern Teil vermutlich durch Kreditaufnahme 
der BGAG, deren Kreditwürdigkeit sich jedoch auch 
wiederum aus der Finanzkraft der Gewerkschaften 
ergibt) aufgebracht wurden, kann hier auch von ei-
nem speziell gewerkschaftlichen Beitrag zur Kon-
zentration gesprochen werden. Mit dieser Feststel-
lung soll nichts darüber ausgesagt werden, ob eine 
ähnliche Unternehmensentwicklung der co op AG  

nicht auch bei anderen Eigentümerverhältnissen 
stattgefunden hätten, und ebenfalls unerheblich ist 
hier, ob die co op AG Initiator oder Imitator einer all-
gemeinen Konzentrationsentwicklung im Einzel-
handel war. 

5. Gewerkschaftsunternehmen und aggregierte 
Konzentration 

5.1 Zur einheitlichen Leitung der Gewerkschaftsunter-
nehmen 

887. Der Beitrag der Gewerkschaften zur aggre-
gierten Konzentration kann, was ihre wirtschaftli-
che Betätigung angeht, einmal darin bestehen, daß 
Gewerkschaftsunternehmen unter Ausnutzung ge

-

werkschaftsspezifischer Wettbewerbsvorteile in Grö-
ßenordnungen hineinwachsen (etwa in den Kreis 
der 100 größten Unternehmen), die von gesamtwirt-
schaftlicher Relevanz sind. Zum anderen können die 
Gewerkschaften die Unternehmenskonzentration 
auf gesamtwirtschaftlicher Ebene auch dadurch er-
höhen, daß sie die voneinander unabhängigen Betei-
ligungsgesellschaften der einzelnen Gewerkschaf-
ten bzw. deren Vermögensverwaltungsgesellschaf-
ten unter einheitlicher Leitung zusammenfassen. Da 
die Bedeutung eines solchen Konglomerates natür-
lich diejenige der beteiligten gewerkschaftlich kon-
trollierten Unternehmen übertreffen würde, ist zu-
nächst zu prüfen, ob ein solcher Zusammenschluß 
existiert. 

888. Der größte und wichtigste Teil der DGB-Be-
teiligungsgesellschaften ist heute in der BGAG ver-
einigt. Dieses 1974 gegründete Unternehmen ist als 
eine mit Lenkungs- und Koordinierungsfunktionen 
betraute Konzernspitze und nicht als reine Finanz-
holding anzusehen. Für diese Feststellung spricht 
die personelle Ausstattung mit 27 Mitarbeitern, die 
zumindest dafür ausreichen dürfte, grundsätzliche 
Entscheidungen vorzubereiten und die Koordina- 
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tion in der Gruppe zu bewältigen. In erster Linie 
wird die hier vertretene Beurteilung der BGAG aber 
durch deren Selbsteinschätzung unterstützt. So 
steht etwa auf Seite 5 des Geschäftsberichts der 
BGAG von 1977: „Die Aufgaben der BGAG gehen 
über die Funktion einer Vermögensverwaltung hin-
aus. Als geschäftsführende Holding ist sie Leit- und 
Koordinationsstelle für die ihr zugehörigen Unter-
nehmen sowie für ihre Gesellschafter ... Die Kon-
zernunternehmen bilden eine wirtschaftliche Ein-
heit ... Um die betriebswirtschaftlichen Vorteile der 
Größe, der Vielfalt und der gegenseitigen Ergänzung 
voll zu nutzen, bedarf es weiterhin der engen Zusam-
menarbeit und des untereinander abgestimmten 
Verhaltens ... Bestehende Ansätze der Zusammen-
fassung von Unternehmensfunktionen wurden wei-
terentwickelt." Ähnliche Äußerungen finden sich 
auch in Publikationen jüngeren Datums, so daß da-
von ausgegangen werden kann, daß die BGAG heute 
mit den Beteiligungsgesellschaften BfG, Volksfür-
sorge, co op AG, Deutsche Druck- und Verlagsgesell-
schaft, acon Gesellschaft für Werbung und Kommu-
nikation, Gemeinwirtschaftliche Datenverarbei-
tungsgesellschaft und Büchergilde Gutenberg sowie 
deren Tochtergesellschaften einen einheitlichen 
Konzern bildet. 

889. Neben den BGAG-Gesellschaften können 
noch weitere gewerkschaftlich kontrollierte Unter-
nehmen zur DGB-Gruppe gerechnet werden, die aus 
verschiedenen Gründen formal nicht unter einheitli-
cher Leitung stehen. Die NEUE HEIMAT, Gemein-
nützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft 
(NHG) wurde nur deshalb nicht in die BGAG einge-
bracht, weil den Gewerkschaften durch eine solche 
Maßnahme steuerliche Nachteile entstanden wären. 
Gemäß § 44 a Abs. 4 EStG bzw. § 40 Nr. 2 KStG sind 
Ausschüttungen einer steuerbefreiten Gesellschaft 
(also diejenigen der gemeinnützigen NEUEN HEI-
MAT) an steuerbefreite Körperschaften (hier die 
Treuhandgesellschaften der Gewerkschaften) kapi-
talertrag- und körperschaftsteuerfrei, während die 
Zwischenschaltung der nicht steuerbefreiten BGAG 
die im Abschnitt 3 dargestellte 44 %ige Steuerbela-
stung der Dividenden der NHG mit sich bringen 
würde. Da die NHG und die NEUE HEIMAT Städte-
bau (NHS) gemeinsam geführt werden, wurde auch 
darauf verzichtet, die letztgenannte Gesellschaft der 
BGAG zuzuordnen. Allerdings hält die BGAG einen 
Anteil von 49,9 % an der NHS, und es spricht nichts 
dagegen, daß die NH-Gruppe, deren Gesellschafter 
dieselben sind wie diejenigen der BGAG, mit den 
Beteiligungsunternehmen der letztgenannten nicht 
ebenso eng zusammenarbeiten würden wie die 
BGAG-Unternehmen untereinander. 
Zur konglomeraten Unternehmensgruppe der Ge-
werkschaften kann auch die Union-Druckerei ge-
rechnet werden, an der die BGAG einen Anteil von 
18,75% hält. Die Gesellschafter der BGAG und der 
Union-Druckerei sind im wesentlichen identisch, 
und es sind auch keine Tatsachen bekannt, die für 
eine besonders unabhängige Position dieses Unter-
nehmens sprechen würden. Der zu 100 % der Treu-
handgesellschaft des DGB gehörende Bund-Verlag 
wird im folgenden als ebenfalls unter einheitlicher 
Leitung stehend angesehen. Die Zuordnung dieser 

beiden letztgenannten Gesellschaften zur DGB-Un-
ternehmensgruppe ist in jedem Fall insofern unpro-
blematisch, als ihre wirtschaftliche Bedeutung weit 
hinter derjenigen der übrigen Unternehmen zurück-
bleibt. 
Im Gegensatz zu den oben aufgeführten Unterneh-
men kann das BHW nicht ohne weiteres als grup-
penangehörig angesehen werden, da in diesem Fall 
eine Beherrschung nur gemeinsam mit einem weite-
ren Gesellschafter, dem Deutschen Beamtenbund, 
ausgeübt werden kann, bei dem Interessenidentität 
mit den DGB-Gewerkschaften nicht ohne weiteres 
unterstellt werden darf. Die Größe der DGB-Unter-
nehmensgruppe einschließlich des BHW wird des-
halb im folgenden nur nachrichtlich ausgewiesen. 

890. Die Konzentration bei den Gewerkschaftsun-
ternehmen ist auch von den DGB-Verbänden selber 
herbeigeführt und nicht (z. B. nach Abschluß des 
2. Weltkrieges) vorgefunden worden. Die meisten 
Gewerkschaftsunternehmen wie etwa die Bauhüt-
ten oder die Konsumgenossenschaften, waren ur-
sprünglich lokale oder regionale Selbsthilfeorgani-
sationen, die erst später, in erster Linie um die Über-
lebensfähigkeit zu sichern, auf nationaler Ebene zu-
sammengefaßt wurden. Die einzelnen nationalen 
Gesellschaften, wie die BfG oder die Bos

-

wau + Knauer AG, blieben zunächst relativ unab-
hängig. 1960 konnte z. B. Wolkersdorf feststellen, 
daß die Entscheidungsfreiheit der einzelnen Ge-
werkschaftsunternehmen eher noch zunimmt 1 ). Die 
Zusammenfassung der Unternehmen verschiedener 
Branchen unter dem gemeinsamen Dach der BGAG 
erfolgte, wie bereits erwähnt, erst 1974, und ist inso-
fern ein Produkt heutiger Gewerkschaftspolitik. 
Da dem Grunde nach festgestellt werden kann, daß 
die DGB-Gewerkschaften einen aktiven Beitrag zur 
aggregierten Konzentration geleistet haben, ist im 
folgenden Abschnitt lediglich noch zu ermitteln, wel-
che wirtschaftliche Bedeutung der DGB-Unterneh-
mensgruppe zukommt. 

5.2 Die Stellung der konglomeraten Unternehmens-
gruppe der Gewerkschaften im Bereich der Groß-
unternehmen der Bundesrepublik Deutschland 

891. Die wichtigsten wirtschaftlichen Kennzahlen 
der zur konglomeraten DGB-Gruppe gehörenden 
Unternehmen einschließlich der jeweiligen konsoli-
dierten Tochtergesellschaften für 1980 sind der Ta-
belle 3 zu entnehmen. Mit einer Wertschöpfung von 
ca. 4 Mrd. DM wäre die DGB-Gruppe das 14. Unter-
nehmen der nach diesem Kriterium aufgestellten 
Rangfolge der Unternehmen der Bundesrepublik 
Deutschland. Seine Bedeutung entspricht etwa der-
jenigen der Krupp GmbH, der Mannesmann AG, der 
Bosch GmbH oder der Deutschen IBM 2 ). An dieser 

1) Vgl. Wolkersdorf, L., Gewerkschaften und Konzentra-
tion, in: Die Konzentration in der Wirtschaft, hrsg. v. 
H. Arndt, Berlin 1960, Bd. 1, S. 490 bis 521. 

2) Der Vergleich der DGB-Unternehmensgruppe mit den 
100 größten Unternehmen des Kapitels III dieses Gut-
achtens ist insofern nicht ganz korrekt, als dort einmal 
andere Unternehmensabgrenzungen und zum anderen 
nur Inlandsaktivitäten berücksichtigt werden. 
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Tabelle 3 

Wirtschaftliche Kennzahlen der DGB-Unternehmensgruppe 1980 1) 

Quelle: Geschäftsberichte, Angaben der Unternehmen 

Unternehmensgruppe (Millionen DM) Beschäftigte 
Branchen

-spezifische 

Größenkennzahl 2 ) 
(Millionen DM) 

Eigenmittel 3) (Millionen DM) 

DGB-Unternehmensgruppe 
insgesamt   3 981 64 485 — 2 537 
A. Beteiligungsgesellschaften 

der BGAG   2 482 58 132 — 1 158 
I.  Konsolidierte Gesellschaften 

der BGAG   1 181 15 869 — 1 158 
1. BfG  645 7 990 60 543 (Bs) 1 681 
2. Volksfürsorge-Gruppe   501 7 367 — 107 

a) Leben   410 5 627 3 122 (Vb) 107 
b) Sach   73 1 305 567 (Vb) 124 
c) Rechtsschutz   7 65 42 (Vb) 13 
d) Hamburger Inter. Rück- 

vers.   11 166 631 (Vb) 39 
e) Bauspar   15 204 776 (Bs) 23 

3.  acon   7 4) 73 74 (U) 0,2 
4. Gemeinw. Datenverarbei- 

tung   14 210 35 (U) 0,5 
5. Gutenberg   14 4) 202 13 (U) 4 

II. Sonstige Beteiligungsgesell- 
schaften der BGAG   1 301 42 264 — 281 
1. Boswau + Knauer AG   189 4 718 743 (Bl) 27 
2. co op-Gruppe   1 103 37 537 8 300 (U) 219 

a) co op AG   758 28 160 5 860 (U) 150 
b) Handels- und Prod.-AG 213 4 610 2 941 (U) 68 
c) Pro Verbraucher AG   132 4 767 874 (U) 50 

3. Deutsche Druck und 
Verlag 5)   9 7 8 (U) 23 

B. Beteiligungsgesellschaften der 
DGB-Gewerkschaften   1 499 6 354 3 644 (U) 1 379 

I.  Neue Heimat   1 465 5 721 3 557 (U) 1 362 
1. Neue Heimat Städtebau   99 739 324 (U) 172 
2. Neue Heimat Gemeinn.   1 366 4 982 3 233 (U) 1 190 

II. Union-Druckerei   29 550 70 (U) 14 

III. Bund-Verlag   5 83 17 (U) 3 

nachrichtlich    
BHW   874 4 707 25 567 (Bs) 1 212 
DGB-Gruppe mit BHW   4 855 69 192 — 3 749 

1) Konzernabgrenzung nach dem Stand am 31. Oktober 1981. Die einbezogenen Tochter- und Enkelgesellschaften wer-
den im Anhang mit „K" gekennzeichnet. Die Angaben weichen zum Teil von denjenigen im Kapitel III dieses Gutach-
tens ab, weil hier jeweils die gesamten Unternehmensaktivitäten erfaßt werden, während im Kapitel III nur Inlands-
aktivitäten Berücksichtigung finden. 

2) U = Umsatz 
Bs = Bilanzsumme 
Vb = Versicherungsbeiträge (brutto) 

Bl = Bauleistungen. 
3) Jeweils des Unternehmens, der Gruppe von Unternehmen oder der Obergesellschaft. 
4) Geschätzt. 
5) Es standen nur Angaben für 1979 zur Verfügung. 
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Position der DGB-Unternehmen ändert sich auch 
kaum etwas, wenn die Wertschöpfung des BHW zu-
sätzlich berücksichtigt wird. 

Mit ca. 64 000 Beschäftigten gehören die Gewerk-
schaftsunternehmen zusammengenommen zu den 
20 größten gewerblichen Arbeitgebern. Sie sind, was 
die Zahl angeht, in etwa mit der Mannesmann AG, 
der RWE AG, der Opel AG oder der Kaufhof AG 
gleichzusetzen. Die Ausstattung mit Eigenmitteln in 
Höhe von ca. 2,5 Mrd. DM, dieser Betrag ist mit dem 
in Unternehmen gebundenen Vermögen der DGB-
Gewerkschaften (ohne stille Reserven und ohne 
BHW) gleichzusetzen, liegt teils über, teils unter 
denjenigen der genannten vergleichbaren Gesell-
schaften. Mannesmann (2,4 Mrd. DM) und Opel 
(2,1 Mrd. DM) verfügen über Beträge in etwa glei-
cher Höhe, während Bosch (1,2 Mrd. DM), Kaufhof 
(0,9 Mrd. DM), Krupp (1,6 Mrd. DM) und IBM 
(1,4 Mrd. DM) geringere und das RWE (4,3 Mrd. DM) 
höhere Beträge ausweisen. Den Gewerkschaftsun-
ternehmen stehen somit weder besonders viel noch 
besonders wenig eigene Mittel zur Verfügung. 

892. Die DGB-Gruppe ist jedoch nicht nur ein ge-
samtwirtschaftlich bedeutendes, sondern auch ein 
stark expandierendes Unternehmen. Von 1976 bis 
1980 stieg die Zahl der Beschäftigten, um nur dieses 
Kriterium zu nennen, von ca. 46 000 auf heute 64 000 
um ca. 18 000 (oder mit einer jährlichen Durch-
schnittsrate von 9%), während in der gesamten ge-
werblichen Wirtschaft die Zahl der sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigten nur schwach um ca. 
1 % jährlich zunahm. In erster Linie ist dies über-
durchschnittliche, externe und interne Wachstum 
auf den Ausbau der co op AG zurückzuführen, doch 
kann auch bei fast allen übrigen DGB-Gesellschaf-
ten eine Zunahme der Mitarbeiterzahl festgestellt 
werden. 

893. Insgesamt belegen die angeführten Zahlen, 
daß die Gewerkschaften durch Zusammenfassung 
ihrer Beteiligungsgesellschaften eine konglomerate 
Gruppe von beachtlicher Größe aufgebaut haben. 
Die bisherigen Wachstumsraten dieser Unterneh-
mensgruppe lassen vermuten, daß es seine Stellung 
unter den Großkonzernen der Bundesrepublik 
Deutschland in Zukunft eher noch ausbauen wird. 
Insofern kann mit einiger Berechtigung von einem 
aktiven und wesentlichen Beitrag der Gewerkschaf-
ten zur konglomeraten Unternehmenskonzentra-
tion gesprochen werden. 

6. Zusammenfassende Beurteilung des Einflus-
ses der Gewerkschaften auf die Konzentra-
tion 

894. Den DGB-Gewerkschaften sind zahlreiche 
zum Teil große Wirtschaftsunternehmen zuzurech-
nen, die überwiegend durch den Mehrheitsbesitz der 
Kapitalanteile und im übrigen faktisch aufgrund 
der oben beschriebenen besonderen Konstellatio-
nen kontrolliert werden können. Dagegen findet 
eine zentrale Lenkung der mitbestimmten Unter- 

nehmen durch die Gewerkschaften, auch dann wenn 
Mitbestimmungsrechte und Stimmrechte aus einem 
Minderheitsanteil am Kapital gemeinsam auftreten, 
nach Auffassung der Monopolkommission nicht 
statt. Allerdings wird durch die Mehrfachentsen-
dung einzelner Gewerkschaftsvertreter als Arbeit-
nehmervertreter der Informationsflug zwischen den 
Unternehmen verbessert und damit unter Umstän-
den die Intensität des Wettbewerbs, wie bei allen 
personellen Verflechtungen, reduziert. 

Die von den Gewerkschaften geführten Unterneh

-
men genießen, weil sie Gewerkschaftsunternehmen 
sind, einige Wettbewerbsvorteile. Von Bedeutung 
sind insbesondere die steuerliche Bevorzugung bei 
der „Schütt-aus-hol-zurück-Eigenfinanzierung" so-
wie im Fall der NEUEN HEIMAT die Verbindung 
der Gewerkschaften mit den politischen Entschei-
dungsträgern und im geringeren Umfang die durch 
das Beitragsaufkommen begründeten Finanzkraft-
vorteile sowie die Absatzvorteile, die von der Rück-
griffsmöglichkeit auf die Gewerkschaftsorganisa-
tion herrühren. 
Es ist nicht auszuschließen, daß die Wettbewerbs-
vorteile einigen Gewerkschaftsunternehmen über-
durchschnittliches Wachstum ermöglicht haben, das 
zum Anwachsen der Konzentration in den betroffe-
nen Branchen beigetragen hat. Insbesondere die be-
deutende Marktstellung der co op AG im Einzelhan-
del und diejenige der NEUEN HEIMAT bei der 
Stadtteilsanierung sind sicherlich zum Teil auf die 
gezielte Förderung durch die Gewerkschaften zu-
rückzuführen. Die dargestellten Wettbewerbsvor-
teile sind geeignet, den gewerkschaftlich kontrollier-
ten Unternehmen auch in der Zukunft bessere 
Wachstumschancen als den mit ihnen konkurrieren-
den Privatunternehmen zu eröffnen. 

895. Der Beitrag der Gewerkschaften zur Konzen-
tration in der Wirtschaft beschränkt sich jedoch 
nicht darauf, einzelnen Unternehmen ein über-
durchschnittliches Wachstum ermöglicht zu haben. 
Er ist vielmehr auch darin zu sehen, daß zunächst 
unabhängig voneinander entstandene, in bestimm-
ten Branchen oder Regionen agierende Unterneh-
men, bei denen gewerkschaftlicher Einfluß gegeben 
war, zu einem Konzern unter einheitlicher Leitung 
zusammengeschlossen wurden, der von gesamtwirt-
schaftlich erheblicher Relevanz ist. 

896. Diese Feststellungen berechtigen nach Auf-
fassung der Monopolkommission jedoch nicht dazu, 
von einer überragenden, auf der Kontrolle von Un-
ternehmen beruhenden, wirtschaftlichen Macht 
der DGB-Gewerkschaften zu sprechen. In der Mehr-
zahl der betroffenen Branchen spielen die Ge-
werkschaftsunternehmen eine unbedeutende 
(Verlagswesen, Druckerei, Werbewirtschaft) bis we-
nig oder nur partiell einflußreiche (Banken, Versi-
cherungen, Wohnraumvermietung, Immobilienver-
kauf, Bauträgerschaft, Bauwirtschaft) Rolle. Die in 
diesen Bereichen stattgefundenen Zusammenfas-
sungen zunächst unabhängiger Unternehmen (BfG, 
Bauhütten) dienten eher dem Ziel, Anschluß an die 
vorangehenden Konkurrenten zu gewinnen und we-
niger demjenigen, einen Wettbewerbsvorsprung zu 
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erzielen. Die letzte Aussage gilt im Prinzip auch für 
den Fall der co op AG. Der Unterschied zu den vorge-
nannten Unternehmen besteht nur darin, daß die für 
die Zukunft angestrebte Zusammenfassung mög-
lichst aller Konsumgenossenschaften einen zu den 
größten Einzelhandelsgruppen gehörenden Anbie-
ter entstehen lassen würde 1 ). Die Gewerkschaften 
haben also die Gestalt ihrer Unternehmen an eine 
veränderte wirtschaftliche Umwelt angepaßt und 
sind insofern an der insgesamt zu beobachtenden 
Konzentrationszunahme beteiligt. 

897. Auch gesamtwirtschaftlich gesehen ist die 
Größe der gewerkschaftlich kontrollierten Unter

-

nehmen insgesamt als zwar relevant, aber nicht als 

1 ) Der Umsatz aller co op-Unternehmen, also der co op AG 
und der selbständigen Konsumgenossenschaften belief 
sich 1980 auf ca. 14,8 Mrd. DM. Die EDEKA-Geschäfte 
kamen auf 18,9; REWE auf 15,2 und Selex/A & O auf 15,3 
Mrd. DM. 

überragend zu bezeichnen. Ein Unternehmen wie 
die Siemens AG beschäftigt z. B. 3,6mal so viel und 
solche wie Daimler-Benz, Volkswagen oder die 
Ruhrkohle mehr als doppelt so viel Personen wie die 
Gruppe der Gewerkschaftsunternehmen. Von allen 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in der 
Bundesrepublik arbeiten nur 0,3 % bei Gewerk-
schaftsunternehmen; entsprechend gering ist mit 
0,4 % der Anteil an der inländischen Wertschöp-
fung. 

898. Aufgrund der hier durchgeführten Untersu-
chungen kommt die Monopolkommission zu dem 
Ergebnis, daß die Gewerkschaften die Unterneh-
menskonzentration weder besonders vorangetrie-
ben, noch ihr, was ihre wirtschaftlichen Aktivitäten 
angeht, entgegengewirkt haben. Ihr Verhalten ist 
vielmehr mit dem privater Kapitaleigner vergleich-
bar, d. h. sie haben, im großen und ganzen erfolg-
reich, versucht durch internes und externes Wachs-
tum konkurrenzfähig zu bleiben. 
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KAPITEL VIII 

Vertikale Integration in der Mineralöl- und Chemischen Industrie 

1. Anlaß und Gegenstand der Untersuchung 

899. Im Hauptgutachten III (1978/79) kündigte die 
Monopolkommission an, daß sie sich mit den wettbe-
werbstheoretischen und -rechtlichen Aspekten der 
vertikalen Unternehmenskonzentration auseinan-
dersetzen würde und daß sie beabsichtigt das Aus-
maß der vertikalen Integration in einzelnen Wirt-
schaftsbereichen mit Hilfe von Fallstudien empi-
risch zu untersuchen. Mit der Analyse der Integra-
tionsbeziehungen innerhalb der Mineralöl- und Che-
mischen Industrie wird ein erster Schritt zur Aufhel-
lung der vertikalen Strukturen in unserer Wirtschaft 
vollzogen. 

900. Ziel der vorliegenden Untersuchung ist in er-
ster Linie die Darstellung von Unternehmens- und 
Branchenstrukturen sowie die Veränderung dieser 
Strukturen im Zeitablauf. Zur Überprüfung von 
Theorien der Allokationswirkung vertikaler Inte-
gration kann sie wenig leisten, denn Unternehmens-
ergebnisse (Kosten, Gewinne etc.) und Marktergeb-
nisse (Preise, technischer Fortschritt etc.) waren 
nicht Untersuchungsgegenstand. Möglich sind aus-
schließlich Plausibilitätsaussagen über vermutliche 
Interdependenzen zwischen der vertikalen Integra-
tion und der horizontalen Konzentration. Die Mono-
polkommission ist jedoch der Auffassung, daß allein 
schon der Darstellung von Unternehmensverflech-
tungen und Lieferbeziehungen in so wichtigen Wirt-
schaftszweigen wie der Mineralöl- und der Chemi-
schen Industrie wettbewerbspolitische Relevanz zu-
kommt. Nicht zuletzt ist die Kenntnis dieser Struk-
turen für die Beurteilung weiterer Zusammen-
schlüsse in diesen Sektoren von erheblicher Bedeu-
tung.  

901. Die für die Untersuchung erforderlichen Da-
ten wurden durch einen Informationserhebungsbo-
gen bei den relevanten Unternehmen und den sie 
vertretenden Verbänden erfragt bzw. öffentlich zu-
gänglichen Publikationen entnommen. Aus dem 
Chemiebereich haben sich die Unternehmen BASF, 
Bayer, Hoechst sowie VEBA (Chemie), aus dem 
Mineralölbereich die Unternehmen Agip, BP, Che-
vron, Elf, Esso, Fina, Mobil Oil, Shell, Texaco und 
VEBA (01) bereit erklärt, den Informationserhe-
bungsbogen auszufüllen. Von den in der Bundesre-
publik Deutschland tätigen, vertikal integrierten 
Unternehmen der Mineralölwirtschaft haben sich 
somit fast alle Unternehmen beteiligt. Zu den Aus-
nahmen gehören die Deutsche Marathon Petroleum 
GmbH, die zu 74 % dem Bund und zu 26 % dem Saar-
land gehörende Saarbergwerk AG, die UK-Wesse-
ling (25 % Hoechst, 75 % über Rheinische Braunkoh

-

lenwerke AG beim Rheinisch-Westfälischen Elektri-
zitätswerk), Conoco, Total, die Avia-Mineralöl-AG 
sowie die Johann Haltermann GmbH & Co. 

902. Im Rahmen dieser Untersuchung wird unter 
dem Begriff „Chemischer Bereich" nur die Petroche-
mie verstanden, wozu die ersten chemischen Verar-
beitungsstufen der Erdölprodukte gezählt werden. 
Die anorganische Chemie bleibt ebenso ausgeklam-
mert, wie die auf die Petrochemie folgenden Prozeß

-

stufen (Pharmaka, Pflanzenschutz u. a. Spezialpro-
dukte). 

Es werden grundsätzlich nur inländische Aktivitä-
ten der inländischen Unternehmen und deren Toch-
tergesellschaften betrachtet. Diese Vorgehensweise 
ist zwar insofern wenig befriedigend, als die Mehr-
zahl der untersuchten Gesellschaften internationale 
Konzerne sind und die untersuchten Branchen 
starke außenwirtschaftliche Verflechtungen aufwei-
sen. Sie wird jedoch durch die Datenverfügbarkeit 
vorgegeben. Soweit das willkürliche Abschneiden 
grenzüberschreitender Unternehmens- und Han-
delsbeziehungen zu Fehlinterpretationen führt, wird 
hierauf besonders hingewiesen. 

903. In den folgenden Abschnitten wird zunächst 
die vertikale Struktur der untersuchten Industrien 
wiedergegeben. Die vertikale Gliederung der Bran-
chen erfolgt in erster Linie nach der Abfolge der 
wirtschaftlich relevanten Verarbeitungs- und 
Dienstleistungsstufen (Aktivitätsstufen), die vom 
Bohrloch bis zum Endprodukt (hier: Erzeugnisse der 
Petrochemie) zu durchlaufen sind  und  nicht nach 
Märkten, die zwischen den einzelnen Stufen liegen. 
Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, daß auch die-
jenigen vertikalen Integrationsbeziehungen dar-
stellbar werden, die entweder von Anfang an das 
Entstehen von Märkten verhindert oder die das Ver-
schwinden von Märkten verursacht haben. 

Im Anschluß an die Aktivitätsstufenabgrenzung er-
folgt eine grobe Darstellung der Mineralölindustrie 
einerseits und der Chemischen Industrie anderer-
seits. Insbesondere wird die historische Entwick-
lung der Bereiche vor 1960, dem Beginn des Untersu-
chungszeitraums, skizziert. Die nächsten Abschnitte 
behandeln die qualitative und quantitative Entwick-
lung der vertikalen Integration der 13 berücksichtig-
ten Unternehmen im Zeitablauf, die Integration der 
Untersuchungsgesamtheit sowie die Integrations-
bestrebungen bestimmter Unternehmensgruppen. 
Abschließend wird der Einfluß der vertikalen Inte-
gration auf die horizontale Konzentration und auf 
die Wettbewerbsverhältnisse in der Mineralöl- und 
der Chemischen Industrie analysiert. 



Drucksache 9/1892  Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 

2. Struktur und Entwicklung der Industrie 

2.1 Die vertikal aufeinander folgenden Aktivitätsstu-
fen im Bereich der Mineralöl- und der Chemischen 
Industrie 

904. Der Untersuchungsbereich Mineralöl- und 
Chemische Industrie umfaßt eine große Palette von 
Produkten und Dienstleistungen. Die gesamte Pro-
duktionslinie wird in einzelne Abschnitte (Aktivi-
tätsstufen) unterteilt. Eine Übersicht über diese Ak-
tivitätsstufen gibt Abbildung 1. 

905. Aktivitätsstufe I (Exploration) 

Die Aktivitätsstufe I umfaßt den Bereich der inlän-
dischen Exploration, also das Aufsuchen von Erdöl- 
und Erdgasvorkommen. Die Bohrung nach Erdgas 
gehört zwar nicht zum Untersuchungsbereich, doch 
wird bei der Bohrtätigkeit nicht nach dem Ziel diffe-
renziert. Im Rahmen dieser Untersuchung erfolgt 
eine Erfassung der Gesamtaktivität der Unterneh-
men, d. h. der Summe der Aufschluß- und Produk-
tionsbohrungen. Die Bohrtätigkeit wird in Bohrme-
tern gemessen. 

906. Aktivitätsstufe II (Förderung) 

Die Rohölförderung (in Mio. t pro Jahr) ist die erste 
Produktionsstufe des Bereichs der Mineralöl- und 
Chemischen Industrie. Die inländische Rohölförde-
rung kann den Inlandsbedarf nur zu einem geringen 
Teil decken. 1978 mußten z. B. ca. 95 % des Rohölein-
satzes der deutschen Raffinerien durch Importe ge-
deckt werden. 

907. Aktivitätsstufe III (Pipeline-Transport) 

Die Erfassung des Transports von Rohöl wird auf 
den Bereich der Pipelines beschränkt. Diese Verein-
fachung ist möglich, weil der inländische Rohöl-
transport fast ausschließlich (1978: 97,6 %) auf die-
sem Wege erfolgt. Die Leistungen der Pipeline-Ge-
sellschaften werden als Rohöldurchsatz multipli-
ziert mit der gesamten Pipelinelänge (Mio. t x km) 
gemessen. 

In dieser Untersuchung werden nur die folgenden 
wichtigsten Rohölfernleitungen betrachtet: 
— die Leitung von Brunsbüttel nach Hemmig-

stedt, 
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— die Nord-West-Ölleitung von Wilhelmshaven 
nach Wesseling, 

— die RRP-Leitung von Rotterdam nach Raun

-

heim, 
— die Leitung von Wesel nach Gelsenkirchen

-

Horst, 
— die SPLSE-Leitung von Lavéra nach Karlsruhe, 
— die Leitung von Jockgrim nach Speyer, 
— die Leitung von Jockgrim nach Mannheim, 
— die Leitung von Straßburg nach Klarenthal, 
— die TAL-Leitung von Triest über Ingolstadt nach 

Karlsruhe, 
— die Leitung von Steinhöring nach Burghausen, 
— die ENI-Rohrleitung CEL von Genua nach Ingol-

stadt. 

Eigentümer dieser Pipelines sind in der Regel Ge-
meinschaftsunternehmen der Mineralölfirmen. Ho-
her Kapitalaufwand und erhebliche Economies of 
Scale machen die Kooperation auf dem Rohöl-
Transport-Sektor für die Mineralölkonzerne offen-
sichtlich attraktiv. 

908. Aktivitätsstufe IV (Rohölverarbeitung) 

Auf dieser Aktivitätsstufe wird die Verarbeitung des 
Rohöls (in Mio. t pro Jahr) in Raffinerien durch Roh-
öldestillation und die Nachverarbeitung von schwe-
rem Heizöl in Konversionsanlagen erfaßt. In der 
Rohöldestillation werden die Kohlenwasserstoffver-
bindungen in leichte Mineralölprodukte wie z. B. 
Vergaserkraftstoffe (VK), in Mitteldestillate wie 
Diesel-Kraftstoffe (DK) oder leichtes Heizöl (HEL) 
und schwere Produkte wie schweres Heizöl (HS) 
oder Bitumen getrennt. Der Verarbeitungsprozeß ist 
nur in Kuppelproduktion möglich. Die Ausbrin-
gungsstruktur läßt sich je nach Rohölqualität nur 
geringfügig variieren. Im Jahre 1978 ergab z. B. der 
Einsatz von einer Tonne Nordsee-Rohöl die Pro-
dukte Gas, Leichtbenzin, Benzin, Mitteldestillate 
und Destillationsrückstände im Verhältnis von 
durchschnittlich 2 : 8 : 18 : 35 : 37. Eine Verschiebung 
der Ausbringungsmengen zugunsten der leichteren 
Destillate ist durch die Weiterverarbeitung von HS, 
das ansonsten schwer verwertbar ist, in Konver-
sionsanlagen möglich. 

Der Kapitalaufwand für die Errichtung von Rohöl-
destillationsanlagen sowie für den Bau von Konver-
sionsanlagen ist beträchtlich. Die Kosten für einen 
Hydrocracker mit einer Kapazität von 2 Mio. t jähr-
lich ( = effiziente Größe) wurde von der Industrie 
mit 500 Mio. DM (1977) beziffert._ 

Schließlich ist auf eine Besonderheit der Beziehun-
gen der rohölverarbeitenden Unternehmen unter-
einander hinzuweisen. Unternehmen, die inländi-
sches Rohöl fördern, lassen es, um Transportkosten 
zu sparen, in Raffinerien von Konkurrenzunterneh-
men verarbeiten und bieten dafür entsprechende 
Verarbeitung in ihnen angegliederten Raffinerien 
zum Tausch an. Um für die Messung des Aktivitäts-
stufenanteils eines Unternehmens an der Rohölver-
arbeitung die tatsächlich verarbeitete Menge des 

Rohöls zu erfassen, werden sowohl die Tauschmen-
gen als auch die Mengen, die für die Lohnverarbei-
tung übernommen werden, dem Unternehmen zuge-
rechnet, in dessen Raffinerie sie verarbeitet wer-
den. 

909. Aktivitätsstufe V (Binnenländischer Verkehr) 

Zwischen der produktionstechnischen Stufe der 
Rohölverarbeitung (Aktivitätsstufe IV) und der Ver-
marktung von Mineralölerzeugnissen (Aktivitäts-
stufe VI) bzw. der Weiterverarbeitung zu petroche-
mischen Grundstoffen (Aktivitätsstufe VII) sind 
weitere Transportleistungen zu berücksichtigen. In 
dieser Untersuchung wird der binnenländische 
Transport von Mineralölerzeugnissen mit den 
Transportmitteln Lastkraftwagen (nur Fernver-
kehr), Eisenbahn und Schiff erfaßt. Darüber hinaus 
gehören zum binnenländischen Transport die Rohr-
fernleitungen für Mineralölerzeugnisse, für die je-
doch keine quantitativen Angaben vorliegen. Insge-
samt bewältigen die berücksichtigten Transportmit-
tel etwa 90 % der gesamten binnenländischen Beför-
derung von Mineralölerzeugnissen. 

Die Transportaktivitäten werden in Mio. t gemessen. 
Eine mehr sachbezogene Erfassung der geleisteten 
Tonnenkilometer ist wegen fehlender empirischer 
Daten nicht möglich. 

910. Aktivitätsstufe VI (Vermarktung von Mineral-
ölprodukten) 
Diese Aktivitätsstufe umfaßt die Großverteilung der 
Mineralölprodukte Vergaserkraftstoff, Dieselkraft-
stoff, leichtes Heizöl, schweres Heizöl und sonstige 
Erzeugnisse wie Schmieröle, Flüssiggase und Bitu-
men (in Mio. t pro Jahr), nicht jedoch diejenige von 
Naphtha, dem Rohstoff der Petrochemie. Vom ge-
samten Inlandsabsatz an Mineralölprodukten ent-
fallen (1978) ca. 17,7 % auf VK, 9,4 % auf DK, 38,6 % 
auf HEL und 17,1 % auf HS. Die restlichen 17,2 % Ab-
satzanteil sind den sonstigen Mineralölprodukten 
und dem Naphtha (ca. 4 %) zuzurechnen. 
Die Versorgung mit Mineralölprodukten erfolgt nur 
zu 70 % durch inländische Raffinerien. Insbesondere 
leichtes Heizöl und Vergaser- und Dieselkraftstoffe 
werden im größeren Umfang importiert, während 
schweres Heizöl zu über 90 % aus der Inlandspro-
duktion stammt. 
Kunden bzw. Abnehmer der Stufe VI sind nicht die 
Konsumenten, sondern die Endverteiler wie Tank-
stellenunternehmen bzw. -pächter oder Heizölhänd-
ler. Die endgültige Vermarktung von Mineralölpro-
dukten, die von dieser Untersuchung nicht mehr er-
faßt wird, erfolgt über drei unterschiedliche Unter-
nehmenstypen: 
— durch sogenannte Markenfirmen, die entweder 

mit dem Mineralölverarbeiter gesellschafts-
rechtlich oder durch langfristige Lief erkontrakte 
verbunden sind, 

— durch unabhängige („freie") Händler, die ihren 
Bedarf an Mineralölprodukten hauptsächlich auf 
dem internationalen Markt und durch kurzfri-
stige Kontrakte bei der inländischen Mineralöl-
verarbeitung decken, 
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— durch Unternehmen, die ihren Bedarf teilweise 
durch langfristige Verträge bei den integrierten 
Mineralölunternehmen und teilweise bei unab-
hängigen Händlern decken. 

Beim Vertrieb von VK und DK entfielen auf die 
Tankstellennetze der fünf größten Markenunter-
nehmen (Aral, Esso, Shell, BP und Texaco) im Jahr 
1979 66 %. Die freien Tankstellen, die dem Bund 
freier Tankstellen angehören, kamen auf 5 %. Die 
Uniti 1)-Tankstellen, die zur dritten Gruppe gerech-
net werden können, hatten einen Marktanteil von 
etwa 25 %. 
Auf dem Absatzmarkt von HEL waren 1979 etwa 
14 000 Handelsbetriebe tätig. Ca. 5 000 bezogen ihre 
Handelsware als sogenannte Vertragshändler im 
wesentlichen von inländischen Mineralölverarbei-
tern. Als unabhängig können ungefähr 3 000 Heizöl-
handelsbetriebe bezeichnet werden. Sie importieren 
etwa 15 % des Inlandsbedarfs an HEL. Die übrigen 
6 000 Heizölhändler beziehen teilweise von inländi-
schen Mineralölverarbeitern und teilweise vom in-
ternationalen Markt. 

Beim schweren Heizöl ist — anders als bei den bis-
her genannten Produkten — die Anbindung an den 
internationalen Markt von geringerer Bedeutung. 
Unabhängige Händler haben auf die Versorgung mit 
HS kaum einen Einfluß. HS, das nur vorgewärmt 
transportiert und verbrannt werden kann, wird von 
den Raffinerien fast ausschließlich direkt an die In-
dustrie und an Energiewerke geliefert. 

911. Aktivitätsstufen VII bis IX (Petrochemischer 
Bereich) 

Betrachtet man Abbildung 1, so fällt auf, daß aus 
Rohöl zwei Gruppen von Produkten hergestellt wer-
den. Zum überwiegenden Teil Endprodukte wie VK, 
DK, HEL und HS und zu einem kleineren Teil das 
Vorprodukt der petrochemischen Industrie Naph-
tha. Die Rohstoffbasis für die deutsche Petrochemie, 
hierzu gehört nahezu die gesamte organische Che-
mie mit Endprodukten wie Kunststoff, Synthesefa-
sern, Synthesekautschuk, Textil- und Anstrichfar-
ben, Klebstoffe, Waschmittel und Pflanzenschutz-
mittel, besteht zu etwa 80 % aus Naphtha. Weitere 
Grundstoffe für petrochemische Zwecke sind schwe-
res Heizöl, Erdgas, Mitteldestillate und gasförmige 
Kohlenwasserstoffe. Auf das Produkt Naphtha — 
auch als Rohbenzin bezeichnet — entfielen 1978 
etwa 3,5 Mio. t (3,9%) des Ausstoßes deutscher Raffi-
nerien. Die Deckung des Naphtha-Bedarfs der deut-
schen Petrochemie erfolgte in diesem Jahr zu ca. 
73 % aus inländischer Raffinerieproduktion, wäh-
rend die restlichen 27 % importiert werden mußten. 

Aus technologischen Gründen läßt sich der Weiter-
verarbeitungsprozeß von Naphtha in drei Produk-
tionsstufen einteilen: Grundstoffe, Derivate und 
Endprodukte (s. Abb. 1). Diese Einteilung bietet sich 
auch für das Aktivitätsschema an. 

Die Produktion erfolgt auf allen drei Stufen der Pe

-

trochemie in großen Einheiten. Auf der Aktivitäts- 

1 ) Uniti Bundesverband mittelständischer Mineralölunter-
nehmen e. V. 

stufe VII werden petrochemische Grundstoffe durch 
die Spaltung von Naphtha in einem Kuppelproduk-
tionsprozeß hergestellt. Bei dem Ausbringungsver-
hältnis besteht eine gewisse Flexibilität, deren Aus-
maß einmal von der Art des Inputs und zum anderen 
von der Anlage bzw. dem verwendeten Verfahren 
abhängt. Die thermische Spaltung von Naphtha er-
gibt im Durchschnitt die Produkte Äthylen, Propy-
len, C4-Fraktion, Pyrolysebenzin und sonstige im 
Verhältnis 27 : 16 : 11 : 25 : 21. Der Kapitalaufwand 
für den Bau einer Äthylen-Anlage ist relativ hoch. 
Für die Errichtung eines Betriebes mit der mindest-
optimalen Größe von 400 000 jato wurde für 1972 ein 
Investitionsbedarf von 200 Mio. DM geschätzt. 

In den Aktivitätsstufen VIII und IX wird die Weiter-
verarbeitung der erwähnten Naphtha-Fraktionen 
erfaßt. Mit fortschreitendem Produktionsprozeß ver-
vielfältigt sich die Anzahl der Produkte und ihre He-
terogenität steigt an. Eine Berücksichtigung der an 
die Aktivitätsstufe IX anschließenden Weiterverar-
beitungen läßt sich in dieser Untersuchung wegen 
der Vielzahl der Produktionsprozesse sowie wegen 
ihrer zunehmenden Verlagerung in Mittel- und 
Kleinunternehmen und der damit einhergehenden 
Datenproblematik nicht durchführen. 

Auf den Aktivitätsstufen VII bis IX erwies sich eine 
Gegenüberstellung der Aktivitäten der Unterneh-
men als schwierig, da eine Vergleichbarkeit der phy-
sischen Einheiten der heterogenen Produkte nicht 
gegeben ist. Um die Produktmengen aggregierbar zu 
machen, wurde die Naphtha-Abhängigkeit der ein-
zelnen Produkte als Basis für eine Umrechnung ge-
wählt. Meßgröße ist die Naphtha-Äquivalenteinheit 
(NAE), die die aus Naphtha stammenden Anteile der 
einzelnen Produkte erfaßt. 

2.2 Die Entwicklung der Mineralölindustrie 

912. Die Struktur der Mineralölindustrie wird 
durch den hohen Importanteil an der Versorgung 
des Marktes mit Rohöl geprägt. Der überwiegende 
Teil des Rohöls für die Inlandsverarbeitung wird, 
wie oben erwähnt, eingeführt. Außerdem stammen 
noch ca. 30 % des Inlandsabsatzes an Mineralölpro-
dukten aus dem Ausland. Die Abhängigkeit von 
Rohölimporten führte zu einem hohen Anteil inter-
nationaler Konzerne an der Versorgung des deut-
schen Marktes und zu einer internationalen Aus-
richtung der deutschen Mineralölunternehmen in 
der Rohölbeschaffung. Die in der Bundesrepublik tä-
tigen Mineralölunternehmen wurden im Hauptgut-
achten I der Monopolkommission in vier Gruppen 
eingeteilt. Diese Untergliederung ist auch für die 
Untersuchung der vertikalen Integration der Unter-
nehmen zweckmäßig: 
1. Die Tochtergesellschaften der großen, internatio-

nal tätigen Mineralölkonzerne BP, Shell, ESSO, 
Mobil Oil und Texaco, die im Mineralölbereich 
durchgehend vertikal integriert sind. 

2. Die Tochtergesellschaften weiterer ebenfalls 
durchgehend vertikal integrierter U.S.-Gesell-
schaften wie. Chevron, Conoco, Occidental, Gulf, 
und diejenigen staatlicher europäischer Unter- 
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nehmen wie CFP (Total), Elf, Eni (Agip) und Pe-
trofina (Deutsche Fina). Diese Unternehmen 
sind in der Bundesrepublik hauptsächlich auf 
den Aktivitätsstufen Rohölverarbeitung und Ver-
marktung von Mineralölprodukten tätig. 

3. Die deutschen Gesellschaften VEBA, Gelsenberg 
(seit 1974: VEBA, seit 1979: BP), Deutsche Erdöl 
AG (DEA) (seit 1966: Texaco), Wintershall (seit 
1968: BASF) und Union Kraftstoff (UK)-Wesse-
ling, die vorrangig auf den inländischen Märkten 
aktiv sind. Die vertikale Integration dieser Un-
ternehmen hat seit 1950 ständig zugenommen. 
Zur Gruppe der großen deutschen Unternehmen 
werden auch die Handelsunternehmen Aral und 
Mabanaft gezählt. Die Aral AG ist ein Gemein-
schaftsunternehmen, an der 1979 die Gesell-
schaften VEBA, Wintershall, Mobil Oil und eine 
Gruppe Benzolerzeuger beteiligt waren. Sie ver-
treibt hauptsächlich Kraftstoffe (Aktivitätsstu-
fe VI), die von ihren Gesellschaften hergestellt 
oder importiert werden. Die Mabanaft — als 
Handelshaus Marquard & Bahls gegründet — ist 
ein unabhängiger Importeur mit eigenem Tank-
stellennetz, der seit 1979 auch in der Mineralöl-
verarbeitung Fuß gefaßt hat. 

4. Die unabhängigen Importeure und Händler, die 
nur auf der Aktivitätsstufe Vermarktung von 
Mineralölprodukten engagiert sind. Hier handelt 
es sich im wesentlichen um mittelständische Un-
ternehmen. 

913. Die Tochtergesellschaften der großen interna-
tionalen Mineralölkonzerne blicken auf eine lange 
Präsenz in Deutschland zurück: Sie gehören zu den 
Begründern der deutschen Mineralölindustrie. Ihre 
deutschen Niederlassungen wurden zwischen 1890 
(ESSO AG) und 1904 (BP AG) gegründet. Eine Aus-
nahme bildet die Texaco, die im Jahre 1966 relativ 
spät durch Übernahme des Aktienkapitals der DEA 
in den deutschen Markt kam. 1947 nahmen die Toch-
tergesellschaften der internationalen Konzerne ihre 
Produktion in Deutschland wieder auf. Dabei hatten 
sie gegenüber den deutschen Unternehmen den Vor-
teil der Finanzkraft ihrer Muttergesellschaften und 
deren Erfahrung in der Erdölverarbeitung. Auch si-
cherten sich einige von ihnen frühzeitig wieder Kon-
zessionen für die inländische Rohölförderung, was 
ihnen in den letzten Jahren den Vorteil erheblicher 
„Windfall-Profits" einbrachte. 

Die vertikale Ausdehnung der großen internationa-
len Gesellschaften in den Chemiebereich wurde von 
der Deutschen Shell im Jahre 1953 durch die Grün-
dung des Gemeinschaftsunternehmens Rheinische 
Olefin Werke (ROW) mit BASF eingeleitet. Shell 
übernahm die Versorgung mit Rohstoffen und den 
technischen Aufbau der Olefin-Anlagen, während 
BASF die Polyäthylen-Produktionerrichtete und so-
wohl das Marketing als auch die Produktentwick-
lung übernahm. Als weiteres Gemeinschaftsunter-
nehmen wurde 1957 die EC Erdölchemie von der 
Deutschen BP und der Bayer AG gegründet. Die 
DEA weitete 1959 durch Übernahme von 95 % des 
Aktienkapitals der Rheinpreussen AG ihre Interes-
sen auf dem Chemiebereich aus. 

914. Im Vergleich zu den internationalen Konzer-
nen wurden die großen deutschen Mineralölgesell-
schaften UK-Wesseling, Wintershall und VEBA rela-
tiv spät in den Jahren 1921 bis 1937 gegründet. Ob-
wohl Wintershall und VEBA auf dem Gebiet der Erd-
ölgewinnung tätig waren und ausländische Konzes-
sionen besaßen, lagen die wesentlichsten Aktivitä-
ten der drei Unternehmen in der großtechnischen 
Herstellung von Synthesebenzin auf der Basis von 
Steinkohle, bzw. bei der UK -Wesselihg auf der Basis 
von Braunkohle. Ein enger Kontakt zur Chemischen 
Industrie entstand 1938 über die Chemischen Werke 
Hüls, einem Gemeinschaftsunternehmen von VEBA 
(über ihre Tochtergesellschaft Hibernia) und der IG-
Farbenindustrie AG. 

Nach 1945 erhielten die deutschen Unternehmen im 
Gegensatz zu den internationalen Gesellschaften 
keine sofortige Genehmigung der Alliierten zur Pro-
duktionsaufnahme. Einige mußten vielmehr bis 1951 
auf die Konzessionserteilung warten. In den folgen-
den Jahren waren sowohl erhebliche Wiederherstel-
lungsarbeiten an den zum Teil stark zerstörten und 
demontierten Werken als auch ein, durch die Um-
stellung der Produktion auf die Basis Mineralöl be-
dingter Neubau von Anlagen notwendig. 

Bis 1960 weiteten VEBA (über ihre Tochtergesell-
schaft Scholven Chemie), Gelsenberg und UK-Wes-
seling ihre Produktionsprogramme von der Herstel-
lung von Kraftstoffen auf die Erzeugung petroche-
mischer Grundstoffe wie Olefine, Xylole, Kresole 
und Xylenole aus. Eine Integration in die Weiterver-
arbeitung des petrochemischen Bereichs (Aktivi-
tätsstufen VIII und IX) wurde von VEBA durch eine 
enge Zusammenarbeit zwischen Scholven und Hüls 
vollzogen. 1959 nahmen diese Unternehmen eine 
Anlage zur Herstellung von Polyäthylen und eine 
zur Erzeugung von Polypropylen in Betrieb. Die 
Wintershall AG verstärkte ihre Aktivitäten im 
Mineralölbereich: Zusätzlich zu ihren deutschen 
Erdölkonzessionen wurden 1954 gemeinsam mit der 
Gewerkschaft Elwerath und der DEA Beteiligungen 
an ausländischen Konzessionen erworben. Um ihre 
Stellung im Vertrieb von Mineralölprodukten auszu-
bauen, übernahm sie schließlich 1955 Anteile an der 
Aral AG. 

915. Von den Tochtergesellschaften der übrigen, 
kleineren U.S.-Konzerne und der staatlichen euro-
päischen Unternehmen waren bis 1960 drei Unter-
nehmen ausschließlich auf der Aktivitätsstufe „Ver-
trieb von Mineralölprodukten" (VI) in der Bundesre-
publik tätig. Während Gulf schon seit 1920 auf dem 
deutschen Markt präsent war, wurde die Deutsche 
Total erst 1955 und die Deutsche Fina 1956 gegrün-
det. 

2.3 Die Entwicklung der Chemischen Industrie 

916. Die petrochemische Industrie gewann in den 
letzten 30 Jahren weltweit an Bedeutung. Wurden 
noch 1950 organische Chemikalien zu 44 % aus dem 
Rohstoff Erdöl produziert, so waren es 1970 schon 
90 %. Die wichtigsten Rohstoffe für die organische 
Chemie waren in Deutschland und in Europa bis in 
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die Mitte der 50er Jahre Teer und Benzol, während 
in den USA Erdöl und Erdgas, die dort preiswert und 
in reichlichem Maße zur Verfügung standen, von An-
fang an als Ausgangsstoffe der organischen Indu-
strie dienten. Mit der Zunahme der Mineralölraffi-
nerieproduktion fiel verstärkt das Produkt Naphtha 
an, das eine kostengünstigere Erzeugung primärer 
Olefine erlaubte als es auf der Basis von Kohle mög-
lich war. Dies hatte zur Folge, daß in der organi-
schen Chemie eine Umstellung von Kohle auf Erdöl 
vorgenommen wurde. Insbesondere der internatio-
nale Wettbewerb mit der Chemie-Industrie der USA 
beschleunigte die Entwicklung der deutschen Petro-
chemie. 1970 wurden bereits 90 % der inländischen 
Produktion organischer Chemikalien auf der Basis 
von Mineralöl hergestellt. Mit der Umstellung auf 
Mineralöl vergrößerten sich die Anwendungsberei-
che der organischen Chemie. Gleichzeitig stieg die 
Nachfrage nach den einzelnen petrochemischen 
Produkten stark an. 

917. Für die Untersuchung der vertikalen Integra-
tion wurden neben den Mineralölunternehmen die 
Chemieunternehmen BASF AG, Bayer AG, Hoechst 
AG und VEBA AG (Chemie) ausgewählt. Die VEBA 
ist heute nicht nur die größte nationale Mineralölge-
sellschaft, sondern nach der Übernahme der Chemi-
schen Werke Hüls auch das fünftgrößte deutsche 
Chemieunternehmen. Ihr Umsatzvolumen im Che-
miebereich erreichte 1978 4,8 Mrd. DM. 

918. BASF, Bayer und Hoechst wurden schon in 
den Jahren 1861 bis 1863 gegründet und entwickel-
ten sich bald zu den führenden deutschen Chemie-
konzernen. 1925 schlossen sie sich mit weiteren Un-
ternehmen zu der IG-Farbenindustrie AG (IG Far-
ben) zusammen. Dieser Verbund wurde in  den  Jah-
ren 1951 bis 1953 unter alliierter Kontrolle wieder 
aufgelöst. 

Bei der Entflechtung der IG Farben wurden den drei 
Nachfolgegesellschaften BASF, Bayer und Hoechst 
Betriebe und wichtige Beteiligungen im allgemei-
nen entsprechend der ursprünglichen organisatori-
schen Untergliederung der westdeutschen Werke 
der IG Farben zugeteilt, d. h. Stammwerke und we-
sentliche Beteiligungen der alten selbständigen Un-
ternehmen blieben unter einem Konzerndach. Eine 
Beteiligung an Unternehmen des Mineralölbereichs 
lag zu dieser Zeit nicht vor. An einer solchen vertika-
len Verbindung bestand auch kein vorrangiges In-
teresse, da die Basis der organischen Chemie da-
mals, wie bereits erwähnt, in erster Linie die Kohle 
war. Nach der Entflechtung nahmen die drei Unter-
nehmen die Produktion organischer Chemikalien 
wieder auf. Langfristige Verbindungen mit der 
Mineralölindustrie wurden, wie oben erwähnt, von 
BASF 1953 und von Bayer 1957 eingegangen. Als ein-
zige der drei großen Nachfolgegesellschaften der IG 
Farben verzichteten die Farbwerke Hoechst bis 1960 
auf eine solche Kooperation. Sie entwickelten statt 
dessen eine eigene Erdölspaltanlage, die 1956 in Be-
trieb genommen wurde. Eine weitere Olefinanlage 
wurde 1958 im Hoechster Werk Gendorf, das erst 
1955 von Hoechst übernommen worden war, fertig-
gestellt. 

3. Kennzahlen der vertikalen Integration 

919. Die vertikale Integration der untersuchten 13 
Unternehmen der Mineralöl- und Chemischen Indu-
strie wird im folgenden auf dreierlei Weise darge-
stellt: 
— durch die Direktengagements sowie die Zahl der 

Beteiligungsgesellschaften auf den Aktivitäts-
stufen, 

— durch die Aktivitätsstufenanteile, 
— und schließlich durch die vertikalen Integra-

tionsraten. 

920. Da Angaben über Produktionsziffern sowie 
über Input- und Output-Mengen nur für den relativ 
kurzen Zeitraum von 1970 bis 1978 zur Verfügung ge-
stellt werden konnten, wird zunächst ohne Quantifi-
zierung angegeben, auf welchen Aktivitätsstufen die 
einzelnen Konzerne direkt und mit welcher Anzahl 
von Tochter- und Beteiligungsgesellschaften sie in-
direkt 1960, 1966, 1972 und 1978 vertreten waren. 
Hieraus ergibt sich ein grobes Bild der Richtungen 
und der Schwerpunkte der vertikalen Expansion in-
nerhalb eines relativ langen Zeitraums von 18 Jah-
ren. Allerdings ist bei der Betrachtung der qualitati-
ven Darstellung der vertikalen Integration zu beach-
ten, daß die Zunahme der Zahl der Beteiligungen al-
lein noch wenig aussagt. Unternehmenswachstum 
kann z. B. auch in der Form der Ausweitung eines di-
rekten Engagements stattfinden, die in der qualitati-
ven Analyse nicht abgebildet werden kann. 

921. Die wirkliche Bedeutung der Unternehmen 
auf den einzelnen Aktivitätsstufen kann nur durch 
ihre Produktions- oder Dienstleistungsanteile wie-
dergegeben werden. Diese Aktivitätsstufenanteile 
(AA) werden allgemein definiert als: 

Im Unterschied zur Ermittlung von Marktanteilen 
wird also nicht die abgesetzte, sondern die gesamte 
Produktion einer wirtschaftlichen Einheit zugrun-
degelegt. Diese Vorgehensweise ist für die Untersu-
chung der vertikalen Integration angebracht, weil 
die Bedeutung der Unternehmen auf den Aktivitäts-
stufen, die nicht unbedingt durch real existierende 
Märkte getrennt sein müssen, weniger durch den 
Verkauf als durch die Erzeugung von Waren (bzw. 
die Bereitstellung von Dienstleistung) zum Aus-
druck gebracht werden kann. 

Bei der Berechnung der durchschnittlichen AA-
Werte mehrerer Stufen wird auf eine unterschiedli-
che Gewichtung der Einzelwerte verzichtet. Dieser 
Verzicht ergibt sich aus dem Untersuchungsziel: Bei 
der Darstellung der vertikalen Integration kommt es 
weniger darauf an, welche wirtschaftliche Bedeu-
tung den einzelnen Produktions- und Dienstlei-
stungsstufen zukommt. Vielmehr ist beachtlich, wie

-

viele der abgrenzbaren Stufen von der vertikalen 
Unternehmensexpansion erfaßt werden und in wel- 
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chem (prozentualen) Umfang vertikal integrierte 
Unternehmen (durchschnittlich) an der jeweiligen 
Leistungserstellung beteiligt sind. 

922. Während die AA-Werte die unternehmerische 
Präsenz auf den aufeinanderfolgenden Aktivitäts-
stufen mißt, gibt die vertikale Integrationsrate (VIR) 
(in Verbindung mit den AA-Werten) an, in welchem 
Umfang den kapitalmäßigen Verflechtungen auch 
tatsächliche Lieferbeziehungen gegenüberstehen. 
Die VIR ist allgemein definiert als Mittelwert der 
prozentualen Anteile der vom eigenen und von ver-
bundenen Unternehmen bezogenen Inputs bzw. der 
an eigene und verbundene Unternehmen gelieferten 
Outputs an den jeweiligen Gesamtinputs bzw. Ge-
samtoutputs der Aktivitätsstufe: 

Der VIR-Wert gibt also an, welcher Prozentsatz der 
Transaktion eines Unternehmens auf einer Aktivi-
tätsstufe auf interne Lieferungen und Leistungen 
entfällt. 

Abweichend von der obigen Definition wird der VIR-
Wert der ersten Stufe (Exploration) mit a1 und der 
VIR-Wert der letzten Stufe (Endprodukte) mit e 9 

 gleichgesetzt. Diese Stufen könnten andernfalls ma-
ximal einen VIR-Wert von 50 % erreichen, da ihr In-
put bzw. Output nicht mehr zum Untersuchungsbe-
reich gehört. Bei der Stufe VI, Vermarktung von 
Mineralölprodukten, ist diese Endstufenkorrektur 
nicht erforderlich, da hier, wie erwähnt, der Groß-
handel erfaßt wird und insofern auch die Möglich-
keit der Aufspaltung des Absatzes nach Abnehmer-
gruppen besteht. 

Im Unterschied zu den AA-Werten werden die ein-
zelnen VIR-Werte bei der Durchschnittsbildung 
über mehrere Aktivitätsstufen oder über mehrere 
Unternehmen gewichtet. Die Gewichtung erfolgt mit 
Hilfe der jeweiligen Aktivitätsstufenanteile. Die 
durchschnittlichen VIR-Werte geben also nähe-
rungsweise an, welcher Anteil aller Transaktionen 
eines Unternehmens bzw. aller Transaktionen einer 
Unternehmensgruppe auf einer Aktivitätsstufe 
unternehmensintern abgewickelt wird. 

923. AA- und VIR-Werte ergänzen sich in der Dar-
stellung der vertikalen Integration eines Unterneh-
mens. Bedeutende Produktionsanteile auf mehreren 
aufeinanderfolgenden Aktivitätsstufen müssen 
nicht unbedingt wettbewerbswirksam sein, solange 
sie etwa von Beteiligungsgesellschaften erzielt wer-
den, die unverbunden nebeneinander unter dem 
Dach einer reinen Finanzholding arbeiten. Auf der 
anderen Seite sagen VIR-Werte wenig über die verti

-

kale Struktur eines Konzerns  aus,  wenn den durch 
interne Lieferungen und Bezüge eingebundenen 
Konzernteilen nur eine geringe wirtschaftliche Be-
deutung auf ihren jeweiligen Aktivitätstufen zu-
kommt. Weist dagegen ein Unternehmen sowohl re-
levante Anteile auf mehreren aufeinanderfolgenden 
Aktivitätsstufen auf und wird außerdem ein großer 
Anteil der Transaktionen mit dem eigenen und mit 
verbundenen Unternehmen durchgeführt, so kann 
mit einiger Berechtigung von einem vertikal inte-
grierten Konzern gesprochen werden. 

4. Die vertikale Integration der einzelnen Unter-
nehmen 

4.1 Deutsche BP AG 

924. Die Deutsche BP (Tabelle 1) war 1960 auf den 
Aktivitätsstufen IV (Rohölverarbeitung) bis VII 
(chemische Grundstoffe) direkt engagiert und au-
ßerdem über ihre Beteiligungsgesellschaft EC Erd-
ölchemie, einem Gemeinschaftsunternehmen mit 
der Bayer AG in den Weiterverarbeitungsstufen der 
Petrochemie tätig. Im Bereich der inländischen Ex-
ploration und Förderung konnte die BP praktisch 
nicht Fuß fassen. Sie ist lediglich im Besitz der Ge-
werkschaft Norddeutschland, die jedoch wegen ih-
rer geringen Bedeutung (unter 1 %o der Bohrungen 
bzw. der Förderung) nicht in der Untersuchung be-
rücksichtigt wurde. 

Nach 1960 beteiligte sich BP an zwei Rohölpipelines 
und dehnte damit ihre Aktivität auf insgesamt sie-
ben vertikal benachbarte Stufen aus. Der Mineralöl-
produktenabsatz wurde zum Teil auf Tochtergesell-
schaften verlagert und zur Herstellung petrochemi-
scher Grundstoffe (VII) gründete BP 1961 ein Ge-
meinschaftsunternehmen mit der Chevron Chemi-
cal GmbH. 

925. Seit 1970 haben die Aktivitätsstufenanteile 
von BP keine wesentlichen Veränderungen erfah-
ren, jedoch ist im Durchschnitt eine leichte Ab-
nahme der Bedeutung dieser Gesellschaft festzu-
stellen. Von allen untersuchten Unternehmen hat 
die BP die größten Transportkapazitäten für 
Mineralölprodukte. Dennoch ist auch sie auf die in 
der Stufe V dominierenden freien Spediteure sowie 
auf die Dienstleistungen der Bundesbahn angewie-
sen. Die Aktivitätsstufenanteile von BP nehmen mit 
zunehmender Entfernung der Verarbeitungsstufen 
vom ursprünglichen Betätigungsfeld, der Mineralöl-
verarbeitung und der Vermarktung von Mineralöl-
produkten, kontinuierlich ab. Während bei den pe-
trochemischen Grundstoffen (VII) der AA-Wert noch 
8 bis 9 % beträgt, liegt er bei den Endprodukten (IX) 
nur noch bei ca. 1,5 %. Diese Tatsache bestätigt die 
Erfahrung, daß die Diversifikation von Unterneh-
men zunächst in eng benachbarte Branchen und 
erst von dort aus in entferntere Gebiete hinein er-
folgt. 

926. Der Umfang der Transaktionen zwischen den 
Unternehmensteilen bzw. den Beteiligungsgesell- 
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Tabelle 1 

Vertikale Integration der Deutschen BP AG 
a) Vertikale Integration 1960 bis 1978 (qualitativ) 1) 2 ) 

Art der Engagements 
in den Jahren 

Aktivitäts

-stufen 

 

1960 1966 1972 1978 

D T/B D T/B D T/B D T/B 

I.  Exploration   
II.  Förderung   
III.  Pipelinetransport   1 2 2 

IV.  Rohölverarbeitung   + + + 1 + 1 

V.  Binnl. Verkehr   + + + + 2 

VI.  Verm. Mineralölprodukte + + 2 + 6 + 38 

VII. Grundstoffe   + 1 + 2 + 2 + 2 

VIII. Derivate   1 1 1 1 

IX. Endprodukte   1 1 1 1 

b) Vertikale Integration 1970 bis 1978 (quantitativ) 

Aktivitätsstufen 
Aktivitätsstufenanteile Vertikale Integrationsrate 

1970 1974 1978 1970 1974 1978 

I.  Exploration   
II.  Förderung   
III.  Pipelinetransport   6,9 8,1 6,5 100 95 100 

IV.  Rohölverarbeitung   13,5 12,5 13,2 99 100 87 

V.  Binnl. Verkehr   3,5 3,4 3,0 100 100 100 

VI.  Verm. Mineralölprodukte 12,8 11,6 11,0 65 64 66 

VII. Grundstoffe   9,1 8,0 7,5 54 57 56 

VIII. Derivate   2,4 3,0 3,2 55 41 42 

IX.  Endprodukte   1,2 1,5 1,6 100 100 100 

Durchschnitt 3)  5,5 5,3 5,1 80 80 77 

1) Anzahl der Engagements, wobei D = Direktengagement und T/B = Tochtergesellschaften und Minderheitsbeteili-
gungen darstellen. 

2) Die Namen der Tochter- und Beteiligungsgesellschaften (Stand 1960 und 1978) finden sich im Anhang. 
3) AA: ungewogener Durchschnitt; VIR: mit den AA-Werten gewogener Durchschnitt. 
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schaften auf den einzelnen Stufen weicht nicht we-
sentlich von den durchschnittlichen Werten aller un-
tersuchten Unternehmen ab (vgl. Tabelle 14). Wäh-
rend die Rohölverarbeitung sowie die beiden be-
nachbarten Transportstufen praktisch ausschließ-
lich firmeninterne Transaktionen durchführen, wird 
im Bereich der Petrochemie auch im großen Umfang 
für den Verkauf produziert. 

Insgesamt scheint BP ihre vertikalen Integrations-
bemühungen vorläufig abgeschlossen zu haben, 
denn sowohl die AA- als auch die VIR-Werte stagnie-
ren oder nehmen sogar leicht ab. 

4.2 Deutsche Shell AG 

927. Die Deutsche Shell AG (Tabelle 2) gehört, ne-
ben Texaco und BASF, zu den drei großen Unterneh-
men, die von der Exploration bis zu den petrochemi-
schen Endprodukten auf allen Aktivitätsstufen prä-
sent sind: Bereits 1960 war sie direkt oder indirekt 
auf den Stufen I und II sowie IV bis IX tätig. Mit der 
Beteiligung an der Transalpine-Ölleitung 1965 
wurde auch der binnenländische Rohöltransport 
aufgenommen und damit die letzte vertikale Lücke 
im Produktions- und Dienstleistungsprogramm ge-
schlossen. Wie bei BP so übertrug man auch bei 
Shell den Vertrieb von Mineralölprodukten zum Teil 
auf rechtlich selbständige Tochtergesellschaften. 
Die hieraus resultierende starke Vermehrung der 
Beteiligungsgesellschaften auf der Stufe VI ist je-
doch für die Untersuchung der vertikalen Integra-
tion unerheblich. Im Bereich der inländischen Ex-
ploration und Förderung vereinigte die Shell 1969 
ihre Interessen mit denjenigen der ESSO in dem Ge-
meinschaftsunternehmen BEB Gewerkschaften 
Brigitta und Elwerath Betriebsführungsgesell-
schaft, die die Geschäftsführung für die ursprüng-
lich unabhängigen Beteiligungen „Brigitta" und „El-
werath" übernahm. 

928. Die Deutsche Shell hält heute auf den meisten 
Stufen bedeutende Anteile (zwischen 10 und 20 %). 
Insbesondere ist sie das Unternehmen der Mineral-
ölindustrie, das über ihre Beteiligungsgesellschaf-
ten „Deutsche Shell Chemie" und „Rheinische Olefin 
Werke" am stärksten in den Bereich der Petroche-
mie eingedrungen ist. Die Entwicklung der Aktivi-
tätsstufenanteile im Zeitablauf ist uneinheitlich. 
Während Shell in einigen Bereichen wie der Förde-
rung oder dem Pipelinetransport ihre Position aus-
bauen konnte, mußte sie auf wichtigen Aktivitäts-
stufen, etwa in der Rohölverarbeitung und der Ver-
marktung von Rohölprodukten sowie bei der Her-
stellung petrochemischer Grundstoffe Einbußen 
hinnehmen. 

Ebenso wie BP hatte Shell vor dem Untersuchungs-
zeitraum ihre Expansionsphase offensichtlich abge-
schlossen. Dies lassen jedenfalls die von 1974 bis 
1978 (der Wert von 1970 ist wegen fehlender Anga-
ben von geringerer Aussagekraft) abnehmenden 
durchschnittlichen Aktivitätsstufenanteile vermu-
ten. Aufgrund dieses Rückgangs verliert Shell 1978 
den nach den durchschnittlichen AA-Werten berech

-

neten ersten Rang in der Mineralöl- und Chemi-
schen Industrie an BASF. 

929. Der durch die VIR-Werte gemessene Anteil 
der unternehmensinternen Transaktionen an der 
Gesamtheit der Austauschbeziehungen unterliegt, 
mit Ausnahme der Rohölförderung, kaum wesentli-
che Veränderungen. Das Abnehmen der Werte auf 
der Stufe II ist darauf zurückzuführen, daß die BEB 
im zunehmendem Umfang Vorleistungen anderer 
Unternehmen in Anspruch nimmt und dadurch ab-
nehmende Aktivitäten auf der Stufe I kompen-
siert. 

4.3 ESSO AG 

930. Die ESSO AG (Tabelle 3) hat ihre vertikale 
Ausdehnung in die Weiterverarbeitung von 
Mineralölprodukten von vornherein auf den Bereich 
der Grundstoffe beschränkt. Die ESSO-Tochter 
„ESSO-Chemie" ist ausschließlich mit der Herstel-
lung dieser Produkte beschäftigt. 

Die vertikale Integration in die Bereiche Explora-
tion und Förderung hinein resultiert aus der 1962 er-
folgten Übernahme einer Beteiligung an der Ge-
werkschaft Brigitta von der Muttergesellschaft. Wie 
auch andere Mineralölkonzerne verlagerte die 
ESSO den Mineralölproduktenvertrieb zum Teil auf 
kleinere Tochtergesellschaften, was in der starken 
Zunahme der Beteiligungsziffer auf der Stufe VI 
zum Ausdruck kommt. Im Gegensatz zu den ver-
gleichbaren Konzernen BP und Shell konnte die 
ESSO AG ihre Aktivitätsstufenanteile von 1974 bis 
1978 (der Wert für 1970 ist wegen fehlender Angaben 
für die Stufe VII wenig aussagekräftig) im Durch-
schnitt leicht erhöhen. Dieser Zuwachs ist in erster 
Linie auf eine starke Expansion der ESSO-Chemie 
(Stufe VII) zurückzuführen. Auf den ursprünglichen 
Tätigkeitsgebieten der Mineralölkonzerne, etwa der 
Mineralölverarbeitung und der Vermarktung von 
Mineralölprodukten, mußte die ESSO dagegen, wie 
BP und Shell, einen Rückgang der Anteile hinneh-
men. 

931. Für die starke Abnahme des VIR-Wertes bei 
der Rohölförderung gilt das für den Fall von Shell 
Gesagte entsprechend. In die Darstellung beider Un-
ternehmen gehen die Zahlen des Gemeinschaftsun-
ternehmens BEB gleichermaßen ein. Während die 
Rohölverarbeitung und die benachbarten Transport-
stufen, wie fast durchweg in der Mineralölindustrie, 
nahezu ausschließlich interne Lieferungen und Lei-
stungen abgeben und empfangen, ist der Intergra-
tionsprozeß der Stufen Vermarktung von Mineralöl-
produkten (VI) und petrochemische Grundstoffe 
(VII), wie die zunehmenden VIR-Werte anzeigen, 
noch im Gange. 

4.4 Mobil Oil AG (Deutschland) 

932. Die Unternehmensstruktur der Mobil Oil AG 
(Tabelle 4) war im Untersuchungszeitraum nur ge-
ringen Veränderungen unterworfen. Die Gesell- 
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Tabelle 2 

Vertikale Integration der Deutschen Shell AG 
a) Vertikale Integration 1962 bis 1978 (qualitativ) 1) 2 ) 

Art der Engagements 
in den Jahren 

Aktivitäts

-stufen 

 

1960 1966 1972 1978 

D T/B D T/B D T/B D T/B 

I. Exploration   1 2 3 3 

II. Förderung   1 2 3 3 

III. Pipelinetransport   1 1 1 

IV. Rohölverarbeitung   + + + 1 + 1 

V. Binnl. Verkehr   + + + + 
VI. Verm. Mineralölprodukte + 1 + 8 + 54 + 82 

VII. Grundstoffe   2 2 2 2 

VIII. Derivate   1 1 1 1 

IX. Endprodukte   1 1 1 1 

b) Vertikale Integration 1970 bis 1978 (quantitativ) 

Aktivitätsstufen 
Aktivitätsstufenanteile Vertikale Integrationsrate 

1970 1974 1978 1970 1974 1978 

I.  Exploration   13,6 8,7 8,8 100 100 100 

II.  Förderung   16,1 17,7 18,6 87 68 69 

III.  Pipelinetransport   3,4 3,2 3,8 100 100 100 

IV.  Rohölverarbeitung   16,5 12,7 13,4 99 99 98 

V.  Binnl. Verkehr   0,9 0,8 0,9 100 100 100 

VI.  Verm. Mineralölprodukte 15,5 14,0 12,9 67 69 61 

VII. Grundstoffe 3)   22,0 18,0 69 71 

VIII. Derivate 4)   
IX. Endprodukte 3)   12,7 12,1 100 100 

Durchschnitt 5)   11,0 11,5 11,1 89 81 81 

1) Anzahl der Engagements, wobei D = Direktengagement und T/B = Tochtergesellschaften und Minderheitsbeteili

-

gungen darstellen. 
2) Die Namen der Tochter- und Beteiligungsgesellschaften (Stand 1960 und 1978) finden sich im Anhang. 
3) 1970 keine Angaben. 
4) Keine Angaben. 
5) AA: Ungewogener Durchschnitt; VIR: mit den AA-Werten gewogener Durchschnitt (jeweils der Stufen mit Anga

-

ben). 
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Tabelle 3 

Vertikale Integration der Esso AG 
a) Vertikale Integration 1960 bis 1978 (qualitativ) 1) 2) 

Art der Engagements 
in den Jahren 

Aktivitäts

-stufen 

1960 1966 1972 1978 

D T/B D T/B D T/B D T/B 

I.  Exploration   1 3 3 
II.  Förderung   1 3 3 
III.  Pipelinetransport   1 1 2 2 
IV.  Rohölverarbeitung   + + + 1 + 1 
V.  Binnl. Verkehr   + + + 1 + 4 
VI.  Verm. Mineralölprodukte + 1 + 9 + 39 + 47 

VII. Grundstoffe   + 1 1 1 
VIII. Derivate   
IX. Endprodukte   

b) Vertikale Integration 1970 bis 1978 (quantitativ) 

Aktivitätsstufen 
Aktivitätsstufenanteile 

- 

Vertikale Integrationsrate 

1970 1974 1978 1970 1974 1978 

I.  Exploration   13,6 8,7 8,8 100 100 100 
II.  Förderung   16,1 17,7 18,6 87 68 69 
III.  Pipelinetransport   9,0 9,2 8,4 100 100 100 
IV.  Rohölverarbeitung   16,6 14,8 12,1 100 100 99 
V.  Binnl. Verkehr   3,1 3,0 2,6 100 100 100 
VI.  Verm. Mineralölprodukte 18,0 15,0 14,0 51 55 59 

VII. Grundstoffe 3 )   7,2 14,9 75 80 
VIII. Derivate   
IX. Endprodukte   

Durchschnitt 4)   9,6 8,4 8,8 85 81 82 

1) Anzahl der Engagements, wobei D = Direktengagement und T/B = Tochtergesellschaften und Minderheitsbeteili-
gungen darstellen. 

2) Die Namen der Tochter- und Beteiligungsgesellschaften (Stand 1960 und 1978) finden sich im Anhang. 
3) 1970 keine Angaben. 
4) AA: ungewogener Durchschnitt; VIR: mit den AA-Werten gewogener Durchschnitt (jeweils der Stufen mit Anga-

ben). 
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Tabelle 4 

Vertikale Integration der Mobil Oil AG (Deutschland) 
a) Vertikale Integration 1960 bis 1978 (qualitativ) 1) 2) 

Art der Engagements 
in den Jahren 

Akivitäts
-stufen 

1960 1966 1972 1978 

D T/B D T/B D T/B D T/B 

I.  Exploration   + + + + 
II.  Förderung   + + + + 
III.  Pipelinetransport   2 2 2 2 
IV.  Rohölverarbeitung   + + 1 + 3 + 3 
V.  Binnl. Verkehr   
VI.  Verm. Mineralölprodukte + 2 + 2 + 3 + 3 

VII. Grundstoffe   
VIII. Derivate   
IX. Endprodukte   

b) Vertikale Integration 1970 bis 1978 (quantitativ) 

Aktivitätsstufen 
Aktivitätsstufenanteile Vertikale Integrationsrate 

1970 1974 1978 1970 1974 1978 

I. Exploration   31,7 35,1 20,7 85 69 92 
II. Förderung   5,6 4,8 4,6 100 100 100 
III. Pipelinetransport   3,5 3,5 2,8 100 100 100 
IV. Rohölverarbeitung   5,9 6,8 10,1 100 100 ,100 
V. Binnl. Verkehr   

VI. Verm. Mineralölprodukte 6,3 7,5 6,6 50 50 50 

VII. Grundstoffe   
VIII. Derivate   ' 
IX. Endprodukte   

Durchschnitt 3)   5,9 6,4 5,0 85 75 89 

1) Anzahl der Engagements, wobei D = Direktengagement und T/B = Tochtergesellschaften und Minderheitsbeteili-
gungen darstellen. 

2) Die Namen der Tochter- und Beteiligungsgesellschaften (Stand 1960 und 1978) finden sich im Anhang. 
3) AA: ungewogener Durchschnitt; VIR: mit den AA-Werten gewogener Durchschnitt. 
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schaft nahm keine vertikale Ausweitung ihres be-
reits 1960 bestehenden Aktivitätsstufenbereichs 
(Stufen I bis IV und VI) vor. Der Schwerpunkt der 
horizontalen Expansion war die Mineralölverarbei-
tung (IV). Hier kamen eine Beteiligung an der Erdöl-
raffinerie Neustadt (1962) sowie zwei Tochtergesell-
schaften (Raffinerie Wörth, 1967 und Raffinerie Wil-
helmshafen, 1973) hinzu. Der Aktivitätsstufenanteil 
nahm von 1970: 5,9 % auf 1978: 10,1 % zu. 

933. Bis 1974 war Mobil Oil das mit Abstand bedeu-
tendste inländische Explorationsunternehmen, doch 
mußte es diese Position 1978 an die Deutsche Texaco 
AG abgeben. Die Abnahme der Aktivitäten auf die-
ser Stufe, die zu einem bedeutenden Teil aus Servi-
cebohrungen für andere Unternehmen bestanden, 
führte, über ein Ansteigen des VIR-Wertes der Stu-
fe I zu einem signifikanten Ansteigen des durch-
schnittlichen VIR-Wertes. Im übrigen blieb der An-
teil der internen an der Gesamtheit der Unterneh-
menstransaktionen im Zeitablauf nahezu konstant. 

934. Auf den Stufen der petrochemischen Industrie 
ist Mobil Oil als einzige der Tochergesellschaften 
der großen internationalen Konzerne überhaupt 
nicht vertreten. Entsprechendes gilt für den binnen-
ländischen Verkehr, der allerdings auch bei den ver-
gleichbaren Unternehmen nur eine untergeordnete 
Rolle spielt. Dieser Verzicht auf eine Ausdehnung in 
die Petrochemie führte dazu, daß Mobil Oil bei einer 
Rangordnung nach den durchschnittlichen AA-Wer-
ten nur auf einem der mittleren Plätze zu finden ist, 
während sie im Bereich der Mineralölindustrie al-
leine eine den Konzernen BP, Esso, Shell und Te-
xaco vergleichbare Position einnimmt. 

Der insgesamt im Zeitablauf abnehmende Wert der 
durchschnittlichen Aktivitätsstufenanteile ist in er-
ster Linie auf die bereits erwähnte Abnahme der Ex-
plorationstätigkeit zurückzuführen. Auf den übrigen 
Stufen konnten die Anteilswerte im wesentlichen 
gehalten, im Bereich der Rohölverarbeitung, wie 
ebenfalls schon erwähnt, sogar erheblich erhöht 
werden. 

4.5 Deutsche Texaco AG (DEA) 

935. In Tabelle 5 wird bis 1967 die vertikale Struk-
tur der DEA und ab 1967 diejenige der Deutschen 
Texaco AG dargestellt. 1967 wurde das bereits 1899 
gegründete deutsche Mineralölunternehmen DEA 
von der Deutschen Texaco Ltd., einer Tochter der 
Texaco Inc., New York im Wege eines Umtauschan-
gebots übernommen. 

DEA war bereits 1960 auf allen untersuchten Aktivi-
tätsstufen tätig. Der Zusammenschluß mit dem in-
ternationalen Mineralölkonzern Texaco brachte 
durch die Übernahme einer 50 %-Beteiligung an Cal

-

tex Deutschland (1972) von der Texaco Inc. eine Ver-
stärkung der Position in der Mineralölverarbeitung 
und in der Herstellung petrochemischer Grundstof-
fe. Allerdings konnten die Anteile auf diesen Aktivi-
tätsstufen nur vorübergehend (1974) wesentlich er-
höht werden. In den Jahren 1966 bis 1972 übernahm 

Texaco eine Vielzahl kleinerer Mineralölhandelsge-
sellschaften (Stufe V). Diese Aufkäufe machen sich 
jedoch in den Bestandszahlen der Tabelle 5 nicht be-
merkbar, da die erworbenen Unternehmen auf die 
Muttergesellschaft umgewandelt wurden. 

936. Bemerkenswert ist in erster Linie die starke 
Zunahme des Aktivitätsstufenanteils bei der Explo-
ration, die von einem Ansteigen des Absatzes an das 
eigene Unternehmen (zunehmender VIR-Wert) be-
gleitet wird. Eine Zunahme der unternehmensinter-
nen Transaktion ist auch bei der Vermarktung von 
Mineralölprodukten und bei den petrochemischen 
Grundstoffen (VII) zu beobachten, doch bleiben die 
VIR-Werte hier, wie auch bei allen anderen Unter-
nehmen im Vergleich mit den Prozentsätzen der vor-
angehenden Stufen relativ niedrig. Im Durchschnitt 
ist die Bedeutung der Texaco AG im Bereich der 
Mineralöl- und petrochemischen Industrie von 1970 
bis 1978 in etwa konstant geblieben. Sie gehört ne-
ben BASF, Shell und Esso zu den führenden Unter-
nehmen des Untersuchungsbereichs. Die Liefer- und 
Bezugsverbindungen zwischen den Unternehmens-
teilen und Beteiligungsgesellschaften (VIR-Werte) 
sind zwar, wie bei allen großen Mineralölgesell-
schaften stärker ausgeprägt als beim Untersu-
chungsdurchschnitt, unterliegen jedoch im Zeit-
raum der einbezogenen acht Jahre keinen wesentli-
chen Veränderungen. 

4.6 Agip AG 

937. Die Agip AG (Tabelle 6), eine Tochter des 
staatlichen italienischen Energiekonzerns ENI, 
wurde Anfang 1960 gegründet und zunächst nur im 
Mineralölvertrieb tätig. Seit 1973 ist die Agip zu 50 % 
an der Erdölraffinerie Ingolstadt, einem Gemein-
schaftsunternehmen mit der VEBA 01 AG und bis 
1975 an der Pipeline TAL beteiligt. Gleichzeitig 
wurde im geringen Umfang auch der Transport eige-
ner Mineralölprodukte aufgenommen. Von allen un-
tersuchten Unternehmen hat die Agip die geringste 
Bedeutung. 

4.7 Chevron Erdöl Deutschland GmbH 

938. Die internationale Mineralölgesellschaft 
Chevron Oceanic, Inc. trat erst relativ spät, 1967, auf 
dem deutschen Markt in Erscheinung. Sie wurde di-
rekt in den Bereichen der Mineralölverarbeitung 
und der petrochemischen Grundstoffe sowie über 
Caltex, einem Gemeinschaftsunternehmen mit Te-
xaco, indirekt auch in der Rohölverarbeitung tätig. 
Im Bereich der Grundstoffe ist außerdem noch die 
Schwestergesellschaft der Chevron Erdöl Deutsch-
land (Tabelle 7), die Chevron Chemical GmbH über 
die BP Benzin und Petroleum und California Chemi-
cal OHG engagiert. Deren Produktionszahlen wer-
den jedoch in der Untersuchung nicht berücksich-
tigt. 

939. Während Chevron im Bereich der Mineralöl-
verarbeitung und der Vermarktung von Mineralöl- 
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Tabelle 5 

Vertikale Integration der Deutschen Texaco AG (DEA) 
a) Vertikale Integration 1960 bis 1978 (qualitativ) 1) 2 ) 

Art der Engagements 
in den Jahren 

Aktivitäts
-stufen 

1960 1966 1972 1978 

D T/B D T/B D T/B D T/B 

I. Exploration   + + + + 
II. Förderung   + + + + 
III. Pipelinetransport   + + 1 + 2 + 2 

IV. Rohölverarbeitung   + + 1 + 2 + 2 

V. Binnl. Verkehr   + + + + 
VI. Verm: Mineralölprodukte + 5 + 7 6 8 

VII. Grundstoffe   + + + 1 + 1 

VIII. Derivate   + 2 + 2 + + 
IX. Endprodukte   + 2 + 4 + 1 + 1 

b) Vertikale Integration 1970 bis 1978 (quantitativ) 

Aktivitätsstufen 
Aktivitätsstufenanteile Vertikale Integrationsrate 

1970 1974 1978 1970 1974 1978 

I.  Exploration   13,7 10,6 21,7 88 99 96 

II.  Förderung   21,5 19,5 17,4 100 100 100 

III.  Pipelinetransport   3,2 3,2 3,4 100 100 100 

IV.  Rohölverarbeitung   7,9 9,2 8,1 99 99 99 

V.  Binnl. Verkehr   0,4 0,4 0,4 100 100 100 

VI.  Verm. Mineralölprodukte 7,9 8,4 6,8 48 54 53 

VII. Grundstoffe   12,0 17,9 15,2 50 54 55 

VIII. Derivate 4)   2,3 2,1 50 50 

IX. Endprodukte 5)   

Durchschnitt 3)   9,5 8,9 9,4 82 82 84 

1) Anzahl der Engagements, wobei D = Direktengagement und T/B = Tochtergesellschaften und Minderheitsbeteili-
gungen darstellen. 

2) Die Namen der Tochter- und Beteiligungsgesellschaften (Stand 1960 und 1978) finden sich im Anhang. 
3) AA: ungewogener Durchschnitt; VIR: mit den AA-Werten gewogener Durchschnitt (jeweils der Aktivitätsstufen mit 

Angaben). 
4) 1970 keine Angaben. 
5) Keine Angaben. 
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Tabelle 6 

Vertikale Integration der Agip AG 
a) Vertikale Integration 1960 bis 1978 (qualitativ) 1 ) 2 ) 

Art der Engagements 
in den Jahren 

Aktivitäts

-stufen 

 

1960 1966 1972 1978 

D T/B D T/B D T/B D T/B 

I. Exploration   
II. Förderung   
III. Pipelinetransport   
IV. Rohölverarbeitung   1 
V. Binnl. Verkehr   + 
VI. Verm. Mineralölprodukte + + 1 + 1 + 1 

VII. Grundstoffe   
VIII. Derivate   
IX. Endprodukte   

b) Vertikale Integration 1970 bis 1978 (quantitativ) 

Aktivitätsstufen 
Aktivitätsstufenanteile Vertikale Integrationsrate 

1970 1974 1978 1970 1974 1978 

I. Exploration   
II. Förderung   
III. Pipelinetransport   1,9 100 
IV. Rohölverarbeitung   1,7 2,1 100 100 
V. Binnl. Verkehr   0,3 0,2 100 100 
VI. Verm. Mineralöl- 

produkte 3)   1,6 2,0 58 49 

VII. Grundstoffe   
VIII. Derivate   
IX. Endprodukte   

Durchschnitt 4)   0,6 0,5 89 73 

1) Anzahl der Engagements, wobei D = Direktengagement und T/B = Tochtergesellschaften und Minderheitsbeteili-
gungen darstellen. 

2) Die Namen der Tochter- und Beteiligungsgesellschaften (Stand 1960 und 1978) finden sich im Anhang. 
3) keine Angaben für 1970. 
4) AA: ungewogener Durchschnitt; VIR: mit den AA-Werten gewogener Durchschnitt. 
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Tabelle 7  

Vertikale Integration der Chevron Erdöl Deutschland GmbH 
a) Vertikale Integration 1960 bis 1978 (qualitativ) 1) 2) 

Art der Engagements 
in den Jahren 

Aktivitäts

-stufen 

 

1960 1966 1972 1978 

D T/B D T/B D T/B D T/B 

I. Exploration   
II. Förderung   
III. Pipelinetransport   
IV. Rohölverarbeitung   1 1 
V. Binnl. Verkehr   
VI. Verm. Mineralölprodukte + 4 + 4 

VII. Grundstoffe   + 1 + 
VIII. Derivate   
IX. Endprodukte   

b) Vertikale Integration 1970 bis 1978 (quantitativ) 

Aktivitätsstufen 
Aktivitätsstufenanteile Vertikale Integrationsrate 

1970 1974 1978 1970 1974 1978 

I. Exploration   
II. Förderung   
III. Pipelinetransport   
IV. Rohölverarbeitung   2,2 2,1 2,1 100 100 100 
V. Binnl. Verkehr   
VI. Verm. Mineralölprodukte 2,0 2,2 2,3 72 67 71 

VII. Grundstoffe   12,0 7,5 6,9 50 50 50 
VIII. Derivate   
IX. Endprodukte   

Durchschnitt 3)   1,8 1,3 1,3 60 63 61 

1) Anzahl der Engagements, wobei D = Direktengagement und T/B = Tochtergesellschaften und Minderheitsbeteili-
gungen darstellen. 

2) Die Namen der Tochter- und Beteiligungsgesellschaften (Stand 1960 und 1978) finden sich im Anhang. 
3) AA: ungewogener Durchschnitt; VIR: mit den AA-Werten gewogener Durchschnitt. 
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produkten eine eher bescheidene Rolle spielt, 
kommt ihr auf der Stufe der petrochemischen 
Grundstoffe durchaus eine erhebliche, wenn auch 
abnehmende Bedeutung zu. Diese Schwerpunktbil-
dung führt dazu, daß die durchschnittlichen VIR-
Werte weit unter denjenigen der übrigen Mineralöl

-

unternehmen liegen, denn im chemischen Bereich 
findet sich durchweg ein geringerer Anteil der inter-
nen an der Gesamtheit der Unternehmenstransak-
tionen. 

4.8 Elf Mineralöl GmbH 

940. 1963 dehnte die staatliche französische Unter-
nehmensgruppe Société Nationale Elf Aquitaine 
ihre Geschäftstätigkeit durch die Gründung der Elf 
Mineralöl GmbH (Tabelle 8) auf die Bundesrepublik 
Deutschland aus. Zunächst wurden ausschließlich 
importierte Mineralölprodukte vermarktet, doch we-
nig später kamen auch eigene Raffineriekapazitä-
ten und im Zusammenhang hiermit Anteile an einer 
Rohölpipeline hinzu. Durch den Erwerb der Occi-
dental Oel GmbH (1974) und der Amoco Deutschland 
GmbH (1975) (beide Gesellschaften wurden auf die 
Elf umgewandelt) konnte die Position im Mineralöl-
produktenabsatz ausgebaut werden. Sowohl hier als 
auch bei der Mineralölverarbeitung verdoppelten 
sich die Aktivitätsstufenanteile. 

Auf eine Ausdehnung in die petrochemische Indu-
strie verzichtete Elf Deutschland, im Gegensatz zu 
ihrer Muttergesellschaft völlig. Ihre Geschäftspoli-
tik stimmt in diesem Punkt mit derjenigen der bei-
den übrigen untersuchten europäischen Mineralöl-
konzerne, Agip und Fina überein. 

4.9 Deutsche Fina GmbH 

941. Wie bei Elf erfolgte auch bei der Deutschen 
Fina GmbH (Tabelle 9), einer Tochter der belgischen 
Petrofina, der Einstieg in die deutsche Mineralölin-
dustrie über die Vermarktung von Mineralölproduk-
ten (sowie über deren Transport). Erst später (1971) 
erwarb sie eine Mehrheitsbeteiligung an der Erdöl-
raffinerie Duisburg (ERD) und damit auch einen An-
teil von 10,5 % an der Nord-West-Ölleitung (NWO). 
Durch diese vertikale Ausdehnung verdoppelte sich 
der durchschnittliche Aktivitätsstufenanteil auf den 
allerdings immer noch unbedéutenden Wert von 
0,7 %. Auffallend ist der geringe VIR-Wert beim Roh-
ölpipelinetransport. Offensichtlich wurde ein nicht 
dem Rohöltransportbedarf der ERD entsprechender 
Anteil an der NWO erworben. 

4.10 VEBA AG 1) 

942. Die VEBA AG (Tabelle 10) war bereits 1960 ein 
vom Pipelinetransport (III) bis zu den petrochemi- 

1 ) Es fehlen Informationen über die Stinnes AG, die die 
VEBA wegen der Übergabe dieses Unternehmens an die 
BP nicht mehr zur Verfügung stellen konnte. 

schen Endprodukten (IX) vertikal integriertes Un-
ternehmen. Nur in den Bereichen der inländischen 
Exploration und Förderung konnte sie offensichtlich 
keinen geeigneten Zusammenschlußpartner finden. 
Eine schlüssige Zuordnung dieses Konzerns zur 
Mineralöl- oder Chemischen Industrie auf der Basis 
einer Schwerpunktbildung ist nicht möglich. Viel-
mehr wird auf allen Stufen ein wichtiger Anteil an 
der Gesamtproduktion gehalten. Im Untersuchungs-
zeitraum war die VEBA das einzige Unternehmen, 
das wesentliche Positionsverbessserungen auf allen 
Aktivitätsstufen erreichen konnte. Ein großer Teil 
dieses Wachstums ist auf den Erwerb von Beteili-
gungen zurückzuführen. Als besonders bedeutend 
ist hier die 1974 erfolgte Übernahme der Gelsenberg 
AG zu erwähnen, die auf allen Gebieten der Mineral-
ölindustrie und der Petrochemie einen Kapazitäts-
zuwachs mit sich brachte. Die Anteile an dieser Ge-
sellschaft wurden allerdings 1979 an die Deutsche 
BP AG weiterveräußert. Im petrochemischen Be-
reich spielen insbesondere die Chemischen Werke 
Hüls eine bedeutende Rolle. Der Schwerpunkt der 
Produktion liegt hier bei den Grundstoffen, während 
die Aktivitätsstufenanteile mit zunehmender Wei-
terverarbeitung kontinuierlich abnahmen. 

Der Anteil der internen an der Gesamtheit der 
Transaktionen liegt bei VEBA deutlich niedriger als 
bei den von der Branchenbedeutung her vergleich-
baren Töchtern der großen internationalen Mineral-
ölkonzerne. Dies ist einmal darauf zurückzuführen, 
daß VEBA nicht auf den vorwiegend durch vertikale 
Lieferbeziehungen geprägten Stufen I und II vertre-
ten ist. Hinzu kommt, daß der VIR-Wert bei der Roh-
ölverarbeitung sehr niedrig ist, weil VEBA nicht nur 
der Zugang zu den inländischen sondern weitge-
hend auch zu den ausländischen Erdölquellen ver-
sperrt und sie deshalb im großen Umfang auf 
Fremdbezüge angewiesen ist. Auf den übrigen Akti-
vitätsstufen weist der Grad der vertikalen Lieferver-
flechtungen dem Branchendurchschnitt vergleich-
bare Werte auf. 

Insgesamt ist festzustellen, daß VEBA, im Gegen-
satz zu den Töchtern der fünf großen multinationa-
len Konzerne, die zuletzt kaum noch expandierten, 
im Untersuchungszeitraum ihre Wachstums- und 
Integrationsphase noch nicht abgeschlossen hatte. 
Vielmehr ist sowohl eine starke Zunahme aller Akti-
vitätsstufenanteile als auch ein geringes Ansteigen 
der VIR-Kennziffern festzustellen. Erst durch den 
Verkauf der Gelsenberg AG an BP wurde dieser 
Wachstumsprozeß erstmals gestoppt. Allerdings 
konnte im Austausch eine langfristige Versorgung 
mit Rohöl durch BP sichergestellt und dadurch das 
Fehlen des Anfangsglieds der vertikalen Integra-
tionskette teilweise kompensiert werden. 

4.11 BASF AG 

945. Die BASF AG (Tabelle 11) war bis zum Erwerb 
der Wintershall AG 1968 ausschließlich im Bereich 
der Petrochemie tätig. Durch den Zusammenschluß 
mit Wintershall entstand ein Konzern, der von der 
Exploration bis zu den Endprodukten, mit Aus- 
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Tabelle 8 

Vertikale Integration der Elf Mineralöl GmbH 
a) Vertikale Integration 1960 bis 1978 (qualitativ) 1) 2) 

Art der Engagements 
in den Jahren 

Aktivitäts
-stufen 

1960 1966  1972 1978 

D T/B D T/B D T/B D T/B 

I.  Exploration   
II.  Förderung   
III.  Pipelinetransport   + 1 1 
IV.  Rohölverarbeitung   + 1 2 
V.  Binnl. Verkehr   
VI.  Verm. Mineralölprodukte + + 7 + 13 

VII. Grundstoffe   
VIII. Derivate   
IX. Endprodukte   

b) Vertikale Integration 1970 bis 1978 (quantitativ) 

Aktivitätsstufen 
Aktivitätsstufenanteile 

- 

Vertikale Integrationsrate 

1970 1974 1978 1970 1974 1978 

I. Exploration   
II. Förderung   
III. Pipelinetransport   0,2 0,2 0,2 100 100 100 
IV. Rohölverarbeitung   1,5 2,5 3,3 100 100 100 
V. Binnl. Verkehr   
VI. Verm. Mineralölprodukte 1,5 2,2 3,0 41 48 50 

VII. Grundstoffe   
VIII. Derivate   
IX. Endprodukte   - 

Durchschnitt 3)   0,4 0,5 0,7 64 83 79 

1) Anzahl der Engagements, wobei D = Direktengagement und T/B = Tochtergesellschaften und Minderheitsbeteili-
gungen darstellen. 

2) Die Namen der Tochter- und Beteiligungsgesellschaften (Stand 1960 und 1978) finden sich im Anhang. 
3) AA: ungewogener Durchschnitt; VIR: mit den AA-Werten gewogener Durchschnitt. 
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Tabelle 9 

Vertikale Integration der Deutschen Fina GmbH 
a) Vertikale Integration 1960 bis 1978 (qualitativ) 1) 2) 

Art der Engagements 
in den Jahren 

Aktivitäts

-stufen 

1960 1966 1972 1978 

D T/B D T/B D T/B D T/B 

I. Exploration   
II. Förderung   
III. Pipelinetransport   1 1 
IV. Rohölverarbeitung   1 1 
V. Binnl. Verkehr   + + + + 
VI. Verm. Mineralölprodukte + + + + 

VII. Grundstoffe   
VIII. Derivate   
IX. Endprodukte   

b) Vertikale Integration 1970 bis 1978 (quantitativ) 

Aktivitätsstufen 
Aktivitätsstufenanteile Vertikale Integrationsrate 

1970 1974 1978 1970 1974 1978 

I. Exploration   
II. Förderung   
III. Pipelinetransport   1,9 1,5 51 71 
IV. Rohölverarbeitung   1,5 1,6 100 100 
V. Binnl. Verkehr   0,5 0,6 0,4 100 100 100 
VI. Verm. Mineralölprodukte 2,2 2,0 2,1 48 64 55 

VII. Grundstoffe   
VIII. Derivate   
IX. Endprodukte   

Durchschnitt 3)   0,3 0,7 0,6 58 69 78 

1) Anzahl der Engagements, wobei D = Direktengagement und T/B = Tochtergesellschaften und Minderheitsbeteili-
gungen darstellen. 

2) Die Namen der Tochter- und Beteiligungsgesellschaften (Stand 1960 und 1978) finden sich im Anhang. 
3) AA: ungewogener Durchschnitt; VIR: mit den AA-Werten gewogener Durchschnitt. 
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Tabelle 10 

Vertikale Integration der VEBA AG 
a) Vertikale Integration 1960 bis 1978 (qualitativ) 1) 2 ) 

Art der Engagements 
in den Jahren 

Aktivitäts

-stufen 

1960 1966 1972 1978 

D T/B D T/B D T/B D T/B 

I. Exploration   
II. Förderung   
III. Pipelinetransport   2 4 + 4 + 4 
IV. Rohölverarbeitung   + + 1 + 2 + 4 
V. Binnl. Verkehr   + + + 1 + 1 
VI. Verm. Mineralölprodukte + 2 + 3 + 4 + 4 

VII. Grundstoffe   + 1 + 2 + 1 + 1 
VIII. Derivate   3 3 3 3 
IX.  Endprodukte   + 2 + 2 + 3 + 4 

b) Vertikale Integration 1970 bis 1978 (quantitativ) 

Aktivitätsstufen 
Aktivitätsstufenanteile Vertikale Integrationsrate 

1970 1974 1978 1970 1974 1978 

I. Exploration   
II. Förderung   
III. Pipelinetransport   6,2 8,2 12,8 100 100 100 
IV. Rohölverarbeitung   7,2 10,4 15,7 50 50 55 
V. Binnl. Verkehr   0,0 0,1 0,4 100 100 
VI. Verm. Mineralölprodukte 6,0 7,9 11,1 66 64 75 

VII. Grundstoffe   10,8 13,8 18,4 61 67 52 
VIII. Derivate   9,0 10,5 15,1 56 70 65 
IX. Endprodukte   4,5 5,0 10,4 80 83 83 

Durchschnitt 3)   4,9 6,2 9,3 66 70 70 

1) Anzahl der Engagements, wobei D = Direktengagement und T/B - Tochtergesellschaften und Minderheitsbeteili-
gungen darstellen. 

2) Die Namen der Tochter- und Beteiligungsgesellschaften (Stand 1960 und 1978) finden sich im Anhang. 
3) AA: ungewogener Durchschnitt; VIR: mit den AA-Werten gewogener Durchschnitt. 
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Tabelle 11 

Vertikale Integration der BASF AG 
a) Vertikale Integration 1960 bis 1978 (qualitativ) 1) 2) 

Art der Engagements 
in den Jahren 

Aktivitäts
-stufen 

1960 1966 1972 1978 

D T/B D T/B D T/B D T/B 

I.  Exploration   1 1 
II.  Förderung   1 1 
III.  Pipelinetransport   2 2 
IV.  Rohölverarbeitung   2 2 
V.  Binnl. Verkehr   

VI.  Verm. Mineralölprodukte 5 5 

VII. Grundstoffe   + 1 + 1 + 1 + 1 
VIII. Derivate   + 1 + 1 + 1 + 1 
IX.  Endprodukte   + 1 + 1 + 2 + 2 

b) Vertikale Integration 1970 bis 1978 (quantitativ) 

Aktivitätsstufen 
Aktivitätsstufenanteile Vertikale Integrationsrate 

1970 1974 1978 1970 1974 1978 

I. Exploration   18,0 16,3 20,3 83 84 57 
II. Förderung   14,5 14,3 14,4 100 100 100 
III. Pipelinetransport   2,0 2,7 2,8 23 100 100 
IV. Rohölverarbeitung   6,0 6,0 7,5 59 63 64 
V. Binnl. Verkehr   
VI. Verm. Mineralölprodukte 5,7 5,7 6,8 64 68 63 

VII. Grundstoffe 3 )   14,3 11,9 46 46 
VIII. Derivate 3 )   21,0 19,0 58 55 
IX. Endprodukte 3)   21,6 22,4 88 92 

Durchschnitt 4)   7,7 11,3 11,7 80 75 71 

1) Anzahl der Engagements, wobei D = Direktengagement und T/B = Tochtergesellschaften und Minderheitsbeteili-
gungen darstellen. 

2) Die Namen der Tochter- und Beteiligungsgesellschaften (Stand 1960 und 1978) finden sich im Anhang. 
3) 1970 keine Angaben. 
4) AA: ungewogener Durchschnitt; VIR: mit den AA-Werten gewogener Durchschnitt (jeweils der Aktivitätsstufen mit 

Angaben). 
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nahme des Transports von Mineralölprodukten, 
vollständig vertikal integriert ist. Neben der Win-
tershall AG wurde nur noch ein Unternehmen der 
Petrochemie übernommen, die vertikale Expansion 
war also praktisch durch eine einzige Maßnahme 
abgeschlossen worden. Die Ausdehnung des Tätig-
keitsgebiets kam offensichtlich in erster Linie den 
neu hinzugekommenen Aktivitätsstufen zugute. Je-
denfalls stieg der durchschnittliche Anteil auf den 
Stufen I bis VI von 7,7 % (1970) auf 8,6 % (1978), wäh-
rend in der Petrochemie (VII bis IX) von 1974 bis 
1978 ein leichter Rückgang der Produktionsanteile 
festzustellen ist. 
Durch ihr Eindringen in den Mineralölbereich 
wurde BASF zu einem der bedeutendsten Unterneh-
men der untersuchten Verarbeitungs- und Dienstlei-
stungsstufen insgesamt. 1978 nimmt es nach den 
durchschnittlichen AA-Werten berechnet noch vor 
Shell und Texaco den ersten Platz unter den 13 ein-
bezogenen Unternehmen ein. 

946. Die von 1970 bis 1978 zu bobachtende kontinu-
ierliche Abnahme der VIR-Werte von BASF ist et-
was irreführend. Der Wert für 1970 ist deshalb so 
hoch, weil hier die Werte der Petrochemie, die bei al-
len Unternehmen unterhalb derjenigen der Mineral-
ölindustrie liegen, nicht erfaßt wurden. Bei der Ver-
änderung von 1974 bis 1978 kommt vor allem die Ver-
minderung auf der Stufe Exploration (I) zum Tra-
gen. Offensichtlich führt Wintershall im zunehmen-
den Umfang Servicebohrungen für andere Unter-
nehmen durch. Wie bei allen Unternehmen, deren 
Aktivitätsschwerpunkt in der Petrochemie liegt, 
sind die durchschnittlichen VIR-Werte der BASF ge-
ringer als diejenigen der Unternehmen, deren Basis 
die Mineralölwirtschaft ist. Allerdings sind hier die 
Kennziffern wegen des relativ starken Engage-
ments im Mineralölbereich höher als bei den im üb-
rigen vergleichbaren Konzernen Bayer und 
Hoechst. 

4.12 Bayer AG 

947. Die Bayer AG (Tabelle 12) hat als einzige der 
IG Farben Nachfolgeunternehmen darauf verzich-
tet, ihre Tätigkeit auf den Bereich der Mineralöl-
wirtschaft auszudehnen. Ein durch Kapitalbeteili-
gung begründeter Kontakt zu diesem Vorleistungs-
sektor besteht nur in der Form eines Gemein-
schaftsunternehmens mit der BP, der EC-Erdölche-
mie, die auf den Stufen VII bis IX engagiert ist. Im 
übrigen beschränkt sich die Bayer AG auf den An-
teilserwerb von Firmen in dem Bereich der Petro-
chemie. Allerdings brachten diese Akquisitionen 
keine Verbesserung der jeweiligen Marktposition 
mit sich. Vielmehr sanken die Aktivitätsstufenan-
teile sowohl bei den Grundstoffen als auch bei Deri-
vaten und Endprodukten von 1970 bis 1978 fast über-
all. Aus dieser Tatsache läßt sich evtl. ein Hinweis 
darauf ablesen, daß ein vertikal nicht integriertes 
Unternehmen Schwierigkeiten hat, sich gegen inte-
grierte Konkurrenten am Markt durchzusetzen. 
Die extrem niedrigen VIR-Werte auf der Stufe VII 
(Grundstoffe) sind darauf zurückzuführen, daß die 

Bayer AG ihren gesamten Vorproduktenbedarf 
(Naphtha) bei anderen Unternehmen decken muß. 
Im übrigen bewegen sich die VIR-Werte auf dem im 
Bereich der Petrochemie verbreiteten, niedrigen Ni-
veau. 

4.13 Hoechst AG 

948. Ebenso wie Bayer beschränkte die Hoechst 
AG (Tabelle 13) lange Zeit ihre unternehmerischen 
Aktivitäten auf den Bereich der Petrochemie und 
hier insbesondere auf die Stufen VIII (Derivate) und 
IX (Endprodukte). Allerdings war sie frühzeitig 
darum bemüht, das fehlende unternehmerische En-
gagement bei der Herstellung von Vorprodukten 
durch den Abschluß langfristiger Lieferverträge zu 
kompensieren. 1961 schloß Hoechst mit der Erdölge-
sellschaft Caltex einen 15jährigen Liefervertrag 
über die Versorgung mit Olefinen, also petrochemi-
schen Grundstoffen ab. 1963 kam ein entsprechen-
des Abkommen mit der UK-Wesseling hinzu. Diese 
vertragliche Verbindung wurde schließlich durch 
den Erwerb einer Beteiligung von 25 % an der UK-
Wesseling untermauert. Mit der Übernahme dieses 
Aktienpaketes vollzog sich der Eintritt in vier weite-
re, vertikal vorgelagerte Aktivitätsstufen und zwar 
in den Bereich Pipelinetransport (NWO), Rohölver-
arbeitung, binnenländischer Verkehr und Vermark-
tung von Mineralölprodukten. Über den Umfang der 
Aktivitätsstufenanteile, die durch dieses Neuenga-
gement erworben wurden, liegen keine Angaben vor. 
Allerdings dürften die Werte relativ gering sein. Bei-
spielsweise verarbeitete UK-Wesseling 1978 nur 
knapp 4 % des Rohöleinsatzes der Raffinerien in der 
Bundesrepublik Deutschland, so daß Hoechst ledig-
lich ein Aktivitätsstufenanteil von unter einem Pro-
zent zuzurechnen ist. 

949. Die Anteilswerte auf den Stufen der Petroche-
mie erhöhen sich mit zunehmender Verarbeitungs-
tiefe, eine Beobachtung, die auch für BASF und 
Bayer Gültigkeit hat. Offensichtlich vermindern 
sich die Anstrengungen der Unternehmen um so 
mehr, je weiter sie sich bei ihrer vertikalen Integra-
tion von ihrem ursprünglichen Betätigungsfeld ent-
fernen. Entsprechende Überlegungen konnten auch 
oben schon für den Bereich der Mineralölunterneh-
men angestellt werden. 

Aus der Entwicklung der VIR-Werte läßt sich keine 
eindeutige Tendenz ablesen. Die Werte bewegen 
sich hier auf dem im Bereich der Petrochemie übli-
chen, relativ niedrigen Niveau. 

5. Die vertikale Integration von Unternehmens-
gruppen 

5.1 Die vertikale Integration der untersuchten Unter-
nehmen insgesamt 

950. Die untersuchten, vertikal integrierten Unter-
nehmen der Mineralöl- und Chemischen Industrie 
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Tabelle 12 

Vertikale Integration der Bayer AG 
a) Vertikale Integration 1960 bis 1978 (qualitativ) 1) 2) 

Art der Engagements 
in den Jahren 

Aktivitäts

-stufen 

1960 1966 1972 1978 

D T/B D T/B D T/B D T/B 

I. Exploration   
II. Förderung   
III. Pipelinetransport   
IV. Rohölverarbeitung   
V. Binnl. Verkehr   
VI. Verm. Mineralölprodukte 

VII. Grundstoffe   1 3 3 3 
VIII. Derivate   + 1 + 3 + 3 + 3 
IX.  Endprodukte   + 2 + 4 + 7 + 8 

b) Vertikale Integration 1970 bis 1978 (quantitativ) 

Aktivitätsstufen 
Aktivitätsstufenanteile Vertikale Integrationsrate 

1970 1974 1978 1970 1974 1978 

I. Exploration   
II. Förderung   
III.  Pipelinetransport   
IV. Rohölverarbeitung   
V. Binnl. Verkehr   
VI. Verm. Mineralölprodukte 

VII. Grundstoffe   8,4 7,0 7,2 31 32 27 
VIII. Derivate   10,5 10,0 6,4 46 50 44 
IX. Endprodukte   12,2 11,8 8,4 46 57 50 

Durchschnitt 3)   3,5 3,2 2,4 41 48 41 

1) Anzahl der Engagements, wobei D = Direktengagement und T/B = Tochtergesellschaften und Minderheitsbeteili-
gungen darstellen. 

2) Die Namen der Tochter- und Beteiligungsgesellschaften (Stand 1960 und 1978) finden sich im Anhang. 
3) AA: ungewogener Durchschnitt; VIR: mit den AA-Werten gewogener Durchschnitt. 
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Tabelle 13 

Vertikale Integration der Hoechst AG 
a) Vertikale Integration 1960 bis 1978  (qualitativ) 1) 2) 

Art der Engagements 
in den Jahren 

Aktivitäts

-stufen 

 

1960 1966 1972 1978 

D T/B D T/B D T/B D T/B 

I. Exploration   
II. Förderung   
III. Pipelinetransport   1 
IV. Rohölverarbeitung   1 
V. Binnl. Verkehr   1 
VI. Verm. Mineralölprodukte 1 

VII. Grundstoffe   + + 1 
VIII. Derivate   + 2 + 2 + 3 + 3 
IX. Endprodukte   + 2 + 2 + 3 + 3 

b) Vertikale Integration 1970 bis 1978 (quantitativ) 

Aktivitätsstufen 
Aktivitätsstufenanteile Vertikale Integrationsrate 

1970 1974 1978 1970 1974 1978 

I. Exploration   
II. Förderung   
III.  Pipelinetransport 3)   
IV. Rohölverarbeitung 3)   
V. Binnl. Verkehr 3)   
VI. Verm. Mineralöl- 

produkte 3)   

VII.  Grundstoffe 3)   0,9 0,7 50 50 

VIII. Derivate   9,5 9,0 9,5 47 46 61 

IX.  Endprodukte   15,4 19,0 20,0 49 39 41 

Durchschnitt 4)   2,9 3,2 7,4 48 41 47 

1) Anzahl der Engagements, wobei D = Direktengagement und T/B = Tochtergesellschaften und Minderheitsbeteili-
gungen darstellen.  

2) Die Namen der Tochter- und Beteiligungsgesellschaften (Stand 1960 und 1978) finden sich im Anhang. 
3) Keine Angaben der UK-Wesseling (B 25 % seit 1975). 
4) AA: ungewogener Durchschnitt; VIR: mit den AA-Werten gewogener Durchschnitt (jeweils der Stufen mit Anga-

ben). 
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halten, wie aus Tabelle 14 hervorgeht, im Durch-
schnitt über alle Aktivitätsstufen ca. zwei Drittel der 
Produktions- oder Dienstleistungsanteile (der Wert 
von 1970 ist wegen fehlender Angaben von geringe-
rer Bedeutung). Berücksichtigt man, daß einige der 
nicht in die Erhebung einbezogenen Anbieter, etwa 
Conoco, Marathon Petroleum, Total oder Mabanaft 
ebenfalls zumindest teilweise vertikal ausgedehnte 
Unternehmen sind, so kann davon ausgegangen 
werden, daß derartig strukturierte Einheiten drei 
Viertel aller hier betrachteten Produkte und Dienst-
leistungen bereitstellen. Insgesamt wird also das Er-
scheinungsbild der Mineralölindustrie und der Pe-
trochemie durch vertikale Unternehmensverbin-
dungen geprägt. 

951. Auf den einzelnen Aktivitätsstufen fällt der 
Anteil der erfaßten Produktionen und Dienstleistun-
gen an den jeweiligen Gesamtheiten allerdings 
recht unterschiedlich aus. Die inländische Explora-
tion und die Förderung sind zu 75 bis 80 % in Händen 
der großen Mineralölgesellschaften Esso, Shell, Mo-
bil Oil, Texaco und Wintershall (BASF). Daneben 
existieren nur noch drei andere Unternehmen: der 
Mineralstoff-Konzern Preussag AG, die Deutsche 
Schachtbau, eine Tochtergesellschaft der Salzgitter 
AG, sowie das einzige konzernunabhängige Unter-
nehmen, die C. Deilmann AG. Aufgrund fehlender 
Marktzugangsmöglichkeiten, neue Bohr- und För-
derkonzessionen werden praktisch nicht vergeben, 
ist eine Veränderung der Marktstruktur hier auch 
langfristig nicht zu erwarten. 

Wie die hohen durchschnittlichen VIR-Werte der 
Stufen I und II ausweisen, erfolgt die Mehrzahl der 

Lieferungen und Leistungen hier für das eigene Un-
ternehmen. Der Markt für Explorationsleistungen 
ist als ausgesprochen eng zu bezeichnen und Erdöl 
aus inländischer Produktion wird kaum zum Ver-
kauf angeboten. Allerdings ist bei der Exploration 
von 1970 bis 1978 ein Rückgang der Anteile der gro-
ßen Mineralölgesellschaften und bei der Exploration 
und der Förderung eine Zunahme des Anteils der 
Markttransaktionen an der Gesamtheit der Aus-
tauschbeziehungen zu beobachten. Offensichtlich ist 
auf diesen beiden Stufen der vertikale Integrations-
prozeß derzeit zumindest zu einem Abschluß gekom-
men. 

952. Ein Markt für Rohöltransporte via Pipeline 
existiert praktisch nicht. Zwar sind nur ca. 40 % der 
insgesamt erbrachten Transportleistungen den er-
faßten 13 Unternehmen zuzurechnen, doch werden 
die übrigen Kapitalanteile an den Pipelinegesell-
schaften fast vollständig von deren Mutterkonzer-
nen gehalten, so daß aus einer Berücksichtigung in-
ternationaler Unternehmensverflechtungen 1978 
ein aggregierter AA-Wert von 86 % resultieren wür-
de. Die Beteiligungsquoten entsprechen augen-
scheinlich bis auf wenige Ausnahmen der jeweiligen 
Inanspruchnahme der Pipelinedurchsatzkapazitä-
ten. Es kommt jedenfalls, wie die VIR-Werte zwi-
schen 96 % und 99 % anzeigen, kaum zum Austausch 
von Transportrechten. 

953. Während die untersuchten Unternehmen der-
zeit ihre Expansion in der Exploration und der För-
derung abgeschlossen haben, sind sie in der Rohöl

-

verarbeitung noch im Vormarsch begriffen. Die ag- 

Tabelle 14 

Aggregierte Aktivitätsstufenanteile und durchschnittliche VIR-Werte 
aller erfaßten Unternehmen der Mineralöl- und Chemischen Industrie 1970 bis 1978 

Aktivitätsstufen 
Aktivitätsstufenanteile 1 ) Vertikale Integrationsrate 2) 

1970 1974 1978 1970 1974 1978 

I.  Exploration   90,6 79,4 80,3 90 83 86 
II.  Förderung   73,8 74,0 73,6 94 85 84 
III.  Pipelinetransport   34,4 42,1 42,2 96 97 99' 
IV.  Rohölverarbeitung   77,3 80,2 89,2 91 90 87 
V.  Binnl. Verkehr   8,4 8,6 7,9 100 100 100 
VI.  Verm. Mineralölprodukte 77,9 78,1 78,6 58 61 61 

VII. Grundstoffe 3)   53,2 98,4 100,0 50 58 58 
VIII. Derivate 3)   31,4 55,8 55,3 50 56 57 
IX. Endprodukte 3)   33,3 71,6 74,9 54 72 74 

Durchschnitt 4)   53,4 65,3 66,9 77 75 75 

1) Summe der firmenindividuellen Aktivitätsstufenanteile (AA). 
2) Mit den Aktivitätsstufenanteilen gewogener Durchschnitt der firmenindividuellen VIR-Werte. 
3) In der Petrochemie fehlen, insbesondere 1970, einige Firmenangaben. 
4) AA: ungewogener Durchschnitt; VIR: mit den AA-Werten gewogener Durchschnitt. 
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gregierten Anteilswerte steigen von 77,3 % (1970) 
über 80,2 % (1974) auf 89,2 % (1978) womit, berück-
sichtigt man, daß einige vertikal strukturierte Unter-
nehmen nicht zum Untersuchungsbereich gehörten, 
die ganze Rohölverarbeitung in konzernabhängigen 
Raffinerien erfolgt. Die wenigen mittelständischen 
Mineralölraffinerien haben sich völlig auf die Her-
stellung von Spezialprodukten, wie Motoren-, Ma-
schinen- und Hydrauliköle spezialisiert. Die Interna-
lisierung der Lieferbeziehungen hat auf der Stufe IV 
nicht ganz mit der Expansion der Produktionsan-
teile Schritt gehalten. Der hierauf hinweisende all-
mähliche Rückgang der VIR-Werte ist (was aus Ta-
belle 14 nicht erkennbar ist) auf einen zunehmenden 
Einsatz konzernfremder Rohölmengen und nicht 
auf eine verstärkte Abgabe von Rohölprodukten an 
unabhängige Händler und Weiterverarbeiter zu-
rückzuführen. 

954. Im Unterschied zu allen übrigen Aktivitätsstu-
fen der Mineralölindustrie haben die vertikal ausge-
dehnten Unternehmen weitgehend darauf verzich-
tet, den Transport von Mineralölprodukten selber in 
die Hand zu nehmen. Der aggregierte Anteil der Un-
ternehmen auf der Stufe V liegt unter 10 % und 
nimmt von 1970 bis 1978 sogar noch etwas ab. Der 
überwiegende Teil der Transportleistungen wird 
hier von freien Spediteuren durch Einsatz von Last-
kraftwagen und Schiffen sowie von der Deutschen 
Bundesbahn erbracht. Allerdings ist eine große An-
zahl der Spediteure durch langfristige Verträge an 
bestimmte Mineralölunternehmen gebunden. Da 
nur zwei Konzerne, die BP und die Esso, im Besitz 
nennenswerter Transportkapazitäten sind, ist davon 
auszugehen, daß die Inanspruchnahme unabhängi-
ger Spediteure kostengünstiger als der Aufbau eige-
ner Kapazitäten ist. Ursache hierfür könnte z. B. die 
Möglichkeit der Überwälzung des Auslastungsrisi-
kos oder die größere Flexibilität bei der Substitution 
unterschiedlicher Transportmittel (Bahn, Schiff, 
Lastwagen, Pipeline) sein. Die geringen eigenen 
Transportkapazitäten der untersuchten Unterneh-
men sind, wie aus dem VIR-Wert von 100 % abzule-
sen ist, ausschließlich für den eigenen Bedarf vorge-
sehen. 

955. Die vertikale Integrationskette reicht bei allen 
Mineralölgesellschaften in die Produktvermarktung 
hinein, so daß sich auch auf der Stufe VI wieder ag-
gregierte Aktivitätsstufenanteile von fast 80 % erge-
ben. Allerdings ist auch hier die Expansionsphase 
im Untersuchungszeitraum bereits weitgehend ab-
geschlossen. Die AA-Werte steigen nur noch 
schwach von 77,9 % (1970) über 78,1 % (1974) auf 
78,6 % (1978). Der Vertrieb von schwerem Heizöl an 
fast ausschließlich industrielle Kunden lag schon 
immer vorwiegend in der Hand der Raffinerien. Ver-
gaser- und Dieselkraftstoffe werden, wie oben be-
reits erwähnt, zu ca. 30 % über unabhängige Einzel-
tankstellen bzw. Tankstellenketten abgesetzt, die ih-
ren Bedarf teilweise bei inländischen Raffinerien 
und teilweise auf den internationalen Spot-Märkten 
decken. Der Marktanteil dieser kleinen Handelsun-
ternehmen wird offensichtlich von den großen 
Mineralölkonzernen auch heute noch respektiert,  

obwohl die freien Tankstellen im Zuge der Ölver-
knappung ihre bevorzugte Wettbewerbsposition 
(Möglichkeit der Wahrnehmung günstiger Einkaufs-
preise auf den internationalen Rohölmärkten), vor-
übergehend eingebüßt hatten. Lediglich auf dem 
Markt für leichtes Heizöl ist der Integrationsprozeß 
noch nicht abgeschlossen. Die Nachfrage nach die-
sem Mineralölprodukt wird nur zu 70 % von den gro-
ßen Konzernen, im übrigen jedoch von mehreren 
Tausend Groß- und Einzelhändlern gedeckt, die ihre 
Versorgung vornehmlich durch Importe sicherstel-
len. Wie die Fusionsfälle Texaco/Zerssen 1 ) und Mo-
bil Oil/Mertl 2 ) zeigen, sind die Mineralölunterneh-
men jedoch bemüht, auch diesen Markt noch weiter 
der eigenen Kontrolle zu unterstellen. 
Im Gegensatz zu allen übrigen vorgelagerten Aktivi-
tätsstufen ist der Anteil der externen an der Gesamt-
heit der Transaktionen auf der Stufe VI relativ hoch, 
d. h. die betrachteten Unternehmen kaufen im grö-
ßeren Umfang Fertigprodukte und geben eigene Er-
zeugnisse an fremde Unternehmungen ab. Aller-
dings nimmt hier der durchschnittliche VIR-Wert 
von 58 % (1970) auf 61 % (1978) zu, d. h. auch diese 
Stufe wird allmählich stärker in die Unternehmen 
eingebunden. 

956. Die erfaßten Unternehmen sind praktisch die 
einzigen Hersteller petrochemischer Grundstoffe, 
wobei die Anbieter aus dem Bereich der Mineralöl-
wirtschaft mit einem Aktivitätsstufenanteil von ca. 
60 % (1978), diejenigen mit dem Schwerpunkt Che-
mie (1978 ca. 20 %) deutlich in den Schatten stellen. 
Die restlichen 20 % werden von dem nicht eindeutig 
zuzurechnenden Konzern VEBA produziert. Liefer-
beziehungen (VIR-Werte) sind auf der Stufe VII zu 
einem geringeren Teil unternehmensintern als es 
auf den Stufen der Mineralölindustrie der Fall ist. 
Dies ist darauf zurückzuführen, daß die Erzeugung 
von petrochemischen Grundstoffen, neben der Ver-
marktung von Mineralölprodukten einen Endpunkt 
in der Produktionskette der Mineralölfirmen bildet. 
Die letztgenannte Unternehmensgruppe produ-
zierte 1978 nur 5,3 % der Derivate (wobei allerdings 
die Werte von Shell fehlen) und 13,7 % der Endpro-
dukte. Daraus folgt, daß sie den Großteil ihrer Er-
zeugnisse an andere Unternehmen verkaufen 
muß. 

957. Der relativ geringe aggregierte Aktivitätsstu-
fenanteil bei den Derivaten ist auf das Fehlen von 
Angaben der Deutschen Shell AG, auf den geringen 
Repräsentationsgrad der Unternehmen der Chemi-
schen Industrie in der Erhebung und schließlich evtl. 
auch auf eine Mehrzahl von unabhängigen Weiter-
verarbeitungsunternehmen zurückzuführen. Da die 
Stufe „Derivate" die andere Seite der festgestellten 
Schnittstelle zwischen Mineralölwirtschaft und Pe-
trochemie bildet, sind die Anteile der Bezüge vom ei-
genen oder von verbundenen Unternehmen an dem 
gesamten Vorprodukteneinsatz und damit auch die 
VIR-Werte relativ gering. Zwischen dieser und der 
vorangehenden Stufe liegt augenscheinlich der ein-
zige wirklich funktionierende Markt des Untersu-
chungsbereiches. 
1) Texaco/Zerssen, BKartA, WuW/E BKartA 1840. 
2) Mobil Oil/Mertl, AG 1981, S. 290. 
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958. Die zwischen 70 % und 75 % liegenden auf sum-
mierten Anteile der vertikal strukturierten Kon-
zerne auf der Stufe IX (Endprodukte) zeigen an, daß 
hier das eigentliche Interessengebiet der Chemieun-
ternehmen Bayer, BASF und Hoechst (auf die allein 
ca. 50 % entfallen) beginnt. Die Anteile der unter

-

suchten Gesellschaften steigen auf dieser Stufe 
noch an. Diese Zunahme ist insbesondere auf die Ex-
pansion der VEBA zurückzuführen. Ca. drei Viertel 
der Rohstoffe für die Erzeugung von Endprodukten 
kommt, wie der VIR-Wert anzeigt 1 ), aus der eigenen 
Produktion, während das restliche Viertel von denje-
nigen Mineralölverarbeitern übernommen wird, die 
auch petrochemische Derivate anbieten können (BP, 
Shell, Texaco). Insgesamt weisen sowohl die AA- als 
auch die VIR-Werte im petrochemischen Bereich 
kaum wesentliche Veränderungen auf. Die vertikale 
Integration ist hier offensichtlich, zumindest vorläu-
fig, abgeschlossen. 

959. Insgesamt ist festzustellen, daß die Expan-
sionsphase der untersuchten Unternehmen im we-
sentlichen vor dem Untersuchungszeitraum lag. 
Eine Ausnahme bildet die Stufe IV, Rohölverarbei-
tung. Auch innerhalb der Gruppe der 13 Unterneh-
men haben sich keine umwälzenden Veränderungen 
hinsichtlich der Produktions- und Dienstleistungs-
anteile ergeben. Nur die VEBA AG konnte im Unter-
suchungszeitraum ihren durchschnittlichen AA-
Wert von 4,9 % (1970) auf 9,3 % (1978) fast verdoppeln. 
Auch der Anteil der internen an der Gesamtheit der 
Lieferungen und Leistungen ist von 1970 bis 1978 
nahezu konstant geblieben. Die einzige bemerkens-
werte Veränderung ergab sich bei der Mineralölver-
marktung, die zunehmend durch interne Lieferun-
gen geprägt wird. 
Abbildung 2 verdeutlicht noch einmal die Grob-
struktur der Aktivitätsstufen der Mineralöl- und 
Chemischen Industrie am Ende des Untersuchungs-
zeitraums 1978. 

1 ) Der VIR-Wert der Stufe IX erfaßt, da es sich hier defini-
tionsgemäß um die Endstufe der Produktionskette han

-

delt, nur noch die Einsatzanteile eigener Vorprodukte. 

960. Von den drei zu erkennenden Integrationslük-
ken auf den Stufen III, V und VIII ist die erste (Pipe-
linetransport) erhebungstechnisch bedingt und inso-
fern unbeachtlich. Die Einbeziehung von Transport-
leistungen wird von den vertikal ausgedehnten Kon-
zernen offensichtlich aus Effizienzgründen absicht-
lich ausgespart. Die Lücke bei den Derivaten mar-
kiert schließlich den Übergang zwischen den bevor-
zugten Betätigungsfeldern der Mineralölunterneh-
men einerseits und denjenigen der Chemiekonzerne 
andererseits. 

5.2 Die vertikale Integration vergleichbarer Unterneh-
mensgruppen 

961. Die untersuchten 13 Unternehmen lassen sich 
nach ihren Aktivitätsschwerpunkten und nach ihrer 
Stellung im Konzernverbund in vier Gruppen eintei-
len, die im folgenden auf Besonderheiten in der ver-
tikalen Struktur hin untersucht werden sollen. Wie 
schon im Abschnitt 2.2 ausgeführt wurde, können 
vier Typen von Unternehmen der Mineralölindu-
strie unterschieden werden, von denen jedoch nur 
drei durch die Erhebung erfaßt wurden. Die Gruppe 
der Tochtergesellschaften der großen internationa-
len Mineralölkonzerne ist vollständig durch die Ge-
sellschaften BP, Shell, Esso, Mobil Oil und Texaco 
vertreten. Von den deutschen Töchtern der kleineren 
amerikanischen und der staatlichen europäischen 
Mineralölkonzerne haben sich die Unternehmen 
Chevron, Agip, Elf und Fina an der Untersuchung 
beteiligt. Diese Gesellschaften werden in einer zwei-
ten Gruppe zusammengefaßt. Von den im Ab-
schnitt 2.2 erwähnten großen deutschen Mineralöl

-

unternehmen sind im Untersuchungszeitraum 1970 
bis 1978 nur noch zwei, VEBA und Mabanaft, selb-
ständig. Da Mabanaft nicht in die Datenerfassung 
einbezogen wurde, besteht die dritte Gruppe ledig-
lich aus der VEBA. Zur vierten Gruppe werden 
schließlich drei IG-Farben-Nachfolgegesellschaften, 
Bayer, Hoechst und BASF, zusammengefaßt. 
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962. Die vertikale Integration der Tochtergesell-
schaften der großen internationalen Mineralölkon-
zerne ist in Tabelle 15 dargestellt. 

Auf die fünf Tochtergesellschaften der multinatio-
nalen Ölkonzerne entfällt über die Hälfte der durch-
schnittlichen Aktivitätsstufenanteile aller 13 Unter-
nehmen und ca. 40 % der Aktivitätsstufenanteile ins-
gesamt. Diese Dominanz hat für alle Stufen der 
Mineralölindustrie sowie für die petrochemischen 
Grundstoffe Gültigkeit. Allerdings hat die Bedeu-
tung dieser Gesellschaften von 1974 bis 1978 (der 
Wert für 1970 kann wegen fehlender Angaben nicht 
für Vergleiche herangezogen werden) insgesamt 
leicht abgenommen. Besonders deutlich fällt diese 
Abnahme bei der Exploration aus. Hier fiel der An-
teil in acht Jahren um 12,6 Prozentpunkte, wovon in 
erster Linie die nicht erfaßten Unternehmen Deut-
sche Schachtbau, C. Deilmann und Preussag profi-
tierten. Ebenfalls erwähnenswert sind der Rück-
gang der Aktivitätsstufenanteile bei der Rohölverar-
beitung (ca. 3 Prozentpunkte) und derjenige bei der 
Vermarktung von Mineralölprodukten (ca. 8 Pro-
zentpunkte), die in erster Linie auf die Expansion 
der Tochtergesellschaften der kleineren Mineralöl-
konzerne und der VEBA zurückzuführen sind. 

963. Wie schon bei der Betrachtung einzelner Fir-
men im Abschnitt 4 festgestellt wurde, hatten die 
multinationalen Konzerne zu Beginn des Zeitraums 
der quantitativen Untersuchung (1970) den Auf- und 
Ausbau ihrer nationalen Gesellschaften in der Bun-
desrepublik Deutschland abgeschlossen. Dies gilt so

-

wohl für die Produktionsanteile als auch für den 
Umfang der unternehmensinternen Transaktion. 
Allerdings legen die, aus den Tabellen 1 und 5 er-
sichtlichen, relativ zahlreichen Beteiligungserwerbe 
in den Jahren 1960 bis 1972 die Vermutung nahe, daß 
der vertikale Integrationsprozeß bzw. der Ausbau 
der Positionen auf den Aktivitätsstufen erst kürzlich 
beendet wurde. 

Das schwindende Interesse der Mineralölkonzerne 
an einem weiteren Ausbau ihrer vertikalen Verbin-
dungen dürfte einmal durch den bereits weitgehend 
vollzogenen Aufbau der Aktivitätsstufenpositionen 
erklärbar sein. Zum anderen ist jedoch für diese Un-
ternehmen seit der Ölkrise 1973 auch die Motivation 
für eine vorwärts gerichtete vertikale Integration, 
der Zugang zu den Absatzmärkten, kaum noch gege-
ben. In Zeiten des Nachfrageüberhangs verliert der 
Besitz eigener Vertriebskanäle an Bedeutung, und 
der Zugang zu den internationalen Energiequellen 
rückt in den Vordergrund. Insofern ist es verständ-
lich, daß die multinationalen Ölkonzerne heute eher 
in die Exploration oder in die Kohleförderung als in 
den Ausbau der Raffineriekapazitäten, der Tank-
stellennetze oder der Petrochemie investieren. 

964. Die durchschnittlichen VIR-Werte der großen 
Mineralöl-Tochtergesellschaften liegen erheblich 
ü ber den durchschnittlichen Werten aller 13 Unter-
nehmen (vgl. Tabelle 14). Der Mineralölsektor, in 
dem diese Unternehmen in erster Linie hohe Aktivi-
tätsstufenanteile halten, ist wesentlich stärker 
durch interne Lieferbeziehungen geprägt als die 

Tabelle 15 

Aggregierte Aktivitätsstufenanteile und durchschnittliche VIR-Werte 
der Tochtergesellschaften der großen internationalen Mineralölkonzerne 

BP, Esso, Shell, Mobil Oil, Texaco, 1970 bis 1978 

Aktivitätsstufen 
Aktivitätsstufenanteile 1 ) Vertikale Integrationsrate 2) 

1970 1974 1978 1970 1974 1978 

I.  Exploration   72,6 63,1 60,0 91 83 96 

II.  Förderung   59,3 59,7 59,2 93 81 81 

III.  Pipelinetransport   26,0 27,2 24,9 100 99 100 

IV.  Rohölverarbeitung   60,4 56,0 56,9 100 100 96 

V.  Binnl. Verkehr   . 7,9 7,6 6,9 100 100 100 

VI.  Verm. Mineralölprodukte 60,5 56,5 51,3 58 60 59 

VII. Grundstoffe 3)   21,1 55,1 55,6 52 63 67 

VIII. Derivate 3)   2,4 5,3 5,3 55 45 45 

IX. Endprodukte 3)   1,2 14,2 13,7 100 100 100 

Durchschnitt 4)   34,6 38,3 37,1 85 80 83 

1) Summe der firmenindividuellen Aktivitätsstufenanteile (AA). 
2) Mit den Aktivitätsstufenanteilen gewogener Durchschnitt der firmenindividuellen VIR-Werte. 
3) Es fehlen, insbesondere 1970, z. T. Angaben der Shell, der Esso und der Texaco. 
4) AA: ungewogener Durchschnitt; VIR: mit den AA-Werten gewogener Durchschnitt. 
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sich vertikal anschließende Petrochemie. Auf den 
einzelnen Aktivitätsstufen liegen die VIR-Werte der 
hier betrachteten Unternehmen sowohl über als 
auch unter denjenigen aller Erhebungseinheiten, so 
daß hier besonders charakteristische Strukturen 
oder Entwicklungen nicht erkennbar werden. 

965. Die vertikale Integration der Tochtergesell-
schaften der kleineren amerikanischen und staat-
lich europäischen Mineralölkonzerne geht aus Ta-
belle 16 hervor. 

Die Tochtergesellschaften der europäischen Kon-
zerne ENI (Agip), Elf Aquitaine (Elf), Petrofina 
(Fina) sowie die im amerikanischen Besitz befindli-
che Chevron wurden zum Teil erst nach 1960 gegrün-
det und beschränkten sich zunächst in erster Linie 
auf die Vermarktung der von den Muttergesellschaf-
ten übernommenen Mineralölprodukte. Erst allmäh-
lich begannen sich durch Direktengagements und 
Beteiligungserwerb in die vorgelagerten Aktivitäts-
stufen Binnenländischer Verkehr (V), Rohölverar-
beitung (IV) und Pipelinetransport (III) hinein aus-
zudehnen. Die Stufen I (Exploration) und II (Förde-
rung) blieben den Newcomern wegen der hier exi-
stierenden, praktisch unüberwindlichen Marktzu-
gangsschranken verschlossen, und auf ein Eindrin-
gen in die Petrochemie verzichteten sie mit Aus-
nahme von Chevron. 

966. Auf den beiden wichtigsten Stufen der 
Mineralölindustrie, der Rohölverarbeitung und der 
Mineralölproduktenvermarktung expandierten die 

Newcomer allerdings erheblich. Bei der Rohölverar-
beitung stieg ihr Anteil von 3,7 % (1970) auf 9,1 % 
(1978), also um ca. 150%. Die Vermarktung von 
Mineralölprodukten, die zeitlich früher ausgebaut 
wurde, konnte im selben Abschnitt immerhin noch 
einen Zuwachs von ca. 65 % verbuchen. Trotz dieser 
Expansion blieb die Bedeutung der vier Gesellschaf-
ten insgesamt relativ gering. 1978 erreichte der 
durchschnittliche AA-Wert gerade die Höhe von 
3,1 %, und auch der Mittelwert der Aktivitätsstufen-
anteile auf den besetzten Stufen blieb unter 6 %. 

967. Die durchschnittlichen VIR-Werte der vier Un-
ternehmen liegen unter denjenigen aller 13 Gesell-
schaften, doch ist eine Annäherung an den Bran-
chendurchschnitt feststellbar. Der relativ niedrige 
Wert auf der Stufe VII (Grundstoffe), der alleine der 
Chevron zuzurechnen ist, beruht darauf, daß dieser 
Anbieter nicht in der petrochemischen Weiterverar-
beitung engagiert ist und deshalb seine gesamte 
Produktion auf dem Markt anbieten muß. Mineralöl-
produkte (Stufe VI) werden von den kleineren Toch-
tergesellschaften offenbar im größeren Umfang von 
konzernfremden Produzenten bezogen bzw. an un-
abhängige Händler weitergegeben. 

968. Die vertikale Integration des deutschen 
Mineralölkonzerns VEBA AG ist aus Tabelle 10 zu 
entnehmen. 

Die vertikale Struktur der VEBA AG wurde bereits 
im Abschnitt 4 dargestellt, so daß sich hier die Aus

-

führungen auf einige besondere Charakteristika be- 

Tabelle 16 

Aggregierte Aktivitätsstufenanteile und durchschnittliche VIR-Werte 
der Tochtergesellschaften der kleineren amerikanischen und europäischen Mineralölkonzerne 

Agip, Chevron, Elf, Fina, 1970 bis 1978 

Aktivitätsstufen 
Aktivitätsstufenanteile 1 ) Vertikale Integrationsrate 2) 

1970 1974 1978 1970 1974 1978 

I. Exploration   
II. Förderung   
III. Pipelinetransport   0,2 4,0 1,7 100 77 74 
IV. Rohölverarbeitung   3,7 7,8 9,1 100 100 100 
V. Binnl. Verkehr   0,5 0,9 0,6 100 100 100 
VI. Verm. Mineralölprodukte 5,7 8,0 9,4 55 59 56 

VII. Grundstoffe   12,0 7,5 6,9 50 50 50 
VIII. Derivate   
IX. Endprodukte   

Durchschnitt 3)   2,5 3,1 3,1 60 73 71 

1) Summe der firmenindividuellen Aktivitätsstufenanteile (AA). 
2) Mit den Aktivitätsstufenanteilen gewogener Durchschnitt der firmenindividuellen VIR-Werte. 
3) AA: ungewogener Durchschnitt; VIR: mit den aggregierten AA-Werten gewogener Durchschnitt. 
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schränken können. Die VEBA AG war zwar schon 
1960, im ersten Jahr für das die Unternehmensenga-
gements erfaßt wurden, auf allen Stufen, mit Aus-
nahme der Exploration und der Förderung, vertre-
ten, ihre horizontale Expansion setzte sich jedoch im 
Zeitraum der quantitativen Analyse, 1970 bis 1978, 
unvermindert fort. Von 1970 bis 1978 stieg der durch-
schnittliche Aktivitätsstufenanteil von 4,9 % auf 
9,3 %. Damit gehört sie neben den im vorangehenden 
Abschnitt dargestellten Newcomern zu den einzigen 
Wachstumsunternehmen des Untersuchungskrei-
ses. In ihrer Bedeutung konnte sie, was den Bereich 
der Bundesrepublik Deutschland angeht, Anschluß 
an die Branchenführer Esso, Shell, Texaco und 
BASF gewinnen. Ihre Position ist in der Mineralölin-
dustrie und der Petrochemie in etwa gleich stark, 
doch weisen die Aktivitätsstufenanteile im Bereich 
des letzten Wirtschaftszweiges mit zunehmender 
Verarbeitungstiefe, wie bei den Ölkonzernen BP, 
Shell, Esso und Texaco abnehmende Werte auf. 

969. Die vertikale Integration der Unternehmen 
der Chemischen Industrie ist in Tabelle 17 darge-
stellt. 

Die großen Chemieunternehmen der Bundesrepu-
blik Deutschland BASF, Bayer und Hoechst domi-
nieren die Herstellung von petrochemischen De-
rivaten und Endprodukten, während die Ausgangs-
stoffe für diese Güter weitgehend von den Mineral-
ölverarbeitern angeboten werden. Von den Weiter-
verarbeitungsstufen VIII und IX aus integrierten 
zwei der drei untersuchten Chemieunternehmen 
durch den Erwerb von Beteiligungen (Wintershall 

und UK-Wesseling) rückwärts in den Bereich der 
Rohölgewinnung und -verarbeitung hinein. Diese 
Engagements erfolgten offensichtlich, wie auch der 
Zusammenschluß des amerikanischen Chemieun-
ternehmens Du Pont mit dem Mineralölkonzern Co-
noco, aus dem Motiv der langfristigen Sicherung der 
Rohstoffversorgung heraus: Der größte Teil der che-
mischen Produkte wird auf der Basis von Naphtha 
hergestellt, so daß die kontinuierliche Belieferung 
mit dieser Rohölfraktion für die Chemieunterneh-
men überlebenswichtig ist. 

Daß die Integrationspolitik vermutlich erfolgreich 
ist, läßt sich aus dem Vergleich zwischen den verti-
kal ausgedehnten Unternehmen BASF und Hoechst 
einerseits und der Bayer AG andererseits schließen. 
Letztere mußte von 1970 bis 1978 auf allen Stufen ei-
nen Rückgang der Anteilswerte hinnehmen und 
weist 1978 den geringsten durchschnittlichen AA-
Wert der Aktivitätsstufen VII bis IX auf (7,3 % gegen-
über 17,8 % bei BASF und 9,8 % bei Hoechst, ohne 
UK-Wesseling). Demgegenüber konnten BASF und 
Hoechst ihre Position im Bereich der Petrochemie 
im wesentlichen behaupten. 

970. Insgesamt erreichten die durchschnittlichen 
AA- und VIR-Werte in den vergleichbaren Jahren 
1974 und 1978 nahezu dieselbe Höhe, d. h. die Unter-
nehmen der Chemischen Industrie waren im Unter-
suchungsabschnitt weder auf Expansionskurs, noch 
waren sie bemüht, die Beteiligungsgesellschaften 
und Unternehmensteile durch stärkere Lieferungs-
beziehungen im größeren Umfang miteinander zu 
verflechten. Von der Expansion der VEBA AG wur- 

Tabelle 17 

Aggregierte Aktivitätsstufenanteile und durchschnittliche VIR-Werte  
der Unternehmen der Chemischen Industrie BASF, Bayer, Hoechst, 1970 bis 1978 1)  

Aktivitätsstufen 
Aktivitätsstufenanteile 2) Vertikale Integrationsrate 3) 

1970 1974 1978 1970 1974 1978 

I.  Exploration  18,0 16,3 20,3 83 84 57 
II.  Förderung   14,5 14,3 14,4 100 100 100 
III.  Pipelinetransport  2,0 2,7 2,8 23 100 100 
IV.  Rohölverarbeitung   6,0 6,0 7,5 59 63 64  
V. Binnl. Verkehr   
VI. Verm. Mineralölprodukte 5,7 5,7 6,8 64 68 63 

Grundstoffe   9,3 22,0 19,1 34 42 40 
Derivate   20,0 40,0 34,9 46 53 55 
Endprodukte   27,6 52,4 50,8 48 63 65 
Durchschnitt 4)   11,5 17,7 17,4 61 64 62 

1) Ohne die Hoechst-Beteiligung UK-Wesseling (25 %).  
2) Summe der firmenindividuellen Aktivitätsstufenanteile (AA).  

3) Mit den Aktivitätsstufenanteilen gewogener Durchschnitt der firmenindividuellen VIR-Werte.  

4) AA: ungewogener Durchschnitt; VIR: mit den AA-Werten gewogener Durchschnitt.  
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den sie kaum betroffen. Diese ging vielmehr in er-
ster Linie zu Lasten der Tochtergesellschaften der 
internationalen Mineralölkonzerne und derjenigen 
Unternehmen, die nicht zum Untersuchungskreis 
gehören. 

6. Die horizontale Konzentration 
auf den Aktivitätsstufen 

971. Vertikale Integration kann sowohl die Folge 
als auch die Ursache der horizontalen Konzentra-
tion der Produktions- oder Marktanteile in einem 
bestimmten Wirtschaftszweig sein. Um hier Klar-
heit über die Kausalität zu gewinnen, ist ein Ver-
gleich der zeitlichen Entwicklungen beider Phäno-
mene erforderlich. Da die vertikale Expansion der 
erfaßten Unternehmen, also die Besetzung weiterer 
Aktivitätsstufen zum Zeitpunkt des Beginns der 
quantitativen Analyse (1970) fast vollständig abge-
schlossen war, können allenfalls noch Vermutungen 
darüber angestellt werden, ob die gegebenen verti-
kalen Strukturen die horizontale Aktivitätsstufen-
konzentration beeinflußt haben. Auf eine mögliche 
umgekehrte Kausalität kann dagegen auf der Basis 
der vorliegenden Informationen nicht eingegangen 
werden. 

972. Aus der Tabelle 18 ist der Produktions- bzw. 
Dienstleistungsanteil der jeweils drei größten Un-
ternehmen (die Namen finden sich in Tabelle 19) auf 

den jeweiligen Aktivitätsstufen (AA3) zu entneh-
men. Diese Form der Konzentrationsmessung ent-
spricht derjenigen, die auch in den Kapiteln I und II 
dieses Gutachtens von der Monopolkommission an-
gewandt wird. Im Gegensatz zu den ersten Kapiteln 
wird hier jedoch darauf verzichtet die AA-Werte der 
sechs und zehn größten Anbieter zu aggregieren. 
Diese Werte wären irreführend, da möglicherweise 
Unternehmen, die sich nicht an der Untersuchung 
beteiligten, hier fälschlicherweise unberücksichtigt 
blieben. 

Zunächst kann festgestellt werden, daß von 1970 bis 
1978 bzw. 1974 bis 1978 (Vergleichszeitraum für die 
Petrochemie, da für 1970 wichtige Werte fehlen) auf 
fünf Stufen die Konzentration abgenommen und auf 
vier Stufen zugenommen hat. Von Bedeutung sind in 
erster Linie die Konzentrationsabnahmen bei der 
Rohölverarbeitung und der Vermarktung von 
Mineralölprodukten. Auf diesen Stufen hat das 
Wachstum der kleinen Anbieter Agip, Chevron, Elf 
und Fina sowie die Expansion der VEBA zu einer 
gleichmäßigeren Verteilung der Produktions- bzw. 
Handelsanteile beigetragen. Die Zunahme des AA3-
Wertes für den Pipelinetransport ist dagegen von ge-
ringer Aussagekraft, da der Wert durch den Aus-
tausch von Beteiligungen zwischen ausländischen 
Mutter- und inländischen Tochtergesellschaften 
verändert wurde. Im übrigen sind erhebliche und im 
Zeitablauf gleichgerichtete Veränderungen bei den 
einzelnen AA3-Werten der Aktivitätsstufen sowie 
bei den Durchschnittswerten nicht feststellbar. Die 
Vermutung, daß stark ausgeprägte vertikale Unter- 

Tabelle 18 

Aggregierte Aktivitätsstufenanteile und durchschnittliche VIR-Werte 
der jeweils drei größten Unternehmen auf den Aktivitätsstufen der Mineralöl und Chemischen Industrie 

1970 bis 1978 

Aktivitätsstufen 
Aktivitätsstufenanteile 1 ) Vertikale Integrationsrate 2) 

1970 1974 1978 1970 1974 1978 

I.  Exploration   63,3 62,0 62,7 85 78 82 
II.  Förderung   53,7 54,9 54,6 92 79 79 
III.  Pipelinetransport   22,1 25,5 27,7 100 98 100 
IV.  Rohölverarbeitung   46,6 40,0 42,3 100 100 79 
V.  Binnl. Verkehr   7,5 7,2 6,5 100 100 100 
VI.  Verm. Mineralölprodukte 46,3 40,6 38,0 60 62 64 

VII. Grundstoffe 3)   34,8 54,2 51,6 53 58 60 
VIII. Derivate 3)   29,0 41,5 43,6 49 59 60 
IX.  Endprodukte 3)   32,1 53,3 54,5 52 73 75 

Durchschnitt 4)   37,3 42,1 42,4 76 75 75 

1) Summe der firmenindividuellen Aktivitätsstufenanteile (AA). 
2) Mit den Aktivitätsstufenanteilen gewogener Durchschnitt der firmenindividuellen VIR-Werte. 
3) 1970 ohne BASF und Shell. 
4) AA: ungewogener Durchschnitt; VIR: mit den AA-Werten gewogener Durchschnitt. 
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nehmensverbindungen die horizontale Konzentra-
tion positiv beeinflussen, ist also durch die festge-
stellte Veränderung der Konzentrationsraten im 
Untersuchungszeitraum nicht belegbar. 

Da jedoch die starken vertikalen Verflechtungen in-
nerhalb der Mineralölindustrie und zum Teil auch 
die Verknüpfung zur Petrochemie schon längere 
Zeit vor dem Beginn der quantitativen Untersu-
chung bestanden, ist die Möglichkeit nicht auszu-
schließen, daß die vertikale Integration in der Ver-
gangenheit zu hohen Konzentrationsraten auf den 
Aktivitätsstufen geführt hat, die lediglich im Unter-
suchungszeitraum nicht weiter angestiegen sind. 
Tatsächlich weisen, nach den im Kapitel I dieses 
Gutachtens aufgestellten Kriterien, acht der neun 
Aktivitätsstufen (88 %) hohe bis sehr hohe Konzen

-

trationsraten auf, während insgesamt nur ca. 63 % 
der (vierstelligen) Wirtschaftszweige diesem Merk-
mal zuzuordnen sind. Aus dieser Divergenz läßt sich 
jedoch allenfalls ein erster Hinweis auf einen positi-
ven Zusammenhang zwischen vertikaler Integration 
und horizontaler Konzentration ableiten. Tragf ä-
hige Aussagen zu dieser Interdependenz und insbe-
sondere auch über die Kausalität ließen sich allen-
falls durch eine Querschnittsanalyse zahlreicher 
Wirtschaftszweige gewinnen. 

973. Die vorliegenden empirischen Daten können 
auch nicht belegen, daß durch vertikale Integration 
erzielte Effizienzvorteile (insbesondere Transak-
tionskostenersparnisse) zu einer führenden Markt-
stellung derjenigen Unternehmen führen, die einen 

Tabelle 19 

Die Rangfolge der jeweils drei größten Unternehmen der Mineralöl- und Chemischen Industrie 1970 bis 1978 
(nach AA-Werten berechnet) 

Jahr 
Aktivitätsstufen 1970 1974 1978 

I. Exploration   Mobil Oil Mobil Oil Texaco 
BASF BASF Mobil Oil 
Shell Texaco BASF 

II. Förderung   Texaco Texaco Shell 
Shell Shell Esso 
Esso Esso Texaco 

III.  Pipelinetransport   Esso Esso VEBA 
BP VEBA Esso 
VEBA BP BP 

IV. Rohölverarbeitung   Esso Esso VEBA 
Shell Shell Shell 
BP BP BP 

V. Binnl. Verkehr   BP BP BP 
Esso Esso Esso 
Shell Shell Shell 

VI. Verm. Mineralöl- Esso Esso Esso 
Produkte   Shell Shell Shell 

BP BP VEBA 

VII. Grundstoffe 1 )   Texaco Shell VEBA 
Chevron Texaco Shell 
VEBA BASF Texaco 

VIII. Derivate 1 )   Bayer BASF BASF 
Hoechst VEBA  VEBA 
VEBA Bayer Hoechst 

IX. Endprodukte 1 )   Hoechst BASF BASF 
Bayer Hoechst Hoechst 
VEBA Shell Shell 

Die durchschnittlich Shell Shell BASF 
Größten 2 )   Esso BASF Shell 

Texaco Texaco Texaco 

1) 1970 ohne BASF und Shell. 
2) Nach den durchschnittlichen firmenindividuellen Werten aus den Tabellen 1-13. 
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besonders hohen Anteil aller Lieferungen und Lei-
stungen unternehmensintern bzw. mit Beteiligungs-
unternehmen abwickeln. Die diesen Anteil darstel-
lenden VIR-Werte bei den jeweils größten Unterneh-
men der Aktivitätsstufen (vgl. Tabelle 18) unter-
scheiden sich nicht wesentlich und systematisch von 
den Durchschnittswerten aller 13 untersuchten Ein-
heiten (vgl. Tabelle 14). 

974. Trotz dieser wenig eindeutigen empirischen 
Befunde ist erkennbar, daß in den Bereichen 
Mineralölindustrie und Petrochemie aufgrund der 
bereits verbreiteten Integration nur diejenigen Un-
ternehmen eine bedeutende Stellung halten können, 
die vollständig vertikal integriert sind und damit die 
Rohöl- und Mineralölproduktenversorgung sicher-
gestellt haben: Unter den drei führenden Unterneh-
men auf den Aktivitätsstufen I bis IX (vgl. Tabelle 
19) finden sich fast ausschließlich solche, die diese 
Bedingungen erfüllen. Ausnahmen bilden die Bayer 
AG und die VEBA AG. Dabei nimmt die Bedeutung 
der Bayer AG auf den Stufen VIII und IX jedoch be-
reits im Untersuchungszeitraum ab. 1978 ist sie auf 
keiner Aktivitätsstufe mehr unter den drei produk-
tionsstärksten Unternehmen zu finden. Die VEBA 
AG konnte zwar 1970 bis 1978 trotz sehr schmaler 
Rohstoffbasis ihre Position auf fast allen Stufen ver-
bessern, doch versucht dieses Unternehmen wie der 
1979 im Zusammenhang mit der Fusion VEBA/BP 
abgeschlossene langfristige Rohöllieferungsvertrag 
mit der BP AG zeigt, diese Lücke der rückwärts ge-
richteten vertikalen Integration zu schließen. 

7. Die Auswirkungen der vertikalen Integration 
auf den Wettbewerb 

975. Wie bereits im Abschnitt 5.1 ausgeführt wurde, 
sind vertikale Unternehmensverbindungen ein 
wichtiges Strukturmerkmal der Mineralöl- und Che-
mischen Industrie. Die einbezogenen 13 Unterneh-
men sind am Ende des Untersuchungszeitraums 
(1978) alle auf mehreren Aktivitätsstufen ihrer Her-
kunftsbranche (Mineralölwirtschaft einerseits, Pe-
trochemie andererseits) und zum großen Teil auch 
in vor- oder nachgelagerten Produktions- und 
Dienstleistungsstufen tätig. Die Unternehmen der 
Chemischen Industrie BASF und Hoechst sind 
durch Beteiligungserwerb bis zur inländischen Ex-
ploration bzw. zum Pipelinetransport vertikal rück-
wärts integriert und die Mineralöl-Tochtergesell-
schaften BP AG, Shell AG und Texaco AG produzie-
ren petrochemische Grundstoffe, Derivate und End-
produkte. Als eigentliche Grenze zwischen den Do-
mänen der Mineralölfirmen und der Chemiekon-
zerne erwies sich nicht, wie zu vermuten gewesen 
wäre, die Rohölverarbeitung. Vielmehr beherrschen 
die Mineralölfirmen auch die Herstellung von petro-
chemischen Grundstoffen. Nur die Erzeugung von 
Derivaten und im größeren Umfang diejenige von 
Endprodukten wird von den Chemieunternehmen 
dominiert. 

976. Im Untersuchungszeitraum nahm die verti-
kale Integration, die bereits 1960 bei den meisten 
Unternehmern schon weit fortgeschritten war, noch 

wesentlich zu. Insbesondere die Tochtergesellschaf-
ten der kleineren amerikanischen und der staatli-
chen europäischen Mineralölkonzerne und die Che-
mieunternehmen erweiterten bis 1978 ihre Tätig-
keitsfelder. Nur die Stufe V, binnenländischer Ver-
kehr, wurde bei der vertikalen Expansion weitge-
hend ausgespart. Hier dominieren weiterhin mittel-
ständische Speditionsunternehmen, die allerdings, 
wie oben erwähnt, meist durch langfristige Verträge 
mit den Mineralölkonzernen verbunden sind. 

977. Im Durchschnitt werden ca. drei Viertel aller 
Transaktionen des Untersuchungsbereiches inner-
halb der Unternehmen und nur ein Viertel über 
Märkte abgewickelt. Daraus folgt, daß die im Be-
reich der Mineralöl- und Chemischen Industrie exi-
stierenden Märkte, auch bei Berücksichtigung von 
Importmöglichkeiten und der Tatsache, daß nicht 
alle Aktivitäten erfaßt wurden, außerordentlich eng 
sind und daß das Überleben der relativ wenigen mit-
telständischen Unternehmen in Zeiten der Ange-
botsverknappung weitgehend von der Unterneh-
menspolitik der vertikal integrierten Konzerne ab-
hängt. Eine Ausnahme in dieser Beziehung bildet 
der Markt für petrochemische Grundstoffe. Diese 
Produkte werden zu ca. 60 % unternehmensextern 
angeboten, so daß hier noch von einem funktionie-
renden, die Nahtstelle zwischen Mineralöl- und Che-
mischer Industrie bildenden Markt gesprochen wer-
den kann. 

978. Die verbreitete vertikale Integration der Un-
ternehmen der Mineralöl- und Chemischen Indu-
strie erschwert Newcomern den Zugang zu einer 
einzelnen Aktivitätsstufe erheblich. Die sichere Ver-
sorgung mit Rohöl ist für den Betreiber einer Raffi-
nerie ebenso wichtig wie die Versorgung mit Kraft-
stoffen für die Tankstellenbesitzer und diejenige mit 
Naphtha für das Chemieunternehmen. Da abzuse-
hen ist, daß die Rohöl- und Mineralölproduktmärkte 
in Zukunft, mit zeitlichen Unterbrechungen, immer 
wieder einen Nachfrageüberhang aufweisen werden 
(„Verkäufermärkte"), ist das Überleben von vertikal 
nicht integrierten Anbietern weitgehend vom Ver-
halten der integrierten Konkurrenten abhängig. 
Diese, durch die fortgeschrittene vertikale Integra-
tion verursachte Versorgungsunsicherheit macht 
die Neugründung von Unternehmen in den unter-
suchten Branchen unattraktiv. 

Auch der Zugang eines neu aufgebauten, vertikal 
integrierten Mineralölkonzerns ist in der Zukunft 
nicht zu erwarten. Die Zutrittsschranken auf den 
Aktivitätsstufen Exploration und Förderung, denen 
wettbewerbsstrategisch eine zentrale Bedeutung zu-
kommt, sind sowohl im Inland als auch im Ausland 
durch die weitgehende Verteilung der'Konzessionen 
praktisch unüberwindbar. Nur ausländische 
Mineralölkonzerne, die über einen eigenen Zugang 
zum Rohöl verfügen, könnten durch die Gründung 
von Tochtergesellschaften die Zahl der Wettbewer-
ber im Inland noch erhöhen. Da jedoch hier die in 
Frage kommenden potentiellen Konkurrenten (z. B. 
Amoco, Occidental, Gulf) zum großen Teil bereits er-
folglose Marktzutrittsversuche hinter sich haben, ist 
auch von dieser Seite her, insbesondere in Zeiten zu- 
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rückgehender Gesamtnachfrage nach Mineralölpro-
dukten, kaum mit einer Wettbewerbsbelebung zu 
rechnen. 

979. Hohe Marktzutrittsschranken führen erfah-
rungsgemäß längerfristig zu hoher Unternehmens-
konzentration und friedlichem Oligopolverhalten. 
Beide Phänomene sind in der Mineralöl- und Chemi-
schen Industrie zu beobachten. Zwar konnten die 
empirischen Untersuchungen nicht eindeutig nach-
weisen, daß die vertikale Integration die horizontale 
Aktivitätsstufenkonzentration maßgeblich beein-
flußt hat, doch deuten die bereits zu Beginn der 
quantitativen Untersuchung (1970) sehr hohen Kon-
zentrationsraten auf der Mehrzahl der Stufen dar-
auf hin, daß die Folgen der Verbreitung vertikaler 
Unternehmensstrukturen bereits vor diesem Zeit-
punkt eingetreten waren. Die Verkrustung der 
Marktstrukturen hat vermutlich auch zur Ausbrei-
tung der offenen und stillschweigenden Kooperation 
zwischen den Konkurrenten geführt. Die offene Ko-
operation dokumentiert sich in der Existenz einer 
Vielzahl von Gemeinschaftsunternehmen: Bei der 
Exploration und der Förderung arbeiten ESSO und 
Shell in der Führung der BEB Gewerkschaften Bri-
gitta und Elwerath Betriebsführungsgesellschaft zu-
sammen. Die Rohölpipelines sind fast ausschließlich 
Gemeinschaftsunternehmen, zu deren Anteilseig-
nern acht der untersuchten 13 Mineralöl- und Che-
miekonzerne gehören. Shell/ESSO, Mobil Oil/ 
VEBA, Texaco/Chevron, Texaco/VEBA, VEBA/ 
AGIP und VEBA/Elf betreiben jeweils gemeinsame 
Erdölraffinerien. An den Produktenpipelinegesell-
schaften (die nicht von dieser Untersuchung erfaßt 
wurden) sind ebenfalls alle wichtigen Mineralölun-
ternehmen beteiligt. Im Mineralölvertrieb arbeiten 
Mobil Oil, VEBA und BASF (Aral) sowie Texaco und 
Chevron (Caltex) zusammen. Die EC-Erdölchemie 
GmbH ist ein Gemeinschaftsunternehmen von 
Bayer und BP, die Rheinischen Olefinwerke verbin-
den Shell und BASF und die Chemischen Werke 
Hüls VEBA und Bayer. Insgesamt sind alle 13 unter-
suchten Unternehmen über Gemeinschaftsunter

-

nehmen mit einem oder mehreren Konkurrenten 
verbunden. Hinzu kommen noch die oben erwähn-
ten langfristigen Tauschmengenabkommen zwi-
schen den Gesellschaften, die eine transportkosten-
günstige Versorgung mit Mineralölprodukten si-
cherstellen sollen. 
Die stillschweigende Kooperation ist ihrem Charak-
ter entsprechend weniger leicht nachzuweisen, doch 
deutet z. B. die, von den Unternehmen abwechselnd 
übernommene, barometrische Preisführerschaft auf 
dem Markt für Mineralölprodukte sowie in jüngster 
Zeit der reibungslose Abbau überflüssiger Raffine-
riekapazitäten darauf hin, daß sich die Mitglieder 
des hier existierenden Teiloligopols durchaus der In-
terdependenz ihrer marktstrategischen Entschei-
dung bewußt sind. 

980. Insgesamt ergibt sich der Eindruck, daß in den 
stark durch vertikale Strukturen geprägten Berei-
chen der Mineralöl- und Chemischen Industrie 
kaum aktives Wettbewerbsverhalten anzutreffen ist. 
Die relativ kleinen Reservate mittelständischer Ak-
tivität, wie etwa die Vermarktung von leichtem 
Heizöl oder im geringeren Umfang von Vergaser-
kraftstoffen verdanken ihre Existenz dem Produk-
tenimport, der jedoch bei erneuten internationalen 
Rohölkrisen schnell zum Erliegen kommen kann. 
Im übrigen ist mit einem weiteren Vordringen der 
vertikal strukturierten Konzerne in diese Reservate, 
wie die bereits erwähnten Zusammenschlußfälle Te-
xaco/Zerssen und Mobil Oil/Mertl zeigen, auch in 
Zukunft zu rechnen. 

981. Da die Zugangsschranken auf den einzelnen 
Aktivitätsstufen letztlich auch von den praktisch un-
überwindbaren Barrieren auf der Förderstufe her-
rühren, ist an den derzeitigen Wettbewerbsverhält-
nissen in der Mineralölwirtschaft und der Petroche-
mie ohne Eingriffe in die Marktstruktur kaum etwas 
zu ändern. Damit stellt sich der Wettbewerbspolitik 
im Falle der Mineralöl- und Petrochemischen Indu-
strie vor allem die Aufgabe, den Restwettbewerb zu 
sichern. 

Köln, den 30. Juni 1982 

E. Kantzenbach D. Fertsch-Röver A.-R. Iber-Schade U. Immenga J. Murawski 
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A. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(Auszug : §§ 22-24 b) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1980 (BGBl. I, S. 1761) 

§ 22 

(1) Ein Unternehmen ist marktbeherrschend im 
Sinne dieses Gesetzes, soweit es als Anbieter oder 
Nachfrager einer bestimmten Art von Waren oder 
gewerblichen Leistungen 
1. ohne Wettbewerber ist oder keinem wesentli-

chen Wettbewerb ausgesetzt ist oder 
2. eine im Verhältnis zu seinen Wettbewerbern 

überragende Marktstellung hat; hierbei sind au-
ßer seinem Marktanteil insbesondere seine Fi-
nanzkraft, sein Zugang zu den Beschaffungs-
oder Absatzmärkten, Verflechtungen mit ande-
ren Unternehmen sowie rechtliche oder tatsäch-
liche Schranken für den Marktzutritt anderer 
Unternehmen zu berücksichtigen. 

(2) Als marktbeherrschend gelten auch zwei oder 
mehr Unternehmen, soweit zwischen ihnen für eine 
bestimmte Art von Waren oder gewerblichen Lei-
stungen allgemein oder auf bestimmten Märkten 
aus tatsächlichen Gründen ein wesentlicher Wettbe-
werb nicht besteht und soweit sie in ihrer Gesamt-
heit die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllen. 

(3) 1 Es wird vermutet, daß 
1. ein Unternehmen marktbeherrschend im Sinne 

des Absatzes 1 ist, wenn es für eine bestimmte 
Art von Waren oder gewerblichen Leistungen ei-
nen Marktanteil von mindestens einem Drittel 
hat; die Vermutung gilt nicht, wenn das Unter-
nehmen im letzten abgeschlossenen Geschäfts-
jahr Umsatzerlöse von weniger als 250 Millionen 
Deutscher Mark hatte; 

2. die Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegen, 
wenn für eine bestimmte Art von Waren oder ge-
werblichen Leistungen 
a) drei oder weniger Unternehmen zusammen 

einen Marktanteil von 50 vom Hundert oder 
mehr haben oder 

b) fünf oder weniger Unternehmen zusammen 
einen Marktanteil von zwei Dritteln oder 
mehr haben; 

die Vermutung gilt nicht, soweit es sich um Un-
ternehmen handelt, die im letzten abgeschlosse-
nen Geschäftsjahr Umsatzerlöse von weniger als 
100 Millionen Deutscher Mark hatten. 

2 Par die Berechnung der Marktanteile und der Um-
satzerlöse gilt § 23 Abs. 1 Satz 2 bis 10 entspre-
chend. 

(4) 1 Die Kartellbehörde hat gegenüber marktbe-
herrschenden Unternehmen die in Absatz 5 genann

-
ten Befugnisse, soweit diese Unternehmen ihre 
marktbeherrschende Stellung auf dem Markt für 
diese oder andere Waren oder gewerbliche Leistun-
gen mißbräuchlich ausnutzen. 2  Ein Mißbrauch im 
Sinne des Satzes 1 liegt insbesondere vor, wenn ein 
marktbeherrschendes Unternehmen als Anbieter 
oder Nachfrager einer bestimmten Art von Waren 
oder gewerblichen Leistungen 
1. die Wettbewerbsmöglichkeiten anderer Unter-

nehmen in einer für den Wettbewerb auf dem 
Markt erheblichen Weise ohne sachlich gerecht-
fertigten Grund beeinträchtigt; 

2. Entgelte oder sonstige Geschäftsbedingungen 
fordert, die von denjenigen abweichen, die sich 
bei wirksamem Wettbewerb mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ergeben würden; hierbei sind ins-
besondere die Verhaltensweisen von Unterneh-
men auf vergleichbaren Märkten mit wirksa-
mem Wettbewerb zu berücksichtigen; 

3. ungünstigere Entgelte oder sonstige Geschäfts-
bedingungen fordert, als sie das marktbeherr-
schende Unternehmen selbst auf vergleichbaren 
Märkten von gleichartigen Abnehmern fordert, 
es sei denn, daß der Unterschied sachlich ge-
rechtfertigt ist. 

(5) 1  Die Kartellbehörde kann unter den Vorausset-
zungen des Absatzes 4 marktbeherrschenden Unter-
nehmen ein mißbräuchliches Verhalten untersagen 
und Verträge für unwirksam erklären; § 19 gilt ent-
sprechend. 2  Zuvor soll die Kartellbehörde die Betei-
ligten auffordern, den beanstandeten Mißbrauch ab-
zustellen. 

(6) Soweit die Voraussetzungen des Absatzes 1 bei 
einem Konzernunternehmen im Sinne des § 18 des 
Aktiengesetzes vorliegen, stehen der Kartellbe-
hörde die Befugnisse nach Absatz 5 gegenüber je-
dem Konzernunternehmen zu. 

§ 23 

(1) 1 Der Zusammenschluß von Unternehmen ist 
dem Bundeskartellamt unverzüglich anzuzeigen, 
wenn 
1. im gesamten Geltungsbereich dieses Gesetzes 

oder in einem wesentlichen Teil desselben durch 
den Zusammenschluß ein Marktanteil von min-
destens 20 vom Hundert erreicht oder erhöht 
wird oder ein beteiligtes Unternehmen auf einem 
anderen Markt einen Anteil von mindestens 20 
vom Hundert hat oder 
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2. die beteiligten Unternehmen insgesamt zu einem 
Zeitpunkt innerhalb des letzten vor dem Zusam-
menschluß endenden Geschäftsjahres minde-
stens 10 000 Beschäftigte oder in diesem Zeit-
raum Umsatzerlöse von mindestens 500 Millio-
nen Deutscher Mark hatten. 

2 Ist ein beteiligtes Unternehmen ein abhängiges 
oder herrschendes Unternehmen im Sinne des § 17 
des Aktiengesetzes oder ein Konzernunternehmen 
im Sinne des § 18 des Aktiengesetzes, so sind für die 
Berechnung der Marktanteile, der Beschäftigten-
zahl und der Umsatzerlöse die so verbundenen Un-
ternehmen als einheitliches Unternehmen anzuse-
hen; wirken mehrere Unternehmen auf Grund einer 
Vereinbarung oder in sonstiger Weise derart zusam-
men, daß sie gemeinsam einen beherrschenden Ein-
fluß auf ein beteiligtes Unternehmen ausüben kön-
nen, so gilt jedes von ihnen als herrschendes Unter-
nehmen. 3  Für die Ermittlung der Umsatzerlöse gilt 
§ 158 Abs. 1 und 2 des Aktiengesetzes; Umsatzerlöse 
aus Lieferungen und Leistungen zwischen Unter-
nehmen, die im Sinne des Satzes 2 verbunden sind 
(Innenumsatzerlöse), die Mehrwertsteuer sowie 
Verbrauchsteuern bleiben außer Betracht; Umsatz-
erlöse in fremder Währung sind nach dem amtlichen 
Kurs in Deutsche Mark umzurechnen. 4 An die Stelle 
der Umsatzerlöse treten bei Kreditinstituten und 
Bausparkassen ein Zehntel der Bilanzsumme, bei 
Versicherungsunternehmen die Prämieneinnah-
men des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres. 
5 Die Bilanzsumme ist um diejenigen Ansätze zu ver-
mindern, die für Beteiligungen an im Sinne des Sat-
zes 2 verbundenen Unternehmen ausgewiesen sind; 
Prämieneinnahmen sind die Einnahmen aus dem 
Erst- und Rückversicherungsgeschäft einschließlich 
der in Rückdeckung gegebenen Anteile. 6 Bei Unter-
nehmen, deren Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise 
im Vertrieb von Waren besteht, sind insoweit nur 
drei Viertel der Umsatzerlöse in Ansatz zu bringen. 
7 Bei Unternehmen, deren Geschäftsbetrieb ganz 
oder teilweise im Verlag, in der Herstellung oder im 
Vertrieb von Zeitungen oder Zeitschriften oder de-
ren Bestandteilen besteht, ist insoweit das Zwanzig-
fache der Umsatzerlöse in Ansatz zu bringen; Satz 6 
bleibt unberührt. 'Beim  Erwerb des Vermögens ei-
nes anderen Unternehmens ganz oder zu einem we-
sentlichen Teil ist für die Berechnung der Marktan-
teile, der Beschäftigtenzahl und der Umsatzerlöse 
des Veräußerers nur auf den veräußerten Vermö-
gensteil abzustellen. 9 Satz 8 gilt entsprechend für 
den Erwerb von Anteilen, soweit dabei weniger als 
25 vom Hundert der Anteile beim Veräußerer ver-
bleiben und der Zusammenschluß nicht die Voraus-
setzungen des Absatzes 2 Nr. 2 Satz 3 und Nr. 5 er-
füllt. 10 Steht einer Person oder Personenvereini-
gung, die nicht Unternehmen ist, die Mehrheitsbe-
teiligung an einem Unternehmen zu, so gilt sie für 
die Zwecke dieses Gesetzes als Unternehmen. 

(2) Als Zusammenschluß im Sinne dieses Gesetzes 
gelten folgende Tatbestände: 

1. Erwerb des Vermögens eines anderen Unterneh-
mens ganz oder zu einem wesentlichen Teil 
durch Verschmelzung, Umwandlung oder in son-
stiger Weise. 

2. 1  Erwerb von Anteilen an einem anderen Unter-
nehmen, wenn die Anteile allein oder zusammen 
mit sonstigen, dem Unternehmen bereits gehö-
renden Anteilen 
a) 25 vom Hundert des stimmberechtigten Kapi-

tals des anderen Unternehmens erreichen 
. oder 

b) 50 vom Hundert des stimmberechtigten Kapi-
tals des anderen Unternehmens erreichen 
oder 

c) dem Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung 
im Sinne des § 16 Abs. 1 des Aktiengesetzes 
gewähren. 

2 Zu den Anteilen, die dem Unternehmen gehö-
ren, rechnen auch die Anteile, die einem im Sinne 
des Absatzes 1 Satz 2 verbundenen Unterneh-
men oder einem anderen für Rechnung eines die-
ser Unternehmen gehören und, wenn der Inha-
ber des Unternehmens ein Einzelkaufmann ist, 
auch die Anteile, die sonstiges Vermögen des In-
habers sind. 3  Erwerben mehrere Unternehmen 
gleichzeitig oder nacheinander im vorbezeichne-
ten Umfang Anteile an einem anderen Unterneh-
men, so gilt dies hinsichtlich der Märkte, auf de-
nen das andere Unternehmen tätig ist, auch als 
Zusammenschluß der sich beteiligenden Unter-
nehmen untereinander (Gemeinschaftsunter-
nehmen). 4 Als Zusammenschluß gilt auch der Er-
werb von Anteilen, soweit dem Erwerber durch 
Vertrag, Satzung, Gesellschaftsvertrag oder Be-
schluß eine Rechtsstellung verschafft ist; die bei 
der Aktiengesellschaft ein Aktionär mit mehr als 
25 vom Hundert des stimmberechtigten Kapitals 
innehat. 5 Anteilen an einem Unternehmen ste-
hen Stimmrechte gleich. 

3. Verträge mit einem anderen Unternehmen, 
durch die 
a) ein Konzern im Sinne des § 18 des Aktienge-

setzes gebildet oder der Kreis der Konzernun-
ternehmen erweitert wird oder 

b) sich das andere Unternehmen verpflichtet, 
sein Unternehmen für Rechnung des Unter-
nehmens zu führen oder seinen Gewinn ganz 
oder zum Teil an das Unternehmen abzufüh-
ren oder 

c) dem Unternehmen der Betrieb des anderen 
Unternehmens ganz oder zu einem wesentli-
chen Teil verpachtet oder sonst überlassen 
wird. 

4. Herbeiführung der Personengleichheit von min-
destens der Hälfte der Mitglieder des Aufsichts-
rats, des Vorstands oder eines sonstigen zur Ge-
schäftsführung berufenen Organs von Unterneh-
men. 

5. Jede sonstige Verbindung von Unternehmen, auf 
Grund deren ein oder mehrere Unternehmen un-
mittelbar oder mittelbar einen beherrschenden 
Einfluß auf ein anderes Unternehmen ausüben 
können. 

(3) 1 Ein Zusammenschluß ist auch dann anzuneh-
men, wenn die beteiligten Unternehmen bereits vor-
her im Sinne des Absatzes 2 zusammengeschlossen 
waren, es sei denn, daß der Zusammenschluß nicht 
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zu einer wesentlichen Verstärkung der bereits be-
stehenden Unternehmensverbindung führt. 2  Ein Zu-
sammenschluß liegt nicht vor, wenn ein Kreditinsti-
tut bei der Gründung oder Kapitalerhöhung eines 
Unternehmens oder sonst im Rahmen seines Ge-
schäftsbetriebes Anteile an einem anderen Unter-
nehmen zum Zweck der Veräußerung auf dem 
Markt erwirbt, solange es das Stimmrecht aus die-
sen Anteilen nicht ausübt und sofern die Veräuße-
rung innerhalb eines Jahres erfolgt; bei der Grün-
dung eines Unternehmens führt die Ausübung des 
Stimmrechts in der ersten Hauptversammlung nach 
der Gründung nicht zu einem Zusammenschluß. 3 Ist 
ein an einem Zusammenschluß beteiligtes Unter-
nehmen ein im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 verbun-
denes Unternehmen, so gelten auch das herrschende 
Unternehmen sowie diejenigen Unternehmen, von 
denen das herrschende Unternehmen abhängig ist, 
als am Zusammenschluß beteiligt. 4 Schließen sich 
zwei oder mehr Unternehmen zusammen, so gilt 
dies auch als Zusammenschluß der von ihnen ab-
hängigen Unternehmen. 

(4) Zur Anzeige sind verpflichtet: 
1. in den Fällen der Verschmelzung oder Umwand-

lung die Inhaber des aufnehmenden oder des 
neugebildeten Unternehmens oder deren Vertre-
ter, bei juristischen Personen und Gesellschaften 
die nach Gesetz oder Satzung zur Vertretung be-
rufenen Personen; 

2. im übrigen 
a) die Inhaber der am Zusammenschluß beteilig-

ten Unternehmen und 
b) in den Fälles des Absatzes 2 Nr. 1 und 2 auch 

der Veräußerer 
oder deren Vertreter, bei juristischen Personen 
und Gesellschaften die nach Gesetz oder Satzung 
zur Vertretung berufenen Personen; in den Fäl-
len des Buchstabens b gilt Absatz 3 Satz 3 ent-
sprechend. 

(5) 1  In der Anzeige ist die Form des Zusammen-
schlusses anzugeben. 2  Die Anzeige muß ferner über 
jedes beteiligte Unternehmen folgende Angaben 
enthalten: 
1. die Firma oder sonstige Bezeichnung und den 

Ort der Niederlassung oder den Sitz; 
2. die Art des Geschäftsbetriebes; 
3. soweit die Voraussetzungen des Absatzes 1 

Satz 1 erfüllt sind, den Marktanteil einschließlich 
der Grundlagen für seine Berechnung oder 
Schätzung, die Zahl der Beschäftigten und die 
Umsatzerlöse; an Stelle der Umsatzerlöse sind 
bei Kreditinstituten und Bausparkassen die Bi-
lanzsumme, bei Versicherungsunternehmen die 
Prämieneinahmen anzugeben; 

4. beim Erwerb von Anteilen an einem anderen Un-
ternehmen (Absatz 2 Nr. 2) die Höhe der erwor-
benen und der insgesamt gehaltenen Beteili-
gung. 

3  Ist ein beteiligtes Unternehmen ein im Sinne des 
Absatzes 1 Satz 2 verbundenes Unternehmen, so 
sind die in Satz 2 Nr. 1 bis 3 geforderten Angaben 

auch über die so verbundenen Unternehmen zu ma-
chen sowie die Konzernbeziehungen, Abhängig-
keits- und Beteiligungsverhältnisse zwischen den 
verbundenen Unternehmen mitzuteilen. 

(6) 1  Das Bundeskartellamt kann von jedem betei-
ligten Unternehmen Auskunft über Marktanteile 
einschließlich der Grundlagen für die Berechnung 
oder Schätzung sowie über den Umsatzerlös bei ei-
ner bestimmten Art von Waren oder gewerblichen 
Leistungen verlangen, den das Unternehmen im 
letzten vor dem Zusammenschluß endenden Ge-
schäftsjahr erzielt hat. 2  Ist ein beteiligtes Unterneh-
men ein im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 verbundenes 
Unternehmen, so kann das Bundeskartellamt die 
Auskunft auch über die so verbundenen Unterneh-
men verlangen; es kann die Auskunft auch von den 
verbundenen Unternehmen verlangen. 3  § 46 Abs. 2, 
5 und 9 gilt entsprechend. 4  Zur Erteilung der Aus-
kunft hat das Bundeskartellamt eine angemessene 
Frist zu bestimmen. 5  Die Befugnisse des Bundes-
kartellamtes nach § 46 bleiben unberührt. 

§23a 

(1) Unbeschadet des § 22 Abs. 1 bis 3 wird für die 
Zusammenschlußkontrolle vermutet, daß durch den 
Zusammenschluß eine überragende Marktstellung 
entstehen oder sich verstärken wird, wenn 
1. sich ein Unternehmen, das im letzten vor dem 

Zusammenschluß endenden Geschäftsjahr Um-
satzerlöse von mindestens zwei Milliarden Deut-
scher Mark hatte, mit einem anderen Unterneh-
men zusammenschließt, das 
a) auf einem Markt tätig ist, auf dem kleine und 

mittlere Unternehmen insgesamt einen 
Marktanteil von mindestens zwei Dritteln 
und die am Zusammenschluß beteiligten Un-
ternehmen insgesamt einen Marktanteil von 
mindestens fünf vom Hundert haben, oder 

b) auf einem oder mehreren Märkten marktbe-
herrschend ist, auf denen insgesamt im letz-
ten abgeschlossenen Kalenderjahr minde-
stens 150 Millionen Deutscher Mark umge-
setzt wurden, oder 

2. die am Zusammenschluß beteiligten Unterneh-
men im letzten vor dem Zusammenschluß enden-
den Geschäftsjahr insgesamt Umsatzerlöse von 
mindestens zwölf Milliarden Deutscher Mark 
und mindestens zwei der am Zusammenschluß 
beteiligten Unternehmen Umsatzerlöse von je-
weils mindestens einer Milliarde Deutscher 
Mark hatten; die Vermutung gilt nicht, soweit der 
Zusammenschluß auch die Voraussetzungen des 
§ 23 Abs. 2 Nr. 2 Satz 3 erfüllt und das Gemein-
schaftsunternehmen nicht auf einem Markt tätig 
ist, auf dem im letzten Kalenderjahr mindestens 
750 Millionen Deutscher Mark umgesetzt wur-
den. 

(2) 1  Für die Zusammenschlußkontrolle gilt auch 
eine Gesamtheit von Unternehmen als marktbe-
herrschend, wenn sie 
1. aus drei oder weniger Unternehmen besteht, die 

auf einem Markt die höchsten Marktanteile und 
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zusammen einen Marktanteil von 50 vom Hun-
dert erreichen, oder 

2. aus fünf oder weniger Unternehmen besteht, die 
auf einem Markt die höchsten Marktanteile und 
zusammen einen Marktanteil von zwei Dritteln 
erreichen, 

es, sei denn, die Unternehmen weisen nach, daß die 
Wettbewerbsbedingungen auch nach dem Zusam-
menschluß zwischen ihnen wesentlichen Wettbe-
werb erwarten lassen oder die Gesamtheit der Un-
ternehmen im Verhältnis zu den übrigen Wettbe-
werbern keine überragende Marktstellung hat. 
2  Satz 1 gilt nicht, soweit es sich um Unternehmen 
handelt, die im letzten abgeschlossenen Geschäfts-
jahr Umsatzerlöse von weniger als 150 Millionen 
Deutscher Mark hatten oder wenn die am Zusam-
menschluß beteiligten Unternehmen insgesamt ei-
nen Marktanteil von nicht mehr als 15 vom Hundert 
erreichen. 3 § 22 Abs. 2 und 3 Satz 1 Nr. 2 bleibt im 
übrigen unberührt. 

(3) Bei der Berechnung der Umsatzerlöse und 
Marktanteile ist § 23 Abs. 1 Satz 2 bis 6 und 8 bis 10 
anzuwenden. 

§ 24 

(1) Ist zu erwarten, daß durch einen Zusammen-
schluß eine marktbeherrschende Stellung entsteht 
oder verstärkt wird, so hat die Kartellbehörde die in 
den folgenden Bestimmungen genannten Befugnis-
se, es sei denn, die beteiligten Unternehmen weisen 
nach, daß durch den Zusammenschluß auch Verbes-
serungen der Wettbewerbsbedingungen eintreten 
und daß diese Verbesserungen die Nachteile der 
Marktbeherrschung überwiegen. 

(2) 1  Liegen die Voraussetzungen des Absatzes 1 
vor, so untersagt das Bundeskartellamt den Zusam-
menschluß. 2  Das Bundeskartellamt darf einen Zu-
sammenschluß untersagen, sobald ihm das Vorha-
ben des Zusammenschlusses bekanntgeworden ist; 
vollzogene Zusammenschlüsse darf das Bundeskar-
tellamt nur innerhalb einer Frist von einem Jahr seit 
Eingang der vollständigen Anzeige nach § 23 unter-
sagen; § 24 a Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 5 bis 6 gilt ent-
sprechend. 3 Vor einer Untersagung ist den obersten 
Landesbehörden, in deren Gebiet die beteiligten Un-
ternehmen ihren Sitz haben, Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben. 4  Hat das Bundeskartellamt 
die Verfügung nach Satz 1 erlassen, so ist es unzu-
lässig, den Zusammenschluß ohne Erlaubnis des 
Bundesministers für Wirtschaft zu vollziehen oder 
am Vollzug des Zusammenschlusses mitzuwirken; 
Rechtsgeschäfte, die gegen dieses Verbot verstoßen, 
sind unwirksam; dies gilt nicht für Verträge über die 
Verschmelzung, Umwandlung, Eingliederung oder 
Gründung eines Unternehmens und für Unterneh-
mensverträge im Sinne der §§ 291 und 292 des Ak-
tiengesetzes, sobald sie durch Eintragung in das 
Handelsregister oder in das Genossenschaftsregi-
ster rechtswirksam geworden sind. 5  Ein vollzoge-
ner Zusammenschluß, den das Bundeskartellamt 
untersagt hat, ist aufzulösen, wenn nicht der Bun-
desminister für Wirtschaft die Erlaubnis zu dem Zu-
sammenschluß erteilt. 

(3) 1  Der Bundesminister für Wirtschaft erteilt auf 
Antrag die Erlaubnis zu dem Zusammenschluß, 
wenn im Einzelfall die Wettbewerbsbeschränkung 
von gesamtwirtschaftlichen Vorteilen des Zusam-
menschlusses aufgewogen wird oder der Zusam-
menschluß durch ein überragendes Interesse der 
Allgemeinheit gerechtfertigt ist; hierbei ist auch die 
Wettbewerbsfähigkeit der beteiligten Unternehmen 
auf Märkten außerhalb des Geltungsbereiches die-
ses Gesetzes zu berücksichtigen. 2  Die Erlaubnis 
darf nur erteilt werden, wenn durch das Ausmaß der 
Wettbewerbsbeschränkung die marktwirtschaftli-
che Ordnung nicht gefährdet wird. 3  Die Erlaubnis 
kann mit Beschränkungen und Auflagen verbunden 
werden. 4  Diese dürfen sich nicht darauf richten, die 
beteiligten Unternehmen einer laufenden Verhal-
tenskontrolle zu unterstellen. 5  § 22 bleibt unbe-
rührt. 

(4) 1 Der Antrag auf Erteilung der Erlaubnis zum 
Zusammenschluß ist binnen einer. Frist von einem 
Monat beim Bundesminister für Wirtschaft schrift-
lich einzureichen. 2  Die Frist beginnt mit der Zustel-
lung der in Absatz 2 Satz 1 bezeichneten Verfügung 
des Bundeskartellamtes; wird die Verfügung des 
Bundeskartellamtes innerhalb der in § 65 Abs. 1 
Satz 1 und 2 vorgesehenen Frist angefochten, so be-
ginnt die Frist für den Erlaubnisantrag in dem Zeit-
punkt, in dem die Verfügung des Bundeskartellam-
tes unanfechtbar wird. 3  Der Bundesminister für 
Wirtschaft soll über den Antrag innerhalb von vier 
Monaten seit Ablauf der in den Sätzen 1 und 2 ge-
nannten Frist für den Erlaubnisantrag entscheiden. 
4  Vor der Entscheidung ist den obersten Landesbe-
hörden, in deren Gebiet die beteiligten Unterneh-
men ihren Sitz haben, Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. 

(5) 1  Der Bundesminister für Wirtschaft kann die 
Erlaubnis widerrufen oder durch Anordnung von 
Beschränkungen ändern oder mit Auflagen verse-
hen, wenn die beteiligten Unternehmen einer mit 
der Erlaubnis verbundenen Auflage zuwiderhan-
deln. 2  Der Bundesminister für Wirtschaft kann die 
Erlaubnis zurücknehmen, wenn die beteiligten Un-
ternehmen sie durch arglistige Täuschung, Dro-
hung, Bestechung oder durch Angaben erwirkt ha-
ben, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder 
unvollständig waren. 

(6) 1  die Auflösung eines vollzogenen Zusammen-
schlusses kann auch darin bestehen, daß die Wettbe-
werbsbeschränkung auf andere Weise als durch 
Wiederherstellung des früheren Zustands beseitigt 
wird. 2  Das Bundeskartellamt ordnet die zur Auflö-
sung des Zusammenschlusses erforderlichen Maß-
nahmen an, wenn 

1. seine in Absatz 2 Satz 1 bezeichnete Verfügung 
unanfechtbar geworden ist und, 

2. falls die beteiligten Unternehmen beim Bundes-
minister für Wirtschaft einen Antrag auf Ertei-
lung der Erlaubnis zum Zusammenschluß ge-
stellt hatten, die Ablehnung dieses Antrags oder 
in den Fällen des Absatzes 5 der Widerruf oder 
die Rücknahme unanfechtbar geworden ist. 
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3  Hierbei hat es unter Wahrung der Belange Dritter 
diejenigen Maßnahmen anzuordnen, die mit dem ge-
ringsten Aufwand und der geringsten Belastung für 
die Beteiligten zum Ziele führen. 

(7) Zur Durchsetzung seiner Anordnung kann das 
Bundeskartellamt insbesondere 
1. durch einmalige oder mehrfache Festsetzung ei-

nes Zwangsgeldes von 10 000 bis eine Million 
Deutscher Mark die zur Auflösung des Zusam-
menschlusses Verpflichteten dazu anhalten, daß 
sie unverzüglich die angeordneten Maßnahmen 
ergreifen, 

2. untersagen, daß das Stimmrecht aus Anteilen an 
einem beteiligten Unternehmen, die einem ande-
ren beteiligten Unternehmen gehören oder ihm 
zuzurechnen sind, ausgeübt wird, oder die Aus-
übung des Stimmrechts oder die Art der Aus-
übung von der Erlaubnis des Bundeskartellamts 
abhängig machen, 

3. den Zusammenschluß bewirkende Verträge der 
in § 23 Abs. 2 Nr. 1 und 3 bezeichneten Art für un-
wirksam erklären; dies gilt nicht für Verträge 
über die Verschmelzung, Umwandlung, Einglie-
derung oder Gründung eines Unternehmens und 
für Unternehmensverträge im Sinne der §§ 291 
und 292 des Aktiengesetzes, sobald sie durch Ein-
tragung in das Handelsregister oder in das Ge-
nossenschaftsregister rechtswirksam geworden 
sind, 

4. einen Treuhänder bestellen, der für die zur Auflö-
sung  des' Zusammenschlusses Verpflichteten die 
erforderlichen Willenserklärungen abzugeben 
und die erforderlichen tatsächlichen Handlun-
gen vorzunehmen hat; hierbei ist zu bestimmen, 
in welchem Umfang während der Dauer der 
Treuhänderschaft die Rechte der Betroffenen ru-
hen; für das Rechtsverhältnis zwischen dem 
Treuhänder und dem Verpflichteten sind die 
§§ 664, 666 bis 670 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
entsprechend anzuwenden; der Treuhänder 
kann von dem Verpflichteten eine angemessene 
Vergütung beanspruchen. 

(8) 1  Die Absätze 1 bis 7 gelten nicht, 
1. wenn die beteiligten Unternehmen insgesamt im 

letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr Umsatz-
erlöse von weniger als 500 Millionen Deutscher 
Mark hatten oder 

2. wenn sich ein Unternehmen, das nicht abhängig 
ist und im letzten abgeschlossenen Geschäfts-
jahr Umsatzerlöse von nicht mehr als 50 Millio-
nen Deutscher Mark hatte, einem anderen Un-
ternehmen anschließt, es sei denn, das eine Un-
ternehmen hatte Umsatzerlöse von mindestens 
vier Millionen Deutscher Mark und das andere 
Unternehmen Umsatzerlöse von mindestens ei-
ner Milliarde Deutscher Mark, oder 

3. soweit ein Markt betroffen ist, auf dem seit min-
destens fünf Jahren Waren oder gewerbliche Lei-
stungen angeboten werden und auf dem im letz-
ten Kalenderjahr weniger als zehn Millionen 
Deutscher Mark umgesetzt wurden. 

2  Bei der Berechnung der Umsatzerlöse ist § 23 
Abs. 1 Satz 2 bis 10 anzuwenden. 

(9) Absatz 8 Satz 1 Nr. 2 ist nicht anzuwenden, so-
weit durch den Zusammenschluß der Wettbewerb 
beim Verlag, bei der Herstellung oder beim Vertrieb 
von Zeitungen oder Zeitschriften oder deren Be-
standteilen im Sinne des Absatzes 1 beschränkt 
wird. 

§ 24 a  
(1) 1  Das Vorhaben eines Zusammenschlusses 

kann beim Bundeskartellamt angemeldet werden. 
2  Das Vorhaben ist beim Bundeskartellamt anzu-
melden, wenn 
1. eines der am Zusammenschluß beteiligten Un-

ternehmen im letzten abgeschlossenen Ge-
schäftsjahr Umsatzerlöse von mindestens zwei 
Milliarden Deutscher Mark hatte oder 

2. mindestens zwei der am Zusammenschluß betei-
ligten Unternehmen im letzten abgeschlossenen 
Geschäftsjahr Umsatzerlöse von jeweils einer 
Milliarde Deutscher Mark oder mehr hatten 
oder 

3. der Zusammenschluß nach Landesrecht durch 
Gesetz oder sonstigen Hoheitsakt bewirkt wer-
den soll. 

3  Für die Anmeldung gilt § 23 entsprechend mit der 
Maßgabe, daß bei Anwendung des § 23 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 und Abs. 6 an die Stelle des Zeitpunktes des Zu-
sammenschlusses der Zeitpunkt der Anmeldung 
tritt und daß in den Fällen der Verschmelzung oder 
Umwandlung die Inhaber, die Vertreter oder zur 
Vertretung berufenen Personen der am Zusammen-
schluß beteiligten Unternehmen zur Anmeldung 
verpflichtet sind. 4  Die Anmeldung gilt nur als be-
wirkt, wenn sie die in § 23 Abs. 5 bezeichneten Anga-
ben enthält. 5  § 46 Abs. 9 findet auf die anläßlich der 
Anmeldung erlangten Kenntnisse und Unterlagen 
entsprechende Anwendung. 

(2) 1  Ist das Zusammenschlußvorhaben beim Bun-
deskartellamt angemeldet worden, so darf das Bun-
deskartellamt den Zusammenschluß nur untersa-
gen, wenn es demjenigen, der die Anmeldung be-
wirkt hat, innerhalb einer Frist von einem Monat 
seit Eingang der Anmeldung mitteilt, daß es in die 
Prüfung des Zusammenschlußvorhabens eingetre-
ten ist und wenn die Verfügung nach § 24 Abs. 2 
Satz 1 innerhalb einer Frist von vier Monaten seit 
Eingang der Anmeldung ergeht. 2  Das Bundeskar-
tellamt darf den Zusammenschluß auch nach Ablauf 
der vier Monate untersagen, wenn 
1. die am Zusammenschluß beteiligten Unterneh-

men einer Fristverlängerung zugestimmt haben 
oder 

2. der Zusammenschluß vollzogen wird, obgleich 
die in Satz 1 genannte Frist von einem Monat 
oder, wenn das Bundeskartellamt die Mitteilung 
nach Satz 1 gemacht hat, die dort genannte Frist 
von vier Monaten noch nicht abgelaufen ist 
oder 

3. der Zusammenschluß anders als angemeldet 
vollzogen wird oder 
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4. der Zusammenschluß noch nicht vollzogen ist 
und die Verhältnisse, auf Grund deren das Bun-
deskartellamt von der Mitteilung nach Satz 1 
oder von der Untersagung des Zusammenschlus-
ses nach § 24 Abs. 2 Satz 1 abgesehen hatte, sich 
wesentlich geändert haben oder 

5. das Bundeskartellamt durch unrichtige oder un-
vollständige Angaben der am Zusammenschluß 
beteiligten Unternehmen oder eines anderen ver-
anlaßt worden ist, die Mitteilung nach Satz 1 oder 
die Untersagung des Zusammenschlusses nach 
§ 24 Abs. 2 Satz 1 zu unterlassen oder 

6. eine Auskunft nach § 23 Abs. 6 oder § 46 nicht 
oder nicht fristgemäß erteilt wurde und das Bun-
deskartellamt dadurch zu dem in Nummer 5 be-
zeichneten Verhalten veranlaßt worden ist. 

(3) Die Anmeldung des Zusammenschlußvorha-
bens läßt die Pflicht zur Anzeige des Zusammen-
schlusses nach § 23 unberührt; bei der Anzeige nach 
§ 23 kann auf die bei der Anmeldung des Zusammen-
schlußvorhabens eingereichten Unterlagen Bezug 
genommen werden. 

(4) Ist ein Zusammenschlußvorhaben nach Ab-
satz 1 Satz 2 anzumelden, so ist es unzulässig, den 
Zusammenschluß vor dem Ablauf der in Absatz 2 
Satz 1 genannten Frist von einem Monat und, wenn 
das Bundeskartellamt die Mitteilung nach Absatz 2 
Satz 1 gemacht hat, vor dem Ablauf der dort genann-
ten Frist von vier Monaten oder deren vereinbarter 
Verlängerung zu vollziehen oder am Vollzug dieses 
Zusammenschlusses mitzuwirken, es sei denn, das 
Bundeskartellamt hat demjenigen, der die Anmel-
dung bewirkt hat, vor Ablauf der in Absatz 2 Satz 1 
genannten Fristen schriftlich mitgeteilt, daß das Zu-
sammenschlußvorhaben die Untersagungsvoraus-
setzungen des § 24 Abs. 1 nicht erfüllt; Rechtsge-
schäfte, die gegen dieses Verbot verstoßen, sind un-
wirksam; dies gilt nicht für Verträge über die Ver-
schmelzung, Umwandlung, Eingliederung oder 
Gründung eines Unternehmens und für Unterneh-
mensverträge im Sinne der §§ 291 und 292 des Ak-
tiengesetzes, sobald sie durch Eintragung in das 
Handelsregister oder in das Genossenschaftsregi-
ster rechtswirksam geworden sind. 

§ 24 b 

(1) 1  Zur regelmäßigen Begutachtung der Ent-
wicklung der Unternehmenskonzentration in der 
Bundesrepublik Deutschland und der Anwendung 
der §§ 22 bis 24 a wird eine Monopolkommission ge-
bildet. 2  Sie besteht aus fünf Mitgliedern, die über 
besondere volkswirtschaftliche, betriebswirtschaft-
liche, sozialpolitische, technologische oder wirt-
schaftsrechtliche Kenntnisse und Erfahrungen ver-
fügen müssen. 

(2) 1  Die Mitglieder der Monopolkommission dür-
fen weder der Regierung oder einer gesetzgebenden 
Körperschaft des Bundes oder eines Landes noch 
dem öffentlichen Dienst des Bundes, eines Landes 
oder einer sonstigen juristischen Person des öffent-
lichen Rechts, es sei denn als Hochschullehrer oder 
als Mitarbeiter eines wissenschaftlichen Instituts, 

angehören. 2  Sie dürfen ferner nicht Repräsentant 
eines Wirtschaftsverbandes oder einer Organisation 
der Arbeitgeber oder Arbeitnehmer sein oder zu die-
sen in einem ständigen Dienst- oder Geschäftsbesor-
gungsverhältnis stehen. 3  Sie dürfen auch nicht 
während des letzten Jahres vor der Berufung zum 
Mitglied der Monopolkommission eine derartige 
Stellung innegehabt haben. 

(3) 1  Die Monopolkommission soll in ihrem Gut-
achten den jeweiligen Stand der Unternehmenskon-
zentration sowie deren absehbare Entwicklung un-
ter wirtschafts-, insbesondere wettbewerbspoliti-
schen Gesichtspunkten beurteilen und die Anwen-
dung der §§ 22 bis 24 a würdigen. 2  Sie soll auch nach 
ihrer Auffassung notwendige Änderungen der ein-
schlägigen Bestimmungen dieses Gesetzes aufzei-
gen. 

(4) 1  Die Monopolkommission ist nur an den durch 
dieses Gesetz begründeten Auftrag gebunden und in 
ihrer Tätigkeit unabhängig. 2  Vertritt eine Minder-
heit bei der Abfassung der Gutachten eine abwei-
chende Auffassung, so kann sie diese in den Gutach-
ten zum Ausdruck bringen. 

(5) 1  Die Monopolkommission erstellt alle zwei 
Jahre bis zum 30. Juni, erstmals zum 30. Juni 1976, 
ein Gutachten, das sich auf die Verhältnisse in den 
letzten beiden abgeschlossenen Kalenderjahren er-
streckt, und leitet es der Bundesregierung unverzüg-
lich zu. 2  Die Gutachten nach Satz 1 werden den ge-
setzgebenden Körperschaften von der Bundesregie-
rung unverzüglich vorgelegt und zum gleichen Zeit-
punkt von der Monopolkommission veröffentlicht. 
3  Zu diesen Gutachten nimmt die Bundesregierung 
in angemessener Frist gegenüber den gesetzgeben-
den Körperschaften Stellung. 4  Darüber hinaus 
kann die Monopolkommission nach ihrem Ermes-
sen zusätzliche Gutachten erstellen. 5  Die Bundesre-
gierung kann sie mit der Erstattung zusätzlicher 
Gutachten beauftragen. 6  Die Monopolkommission 
leitet Gutachten nach Satz 4 und 5 der Bundesregie-
rung zu und veröffentlicht sie.  Der Bundesminister 
für Wirtschaft hat in Einzelfällen, die ihm nach § 24 
Abs. 3 zur Entscheidung vorliegen, eine gutachtliche 
Stellungnahme der Monopolkommission einzuho-
len. 

(6) 1  Die Mitglieder der Monopolkommission wer-
den auf Vorschlag der Bundesregierung durch den 
Bundespräsidenten berufen. 2  Zum 1. Juli eines je-
den Jahres, in dem nach Absatz 5 Satz 1 ein Gutach-
ten zu erstatten ist, scheidet ein Mitglied aus. 3  Die 
Reihenfolge des Ausscheidens wird in der ersten Sit-
zung der Monopolkommission durch das Los be-
stimmt. 4  Der Bundespräsident beruft auf Vorschlag 
der Bundesregierung jeweils ein neues Mitglied für 
die Dauer von vier Jahren. 5  Wiederberufungen sind 
zulässig. 6  Die Bundesregierung hört die Mitglieder 
der Monopolkommission an, bevor sie neue Mitglie-
der vorschlägt. 7 Die Mitglieder sind berechtigt, ihr 
Amt durch Erklärung gegenüber dem Bundespräsi-
denten niederzulegen. 8 Scheidet ein Mitglied vor-
zeitig aus, so wird ein neues Mitglied für die Dauer 
der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds beru-
fen; die Sätze 4 bis 6 gelten entsprechend. 
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(7) 1  Die Beschlüsse der Monopolkommission be-
dürfen der Zustimmung von mindestens drei Mit-
gliedern. 2  Die Monopolkommission wählt aus ihrer 
Mitte einen Vorsitzenden. 3  Die Monopolkommis-
sion gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(8) 1  Die Monopolkommission erhält eine Ge-
schäftsstelle. 2  Die Tätigkeit der Geschäftsstelle be-
steht in der Vermittlung und Zusammenstellung von 
Quellenmaterial, der technischen Vorbereitung der 
Sitzungen der Monopolkommission, dem Druck und 
der Veröffentlichung der Gutachten sowie der Erle-
digung der sonst anfallenden Verwaltungsaufga-
ben. 

(9) 1  Die Mitglieder der Monopolkommission und 
die Angehörigen der Geschäftsstelle sind zur Ver-
schwiegenheit über die Beratungen und die von der 
Monopolkommission als vertraulich bezeichneten 
Beratungsunterlagen verpflichtet. 2  Die Pflicht zur 
Verschwiegenheit bezieht sich auch auf Informatio-
nen, die der Monopolkommission gegeben und als 
vertraulich bezeichnet werden. 

(10) 1  Die Mitglieder der Monopolkommission er-
halten eine pauschale Entschädigung sowie Ersatz 
ihrer Reisekosten. 2  Diese werden vom Bundesmini-
ster für Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Bun-
desminister des Innern festgesetzt. 3  Die Kosten der 
Monopolkommission trägt der Bund. 
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Tabelle I 

Produktionswerte und Anteile der drei, sechs und zehn größten Anbieter nach ausgewählten 
vierstelligen Warenklassen 1978 bis 1980 sowie Werte für den Herfindahl- und Linda-Index 1979 

Zur Definition von Herfindahl- und Linda-Index siehe Kapitel I, Abschnitt 2.2. 

Nr. der 
Waren

-

klasse 
Bezeichnung Jahr 

Produk

-

tionswert 
(Mio. DM) 

Anzahl 
der An

-b ieter 

Anteil der 
Herfin

-

dahl

-

Index 

Linda-Index 1) 
3 6 10 

größten Anbieter am 
Produktionswert (%) n•

m  
L

n•m 

Warengruppe 21: 2) 
Bergbauliche Erzeugnisse 

2112 Steinkohle, Steinkohlen

-

briketts, Grubengas   
1978 

1979 

1980 

8 810,0 
9 673,7 

11155,4 

8 
8 

8 

 

96,0  -3)  - 

 

96,0  -3)  - 

 

87,8  -3)  - 

. .  . 

2114 Braunkohle, Braunkohlen

-

briketts   
1978 

1979 

1980 

1 732,1 

1857,3 
1869,7 

5 

5 

6 

- 3)  -  - 

-3)  -  - 

97,0  100,0  - 

. .  . 

2116 Koks   1978 

1979 

1980 

5 300,7 
5 946,9 
7 289,1 

11 

11 

11 

 

74,9  90,3  -3 ) 

 

74,9  90,3  -3) 

 

76,9  87,9  -3 ) 
.  . 

2121 Erdöl, roh   1978 
1979 

1980 

998,5 
933,0 

1611,1 

7 
7 
7 

 

69,9  -3)  - 

 

69,9  -3 )  - 

 

70,8  -3)  - 

. .  . 

2122 Erdgas   1978 

1979 
1980 

2 890,8 

2 900,6 
3132,2 

7 
7 

7 

 

91,8  -3)  - 

 

91,8  -3)  - 

 

91,8  -3 )  - 

. .  . 

2211 

Warengruppe 22: 2) 
Mineralölerzeugnisse 

Rohbenzin   1978 
1979 

1980 

826,0 
1397,0 
1368,0 

21 
22 

19 

 

56,3  85,7  95,1 

 

67,9  91,5  97,9 

 

73,0  95,2  99,2 

. .  . 

2213 Kraftstoffe   1978 

1979 

1980 

7 699,6 

10 885,3 

15 307,0 

24 
24 

24 

 

49,2  72,2  89,9 

 

55,5  77,9  95,8 

 

51,1  74,7  94,0 

. .  . 

2217 Heizöle aller Art   1978 

1979 

1980 

9 484,9 
15 321,2 

18132,5 

25 
24 

24 

 

41,1  63,4  82,5 

 

44,8  69,6  89,3 

 

44,7  71,6  91,2 

. .  . 

2231 Flüssiggas   1978 
1979 
1980 

635,7 
827,8 

1 260,7 

18 
18 

18 

 

41,3  68,2  89,3 

 

44,1  72,5  90,1 

 

43,1  68,6  88,6 
. .  . 

2235 AndereRaffineriegase   1978 
1979 
1980 

861,0 
1184,5 

1176,5 

21 
22 
22 

 

42,2  66,6  83,6 

 

42,8  66,8  86,7 

 

48,7  77,2  94,6 
. .  . 
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noch Tabelle I 

Nr. der 
Waren

-
klasse 

Bezeichnung Jahr 
Produk

-

tionswert 
(Mio. DM) 

Anzahl 
der An

-
bieter 

Anteil der 
Herfin

-

dahl

-
Index 

Linda-Index 1) 3  6  10 

größten Anbieter am 
Produktionswert (%) n•m Ln•m 

2251 

2273 

2279 

Schmieröle   

Bitumen und 
Bitumenemulsionen . .  

Sonstige 
Mineralölerzeugnisse . 

1978 

1979 

1980 

1978 

1979 

1980 

1978 

1979 
1980 

1208,0 

1496,4 

1785,5 

581,4 

694,2 

855,2 

1086,9 

1 507,7 

1540,7 

37 

36 

37 

15 

13 

13 

24 

26 
21 

 

58,9  79,6  90,9 

 

57,4  77,8  88,2 

 

60,1  82,3  91,1 

 

65,7  83,4  98,6 

 

63,9  81,8  91,0 

 

62,6  80,7  91,5 

 

82,6  91,9  95,2 

 

81,8  92,4  96,7 

 

79,5  92,6  97,8 

. 

. 

. 

.  . 

.  . 

.  . 

2511 

2516 

2527 

2531 

2532 

2536 

2541 

2547 

Warengruppe 25: 
Steine und Erden, 

Asbestwaren, Schleifmittel 

Natursteine   

Sand und Kies   

Andere bearbeitete 
Natursteine   

Zement und zementähn

-

liche Bindemittel   

Bearbeiteter Kalk   

Transportbeton   

Ziegeleierzeugnisse   

Feuerfeste Erzeugnisse   

1978 

1979 

1980 

1978 

1979 
1980 

1978 

1979 

1980 

1978 

1979 

1980 

1978 
1979 

1980 

1978 

1979 
1980 

1978 

1979 
1980 

1978 
1979 

1980 

1476,5 

1633,1 

1 672,1 

1181,0 

1327,3 

1 413,0 

552,5 

579,9 

659,5 

2 380,7 
2 561,7 

2 781,3 

825,1 

879,5 

869,4 

2 550,6 
3 215,2 

3 363,4 

1246,1 

1426,3 

1 564,2 

1 423,5 

1631,9 
1729,9 

407 

399 

392 

499 
483 

485 

235 
220 

212 

44 

43 
42 

79 
79 
74 

389 

428 
424 

252 

248 
237 

80 

83 
81 

 

14,7  24,4  31,0 

 

15,3  24,0  30,6 

 

14,9  21,1  27,3 

 

10,1  13,9  18,2 

 

10,1  14,1  18,7 

 

9,7  13,8  18,6 

 

7,3  12,4  18,3 

 

7,7  12,8  19,2 

 

9,1  14,5  21,1 

 

45,8  62,3  72,1 

 

44,6  61,4  71,4 

 

47,3  63,0  72,7 

 

49,8  60,1  69,2 

 

52,3  62,5  70,0 

 

50,2  60,1  69,4 

 

11,3  16,3  20,9 

 

8,8  13,3  17,8 

 

7,9  12,2  16,8 

 

8,4  13,7  19,0 

 

8,3  12,8  18,2 

 

8,5  13,3  19,2 

 

42,3  55,0  64,3 

 

41,6  55,5  65,0 

 

40,4  52,9  63,4 

15,33 

7,63 

9,25 

91,18 

124,42 

7,66 

8,12 

89,55 

x  x 

x  x 

x  x 

x  x 

x  x 

x  x 

x  x 

x  x 
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noch Tabelle I 

Anteil der 

Nr. der Produk- Anzahl Herfin- Linda-Index 1) 3 6 10 
Waren- Bezeichnung Jahr tionswert der An- dahl- 

größten Anbieter an klasse (Mio. DM) bieter Index 
Produktionswert/ n•m Ln•m -menge 5)  (%)  

2554 Betonerzeugnisse für 1978 2 395,9 631 18,2  22,7  26,7 
den Hochbau   1979 2 677,1 616 17,6  22,9  27,2 17,89 x  x 

1980 2 928,5 607 17,0  22,2  26,6 

2557 Betonerzeugnisse für den 1978 1 494,3 422 9,7  13,8  17,8 
Tief-und Straßenbau 1979 1571,7 408 9,6  14,0  18,4 8,67 x  x 

1980 1 642,1 391 9,4  14,1  18,7 

2577 Brems- und 1978 595,5 18 73,3  93,5  98,8 
Kupplungsmaterial   1979 641,7 18 74,0  93,8  98,9 230,76 5  -3 ) 

1980 660,1 17 73,7  93,5  98,9 

Warengruppe 27:2) 4)  

Eisen und Stahl 
 Produktions- 

menge in  
1000 t 

2715 Walzstahl, auch plattiert . . 1978 30 198 44 47,8  68,4  80,5 
1979 32 813 43 48,5  68,7  80,1 . .  . 
1980 31 661 42 48,1  68,9  80,5 

2716 Weiterverarbeiteter 1978 3 419 37 66,7  84,3  89,7 
Walzstahl   1979 4 026 37 66,3  84,6  90,5 . .  . 

1980 4 148 36 73,5  85,6  92,5 

2733 Präzisionsstahlrohre   1978 919 37 48,3  67,0  79,7 
1979 924 35 48,5  68,3  81,6 . .  . 
1980 885 35 46,7  66,0  80,1 

2735 Sonstige Stahlrohre   1978 3 939 37 72,5  82,8  90,4 
1979 4 020 36 72,2  82,2  89,8 . .  . 
1980 3 862 36 71,6  82,3  90,0 

2743 Geschmiedete Stäbe   1978 222 36 30,9  49,4  71,0 
1979 238 33 32,7  52,1  73,2 . .  . 
1980 224 32 36,2  58,3  78,3 

2745 Freiformschmiedestücke 1978 299 38 30,4  52,1  74,6 
über 125 kg Rohgewicht . 1979 303 34 32,1  55,2  74,8 . .  . 

1980 320 33 32,0  55,3  78,3 

Warengruppe 28: 2 )  Produk- 

NE-Metalle und tionswert 
in 

Mio. D 
n Mio. DM 

-Metallhalbzeug 

2841 Halbzeug aus Aluminium 1978 4 061,7 52 43,4  62,1  74,3 
und Aluminium- 1979 4 799,0 52 45,3  63,3  75,8 

. .  . 
Legierungen   

1980 5 483,0 55 46,4  63,2  75,7 
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noch Tabelle _I  

Anteil der 
Nr. der Produk- Anzahl Herfin- Linda-Index 1 ) 3 6 10 Waren- Bezeichnung Jahr tionswert der An- dahl- 
klasse (Mio. DM) bieter größten Anbieter am Index 

n•m Ln•m 
Produktionswert (%)   

2843 Halbzeug aus Kupfer 1978 4 190,7 58 30,3  46,0  62,0 
und Kupferlegierungen . . 1979 5 228,4 59 37,8  53,3  69,6 . .  . 

1980 6106,0 57 39,4  59,0  75,9 

Warengruppe 29: 2 ) 
Gießereierzeugnisse 

2951 Leichtmetallguß   1978 2 628,0 262 30,5  42,3  52,8 
1979 3166,7 251 24,0  37,7  47,7 . .  . 
1980 3 205,1 257 30,5  42,3  52,5 

2954 Schwermetallguß   1978 1037,9 275 7,6  13,7  20,1 
1979 1149,5 267 8,1  14,9  22,1 . .  . 
1980 1 149,3 251 9,3  17,3  25,8 

Warengruppe 30: 
Erzeugnisse der Ziehereien 

und Kaltwalzwerke und 
der Stahlverformung 

3011 Kaltwalzwerks- und 1978 3 588,0 114 18,5  29,3  42,0 
Zieherei-Erzeugnisse . . . 1979 3 821,0 113 21,2  32,8  44,8 29,73 x  x 

1980 3 806,0 111 18,7  30,7  43,2 

3015 Kaltgezogener Draht   1978 1627,6 102 43,0  54,7  61,8 
1979 1822,1 105 42,4  53,6  61,1 71,64 x  x 

1980 1827,6 100 42,0  53,8  61,9 

3017 Drahterzeugnisse   1978 2 750,2 207 19,5  30,0  39,8 
1979 2 932,3 203 19,6  30,2  39,9 26,20 x  x 

1980 2 947,1 196 18,0  29,4  38,7 

3021 Gesenk-, Spezial- und 1978 2 974,1 228 19,1  27,1  35,5 
leichte Freiform- 1979 3 386,6 223 20,0  27,7  36,2 23,26 x  x 
schmiedestücke   

1980 3 762,7 213 19,4  28,0  36,6 

3022 Schwere Preß-, Zieh- 1978 1 303,4 176 12,1  20,9  31,4 
und Stanzteile   1979 1 453,0 165 12,6  22,9  33,6 18,65 x  x 

1980 1 599,7 166 14,7  25,0  35,8 

3023 Federn aus Stahl und 1978 1 342,9 118 29,2  46,9  57,1 
NE-Metallen   1979 1461,4 118 28,7  46,7  57,4 46,16 x  x 

1980 1569,2 120 28,4  47,3  58,1 

3025 Schrauben, Norm- und 1978 3 270,5 596 7,4  12,3  17,4 
Fassondrehteile aus Stahl 1979 3 619,8 579 7,4  12,2  17,6 6,25 x  x 
und NE-Metallen   

1980 3 999,6 578 7,1  11,8  16,7 
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Nr. der 
Waren

-
klasse 

Bezeichnung Jahr 
Produk

-
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(Mio. DM) 

Anzahl 
der An

-
bieter 

Anteil der 
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-
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-
Index 

Linda-Index 1 ) 3  6  10 

größten Anbieter am 
Produktionswert (%) 

n•
m  

Ln•m 
 

3029 Oberflächenveredlung 
und Härtung   

1978 

1979 

1980 

1277,4 

1478,0 

1 638,4 

354 

354 

355 

 

6,9  11,3  16,1 

 

7,0  11,5  16,5 

 

6,9  11,0  15,4 

6,75 X  x 

3111 

3116 

3119 

3151 

3155 

3157 

3173 

3199 

Warengruppe 31: 
Stahlbauerzeugnisse und 

Schienenfahrzeuge 

Hochbaukonstruktionen 
aus Stahl und Leicht

-

metall   

Hydraulische Gruben
-stempel   

Bauelemente aus Stahl 
und Leichtmetall   

Dampfkessel 
(Dampferzeuger)   

Behälter und Kessel

-

schmiedeerzeugnisse ...  

Heizkessel für Warm

-

Wasserheizungsanlagen . . 

Schienengebundene 
Wagen   

Baustellenarbeiten 
(auchimTagelohn)   

1978 

1979 
1980 

1978 

1979 
1980 

1978 

1979 
1980 

1978 

1979 

1980 

1978 
1979 

1980 

1978 
1979 

1980 

1978 

1979 
1980 

1978 
1979 
1980 

2 285,9 
2 512,2 
2 864,5 

507,1 
1151,6 

1006,1 

2 723,8 
3 082,2 

3 442,5 

1036,1 
1067,3 

966,2 

703,9 

619,7 

840,0 

702,4 

859,5 
898,3 

807,1 

727,2 
872,2 

3 670,6 

4145,6 
4 709,7 

477 
469 
440 

8 

9 

9 

758 

749 
729 

61 

53 
52 

184 
174 

170 

39 

40 

37 

33 
31 

35 

589 
584 
543 

 

10,2  15,3  20,5 

 

10,5  16,9  22,5 

 

10,9  15,9  21,8 

 

84,1  -3)  - 

 

89,3  99,5  - 

 

86,6  99,5  - 

 

6,7  11,1  15,8 

 

7,7  12,5  17,6 

 

8,2  12,9  17,7 

 

37,0  61,9  81,7 

 

52,0  71,5  83,2 

 

36,3  59,9  78,0 

 

13,5  23,2  33,3 

 

14,8  24,1  33,7 

 

16,8  27,1  37,9 

 

64,3  76,9  84,0 

 

64,4  75,4  83,3 

 

60,0  72,4  81,8 

 

51,7  78,1  91,0 

 

64,9  82,1  90,9 

 

58,3  80,5  91,5 

 

29,0  37,3  44,1 

 

30,5  38,6  46,1 

 

32,1  39,1  44,6 

9,33 

280,85 

6,37 

135,09 

19,81 

186,53 

157,98 

38,41 

x  x 

3  -3) 

x  x 

x  x 

x  x 

23  0,375 

3  -3) 

x  x 

3211 

Warengruppe 32: 
Maschinenbauerzeugnisse 

(einschl. Ackerschlepper) 

Metallbearbeitungs

-

maschinen der span

-

abhebenden Formung .. . 

1978 
1979 
1980 

5 245,9 
5 870,1 
6 855,6 

467 
464 

466 

 

11,2  19,6  27,8 

 

10,6  18,5  26,9 

 

11,6  19,8  28,4 
12,54 x  x 
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klasse 
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Produk

-
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-
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-
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-
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Linda-Index 1 ) 3  6  10 

größten Anbieter am 
Produktionswert (%) 

n•m  Ln•m 

3212 

3213 

3217 

3218 

3223 

3227 

3231 

3232 

3233 

3234 

e 
3235 

3236 

Metallbearbeitungs

-

maschinen der span

-

losen Formung   

Hütten- und Walzwerks
-einrichtungen   

Holzbe- und -verarbeitungs

-

maschinen, auch zum 
Bearbeiten von Kork, 
Bein, Kunststoff u. ä.   

Maschinen- und Präzisions

-

werkzeuge für die Metall- 
und Werkstoff-
bearbeitung   

Dieselmotoren (ohne solche 
für Luft- und Straßen

-

fahrzeuge)   

Dampfturbinen   

Verdichter und Vakuum

-

pumpen, Druckluftgeräte, 
-werkzeuge und -bremsen 

Lufttechnische Einzel

-

apparateund Anlagen . .  

Gewerbliche Kühlmöbel 
und -geräte, Kältemaschi

-

nen und -anlagen   

Flüssigkeitspumpen   

Maschinen für die 
Verarbeitung von Gummi 

1978 
1979 
1980 

1978 
1979 
1980 

1978 
1979 
1980 

1978 
1979 
1980 

1978 
1979 
1980 

1978 
1979 
1980 

1978 
1979 
1980 

1978 
1979 
1980 

1978 
1979 
1980 

1978 
1979 
1980 

1978 
1979 
1980 

1978 
1979 
1980 

2 454,5 
2 728,4 
3 034,0 

1 347,5 
1638,3 
1722,9 

1 720,8 
1 780,8 
2 088,1 

2 679,7 
3 060,7 
3 462,3 

3 076,4 
3 245,6 
3 287,9 

1069,0 
934,0 
883,6 

1 760,1 
1 818,4 
2 027,0 

2 438,8 
2 595,4 
2 917,7 

1 029,7 
1 171,8 
1432,2 

2 679,3 
2 895,1 
3166,0 

2 453,0 
2 748,7 
2 941,3 

4 267,2 
4 871,7 
5 302,2 

356 
341 
332 

120 
112 
107 

250 
242 
236 

815 
830 
842 

47 
46 
40 

23 
23 
20 

137 
133 
133 

350 
337 
335 

112 
112 
112 

237 
231 
230 

368 
369 
365 

286 
277 
275. 

 

14,5  24,3  33,8 

 

15,2  26,3  36,0 

 

15,3  25,3  34,8 

 

58,3  71,8  79,7 

 

63,2  74,8  81,6 

 

60,2  71,6  79,1 

 

21,6  31,6  39,8 

 

22,3  31,3  39,8 

 

26,6  35,3  43,1 

 

6,3  11,4  17,1 

 

6,2  11,2  16,6 

 

6,0  11,0  16,8 

 

57,9  82,6  95,2 

 

55,9  81,8  95,4 

 

60,9  83,6  95,3 

 

71,3  91,9  97,8 

 

77,0  91,7  97,7 

 

64,1  89,1  97,7 

 

31,8  42,2  52,1 

 

31,0  42,1  52,1 

 

30,0  40,7  51,1 

 

10,4  18,5  25,4 

 

9,6  17,5  25,2 

 

10,4  18,1  26,3 

 

36,9  47,4  57,5 

 

39,8  49,5  59,2 

 

42,7  52,6  61,8 

 

26,3  33,5  41,4 

 

26,3  34,1  41,9 

 

25,2  33,3  41,7 

 

14,3  25,4  37,1 

 

14,1  25,6  37,2 

 

13,6  24,4  35,5 

 

21,0  31,4  42,7 

 

21,8  31,9  42,5 

 

19,5  29,8  40,7 

18,52 

158,88 

27,43 

5,76 

147,69 

301,17 

48,17 

11,61 

104,47 

46,93 

20,11 

29,72 

x  x 

x  x 

x  x 

x  x 

7  0,329 

4  -3) 

x  x 

x  x 

x  x 

x  x 

x  x 

x  x 

und Kunststoff   

Maschinen für die 
Bauwirtschaft   
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größten Anbieter am 
Produktionswert (%) n●m  Ln•m 

 

3237 Baustoff-, Keramik- 1978 1 546,4 254 19,5  29,1  37,8 
und Glasmaschinen   1979 1 582,7 246 13,2  23,5  33,5 17,39 x  x 

1980 1669,9 229 12,9  23,7  33,5 

3239 Trocknungsanlagen und 1978 955,2 113 31,9  47,4  59,8 
-maschinen, einschließ

-

lich der infrarotbeheizten 
1979 
1980 

906,3 
1 061,8 

120 

120 

 

28,2  46,6  59,2 

 

31,1  48,0  62,2 

46,93 x  x 

3241 Landmaschinen 1978 2 877,7 254 34,5  43,6  51,2 
und Geräte   1979 3 051,8 239 35,6  44,4  52,5 52,23 x  x 

1980 2 932,5 244 37,4  46,2  54,0 

3244 Ackerschlepper (einschließ- 1978 3 304,8 65 57,6  84,8  92,3 
lich Einachsschlepper und
einachsige Motorgeräte) . 

1979 
1980 

3 636,9 

3 294,9 

63 
60 

 

60,1  85,8  92,4 

 

60,6  86,4  92,2 

152,54 5  _3) 

3245 Nahrungsmittel- 1978 1729,7 282 17,3  26,0  34,0 
maschinen   1979 1742,8 282 15,6  22,9  30,3 17,55 x  x 

1980 1844,0 279 15,6  22,5  30,2 

3246 Maschinen für verwandte 1978 3 193,9 339 17,3  28,2  36,8 
Gebiete der Nahrungs

-

mittelherstellung   
1979 
1980 

3 272,4 

3 727,0 

326 

318 

 

17,4  27,8  36,1 

 

18,6  28,3  37,0 

19,56 x  x 

3251 Einzelapparate und 1978 1 755,3 292 13,6  22,1  31,2 
-maschinen für die 
chemische und verwandte 

1979 1 791,9 293 13,9  22,3  30,3 16,10 x  x 

Industrie   1980 2153,0 301 15,3  23,6  32,5 

3252 Anlagen für die chemische 1978 859,4 120 20,8  33,5  45,0 
und verwandte Industrie. 1979 832,2 111 17,9  28,2  40,1 26,24 x  x 

1980 1 079,9 125 17,4  28,8  40,2 

3254 Maschinen und Einrich- 1978 2 317,0 163 26,5  41,7  56,5 
tungen für den Bergbau   1979 2 532,4 157 33,5  46,4  58,9 51,39 x  x 

1980 2 335,4 159 26,0  41,2  53,5 

3255 Krane und Hebezeuge   1978 1769,6 180 34,4  50,6  64,1 

1979 1628,5 161 43,9  56,4  65,0 90,46 x  x 

1980 1 802,4 157 44,7  56,1  65,2 

3256 Serienhebezeuge und 1978 808,6 139 31,8  42,7  53,5 
handbetriebene Krane 1979 867,0 145 30,7  42,2  53,6 54,96 x  x 

1980 894,9 131 31,2  41,8  53,3 

3257 Flurförderzeuge   1978 1321,7 59 47,6  72,0  86,2 

1979 1524,1 59 49,0  71,9  86,3 105,34 9  0,302 

1980 1672,4 62 50,3  72,6  85,5 



Deutscher Bundestag - 9. Wahlperiode  Drucksache 9/1892  
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Nr. der 
Waren

-
klasse 

Bezeichnung Jahr 
Produk

-
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-b
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-

dahl

-
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größten Anbieter am 
Produktionswert (%) 

n• m 
L

n•m 

3258 

3259 

3261 

3264 

3265 

3266 

3267 

3272 

3275 

3276 

3277 

3278 

Stetigförderer, Gleis- und 
Drahtseilförderer   

Aufzüge (einschließlich 
maschinelle Einrichtun

-

gen für Theaterbühnen) . . 

Papier- und Druckerei

-

maschinen   

Groß-undSchnellwaagen   

Textilmaschinen   

Zubehörteile für 
Textilmaschinen   

Nähmaschinen   

Armaturen   

Geräte für ölhydraulische 
Anlagen und pneumati

-

sche Steuerungen  

ZahnräderundGetriebe   

Wälzlager   

Gleitlager, Kupplungen und 
sonstige Antriebs

-

elemente   

1978 

1979 

1980 

1978 
1979 

1980 

1978 

1979 
1980 

1978 

1979 

1980 

1978 

1979 
1980 

1978 
1979 

1980 

1978 

1979 

1980 

1978 

1979 
1980 

1978 
1979 
1980 

1978 
1979 

1980 

1978 

1979 

1980 

1978 

1979 
1980 

1 377,4 
1553,8 

1783,7 

761,1 

799,5 

856,5 

4 373,3 

4 923,5 

5 663,5 

670,4 
723,2 

702,6 

2 491,9 

2 735,5 

2 898,8 

714,3 
763,5 

807,5 

782,7 

816,1 

847,0 

5165,2 

5 537,0 

6 366,9 

1 022,0 
1 199,4 

1 404,4 

2 729,5 

2 826,0 

3117,4 

2 565,4 

2 753,5 
3157,2 

1 032,9 
1 147,0 

1 267,1 

237 

247 

255 

85 
81 

81 

304 

301 
292 

48 
46 
42 

181 

166 

170 

134 

122 

119 

52 
52 

47 

446 
439. 
441 

131 

132 

140 

252 
245 

235 

50 

47 
44 

115 

115 
109 

 

14,6  23,8  34,3 

 

14,7  24,9  34,2 

 

18,6  26,8  36,0 

 

47,5  64,8  73,6 

 

43,3  63,7  73,5 

 

43,3  63,0  73,2 

 

30,7  41,7  53,0 

 

31,7  42,5  54,3 

 

31,2  43,1  54,9 

 

56,1  72,3  82,8 

 

56,4  74,0  85,2 

 

55,5  72,6  84,5 

 

25,5  38,5  50,1 

 

27,1  41,7  52,6 

 

26,8  42,2  51,9 

 

39,0  53,4  62,9 

 

39,1  54,0  63,4 

 

41,9  52,9  62,9 

 

51,0  75,9  87,7 

 

49,3  75,9  87,7 

 

49,0  74,0  86,9 

 

10,3  18,8  27,3 

 

10,6  18,5  27,1 

 

12,2  19,5  27,7 

 

15,5  28,5  40,1 

 

16,2  29,9  42,7 

 

19,7  33,5  45,7 

 

26,2  37,9  47,7 

 

26,3  38,1  48,4 

 

27,3  39,6  49,0 

 

78,6  86,8  91,8 

 

78,8  87,2  92,5 

 

79,0  87,5  93,1 

 

15,9  27,1  40,2 

 

16,3  28,4  41,6 

 

16,1  28,9  41,8 

18,29 

84,32 

51,90 

128,23 

40,65 

77,64 

117,38 

11,59 

26,02 

40,04 

256,52 

26,49 

x  x 

x  x 

x  x 

x  x 

x  x 

x  x 

7  0,317 

x  x 

x  x 

x  x 

22  0,863 

x  x 
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Anteil der 

Nr. der Produk- Anzahl Herfin- Linda-Index 1 ) 3 6 10 Waren- Bezeichnung Jahr tionswert der An- dahl- 
größten Anbieter am n*m• Ln*m klasse (Mio. DM) Bieter Index 
Produktionswert (%) m 

3279 Sonstige Maschinen- 1978 1 926,3 526 18,2  25,0  32,2 
Bauerzeugnisse   1979 2100,7 510 16,8  24,7  32,5 17,26 x  x 

1980 2 378,3 507 16,0  23,1  30,1 

3295 Reparaturen an Maschinen- 1978 1 804,9 1 046 11,1  17,7  23,8 
bauerzeugnissen   1979 1940,4 991 11,6  17,7  24,1 9,75 x  x 

1980 2 084,9 963 12,1  18,9  25,2 

3297 Montagen von Maschinen- 1978 2 687,1 685 30,1  38,4  44,7 
bauerzeugnissen   1979 2 368,0 669 18,0  26,0  33,5 19,85 x  x 

1980 2 562,3 664 16,4  24,2  31,0 

Warengruppe 33: 
Straßenfahrzeuge 

(ohne Ackerschlepper) 

3311 Personenkraftwagen 1978 40 374,5 8 65,1  -3)  - 
(auch dreirädrig) 1979 43 247,0 8 64,6  -3)  - 179,83 6  -3) 
und Kleinomnibusse ... . 

1980 41817,0 8 66,8  -3)  - 

3312 Kombinationskraftwagen 1978 2 949,0 4 - 3 )  -  - 
(Mehrzweckwagen) 1979 3 392,3 5 - 3)  -  - 282,01 3  _3) 
(auch dreirädrig)   

1980 3 758,2 5 - 3)  -  - 

3313 Liefer- und Lastkraftwagen 1978 9 330,3 8 86,2  -3 )  - 
(auch dreirädrig)   1979 10 683,4 9 88,3  100,0  - 484,37 4  -3) 

1980 12 230,7 7 90,3  -3)  - 

3315 OmnibusseundObusse   1978 2 062,0 6 86,1  100,0  - 

1979 2 256,9 6 84,3  100,0  - 299,58 4  -3) 

1980 2 457,8 7 79,9  -3)  - 

3318 Verbrennungsmotoren 1978 1417,8 11 71,6  94,7  -3) 
für Kraftwagen   1979 1595,3 10 79,9  97,4  100,0 244,30 3  -3) 

1980 1349,6 9 80,6  -3)  - 

3321 Zugmaschinen   1978 1481,9 10 90,2  99,2  100,0 

1979 2 023,5 9 92,1  -3)  - 491,97 4  -3) 

1980 2 534,9 11 95,9  99,3  -3) 

3331 Motorenteile, auch 1978 5 900,9 118 34,0  48,7  62,3 
für Krafträder   1979 6 850,3 120 35,0  49,1  62,9 65,59 x  x 

1980 7 522,7 118 36,5  50,7  63,6 

3332 Rahmen, Räder und Felgen 1978 1 002,6 30 53,1  72,3  86,2 
für Kraftwagen   1979 1 188,8 29 49,5  72,7  89,0 109,55 9  0,281 

1980 1235,5 28 51,3  73,7  89,7 
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klasse 
Bezeichnung Jahr 

Produk

-
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Anzahl 
der An

-
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Herfin

-

dahl

-

Index 

Linda-Index 1) 3  6  10 

größten Anbieter am 
Produktionswert (%) n•m Ln•m  

3333 

3334 

3335 

3337 

3341 

3345 

3395 

Triebwerksteile, 
Getriebe und Lenkungen . 

Kühler, Bremsaggregate, 
Stoßdämpfer u.ä   

Sonstige Kraftwagenteile .   

Kraftwagenzubehör   

Karosserien und Aufbauten 
für Kraftwagen, Zug

-

maschinen und Anhänger 

Kraftwagenanhänger   

Reparaturen an Erzeug

-

nissen des Fahrzeugbaus . 

1978 

1979 

1980 

1978 
1979 

1980 

1978 

1979 
1980 

1978 

1979 
1980 

1978 

1979 
1980 

1978 

1979 
1980 

1978 
1979 

1980 

4 836,5 

5 760,2 

6 037,0 

2 572,1 

2 851,8 

2 863,9 

2 821,1 
3 700,4 

3 848,6 

2 546,0 

2 811,4 

2 795,0 

2 532,5 

2 986,9 
2 910,2 

2 004,8 
2161,9 

2 261,6 

5 565,9 
5 783,2 

6 007,9 

82 

79 

77 

76 
76 
72 

103 

106 
108 

161 
162 
161 

235 

235 

244 

167 
175 

178 

1 671 

1 537 

1 583 

 

43,3  64,1  78, 7 

 

44,3  67,4  81,4 

 

48,0  68,0  82,5 

 

42,4  60,6  72,6 

 

41,0  59,8  72,0 

 

40,0  59,1  72,3 

 

51,7  65,2  75,2 

 

53,2  66,4  76,4 

 

55,7  67,6  77,2 

 

19,3  33,4  48,1 

 

20,8  34,3  47,7 

 

21,1  34,4  46,9 

 

35,8  46,1  53,8 

 

34,6  45,5  53,2 

 

32,7  41,4  49,7 

 

24,3  37,0  49,0 

 

23,6  34,3  45,8 

 

24,3  35,8  47,3 

 

28,2  32,1  34,5 

 

28,8  32,3  35,0 

 

24,7  27,3  30,0 

95,26 

90,18 

174,10 

30,58 

55,41 

34,68 

31,69 

11  0,292 

22  0,231 

x  x 

x  x 

x  x 

x  x 

x  x 

3611 

3612 

3613 

3615 

Warengruppe 36: 
Elektrotechnische 

Erzeugnisse 

Elektromotoren und 
-generatoren   

Transformatoren   

Stromrichter   

Akkumulatoren und 
-batterien 

1978 
1979 

1980 

1978 
1979 

1980 

1978 

1979 

1980 

1978 

1979 

1980 

4 646,5 
4 788,6 

5 024,4 

1580,5 
1 533,1 

1664,2 

786,5 

845,6 
913,3 

1 083,5 
1194,4 

1259,5 

206 

205 

205 

167 

171 
163 

70 

75 
69 

20 

19 
20 

 

32,7  45,2  55,2 

 

27,1  41,5  52,5 

 

31,1  43,4  54,1 

 

38,3  53,4  66,6 

 

34,2  46,3  58,5 

 

36,4  50,8  62,3 

 

59,2  73,0  81,9 

 

54,6  68,5  79,2 

 

58,7  71,0  80,8 

 

56,6  83,4  95,6 

 

62,1  88,3  96,6 

 

62,3  88,7  96,8 

40,06 

68,98 

120,94 

210,96 

x  x 

x  x 

x  x 

6  -3) 
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 Ln•m 

3621 

3622 

3623 

3625 

3626 

3631 

3632 

3634 

3635 

3637 

3638 

3639 

Hochspannungsschalt

-

geräten und -anlagen 
ab 1000 V  

Niederspannungsschalt
-

geräte und -anlagen 
unter 1000 V   

Installationsgeräte 
bis 1000V   

Isolierte Drähte und 
Leitungen   

Kabel   

Elektrowerkzeuge 
bis 2 kW   

Elektroschweiß- und 
-lötgeräte   

Elektrische Industrie

-

öfen   

Elektrowärmegeräte und 
-einrichtungen für den 
Haushalt   

Elektromotorische Wirt

-

schaftsgeräte für Gewerbe 
und Haushalt   

Elektrische Haushalts

-

kühlmöbel   

Elektrische Haushalts

-

waschmaschinen 
und -geräte   

1978 

1979 

1980 

1978 
1979 

1980 

1978 
1979 

1980 

1978 
1979 

1980 

1978 

1979 
1980 

1978 
1979 

1980 

1978 
1979 

1980 

1978 
1979 

1980 

1978 

1979 
1980 

1978 
1979 
1980 

1978 
1979 

1980 

1978 
1979 
1980 

1230,4 

1 237,9 

1 352,7 

3 565,7 
3 857,6 
4 498,4 

2 051,0 
2 202,6 

2 432,4 

2 151,3 

2 507,3 

2 857,8 

2180,7 

2 392,8 

2 623,1 

1 072,6 
1 197,5 

1323,6 

522,1 
631,6 

736,8 

539,6 
509,3 
631,4 

2 654,6 
2 872,2 

3 243,7 

2 664,1 

2 844,9 

2 913,7 

1 426,4 
1446,4 
1643,1 

2 022,2 
2128,4 
2113,2 

50 

50 

49 

314 

302 

304 

155 
148 

146 

84 

87 
88 

33 
32 
32 

44 
44 

49 

88 

86 

88 

63 
60 

56 

158 
158 
154 

105 

97 

90 

19 
18 
17 

35 
30 
29 

62,0  77,3  87,2 

52,6  73,2  86,4 

65,6  81,0  89,4 

34,8  43,5  50,6 

30,8  42,8  51,7 

33,5  45,2  52,8 

22,7  35,9  47,6 

22,1  35,7  47,9 

22,1  35,4  48,6 

29,2  43,8  56,7 

30,6  44,2  56,6 

31,0  45,7  57,3 

49,0  69,8  84,2 

49,6  68,8  83,4 

49,3  69,3  83,9 

58,0  76,2  86,8 

51,7  77,5  87,8 

49,9  76,8  86,1 

32,6  45,3  57,7 

33,4  46,5  58,5 

30,9  45,1  57,7 

32,5  53,0  69,5 

29,4  51,3  67,8 

30,2  51,5  69,5 

30,2  46,9  61,4 

28,8  45,2  58,5 

28,3  45,7  59,7 

38,6  63,4  75,6 

40,2  66,2  77,0 

39,4  65,9  77,5 

56,5  87,0  98,4 

56,2  86,9  98,5 

55,5  87,2  98,3 

68,7  88,3  96,7 

70,1  88,7  96,9 

69,9  87,8  96,9 

133,47 

49,75 

34,92 

47,27 

104,72 

120,53 

54,98 

57,52 

45,77 

83,15 

155,27 

184,36 

 

13  0,390 

 

x  x 

 

x  x 

 

x  x 

 

19  0,280 

 

4  -3) 

 

x  x 

 

x  x 

 

x  x 

 

x  x 

 

6  -3) 

 

3  _3) 
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Nr. der Produk- Anzahl Herfin- Linda-Index 1) 3 6 10 Waren- Bezeichnung Jahr tionswert der An- dahl- 
klasse (Mio. DM) bieter größten Anbieter am Index 

n• m  Ln•m 
 

Produktionswert (%)  

3641 Elektrische Leuchten   1978 2 152,3 296 14,7  23,6  32,2 

1979 2 258,3 297 14,3  23,1  31,6 15,84 x  x 

1980 2 414,4 295 15,5  23,8  32,6 

3644 Elektrische Glühlampen   1978 712,3 37 76,0  86,4  92,3 

1979 730,3 36 76,1  87,0  92,6 271,14 16  0,862 

1980 738,4 37 75,7  86,4  92,0 

3651 Geräte und Einrichtungen 1978 5 329,3 98 75,4  84,5  89,7 
der Drahtnachrichten- 1979 6 180,1 94 64,6  80,9  88,8 187,84 x  x 
technik   

1980 7 304,8 91 73,8  84,5  90,1 

3653 Geräte und Einrichtungen 1978 1 666,8 49 56,2  74,1  82,5 
der Funknachrichten- 1979 1 883,5 49 50,4  73,5  85,9 108,60 6  -3 ) 
technik   

1980 2 006,7 51 55,5  79,9  88,0 

3661 Rundfunk- und Fernseh- 1978 7 870,9 75 48,3  72,1  83,7 
empfangsgeräte und 1979 7 002,1 76 45,6  71,1  83,8 100,84 7  0,298 
-einrichtungen   

1980 6 736,2 76 40,8  68,2  82,2 

3663 Phonotechnische Geräte   1978 2 151,1 99 37,6  55,6  66,2 

1979 1917,5 98 34,8  51,3  63,1 59,63 x  x 

1980 1846,7 92 35,8  52,4  64,5 

3665 Elektronen- und Spezial- 1978 1 618,7 25 74,5  92,2  96,2 
röhren, Kristalle und 1979 1 354,0 25 67,3  85,7  93,6 182,93 7  0,573 
Halbleiter   

1980 1285,7 22 61,2  89,2  95,3 

3667 Bauelemente der Fern- 1978 2 636,1 203 22,8  33,6  42,5 
melde- und Hoch- 1979 2 883,6 202 22,6  33,2  42,5 31,19 x  x 
frequenztechnik   

1980 3 086,7 206 22,9  33,9  43,7 

3671 Elektrische und elektro- 1978 2 165,6 212 20,8  30,9  41,4 
nischeMeßgeräte   1979 2 420,7 210 19,7  30,1  41,7 26,20 x  x 

1980 2 661,9 205 19,2  30,9  42,0 

3677 Elektrische Regel-, Steue- 1978 2 994,2 329 37,0  44,0  50,6 
rungsgeräte und -ein- 1979 3 358,0 320 33,9  41,9  48,6 61,07 x  x 
richtungen   

1980 3 985,7 334 37,5  43,8  49,4 

3681 Elektromedizinische Geräte 1978 1 768,0 92 66,8  73,8  80,8 
und Einrichtungen   1979 1 932,0 89 64,1  71,5  79,3 252,24 x  x 

1980 2 091,3 99 65,6  72,5  80,4 

3682 Elektrokohlen und -bürsten 1978 496,8 18 60,6  83,5  92,4 
einschließlich Bürsten- 1979 609,2 18 62,6  86,1  93,4 175,47 6  -3) 

halter 
1980 708,1 18 62,0  86,2  92,8 
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3684 Elektrische Signal- und 1978 656,4 73 57,0  68,4  77,1 
Sicherheitsgeräte   1979 754,6 75 51,2  64,3  74,2 167,86 x  x 

1980 808,3 75 52,8  67,3  75,9 

3686 Elektrische Ausrüstung für 1978 3 911,5 62 79,4  86,3  92,0 
Kraftfahrzeuge und Ver- 1979 4 245,5 60 79,3  86,6  92,2 367,01 27  0,947 
brennungsmotoren   

1980 4 212,9 63 78,4  85,9  91,9 

3695 Reparaturen an elektro- 1978 1 436,7 477 51,9  59,8  66,2 
technischen Erzeugnissen 1979 1 685,6 443 50,0  59,4  66,5 142,10 x  x 

1980 1738,8 426 50,3  59,7  65,0 

3697 Montagen von elektro- 1978 4 059,9 373 46,2  65,9  72,1 
technischen Erzeugnissen 1979 4 401,6 391 44,1  64,1  71,0 93,55 6  -3 ) 

1980 4 912,7 394 46,0  64,7  71,2 

Warengruppe 37: 
Feinmechanische und 

optische Erzeugnisse; Uhren 

3711 Erzeugnisse der 1978 981,5 104 50,5  60,0  68,0 
Augenoptik   1979 1055,7 105 51,0  60,4  68,5 119,76 x  x 

1980 1 149,0 101 51,7  59,7  67,7 

3721 Fotogeräte   1978 1536,7 85 56,4  66,5  76,2 
1979 1432,6 82 49,0  61,1  72,4 108,94 x  x 

1980 1307,6 82 42,9  56,0  68,7 

3754 Betriebskontroll- und 1978 1 498,7 155 20,8  35,4  51,6 
Regelgeräte   1979 1544,3 155 21,9  36,4  50,4 34,49 x  x 

1980 1 851,3 156 23,1  37,2  50,4 

3763 Ärztliche, zahnärztliche 1978 587,9 89 33,5  52,7  63,2 
und tierärztliche 1979 648,4 90 33,5  52,0  62,4 55,80 x  x 
Instrumente 

1980 741,1 92 31,4  49,3  62,1 

3767 Erzeugnisse der 1978 1 452,2 635 4,3  7,0  9,9 
Orthopädiemechanik...  1979 1 634,6 606 4,3  7,1  10,1 3,21 x  x 

1980 1874,4 605 4,0  6,8  9,9 

Warengruppe 38: 
Eisen-, Blech- und 

Metallwaren 

3827 Montage- und Sonder- 1978 605,7 109 22,4  36,5  47,9 
werkzeuge   1979 644,0 105 23,9  39,3  49,9 35,10 x  x 

1980 694,6 103 24,7  39,8  49,9 
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3828 

3831 

3842 

3843 

3844 

3845 

3846 

3848 

3849 

3853 

3856 

3857 

Hartmetall und Hartmetall

-

werkzeuge, Diamant

-

werkzeuge   

Öfen, Herde, Kochanlagen 
und Wasserheizer   

Geräte und Bedarfsartikel 
aus Stahlblech für Haus

-

wirtschaft, Gewerbe und 
Verkehr   

Erzeugnisse aus Stahlblech 
für den Zentralheizungs- 
und anderen Baubedarf . . 

Lager- und Transport

-

behälter aus Stahlblech . . 

Möbel aus Stahl- und NE- 
Metallrohren sowie -pro

-

filen, Stahldrahtmatratzen 
und Metallbettstellen   

Geräte und Bedarfsartikel 
aus NE-Metallblechen für 

Hauswirtschaft, Gewerbe 
und Verkehr   

Spezialbedarfsartikel 
verschiedener Art   

Feinstblechpackungen 
(ohne solche aus 
NE-Metall)   

Möbel-undZierbeschläge .   

Fahrzeugschlösser und 
-beschläge   

Baubeschläge   

1978 
1979 

1980 

1978 

1979 

1980 

1978 
1979 

1980 

1978 

1979 

1980 

1978 

1979 

1980 

1978 

1979 

1980 

1978 

1979 

1980 

1978 
1979 

1980 

1978 

1979 

1980 

1978 

1979 
1980 

1978 
1979 

1980 

1978 

1979 
1980 

656,0 
724,4 

820,8 

944,4 

1 086,8 
1242,2 

1 821,2 
1 922,9 

2 067,7 

2 621,1 

2 808,0 
2 926,4 

1 004,3 

1 071,9 

1 079,8 

2 949,1 

3 122,9 

3 372,3 

1 376,9 

1 611,3 

1 764,7 

1108,9 

1168,6 
1229,7 

1659,6 

1 773,8 

1984,7 

622,6 

690,2 
841,4 

1 198,7 

1225,5 

1186,3 

996,1 

1138,5 
1221,9 

88 

82 

86 

96 
93 

89 

314 

295 

288 

467 
440 
422 

147 

145 

132 

412 

420 

410 

321 

313 
303 

182 
180 

180 

59 

59 
57 

99 
102 

93 

53 

50 
51 

113 

107 
107 

 

32,7  49,6  62,0 

 

34,3  50,6  63,6 

 

32,6  48,3  60,8 

 

45,1  61,3  71,5 

 

50,8  65,0  72,9 

 

53,1  64,6  73,7 

 

17,6  26,3  33,9 

 

17,9  26,8  34,8 

 

17,2  26,9  35,2 

 

11,1  18,9  26,3 

 

10,1  17,5  24,7 

 

8,9  16,1  24,0 

 

17,5  28,7  40,5 

 

17,8  28,8  40,4 

 

19,8  32,1  43,6 

 

10,1  16,9  24,1 

 

10,4  16,8  23,7 

 

10,0  16,4  23,3 

 

17,5  26,2  34,0 

 

14,6  23,4  33,0 

 

15,4  26,1  35,2 

 

18,0  26,3  34,3 

 

19,2  28,9  37,5 

 

20,9  31,3  40,5 

 

67,3  76,0  82,8 

 

68,9  76,8  83,1 

 

67,0  75,9  82,2 

 

20,5  32,8  46,3 

 

23,4  35,4  48,3 

 

33,2  43,6  55,5 

 

39,0  58,8  75,1 

 

36,8  57,7  76,8 

 

35,0  56,9  76,0 

 

30,1  43,6  55,0 

 

32,4  45,9  57,4 

 

31,5  45,6  57,7 

66,88 

123,72 

19,96 

10,60 

24,50 

10,66 

15,86 

22,56 

288,65 

36,12 

76,16 

50,66 

x  x 

x  x 

x  x 

x  x 

x  x 

x  x 

x  x 

x  x 

x  x 

x  x 

18  0,211 

x  x 
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3882 

3883 

3885 

3887 

3889 

Tafelgeräte, Galanterie

-

waren u. ä. Metallwaren 
für den Hausgebrauch 
(Innenausstattung)   

Büro- und Schreibgeräte 
und sonstige Metallwaren 
für gewerbliche Zwecke   

Dünne Bänder, Metallfolien, 
Blattmetalle, Metallpulver, 
Dosen, Tuben und Kapseln 

Metallkurzwaren   

Leichte Preß-, Zieh- und 
Stanzteile und verwandte 
Erzeugnisse   

1978 
1979 

1980 

1978 

1979 

1980 

1978 

1979 
1980 

1978 

1979 
1980 

1978 

1979 

1980 

814,2 
828,9 

837,1 

738,7 

889,1 

1180,7 

2 072,9 
2 301,7 
2 521,5 

940,5 

984,0 
1 015,9 

1 430,3 

1 659,4 
1 810,0 

181 

177 

173 

91 

85 

84 

91 

89 
89 

179 
171 

170 

415 

426 
417 

 

22,8  33,3  41,3 

 

22,2  31,8  39,7 

 

22,0  32,0  40,9 

 

44,3  57,6  68,5 

 

49,1  60,6  71,1 

 

55,9  65,6  74,6 

 

34,1  45,8  59,5 

 

36,6  47,9  60,9 

 

35,9  47,8  61,5 

 

16,8  27,0  36,3 

 

16,8  26,8  36,6 

 

16,3  27,3  37,1 

 

5,9  11,0  17,0 

 

6,8  12,0  17,5 

 

7,4  11,9  16,9 

26,10 

91,31 

68,24 

21,45 

7,10 

x  x 

x  x 

x  x 

x  x 

x  x 

3937 

3952 

3981 

3982 

Warengruppe 39: 
Musikinstrumente, 

Spielwaren, Sportgeräte, 
Schmuck, belichtete Filme, 
Füllhalter u. ä. 

Andere Spielwaren   

Schmuck und schmuckähn

-

liche Erzeugnisse aus 
Edelmetallen oder Edel-
metallplattierungen   

Erzeugnisse der Foto- und 
Filmlabors   

Füllhalter, Kugelschreiber 
u. ä   

1978 

1979 
1980 

1978 
1979 

1980 

1978 
1979 
1980 

1978 
1979 

1980 

681,6 

711,7 
676,2 

1 069,0 
1 141,7 

1169,0 

666,3 
805,4 

903,7 

513,0 
605,3 
618,0 

100 
102 

94 

188 
184 

183 

98 
98 

102 

54 
54 
54 

 

31,3  44,5  56,6 

 

28,1  41,5  55,2 

 

30,4  43,3  54,8 

 

13,7  22,8  32,5 

 

15,0  24,0  33,3 

 

14,3  22,7  31,6 

 

26,5  37,6  49,7 

 

28,7  41,4  53,6 

 

27,5  39,4  51,3 

 

35,8  53,5  71,7 

 

36,6  54,5  71,3 

 

35,0  54,8  70,2 

42,93 

16,94 

45,16 

68,00 

x  x 

x  x 

x  x 

16  0,193 

4115 

Warengruppe 40: 
Chemische Erzeugnisse 

Wasserstoff, Sauerstoff, 
Edelgase und Stickstoff   

1978 

1979 
1980 

607,4 

655,9 
654,9 

30 
30 
26 

 

80,6  90,5  94,8 

 

79,0  89,3  94,5 

 

79,3  91,0  95,3 
275,03 2  -3) 
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4149 Oxide, Hydroxide und 1978 820,6 20 61,2  82,5  94,7 
Peroxide sonstiger Metalle 1979 979,6 19 63,9  82,7  94,5 169,36 9  0,470 

1980 1025,7 18 62,6  81,7  94,4 

4157 Salze der Sauerstoffsäuren 1978 649,9 11 82,3  97,1  -3) 
des Phosphors; Phosphide 1979 685,1 10 81,6  96,8  100,0 301,33 5  -3) 

1980 769,5 10 81,6  97,1  100,0 

4159 Sonstige Salze anorga- 1978 902,3 26 54,6  76,8  93,5 
nischer Säuren   1979 993,4 27 55,2  76,0  92,6 127,10 8  0,310 

1980 1115,7 29 53,5  75,1  93,4 

4221 Acyclische und alicyclische 1978 2 273,6 22 57,2  85,8  95,6 
Kohlenwasserstoffe, 
chemisch einheitlich  . . . 

1979 

1980 
3 493,5 

3 657,5 
23 
24 

59,4  89,4  96,9 

59,5  88,3  96,7 

157,34 5  -3 ) 

4224 Aromatische Kohlenwasser- 1978 934,0 21 63,4  85,7  95,4 
Stoffe, chemisch 
einheitlich   

1979 1 732,7 21 65,4  83,9  95,8 175,01 7  0,481 
1980 1624,6 22 63,0  85,6  95,4 

4227 Halogenderivate der 1978 810,0 21 72,1  90,0  97,8 
Kohlenwasserstoffe . . . . 1979 947,7 22 70,1  89,8  97,4 197,75 5  -3) 

1980 1 122,5 19 71,5  89,3  97,5 

4231 Acyclische Alkohole   1978 1502,9 35 34,7  59,6  81,1 
1979 1969,0 36 42,2  67,7  84,9 95,07 16  0,248 
1980 2 241,6 36 45,4  68,5  85,8 

4251 Äther, Ätheralkohole, 1978 675,8 24 72,5  89,5  95,3 
Alkohol- und Ätherper

-

oxide, Epoxide u. ä. sowie 1979 821,6 21 73,1  91,3  96,4 196,14 3  -3) 

deren Derivate   1980 835,6 20 73,2  91,4  96,5 

4261 Einbasische Säuren und 1978 1 302,7 42 55,5  71,9  84,2 
deren Derivate   1979 1617,6 41 59,5  75,0  85,7 157,60 18  0,392 

1980 1685,2 38 61,2  76,8  86,7 

4263 Mehrbasische Säuren und 1978 962,8 19 70,6  94,7  99,1 
deren Derivate   1979 1389,0 20 84,4  95,9  99,3 250,37 3  -3) 

1980 1348,7 18 84,5  96,3  99,4 

4271 Verbindungen mit 1978 692,0 17 94,5  98,1  99,7 
Aminofunktion   1979 807,0 14 94,2  97,8  99,7 334,58 2  -3) 

1980 734,5 15 89,5  96,9  99,7 

4275 Verbindungen mit anderen 1978 1 518,4 30 71,4  93,7  97,6 
Stickstoffunktionen . . . 1979 1 793,4 29 73,5  94,5  97,9 254,66 5  -3) 

1980 1662,0 29 73,1  94,5  97,8 
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4291 

4296 

4311 

4314 

4341 

4412 

4414 

4417 

4551 

4555 

4612 

4642 

Organisch-anorganische 
und heterocyclische 
Verbindungen   

Öle, Fette und Fettsäuren 
tierischen oder pflanz

-

lichen Ursprungs, nicht 
zur Ernährung   

Einnährstoffdünger 
(ohne Kali)   

Mehrnährstoffdünger   

Saaten- und Pflanzen

-

schutzmittel sowie Schäd

-

lingsbekämpfungsmittel . 

Kondensations-, Polykon

-

densations- und Polyaddi

-

tionsprodukte   

Polymerisations- und 
Mischpolymerisations

-

produkte   

Kunststoffe auf 
Zellulosebasis   

Synthetische Fasern   

Synthetische Fäden und 
Borsten aus synthetischen 
Verbindungen 

Anorganische Pigmente .... 

Lacke-, Öl-, Leim- und 
Wasserfarben; Spachtel . . 

1978 
1979 
1980 

1978 

1979 

1980 

1978 
1979 

1980 

1978 

1979 
1980 

1978 

1979 
1980 

1978 

1979 
1980 

1978 

1979 
1980 

1978 

1979 

1980 

1978 
1979 

1980 

1978 
1979 
1980 

1978 

1979 
1980 

1978 

1979 
1980 

1184,2 

1 382,4 

1372,9 

635,8 

742,2 

732,6 

1143,8 
1 227,4 

1 509,1 

1278,1 
1294,3 

1481,6 

1 880,7 
2 041,2 

2 012,8 

4 613,3 
5 244,8 
5 575,3 

7 542,6 
9 270,6 

9 471,6 

909,7 

907,3 
956,4 

1 398,0 

1582,9 
1 676,2 

1 746,5 

1 896,5 
1 809,6 

1 321,9 

1535,6 
1586,0 

.3 813,9 
3 966,8 
4134,9 

33 
36 

34 

108 

106 
104 

28 
28 
25 

17 
15 

15 

47 

46 
51 

64 

66 

68 

41 

45 
42 

15 
16 
17 

13 
13 
14 

12 
11 
11 

40 
37 
37 

290 
273 
264 

63,2  79,5  88,6 
62,6  80,0  88,6 

61,9  79,7  87,6 

51,0  64,7  73,5 

51,8  63,9  72,9 

48,4  62,2  73,4 

44,9  72,5  89,5 

44,7  72,3  89,3 
47,1  73,1  90,2 

49,1  75,8  92,9 

51,0  74,8  93,0 

52,5  77,0  92,8 

79,4  92,9  95,2 

80,5  93,6  96,3 

82,1  93,2  96,0 

65,1  76,3  84,3 
66,7  78,0  84,0 

64,8  77,8  84,4 

56,4  79,1  94,0 
54,0  80,1  93,8 

54,1  76,1  92,0 

85,1  94,5  98,9 

84,3  94,1  99,0 

84,1  94,0  98,8 

66,7  90,0  98,4 

67,4  91,2  99,0 

70,1  89,4  97,8 

71,1  93,5  -3) 

67,6  92,6  -3) 

67,8  92,0  -3) 

71,4  87,1  91,8 
70,8  87,2  92,4 
70,9  86,2  91,5 

27,4  39,8  46,0 

30,0  41,1  47,0 

29,9  40,1  46,1 

169,36 

117,90 

105,83 

126,52 

257,98 

207,17 

134,10 

289,38 

194,91 

190,17 

213,91 

41,74 

 

18  0,459 

 

x  x 

 

7  0,252 

 

9  0,297 

 

4  -3) 

 

x  x 

 

5  -3) 

 

2  -3) 

 

7  0,459 

 

7  -3) 

 

4  -3) 

 

x  x 
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4673 Druckfarben und Druckerei- 1978 780,8 31 52,6  81,0  91,4 
hilfsmittel   1979 849,8 32 52,9  81,1  91,2 126,37 6  -3) 

1980 878,9 32 52,6  81,4  91,5 

4711 Vitamine und Hormone   1978 667,3 13 74,6  98,7  _3) 

1979 721,6 12 71,4  98,6  -3) 207,58 5  -3) 

1980 755,6 12 73,7  98,7  -3) 

4747 Human-pharmazeutische 1978 10 641,5 252 20,8  31,5  42,1 
Spezialitäten   1979 10 988,6 251 19,0  30,3  40,8 24,37 x  x 

1980 11 849,9 241 19,1  29,9  40,0 

4917 Synthetische Klebstoffe   1978 549,1 69 37,9  50,4  62,0 

1979 610,8 70 40,9  53,2  64,5 83,21 x  x 

1980 660,7 70 39,7  51,8  63,3 

4923 Textilhilfsmittel   1978 642,6 42 38,0  58,7  75,7 

1979 702,5 42 39,7  62,0  77,0 83,42 15  0,198 

1980 689,9 42 40,2  61,0  77,3 

4927 Organische grenzflächen- 1978 1 041,2 41 54,1  74,0  87,3 
aktive Stoffe und 1979 1 198,1 41 52,9  73,3  87,9 129,34 10  0,354 
Zubereitungen   

1980 1382,0 41 48,8  74,6  88,4 

4939 Sonstige Hilfsmittel   1978 648,4 72 40,3  57,2  72,8 

1979 720,1 72 37,8  56,0  73,4 75,03 14  0,200 

1980 860,3 71 37,1  57,2  74,5 

4942 Bautenschutzmittel und 1978 690,7 86 20,2  34,4  50,1 
verwandte Erzeugnisse . 1979 763,4 82 22,1  36,7  51,8 37,88 25  0,099 

1980 885,1 82 21,9  36,1  51, 9 

4952 Fotochemische Erzeugnisse, 1978 1 412,0 29 83,6  91,3  95,8 
nichtbelichtet   1979 1443,8 27 86,2  93,3  96,8 452,20 14  1,648 

1980 1568,4 28 86,3  93,3  96,8 

4965 Wasch-, Spül- und 1978 2 825,1 90 74,6  87,6,  92,9 
Reinigungsmittel   1979 3 007,0 90 75,2  87,7  92,7 258,28 7  0,943 

1980 3121,8 88 73,8  86,9  93,2 

4973 Hautpflegemittel   1978 875,4 81 32,7  47,9  61,2 

1979 963,2 83 32,7  47,6  61,4 71,23 x  x 

1980 1055,0 81 28,8  44,4  59,4 

4976 Haarpflegemittel   1978 1 325,1 86 43,3  72,3  85,3 

1979 1273,4 86 46,3  72,6  84,4 108,32 6  -3) 

1980 1303,8 83 43,7  70,8  83,0 
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4985 Bleistifte und chemischer 1978 641,8 41 41,9  62,4  76,4 
Bürobedarf   1979 744,1 42 41,5  65,6  78,2 89,59 22  0,232 

1980 845,5 43 42,6  66,9  78,7 

4991 Putz- und Pflegemittel ... 1978 763,3 114 55,9  67,2  74,1 
1979 852,3 116 55,8  65,9  73,1 122,53 x  x 
1980 830,4 115 54,5  65,6  74,0 

4999 Sonstige chemische 1978 1 028,0 151 22,2  35,9  48,8 
Erzeugnisse   1979 1159,8 147 22,5  38,0  50,6 35,21 X  x 

1980 1 219,7 137 21,1  36,3  49,4 

Warengruppe 50: 
Büromaschinen; Daten- 

verarbeitungsgeräte und 
-einrichtungen 

5011 Schreibmaschinen ohne 1978 853,4 12 94,1  99,2  -3 ) 
Rechenwerk   1979 933,5 14 92,9  98,9  99,8 305,58 3  -3) 

1980 979,7 14 91,9  99,2  99,9 

g050 Zubehör, Einzel- und Ersatz- 1978 1 053,2 58 82,7  89,5  94,7 
teile zu Geräten und Ein- 1979 1 453,4 59 84,3  90,0  94,4 591,63 12  1,660 
richtungen für die auto- 
matische Daten- 1980 1 712,1 62 80,5  88,6  93,9 
verarbeitung   

5051 Geräte und Einrichtungen 1978 4 381,6 43 79,7  89,0  94,9 
für die automatische 1979 4 472,2 49 75,2  85,6  91,9 201,02 3  -3) 
D atenverarbeitung der 
digitalen Technik   1980 5 045,8 52 71,3  83,3  91,5 

Warengruppe 51: 
Feinkeramische Erzeugnisse 

5111 Geschirr, Haushaltsgeräte, 1978 780,5 39 43,9  55,3  69,0 
Toilettengegenstände aus 1979 837,3 40 44,4  55,8  69,0 96,16 x  x 
Porzellan, auch aus Porelit 

1980 938,0 41 43,6  54,7  68,3 

5171 Wand- und Bodenfliesen, 1978 859,2 19 63,7  80,7  94,2 
Klinker aus feinkera- 1979 942,2 19 63,6  79,6  93,8 263,03 11  0,460 
mischen Stoffen   

1980 1084,5 17 67,7  83,8  96,3 

Warengruppe 52: 
Glas und Glaswaren 

5211 Flachglas (Hütten- 1978 708,1 16 77,5  93,5  99,1 
erzeugung)   1979 765,2 15 78,1  92,9  98,9 242,45 2  -3 ) 

1980 899,4 15 78,4  93,0  98,6 
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5221 Hohlglas (Hütten- 1978 ' 2 951,4 84 31,4  43,5  54,9 
erzeugung)  1979 2 997,9 82 29,7  42,7  54,6 45,02 x  x 

1980 3 323,4 76 29,6  42,0  54,7 

5241 Veredeltes Flachglas   1978 ,1 697,2 132 53,6  61,3  67,5 
1979 1866,9 131 52,4  61,1  66,8 122,82 x  x 

1980 2 070,8 139 47,7  57,3  63,3 

5271 Glasfaser   1978 729,5 21 74,1  91,1  96,7 
1979 689,1 20 75,2  91,2  96,5 290,15 4  -3 ) 

1980 965,8 22 74,0  89,4  95,6 

Warengruppe 53: 
Schnittholz, Sperrholz und 

sonstiges bearbeitetes 
Holz 

5316 Schnittholz   1978 2 499,1 2 243 1,9  3,3  5,1 
1979 2 730,7 2 219 2,1  3,7  5,3 1,21 x  x 

1980 3 041,8 2 183 1,9  3,4  5,1 

5322 Hobelware (ohne Boden- 1978 690,0 307 23,7  37,0  49,8 
Belag aus Holz)   1979 785,7 303 23,8  37,2  49,9 36,61 x  x 

1980 891,6 287 24,8  38,1  51,5 

5381 Holzspanplatten   1978 2 066,4 68 20,8  33,5  47,2 
1979 2 270,3 64 20,7  34,2  48,9 36,18 x  x 

1980 2 564,7 68 15,5  28,2  42,4 

Warengruppe 54: 
Holzwaren 

5411 Bauelemente aus Holz   1978 2 473,3 651 10,9  17,0  23,0 
1979 2 814,4 652 11,1  17,0  22,8 9,91 x  x 

1980 3 288,1 658 10,5  16,1  21,7 

5422 Zimmer- und Küchenmöbel 1978 13 437,7 1 221 5,9  10,9  16,2 
aus Holz, auch Polster- 1979 13 726,2 1 201 6,1  11,1  16,5 5,14 x  x 
möbel (ohne Korbmöbel) . 

1980 14 599,4 1 155 6,4  11,5  16,3 

5425 Büromöbel, Schulmöbel 1978 1 136,2 214 13,8  26,0  38,5 
und Gestühl (ohne Stahl- 1979 1 203,2 217 15,1  _26,9  39,9 23,60 x  x 
rohrmöbel)   

1980 1 353,5 208 15,1  27,3  39,9 

5426 Spezialmöbel und Innen- 1978 1 804,1 580 8,8  14,1  20,0 
ausbauten aus Holz   1979 1 991,8 570 6,7  11,6  17,4 6,84 x  x 

1980 2 165,1 570 6,2  11,7  17,4 
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5441 Leisten und Rahmen   1978 612,5 152 19,1  29,4  38,9 
1979 665,9 150 17,8  27,9  37,3 24,02 X  X 

1980 729,7 155 17,3  26,0  35,0 

5444 Holzbestandteile 1978 492,4 150 20,6  33,2  45,8 
(ohne gedrechselte)   1979 542,3 153 22,5  33,0  43,2 30,94 x  X 

1980 619,1 150 22,1  32,9  41,4 

Warengruppe 55:  
Holzschliff, Zellstoff, 

Papier und Pappe 

5532 Druck- und Schreib- 1978 2 941,5 30 49,9  73,2  86,3 
papier   1979 3 278,2 31 50,2  74,3  86,4 121,40 18  0,333 

1980 3 594,7 30 50,6  74,1  86,6 

5534 Packpapier (ohne Kraft- 1978 476,8 48 39,2  53,7  65,6 
papier und ohne Well

-

pappenpapier)   
1979 

1980 

553,8 

632,7 

48 

45 

 

39,9  54,7  66,1 

 

34,4  50,6  64,3 
85,53 x  x 

5535 Wellpappenpapier   1978 382,8 29 33,8  58,5  79,7 
1979 515,0 28 34,3  58,7  82,5 78,09 9  0,168 
1980 617,6 28 33,6  58,2  81,5 

5539 Sonderpapier   1978 1382,1 51 21,3  36,2  52,0 
1979 1470,9 51 21,3  36,2  52,9 39,75 x  x 

1980 1537,1 48 24,7  41,4  57,8 

5541 Maschinenkarton   1978 981,5 35 42,7  60,5  74,6 
1979 1055,3 35 40,5  57,3  71,6 85,29 x  x 

1980 1141,4 33 37,5  55,7  70,7 

5571 Papier, Karton, Pappe, 1978 570,3 27 61,4  75,4  89,2 
gestrichen und 
beklebte Pappe   

1979 

1980 

642,1 

726,8 

28 

28 

 

62,7  77,3  91,3 

 

62,3  75,2  88,1 
266,74 10  0,513 

Warengruppe 56: 
Papier- und Pappewaren 

5611 Tapeten aus Papier, auch 1978 593,2 33 28,3  49,2  69,7 
kunststoffbeschichtet, 
metallisiert u. ä.   

1979 
1980 

653,0 

630,9 
28 
27 

 

35,1  58,1  77,0 

 

33,0  54,3  74,4 
73,39 13  0,186 

5621 Buchbinderische 1978 606,2 197 14,4  23,5  31,5 
Erzeugnisse   1979 667,4 200 12,4  21,0  29,1 14,37 x  x 

1980 713,5 199 12,2  20,6  28,9 
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5625 Geschäftsbücher, Büro- 1978 763,1 95 40,2  52,6  64,4 
hilfsmittel, Lernmittel 
und Kalender   

1979 

1980 

808,8 

880,8 
95 
95 

 

40,3  52,8  65,0 

 

42,9  55,9  68,1 
73,67 x  x 

5632 Tüten und Beutel, ganz 1978 521,7 91 46,3  55,0  62,8 
oder überwiegend aus 
Papier   

1979 

1980 
615,4 

678,9 

96 

91 

 

47,4  55,9  63,7 

 

48,3  56,4  64,8 
168,90 x  x 

5634 Zellstoffwatte-, Filtrier- 1978 2 136,9 39 45,2  66,4  82,8 
papier- und Krepp

-

papierwaren   
1979 

1980 
2 405,8 
2 966,2 

41 

41 

 

44,6  64,0  80,0 

 

43,0  62,9  80,7 
97,59 16  0,228 

5641 Wellpappe   1978 2 341,9 117 21,2  33,3  45,0 
1979 2 621,1 118 21,4  33,6  45,1 30,87 x  x 
1980 3100,3 114 21,3  33,3  45,1 

5642 Kartonagen (ohne Falt- 1978 805,3 204 30,3  37,5  45,4 
schachteln)   1979 886,9 198 34,6  42,0  49,1 54,59 x  x 

1980 1004,6 199 35,4  42,9  49,8 

5644 Hartpapierwaren, Stanz- 1978 679,0 93 28,3  42,4  55,4 
und Prägeerzeugnisse aus 
Papier und Pappe   

1979 

1980 
735,1 
806,7 

90 
89 

 

28,1  42,4  54,8 

 

29,6  45,0  56,7 
43,32 x  x 

5646 Faltschachteln   1978 1018,0 136 23,4  33,7  43,5 
1979 1113,2 131 25,4  35,5  44,6 33,45 x  x 
1980 1 265,2 134 25,6  36,1  44,9 

Warengruppe 57: 
Druckereierzeugnisse, 

Lichtpaus- und verwandte 
Waren 

5711 Geschäftspapiere, Druk- 1978 3 992,5 1 590 7,3  11,1  14,6 
kereierzeugnisse für 
Verpackungswecke   

1979 4 299,6 1 552 8,3  12,2  15,5 4,86 x  x 

 1980 4 655,7 1 524 9,2  13,1  16,6 

5712 Werbungsmaterial und 1978 3 544,6 1 092 11,7  19,1  25,8 
Kalender   1979 3 975,0 1 088 12,1  18,9  25,4 9,55 x  x 

1980 4 236,3 1 069 11,1  18,5  25,4  

5713 Bücher   1978 1337,4 668 17,1  23,6  29,9 

 1979 1441,7 663 16,1  22,9  29,4 18,27 x  x 
1980 1547,3 653 17,6  23,6  29,9 

5714 Zeitungen und Zeit- 1978 5 772,7 847 25,0  31,4  38,6 
schriften   1979 6 505,4 834 24,3  30,7  38,0 29,68 x  x 

1980 6 889,3 808 23,5  29,8  37,0 
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5755 Druckplatten   1978 

1979 
1980 

867,0 
901,2 

935,0 

321 
311 

302 

 

25,1  29,1  33,6 

 

28,0  31,8  36,5 

 

27,3  31,0  35,6 

61,19 x  x 

. 

5811 

5817 

5818 

5821 

5822 

5826 

5829 

5841 

5845 

5853 

Warengruppe 58: 
Kunststofferzeugnisse 

Folien aus Kunststoff bis 
einschließlich 1,0 mm . .  

Rohre, Schläuche, Bänder, 
Seile und Profile 
aus Kunststoff   

Halbzeug aus Schaum

-

kunststoff   

Einzelteile aus Kunststoff 
für Maschinen und Fahr

-

zeuge   

Einzelteile aus Kunststoff 
für elektrotechnische 
Erzeugnisse   

Einzelteile aus Kunststoff 
für Bauten   

Einzelteile aus Kunststoff 
nach Muster 
oder Zeichnung   

Beutel, Tragtaschen und 
Säcke aus Kunststoff . .  

Becher (ohne Trinkbecher), 
Dosen und Eimer 
aus Kunststoff   

Haushalts-, Wirtschafts- 
und Gebrauchsartikel aus 
Kunststoff   

1978 

1979 
1980 

1978 

1979 

1980 

1978 

1979 
1980 

1978 

1979 
1980 

1978 

1979 

1980 

1978 

1979 
1980 

1978 
1979 
1980 

1978 
1979 

1980 

1978 

1979 
1980 

1978 
1979 
1980 

2 761,1 

3 276,6 
3 450,7 

1 574,2 

1 939,0 
2129,9 

746,0 
893,6 

1071,3 

1 271,2 

1 526,6 
1689,3 

1 426,4 

1 518,8 
1574,9 

1 944,6 

2 645,3 

3 297,1 

789,4 
923,1 

1007,9 

1 035,7 
1 324,1 

1448,7 

749,2 
863,0 
944,1 

1 295,1 

1 390,9 
1477,0 

148 
155 
155 

188 
186 

192 

65 
70 

76 

297 

319 
320 

376 

385 
388 

446 

456 
482 

284 

290 

294 

135 

135 
134 

162 

153 
158 

287 
291 
282 

28,6  39,9  53,1 
 26,9  39,0  51,2 

25,0  37,8  49,6 

26,6  37,7  47,5 

28,6  39,4  49,6 
27,0  36,2  45,1 

25,7  40,4  56,8 
22,2  37,3  54,0 

18,9  33,8  48,5 

18,6  27,4  35,2 

18,4  27,1  34,7 
18,3  23,3  30,2 

14,2  22,8  30,1 
14,0  23,0  29,4 
14,8  23,3  30,2 

16,5  22,6  28,9 

16,4  23,0  28,5 

15,9  21,9  28,0 

21,8  29,0  35,0 

21,0  27,8  34,0 

21,0  28,0  34,5 

23,5  30,8  38,6 
26,4  32,7  39,5 
26,0  32,4  39,4 

20,4  31,3  42,9 

19,3  31,1  42,3 

18,3  30,4  41,8 

16,3  25,3  33,2 
14,6  23,8  32,4 

15,8  25,3  34,5 

44,54 

39,59 

41,59 

22,20 

14,40 

16,60 

25,67 

30,83 

27,99 

17,35 

x  X 

X  x 

23  0,099 

x  x 

x  x 

x  x 

x  x 

3  -3) 

x  x 

x  x 
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5912 

Warengruppe 59: 
Gummiwaren 

Kraftrad-, Motorroller- 1978 1 970,7 14 61,0  84,7  99,8 
und Personenkraftwagen -
bereifungen   

1979 

1980 

2 016,5 

2 200,1 
13 
11 

 

60,8  87,2  99,9 

 

68,1  92,7  -3) 
167,40 8  0,383 

5913 Lastkraftwagen- 1978 1321,4 16 66,6  88,8  98,1 
bereifungen u. a., 
Vollgummireifen   

1979 

1980 
1 358,2 
1464,8 

15 
12 

 

68,2  91,2  98,8 

 

71,6  95,0  -3) 
190,24 5  -3) 

5921 Technische Weichgummi- 1978 2 884,9 145 31,2  45,3  54,2 
waren   1979 3132,3 142 31,3  45,3  53,4 46,05 X  X 

1980 3 243,3 141 30,1  44,3  52,9 

Warengruppe 62: 
Lederwaren und Schuhe 

6215 Feintäschner- und 1978 643,2 173 14,5  24,0  33,9 
Galanteriewaren 
aus Leder   

1979 
1980 

699,6 
680,3 

162 

159 

 

14,8  24,4  34,8 

 

16,1  25,7  35,9 
19,07 x  x 

6253 Straßenschuhe (ohne 1978 2 417,4 207 21,5  31,1  41,2 
leichte Straßenschuhe) .. 1979 2 603,1 192 21,5  31,4  41,1 33,72 x  x 

1980 2 764,1 189 21,8  32,0  41,8 

Warengruppe 63: 
Textilien 

6321 Garn für Gewebe   1978 2 685,7 166 11,3  18,8  27,4 
1979 2 662,6 157 10,9  18,7  27,5 15,44 x  x 

1980 2 965,0 148 12,1  20,4  29,6 

6322 Garn für Maschenware   1978 847,2 61 20,2  32,9  47,4 
1979 843,6 58 18,6  31,0  45,0 33,13 x  x 

1980 920,3 55 18,8  32,1  46,0 

6326 Texturiertes Garn   1978 963,4 25 51,5  74,7  88,5 
1979 1046,8 23 49,5  73,7  87,5 113,18 5  -3) 

1980 1018,4 22 50,4  77,1  90,0 

6328 Näh- und Stopfmittel, 1978 678,5 35 45,2  67,0  83,4 
Handstrick- und Hand

-

arbeitsgarn   
1979 

1980 
761,5 
790,7 

35 

33 

 

49,1  70,4  84,8 

 

45,2  68,0  83,4 
106,38 11  0,308 

6352 Bänder, Gurte, Flecht- 1978 817,2 165 16,2  23,8  30,4 
artikel, Chenilleerzeug

-

nisse, Spitzen, Stickereien 
1979 864,7 168 15,3  22,0  29,1 16,26 x  x 

und Posamenten   1980 893,8 158 15,8  22,5  30,0 
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6356 

6371 

6372 

6382 

6384 

6386 

6391 

6393 

6395 

6396 

6397 

Filz, nicht gewebt und Filz

-

tuch, gewebt, Waren aus 
Filz, Vliesstoffe und 
Waren daraus   

Rohgewebe   

Fertiggewebe für Beklei

-

dung und Leibwäsche 
(ohne Futterstoff)   

Haus-, Bett- und Tisch

-

wäschestoff, Frottier

-

gewebe, Inlett und 
Matratzendrell   

Möbel- und Dekorations

-

stoff   

Teppiche, Läufer und Fuß

-

bodenbelag aus texilem 
Material (Meterware und 
abgepaßt)   

Gewirkter und gestrickter 
Stoff   

Gewirkte oder gestrickte 
Damenoberbekleidung 
ab Größe 34   

Gewirkte oder gestrickte 
Herrenwäsche   

Gewirkte oder gestrickte 
Damen- und Kinder

-

wäsche   

Strumpfwaren   

1978 
1979 
1980 

1978 
1979 
1980 

1978 
1979 
1980 

1978 
1979 
1980 

1978 
1979 
1980 

1978 
1979 
1980 

1978 
1979 
1980 

1978 
1979 
1980 

1978 
1979 
1980 

1978 
1979 
1980 

1978 
1979 
1980 

685,0 
756,7 
836,1 

987,2 
1124,9 
1083,0 

3 210,3 
3 505,0 
3 496,0 

1 159,0 
1 158,2 
1223,3 

.  1 191,9 
1148,0 
1 114,6 

2 188,7 
2 180,4 
2181,1 

977,2 
1114,9 
1 121,1 

1 479,5 
1528,4 
1734,5 

652,9 
740,7 
745,3 

834,0 
917,3 
933,6 

1065,8 
1131,4 
1110,4 

54 
54 
53 

70 
66 
62 

172 
162 
152 

117 
112 
112 

106 
102 
100 

78 
73 
71 

129 
128 
129 

286 
283 
271 

111 
99 
98 

153 
149 
143 

60 
58 
61 

42,6  57,0  71,0 

43,9  59,5  71,8 

44,5  59,8  72,1 

20,3  31,7  43,9 

16,8  28,6  41,2 

19,5  32,7  45,9 

16,6  24,4  31,6 

21,8  29,2  35,3 

18,2  25,5  33,1 

15,0  25,8  38,4 

17,2  28,0  40,1 

16,1  27,5  39,4 

13,2  25,1  38,5 

14,7  26,5  39,8 

14,0  25,9  39,9 

24,2  41,5  56,9 

23,9  40,6  56,8 

24,1  40,4  56,1 

15,8  24,5  33,6 
14,5  24,8  34,3 

12,4  22,2  33,4 

20,1  28,2  35,8 

20,3  28,7  36,7 

19,0  26,5  34,5 

23,5  35,1  48,0 

26,0  39,3  52,0 

24,7  37,6  51,2 

23,6  34,1  43,8 

22,2  34,7  45,5 

22,1  33,0  43,8 

46,8  69,0  81,7 

45,4  69,4  82,6 

44,5  68,4  82,1 

103,12 

29,72 

27,10 

25,21 

25,12 

41,49 

20,49 

22,03 

40,65 

31,25 

99,58 

x  x 

x  x 

x  x 

x  x 

x  x 

x  x 

x  x 

x  x 

x  x 

x  x 

8  0,304 
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6411 

Warengruppe 64: 
Bekleidung 

Herrenoberbekleidung 1978 3106,6 436 8,4  14,9  21,6 
ab Größe 38   1979 3 045,2 420 9,0  15,6  22,0 9,87 x  x 

1980 3 060,9 406 9,3  15,6  22,2 

6412. Damenoberbekleidung 1978 6 692,3 1 434 5,7  9,5  13,6 
ab Größe 34   1979 6 995,0 1 430 5,7  9,3  13,4 4,46 x  x 

1980 7 243,8 1 397 6,4  10,0  14,4 

6415 Sportbekleidung, Strand- 1978 585,6 157 18,7  30,4  42,8 
und Badebekleidung . . .   1979 619,7 155 18,0  30,5  43,1 26,74 x  x 

1980 648,9 158 19,0  31,3  42,7 

6483 Bettwäsche   1978 642,4 120 20,0  31,5  45,5 

1979 662,2 125 14,6  25,7  39,2 25,27 x  x 

1980 706,0 121 16,2  28,8  43,0 

6487 Stepp- und Daunendecken, 1978 653,9 138 16,3  29,6  39,5 
Kissenu. ä.   1979 694,8 137 14,0  25,7  36,9 21,45 x  x 

1980 752,7 132 14,4  26,2  38,7 

Warengruppe 68: 
Erzeugnisse des 

Ernährungsgewerbes 

6811 Mahl- und Schälmühlen- 1978 2 748,3 129 29,5  40,8  52,2 
erzeugnisse   1979 • 2 806,7 122 32,6  43,2  54,5 63,20 x  x 

1980 3 051,8 111 32,0  43,0  54,3 

6813 Nährmittel (ohne 1978 2 788,4 • 139 37,1  56,7  66,5 
Teigwaren)   1979 2 918,2 142 35,7  55,4  65,3 63,31 x  x 

1980 3147,8 142 35,6  56,0  66,0 

6815 Stärke und Stärke- 1978 758,3 23 81,6  89,4  96,3 
erzeugnisse   1979 713,9 23 84,1  92,0  97,5 457,06 3  -3) 

1980 726,1 23 84,8  92,0  97,1 

6817 Brot, Klein- und Fein- 1978 5 019,1 839 16,3  22,0  28,2 
gebäck, Dauerbackwaren. 1979 5 221,2 814 15,7  21,6,  27,8 17,07 x  x 

1980 5 667,3 788 16,0  21,9  28,3 

6821 Zucker (einschließlich 1978 4 094,7 42 45,5  56,8  68,5 
Nebenprodukte)   1979 4117,6 41 47,7  58,6  70,6 123,12 x  x 

 1980 4 214,1 40 43,9  55,6  68,6 

6824 Verarbeitetes Obst 1978 3 333,7 330 12,7  22,1  30,9 
und Gemüse   1979 3 575,4 326 12,2  21,4  30,4 14,52 x  x 

1980 3 753.0 314 12,8  22,2  31,9 
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6827 Süßwaren   1978 7 980,2 249 25,1  36,8  48,0 
1979 8123,3 251 26,0  38,0  49,1 37,52 x  x 
1980 8 650,1 244 25,3  37,4  49,7 

6831 Milch, Butter und Käse ... 1978 12 365,1 329 8,0  13,9  19,5 
1979 13162,8 325 8,1  14,3  20,8 8,24 x  x 
1980 14 403,0 322 7,4  13,6  20,8 

6841 Erzeugnisse der Ölmühlen . 1978 3 702,4 30 58,7  77,7 ,  92,1 
1979 3 874,6 28 59,3  80,3  93,9 163,49 12  0,389 
1980 4108,9 26 59,6  81,1  94,4 

6844 Margarine, Platten- und 1978  1 716,6 19 79,3  90,5  95,0 
andere Nahrungsfette . .  1979 1 731,4 19 78,9  90,6  95,7 358,71 4  -3) 

1980 1791,8 19 78,4  90,9  95,6 

6851 Fleisch und Fleisch- 1978 14 415,6 892 12,0  18,3  23,4 
erzeugnisse   1979 14 834,9 858 13,0  19,5  24,0 10,06 x  x 

1980 15 347,1 841 12,5  18,9  23,8 

6865 Röstkaffee, bearbeiteter 1978 5 316,2 60 44,5  61,9  74,9 
Tee und teeähnliche 
Erzeugnisse   

1979 5 088,7 59 41,6  58,7  73,3 85,56 17  0,220 
1980 5 221,2 55 44,1  59,1  74,1 

6871 Bier (einschließlich 1978 -3)  
-3)  -3)  -3)  -3)  

Nebenprodukte)   1979 8 561,7 561 9,2  15,8  23,3 10,43 x  x 
1980 8 980,9 544 10,6  18,0  25,7 

6872 Malz (einschließlich 1978 918,2 150 17,1  27,0  38,9 
Nebenprodukte) ...... 1979 951,6 136 18,6  28,8  40,3 29,67 x  x 

1980 936,1 124 20,1  30,4  42,0 

6875 Spirituosen   1978 1938,7 200 29,1  40,5  50,0 
1979 1915,4 193 29,1  41,2  51,1 42,59 x  x 
1980 1929,4 175 30,6  42,6  52,7 

6879 Tafelwässer und süße 1978 3 889,7 646 19,1  23,7  28,5 
alkoholfreie Erfrischungs

-

getränke   
1979 4 107,9 616 18,0  23,4  28,4 19,65 x  x 
1980 4 317,5 588 18,4  24,4  29,9 

6889 Futtermittel   1978 6 700,5 279 20,1  33,2  43,6 
1979 6 926,2 274 21,1  33,9  43,9 27,80 x  x 
1980 7 756,0 264 20,9  33,6  44,2 

Warengruppe 69: 
Tabakwaren 

6911 Zigaretten   1978 3 852,0 14 67,5  96,5  99,9 
1979 4171,6 14 64,6  93,4  99,8 170,60 6  -3) 
1980 4 324,7 13 62.2  97.3  99.9 
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noch Tabelle I 

Nr. der 
Waren

-

klasse 
Bezeichnung Jahr 

Produk

-

tionswert 
(Mio. DM) 

Anzahl 
der An

-

bieter 

Anteil der 
Herfin

-

dahl

-

Index 

Linda-Index 1 ) 3  6  10 

größten Anbieter am 
Produktionswert (%) 

n●m L 
 

n●m 

7019 

7051 

Warengruppe 70: 
Fertigteilbauten im Hochbau 

Sonstige Fertigteilbauten 
überwiegend aus Beton im 
Hochbau zur Vollmontage 
vorgesehen 

Fertighäuser aus Holz oder 
überwiegend aus Holz zur 
Vollmontage vorgesehen . 

1978 
1979 
1980 

1978 
1979 
1980 

501,3 
617,6 
683,7 

1 922,2 
2 137,8 
2 395,5 

89 
91 
88 

105 
102 
103 

 

24,4  34,3  44,0 

 

22,1  33,5  44,8 

 

25,1  37,3  49,2 

 

21,7  37,6  49,1 

 

24,3  40,4  51,0 

 

25,4  41,9  52,9 

32,57 

37,25 

x  x 

x  x 

1) x bedeutet, daß kein deutlich ausgeprägtes Minimum vorliegt. 
2) Keine Berechnung von Herfindahl- und Linda-Index möglich. 
3) Aus Gründen der Geheimhaltung nicht veröffentlicht. 
4) Für die Warenklassen dieser Gruppe können nur Mengenangaben gemacht werden. Dabei handelt es sich um die Gesamt-

menge der produzierten Ware (vgl. Kapitel I, Abschnitt 2.2). 
5) Bei der Warengruppe 27 beziehen sich die Anteile auf die gesamte Produktionsmenge. 
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Tabelle II.1 

Unternehmen, Betriebe und Beschäftigte nach zweistelligen Wirtschaftszweigen des Bergbaus, 
Verarbeitenden Gewerbes und Baugewerbes 1979 

Wirtschaftszweig 
(Reihenfolge gem. Spalte a) 

Anzahl der 
Unter

-

nehmen 

Anteil an 
der Zahl der 

Unter

-

nehmen im 
jeweiligen 

 Wirtschafts

-

bereich 
(%) 

Anzahl der 
Betriebe 

der Unter

-

nehmen des  
Wirtschafts

-

zweiges 1) 

Anteil an 
der Zahl der 
Betriebe im 
jeweiligen 

 Wirtschafts

-

bereich 
(%) 

Anzahl der 
Beschäf

-

tigten 

Anteil an 
der Zahl der 

Beschäf

-

tigten im 
jeweiligen 

Wirtschafts

-

bereich 
(%) 

SYPRO 
Kenn

-

Ziffer 
Bezeichnung 

a b c d e f g h 

21 

Wirtschaftsbereich: 

Bergbau und 
Verarbeitendes Gewerbe 

Bergbau 

Bergbau   81 0,2 300 0,7 235 675 3,1 

22 
24 

25 

27 
28 

29 

40 
53 

55 

59 

Grundstoff- und Produk

-

tionsgütergewerbe 2) 

Mineralölverarbeitung   

Herstellung und Verarbei-
tung von Spalt- und Brut-
stoffen   

Gewinnung und Verarbei-
tung von Steinen und 
Erden 

Eisenschaffende Industrie . 

NE-Metallerzeugung, 
NE-Metallhalbzeuge   

Gießerei   

Chemische Industrie   

Holzbearbeitung   
Zellstoff-, Holzschliff-, Pa-

pier- und Pappe-
erzeugung   

Gummiverarbeitung   

54 

6 

1987 

105 

152 
470 

1 195 
507 

136 
211 

0,1 

0,0 

5,4 
0,3 

0,4 
1,3 
3,2 
1,4 

0,4 
0,6 

102 

8 

3 275 

203 

200 

541 
1 600 

570 

173 
294 

0,2 

0,0 

7,2 
0,4 

0,4 
1,2 

3,5 
1,2 

0,4 
0,6 

33 627 

2 299 

187 490 
304 087 

74 986 

117 235 

605 092 

44 740 

52 965 
111 965 

0,4 

0,0 

2,4 
3,9 

1,0 
1,5 
7,9 

0,6 

0,7 
1,5 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Investitionsgüter produzie-
rendes Gewerbe 3) 

Ziehereien, Kaltwalzwerke, 
Stahlverformung, 
Mechanik, a. n. g.   

Stahl- und Leichtmetallbau, 
Schienenfahrzeugbau . . 

Maschinenbau   
Straßenfahrzeugbau, Repa-

ratur von Kraftfahr-
zeugen usw   

Schiffbau   
Luft- und Raumfahrzeugbau 

1 519 

1 245 
4 540 

2 015 
114 
36 

4,1 

3,4 
12,3 

5,5 
0,3 
0,1 

1 661 

1 348 
5 390 

2 603 
125 

61 

3,6 

3,0 
11,8 

5,7 
0,3 
0,1 

171 545 

169 664 

1 030 838 

808 795 
56 468 
50 216 

2,2 

2,2 
13,4 

10,5 
0,7 
0,7 
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noch Tabelle II.1 

Wirtschaftszweig 
(Reihenfolge gem. Spalte a) 

Anzahl der 
Unter

-

nehmen 

Anteil an 
der Zahl der 

Unter

-

nehmen im 
jeweiligen 

Wirtschafts

-

bereich 
(%) 

Anzahl der 
Betriebe 

der Unter

-

nehmen des 
Wirtschafts

-

zweiges 1) 5 ) 

Anteil an 
der Zahl der 
Betriebe im 
jeweiligen 

Wirtschafts

-b

ereich 
(%) 

Anzahl der 
Beschäf

-

tigten 

Anteil an 
der Zahl der 

Beschäf

-

tigten im 
jeweiligen 

Wirtschafts

-

bereich 
(%) 

SYPRO 
Kenn

-

Ziffer 
Bezeichnung 

a b c d e f g h 

36 Elektrotechnik, Reparatur 
von elektrischen Haus- 
haltsgeräten   2 248 6,1 3 285 7,2 1 019 064 13,2 

37 Feinmechanik, Optik, Her- 
stellung von Uhren   1 297 3,5 1 477 3,2 157 174 2,0 

38 Herstellung von Eisen-, 
Blech-und Metallwaren . 2 208 6,0 2 552 5,6 308 936 4,0 

50 Herstellung von Büro-
maschinen, Daten-
verarbeitungsgeräten und 
-Einrichtungen   74 0,2 111 0,2 73 181 1,0 

Verbrauchsgüter produzie-
rendes Gewerbe 

39 Herstellung von Musik-
instrumenten, Spiel-
waren, Füllhaltern usw.   690 1,9 765 1,7 65 680 0,9 

51 Feinkeramik   154 0,4 207 0,5 55 638 0,7 
52 Herstellung und Verarbei- 

tung von Glas   290 0,8 353 0,8 77 700 1,0 
54 Holzverarbeitung   2 513 6,8 2 770 6,1 241 579 3,1 
56 Papier- und 

Pappeverarbeitung   776 2,1 934 2,0 110 637 1,4 
57 Druckerei, Vervielfältigung 1 834 5,0 1 922 4,2 167 713 2,2 
58 Herstellung von 

Kunststoffwaren   1 633 4,4 1 866 4,1 185 907 2,4 
61 Ledererzeugung   76 0,2 81 0,2 6 916 0,1 
62 Lederverarbeitung   607 1,6 791 1,7 78 412 1,0 
63 Textilgewerbe   1 678 4,6 2 292 5,0 309 474 4,0 
64 Bekleidungsgewerbe   2 513 6,8 3 183 7,0 257 180 3,3 
65 Reparatur von Gebrauchs-

gütern (ohne elektrische 
Geräte für den Haushalt) . 7 0,0 -4) -4) 253 0,0 

Nahrungs- und Genuß-
mittelgewerbe 

68 Ernährungsgewerbe   3 855 10,5 4 525 9,9 505 274 6,6 
69 Tabakverarbeitung   47 0,1 93 0,2 24 299 0,3 

Wirtschaftsbereich: 

Baugewerbe 

Bauhauptgewerbe 

72 Hoch- und Tiefbau .   11 365 61.3 - - 874 550 73.6 

 



Drucksache 9/1892  Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode 

noch Tabelle II.1 

Wirtschaftszweig 
(Reihenfolge gem. Spalte a) 

Anzahl der 
Unter

-

nehmen 

Anteil an 
 der Zahl der 

Unter

-

nehmen im 

Wirwtschafts

-

bereich 
(%) 

Anzahl der 
Betriebe 

der Unter

-

nehmen des 
Wirtschafts

-

zweiges) 

Anteil an 
 der Zahl der 

Betriebe im 
jeweiligen 

Wirtschafts

-

bereich 
(%) 

Anzahl der 
Beschäf

-

tigten 

Anteil an 
der Zahl der 

Beschäf

-

tigten im 

Wirtschafts

-

bereich 
(%) 

SYPRO 
Kenn

-

Ziffer 
Bezeichnung 

D 

a b c d e f g h 

73 Spezialbau   321 1,7 — — 30 034 2,5 
74 Stukkateurgewerbe, 

Gipserei, Verputzerei   399 ,  2,2 — — 15 214 1,3 

75 Zimmerei, Dachdeckerei . . 774 4,2 — — 29 246 2,5 

Ausbaugewerbe 

76 Bauinstallation   3 631 19,6 — — 161 399 13,6 

77 Ausbaugewerbe (ohne Bau- 
installation)   2 057 11,1 — — 78 210 6,6 

1) Die Anzahl der Betriebe der Unternehmen des Wirtschaftszweiges stimmt nicht mit der Gesamtzahl der Betriebe im Wirt-
schaftszweig überein (vgl. dazu Kapitel II, Abschnitt 2.2). 

2) Ohne die Wirtschaftszweige 3011, 3015 und 3030. 
3) Einbezogen werden die Wirtschaftszweige 3011, 3015 und 3030. 
4) Aus Gründen der Geheimhaltung nicht veröffentlicht. 
5) Für das Baugewerbe liegen keine Angaben zur Anzahl der Betriebe vor. 
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Tabelle II.2 

Umsatz, Census Value Added und Investitionen nach zweistelligen Wirtschaftszweigen des Bergbaus, 
Verarbeitenden Gewerbes und Baugewerbes 1979 

Wirtschaftszweig 
(Reihenfolge gem. Spalte a) 

Umsatz 

(Mio. DM) 

Anteil am 
Umsatz des 
jeweiligen 

Wirtschafts

-

bereichs 

(%) 

Census 
Value 

Added 1) 

(Mio. DM) 

Anteil am 
Census 
Value 

Added des 
jeweiligen 

Wirtschafts

-
bereichs 

(%) 

Investi

-

tionen 

(Mio. DM) 

Anteil an 
den Investi

-

tionen des 
jeweiligen 

Wirtschafts

-

bereichs 

(%) 

SYPRO 
Kenn

-

Ziffer 
Bezeichnung 

a b c d e f g h 

Wirtschaftsbereich: 

Bergbau und Verarbeitendes 
Gewerbe 

Bergbau 

21 Bergbau   27 857,5 2,5 14 024,9 2,7 2 067,1 4,3 

Grundstoff- und Produk

-

tionsgütergewerbe 2) 

22 Mineralölverarbeitung   75 750,7 6,7 -4) -4) 934,4 2,0 
24 Herstellung und Verarbei

-

tung von Spalt- und 
Brutstoffen   307,8 0,0 -4) -4) 18,9 0,0 

25 Gewinnung und Verarbei

-

tung von Steinen und 
Erden 28 317,5 2,5 14 764,4 2,8 2 069,6 4,4 

27 Eisenschaffende Industrie . 47 731,2 4,2 -4) -4) 2 021,0 4,3 
28 NE-Metallerzeugung, 

NE-Metallhalbzeugwerke 18 769,6 1,7 -4)  -4) 693,8 1,5 
29 Gießerei   11 123,9 1,0 6 205,0 1,2 478,1 1,0 
40 Chemische Industrie   132 774,1 11,8 60 965,5 11,6 5 702,6 12,0 
53 Holzbearbeitung   7 037,5 0,6 2 589,7 0,5 357,4 0,8 
55 Zellstoff-, Holzschliff-, Pa-

pier- und Pappe- 
erzeugung   10 276,8 0,9 4 402,5 0,8 737,3 1,6 

59 Gummiverarbeitung   12 338,6 1,1 6 104,9 1,2 521,8 1,1 

Investitionsgüter produzie-
rendes Gewerbe 3) 

30 Ziehereien, Kaltwalzwerke, 
Stahlverformung, 
Mechanik, a. n. g.   21 133,7 1,9 9 686,1 1,8 907,0 1,9 

31 Stahl- und Leichtmetallbau, 
Schienenfahrzeugbau . . 19 721,6 1,8 -4)  -4) 630,3 1,3 

32 Maschinenbau   119 337,9 10,6 63 559,3 12,1 4 306,6 9,1 
33 Straßenfahrzeugbau, Repa-

ratur von Kraft- 
fahrzeugenusw.   123 794,8 11,0 55 097,1 10,5 6 555,9 13,8 

34 Schiffbau   4 698,0 0,4 _4)  _4) 224,5 0,5 
35 Luft- und Raumfahrzeugbau 4 892,9 0,4 3 478,1 0,7 287,5 0,6 
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noch Tabelle II.2 

Wirtschaftszweig 
(Reihenfolge gem. Spalte a) 

Umsatz 

(Mio. DM) 

Anteil am 
Umsatz des 
jeweiligen 

Wirtschafts

-

bereichs 

(%) 

Census 
Value 

Added 1) 

(Mio. DM) 

Anteil am 
Census 
Value 

Added des 
jeweiligen 

Wirtschafts

-

bereichs 
(%) 

Investi

-

tionen 

(Mio. DM) 

Anteil an 
den Investi

-

tionen des 
jeweiligen 

Wirtschafts

-

bereichs 

(%) 

SYPRO 
Kenn

-

Ziffer 
Bezeichnung 

a b c d e f g h 

36 Elektrotechnik, Reparatur 
von elektrischen Haushalts- 
geräten   105 210,7 9,4 58 468,1 11,1 4 275,4 9,0 

37 Feinmechanik, Optik, Her- 
stellung von Uhren   13 400,3 1,2 8 234,9 1,6 535,0 1,1 

38 Herstellung von Eisen-, 
Blech-und Metallwaren . 32 975,4 2,9 17 452,4 3,3 1 289,2 2,7 

50 Herstellung von Büro-
maschinen, Daten-
verarbeitungsgeräten und 
-einrichtungen   11 169,3 1,0 7 742,3 1,5 1 480,2 3,1 

Verbrauchsgüter produzie-
rendes Gewerbe 

39 Herstellung von Musik-
instrumenten, Spiel-
waren, Füllhaltern usw. . 5 907,8 0,5 -4) -4) 271,8 0,6 

51 Feinkeramik   3 455,2 0,3 2 407,1 0,5 162,4 0,3 

52 Herstellung und Verarbei- 
tung von Glas   8 257,0 0,7 -4)  

-4) 459,0 1,0 

54 Holzverarbeitung   26 168,6 2,3 13 091,8 2,5 1 015,2 2,1 

56 Papier- und  
Pappeverarbeitung   13 044,1 1,2 6 264,0 1,2 680,4 1,4 

57 Druckerei, Vervielfältigung 17 093,1 1,5 10 287,7 2,0 1 038,6 2,2 

58 Herstellung von 
Kunststoffwaren   22 596,8 2,0 -4) -4) 1 290,8 2,7 

61 Ledererzeugung   1209,5 0,1 388,0 0,1 34,9 0,1 

62 Lederverarbeitung   6 195,7 0,6 3 013,7 0,6 160,1 0,3 

63 Textilgewerbe   31 930,0 2,8 14 364,5 2,7 1 279,4 2,7 

64 Bekleidungsgewerbe   20 313,0 1,8 -4)  
-4) 399,0 0,8 

65 Reparatur von Gebrauchs-
gütern (ohne elektrische 
Geräte für den 
Haushalt)   12,5 0,0 9,3 0,0 0,2 0,0 

Nahrungs- und Genuß-
mittelgewerbe 

68 Ernährungsgewerbe   123 023,0 11,0 37 786,6 7,2 4 341,6 9,1 

69 Tabakverarbeitung   15 294,3 1,4 13 139,2 2,5 294,9 0,6 
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noch Tabelle II.2 

Wirtschaftszweig 
(Reihenfolge gem. Spalte a) 

Umsatz 

(Mio. DM) 

Anteil am 
Umsatz des 
jeweiligen 

Wirtschafts

-

bereichs 

(%) 

Census 
Value 

Added 5) 

(Mio. DM) 

Anteil am 
Census 
Value 

Added des 
jeweiligen 

Wirtschafts

-

bereichs 
(%) 

Investi

-

tionen 

(Mio. DM) 

Anteil an 
den Investi

-

tionen des 
jeweiligen 

Wirtschafts

-

bereichs 

(%) 

SYPRO 
Kenn

-

Ziffer 
Bezeichnung 

a b c d e f g h 

Wirtschaftsbereich: . 

Baugewerbe 

Bauhauptgewerbe 

72 Hoch- und Tiefbau   79 696,5 76,4 — — 4 523,7 88,0 

73 Spezialbau   2 945,2 2,8 — — 70,8 1,4 

74 ' Stukkateurgewerbe, 
Gipserei, Verputzerei .... 1 088,1 1,0 — — 31,1 0,6 

75 Zimmerei, Dachdeckerei ... 2 670,0 2,6 — — 100,0 1,9 

Ausbaugewerbe 

76 Bauinstallation   12 284,4 11,8 — — 247,0 4,8 

77  Ausbaugewerbe (ohne Bau- 
installation)   5 683,2 5,4 — — 166,6 3,2 

1) Zur Definition des Census Value Added siehe Kapitel II, Abschnitt 2.2. Die Werte wurden vom Statistischen Bundesamt 
geschätzt. 

2) Ohne die Wirtschaftszweige 3011, 3015 und 3030. 
3) Einbezogen werden die Wirtschaftszweige 3011, 3015 und 3030. 
4) Schätzungen unplausibel oder aus Gründen der Geheimhaltung nicht veröffentlicht. 
5) Für das Baugewerbe liegen keine Schätzungen für den Census Value Added vor. 
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Tabelle II.3 

Zweistellige Wirtschaftszweige nach Umsatz und Umsatzanteilen 
der umsatzgrößten Unternehmen 1979 

Wirtschaftszweig 
(Reihenfolge gem. Spalte j) 1) Umsatz 

aller 
Unternehmen 

(Mio. DM) 

Durch

-

schnitt

-

licher 
Umsatz 

pro Unter

-

nehmen 
(Mio. DM) 

SYPRO

-

Kenn

-

ziffer 
Bezeichnung 

a b c d 

35 Luft- und Raumfahrzeugbau   4 892,9 135,9 
24 Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen   307,8 51,3 
50 Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -ein- 

richtungen   11 169,3 15 0, 9 
21 Bergbau   27 857,5 343,9 
69 Tabakverarbeitung   15 294,3 325,4 
65 Reparatur von Gebrauchsgütern (ohne elektrische Geräte für den Haushalt) 12,5 1,8 
22 Mineralölverarbeitung   75 750,7 1 402,8 
33 Straßenfahrzeugbau, Reparatur von Kraftfahrzeugen usw.   123 794,8 61,4 
34 Schiffbau   4 698,0 41,2 
73 Spezialbau   2 945,2 9,2 
27 Eisenschaffende Industrie  47 731,2 454,6 
51 Feinkeramik   3 455,2 22,4 
59 Gummiverarbeitung   12 338,6 58,5 
36 Elektrotechnik, Reparatur von elektrischen Haushaltsgeräten   105 210,7 46,8 
55 Zellstoff-, Holzschliff-, Papier- und Pappeerzeugung   10 276,8 75,6 
52 Herstellung und Verarbeitung von Glas   8 257,0 28,5 
40 Chemische Industrie    132 774,1 111,1 
28 NE-Metallerzeugung, NE-Metallhalbzeugwerke   18 769,6 123,5 
61 Ledererzeugung   1209,5 15,9 
29 Gießerei   11123,9 23,7 
31 Stahl- und Leichtmetallbau, Schienenfahrzeugbau   19 721,6 15,8 
62 Lederverarbeitung   6195,7 10,2 
37 Feinmechanik, Optik, Herstellung von Uhren   13 400,3 10,3 
56 Papier- und Pappeverarbeitung   13 044,1 16,8 
32 Maschinenbau   119 337,9 26,3 
53 Holzbearbeitung   7 037,5 13,9 
30 Ziehereien, Kaltwalzwerke, Stahlverformung, Mechanik,  a. n  g   21 133,7 13,9 
38 Herstellung von Eisen-, Blech- und Metallwaren   32 975,4 14,9 
75 Zimmerei, Dachdeckerei   2 670,0 3,4 
57 Druckerei, Vervielfältigung   17 093,1 9,3 
39 Herstellung von Musikinstrumenten, Spielwaren, Füllhaltern usw.   5 907,8 8,6 
25 Gewinnung und Verarbeitung von Steinen und Erden   28 317,5 14,3 
58 Herstellung von Kunststoffwaren   22 596,8 13,8 
74 Stukkatèurgewerbe, Gipserei, Verputzerei   1 088,1 2,7 
76 Bauinstallation   12 284,4 3,4 
72 Hoch- und Tiefbau   79 696,5 7,0 
68 Ernährungsgewerbe   123 023,0 31,9 
64 Bekleidungsgewerbe   20 313,0 8,1 
63 Textilgewerbe   31930,0 19,0 
77 Ausbaugewerbe (ohne Bauinstallation)   5 683,2 2,8 
54 Holzverarbeitung   26168,6 10,4 

1) Ist der Umsatzanteil der drei umsatzgrößten Unternehmen eines Wirtschaftszweiges nicht bekannt, erfolgt die Einordnung 
nach dem Umsatzanteil des Vorjahres oder nach Schätzung. 

2) Aus Gründen der Geheimhaltung nicht veröffentlicht. 
3) Keine Angabe, da die Zahl der Unternehmen im Wirtschaftszweig zu gering ist. 
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Tabelle II.3 

Umsatz der Umsatzanteile der 

3 6 10 25 50 3 6  10 25 50 

umsatzgrößten Unternehmen des Wirtschaftszweiges 
(Mio. DM) 

umsatzgrößten Unternehmen am Umsatz 
des Wirtschaftszweiges 

(%) 

e f g h i j k 1 m n 

-2)  -2)  -2) 4 857,5 -3)  -2)  -2) 
-2 ) 99,3 -3) 

254,1 307,8 -3) -3) -3) 82,6 100,0 -3)  -3)  -3 )  

8 248,1 9 443,6 -2) -2) 11 082,9 73,8 84,6 -2) -2) 99,2 
18 637,2 23 463,4 26 279,5 27 567,2 27 782,5 66,9 84,2 94,3 99,0 99,7 
9 931,6 14 289,7 -2) -2) -3) 64,9 93,4 -2)  - 2)  -3)  

7,9 -2
)  -3)  -3) -3 ) 63,7 -2) -3) -3) -3) 

45 728,8 62 814,6 70 878,2 75 232,4 -2) 60,4 82,9 93,6 99,3 -2) 
58 844,0 78 446,4 88 314,6 96 621,5 102 382,9 47,5 63,4 71,3 78,0 82,7 

2 060,5 2 819,2 3 336,9 4 077,8 4 470,3 43,9 60,0 71,0 86,8 95,2 
1 152,4 1 335,5 1 511,2 1 783,8 2 043,0 39,1 45,3 51,3 60,6 69,4 

18 070,7 27 610,4 35 849,6 43 453,3 46 518,7 37,9 57,8 75,1 91,0 97,5 
1 287,9 1 678,6 -2) 2 509,9 2 997,4 37,3 48,6 -2) 72,6 86,7 
4 567,3 6 229,0 7 805,5 9 796,0 10 962,3 37,0 50,5 63,3 79,4 88,8 

33 779,9 43 778,3 50 942,3 62 202,0 69 468,5 32,1 41,6 48,4 59,1 66,0 
3 037,7 4 312,0 5 424,8 7 292,9 8 842,5 29,6 42,0 52,8 71,0 86,0 
2 201,6 3 702,1 4 281,0 5 656,2 -2) 26,7 44,8 51,8 68,5 -2) 

34 462,2 54 768,0 64 206,2 82 180,3 94 693,4 26,0 41,2 48,4 61,9 71,3 
4 643,8 7 214,5 9 440,4 13 408,8 16 110,5 24,7 38,4 50,3 71,4 85,8 

-2) 
-2 ) 577,5 935,8 1138,3 -2) -2) 47,7 77,4 94,1 

2 360,9 3 402,8 4 503,8 6 358,2 7 625,8 21,2 30,6 40,5 57,2 68,6 
3 790,3 5 243,9 6 651,3 -2) -2) 19,2 26,6 33,7 -2)  -2)  

985,5 1 377,3 1 702,6 2 428,5 3 201,3 15,9 22,2 27,5 39,2 51,7 
2 022,4 3 161,4 3 879,8 5 278,7 6 631,7 15,1 23,6 29,0 39,4 49,5 
1 609,5 2 349,5 2 991,9 4 519,7 -2) 12,3 18,0 22,9 34,6 _2) 

11 625,8 17 354,9 22 311,2 32 095,3 41 509,5 9,7 14,5 18,7 26,9 34,8 
673,8 1 117,2 -2) 2 715,3 3 835,5 9,6 15,9 -2) 38,6 54,5 

1 928,3 2 837,1 3 685,5 -2) 7 667,9 9,1 13,4 17,4 -2) 36,3 
2 738,1 3 990,3 5 024,5 7 758,4 10 413,5 8,3 12,1 15,2 23,5 31,6 

208,1 286,7 380,2 593,8 808,8 7,8 10,7 14,2 22,2 30,3 
1 281,0 1 837,2 2 485,2 4 088,7 5 563,4 7,5 10,7 14,5 23,9 32,5 

432,4 760,9 1 044,5 1 753,2 2 471,0 7,3 12,9 17,7 29,7 41,8 
1 950,2 3 499,4 4 546,1 7 049,4 9 358,5 6,9 12,4 16,1 24,9 33,0 
1 527,8 2 442,5 3 297,0 5 505,2 7 934,4 6,8 10,8 14,6 24,4 35,1 

68,5 111,4 155,8 277,9 410,4 6,3 10,2 14,3 25,5 37,7 
754,2 1 060,0 1 257,2 1 727,4 2 248,2 6,1 8,6 10,2 14,1 18,3 

4 712,5 7 295,9 9 678,6 13 889,8 17 514,4. 5,9 9,2 12,1 17,4 22,0 
6 451,4 9 946,5 13 925,4 24 433,2 34 821,4 5,2 8,1 11,3 19,9 28,3 

929,7 1 409,3 1 899,7 3 335,9 5 119,3 4,6 6,9 9,4 16,4 25,2 
1 217,5 2 180,0 3 179,5 5 846,1 -2) 3,8 6,8 10,0 18,3 -2) 

205,9 311,5 424,6 732,0 1041,9 3,6 5,5 7,5 12,9 18,3 
833,1 1 436,3 2 122,2 -2) 5 905,4 3,2 5,5 8,1 -2) 22,6 
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Tabelle II.4 

Umsatz, Umsatzanteile und durchschnittliche Zahl der Betriebe 
pro Unternehmen der umsatzgrößten Unternehmen 

nach zwei- und vierstelligen Wirtschaftszweigen 1979 

Wirtschaftszweig  

.(Reihenfolge gem. Spalte a) Umsatz des 
Wirtschafts

-

zweiges 

(Mio. DM) 

Anteil 
des Vier

-s

tellers 
am Umsatz 
des Zwei

-

stellers 
(%) 

SYPRO 
Kenn

-
ziffer 

Bezeichnung 

a b c d 

21 Bergbau   27 857,5 - 
2111 Steinkohlenbergbau und -brikettherstellung, Kokerei   22 389,8 80,4 
2114 Braunkohlenbergbau und -brikettherstellung   2 434,8 8,7 
2160 Gewinnung von Erdöl, Erdgas   1 041,8 3,7 

• 2171 Sonstiger Bergbau   92,5 0,3  
2180 Torfgewinnung und -veredlung   249,9 0,9 

22 Mineralölverarbeitung   75 750,7 - 
2200 identisch mit 22 

24 Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen   307,8 - 
2400 identisch mit 24 

25 Gewinnung und Verarbeitung von Steinen und Erden   28 317,5 - 
2512 Gewinnung von Natursteinen, a. n. g.   1 64 7, 5 5,8 
2514 Gewinnung von Kalkstein, Gips, Kreide   93,8 0,3 
2516 Gewinnung von Sand, Kies   1 587,1 5,6 
2517 Gewinnung von Schiefer, Ton, Kaolin   198,8 0,7 
2519 Gewinnung von Dolomit, Bims sowie von Steinen und Erden, a. n. g.   131,1 0,5 
2525 Verarbeitung von Natursteinen, a. n  g   845,7 3,0 
2529 Verarbeitung von Schiefer sowie von Steinen und Erden, a. n. g.   1 062,5 3,8 
2531 Herstellung von Zement   3193,3 11,3 
2535 Herstellung von Kalk, Mörtel   1 129,0 4,0 
2536 Herstellung von gebranntem Gips   118,3 0,4 
2541 Ziegelei   2 352,6 8,3 
2542 Herstellung von Grobsteinzeug   356,9 1,3 
2543 Herstellung von feuerfester Grobkeramik   2 079,3 7,3 
2551 Herstellung von Kalksandsteinen   614,5 2,2 
2553 Herstellung von Baustoffen aus Bims   469,0 1,7 
2555 Herstellung von großformatigen Fertigbauteilen aus Beton für Hochbau 400,4 1,4 
2559 Herstellung von Betonerzeugnissen (ohne Bims, großformatige Fertig- 

bauteile)   5 423,5 19,2 
2563 Herstellung von Gipserzeugnissen, Dämm- und  Leichtbauplatten   783,9 2,8 
2565 Herstellung von Asbestzementwaren   965,7 3,4 
2570 Verarbeitung von Asbest   1 115,4 3,9 
2580 Herstellung von Schleifmitteln   1023,8 3,6 
2591 Herstellung von Transportbeton   2 725,4 9,6 
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Tabelle II.4 

Anteil der Durchschnittliche Zahl der Betriebe pro Unternehmen 1) Zahl der 
Unter- 3  6  10  25  50 im 

Wirt- 
der nehmen 

im Wirt- umsatzgrößten Unternehmen am Umsatz 
des jeweiligen Wirtschaftszweiges schafts- 3  6 10  25  50 schafts- 

umsatzgrößten Unternehmen (%) zweig zweig 

e  f  g  h  i j k  1 m  n  o p 

66,9  84,2  94,3  99,0  99,7 3,7 34,3  26,8  18,7  9,0  5,2 81 
82,6  _2)  -  - 16,7 36,3  -2)  -  - 9 

_2)  -  -  - 4,8 -2)  -  -  - 5 
93,4  100,0  -  -  - 4,3 -2)  4,3  -  -  - 6 

-2)  -  -  - 2,3 2)  -  -  -  - 4 
-2)  -2)  -2)  80,4  - 1,3 -2)  -2)  _2)  1,4  - 49 

60,4  82,9  93,6  99,3  -2) 1,9 4,7  7,3  -2)  2,8  -2) 54 

82,6  100,0  -  -  - 1,3 -2)  1,3  -  -  - 6 

6,9  12,4  16,1  24,9  33,0 1,6 15,7  15,2  10,2  7,8  -2) 1 987 
-2)  -2)  39,9  58,8  74,3 2,4 -2)  -2)  11,8  6,5  4,3 144 
-2)  -2)  -  -  - 1,4 _2)  -2)  -  -  - 8 

21,4  26,7  32,2  49,2  67,3 1,9 4,7  4,5  5,8  4,4  3,3 175 
-2)  -2)  -2)  -  - 1,9 -2)  -2)  -)  -  - 15 

45,6  73,7  92,9  -  - 1,6 2,3  -2)  -2)  -  - 13 
13,6  21,0  29,1  46,7  -2) 1,4 6,0  4,2  3,4  2,5  -2) 175 
32,7  -2)  67,7  -2)  _ 2,1 6,3  -2)  4,0  -)  - 41 
49,8  _2)  75,9  -2)  _ 2,5 9,7  -2)  5,1  -2)  - 33 
-2)  -2)  66,4  84,1  97,6 1,5 -2)  -2)  2,1  1,6  _2) 58 
-2)  -2)  87,4  -  - 1,2 -2)  -2)  -2)  -  - 15 

16,6  24,9  -2)  44,8  59,6 1,2 -2)  2,0  -2)  -2)  1,6 235 
66,1  80,3  -2)  -  - -2)  _2)  _2)  -2)  -  - 16 
-2)  -2)  _2)  87,3  -2) 2,1 -2)  -2)  -2)  -2)  -2) 56 

14,8  23,6  32,2  55,7  80,5 1,5 4,0  3,7  2,9  2,2  -2) 82 
-2)  -2)  59,5  -2)  - 1,4 -2)  -2)  2,0  -2)  - 42 

21,5  35,9  50,4  _2)  - 1,1 -2)  -2)  -2)  -2)  - 47 

18,2  22,8  26,9  37,6  48,7 1,3 8,7  5,5  5,3  3,4  2,7 530 
-2)  -2)  89,0  -2) 2,0 -2)  -2)  -2)  -2)  - 27 

79,3  -2)  -2)  -  - 1,3 -2)  -2)  -2)  -  - 16 
49,6  69,1  86,5  99,0  - 1,2 -2)  -2)  -2)  -2)  31 
28,0  49,9  -2)  91,0  - 1,1 - 2)  -2)  -2)  -2)  - 48 
- 2)  -2)  18,5  35,7  55,8 2,9 -2)  -2)  8,5  7,4  5,7 180 
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noch Tabelle II.4 

Wirtschaftszweig 
(Reihenfolge gem. Spalte a) Umsatz des 

Wirtschafts

-

zweiges 

(Mio. DM) 

Anteil 
des Vier

-s

tellers 
am Umsatz 
des Zwei

-

stellers 
(%) 

SYPRO 
Kenn

-

ziffer 
Bezeichnung 

a b c d 

27 Eisenschaffende Industrie   47 731,2 - 
2711 Hochofen-, Stahl- und Warmwalzwerke (ohne Herstellung von Stahl- 

rohren)   39 957,3 83,7 
2715 Herstellung von Stahlrohren (ohne Präzisionsstahlrohre)   5 979,5 12,5 
2720 Herstellung von Präzisionsstahlrohren   968,1 2,0 
2740 Schmiede-, Preß- und Hammerwerke   826,2 1,7 

28 NE-Metallerzeugung, NE-Metallhalbzeugwerke   18 769,6 - 
2811 NE-Leichtmetallhütten   2 969,6 15,8 
2813 NE-Schwermetallhütten   3 581,4 19,1 
2816 NE-Metallumschmelzwerke   2 701,4 14,4 
2850 NE-Metallhalbzeugwerke   9 517,2 50,7 

29 Gießerei   11123,9 - 

2910 Eisen-, Stahl- und Tempergießerei   8 708,4 78,3 
2950 NE-Metallgießerei   2 415,5 21,7 

30 Ziehereien, Kaltwalzwerke, Stahlverformung, Mechanik, a. n. g.   21 133,7 - 
3011 Stabziehereien, Kaltwalzwerke   3 399,1 16,1 
3015 Drahtziehereien (einschließlich Herstellung von Drahterzeugnissen) ... 4 856,2 23,0 
3021 Herstellung von Gesenk- und leichten Freiformschmiedestücken, 

schweren Preßteilen   4 245,7 20,1 
3025 Stahlverformung, a. n. g., Oberflächenveredlung, Härtung   8 067,0 38,2 
3030 Mechanik, a. n  g   565,7 2, 7 

31 Stahl- und Leichtmetallbau, Schienenfahrzeugbau   19 721,6 - 
3111 Herstellung von Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen (ohne Gruben- 

ausbau)   9 547,2 48,4 
3114 Weichenbau, Herstellung von Kreuzungen und ähnlichem Gleismaterial 84,8 0,4 
3117 Herstellung von Grubenausbaukonstruktionen   1251,3 6,3 
3151 Kessel- und Behälterbau   7 830,1 39,7 
3171 Lokomotivbau   47,6 0,2 
3174 Waggonbau   820,1 4,2 
3177 Feld- und Industriebahnwagenbau   50,0 0,3 
3179 Reparatur von Schienenfahrzeugen   90,4 0,5 

32 Maschinenbau   119 337,9 - 
3210 Herstellung von landwirtschaftlichen Maschinen, Ackerschleppern   6 749,8 5,7 
3220 Herstellung von Metallbearbeitungsmaschinen, Maschinen- und 

Präzisionswerkzeugen   13 328,0 11,2 
3230 Herstellung von Textil- und Nähmaschinen   4 961,6 4,2 
3240 Herstellung von Maschinen für die Nahrungs- und Genußmittelindustrieusw. 12 83 7, 5 10,8 
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noch Tabelle II.4 

Anteil der Durchschnittliche Zahl der Betriebe pro Unternehmen 1) Zahl der 
3  6  10  25  50 im 

Wirt- 
der Unter

-

nehmen 
im Wirt- umsatzgrößten Unternehmen am Umsatz 

des jeweiligen Wirtschaftszweiges schafts- 3  6  10  25  50 schafts- 
umsatzgrößten Unternehmen (%) zweig zweig 

e  f  g  h  i j k  1  m  n  o p 

37,9  57,8  75,1  91,0  97,5 1,9 13,7  11,7  8,6  4,5  2,8 105 

45,2  65,0  82,6  96,6  100,0 2,4 13,7  9,5  7,2  -2)  -2) 53 

-2)  -2 )  -2)  -  - 1,9 2)  -2)  -2)  -  22 

-2)  -2)  91,9  -  - 1,2 -2)  -2)  -2)  -  - 14 

72,2  85,4  94,3  -  - -2) -2)  -2)  2)  -  - 16 

24,7  38,4  50,3  71,4  85,8 1,3 4,7  4,8  3,6  -2)  -2) 152 

82,6  _2)  -  -  - 2,0 _2)  -2)  -  -  - 8 

79,9  94,3  _2)  2)  - 1,2 2)  -2)  -2)  -  - 1 1 

46,4  58,2  70,3  92,8  - -2
)  -2)  -2)  2)  -2)  - 40  

30,7  49,3  59,7  80,7  93,7 1,4 5,3  4,0  -2)  -2)  -2) 93 

21,2  30,6  40,5  57,2  68,6 1,2 8,7  -2)  4,3  -2)  2) 470 

27,1  38,9  50,2  67,8  80,2 1,2 8,7  -2)  4,1  2,5  -2) 260 

-2)  -2)  40,3  56,5  -2) 1,1 -2)  - 2)  1,3  1,3  -2) 210 

9,1  13,4  17,4  -2)  36,3 1,1 4,7  -2)  2,4  - 2)  - 2) 1519 

35,6  48,3  -2)  82,5  97,1 1,1 -2)  1,5  -2)  -2)  -2) 63 
27,2  -2)  49,6  64,4  78,0 1,2 4,7  - 2)  2,8  1,9  1,5 186 

11,5  17,4  24,1  -2)  63,8 1,1 -2)  -2)  1,3  - 2)  -2) 242 

8,2  -2)  -2)  28,8  39,7 1,1 2,0  -2)  -2)  1,6  1,6 861 

8,5  15,0  -2)  -2)  59,4 1,1 -2)  1,5  -2)  -2)  1,2 167 

19,2  26,6  33,7  -2)  -2) 1,1 7,0  5,0  -2)  - 2)  -2) 1245 

25,3  29,4  33,8  -2)  51,7 1,1 5,0  -2)  2,9  -2)  1,6 860 

61,4  86,7  100,0  -  - -2) -2)  -2)  -2)  -  - 10  

-2)  -2)  -2)  -2) 1,1 -2)  -2)  -2)  -2) 27 

33,0  46,1  -2)  67,7  76,4 1,1 4,7  - 2)  -2)  -2)  2) 319 
-2)  -  -  -  - _2) -2)  -  -  -  - 4 

73,3  - 2)  -  -  - 1,3 2)  -2)  -  -  - 8 

-2)  -  -  -  - _2) -2)  -  -  -  - 4 
-2)  -2)  -2)  -  - -2)  -2)  -2 )  -2)  -  - 13 

9,7  14,5  18,7  26,9  34,8 1,2 12,7  16,5  12,5  7,1  -2) 4540 

28,7  38,7  46,6  -2)  78,3 1,3 2,3  2,2  2,0  -2)  - 2) 238 

6,0  10,5  15,9  -2)  45,7 1,1 2,3  2,7  -2)  -2)  - 2) 839 

18,6  32,2  43,4  67,5  83,2 1,1 -2)  1,8  2,2  1,6  -2 ) 185 

21,2  27,8  32,8  43,8  55,2 1,1 -2)  2,2  2,4  2,2  1,7 632 
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noch Tabelle II,4 

Wirtschaftszweig 
(Reihenfolge gem. Spalte a) Umsatz des 

Wirtschafts

-

zweiges 

(Mio. DM) 

Anteil 
des Vier

-

stellers 
am Umsatz 
des Zwei

-

stellers 
(%) 

SYPRO 
Kenn

-

ziffer 
Bezeichnung 

a b c d 

3256 Herstellung von Hütten- und Walzwerkseinrichtungen usw. (ohne Bau- 
maschinen)   18 483,4 15,5 

3257 Herstellung von Bau-, Baustoff- und ähnlichen Maschinen   8 188,4 6,9 
3260 Herstellung von Zahnrädern, Getrieben, Lagern, Antriebselementen   7 793,0 6,5 
3270 Herstellung von Maschinen für weitere bestimmte Wirtschaftszweige   8 157,1 6,8 
3280 Sonstiger Maschinenbau   38 839,2 32,5 

33 Straßenfahrzeugbau, Reparatur von Kraftfahrzeugen usw.   123 794,8 - 
3311 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren   88 844,0 71,8 
3314 Herstellung von Teilen für Kraftwagen und Kraftwagenmotoren   17 944,1 14,5 
3316 Herstellung von Karosserien, Aufbauten, Anhängern für Kraftwagen   5 015,2 4,1 
3321 Herstellung von Krafträdern, Kraftradmotoren   604,1 0,5 
3324 Herstellung von Fahrrädern   425,5 0,3 
3327 Herstellung von Kraftrad- und Fahrradteilen   545,6 0,4 
3380 Sonstiger Straßenfahrzeugbau   289,4 0,2 
3390 Reparatur von Kraftfahrzeugen, Fahrrädern; Lackierung von Straßen- 

fahrzeugen   10127,0 8,2 

34 Schiffbau   4 698,0 - 
3400 identisch mit 34 

35 Luft- und Raumfahrzeugbau   4 892,9 - 
3500 identisch mit 35 

36 Elektrotechnik, Reparatur von elektrischen Haushaltsgeräten   105 210,7 - 
3 610 Herstellung von Batterien, Akkumulatoren   1 65 5, 7 1,6 
3620 Herstellung von • Geräten der Elektrizitätserzeugung, -verteilung und 

ähnlichem   40 948,6 38,9 
3640 Herstellung von elektrischen Leuchten und Lampen   3 449,6 3,3 
3650 Herstellung von Elektrohaushaltsgeräten   9 686,2 9,2 
3660 Herstellung von Zählern, Fernmelde-, Meß- und Regelgeräten usw.   33 221,9 31,6 
3670 Herstellung von Rundfunk-, Fernseh-, phonotechnischen Geräten   13 647,6 13,0 
3680 Reparatur von elektrischen Geräten für den Haushalt   87,5 0,1 
3690 Montage von elektrotechnischen Erzeugnissen (ohne Bauinstallation)   2 513,6 2,4 

37 Feinmechanik, Optik, Herstellung von Uhren   13 400,3 - 
3711 Optik (ohne Augenoptik, Foto- und Kinotechnik)   1 427,4 10,7 
3715 Augenoptik   1175,3 8,8 
3721 Herstellung von Foto-, Projektions- und Kinogeräten   1 965,9 14,7 
3751 Feinmechanik (ohne Herstellung von medizin- und orthopädiemechani- 

schen Erzeugnissen)   4 055,1 30,3 
3760 Herstellung von medizin- und orthopädiemechanischen Erzeugnissen   3 509,4 26,2 
3771 Herstellung von Uhren   1267,3 9,5 
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noch Tabelle II.4 

Anteil der Durchschnittliche Zahl der Betriebe pro Unternehmen 1) Zahl der 
Unter- 3  6  10  25  50 im 

Wirt- 
der nehmen 

im Wirt- umsatzgrößten Unternehmen am Umsatz 
des jeweiligen Wirtschaftszweiges schafts- 3  6  10  25 50 schafts- 

umsatzgrößten Unternehmen (%) zweig zweig 

e  f  g  h  i j k  1  m  n o p 

43,3  49,6  56,3  -2)  -2) 1,3 12,3  8,2  7,0  -2 )  -2 ) 471 
26,7  36,3  44,0  64,9  80,5 1,2 3,7  3,0  2,6  1,8  -2 ) 243 
41,5  52,6  -2)  -2)  85,2 1,2 5,3  3,7  -2)  - 2)  1,8 213 
21,6  33,2  42,4  60,6  72,7 1,1 2,7  2,7  2,5  - 2)  -2) 339 
20,5  27,4  34,3  47,9  -2 ) 1,2 20,3  14,5  9,4  5,5  -  -2 ) 1 380 

47,5  . 63,4  71,3  78,0  82,7 1,3 -2 )  17,0  -2 )  13,0  -2 ) 2 015 
66,2  88,3  98,6  -  - 12,6 -2 )  17,0  27,1  -  - 23 
19,1  29,4  39,0  61,4  78,9 1,5 5,0  5,2  4,5  3,4  2,7 275 
24,0  -2)  

-2) 
 - 2)  75,7 1,1 -2)  -2)  -2)  -2)  -2) 216 

-2)  -  -  -  - 1,8 -2)  -  -  -  - 4 
65,0  83,2  -2)  -  - 1,3 -2)  -2)  -2)  -  - 12 
38,9  54,3  67,5  91,6  - 1,2 2,3  - 2)  -2)  -2)  - 40 
-2)  -2)  -2)  100,0  - 1,5 -2 )  -2)  -2)  1,5  - 25 

4,3  6,3  -2)  14,6  21,4 1,1 5,7  4,2  -2 )  2,1  -2 ) 1 420 

43,9  60,0  71,0  86,8  95,2 1,1 -2)  -2)  -2)  -2)  -2) 114 

-2 )  -2)  -2)  99,3  - 1,7 -2)  - 2)  -2)  -2)  - 36 

32,1  41,6  48,4  59,1  66,0 1,5 86,3  60,3  41,6  22,2  12,8 2 248 
-2)  -2 )  96,2  -  - 1,7 -2)  -2)  -2)  -  - 18 

46,4  53,5  57,8  63,8  69,7 1,5 63,3  35,5  23,0  10,5  6,4 953 
30,8  38,0  -2 )  59,6  72,7 1,1 4,3  - 2)  -2)  -2)  1,3 251 
44,3  58,4  69,1  85,6  94,6 1,5 8,7  6,7  4,9  - 2)  -2) 131 
-2 )  68,8  72,3  78,3  83,9 1,5 -2 )  30,0  19,0  9,3  5,6 564 

54,6  70,4  78,6  92,1  97,3 1,9 20,0  11,7  8,1  4,7  - 2) 115 
50,5  68,9  83,1  -  - 1,0 -2)  -2)  -2)  -  - 21 
59,5  - 2)  2)  -2)  -2)  1,4 20,0  - 2)  -2)  -2)  -2) 195 

15,1  23,6  29,0  39,4  49,5 1,1 4,0  5,0  4,0  2,6  -2) 1 297 
73,2  84,1  -2 )  97,1  - -2) 2,7  -2)  -2)  -2)  - 45 
45,6  56,5  -2 )  81,5  91,7 1,3 -2 )  3,2  -2 )  1,7  - 2) 100 
51,3  61,1  70,9  87,9  97,6 1,2 2,0  - 2)  -2)  1,4  - 2) 72 

28,1  36,6  44,8  63,3  75,7 1,2 4,3  3,2  2,5  2,0  1,7 252 
-2)  -2)  28,7  39,3  47,9 1,1 -2)  -2 )  1,6  1,5  -2 ) 705 

15,3  24,3  -2)  57,0  78,2 1,2 2,3  2,3  -2) 
 - 2)  -2) 123 
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Wirtschaftszweig 
(Reihenfolge gem. Spalte a) Umsatz des 

Wirtschafts

-

zweiges 

(Mio. DM) 

Anteil 
des Vier

-s

tellers 
am Umsatz 
des Zwei

-

stellers 
(%) 

SYPRO 
Kenn

-

ziffer 
Bezeichnung g 

a b c d 

38 Herstellung von Eisen-, Blech- und Metallwaren   32 975,4 - 
3810 Herstellung von Handelswaffen und deren Munition   1 850,3 5,6 
3821 Herstellung von Werkzeugen sowie Geräten für die Landwirtschaft   2 818,9 8,5 
3830 Herstellung von Heiz- und Kochgeräten   1 420,5 4,3 
3842 Herstellung von Stahlbiechwaren (ohne Möbel)   7 207,7 21,9 
3844 Herstellung von NE-Metallblechwaren (ohne Möbel)   1 934,8 5,9 
3847 Herstellung von Möbeln aus Metall   3 128,6 9,5 
3848 Herstellung von Panzerschränken (Tresoren)   122,6 0,4 
3849 Herstellung von Feinstblechpackungen   1976,0 6,0 
3850 Herstellung von Schlössern, Beschlägen   4 231,6 12,8 
3871 Herstellung von Schneidwaren, Bestecken   1 489,4 4,5 
3882 Herstellung von sonstigen Metallwaren (ohne -kurzwaren)   3 970,4 12,0 
3889 Herstellung von Metallkurzwaren, leichten Preß-, Zieh- und Stanzteilen 2 824,5 8,6 

39 Herstellung von Musikinstrumenten, Spielwaren, Füllhaltern usw.   5 907,8 - 
3911 Herstellung von Musikinstrumenten   633,8 10,7 
3931 Herstellung von Spielwaren, Christbaumschmuck   1 807,1 30,6 
3940 Herstellung von Turn- und Sportgeräten   526,9 8,9 
3951 Herstellung von Gold- und Silberschmiedewaren, a. n. g.   31,3 0,5 
3954 Herstellung von Schmuck aus Edelmetall oder -plattierungen   1 249,0 21,1 
3957 Herstellung von Phantasieschmuck   241,8 4,1 
3960 Bearbeitung von Edel- und Schmucksteinen, Perlen, Perlmutter, Hartglas 99,4 1,7 
3970 Herstellung von Münzen, Medaillen   78,2 1,3 
3980 Herstellung von Füllhaltern und ähnlichem, Stempeln; Verarbeitung von 

Schnitz- und Formstoffen   502,8 8,5 
3990 Foto- und  Filmlabors   737,5 12,5 

40 Chemische Industrie   132 774,1 - 
4031 Herstellung von chemischen Grundstoffen (auch mit anschließender 

Weiterverarbeitung)   82 857,7 62,4 
4034 Herstellung von chemischen Erzeugnissen für Gewerbe, Landwirtschaft 

(ohne Düngemittel)   15 358,4 11,6 
4035 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen   14 303,4 10,8 
4036 Herstellung von Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Körperpflegemitteln 10 842,1 8,2 
4037 Herstellung von fotochemischen Erzeugnissen   3 676,1 2,8 
4039 Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen für privaten Ver- 

brauch, Verwaltungen   2 491,6 1,9 
4090 Herstellung von Chemiefasern   3 244,8 2,4 
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noch Tabelle II.4 

Anteil der Durchschnittliche Zahl der Betriebe pro Unternehmen 1) Zahl der 
Unter

-

nehmen 
im Wirt

-

schafts-
zweig 

3 6 10 25 50 im 
Wirt

-

schafts

-

zweig 

der 

umsatzgrößten Unternehmen am Umsatz 
des jeweiligen Wirtschaftszweiges 

(%) 

3 6 10 25 50 

umsatzgrößten Unternehmen 

e f g h i j k 1 m n o p 

8,3 12,1 15,2 23,5 31,6 1,2 11,3 _-2) 5,5 3,7 2,9 2 208 
-2) -2) 96,2 -2) - 1,3 -2) -2) -2) -2) - 26 

15,7 23,7 -2) 47,8 62,4 1,1 3,0 3,2 -2) 1,8 -2) 267 
-2 ) -2) 83,8 -2) - 1,2 -2) 2) -2 ) -2 ) - 40 

5,9 -2) 
-2) 

-2 ) 45,0 1,1 2,3 -2) -2) -2) 1,6 546 

24,2 -2) 46,6 63,3 77,6 1,2 3,3 -2 ) 2,3 1,7 -2) 152 

14,8 22,2 30,2 51,6 70,1 1,2 2,7 2,2 2,0 -2 ) 1,5 205 

58,2 -2 ) 93,2 - - 1,1 -2) -2) -2) - - 14 

74,1 79,9 85,9 -2) - 1,8 10,0 -2) 4,0 _2) 
- 41 

14,8 25,8 35,8 57,8 74,9 1,2 2,0 2,0 2,0 -2) 1,7 231 

55,5 64,6 70,0 80,4 89,9 1,1 -2) 1,5 -2) -2) 1,2 110 
16,0 26,1 35,3 57,3 70,7 1,1 3,7 -2 ) 2,2 1,8 -2) 282 

17,2 23,2 28,9 43,6 57,7 1,1 -2) -2) -2) -2) -2) 294 

7,3 12,9 17,7 29,7 41,8 1,1 2,3 2,7 2,2 -2)  -2) 690 

30,2 42,8 53,1 -2) 92,2 1,1 2,0 -2) -2) -2) -2) 84 
-2 )  -2) 47,4 67,4 81,2 1,2 -2) -2) 1,8 1,6 1,4 164 
-2 )  -2) 45,4 73,8 95,6 1,1 -2) -2) -2) -2) -2) 63 

68,8 -2) - - - -2) -2) -2) - - - 8 
-2) -2) -2) 55,5 72,3 1,1 -2) -2) -2) -2) -2) 155 
-2)  -2) 46,9 72,2 94,8 1,1 -2) -2 ) 1,4 -2) -2) 61 

36,8 -2) 76,7 - - -2) -2) 2) -2 ) - 21 
-2 ) -2 ) 86,1 - - -2) -2) -2) -2 ) - - 15 

-2)  -2) 69,7 90,8 - 1,1 -2) -2 ) 1,3 -2) - 46 
-2)  -2) 49,1 73,8 92,5 1,1 -2) 

-2)  -2) -2) -2) 73 

26,0 41,2 48,4 61,9 71,3 1,3 8,3 9,7 8,7 5,5 4,1 1 195 

41,6 66,1 75,4 87,7 94,9 1,9 8,3 9,7 8,1 5,0 3,5 176 

17,3 25,3 31,6 45,2 58,4 1,3 4,3 3,5 2,8 2,3 2,4 493 
21,8 34,3 44,5 63,7 -2 ) 1,2 3,0 2,3 2,2 -2) -2) 269 
45,6 57,8 70,9 -2) 95,1 1,3 4,7 3,7 2,8 -2) -2) 119 
95,8 98,0 -2) - - 1,9 4,3 -2) -2) - 14 

29,5 44,1 56,5 74,2 87,9 1,1 2,0 1,8 1,9 -2) 2) 114 
-2)  -2) 100,0 - - 1,6 -2) -2) 1,6 - - 10 
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Wirtschaftszweig 
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-
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-
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t

-
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(%) 
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Kenn

-
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Bezeichnung 

a b c d 

50 Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -ein- 
richtungen   11169,3 - 

5060 Herstellung von Büromaschinen   2 708,9 24,3 

5080 Herstellung von Geräten und Einrichtungen für die automatische Daten- 
verarbeitung   8 460,3 75,7 

51 Feinkeramik   3 455,2 - 

5110 Herstellung von Porzellan   1 149,0 33,3 

5120 Herstellung von Steingut, Feinsteinzeug, Ton- und Töpferwaren   526,5 15,2 

5150 Herstellung von sanitärer Installationskeramik   174,5 5,1 

5160 Herstellung von technischer Keramik   297,1 8,6 

5170 Herstellung von Fliesen, Baukeramik, Kacheln, Kachelöfen   1 308,1 37,9 

52 Herstellung und Verarbeitung von Glas   8 257,0 - 

5211 Herstellung von Flachglas (ohne technisches Glas)   1 681,8 20,4 

5225 Herstellung von Hohlglas, technischem Glas   3 690,2 44,7 

5290 Verarbeitung und Veredlung von Glas, Herstellung und Verarbeitung 
von Glasfaser   2 885,0 34,9 

53 Holzbearbeitung   7 037,5 - 

5311 Säge- und Hobelwerke   2 998,8 42,6 

5361 Herstellung von Halbwaren aus Holz   4 038,7 57,4 

54 Holzverarbeitung   26168,6 - 

5411 Herstellung von Bauelementen aus Holz (ohne Fertigteilbauten)   3 919,0 15,0 

5421 Herstellung von Holzmöbeln (ohne Polstermöbel)   14 708,9 56,2 

5424 Herstellung von Polstermöbeln   3 233,3 12,4 

5427 Herstellung von Matratzen   368,1 1,4 

5431 Herstellung von Holzverpackungsmitteln und -lagerbehältern   905,7 3,5 

5441 Herstellung von sonstigen Holzwaren   2 353,9 9,0 

5461 Herstellung von Kork-, Korb- und Flechtwaren (ohne Korbmöbel)   86,7 0,3 

5470 Herstellung von Pinseln, Besen, Bürsten, Bearbeitung von Natur- 
schwämmen   593,0 2,3 

55 Zellstoff-, Holzschliff-, Papier- und Pappeerzeugung   10 276,8 - 

5500 identisch mit 55 

56 Papier- und Pappeverarbeitung   13 044,1 - 

5610 Herstellung von Tapeten, Spezialpapieren, Verpackungsmitteln aus Papier 7 518,4 57,6 

5620 Herstellung von Schreibwaren, Bürobedarf aus Papier und Pappe; 
Buchbinderei   2 140,2 16,4 

5691 Herstellung von sonstigen Waren aus Papier und Pappe   3 385,5 26,0 
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 Anteil der Durchschnittliche Zahl der Betriebe pro Unternehmen 1) Zahl der 
Unter- 3 6 10 25 50 im 

Wirt- 
der nehmen 

im Wirt- umsatzgrößten Unternehmen am Umsatz 
des jeweiligen Wirtschaftszweiges schafts- 3 6 10 25 50 schafts- 

umsatzgrößten Unternehmen (%) zweig zweig 

e f g h i j k 1 m n o p 

73,8 84,6 -2 )  -2)  99,2 1,5 6,0  5,2  -2)  -2)  -2) 74 

-2) -2) -2) 97,4  - 1,6 -2)  -2)  -2)  2,0  - 42 

-2) -2) -2) -2)  - 1,3 -2)  -2)  -2)  -2)  - 32 

37,3 48,6 -2) 72,6  86,7 1,3 9,7  7,3  -2)  -2)  2,0 154 
46,4 56,0 66,5 92,0  - 1,5 -2)  -2)  _2)  -2)  - 48 
34,5 45,4 57,4 82,1  96,2 1,1 2,3  -2)  -2)  -2)  -2) 68 

-2 )  - - -  - 1,6 -2)  -  -  -  - 5 
68,9 87,7 -2) -  - 1,6 3,7  -2)  -2)  -  - 14 
76,8 89,1 -2)  -  - 1,6 -2)  -2)  -2)  -  - 19 

26,7 44,8 51,8 68,5  -2) 1,2 6,0  4,7  3,6  2,7  -2) 290 
98,4 100,0 - -  - 2,8 -2)  2,8  -  -  - 6 
40,7 52,3 63,5 85,5  98,5 1,3 3,3  2,5  -2)  1,7  -2) 64 

29,0 40,9 -2) 61,6  73,4 1,1 3,0  2,7  -2)  -2)  -2) 220 

9,6 15,9 -2) 38,6  54,5 1,1 2,0  1,8  -2)  -2)  -2) 507 
10,3 -2) -2) 37,7  51,0 1,1 3,0  -2)  -2)  1,4  1,3 366 
16,7 27,2 38,2 -2)  82,8 1,2 -2)  1,7  1,8  -2)  1,5 141 

3,2 5,5 8,1 -2)  22,6 1,1 3,0  -2)  2,2  -2)  2,3 2513 
9,9 15,8 -2) 37,0  51,6 1,1 -2)  4,8  -2)  2,2  1,7 472 
5,5 9,2 13,5 23,8  34,3 1,1 4,3  -2)  2,7  -2)  1,8 1295 

16,6 23,6 31,3 51,1  68,2 1,1 -2)  1,8  1,9  -2)  -2) 212 
48,2 60,8 70,0 91,1  - 1,1 _2)  -2)  -2)  -2) 

 - 37 
-2) -2) 46,5 67,3  83,5 1,2 _2)  _2)  2,1  -2)  1,3 108 
-2)  -2) 26,8 43,6  59,1 1,1 -2)  -2)  1,6  1,7  _2) 292 

40,3 -2) 87,7 -  - -2) -2)  -2)  -2)  -  - 17 

19,7 30,8 43,2 70,0  90,2 1,1 -2)  -2)  -2)  -2)  -2) 80 

29,6 42,0 52,8 71,0  86,0 1,3 5,7  4,0  -2)  2,0  -2) 136 

12,3 18,0 22,9 34,6  -2) 1,2 8,0  7,0  5,4  3,6  - 2) 776 
10,9 16,0 22,1 36,4  52,4 1,2 8,0  -2)  4,5  2,8  2,2 437 

-2) -2) 36,  55,7  -2) 1,1 -2)  -2)  1,7  1,7  -2) 218 
43,2 57,2 -2) 84,5  92,9 1,3 4,7  4,2  -2)  -2)  -2) 121 
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57 Druckerei, Vervielfältigung   17 093,1 - 

5700 identisch mit 57 

58 Herstellung von Kunststoffwaren   22 596,8 - 

5800 identisch mit 58 

59 Gummiverarbeitung   12 338,6 - 

5900 identisch mit 59 

61 Ledererzeugung   1 209,5 - 

6100 identisch mit 61 

62 Lederverarbeitung   6195,7 - 

6211 Lederverarbeitung (ohne Herstellung von Schuhen)   2 021,8 32,6 
6251 Herstellung von Schuhen   4 173,9 67,4 

63 Textilgewerbe   31930,0 - 

6301 Wollaufbereitung, Zwirnerei, handelsfertige Aufmachung von Wollgarnen   370,4 1,2 
6311 Wollspinnerei   1270,8 4,0 
6312 Baumwollspinnerei   3 224,9 10,1 
6322 Zwirnerei, handelsfertige Aufmachung von Baumwollgarnen   323,6 1,0 
6323 Zwirnerei, handelsfertige Aufmachung von Seidengarnen, Texturiererei 1 031,0 3,2 
6331 Wollweberei, a. n  g   1 251,1 3,9 

6332 Baumwollweberei, a. n  g   4 616,4 14,5 

6333 Seidenweberei, a. n  g   1 631,8 5,1 

6354 Leinen-, Hanf- und Ramieaufbereitung und -verarbeitung   52,9 0,2 

6355 Jutespinnerei und -weberei     296,8 0,9 
6357 Herstellung von Seilerwaren, Bindfäden und ähnlichem aus Fasern aller 

Art   26,9 0,1 

6361 Herstellung von Gardinenstoff   710,9 2,2 

6365 Herstellung von Möbel- und Dekorationsstoff   1 124,4 3,5 

6370 Wirkerei, Strickerei   7 135,5 22,3 
6380 Herstellung von Teppichen und ähnlichem, beschichtetem Gewebe   3 052,5 9,6 
6391 Veredlung von Textilien   2 980,4 9,3 

6399 Sonstiges Textilgewerbe, a. n  g   2 829,9 8,9 

64 Bekleidungsgewerbe   20 313,0 - 

6413 Herstellung von Herrenoberbekleidung   4 314,5 21,2 

6414 Herstellung von Damen- und Kinderoberbekleidung   9 090,6 44,8 

6421 Herstellung von Herren-, Damen- und Kinderwäsche   1 527,4 7,5 

6425 Herstellung von Haus-, Bett- und Tischwäsche   412,4 2,0 
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Anteil der Durchschnittliche Zahl der Betriebe pro Unternehmen 1) Zahl der 
Unter

-

nehmen 
im Wirt

-
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3 6 10 25 50 im 
Wirt

-
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-

zweig 

der 

umsatzgrößten Unternehmen am Umsatz 
des jeweiligen Wirtschaftszweiges 

(%) 

3 6 10 25 50 

umsatzgrößten Unternehmen 

e f g h i j k 1 m n o p 

7,5 10,7 14,5 23,9 32,5 1,0 2,7 2,2 2,0 1,6 -2) 1834 

6,8 10,8 14,6 24,4 35,1 1,1 5,3 3,7 3,5 -2) 2,3 1633 

37,0 50,5 63,3 79,4 88,8 1,4 8,7 7,7 -2) 3,1 -2) 211 

-2)  -2) 47,7 77,4 94,1 1,1 -2)  -2) -2) 1,1 -2) 76 

15,9 22,2 27,5 39,2 51,7 1,3 8,3 6,8 5,7 3,9 3,0 607 
7,4 13,5 20,7 39,0 55,9 1,2 2,0 2,0 -2) 1,6 1,5 307 

23,6 33,0 40,8 56,5 70,3 1,4 8,3 6,8 5,7 4,2 -2) 300 

3,8 6,8 10,0 18,3 -2) 1,4 2,3 4,2 3,8 2,9 -2) 1678 
-2) - - - - -2) -2) - - - - 5 

23,5 41,5 59,6 89,3 - 1,1 -2) 
-2) -2) -2) - 48 

26,5 41,6 -2) 79,3 -2) 1,4 3,7 2,8 -2)  -2)  -2) 65 
51,0 69,7 83,4 - - 1,3 2,3 -2) -2) - - 24 
-2) -2) 86,4 - - 1,3 -2) -2) -2) - - 23 

14,8 28,1 41,6 73,5 -2) 1,1 -2) 
 

-2)  -2) 1,2 -2) 60 
16,6 -2)  -2)  -2) 75,2 1,4 3,0 -2) -2)  -2)  -2) 154 

-2) -2) -2) 90,1 - 1,5 -2) -2) -2) -2) - 45 
89,1 100,0 - - - -2)  

-2)  -2)  - - - 6  

56,2 79,1 96,4 - - 1,2 -2)  -2)  -2)  - - 13 

-2) - - - -2) -2) - - - - 5 
21,9 38,8 -2) -2) - 1,1 -2)  -2)  -2)  -2) - 49 
17,4 -2) 48,1 78,5 -2) 1,2 -2)  -2)  -2)  -2)  -2) 65 
10,4 -2) -2) 36,2 49,1 1,6 6,0 -2) -2) 3,7 3,4 620 
28,5 43,9 58,4 85,0 99,4 1,2 3,0 2,2 -2) 1,4 -2) 57 
23,3 32,1 -2) 59,6 76,5 1,1 -2) 1,7 -2) -2) -2) 169 
19,9 -2) 35,7 51,9 65,7 1,1 2,7 -2) 1,9 1,5 1,3 270 

4,6 6,9 9,4 16,4 25,2 1,3 14,7 10,0 7,3 5,2 3,9 2513 
9,8 16,5 23,3 41,7 60,1 1,4 5,0 3,7 3,5 3,3 2,8 325 
8,6 -2) -2) 28,9 42,1 1,2 11,7 -2) -2) 3,8 -2) 1272 

17,9 26,4 -2) 54,5 74,7 1,3 2,7 -2) -2) 1,8 1,7 172 
50,8 64,0 71,7 87,7 99,0 1,2 3,3 -2) -2) -2)  -2) 56 
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noch Tabelle II.4 

Wirtschaftszweig 
(Reihenfolge gem. Spalte a) Umsatz des 

Wirtschafts

-

zweiges 

(Mio. DM) 

Anteil 
des Vier

-

stellers 
am Umsatz 
des Zwei

-

stellers 
(%) 

SYPRO 
Kenn

-

ziffer 
Bezeichnung 

a b c d 

6430 Serienfertigung von Arbeits-, Sport-, Leder-, Regenschutzbekleidung, 
Uniformen   1756,8 8,6 

6440 Herstellung von Miederwaren   651,1 3,2 
6450 Herstellung von Kopfbedeckungen, Bekleidungszubehör   676,6 3,3 
6460 Verarbeitung von Fellen, Pelzen   741,1 3,6 
6470 Herstellung von Bettwaren (ohne Matratzen)   667,2 3,3 
6481 Herstellung von konfektionierten textilen Artikeln für die 

Innenausstattung   52,4 0,3 
6489 Herstellung von sonstigen konfektionierten textilen Artikeln, a. n. g.   368,9 1,8 
6499 Mit dem Bekleidungsgewerbe verbundene Tätigkeiten   54,2 0,3 

65 Reparatur von Gebrauchsgütern (ohne elektrische Geräte für den Haushalt) 12,5 - 

68 Ernährungsgewerbe   123 023,0 - 

6811 Mahl- und Schälmühlen   3 438,3 2,8 
6812 Herstellung von Teigwaren   509,1 0,4 
6813 Herstellung von Nährmitteln (ohne Teigwaren)   3 976,1 3,2 
6814 Herstellung von Stärke, Stärkeerzeugnissen   340,3 0,3 
6816 Herstellung von Kartoffelerzeugnissen, a. n  g   775,1 0,6 
6818 Herstellung von Backwaren (ohne Dauerbackwaren)   4 354,4 3,5 
6819 Herstellung von Dauerbackwaren   1737,9 1,4 
6821 Zuckerindustrie   4 401,9 3,6 
6825 Obst- und  Gemüseverarbeitung   3 684,2 3,0 
6828 Herstellung von Süßwaren (ohne Dauerbackwaren)   9 079,5 7,4 
6831 Molkerei, Käserei   17 099,4 13,9 
6836 Herstellung von Dauermilch, Milchpräparaten, Schmelzkäse   4 979,7 4,0 
6841 Ölmühlen, Herstellung von Speiseöl   2 671,1 2,2 
6844 Herstellung von Margarine und ähnlichen Nahrungsfetten   4 675,6 3,8 
6847 Talgschmelzen, Schmalzsiedereien   214,9 0,2 
6852 Schlachthäuser (ohne kommunale Schlachthöfe)   6 473,3 5,3 
6853 Fleischwarenindustrie (ohne Talgschmelzen und ähnliches)   8 906,4 7,2 
6854 Fleischerei   3 009,0 2,4 
6856 Fischverarbeitung   2 053,1 1,7 
6860 Verarbeitung von Kaffee, Tee, Herstellung von Kaffeemitteln   8 758,9 7,1 
6871 Brauerei   11659,1 9,5 
6872 Mälzerei   698,1 0,6 
6873 Alkoholbrennerei   173,3 0,1 
6875 Herstellung von Spirituosen   5 047,9 4,1 
6877 Herstellung und Verarbeitung von Wein   1606,5 1,3 
6879 Mineralbrunnen, Herstellung von  Mineralwasser, Limonaden   4 620,2 3,8 
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noch Tabelle II.4 

Anteil der Durchschnittliche Zahl der Betriebe pro Unternehmen 1) Zahl der 
Unter

-

nehmen 
im Wirt- 

3 6 10  25 50 im 
Wirt- 

der 

umsatzgrößten Unternehmen am Umsatz 
des jeweiligen Wirtschaftszweiges schafts- 3 6 10 25 50 schafts- 

umsatzgrößten Unternehmen (%) zweig zweig 

e f g  h i j k 1 m n o p 

-2)  -2) 33,6  52,6 69,8 1,4 -2) -2) 2,8 3,0 _2) 233 
- 2) -2) -2)  -2) _ 2,5 -2) -2) -2) -2) - 27 

13,1 23,1 33,5  56,3 76,4 1,1 2,3 2,0 1,8 -2) -2) 118 
26,9 35,0 43,1  60,8 77,7 1,0 -2) 

 
-2) 1,3 -2)  -2) 123 

-2)  -2) 43,1  69,9 91,5 1,1 -2) 
 - 2)  -2)  

-2)  -2) 75 

55,2 75,2 93,8  - - - -2)  - 2)  
-2) - - 14 

20,9 -2) -2)  65,5 85,5 1,1 -2)  -2)  - 2)  -2)  
-2) 83 

48,2 71,0 89,4  - - 1,2 -2)  - 2)  -2)  - - 15 

63,7 -2) -  - - -2) -2) -2) - - - 7 

5,2 8,1 11,3  19,9 28,3 1,2 5,3 5,3 5,6 5,2 4,1 3 855 
31,5 -2) -2)  79,1 94,2 -2) 3,7 -2) -2) 1,6 -2) 74 
49,7 75,4 91,6  - - -2)  -2)  -2)  -2)  - - 16 
55,8 73,1 -2)  95,8 - 1,4 4,7 -2)  -2)  -2)  - 48 
72,0 87,5 -2)  - - -2) 

 
-2)  -2)  -2)  - - 11 

51,8 72,0 86,6  99,7 - 1,3 -2)  -2)  -2)  -2) - 28 

-2) -2) 21,9  -2) 48,3 1,1 -2) -2) 4,0 -2)  -2) 770 
-2) 

-2) 76,3  - 2) 98,3 1,2 -2)  -2)  -2)  -2)  -2) 63 
46,8 58,2 70,7  95,2 - 1,6 5,3 3,5 -2)  -2) - 34 
15,4 -2) 35,4  55,0 73,5 1,2 4,3 -2) 3,6 -2) -2) 192 
31,3 42,0 52,4  75,9 89,8 1,2 3,3 2,5 2,3 1,6 -2) 149 
11,3 18,3 24,9  38,8 54,6 1,4 4,7 5,0 5,0 3,2 -2) 292 
35,3 53,7 72,2  -2)  - 1,9 4,3 4,2 3,3 -2) - 36 
57,5 -2) 99,2  - - 1,2 -2)  -2)  -2) - - 13 
-2) -2) 98,5  - - 1,6 -2)  -2)  -2) - - 16 
-2)  -2)  - 2)  - - -2)  -2)  -2)  -2)  - - 11 

39,7 51,3 60,6  77,9 -2) 1,5 6,3 4,7 3,6 -2) -2) 106 
15,2 22,3 29,7  45,8 61,9 1,1 2,0 2,7 -2) 

 
-2) 

 
-2) 281 

-2)  -2) 19,8  32,1 44,2 1,0 -2)  -2
)  - 2)  -2) 

-2 ) 451 
49,1 -2) 67,7  84,4 -2) 1,2 3,7 -2) 2,0 -2) -2) 69 
43,8 63,6 76,4  96,5 - 1,3 2,7 -2) 

 -2)  
-2) 

 - 44 
10,8 18,0 25,5  44,0 -2) 1,1 6,7 4,2 3,0 2,2 -2) 528 
30,2 44,5 59,3  95,6 - 1,4 2,3 -2)  -2)  -2)  - 28 
-2) -2) 94,6  - - 1,2 -2) -2)  -2) - 13 

24,0 37,8 48,6  75,3 92,4 1,2 -2) 2,3 -2) 1,4 1,3 87 
-2)  -2) 81,5  96,4 - 1,1 -2) 

 
-2)  -2)  -2)  - 37 

-2)  -2) 31,8  46,0 60,6 1,1 -2) 
 

-2) 2,9 2,0 -2) 240 
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Wirtschaftszweig 
(Reihenfolge gem. Spalte a) Umsatz des 

Wirtschafts

-

zweiges 

(Mio. DM) 

Anteil 
des Vier

-

stellers 
am Umsatz 
des Zwei

-

stellers 
(%) 

SYPRO 
Kenn

-

ziffer 
Bezeichnung 

a b c d 

6882 Übriges Ernährungsgewerbe (ohne Herstellung von Futtermitteln)   1 575,7 1,3 
6889 Herstellung von Futtermitteln   6 504,1 5,3 

69 Tabakverarbeitung   15 294,3 - 
6911 Herstellung von Zigaretten)   14 635,1 95,7 
6915 Tabakverarbeitung (ohne Herstellung von Zigaretten)   659,2 4,3 

72 Hoch- und Tiefbau   79 696,5 - 
7210 Hoch- und Tiefbau, o. a. S.   32 347,1 40,6 
7220 Hochbau (ohne Fertigteilbau)   20 442,0 25,6 
7231 Herstellung von Fertigteilbauten aus Beton im Hochbau   1 593,9 2,0 
7233 Montage von Fertigteilbauten aus Beton im Hochbau   448,5 0,6 
7235 Herstellung von Fertigteilbauten aus Holz im Hochbau   2 527,4 3,2 
7237 Montage von Fertigteilbauten aus Holz im Hochbau   658,8 0,8 
7241 Erdbewegungsarbeiten, Landeskulturbau   720,1 0,9 
7242 Wasser- und Wasserspezialbau   337,2 0,4 
7243 Straßenbau   11903,9 14,9 
7244 Brunnenbau, nichtbergbauliche Tiefbohrung   476,1 0,6 
7245 Bergbauliche Tiefbohrung und ähnliche (ohne Erdölbohrung)   483,7 0,6 
7249 Tiefbau, a. n. g.   7 485,3 9,4 
7251 Gerüstbau   261,1 0,3 
7255 Fassadenreinigung   11,4 0,0 

73 Spezialbau   2 945,2 - 

7301 Schornstein-, Feuerungs- und Industrieofenbau   434,6 14,8 
7303 Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit   290,6 9,9 

7304 Abdämmung gegen Kälte, Wärme, Schall, Erschütterung   2 027,4 68,8 

7305 Abbruch-, Spreng- und Enttrümmerungsgewerbe   190,7 6,5 

74 Stukkateurgewerbe, Gipserei, Verputzerei   1 088,1 - 

7400 identisch mit 74 

75 Zimmerei, Dachdeckerei   2 670,0 - 
7510 Zimmerei, Ingenieurholzbau   976,4 36,6 
7550 Dachdeckerei   1693,6 63,4 

76 Bauinstallation   12 284,4 - 

7610 Klempnerei, Gas- und Wasserinstallation   2 287,9 18,6 

7640 Installation von Heizungs-, Klima- und gesundheitstechnischen Anlagen 6 327,7 51,5 

7670 Elektroinstallation   3 668,8 29,9 
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noch Tabelle II.4 

Anteil der Durchschnittliche Zahl der Betriebe pro Unternehmen 1) 3) Zahl der 
Unter

-

nehmen 
im Wirt

-

schafts

-

zweig 

3 6 10 25 50 im  
Wirt

-

schafts

-

zweig 

der 

umsatzgrößten Unternehmen am Umsatz 
des jeweiligen Wirtschaftszweiges 

(%) 

3 6 10 25 50 

umsatzgrößten Unternehmen 

e f g h i j k 1 m n o p 

20,3 32,5 -2) 72,5 90,7 1,2 -2) 1,5 -2)  -2)  -2) 84 

24,3 38,7 48,7 70,5 86,2 1,4 5,0 4,2 3,6  2,4 1,8 134 

64,9 93,4 -2 ) 
 -2) - 2,0 4,3 3,2 -2)  -2) 47 

67,9 97,6 -2) - - 2,3 4,3 _2) -2)  - - 11 

43,9 65,1 80,0 97,1 - 1,9 4,7 5,3 -2)  2,2 - 36 

5,9 9,2 12,1 17,4 22,0 - - - -  - - 11 365 

14,6 21,6 28,2 38,0 44,8 - - - -  - - 2 783 

7,3 9,2 11,0 14,9 -2) - - - -  - - 5 357 

27,8 44,7 55,9 77,7 93,7 - - - -  - - 76 

52,4 73,1 84,6 99,6 - - - - -  - - 27 

24,2 36,3 46,2 70,6 86,7 - - - -  - - 108 

62,6 81,5 89,0 99,6 - - - - -  - - 27 

26,1 33,6 39,9 54,6 71,7 - - - -  - - 128 

24,7 42,6 56,8 87,6 - - - - -  - - 42 

6,0 8,6 11,4 18,9 26,4 - - - -  - - 1 376 

42,5 60,3 72,8 92,3 - - - - -  - - 42 

93,0 100,0 - - - - - - -  - - 6  
3,9 6,7 9,4 16,7 25,2 - - - -  - - 1 314 

15,0 25,1 35,4 61,0 86,1 - - - -  - - 74 
-2) - - - - - - - -  - - 5 

39,1 45,3 51,3 60,6 69,4 - - - -  - - 321 

34,5 44,8 53,8 77,6 97,1 - - - -  - - 59 
25,6 38,9 50,8 78,1 98,7 - - - -  - - 53 

56,8 65,1 70,0 78,4 85,4 - - - -  - - 167 

25,4 41,2 53,8 83,1 - - - - -  - - 41 

6,3 10,2 14,3 25,5 37,7 - - - -  - - 399 

7,8 10,7 14,2 22,2 30,3 - - - -  - - 774 

8,2 12,8 17,3 28,3 41,3  - - - - -  - - 314 

12,1 16,4  ' 21,0 30,7 40,7 - - - -  - - 460 

6,1 8,6 10,2 14,1 18,3 - - - -  - - 3 631 

3,2 5,0 7,0 12,9 20,6 - - - -  - - 888 

8,9 11,7 13,9 20,1 26,5 - - - -  - - 1 473 

12,8 15,9 18,4 24,4 30,8 - - - -  - - 1 270 
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-

zweiges 

(Mio. DM) 
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des Vier

-
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am Umsatz 
des Zwei

-

stellers 
(%) 

SYPRO 
Kenn

-

ziffer 
Bezeichnung g 

a b c d 

77 Ausbaugewerbe (ohne Bauinstallation)   5 683,2 — 
7710 Ausbaugewerbe (ohne Bauinstallation)   165,6 2,9 
7731 Glasergewerbe   383,9 6,8 
7734 Maler- und Lackierergewerbe   2 573,7 45,3 
7751 Bautischlerei   483,2 8,5 
7755 Parkettlegerei   19,5 0,3 
7771 Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerei   1 391,6 24,5 
7774 Estrichlegerei   466,5 8,2 
7777 Sonstige Fußbodenlegerei und -kleberei (ohne Estrich)   149,6 2,6 
7791 Ofen- und Herdsetzerei   7,4 0,1 
7799 Sonstiges Ausbaugewerbe (ohne Ofen- und Herdsetzerei)   39,9 0,7 

1) Bergbauliche und verarbeitende Betriebe der dargestellten Unternehmen (vgl. Kapitel II, Abschnitt 2.2). 
2) Aus Gründen der Geheimhaltung nicht veröffentlicht. 
3) Für das Baugewerbe liegen keine Angaben zur Anzahl der Betriebe vor. 
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noch Tabelle II.4 

Anteil der Durchschnittliche Zahl der Betriebe pro Unternehmen 3) Zahl der 
Unter

-

nehmen 
im Wirt- 

3 6 10  25 50 im 
Wirt- 

der 

umsatzgrößten Unternehmen am Umsatz 
des jeweiligen Wirtschaftszweiges schafts- 3 6 10 25 50 schafts- 

umsatzgrößten Unternehmen (%) zweig zweig 

e f g  h i j k 1 m n o p 

3,6  5,5  7,5  12,9  18,3 - - -  -  - - 2 057 

50,9  64,3  75,6  96,7  - - - -  -  - - 30 

18,5  24,6  31,5  51,7  73,9 - - -  -  - - 102 

6,6  9,5  12,3  18,6  25,3 - - -  -  - - 1 208 

6,6  11,3  16,9  32,3  51,1 - - -  -  - - 180 

55,7  -2)  -  -  - - - -  -  - - 7 

8,8  13,2  17,6  28,5  40,8 - - -  -  - - 378 
14,5  23,4  31,0  51,4.  74,7 - - -  -  - - 97 

26,4  39,2  52,3  89,1  - - - -  -  - - 34 
-2)  -  -  -  - - - -  -  - - 4 

31,9  55,3  81,6  -  - - - -  -  - - 15 
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Tabelle II.5 

Zweistellige Wirtschaftszweige nach der Höhe des Anteils der umsatzgrößten Unternehmen am Umsatz, an der 
Beschäftigtenzahl, den Investitionen und dem Census Value Added des jeweiligen Wirtschaftszweiges 1979 

Wirtschaftszweig 
(Reihenfolge gemäß Spalte cg) 1 ) 

Anteil der 

3 6 10 25 50 
SYPRO 
Kenn

-

Ziffer 
Bezeichnung umsatzgrößten Unternehmen des 

jeweiligen Wirtschaftszweiges (%) 

a b g h i j k 

35 

24 

50 

21 

69 

65 

22 

33 

34 

Luft- und Raumfahr-
zeugbau   

Herstellung und Ver-
arbeitung von Spalt- 
und Brutstoffen   

Herstellung von Büro-
maschinen, Datenver-
arbeitungsgeräten und 
-einrichtungen   

Bergbau   

Tabakverarbeitung   

Reparatur von 
Gebrauchsgütern (ohne 
elektrische Geräte 
für den Haushalt)   

Mineralölverarbeitung   

Straßenfahrzeugbau, 
Reparatur von Kraft-
fahrzeugen usw   

Schiffbau   

am Umsatz  c 
an der Beschäftigtenzahl  d 
an den Investitionen  e 
am Census Value Added 3) f 

am Umsatz  c 
an der Beschäftigtenzahl  d 
an den Investitionen  e 
am Census Value Added 3 ) f 

am Umsatz  c 
an der Beschäftigtenzahl  d 
an den Investitionen  e 
am Census Value Added 3 ) f 

am-Umsatz  c 
an der Beschäftigtenzahl  d 
an den Investitionen  e 
am Census Value Added 3 ) f 

am Umsatz  c 
an der Beschäftigtenzahl  d 
an den Investitionen  e 
am Census Value Added 3 ) f 

am Umsatz  c 
an der Beschäftigtenzahl  d 
an den Investitionen  e 
am Census Value Added 3 ) f 

am Umsatz  c 
an der Beschäftigtenzahl  d 
an den Investitionen  e 
am Census Value Added 3) f 

am Umsatz  c 
an der Beschäftigtenzahl  d 
an den Investitionen  e 
am Census Value Added 3 ) f 

am Umsatz  c 
an der Beschäftigtenzahl  d 
an den Investitionen  e 
am Census Value Added 3 ) f 

-2) 

 -2) 
-2) 
-4) 

82,6 
84,6 
82,4 
-4) 

73,8 
63,0 
- 2 ) 
- 4 ) 

66,9 
71,1 
58,7 
65,5 

64,9 
50,6 
53,9 
66,6 

63,7 
51,8 
43,0 
- 4 ) 

60,4 
36,7 
43,3 
-4) 

47,5 
39,7 
54,1 
47,5 

43,9 
42,9 
31,6 
-4) 

-2) 
 -2) 

-2) 
-4) 

100,0 
100,0 
100,0 
-4) 

84,6 
79,2 
- 2 ) 

87,0 

84,2 
85,6 
70,3 
80,6 

93,4 
69,2 
91,7 
94,9 

-2) 
- 2 ) 
- 2 ) 
-4) 

82,9 
64,3 
69,8 
-4) 

63,4 
53,5 
71,3 
62,8 

60,0 
60,4 
- 2 ) 
-4) 

-2) 
-2) 
- 2 ) 
-4) 

- 5 ) 
- 5) 
- 5 ) 
-5) 

- 2 ) 
- 2 ) 
- 2 ) 
- 4 ) 

94,3 
94,4 
92,7 
92,1 

- 2 ) 
- 2 ) 
- 2 ) 
-4)  

-5) 
-5)  
- 5 ) 
-5) 

93,6 
76,9 
90,1 
-4) 

71,3 
62,4 
78,4 
70,4 

71,0 
69,7 
70,2 
-4) 

99,3 
99,1 
98,1 
99,2 

- 5 ) 
- 5 ) 
- 5 ) 
-5) 

- 2 ) 
- 2 ) 
- 2 ) 
-4) 

99,0 
98,6 
98,8 
- 4 ) 

- 2 ) 
- 2 ) 
- 2 ) 
-4)  

-5) 
-5)  
- 5 ) 
-5) 

99,3 
94,1 
99,0 
-4) 

78,0 
71,9 
84,5 
78,6 

86,8 
84,3 
76,9 
-4) 

-5)  
- 5 ) 
- 5 )  
- 5 ) 

- 5 )  
- 5 )  
- 5 )  
-5) 

99,2 
98,3 
99,7 
-4) 

99,7 
99,5 
99,8 

-4)   

-5)   
- 5 )  
- 5 )  
- 5 )  

-5)  
-5 )  
- 5 )  
-5) 

- 2 )  
- 2 )  
- 2 ) 
-4) 

82,7 
77,6 
88,6 
83,8 

95,2 
93,9 
94,1 
-4) 
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noch Tabelle II.5 

Wirtschaftszweig Anteil der 
(Reihenfolge gemäß Spalte cg) 1 ) 

3 6 10 25 50 
SYPRO 

umsatzgrößten Unternehmen des Kenn- Bezeichnung 
Ziffer jeweiligen Wirtschaftszweiges (%) 

a b g h i j k 

73 Spezialbau   am Umsatz c 39,1 45,3 51,3 60,6 69,4 
an der Beschäftigtenzahl d 36,8 42,8 48,4 56,7 65,1 
an den Investitionen e 27,1 31,6 35,6 49,3 58,5 
am Census Value Added 3 ) f - 6 ) - 6 ) - 6 ) -6) -6) 

27 Eisenschaffende 
Industrie   am Umsatz c 37,9 57,8 75,1 91,0 97,5 

an der Beschäftigtenzahl d 43,1 63,6 79,1 93,0 97,6 
an den Investitionen e 47,4 57,1 79,5 88,7 92,7 
am Census Value Added 3 ) f - 4 ) -4) -4) -4) -4) 

51 Feinkeramik   am Umsatz c 37,3 48,6 - 2 ) 72,6 86,7 
an der Beschäftigtenzahl d 33,8 45,7 - 2 ) 68,5 84,5 
an den Investitionen e 32,8 43,4 - 2 ) 64,7 80,9 
am Census Value Added 3 ) f 37,0 49,1 - 4 ) 72,0 86,6 

59 Gummiverarbeitung   am Umsatz c 37,0 50,5 63,3 79,4 88,8 
an der Beschäftigtenzahl d 34,8 51,7 59,4 75,2 86,4 
an den Investitionen e 42,7 61,9 69,1 81,1 89,7 
am Census Value Added 3 ) f 37,9 52,6 62,4 78,4 89,1 

36 Elektrotechnik, Reparatur 
von elektrischen Haus- 
haltsgeräten   am Umsatz c 32,1 41,6 48,4 59,1 66,0 

an der Beschäftigtenzahl d 32,1 40,3 45,9 55,9 62,3 
an den Investitionen e 35,2 43,9 48,8 57,7 64,9 
am Census Value Added 3 ) f 34,3 43,6 48,9 59,1 65,3 

55 Zellstoff-, Holzschliff-, 
Papier- und Pappe - 
erzeugung   am Umsatz c 29,6 42,0 52,8 71,0 86,0 

an der Beschäftigtenzahl d 26,9 37,2 44,9 65,3 81,2 
an den Investitionen e 41,3 55,5 63,7 80,2 91,7 
am Census Value Added 3 ) f 32,1 44,0 53,2 70,7 - 4 ) 

52 Herstellung und 
Verarbeitung von Glas . am Umsatz c 26,7 44,8 51,8 68,5 - 2 ) 

an der Beschäftigtenzahl d 22,7 40,4 46,4 63,5 - 2 )  
an den Investitionen e 27,8 40,5 47,6 70,1 - 2 )  
am Census Value Added 3) f -4) -4) -4) -4) -4)  

40 Chemische Industrie   am Umsatz c 26,0 41,2 48,4  -61,9 71,3 
an der Beschäftigtenzahl d 29,4 35,4 43,1 55,4 64,5 
an den Investitionen e 37,4 42,5 47,2 63,3 70,5 
am Census Value Added 3 ) f 30,2 40,4 47,0 59,7 69,0 

28 NE-Metallerzeugung, 
NE-Metallhalbzeug- 
werke   am Umsatz c 24,7 38,4 50,3  ' 71,4 85,8 

an der Beschäftigtenzahl d 19,1 39,7 45,6 69,9 82,8 
an den Investitionen e 23,1 35,4 45,0 71,8 82,4 
am Census Value Added 3) f -4) -4) -4) -4) -4) 

61 Ledererzeugung   am Umsatz c - 2 ) - 2 ) 47,7 77,4 94,1 
an der Beschäftigtenzahl d  - 2 ) - 2 ) 42,0 70,3 90,0 
an den Investitionen e - 2 ) - 2 ) 53,5 82,6 95,4 

, am Census Value Added 3 ) f - 4 ) - 4 ) 43,9 75,8 93,7 
29 Gießerei   am Umsatz c 21,2 30,6 40,5 57,2 68,6 

an der Beschäftigtenzahl d 19,5 27,0 36,5 52,9 64,6 
an den Investitionen e 19,7  . 29,0 38,5 55,8 67,6 
am Census Value Added 3 ) f 20,1 29,1 39,1 55,4 67,2 
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noch Tabelle II.5 

Wirtschaftszweig Anteil der 
(Reihenfolge gemäß Spalte cg) 1 ) 

3 6 10 25 50 
SYPRO 
Kenn

-

Ziffer 
Bezeichnung umsatzgrößten Unternehmen des 

jeweiligen Wirtschaftszweiges (%) 

a b g h i j k 

31 Stahl- und 
Leichtmetallbau, 
Schienenfahrzeugbau   am Umsatz c 19,2 26,6 33,7 -2) - 2 ) 

an der Beschäftigtenzahl d 17,2 22,0 25,4 -2) - 2 ) 

an den Investitionen e 22,2 27,3 30,0 -2) - 2 ) 

am Census Value Added 3 ) f - 4 ) -4 ) -4 ) -4 ) -4 )  

62 Lederverarbeitung   am Umsatz c 15,9 22,2 27,5 39,2 51,7 
an der Beschäftigtenzahl d 16,0 21,2 26,1 36,1 47,9 
an den Investitionen e 11,5 18,3 27,6 36,0 -2 )  

am Census Value Added 3 ) f 16,4 22,4 27,5 38,4 50,9 
37 Feinmechanik, Optik, 

Herstellung von Uhren . am Umsatz c 15,1 23,6 29,0 39,4 49,5 
an der Beschäftigtenzahl d 11,8 21,3 26,4 36,4 45,5 
an den Investitionen e 16,3 28,0 33,7 41,7 54,2 
am Census Value Added 3 ) f 13,5 22,9 28,6 38,9 48,3 

56 Papier- und  Pappe- 
verarbeitung   am Umsatz c 12,3 18,0 22,9 34,6 - 2 )  

an der Beschäftigtenzahl d 9,6 14,2 17,7 29,0 - 2 )  
an den Investitionen e 7,3 12,4 17,2 35,4 - 2  ) 

am Census Value Added 3 ) f 10,8 17,0 21,0 33,2 -4 )  

32 Maschinenbau   am Umsatz c 9,7 14,5 18,7 26,9 34,8 
an der Beschäftigtenzahl d 5,9 9,3 13,8 20,1 27,3 

• an den Investitionen  - e 5,9 9,6 14,3 23,4 31,6 
am Census Value Added 3 ) f 6,8 10,5 14,6 22,4 29,8 

53 Holzbearbeitung   am Umsatz c 9,6 15,9 - 2 ) 38,6 54,5 
an der Beschäftigtenzahl d 9,1 14,9 - 2 ) 36,7 49,8 
an den Investitionen e 6,8 13,9 - 2 ) 43,0 59,2 
am Census Value Added 3) f - 4) - 4) _4) - 4) 55,3  

30 Ziehereien, Kaltwalz- 
werke, Stahlverfor- 
mung, Mechanik, a.n.g   am Umsatz c 9,1 13,4 17,4 -2 ) 36,3 

an der Beschäftigtenzahl d 3,5 7,2 9,2 -2 ) 27,8 
an den Investitionen e 2,7 4,7 5,9 - 2 ) 25,5 
am Census Value Added 3 ) f 4,2 8,2 10,5 - 4 ) 29,6 

38 Herstellung von Eisen- 
Blech- und Metallwaren am Umsatz c 8,3 12,1 15,2 23,5 31,6 

an der Beschäftigtenzahl d 8,0 10,8 13,2 19,4 27,0 
an den Investitionen e 5,4 9,7 11,0 18,1 26,4 
am Census Value Added 3 ) f 7,7 11,3 14,1 22,0 30,2 

75 Zimmerei, Dachdeckerei   am Umsatz c 7,8 10,7 14,2 22,2 30,3 
an der Beschäftigtenzahl . d 6,5 8,6 10,4 16,7 23,3 
an den Investitionen e 5,0 6,3 8,9 21,2 26,8 
am Census Value Added 3) f -6) - 6) -6) -6) -6)  

57 Druckerei, Vervielfälti- 
gung   am Umsatz c 7,5 10,7 14,5 23,9 32,5 

an der Beschäftigtenzahl d 5,1 7,8 11,4 18,5 25,9 
an den Investitionen e 3,7 8,5 10,5 18,2 24,9 
am Census Value Added 3 ) f 6,6 10,0 13,7 - 4 ) -4) 
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noch Tabelle II.5 

Wirtschaftszweig Anteil der 
(Reihenfolge gemäß Spalte cg) 1 ) 

3 6 10 25 50 
SYPRO 
Kenn- Bezeichnung umsatzgrößten Unternehmen des 
Ziffer jeweiligen Wirtschaftszweiges (%) 

a b g h i j k 

39 Herstellung von 
Musikinstrumenten, 
Spielwaren, 
Füllhaltern usw.   am Umsatz c 7,3 12,9 17,7 29,7 41,8 

an der Beschäftigtenzahl d 6,4 11,5 16,0 25,5 37,7 
an den Investitionen e - 2 ) - 2 ) 18,4 33,9 - 2 )  
am Census Value Added 3 ) f - 4 ) - 4) - 4) - 4) - 4)  

25 Gewinnung und Ver- 
arbeitung von Steinen 
und Erden   am Umsatz c 6,9 12,4 16,1 24,9 33,0 

an der Beschäftigtenzahl d 5,6 10,8 14,0 22,4 30,5 
an den Investitionen e 5,3 9,2 12,2 19,8 25,1 
am Census Value Added 3 ) f 7,1 12,8 16,4 25,8 - 4 ) 

58 Herstellung von 
Kunststoffwaren   am Umsatz c 6,8 10,8 14,6 24,4 35,1 

an der Beschäftigtenzahl d 4,5 7,4 10,4 18,4 27,8 
an den Investitionen e 5,5 9,5 12,2 24,3 35,8 
am Census Value Added 3 ) f -4) - 4) -4) -4) -4)  

74 Stukkateurgewerbe, 
Gipserei, Verputzerei   am Umsatz c 6,3 10,2 14,3 25,5 37,7 

an der Beschäftigtenzahl d 2,9 5,5 7,9 18,4 28,9 
an den Investitionen e 1,8 5,0 5,6 16,3 29,1 
am Census Value Added 3 ) f - 6) - 6)  

-6) -6) -6)  

76 Bauinstallation   am Umsatz c 6,1 8,6 10,2 14,1 18,3 
an der Beschäftigtenzahl d 3,8 5,9 7,1 10,0 13,4 
an den Investitionen   e 8,8 10,5 -12,3 15,0 18,4 
am Census Value Added 3 ) f - 6 ) - 6)  -6)  -6)  -6)  

72 Hoch- und Tiefbau   am Umsatz c 5,9 9,2 12,1 17,4 22,0 
an der Bescläftigtenzahl d 4,2 6,8 8,9 13,3 16,4 
an den Investitionen e 6,1 8,6 10,1 17,3 21,0 
am Census Value Added 3 ) f - 6) - 6)  -6)  -6)  -6)  

68 Ernährungsgewerbe   am Umsatz c 5,2 8,1 11,3 19,9 28,3 
an der Beschäftigtenzahl d 2,4 5,7 7,9 15,5 20,5 
an den Investitionen e 1,9 5,2 6,6 12,2 18,4 
am Census Value Added 3 ) f 4,0 7,4 9,9 18,5 25,5 

64 Bekleidungsgewerbe   am Umsatz c 4,6 6,9 9,4 16,4 25,2 
an der Beschäftigtenzahl d 3,8 5,3 6,8 11,9 17,6 
an den Investitionen e 3,6 5,6 6,9 10,1 19,4 
am Census Value Added 3 ) f - 4) - 4) 

- 4) -4) - 4)  

63 Textilgewerbe   am Umsatz c 3,8 6,8 10,0 18,3 - 2 )  
an der Beschäftigtenzahl d 2,7 5,6 8,4 16,0 - 2 )  
an den Investitionen e 3,8 6,1 8,9 15,3 - 2 ) 
am Census Value Added 3 ) f 3,8 6,9 9,8 17,5 - 4 ) 

77 Ausbaugewerbe (ohne 
Bauinstallation)   am Umsatz c 3,6 5,5 7,5 12,9 18,3 

an der Beschäftigtenzahl d 3,0 4,8 6,2 9,9 14,0 
an den Investitionen e 1,4 2,4 8,2 10,6 14,2 
am Census Value Added 3 ) f - 6) - 6)  -  6) -6) - 6) 
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noch Tabelle II.5 

Wirtschaftszweig 
(Reihenfolge gemäß Spalte cg) 1 ) 

Anteil der 

3  6  10  25  50 
SYPRO 
Kenn

-

Ziffer 
Bezeichnung umsatzgrößten Unternehmen des 

jeweiligen Wirtschaftszweiges (%) 

a b g  h  i  j  k 

54 Holzverarbeitung   am Umsatz  c 
an der Beschäftigtenzahl  d 
an den Investitionen  e 
am Census Value Added 3 ) f 

 

3,2  5,5  8,1  — 2 )  22,6 

 

2,6  4,8  6,6  — 2 )  19,2 

 

2,2  4,1  6,3  — 2 )  17,8 

 

3,4  6,0  8,4  — 4 )  22,9 

1) Ist der Umsatzanteil der drei umsatzgrößten Unternehmen eines Wirtschaftszweiges nicht bekannt, erfolgt die 
Einordnung nach dem Umsatzanteil des Vorjahres oder nach Schätzung. 

2) Aus Gründen der Geheimhaltung nicht veröffentlicht. 
3) Zur Definition des Census Value Added siehe Kapitel II, Abschnitt 2.2. Die Werte wurden vom Statistischen Bundes-

amt geschätzt. 
4) Schätzungen unplausibel oder aus Gründen der Geheimhaltung nicht veröffentlicht. 
5) Keine Angabe, da die Zahl der Unternehmen im Wirtschaftszweig zu gering ist. 
6) Für das Baugewerbe liegen keine Schätzungen für den Census Value Added vor. 
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Tabelle II.6 

Kennzahlen für Schichten umsatzstarker Unternehmen nach zweistelligen Wirtschaftszweigen 1979 

Wirtschaftszweig 
(Reihenfolge gemäß Spalte a) 

SYPRO 
Kenn

-

Ziffer 
Bezeichnung 

a b 

21 

Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe 

Bergbau 

Bergbau   Umsatz je Beschäftigten (TDM)  c 
Investitionen/Beschäftigte (TDM)  d 
Census value added/Beschäftigte (TDM) 1)  e 
Census Value Added/Umsatz (%)  f 
Betriebe pro Unternehmen 3 )  g 

Grundstoff- und Produktions-
gütergewerbe 4 ) 

22 Mineralölverarbeitung   Umsatz je Beschäftigten (TDM)  c 
Investitionen/Beschäftigte (TDM)  d 
Census Value Added/Beschäftigte (TDM) 1)  e 
Census Value Added /Umsatz (%)  f 
Betriebe pro Unternehmen 3 )  g 

24 Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und 
Brutstoffen   Umsatz je Beschäftigten (TDM)  c 

Investitionen/Beschäftigte (TDM)  d 
Census Value Added /Beschäftigte (TDM) 1 )  e 
Census Value Added/Umsatz (%)  f 
Betriebe pro Unternehmen 3 )  g 

25 Gewinnung und Verarbeitung von Steinen 
und Erden   Umsatz je Beschäftigten (TDM)  c 

Investitionen/Beschäftigte (TDM)  d 
Census Value Added /Beschäftigte (TDM) 1)  e 
Census Value Added /Umsatz (%)  f 
Betriebe pro Unternehmen 3 )  g 

27 Eisenschaffende Industrie   Umsatz je Beschäftigten (TDM)  c 
Investitionen/Beschäftigte (TDM)  d 
Census Value Added /Beschäftigte (TDM) 1) 
Census Value Added /Umsatz (%)  f 
Betriebe pro Unternehmen 3 )  g 

28 NE-Metallerzeugung,  NE-Metallhalbzeug- 
werke   Umsatz je Beschäftigten (TDM)  c 

Investitionen/Beschäftigte (TDM)  d 
Census Value Added /Beschäftigte (TDM) 1 )  e 
Census Value Added /Umsatz (%)  f 
Betriebe pro Unternehmen 3 )  g 

29 Gießerei   Umsatz je Beschäftigten (TDM)  c 
Investitionen/Beschäftigte (TDM)  d 
Census Value Added /Beschäftigte (TDM) 1) 
Census Value Added /Umsatz (%)  f 
Betriebe pro Unternehmen 3 )  g 

40 Chemische Industrie   Umsatz je Beschäftigten (TDM)  c 
Investitionen/Beschäftigte (TDM)  d 
Census Value Added /Beschäftigte (TDM) 1)  e 
Census Value Added/Umsatz (%)  f 
Betriebe pro Unternehmen 3 )  g 
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Tabelle II.6 

Kennzahlen für den 
jeweiligen Wirt

-

schaftszweig 

Kennzahlen der umsatzstärksten 

1-3 4-6 7-10  11-25 26-50 restlichen 

Unternehmen des jeweiligen Wirtschaftszweiges 

h i j k 1 m n 

118,2 111,2 141,9 135,4 131,3 95,7 65,9 
8,8 7,2 7,0 22,3 12,8 9,8 2,8 

59,5 54,8 62,1 77,6 -2) -2) -2) 
50,3 49,3 43,8 57,3 -2) -2) -2) 
3,7 34,3 19,3 6,5 2,6 1,4 1,2 

2 252,7 3 701,8 1 845,5 1 902,2 751,1 -5) -5)  
27,8 32,8 26,7 44,8 14,4 -5) -5)  
-2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) 
1,9 4,7 10,0 -5) -5) -5) -5) 

133,9 130,6 151,9 -6) -6) -6) -6)  
8,2 8,0 9,4 -6) -6) -6) -6) 
-2) -2) -2) -6) -6) -6) -6) 
-2) -2) -2) -6) -6) -6) -6) 
1,3 -5) -5) -6) -6) -6) -6) 

151,0 184,2 159,0 179,2 158,0 152,6 145,5 
11,0 10,5 8,2 10,6 10,0 7,2 11,9 
78,7 99,5 85,5 92,5 87,3 -2) -2)  
52,1 54,0 53,7 51,6 55,3 -2) -2) 

1,6 15,7 14,7 2,8 6,2 -5) -5)  

157,0 138,0 152,5 175,1 180,2 218,1 165,6 
6,6 7,3 3,1 9,6 4,4 5,7 20,3 
-2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) 
1,9 13,7 9,7 4,0 1,7 1,2 1,1 

250,3 323,7 167,1 497,7 217,7 281,0 205,6 
9,3 11,2 5,5 14,9 10,2 7,6 9,5 
-2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) 
1,3 4,7 5,0 1,8 -5) -5) -5)  

94,9 103,0 118,7 99,8 96,2 92,5 84,2 
4,1 4,1 5,1 4,1 4,3 4,1 3,7 

52,9 54,5 63,2 56,5 52,4 53,7 48,9 
55,8 52,9 53,2 56,6 54,5 58,1 58,1 

1,2 8,7 -5) -5) -5) -5) -5) 
219,4 194,0 550,5 205,0 241,5 225,6 177,4 

9,4 12,0 7,9 5,8 12,3 7,4 7,8 
100,8 103,8 167,5 88,3 104,0 102,3 87,9 

45,9 53,5 30,4 43,1 43,1 45,4 49,6 
1,3 8,3 11,0 7,3 3,4 2,8 1,2 
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noch Tabelle II.6 

Wirtschaftszweig  O 

(Reihenfolge gemäß Spalte a) 

SYPRO 
Kenn

-

Ziffer 
Bezeichnung 

a b 

53 Holzbearbeitung   Umsatz je Beschäftigten (TDM)  c 
Investitionen/Beschäftigte (TDM)  d 
Census Value Added/Beschäftigte (TDM) 1 )  e 
Census Value Added/Umsatz (%)  f 
Betriebe pro Unternehmen 3 )  g 

55 Zellstoff-, Holzschliff-, Papier- und Pappe- 
erzeugung   Umsatz je Beschäftigten (TDM)  c 

Investitionen/Beschäftigte (TDM)  d 
Census Value Added/Beschäftigte (TDM) 1 )  e 
Census Value Added/Umsatz (%)  f 
Betriebe pro Unternehmen 3 )  g 

59 Gummiverarbeitung   Umsatz je Beschäftigten (TDM)  c 
Investitionen/Beschäftigte (TDM)  d 
Census Value Added/Beschäftigte (TDM) 1 )  e 
Census Value Added/Umsatz (%)  f 
Betriebe pro Unternehmen 3 )  g 

Investitionsgüter produzierendes 
Gewerbe 7 ) 

30 Ziehereien, Kaltwalzwerke, Stahlverfor

-

mung, Mechanik, a. n. g.   Umsatz je Beschäftigten (TDM)  c 
Investitionen/Beschäftigte (TDM)  d 
Census Value Added/Beschäftigte (TDM) 1 )  e 
Census Value Added/Umsatz (%)  f 
Betriebe pro Unternehmen 3 )  g 

31 Stahl- und Leichtmetallbau, Schienenfahr-
zeugbau   Umsatz je Beschäftigten (TDM)  c 

Investitionen/Beschäftigte (TDM)  d 
Census Value Added/Beschäftigte (TDM) 1 )  e 
Census Value Added/Umsatz (%)  f 
Betriebe pro Unternehmen 3 )  g 

32 Maschinenbau   Umsatz je Beschäftigten (TDM)  c 
Investitionen/Beschäftigte (TDM)  d 
Census Value Added/Beschäftigte (TDM) 1 )  e 
Census Value Added/Umsatz (%)  f 
Betriebe pro Unternehmen 3 )  g 

33 Straßenfahrzeugbau, Reparatur von Kraft- 
fahrzeugen usw.   Umsatz je Beschäftigten (TDM)  c 

Investitionen/Beschäftigte (TDM)  d 
Census Value Added/Beschäftigte (TDM) 1 )  e 
Census Value Added/Umsatz (%)  f 
Betriebe pro Unternehmen 3 )  g 

34 Schiffbau   Umsatz je Beschäftigten (TDM)  c 
Investitionen/Beschäftigte (TDM)  d 
Census Value Added/Beschäftigte (TDM) 1 )  d 
Census Value Added/Umsatz (%)  f 
Betriebe pro Unternehmen 3 )  g 

35 Luft- und Raumfahrzeugbau   Umsatz je Beschäftigten (TDM)  c 
Investitionen/Beschäftigte (TDM)  d 
Census Value Added/Beschäftigte (TDM) 1 )  e 
Census Value Added/Umsatz (%)  f 
Betriebe pro Unternehmen 3 )  g 
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noch Tabelle II.6 

Kennzahlen für den 
jeweiligen Wirt

-

schaftszweig 

Kennzahlen der umsatzstärksten 

1-3 4-6 7-10  11-25 26-50 restlichen 

Unternehmen des jeweiligen Wirtschaftszweiges 

h i j k l m n 

157,3 166,2 170,6 -5) -5) 190,0 142,6 
8,0 6,0 9,9 -5) -5) 9,9 6,5 

57,9 -2) -2) -2) -2) -2) 51,5 
36,8 -2) -2) -2) -2) -2) 36,1 

1,1 2,0 1,7 -5) -5) -5) -5)  

194,0 213,3 233,9 271,5 173,1 183,6 144,3 
13,9 21,4 19,3 14,7 11,3 10,0 6,1 
83,1 99,4 95,6 99,1 71,4 -2) -2)  
42,8 46,6 40,9 36,5 41,3 -2) -2) 

1,3 5,7 2,3 -5) -5) -5) -5) 

110,2 117,2 88,0 181,9 112,8 92,7 90,4 
4,7 5,7 5,3 4,3 3,5 3,6 3,5 

54,5 59,3 47,5 69,5 55,4 51,6 43,8 
49,5 50,6 54,0 38,2 49,1 55,7 48,4 

1,4 8,7 6,7 -5) -5) -5) -5)  

123,2 321,2 144,2 245,9 -5) -5) 108,7 
5,3 4,1 2,9 3,2 -5) -5) 5,5 

56,5 67,5 62,3 64,8 -2) -2) 55,0 
45,8 21,0 43,2 26,4 -2) -2) 50,6 

1,1 4,7 -5) -5) -5) -5) -5) 

116,2 130,0 178,6 241,7 -5) -5) -5) 
3,7 4,8 4,0 2,9 - 5) -5) -5)  
-2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) 
-2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) 
1,1 7,0 3,0 _5) _5) -5) -5) 

115,8 189,5 163,7 108,7 150,8 126,8 103,8 
4,2 4,2 4,5 4,4 6,1 4,7 3,9 

61,7 70,8 67,5 57,2 76,4 63,3 59,5 
53,3 37,3 41,2 52,6 50,7 49,9 57,3 

1,2 12,7 20,3 6,5 3,5 -5) -5)  

153,1 183,3 175,5 137,5 107,9 125,4 118,1 
8,1 11,0 10,1 6,5 5,2 5,8 4,1 

68,1 81,5 75,6 58,5 58,7 61,9 49,3 
44,5 44,4 43,1 42,5 54,4 49,4 41,8 

1,3 -5) -5) -5) -5) -5) -5) 

83,2 85,1 76,8 97,8 90,3 72,5 65,6 
4,0 2,9 -5) -5) 1,8 7,1 3,8 
-2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) 

2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) 
1,1 -5) -5) -5) -5) -5) -5) 

97,4 -5) -5) -5) -5) -6) -6) 
5,7 -5) -5) -5) -5) -6) -6) 

69,3 -2) -2) -2) -2) -6) -6) 
71,1 -2) -2) -2) -2) -6) -6) 

1,7 -5) -5) -5) -5) -6) -6) 
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noch Tabelle II.6 

Wirtschaftszweig 
(Reihenfolge gemäß Spalte a) 

SYPRO 
Kenn

-

Ziffer 
Bezeichnung 

a b 

36 Elektrotechnik, Reparatur von elektrischen 
Haushaltsgeräten   Umsatz je Beschäftigten (TDM)  c 

Investitionen/Beschäftigte (TDM)  d 
Census Value Added/Beschäftigte (TDM) 1)  e 
Census Value Added/Umsatz (%)  f 
Betriebe pro Unternehmen 3 )  g 

37 Feinmechanik, Optik, Herstellung von 
Uhren   Umsatz je Beschäftigten (TDM)  c 

Investitionen/Beschäftigte (TDM)  d 
Census Value Added/Beschäftigte (TDM) 1)  e 
Census Value Added/Umsatz (%)  f 
Betriebe pro Unternehmen 3 )  g 

38 Herstellung von Eisen-, Blech- und Metall- 
waren   Umsatz je Beschäftigten (TDM)  c 

Investitionen/Beschäftigte (TDM)  d 
Census Value Added/Beschäftigte (TDM) 1)  e 
Census Value Added/Umsatz (%)  f 
Betriebe pro Unternehmen 3 )  g 

50 Herstellung von Büromaschinen, Datenver-
arbeitungsgeräten und -einrichtungen   Umsatz je Beschäftigten (TDM)  c 

Investitionen/Beschäftigte (TDM)  d 
Census Value Added/Beschäftigte (TDM) 1 )  e 
Census Value Added/Umsatz (%)  f 
Betriebe pro Unternehmen 3 )  g 

Verbrauchsgüter produzierendes Gewerbe 
39 Herstellung von Musikinstrumenten, Spiel-

waren, Füllhaltern usw.   Umsatz je Beschäftigten (TDM)  c 
Investitionen/Beschäftigte (TDM)  d 
Census Value Added/Beschäftigte (TDM) 1 )  e 
Census Value Added/Umsatz (%)  f 
Betriebe pro Unternehmen 3 )  g 

51 Feinkeramik   Umsatz je Beschäftigten (TDM)  c 
Investitionen/Beschäftigte (TDM)  d 
Census Value Added/Beschäftigte (TDM) 1 )  e 
Census Value Added/Umsatz (%)  f 
Betriebe pro Unternehmen 3 )  g 

52 Herstellung und Verarbeitung von Glas   Umsatz je Beschäftigten (TDM)  c 
Investitionen/Beschäftigte (TDM)  d 
Census Value Added/Beschäftigte (TDM) 1 )  e 
Census Value Added/Umsatz (%)  f 
Betriebe pro Unternehmen 3 )  g 

54 Holzverarbeitung   Umsatz je Beschäftigten (TDM)  c 
Investitionen/Beschäftigte (TDM)  d 
Census Value Added/Beschäftigte (TDM) 1 )  e 
Census Value Added/Umsatz (%)  f 
Betriebe pro Unternehmen 3 )  g 

56 Papier- und Pappeverarbeitung   Umsatz je Beschäftigten (TDM)  c 
Investitionen/Beschäftigte (TDM)  d 
Census Value Added/Beschäftigte (TDM) 1)  e 
Census Value Added/Umsatz (%)  f 
Betriebe pro Unternehmen 3 )  g 

356 
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Kennzahlen für den 
jeweiligen Wirt

-

schaftszweig 

Kennzahlen der umsatzstärksten 

1-3 4-6 7-10  11-25 26-50 restlichen 

Unternehmen des jeweiligen Wirtschaftszweiges 

h i j k l m n 

103,2 103,2 119,7 125,1 110,6 111,5 93,1 
4,2 4,6 4,4 3,7 3,7 4,7 3,9 

57,4 61,3 64,6 54,6 58,7 55,8 52,8 
55,6 59,4 54,0 43,6 53,1 50,0 56,7 

1,5 86,3 34,3 13,5 9,3 3,4 1,2 

85,3 109,2 75,7 90,9 89,0 94,6 79,0 
3,4 4,7 4,2 3,8 2,7 4,7 2,9 

52,4 59,9 51,7 59,5 54,1 54,1 49,6 
61,5 54,8 68,2 65,5 60,8 57,2 62,8 

1,1 4,0 6,0 2,5 1,7 -5) -5) 

106,7 111,0 144,6 137,9 143,5 112,4 100,1 
4,2 2,8 6,4 2,3 4,8 4,6 4,2 

56,5 54,8 72,2 63,8 72,6 60,4 54,1 
52,9 49,3 50,0 46,3 50,6 53,8 54,0 

1,2 11,3 -5) - 5 ) 2,5 2,1 1,1 

152,6 179,0 100,9 -5) -5) -5) 70,2 
20,2 -5) -5) -5) -5) -5) 3,9 

105,8 -2) -2) -2) -2) -2) -2) 
69,3 -2) -2) -2) -2) -2) -2) 

1,5 6,0 4,3 -5) -5) -5) -5)  

89,9 102,7 97,5 96,7 113,9 89,3 84,0 
4,1 -5) -5) -5) 6,8 _5) _5) 
-2) -2) -2) -2) -2) _2) _2) 
-2) -2) -2) -2) -2) _2) _2) 
1,1 2,3 3,0 1,5 -5) _5) _5) 

62,1 68,4 59,4 -5) -5) 54,7 53,3 
2,9 2,8 2,6 -5) -5) 3,0 3,6 

43,3 47,3 44,3 -2) -2) 39,3 37,6 
69,7 69,1 74,5 -2) -2) 71,9 70,6 

1,3 9,7 5,0 -5) -5) -5) 1,0 

106,3 124,8 109,2 123,5 103,9 -5) -5)  
5,9 7,2 4,2 6,9 7,8 -5) -5) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) 
1,2 6,0 3,3 2,0 2,1 -5) -5)  

108,3 132,2 113,5 162,2 -5) -5) 103,8 
4,2 3,6 3,5 5,4 -5) -5) 4,3 

54,2 71,3 64,0 73,5 -2) -2) 51,7 
50,0 54,0 56,4 45,3 -2) -2) 49,8 

1,1 3,0 -5) -5) -5) -5) 1,1 

117,9 151,5 145,5 163,7 122,2 -5) -5)  
6,1 4,6 6,8 8,5 9,9 -5) -5) 

56,6 63,7 75,8 64,7 61,1 -2) -2)  
48,0 42,1 52,1 39,5 50,0 -2) -2) 

1,2 8,0 6,0 3,0 2,4 -5) -5)  
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Wirtschaftszweig 
(Reihenfolge gemäß Spalte a) 

SYPRO 
Kenn- Bezeichnung 
Ziffer 

a b 

57 Druckerei, Vervielfältigung   Umsatz je Beschäftigten (TDM)  c 
Investitionen/Beschäftigte (TDM)  d 
Census Value Added/Beschäftigte (TDM) 1)  e 
Census Value Added/Umsatz (%)  f 
Betriebe pro Unternehmen 3 )  g 

58 Herstellung von Kunststoffwaren   Umsatz je Beschäftigten (TDM)  c 
Investitionen/Beschäftigte (TDM)  d 
Census Value Added/Beschäftigte (TDM) 1)  e 
Census Value Added/Umsatz (%)  f 
Betriebe pro Unternehmen 3 )  g 

61 Ledererzeugung   Umsatz je Beschäftigten (TDM)  c 
Investitionen/Beschäftigte (TDM)  d 
Census Value Added/Beschäftigte (TDM) 1)  e 
Census Value Added/Umsatz (%)  f 
Betriebe pro Unternehmen 3 )  g 

62 Lederverarbeitung   Umsatz je Beschäftigten (TDM)  c 
Investitionen/Beschäftigte (TDM)  d 
Census Value Added/Beschäftigte (TDM) 1)  e 
Census Value Added/Umsatz (%)  f 
Betriebe pro Unternehmen 3 )  g 

63 Textilgewerbe   Umsatz je Beschäftigten (TDM)  c 
Investitionen/Beschäftigte (TDM)  d 
Census Value Added/Beschäftigte (TDM) 1)  e 
Census Value Added/Umsatz (%)  f 
Betriebe pro Unternehmen 3 )  g 

64 Bekleidungsgewerbe   Umsatz je Beschäftigten (TDM)  c 
Investitionen/Beschäftigte (TDM)  d 
Census Value Added/Beschäftigte (TDM) 1)  e 
Census Value Added/Umsatz (%)  f 
Betriebe pro Unternehmen 3 )  g 

65 Reparatur von Gebrauchsgütern (ohne elek- 
trische Geräte für den Haushalt)   Umsatz je Beschäftigten (TDM)  c 

Investitionen/Beschäftigte (TDM)  d 
Census Value Added/Beschäftigte (TDM) 1)  e 
Census Value Added/Umsatz (%)  f 
Betriebe pro Unternehmen 3 )  g 

Nahrangs- und 
Genußmittelgewerbe 

68 Ernährungsgewerbe   Umsatz je Beschäftigten (TDM)  c 
Investitionen/Beschäftigte (TDM)  d 
Census Value Added/Beschäftigte (TDM) 1 )  e 
Census Value Added/Umsatz (%)  f 
Betriebe pro Unternehmen 3 )  g 

69 Tabakverarbeitung   Umsatz je Beschäftigten (TDM)  c 
Investitionen/Beschäftigte (TDM)  d 
Census Value Added/Beschäftigte (TDM) 1)  e 
Census Value Added/Umsatz (%)  f 
Betriebe pro Unternehmen 3 )  g 
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Kennzahlen für den 
jeweiligen Wirt

-

schaftszweig 

Kennzahlen der umsatzstärksten 

1-3 4-6 7-10  11-25 26-50 restlichen 

Unternehmen des jeweiligen Wirtschaftszweiges 

h i j k l m n 

101,9 148,8 123,8 106,6 134,9 119,6 92,7 
6,2 4,5 11,1 3,3 6,7 5,6 6,3 

61,3 79,3 77,5 62,2 -2) -2) -2)  
60,2 53,3 62,6 58,4 -2) -2) -2) 

1,0 2,7 1,7 1,8 1,4 -5) -5) 
121,5 182,6 167,3 156,8 147,6 139,6 109,2 

6,9 8,5 9,4 6,5 10,4 8,5 6,2 
-2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) 
1,1 5,3 2,0 3,3 -5) -5) 1,1 

174,9 -5) -5) -5) 183,6 148,2 103,1 
5,0 -5)  - 5) -5) 5,2 3,3 2,3 

56,1 -2) -2) -2) 63,3 50,9 35,4 
32,1 -2) -2) -2 ) 34,5 34,3 34,3 

1,1 -5) -5) -5) -5)  _5) -5) -5)  

79,0 78,7 95,5 84,9 92,3 83,3 73,4  
2,0 1,5 2,7 3,9 1,7 -5) _5) 

38,4 39,5 43,9 40,2 41,7 40,8 36,2 
48,6 50,2 46,0 47,4 45,2 49,0 49,4 

1,3 8,3 5,3 4,0 2,7 2,1 1,2 

103,2 146,4 105,1 118,7 113,4 -5) -5)  
4,1 5,8 3,3 4,3 3,4 -5) -5) 

46,4 64,8 49,1 49,5 47,0 -2) -2)  
45,0 44,3 46,7 41,7 41,5 -2) -2) 

1,4 2,3 6,0 3,3 2,3 -5) -5)  

79,0 95,5 126,6 120,4 109,6 121,4 71,7 
1,6 1,5 2,0 1,3 1,0 2,5 1,5 
-2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) -2) 
1,3 14,7 5,3 3,3 3,7 2,7 1,2 

49,2 60,6 -5) -6) -6) -6) -6) 
0,6 0,5 -5) -6) -6) -6) -6) 

36,6 -2) -2) -6) -6) -6) -6) 
74,3 -2) -2) -6) -6) -6) -6) -3) -5) -5) -6) -6) -6) -6) 

243,5 536,2 206,1 371,7 273,8 407,4 219,6 
8,6 7,0 8,4 5,7 6,3 10,7 8,8 

74,8 124,1 76,3 88,9 84,9 102,8 70,1 
30,7 23,1 37,0 23,9 31,0 25,2 31,9 

1,2 5,3 5,3 6,0 4,9 3,1 1,1 

629,4 807,7 962,1 -5) -5) -6) -6) 
12,1 12,9 24,6 -5) -5) -6) -6) 

540,7 711,5 822,4 -2) -2) -6) -6)  
85,9 88,1 85,5 -2) -2) -6) -6) 
2,0 4,3 2,0 -5) -5) -6) -6) 
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Wirtschaftszweig 
(Reihenfolge gemäß Spalte a) 

SYPRO 
Kenn

-

Ziffer 
Bezeichnung 

a b 

72 

73 

74 

75 

Baugewerbe 8 ) 

Bauhauptgewerbe 

Hoch- und Tiefbau   

Spezialbau   

Stukkateurgewerbe, Gipserei, 
Verputzerei   

Zimmerei, Dachdeckerei   

• 

Umsatz je Beschäftigten (TDM) 
Investitionen/Beschäftigte (TDM) 
Census Value Added/Beschäftigte (TDM) 1) 

 Census Value Added/Umsatz (%) 
Betriebe pro Unternehmen 3 ) 

Umsatz je Beschäftigten (TDM) 
Investitionen/Beschäftigte (TDM) 
Census Value Added/Beschäftigte (TDM) 1) 

 Census Value Added/Umsatz (%) 
Betriebe pro Unternehmen 3 ) 

Umsatz je Beschäftigten (TDM) 
Investitionen/Beschäftigte (TDM) 
Census Value Added/Beschäftigte (TDM) 1) 

 Census Value Added/Umsatz (%) 
Betriebe pro Unternehmen 3 ) 

Umsatz je Beschäftigten (TDM) 
Investitionen/Beschäftigte (TDM) 
Census Value Added/Beschäftigte (TDM) 1) 

 Census Value Added/Umsatz (%) 
Betriebe pro Unternehmen 3 ) 

c 
d 
e 
f 
g 

c 
d 
e 
f 
g 

c 
d 
e 
f 
g 

c 
d 
e 
f 
g 

76 

77 

Ausbaugewerbe 
Bauinstallation   

Ausbaugewerbe 
(ohne Bauinstallation)   

Umsatz je Beschäftigten (TDM) 
Investitionen/Beschäftigte (TDM) 
Census Value Added/Beschäftigte (TDM) 1) 

 Census Value Added/Umsatz (%) 
Betriebe pro Unternehmen 3 ) 

Umsatz je Beschäftigten (TDM) 
Investitionen/Beschäftigte (TDM) 
Census Value Added/Beschäftigte (TDM) 1) 

 Census Value Added/Umsatz (%) 
Betriebe pro Unternehmen 3 ) 

c 
d 
e 
f 
g 

c 
d 
e 
f 
g 

1) Zur Definition des Census Value Added siehe Kapitel II, Abschnitt 2.2. Die Werte wurden vom Statistischen Bundes-
amt geschätzt. 

2) Schätzungen unplausibel oder aus Gründen der Geheimhaltung nicht veröffentlicht. 
3) Bergbauliche und verarbeitende Betriebe der dargestellten Unternehmen (vgl. Kapitel II, Abschnitt 2.2). 
4) Ohne die Wirtschaftszweige 3011, 3015 und 3030. 
5) Aus Gründen der Geheimhaltung nicht veröffentlicht. 
6) Keine Angabe, da die Zahl der Unternehmen im Wirtschaftszweig zu gering ist. 

7) Einbezogen werden die Wirtschaftszweige 3011, 3015 und 3030. 
8) Für das Baugewerbe liegen keine Schätzungen für den Census Value Added und keine Angaben zur Anzahl der 

Betriebe vor. 
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-

schaftszweig 

Kennzahlen der umsatzstärksten 

1-3 4-6 7-10  11-25 26-50 restlichen 

Unternehmen des jeweiligen Wirtschaftszweiges 

h i j k l m n 

91,1 128,0 116,0 125,9 110,5 130,7 85,1 
5,2 7,5 5,0 3,6 8,6 6,0 4,9 

98,1 104,2 101,4 104,9 110,0 102,3 86,1 
2,4 1,7 1,8 1,7 3,9 2,6 2,8 

71,5 154,7 107,7 123,0 76,6 82,8 62,7 
2,0 1,2 2,6 0,5 2,1 2,5 2,0 

91,3 109,9 123,8 180,3 116,6 111,0 83,0 
3,4 2,7 2,0 5,0 6,7 2,9 3,3 

76,1 122,5 92,2 101,0 99,9 94,3 71,8 
1,5 3,5 1,3 2,3 1,4 1,6 1,4 

- - - - - - 

72,7 86,7 78,1 100,3 105,1 98,0 69,0 
2,1 1,0 1,2 8,6 1,4 1,9 2,1 
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Tabelle II.7 

Das Verhältnis des Census Value Added zum Umsatz als Indikator für vertikale Integrationsgrade für allé 
und die umsatzgrößten Unternehmen des jeweiligen Wirtschaftszweiges nach zwei- und vierstelligen 

Wirtschaftszweigen 1979 1 ) 

 

Vertikale Integrationsgrade 

Wirtschaftszweig 
Zahl 
der Census 

(Reihenfolge gemäß Spalte a) Value im der Unter- Added des 
Wirt- 

Durch

-

schnitt neh- 
schafts- des men 

SYPRO 
Kenn- Bezeichnung 

zwei

-
ges 2 ) 

Wirt- 3 6 10 25 50 im 
Wirt

- schafts- schafts- 
ziffer (Mio. DM)  zweiges umsatzgrößten Unternehmen (%) zweig 

a b c d e  • f g h i j 

21 Bergbau   14 024,9 50,3 49,3  48,2  49,2  - 3 )  -3 ) 81 

2111 Steinkohlenbergbau und -brikett- 
herstellung, Kokerei   10 030,0 44,8 44,9  -3 )  -  -  - 9 

2114 Braunkohlenbergbau und -brikett- 
herstellung   2 171,5 89,2 - 3 ) -  -  -  - 5 

2160 Gewinnung von Erdöl, Erdgas   496,0 47,6 45,7  47,6  -  -  - 6 

2171 Sonstiger Bergbau   47,4 51,2 - 3 ) -  -  -  - 4 

22 Mineralölverarbeitung   -3) -3) -3)  -3)  -3)  -3)  -3) 54 

24 Herstellung und Verarbeitung von 
Spalt- und Brutstoffen   -3) -3) -3)  -3)  -  -  - 6 

25 Gewinnung und Verarbeitung von 
Steinen und Erden   14 764,4 52,1 54,0  53,9  53,4  54,0  -3 ) 1 987 

2512 Gewinnung von Natursteinen, 
a. n. g.   895,7 54,4 - 3 )  - 3 ) 47,4  49,3  - 3 ) 144 

2514 Gewinnung von Kalkstein, Gips, 
Kreide   55,5 59,2 - 3 )  - 3 )  -  -  - 8 

2516 Gewinnung von Sand, Kies   976,2 61,5 58,5  57,2  58,7  59,5  - 3 ) 175 

2529 Verarbeitung von Schiefer sowie 
von Steinen und Erden, a. n. g. . 532,3 50,1 51,1  - 3 ) 45,9  -3 )  - 41 

2531 Herstellung von Zement   1 616,2 50,6 53,7  -3 ) 51,7  - 3 )  - 33 

2535 Herstellung von Kalk, Mörtel   617,6 54,7 - 3 )  -3 ) 57,8  -3 )  - 3 ) 58 

2542 Herstellung von Grobsteinzeug   184,1 51,6 49,4  50,0  -3 )  -  - 16 

2551 Herstellung von Kalksandsteinen 338,4 55,1 47,0  -3 )  - 3 )  -3 )  -3 ) 82 

2559 Herstellung von Betonerzeugnis-
sen (ohne Bims, großformatige 
Fertigbauteile)   2 704,4 49,9 46,8  47,9  47,7  - 3 )  -3 ) 530 

2565 Herstellung von Asbestzementwa- 
ren   559,3 57,9 59,7  -3 )  -3 )  -  - 16 

2570 Verarbeitung von Asbest   618,8 55,5 60,3  55,5  54,1  55,5  - 31 

2580 Herstellung von Schleifmitteln   554,0 54,1 50,0  51,0  -3 )  53,5  - 48 

27 Eisenschaffende Industrie   -3) -3) -3 )  - 3)  -3)  -3)  -3) 105 

2715 Herstellung von Stahlrohren (ohne 
Präzisionsstahlrohre)   2 175,7 36,4 - 3 )  - 3 )  -3)  -  - 22 
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Wirtschaftszweig 
(Reihenfolge gemäß Spalte a) 

Census 
Value 

Added des 
Wirt

-

schafts

-

zwei

-

ges 2 ) 
(Mio. DM) 

Vertikale Integrationsgrade 
Zahl 
der 

Unter

-

neh

-

men 
im 

Wirt

-

schafts-
zweig 

im 
Durch

-

schnitt 
des 

Wirt

-

schafts

-zweiges 

(%) 

der 

3 6 10 25 50 
SYPRO 
Kenn

-

ziffer 
Bezeichnung 

z(0/0  es umsatzgrößten Unternehmen (%) 

a b c d e f g h i j 

2720 Herstellung von Präzisionsstahl-
rohren   429,3 44,3 - 3 )  - 3 ) 45,3  -  - 14 

28 

2816 
2850 

NE-Metallerzeugung, NE-Metall-
halbzeugwerke   

NE-Metallumschmelzwerke   
NE-Metallhalbzeugwerke.   

-3) 

534,8 
3 312,1 

-3) 

19,8 
34,8 

-3)  -3) 

 

20,2  20,0 

 

33,6  34,5 

-3)  -3)  -3) 

 

19,5  19,2  - 

 

32,6  34,2  34,3 

152 
40 
93 

29 
2910 
2950 

Gießerei   
Eisen-, Stahl- und Tempergießerei 
NE-Metallgießerei   

6 205,0 
4 860,6 
1 344,4 

55,8 
55,8 
55,7 

 

52,9  53,0 

 

52,9  54,3 
- 3 )  -3 ) 

 

53,9  54,0  54,7 

 

54,8  54,4  -3 ) 

 

53,5  - 3 )  - 3 ) 

470 
260 
210 

30 

3011 
3021 

3025 

Ziehereien, Kaltwalzwerke, Stahl-
verformung, Mechanik, a. n. g.   

Stabziehereien, Kaltwalzwerke   
Herstellung von Gesenk- und 

leichten Freiformschmiede-
stücken, schweren Prellteilen   

Stahlverformung, a. n. g., Oberflä-
chenveredlung, Härtung   

9 686,1 
986,7 

2 114,8 

4 497,9 

45,8 
29,0 

49,8 

55,8 

 

21,0  28,1 

 

19,8  24,5 

 

47,8  49,5 

 

49,7  -3 ) 

 

27,7  - 3 )  37,4 
- 3 )  28,7  28,8 

 

50,3  -3 )  -3 ) 

- 3 )  52,4  53,7 

1 519 
63 

242 

861 

31 

3151 
3171 
3174 
3179 

Stahl- und Leichtmetallbau, 
Schienenfahrzeugbau   

Kessel- und Behälterbau   
Lokomotivbau   
Waggonbau   
Reparatur von Schienenfahrzeu-

gen   

- 3 ) 

4 168,5 
22,6 

441,5 

60,8 

- 3 ) 

53,2 
47,4 
53,8 

67,2 

- 3 )  - 3 ) 

 

50,2  47,3 
- 3 )  - 

 

55,7  - 3 ) 

-3)  -3) 

- 3 )  - 3 )  -3 ) 
- 3 )  49,1  50,6 
-  -  - 
-  -  - 

-3)  -  - 

1 245 
319 

4 
8 

13 

32 
3220 

3230 

3240 

3256 

Maschinenbau   
Herstellung von Metallbearbei

-

tungsmaschinen, Maschinen-  
und Präzisionswerkzeugen   

Herstellung von Textil- und Näh-
maschinen   

Herstellung von Maschinen für die 
Nahrungs- und Genußmittelin-
dustrie usw.  

Herstellung von Hütten- und Walz-
werkseinrichtungen usw. (ohne 
Baumaschinen)   

63 559,3 

8 367,9 

3 044,4 

6 519,1 

8 363,3 

53,3 

62,8 

61,4 

50,8 

45,2 

 

37,3  38,6 

 

56,9  60,1 

 

62,7  61,9 

 

27,5  33,6 

 

35,3  37,6 

 

41,7  44,5  45,7 

 

62,6  -3 )  62,9 

 

63,4  61,2  - 3 ) 

 

36,4  41,5  -3 ) 

 

38,9  -3 )  - 3 ) 

4 540 

839 

185 

632 

471 
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3257 Herstellung von Bau-, Baustoff- 
und ähnlichen Maschinen   3 828,1 46,8 45,0 42,5  43,5 44,6  -3 ) 243  

3270 Herstellung von Maschinen für  
weitere bestimmte Wirtschafts- 
zweige   4 849,9 59,5 65,2 63,1  61,0 59,5  59,7 339  

3280 Sonstiger Maschinenbau   21 007,1 54,1 48,2 49,2  49,5 50,6  - 3 ) 1 380  

33 Straßenfahrzeugbau,  Reparatur  
von Kraftfahrzeugen usw   55 097,1 44,5 44,4 44,1  43,9 44,8  45,1 2 015  

3311 Herstellung von Kraftwagen und  
Kraftwagenmotoren   38 716,2 43,6 44,4 44,1  43,7 -  - 23  

3314 Herstellung von Teilen für Kraft- 
wagen und Kraftwagenmotoren 9 916,0 55,3 58,0 58,0  57,1 56,0  55,5 275  

3316 Herstellung von Karosserien, Auf-
bauten, Anhängern für Kraftwa- 
gen   2 265,2 45,2 56,4 - 3 )  - 3 ) - 3 )  -3 ) 216  

3321 Herstellung von Krafträdern,  
Kraftradmotoren   257,7 42,7 - 3 ) -  - -  - 4  

3324 Herstellung von Fahrrädern   142,5 33,5 35,6 34,8  - 3 ) -  - 12  
3327 Herstellung von Kraftrad- und  

Fahrradteilen   271,4 49,7 48,6 47,8  47,8 49,5  - 40  
3390 Reparatur von Kraftfahrzeugen,  

Fahrrädern; Lackierung von  

Straßenfahrzeugen   3 381,4 33,4 21,8 31,8  -3 ) - 3 )  -3 ) 1 420  

34 Schiffbau   -3)  -3) -3) -3)  -3) -3)  -3) 114  

35 Luft- und Raumfahrzeugbau   3 478,1 71,1 - 3 ) - 3 )  -3 ) 71,1  - 36  
3500 identisch mit 35 

36 Elektrotechnik, Reparatur von  
elektrischen Haushaltsgeräten . 58 468,1 55,6 59,4 58,2  56,1 55,6  55,0 2 248  

3610 Herstellung von Batterien, Akku- 
mulatoren   851,5 51,4 - 3 ) - 3 )  51,8 -  - 18 

3620 Herstellung von Geräten der Elek

-

trizitätserzeugung, -verteilung 
u. ä   22 082,3 53,9 53,4 52,6  52,7 53,0  53,3 953 

3650 Herstellung von Elektrohaushalts- 
geräten   4 576,7 47,2 45,6 49,4  48,7 47,4  47,1 131 

3660 Herstellung von Zählern, Fernmel-
de-, Meß- und Regelgeräten 
usw.   21 002,0 63,2 - 3 ) 63,7  63,4 63,4  63,4 564  
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3670 Herstellung von Rundfunk-, Fern- 
seh-, phonotechnischen Geräten 6 090,8 44,6 45,2 43,0 42,5  -3 )  -3 ) 115 

3690 Montage von elektrotechnischen 
Erzeugnissen (ohne Bauinstalla- 
tion)   1835,7 73,0 76,6 -3) -3)  -3)  -3) 195 

37 Feinmechanik, Optik, Herstellung 
von Uhren   8 234,9 61,5 54,8 59,6 60,7  60,7  60,0 1 297 

3711 Optik (ohne Augenoptik, Foto- und 
Kinotechnik)   940,8 65,9 67,1 66,9 - 3 ) 65,8  - 45 

3751 Feinmechanik (ohne Herstellung 
von medizinischen und orthopä- 
dischen Erzeugnissen)   2 464,7 60,8 57,7 , 60,3 59,3  59,9  59,9 252 

3760 Herstellung von medizin- und or-
thopädiemechanischen Erzeug- 
nissen   2 377,8 67,8 - 3 ) - 3 ) 64,1  64,3  64,9 705 

3771 Herstellung von Uhren   679,9 . 53,7 57,0 60,7 - 3 )  59,1  56,4 123 

38 Herstellung von Eisen-, Blech- und 
Metallwaren   17 452,4 52,9 49,3 49,5 48,9  49,5  50,6 2 208 

3810 Herstellung von  Handelswaffen 
und deren Munition   903,1 48,8 - 3 ) - 3 ) 48,2  - 3 )  - 26 

3821 Herstellung von Werkzeugen so-
wie Geräten für die Landwirt- 
schaft   1 582,5 56,1 44,8 50,8 - 3 ) 55,0  -3 ) 267 

3830 Herstellung von Heiz- und Kochge- 
räten   735,4 51,8 - 3 ) - 3 ) 52,1  - 3 )  - 40 

3842 Herstellung von Stahlblechwaren 
(ohne Möbel)   3 640,7 50,5 52,5 -3) -3)  -3)  -3) 546 

3844 Herstellung von NE-Metallblech- 
waren (ohne Möbel)   999,2 51,6 52,5 - 3 ) 52,7  51,7  -3 ) 152 

3848 Herstellung von Panzerschränken 
(Tresoren)   72,3 58,9 -3) -3) -3)  -  - 14 

3849 Herstellung von Feinstblechpak- 
kungen   859,1 43,5 42,4 42,6 42,7  -3 )  - 41 

3850 Herstellung von Schlössern, Be- 
schlägen   2 494,4 58,9 60,0 56,7 57,7  59,5  -3 ) 231 

3871 Herstellung von Schneidwaren, 
Bestecken   908,5 61,0 63,2 62,7 62,8  62,0  61,5 110 

3882 Herstellung von sonstigen Metall- 
waren (ohne -kurzwaren)   1 977,4 49,8 45,5 43,0 44,4  46,5  47,1 282 
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3889 Herstellung von Metallkurzwaren, 
leichten Preß-, Zieh- und Stanz-
teilen   1632,1 57,8 53,4  56,7 -3) -3)  -3) 294 

39 

3911 

3954 

Herstellung von Musikinstrumen-
ten, Spielwaren, Füllhaltern 
usw.   

Herstellung von Musikinstrumen-
ten   

Herstellung von Schmuck aus 
Edelmetall oder -plattierungen 

-3) 

414,1 

641,5 

-3) 

65,3 

51,4 

-3)  -3) 

66,5  65,6 

- 3 )  -3 ) 

-3) 

64,2 

- 3 ) 

-3)  -3) 

- 3 )  -3 ) 

51,1  -3 ) 

690 

84 

155 

40 
4031 

4034 

4035 

4037 

4039 

Chemische Industrie   
Herstellung von chemischen 

Grundstoffen (auch mit an

-

schließender Weiterverarbei

-

tung)   
Herstellung von chemischen Er-

zeugnissen für Gewerbe, Land-
wirtschaft (ohne Düngemittel) . 

Herstellung von pharmazeuti

-

schen Erzeugnissen   
Herstellung von fotochemischen 

Erzeugnissen   
Herstellung von sonstigen chemi-

schen Erzeugnissen für privaten 
Verbrauch, Verwaltungen  

60 965,5 

35 473,5 

6 617,3 

9 112,3 

1 569,3 

1 440,9 

45,9 

42,8 

43,1 

63,7 

42,7 

57,8 

 

53,5  44,9 

 

53,5  44,9 

 

56,5  43,9 

 

57,2  58,8 

 

42,8  42,8 

 

61,5  62,5 

44,7 

43,7 

45,1 

61,0 

- 3 ) 

60,7 

 

44,3  44,5 

 

43,1  43,0 

 

43,5  43,9 

 

62,0  -3 ) 

 

-  - 

-3 )  - 3 ) 

1 195 

176 

493 

269 

14 

114 

50 

5060 

Herstellung von Büromaschinen, 
Datenverarbeitungsgeräten und 
-einrichtungen  

Herstellung von Büromaschinen   
7 742,3 
1 548,6 

69,3 
57,2 

-3 )  71,3 
- 3 )  -3 ) 

-3) 
- 3) 

-3)  -3) 

57,1  - 
74 
42 

51 
5110 
5170 

Feinkeramik   
Herstellung von Porzellan   
Herstellung von Fliesen, Baukera-

mik, Kacheln, Kachelöfen   

2 407,1 
864,8 

808,8 

69,7 
75,3 

61,8 

 

69,1  70,4 

 

77,5  77,1 

 

62,5  61,6 

- 3 ) 
76,5 

- 3 ) 

 

69,1  69,5 

 

75,8  - 

 

-  - 

154 
48 

19 

52 Herstellung und Verarbeitung von 
Glas   

-3) -3) -3)  -3) -3) -3)  -3) 290 

53 
5311 

Holzbearbeitung   
Säge- und Hobelwerke   

2 589,7 
975,3 

36,8 
32,5 

-3)  -3) 

34,5  - 3 ) 

-3) 

- 3 ) 

-3)  37,3 
29,8  -3 ) 

507 
366 
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5361 Herstellung von Halbwaren aus 
Holz   1614,3 40,0 -3 )  -3) -3) -3)  39,4 141 

54 Holzverarbeitung   13 091,8 50,0 54,0  55,0 51,8 - 3 )  50,7 2 513 
5411 Herstellung von Bauelementen 

aus Holz (ohne Fertigteilbau- 
ten)   1784,8 45,5 47,3  44,2 - 3 ) - 3 )  44,4 472 

5421 Herstellung von Holzmöbeln (ohne 
Polstermöbel)   7 561,3 51,4 54,1  50,8 - 3 ) 50,0  - 3 ) 1 295 

5424 Herstellung von Polstermöbeln   1 579,9 48,9 56,5  56,0 54,8 - 3 )  -3 ) 212 
5441 Herstellung von sonstigen Holzwa- 

ren   1277,9 54,3 -3)  -3) -3) -3)  -3) 292 
5461 Herstellung von Kork-, Korb- und 

Flechtwaren (ohne Korbmöbel) 34,1 39,3 - 3 )  - 3 ) -3) -  - 17 
5470 Herstellung von Pinseln, Besen, 

Bürsten, Bearbeitung von Natur- 
schwämmen   293,8 49,5 43,2  46,1 47,5 48,4  49,2 80 

55 Zellstoff-, Holzschliff-, Papier- und 
Pappeerzeugung   4 402,5 42,8 46,6  44,9 43,2 42,7  - 3 ) 136 

5500 identisch mit 55 

56 Papier- und Pappeverarbeitung . . 6 264,0 48,0 42,1  45,2 44,0 46,0  - 3 ) 776 
5620 Herstellung von Schreibwaren, 

Bürobedarf aus Papier und Pap- 
pe; Buchbinderei   1 254,1 58,6 - 3 )  - 3 ) 54,6 55,7  -3 ) 218 

5691 Herstellung von sonstigen Waren 
aus Papier und Pappe   1 666,1 49,2 46,7  48,1 -3) -3)  -3) 121 

57 Drückerei, Vervielfältigung   10 287,7 60,2 53,3  56,1 56,7 - 3 )  -3 ) 1 834 
5700 identisch mit 57 

58 Herstellung von Kunststoffwaren _3) _3) -3)  -3) -3) -3)  -3) 1 633 

59 Gummiverarbeitung   6104,9 49,5 50,6  51,5 48,8 48,9  49,6 211 
5900 identisch mit 59 

61 Ledererzeugung   388,0 32,1 - 3 )  -3 ) 29,5 31,4  31,9 76 
6100 identisch mit 61 

62 Lederverarbeitung   3 013,7 48,6 50,2  49,0 48,7 47,6  47,9 607 
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6251 Herstellung von Schuhen   2 025,4 48,5 50,2 49,0  48,7  -3 )  -3 ) 300 

63 Textilgewerbe   14 364,5 45,0 44,3 45,3  44,2  42,9  -3 ) 1 678 
6312 Baumwollspinnerei   1365,0 42,3 47,3 42,8  -3)  -3)  -3) 65 
6323 Zwirnerei, handelsfertige Aufma-

chung von Seidengarnen, Textu-
riererei  486,8 47,2 -3) -3 ) 47,9  -  - 23 

6332 Baumwollweberei, a. n. g   1 907,0 41,3 37,3 -3)  -3)  -3) 41,9 154 
6333 Seidenweberei, a. n. g.   613,7 37,6 -3) -3)  -3)  -3)  - 45 
6355 Jutespinnerei und -weberei   125,6 42,3 40,9 42,4  42,2  -  - 13 
6361 Herstellung von Gardinenstoff   342,6 48,2 51,6 52,3  -3 )  -3)  - 49 
6365 Herstellung von Möbel- und Deko- 

rationsstoff   457,4 40,7 39,3 - 3 ) 39,1  40,0  -3 ) 65 
6370 Wirkerei, Stickerei   3 581,4 50,2 51,2 - 3 )  -3 ) 48,3  49,5 620 
6380 Herstellung von Teppichen und ähn- 

lichem, beschichtetem Gewebe .   1 228,2 40,2 46,6 42,5  40,7  40,4  40,2 57 
6391 Veredlung von Textilien   1491,6 50,0 36,9 42,5  -3 )  -3)  -3) 169 
6399 Sonstiges Textilgewerbe, a. n. g.  . 1442,5 51,0 47,5 -3 )  48,9  49,8  50,5 270 

64 Bekleidungsgewerbe   -3) -3) -3) -3)  -3)  -3)  -3) 2 513 
6421 Herstellung von Herren-, Damen- 

und Kinderwäsche   605,2 39,6 33,5 30,9  -3 ) 34,4  -3 ) 172 
6425 Herstellung von Haus-, Bett- und 

Tischwäsche   190,3 46,2 44,7 -3)  -3)  -3) 46,1 56 
6450 Herstellung von  Kopfbedeckun- 

gen, Bekleidungszubehör   331,3 49,0 43,0 43,6  48,5  -3 )  48,7 118 
6470 Herstellung von Bettwaren 

(ohne Matratzen)   257,9 38,7 -3) -3 ) 39,0  -3 )  -3 ) 75 

65 Reparatur von Gebrauchsgütern 
(ohne elektrische Geräte für den 
Haushalt)   9,3 74,3 - 3 ) -3 ) -  -  - 7 

68 Ernährungsgewerbe   37 786,6 30,7 23,1 28,0  26,9  28,6  27,6 3855 
6811 Mahl- und Schälmühlen   569,4 16,6 16,3 -3 )  -3)  16,4  16,6 74 
6812 Herstellung von Teigwaren   187,0 36,7 33,4 35,4  36,4  -  - 16 
6813 Herstellung von Nährmitteln 

(ohne Teigwaren)   1 774,2 44,6 45,9 45,9  -3 ) 44,5  - 48 
6814 Herstellung von Stärke, Stärkeer- 

zeugnissen   90,2 26,5 27,7 27,9  - 3 )  -  - 11 
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6816 Herstellung von Kartoffelerzeug- 
nissen, a. n. g   372,8 48,1 59,7 53,7  50,7 - 3 )  - 28 

6819 Herstellung von Dauerbackwaren 802,7 46,2 - 3 ) - 3 ) 46,8 - 3 )  46,1 63 
6821 Zuckerindustrie   1428,2 32,4 31,4 31,8  32,2 32,3  - 34 
6825 Obst- und Gemüseverarbeitung   1233,8 33,5 - 3 ) - 3 )  -3 ) - 3 )  -3 ) 192 
6828 Herstellung von Süßwaren (ohne 

Dauerbackwaren)   3 264,0 35,9 39,5 41,5  40,7 36,8  35,9 149 
6831 Molkerei, Käserei   2 253,8 13,2 22,4 19,5  18,3 16,5  15,2 292 
6836 Herstellung von Dauermilch, 

Milchpräparaten, Schmelzkäse 770,5 15,5 - 3 ) 17,0  - 3 ) - 3 )  - 36 
6841 Ölmühlen, Herstellung von Spei- 

seöl   228,0 8,5 6,3 - 3 )  8,2 -  - 13 
6844 Herstellung von Margarine und 

ähnlichen Nahrungsfetten   1 152,2 24,6 - 3 ) - 3 )  24,6 -  - 16 
6852 Schlachthäuser (ohne kommunale 

Schlachthöfe)   802,7 12,4 7,0 7,9  9,2 10,5  -3 ) 106 
6853 Fleischwarenindustrie (ohne Talg- 

schmelzen und ähnliches)   2 438,6 27,4 20,9 23,0  25,4 26,3  27,4 281 
6856 Fischverarbeitung   735,7 35,8 - 3 ) - 3 ) 39,2 - 3 )  - 3 ) 69 
6860 

, 
Verarbeitung von Kaffee, Tee, Her-

stellung von Kaffeemitteln   1 988,5 22,7 22,9 23,0  22,0 22,3  - 44 
6871 Brauerei   7 467,8 64,1 65,3 66,4  64,4 64,8  -3 ) 528 
6872 Mälzerei   100,2 14,4 12,6 - 3 )  -3 ) 14,4  - 28 
6873 Alkoholbrennerei   91,3 52,7 - 3 ) - 3 )  -3) -  - 13 
6877 Herstellung und Verarbeitung von 

Wein   913,4 56,9 - 3 ) - 3 ) 55,9 56,6  - 37 
6879 Mineralbrunnen, Herstellung von 

Mineralwasser, Limonaden   1 966,7 42,6 - 3 ) - 3 ) 46,0 44,1  - 3 ) 240 

69 Tabakverarbeitung   13139,2 85,9 88,1 87,3  -3 ) - 3 )  - 47 
6911 Herstellung von Zigaretten   12 752,3 87,1 88,1 87,3  -3 ) -  - 11 
6915 Tabakverarbeitung (ohne Herstel- 

lung von Zigaretten)   386,9 58,7 50,6 54,8  56,4 58,4  - 36 

1) Nur Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe. 
2) Zur Definition des Census Value Added siehe Kapitell II, Abschnitt 2.2. Die Werte wurden vom Statistischen Bundes-

amt geschätzt. 
3) Schätzungen unplausibel oder aus Gründen der Geheimhaltung nicht veröffentlicht. 
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-

tenzahl pro 
Betrieb 

SYPRO 
Kenn

-

ziffer 
Bezeichnung 

a b c d 

24 Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen   2 293 287 

65 Reparatur von Gebrauchsgütern (ohne Geräte für den Haushalt)   385 35 
69 Tabakverarbeitung  - 23 293 248 

50 Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und 
-einrichtungen   68 679 582 

27 Eisenschaffende Industrie   291 212 1 645 
61 Ledererzeugung   6 751 85 

40 Chemische Industrie   564 957 351 

22 Mineralölverarbeitung   28 522 320 
33 Straßenfahrzeugbau, Reparatur von Kraftfahrzeugen usw.   804 998 277 

59 Gummiverarbeitung   104 911 372 

52 Herstellung und Verarbeitung von Glas   76 230 213 

28 NE-Metallerzeugung, NE-Metallhalbzeugwerke   78 673 376 

55 Zellstoff-, Holzschliff-, Papier- und Pappeerzeugung   52 978 291 

21 Bergbau   233 627 721 

53 Holzverarbeitung   44 566 73 

29 Gießerei   116 642 210 
37 Feinmechanik, Optik, Herstellung von Uhren   165 905 111 

39 Herstellung von Musikinstrumenten, Spielwaren, Füllhaltern usw.   65 497 85 

31 Stahl- und Leichtmetallbau, Schienenfahrzeugbau   208 449 143 

58 Herstellung von Kunststoffwaren   211 689 108 

62 Lederverarbeitung   81 071 100 

57 Druckerei, Vervielfältigung   190 169 95 

38 Herstellung von Eisen-, Blech- und Metallwaren   317 121 123 

30 Ziehereien, Kaltwalzwerke, Stahlverformung, Mechanik, a. n. g.   180 289 106 

32 Maschinenbau   1 023 501 191 

25 Gewinnung und Verarbeitung von Steinen und Erden   193 646 55 

63 Textilgewerbe   310 382 137 

54 Holzverarbeitung   243 812 88 

68 Ernährungsgewerbe   481 052 105 

64 Bekleidungsgewerbe   258 929 80 

34 Schiffbau   57 744 431 

35 Luft- und Raumfahrzeugbau   58 037 936 

36 Elektrotechnik, Reparatur von elektrischen Haushaltsgeräten   976 842 299 

51 Feinkeramik   57 749 279 

56 Papier- und Pappeverarbeitung   111 687 121 

1) Zuordnung zum Wirtschaftszweig erfolgt nach dem Schwerpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit des Betriebes. 
Die Anzahl der Betriebe stimmt deshalb nicht mit der in Tabelle II.1 überein. 

2) Aus Gründen der Geheimhaltung nicht veröffentlicht. 
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Tabelle II.8 

und den entsprechenden Anteilen der größten Betriebe t) 1979 

Beschäftigtenzahl der Anteil der Beschäftigtenzahl der 
Zahl der 

Betriebe im 
Wirtschafts

-z

weig 

3 6 10 25 50 3 6  10  25  50 

größten Betriebe des Wirtschaftszweiges  
größten Betriebe des Wirtschaftszweiges (%) 

e f g h i j k l m n o 

1 810 -2) - - - 78,9  -2) - - - 8 
185 280 -2) - - 48,1  72,7 -2) - - 11 

7 074 10 148 13 106 19 285 21 899 30,4  43,6 56,3 82,8 94,0 94 

17 516 29 898 42 980 56 894 -2) 25,5  43,5 62,6 82,8 -2) 118 
71 676 -2) 138 366 209 304 252 763 24,6  -2) 47,5 71,9 86,8 177 

1 444 2 147 2 910 4 762 6 051 21,4  31,8 43,1 70,5 89,6 79 
114 118 152 700 183 212 244 532 297 956 20,2  27,0 32,4 43,3 52,7 1 611 

5 660 9 348 12 592 21 066 26 678 19,8  32,8 44,1 73,9 93,5 89 
134 861 216 856 293 052 423 555 510 752 16,8  26,9 36,4 52,6 63,4 2 905 

16 816 -2) 40 076 -2) 79 368 16,0  -2) 38,2 --2) 75,7 282 
10 259 -2) 22 024 36 180 49 157 13,5  -2) 28,9 47,5 64,5 358 
10 423 17 587 24 422 41 489 56 921 13,2  22,4 31,0 52,7 72,4 209 

5 927 -2) 13 245 24 707 35 757 11,2  -2) 25,0 46,6 67,5 182 
20 775 -2) -2) -2) 173 734 8,9  -2)  - 2)  -2) 74,4 324 

3 737 6 192 -2) 14 059 20 416 8,4  13,9 -2) 31,5 45,8 610 
9 617 17 772 26 332 43 959 61 389 8,2  15,2 22,6 37,7 52,6 555 

12 909 23 491 33 066 51 875 70 459 7,8  14,2 19,9 31,3 42,5 1 496 
4 203 6 762 9 045 15 052 22 182 6,4  10,3 13,8 23,0 33,9 772 

12 908 21 023 28 922 49 825 76 753 6,2  10,1 13,9 23,9 36,8 1 458 
12 186 16 978 22 158 36 564. -2) 5,8  8,0 10,5 17,3 -2) 1 954 

4 517 7 308 10 621 18 962 28 294 5,6  9,0 13,1 23,4 34,9 813 
8 611 14 871 20 719 35 578 -2) 4,5  7,8 10,9 18,7 -2) 2 008 

10 846 17 494 24 913 43 547 64 847 3,4  5,5 7,9 13,7 20,4 2 587 
5 826 10 898 16 408 32 038 -2) 3,2  6,0 9,1 17,8 -2) 1 696 

31 109 50 035 70 783 129 343 195 21 . 1 3,0  4,9 6,9 12,6 19,1 5 361 
5 392 9 659 -2 ) 25 763 39 281 2,8  5,0 -2) 13,3 20,3 3 490 
8 798 14 110 20 363 37 994 61 389 2,8  4,5 6,6 12,2 19,8 2 273 
6 079 10 038 -2) 27 099 41 311 2,5  4,1 -2) 11,1 16,9 2 764 

11 662 17 518 24 365 45 372 71 853 2,4  3,6 5,1 9,4 14,9 4 601 
2 844 5 349 8 280 17 183 28 945 1,1  2,1 3,2 6,6 11,2 3 234 
-2) 29 566 36 939 47 628 53 264 -2)  51,2 64,0 82,5 92,2 134 
-2) 32 875 -2) 54 263 -2) -2)  56,6 -2) 93,5 -2) 62 
-2) 89 417 116 349 -2) 253 661 -2)  9,2 11,9 -2) 26,0 3 267 
-2) 12 608 -2) 26 406 38 688 -2)  21,8 -2) 45,7 67,0 207 
_2)  -2) 12 064 21 770 32 927 -2)  -2) 10,8 19,5 29,5 925 
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Tabelle II.9 . 

Umsatz, Unternehmens- und Beschäftigtenzahl nach zweistelligen Wirtschaftszweigen des Bergbaus und 
Verarbeitenden Gewerbes von 1977 und 1979 

 

Wirtschaftszweig 
(Reihenfolge gemäß 

Spalte a) 
Umsatz (Mio. DM)  

Ver

-

ände

-

rung 
1977 = 

100 

Anzahl der 
Unternehmen Ver

-

ände

-

rung 
1977 = 

100 

Beschäftigte Ver

-

ände-
rung 

1977 = 
100 

SYPRO 
Kenn

-

ziffer 
Bezeichnung 1977 1979 1977 1979 1977 1979 

a b c d e f g h i j k 

Bergbau 
21 Bergbau   20 814,7 27 857,5 133,8 89 81 91,0 246 170 235 675 95,7 

Grundstoff- und 
Produktions-
gütergewerbe 1) 

22 Mineralöl- 
verarbeitung   54 214,5 75 750,7 139,7 54 54 100,0 34 597 33 627 97,2 

24 Herstellung und 
Verarbeitung 
von Spalt- und 
Brutstoffen   228,6 307,8 134,6 5 6 120,0 1907 2 299 120,6 

25 Gewinnung und 
Verarbeitung 
von Steinen 
und Erden   21 744,1 28 317,5 130,2 1 949 1 987 101,9 177 921 187 490 105,4 

27 Eisenschaffende 
Industrie   43 009,9 47 731,2 111,0 110 105 95,5 313 360 304 087 97,0 

28 NE-Metallerzeu-
gung, NE-Me

-

tallhalbzeug- 
werke   15 896,8 18 769,6 118,1 161 152 94,4 75 852 74 986 98,9 

29 Gießerei   9 459,9 11 123,9 117,6 476 470 98,7 110 850 117 235 105,8 
40 Chemische 

Industrie   112 014,6 132 774,1 118,5 1 211 1 195 98,7 601 329 605 092 100,6 
53 Holzbearbeitung . 6 489,3 7 037,5 108,4 510 507 99,4 45 743 44 740 97,8 
55 Zellstoff-, Holz-

schliff-, Papier- 
und Pappe- 
erzeugung   8 771,0 .10 276,8 117,2 136 136 100,0 52 477 52 965 100,9 

59 Gummiverarbei- 
tung   11 156,3 12 338,6 110,6 235 211 89,8 113 247 111 965 98,9 

Investitionsgüter 
produzierendes 
Gewerbe 2  ) 

30 Ziehereien, Kalt-
walzwerke, 
Stahlverfor

-

mung, 
Mechanik, 
a. n. g.   18 467,9 21 133,7 114,4 1 568 1 519 96,9 175 620 171 545 97,7 
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noch Tabelle II.9 

Wirtschaftszweig 
(Reihenfolge gemäß 

Spalte a) 
Umsatz 

(Mio. DM) Ver

-

ände

-

rung 
1977 = 

100 

Anzahl der 
Unternehmen  Ver

-

ände

-

rung 
1977 = 

100 

Beschäftigte Ver

-

ände-
rung 

1977 = 
100 

SYPRO 
Kenn

-

ziffer 
Bezeichnung 1977 1979 1977 1979 1977 1979 

a b c d e f g h i j k 

31 

32 
33 

34 
35 

36 

37 

38 

50 

Stahl- und Leicht-
metallbau, 
Schienenfahr-
zeugbau   

Maschinenbau   
Straßenfahrzeug-

bau, Reparatur 
von Kraftfahr-
zeugen usw.   

Schiffbau   
Luft- und Raum-

fahrzeugbau   
Elektrotechnik, 

Reparatur von 
elektrischen 
Haushalts-
geräten   

Feinmechanik, 
Optik, Herstel-
lung von Uhren 

Herstellung von 
Eisen-, Blech- 
und Metall-
waren   

Herstellung von 
Büromaschinen, 
Datenverarbei-
tungsgeräten 
und 
-einrichtungen . 

 

20 529,3  19 721,6 

 

101 996,3  119 337,9 

 

103 072,5  123 794,8 

 

7 497,0  4 698,0 

 

3 507,7  4 892,9 

 

96 216,4  105 210,7 

 

11 780,5  13 400,3 

 

29 674,2  32 975,4 

 

10 728,8  11 169,3 

96,1 
117,0 

120,1 
62,7 

139,5 

109,3 

113,7 

111,1 

104,1 

 

1 214  1 245 

 

4 540  4 540 

 

1976  2 015 

 

125  114 

 

35  36 

 

2 201  2 248 

 

1 264  1 297 

 

2 254  2 208 

 

78  74 

102,6 
100,0 

102,0 
91,2 

102,9 

102,1 

102,6 

98,0 

94,9 

181 803  169 684 
1 026 478 1 030 838 

731477  808 795 
64 003  56 468 

43 828  50 216 

1 014 295 1 019 064 

155 505  157 174 

307 165  308 936 

73 650  73 181 

93,3 
100,4 

110,6 
88,2 

114,6 

100,5 

101,1 

100,6 

99,4 

39 

51 
52 

54 
56 

Verbrauchsgüter 
produzierendes 
Gewerbe 

Herstellung von 
Musikinstru-
menten, Spiel-
waren, Füllhal-
tern usw.   

Feinkeramik   
Herstellung und 

Verarbeitung 
von Glas   

Holzverarbeitung 
Papier- und 

Pappeverarbei

-

tung   

 

5 134,4  5 907,8 

 

3076,0  3 455,2 

 

7 153,9  8 257,0 

 

24 095,7  26 168,6 

 

12 410,4  13 044,1 

115,1 
112,3 

115,4 
108,6 

105,1 

 

715  690 

 

155  154 

 

298  290 

 

2 481  2 513 

 

788  776 

96,5 
99,4 

97,3 
101,3 

98,5 

64 145  65 680 
54 353  55 638 

77 875  77 700 
232 729  241 579 

112 433  110 637 

102,4 
102,4 

99,8 
103,8 

98,4 
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noch Tabelle II.9 

Wirtschaftszweig 
(Reihenfolge gemäß 

Spalte a) 
Umsatz 

(Mio. DM) Ver

-

ände

-

rung 
1977 = 

100 

Anzahl der 
Unternehmen  Ver

-

ände

-

rung 
1977 = 

100 

Beschäftigte Ver

-

ände-
rung 

1977 = 
100 

SYPRO 
Kenn

-

ziffer 
Bezeichnung 1977 1979 1977 1979 1977 1979 

a b c d e f g h i j k 

57 Druckerei, Ver-
vielfältigung   13 656,0  17 093,1 125,2 1 863  1 834 98,4 157 914  167 713 106,2 

58 Herstellung von 
Kunststoff- 
waren   16 941,1  22 596,8 133,4 1 519  1 633 107,5 162 638  185 907 114,3 

61 Ledererzeugung . 942,8  1 209,5 128,3 84  76 90,5 7 025  6 916 98,4 
62 Leder- 

verarbeitung   5 556,3  6 195,7 111,5 641  607 94,7 78 722  78 412 99,6 

63 Textilgewerbe   30 242,1  31 930,0 105,6 1 762  1 678 95,2 324 642  309 474 95,3 
64 Bekleidungs- 

gewerbe   18 334,9  20 313,0 110,8 2 566  2 513 97,9 253 785  257 180 101,3 

65 Reparatur von 
Gebrauchsgü-
tern (ohne elek-
trische Geräte 
für den Haus- 
halt)   14,9  12,5 83,7 6  7 116,7 247  253 102,4 

Nahrungs- und 
Genußmittelge

-

werbe 
68 Ernährungs- 

gewerbe   111 553,4  123 023,0 110,3 3 823  3 855 100,8 494 160  505 274 102,2 

69 Tabak- 
verarbeitung   14 038,4  15 294,3 108,9 53  47 88,7 24 920  24 299 97,5 

1) Ohne die Wirtschaftszweige 3011, 3015 und 3030. 
2) Einbezogen werden die Wirtschaftszweige 3011, 3015 und 3030. 
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Tabelle II.10 

Zerlegung der Umsatzentwicklung in den Wirtschaftszweigen von 1977 bis 1979 

Wirtschaftszweig 
(Reihenfolge gem. Spalte c) 

Umsatzent

-

wicklung 
1979 

(1977 =100) 

I 
 Um 

Komponenten 

Entwicklung 
der Unter

-

nehmens

-

anzahl 
1979 

(1977=100) 

Preisent

-

wicklung 
1979 1 ) 

(1977=100) 

Entwicklung 
der Netto

-

produktion 
pro Unter

-nehmen 

1979 2 ) 
(1977=100) 

SYPRO 
Kenn

-

ziffer 
Bezeichnung 

a b c d e f 

22 Mineralölverarbeitung   139,7 100,0 122,3 114,2 

35 Luft- und Raumfahrzeugbau   139,5 102,9 -3) -3) 

24 Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und 
Brutstoffen   134,6 120,0 -3) -3) 

21 Bergbau   133,8 91,0 130,5 112,7 

58 Herstellung von Kunststoffwaren   133,4 107,5 112,6 110,2 

25 Gewinnung und Verarbeitung von Steinen und 
Erden   130,2 101,9 113,9 112,2 

61 Ledererzeugung   128,3 90,5 129,5 109,5 

57 Druckerei, Vervielfältigung   125,2 98,4 111,8 113,8 

33 Straßenfahrzeugbau, Reparatur von Kraftfahr- 
zeugen usw   120,1 102,0 112,9 104,2 

40 Chemische Industrie   118,5 98,7 107,4 111,8 

28 NE-Metallerzeugung, NE-Metallhalbzeugwerke   118,1 94,4 106,8 117,2 

29 Gießerei   117,6 98,7 110,8 107,5 
55 Zellstoff-, Holzschliff-, Papier- und Pappeerzeu- 

gung   117,2 100,0 104,5 112,1 
32 Maschinenbau   117,0 100,0 112,8 103,7 

. 52 Herstellung und Verarbeitung von Glas   115,4 97,3 111,7 106,2 
39 Herstellung von Musikinstrumenten, Spielwaren, 

Füllhaltern usw.   115,1 96,5 116,4 102,4 

30 Ziehereien, Kaltwalzwerke, Stahlverformung, 
Mechanik, a. n. g   114,4 96,9 105,4 112,0 

37 Feinmechanik, Optik, Herstellung von Uhren   113,7 102,6 108,2 102,4 
51 Feinkeramik   112,3 99,4 116,9 96,7 
62 Lederverarbeitung   111,5 94,7 115,6 101,8 

38 Herstellung von Eisen-, Blech- und Metallwaren 111,1 98,0 106,6 106,3 

27 Eisenschaffende Industrie   111,0 95,5 95,3 122,0 
64 Bekleidungsgewerbe   110,8 97,9 115,1 98,3 
59 Gummiverarbeitung   110,6 89,8 107,5 114,6 

68 Ernährungsgewerbe   110,3 100,8 107,0 102,3 
36 Elektrotechnik, Reparaturen von elektrischen 

Haushaltsgeräten   109,3 102,1 106,3 100,7 
69 Tabakverarbeitung   108,9. 88,7 99,0 124,0 
54 Holzverarbeitung   108,6 101,3 109,3 98,1 
53 Holzbearbeitung   108,4 99,4 94,3 104,9 
63 Textilgewerbe   105,6 95,2 106,1 104,5 
56 Papier- und Pappeverarbeitung   105,1 98,5 98,6 108,3 
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noch Tabelle II.10 

Wirtschaftszweig 
(Reihenfolge gem. Spalte c) 

Umsatzent

-

wicklung 
1979 

(1977 = 100) 

I um 

Komponenten 

Entwicklung 
der Unter

-

nehmens

-

anzahl 
1979 

(1977 =100) 

Preisent

-

wicklung 
1979 1 ) 

(1977 =100) 

Entwicklung 
der Netto

-

produktion 
pro Unter

-

nehmen 
1979 2 ) 

(1977 =100) 

SYPRO 
Kenn

-

ziffer 
Bezeichnung 

a b c d e f 

50 

31 

65 

34 

Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbei-
tungsgeräten und -einrichtungen   

Stahl- und Leichtmetallbau, Schienenfahrzeug-
bau   

Reparatur von Gebrauchsgütern (ohne elektri-
sche Geräte für den Haushalt)   

Schiffbau   

104,1 

96,1 

83,7 
62,7 

94,9 

102,6 

116,7 
91,2 

82,5 

100,2 

-3) 
76,4 

132,9 

93,5 

—3) 

89,9 

1) Die Preisentwicklung wurde durch den Quotienten von Umsatzentwicklung und Index der industriellen Nettoproduk-
tion ermittelt. 

2) Die Entwicklung der Nettoproduktion pro Unternehmen zeigt das mengenmäßige durchschnittliche Wachstum pro Un-
ternehmen an. Die Reihe wurde mit Hilfe von Zeitreihen des Index der industriellen Nettoproduktion geschätzt. 

3) Keine Werte für den Index der industriellen Nettoproduktion. 
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Tabelle II.11 

Zweistellige Wirtschaftszweige nach der Entwicklung des Umsatzes und der Beschäftigtenzahl der drei 
umsatzgrößten Unternehmen von 1977 bis 1979 

(Reihenfolge gem.  Spalte e) 1 ) 

Verände

-rung de

s 

im ge

-

samten 
Wirt

-

schafts

-
zweig 

1977=100 

Umsatzanteile 
der drei 

umsatzgrößten 
Unternehmen 

(%) 

Verände

-

rung des 
Umsat

-

zes der 
drei größ

-

ten Un

-

terneh

-
men 

1977=100 

Verände

-rung der 

 Bescäf

-

tigten

-

zahl im 
gesamten 

Wirt

-

schafts

-
zweig 

1977=100 

Beschäftigten- 
 anteile der drei 

umsatzgrößten 
Unternehmen  

(%) 

Verände

-rung der 

Beschäf

-

zahl der 
drei größ

-

ten Un

-

terneh

-
men 

1977=100 

SYPRO 
Kenn

-

ziffer 
Bezeichnung g 

1977 1979 1977 1979 

a b c d e f g h i j 

35 Luft- und Raumfahrzeugbau   139,5 -2)  -2) -2) 114,6 -2)  -2) -2)  
24 Herstellung und Verarbeitung von 

Spalt- und Brutstoffen   134,6 -2 )  82,6 -2 ) 120,6 -2 )  84,6 -2) 
50 Herstellung von Büromaschinen, 

Datenverarbeitungsgeräten und 
-einrichtungen   104,1 73,2  73,8 105,0 99,4 60,8  63,0 102,9 

21 Bergbau   133,8 66,2  66,9 135,2 95,7 70,7  71,1 96,4 
69 Tabakverarbeitung   108,9 69,7  64,9 101,5 97,5 49,5  50,6 99,8 
65 Reparatur von  Gebrauchsgütern 

(ohne elektrische Geräte für den 
Haushalt)   83,7 70,6  63,7 75,5 102,4 65,6  51,8 80,9 

22 Mineralölverarbeitung   139,7 58,1  60,4 145,2 97,2 37,2  36,7 96,0 
33 Straßenfahrzeugbau,  Reparatur 

von Kraftfahrzeugen usw.   120,1 48,0  47,5 118,9 110,6 38,5  39,7 114,1 
34 Schiffbau   62,7 43,7  43,9 62,9 88,2 40,5  42,9 93,4 
27 Eisenschaffende Industrie   111,0 35,2  37,9 119,5 97,0 37,0  43,1 112,9 
51 Feinkeramik   112,3 -2 )  37,3 -2 ) 102,4 -2 )  33,8 _2) 
59 Gummiverarbeitung   110,6 38,3  37,0 106,8 98,9 34,1  34,8 100,9 
36 Elektrotechnik, Reparatur von elek- 

trischen Haushaltsgeräten   109,3 31,7  32,1 110,9 100,5 31,7  32,1 101,8 
55 Zellstoff-, Holzschliff-, Papier- und 

Pappeerzeugung   117,2 38,2  29,6 90,8 100,9 33,1  26,9 82,0 
52 Herstellung und Verarbeitung von 

Glas   115,4 25,6  26,7 120,2 99,8 20,9  22,7 108,2 
40 Chemische Industrie   118,5 26,3  26,0 116,8 100,6 29,9  29,4 98,9 
28 NE-Metallerzeugung,  NE-Metall- 

Halbzeugwerke   118,1 24,7  24,7 118,1 98,9 21,6  19,1 87,5 
61 Ledererzeugung   128,3 21,3  -2 ) -2 ) 98,4 19,7  -2) -2) 

29 Gießerei   117,6 22,2  21,2 112,5 105,8 20,1  19,5 102,6 
31 Stahl- und Leichtmetallbau, Schie- 

nenfahrzeugbau   96,1 33,5  19,2 55,1 93,3 21,3  17,2 75,4 
62 Lederverarbeitung   111,5 15,6  15,9 113,5 99,6 16,6  16,0 95,8 
37 Feinmechanik, Optik, Herstellung 

von Uhren   113,7 14,3  15,1 119,7 101,1 10,6  11,8 112,4 
56 Papier- und Pappeverarbeitung   105,1 13,0  12,3 100,0 98,4 7,2  9,6 131,2 
32 Maschinenbau   117,0 8,2  9,7 139,6 100,4 5,5  5,9 109,3 
53 Holzbearbeitung   108,4 10,3  .  9,6 100,4 97,8 9,3  9,1 94,9 
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noch Tabelle II.11  

(Reihenfolgecgems Spalte e) 1 ) 

Verände

-rung des 

Umsat

-

zes im ge

-

samten 
Wirt

-

schafts

-

zweig 

1977=100 

Umsatzanteile 
der drei 

umsatzgrößten 
Unternehmen 

(%) 

Verände

-

rung des 
Umsat

-

zes der 
drei größ

-

ten Un

-

terneh

-

men 

1977=100 

Verände

-rung der 

Beschäf

-

tigten

-

zahl im 
gesamten 

Wirt

-s

chafts

-

zweig 

1977=100 

Beschäftigten

-

anteile der drei 
umsatzgrößten  
Unternehmen  

(%) 

Verände

-rung der 

Beschäf

-

tigten

-

zahl der 
drei größ-
ten Un

-

terneh

-

men 

1977=100  

SYPRO 
Kenn

-

ziffer 
Bezeichnung g 

1977 1979 1977 1979 

a b c d e f g h i j 

30 

38 

57 
39 

25 

58 
68 
64 
63 
54 

Ziehereien, Kaltwalzwerke, Stahl-
verformung, Mechanik, a. n. g.   

Herstellung von Eisen-, Blech- und  
Metallwaren   

Druckerei, Vervielfältigung   
Herstellung von Musikinstrumen-

ten, Spielwaren, Füllhaltern  
usw.   

Gewinnung und Verarbeitung von 
Steinen und Erden   

Herstellung von Kunststoffwaren   
Ernährungsgewerbe   
Bekleidungsgewerbe   
Textilgewerbe   
Holzverarbeitung   

114,4 

111,1 
125,2 

115,1 

130,2 
133,4 
110,3 
110,8 
105,6 
108,6 

6,5  9,1 

8,4  8,3 

6,2  7,5 

-2)  7,3 

7,9  6,9 

6,3  6,8 

6,0  5,2 

4,6  4,6 

3,8  3,8 

3,3  3,2 

160,1 

110,4 
150,3 

-2 ) 

112,9 
143,0 

96,8 
110,3 
107,3 
104,0 

97,7 

100,6 
106,2 

102,4 

105,4 
114,3 
102,2 
101,3 
95,3 

103,8 

4,7  3,5 

7,4  8,0 
4,7  5,1 

-2 )  6,4 

5,9  5,6 
4,6  4,5 
2,5  2,4 

3,5 ;  3,8 
2,6  2,7 

2,6  2,6 

72,0  

109,1  
116,6  

-2) 
 

100,6 
111,1 
96,2 

110,3 
100,0 
103,2 

1) Ist der Umsatzanteil der drei umsatzgrößten Unternehmen eines Wirtschaftszweiges nicht bekannt, erfolgt die Einordnung 
nach dem Umsatzanteil von 1977 oder nach Schätzung. 

2) Aus Gründen der Geheimhaltung nicht veröffentlicht. 
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Tabelle II.12 

Zweistellige Wi rtschaftszweige nach der Entwicklung des Umsatzes und der Beschäftigtenzahl der zehn 
umsatzgrößten Unternehmen von 1977 bis 1979 

Wirtschaftszweig 
(Reihenfolge gem. Spalte e) 1 ) 

Verände

-

rung des 
Um

-

satzes 
im ge

-

samten 
Wirt

-

schafts

-
zweig 

Umsatzanteile 
 der zehn 

umsatzgrößten 
 Unternehmen 

(%) 

Verände

-

rung des 
Umsat

-

zes der 
zehn 
größ

-

ten Un

-

terneh

-
men 

Verände

-

rung der 
Beschäf

-

tigten

-

zahl im 
gesamten 

Wirt

-

schafts

-
zweig w 

Beschäftigten

-

anteile 
der zehn 

umsatzgrößten 
Unternehmen 

(%) 

Verände
-ru ng der 

Beschäf

-

tigten-
zahl der 

zehn  
größ

-

ten Un

-
terneh

- men 

SYPRO 
Kenn

-
ziffer 

Bezeichnung 

1977=100 1977 1979 1977=100 1977=100 1977 1979 1977=100 

a b c d e f g h i j 

69 Tabakverarbeitung   108,9 -2)  -2) -2) 97,5 -
2)  -2) -2) 

65 Reparatur von  Gebrauchsgütern 
(ohne elektrische Geräte für den 
Haushalt)   83,7 -3)  -3) -3) 102,4 -3)  -3) 3) 

50 Herstellung von Büromaschinen, 
Datenverarbeitungsgeräten und 
-einrichtungen   104,1 -2)  -2) -2) 99,4 -2)  -2) -2) 

35 Luft- und Raumfahrzeugbau   139,5 -2)  -2) -2) 114,6 -2)  -2) -2 ) 

24 Herstellung und Verarbeitung von 
Spalt- und Brutstoffen   134,6 -3)  -3) -3) 120,6 -3)  -3) -3) 

21 Bergbau   133,8 94,4  94,3 133,8 95,7 94,7  94,4 95,4 
22 Mineralölverarbeitung   139,7 91,6  93,6 142,7 97,2 78,5  76,9 95,2 
27 Eisenschaffende Industrie   111,0 69,9  75,1 119,2 97,0 72,6  79,1 105,7 
33 Straßenfahrzeugbau, Reparatur 

von Kraftfahrzeugen usw.   120,1 72,1  71,3 118,9 110,6 61,5  62,4 112,2 
34 Schiffbau   62,7 76,1  71,0 58,5 88,2 67,8  69,7 90,8 
59 Gummiverarbeitung   110,6 65,2  63,3 107,3 98,9 60,1  59,4 97,7 
51 Feinkeramik   112,3 57,3  -2 ) -2 ) 102,4 49,6  -2) -2) 
55 Zellstoff-, Holzschliff-, Papier- und 

Pappeerzeugung   117,2 59,2  52,8 104,5 100,9 51,3  44,9 88,4 
52 Herstellung und Verarbeitung von 

Glas   115,4 50,1  51,8 119,5 99,8 45,5  46,4 101,8 
28 NE-Metallerzeugung, NE-Metall- 

Halbzeugwerke   118,1 49,5  50,3 120,0 98,9 45,1  45,6 100,0 
36 Elektrotechnik, Reparatur von elek- 

trischen Haushaltsgeräten   109,3 47,8  48,4 110,7 100,5 45,5  45,9 101,4 
40 Chemische Industrie   118,5 47,6  48,4 120,4 100,6 43,1  43,1 100,6 
61 Ledererzeugung   128,3 45,3  47,7 135,3 98,4 39,6  42,0 104,6 
29 Gießerei   117,6 42,2  40,5 112,9 105,8 36,3  36,5 106,1 
31 Stahl- und Leichtmetallbau, Schie- 

nenfahrzeugbau   96,1 42,5  33,7 76,3 93,3 30,3  25,4 78,2 
37 Feinmechanik, Optik, Herstellung 

von Uhren   113,7 29,4  29,0 112,1 101,1 26,4  26,4 100,9 
62 Lederverarbeitung   111,5 -2 )  27,5 -2 ) 99,6 -2 )  26,1 _2) 

53 Holzbearbeitung   108,4 24,5  -2 ) -2 ) 97,8 22,2  -2) -2) 

56 Papier- und Pappeverarbeitung   105,1 25,8  22,9 93,5 98,4 18,1  17,7 96,6 
32 Maschinenbau   117,0 17,2  18,7 127,4 100,4 13,7  13,8 101,3 
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noch Tabelle II.12 

1) Ist der Umsatzanteil der zehn umsatzgrößten Unternehmen eines Wirtschaftszweiges nicht bekannt, erfolgt die Einordnung 
nach dem Umsatzanteil von 1977. Liegt dieser ebenfalls nicht vor, wird der Wirtschaftszweig an den Anfang gestellt. 

2) Aus Gründen der Geheimhaltung nicht veröffentlicht. 
3) Keine Angabe, da die Zahl der Unternehmen im Wirtschaftszweig geringer als zehn ist. 

 

Wirtschaftszweig 
Verände

-

rung des 
Verände

-

rung des 
Verände

-

rung der Beschäftigten- 
Verände

-

rung der 
(Reihenfolge gem. Spalte e) i) Um- Umsatzanteile  Umsat- Beschäf- anteile Beschäf- 

satzes der zehn zes der tigten- der zehn tagten 
im ge- umsatzgrößt en  zehn zahl im umsatzgrößten zahl der 

SYPRO 
Kenn

-

ziffer 
Bezeichnung 

samten 
Wirt

-

schafts- 

Unternehmen  

(%) 
größ

-

ten Un

-

terneh- 

gesamten 
Wirt

-

schafts- 

Unternehmen 

(%) 

zehn 
 

ten Un

-

terneh- zweig men zweig men 

1977 =100 1977 1979 1977=100 1977 =100 1977 1979 1977 =100 

a b c d e f g h i j 

39 Herstellung von Musikinstrumen-
ten, Spielwaren,Füllhaltern 
usw.   115,1 -2 )  17,7 -2 ) 102,4 -2 )  16,0 -2) 

30 Ziehereien, Kaltwalzwerke, Stahl-
verformung, Mechanik, a. n. g.   114,4 16,1  17,4 124,2 97,7 11,1  9,2 80,5 

25 Gewinnung und Verarbeitung von 
Steinen und Erden   130,2 18,2  16,1 114,6 105,4 14,6  14,0 100,5 

38 Herstellung von Eisen-, Blech- und 
Metallwaren   111,1 15,5  15,2 109,0 100,6 13,1  13,2 101,3 

58 Herstellung von Kunststoffwaren   133,4 13,6  14,6 143,1 114,3 10,5  10,4 112,7 
57 Druckerei, Vervielfältigung   125,2 13,1  14,5 138,5 106,2 10,4  11,4 117,2 
68 Ernährungsgewerbe   110,3 12,5  11,3 99,9 102,2 8,3  7,9 96,5 
63 Textilgewerbe   105,6 9,7  10,0 107,8 95,3 7,9  8,4 100,3 
64 Bekleidungsgewerbe   110,8 -2 )  9,4 -2 ) 101,3 -2 )  6,8 -2) 

54 Holzverarbeitung   108,6 8,9  8,1 99,4 103,8 7,0  6,6 97,7 
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Tabelle II.13 

Herfindahl- und Linda-Index 1) für die Umsatzkonzentration nach zwei- und vierstelligen 
Wirtschaftszweigen 1977 und 1979 

Wirtschaftszweig 
(Reihenfolge gemäß Spalte a) Herfindahl-Index Linda-Index 2  ) 

SYPRO 
Kenn- Bezeichnung 

Mini- 
mum Wert Mini- 

mum Wert 

Ziffer 1977 1979 1977 1979 

a b c d e f g h 

21 Bergbau   263,88 258,39 7  0,590 7  0,618 
2111 Steinkohlenbergbau und -brikettherstel- 

lung, Kokerei   390,94 387,37 5  - 3) 5  - 3) 
2114 Braunkohlenbergbau und -briketther- 

stellung   662,19 -3) 3  - 3) -3)  -3) 
2130 Eisenerzbergbau   -3) -3) -3)  -3) -3)  -3) 
2141 NE-Metallerzbergbau   -3) -3) -3)  -3) -3)  -3)  
2150 Kali- und Steinsalzbergbau, Salinen   660,67 -3) 3  - 3) 3  - 3) 
2160 Gewinnung von Erdöl, Erdgas   416,97 -3) 3  - 3) 3  - 3)  
2171 Sonstiger Bergbau   -3 ) 311,70 x  x x  x 
2180 Torfgewinnung und -veredlung   39,53 48,04 x  x x  x 

22 Mineralölverarbeitung   135,86 143,43 3  - 3) 3  -3)  
2200 identisch mit 22 

24 Herstellung und Verarbeitung 
von Spalt- und Brutstoffen   364,68 282,58 4  - 3) 4  -3) 

2400 identisch mit 24 

25 Gewinnung und Verarbeitung 
von Steinen und Erden   5,33 4,30 5  -3 ) x  x 

2512 Gewinnung von Natursteinen, a. n. g.   33,13 28,00 x  x x  x 
2514 Gewinnung von Kalkstein, Gips, Kreide 199,19 205,46 -3)  -3) 3  -3)  
2516 Gewinnung von Sand, Kies   28,41 23,57 3-  - 3) 3  - 3) 
2517 Gewinnung von Schiefer, Ton, Kaolin . 152,32 171,22 5  - 3 ) 7  0,497 
2519 Gewinnung von Dolomit, Bims sowie von 

Steinen und Erden, a. n. g.   91,04 109,76 9  0,228 7  0,258 
2525 Verarbeitung von Natursteinen, a. n. g. 15,82 15,64 x  x x  x 
2529 Verarbeitung von Schiefer sowie von 

Steinen und Erden, a. n. g.   67,29 59,64 5  -3 ) 10  0,222 
2531 Herstellung von Zement   125,86 107,82 5  - 3) -3)  -3)  
2535 Herstellung von Kalk, Mörtel   140,31 120,14 3  - 3) -3)  -3) 
2536 Herstellung von gebranntem Gips   83,47 87,57 10  0,159 10  0,176 
2541 Ziegelei   21,94 15,99 4  - 3 ) x  x 
2542 Herstellung von Grobsteinzeug   204,27 218,26 11  0,419 11  0,460 
2543 Herstellung von feuerfester Grobkera- 

mik   123,10 113,73 11  0,387 x  x 
2551 Herstellung von Kalksandsteinen   16,80 20,95 x  x x  x 
2553 Herstellung von Baustoffen aus Bims . 50,68 49,66 x  x x  x 

381 
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Wirtschaftszweig 
(Reihenfolge gemäß Spalte a) Herfindahl-Index Linda-Index 2 ) 

SYPRO Mini- Wert Mini- Wert 
Kenn- Bezeichnung mum mum 
Ziffer 1977 1979 1977 1979 

a b c d e f g h 

2555 Herstellung von großformatigen Fertig- 
bauteilen aus Beton für Hochbau   60,54 37,34 x  x x  x 

2559 Herstellung von Betonerzeugnissen 
(ohne Bims, großformatige Fertigbau- 
teile)   21,32 17,89 x  x x  x 

2563 Herstellung von Gipserzeugnissen, 
Dämm- und Leichtbauplatten   287,20 272,69 -3)  -3) -3)  -3)  

2565 Herstellung von Asbestzementwaren   476,77 398,81 6  - 3 ) 6  - 3) 
2570 Verarbeitung von Asbest   108,72 115,50 13  0,266 9  0,298 
2580 Herstellung von Schleifmitteln   65,67 59,17 6  - 3) 8  0,158 
2591 Herstellung von Transportbeton   10,49 9,10 x  x x  x 

27 Eisenschaffende Industrie   66,99 73,08 13  0,188 10  0,231 

2711 Hochofen-, Stahl- und Warmwalzwerke 
(ohne Herstellung von Stahlrohren) . 81,67 93,41 12  0,207 11  0,262 

2715 Herstellung von Stahlrohren (ohne Prä- 
zisionsstahlrohre)   528,24 474,45 7  1,766 8  1,321 

2720 Herstellung von Präzisionsstahlrohren 128,84 225,84 x  x x  x 

2740 Schmiede-, Preß- und Hammerwerke   287,39 289,30 16  0,506 -3)  -3) 

28 NE-Metallerzeugung, NE-Metallhalb- 
zeugwerke   35,40 35,49 x  x x  x 

2811 NE-Leichtmetallhütten   202,41 364,26 5  - 3) 6  - 3) 
2813 NE-Schwermetallhütten   313,99 310,03 6  - 3) 3  - 3) 
2816 NE-Metallumschmelzwerke   190,96 91,81 3  - 3) 3  -3)  

2850 NE-Metallhalbzeugwerke   51,05 51,29 5  -3) 5  - 3) 

29 Gießerei   28,00 28,02 x  x x  x 

2910 Eisen-, Stahl- und Tempergießerei   43,12 43,21 13  0,231 x  x 

2950 NE-Metallgießerei   27,63 32,64 5  -3) 5  -3)  

30 Ziehereien, Kaltwalzwerke, Stahlverfor- 
mung, Mechanik, a. n  g   4,47 5,66 x  x x  x 

3011 Stabziehereien, Kaltwalzwerke   47,40 85,48 x  x x  x 

3015 Drahtziehereien (einschließlich Herstel- 
lung von Drahterzeugnissen)   33,63 38,19 6  - 3) 7  0,324 

3021 Herstellung von Gesenk- und leichten 
Freiformschmiedestücken, schweren 
Preßteilen   17,31 12,98 x  x x  x 

3025 Stahlverformung, a. n. g., Oberflächen- 
veredelung, Härtung   4,23 6,15 x  x x  x 

3030 Mechanik, a. n. g.   12,18 10,58 x  x x  x 
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Wirtschaftszweig 
(Reihenfolge gemäß Spalte a) Herfindahl-Index Linda-Index 1)  

SYPRO Wert Wert 
Kenn- Bezeichnung mum mum 
Ziffer 1977 1979 1977 1979 

a b c d e f g h 

31 Stahl- und Leichtmetallbau, Schienen- 
fahrzeugbau   55,50 18,14 - 3 ) - 3 )  x x 

3111 Herstellung von Stahl- und Leichtme- 
tallkonstruktionen (ohne Grubenaus- 
baukonstruktionen)   - 3 ) 35,34 x x  -3) -3)  

3114 Weichenbau, Herstellung von Kreuzun- 
gen und ähnlichem Gleismaterial   140,75 176,52 7 0,277  6 -3) 

3117 Herstellung von Grubenausbaukon- 
struktionen   220,21 229,60 3 -3)  3 -3)  

3151 Kessel- und Behälterbau   85,02 54,27 9 0,473  9 0,321 
3171 Lokomotivbau   288,11 296,39 x x  x x 
3174 Waggonbau   194,96 214,73 3 -3)  4 -3)  

3177 Feld- und Industriebahnwagenbau   379,61 353,52 x x  -3) -3)  

3179 Reparatur von Schienenfahrzeugen   109,90 98,46 6 -3)  5 -3) 

32 Maschinenbau   4,87 5,71 x x  x x 
3210 Herstellung von landwirtschaftlichen 

Maschinen, Ackerschleppern   42,78 37,58 x x  3 - 3 ) 
3220 Herstellung von Metallbearbeitungsma- 

schinen, Maschinen- und Präzisions- 
werkzeugen   6,09 5,92 - 3 ) - 3 )  x x 

3230 Herstellung von Textil- und Nähmaschi- 
nen   29,51 26,73 -3) -3)  -3) -3) 

3240 Herstellung von Maschinen für die Nah- 
rungs- und Genußmittelindustrie 
usw.   18,34 29,69 - 3 ) - 3 )  x x 

3256 Herstellung von Hütten- und Walz- 
werkseinrichtungen usw. (ohne Bau- 

- maschinen)   -3 ) 98,56 x x  -3) -3)  

3257 Herstellung von Bau-, Baustoff- und ähn- 
lichen Maschinen   40,11 37,79 4 - 3 ) x 

3260 Herstellung von Zahnrädern, Getrieben, 
Lagern, Antriebselementen   79,73 74,99 3 - 3 )  4 _3) 

3270 Herstellung von Maschinen für weitere 
bestimmte Wirtschaftszweige   23,40 27,83 3 - 3 )  x x 

3280 Sonstiger Maschinenbau   23,95 20,18 x x  x x 

33 Straßenfahrzeugbau, Reparatur von 
Kraftfahrzeugen usw.   95,58 93,70 7 0,427  7 0,431 

3311 Herstellung von Kraftwagen und Kraft- 
wagenmotoren   176,86 180,81 7 0,427  7 0,431 

3314 Herstellung von Teilen für Kraftwagen 
und Kraftwagenmotoren   21,58 23,89 x x  x x 

3316 Herstellung von Karosserien, Aufbau- 
ten, Anhängern für Kraftwagen   29,44 28,87 x x  3 -3) 
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Wirtschaftszweig 
(Reihenfolge gemäß Spalte a) Herfindahl-Index Linda-Index 1)  

SYPRO Mini- Wert Mini- Wert 
Kenn- Bezeichnung mum mum 
Ziffer 1977 1979 1977 1979 

a b c d e f g h 

3321 Herstellung von Krafträdern, Kraftrad- 
motoren   -3 ) 318,90 x  x 3  - 3) 

3324 Herstellung von Fahrrädern   - 3 ) 182,16 9  0,402 11  0,438 
3327 Herstellung von Kraftrad- und Fahrrad- 

teilen   74,07 73,62 x  x x  x 
3380 Sonstiger Straßenfahrzeugbau   89,59 100,36 7  0,306 6  - 3 ) 
3390 Reparatur von Kraftfahrzeugen, Fahrrä- 

dern; Lackierung von Straßenfahrzeu- 
gen   2,18 2,05 x  x x  x 

34 Schiffbau   89,41 87,44 7  0,331 7  0,386 
3400 identisch mit 34 

35 Luft- und Raumfahrzeugbau   323,53 334,42 4  -3 ) 4  - 3) 
3500 identisch mit 35 

36 Elektrotechnik, Reparatur von elektri- 
schen Haushaltsgeräten   44,84 46,13 7  0,466 8  0,438 

3610 Herstellung von Batterien, Akkumulato- 
ren   245,75 286,50 9  0,537 7  0,645 

3620 Herstellung von Geräten der Elektrizi- 
tätserzeugung, -verteilung und ähnli- 
chem   86,76 83,99 -3)  - 3) -3)  -3) 

3640 Herstellung von elektrischen Leuchten  
und Lampen   65,94 66,08 x  x x  x 

3650 Herstellung von Elektrohaushaltsgerä- 
ten   63,12 87,56 4  - 3) -3)  -3) 

3660 Herstellung von Zählern, Fernmelde-, 
Meß- und Regelgeräten usw   318,26 302,53 -3 )  -3) x  x 

3670 Herstellung von Rundfunk-, Fernseh-, 
phonotechnischen Geräten   113,99 134,41 15  0,370 5  -3)  

3680 Reparatur von elektrischen Geräten für 
den Haushalt   121,11 115,49 15  0,320 x  x 

3690 Montage von elektrotechnischen Er- 
zeugnissen (ohne Bauinstallation)   175,95 168,41 -3)  -3) -3)  -3)  

37 Feinmechanik, Optik, Herstellung von 
Uhren   12,20 12,61 9  0,221 7  0,253 

3711 Optik (ohne Augenoptik, Foto- und Kino- 
technik)   232,69 264,31 11  0,772 9  0,864 

3715 Augenoptik   122,33 119,17 x  x x  x 
3721 Herstellung von Foto-, Projektions- und 

Kinogeräten   161,04 169,25 - 3 )  -3 )  x  x 



Deutscher Bundestag - 9. Wahlperiode  Drucksache 9/1892 

noch Tabelle II.13 

Wirtschaftszweig 
(Reihenfolge gemäß Spalte a) Herfindahl-Index Linda-Index 1)  

SYPRO Mini- Wert Mini- Wert 
Kenn- Bezeichnung mum mum 
Ziffer 1977 1979 1977 1979 

a b c d e f g h 

3751 Feinmechanik (ohne Herstellung von 
Medizin- und orthopädiemechani- 
schen Erzeugnissen)   44,63 40,76 -3) -3) -3) -3)  

3760 Herstellung von Medizin- und orthopä- 
diemechanischen Erzeugnissen   18,33 16,64 x x x x 

3771 Herstellung von Uhren   36,62 19,48 x x x x 

38 Herstellung von Eisen-, Blech- und Me- 
tallwaren   4,73 4,58 -3) -3) -3) -3) 

3810 Herstellung von Handelswaffen und de- 
ren Munition   408,02 395,94 -3) -3) -3) -3)  

3821 Herstellung von Werkzeugen sowie Ge- 
räten für die Landwirtschaft   18,03 17,80 x x x x 

3830 Herstellung von Heiz- und Kochgerä- 
ten   126,86 164,94 24 0,303 15 0,418 

3842 Herstellung von Stahlblechwaren (ohne 
Möbel)   6,21 6,08 x x x x 

3844 Herstellung von NE-Metallblechwaren 
(ohne Möbel)   34,42 32,61 x x x x 

3847 Herstellung von Möbeln aus Metall   19,78 17,42 x x x x 
3848 Herstellung von Panzerschränken (Tre- 

soren)   171,39 139,10 3 -3) 3 -3)  

3849 Herstellung von Feinstblechpackungen 390,74 357,17 x x 3 -3) 
3850 Herstellung von Schlössern, Beschlä- 

gen   17,48 19,23 x x x x 
3871 Herstellung von Schneidwaren, Bestek- 

ken   61,95 157,91 x x -3) -3) 

3882 Herstellung von sonstigen Metallwaren 
(ohne -kurzwaren)   25,54 19,19 x x x x 

3889 Herstellung von Metallkurzwaren, leich- 
ten Preß-, Zieh- und Stanzteilen   18,61 18,29 x x x x 

39 Herstellung  von  Musikinstrumenten, 
Spielwaren, Füllhaltern usw.   5,98 6,00 x x x x 

3911 Herstellung von Musikinstrumenten   60,27 46,85 x x x x 
3931 Herstellung  von Spielwaren, Christ- 

baumschmuck   29,34 32,58 x x x x 
3940 Herstellung von Turn- und Sportgerä- 

ten   31,73 30,88 x x x x 
3951 Herstellung von Gold- und Silberschmie- 

dewaren, a. n. g.   212,91 185,04 6 -3) 3 -3)  

3954 Herstellung von Schmuck aus Edelme- 
tall oder -plattierungen   16,73 17,55 x x x x 

3957 Herstellung von Phantasieschmuck   29,03 33,43 x x x x 
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noch Tabelle II.13 

Wirtschaftszweig 
(Reihenfolge gemäß Spalte a) Herfindahl-Index Linda-Index 1)  

SYPRO 
Kenn

-

Ziffer 
Bezeichnung 

1977 1979 

Mini

-

mum Wert Mini

-

mum Wert 

1977 1979 

a b c d e f g h 

3960 Bearbeitung von Edel- und Schmuckstei- 
nen, Perlen, Perlmutter, Hartglas   79,83 78,78 23 0,170 15 0,178 

3970 Herstellung von Münzen, Medaillen   - 113,82 x x 12 0,223 
3980 Herstellung von Füllhaltern und ähnli-

chem, Stempeln; Verarbeitung von 
Schnitz- und Formstoffen   86,80 87,19 18 0,231 x x 

3990 Foto- und Filmlabors   49,60 41,75 x x x x 

40 Chemische Industrie   35,12 34,79 4 -3) 4 -3) 
4031 Herstellung von chemischen Grundstof-

fen (auch mit anschließender Weiter- 
verarbeitung)   98,46 84,69 4 -3) 4 -3)  

4034 Herstellung von chemischen Erzeugnis-
sen für Gewerbe, Landwirtschaft 
(ohne Düngemittel)   61,23 16,19 x x x x 

4035 Herstellung von pharmazeutischen Er- 
zeugnissen   29,57 29,09 x x x x 

4036 Herstellung von Seifen, Wasch-, Reini- 
gungs- und Körperpflegemitteln   104,95 103,82 13 0,300 15 0,280 

4037 Herstellung von fotochemischen Erzeug- 
nissen   764,57 429,60 12 4,285 -3) -3) 

4039 Herstellung von sonstigen chemischen 
Erzeugnissen für privaten Verbrauch, 
Verwaltungen   73,05 45,44 - 3 ) - 3 ) 11 0,243 

4090 Herstellung von Chemiefasern   272,14 365,35 4 -3) 5 -3) 

50 Herstellung von Büromaschinen, Daten-
verarbeitungsgeräten und -einrich- 
tungen   369,92 364,60 7 1,083 6 -3)  

5060 Herstellung von Büromaschinen   167,73 146,22 4 -3) 4 -3)  

5080 Herstellung von Geräten und Einrich-
tungen für die automatische Datenver- 
arbeitung   632,89 620,48 -3) -3) -3) -3)  

51 Feinkeramik   67,37 72,60 x x x x 
5110 Herstellung von Porzellan   99,05 103,08 3 -3) -3) -3)  

5120 Herstellung von Steingut, Feinsteinzeug, 
Ton- und Töpferwaren   50,27 72,31 15 0,167 x x 

5150 Herstellung von sanitärer Installations- 
keramik  - 419,48 437,34 -3) -3) 4 -3)  

5160 Herstellung von technischer Keramik . 225,64 277,48 10 0,459 8 0,631 
5170 Herstellung von Fliesen, Baukeramik, 

Kacheln, Kachelöfen   447,24 393,15 7 1,106 9 0,897 
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Wirtschaftszweig 
(Reihenfolge gemäß Spalte a) Herfindahl-Index Linda-Index 2)  

SYPRO Wert Wert 
Kenn- Bezeichnung mum mum 
Ziffer 1977 1979 1977 1979 

a b c d e f g h 

52 Herstellung und Verarbeitung von Glas 40,84 39,51 5 -3) 6 -3) 
5211 Herstellung von Flachglas 

(ohne technisches Glas)   893,84 474,06 4 -3) -3) -3)  

5225 Herstellung von Hohlglas, technischem 
Glas   65,26 67,69 3 - 3 ) 3 -3) 

5290 Verarbeitung und Veredelung von Glas, 
Herstellung und Verarbeitung von 
Glasfaser   90,40 51,75 -3) -3) x x 

53 Holzbearbeitung   10,41 9,14 x x x x 
5311 Säge- und Hobelwerke   14,21 9,44 x x x x 
5361 Herstellung von Halbwaren aus Holz   23,87 22,56 x x x x 

54 Holzverarbeitung   2,06 1,90 x x x x 
5411 Herstellung von Bauelementen aus Holz 

(ohne Fertigteilbauten)   7,36 8,80 x x x x 
5421 Herstellung von Holzmöbeln (ohne Pol- 

stermöbel)   4,24 3,94 x x x x 
5424 Herstellung von Polstermöbeln   22,07 18,07 x x x x 
5427 Herstellung von Matratzen   95,24 89,26 -3) -3) 3 -3)  

5431 Herstellung von Holzverpackungsmit- 
teln und -lagerbehältern   30,58 31,30 x x 6 -3) 

5441 Herstellung von sonstigen Holzwaren . 15,72 13,80 x x x x 
5461 Herstellung von Kork-,Korb- und 

Flechtwaren (ohne Korbmöbel)   68,36 94,37 x x 8 0,221 
5470 Herstellung von Pinseln, Besen, Bürsten, 

Bearbeitung von Naturschwämmen . 27,13 29,95 x x x x 

55 Zellstoff-, Holzschliff-, Papier- und 
Pappeerzeugung   62,60 48,20 3 -3) x 

5500 identisch mit 55 

56 Papier- und Pappeverarbeitung   10,85 9,38 x x x x 
5610 Herstellung von Tapeten, Spezialpapie- 

ren, Verpackungsmitteln aus Papier . 10,40 9,81 x x x x 
5620 Herstellung von Schreibwaren, Bürobe-

darf aus Papier und Pappe; Buchbin- 
derei   -3 ) 23,09 6 - 3 ) x x 

5691 Herstellung von sonstigen Waren aus 
Papier und Pappe   94,92 81,60 4 -3) 4 -3)  

57 Druckerei, Vervielfältigung   3,58 4,57 x x x x 
5700 identisch mit 57 
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Wirtschaftszweig 
(Reihenfolge gemäß Spalte a) Herfindahl-Index Linda-Index 2)  
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Kenn- Bezeichnung mum mum 
Ziffer 1977 1979 1977 1979 

a b c d e f g h 

58 Herstellung von Kunststoffwaren   3,89 4,27 x  x x  x 
5800 identisch mit 58 

59 Gummiverarbeitung   64,67 60,31 3  _3) 3  _3)  

5900 identisch mit 59 

61 Ledererzeugung   33,56 36,18 x  x x  x 
6100 identisch mit 61 

62 Lederverarbeitung   15,58 16,41 x  x x  x 
6211 Lederverarbeitung  (ohne  Herstellung 

von Schuhen)   8,48 8,93 x  x x  x 
6251 Herstellung von Schuhen   32,86 34,07 x  x x  x 

63 Textilgewerbe   2,70 2,72 x  x x  x 
6301 Wollaufbereitung, Zwirnerei, handelsfer- 

tige Aufmachung von Wollgarnen   404,12 298,12 -3)  -3) 3  -3) 

6311 Wollspinnerei   40,20 45,09 9  0,163 17  0,127 
6312 Baumwollspinnerei   46,68 43,88 x  x x  x 
6322 Zwirnerei, handelsfertige Aufmachung 

von Baumwollgarnen   168,33 147,53 16  0,334 19  0,295 
6323 Zwirnerei, handelsfertige Aufmachung 

von Seidengarnen, Texturiererei   112,12 110,13 6  -3) 6  -3) 
6331 Wollweberei, a. n. g   28,86 27,37 x  x x  x 
6332 Baumwollweberei, a. n. g   17,96 19,67 x  x x  x 
6333 Seidenweberei, a. n. g.   59,10 52,62 21  0,161 17  0,155 
6354 Leinen-, Hanf- und Ramieaufbereitung 

und -verarbeitung   308,89 478,35 7  0,654 5  -3) 
6355 Jutespinnerei und -weberei   127,94 134,16 5  -3) 9  0,292 
6357 Herstellung von Seilerwaren, Bindfäden 

und ähnlichem aus Fasern aller Art . - 3 ) 255,76 7  0,766 x  x 
6361 Herstellung von Gardinenstoff   47,52 40,48 x  x 28  0,107 
6365 Herstellung von Möbel- und Dekora- 

tionsstoff   34,11 32,21 x  x x  x 
6370 Wirkerei, Strickerei   9,01 9,22 x  x x  x 
6380 Herstellung von Teppichen und ähnli- 

chem, beschichtetem Gewebe   53,58 51,66 x  x x  x 
6391 Veredlung von Textilien   29,78 29,23 x  x x  x 
6399 Sonstiges Textilgewerbe, a. n  g   21,16 23,15 x  x x  x 

64 Bekleidungsgewerbe   2,31 2,41 x  x x  x 
6413 Herstellung von Herrenoberbekleidung 10,58 10,80 x  x x  x 
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Wirtschaftszweig 
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Ziffer 1977 1979 1977 1979 
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6414 Herstellung von Damen- und Kinder- 
oberbekleidung   5,68 6,22 x  x x  x 

6421 Herstellung von Herren-, Damen- und 
Kinderwäsche   15,88 20,57 x  x x  x 

6425 Herstellung von Haus-, Bett- und Tisch- 
wäsche   51,43 97,57 x  x 3  -3 ) 

6430 Serienfertigung von Arbeits-, Sport-, Le-
der-, Regenschutzbekleidung, Unifor-
men   20,10 18,80 x  x x  x 

6440 Herstellung von Miederwaren   281,20 264,15 7  0,851 7  0,868 
- 6450 Herstellung von Kopfbedeckungen, Be- 

kleidungszubehör   18,63 18,13 x  x x  x 
6460 Verarbeitung von Fellen, Pelzen   28,39 33,20 -3)  -3) 3  -3)  

6470 Herstellung von Bettwaren 
(ohne Matratzen)   22,98 29,32 x  x x  x 

6481 Herstellung von konfektionierten texti-
len Artikeln für die Innenausstat- 
tung   177,18 138,94 9  0,347 10  0,298 

6489 Herstellung von sonstigen konfektio- 
nierten textilen Artikeln, a. n. g.   34,07 29,88 - 3 )  -3 ) x  x 

6499 Mit dem Bekleidungsgewerbe verbun- 
dene Tätigkeiten   165,67 120,23 10  0,361 12  0,259 

65 Reparatur von Gebrauchsgütern (ohne 
elektrische Geräte für den Haushalt) 233,98 180,92 x  x 5  -3) 

6510 Reparatur von Schuhen, Gebrauchsgü- 
tern aus Leder und ähnlichem   -3) -3) -3)  -3) 3  -3)  

6550 Reparatur von Uhren, Schmuck   -3) -3) -3)  -3) -3)  -3)  

68 Ernährungsgewerbe   3,37 2,96 x  x x  x 
6811 Mahl- und Schälmühlen   69,32 58,21 x  x x  x 
6812 Herstellung von Teigwaren   128,18 116,31 8  0,340 6  -3)  

6813 Herstellung von Nährmitteln (ohne Teig- 
waren)   -3 ) 133,90 3  - 3 ) 5  -3) 

6814 Herstellung von Stärke, Stärkeerzeug- 
nissen   -3 ) 227,55 3  -3) -3)  -3) 

6816 Herstellung von Kartoffelerzeugnissen,  

a. n. g.   210,39 128,89 9  0,520 10  0,342 
6818 Herstellung von Backwaren (ohne Dau- 

erbackwaren)   7,83 7,72 x  x 27  0,080 
6819 Herstellung von Dauerbackwaren   193,20 217,07 3  -3 ) x  x 
6821 Zuckerindustrie   114,36 109,30 -3)  -3) -3)  -3)  

6825 Obst- und Gemüseverarbeitung   -3 ) 18,87 x  x x  x 
6828 Herstellung von Süßwaren (ohne Dauer- 

backwaren)   47,49 47,62 x  x x  x 
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6831 Molkerei, Käserei   11,05 11,06 x  x x  x 
6836 Herstellung von Dauermilch, Milchprä- 

paraten, Schmelzkäse   64,66 69,31 13  0,193 14  0,179 
6841 Ölmühlen, Herstellung von Speiseöl   131,78 144,28 8  0,277 7  0,328 
6844 Herstellung von Margarine und ähnli- 

chen Nahrungsfetten   596,68 559,85 4  - 3 ) 4  -3)  

6847 Talgschmelzen, Schmalzsiedereien   179,68 176,42 x  x x  x 
6852 Schlachthäuser (ohne kommunale 

Schlachthöfe)   71,65 65,61 3  -3) 3  -3)  

6853 Fleischwarenindustrie (ohne Talg- 
schmelzen und ähnliches)   12,30 15,12 x  x x  x 

6854 Fleischerei   11,82 7,67 - 3 )  -3 ) x  x 
6856 Fischverarbeitung   214,10 176,13 x  x x  x 
6860 Verarbeitung von Kaffee, Tee, Herstel- 

lung von Kaffeemitteln   89,35 89,62 18  0,246 4  -3)  

6871 Brauerei   9,89 11,64 x  x x  x 
6872 Mälzerei   58,08 58,04 x  x x  x 
6873 Alkoholbrennerei   171,36 204,26 -3)  -3) -3)  -3)  
6875 Herstellung von Spirituosen   34,53 37,17 x  x x  x 
6877 Herstellung und Verarbeitung von 

Wein   107,04 101,28 8  0,357 8  0,337 
6879 Mineralbrunnen, Herstellung von Mine- 

ralwasser, Limonaden   25,69 27,63 x  x x  x 
6882 Übriges Ernährungsgewerbe (ohne Her- 

stellung von Futtermitteln)   28,26 31,10 x  x x  x 
6889 Herstellung von Futtermitteln   36,29 34,39 6  - 3 ) x  x 

69 Tabakverarbeitung   183,59 171,84 3  -3 ) 6  -3 ) 
6911 Herstellung von Zigaretten   203,12 187,48 3  - 3 ) 6  -3)  

6915 Tabakverarbeitung (ohne Herstellung 
von Zigaretten)   76,10 93,01 7  0,247 11  0,285 

1) Zur Definition von Herfindahl- und Linda-Index siehe Kapitel I, Abschnitt 2.2. 
2) x bedeutet, daß kein deutlich ausgeprägtes Minimum vorliegt. 
3) Aus Gründen der Geheimhaltung nicht veröffentlicht. 
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Tabelle II.14 

Die Entwicklung der Umsatzanteile der jeweils zehn größten Unternehmen der Wirtschaftszweige zwischen 
1954 und 1979 

Wirtschaftszweig 
(Reihenfolge gem. Spalte k) Umsatzanteile der zehn größten 

beteiligten 
SYPRO Unternehmen hauptbeteiligten Unternehmen (%) 
Kenn- Bezeichnung (%) 
ziffer 

1954 1960 1968 1970 1973 1975 1977 9 ) 1978 1979 

a b c d e f g h i j k 

69 Tabakverarbeitung   68,8  84,5 92,2 94,0 95,4 - 2 )  - 2 )  -2 ) - 2 )  

35 Luftfahrzeugbau   - 1 )  - 1 ) 91,7 92,7 96,0 95,1  -2 )  -2 ) -2 )  

21 Bergbau   34,6  42,0 55,4 - 2 ) 90,9 91,1  94,4  93,8 94,3 

22 Mineralölverarbeitung   72,6 4 )  91,5 4 ) 82,9 83,1 83,8 87,2  91,6  91,3 93,6 

50 Herstellung von Büromaschi-
nen, Datenverarbeitungsge- 
räten und -einrichtungen   - 3 )  - 3 ) -3 ) 85,7 89,7 - 2 )  -2 )  -2 ) -2 )  

27 Eisenschaffende Industrie   51,6  57,8 64,5 66,1 69,7 75,1  69,9  74,7 75,1 

33 Straßenfahrzeugbau, Repara-
tur von Kraftfahrzeugen 
usw.   58,6  67,0 78,5 77,8 80,9 79,5  72,1  72,0 71,3 

34 Schiffbau   71,5  69,0 78,3 72,0 78,4 -2 ) 76,1  -2 ) 71,0 

59 Gummiverarbeitung   60,7  59,7 - 2 ) 57,4 57,2 58,9  65,2  64,2 63,3 

55 Zellstoff-, Holzschliff-, Papier- 
und Pappeerzeugung   38,5  41,5 -2 ) 52,6 - 2 ) 54,1  59,2  56,9 52,8 

52 Herstellung und Verarbeitung 
von Glas   45,7  51,7 48,7 -2 ) -2 ) -2 ) 50,1  50,6 51,8 

28 NE-Metallerzeugung, NE-Me- 
tallhalbzeugwerke   44,0  44,7 - 2 ) 59,1 53,0 50,5  49,5  48,2 50,3 

36 Elektrotechnik, Reparatur von 
elektrischen Haushaltsge- 
räten 5 )   37,8  38,4 45,1 44,3 43,9 48,3  47,8  48,5 48,4 

51 Feinkeramik   28,5  37,5 45,1 -2 ) 42,6 45,9  57,3  59,4 -2 ) 

40 Chemische Industrie 4 )   37,5 6 )  40,6 6 ) 44,9 43,5 43,8 46,4  47,6  47,0 48,4 

61 Ledererzeugung   36,5  37,3 35,3 34,4 40,3 40,6  45,3  -2 ) 47,7 

29 Gießerei   25,3  22,4 29,8 32,0 36,0 37,6  42,2  42,2 40,5 

31 Stahl- und Leichtmetallbau, 
Schienenfahrzeugbau   25,6  20,2 - 2 ) 18,2 18,1 21,3  42,5 7 )  45,9 33,7 7  ) 

37 Feinmechanik, Optik, Herstel- 
lung von Uhren   25,3  25,2 -2 ) 32,4 34,8 33,6  29,4  29,6 29,0 

62 Lederverarbeitung   21,3  19,9 - 2 ) - 2 ) 23,9 - 2 )  -2 ) 26,9 27,5 

56 Papier und Pappeverarbei- 
tung   12,2  17,5 20,5 20,6 21,9 24,0  25,8  25,0 22,9 

53 Holzbearbeitung   9,7  11,9 - 2 ) 18,7 20,0 20,5  24,5  - 2 ) - 2 )  

32 Maschinenbau')   14,6  13,4 17,7 15,6 16,8 17,8  17,2  18,4 18,7 

39 Herstellung von Musikinstru-
menten, Spielwaren, Füll

-

haltern usw.   - 1 )  - 1 ) 14,9 14,6 14,7 15,5  -2 )  16,7 17,7 
30 Ziehereien, Kaltwalzwerke, 

Stahlverformung,  Mecha

-

nik, a. n. g.   17,8  17,5 20,3 19,5 21,7 17,8  16,1  18,1 17,4 
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Wirtschaftszweig 
(Reihenfolge gem. Spalte k) Umsatzanteile der zehn größten 

beteiligten 
SYPRO Unternehmen hauptbeteiligten Unternehmen (%) 
Kenn

-

ziffer 
Bezeichnung (%) 

1954 1960 1968 1970 1973 1975 1977 9 ) 1978 1979 

a b c d e f g h i j k 

25 Gewinnung und Verarbeitung 
von Steinen und Erden   16,4 17,9 17,8 17,0  16,8 17,6  18,2 17,2 16,1 

38 Herstellung von Eisen-, Blech- 
und Metallwaren   8,0 9,3 - 2 ) 11,4  11,7 12,3  15,5 15,3 15,2 

58 Herstellung von Kunststoff- 
waren   27,9 20,5 20,4 - 2 )  15,5 14,0  13,6 13,3 14,6 

57 Druckerei, Vervielfältigung   11,5 13,4 16,8 - 2 )  - 2 ) 12,5  13,1 12,6 14,5 
68 Ernährungsgewerbe   11,7 12,0 14,1 13,4  13,2 11,8  12,5 11,5 11,3 
63 Textilgewerbe   7,1 7,2 9,3 9,7  9,6 9,5  9,7 10,0 10,0 
64 Bekleidungsgewerbe   6,5 7,4 8,4 10,0  -2 ) 9,6  - 2 ) 9,7 9,4 
54 Holzverarbeitung   6,6 7,3 9,0 8,6  9,5 9,6  8,9 8,9 8,1 

ungewogenes Mittel 8)   31,1 33,5 38,5 40,9  41,8 42,3  43,9 44,0 43,6 

1) Aus untersuchungstechnischen Gründen keine Angaben in der Konzentrationsenquête. 
2) Aus Gründen der Geheimhaltung nicht veröffentlicht. 
3) Aufgrund einer Änderung der Systematik der Wirtschaftszweige keine Zahlenangaben möglich. 
4) Einschließlich Kohlenwertstoffindustrie. 
5) Ab 1970 ohne Herstellung von Geräten und Einrichtung für die automatische Datenverarbeitung. 
6) Ohne Kohlenwertstoffindustrie. 
7) Die starken Schwankungen sind vermutlich auf Schwerpunktverlagerungen zurückzuführen. 
8) Bei geheimzuhaltenden Werten erfolgt die Mittelwertbildung unter Heranziehung von Zahlenangaben für möglichst 

unmittelbar nachfolgende oder vorhergehende Jahre. 
9) Änderung des Berichtskreises ab 1977. 
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Tabelle III 

Die hundert umsatzstärksten Unternehmen 1980 1) 
Quelle: Eigene Erhebungen 

Rang 2 ) 
Firma 

Wirt

-

schafts

-

zweig 3 ) 

Umsatz 
in 

Mio. DM 4) 
Erläute

-

rungen 5) 1980 1978 1976 1974 1972 

1 1 1 2 5 VEBA AG   205 41 954 
Deutsche Bundespost   37 504 
Deutsche Bundesbahn   29 317 6 ) 

2 4 3 5 3 Daimler-Benz AG   244 26 486 
3 3 4 4 1 Volkswagenwerk AG   244 25 930 
4 2 6 6 2 Siemens AG   250 24 986 
5 5 2 1 4 Thyssen AG   230-232 23 154 
6 18 20 23 32 Deutsche BP AG 7 )   205 22 271 
7 6 5 3 6 BASF AG   200 21 737 
8 8 11 14 11 Rheinisch-Westfälisches Elektrizi- 

tätswerk AG   101 18 262 
9 11 8 10 14 ESSO AG   205 17 695 TK 

10 13 12 12 18 Deutsche Shell AG   205 17 104 E 
11 9 9 8 9 Ruhrkohle AG   110 16 422 
12 10 10 9 10 Bayer AG   200 15 881 
13 7 7 7 8 Hoechst AG   200 14 813 
14 14 15 15 13 Fried. Krupp AG   230-232 12 795 
15 19 18 18 15 Gutehoffnungshütte Aktienverein 242 12 367 
16 12 13 11 7 Allgemeine Elektrizitäts-Gesell- 

schaft AEG-Telefunken   250 12 263 
17 16 14 13 19 Mannesmann AG   230-232, 

238 10 433 
18 25 21 25 31 Aral AG   43 9 439H E 
19 15 16 33 12 Adam Opel AG   244 9 224 E 
20 34 41 72 74 Ruhrgas AG   103 9 122 
21 24 25 22 23 Metallgesellschaft AG   233 9 047 
22 22 24 27 22 Robert Bosch GmbH   250 8 974 
23 36 34 36 53 Mobil Oil AG   205 8 763 E 
24 17 17 31 16 Ford-Werke AG   244 8 692 E 
25 26 23 19 28 Salzgitter AG   230-232 8 578 
26 20 30 32 30 Karstadt AG   43 8 557 H 
27 21 19 16 17 Friedrich Flick Industrieverwal- 

tung KGaA   200 8 427 
28 32 29 26 36 Deutsche Texaco AG   205 8 300 TK 
29 23 22 20 21 Deutsche Unilever GmbH   28/29 8 096 TK 
30 27 26 21 29 Estel Hoesch Werke AG 8 )   230-232 7 992 TK 
31 39 44 40 57 Degussa AG   200 7 717 
32 28 27 34 25 IBM Deutschland GmbH   243 7 380 E 
33 29 37 61 49 Bayerische Motoren Werke AG   244 7 261 
34 31 33 28 38 Klöckner & Co   40/41 7 158 H 
35 38 39 44 45 Deutsche Lufthansa AG   5 6 612 
36 45 58 67 52 Philipp Holzmann AG   30 6 266 KBlstg 
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noch Tabelle III 

Rang 2 ) 
Firma 

Wirt

-

schafts

-

zweig 3 ) 

Umsatz 
in 

Mio. DM 4) 
Erläute

-

rungen 5 ) 1980 1978 1976 1974 1972 

37 41 57 70 54 Hochtief AG   30 6 079 KBlstg 
38 37 35 35 33 Kaufhof AG   43 5 844 H 
39 — — — — Alfred C. Toepfer International 

GmbH 9)   40/41 5 658 H 
40 42 46 63 70 REWE-Zentral AG   40/41, 43 5 637 H So 
41 48 43 43 56 Saarbergwerke AG   110 5 512 
42 33 31 30 24 Reemtsma Cigarettenfabriken 

GmbH   299 5 511 
43 50 55 48 58 Klöckner-Werke AG   230-232 4 952 
44 52 48 50 67 Vereinigte Industrie-Unterneh- 

mungen AG   233 4 887 KW 10) 
45 47 54 62 50 co op AG 11)   40/41, 43 4 395 H 
46 44 40 38 37 Allgemeine Deutsche Philips 

Industrie GmbH   250 4 368 TK 
47 43 38 37 34 Hertie Waren- und Kaufhaus 

GmbH   43 4 352 H 
48 40 42 42 40 Gustav Schickedanz KG 

— Großversandhaus Quelle —   43 4 294 H E 12 ) 
49 54 60 47 35 Gedelfi Großeinkauf GmbH & 

Co. KG   40/41 4 147 H So 
50 46 45 41 39 BAT Cigaretten-Fabriken GmbH 299 4 128 E 
51 51 51 58 55 BayWa AG   40/41, 43 4 041 H 
52 55 50 45 44 Klöckner-Humboldt-Deutz AG   242 4 035 
53 59 61 69 66 Vereinigte Elektrizitätswerke 

Westfalen AG   101 4 030 
54 49 47 49 48 Brown, Boveri & Cie AG   250 3 990 TK 
55 58 52 55 65 Deutsche Babcock AG   242 3 979 
56 53 49 46 43 Henkel KGaA   200 3 938 
57 57 63 56 47 C & A Brenninkmeyer   43 3 918 H E 

58 56 53 53 84 Mabanaft GmbH 13 )   40/41 3 841 H E 

59 60 72 99 98 EDEKA Zentrale AG   40/41 3 576 H 

60 64 65 54 59 Preussag AG   233 3 535 

61 35 32 29 27 NEUE HEIMAT Gemeinnützige 
Wohnungs- und Siedlungsgesell-
schaft mbH (einschl. NEUE HEI- 
MAT Städtebau GmbH)   7 3 516 14 ) 

62 71 79 80 80 Hapag-Lloyd AG   5 3 427 

63 62 62 52 51 Standard Elektrik Lorenz AG   250 3 351 TK 
64 80 84 — — Elf Mineraloel GmbH   205 3 306 TK 

65 75 92 89 82 Messerschmitt-Bölkow-Blohm 
GmbH   248 3 304 E 

66 61 59 65 60 Saint-Gobain-Pont-à-Mousson 
(Deutschland)   — 3 290 GD 

67 66 77 59 73 Stahlwerke Röchling-Burbach 
GmbH   230-232 2 980 

68 68 56 39 41 Oetker-Gruppe   28/29 2 955 
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noch Tabelle III 

Rang 2 ) 
Firma 
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-

schafts

-

zweig 3 ) 

Umsatz 
in 

Mio. DM  4 ) 
Erläute

-

rungen 5 ) 1980 1978 1976 1974 1972 

69 65 69 74 64 Nestlé-Gruppe Deutschland 
GmbH   28/29 2 942 TK 

70 — — — — Panavia Aircraft GmbH   248 2 843 E 
71 63 64 51 42 Martin Brinkmann AG   299 2 764 E 
72 67 73 94 — Bertelsmann AG   7 2 750 
73 76 81 81 — Franz Haniel & Cie. GmbH   40/41 2 689 H 
74 82 93 — 76 Strabag Bau-AG   30 2 591 KBlstg 
75 72 70 60 69 Otto Wolff AG   40/41 2 558 H 
76 — 100 68 85 Norddeutsche Affinerie AG   233 2 506 E 
77 74 82 100 83 Otto Versand GmbH & Co   43 2 447 H 
78 73 78 — — Bilfinger + Berger Bauaktienge- 

sellschaft   30 2 439 KBlstg 
79 78 76 75 68 Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH 250 2 437 E 
80 77 — — — Bayernwerk AG   101 2 410 
81 84 85 83 75 Continental Gummi-Werke AG   213 2 319 
82 — — 87 97 Rütgerswerke AG   200 2 314 
83 — — — — AVIA-Mineraloel-AG   40/41 2 306 H E 
84 83 75 — — Magirus-Deutz AG   244 2 283 E 
85 69 71 78 79 Grundig AG   250 2 266 E 
86 81 91 — 94 Wilh. Werhahn   43 2 264 H 
87 — — — — Conoco Mineralöl GmbH   205 2 244 H 
88 70 66 64 62 Horten AG   43 2 226 H E 
89 30 28 24 46 Alfred C. Toepfer Verwaltungs-Ge- 

sellschaft mbH 9 )  .... — 2 196 H 
90 — — — — W. C. Heraeus GmbH   200 2 192 
91 87 99 — 100 Linde AG   242 2 175 
92 93 98 93 87 Schering AG   200 2 174 
93 89 95 — — Zahnradfabrik Friedrichshafen 

AG   244 2164 
94 — — — — Philip Morris GmbH   299 2 164 E 
95 99 86 73 — Rheinische Olefinwerke GmbH   200 2 163 E 
96 79 89 98 — Tengelmann Warenhandelsgesell- 

schaft   43 2 137 H 
97 — — — — Chevron Erdoel Deutschland 

GmbH   205 2 133 E 
98 95 — — — Touristik Union International 

GmbH & Co. KG   5 2 125 E 
99 91 87 96 — AGIP AG   205 2 099 TK 

100 — — — — Erdölchemie GmbH   205 2 095 E 

1) Die Auswahl erfolgte nach den Kriterien, die für die „100 Größten" in den ersten drei Hauptgutachten der Mono-
polkommission zugrundegelegt wurden. Vgl. im besonderen Monopolkommission, Fusionskontrollle bleibt vorrangig, 
Hauptgutachten 1978/1979, Baden-Baden 1980, Tz. 270-286. 

2) In den Fällen, in denen kein Rang angegeben ist, befand sich das betreffende Unternehmen in dem Jahr nicht unter 
den „100 Größten". 

3) Nummer der amtlichen Systematik der Wirtschaftszweige von 1979. 
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noch Tabelle III 
4) Grundsätzlich Konzernumsatz der inländischen Konzerngesellschaften. Bei Handelsunternehmen (Kennzeichnung 

durch „H" hinter der Umsatzangabe) 75% des nominellen Umsatzes. 
5) Bedeutung der verwendeten Abkürzungen: 

E  = Einzelabschluß 
GD  = Umsätze der deutschen Gruppe (Obergesellschaften und Beteiligungsgesellschaften haben 50% und 

mehr Kapitalanteil) 
KBlstg = Konzernbauleistung 
KW  = Konsolidierte Umsätze der in- und ausländischen Konzerngesellschaften 
So  = Sonstige Umsatzabgrenzung 
TK  = Konsolidierte Umsätze des inländischen Teilkonzerns. 

6) Summe der Aufwendungen. 
7) Die Deutsche BP AG erstellte 1979 erstmals einen Konzernabschluß. 
8) Bis April 1980 Hoesch Werke AG. 
9) Die Alfred C. Toepfer International GmbH wurde 1979 als Gemeinschaftsunternehmen der Toepfer-Gruppe sowie 

amerikanischer und europäischer Genossenschaften gegründet und übernahm den gesamten Handelsbereich der 
Alfred C. Toepfer Verwaltungs-Gesellschaft mbH. Dies hat zur Folge, daß gegenüber 1978 die Verwaltungs-Gesell-
schaft vom 30. auf den 89. Rang zurückfiel und die International GmbH 1980 den ungefähren Rang der Verwaltungs

-

Gesellschaft einnimmt. 
10) Nach Angabe der Unternehmensleitung weicht der Weltkonzern-Abschluß nur unwesentlich von einem konsolidier-
ten Inlandsabschluß ab. 

11) Bis August 1980 co op Zentrale AG. 
12) Die Firma Gustav Schickedanz — Großversandhaus Quelle — erstellt seit 1979 keinen konsolidierten Inlandsab-

schluß mehr. 
13) Bis 1978 Umsatz der Mabanaft-Gruppe. 
14) Aufgrund unterschiedlicher Abgrenzungen nicht unmittelbar vergleichbar mit den in vorangegangenen Rangfolgen 

angegebenen Umsatzzahlen. 
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C. Unternehmensbeteiligungen der DGB-Gewerkschaften 
(Stand:  31.10.1981) 1 ) 2 ) 
Quellen: Geschäftsberichte, Angaben der BGAG, Zeitungsmeldungen 

Gesellschaft 

Von den DGB

-

Gewerkschaf

-

ten bzw. den 
jeweiligen 
Obergesell

-

schaften 
direkt 

gehaltene 
Anteile 

% 

Anteile in 
Gewerk

-s

chafts

-b

esitz 
insgesamt 3 ) 

% 

Gewerk

-

schafts

-

einfluß 4) 

A.  Beteiligungsgesellschaft für Gemeinwirtschaft   100 100 K 
1.  Bank für Gemeinwirtschaft AG   99,5 99,5 K 
1.1  Allgemeine Hypothekenbank AG   49 74 K 
1.2  BSV Bank für Sparanlagen und 

Vermögensbildung   51 100 K 
1.3  Bau- und Handelsbank AG   95 100 K 
1.3.1  Boswau + Knauer AG  . 25-50 25-50 K (F) 
1.3.1.1  Saar Bauindustrie GmbH   100 100 K 
1.3.1.2  Deutsche Bauhütten GmbH   95 100 K 
1.3.1.3  Bau- und Dienstleistungsgesellschaft mbH   100 100 K 
1.3.1.4  Wolff Baugesellschaft mbH   100 100 K 
1.3.2  Deutsche Telepost Consulting GmbH   20 20 S 
1.4  W.T.B. Westdeutsche Kreditbank   100 100 K 
1.4.1  W.T.B. Leasing GmbH   51 100 K 
1.5  BfG-Investment-Fonds GmbH   95 100 K 
1.6  BfG-Luxemburg S. A.   100 100 K 
1.6.1  Banque de l'Union des Coopérateurs 

Luxembourgeois S. A.   87,5 87,5 K 
1.7  Internationale Genossenschaftsbank AG, Basel   46,1 51,6 K 
1.8  Deutsche Immobilien Fonds AG   50 50 S 
1.9  WKV Warenkredit-Verkehrsbank GmbH   50 50 S 
1.10  Hollandse Koopmansbank N. V.   50 50 S 
1.11  Israel Continental Bank Ltd.   49,9 49,9 S 
1.12  Beteiligungsgesellschaft für 

Industrieansiedlungsunternehmen mbH   25 25 S 
1.12.1  Gesellschaft für Industrieansiedlung   60 40 S 
1.13  BHH Beteiligungs-Holding GmbH   50 50 S 
1.13.1  Braunschweigisch-Hannoversche Hypotheken- 

bank AG   30 — S 
1.14  Brake & Co. GmbH    100 100 K 
1.15  Kaiserkeller Bauträger GmbH   95 100 K 
1.16  Stadtwerke Nettetal GmbH   42,7 42,7 S 
1.17  Union Treuhand GmbH   100 100 K 
1.17.1  Gemeinnützige Wohnungsbau AG Rhein Main   3,38 6,66 S 
1.17.2  Wohnungsgesellschaft Roxheim GmbH   95 95 K 
1.17.3  H.T.B. Textilbeteiligungs GmbH   50 50 S 
1.17.3.1  Val. Mehler AG   > 50 — S 
1.17.3.1.1  Pfeffermann Bekleidungswerke GmbH   100 — S 
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1.17.3.1.2 Wighardt Textil- und Bekleidungswerke GmbH   100 — S 
1.18  BfG Finance Company BV, Amsterdam   100 100 K 
1.19  BfG Finance Asia Ltd., Hongkong   100 100 K 
2. Volksfürsorge Lebensversicherung AG   51 100 K 
2.1  Volksfürsorge Deutsche Sachversicherung AG   95 100 K 
2.1.1  Hamburger Internationale Rückversicherung AG 100 100 K 
2.1.1.1  Compagnia Assicuratrice Unipol. S. p. A.   8,83 23,25 S 
2.1.1.2  Compagnia Assicuratrice Unipol Vita S. p. A   3,333 33 S 
2.1.2  Volksfürsorge Rechtsschutzversicherung AG   100 100 K 
2.2  Volksfürsorge Bausparkasse AG   100 100 K 
2.2.1  Domus Verlag GmbH   3 3 S 
3. co op AG   38,3 38,3 K (F) 
3.1  co op Produktions AG   75 75 K 
3.1.1  Fleiwa Fleischwaren-Produktions- und Vertriebs 

GmbH   100 100 K 
3.1.1.1  Oldenburger Fleischwaren Gesellschaft GmbH   100 100 K 
3.1.1.2  Stuttgarter Fleischwaren GmbH   100 100 K 
3.1.1.3  Trimmy Fleischwaren Spezialitäten GmbH   100 100 K 
3.1.2  Tiko-Tiefkühlkost GmbH   100 100 K 
3.1.3  Parco Nahrungs- und Genußmittel Produktions- 

und Handelsgesellschaft mbH   100 100 K 
3.1.3.1  TAG Nahrungsmittel GmbH   39,5 39,5 S 
3.1.3.2  C. W. Tasche GmbH   100 100 K 
3.1.3.3  St. Urbanus Weinkellerei GmbH   100 100 K 
3.1.3.4  St. Bonifatius Wein + Sekt-Kellerei GmbH   100 100 K 
3.1.3.5  Ewald Buchmann GmbH   100 100 K 
3.1.4  Euro  co op  Schokoladen- und  Zuckerfabriken 

GmbH   99,75 99,75 K 
3.1.4.1  Van Nettens Schokoladen-Vertriebs GmbH   100 100 K 
3.1.4.2  Rebon Süßwaren Vertriebs GmbH   100 100 K 
3.1.5  Severa Chemische Fabriken GmbH   100 100 K 
3.1.5.1  Prodon Vertriebsgesellschaft für 

chemisch-technische Erzeugnisse mbH   100 100 K 
3.1.5.2  Hakowa Handelsgesellschaft für Kosmetik und 

Waschmittel mbH   100 100 K 
3.1.6  GHM Gesellschaft für Handelsmarken-Marketing 

und Qualitätssicherung mbH   100 100 K 
3.2  co op Niedersachsen Verbraucher AG   72,9 > 72,9 K 
3.2.1  plaza SB-Warenhaus Braunschweig GmbH   100 100 K 
3.2.2  Eklöh Hannover GmbH   100 100 K 
3.3  Brema Vertriebsgesellschaft mbH   100 100 K 
3.3.1  Bonanza Verbrauchermarkt GmbH   100 100 K 
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3.4  Brema Kolonialwarenverkauf GmbH   99,4 99,4 K 
3.5  Comet SB-Warenhaus  und Verbrauchermarkt 

GmbH   100 100 K 
3.6  co op Emsland Handelsgesellschaft mbH   95 => 95 K 
3.6.1  co op Emsland Zentralfleischerei GmbH   100 100 K 
3.6.2  Penny-Märkte Berndt GmbH   100 100 K 
3.6.3  Comet-depot Vertriebsgesellschaft   100 100 K 
3.6.4  Real-Markt-Warenhandelsgesellschaft   100 100 K 
3.6.5  Stock Märkte GmbH   100 100 K 
3.7  co op West AG   66,1 > 66,1 K 
3.8  co op Rhein-Main Handels AG   92,7 => 92,7 K 
3.8.1  in-Märkte Handelsgesellschaft mbH   100 100 K 
3.9  co op Schwaben Verbraucher AG   70 =>70  K 
3.9.1  Gustav Lichdi AG   99,3 99,3 K 
3.9.2  DM Disco Markt Lichdi & Co. KG   99,7 99,7 K 
3.9.3  VM Verbrauchermarkt- und 

Beteiligungsgesellschaft mbH   100 100 K 
3.9.4  All-Center SB-Warenhaus GmbH & Co. KG   100 100 K 
3.9.5  co op Lagerbetriebs- und Produktions GmbH   100 100 K 
3.10  co op Bayern Handels GmbH   100 100 K 
3.10.1  Kupa GmbH für Einkauf und Vertrieb   100 100 K 
3.10.2  Kupa Topkauf Regensburg GmbH   100 100 K 
3.10.3  BONI-Markt Einzelhandelsgesellschaft mbH   100 100 K 
3.11  co op Südbayern Vertriebsgesellschaft mbH   91,6 91,6 K 
3.11.1  Richard Kaul KG   100 100 K 
3.12  co op Lagerbetriebs- und Produktionsgesellschaft 

Südbayern mbH   100 100 K 
3.13  co op Ostbayern Handelsgesellschaft für 

Verbraucher AG   52,4 => 52,4 K 
3.14  R.M.W. Real-Markt Warenhandelsgesellschaft 

mbH   100 100 K 
3.15  plaza Handelsgesellschaft mbH   100 100 K 
3.15.1  plaza West GmbH   100 100 K 
3.15.2  plaza Süd GmbH   100 100 K 
3.15.3  plaza Nord GmbH   100 100 K 
3.16  Frutera Obst und Gemüse Handels GmbH   100 100 K 
3.17  Forum Nahrungs- und Genußmittel-Handels- 

und Import GmbH   100 100 K 
3.17.1  Warburger Nahrungsmittelwerke 

Kurt Holbach GmbH & Co. KG   100 100 K 
3.17.2  Meldorfer Nahrungsmittelgesellschaft mbH   100 100 K 
3.17.3  co op Lagerbetriebs GmbH   100 100 K 
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3.18  Gebrauchsgüterzentrum Kamen GmbH   100 100 K 
3.18.1  Cimbria Gebrauchsgüter Import/Export GmbH   100 100 K 
3.18.2  Comet Textil Einfuhr GmbH   100 100 K 
3.18.3  Gracia Textil Import GmbH   100 100 K 
3.18.4  gwd objektteam Gesellschaft für 

Warenbeschaffung mbH   100 100 K 
3.19  Gemeinwirtschaftliche Kohlenhandels-GmbH   100 100 K 
3.20  co op Übersee Import GmbH   100 100 K 
3.21  WEAG Waren-Ein- und Ausfuhrgesellschaft mbH 100 100 K 
3.22  WETEGE Warentransport- und Speditions GmbH 100 100 K 
3.23  Inform Gesellschaft für Automation und 

Datenverarbeitung mbH   100 100 K 
3.24  co op Versicherungsdienst GmbH   100 100 K 
3.25  gesa Gesellschaft für Absatzberatung mbH   100 100 K 
3.26  domus Einrichtungshäuser GmbH   100 100 K 
3.27  depot Handels- und Verwaltungs GmbH   100 100 K 
3.28  prix Handels- und Verwaltungsgesellschaft mbH 100 100 K 
3.29  Pro Verbraucher AG   ca. 30 ca. 30 K (V) 
3.30  co op-Verbraucher Beteiligungs AG   51 51 K 
4. Deutsche Druck und Verlagsgesellschaft 

mbH & Co. KG   50 50 K (F) 
4.1  Verlagsgesellschaft Madsack & Co.   17,127 17,127 S 
4.2  Westfälische Verlagsgesellschaft   95,2 95,2 K 
4.2.1  Zeitungsverlag Westfalen GmbH & Co. KG   13,1 13,1 S 
5. Gemeinwirtschaftliche Datenverarbeitungs- 

gesellschaft   95 100 K 

5.1  Zeitpress-Pressedienstverlagsgesellschaft für 
Gemeinwirtschaft mbH   100 100 K 

6. acon Gesellschaft für Werbung und 
Kommunikation mbH   56,2 85,4 K 

7. Büchergilde Gutenberg Verlagsgesellschaft mbH 58,01 100 K 

B.  Direktbeteiligungen der DGB-Gewerkschaften 
bzw. deren Vermögensverwaltungsgesell- 
schaften   

1.  Neue Heimat Städtebau GmbH   50,1 100 K 

1.1  Neue Heimat Städtebau Baden-Württemberg 
GmbH   97,5 100 K 

1.2  Neue Heimat Städtebau Niedersachsen GmbH   100 100 K 

1.3  Neue Heimat Städtebau Südwest GmbH   100 100 K 
1.4  Neue Heimat Kommunal GmbH   100 100 K 
1.5  Baudata Gesellschaft für bau- und wohnungs- 

wirtschaftliche Datenverarbeitung mbH   92,5 92,5 K 



Deutscher Bundestag — 9. Wahlperiode  Drucksache 9/1892 

Gesellschaft 

Von den DGBv

-

Gewerkschaf

-

ten bzw. den 
jeweiligen 
Obergesell

-

schaften 
direkt 

gehaltene 
Anteile 

Anteile in 
Gewerk

-

schafts

-b

esitz 
insgesamt 3 ) 

Gewerk

-

schafts-
einfluß 4  

1.6  BEGEBAU Beratungsgesellschaft für 
Gewerbebau mbH   90 99,5 K 

1.7  BEWOBAU Betreuungs- und 
Wohnungsbaugesellschaft mbH   97 97 K 

1.8  BLG Bauland und Liegenschaft GmbH   25 50 S 
1.9  Union Treuhand GmbH & Co. Immobilien Anlagen 

Gesellschaft   50 50 S 
1.9.1  Union Baubedarfsgesellschaft mbH   100 100 S 
1.10  Neue Heimat Fertighaus Vertriebsgesellschaft 

mbH   100 100 K 
1.11  VBV Versicherungs-Betreuungs- und 

Vermittlungsgesellschaft mbH   100 100 K 
1.12  Mediaplan Krankenhausplanungsgesellschaft 

mbH    100 100 K 
1.13  Neue Heimat International   100 100 K 
1.13.1  Infrabau GmbH (Wien)   50 50 S 
1.13.2  Städtebau AG (Zürich)   33,1 33,1 S 
1.13.3  Manera SA. (Paris)   99,9 99,9 K 
1.13.4  Infraplan SA.R.L. (Luxemburg)   50 50 S 
1.13.5  Nordinvest S.pA. (Verona)   36,4 36,4 S 
1.13.6  Homeco Investment Ltd. (Ontario)   99,25 99,25 K 
1.13.7  Promotera Venezolana Alemana S.R.L. (Caracas) 50 50 S 
1.13.8  Austroplan de Mexico SA.   49 49 S 
1.13.9  Anchieta SA. (Sao Paulo)   81,5 81,5 K 
1.13.10  World Trade Center SA.   75 75 K 
1.14  GVG Grundstücksfinanz- und 

Verwaltungsgesellschaft mbH   100 100 K 
2.  Neue Heimat Gemeinnützige Wohnungs- und 

Siedlungsgesellschaft   100 100 K 
2.1  Neue Heimat Gemeinnützige Wohnungsbau- 

gesellschaft Baden-Württemberg mbH   99,87 100 K 
2.2  NHGWG Bayern mbH   100 100 K 
2.3  NHGWG Berlin mbH   100 100 K 
2.4  NHGWG Bremen mbH   99,95 100 K 
2.5  NHGWG Essen mbH   26 100 K 
2.6  NHGWG Hessen mbH   26 100 K 
2.7  NHGWG Köln mbH   26 100 K 
2.8  NHGWG Niedersachsen mbH   26 100 K 
2.9  NHGWG Nord mbH   99,99 100 K 
2.10  NHGWG Nordhessen mbH   26 100 K 
2.11  NHGWG Nordrhein-Westfalen mbH   100 100 K 
2.12  NHGWG Nordsee mbH   26 99,78 K 
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Gesellschaft 

Von den DGB

-

Gewerkschaf

-

ten bzw. den 
jeweiligen 
Obergesell

-

schaften 
direkt 

gehaltene 
Anteile 

Anteile in 
Gewerk

-

schafts

-b

esitz 
insgesamt 3 ) 

% 

Gewerk

-

schafts

-

einfluß 4  ) 

2.13  NHGWG Remscheid mbH   26 100 K 

2.14  NHGWG Rheinland-Pfalz mbH   26 100 K 

2.15  NHGWG Schleswig-Holstein mbH   26 100 K 

2.16  NHGWG Schwaben mbH   26 100 K 

2.17  NHGWG Südwest mbH   99,47 100 K 

2.18  NHGWG Westfalen mbH   26 100 K 

2.19  Neue Heimat Wohnspar GWG mbH   100 100 K 

2.20  Nordwestdeutsche Siedlungsgesellschaft mbH 
Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen   98,12 98,12 K 

2.21  Ageka Gesellschaft für gemeinnützigen 
Kleinwohnungsbau mbH   26 100 K 

2.22  Fränkische Gemeinnützige Wohnungsbau- 
gesellschaft mbH   26 100 K 

2.23  GEWAG Gemeinnützige Wohnungsbau- 
gesellschaft mbH   26 100 K 

2.24  GEWOG Gemeinnützige Wohnungsbau- 
gesellschaft   26 100 K 

2.25  Hanseatische Wohnungsbau- und Treuhand- 
gesellschaft in Bremen 
Gemeinnützige GmbH   26 100 K 

2.26  Wohnungsbaugemeinschaft Lüneburg, 
Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen   99 99 K 

3.  Bund Verlag GmbH   100 100 K 

4. Union Druckerei und Verlagsanstalt GmbH   81,25 100 K 

5. Beamten-Heimstättenwerk GmbH   50 50 S 

1) Ohne Finanz- und Grundstücksverwaltungsgesellschaften, soweit sie nicht ihrerseits Anteilseigner von Unternehmen 
mit Geschäftsbetrieb sind. 

2) Bei mehreren gewerkschaftlich kontrollierten Obergesellschaften wurde jeweils nur ein Beteiligungsverhältnis aus-
gewiesen. Die insgesamt gewerkschaftlich kontrollierten Anteile finden sich in der 3. Spalte. 

3) Es wurden alle Anteile zusammengerechnet, die die DGB-Gewerkschaften entweder direkt besitzen oder die sich im 
Eigentum von gewerkschaftlich kontrollierten Unternehmen befinden. Als gewerkschaftlich kontrolliert werden dabei 
alle Unternehmen angesehen, bei denen sich entweder die Mehrheit der Anteile direkt oder indirekt in der Hand von 
DGB-Gewerkschaften befindet oder die auf Grund besonderer Umstände den Gewerkschaften zuzurechnen sind. 

4) Bedeutung der verwendeten Abkürzungen: 
K  = gewerkschaftlich kontrollierte Gesellschaften 
K (F) = Faktische Kontrolle ist auf sonstige Umstände zurückzuführen (vgl. Kapitel VII, Abschnitt 2.1) 
K (V) = Kontrolle durch Betriebsverpachtung 
S  = sonstige Beteiligungen ohne dominierenden Gewerkschaftseinfluß. 
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D. Die Engagements der an der empirischen Erhebung beteiligten Unternehmen der 
Mineralöl- und Chemischen Industrie auf den Aktivitätsstufen 1960 und 1978 

Aktivitätsstufe Jahr Unternehmensengagement 1 ) 

Deutsche BP AG 

III. Pipelinetransport   1960 — 

1978 Nord-West-Oelleitung (B 25,1 %), TAL (B 11 %) 

IV. Rohölverarbeitung   1960 Deutsche BP (D) 
1978 Deutsche BP (D), Oelwerke 

Julius Schindler (T 100 %) 

V. Binnenländischer Verkehr   1960 Deutsche BP (D) 
1978 Deutsche BP (D), Gesellschaft für Transport und Logi- 

stik (T 100 %), Hamburger Mineralöltransport (B 50 %) 

VI. Vermarktung von Mineralöl- 
produkten   1960 Deutsche BP (D) 

1978 Deutsche BP (D), 36 Vertriebsgesellschaften (T 100 %), 
Haniel Heizölhandel (B 50 %), BP Benzin und Petro- 
leum AG und California Chemical (T 51 %) 

VII. Grundstoffe   1960 Deutsche BP (D), EC Erdölchemie (B 50 %) 
1978 Deutsche BP (D), EC Erdölchemie (B 50 %), BP Benzin 

und Petroleum AG und California Chemical (T 51 %) 

VIII. Derivate   1960 EC Erdölchemie (B 50 %) 
1978 EC Erdölchemie (B 50 %) 

IX. Endprodukte   1960 EC Erdölchemie (B 50 %) 
1978 EC Erdölchemie (B 50 %) 

Deutsche Shell AG 

I. Exploration   1960 Gewerkschaft Elwerath (B 25 %) 
1978 Gewerkschaft Elwerath (B 50 %), Gewerkschaft Bri- 

gitta (B 50 %), BEB Gewerkschaften Elwerath und Bri- 
gitta Betriebsführungsgesellschaft (B 50 %) 

II. Förderung   1960 Gewerkschaft Elwerath (B 50 %) 
1978 Gewerkschaft Elwerath (B 50 %), Gewerkschaft Bri- 

gitta (B 50 %), BEB Gewerkschaften Elwerath und Bri- 
gitta Betriebsführungsgesellschaft (B 50 %) 

III. Pipelinetransport   1960 — 

1978 TAL (B 15 %) 

IV. Rohölverarbeitung   1960 Deutsche Shell (D) 
1978 Deutsche Shell (D), Gewerkschaft Erdöl-Raffinerie 

Deurag/Nerag (B 50 %) 

V. Binnenländischer Verkehr   1960 Deutsche Shell (D)   

1978 Deutsche Shell (D) 

VI. Vermarktung von  Mineralöl- 
produkten   1960 Deutsche Shell (D), Colas Bauchemie (T 100 %) 

1978 Deutsche  Shell  (D), 77  Deugerd Vertriebspartner 
(T 100 %), Deutsche Gesellschaft für Erdölinteressen 
(T 100 %), Propan Menke (T 100 %), Flüssiggas Großver- 
trieb für Propan und Butan (T 100 %), Gebr. Wiesner 
Propangroßvertrieb  (T 100 %), Colas Bauchemie 
(T 100%) 
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Aktivitätsstufe Jahr Unternehmensengagement 1 ) 

VII. Grundstoffe   1960 Deutsche Shell Chemie (T 100 %), Rheinische Olefin- 
werke (B 50 %) 

1978 Deutsche Shell Chemie (T 100 %), Rheinische Olefin- 
werke (B 50 %) 

VIII. Derivate   1960 Deutsche Shell Chemie (T 100 %) 
1978 Deutsche Shell Chemie (T 100 %) 

IX. Endprodukte   1960 Deutsche Shell Chemie (T 100 %) 
1978 Deutsche Shell Chemie (T 100 %) 

Esso AG 

I. Exploration   1960 — 

1978 Gewerkschaft Brigitta (B 50 %), Gewerkschaft Elwe- 
rath (B 50 %), BEB Gewerkschaften Brigitta und Elwe- 
rath Betriebsführungsgesellschaft (B 50 %) 

II. Förderung   1960 - 

1978 Gewerkschaft Brigitta (B 50 %), Gewerkschaft Elwe- 
rath (B 50 %), BEB Gewerkschaften Brigitta und Elwe- 
rath Betriebsführungsgesellschaft (B 50 %) 

III. Pipelinetransport   1960 Nord-West-Oelleitung (B 25,1 %) 
1978 Nord-West-Oelleitung (B 25,1 %), TAL (B 16 %) 

IV. Rohölverarbeitung   1960 ESSO (D) 
1978 ESSO (D), Gewerkschaft Deurag/Nerag (B 50 %) 

V. Binnenländischer Verkehr   1960 ESSO (D) 
1978 ESSO (D), ESSO Tankschiff Reederei (T 100 %), TRUP 

Speditionstransport (T 100 %), Heinrich Schneider Spe- 
dition (T 51 %), TIBA-Spedition (T 51 %) 

VI. Vermarktung von Mineralöl- 
produkten   1960 ESSO (D), Vereinigte Asphalt- und Teerprodukten 

Fabriken (T 100 %) 
1978 ESSO (D), Nord- und Westdeutscher Bunker (T 100 %), 

44 Mineralölvertriebsgesellschaften (T 100 %), Tankla- 
gergesellschaft Tegel (B 25 %), Vereinigte Asphalt- und 
Teerprodukten Fabriken (T 100 %) 

VII. Grundstoffe   1960 ESSO (D) 
1978 ESSO Chemie (T 100 %) 

Mobil Oil AG 

I. Exploration   1960 Mobil Oil (D) 
1978 Mobil Oil (D) 

II. Förderung   1960 Mobil Oil (D) 
1978 Mobil Oil (D) 

III. Pipelinetransport   1960 RRP (B 20 %), SPLSE (B 3,6 %) 
1978 TAL (B 11 %), SPLSE (B 0,001 %) 

IV. Rohölverarbeitung   1960 Mobil Oil (D) 
1978 Mobil Oil (D), Mobil Oil Raffinerie Wörth (T 100 %), 

Erdölraffinerie Neustadt (B 50 %), Mobil Oil Raffinerie 
Wilhelmshaven (T 100 %) 
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Aktivitätsstufe Jahr Unternehmensengagement 1 ) 

VI. Vermarktung von Mineralöl- 
produkten   1960 Mobil Oil (D), Aral (B 17 %), Heizölvertrieb Gelsenberg 

und Mobil Oil (B 50 %) 
1978 Mobil Oil (D), Werner Weidemann Mineralölvertrieb 

(B 49 %), Heizölhandelsgesellschaft (B 25 %), Aral 
(B 28 %) 

Deutsche Texaco AG (DEA) 

I. Exploration   1960 Deutsche Texaco (D) 
1978 Deutsche Texaco (D) 

II. Förderung   1960 Deutsche Texaco (D) 
1978 Deutsche Texaco (D) 

III. Pipelinetransport   1960 Deutsche Texaco (D) 
1978 Deutsche Texaco (D), TAL (B 9 %), SPLSE (B 4 %) 

IV. Rohölverarbeitung   1960 Deutsche Texaco (D) 
1978 Deutsche Texaco (D), Caltex Deutschland (B 50 %), 

Oberrheinische Mineralölwerke (B 45 %) 

V. Binnenländischer Verkehr   1960 Deutsche Texaco (D) 
1978 Deutsche Texaco (D) 

VI. Vermarktung von Mineralöl- 
produkten   1960 Deutsche Texaco (D), DEA Schliemann Mineralölge- 

sellschaft (T 100 %), DEA Brennstoffhandel (T 100 %), 
Schäfers Carl Sohn (T 100 %), Alpinol (T 100 %), Heizöl- 
handelsgesellschaft (T 100 %) 

1978 Deutsche Texaco Verkauf (T 100 %), Caltex Deutsch- 
land (B 50 %), Bauherrenservice (B 50 %), Air Tank- 
dienst (B 25 %), Louis Hagel Heizöl (B 50 %), Dannen- 

• berg u. Co. (B 40 %), Heizkraft GmbH (B 50 %), Bremer 
Mineralölhandel (B 45 %) 

VII. Grundstoffe   1960 Deutsche Texaco (D) 
1978 Deutsche Texaco (D), Caltex Deutschland (B 50 %) 

VIII. Derivate   1960 Deutsche Texaco (D), Rheinpreussen AG (T 100 %), 
Oleonaphta (B 50 %) 

. 1978 Deutsche Texaco (D) 

IX. Endprodukte   1960 Deutsche Texaco (D), Rheinpreussen AG (T 100 %), 
Chemische Fabrik Eisenbüttel (T 100 %) 

1978 Deutsche Texaco (D), Condea Chemie (B 50 %) 
Agip AG 

IV.  Rohölverarbeitung   1960 — 
1978 Erdölraffinerie Ingolstadt (B 50 %) 

VI.  Vermarktung von Mineralöl- 
produkten   1960 Agip (D) 

1978 Agip (D), Chepromin (T 100 %) 

Chevron Erdöl Deutschland GmbH 

IV.  Rohölverarbeitung   1960 — 
1978 Caltex Deutschland (B 50 %) 
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Aktivitätsstufe Jahr Unternehmensengagement 1 ) 

VI. Vermarktung von, 
   1960 — 

1978 Chevron (D), Caltex Deutschland (B 50 %), Kux und 
Krahn Mineralöle (T 100 %), Miprosa (T 100 %), Deut- 
sche Calpam (B 50 %) 

VII. Grundstoffe   1960 — 
1978 Chevron (D), Caltex Deutschland (B 50 %) 

Elf Mineraloel GmbH 

III. Pipelinetransport   1960 — 
1978 Erdölraffinerie Speyer (T 75 %) 

IV. Rohölverarbeitung   1960 — 
1978 Erdölraffinerie Speyer (T 75 %), Elf Bitumenwerk 

(T 100 %) 

VI.  Vermarktung von Mineralöl- 
produkten   1960 — 

1978 Elf (D), Elan Vertriebsgesellschaft Solingen (T 100 %), 
Breisgauer Mineralölhandel (T 100 %), Elan Vertriebs- 
gesellschaft Ludwigshafen (T 100 %), Elan Vertriebsge- 
sellschaft Hamburg (T 100 %), Elf Berlin (T 100 %), Oel- 
Schäfer Balingen (T 51 %), Deutsche Renault Oele 
(T 100 %), 6 weitere Mineralölvertriebsgesellschaften 
(T 100 %) 

Deutsche Fina GmbH 

III. Pipelinetransport   1960 — 
1978 NWO (B 10,5 %) 

IV. Rohölverarbeitung   1960 — 
1978 Erdölraffinerie Duisburg (T 80 %) 

V. Binnenländischer Verkehr   1960 Deutsche Fina (D) 
1978 Deutsche Fina (D) 

VI. Vermarktung von Mineralöl-  
produkten   1960 Deutsche Fina (D) 

1978 Deutsche Fina (D) 

VEBA AG 

III. Pipelinetransport   1960 NWO (B 7,7 %), SPLSE (B 2,4 %) 
1978 VEBA (D), NWO (B 25,1 %), TAL (B 11 %), SPLSE 

(B 7,4 %), RRP (B 20 %) 

IV. Rohölverarbeitung   1960 VEBA (D) 
1978 VEBA (D), Oberrheinische Mineralölwerke (B 33 %), 

Erdölraffinerie Ingolstadt (B 50 %), Erdölraffinerie 
Speyer (B 25 %), Erdölraffinerie Neustadt (B 50 %) 

V. Binnenländischer Verkehr   1960 VEBA (D) 
1978 VEBA (D), Raab Karcher (T 100 %) 

VI. Vermarktung von Mineralöl- 
produkten   1960 VEBA (D), Heizölhandelsgesellschaft (B 25 %), 

Aral (B) 
1978 VEBA (D), Aral (T 56 %), Raab Karcher (T 100 %), Heiz- 

ölhandelsgesellschaft (B 50 %), Bitumen Verkauf 
(T 100 %) 
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Aktivitätsstufe Jahr Unternehmensengagement 1 ) 

VII. Grundstoffe   1960 VEBA (D), Chemische Werke Hüls (B 25 %) 
1978 VEBA (D), Chemische Werke Hüls (T 75 %) 

VIII. Derivate   1960 Phenolchemie (B 25 %), Bunawerke Hüls (B 50 %), Che- 
mische Werke Hüls (B 25 %) 

1978 VEBA (D), Phenolchemie (B 50 %), Chemische Werke 
Hüls (T 75 %), Bunawerke Hüls (B 37,5 %) 

IX. Endprodukte   1960 VEBA (D), Bunawerke Hüls (B 50 %), Chemische Werke 
Hüls (B 25 %) 

1978 VEBA (D), Norddeutsche Faserwerke (T 100 %), Vesto- 
len (T 100 %), Chemische Werke Hüls (T 75 %), Buna- 
werke Hüls (B 37,5 %) 

BASF AG 

I. Exploration   1960 — 

1978 Wintershall (T 100 %) 

II. Förderung   1960 — 

1978 Wintershall (T 100 %) 

III. Pipelinetransport   1960 — 

1978 SPLSE (B 4,3 %), TAL (B 5 %) 

IV. Rohölverarbeitung   1960 — 

1978 Wintershall (T 100 %), Raffinerie Mannheim (T 100 %) 

VI. Vermarktung von Mineralöl- 
produkten   1960 — 

1978 Aral (B 15 %), Wintershall (T 100 %), MIHAG (T 100 %), 
Wiesöl (T 100 %), Heizölhandelsgesellschaft (B 25 %) 

VII. Grundstoffe   1960 BASF (D), Rheinische Olefinwerke (B 50 %) 
1978 BASF (D), Rheinische Olefinwerke (B 50 %) 

VIII. Derivate   1960 BASF (D), Rheinische Olefinwerke (B 50 %) 
1978 BASF (D), Rheinische Olefinwerke (B 50 %) 

IX. Endprodukte   1960 BASF (D), Rheinische Olefinwerke (B 50 %) 
1978 BASF (D), Rheinische Olefinwerke (B 50 %), Elastogran 

(T100%) 

Bayer AG 

VII. Grundstoffe   1960 EC Erdölchemie (B 50 %) 
1978 EC Erdölchemie (B 50 %), Bunawerke Hüls (T 62,5 %), 

Chemische Werke Hüls (B 25 %) 

VIII. Derivate   1960 Bayer (D), EC Erdölchemie (B 50 %) 
1978 Bayer (D), EC Erdölchemie (B 50 %), Bunawerke Hüls 

(T 62,5 %), Chemische Werke Hüls (B 25 %) 

IX. Endprodukte   1960 Bayer (D), EC Erdölchemie (B 50 %), Chemische Fabrik 
Stockhausen (B 33,3 %) 

1978 Bayer (D), EC Erdölchemie (B 50 %), Bunawerke Hüls 
(T 62,5 %), Chemische Werke Hüls (B 25 %), Rheinche- 
mie (T 100 %), Metzeler Kautschuk (T 100 %), Chemi- 
sche Fabrik Stockhausen (B 33,3 %), Faserwerke Hüls 
(T 62,5 %), Schelde Chemie (B 50 %) 
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Aktivitätsstufe Jahr Unternehmensengagement' ) 

Hoechst AG 

III. Pipelinetransport   1960 — 
1978 NWO (B 14,2 %), über UK-Wesseling (B 25 %) 

IV. Rohölverarbeitung   1960 — 
1978 UK-Wesseling (B 25 %) 

V. Binnenländischer Verkehr   1960 — 
1978 UK-Wesseling (B 25 %) 

VI. Vermarktung von Mineralöl- 
produkten   1960 — 

1978 UK-Wesseling (B 25 %) 

VII. Grundstoffe   1960 — 
1978 UK-Wesseling (B 25 %) 

VIII. Derivate   1960 Hoechst (D), Ruhrchemie (B 33,3 %), Wacker Chemie 
(B 50 %) 

1978 Hoechst (D), Ruhrchemie (B 33,3 %), SKW Trostberg 
(B 50 %), Wacker Chemie (B 50 %) 

IX. Endprodukte   1960 Hoechst (D), Ruhrchemie (B 33,3 %), Spinnstoffabrik 
Zehlendorf (T 59 %) 

1978 Hoechst (D), Ruhrchemie (B 33,3 %), Spinnstoffabrik 
Zehlendorf (T 59 %), Süddeutsche Chemiefaser 
(T 100 %) 

1 ) Bedeutung der verwendeten Abkürzungen: 
D = Direktengagement 
T = Tochtergesellschaft 
B = Minderheitsbeteiligung. 
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E. Veröffentlichungen von im Auftrag der Monopolkommission erstellten 
Gutachten 

1976 

Baum, Clemens/Möller, Hans-Hermann: Die Mes-
sung der Unternehmenskonzentration und ihre sta-
tistischen Voraussetzungen in der Bundesrepublik 
Deutschland. Meisenheim a. Glan: Hain 

1977 

Marfels, Christian: Erfassung und Darstellung indu-
strieller Konzentration. Baden- Baden:  Nomos 

Mönig, Walter/Schmitt, Dieter/Schneider, Hans K./ 
Schürmann, Jürgen: Konzentration und Wettbewerb 
in der Energiewirtschaft. München: Oldenbourg 

Pischner, Rainer/Dröge, Käthe/Weiser, Brigitta: 
Konzentration und industrielle Entwicklung. Berlin: 
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (Vorab-
druck im Anhang des zweiten Hauptgutachtens der 
Monopolkommission) 

1978 

Möschel, Wernhard: Das Trennsystem in der U.S.-
amerikanischen Bankwirtschaft. Baden-Baden: No

-

mos 

1979 

Oberhauser, Alois: Unternehmenskonzentration 
und Wirksamkeit der Stabilitätspolitik. Tübingen: 
Mohr 

1980 

Möschel, Wernhard: Konglomerate Zusammen-
schlüsse im Antitrustrecht der Vereinigten Staaten 
von Amerika. In: Rabels Zeitschrift für ausländi-
sches und internationales Privatrecht, Jg. 44, 
S. 203-255 

1981 

Albach, Horst: Finanzkraft und Marktbeherrschung. 
Tübingen: Mohr 

Dirrheimer, Manfred J./Wagner, Karin/Hübner, 
Thomas: Vertikale Integration in der Mineralöl- und 
Chemischen Industrie. Meisenheim a. Glan: Hain 

Knieps, Günter/Müller, Jürgen/Weizsäcker, Carl 
Christian von: Die Rolle des Wettbewerbs im Fern-
meldebereich. Baden-Baden: Nomos 

Scholz, Rupert: Entflechtung und Verfassung. Ba-
den-Baden: Nomos 
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F. Sondergutachten 11: 

Wettbewerbsprobleme bei der Einführung von privatem Hörfunk und Fernsehen 

Sondergutachten der Monopolkommission gemäß § 24 Abs. 5 Satz 4 GWB 
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I. Gründe für die Erstattung des Gutachtens 

1. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
vom 16. Juni 1981 1 ) (sog. Drittes Fernsehurteil) ist 
die Zulassung privater Hörfunk- und Fernsehbetrei-
ber verfassungsgemäß. Das Urteil räumt den Län-
dern das Recht ein, unter bestimmten Genehmi-
gungserfordernissen entsprechende Konzessionen 
zu erteilen. Damit trägt das Bundesverfassungsge-
richt der Tatsache Rechnung, daß durch die Ent-
wicklung der Kommunikationstechnik, insbeson-
dere durch die geplante Breitbandverkabelung, die 
bisherige Knappheit der Sendefrequenzen über-
wunden wird und damit der zentrale Rechtferti-
gungsgrund für das öffentliche Rundfunkmonopol 
entfällt. 

2. Die Monopolkommission geht davon aus, daß 
aufgrund dieses Urteils in näherer Zukunft auch in 
der Bundesrepublik private Hörfunk- und Fernseh-
gesellschaften gegründet und zugelassen werden. 
Sie sieht in dieser Entwicklung die Chance zu mehr 
Wettbewerb im Rundfunk, zu einem reichhaltigeren 
Programmangebot und zur Förderung der Mei-
nungsvielfalt. Sie sieht aber auch die Gefahr, daß be-
stehende Machtpositionen auf den Medienmärkten 
verfestigt werden und dadurch die Möglichkeiten für 
eine einseitige Beeinflussung der öffentlichen Mei-
nung zunehmen. Darüber hinaus befürchtet sie bei 
einer Finanzierung durch Werbung auch negative 
Auswirkungen auf den Wettbewerb der davon be-
troffenen Märkte. 
Welche dieser Entwicklungsmöglichkeiten sich 
durchsetzen werden, hängt vor allem von den ord-
nungspolitischen Entscheidungen ab, die jetzt zu 
treffen sind. Die Monopolkommission hält es daher 
für geboten, sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu 
dieser Frage in Form eines Sondergutachtens zu äu-
ßern. 

3. Die Zulassung privater Hörfunk- und Fernseh-
gesellschaften in einem Land, in dem bereits ein 
ausgebautes öffentlich-rechtliches Rundfunksystem 
besteht, wirft eine Vielzahl rechtlicher, ökonomi-
scher und organisatorischer Probleme auf. Die Mo-
nopolkommission ist sich bewußt, daß sie diese auch 
nicht annäherungsweise alle in diesem Gutachten 
ansprechen kann. Sie sieht darin im gegenwärtigen 
Zeitpunkt auch nicht ihre Aufgabe. Zweck dieses 
Gutachtens ist es vielmehr, in der jetzt einsetzenden 
umfassenden Diskussion über den privaten Rund-
funk die Aufmerksamkeit frühzeitig auf zwei Pro-
bleme zu lenken, für deren Beurteilung die Monopol-
kommission sich für kompetent hält und die ihrer 
Auffassung nach großes Gewicht haben. Es sind 
dies 
— die Voraussetzungen für mehr Wettbewerb und 

Meinungsvielfalt im Medienbereich und 
— die möglichen wettbewerbsschädlichen Nebenef-

fekte auf anderen Märkten. 

1 ) BVerfGE 57, 295.  

II. Zusammenfassung der Empfehlungen 

4. Private Hörfunk- und Fernsehgesellschaften 
können nur dann zur Meinungsvielfalt beitragen, 
wenn sie von denjenigen Unternehmen und Institu-
tionen unabhängig sind, die schon heute die öffentli-
che Meinung maßgeblich beeinflussen. Dies gilt ins-
besondere für Zeitungs- und Zeitschriftenverlage, 
die auf sachlichen oder räumlichen Teilmärkten 
über beherrschende Stellungen verfügen. Vor allem 
auf lokaler Ebene ist in weiten Teilen der Bundesre-
publik der Konzentrationsprozeß so weit fortge-
schritten, daß eine Meinungsvielfalt innerhalb der 
Presse kaum noch besteht. Um so wichtiger ist es 
deshalb, den Wettbewerb zwischen den Medien 
Presse und Rundfunk zu sichern. 

Die Monopolkommission schlägt deshalb vor, die 
Vergabe von Rundfunklizenzen rechtlich wie Unter-
nehmenszusammenschlüsse zu behandeln. Sie wäre 
dementsprechend zu verweigern, wenn sie zur Ent-
stehung oder Verstärkung einer marktbeherrschen-
den Stellung führen würde. Die Kontrolle darüber 
ist dem Bundeskartellamt zu übertragen. 

5. Von seiten der Presseverlage wird vorgetragen, 
daß sie schon deshalb am privaten Rundfunk betei-
ligt werden müßten, um bei ihren Werbeeinnahmen 
keine Einbußen zu erleiden. Sie gehen dabei davon 
aus, daß die werbende Wirtschaft insgesamt nur ei-
nen begrenzten Betrag aufwendet, der alternativ auf 
Presse- und Rundfunkwerbung aufgeteilt wird. Die 
Verringerung der Werbeeinnahmen der Presse 
könne nur durch zusätzliche Einnahmen der glei-
chen Unternehmen aus der Rundfunkwerbung kom-
pensiert werden. Anderenfalls müßten weitere Zei-
tungen ihr Erscheinen einstellen und die Pressekon-
zentration würde fortschreiten. 

Die Monopolkommission hat die Stichhaltigkeit die-
ser Annahmen nicht überprüft. Sie sind jedenfalls 
nur dann erheblich, wenn die privaten Hörfunk- und 
Fernsehprogramme aus Werbeeinnahmen finan-
ziert werden. Da die Monopolkommission jedoch — 
wie im folgenden begründet wird — diese Finanzie-
rungsform ablehnt, würde damit auch diese Argu-
mentation der Presseverlage gegenstandslos. 

6. Die Monopolkommission hält die Zulassung pri-
vater Hörfunk- und Fernsehveranstalter nur dann 
für gerechtfertigt, wenn sie zu größerer Programm-
vielfalt beitragen und damit die Versorgung der Be-
völkerung verbessern. Sie erwartet eine solche Ent-
wicklung jedoch eher von einem System, in dem die 
Konsumenten selbst für den Empfang bestimmter 
Programme oder Sendungen zahlen (sog. pay-TV). 
Dieses System entspricht dem marktwirtschaftli-
chen Austauschprozeß von Leistung und Gegenlei-
stung. In ihm ist am ehesten damit zu rechnen, daß 
auch Minderheiten bei entsprechender Zahlungsbe-
reitschaft eine Befriedigung ihrer Programmwün-
sche erreichen können. 
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Eine Finanzierung der Programme über Werbesen-
dungen läßt demgegenüber eher einen Wettbewerb 
um die höchsten Einschaltquoten und damit eine 
weitgehende Programmvereinheitlichung erwar-
ten. 

7. Die Monopolkommission gibt dem pay-TV aber 
auch deshalb den Vorzug, weil sie von einer weiteren 
Intensivierung der Rundfunkwerbung negative 
Auswirkungen für den Wettbewerb der von der Wer-
bung betroffenen Produktmärkte erwartet. Auf-
grund ihrer medienspezifischen Eigenschaften hat 
die Rundfunkwerbung vorwiegend suggestiven Cha-
rakter und nur geringen Informationsgehalt. Ihr 
Beitrag zur Rationalität der Konsumentenentschei-
dungen ist daher eher negativ einzuschätzen. 

Außerdem entspricht die Hörfunk- und Fernsehwer-
bung in erster Linie den spezifischen Interessen grö-
ßerer Unternehmen mit diversifiziertem Angebot 
und weitem Absatzgebiet. Sowohl beim Aufbau 
neuer als auch bei der Verteidigung bereits beste-
hender Marktpositionen begünstigt sie daher die 
stärkeren Konkurrenten. 

Die Monopolkommission lehnt daher auch aus wett-
bewerblichen Gründen eine Erweiterung der Rund-
funkwerbung ab. Sie würde es begrüßen, wenn die 
Werbung auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
eingestellt würde. 

III. Der Wettbewerb im Medienbereich bei Ein-
führung des privaten Rundfunks 

1. Die Ausgangssituation 

8. Die Fortentwicklung der Kommunikationstech-
nik ist in den letzten Jahren rapide vorangeschritten 
und hat die Möglichkeiten der Telekommunikation 
erheblich erweitert. Dabei spielen vornehmlich die 
Breitbandverkabelung, die Glasfasertechnik, die 
Nutzung von Fernsehsatelliten sowie der Einsatz 
der Mikroelektronik die herausragende Rolle. Insbe-
sondere die Einrichtung von Breitbandverteilnetzen 
erlaubt neue Kommunikationsformen sowie eine er-
hebliche Ausweitung der Kapazität bestehender Da-
ten- und Bildübertragungen. Die Erweiterung auf 
zunächst 12 (später evtl. 30) Kanäle mit Fernseh-
bandbreite soll in diesem Zusammenhang realisiert 
werden  2 ). 

Durch diese Veränderung der technischen Rahmen-
bedingungen entfallen die wesentlichsten Voraus-
setzungen für die Rechtsprechung der beiden ersten 
Fernseh-Urteile des BVerfG vom 28. Februar 1961 3  ) 

2) Zu den technischen Möglichkeiten der Telekommunika-
tion sowie einigen daraus abzuleitenden wirtschaftspoli-
tischen Rahmenbedingungen vgl. den Telekommunika-
tionsbericht der „Kommission für den Ausbau des tech-
nischen Kommunikationssystems" (Hrsg.: Bundesmini-
ster für das Post- und Fernmeldewesen), Bonn 1976 so-
wie den Abschlußbericht der „Expertenkommission 
Neue Medien EKM Baden-Württemberg", Stuttgart 
1981. 

3) BVerfGE 12, 205.  

und vom 27. Juli 1971 4 ). Damals war das öffentlich

-

rechtliche Rundfunkmonopol entscheidend durch 
die vor allem auf Frequenzknappheit beruhende 
Sonderlage des Rundfunks gerechtfertigt worden. 
Der Fortfall der technischen Restriktionen eröffnet 
entsprechend der Begründung des Dritten Fernseh-
Urteils die Möglichkeit der Zulassung privater 
Rundfunkveranstalter. 

Im Hinblick auf zusätzlich zu erwartende Sendefre-
quenzen wird eine sogenannte außenpluralistische 
Organisationsform durch Zulassung privater Rund-
funkbetreiber als verfassungsgemäß angesehen. 
Der Landesgesetzgeber muß allerdings Vorkehrun-
gen treffen, daß sich mit hinreichender Wahrschein-
lichkeit eine dem bestehenden Rundfunksystem 
gleichgewichtige Meinungsvielfalt einstellt. 

9. Die Zulassung zusätzlicher Programmangebote 
durch private Rundfunkveranstalter ist nach Auf-
fassung der Monopolkommission sowohl unter wett-
bewerbspolitischen Gesichtspunkten wie auch im 
Hinblick auf das verfassungsrechtliche Gebot der 
Meinungsfreiheit zu begrüßen. Der vor allem aus 
der hohen Konzentration der Medien Presse und 
Rundfunk erwachsenden Einschränkung der Mei-
nungsvielfalt und der Informationsfreiheit kann auf 
diese Weise entgegengewirkt werden. 

10. Die Konzentration der Presse hat in der Ver-
gangenheit kontinuierlich zugenommen und ein 
nach Meinung der Monopolkommission bedenkli-
ches Ausmaß erreicht 5  ). Neben der bereits hohen 
gesamtwirtschaftlichen Konzentration (vgl. dazu die 
Strukturdaten in Tabelle 1) ist bei den Zeitungen 
wegen ihrer zumeist engen räumlichen Verbreitung 
von sehr viel enger abzugrenzenden Märkten auszu-
gehen. Betrachtet man die Regional- und Lokal-
märkte für Tageszeitungen, so gibt es bereits eine 
Vielzahl von Kreisen und kreisfreien Städten, deren 
Bevölkerung sich nur aus einer Zeitung über das ak-
tuelle örtliche Geschehen informieren kann (vgl. Ta-
belle 2). Gegenwärtig sind davon über ein Drittel der 
Bevölkerung und beinahe die Hälfte aller Kreise in 
der Bundesrepublik Deutschland betroffen. Durch 
die Dritte Kartellgesetznovelle wurde der Konzen-
trationsbewegung in der Presse entgegengewirkt 6 ). 
Es bleibt abzuwarten, ob dieser Prozeß wirklich zum 
Stillstand kommt. 

11. Aus der Konzentration in der Presse ergibt sich 
gleichzeitig eine Gefährdung der Meinungsvielfalt 
und des publizistischen Wettbewerbs. Die Monopol-
kommission hält hierbei eine getrennte Beurteilung 
des publizistischen und des wirtschaftlichen Wett-
bewerbs für irreführend. Die Unterscheidung zwi-
schen publizistischen und wirtschaftlichem Wettbe-
werb bedingt eine Unabhängigkeit der publizisti- 

4) BVerfGE 31, 314. 
5) Zu Stand und Entwicklung der Konzentration in der 

Pressewirtschaft vgl. Monopolkommission, Fusionskon-
trolle bleibt vorrangig, Hauptgutachten 1978/1979, Ba-
den-Baden 1980, Tz. 410 ff. 

6) Vgl. Bericht der Bundesregierung über die Erfahrungen 
mit der Fusionskontrolle bei Presseunternehmen, BT

-

Drs. 8/2265 vom 9. November 1978. 
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Tabelle 1 
Strukturdaten zur Entwicklung der Tageszeitungen 

1954 1964 1967 1969 1973 1976 1981 

Verlagsbetriebe 1 )   624 573 535 517 438 403 392 
Redaktionelle Ausgaben   1 500 1 495 1 416 1 372 1 236 1 229 1 258 
Vollredaktionen   225 183 158 149 131 121 124 

1 ) Es besteht eine fast völlige Übereinstimmung mit der Zahl der Hauptausgaben. 

Quelle: Medienbericht 1978 der Bundesregierung (BT-Drucksache 8/2264 vom 9. November 1978) sowie Fortschreibung 
durch W. J. Schütz, Deutsche Tagespresse 1981, in: Media-Perspektiven, Heft 9/1981, Seiten 645 bis 666 

Tabelle 2 

Entwicklung der Ein-Zeitungs-Kreise in der Bundesrepublik Deutschland (1973 bis 1981) 

Land 

1973 1976 1981 

Krei

-

se 
ins

-ge

-

samt 

darunter 
Ein-Zeitungs-Kreise 

Krei

-

se 
ins

-ge

-

samt  

darunter 
Ein-Zeitungs-Kreise 

Krei

-

se 
ins

-g

e

-

samt 

darunter 
Ein-Zeitungs-Kreise 

Zahl Wohn

-

bevölkerung Zahl Wohn

-

bevölkerung Zahl Wohn

-

bevölkerung 

abso

-

lut in % 
absolut 
in Tau

-

send 
in % abso

-

lut in % 
absolut 
in Tau

-

send 
in % abso

-

lut in % 
absolut 
in Tau

-

send 
in % 

Baden-Württem-
berg   

Bayern   
Berlin   
Bremen   

• Hamburg   
Hessen   
Niedersachsen   
Nordrhein-West-

falen   
Rheinland-Pfalz   
Saarland   
Schleswig-Holstein 

44 
97 

1 
2 
1 

41 
69 

82 
38 

8 
16 

16  36,4 

60  61,9 
- - 

1  50,0 
- - 
10  24,4 

30  43,5 

6  7,3 
23  60,5 

5  62,5 

2  12,5 

 

2 931,4  32,4 

 

5 607,1  51,2 
- - 

 

144,5  19,6 
- - 

 

1077,6  19,6 

 

3 026,0  42,1 

 

547,6  3,2 

 

2 403,3  65,3 

 

733,5  65,4 

 

509,1  20,0 

44 
96 

1 
2 
1 

30 
58 

55 
36 

6 
15 

18  40,9 

50  52,1 
- - 

1 50,0 
- - 

8  26,7 

37  63,8 

1  1,8 

28  77,8 

5  83,3 

8  53,3 

 

3 769,3  41,3 

 

4 783,7  44,3 
- - 

 

142,7  20,0 
- - 

 

1463,8  26,4 

 

4 310,9  59,6 

 

290,3  1,7 

 

2 876,4  78,7 

 

991,6  90,7 

 

1479,7  57,3 

44 
96 

1 
2 
1 

26 
47 

55 
36 

6 
15 

19  43,2 

50  52,1 
- - 

1 50,0 
- - 

8  30,8 

30  63,8 

3  5,5 
28  77,8 

5  83,3 

8  53,3 

 

4 186,6  45,3 

 

4 838,5  44,4 
- - 

 

138,9  20,0 

- - 

 

1543,0  27,6 

 

4 499,3  62,1 

 

864,0  5,1 

 

2 869,1  78,8 

 

967,4  90,6 

 

1475,2  56,6 

Bundesgebiet   399 153  38,3 16 980,1  27,6 344 156  45,3 20 108,4  32,7 329 152  46,2 21 382,0  34,7 

Quelle: Medienberichte der Bundesregierung 1974 (BT-Drucksache 7/2104 vom 15. Mai 1974) und 1978 (BT-Drucksache 8/2264 vom 
9. November 1978) sowie Fortschreibung durch W. J. Schütz, Deutsche Tagespresse 1981, in: Media-Perspektiven, Heft 9/1981, 
Seiten 645 bis 666 
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schen und der wirtschaftlichen Interessen, d. h. also 
von Redaktion und Verleger. Abgesehen davon, daß 
die dazu notwendige Unabhängigkeit der Redaktion 
gegenwärtig nicht institutionell abgesichert werden 
kann, wäre sie nach Auffassung der Monopolkom-
mission letztlich auch kein Schutz der publizisti-
schen Vielfalt gegenüber zunehmender Verlagskon-
zentration, da über die Rückkoppelung zum Leser 
der wirtschaftliche Erfolg zugleich über den publizi-
stischen Erfolg entscheidet. 

Die Monopolkommission geht daher davon aus, daß 
der wirtschaftliche Wettbewerb tendenziell die pu-
blizistische Vielfalt fördert. Eine Vielzahl voneinan-
der unabhängig publizierter Meinungen kann Viel-
falt zwar nicht garantieren, ist jedoch eine wesentli-
che Voraussetzung hierfür. Insofern bewirken Maß-
nahmen zur Verhinderung der Entstehung oder Ver-
stärkung wirtschaftlicher Macht bei Medienunter-
nehmen zugleich tendenziell den Schutz der Mei-
nungsvielfalt. 

12. Anhand dieser Ausgangslage ist die Forderung 
der Zeitungsverleger nach Beteiligung am privaten 
Rundfunk zu untersuchen. Zur Begründung wird an-
geführt, daß die Existenz der Verlage in starkem 
Maße durch die Zulassung privater Rundfunkstatio-
nen gefährdet werde. Dies gelte um so mehr, als die 
Finanzierung der Funkmedien zu einem erhebli-
chen Teil durch Werbeeinnahmen erfolge und den 
Presseunternehmen dadurch bedeutende Einnah-
meverluste entstünden. Die Übernahme des priva-
ten Rundfunks bzw. eine Beteiligung von Presseun-
ternehmen daran könnten die Existenz der Verlage 
sichern und damit zum Schutz der Meinungsvielfalt 
beitragen. Weitere Argumente für den Zugang zum 
privaten Rundfunk durch Zeitungsverleger verwei-
sen auf die Verbundvorteile der beiden Medien im 
publizistischen Bereich, durch die Kostenvorteile 
für Zeitungsverlage gegenüber anderen möglichen 
Betreibern entstünden. 

Die Monopolkommission sieht bei der Würdigung 
dieser Argumente im wesentlichen zwei herausra-
gende Aspekte: 
— Durch den Verbund von Presse und privatem 

Rundfunk ergeben sich wettbewerbspolitische 
Implikationen, deren Erfassung nach gegenwär-
tigem Recht zu prüfen ist. 

— Aus einer Finanzierung der privaten Rundfunk-
veranstaltungen durch Werbung entstehen be-
sondere Probleme für den publizistischen Wett-
bewerb sowie den Wettbewerb auf anderen 
Märkten. 

2. Wettbewerbswirkungen privater Hörfunk- und Fern-
sehstationen 

13. Bei zunehmender Zahl der verfügbaren Sen-
defrequenzen eröffnet die Zulassung privater Rund-
funkveranstalter die Möglichkeit zu mehr publizisti-
schem Wettbewerb, zu einer besseren Versorgung 
mit Informationen und zu einer größeren Meinungs-
vielfalt. Das bezieht sich einerseits auf den Medien

-

sektor insgesamt. Darüber hinaus können aber auch 
innerhalb des Rundfunkbereichs wettbewerbsinten-
sivierende Wirkungen auf Gestaltung und Präsenta-
tion der Hörfunk- und Fernsehprogramme ausge-
hen. 

14. Diese zu erwartenden positiven Auswirkungen 
treten nicht ein, wenn die Veranstalter des privaten 
Rundfunks in Abhängigkeit zu anderen Medien ge-
raten. Dies gilt grundsätzlich für jeden Medienver-
bund, also auch im Hinblick auf andere Märkte wie 
die von Film, Kassetten, Video- und Bildschirmtext. 
Im Vordergrund stehen hierbei jedoch die Substitu-
tionsbeziehungen zwischen Rundfunk und Presse. 

Aus Kapitalverflechtungen zwischen verschiedenen 
Medien — insbesondere zwischen Presse und Rund-
funk — ergeben sich Möglichkeiten gegenseitiger 
Einflußnahme. Die Chance zur Erweiterung der pu-
blizistischen Vielfalt würde aufgegeben. Als Folge 
ergäbe sich eine weitere Verfestigung der konzen-
trierten Marktstrukturen in der Lokal- und Regio-
nalpresse. Die Monopolkommission vertritt die Auf-
fassung, daß es wegen der hohen Konzentration auf 
dem Zeitungssektor eine unverzichtbare Minimal-
bedingung für die Einführung neuer Medien sein 
sollte, daß die Substitutionskonkurrenz von Presse 
und Rundfunk uneingeschränkt gesichert wird. Die 
Konkurrenz im Pressebereich ist nicht überall her-
stellbar. Daher ist die Unabhängigkeit von Rund-
funk und Presse zumindest insoweit zu wahren, daß 
lokale oder regionale marktbeherrschende Stellun-
gen nicht durch einen Medienverbund entstehen 
oder verstärkt werden. 

Auch dem Vorschlag einer Zusammenfassung verle-
gerischer Interessen in einem Gemeinschaftsunter-
nehmen, das die Ausstrahlung privaten Rundfunks 
bezweckt, durch eine Vielzahl von Zeitungsunter-
nehmen kann die Monopolkommission nicht zustim-
men. Bei einer solchen Organisation ist zu erwarten, 
daß durch die Vergemeinschaftung der Interessen 
der Verleger im Rundfunkbereich der Wettbewerb 
zwischen den am Gemeinschaftsunternehmen betei-
ligten Verlagen auch auf anderen Märkten be-
schränkt wird (sog. Gruppeneffekt). 

15. Die Monopolkommission sieht auch keine Not-
wendigkeit für die Beteiligung von Presseverlagen 
an privaten Rundfunkanstalten. Nach ihrer Ein-
schätzung ist eine Verdrängung von Zeitungsverla-
gen durch private Rundfunkveranstalter schon al-
lein wegen der unterschiedlichen Art der Nutzung 
elektronischer und gedruckter Medien nicht zu be-
fürchten. Darüber hinaus sind auch starke medien-
spezifische Unterschiede im publizistischen Inhalt 
dafür maßgeblich, daß die beiden Medien eher kom-
plementären als substitutiven Charakter haben. 

16. Von seiten der Presseverlage wird vorgetragen, 
daß sie schon deshalb am privaten Rundfunk betei-
ligt werden müßten, um bei ihren Werbeeinahmen 
keine Einbußen zu erleiden. Sie gehen dabei davon 
aus, daß die werbende Wirtschaft insgesamt nur ei-
nen begrenzten Betrag aufwendet, der alternativ auf 
Presse- und Rundfunkwerbung aufgeteilt wird. Die 
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Verringerung der Werbeeinnahmen der Presse 
könne nur durch zusätzlich Einnahmen der gleichen 
Unternehmen aus der Rundfunkwerbung kompen-
siert werden. Anderenfalls müßten weitere Zeitun-
gen ihr Erscheinen einstellen und die Pressekonzen-
tration würde fortschreiten. 

17. Die Monopolkommission ist der Auffassung, 
daß die Existenz von Verbundvorteilen bei der Zu-
sammenfassung verschiedener Medien keine Recht-
fertigung für den Betrieb des privaten Rundfunks 
durch Zeitungsverleger insbesondere auf von ihnen 
beherrschten Märkten sein kann. Zwar kann die In-
frastruktur von Presseverlagen, die zur Erfüllung 
publizistischer Aufgaben notwendig ist (Korrespon-
denten, Nachrichtendienste) gleichzeitig auch für 
Rundfunkveranstaltungen genutzt werden. Mit der 
einhergehenden gesamtwirtschaftlichen Verbilli-
gung des Informationsangebots wäre dabei jedoch 
gleichzeitig eine gravierende Verschlechterung des 
Informations- und Meinungsangebots verbunden. 
Die Inanspruchnahme mehrerer Informationsquel-
len ist für den Benutzer vor allem dann sinvoll, wenn 
diese unabhängig voneinander unterschiedliche In-
formationen und Meinungen liefern. Gerade diese 
Vielfalt würde aber bei der Realisierung der infrage 
stehenden Verbundvorteile verlorengehen. 

18. Insgesamt gesehen ist im Hinblick auf die pu-
blizistische Vielfalt eine weitgehende Trennung von 
privatem Rundfunjk und anderen Medien wün-
schenswert. Insbesondere sollte marktbeherrschen-
den Presseunternehmen der Zugang zum privaten 
Rundfunk verwehrt werden, um wenigstens den in-
termediären Wettbewerb zu schützen. Angesichts 
der hohen Konzentration innerhalb der einzelnen 
Medien kommt diesem eine besondere wettbewerbs-
politische und medienpolitische Bedeutung zu. Nach 
Auffassung der Monopolkommission sollte sicherge-
stellt werden, daß die Grundsätze des Gesetzes ge-
gen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) zur Ver-
hinderung der Entstehung oder Verstärkung markt-
beherrschender Stellungen auch auf das Wettbe-
werbsverhältnis zwischen Presse und Rundfunk An-
wendung finden. 

3. Gesetzliche Sicherung des Wettbewerbs zwischen 
den Medien 

19. Das Dritte Fernsehurteil des Bundesverfas-
sungsgerichts enthält keine Aussage zur gesetzli-
chen Ausgestaltung des außenpluralistischen Kon-
kurrenzmodells im einzelnen. Die Anforderungen 
an die Wahrung der Meinungspluralität beziehen 
sich auf das Medium als solches. Die Frage nach ei-
ner Regelung der Eigenarten der Konzentration zwi-
schen den Medien bleibt offen. Sie ist allerdings mit 
dem vom BVerfG formulierten Gebot im Zusam-
menhang zu sehen, daß der Rundfunk nicht einer 
oder einzelnen gesellschaftlichen Gruppen ausgelie-
fert wird. 

20. Die Monopolkommission spricht sich für eine 
gesetzliche Regelung in enger Anlehnung an das 
Recht der Zusammenschlußkontrolle auf der Grund

-

lage des GWB aus. Maßgeblich für diese Vorschläge 
ist die oben dargelegte Auffassung, daß der wirt-
schaftliche Wettbewerb der einzelnen Medienträger 
Voraussetzung für einen publizistischen Wettbe-
werb und damit für die verfassungsrechtlich gebo-
tene Meinungsvielfalt ist. Unter dieser Vorausset-
zung ist das Wettbewerbsrecht das geeignete Instru-
ment, auch Konzentrationsbewegungen zwischen 
den Medien zu erfassen. Ferner weisen die ganz auf 
den wirtschaftlichen Wettbewerb ausgerichteten 
Kriterien zur Regelung der Pressekonzentration in 
diese Richtung. 

Dieser wirtschaftsrechtliche Ansatz ist einem aus-
schließlich medienpolitischen vorzuziehen. Publizi-
stische Meinungsvielfalt ist nach Meinung der Mo-
nopolkommission nur bei wirtschaftlicher Selbstän-
digkeit von Medienunternehmen durchsetzbar. Es 
entspricht dieser Annahme, daß die Rechtsprechung 
die Auswirkungen eines Pressezusammenschlusses 
auf den publizistischen Wettbewerb nicht einer ge-
sonderten Kontrolle unterwirft. 

Die Gesetzgebungskompetenz der Länder auf dem 
Gebiet des Rundfunkwesens steht diesem Ansatz 
nicht entgegen. Die Regelung des unternehmeri-
schen Wettbewerbs der Verleger im Verhältnis zum 
Rundfunk dient der Verhütung des Mißbrauchs 
wirtschaftlicher Macht und gehört daher zur kon-
kurrierenden Zuständigkeit des Bundes 7 ). 

21. Die Beteiligung von Verlagsunternehmen am 
privaten Rundfunk berührt den Wettbewerb zwi-
schen den Medien, der die Meinungsvielfalt fördert 
und Voraussetzung intermedialer Kritik ist. Es ist 
höchstrichterlich anerkannt, daß auch die Ausschal-
tung des Substitutionswettbewerbs im Rahmen der 
Zusammenschlußkontrolle beachtlich ist 8 ). Unter 
Anwendung kartellrechtlicher Kriterien hat die bis-
herige Entscheidungspraxis im Pressebereich die 
für die einzelnen Erzeugnisse relevanten sachlichen 
Märkte unter Berücksichtigung der Erscheinungs-
zeit (Tages- und Wochenzeitungen) sowie der Ver-
triebsmethode (Abonnementspresse, Straßenver-
kaufszeitungen) ermittelt. Die geographische 
Marktabgrenzung ergab lokale, regionale und über-
regionale Märkte. Auf den hier großenteils beste-
henden hohen Konzentrationsgrad wurde bereits 
hingewiesen. Damit sind die Voraussetzungen für 
eine Anwendung der Kriterien des GWB auf Kon-
zentrationsvorgänge zwischen den Medienberei-
chen gegeben. 

Untersagungsvoraussetzung ist die Entstehung oder 
Verstärkung einer marktbeherrschenden Stellung. 
Daraus folgt, daß marktbeherrschende Verlagsunter-
nehmen der Zugang zum Markt für Rundfunksen-
dungen jedenfalls dann zu versagen ist, wenn das 
Verbreitungsgebiet der Zeitung und der Sendebe-
reich der Rundfunkstation zusammenfallen oder 
sich zumindest überschneiden. Ist dies nicht der 
Fall, d. h. handelt es sich um Zeitungsverlage mit le-
diglich lokal oder regional begrenzter Marktbeherr-
schung und einem Lokalsender in einer anderen Re-
gion, so wäre eine Untersagung nur aufgrund zusätz- 

7) Vgl. „Springer/Elbe Wochenblatt" BGHZ 76, 55, 64 ff. 
8) Vgl. „Erdgas Schwaben" BGHZ 73, 65. 
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licher Gründe, die für eine Verstärkung der Markt-
beherrschung sprechen (z. B. überragende Finanz-
kraft, Zugang zu Absatz- und Beschaffungsmärkten, 
usw.) zu rechtfertigen. Bei der Beteiligung von kon-
glomeraten Medienkonzernen wird zu berücksichti-
gen sein, daß sie häufig auf mehreren Märkten über 
marktbeherrschende Stellungen verfügen und er-
hebliche Finanzkraft besitzen. 

22. Die Anwendung der Vorschriften des GWB 
über die Zusammenschlußkontrolle auf interme-
diale Zusammenschlüsse bedarf einer Fortentwick-
lung des geltenden Rechts. Wird ein Rundfunkunter-
nehmen von einem Verlag übernommen oder erfolgt 
eine Beteiligung, so kann auf die Normen und Maß-
stäbe des GWB zurückgegriffen werden. Das gilt 
auch, wenn mehrere Verlagshäuser zu diesem 
Zweck ein Gemeinschaftsunternehmen gründen. 
Will ein Verlag jedoch selbständig ein Rundfunk-
programm ausstrahlen, so wird dieser Fall vom 
GWB nicht erfaßt. Es handelt sich um internes 
Wachstum und nicht um einen Unternehmenszu-
sammenschluß. Die Monopolkommission schlägt 
deshalb vor, daß auch der Erwerb einer Sendelizenz 
als Zusammenschlußtatbestand im Rahmen der Fu-
sionskontrolle zu behandeln ist. Die Monopolkom-
mission schlägt deshalb vor, durch gesetzliche Fik-
tion zu bestimmen, daß auch diese Fälle unter die 
Zusammenschlußkontrolle des GWB fallen. 

23. Zu beachten ist ferner, daß der Erwerb einer Li-
zenz durch Verwaltungsakt und nicht durch Rechts-
geschäft erfolgt. Auch insoweit kann das GWB 
grundsätzlich nicht eingreifen. Es müßte somit si-
chergestellt werden, daß die landesgesetzliche Ertei-
lung einer Lizenz die kartellrechtliche Überprüfung 
nicht ausschließt. Die Lizenzvergabe sollte vorbe-
haltlich einer Beurteilung durch das Bundeskartell-
amt erfolgen und diesem gegenüber anzuzeigen 
sein. Für die Kriterien der Anzeigepflicht ist dann 
eine Überprüfung nicht erforderlich. 

IV. Die wettbewerbspolitische Beurteilung der 
Werbung im Rundfunk 

24. Die Zulassung privater Hörfunk- und Fernseh-
stationen wirft zwangsläufig die Frage nach deren 
Finanzierung auf. In der öffentlichen Diskussion 
wird überwiegend davon ausgegangen, daß diese 
durch den Erlös von Werbesendungen erfolgen wer-
de. Als Vorbild dienen dabei in erster Linie die ent-
sprechenden Regelungen in den USA und in Groß-
britannien. 

Die Fortentwicklung in der Übertragungstechnik, 
insbesondere die zunehmende Übertragung von 
Hörfunk- und Fernsehprogrammen über Kabelnet-
ze, machen jedoch auch eine Finanzierung durch die 
Rundfunkbenutzer möglich. In den USA findet ge-
genwärtig das sogenannte pay-TV zunehmend Ver-
breitung, bei dem die Fernsehteilnehmer entweder 
ganze Programme (sog. per-channel-pay-TV) oder 
einzelne Sendungen (sog. per-program-pay-TV) ge-
gen Entgelt abonnieren. 

25. Das Bundesverfassungsgericht hat ausdrück-
lich die Frage nach der Finanzierung privater Rund-
funkveranstaltungen offengelassen. In der Recht-
sprechung des Bundesverwaltungsgerichts wird 
darauf hingewiesen, daß eine ausschließende Finan-
zierung durch Werbesendungen zu einer einseitigen 
Beeinflussung der öffentlichen Meinung durch die 
werbenden Firmen führt 9 ). Die damit gestellte 
Frage nach der Regelungsbedürftigkeit der Finan-
zierung ist auch unter dem Gesichtspunkt zu erör-
tern, welche ordnungspolitische Bedeutung einem 
Rückgriff auf die Werbung zukäme. 

26. Die Möglichkeit einer Finanzierung privater 
Hörfunk- und Fernsehprogramme durch Verkauf an 
die Konsumenten gewinnt auch in der Bundesrepu-
blik zunehmend Beachtung. Auf diese Weise ließe es 
sich vermeiden, daß die Einführung privater Rund-
funkstationen zu einer unerwünschten Ausweitung 
des kostenlosen Programmangebots und der Hör-
funk- und Fernsehwerbung führt. Auf die nachteili-
gen Auswirkungen, die eine solche Entwicklung in 
kultureller, pädagogischer und psychologischer Hin-
sicht hätte, ist von sachverständiger Seite wieder-
holt hingewiesen worden. Die Monopolkommission 
macht auf diese Hinweise aufmerksam. Sie ist nicht 
kompetent, diese im einzelnen zu beurteilen und be-
schränkt sich deshalb im folgenden auf die Auswir-
kungen der Rundfunkwerbung auf die marktwirt-
schaftliche Ordnung. 

1. Einflüsse auf die Programmvielfalt 

27. Die Monopolkommission spricht sich für eine 
Zulassung privater Hörfunk- und Fernsehsender 
aus, um die Programmvielfalt zu erhöhen und damit 
die Versorgung der Bevölkerung zu verbessern. Sie 
ist der Auffassung, daß dieses Ziel am besten durch 
ein System des pay-TV zu erreichen ist, in dem die 
Rundfunk- und Fernsehteilnehmer, also die Konsu-
menten der Sendungen, die Herstellungskosten tra-
gen. Durch Werbung finanzierte Rundfunkstationen 
sind nach bisheriger Erfahrung nicht geeignet, die 
Programmvielfalt wesentlich zu erhöhen. 

28. Maßstab für die anzustrebende Versorgung mit 
wirtschaftlichen Gütern ist in einer marktwirt-
schaftlichen Ordnung grundsätzlich die kaufkräf-
tige Nachfrage. Befriedigt werden sollen alle diejeni-
gen Bedürfnisse, für deren Befriedigung der Konsu-
ment einen Preis zu zahlen bereit ist, der minde-
stens die Herstellungskosten deckt. Jede darüber 
hinausgehende und jede dahinter zurückbleibende 
Versorgung bewirkt eine ineffiziente Verwendung 
wirtschaftlicher Güter. Sie wäre deshalb nur durch 
überwiegende andere politische Ziele zu rechtferti-
gen. Dies gilt grundsätzlich für alle wirtschaftlichen 
Güter, mithin auch für Rundfunk- und Fernsehsen-
dungen. 

29. Es entspricht marktwirtschaftlichen Ord-
nungsprinzipien, daß auch Hörfunk- und Fernseh-
programme aus den Erlösen finanziert werden, die 

9 ) BVerwGE 39, 159. 
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sich aus deren Verkauf an die Konsumenten erzie-
len lassen. Unter diesen Bedingungen wäre damit zu 
rechnen, daß miteinander konkurrierende private 
Rundfunkstationen ihr Programmangebot an den 
Wünschen der Konsumenten orientierten. Es wür-
den vermutlich ausgesprochene Unterhaltungspro-
gramme neben solchen mit vorwiegend Sportsen-
dungen, Nachrichtensendungen oder Spielfilmen 
angeboten werden. Die unterschiedlichen Herstel-
lungskosten der einzelnen Programme würden zu 
unterschiedlichen Preisen führen. Entscheidend für 
die Preishöhe wäre aber in erster Linie die Zahl der 
Nachfrager nach einem bestimmten Programm. Da 
die Herstellungskosten einer Sendung unabhängig 
von der Zahl der Konsumenten sind, können popu-
läre Programme mit hoher Nachfrage zu sehr viel 
niedrigeren Preisen angeboten werden als solche, 
die nur von einer Minderheit geschätzt und nachge-
fragt werden. 

Der entscheidende Vorteil dieses Systems liegt dar-
in, daß es vermutlich auch Programme für besonders 
interessierte Minderheiten hervorbringen würde. Zu 
denken ist dabei an anspruchsvolle Theater- und 
Musiksendungen, an wissenschaftliche oder fremd-
sprachige Sendungen oder solche, die bestimmte 
Hobbies zum Gegenstand haben. Soweit die Nach-
frager bereit sind, für die sie interessierenden Pro-
gramme kostendeckende Preise zu zahlen, ist mit ei-
nem entsprechenden Angebot privater Hörfunk- 
und Fernsehstationen zu rechnen. 

30. Gerade diese qualitative Vielfalt des Pro-
grammangebots kann von einem werbefinanzierten 
Rundfunk- und Fernsehsystem nicht erwartet wer-
den. Dies zeigen sowohl die Erfahrungen in den USA 
wie auch theoretische Überlegungen. 

Beim werbefinanzierten System erfolgt die Steue-
rung des Programmangebots nach den Interessen 
der Werbeträger, eine möglichst große Zahl von 
kaufkräftigen Adressaten anzusprechen. Die Pro-
grammwünsche der Konsumenten werden also al-
lenfalls indirekt berücksichtigt. Populäre Sendepro-
gramme mit hohen Einschaltquoten kommen auch 
bei diesem Finanzierungssystem auf ihre Kosten. 
Programmwünsche von Minderheiten könnten je-
doch nur dann zum Zuge kommen, wenn bei ihnen 
ein besonders hoher Werbeerfolg zu erwarten wäre. 
Dies wäre vor allem bei Bevölkerungsgruppen mit 
überdurchschnittlich hohem Einkommen der Fall. 
Würden diese Gruppen spezifische Programmwün-
sche haben, die sich deutlich von denjenigen der Be-
zieher niedrigerer Einkommen unterschieden, so 
würden diese vermutlich auch in werbefinanzierten 
Programmen berücksichtigt werden. Die geringere 
Zahl der von dieser Werbung Angesprochenen 
würde durch deren höhere Kaufkraft möglicher-
weise kompensiert werden. 

In der Realität sind diese Voraussetzungen jedoch 
kaum gegeben. Typische Programmwünsche von 
Beziehern hoher und solche von Beziehern niedriger 
Einkommen lassen sich nicht feststellen. Vielmehr 
finden sich Sport-, Film- und Opernfreunde ebenso 
in allen Einkommensgruppen wie Interessierte an 
Politik una Wissenschaft. Den werbefinanzierten 

Sendern bleibt deshalb keine andere Wahl, als mit 
möglichst populären Programmen um die höchsten 
Einschaltquoten zu konkurrieren. Programmwün-
sche von Minderheiten können in diesem System 
kaum Berücksichtigung finden. 

31. Die Tatsache, daß über den Preis finanzierte 
Hörfunk- und Fernsehprogramme bisher nur ge-
ringe Verbreitung gefunden haben, hat in erster Li-
nie technische Gründe. Im bisherigen System draht-
loser Übertragung von Rundfunk- und Fernsehpro-
grammen bereitet es große Schwierigkeiten, Perso-
nen, die den geforderten Preis nicht zahlen, vom 
Empfang einzelner Sendungen oder Programme 
auszuschließen. Zur Finanzierung drahtloser Rund-
funk- und Fernsehprogramme boten sich deshalb 
nur die beiden Wege an, die in der Realität beschrit-
ten wurden, nämlich 
— entweder ein öffentlich-rechtliches System mit 

einheitlichen Gebühren, die zum Empfang aller 
Programme und Sendungen berechtigen, oder 

— ein privatwirtschaftliches System, bei dem der 
Empfang kostenlos ist und das über den Verkauf 
von Sendezeiten an Werbeträger finanziert 
wird. 

In der Bundesrepublik besteht gegenwärtig eine Mi-
schung aus beiden Systemen. 

Die Einrichtung des Breitband-Kabelsystems mit 
Übertragungsmöglichkeiten für Rundfunk- und 
Fernsehprogramme eröffnet einen Ausweg aus die-
sem Dilemma. Bei Kabelübertragung lassen sich 
ohne technische Schwierigkeiten die Empfangsmög-
lichkeiten für einzelne Programme und Sendungen 
von der Zahlung eines Preises abhängig machen. 
Damit wird es möglich, jeden beliebigen Programm-
wunsch zu erfüllen, soweit die dabei erzielbaren Ver

-

kaufserlöse die Herstellungskosten decken. Es be-
stehen keinerlei technische Schwierigkeiten mehr 
für eine unverfälschte marktwirtschaftliche Lösung, 
die die Zulassung privater Sender legitimiert. 

2. Auswirkungen auf Produktmärkte 

32. Für die vorgeschlagene Organisation des priva-
ten Hörfunks und Fernsehens spricht jedoch nicht 
nur die zu erwartende größere Programmvielfalt. 
Hinzu kommen wettbewerbspolitische Gründe ge-
gen die Werbung in Hörfunk und Fernsehen. Die 
Monopolkommission befürchtet von einer Intensi-
vierung der Rundfunkwerbung vor allem 
— eine Verschlechterung der Markttransparenz für 

die Konsumenten und 
— eine weitere Förderung der Unternehmenskon-

zentration. 

2.1 Beeinträchtigung der Markttransparenz 

33. Grundsätzlich' gehen von allen Formen der 
Werbung informative und suggestive Wirkungen 
aus: 
— Werbung informiert über das Angebot eines (viel-

leicht bisher nicht verfügbaren) Gutes, seine Ei- 
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genschaften und Verwendungsmöglichkeiten, 
über die Einkaufsmöglichkeiten und -bedingun-
gen einschließlich des Preises. Werbung erhöht 
insoweit die Markttransparenz und trägt dazu 
bei, daß der Konsument eine rationale Kaufent-
scheidung aufgrund seiner Präferenzen trifft. 

— Von Werbung gehen aber auch suggestive Wir-
kungen aus, die den Konsumenten emotional in 
seinen Kaufentscheidungen beeinflussen sollen. 
Bestimmte Waren erhalten dadurch assoziativ 
ein bestimmtes Image, das möglicherweise durch 
nachprüfbare Eigenschaften gar nicht gerecht-
fertigt werden kann. Insoweit werden die Präfe-
renzen der Konsumenten unbewußt beeinflußt, 
dadurch die Markttransparenz verzerrt und eine 
rationale Kaufentscheidung erschwert. 

34. Das Ausmaß der informativen und suggestiven 
Wirkungen ist bei den einzelnen Werbeträgern un-
terschiedlich. 

Hörfunk- und Fernsehwerbung zeichnen sich durch 
einen geringen Informationsgehalt bei relativ star-
ker suggestiver Wirkung aus. Hierfür sind eine 
Reihe typischer Eigenschaften dieser Medien ur-
sächlich. Zu nennen sind insbesondere die kurze, 
vom Hörer bzw. Betrachter nicht zu beeinflussende 
Zeit der Einwirkung und die Beschränkung der 
schriftlichen und sprachlichen Mitteilung auf we-
nige Worte, die eine detaillierte Information aus-
schließen. Die starken akustischen (Musik) und 
beim Fernsehen auch visuellen (Farbe, Bewegung) 
Reize sind dagegen bewußt auf eine gefühlsmäßige 
Beeinflussung des potentiellen Konsumenten aus-
gerichtet. Auch die Wahl des Zeitpunkts, insbeson-
dere unmittelbar vor Nachrichtensendungen, er-
schwert es dem Adressaten bewußt, die Werbesen-
dungen zu vermeiden. 

Mehr als bei anderen Werbeträgern ist der Adressat 
ohne eigene Initiative und häufig sogar gegen sei-
nen Willen einer gefühlsmäßigen Beeinflussung 
ausgesetzt. Hörfunk- und Fernsehwerbung erhöht 
daher die Markttransparenz kaum, sondern sie ver-
zerrt sie eher. Sie hilft dem Konsumenten nicht, ra-
tionale Kaufentscheidungen zu treffen, sondern ist 
geeignet, ihn zu manipulieren. Sie ist deshalb aus 
grundsätzlichen ordnungspolitischen Gründen ab-
zulehnen. 

2.2 Wirkungen auf die Unternehmenskonzentration 

35. Die Auswirkungen der Werbung auf den Märk-
ten derjenigen Produkte, für die geworben wird, bil-
den einen bevorzugten Untersuchungsgegenstand 
der Wettbewerbstheorie. Für die USA liegt inzwi-
schen eine Reihe empirischer Forschungsarbeiten 
vor, die jedoch in ihren Ergebnissen nicht alle über-
einstimmen. 

In einer bahnbrechenden Untersuchung in den 50er 
Jahren wurde für 20 amerikanische Industriezweige 
die Höhe der Marktzutrittsschranken und deren 
wichtigste Ursachen untersucht. Der Verfasser kam 
zu dem Ergebnis, daß die durch massive Werbung 
erzeugte Konsumentenpräferenz für einzelne Mar

-

kenartikel sich als das wichtigste Hindernis für 
Außenseiter erwies, mit neuen Produkten in den 
Markt einzudringen. In ihrer Bedeutung für die 
Marktschranken und damit indirekt auch für die 
Unternehmenskonzentration rangierte die Werbung 
noch vor Massenproduktionsvorteilen und absolu-
ten Kostenvorteilen, beispielsweise aufgrund von 
Patenten. 

Später wiesen andere Autoren darauf hin, daß Wer-
bekampagnen häufig auch zur Einführung neuer 
Produkte und zum Marktzutritt neuer Anbieter füh-
ren würden. Sie würden in diesen Fällen also zu ei-
ner Intensivierung des Wettbewerbs beitragen und 
nicht zu seiner Beschränkung. Die Frage, welche 
dieser beiden möglichen Wirkungen der Werbung in 
der Realität überwiegt, ist gegenwärtig noch um-
stritten. 

36. Unabhängig davon, ob sie zur Verteidigung eta-
blierter Marktpositionen eingesetzt werden oder 
zum Neueintritt in einen Markt, erfordern viele Wer-
bemedien jedoch einen hohen finanziellen Aufwand, 
um überhaupt wirksam zu sein. In vielen Fällen 
steigt ihre Wirksamkeit darüber hinaus mit zuneh-
mendem Mitteleinsatz überproportional. Dies gilt 
insbesondere für die Hörfunk- und Fernsehwerbung 
und zwar um so mehr, je größer das betreffende Sen-
degebiet ist. Diese Form der Werbung schafft somit 
zusätzliche Wettbewerbspotentiale für Großunter-
nehmen mit weiten Absatzgebieten gegenüber klei-
neren, lokalen Konkurrenten. Von der Möglichkeit, 
sich mit Hilfe der Werbung den Zutritt zu einem oli-
gopolistischen Markt zu erkämpfen, kann in erster 
Linie das diversifizierende Großunternehmen Ge-
brauch machen. 

Die Monopolkommission hält daher eine weitere 
Verstärkung der Hörfunk- und Fernsehwerbung 
auch aus wettbewerbspolitischen Gründen für uner-
wünscht. Sie würde es im Gegenteil begrüßen, wenn 
auch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 
ihre Werbesendungen einschränken und möglichst 
ganz einstellen würden. 

3. Verfassungsrechtliche Erwägungen 

37. Die Monopolkommission verkennt nicht, daß 
gegen ein gesetzliches Werbeverbot für private 
Rundfunkträger verfassungsrechtliche Bedenken 
bestehen können. Sie bedürfen eingehender Prü-
fung. In Betracht kommt eine Beeinträchtigung des 
Grundrechts der Rundfunkfreiheit. Dabei ist jedoch 
zu beachten, daß die für die Beschränkung der Wer-
bung vorgetragenen Gründe auch Grundrechts-
schranken in Form eines allgemeinen Gesetzes 
rechtfertigen könnten. Ein umfassendes Verbot der 
Werbung für private Rundfunksender würde zur 
Frage nach der Verletzung des Gleichheitsgrundsat-
zes führen, soweit die öffentlich-rechtlichen Anstal-
ten weiterhin Werbesendungen veranstalten. Auch 
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hier könnten die mit dem Verbot verfolgten Zielset-
zungen legitimierend wirken. 

Die Monopolkommission geht davon aus, daß das 
Grundgesetz die Rundfunkwerbung zumindest so 
weit einschränken läßt, daß sie die Maßgeblichkeit 
der ordnungspolitisch erwünschten Finanzierung 

durch die Rundfunkteilnehmer nicht berühren 
kann. Verbot oder Begrenzung der Werbung haben 
durch den zuständigen Gesetzgeber zu erfolgen. So-
weit eine Kompetenz des Bundes nicht zur Verfü-
gung steht, ist auf andere Weise — etwa durch Ver-
trag zwischen den Ländern — die Einheitlichkeit 
der Regelung sicherzustellen. 

E. Kantzenbach D. Fertsch-Röver A.-R. Iber-Schade U. Immenga J. Murawski 
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